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I.

Die Stellung des Kapitäns im deutſchen Seehandeløreht.

Von

Herrn Gerichtsaſſeſſor Dr. Leopold Berele , Privatdozenten

in Heidelberg.

1

§ 7.* )

Kapitän und Reeder.

I. Vertretungsverhältnis.

1. Außenverhältnis 421).

a) Allgemeines .

Der Kapitän , im Innenverhältnis ,,Angeſtellter “ des

Reeders , iſt nach außen hin deſſen „Vertreter“ . So nennt

1

*) Der inzwiſchen erſchienene Band des Seerechte von Bappen:

heim (zitiert : Pappenheim Bd. II) , welcher ſich als Forts

feßung des von Wagner begonnenen Sandbucha darſtellt, fonnte

leider nur noch in beſchränktem Umfange berückſichtigt werden.

Das Gleiche gilt von Wüſtendörfer, Studien zur modernen

Entwicklung des Seefrachtvertrags (ſeit 1905 im Erſcheinen ).

Über die zweite, 1905 erſchienene Auflage des Buches von Schülke

iſt kein günſtigeres Urteil zu fällen wie über die erſte ( ſiehe oben

§ 1 gegen Ende).

421) Neuere Einzelabhandlungen : Walther Geppert , Die Haftung

des Rheders aus Sandlungen des Schiffers nach römiſchen und

heutigem Recht, Greifswalder Diff. 1894 ; F. Aleineidam , Die

Haftung des Geſchäftsherrn mit der actio institoria und exer

citoria nach römiſchem Recht, Breslauer Diff. 1895 ; J. Che

villotte , Des obligations qu'engendrent pour les proprié

taires de navires les faits du capitaine et les engagements

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII . 1

.
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42

ihn mehrfach das Geſeß 422) und bringt dieſen Gedanken,

rein äußerlich betrachtet, auch dadurch zur Geltung , daß es

von gewiſſen Handlungen und Ereigniſſen ſpricht, die beim

Kapitän oder Reeder vorliegen und dann gleichmäßig

behandelt werden 4 23). Dieſe Gleichſtellung, die namentlich

beim Frachtgeſchäft hervortritt, geht ſo weit, daß gelegentlich

der Kapitän geradezu als Träger von Rechten und Pflichten

des Reeders bezeichnet wird . So ſoll bei Freiſprechung vom

Verdachte des Sklavenhandels „der Kapitän oder der

Reeder des ohne geſeßlichen Grund angehaltenen Schiffes

einen Rechtsanſpruch auf Schadenerſaß haben“,

wie die General-Akte der Brüſſeler Antiſklaverei-Konferenz

beſagt 424) . In Wahrheit hat der Kapitän einen ſolchen

Anſpruch nicht; er iſt nur berechtigt, den des Reeders gel

tend zu machen . Ähnlicher Fälle finden ſich mehr 425 ). In

1

1 .

1

contractés par lui , Theſe von Rennes 1896. Vgl. Hupka , Die

Vollmacht (1900) S. 199 Anm. 2 , 205 ff., 233 ff.; Schloß

mann , Die Lehre von der Stellvertretung (1900/02) , z . B.

Teil II S. 90 f. , 511-530.

422) KGB. SS 642 Abſ. 4, 647 ; vgl. SeemD. § 60 Abſ. 2.

423) Vgl. HGB. SS 696 Abſ. 2 Sa 1 , 751 Abſ. 2 ; SeemD. § 3

Abf. 1 , 3 , SS 32 Ab . 2, 74 Abſ . 2, 76 A6.2; Schiffébermeſ

ſungsO. § 33 Abſ. 2 ; Vorſchriften über die Vermeſſung der Schiffe

für die Fahrt durch den Suezkanal vom 30. März 1895 (RZBI .

S. 96) $ 1 ; Bekanntm . , betr . Ausführungsbeſtimmungen zum $ 25

des Flaggen-Gefeßes vom 22. Juni 1899, vom 10. November 1899

(RZBI. S. 380 $ 4 ; Bekanntm ., betr. Unterſuchung von Schiffe:

leuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienſte, vom 1. Juli 1905

(RGBI. S.561) § 2 Abſ.1 Saß 2, § 6 ; Bekanntm. , betr. Krankens

fürſorge auf Rauffahrteilchiffent, vom 3. Juli 1905 (RGBI. S.568)

$$ 14 Abſ. 2, 15 Abf. 6 .

424 ) Art . 58 Abſ . 2. Siehe dagegen den franzöſiſchen Urtext : „ le ca

pitaine ou l'armateur ... aura le droit de réclamer

des dommages-intérêts . “

425) Beiſpiele :

1. Aus der Gefeßgebung :

a) Internationaler Vertrag, betr. die polizeiliche Regelung der

Fiſcherei in der Nordſee, vom 6. Mai 1882 (RGBI. 1884

S. 25) Art. 33 Abſ. 3 : Das eine Exemplar der Urkunde
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n

don

dieſem Zuſammenhange iſt auch BGB. § 196 Nr . 3 auszus

legen 4 26). Danach verjähren in zwei Jahren 427) die An

ſprüche der „ Schiffer “ wegen des Fahrgeldes und der Fracht,

mit Einſchluß der Auslagen . Der ,,Schiffer “ im Sinne

„ Schiffsführer " kann hierunter deshalb nicht verſtanden

werden , weil er als ſolcher dergleichen Anſprüche gar nicht

hat . Er hat ſie nur , ſoweit er gleichzeitig Vertragsteil iſt,

Ž . B. als ſelbſtändiger Fährmann, als Schifferreeder, Schiffer

ausrüſter, Bootsvermieter. Andernfalls ſtehen die Anſprüche

dem durch ihn vertretenen Unternehmer zu . Es gilt alſo

auch für den „ Schiffer “ im BGB. der Sap : nautam acci

#

über Schadensanrichtung „ ift dem forderungsberech

tigten Schiffsführer auszuhändigen. "

b) Pariſer Internationale Sanitätskonvention vom 3. April

1894 (RGBI. 1898 S. 973) Anlage I B Art. 6 A6.1 :

In Folge dieſer Anzeige (über die Abſicht, Pilger an

Bord zu nehmen] läßt die Behörde auf Koſten des

Rapitans die Unterſuchung und Vermeſſung des Schiffes

vornehmen. “ Wörtlich ebenſo :

c) Venediger Internationale Sanitäts - Übereinkunft vom

19. März 1897 (NGBI. 1900 S. 43) , Allgemeines Ge:

ſundheitsreglement Kap. I Nr. II Art. 6 Abſ. 1 ; vgl. das

gegen Nr. III 2 A , Durchfahrt in Quarantäne durch den

Suezkanal (a. a . D. S. 79) Nr. 2 : Die Roften des

Telegramms trägt das Schiff."

2. Aus der Rechtſprechung:

Quarantinefoſten im Sinne der Artt . 622, 757

Ziff. 3 HGB..., welche ... der Schiffer zu tragen

hat und die vom Verſicherer nicht erreßt zu werden

brauchen “, RG. 4. Mai 1889, Zivi. Bd. XXV S. 94.

Gerügt wird eine Verwechſelung des Kapitäns mit dem

Reeder in dem Erf. des ROHG. vom 10. März 1874,

Bd. XIII S. 44 ; ſiehe auch RG. 30. Mai 1904, Zivſ.

BD. LVIII S. 194.

426) Ogl. die kritiſchen Bemerkungen von Pappenheim , Das

Seerecht in den Entwürfen eines Handelsgefeßbuchs und eines

Einführungsgefeßes zum Sandelegefeßbuche, in dieſer Zeitſchrift

B. XLVI S. 280—282, ſowie ſein Seerecht Bd. II S. 364.

427) Beginn der Verjährung : BGB. $ 201 .
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pere debemus eum qui navem exercet 428) , ohne daß

übrigens in dieſem Falle etwas über die Vertretungsbefugnis

des Schiffsführers geſagt wäre.

b) Umfang der Vertretung.

Gegenſtand der Vertretung ſind Rechtsgeſchäfte und

anderweitige Rechtshandlungen nicht allein privatrechtlicher,

ſondern auch öffentlichrechtlicher Natur. Für ihren Umfang

kommt nach heutigem deutſchen Recht nichts darauf an, ob

im Einzelfalle der Kapitän die Weiſung des Reeders einholen

kann 429) ; inſonderheit macht es keinen Unterſchied, ob der

Rechtsakt ſich am Wohn- oder am jeweiligen Aufenthalts

orte des Reeders abſpielt. Vielmehr iſt, einfacher und

ficherer, zu unterſcheiden , ob das Schiff fich im Heimatshafen

befindet oder nicht.

Die Vertretung iſt eine materielle und eine prozeſſuale.

a) Materielle Vertretung.

A. 3 m Heimat &Hafen.

Befindet ſich das Schiff im Heimatshafen , ſo iſt der

Kapitän grundſäßlich zur geſeßlichen Vertretung des Reeders

nicht legitimiert 430) .

Das praktiſche Bedürfnis gebietet eine mehrfache Durch

brechung dieſes Grundſaßes .

Nur zwei hierher gehörige Ausnahmefälle ſtellt das

Handelsgeſeßbuch ausdrücklich als ſolche hin, indem es näm

lich den Kapitän auch im Heimatshafen für legitimiert

erklärt:

1. gegenüber derder Klage des Schiff & gläubi

ger8 481),

428) L. 1 8 2 D. nautae caupones 4, 9.

429) Dies würde nur das Innenverhältnis berühren.

430) HGB. § 526 Abſ. 1 . Beiſpiele : Göta Hofrätt 9. März 1900,

bei Jantzen a. a . D. (oben Anm. 252) , 1. Jahrg. S. 73 ; Kong) .

Majt.s Dom 8. Auguſt 1900, ebd . S. 531 .

431) HGB. $ 761 Abf. 2. Vgl. unten B A 1 b.
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2. zur Annahme der Schiffsmannſchaft 482) .

Trokdem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß dieſe

Legitimation ebenſogut für andere mit dem Geuer:

verhältnis der Mannſchaft zuſammenhängende

Geſchäfte zutrifft, die nach dem Geſek allgemein unter

die Zuſtändigkeit des Kapitäns fallen 433) , wie Auszahlung

der Heuer und Entlaſſung der Mannſchaft 4 34) .

3. Ferner iſt unbeſtrittenermaßen der Kapitän, weil

einſchränkungslos 435), auch im Heimatshafen zur Ausſtellung

von Ronnoſſementen berufen. Demzufolge wird ihm

weiterhin die Vornahme mit dem Konnorſement zu

ſammenhängender Rechtsakte in gleichem Umfange ver

ftattet 436), insbeſondere Geltendmachung der Anſprüche aus

dem Konnoſſement, Empfangnahme der Fracht, der Ladung,

Auslieferung der Ladung und Annahme der erforderlichen

Hilfskräfte für Lade- und Löſcharbeiten 437) .

4. Bietet ſchon hier die Abgrenzung im einzelnen

Schwierigkeiten , ſo wird der Rechtsboden noch unſicherer,

wenn man, obſchon aus gewichtigen Zweckmäßigkeitsgründen ,

die Vertretungsmacht auf andere , nur auf größeren Um

wegen aus dem Gefeß entnehmbare Fälle erweitert. Z. B.

iſt das für die Annahme von Lotſen verſucht worden 438).

Vielleicht, daß in der einen oder anderen Richtung das Ge

wohnheitsrecht eine Aushilfe zu gewähren vermag .

1

432 ) 6GB. 526 26. 2.

433) Schon hiernach iſt GB. $ 526 verbefferungsbedürftig.

434 ) Zu dieſem Ergebnis kommt auch M. Wittich , Sur Auslegung

des § 526 Ab . 2 des Handelsgefeßbuchs , in dieſer Zeitſchrift

BD. XLVII S. 161-164 , wenigſtens mit Bezug auf den dort

allein behandelten Fall der Entlaſſung.

435 ) GOB. 8 642 46.1.

436) Wagner S. 247 Nr. 2 und nach ihm Boyens BD. I S. 372

Nr. 5, Sc aps Anm. 4 zu § 526.

437) Vgl. DIG . Hamburg 8. November 1887 , þan03. Þauptblatt

Nr. 128 S. 303 f., Seufferts Arch . Bd. XLIII S. 317 .

438) Pieper a . a . D. Coben Anm. 283) S. 27 .
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B. A ußerhalb des Heimatshafen S.

aa) Allgemeines .

Befindet ſich das Schiff außerhalb des Heimatshafens,

fo iſt die Vertretungsmacht eine allgemeine, der General:

handlungsvollmacht und der Prokura an die Seite zu ſtellen .

Sie erſtreckt ſich auf „ alle “, mithin auch auf öffentlichrecht

liche Geſchäfte und Rechtshandlungen , welche die Ausrüſtung,

die Bemannung , die Verproviantierung und die Erhaltung

des Schiffes 439), ſowie überhaupt die Ausführung der Reiſe

mit ſich bringen“ 440), nicht bloß „ gewöhnlich " mit ſich bringen,

wie es urſprünglich heißen ſollte 441) und wie es bei der

Handlungs- und Korreſpondentreedervolmacht auch wirklich

heißt 442) . Denn gerade in ungewöhnlichen Fällen muß der

Kapitän vollwirkſam für den Reeder eintreten können . Auch

auf die Notwendigkeit der Rechtshandlung kommt es grund

fäßlich nicht an 443) . Beſonders hervorgehoben wird die Be:

fugnis des Kapitäns zur Eingehung von Frachtverträgen 444).

Folgerichtig iſt er für dieſe , wie für andere in ſeinen Wir

kungskreis fallende Geſchäfte, ſoweit es ſeine Stellung „mit

439) Hierzu kann auch die Erhaltung der Klaſſe des Schiffs in der

Verficherung gerechnet werden (wenigſtens nach DLG. Hamburg

13. Dezember 1882 , HanſG3. 1883 Hauptbl. Nr. 7 S. 11 und

nach RG. 13. Februar 1884, Zivf. BD . XIII S. 79 ff., Hanſ63.

Hauptbl. Nr. 55 S. 103 ff.; fiehe jedoch Norges Høisteret

16. Dezember 1905, bei Jantzen 6. Jahrg. S. 453 ff., wo die

gegenteilige Entſcheidung für das dem unſrigen auch hier ſehr ähns

liche ſkandinaviſche Recht getroffen wird) , nicht aber das Nehmen

einer Verſicherung (Prot. IV S. 1886 f .) .

440) Reiche Raſuiſtiť bei Schap8 (zu § 527) , auf den auch für das

Folgende dieſerhalb verwieſen wird.

441 ) Vgl. Prot. IV S. 1896.

442) HGB. SS 54 Abſ. 1 , 493 Abſ. 1 .

443) Arg. a contr. HGB . SS 528, 530, 534 Abſ. 3, 538 mit 541 ,

542 ; 680. Siehe auch RG. 16. Februar 1895, Ziví. Bd.XXXVI

S. 3 .

444) HOB. § 527 Ab . 2 .
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fich bringt “, auch legitimiert zu Anerkennungserklärungen

u . dergl. 445).

bb) Beſonderheiten.

am) Rreditgeſchäfte.

Für Kreditgeſchäfte, wobei aber Geſchäfte auf den per:

ſönlichen Kredit des Reeders, insbeſondere Wechſelverbind

lichkeiten , von vornherein ausſcheiden , weil ſich auf ſie die

geſeßliche Vertretungsmacht des Kapitäns ohnehin nicht er

ſtreckt 446) , iſt der Kapitän beſchränkt legitimiert 447) . Dar:

lehen , Käufe auf Borg und ähnliche Kreditgeſchäfte 448) darf

er nur eingehen, inſoweit es die Erhaltung des Schiffes oder

die Ausführung der Reiſe erfordert 449) , Bodmereigeſchäfte

nur , wenn es zur Ausführung der Reiſe notwendig und nur

inſoweit es zur Befriedigung des Bedürfniſſes erforder

lich iſt 450) .

BB) Verfauf dem Schiffes.

Zum Verkauf des Schiffes würde der Kapitän nach dem

Grundprinzip ſeiner geſeßlichen Vertretungsmacht, die auf

Geſchäfte für die „Ausführung der Reiſe" gerichtet iſt, nicht

befugt ſein. Hiervon war für Fälle eigener Art eine Aus

nahme im Intereſſe des Reeders 451) zu machen, der freilich ,

/

I .

445) RG. 18. Februar 1884, Zivſ. Bd. XIII S. 79—81, 84-86,

Han 63. Hauptbl. Nr. 55 S. 104, 106.

446) HGB. § 529. Nach den Vorſchriften der Kaiſerlichen Marine

(Schiffsverpflegungs- Reglement vom 27. März 1888 & 33 Ab . 2 ;

Beſtimmungen für den Dienſt an Bord vom 21. November 1903,

Teil I § 23 Nr. 2 ; vgl. Bekleidungevorſdrift für die Marine

vom 18. Oktober 1891 § 50 Nr. 3 Abſ. 3) hat bei Abgabe don

Ausrüſtung gegenſtänden an ein Handelsſchiff, ſei es deutſch, oder

fremd , deffen Führer in erſter Reihe Barzahlung zu leiſten , in

zweiter, wenn irgend an gängig , Wechſel auf den Reeder,

zahlbar an den Staatsſekretär des Reichs-Marine-Amts , außzu:

ſtellen .

447) 0898. 8 528 .

448) Vgl. BGB. $ 607 16. 2.

449) Vgl. ROHG. 9. April 1879, Bd. XXV S. 48.

450) HGB. SS 528 46.1 Sa 2 , 680.

451 ) ROHG. 3. September 1875, Bd. XVIII S. 283.
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ſobald der Kauf dinglich wirkſam wird , aufhört , Reeder zu

ſein 452). Dabei mußte die Legitimation des Kapitäns zu

einem Geſchäft von ſo einſchneidender Bedeutung an er:

ſchwerende Vorausſeßungen geknüpft werden. Dieſe ſind jeßt :

1. materiell , daß ein „ Fall dringender Notwendig

keit“ vorliegt 453) , was vor allem bei Reparaturunfähigkeit

oder -unwürdigkeit der Fall ſein kann 454) ;

2. formell ,

a ) daß die Verkaufsnotwendigkeit dem Kapitän genügend

beſcheinigt iſt. Dies geſchieht grundſäßlich durch das

Ortsgericht, d . h . im Inlande durch das Amtsgericht, deſſen

Verfügung thier unanfechtbar iſt, ſofern ſie dem Antrage

des Kapitäns ſtattgibt 455) . Das Gericht muß dazu Sach

verſtändige vernehmen und , wo ein deutſcher Konſul vor

handen iſt, dieſen hinzuziehen 456) . Der Ronſul hat ſelb

ſtändig die Verkaufsnotwendigkeit zu unterſuchen und ge

gebenenfalls zu beſcheinigen, wenn im Konſulatsbezirk eine

andere Behörde die Unterſuchung nicht übernimmt 457) . Iſt

weder eine ſolche Behörde noch ein deutſcher Konſul 458) am

Orte , ſo muß fich der Kapitän zur Rechtfertigung ſeines

Verfahrens mit Sachverſtändigen -Gutachten , und wenn dies

nicht möglich iſt, mit anderen Beweiſen verſehen .

b) Der Verkauf muß öffentlich geſchehen , d . h . in

öffentlicher Verſteigerung 459) 460) .

452) HGB. SS 474, 484 ; vgl. für die Reederei SS 489 Abſ. 1 , 506 .

453) GOB. $ 530, vgl. $ 873 .

454) KOB. $ 479 ; Prot . IV S. 1912 ff.; ROHO. 6. Februar 1874,

Bd. XII S. 398 f. Weitere Fälle bei Schaps Anm . 2 zu

§ 530.

455) FGG. SS 145, 146 .

456) Vgl . KonjG. § 37 und über die Pflichten des Konſuls im ein

zelnen die Dienſtinſtruktion zu dieſem Paragraphen, ſowie v . König

a. a. D. (oben Anm . 170 ) S. 445 f.

457) Siehe die in vor . Anm . genannte Inſtruktion.

458) Dieſer iſt ebenfalls „ Behörde“ im Sinne des HGB. § 530 Abſ. 2.

459) Poſitiv vorgeſchrieben iſt die Verſteigerung nicht. Ihre Notwendiga

teit wird aber (mit Schaps Anm . 11 zu § 530) ebenſo anzus
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B) Prozeſſuale Vertretung .

A. 31 Zivilſachen.

1. Vor den ordentlichen Gerichten iſt der

Kapitän

a ) aktiv allgemein legitimiert zur „ Anſtellung von

Klagen , die ſich auf den Wirkungskreis des Schiffers be

ziehen “, aber nur, wenn ſich das Schiff außerhalb des Hei

matshafens befindet 461).

b) Paſſiv legitimiert iſt er gegenüber der Klage des

Bodmereigläubigers in Anſehung von Schiff und Fracht 468),

ebenſo gegenüber der Pfandklage aus Bergung oder Hilfs

leiſtung 463) und überhaupt gegenüber der Schiffsgläubiger

klage 464), für alle dieſe Fälle aber auch dann, wenn ſich das

Schiff im Heimatshafen befindet 465) ; über den Gerichtsſtand

iſt damit nichts geſagt 466). Die ſo ergangenen Urteile find

auch gegenüber dem Reeder wirkſam . Ob ſie gegen ihn

ohne weiteres volſtreckbar ſind, iſt ſtreitig, aber, zum min

deſten nach dem Wortlaut des Gefeßes , zu verneinen 467) .

M

nehmen ſein wie früher in den Fällen des HOB. Artt. 311 und

343 Abſ. 2 (ROHG. 20. Oktober 1874 , Bd. XIV S. 331) , wo

gleichfalls nur die Befugnis , Pfand oder Ware „ öffentlich ver

kaufen zu laffen “, gegeben war. In dieſen beiden Fällen ſprechen

denn auch die neueren Gefeße vom Verſteigern (BGB. § 1235

Abſ. 1 bezw. HGB. § 373 Abſ. 2), während freilich SGB. § 530

Abſ. 3 den alten Art. 499 Abſ. 3 wörtlich wiedergibt .

460) Ein formell oder materiell ordnungêwidriger Verkauf iſt relativ

nichtig. Hierüber eingehend Schapé Anm. 14-25 zu § 530,

wobei noch an BGB . § 135 zu erinnern iſt.

461) HGB. § 527. Beiſpiel : Alage wegen der Fracht gegen den

Ladungsempfänger, KG. 25. Mai 1889, Zivj. Bd. XXV S. 105 .

462) KOB. $ 696 Abſ. 2.

463) HGB. 751. RG. 31. Dezember 1902, Gruchots Beitr. Bd. XLVII

S. 406.

464) HGB. SS 754 ff. Vgl . OLG . Hamburg 15. Dezember 1900,

HanſG3 . 1901 Nr. 20 S. 52.

465) HGB. SS 696 Abſ. 2 , 751 Abſ. 2 , 761 Abſ. 2 .

466) Pappenheim Bd. II S. 241 , 363 Anm. 1.

467) HOB. SS 696 Abſ. 2 , 761 Ab.2: „das gegen den Schiffer er :
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Der Kapitän „ erſcheint hier materiellrechtlich als geſeßlicher

Vertreter des Reeders ... , prozeſſualiſch ... iſt er Partei“ 468) .

Für die Zwangsverſteigerung regiſtrierter Schiffe iſt aus

drüdlich Beſtimmung getroffen , daß der Kapitän als „ Be

teiligter “ 469) nur gilt , ſo lange er das Schiff führt , und

ein neu eintretender Kapitän nur, wenn er ſich bei dem Ge

richte meldet und ſeine Angabe auf Verlangen des Gerichts

oder eines Beteiligten glaubhaft macht 47 ') .

Hat der Kapitän Veranlaſſung, Klagen wie die Zwangs:

vollſtreckungsgegenklage oder die negative Feſtſtellungsklage

zu erheben , ſo daß eine formellrechtliche Rollenverſchie:

bung vorliegt , dann wird man ihm die Aktivlegitimation

für diejenigen Fälle nicht verſagen dürfen , in denen er an

ſich nur paffiv legitimiert iſt 471). Und entſprechendenfalls

wird er gegenüber Klagen dieſer Art für paſſiv legitimiert

zu erachten ſein, falls ſie ſeinen Wirkungskreis betreffen und

das Schiff ſich außerhalb des Heimatshafens befindet.

Eine Haftung des Rapitäns für Prozeßzinjen und -koſten

findet nicht ſtatt 472) .

2. Auch vor den Strandbehörden iſt der Kapitän

zur Vertretung des Reeders befugt , ſo namentlich in dem

1

gangene Urteil iſt auch gegen den Reeder wirkjam . " Dagegen

2. B. 3PO. $ 76 Abſ. 4 : „ Die Entſcheidung [gegen den benannten

mittelbaren Befißer] iſt ... auch gegen den Beklagten wirkſam

und vollſtred bar". Näheres über die Streitfrage bei Bap:

penheim Bd. II S. 250, der ſich gegen die unmittelbare Voll

ſtreckbarkeit und für analoge Anwendung von ZPO. § 727 aus:

ſpricht.

468) So Pappenheim Bd. II S. 235 f . mit eingehender Begründung ;

fiehe auch ebd. S. 247, 250. Ähnlich ſchon R. Schott, Das

Armenrecht der deutſchen Civilprozeßordnung (1900) S. 70 f.

469) D. h. hier auf der Schuldnerſeite, nicht etwa als Schiffsgläubiger.

470) ZUG. $ 166 ; 3PO. $ 294.

471 ) Vgl. wegen der Klagen bei der Zwangsvollſtreckung Schott

a. a. D. S. 71 Anm. 25 .

472) Siehe bezüglich der Paſſivprozeſſe Pappenheim Bd. II

S. 247—249.
1
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beſonderen Verfahren zur Feſtſeßung der Bergungs- und

Hilfskoſten 4 78).

3. Bei Streitigkeiten mit der Schiffsmannſchaft iſt, fo :

weit das Verfahren vor den Seemannsämtern ſtattzu:

finden hat , die Vertretungsbefugnis eine ganz allgemeine.

Namentlich fällt die Unterſcheidung zwiſchen Aktiv- und

Paſſivlegitimation und zwiſchen Heimats- und fremdem Hafen

hinweg . Das Nähere betrifft den Schifferreeder ebenſo wie

den Sekſchiffer und iſt daher beim Verhältnis des Kapitäns

zur Mannſchaft zu beſprechen 4 74) .

B. In anderen Angelegenheiten .

In Priſenfachen , die ja außerhalb des Heimats

hafens zur Verhandlung kommen und bei denen der Reeder ,

ſofern ein Reklameverfahren ſtattfindet, ſtets Kläger iſt, kann

ihn der Kapitän vertreten 475) . Er kann dabei nicht bloß

Freigabe des Schiffes , ſondern auch Schadenserſaß ſowie

Zurückerſtattung eines etwa gezahlten Löſegeldes verlangen 476) .

Eine ähnliche Vertretungsbefugnis iſt feſtgelegt für das dem

eigentlichen Priſenverfahren nachgebildete Verfahren 477)

wegen Zuwiderhandlungen gegen die Brüſſeler Anti

ſklaverei - Akte 478) . Weiter kann der Kapitän für den

Reeder Strafanträge ſtellen und andere Erklärungen

öffentlichrechtlicher Art abgeben , auch ohne ſich auf eine be

ſondere Vollmacht zu ſtüßen.

2

473 ) StrandD. Abſchnitt v .

474) Unten § 9 III.

475 ) HGB. § 527 und arg. a fortiori § 535 A61. 3 .

476) Vgl. F. Pereld , Das internationale öffentliche Seerecht der

Gegenwart ? (1903) 8 57 II .

477) Siehe namentlich Art. 59 Abſ. 1 der gleich zu nennenden Akte .

478) General-Afte der Brüffeler Antiſklaverei-Konferenz vom 2. Juli

1890 (RGBI. 1892 S. 605) Artt. 53 , 58 ; V., betr. Ausfüh

rungsbeſtimmungen zu dieſer Afte, vom 17. Februar 1893 (RGBI.

S. 13) SS 4 , 6 , 8 , 11 .

1 1

1
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c) Wirkung, Erweiterung, Einſchränkung der Vertretung .

Die Wirkung der Vertretung beſteht darin , daß die

in der Perſon des Kapitäns vorliegenden Handlungen und

Ereigniſſe als den Reeder betreffend angeſehen werden . Ins

beſondere wirken Willenserklärungen , die der Kapitän als

ſolcher innerhalb ſeiner Vertretungsbefugnis abgibt oder

empfängt, unmittelbar für und gegen den Reeder 479) . See

rechtlich eigentümlich und in der Schwierigkeit einer Kontrolle

über den Kapitän begründet iſt es , daß dieſer den Reeder

grundfäßlich nur mit dem Seevermögen bindet 480). Dem

Dritten braucht zur Wirkſamkeit des Geſchäfts der Reeder

nicht bezeichnet 481) noch überhaupt bekannt zu ſein 482) . Der

Dritte kann aber verlangen, daß der Kapitän ſich als ſolcher

ausweiſe 483) ; auch kann ein frrtum über die Perſon des

Reeders bedeutſam werden auf Grund der bürgerlichrecht:

lichen Vorſchriften . Die Gültigkeit der Kreditgeſchäfte, ein

ſchließlich der Bodmerei, iſt weder von der unter mehreren

ſolcher Geſchäfte getroffenen Wahl noch davon abhängig, ob

der Kapitän das erforderliche Geld zur Verfügung hatte, es

ſei denn, daß der Dritte in böſem Glauben war 484) .

Der Umfang der Vertretungsbefugniſſe des Kapitäns

kann durch Privatwillkür des Reeders abweichend vom Ge

ſeße geregelt werden .

Die Erweiterung der Befugniſſe volzieht ſich nach

1

479) Vgl. BGB. § 164 Abſ. 1 , 3.

480) HGB. SS 533 Ab . 1 , 486 Nr. 1 , 2 . Ausnahmen : SS 486

Abf. 3 , 487, 512 Abſ. 3 , 516 Abſ. 2 Saß 1 , 529, 632 46.3,

695, 731 Abſ. 2, 752 Abſ. 2 .

481) HOB. § 533 Abſ.1 ; vgl . BGB. $ 164, auch RDSG. 20. Seps

tember 1872, BD. VII S. 147 Mittelabfaß.

482) Vgl. Pr. Obertribunal 30. April 1857, Striethorſts Arch. Bd. XXIV

S. 240.

483) Einen Ausweis gibt die Muſterrolle (SeemD. § 14 Abſ. 2, 4 ;

V. , betr. die Schiff&meldungen bei den Konſulaten des Deutſchen

Reichs, vom 28. Juli 1880 § 2) . Über die Legitimation des

Kapitäns im Zwangsverſteigerungsverfahren fiehe ZUG. § 166 .

484) HGB. § 528 Abſ. 2 .
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den gewöhnlichen Regeln des Zivilrechts 485). Das HGB .

ſpricht dies nicht ſo allgemein aus . Es verlangt aber zur

Ausdehnung der Legitimation eine „Vollmacht“ 486) oder

gleichbedeutend „beſondere Vollmacht “ 487) , infolge deren

dann der Reeder perſönlich haftbar wird 488), oder einen

ſonſtigen „beſonderen Verpflichtungsgrund “ 489) . Dagegen

macht der Kapitän , indem er bloße „ Verhaltungsmaßregeln

und dienſtliche Anweiſungen“ 490) des Reeders befolgt, dieſen

darum 491) noch nicht perſönlich haftbar gegenüber dem

Dritten .

Dementſprechend wird der Reeder auf Grund von fn

ſtruktionen , welche die Vertretungsmacht des Kapitäns be:

fchränken , nicht frei von ſeiner geſeßlichen Haftung . Die

Beſchränkungen wirken gegen den Dritten nur , ſoweit ſie

ihm bekannt waren 492) . Daß er ſie kennen mußte, genügt

hier ebenſowenig wie für die Beſchränkung der Befugniſſe

des Korreſpondentreeders 49 ). Beides folgt aus der Ter

minologie des Geſekes , wie ſie ſchon im älteren HGB. be

ſtand 494) . Damit ergibt fich ein Unterſchied der Schiffer

.

485) BGB. SS 164 ff. Genehmigung : ROHG. 9. April 1879,

Bd. XXV S. 50.

486) HGB. SS 526 A6 . 1 , 529.

487) HOB. SS 486 Ab . 1 Nr. 1 , 754 Nr. 8. In den entſprechenden

Vorſchriften des BinnenSchG . (88 4 Abſ. 1 Nr. 1, 102 Nr. 5,

117 Nr. 6) hat man das Wort „beſondere“ weggelaffen . Die

„ beſondere Vollmacht“ kann auch ein für allemal erteilt werden.

488) HGB. SS 486 Abſ. 1 Nr . 1 , 529 Saß 1 .

489) HGB. § 526 Abſ. 1 .

490) QOB. $ 529 Sa 2.

491) Anders im Falle des § 512 Ab . 3 und in verwandten Fällen ; vgl .

BGB. § 166 Abſ. 2 .

492) KOB. 531 .

493) HGB. § 495 .

494 ) SS 15 Abſ. 1 , 2 (Art. 25 Abſ. 2 , 3), 54 Ab . 3 (Art . 46) , 495

(Art. 462) , 531 (Art. 500); fiehe auch SS 367 Abſ. 2, 515 Abſ.2

(Art. 482 Abſ. 2) , 808 Abſ. 2 (Art. 812 Abſ. 2) . Entgegen

der übrigen Terminologie erſcheinen einer erweiternden Auslegung

zugänglich die SS 697, 726 Abſ . 2 , 753 A6.2 (Artt . 698, 728
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und der Korreſpondentreedervollmacht von der ihnen ver

gleichbaren Handlungsvollmacht. Konnte man für das frühere

Recht den Unterſchied hinwegleugnen , indem man auch bei

der ſeerechtlichen Stellvertretung den Sa lata culpa dolus

est gelten ließ 495) , ſo wird kaum ein Anlaß vorliegen,

dieſen Saß nunmehr noch auf das revidierte Geſeß anzu

wenden. Dies umſo weniger , wenn man die das HGB.

beeinfluſſende Redeweiſe des BOB. mit in Betracht zieht und

namentlich erwägt, daß zum mindeſten im heutigen Zivil

recht ein allgemeiner Saß lata culpa dolus est nicht vor:

handen iſt. Diejenigen , welche noch jekt 496) dem Rennen

das Kennenmüſſen gleichachten wollen , müßten hierunter

nach unſerer Geſebesſprache jedes fahrläſſige, nicht bloß

grob fahrläſſiges Nichtkennen verſtehen 497) . Übrigens fällt

1

2

Abſ. 2, 755 Abſ. 2) ; hier iſt ,bekannt“ „ befannt oder infolge

grober Fahrläſſigkeit unbekannt" ; der beſondere Grund für dieſe

Abweichung liegt darin , daß es fich um den Erwerb beweglicher

Sachen in gutem Glauben handelt : HGB. SS 696 Abſ. 3 , 725,

751 Abſ. 2 (Artt . 697 A6 . 3, 727 , 753 Abſ. 2), BGB. § 932

Ab . 2. So ſeşte man auch im ADHGB. Art. 306 Abſ. 1 „ uns

bekannt " ohne (grobe) Fahrläſſigkeit unbekannt“ .

495) So Prot. IV S. 1532 ; Febens , Der Correſpondentrheder nach

den Beſtimmungen des Aug. Deutſchen Wandels-Gefeßbuchs , in

Löhrs Central- Organ f. das deutſche Handels- und Wechſelrecht,

N. F. Bd. I (1865) S. 384 ; Ehrenberg , Beſchränkte Haftung

S. 198 ; Wagner S. 207 II Nr. 2 , 261 Nr. 2 , vgl . S. 297 VI ;

Lewis , Rommentar 2 zu Art. 461 und in Endemanns Handbuch

BD. IV S. 69 ; Rehme , Die geſch. Entwicelung der Haftung

des Reeders S. 174. A. M. bereits & aband , Die Stellvertretung

bei dem Abſchluß von Rechtsgeſchäften nach dem allgem . Deutſch.

Handelégefeßbuch, in dieſer Zeitſchr. Bd . X (1866) S. 224.

496) Troß Geſeßesvorſchriften wie BOB . SS 68 , 70, 166, 169 , 173,

179 Abſ. 3 Saß 1 , 254 Abſ. 2, 307 Abſ. 1 , 370 , 405-407,

439, 460, 464, 523 A6 . 2 , 524 Abſ. 2, 539, 674 , 694, 764

Saß 2, 824, 851 , 892 Abſ. 1 Saß 2, 1346 Saß 2, 1424 Abj. 1 ,

1435 Abf. 1 a . E., 1682 Abſ. 1 , 2140 ; Börſen G. § 43 Sa 1 ;

BinnenSchG . § 17 ; ZPO. SS 233 Abſ. 2 , 295 Abſ. 1 , 1018

Ab . 2 ; SeelVerfG. $ 143; Verlo . $ 11 Ab . 2 Sa 2 .

497) Das entſpricht dem allgemeinen Sprachgebrauch des BGB. gemäß

1

1

.
1

10

.
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jachlich die weitgehende Wirkung der ſeerechtlichen Vertretungs

macht nicht ſo ſehr aus dem Rahmen des Handelsgeſeßbuchs

heraus ; ſind doch bei der Prokura, mit welcher die Schiffer

und die Korreſpondentreedervollmacht auch ſonſt Berührungs

punkte aufweiſen 498), ſogar Beſchränkungen , die der Dritte

kennt , ihm gegenüber ohne Wirkung 499) . Eine andere

Frage iſt, ob ſich de lege ferenda ein erhöhter Schuß des

Reeders , übereinſtimmend mit fremden Rechten , empfiehlt.

2. Innenverhältnis .

Für das Innenverhältnis zwiſchen Reeder und Kapitän

iſt der Umfang der geſeßlichen Vertretungsbefugnis des

lekteren der nämliche wie nach außen hin 500) . Beſchrän:

kungen muß der Reeder , Erweiterungen der Schiffer be

weiſen . Im einzelnen iſt zurückzugreifen auf das jeweilige

1

1

§ 122 Abſ. 2 , während § 932 A6 . 2 Sondervorſchrift ift. Für

das heutige Recht findet ſich die Meinung des Textes , übrigens

ohne nähere Begründung , vertreten bei Jiay (Die Geſchäfte:

führung nach dem Bürgerlichen Geſeßbuche für das Deutiche Reich,

1900, S. 193), bei snitchy - Rudorff (Die Seegefeßgebung

des Deutſchen Reiches, 1902, Anm. 2 zu § 495, Anm . 2 zu § 531)

und bei K. Lehmann (Lehrbuch des Handelsrechts, ſeit 1905 im

Erſcheinen, S. 259). Aud Schloßmann wird hierhin zu rechnen

ſein ( ſiehe deſſen Zuſammenſtellung in dem oben Anm. 421 bezeich :

neten Werke Teil II S. 524 unter II ; die Stellen aus dem BGB.

find wohl nur berſehentlich dort mitherangezogen worden anſtatt

unter III) . Auf der Gegenſeite ſtehen drei Anſichten : Schaps

(Anm . 3 zu § 495, Anm . 3 zu § 531) ſtellt dem dolus die Fahrs

Tafſigkeit ich led thin gleich ; Boyens (BD. I S. 261 ,

Bd. II S. 60 Anm. 22) und Brodmann (Die Seegefeßgebung

des Deutſchen Reiches 2, 1905, Anm. zu SS 495, 531) nur die

grobe ; H. Walter (Der, Korreſpondentreeder , Beipziger Diff.

1903 , S. 48 f .) macht eine – auch vom dortfeitigen Standpunkt

nicht zu rechtfertigende -- Unterſcheidung und verlangt nur im

allgemeinen“ grobe Fahrläſſigkeit.

498) 3. B. hinſichtlich der Befugnis zur Prozeßführung : HGB. SS 49

Abf. 1 , 493 Abſ. 3 , 527 Abſ. 2 im Gegenſatz zu § 54 Abſ . 2 .

499) KGB. § 50 Abſ. 1 .

500) HGB. § 534 A6 . 1 .

.
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Dienſtverhältnis. Hiernach und nach Schifferſorgfalt beant:

wortet ſich auch die Frage , inwieweit der Kapitän im Ver

hältnis zum Reeder befugt oder verpflichtet iſt, ſeine Ver

tretungsmacht zu betätigen .

II . Dienſtverhältnis.

1. Der Heuervertrag des Kapitäns.

a) Begriff und Weſen.

Der Kapitän gehört, auch wenn er Aleinreeder iſt, als

Mitglied der Schiffsbeſaßung zu den auf dem Schiffe „ an

geſtellten " Perſonen 501) . Hier iſt jedoch nur der Fall zu

betrachten , in welchem die Reederei ihn „ anſtellt“ 502) .

Dies geſchieht mittels Vertrages . Ob das Geſeß hierfür die

Bezeichnung „ Þeuervertrag “ angewendet wiſſen will, gibt es

nicht unzweideutig zu erkennen . Denn wenngleich es von

der „Heuer“ und der „Þeuerforderung“ des Kapitäns

redet 503), und davon, daß er „geheuert“ wird 504), ſo nennt

es doch man muß ſagen , zufälligerweiſe ,,Heuer

vertrag“ ſchlechthin nur den Vertrag der Schiffsmann

ſchaft 505) . Hingegen da , wo es den Kapitän miterwähnt,

501) HGB. § 481. Über das Wort „ anſtellen “ in dieſem Paragraphen

handelt Pieper a .' a . D. (oben Anm. 283) S. 15—20 , vgl.

S. 30–33.

502) HGB. SS 493 Abſ. 4, 496 Abſ. 2 , 547 Abſ.1 , 548 Abſ. 1 , 551

Abſ. 1 .

503) HOB. SS 546–550, 553 a , 554, 555, 780 ; fiehe ferner SS 706

Nr. 4 Abſ. 2, 723 Abſ. 1 Nr. 2, 749 (a . F.), 796, 797 Abſ. 1 ,

800 ; 572 ; G. , betr, die Entſchädigung der deutſchen Rhederei,

vom 14. Juni 1871 (RGBl. S. 249) Art. I § 3 , Art. II ;

SeelVerſG. § 10 Abſ. 1 .

504) HOB . SS 547 A6 . 2, 550, 553 Schlußabjak.

505) SeemD. SS 8 Abſ. 2, 12 Abſ. 2, 13 Saß 1 , 14 Abſ. 2, 27 ff .,

42 Abſ. 1 , 66 Ab . 1 , 69 Abſ. 1 , 72 Abſ. 1 , 93 Ab. 1 , 129,

133 ; StellenvermittelungeG. $ 8 Nr. 2 c.

1
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ſpricht es von „ Dienſt- und Heuerverträgen" 506), „ Dienſt

oder Heuervertrag “ 507), „ Dienſt- oder Heuerverhältnis“ 508)

der Schiffsbeſaßung. Bisweilen werden auch in Fällen, wo

die Mannſchaft allein gemeint iſt, Benennungen wie „Heuer

oder Dienſtvertrag “ 509) , „ Dienſtvertrag“, „ Dienſtverhält

nis“ 510) gebraucht. Eine Sonderbezeichnung für den Ver

trag des Kapitäns fehlt. In Wiſſenſchaft und Praxis pflegt

er gleichbedeutend Heuervertrag und Dienſtvertrag genannt

zu werden .

In der Tat ſtellt er ſich , wenn man die Sprache des

BOB. (8 611) zum Ausgangspunkt nimmt, als ein Dienſt

vertrag dar : durch den Vertrag wird derjenige , welcher

Dienſte zuſagt (der Kapitän), zur Leiſtung der verſprochenen

Dienſte (Schiffsführung), der andere Teil (der Reeder) zur

Gewährung der vereinbarten Vergütung (Heuer) verpflichtet.

Im weiteren Sinne liegt ein Arbeitsvertrag vor , im

engeren ein ſolcher Dienſtvertrag , der eine Geſchäfts

beſorgung zum Gegenſtande hat“ (ebd . § 675) . Die Führung

des Schiffes kann nach dem täglichen Sprachgebrauch als

die „Beſorgung eines Geſchäfts " bezeichnet werden . Zum

gleichen Ergebnis führen die folgenden verſchiedenen in der

Literatur aufgeſtellten prinzipiellen Merkmale der Geſchäfts

beſorgung : ſie ſoll eine innerhalb des Rechtsbereichs des Ge

ſchäftsherrn vorzunehmende , eine für ihn wirtſchaftlich be

deutende, eine ſein Vermögen berührende, eine ſelbſtändige,

auch regelrecht mit Vertretungsmacht verbundene Tätigkeit

enthalten 511) . Das Handelsgeſekbuch ſelbſt kennzeichnet die

506) SeemD. § 53 Abſ.1 ; HOB. SS 487 , 754 Nr. 3, 758, 762

Ab . 2 , 768 Nr. 2, 901 Nr. 1 .

507 ) HOB. $ 767 Abſ. 3 .

508) HGB. § 903 Nr. 1 .

509) SeemD. & 94. Gegenüber § 105 der alten SeemD. heißt es

im entſprechenden $ 129 der neuen (Schlußabſa) nicht mehr

„ Dienſt- oder Feuervertrag “ , ſondern lediglich „ Heuervertrag “ .

510) SeemD. 3. B. § 16 Ab . 2, § 18, § 62 Abſ. 2 Saß 3 , § 136 .

511 ) Vgl. Endemann, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts Bd. I 8 u . 9

Zeitſdrift für Qandelsrecht. Bd. LVIII . 2

1
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Übernahme der Beförderung von Gütern oder Reiſenden zur

See als ein „ Geſchäft“ 512) ; der Schiffer ,, beſorgt“ es . Und

bei der Schiffsführung Leitet er die „Ausführung einer Ver

richtung “ 513 ); darin liegt die „Beſorgung eines Ge

ſchäfts “ 514) . Natürlich finden die Säße des allgemeinen

Zivilrechts über Dienſtvertrag und Geſchäftsbeſorgung nur

inſoweit Anwendung , als nicht das Seerecht eine eigene

Regelung enthält.

Das Seerecht kennt, beim Kapitän wie beim Schiffs

manne , zwei Hauptarten des Heuervertrages : den für die

Reiſe und den auf Zeit 515). Der Unterſchied iſt bedeut

ſam für die Berechnung der Feuer , für die Auflöſung des

Dienſtverhältniſſes und die hiermit , ſowie mit dem Schiffs

gläubigerrecht des Kapitäns zuſammenhängenden Anſprüche.

Iſt der Kapitän für eine beſtimmte Reiſe angeſtellt, ſo gilt

er im Zweifel als für die Rücreiſe mitengagiert 516). Die

Anſtellung auf Zeit iſt entweder eine ſolche auf beſtimmte

oder auf unbeſtimmte bezw . auf Lebenszeit .

b) Vertretung der Reederei gegenüber dem Kapitän.

Zur Vertretung der Reederei gegenüber dem Kapitän,

insbeſondere zu ſeiner Anſtellung und Entlaſſung ſind befugt :

1. Der Einzelreeder;

2. die Mitreeder

S. 1081 Anm. 23 , woſelbſt weitere Literaturangaben ; Hachen- .

burg in KrvJSchr. Bd. XLV S. 279 f.

512) HGB. § 1 Abſ. 2 Nr. 5.

513) BGB. § 831 Abſ. 1 .

514) BGB. § 831 Abſ. 2.

515) HGB. SS 547–551 ; Seemo. $S 28, 45 , 52 , 66, 67 , 72, 75.

Über die tatſächlichen Verhältniſſe vgl. Schachner, Das Tarif

weſen in der Perſonenbeförderung der transozeaniſchen Dampf

ichiffahrt (1904) S. 34, 47.

516) DLG. Hamburg 15. Juni 1891 und dazu RG. 19. September

1892, HanſG3 . Hauptbl. 1891 Nr. 72 S. 193 , 1893 Nr. 36

S. 111 .
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a ) nach der Vereinbarung im Reedereivertrage 517) ,

b) in Abweichung davon mittels einſtimmigen Be

ſchluſſes 518),

c) ſonſt mittels Mehrheitsbeſchluſſes 519) 520) ;

3. der Korreſpondentreeder 521) .

Eine Beſchränkung der geſeßlichen Befugniſſe des Korre

ſpondentreeders kann nur demjenigen Kapitän , welcher fie

bei Abſchluß des Geſchäftes kannte , von der Reederei ent

gegengeſeßt werden 522) . Kennenmüſſen iſt auch hier dem

Rennen nicht gleichzuachten 5 23) . Der Korreſpondentreeder

iſt zwar der Reederei gegenüber verpflichtet, deren Beſchlüſſe

vor Anſtellung oder Entlaſſung des Kapitäns einzuholen 5 24) ;

der lektere braucht aber das Vorhandenſein oder den Inhalt

ſolcher Beſchlüſſe nicht nachzuprüfen .

Zur Einſebung eines neuen Rapitäns berufen iſt ferner

4. der bisherige Kapitän , falls er außerhalb des Hei

matshafens an der Schiffsführung behindert und nicht in der

Lage iſt, die Anordnung der Reederei einzuholen 5 25).

c) Schranken der Vertragsfreiheit.

Beſondere zwingende Vorſchriften über die Art und

Weiſe des Vertragsabſchluſſes beſtehen , gegenſäßlich

zum Heuervertrage der Mannſchaft 526) , nicht bei dem des

Kapitäns 527). Mündlicher Abſchluß genügt , eines „ Heuer

ſcheines " bedarf es nicht.

517) HOB. $ 490 .

518) HGB. $ 491 Ab . 2.

519) A. a . D. Ab . 1 .

520) Dies gilt nicht bloß für das Verhältnis der Reeder untereins

ander, vgl . Schaps Anm. 23 zu § 489.

521 ) HOB. $ 493 Abſ. 4.

522) HGB. $ 495.

523 ) Siehe oben 11c Schlußabſa.

524) HOB. § 496 Abſ. 2.

525) HOB. SS 516 Abſ. 2, 526, 527 .

526) Seemo . $ 27.

527 ) Auch erſchien es unnötig, dieſen vor Ausbeutung durch Seuerbaaſe
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Auch für den Inhalt des Vertrages herrſcht weiteſte

Freiheit.

Seßte die Reichsgeſeßgebung ſchon vielfach der Partei

vereinbarung Schranken zu Gunſten von Arbeitnehmern,

ſo hat dies die neue Seemannsordnung in hervorragendem

Maße getan 528) . Aber dieſe Vorſchriften , in erſter Linie

auf den Schiffsmann berechnet, für den Schiffsoffizier

ſchon abgeſchwächt 529) , find auf den Kapitän nicht mitaus

gedehnt worden 530) . Nur in untergeordneten Punkten hat

es für ihn Bedeutung gewonnen , daß durch die neue See

mannsordnung die Vertragsfreiheit des Reeders weſentlich

eingeengt wird : Die geſeßlichen Normen über Fälligkeit, Be:

rechnungsart und Bezahlung von Heuer- und ähnlichen For

derungen des Kapitäns eines verſchollenen Schiffes ſind ver

traglicher Abänderung unzugänglich 531) . Wichtiger iſt das

Verbot der Novelle von 1902 zum Handelsgeſeßbuch, wonach

der Anſpruch der Beſaßung auf Beteiligung am Berge- und

Hilfslohn nicht von vornherein durch Vereinbarung ausge

ſchloſſen oder verringert werden kann 532) . Im Sinne ſolcher

Fürſorge verbietet es auch das Seeunfallverſicherungsgeſeß 533),

die Anwendung ſeiner Beſtimmungen zum Nachteile der ver

ficherten Schiffsführer zu beſchränken oder auszuſchließen , ſei

es durch Übereinkunft, ſei es durch Arbeitsordnungen . Zu

widerlaufende Vertragsbeſtimmungen ſind ohne rechtliche

Wirkung. Der zuwiderhandelnde Reeder bezw . Korreſpondent

!

1

ebenſo wie jene zu ſichern. Mittelbar fommt auch ihm das G., betr.

die Stellenvermittelung für Schiffsleute, vom 2. Juni 1902 zu:

gute. Vor der Entrichtung allzuhoher Säße an den Vermittler

ſchüßt ihn BGB. § 655.

528) Seem . § 1 Abſ. 2.

529) Vgl. Seemo. $ 40 .

530) Denkbar ſind Fälle , wo der Kapitän fich dem Reeder gegenüber

auf BGB. § 619 berufen kann .

531) SeemD. § 53 mit § 1 Abſ. 2. Vgl. ferner die ins öffentliche Recht

hinübergreifenden SS 63 Abſ. 3 , 65 Abſ. 4.

532) HGB. § 749 Abſ. 4.

533) $ 139 .
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reeder macht ſich ſtrafbar; desgleichen , wenn er dem Kapitän

Beiträge zur Unfallverſicherung ganz oder teilweiſe auf den

Lohn in Anrechnung bringt oder eine ſolche Anrechnung

wiſſentlich bewirkt 534) .

Eine zwingende Privatrechtsnorm , die zum Nachteile

des Kapitäns ausſchlagen kann , iſt die über das Ent

laſſungsrecht des Reeders. Dieſes Recht iſt an keine Friſt

oder ſonſtige Vorausſeßung gebunden , „ ſelbſt wenn das

Gegenteil vereinbart iſt“ 535) . Abreden, die das freie Kündi

gungsrecht des Reeders beeinträchtigen , ſei es durch gänz

lichen Ausſchluß, ſei es durch zeitliche oder ſachliche Beſchrän

kungen 536), würden nichtig ſein. Der Grund liegt teils im

öffentlichen Intereſſe, teils in der privatrechtlichen Vertrauens

ſtellung, die der Kapitän einnimmt 537).

d) Pflichten des Kapitäns.

a) Im allgemeinen.

Der Kapitän hat dem Reeder die „ verſprochenen Dienſte “

zu leiſten 538). Auf die bunte Mannigfaltigkeit dieſer Dienſte

je nach Umfang und Art des Betriebes (Dampf- und Segels,

Küſten- und Hochſeeſchiffahrt, Sach- und Perſonenbeförderung,

534 ) Vgl . SeelVerfG . $ 100, durch deſſen Ab . 2 der im allgemeinen

auch für Seeleute geltende § 394 des BGB. eine Ausgeſtaltung

erfährt .

535) HOB. $ 545. Ühnlich ebd. $ 492 Abſ. 2 (Rorreſpondentreeder )

und BGB. § 627 Abſ. 1 (Dienſte höherer Art , die auf Grund

beſonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen ).

536) Lotmar , Arbeitsvertrag Bd. I S. 608, 612, 615.

537) Vgl. die Ausdrucksweiſe im HGB. § 510 Abſ. 1 : Die Führung

des Schiffes wird dem Schiffer anvertraut“. Unterſchlagung

des Schiffes oder Schiffszubehörs wäre, ebenſo wie die des Trans

portguts (RG. 4. Januar 1889, Goltdammers Arch . Bd. XXXVII

S. 48 f.: Aneignung vom Inhalt eines durch den Schiffer zu

befördernden Faffes ), Unterſchlagung einer andertrauten “ Sache,

StGB. $ .246.

538) BGB. § 611 .
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.

Schleppſchiffahrt, Fiſcherei, Bergung) und je nachdem die

Dienſte ſeemänniſcher, kaufmänniſcher, rechtlicher Natur ſind,

genügt es, hingedeutet zu haben . Über dem verabredeten

Inhalt der Dienſte ſteht das öffentliche Recht, und dieſes,

ins Verhältnis geſeßt zu den Vertragsabreden und zur Sorg

falt des ordentlichen Schiffers, bildet zugleich eine Richtſchnur

für die Pflichten des Kapitäns gegenüber dem Reeder .

b) Im einzelnen.

A. Befolgung der Weiſungen.

Der Kapitän iſt als Beauftragter des Reeders ver

pflichtet, deſſen Weiſungen zu befolgen 539) 540) , mögen

ſie einen Beſtandteil des Heuervertrages bilden oder für den

einzelnen Fall gegeben ſein . 3ft für den Reedereibetrieb ein
.

Korreſpondentreeder beſtellt, ſo hat ſich der Kapitän nur an

deffen Weiſungen , nicht auch an die der einzelnen Mit

reeder zu halten 541), es ſei denn , daß ihm ein Majoritäts

11

:

2

539) BGB. SS 675, 665 Saß 1. Das HGB. läßt den Reeder „Ver:

haltungsmaßregeln“ (SS 529 Saß 2 , 534 Abſ. 2), „Anweiſungen"

(S 493 Abſ. 4), „ dienſtliche Anweiſungen" (8 529 Saß 2) , „ An

weifung " (8 512 46.2, 3), , beſondere Anweiſung " (8 699),

„ Anordnung“ (8 516 Abſ. 2) erteilen , die Rückreiſe, die Hand

lungsweiſe des Schiffers panordnen “ (SS 551 Abſ. 3 , 695, 731

Abſ. 2 , 752 Abſ. 2) .

540 ) Hiermit verbindet ſich die fachenrechtliche Wirkung, daß der Kapitän

das Schiff nur als Beſikdiener des Heeders innehat (vgl . Derns

burg , Bürgerl. Recht Bd . III 3 § 23 Unm . 8 ; a . M. iſt Kniep,

Der Beſiß des Bürgerlichen Gefeßbuches , 1900 , S. 140 ) , aber

nicht ſelbſt befißt (BGB. § 855 , wobei HGB. § 755 Abſ. 2

keineswegs entgegenſteht). Inſofern erübrigte ſich für das deutiche

Recht eine ausdrüdliche gefeßliche Ausſchließung der Erfißung des

Schiffes durch den Kapitän gegenüber dem Beſigherrn (Boyens

BD. I S. 140) .

Iſt der Kapitän Mitreeder, ſo iſt er auch Mitbeſißer. Daran

kann durch ſeine Pflicht, den Weiſungen der Reedermajorität bezw.

des Korreſpondentreeders zu folgen, nichts geändert werden ; vgl.

BGB. S 866 .

541) HGB. § 493 A6 . 4.
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beſchluß der Reederei vorliegt 542) . Leßterenfalls gehen da:

her unter Umſtänden die Anweiſungen auch nur eines

Mitreeders denen des Korreſpondentreeders vor 545) . Wenn

gemäß § 512 544) des HGB. der Kapitän , welcher auf An

weiſung des Reeders handelt , den übrigen dort genannten

Perſonen gleichwohl haftbar bleibt , ſo wird er dem Reeder

gegenüber grundſäßlich von der Haftung befreit . Er iſt aber

nicht blindes Werfzeug in deſſen Hand . Der Reeder iſt oft

gar nicht in der Lage, die Tragweite ſelbſt ſolcher Weiſungen

zu überſehen, zu deren Erteilung er vollen Anlaß hatte. In

dergleichen Fällen iſt der Kapitän nicht bloß berechtigt 545),

ſondern verpflichtet, von jenen Anordnungen abzuweichen,

ſoweit die Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers es gebietet 546) .

Hier können ſowohl ſeine privatrechtlichen Verpflichtungen

gegenüber den Reiſeintereſſenten , wie auch anderweitige

Pflichten, namentlich ſolche öffentlich -rechtlicher Art, die Inter

eſſen des Reeders kreuzen . Das Recht und die Pflicht,

gegen deſſen Weiſung zu handeln, iſt ſomit nicht auf die

Fälle beſchränkt, wo der Kapitän annehmen darf, der Reeder

würde bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung billigen 547) .

Eine Pflicht zu ſolchem Entgegenhandeln muß auch dem

Reeder gegenüber dann für vorliegend erachtet werden, wenn

der Kapitän , und zwar im Gegenſaß zum Reeder , voraus

ſehen mußte , daß dieſer bei Befolgung der Verhaltungs

maßregeln geſchädigt werden würde 548) .

542) HGB. SS 491 , 495.

543 ) Wagner S. 205.

544) Ab . 2 ; vgl . SS 695, 731 Abſ. 2, 752 Abſ. 2 .

545) BGB. § 665 Saß 1 .

546) HGB. SS 511 , 512.

547) Dies ſind die Fälle des BGB. § 665 Sa 1 .

548) Vgl. Schap 3 Anm . 3 a zu $ 512, wo aber nur doloſe Schädigung

erwähnt wird. Siehe auch BGB. $ 254 Abſ. 2 Sa 1 .
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B. Nach ſuchen von Verhaltung &maßregeln.

Der Kapitän, welcher von ſeiner Inſtruktion abweichen

will, muß zunächſt die Entſchließung des Reeders einholen ,

ſo weit Zeit und Umſtände es geſtatten 549 ) . Mit dieſer Be

grenzung hat er ohnehin in allen erheblichen Fällen Ver

haltungsmaßregeln nachzuſuchen. Das gilt namentlich, wenn

er ſich verhindert ſieht, ſelbſt das Schiff zu führen, oder ge

nötigt, die Reiſe zu ändern oder einzuſtellen, Kreditgeſchäfte

einzugehen , außergewöhnliche Reparaturen oder Anſchaffungen

vorzunehmen oder das Schiff zu verkaufen 550) .

C. Benachrichtigungepflicht.

.

Unabhängig von der Pflicht, Verhaltungsmaßregeln nach

zuſuchen , wenn auch leicht mit ihr zuſammenfallend , beſteht

die Pflicht des Kapitäns, dem Reeder unverlangt alle er

forderlichen Nachrichten zu geben 551) , insbeſondere ihn von

dem Zuſtande des Schiffes, den Begebniſſen der Reiſe , den

für ihn geſchloſſenen Verträgen und den anhängig gewordenen

Prozeſſen in fortlaufender Kenntnis zu halten 552) .

.

D. Auskunftspflicht.

Die Auskunftspflicht des Kapitäns iſt eine Pflicht, dem

Reeder auf Verlangen jederzeit Mitteilung über den

Stand der Dinge zu machen 553) 554) . Mit ihr kann die

Pflicht zur Vorlegung eines Verzeichniſſes verbunden ſein 555) .

Beſteht Grund zu der Annahme , daß das Verzeichnis nicht

.

549) BGB. SS 675 , 665 Saß 2.

550) HGB . SS 516 Abſ. 2 , 528, 530, 534 Abſ . 2. ROHG. 6. Fes

bruar 1874, Bd. XII S. 399 ; 3. September 1875 , Bd. XVIII

S. 283 .

551) BGB. SS 675, 666 .

552) HGB. § 534 Abſ. 2 .

553 ) BGB. SS 675, 666.

554 ) Auskunftspflicht der Schiffsmannſchaft gegenüber dem Kapitän :

SeemD. § 86 .

555) BGB. § 260 Abſ. 1 ,
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.

mit der erforderlichen Sorgfalt aufgeſtellt iſt , ſo hat der

Kapitän den Offenbarungseid dahin zu leiſten : daß er nach

beſtem Wiſſen den Beſtand ſo vollſtändig angegeben habe,

als er dazu im ſtande ſei 556) . Die Eidesleiſtung erfolgt, falls

im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit, auf Koſten des

Reeder: 557) . In Angelegenheiten von geringer Bedeutung

iſt der Kapitän zur Leiſtung dieſes Eides nicht verpflichtet 558) ;

kommt es aber dennoch zum Eide, ſo muß er auch die kleinſte

Kleinigkeit angeben, will er ſich nicht einer Verfolgung wegen

Eidesverleßung ausſeßen .

E. Rechenichaft & ablegung.

Der Kapitän muß dem Reeder Rechenſchaft ablegen,

und zwar unverlangt nach der jedesmaligen Rückkehr in den

Heimatshafen bezw . bei Beendigung des Dienſtverhältniſſes ,

außerdem ſtets auf Verlangen 559) . Hierzu gehört nach all

gemeiner Vorſchrift die Mitteilung einer Rechnung , welche

die Einnahmen oder Ausgaben in geordneter Weiſe zu

ſammenſtellt, ſowie die Vorlegung der Belege, welche erteilt zu

werden pflegen 560 ). Zu den Belegen iſt auch das Abrech

nungsbuch zu zählen , wo die den Schiffsleuten gezahlten

Heuer- und ähnlichen Gelder eingetragen und von ihnen

quittiert werden 561) . Beſteht Grund zu der Annahme, daß

die in der Rechnung enthaltenen Angaben über die Ein

nahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden

ſind, ſo kann der Reeder vom Kapitän den Offenbarungseið

556) BGB. § 260 A6f. 2 .

557) BGB. & 261 , FGG. SS 163, 79. Für den Fall des Zivilprozeſſes

fiehe 3PO. § 889.

558) BGB. § 260 Abſ. 3 .

559) HGB. § 534 Abſ. 5 , BGB. § 666. Wo ein Zahlmeiſter

vorhanden iſt, erleichtert ſich die Rechenſchaftspflicht des Kapitäns

je nach den Feſtießungen des Einzelfalles , vgl. SeemD. SS 2 , 3

A6 . 1 .

560) BGB. § 259 Abſ. 1 .

561 ) SeemD. § 49 Abſ. 1 .
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dahin verlangen : daß er nach beſtem Wiſſen die Einnahmen

ſo vollſtändig angegeben habe, als er dazu im ſtande ſei 562) .

Die Eidespflicht, derentwegen im übrigen auf den vorigen

Abſaß zurückverwieſen werden darf, bezieht ſich alſo nicht auf

die Ausgaben und Belege, ſondern nur auf die Einnahmen,

zu denen aber möglicherweiſe Primage und ähnliche Vor

teile , die der Kapitän von den Ladungsintereſſenten er

hält 563), mitrechnen. Darüber im folgenden.

F. Herausgabe des im und zum Dienſt Erhaltenen.

Nach § 667 des BGB.564) iſt der Kapitän als Beauf

tragter verpflichtet, dem Reeder alles, was er zur Ausführung

des Auftrages erhält und was er aus der Geſchäftsbeſorgung

erlangt, herauszugeben. Nach § 543 des HGB. muß er ihm

als Einnahme in Rechnung bringen, was er vom Befrachter,

Ablader oder Ladungsempfänger außer der Fracht als

Kapplaken, Primage oder ſonſt als Belohnung oder Entſchä

digung, gleichviel unter welchem Namen, erhält.

Zwecks Klärung des Verhältniſſes dieſer beiden Vors

ſchriften zueinander ſei zunächſt die lektere für ſich allein

betrachtet.

Unter Primage 565) oder Kapplaken 566) , d . h .

Laken, Tuch zu einer Kappe 567) , ſodann Geld, ſich das Tuch

562) BGB. § 259 Abſ. 2 .

563) $03. $ 543.

564) Verbunden mit 675 ebd .

565) Primage kommt auch vor als eine Vergütung, die der Verfrachter

dem Befrachter für Zuweiſung des Transportauftrags zukommen

läßt . Boyens BD. I S. 421 Anm . 4.

566) Nach einer verderbten Aufſprache : Rappelhafen ; ſiehe Ver:

ſuch eines bremiſch -niederſächſiſchen Wörterbuchs

II 736.

567) Deshalb iſt es mißverſtändlich, wenn ( bei Dabovich , Nautiſch :

techniſches Wörterbuch der Marine , Bd. I , Pola 1883, S. 597)

Staplafen " als Femininum bezeichnet wird. Deshalb iſt auch der

eben gebrauchten , geſeblidhen Schreibweiſe die im Tert angenommene,

neuhochdeutſche , Rapplafen “ vorzuziehen ; fie findet ſich bei Grimm
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oder die Kappe zu kaufen 568) (vom niederl. kaplaken ; dän .

kaplak, ſchwed. kapplake, nlat. cappales panni, ital . diritti

1

1

Deutſches Wörterbuch V 200 und neuerdings bei Wolfhagen,

Marine-Ordbog (1903–04) S. 551. Stappe" , mlat. und ital.

cappa , altfrz. chape, iſt ein langes Obergewand, das auch den

Ropf bedecken kann , dann die Kopfbedeckung allein. Über Kapp:

lafen im Seerecht ſiehe Halma , Woordenboek der nederduitche

en fransche Taalen ? (1729) S. 305 ; G. E. S. Hennig,

Preußiſches Wörterbuch ( 1785) S. 116 ; van Dale , Nieuw

Woordenboek der nederlandsche Taal 3 S. 681 (vgl . das Wort

hoed ebd. S. 600 und bei de Bo , Westvlaamsch Idioticon

S.431) ; Langenbeck, Anmerdungen über das Hamburgiſche Schiff

und See- Recht (1727) S. 145 § 10 ; Jacobſen , Seerecht (1815)

S. 116 , 403-405 ; Pöhle , Darſtellung des ... Handelsrechts

Bd . III ( Seerecht) T. I ( 1830) $ 381 S. 146 ; Olrich ,

Deutſchland zur See (1849) S. 40 ; v . Kaltenborn , Grunds

jäße des praktiſchen Europäiſchen Seerechts (1851) Bd. I S. 156,

268—270, 378, Bd. II S. 54, 59 ; J. N. Lang , Finlands Sjö

rätt I ( 1890) S. 239 F.; Bentzon , Den danske Søret (1899)

S. 99, 166 f.; E. Fitger , Die wirtſchaftliche und techniſche

Entwicklung der Seeſchiffahrt (Schriften des Vereins für Sozial

politik CIII , Abteilung 1 , 1903) S. 109.

568) Preuß. Seerecht von 1727 Kap. V Art. 2 : Bey Annehmung der

Fracht fold der Schiffer ... fürnehmlich ſeiner Rehder Nußen zu

befördern ſuchen, und folglich um des Caplađens oder andern

eigenen Vortheils halber keine gute Fracht ausſchlagen .“ Vgl.

ALR. II 8 SS 1517 , 1518 ; ſchwediſch -pommerſches Seerecht von

1805 Abt. 3 Rap. 7 § 3 .

Das Fremdartige des heute wenig verſtandenen Ausdrucs

Kapplaken macht es erwünſcht, ihn uns noch durch anderweitige

BE näher zu en . Man trif ihn in der Bedeutung einer

beſonderen Vergütung auch außerhalb des Seerechts an. Eine

Antwerpener Urkunde von 1618 verlangt als Jahresabgabe an

den Geiſtlichen 24 Gulden vor een kaplaeken (Stalla ert,

Glossarium van verouderde rechtstermen II 38) . Teſtamento.

des W. Hartken (Mitteilung von Roppmann , abgedruckt bei

Schiller und Lübben , Mittelniederdeutſches Wörterbuch II 427) :

„Im J. 1621 haben die damahlige Executores von N. N. gefauft

ſein Wohnhauß .. für 1050 mt. und 30 mk. kapladen .“ — Zu

vergleichen wären etwa die Feſtſeßungen des Domkapitels zu Halber:

ſtadt von 1307 über die Rechtsſtellung des Probſtes (Guſtav

1
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di cappa569), port. capa, ſpan. ebenſo oder sombrero, franz.

chapeau [de mérite , de capitaine, de maître, de patron ],

.

I

Schmidt, Urkundenbuch des Hochſtifte Halberſtadt Bd. III , er

ſchienen als Bd. XXVII in den Publicationen aus den K. Preußi:

ſchen Staatsarchiven , Nr. 1811 S. 41) : in adventu Domini pro

denariis , qui hutpenninge et Jakenpenninge dicun

tur, dabit [sc. prepositus dominis] quinque talenta et duos

solidos . Entſprechend die Vorſchriften über denſelben Gegenſtand

von 1313 und 1341 (a . a . D. Nr. 1904 S. 94, Nr. 2326 S. 420).

Ferner : Teſtament der Bürgerin Elfe Juden, Limburg a. d. Lahn

1373 ( Mon. Germ . hist. , Deutſche Chroniken Bd. IV Abt. 1 ,

bearb. von Arthur WyB , Urkunde Nr. 10 S. 126 Zeile 54 f.) :

Item [sc. beseczen ich] bruder Sifride von Kobelence gardyane

zu Luczelnburg seis gulden gereyt zu eynre kappen.

Urkunde Biſchof Johanns V. von Meißen, 1487 ( Ermiſch, Ur

fundenbuch der Stadt Freiberg in Sachſen, Bd. I Nr. 781 S. 557) :

receptus in vicarium tenebitur dare unam sexagenam pro

cappa. 1497 finden ſich die statuten- und cappengelde,

ſso ein itzlicher thumherre in seiner ankunfft zcu geben ge

buret (a . a . D. Nr. 816 S. 596) , und 1511 pecunia cappa

rum (ebd. Nr. 842 S. 613). Wittenberger Stadtrechnung von

1524, als Luther von der Wartburg zurückgekehrt war (Die Kunſt,

herauêgeg. von R. Muther , Bd. II : Die Lutherſtadt Wittenberg

von Cornelius Gurlitt , Berlin D.I. , S. 24 ) : 2 schock

37 groschen 6 pfennige Doctori Martino verehrt , da er aus

dem gefängniss kam , an 83/4 ellen zu einer kappe die

elle für 18 groschen , bei Hans Modden genommen und Mathes

Globig. Handſchriftliche Aufzeichnung von 1533 ( ?) , betr . das

Stift zum Großen Münſter in Zürich (E. Egli , Actenſamm

lung zur Geſchichte der Zürcher Reformation, 1879, S. 888): So

gfallend hinfür nit me stöuf , statuten oder kap pengelt,

das vorhin einem angenden chorherren bi 70 fl kosten

bracht und dem stift zuo nutz kam . Im Niederländiſchen

find dem kaplaken an die Seite zu ſtellen das hoofdkleed

(z . B. bei de Bo a. a. D. S. 439) , das hoofd kleedlaken

(Verwijs en Verdam , Middelnederlandsch Woordenboek

III 708) , das couselaken (ebd . III 2000 ), das froclaken

(Stalla ert a . a . D. I 431) und das „ droit de robe , dit en

thiois Kerrela eken s“ (Règlement pour la ville et port de

Nieuport vom 27. Mai 1772, abgedruckt im Recueil des anciennes

coutumes de la Belgique , Coutures des pays et comté de

9

1

1
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engl. hat-money) 570) , verſteht man im Sinne des HGB.

Vergütungen , welche dem Kapitän von den Ladungsinter

eſſenten gewährt werden . In der Verkehrsſprache iſt jedoch

1

.

1

Flandre, Quartier de Furnes, Coutumes de la ville et du port

de Nieuport BD. V, bearb. von Gilliodts van Severen,

S. 303 Art. 4 ; vgl . Artt. 5—9 , ferner Stalla ert II 57 und

Verwijs en Verdam III 1330, 1368) .

Was die Sache ſelbſt betrifft, ſo kommen Gewänder als

Dienſtvergütung im Seewefen ebenſogut vor wie anderwärts. Uus

der Sage ſei erinnert an König Rother (hrsg. von H. Rückert

1872, don R. v. Bahder 1884, Vers 206 ff.), wo ein Mantel

als Lohn für Schiffsbewachung gegeben wird , und an Rudrun

(hrsg. von Symons , Strophe 133) : ir guote schifliute , ir

bringet mich ze lande : 1 des lône ich iu gerne, ich gilte mit

schatze und mit gewande, wobei nur zu bemerken, daß

Schaß und Gewand" eine ſtändige formelhafte Verbindung bildet.

569) Auch findet ſich die offenbar dem Germaniſchen entnommene Bes

zeichnung cappalaca ; fiehe die Bemerkung von Verwer,

Nederlants See - Rechten 4 (1764) S. 220 zu Weijtsen ,

Tractaat van 't Recht der Nederlantsche Avarijen § 1 .

570 ) Vgl. die Marinelerita , inſonderheit Encyclopédie métho

dique , Marine (1783) I 335 ; Cn. Lescalier , Vocabu

laire des termes de marine anglais et français (l'an VI)

S. 345 ; Romme , Dictionnaire de la marine anglaise , et

traduction des termes de la marine anglaise en français (1804)

I 139 ; ter Reehorst, The mariner's friend ... ( 1865)

I 110 ; Tedlenborg , Internationales Wörterbuch der Marine

( 1870) S. 97 Nr. 663, S. 98 Nr. 558 und 716 , S.101 Nr. 737,

S. 210 Nr. 691 , S. 212 Nr. 517 , S. 213 Nr. 722 , S. 293

Nr. 1164, S. 300 Nr. 1836, S. 334 Nr. 2281 ; Terry y Rivas,

Dicionario de los terminos y frasos de marina (1899) S. 159.

Ferner Littré , Dictionnaire de la langue française I 1

S. 555 und für cappales panni Du Cange , Glossarium

mediae et infimae latinitatis ed . Favre , II 113 u. d. W.

capa ( 1) am Ende, ſowie Höhlbaum , Hanſiſches Urkundenbuch

III Nr. 626 S. 425. Unter Beiſeitelaffung von Geſchichte und

Literatur deutet neuerdings Klopper , Engliſches Real - lexikon

II 1367, hat-money als eine Zuwendung für den Kapitän, die im

Fute eingeſammelt wird ; vorſichtiger Murray , A new English

Dictionary V 117 : hat-money, apparently because drop

ped in a hat .
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der Ausdruck Kapplaken in dieſer Bedeutung mehr und mehr

abgekommen und auf ſolche Zuwendungen beſchränkt worden,

die der Kapitän neben der Heuer vom Reeder erhält 571).

Die Zuwendungen der Ladungsbeteiligten heißen auch

Prämie 572), Prämiengeld 573), Primgeld 574), Gra

tifikation , Gratiale 575), gratuity , Schreibegeld 576) .

Regelmäßig in Geld beſtehend, werden ſie dem Kapitän als

feſte Summe oder als Bruchteil der Fracht gegeben, freiwillig

oder auf Grund beſonderer Zuſage, ſchlechtweg oder nur unter

gewiſſen Vorausſeßungen . Dahin gehört die Bedingung, daß

das Schiff den Hafen zu beſtimmter Zeit oder als erſtes mit

ſo beſchaffener Ladung erreicht, daß die Ladung ſich dabei in

gutem Zuſtande befindet oder gut verkauft wird , daß der

Verſprechende oder ein Dritter (z . B. der Empfänger) mit

dem Transport zufrieden iſt 577) . Die Erſtattungspflicht des

1571) So auch im G. , betr. die Entſchädigung der deutjchen Rhederei ,

vom 14. Juni 1871 (RGBI. S. 249) Art. II . Stenzels Deut

iches ſeemänniſches WB. (1904 S. 187) kennt das Wort nur in

dieſem, nicht im Sinne des HGV. und bezeichnet es überhaupt als

obſolet . Vgl. ferner Boyens BD. I S. 420 ; HanſG3 . Hauptbl.

1885 Nr. 2 S. 7 ; ſkandin . Seegefeße 8 68 und dazu Christiania Sjø

ret 10. November 1902, bei Jantzen a . a . D. (oben Anm. 252 ) ,

3. Jahrg. S. 360 ; Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn 11. März

1903, ebd . 4. Jahrg . S. 102.

572 ) 8. Raltenborn a . a . D. Bd. I S. 156 .

573) Hepie's Fremdwörterbuch 20 (1902) S. 139.

574) Vgl. Schiller - Lübben a. a . D. III 376 u. d. W. primgelt.

Über Primgeld und Prahmgeld ſiehe auch Burmeiſter, Bürger

ſprachen und Bürgerverträge der Stadt Wismar ( 1840) S. 143

Anm. *** ; Techen , Die Bürgerſprachen der Staót Wismar ( 1906);

S. 156 f . Primgelder im Sinne von außerordentlichen Unfoſten

für einkommende Waren werden erwähnt bei v. Gutzeit , Wörter :

ichaß der Deutſchen Sprache Livlands II 393 .

575) v. Kaltenborn Bd. I S. 269 .

576) ALR. II 8 SS 1517, 1518. Vgl . Règlement général pour la pêche

maritime pour les villes d'Ostende et Nieuport vom 31. März

1770 (Recueil u. f. w. wie oben Anm. 568 Abf. 2 a . E. , Bd. V

S. 433) Artt . XI , XIV, XVIII (schryfgelt).

577) Hechtſprechung bei Boyens und Schaps zu HGB. § 543.
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1

Kapitäns iſt einfach zu erklären. Die Intereſſen des Reeders

verwickeln ſich leicht mit denen der Ladungsbeteiligten . Bei

Ausſicht auf eine Ertravergütung von Seiten der leşteren

liegt für den Kapitän der Anreiz nahe , ihren Vorteil dem

des Reeders unbillig vorzuziehen, insbeſondere ſich niedrigere

Frachtfäße gefallen zu laſſen 578) . So war es natürlich, daß

der Reeder vielfach dergleichen Vergütungen für ſich ſelbſt in

Anſpruch nahm. Schon das Algemeine Deutſche Handels

geſeßbuch hat dieſen Anſpruch als einen geſeblichen ein für

allemal feſtgelegt, ſo daß die Herausgabepflicht des Kapitäns

unabhängig davon iſt, ob er ſelbſt den Frachtvertrag abge

ſchloſſen hat , und unabhängig von dem eigentlichen Zweck

der Vergütung, die er „als Belohnung oder Entſchädigung,

gleichviel unter welchem Namen“, bekommt. Weſentlich iſt,

daß fie „der Schiffer“, d . h . der Schiffer im Hinblick auf

ſeine Tätigkeit in dieſer Eigenſchaft, erhält. Sie kann nach

Maßgabe der Ladungspapiere von vornherein als Vergütung

allein für den Reeder gedacht ſein 5 79) , wenn ſie auch dem

Kapitän ſcheinbar aus eigenem Rechte zugeſichert wird 580) .

Im weiteren iſt es Frage der Willensauslegung, ob ihm ein

ſelbſtändiger Anſpruch gegen den Verſprechenden zuſteht oder

nicht. Jedes Klagerecht, alſo auch ein ſolches (in Vertretung)

des Reeders, wird natürlich ausgeſchloſſen , ſobald der Kapi

tän mit dem Dritten gemeinſame Sache macht; ein derartiges,

auf bewußtem Zuwiderhandeln gegen den Nußen des Reeders

beruhendes Geſchäft wäre nach den allgemeinen Grundſäßen

nichtig . Einen dadurch entſtehenden Schaden würde überdies

der Kapitän dem Reeder erſeßen müſſen ; auf den Schaden

würde in Anrechnung zu bringen ſein, was nach § 543 HOB.

herauszugeben iſt.

5

1

N

578) Prot. IV S. 1922 f.

579) Vgl. SOB. 8 621 Abſ. 1 : Außer der Fracht können Kaplaten ,

Prämien und dergleichen nicht gefordert werden , ſofern ſie nicht

ausbedungen find."

580) Beiſpiel : L. 10. Gratuity to the Captn. if the cargo is

delivered in good condition (Hamburger Chartepartie, abges
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Man hat nun behauptet 581) , dieſer lektere Paragraph

mache den § 667 des BGB . unanwendbar, indem er ihn in

doppelter Hinſicht einſchränke: Einmal deshalb , weil die

Herausgabepflicht auf das von einzelnen beſtimmten Per

fonen , nämlich vom Befrachter , Ablader oder Ladungs:

empfänger Hingegebene begrenzt werde , und zweitens,

weil ſie ſich nur auf Zuwendungen beziehe, die der Kapitän

im Hinblick auf ſeine Dienſte als Schiffsführer erhält. Hier

gegen iſt zu bedenken : Erſtens zwingt die Aufzählung in

$ 543 nicht zu dem Schluſſe, daß das von anderen Per

ſonen Gebotene dem Kapitän unter allen Umſtänden der

bleiben ſoll. Sogar die hier angegriffene Meinung will den

Ladungsintereſſenten die Reiſenden gleichſtellen 582) , auf

Grund der ratio legis. Freilich , die ratio legis müßte zu

einer viel weiteren Ausdehnung der Vorſchrift führen ; neben

die Ladungsintereſſenten würden noch allerlei andere Per

ſonen treten, zumal ſolche, mit denen der Kapitän als Ver

treter des Reeders Verträge ſchließt. Wenn er ſich bei

Bergungsverträgen oder bei Beſtellungen für Schiffsrechnung

von Stauern und Händlern Prozente geben läßt , ſo iſt er

gewiß zur Herausgabe an den Reeder verpflichtet, und zwar

wegen ſeines Vertragsverhältniſſes zu dieſem 583) ; ebenſo bei

Empfang einer Ausfuhrprämie von Seiten einer fremden

Regierung 584). Indeſſen kann man in derlei Fällen den

:

brudt bei A. Siebeting , Das Deutiche private Seerecht, Leipzig

d . I., S. 32 ).

581 ) Schaps Anm. 2-4 zu § 543.

582) Schaps Anm. 3 zu $ 543. Den $ 543 hier anzuwenden , er

ſcheint gewagt . Þappenheim (Bd. II S. 483-485) , der)

ebenfalls S dhaps angreift , will für dieſen und ähnliche Fälle

den § 543 analog gelten laſſen. Ob aber hierbei nicht der

Werdegang des Gefeßes im Verhältnis zu ſeinem Wortlaut übers

ichäßt wird , iſt zweifelhaft, zumal , wie Pappenheim felbſt

lehrt, das bürgerliche Recht an ſich ausreicht.

583) Boyens BD. I S. 422 Anm. 5 .

584) ROHG. 16. April 1872, BD. VI S. 62, ſpricht hier die Heraus:

gabepflicht aus. Dabei bleibt dahingeſtellt, ob der Kapitän die
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§ 543 nicht mehr ohne Gewalt heranziehen. So ergibt ſich

die Anwendung des weiter gefaßten Saßes im BGB. 8 667,

wonach der Kapitän „ alles, was er aus der Geſchäftsbeſor

gung erlangt“, alſo einerlei von wem , herausgeben muß.

Der zweite Hinweis iſt, an und für ſich betrachtet, ebenſo

zutreffend wie der erſte. Aber auch da erſcheint im End

ergebnis das Anwendungsgebiet des § 667 nicht eingeſchränkt.

Denn daß die Herausgabepflicht nur Zuwendungen im Hin

blick auf die Tätigkeit des Kapitäns in dieſer ſeiner Eigen

ſchaft betrifft, würde aus § 667 BGB. ebenfalls hervor

gehen ; ausdrüdlich betont iſt es weder hier noch dort . Aus

inneren Gründen muß aber, wie für die Perſon des Gebers,

ſo auch für den Gegenſtand der Zuwendung § 667 gleich

zeitig anwendbar bleiben . Auf ihm beruht die Verpflichtung

des Kapitäns , alle Einnahmen abzuliefern , die er für den

Reeder macht 585). Und weiterhin begreift $ 667, nicht aber

§ 543, die Pflicht zur Herausgabe deſſen , was der Kapitän

„žu r Ausführung des Auftrags", alſo namentlich , was er

dazu vom Reeder ſelbſt erhalten hat : das Schiff mit allem

Zubehör, den von der Reederei herrührenden , nicht veraus

gabten Kaſſenbeſtand u . ſ . w .

Bei alledem drängt fich die Frage auf , ob $ 543 des

HGB. gegenüber dem allgemeinen Zivilrecht überhaupt noch

eine beſondere rechtliche Bedeutung hat . Die Verneinung

der Frage wäre nicht gar ſo verwunderlich ; man müßte ſich

die inſtruktionelle Tendenz der Seerechtsvorſchriften vergegen

wärtigen und die Tatſache, daß dieſelben aus Anlaß des

.

Prämie urſprünglich mals ſolcher“ oder nur als Vertreter der

Ladungsintereffenten erhalten hatte , die fie ihm ſpäter überließen.

Im erſteren Falle paßt § 543 nicht. Gegen das Erk. Boyens

Bd. I S. 421 Nr. 5 und von anderen Geſichtspunkten aus Paps

penheim Bd. II S. 483 Anm. 3, 484 Anm. 5.

585) Natürlich könnte man dies auch unabhängig von § 667 aus der

Natur des Dienſtverhältniſſes herleiten, allenfalls unter Berufung

auf HGB. § 534 Abſ. 5 und wegen der Fracht etwa auf § 543.

Aber § 667 erübrigt folche Notbehelfe.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII .
3
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BGB. nur eine beſcheidene Reviſion erfahren haben . Der

ſeerechtliche § 543 würde immerhin den Wert haben, daß er

die Beteiligten auf ihre ſeit alters beſtehenden Rechte und

Pflichten aufmerkſam macht und den Gedanken , als ſeien

dieſe Verhältniſſe durch das neue Recht geändert worden, im

Reime erſtickt. En Wahrheit dürfte der Paragraph jedoch

auch ießt noch einen Sonderinhalt aufweiſen , und zwar einen

folchen, der den § 667 nicht einengt, ſondern ausdehnt : Der

Leştere Paragraph verpflichtet den Beauftragten zur Heraus

gabe deſſen , was er „aus der Geſchäftsbeſorgung “ erlangt,

$ 543 den Kapitän zur Herausgabe deſſen , was er als

Belohnung oder Entſchädigung “ erhält . Hiernach wird zu

folgern ſein , daß § 543 diejenigen Zuwendungen mitein

begreift, die dem Kapitän perſönlich gemacht ſein ſollten ,

während man aus § 667 das Entſprechende nicht ſo allge:

mein zu ſchließen braucht. Freilich herrſcht in leßterer Hin

ficht keine Einigkeit , und wer der ſtrengeren Meinung

huldigt 586) , wird dann für den Umfang der Herausgabe

pflicht des Kapitäns kaum noch ein Sonderrecht anerkennen

dürfen . Trokdem kann er ein ſolches noch für die Be

weislaſt gelten laſſen . Denn man wird im Hinblick auf

§ 543 geneigt ſein , dem Kapitän den Beweis aufzubürden,

daß er die Vergütung nicht als Kapitän " erhalten hat,

während in anderen Fällen der Auftraggeber beweiſen muß,

daß der Beauftragte die Zuwendung als Beauftragter, daß

er ſie „aus der Geſchäftsführung “ erlangt hat.

Für die Art und Weiſe der Herausgabe beſteht ein

Unterſchied zwiſchen den beiden Paragraphen nicht; „heraus

586) Dertmann (Anm. 1 c zu § 667, woſelbſt Literatur) kennzeichnet

mit gutem Grunde dieſe Auffaſſung des § 667 als gar zu eng

herzig. Vgl. freilich Dernburg , Bürgerl. Recht Bd. II Abt. 2 3

§ 296 V.

Beiſpiele von Fällen , wo für den Stapitän eine Herausgabe:

pflicht nicht beſteht, ſiehe bei Platou a . a . D. (oben Anm. 5 )

S. 167, bei Pappenheim Bd. II S.484 Anm . 3 und DSeed .

8. Oktober 1881 , Bd. III S. 573 .
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geben“ und „als Einnahme in Rechnung bringen “ entſpricht

fich. Auf die Frage, wie im einzelnen die Pflicht zu erfüllen

iſt, inwieweit durch Eigentumsübertragung , Forderungs

abtretung , Aushändigung von Sachen , Werterſaß u . ſ . w . ,

kann hier nicht eingegangen werden 587) . Die Abgabepflicht

des Kapitäns iſt weder durch deſſen Bereicherung noch durch

einen Schaden des Reeders bedingt. Erforderlichenfalls iſt,

ebenſo wie ſchon bei der Pflicht zur Auskunfterteilung 588),

ein Verzeichnis der herauszugebenden Gegenſtände vorzulegen

und zu beſchwören. Die Klage auf Herausgabe kann mit

der Klage auf Vorlegung des Verzeichniſſes, auf Rechnungs

legung oder auf Ableiſtung des Offenbarungseides verbunden

werden , und zwar unter Vorbehalt beſtimmter Angabe der

beanſpruchten Leiſtungen 589) .

G. Unterlalien der Verfrachtung für eigene Rechnung.

Anfangs Genoſſen des Reeders , erhielten ſich Schiffer

und Schiffsvolk auch fernerhin in gewiſſein Umfange das

Recht, für ſich Güter zu Handelszwecken mitzunehmen , ohne

daß damit eine Pflicht zur Frachtentrichtung an den Reeder

verbunden wurde. Dies diente neben anderen Mitteln dazu ,

für die geſamte Beſaßung das Intereſſe an der Erhaltung

von Schiff und Ladung zu erhöhen 590) . Das Maß an

Gütern , die ſo mitzuführen geſtattet wurde , hieß „ Füh

rung“ 591) . Im neueren Seerecht wurde jedoch die Erwä

!

587) Ebenſo iſt auf das allgemeine bürgerliche Recht zu verweiſen wegen

der Verzinſung von Geldern , die der Kapitän etwa für fich ver

wendet : BGB. SS 675 , 668.

588) Oben unter D ; BGB. SS 260, 261 .

589) ZPO. § 254. A. Simonſon , Der Offenbarungseid bei der

Rechenſchaftpflicht, in 33P. Bp . XXXIV S. 481-492.

590) Andere Mittel waren : Beteiligung der Beſaßungsmitglieder , die

nicht Mitreeder waren , am Reiſegewinn des Reeders durch den

Heuervertrag ; der ſpäter zu beſprechende Saß „ Fracht iſt die

Mutter der Gage " ; Beſtrafung von Dienſtpflichtverlegungen ,

namentlich bei Seenot ; Belohnung guter Dienſte zur Erhaltung

von Schiff und Ladung.

591) Bgl. darüber außer der ſeerechtlichen Literatur Schmoller, Die

1
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gung ausſchlaggebend, daß auch hier (ebenſo wie bei An

nahme von Primage u . f . w .) der Kapitän leicht in einen

Widerſpruch mit ſeinen Pflichten gegenüber dem Reeder und

auch gegenüber den Ladungsintereſſenten geraten kann 592) .

Zweckmäßigerweiſe begnügte man ſich aber nicht damit , die

Führung im erwähnten Sinne abzuſchaffen , ſondern verbot

dem Kapitän auch die Mitnahme von Gütern gegen Zahlung

der Fracht 593), außer bei Einwilligung des Reeders .

Ohne dieſe Einwilligung darf der Kapitän und das

gehört mit zu ſeinen „Leiſtungen“ 594) aus dem Heuer

vertrage für eigene Rechnung überhaupt keine Güter ver

Laden , ſeien es eigene oder fremde 595). Dieſes Ronkurrenz

verbot bildet ein Seitenſtück zu der Vorſchrift, daß der Hand

lungsgehilfe und, wo der Kapitän Reedereimitglied iſt, daß

der Geſellſchafter ohne Einwilligung des Prinzipals bezw .

der übrigen Geſellſchafter nicht in demſelben Handelszweige

Geſchäfte inachen darf 596) . Eine weſentliche Abweichung

liegt aber darin, daß der Kapitän dem Reeder nicht bloß die

Vergütung für die Fracht abgeben oder ſonſtigen Schaden er

ſegen 597) , ſondern die höchſte am Abladungsorte zur Ab

ladungszeit für ſolche Reiſen und Güter bedungene Fracht

erſtatten muß 598) . Dieſe Fracht bedeutet ein geſeßlich ein

für allemal feſtgelegtes Mindeſtmaß an Schadenserſa . Im

Einzelfalle braucht der Reeder , um ſie einzufordern , einen

Schaden weder zu behaupten noch zu beweiſen 599) . Auf

geſchichtliche Entwickelung der Unternehmung , in ſeinem Jahrb.

Jahrg. XVI S. 753 , XVII S. 365, 367 f.

592) Prot. IV S. 1924-1928.

593) Vgl . jeßt BGB. § 181 .

594) BGB. § 241 Sak 2 .

595) HGB. § 544.

596) HGB. SS 60, 112.

597 ) So in den entſprechenden Fällen des HGB. SS 61 , 113.

598) Dieſelbe Fracht iſt von Schiffsleuten und vom Befrachter oder

Ablader in Fällen unerlaubten Anbordbringens von Gütern zu

entrichten : Seem . SS 87, 88 ; GOB. S 564.

599 ) Anders bei unbefugter unentgeltlicher ( oder zu billiger) Perſonen:

1
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einer verbotenen Handlung beruhend , trägt ſie bei der Art

ihrer Berechnung zugleich einen ſtrafähnlichen Charakter 60 °) .

Läßt ſich die Fracht nicht in der vorbezeichneten Weiſe berechnen,

weil etwa Güter entſprechender Art für die fragliche Zeit

und Reiſe nicht verfrachtet worden ſind, ſo wird der Kapitän

nur einen angemeſſenen Frachtſaß zu entrichten haben 601) .

Einen Schaden , der höher iſt als die Fracht, muß er in allen

Fällen erſeßen 602) , wobei natürlich die Fracht ſelbſt nicht

noch beſonders zu entrichten iſt.

Beſtehen Zweifel darüber, ob der Reeder dem Transport

des Guts für Rechnung des Kapitäns zugeſtimmt hat , ſo

trifft leßteren die Beweislaſt 603) .

e) Rechte des Kapitäns.

a) Seine Anſprüche.

A. m allgemeinen.

aa) Anſpruch auf Feuer und ähnliche Dienſtvergütung.

Was die Rechte des Kapitäns aus dem Seuervertrage

betrifft, ſo iſt weſentlich ſein Anſpruch auf eine Ver

gütung 604) , die ſchon ſtillſchweigend als vereinbart

gilt 605) und fich aus Geld- und Naturalvergütung zuſam

menſeßt.

Die Hauptvergütung , regelmäßig ſowie im Zweifel in

Geld zu leiſten , heißt geſeßlich Heuer 606), bisweilen Lohn

beförderung durch den Kapitän. OLG . Samburg 24. Juni 1902,

Seufferts Arch. Bd. LVIII S. 75.

600) Das ſtrafrechtliche Moment erhellt aus SIGB. § 297 , Seemo.

§ 96 Nr. 2.

601) Siehe Schaps Anm. 3 b zu § 544.

602) HGB. § 544.

603) Vgl . Scaps Anm. 2 zu $ 544 .

604) BGB. § 611 .

605 ) BOB. 8 612 Abſ. 1 ; für das alte Recht fiehe ROHG. 27. 3a:

nuar 1877, BD. XXII S. 50.

606) Siehe oben unter a .
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6

oder Gehalt 607), volkstümlich auch Gage. Neben ihr 608)

oder an ihrer Stelle können anderweitige Vergütungen

ausgemacht werden , z . B. ein Anteil an der Fracht oder am

Fiſchfangsertrage 609) . Solche Vergütungen ſind zwar nicht

„ Heuer “ im engeren Sinne 610), teilen aber mannigfach

deren Schickſale 611) .

Iſt die Höhe der Vergütung nicht verabredet, ſo

kommt es auf den üblichen Saß an 612) , wobei eine Erklä

rung des Seemannsamts zu Grunde gelegt werden kann .

Eine ſolche Erklärung iſt jedoch nicht , wie bei der Schiffs:

mannsheuer 613) , ohne weiteres maßgebend 614) . Sehr oft

läßt ſich von einer „üblichen“ Kapitänsgage gar nicht ſprechen.

Dann muß der Kapitän die Höhe der Heuer nach billigem

Ermeſſen beſtimmen , äußerſten Falls tritt richterliche Feſt

ſegung ein 615) .

zu berechnen iſt die Heuer vom Tage des Dienſt

antritts ab 616) . Fällig wird ſie im Zweifel nach Ablauf

der einzelnen Zeitabſchnitte, für die ſie bemeſſen war, bezw .

nach Beendigung des Dienſtverhältniſſes 617) .

bb) Anſpruch auf Soft, Logis und Beförderung der Babe.

Dem Kapitän gebührt für Rechnung des Reeders eine

ſeiner Stellung entſprechende Beköſtigung und ein ange

607) InvVerſG . SS 1 Nr. 3 , 14 Abſ. 1 Nr. 1 , SeeU VerſG . § 1 Abſ.1

Nr . 1 , SS 10 Abſ. 1 , 32 Abſ . 3 , 139 Abſ. 3 .

608) HGB. SS 546 , 547 Saß 1 , 553 a Ab . 1 , 554 Abſ. 1 .

609) Der gegen das Truckſyſtem gerichtete $ 115 der Gew D. kommt hier

nicht in Frage.

610) Vgl . SeemD. $ 81 , der hier analog anzuwenden iſt.

611) Vgl. 3. B. die Zitate oben Anm . 608. Ferner SeelVerfG . § 10

Abſ. 1 Saß 2 ; LohnbeſchlG . § 3 Sa 1 ; KO. § 61 Nr. 1 ;

R. Schröder in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXII S. 245 .

612) BGB. § 612 Abſ. 2 .

613) SeemO. § 29.

614) So ſchon ROHG. 27. Januar 1877, Bd. XXII S. 53 .

615) BGB. SS 315 , 316 .

616) Vgl . Seem D. § 44 .

617) BOB. SS 614, 628 Saß 1 ; HGB. $ 555 Sış 2 ; SeemD. § 53,

vgl. § 45 Abi. 1 .
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meſſenes Logis 618) an Bord (Kapitänskajüte) 619) , aus

nahmsweiſe an Land. Koſtgeld kann vereinbart werden .

Mußte wegen außergewöhnlicher Ereigniſſe eine minder gute

Beköſtigung eintreten , ſo haben zwar die Schiffsleute An

ſpruch auf eine Vergütung nach Maßgabe der erlittenen

Entbehrungen 620), nicht aber der Kapitän ; dies würde ſeiner

Stellung nicht entſprechen .

Ebenſo wie die Perſon , werden auch die „ Sachen "

des Kapitäns koſtenfrei befördert 621) . Anders nur, wenn es

ſich um „ Güter“ handelt 622), d . h . um ſolche Gegenſtände, die

nach dem Zweck ihrer Beförderung, zumal bei Beförderung

für andere Perſonen, oder nach ihrer Art und Menge mehr

als „Waren" denn als „ Sachen des Schiffers “ anzuſehen

find 623 ) .

cc ) Anſpruch auf Vorſchüſſe.

Der Kapitän kann vom Reeder die zur Ausführung der

Reiſe erforderlichen Vorſchüſſe verlangen 624) , und zwar

nötigenfalls im Klagewege 625), was aber praktiſch kaum vor:

zuſtellen iſt. Wird von vornherein die Schiffskaſſe nicht ge

nügend ausgeſtattet, und iſt auch ein ſpäterer , rechtzeitiger

Zuſchuß , z . B. durch telegraphiſche Geldanweiſung, nicht zu

erwarten, ſo hat der Kapitän fich pflichtgemäß zu entſcheiden ,

ob er als ordentlicher Schiffer die Leitung des Transports

618) Dieſe beiden Anſprüche find für den Kapitän nicht, wie für den

Schiffsmann (SeemD. SS 54 ff.), allgemein ausgeſprochen ; fiehe

aber HGB. SS 547 Abſ. 3, 555 Saß 2, 572 Abſ. 2, 706 Nr. 4

Abſ. 2 ; HeimſchaffungsG . § 4 A6.1.

619) Vgl. SchiffsvermeſſungsO . § 14 Abſ. A Nr. 2 ; Seemo. $ 78.

620) SeemD . § 57 Abſ. 3 .

621 ) Ausdrücklich geſagt iſt das nur bei den Rüdbeförderungsanſprüchen,

SGB. 547 Abſ. 3 .

622) Vgl. HGB. SS 1 Abſ. 2 Nr. 5, 544.

623) Schiffe frach turkunden im Sinne des ReichsſtempelG . § 32

erübrigen fich für die „ Beförderung des Gepäds der Reiſenden " ;

das iſt auf Kapitän und Mannſchaft auszudehnen .

624) BGB. SS 675, 669 .

625) Dertmann Anm . 5 zu § 669.
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überhaupt verantworten kann . Verneinendenfalls würde er

nicht nur berechtigt 626) , ſondern auch verpflichtet ſein , die

Schiffsführung vorläufig oder endgültig abzulehnen . Um

gekehrt kann der Reeder ſich der Vorſchußzahlung (deren Not

wendigkeit und Umfang ja zweifelhaft ſein können) entziehen ,

indem er den Kapitän entläßt ; dieſem bleiben dann etwaige

Anſprüche aus unzeitiger Entlaſſung vorbehalten 62 7).

dd) Anſpruch auf Erſaß von Aufwendungen.

Der Kapitän fann nach den Grundſäßen des Auf

trags 628) vom Reeder den Erſaß der Aufwendungen ver

langen , die er zur Ausführung des Auftrags den Umſtänden

nach für erforderlich halten durfte 629) . Dahin gehören die

fog . Landgangsgelder, d . h . Unkoſten des Kapitäns an Land

im Intereſſe des Reeders . Zu erſeßen ſind auch Auslagen,

die ausſchließlich das Innenverhältnis betreffen , z . B. für

die erforderlichen Nachrichten an den Reeder . Über den

„Auftrag" hinaus kann der Kapitän unter den Voraus

feßungen der auftragloſen Geſchäftsführung 630) Erſaß der

Aufwendungen bei Geſchäften verlangen, die dem Willen des

Reeders entſprechen 631) . Sogar bei entgegenſtehendem

Willen und entgegenſtehender Weiſung des Reeders hat er

ein Recht auf Erſaß , falls ohne die Geſchäftsführung eine

geſeßliche Unterhaltspflicht des keeders oder eine Pflicht des

ſelben, deren Erfüllung im öffentlichen Intereſſe liegt, nicht

rechtzeitig erfüllt werden würde 632) . Solche Pflichten be

treffen den Unterhalt, die Beſtattung von Schiffsleuten, die

626) BGB. SS 273, 626.

627 ) SOB. $ 545 .

628) BGB. SS 675, 670.

629) Enebeſondere nach GB. $ 534 46.1.

630) BGB. SS 677, 683 Saß 1 , 684 Saß 3.

631) Oder auch dem mutmaßlichen Willen, ein Fall, der aber meiſt

ichon innerhalb des Auftrags liegen wird , wie auch regelmäßig

der im Text genannte Fall.

632) BOB. SS 679, 683 Sa 2.
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Mitnahme Hilfsbedürftiger und Straffälliger 633). Aus Auf

wendungen außerhalb dieſer Grenzen kann der Kapitän gegen

den Reeder keine Erſaßanſprüche , höchſtens Bereicherungs

anſprüche herleiten 634) .

B. Anſprüche des Kapitäns in beſonderen Fällen .

aa ) Bei Erkrankungen und Verleßungen 635) .

an) Überblic.

Die Vorſchriften des Handelsgeſezbuchs von 1897 636)

über die Anſprüche des Kapitäns bei Krankheiten und Ver

leßungen ſind gleichzeitig mit der Seemannsordnung der

ändert worden . Der Zweck war hier wie dort, dem Arbeit

nehmer eine günſtigere Stellung anzuweiſen . Dieſe Stellung

iſt jeßt für Kapitän und Mannſchaft in manchen Punkten

vorteilhafter als für andere Dienſtverpflichtete.

Namentlich ſind die auf Erkrankung und Verlegung nach

Antritt des Dienſtes geſtüßten Anſprüche nicht, wie im all

gemeinen Zivilrecht 637), bei jedem oder wenigſtens bei grobem

Verſchulden auf ſeiten des Dienſtpflichtigen ausgeſchloſſen 638 ) .

633) SeemD. SS 54, 64 1. a .; Heimſchaffungs . vom 2. Juni 1902

$S 1-4.

634) BOB. SS 684 Saß 1 , 812, 818 ; HGB. § 532.

635) Zur Entſtehungsgeichichte des jeßigen Rechtszuſtandes vgl. außer

den bekannten Materialien Silberſchlag, Die rechtliche Stellung

der Seeleute bei Schiffs -Unfällen , im „ Urbeiterfreund " , Fahrg. XXI

(1883) S. 336--343 ; berjelbe , Die rechtliche Stellung der

im Schiffsdienſte verunglückenden Seeleute , ebd . Jahrg. XXII

S. 18--22 ; Nocht, Zur Reviſion der deutſchen Seemannsord :

nung , in Brauns Arch. f . ſoziale Gefeßgebung und Statiſtik

Bd. XII ( 1898) S. 173—177 .

636) § 553. Siehe ferner SeelVerfG. SS 14 Abſ. 2, 133 Abſ. 3 .

637) BGB. SS 616, 617.

638) Die leeredytlichen Eigenheiten gelten für die Zeit nach Antritt

des Dienſtes “, nicht bloß (wie ehemals : HGB. Art . 523 und

$ 553 a. F.) nach Reiſeantritt. Andererſeits gelten fie nicht

ſchlechthin vom Beginn des Dienſtverhältnifies ab , welcher

vor dem tatſächlichen Dienſtantritt liegen fann (vgl . SeemD.
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Für den Kapitän ſind ſie es 639) zunächſt, wenn er

ſich die Krankheit oder Verleßung durch eine ſtrafbare

Handlung zugezogen hat . Es genügt alſo weder eine

Handlung , die fittlich verurteilenswert oder geſeßlich ver

boten iſt, mag ſie ſelbſt vorſäßlich begangen ſein . Erfordert

wird, daß ſie „ ſtrafbar “ ſei . Nach welchen Geſeßen, iſt nicht

geſagt, ſo daß eine Beſchränkung auf die deutſchen oder gar

die Reichsgeſeße 640) nicht ſtattfindet. Ein Kapitän , der im

Ausland, öffentlicher Strafnorm zuwider, den Eiſenbahndamm

betritt und infolgedeſſen durch einen Zug verleßt wird, kann

die ihm an ſich bei Verleßungen zuſtehenden Anſprüche gegen

den Reeder nicht geltend machen. Umgekehrt kann er es,

wenn er ſich etwa bei einem Selbſtmordverſuche verlegt 641) .

Ferner ſind die Anſprüche ausgeſchloſſen , wenn er den

Dienſt widerrechtlich verlaſſen hat , wobei es uner

heblich iſt, ob dies vor oder nach Eintritt der Krankheit oder

Verlegung geſchah 642). Der Umſtand, daß er ſich bei Ent

ſtehung des Schadens in Privatangelegenheiten an Land be

fand, kann ſein Recht nicht hindern 643).

Die einzelnen Anſprüche gehen

1. auf koſtenfreie Verpflegung,

2. auf koſtenfreie Heilbehandlung,

3. auf koſtenfreie Zurückbeförderung oder

4. auf Vergütung an Stelle der Zurückbeförderung,

5. auf Bezug der vereinbarten Dienſtvergütung,

6. auf eine beſondere Belohnung bei Verteidigung des

Schiffes.

Sie alle, ausgenommen wohl nur der Anſpruch auf die

SS 32 Ab . 1 , 44 ). Für die Zwiſchenzeit iſt BOB. 8 616 maß :

gebend.

639) HBG. § 553 b , entſprechend SeemO. § 62 Abſ. 1 .

640) Wie im Heimſchaffung G. $ 1 .

641 ) Es ſei denn , daß darin , wie nach engliſch -amerifaniſchem Recht,

zugleich eine Straftat liegt .

642 ) Schaps Anm. 14 zu § 553 .

643) Siehe dagegen SeellVerſG. § 4 Abſ. 2 .

.
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vereinbarte Dienſtvergütung 644), ſind 64 5) unabhängig davon,

ob und wann das Dienſtverhältnis infolge der Krankheit

oder Verleßung ein Ende nimmt 646) .

Bei Zurüclaſſung des Kapitäns an Land hat deſſen

Stellvertreter für geeignete Aufbewahrung ſeiner Sachen Sorge

zu tragen 64 7) .

BB) Anſpruch auf Verpflegung und Heilbehandlung 648) .

Hier ſind zwei Fälle auseinanderzuhalten :

1. Der Rapitän tritt wegen der Krankheit oder Ver

leßung die Reiſe nicht an 649) . In dieſem Falle trägt der

Reeder die Koſten der Verpflegung und Heilbehandlung für

26 Wochen , bei Verleßungen infolge von Betriebsunfällen 650)

für 13 Wochen ſeit Eintritt der Behinderung.

2. Der Kapitän hat die Reiſe angetreten 651) . Dann

trägt der Reeder die Koſten bis zum Ablauf von 26 Wochen ,

nachdem der Kapitän das Schiff verlaſſen hat. Die Beſchrän

kung auf 13 Wochen bei Betriebsunfällen tritt hier nur ein

a ) wenn der Kapitän das Schiff in einem deutſchen Hafen

644) DLG. Hamburg 23. Juni 1905 , HanſG3. Hauptbl . Nr. 110

S. 253 will dem Kapitän auf Grund von HOB. 553 a Abſ. 2

die Heuer während des Aufenthalts in einer Krankenanſtalt für

die Zeit der Fürſorgepflicht des Reeders zuſprechen , alſo unabhängig

von der Fortbauer des Dienſtverhältniffes . Hiergegen und gegen

den dort befürworteten Ausſchluß der , abgeſehen von der Heuer,

bedungenen Vorteile fiehe Pappenheim Bd. II S. 537 und

S. XVII. Wie die angeführte Entſcheidung auch Sch a ps Anm . 1

zu § 553 a (S. 787) ; vgl . Anm. 11 z11 § 553 (S. 240) und dazu

S. XVI . Schwer verſtändlich bleibt das Geſetz in jedem Falle.

645) Abgeſehen von dem Falle des HGB . § 546 .

646) Enger BGB. SS 323, 616 , 617.

647) SeemD. § 63 abj. 3 .

648) HGB. § 553 (Faſſung des G. vom 12. Mai 1904) .

649) HGB. § 553 Abſ. 1 Nr. 1 , Abſ . 2 Saß 1 .

650 ) Seel VerſG ., insbeſ . § 1 Abſ. 1 , § 4 .

651 ) HGB. § 553 A67. 1 Nr. 2 , Abſ . 2 Sa 1 .

1
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verläßt , d . h . in einem Hafen des Reichsgebiets , nicht auch

der Schußgebiete 652),

b) wenn er aus einem außerdeutſchen Hafen in die

Krankenanſtalt eines deutſchen Hafens innerhalb der 13 Wochen

überführt wird . Erfolgt die Überführung ſpäter, ſo erliſcht

der Anſpruch erſt mit ihr , ſpäteſtens aber mit Ablauf der

26 Wochen .

Was die Art der Verpflegung und Heilbehand

lung anbetrifft, ſo iſt der Reeder grundfäßlich berechtigt,

beides dem Kapitän , welcher an der Reiſe nicht teilnimmt,

in einer Krankenanſtalt zu gewähren . Das gilt ſelbſt

dann, wenn der Kapitän ſeinen Wohnſiß an dem Orte hat,

wo er das Schiff verläßt, oder wo ſich die für ihn in Frage

kommende Krankenanſtalt befindet 658) . Eine Ausnahme findet

in dieſen beiden Fällen ſtatt 654) für den Kapitän , welcher

verheiratet oder Mitglied der Haushaltung ſeiner Familie iſt

oder eine eigene Haushaltung hat. Doch muß ſich auch ein

ſolcher Kapitän mit Anſtaltsbehandlung zufrieden geben

1. wenn er ſich damit, ſei es im Einzelfalle, ſei es ein

für alle Mal, einverſtanden erklärt hat,

2. unabhängig davon

a ) wenn die Krankheit anſteckend iſt,

b) wenn ſie eine Behandlung oder Verpflegung erfordert,

der in ſeiner Familie nicht genügt werden kann,

c) wenn ſein Zuſtand oder Verhalten fortgeſekte Beob

achtung erheiſcht.

Iſt der Kapitän wegen Krankheit oder Verleßung außer

halb des Reichsgebiets zurückgeblieben , ſo kann er , einerlei

ob er fich dort ſchon in einer Krankenanſtalt befindet oder

nicht, in eine ſolche nach einem deutſchen þafen überführt

werden 655)

652 ) Vgl. HGB. $ 553 A6.4 Saß 1 ; SeemD . $ 6 Abſ. 2 .

653) HOB. § 553 Abſ. 3 Saz 1 und Nr. 2 .

654 ) HGB. § 553 Abſ. 3 Nr. 1 .

655) HGB. § 553 Abſ. 4.
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.

1. mit ſeinem Einverſtändnis , falls außerdem der

behandelnde Arzt oder das Seemannsamt zuſtimmt;

2. ohne ſeine Einverſtändniserklärung, falls er

außer Stande iſt, eine ſolche abzugeben, und das Seemanns

amt, in deſſen Bezirk er fich befindet, fie nach Anhörung

eines Arztes erſeßt;

3. gegen ſeine Weigerung , falls dieſe ohne berech

tigten Grund erfolgt, und das zuſtändige Seemannsaint ſein

Einverſtändnis, wie vorgedacht, erſeßt.

Ausgeſchloſſen wird der Anſpruch gegen den Reeder

auf koſtenfreie Verpflegung und Heilbehandlung

1. ſobald und ſoweit die Berufsgenoſſenſchaft

die Fürſorge übernimmt 656) ;

2. falls der Kapitän ſich der Heilbehandlung

ohne berechtigten Grund entzieht und hierdurch nach ärzt

lichem Gutachten die Heilung vereitelt oder weſentlich erſchwert.

Über die Berechtigung des Grundes, ſowie über Beginn und

Dauer des Anſpruchsverluſtes entſcheidet vorläufig das See

mannsamt 657 ) .

YT) Anſpruch auf Rüd beförderung oder Bergütung

anderen Stelle.

In allen Fällen gebührt dem erkrankten oder verlegten

Kapitän freie Rückbeförderung nach dem Anheuerungs

hafen oder dem Heimatshafen des Schiffes, das er führte,

mag er auf dieſem oder anderweit zurückbefördert werden 658) .

Abweichendes kann ſich aus der Art des Heuerverhältniſſes

ergeben , z . B. der Kapitän war nur für die Ausreiſe an

geheuert . Zu dem Anſpruch auf Rückbeförderung gehört auch

der auf freie Beförderung der Sachen des Kapitäns und auf

Unterhalt während der Reiſe 659) . In dieſem Falle kann

656 ) HOB. $ 553 A6.2 Sa 2 .

657) HGB. § 553 Abſ. 5 .

658) HGB. § 553 Abſ. 6 .

659) HGB. § 553 A6 . 6 verbunden mit § 547 Abſ . 3 ; vgl . § 672 .
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alſo ſein Recht auf koſtenfreie Verpflegung die ſonſt vor

geſchriebenen Friſten 660) noch überdauern .

Der Kapitän hat die Wahl , an Stelle der Zurück

beförderung ( einſchließlich der zu ihr gehörigen Sachen

beförderung und des Unterhalts) eine entſprechende Vergütung

zu fordern 661 ) .

28 ) Anipruch auf die vereinbarte Dienſtvergütung.

Die Heuer , zuzüglich der übrigen als Dienſtvergütung

bebungenen Vorteile, bezieht der im Dienſt erkrankte oder

verleşte Kapitän 662)

1. wenn er die Reiſe nicht angetreten hat , bis zum

Tage der Einſtellung des Dienſtes,

2. wenn er ſie angetreten hat , bis zu dem Tage , an

welchem er das Schiff verläßt .

Die Heuer kommt , wenigſtens ſo lange das Dienſt

verhältnis dauert, nicht dadurch in Wegfall, daß der Kapitän

ſich in einer Krankenanſtalt befindet 665).

Zur Ergänzung der Seerechtsnormen kann noch die

Regel des BGB. dienen , wonach der Vergütungsanſpruch

des Dienſtverpflichteten beſtehen bleibt, falls leßterer für eine

verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen

in ſeiner Perſon liegenden Grund an der Dienſtleiſtung

ſchuldlos behindert war 664) . Dieſer Zeitraum kommt inſc

weit in Rechnung , als er die im HGB. beſtimmten Friſten

überſchreitet; es liegt kein Anlaß vor, hier den Seemann 665)

anderen Arbeitnehmern gegenüber zu benachteiligen . Dagegen

könnte man die Selbſtändigkeit des Seerechts ins Gefecht

660) HGB . § 553 Abj. 1 , 2 .

661 ) HGB. § 553 Abſ. 6 .

662) HGB . § 553 a Abj. 1 .

663) Im übrigen fiehe oben Anm . 644 wegen der zweifelhaften Aus:

legung von HGB. § 553 a Abſ . 2 .

664) BGB. S 616.

665 ) Für Schiffslente fiehe Seen O. $ 61 ( Faſſung vom 12. Mai

1904) .
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führen . Allein die allgemeinen Normen des Dienſtvertrages

find ohnehin durchſchlagend bei Dienſtverhinderungen , die

nicht auf Krankheit oder Verleßung beruhen . Wenn z . B.

der Kapitän nicht alle Löſchungsarbeiten beaufſichtigen kann ,

weil er einer gerichtlichen Ladung als Zeuge zu folgen hat, ſo

braucht er ſich wegen ſolcher (verhältnismäßig kurzen) Dienſt

entziehung keine Heuerabzüge gefallen zu laſſen . Soll es

anders ſein , wenn er krankheitshalber das Schiff verlaſſen

muß , ohne jedoch in ein Krankenhaus aufgenommen zu

werden ?

€ 8) Anſpruch auf eine beſondere Vergütung im Falle der

Verteidigung des Schiffes.

Der Kapitän hat , ebenſo wie entſprechendenfalls die

Mannſchaft 666), wenn er bei Verteidigung des Schiffes zu

Schaden gekommen iſt, Anſpruch auf eine angemeſſene „Be

lohnung“ 667) . Dieſe Ausdrucksweiſe iſt 668) ſeltſam ; denn

fie ruft den Gedanken wach, als werde hier etwas belohnt“,

was keinerlei Verdienſt des Schiffers, nicht einmal eine Hand

lung desſelben iſt: die Tatſache ſeiner Beſchädigung. Fin

Grunde könnte er „Belohnung“ nur dafür erhalten, daß oder

wie er das Schiff verteidigt hat . Und hier liegt auch der

Ausgangspunkt des Geſekes : es will, nach dem Vorbilde der

älteren Seerechte, der Beſaßung einen beſonderen Anſporn

geben , alles zu tun , was zur Abwehr von Angriffen gegen

das Schiff geſchehen kann 669) . Dabei bleibt aber die Ver

teidigung an und für ſich unbelohnt , mag ſie noch ſo um

666) SeemD. § 61 Abſ . 3 .

667) HGB . SS 553 a Abſ. 3, 706 Nr. 5 .

668) Wie auch Platous Unführungsſtriche a . a . D. (oben Anm . 5)

S. 143 Anm. 11 andeuten .

669) Für die Mannſchaft bildet dieſe Belohnung" das Gegenſtück zit

den Strafen , die bei nachläffiger Verteidigung des Schiffes eintreten

können ; vgl . Seemo. § 41 46. 1 und die Strafbeſtimmungen.

Der Kapitän würde nicht Strafe , aber denkbarer Weiſe Patent

entziehung zu befürchten haben ; SeeUnfUnterſG . § 26 .
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ſichtig unternommen , noch ſo erfolgreich durchgeführt ſein ;

belohnt wird ſie nur in Verbindung mit einem Schaden ,

8. 5. Leibesſchaden , den der Verteidiger erleidet . Dieſer

Schaden kann ſehr geringfügig, die Verteidigung kann zaghaft

oder leichtſinnig begonnen , ſie kann kläglich beendet ſein :

alles das iſt bedeutungslos für den Vergütungsanſpruch als

ſolchen , von Einfluß höchſtens auf ſeinen Betrag . Die Be :

lohnung iſt, wie das Geſeß ſagt, „ erforderlichen Falles “ vom

Richter zu beſtimmen. Das bedeutet : die richterliche Beſtim

mung erfolgt im Streitfalle durch Urteil ; ſie erfolgt nicht

im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit 6 70) . Bei der Be

meſſung wird nicht allein die Leiſtung des Kapitäns in ſub

jektiver wie in objektiver Hinſicht abzuwägen ſein 671), ſondern

auch ſeine ſowie des Reeders Vermögensverhältniſſe. Durch

einen körperlichen , nicht durch einen Vermögensſchaden bedingt,

iſt der Anſpruch ſeiner Natur nach kein eigentlicher Schadens:

erſaßanſpruch und wird daher, abweichend vom Anſpruch auf

Verpflegung und Heilbehandlung 672), nicht berührt durch die

Schadensanſprüche gegenüber der Berufsgenoſſenſchaft 673) .

Ohne dem Anſpruch auf Schmerzensgeld 674) gleichzuſtehen ,

kann er deſſen Funktion als Ausgleich für Schmerzen, Ver

unſtaltung und anderen Schaden , der nicht Vermögensſchaden

iſt , ebenfalls erfüllen. Unterſchiedlich vom Schmerzensgeld

anſpruch iſt er frei vererblich 6 75) .

670) HOB. $ 553 a 46.3 iſt nicht, wie der damit vergleichbare $ 590,

in den 145 des FGG. aufgenommen.

671) Vgl . HGB. § 744.

672) HGB. § 553 (n . F.) Ab . 2 Saß 2 .

673) Seel VerG. SS 8 ff.; Begr. des Entw. des SeelVerfG. von 1887

(RT. VII. P. Seff. 1887 BD . III Anlageband I Aftenſtüd Nr. 6)

S. 52 f.

674) BGB. § 847 Abſ. 3 .

675) Hierfür fann man , abgeſehen von dem allgemeinen Grundiak der

Vererblichkeit (BGB. § 1922 ), auch HGB . § 554 Abſ. 2 anführen.

Es wäre ein Widerſpruch , ſollten die Berechtigten die Belohnung

nur kraft eigenen Rechtes, nicht auch gegebenen Falles fraft Erbs

rechts fordern können. Ein Beiſpiel : Der Kapitän erleidet bei
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Der Wert der ganzen Vorſchrift iſt gering . Pſychologiſch

kann man ſie nicht hoch veranſchlagen . Ein tüchtiger Kapitän

wird auch ohne ſie ſein Möglichſtes tun ; ein minder tüchtiger

wird ihretwegen ſein Verhalten wenig ändern : Extravergütung

ſteht ihm, wie er ſich ſagen muß, nur für den zweifelhaften

Fall und um den Preis ſeiner Beſchädigung in Ausſicht und

iſt obendrein ihrer Höhe nach ſehr unbeſtimmt. Wirtſchaftlich

hat die Vorſchrift durch die Unfallverſicherungsgeſekgebung

und durch die Abänderung des § 553 HGB. gegenüber dem

früheren Recht noch an Bedeutung eingebüßt. Die neueren

ſkandinaviſchen Geſeke haben bereits von ihrer Übernahme

Abſtand genommen, ebenſo das japaniſche Handelsgeſekbuch.

Und wann wird der Kapitän überhaupt noch in die Lage

kommen , ſein Schiff zu „verteidigen" ? Schon Angriffe

auf Handelsſchiffe find, wenn man etwa von Räubereien in

chineſiſchen Gewäſſern abſieht 676), gegenwärtig eine Selten:

heit 677) ; erfolgen ſie wirklich , ſo wird allermeiſt, da die

Schiffe nicht mehr bewaffnet zu fahren pflegen , eine Ver

teidigung untunlich ſein 678). Ein Rechtsanſpruch des

Kapitäns auf Belohnung iſt entbehrlich.

Verteidigung des Schiffes eine Verleßung ; ohne nachweisbaren

Zuſammenhang hiermit ſtirbt er alsbald an einer Krankheit ; jeßt

wird nicht aus § 554 Abſ. 2, ſondern aus § 553 a Abſ. 3 ge

tlagt.

676) Vgl. Deutſcher Nautiſcher Verein , 14. Vereinstag (1883)

S. 21-32 ; F. Perels , Das internationale öffentliche Seerecht

der Gegenwart ? (1903) S. 115 Anm. 2 und bezüglich der deut:

ichen Kriegsmarine jeßt Beſtimmungen für den Dienſt an Bord

vom 21. November 1903, Teil I g 23 Nr. 29.

677) Über Riffpiraten an der maroktaniſchen Rüfte im Jahre 1889 fiehe

Calvo , Droit international VI (1896) $ 74 ; ſpätere Fälle bei

Stiel , Der Tatbeſtand der Piraterie nach geltendem Völkerrecht

(1905) S. 27 Anm. 8. Auch „ Angriffe“ Kriegführender , ſei es

gegen feindliche, ſei es gegen neutrale Handelsſchiffe, kommen vor ;

jo 1904 die Beſchießung britiſcher Fiſcherboote bei Full durch ein

ruffiches Geſchwader.

678) Vgl. F. Perels a. a . D. § 17 I.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 4
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6

hb) Anſprüche bei Bergung und Hilfeleiſtung.

Bei Bergung und Hilfeleiſtung erwächſt ein Lohnanſpruch

dem Reeder und der Beſaßung des Schiffes , welches den

Beiſtand geleiſtet hat , nicht auch der Beſaßung des verun

glückten oder gefährdeten Schiffes 679) . Dieſer Anſpruch iſt

bei Bergungen nicht auf Fälle der Seenot beſchränkt 680).

Seine Geltendmachung gegenüber dem þaftpflichtigen 681)

ſteht dem Reeder aus eigenem Rechte zu , dem Kapitän

höchſtens als deſſen Vertreter. Der Kapitän ſeinerſeits hat

nebſt den übrigen Beſaßungsmitgliedern einen Anſpruch nur

gegen ſeinen Reeder auf ,, Verteilung " des dieſem zukommenden

Lohnes 682) oder Lohnanteils 688) , nicht auf eigentlichen Berge

und Hilfslohn . Demgemäß fallen die dem leşteren charaf

teriſtiſchen Beſonderheiten, einſchließlich der ſtrandbehördlichen

Zuſtändigkeit, hier weg. Wenn es heißt , der Lohn wird

zwiſchen dem Reeder, dem Schiffer und der übrigen Beſaßung

„verteilt“ , ſo handelt es ſich gleichwohl nicht um einen Tei

lungsanſpruch entſprechend BGB. SS 749, 752 ff .; denn eine

Rechtsgemeinſchaft jener Perſonen beſteht nicht 684). Vielmehr

liegt eine eigenartige geſeßliche Leiſtungsverbindlichkeit des

Reeders auf der Grundlage des Heuerverhältniſſes vor.

Der Anteil des Kapitäns berechnet ſich 685) wie folgt :

I

679) SOB. SS 740, 749.

680) StrandO. SS 21, 22, 35 Abs. 3 ; vgl. BinnenScho . $ 101 .

681 ) HGB. SS 752, 753.

682) HGB. § 749 Abi. 1 .

683) HGB. § 748.

684) Daraus folgt z . B., daß KO. SS 16 , 51 nicht einſchlagen. Der

Kapitän iſt aber doch abjonderungsberechtigt als Schiffsgläubiger

gemäß SS 47, 49 Nr. 2 , verbunden mit HGB. § 754 Nr. 3

( nicht 4 , da Berges oder Hilfslohn nicht gefordert wird ).

685) Nach HGB. § 749 , neu gefaßt durch G. vom 2. Juni 1902.

Zur Vorgeſchichte fiehe außer den amtlichen Geſeßeßmaterialien

J. Burchard in JVRVJahrb. Jahrg. I (1895) S. 635—639,

ſowie desſelben Bergung und Hülfeleiſtung in Seenoth (1897 )

S.321-331; Deutſcher Nautider Verein , 29. Vereins.

tag (1898) S. 77--107, 164-171 .

I
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Es wird der Berge- oder Hilfslohn 686) zu Grunde gelegt,

den der Reeder erhält. Þiervon werden die Schäden ab

gezogen, die ihm am Schiffe und an Betriebsmehrkoſten durch

die Bergung oder Rettung erwachſen ſind 687) 688) . Von dem

1

1

1

686) Im Sinne des HGB. § 743 Abſ. 1 .

687 ) 3. B. durch Überanſtrengung der Maſchine, Mehraufwand für

Heizmaterial, Beföftigung der eingeſchifften Perſonen, Heuer (Begr.

zum neuen § 749 S. 211) , Überſtundenlöhne (vgl. l. Perele,

Die Seemanngordnung , 1902, Anm. 8 zu § 35).

Nicht hierher gehören z. B. Nachteile, die dem Reeder durch

Vertrageftrafen oder (andere) Schadenserſaßverpflichtungen gegen

die Ladungsberechtigten entſtehen können (Begr. a . a. D.) , auch

nicht ſeine Aufwendungen zur Verwirklichung des Lohnanſprucha,

insbeſondere Prozeßkoſten. Denn dies alles ſind keine Be

trieb &mehrkoſten im Sinne des § 749. Allerding ſtellen

leo ( Deutſches Seehandelbrecht, 1902, A6.3 der Anm. zu $ 749),

Loewe (Die Seemannscrdnung u. f . w. , 1903 , Anm. 1 C zu

§ 749) und Brodmann (Die Seegeſeßgebung des Deutſchen

Reiches 2, 1905 , Anm . 4 zu § 749) , unter Berufung auf Ent

ſcheidungen aus dem alten Recht, auch für das neue die Prozeß

toften als abziehbar hin . Endeffen iſt zu berüdfrchtigen , daß bis

zu der Novelle vom 2. Juni 1902 geſeßliche Vorſchriften über die

Abzüge gänzlich fehlten, und daß dieſe Novelle gerade die Grenzen

der Abzüge feſtzulegen bezwedt, wobei ſie zugleich den Lohn bruch

teil des Dampfſchiff & reeders erhöht ( Begr. a. a . D.).

müßte alſo im Sinne der genannten Schriftſteller einen außerhalb

des neuen § 749 liegenden Rechtsgedanken heranziehen. Das tun

auch leo und Brodmann , indem ſie von „ nüßlicher Geſchäfts

führung " (prechen. Hierunter fann nach BGB. nur die Geſchäfts

führung ohne Auftrag verſtanden werden . Allein der Prozeſſierende

Reeder beforgt fein Geſchäft für den Kapitän (BOB. § 677),

ſondern nur für ſich ; würde er zugleich für den Kapitän Lohn

anſprüche geltend machen , ſo müßte er derenthalb ſogar dann abs

gewieſen werden , wenn feine Prozeßführung vom Kapitän geneh:

migt werden würde (ZPO. § 89) ; denn legterem fehlt die

materiellrechtliche Sachlegitimation. Als Geſchäftsführer ohne

Auftrag würde übrigens der Reeder nicht bloß Abzug der Aufs

wendungen vom Bruttolohn, ſondern Erfaß der Aufwendungen

beanſpruchen können , alſo unter Umſtänden auch dann , wenn er

im Prozeſſe gänzlich unterliegt (BGB. SS 683, 670). Dies wird

felbft für das frühere Recht verneint (Burchard a. a . D. S. 327)
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Reſt erhält (nach dem Vorbild der ſkandinaviſchen See

geſeße) 689) der Rapitän eines Dampfſchiffs ein Sechſtel, der

eines Segelſchiffs ein Viertel . Hiermit fteht ihm für ſeine

Perſon ebenſoviel zu wie der geſamten übrigen Befaßung ;

dem Reeder verbleiben zwei Drittel bezw . die Hälfte des

Nettolohns 690). Die Forderung des Kapitäns iſt unab

hängig von dem Maße ſeiner Beteiligung an der Beiſtands

leiſtung, ein Saß , der bei der Mannſchaft nur für das

Daſein, nicht für die Höhe ihrer Forderung zutrifft 691) .

Ausgeſchloſſen iſt der geſebliche Anſpruch aller Beſaßungs

mitglieder bei Bergung oder Rettung durch Bergungs- oder

Schleppdampfer 692).

Fällig wird die Forderung auf „ Verteilung " des Lohnes

mit dem Zeitpunkt, wo eine ſolche Verteilung möglich, d. h .

wo der Reeder ſelbſt mit ſeinem Anſpruch befriedigt wird 698).

Daß dies durch Barzahlung geſchehe , iſt nicht erforderlich;

wenn der Reeder eine andere Leiſtung anſtatt des Lohnes

als Erfüllung annimmt, wenn er ſeine Lohnforderung auf:

rechnet oder aufrechnen läßt , ſo kann das die Rechte der

Beſaßung nicht kränken 694).

1

und iſt offenbar auch von der Gegenmeinung nicht gewollt, die ja

darauf fußt , daß die Geſchäftsführung nüßlich " fei. Mag der

Prozeß dem Kapitän mit zugute kommen , ſo iſt das noch kein

rechtlicher Grund, ihm die Koſten mit anzurechnen.

688) Die Aufwendungen des § 749 Ab . 1 ſind abzuziehen unabhängig

davon, ob fie gemäß SS 743 Abſ.1 , 744 bei Bemeſſung des

Bergelohnes mit in Anſchlag gebracht waren. Damit iſt nicht

geſagt, daß fämtliche nach dieſen beiden Paragraphen erheblichen

Aufwendungen (vgl. Burchard S. 226 ff.) auch unter § 749

fielen .

689) § 228 A5 . 2.

690) Iſt der Kapitän zugleich Reeder, ſo erſcheint er in jeder der beiden

Eigenſchaften als am Sohne beteiligt.

691) HGB. § 749 Abſ. 2 Saß 1 .

692) HGB. § 749 Abſ. 5 .

693) A. M. anſcheinend Burchard S. 323 Mittelabſaß.

694) Erhält der Reeder geborgene Güter nach StrandO . § 35 A6 . 2

zu Eigentum überwieſen (vgl. H. Brunner in v. Folgendorff
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Die Befaßung geht aber leer aus , wenn der Reeder

keinerlei Vergütung erhält. Denn dann kann der Berge

und Hilfslohn“ nicht „verteilt“ werden . Lohnanſprüche geltend

zu machen, iſt der Reeder dem Kapitän gegenüber nicht ver

pflichtet, wenn er es auch oftmals gerade durch deſſen Perſon

tut 695) . Er kann gute Gründe haben, von Lohnanſprüchen

abzuſehen ; z .B. das Beſtehen ſolcher Anſprüche iſt überhaupt

zweifelhaft, die Berger haben den Notfall mitverſchuldet 696),

das haftende Bergegut iſt dem Reeder verloren gegangen,

ſein perſönlicher Lohnſchuldner zahlungsunfähig 697) . Aber

auch wo folche Gründe fehlen, kann der Kapitän wider Willen

des Reeders weder in deſſen noch im eigenen Namen gegen

den Dritten vorgehen 698) noch den Reeder bei unterlaſſener

Lohnvereinnahmung auf Erſaß verklagen 699) . An einem im

Namen des Reeders angeſtrengten ſtrandbehördlichen Ver

fahren 700) kann er ſich im eigenen Namen nicht beteiligen,

kann auch den Beſcheid der Strandbehörde nicht ſelbſtändig

anfechten 701) , weil er nicht Partei iſt 702) . Es bleibt ihm

das Recht, in einem Zivilprozeſſe, ſofern er ihn nicht ſelbſt

als Vertreter des Reeders führt 708), dem leßteren als Neben

Rechtåleriton 3 S. 815 ) , ſo wird ſein Bergelohn durch den Wert

des Gutes oder eines Teiles desſelben dargeſtellt ( ähnlich StrandO .

§ 28 Abſ. 2 Saß 2).

695) Der Rapitän ſeinerſeits iſt dem Reeder ſowie den Mitbergern

gegenüber verpflichtet, deren Lohnanſprüche und inſofern mittelbar

auch ſeinen eigenen zu fichern : SOB. SS 752 , 748 .

696 ) Vgl . 6GB. & 735 .

697) HGB. $$ 752, 753.

698) Unbeſchadet AGB. 531 .

699) Ein Rechtsſaß entſprechend HGB. SS 88 Abſ. 2 , 65 , wonach

Handlungsagenten und -gehilfen ihre Proviſionsanſprüche bisweilen

auch gegen den nicht befriedigten Geſchäftsherrn geltend machen

fönnen , gilt hier nicht.

700) StrandD . SS 36 ff.

701 ) StrandD. § 39.

702) Burdard S. 322.

703) HGB. $ 527 Abſ. 2 .

1
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,

intervenient beizutreten 704) . Er wird dadurch nicht zum

Streitgenoſſen des Reeders , da er mit deſſen Gegner in

keinerlei materiellem Rechtsverhältnis ſteht 705 ); er behält auch

die Fähigkeit , als Zeuge und er iſt leicht der wichtigſte

Zeuge – vernommen zu werden 706) . Durch ſeinen Einfluß

als Nebenintervenient kann er dem Reeder zum Siege ver

helfen, ſo daß ſchließlich beide eine Vergütung erhalten, die

ihnen ſonſt nicht oder in geringerer Höhe zugefloſſen ſein

würde. Zumeiſt jedoch wird ſich der Kapitän weit beſſer.

ſtehen , wenn er nicht beitritt . Er erſpart dabei nicht nur

Zeit, Arbeit und unter Umſtänden Prozeßkoſten 707), ſondern

kann auch durch ſeine Vernehmung als Zeuge das eigene

Intereſſe eher fördern 708) ; dieſe Vernehmung iſt hier regel

mäßig eine eidliche, bei der Nebenintervention nur ausnahms:

weiſe 709) . Vor allem aber entfällt jeßt die ihm als Neben

intervenienten obliegende Pflicht, Widerſprüche mit den pro

zeſſualen Erklärungen und Handlungen des Reeders zu ver

meiden 71 °), deſſen „ Unterſtüßung “ ja der Zweck des Beitritts

ſein würde ? 11) . Und er kann gerade daran intereſſiert ſein,

daß dem Reeder nicht das zugeſprochen wird , was er ein

klagt . Dem Kapitän liegt daran , daß der Reeder eigent

lichen Berge- oder Hilfslohn erhält ; der Reeder mag fich

M

704) 3PO. § 66.

705) ZPO. § 69 .

706) RG. 14. Januar 1888, Ziví. Bd. XX S. 393.

707) 3PO. § 101 Abſ. 1 .

708) Vorausgeſeßt, daß jeine Ausſage für ihn ſelbſt günſtig iſt.

709) 3PO. § 393 Abſ. 1 Nr. 4, Abſ. 2. In ſeiner prozeſſualen Stel

lung als Nebenintervenient iſt der Kapitän , bei dem Ausgange

des Rechtsſtreits unmittelbar beteiligt und deshalb , falls er

gleichzeitig Zeuge iſt, zunächſt unbeeidigt zu vernehmen ; außnahms:

weiſe kann er nachträglich beeidigt werden (vgl. RG . 14. Januar

1888, 3idi. Bd . XX S. 393 f.) . Iſt er aber lediglich Zeuge, to

iſt er, wenigſtens nach herrichender Anſicht, nicht unmittelbar

am Prozeßausgang beteiligt (vgl . RG. 8. Juni 1899 , Zivſ.

V8. XLIV S. 375 ) .

710) Von der Zeugnispflicht iſt hier nicht die Rede.

711 ) SPO. SS 66 Abſ. 1 , 67.
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aber, namentlich wo Zweifel beſtehen , ob die Vorausſeßungen

für ſolchen Lohn vorliegen , lieber mit einer niedrigeren Ver

gütung aus auftragloſer Geſchäftsführung, Dienſtvertrag oder

Werkvertrag (Schlepplohn) begnügen , anſtatt Berge- oder

Hilfslohn zu beanſpruchen ; dann hat er vielleicht mehr für

fich, als ihm ſonſt von dem höheren, aber zu teilenden Lohne

verbleiben würde 712) .

B) Verwirklichung der Anſprüche des Kapitäns .

A. Art und Umfang der Saftung des Reeders.

Die Haftung des Reeders aus den Heuerverträgen iſt

grundſäßlich die gleiche gegenüber allen Mitgliedern der

Beſaßung. Hier galt vormals der Saß : „ Fracht iſt die

Mutter der Gage", d . h . das Schiffsperſonal hat keinen Lohn

zu beanſpruchen , inſoweit keine Fracht einkommt 713) , alſo

namentlich in Fällen des Schiffsunterganges. Dieſer Saß

war ſehr erklärlich bei der direkten Mitbeteiligung der Schiffs

leute und zumal des Schiffers am Reiſegewinn . Er konnte,

auch als dieſe Beteiligung weggefallen war, einen wichtigen

Anſporn für die Beſaßung geben , im Intereſſe des Reeders,

von dem das ihre abhing , alles zur guten Vollendung der

Fahrt Mögliche zu leiſten 714) . Eine indirekte Teilnahme am

Gewinn blieb demnach übrig . Der ſich ſo ergebenden Reeder

haftung mit der Fracht kam noch die mit dem Schiffe - falls

es nicht verloren ging hinzu.

Gegenüber dieſer beſchränkten Haftung des Reeders

712) Dieſen Gedankengang entwickelt Burchard S. 323.

713) Ähnlich liegt noch jeßt der vorerörterte Fall des HGB. § 749 be:

züglich des Berge- und Hilfslohns.

714 ) So erklärt eg fich auch, daß der Kapitän ſeine Heuerfordes

rung nicht berfichern kann , während übrigens die Verficherung

der Heuerſchuld des Reeders zugelaſſen iſt : HGB. SS 780, 796 ,

797. Vgl . Voigt , Das deutſche Seederficherungs-Recht, zu Ende

geführt und herau @ geg. von Seebohm (1887) , S. 20-23,

116 ff., 131 .

1
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ſtellte ſchon der preußiſche Entwurf zum HGB. 715) die

Rückſicht auf die wirtſchaftlich ſchwächere Schiffsbeſaßung in

den Vordergrund und verlangte perſönliche Haftung des

Reeders für Heuer- und verwandte Forderungen. Dieſes

moderne Prinzip wurde denn auch in das ADHGB.716)

übernommen ; doch ließ man für Fälle des Schiffsverluſtes,

dem alten Gedanken entſprechend, die nichtperſönliche Haftung

des Reeders beſtehen 717). Auch dieſe Ausnahme fiel fort

mit dem Inkrafttreten der Seemannsordnung von 1872, die

wiederum das Intereſſe der Beſaßung allein entſcheiden ließ :

Seitdem haftet der Reeder für die Forderungen der Schiffs

beſaßung aus den Dienſt- und Heuerverträgen nicht nur mit

Schiff und Fracht, ſondern perſönlich 718), dies ſelbſt wenn

das Schiff verloren geht, und wäre es durch alleinige Schuld

des Kapitäns 719) .

Die gedachten Forderungen 720) gewähren dem Kapitän

außerdem 721) Schiffsgläubigerrecht 722), und zwar ein

nach Gegenſtand und Rang bevorzugtes :

1. Sein (und der übrigen Beſaßungsmitglieder) geſek

liches Pfandrecht erſtreckt ſich nicht bloß auf das Schiff nebſt

allem 728) Zubehör und auf die Bruttofracht derjenigen Reiſe,

aus welcher die Forderung entſtanden iſt, ſondern auch auf

715 ) Art . 406 des zweiten Entwurfs.

716) Art. 453.

717 ) Prot. IV S. 1617-1624 , 1649–1652, VIII S. 3745—3748 .

718) SeemD. von 1872 $ 68, aufgehoben durch EG. zum AGB. Art . 8

Nr. 3 und erfeßt durch HGB. $ 487. Standin. Seegeſeße $ 7 ;

japan. HGB. Art. 544 Abſ. 2.

719) In gleicher Weiſe haftet der Reeder der Seeberufegenoffenſchaft

für die mittelbar der Schiffsbeſaßung zugute kommenden

Beiträge , SeeU Verf . $ 111 Abſ. 1 ; fiehe auch HOB. SS 754

Nr. 10, 770, ZVG. § 163 Abſ. 3 .

720) Nicht aber alle Forderungen gemäß HGB. § 532 ; vgl. Schapé

zu dem Baragraphen.

721 ) GOB. $ 762.

722) HGB. § 754 Nr. 3 .

723) Anders BGB. § 1265.

-



Berelé : Die Stellung d. Rapitäne im deutſchen Seehandelsrecht. 57

die Bruttofracht aller früheren Reiſen desſelben Schiffes, die

unter denſelben Dienſtvertrag fallen 724) .

2. Die Forderungen aus ſo zuſammengehörigen Reiſen

gelten als eine auch da, wo den anderen Schiffsgläubigern

nur die Forderungen aus der leßten Reiſe oder aus einer

der lebten Reiſen einen Vorrang verſchaffen 725) .

Wo der Kapitän mit den übrigen Beſaßungsmitgliedern

konkurriert, ſteht er ihnen im Gläubigerrange gleich 726) .

Einen Vorzug vor den Anderen genießt er hinſichtlich der

Anſprüche aus früheren Reiſen, wenn die legten Reiſen bei

ihm, nicht aber bei jenen unter einen und denſelben Arbeits

pertrag fallen , alſo z . B. wenn er durch ſolchen Vertrag

ſchon ſeit mehreren Reiſen auf (beſtimmte oder unbeſtimmte)

Zeit angeheuert war, jene aber immer nur für jede einzelne

Reiſe ?? ). Dieſes Vorrecht bedeutet indeſſen keine Ab

weichung von der grundſäßlichen Gleichberechtigung der ge

ſamten Beſaßung ; denn es würde entſprechendenfalls auch

deren anderen Mitgliedern im Verhältnis zum Kapitän zu

ſtehen . Dieſer allein kann aber Beſtand und Umfang des

Pfandrechts ſämtlicher Schiffsgläubiger in beſonderer Weiſe

beeinfluſſen , ganz abgeſehen von ſeinen rein ſeemänniſchen

Maßnahmen. Das Pfandrecht an Schiff und Zubehör erliſcht,

wenn er den Notverkauf bewirkt; das hierdurch entſtehende

Pfandrecht am Raufgelde und das an der Fracht bleiben

beſtehen , ſolange er dieſe Gelder in Händen hat , oder ſo

lange ſie überhaupt noch ausſtehen 728) .

Im Konkurs des Reeders iſt der Kapitän als Schiffs

gläubiger abſonderungsberechtigt 729), als perſönlicher Gläu

3

724) HOB. $$ 755—758.

725 ) HGB. § 767 , 771 Abſ. 2.

726) SS 768 Nr. 2, 769 Abſ. 1 , 771 Abſ. 2 .

727) Vgl. SeemO. § 28.

728) HGB. SS 764 Abſ. 1 , 771 Abſ. 1 , 3 .

729) KO. $$ 47, 49 Nr. 2. § 47 gilt für das Pfandrecht der Schiffs:

gläubiger an eingetragenen Schiffen und deren Zubehör, ſoweit es

(wie bei Fåger , Kommentar zur Konkursordnung » , 1904,

1
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biger in gleicher Weiſe bevorrechtigt wie jeder Lidlohn

gläubiger 739).

B. Klage des Kapitäne.

Zur Durchführung des Schiffsgläubigerrechtes dient eine

Klage , welche im allgemeinen ſowohl gegen den Reeder ge

richtet werden kann als gegen den Kapitän 731) . Iſt lekterer

aber zugleich der Schiffsgläubiger, ſo kann er nur gegen den

Reeder klagen . Eine Klage gegen ſich ſelbſt wäre ein Un

ding . Im übrigen gelten für den Kapitän dieſelben Regeln

wie für die anderen ſeerechtlichen Gläubiger. Soweit die

Rammer für þandelsſachen zuſtändig iſt , kann allerdings

deren Vorſißender für ſich allein ſolche Streitigkeiten ent

ſcheiden , die ſich auf das Rechtsverhältnis zwiſchen Reeder

oder Kapitän und Schiffsmannſchaft beziehen , nicht jedoch

ſolche aus dem Dienſtvertrage des Kapitäns 732) .

C. Verjährung.

Die Anſprüche des Kapitäns aus dem Dienſtvertrage,

mit Einſchluß von Erſaßanſprüchen 738) , verjähren 734) in

einem Jahre , und , falls die Beendigung des Dienſtverhält

-

Anm. 10 zu § 49 zu ergänzen iſt) dem Schiffseigentümer gehört .

§ 49 Nr. 2 betrifft die Vollſtreckung in anderweitiges Schiffzubehör,

in uneingetragene Schiffe, in Schiff &parten und in die Fracht :

HGB. $$ 478, 755 ff., BOB. § 1265, 3PD. SS 858, 864, 865,

ZVG. $ 162 .

730) KD. 61 Nr. 1 ; vgl . norweg. Seegefe $ 7. Bei der Immobiliar

zwangsvollſtređung iſt er als Schiffsgläubiger beteiligt gemäß

ZUG. SS 9 (Nr . 2 ), 162 , als perfönlicher Gläubiger – 3. B.

bei Vollſtreckung in ein anderes als das von ihm geführte Schiff

oder in ein Grundſtück gemäß ZVG. § 10 Nr. 5 (nicht

Nr. 2) .

731 ) HGB. § 761 Abſ. 2 .

732) GVG. SS 101 Nr. 3 f, 109 A6.3 ; HGB. $$ 488 , 508 ; 3VG.

§ 163.

733) Vzl. Lotmar , Arbeitsvertrag (oben Anm. 366) BS. I S. 641 f . ,

im übrigen wegen der Nebenleiſtungen BGB. $ 224 , 5GB.

§ 760 .

734) HGB. SS 754 Nr. 3, 901 .
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niſſes 735) jenſeits des Kaps der Guten Hoffnung oder des

Kaps Horn erfolgte, in zwei Jahren . Es ändert nichts an

der Friſt, ob der Kapitän dem Reeder als Schiffsgläubiger

gegenübertritt oder als perſönlicher Gläubiger 786 ) oder

beides 737) . Die Verjährung beginnt mit dem Schluſſe des

Jahres , in dem das Dienſtverhältnis endet , und , falls die

Klagerhebung früher tatſächlich möglich und rechtlich zuläſſig

iſt, mit dem Schluſſe des Jahres , in dem dieſe Voraus

feßungen eintreten ; ein etwaiges Recht des Kapitäns auf

Vorſchuß- oder Abſchlagszahlungen bleibt für den Verjährungs

beginn außer Betracht 738) . Unter Umſtänden kann eine

Leiſtung des Reeders , die dem Dienſtverhältnis entſpringt,

erſt nach deſſen Beendigungsjahr eingeklagt werden , z . B.

ein Anteil am Bergelohn 739) . Dann beginnt die Verjährung

mit dem Schluſſe des Jahres , in welchem die Klagbarkeit

eintritt 74 ).

.

f) Beendigung des Dienſtverhältniſſes.

a) Beendigungsarten .

Für die Beendigung des Dienſtverhältniſſes kommt es,

dem Grundjaße der Vertragsfreiheit entſprechend, in erſter

Linie auf die Parteivereinbarung an 741) . Je nachdem der

Kapitän für eine oder mehrere Reiſen oder aber auf beſtimmte

Zeit angeheuert iſt, tritt die Beendigung juriſtiſch ein

735 ) Das Gefeß ſpricht nur von der Entlaſſung ; aber andere Fälle,

3. B. Beendigung durch Tod, müſſen gleich behandelt werden. Für

den Fall der Verſchollenheit fiehe Seemo. $ 53.

736) 3. B. es iſt kein Seevermögen mehr da ; vgl. DLG. Roſtock 12. No

vember 1881 , Medlz. Bd. II S. 274.

737 ) HGB. § 902.

738) HOB. § 903 Nr. 1 .

739 ) HOB. $ 749. Hierauf paßt nicht etwa $ 904, wo nur Anſprüche

des bergenden Reeders gemeint ſind.

740) So wird man BGB. § 201 finnentſprechend anwenden .

741) BGB. § 620 Abſ. 1 .
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1. durch den Eintritt der auflöſenden Bedingung,

die auch in anderer Weiſe als durch das Ende der

Reiſe feſtgelegt ſein kann ,

2. durch Zeitablauf.

Ferner kann ſie bei jeder Art von Anheuerung erfolgen

3. auf Grund einer Kündigung.

a) Der Reeder kann den Kapitän jederzeit entlaſſen 742),

d . h . nach der Sprache des BGB. er kann ohne Einhaltung

einer Kündigungsfriſt fündigen“, namentlich auch ſchon vor

dem Beginn des Dienſtverhältniſſes, der ja befriſtet oder auf

ſchiebend bedingt ſein kann ; Kündigung mit Friſtbeſtimmung

ſteht dem Reeder ebenfalls frei 743) . Jrgend eines Grundes

für die Kündigung bedarf es nicht ; der Reeder begeht ſelbſt

dann keine Rechtswidrigkeit, wenn er den Kapitän aus

bloßer Laune entläßt . Dies ſchließt etwaige mit der Ent

laſſung verbundene Entſchädigungsanſprüche des Kapitäns

nicht aus .

b) Das Kündigungsrecht des Kapitäns beſtimmt ſich

zunächſt nach dem Vertrage . Im weiteren gehen die Mei

nungen auseinander 744 ) .

Das Handelsgeſezbuch regelt nur den Fall des auf

unbeſtimmte Zeit angenommenen Kapitäns 745) und ſtellt

grundfäßlich feſt, daß dieſer, ſobald er eine Reiſe angetreten

hat, im Dienſt verbleiben muß, bis das Schiff im Heimats

oder in einem inländiſchen Hafen entlöſcht iſt. Indeſſen fout

ч

742 ) KGB. § 545. Vgl . oben unter c a . E.

743 ) Lotmar a . a . D. BD. I S. 520 Abſ. 1 , 555 Anm. 2, 601 .

744) Die Ausführungen von Schaps leiden darunter, daß er hier den

Heuervertrag als einen Auftrag behandelt , anſtatt als „ Dienſt

vertrag, der eine Geſchäftsbeſorgung zum Gegenſtande hat “ . Auch

da, wo von Unentgeltlichkeit nichts geſagt iſt, verweiſt er ( Anm . 3

zu § 545, Anm. 1 und 3 zu § 551) , gewiß veranlaßt durch die

gemeinrechtliche Mandatstheorie, auf BGB. § 671 Ab . 1 und 3,

was nach BGB. § 675 unzuläſſig iſt und auch ſeiner eigenen

zutreffenden Grundauffaſſung (Anm . 4 zu 8 511) widerſpricht.

745) AGB. $ 551 .
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er zur Kündigung 746) berechtigt ſein , wenn ſeit ſeiner

erſten Abreiſe mindeſtens zwei bezw . drei Jahre verfloſſen

find, je nachdem ſich das Schiff zur Zeit der Kündigung in

einem europäiſchen oder außereuropäiſchen Hafen 74 ?) befindet;

doch hat er dann dem Reeder die zu ſeiner Erfeßung nötige

Zeit zu gewähren , bis dahin den Dienſt fortzuſeßen , jeden

falls die laufende Reiſe (8. b . hier Frachtreiſe) 748) zu be

endigen und, falls der Reeder ſofort nach der Ründigung die

Rückreiſe anordnet, das Schiff zurückzuführen .

Dieſe Regelung beſagt nichts

a.) über das Kündigungsrecht des nicht auf unbeſtimmte

Zeit angeſtellten Kapitäns,

B ) über das Kündigungsrecht des auf unbeſtimmte Zeit

angeſtellten Kapitäns

a) vor Antritt ſeiner Reiſe,

b) während derſelben unabhängig vom Ablauf der

zwei oder drei Jahre,

c) nach Reiſeſchluß.

Im legten Fall wird dem Kapitän das Recht der freien

Kündigung zuzuſprechen ſein . Denn die Worte „der Schiffer

muß ... im Dienſte verbleiben , bis das Schiff .

zurückgekehrt ... iſt “ können füglich nur dahin verſtanden

werden, daß er nicht länger im Dienſte zu bleiben braucht.

Hierdurch wird die Anheuerung auf unbeſtimmte Zeit nicht,

wie es ausſehen könnte , zu einer ſolchen für die Reiſe ; bei

dieſer endet das Dienſtverhältnis ohne weiteres mit dem

Schluß der Heuerreiſe, bei jener bedarf es einer Kündigung,

welche überdies dem Kapitän einſchränkungslos nur dann

zuſteht, wenn das Schiff nach dem Heimats- oder einem in

ländiſchen Hafen zurückgekehrt iſt, alſo nicht nach Schluß

jedweder Reiſe.

In allen übrigen Fällen muß das Bürgerliche Geſeßbuch

746 ) Gleichbedeutend find die Gefeße &torte feine Entlaffung forbern ";

Botma r BD. I S. 563.

747 ) HGB. $ 483 .

748) Schaps Anm. 2 zu 8 552.
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mitherangezogen werden . Demnach iſt der Kapitän, ob auf

Zeit, ob für die Reiſe angeheuert, immer fündigungs

berechtigt, falls ein wichtiger Grund vorliegt 749) 750) . Frei

lich wird eine vernünftige Beurteilung den Bedürfniſſen des

Seeverkehrs Rechnung tragen und hier nicht ſo leicht einen

„wichtigen Grund“ für vorliegend erachten als unter anderen

Verhältniſſen. Und ſelbſt beim Vorhandenſein wichtiger Gründe

wird man nicht ohne weiteres friſtloſe Kündigung zulaſſen

dürfen. Je nach Lage des Einzelfalles muß der Kapitän

dem Reeder die Möglichkeit gewähren, ſich einen Erſaßmann

zu verſchaffen 751 ) ; andernfalls wäre der Reeder, namentlich

wenn der „ wichtige Grund " nicht von ihm verſchuldet iſt oder

nicht in ſeiner Perſon liegt, unverhältnismäßiger Schädigung

ausgeſeßt, und die billigen Anforderungen der übrigen Schiffs

intereſſenten blieben gänzlich unbeachtet. War der Kapitän

auf Lebenszeit oder für mehr als fünf Jahre angeſtellt, ſo

kann er ohne Gründe nach fünf Jahren mit ſechsmonatlicher

Friſt kündigen 752) .

Das Dienſtverhältnis endet

4. bei dauernder Behinderung des Kapitäns

an der Wahrnehmung ſeines Dienſtes 753 ) ;

1

749) BOB. SS 626, 675 mit 671 Abſ. 2 .

750) Dies gilt auch für den Fall des HGB. § 551 (vgl. Cofad,

Lehrbuch des Handelsrechts 6 S. 150 und Lehmann , Lehrbuch

des Handelsrechts S. 252 ; andererſeits Schape Anm. 1 zu

§ 551). Oder ſoll der Kapitän nicht fündigen dürfen , wenn

3. B. der Reeder gegen ihn oder feine Angehörigen die ſchwerſten

Verbrechen begeht ?

751 ) In vielen Fällen eignet fich HGB. § 551 zu entſprechender Un

wendung, während BGB. § 671 Abſ. 2 unmittelbar eingreift .

752) So leo a. a . D. , der neben BGB. $ 624 auch hier die Beobs

achtung des § 551 verlangt. Nach Schap 6 ( Anm . 3 zu $ 551)

würde z . B. ein auf zehn Jahre angeſtellter Kapitän nur aus wich

tigen Gründen kündigen können ; er wäre als ein „ Beauftragter “

anzuſehen , der für die zehn Jahre auf fein Kündigungsrecht ver

zichtet hat.

753 ) Vgl., abgeſehen vom allgemeinen Zivilrecht, auch oben $ 4 Nr. 1-3 ;

OLG. Hamburg 23. Juni 1905 , Han 63. Hauptbl. Nr. 110 S. 255.

B
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5. mit der Abfeßung des Kapitäns durch den Kon

ſul 754) ;

6. mit dem Tode des Kapitäns 755).

Beendigung des Dienſtverhältniſſes tritt nicht ein durch

einen Wechſel in der Perſon des Reeders 756), es

müßte denn der Kapitän den Reeder beerben und zum

Alleinreeder werden, noch ohne weiteres durch Flaggen

wechſel 757), Patententziehung 758) oder Verluſt des

Schiffes 759) .

1

.

754) Oben § 4 Nr. 4 .

755 ) Vgl. BGB. $$ 613 Saß 1 , 673, 675.

756) Entſprechend SeemD. $ 74 Ub. 2, entgegen BGB. $ 613 Sa 2 ,

vgl. aber $$ 672, 675.

757) Im Flaggenwechſel liegt aller Regel nach ein wichtiger Grund "

zur Kündigung , wie denn dabei auch die Mannſchaft fündigen

fann (SeemD. $$ 74 Abſ. 1 Nr. 2, 77) . Außnahmen ſind für

den Kapitän denkbar ; z . B. er iſt Mitreeder und gehört zugleich

dem neuen Flaggenſtaate an (Flaggen G. S$ 2, 3, 9 , 13 Abſ. 2) ,

wo er auch patentiert iſt. Nach ausdrücklicher Vorſchrift der ſkandi

naviſchen Seegefeße (8$ 62 Abſ . 3, 65 Abſ. 2) kann der Kapitän

bei Flaggenwechſel ftets ſofort das Dienſtverhältnis löſen .

758) Vgl. Wagner S. 245. Nach SeeUnfUnterG. § 26 feßt die

Patententziehung ein Verſchulden " voraus. Diefer Schuldbegriff

deckt ſich nicht mit dem zivilrechtlichen. Der Seeunfall , deſſent:

wegen die Gewerbebefugnis entzogen wird , kann durch unverſchul

dete plößlich ausbrechende Geiſtesfrankheit , verſchuldet“ ſein. Dann

hat der Kapitan privatrechtlich die Patententziehung ebenſowenig

zu „dertreten “ wie die Geiſteskrankheit. Er wird mithin dem

Reeder nicht ſchadengerjaßpflichtig wegen Unmöglichkeit der Leiſtung,

BGB. SS 275 , 280. Dies zur Einſchränkung der Anm. 6 zu

$ 511 bei Schapa.

759) HGB. $ 555. Nach Brodmann Anm . 1 zu dieſem Paragraphen

würde freilich darin vorausgeſeßt ſein , daß der Feuervertrag mit

dem Schiffsverluſt endigt , und würde fich dies außerdem mittels

arg. a fortiori aus § 547 ergeben . Demgegenüber bleibt zu

beachten , daß § 547 nur Fälle der Vertragsbeendigung durch

Entlaſſung im Auge hat . Auch braucht im Verluſte des

Schiffes nicht eine „ dauernde Behinderung des Kapitäns" (Nr. 4

des obigen Textes) zu liegen ; der Kapitän iſt nicht immer nur

für ein beſtimmtes Schiff angeſtellt und kann, wenn er es iſt, noch
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B) Pflichten auf Seiten des Kapitäns.

Mit der Beendigung des Dienſtes kann für den Kapitän

verbunden ſein die Pflicht zur Rückerſtattung einer

Draufgabe 760) oder einer vorausbezahlten , nicht verdienten

Vergütung 761), ſowie, falls er an der Löſung des Vertrags

verhältniſſes Schuld hat , die Pflicht zum Schadens.

erfaß 762) an den Reeder. Hier gilt allgemeines Zivilrecht

und ebenſo für die Pflichten der Erben eines im Dienſt ver

ſtorbenen Kapitäns 763) .

7

7) Rechte auf Seiten des Kapitäns .

A. Überblic.

Rechte auf Seiten des Kapitäns bei Beendigung des

Dienſtverhältniſſes ergeben ſich teils aus den bürgerlich

rechtlichen , teils aus den ſeerechtlichen Geſeßen .

Die Seegeſeße heben hier das Recht auf die bis zum

Ende des Dienſtverhältniſſes verdiente Vergütung nur

für gewiſſe Fälle hervor 764) . Indeſſen beſteht dieſer Mindeſt

anſpruch auch in weiteren Fällen und hat ſeiner Entſtehung

nach mit der Beendigung des Dienſtverhältniſſes nichts zu

tun . Dieſe gewinnt jedoch dadurch Bedeutung, daß ſpäteſtens

mit ihr der Anſpruch auf Vergütung , nebſt den gleichzu

behandelnden Erſaßanſprüchen 765) , fällig wird . Zur Er

.längere Zeit nach dem Schiffsverluſte Dienſtverrichtungen , z. B.

bezüglich der Ladung, auszuführen haben .

760) BGB. SS 337 , 338.

761 ) Vgl. BGB. SS 336–338, 628 Abſ. 1 Saß 3, 347 , 812, 818.

Dazu Lotmar Bd. I S. 642 ff. unter ausdrücklichem Hinweis

auf den Fall des Stapitāns.

762) BGB. SS 280, 628 A6 . 2. HUB. § 546 , der von den An:

ſprüchen des wegen Untüchtigteit oder Pflichtverleßung entlaſſenen

Kapitäns handelt , ichließt Schadenserfaßanſprüche des Reeders

nicht aus. Vgl. die ähnlichen Erfaßanſprüche SeemD. $ 32

Ab . 2 .

763) BGB. $$ 675, 673.

764) HGB. SS 546–550.

765) Lotmar BD. I S. 148 f . , 641 .
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mittelung des „verdienten" Teiles einer in Bauſch und Bogen

bedungenen Reiſeheuer ſind Rechenvorſchriften gegeben 766) .

Eine Verwirkung des bereits entſtandenen Seueranſpruchs

wegen Pflichtwidrigkeiten , wie ſie bei den Schiffsleuten von

alters her vorgeſehen iſt 767), tritt beim Kapitän nicht einmal

dann ein , wenn er deſertiert oder 768) wenn er wegen Un

tüchtigkeit und Pflichtvergeſſenheit entlaſſen wird; inwieweit

in derlei Fällen ſeiner Lohnforderung eine Schadenserſak

forderung des Reeders gegenüberſteht, iſt eine Frage für ſich.

Andererſeits beſtehen Entſchädigungsanſprüche des Rapitäns

gegen einen Reeder, welcher die Beendigung des Dienſtver

hältniſſes zu vertreten hat , ſchon nach allgemeinem Zivil

recht 769). Doch kann ſich deren Anwendung erübrigen in

folge der weitgehenden , nicht auf Verſchulden abgeſtellten

Verpflichtungen des Reeders.

Dem Seerecht eigentümlich iſt bei Entlaſſung unterwegs

der Anſpruch auf freie Rücbeförderung. Er bezieht

ſich auf die Rückfahrt nach dem Anheuerungshafen 770), be

greift in ſich die Beförderung der Sachen des Kapitäns

ſowie deſſen „Unterhalt“ während der Reiſe 771), d . 5. Unter

bringung in der Kajüte 772) nebſt Beköſtigung, nicht auch

Bekleidung 773), und wird bei Hilfsbedürftigkeit ergänzt durch

I

766) KGB. $ 549.

767) Feßt Seemo. SS 94 Saß 1 ( Deſertion ), 129 Abſ.1 Saß 2 (un:

befugte Belangung des Kapitäns vor ausländiſchen Gerichten ).

768) KGB. $ 546.

769) Vgl. BGB. SS 280, 628 Abſ. 2. Aus der jeegerichtlichen Praxis

ſiehe Kragerø Sjøret 31. Januar 1900 bei Jantzen a. a. O.

( oben Anm. 252), 1. Jahrg. S. 193 ; Bergens Sjøret 2. März

1900, ebd. S. 227.

770) HGB. SS 547 Abſ. 2, 548, 550. Hat die Anheuerung nicht am

Safenort ſtattgefunden, ſo muß an die Stelle des Feuerhafens der

für den Kapitän maßgebliche Ausreiſehafen treten.

771 ) HGB. § 547 Abſ. 3.

772) Vgl. oben § 2 II 1 b am Ende ; auch DIG. Hamburg 15. Juni

1891 , Sanjog þauptbl. Nr. 72 S. 199.

773) Pr. Obertribunal 20. März 1866 , Striethorſt: Arch . Bd. XLII

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LVIII . 5
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den öffentlichrechtlichen Anſpruch auf Mitnahme durch heim

fahrende Schiffe 774 ) .

Die Rückbeförderungs- und die Vergütungsanſprüche des

Kapitäns erheifchen noch nähere Betrachtung, ingleichen ſein

Anſpruch auf ein Zeugnis, ſowie die Stellung des Schiffer

mitreeders und die Rechtsverhältniſſe beim Tode des Ka

pitäns.

3

B. Vergütungs: und Rüdbeförderungsanſprüche.

Abgeſehen von gewiſſen Fällen 775) der Untüchtigkeit

oder Pflichtverleßung, in denen der Kapitän nur die bis zur

Entlaſſung verdiente Heuer verlangen kann 776) , und abge

ſehen vom Eingreifen der allgemeinen Rechtsregeln 777) iſt

folgende Einteilung zu machen :

1. Der Rapitän iſt für eine beſtimmte Reiſe an

geſtellt.

a ) Die Entlaſſung erfolgt wegen zufälliger Be

hinderung der Reiſe , insbeſondere weil dieſelbe wegen

Krieg , Embargo oder Blockade , wegen eines Einfuhr- oder

Ausfuhrverbots oder wegen eines anderen Schiff oder Ladung

betreffenden Zufalls nicht angetreten oder fortgeſeßt werden

kann . Hier hat der während der Reiſe entlaſſene Rapitän

nach ſeiner Wahl Anſpruch auf freie Rückbeförderung oder

auf eine entſprechende Vergütung 778) .

S. 245 , Buſchs Arch. Bd. IX S. 282 , dieſe Zeitſchrift XIII

S. 606.

774 ) HeimſchaffungsG . SS 1 , 4 Abſ. 1, $ 7 .

775) HGB. § 546 ; vgl. Pappenheim Bd. II S. 562 f.

776) Vgl. OLG. Hamburg 15. Juni 1891 , Hanſ63. Þauptbl. Nr. 72

S. 197 ; RG. 19. September 1892 , HanſG3. Þauptbl. 1893

Nr. 36 S. 115.

777) Siehe insbeſondere wegen des Verhältniſſes der Seerechtsnormen

zu BGB. 8 628 Pappenheim Bd. II S. 562 (wo aber im

Tert, entſprechend S. 529, anſtatt „ Antritt der Reiſe “ beide Male

zu leſen iſt „ Antritt des Dienſtes " ), 565, 566.

778) HGB. $ 547 Abſ. 1 Satz 1 , 46. 2 .
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b) Bei Entlaſſung aus anderen Gründen gelten

keine Beſonderheiten .

2. Der Kapitän iſt für Ausreiſe und Rüdreiſe

angeſtellt.

Hier tritt , falls die Rücreiſe nicht im Heimatshafen

endet, zu dem erwähnten Rückbeförderungs- bezw . Vergütungs

anſpruch ein ſolcher auf Fortbezug der Heuer während der

Rücreiſe 779) .

3. Dasſelbe gilt bei Anſtellung auf unbeſtimmte

Zeit779).

Wird jedoch in dieſem Falle der Kapitän entlaſſen,

nachdem er die Ausführung einer beſtimmten Reiſe

übernommen hat, ſo iſt zu unterſcheiden :

a ) Die Entlaſſung erfolgt wegen zufälliger Be

hinderung der Reiſe. Dann wird es ebenſo gehalten

wie bei Anſtellung für eine beſtimmte Reiſe (oben 1 a) 780) .

b) Die Entlaſſung erfolgt aus anderen Gründen .

Dann gebührt dem Kapitän außer der Rückbeförderung

bezw . der Vergütung dafür noch „ als Entſchädigung “ die

Heuer für einen Monat und für die vorausſichtliche Dauer

der Reiſe nach dem Rücbeförderungshafen 781).

C. Recht auf ein Zeugnis.

Bei Beendigung des Dienſtverhältniſſes kann, wenn es

ein „dauerndes“ war, der Kapitän vom Reeder ein ſchrift

liches 782) Zeugnis über das Dienſtverhältnis und deſſen

Dauer verlangen 783) 784). Es genügt , daß er ein „ Zeug

nis“ fordert; denn deſſen eben erwähnter weſentlicher Inhalt

779) HGB. $ 550.

780) HGB. § 547 Ab. 1 Sa 2, Ab . 2.

781) HGB. § 548.

782) BGB. § 126.

783) BOB. 8 630 Sat 1 .

784) Dagegen wird der Mannſchaft unverlangt vom Kapitän eine

Beſcheinigung ſolcher Art ins Seefahretebuch eingetragen , SeemD.

$ 19.
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ergibt ſich , ebenſo wie die Schriftform , aus dem Geſeße

ſelbſt. Falls der Kapitän es beſonders beanſprucht, iſt das

Zeugnis auch auf ſeine Leiſtungen und ſeine Führung im

Dienſte zu erſtrecken 785) . Dieſes Recht muß entfallen, ſoweit

der Reeder nach Lage der Verhältniſſe eine ſichere Kenntnis

über das, was er beſcheinigen ſoll, nicht haben kann . Der

Kapitän kann nicht eine öffentliche Beglaubigung des Zeug

niſſes in der Weiſe wie der Schiffsmann verlangen 786); eben

fowenig teilt er deſſen Privileg der koſten- und ſtempelfreien

Ausſtellung 787) 788) . Bei Verweigerung oder ordnungswid

riger, z. B. unrichtiger oder unvollſtändiger, Ausſtellung des

Zeugniſſes kann er auf Erteilung eines ordnungsmäßigen

Zeugniſſes, geeignetenfalls auch auf Schadenserſaß klagen.

D. Redit des Schiffermitreeders auf Übernahme feiner

Part durch die anderen Mitreeder 789).

Der Schiffermitreeder ſoll davor geſchüßt ſein, das ge

noſſenſchaftliche Verhältnis widerwillig fortſeßen zu müſſen ,

nachdem er aus dem Dienſtverhältnis ausgeſchieden iſt. Des

balb kann er den anderen Mitreedern das Anſinnen ſtellen,

daß fie ſeine Part zum Schäßungswert übernehmen und ihm

auszahlen 790) . Vorausgeſegt wird hierbei:

1. materiell

a ) daß die Entlaſſung eine „unfreiwillige“ ſei 791),

wobei natürlich ein Einverſtändnis, das nichts als die Unter

werfung unter den Gefeßeszwang zum Ausdruck bringt, kein

Einverſtändnis iſt;

785) BGB. § 630 Saß 2.

786) SeemD. § 20.

787) SeemD. & 19 Schlußabfa.

788) Siehe auch Dertmann Anm. 3 zu BGB. 8 630.

789) HGB. § 552.

790) Beiſpiel einer folchen Berechnung: RG . 17. Oktober 1888, Bolze

Pr. Bd. VI Nr. 520.

791) Dazu Pappenheim Bd. II S. 107 Anm. 5 und kritiſch S. 557

Anm. 5.
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b) daß der Schiffermitreeder dieſe Doppelſtellung inne

habe auf Grund einer mit den übrigen Mitreedern (oder

deren Rechtsvorgängern ) getroffenen Vereinbarung 792),

alſo z. B. nicht, wenn der bisherige Sekſchiffer Erbe und

Mitreeder geworden iſt. Auch iſt nicht geſagt , daß er die

Mitreederſtellung gleichzeitig mit der Kapitänsſtellung oder

nach ihr erworben haben muß ; er kann zuerſt Mitreeder

geweſen und dann zum Schiffermitreeder geworden ſein.

So wie es das Geſeß meint, müſſen ſich die Mitreeber

bei jeder Anſtellung eines Schiffermitreeders oder bei frei

williger Aufnahme des Sepſchiffers in den Reedereiverband

von vornherein darüber klar ſein , daß ſie mit der Über

nahme der Kapitänspart zu rechnen haben . Überraſcht wer

den können ſie höchſtens dadurch, daß der Kapitän unerwartet

Anlaß zu ſeiner unfreiwilligen Entlaſſung gibt oder daß er

dann unerwartet ſein Recht ausübt .

2. Formelles Erfordernis iſt, daß er ohne grund

loſes, d . h . ohne ſchuldhaftes 798) Zögern erklärt, von ſeinem

Rechte Gebrauch zu machen ; auch dies , damit die anderen

Mitreeder bei Zeiten wiſſen, woran ſie ſind.

E. Meditsverhältnifie beim Tode des Aapitäne.

Stirbt der Kapitän während der Reiſe, ſo hat der für

ihn eintretende Stellvertreter die Beſtattung , falls tunlich

an Land , ſonſt den Seegebräuchen entſprechend zu be

ſorgen 794) , die Aufzeichnung des Nachlaſſes unter Zuziehung

792) Das japaniſche HGB. hat in Art. 574 Abſ. 2 dieſe Einſchränkung

fallen laffen.

793) Vgl. BGB. § 121 Saß 1 .

794) Das iſt ein Erfordernis der dem Vertreter obliegenden Schiffer

ſorgfalt. Unſer Seerecht denkt nur an die Beſtattung von Schiffs:

leuten (SeemD. § 64 Abſ. 2 , 3). Wird mit der Leiche eines

Matroſen vorſchriftswidrig verfahren, ſo leßt fich der Kapitän der

Beſtrafung aus (SeemD. § 114 Nr. 11). Wird ein an Bord

verſtorbener Rapitan ober Reifender in unwürdiger Weiſe beſtattet,

jo iſt niemand ſtrafbar. StGB. SS 168, 367 Nr. 1 würden nur

unter beſonderen Umſtänden helfen .
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von zwei glaubhaften Perſonen , in erſter Linie Schiffs

offizieren, vorzunehmen, die ſorgfältige Aufbewahrung bezw .

die Verſteigerung der Gegenſtände zu veranlaſſen und dieſe

ſelbſt oder den Erlös , ſowie das etwaige Heuerguthaben

nebſt dem Nachlaßverzeichnis an das zuſtändige Seemanns

amt abzugeben 795) . Das Seemannsamt trifft dann weitere

Veranlaſſung 796) .

Die Erben haben, wenn der Kapitän nach Antritt des

Dienſtes verſtirbt, Anſpruch auf die bis zum Todestage

verdiente Heuer einſchließlich der ſonſt bedungenen Vorteile ;

tritt der Todesfall erſt nach Reiſeantritt ein , ſo muß der

Reeder auch die Beſtattungskoſten tragen 79 ) .

Wenn der Kapitän bei Verteidigung des Schiffes getötet

wird, hat der Reeder überdies eine angemeſſene Belohnung

zu zahlen 798) . Wem, läßt das Handelsgeſekbuch offen. Die

überwiegende Meinung ergänzt , entſprechend dem Entwurf

erſter Leſung des ADHOB . 19 ), „den Erben" . Man hat

aber von der Aufnahme dieſer Worte in das Geſet Abſtand

genommen, vielleicht im Gedanken an den erbenden Fiskus.

Nahe liegt es , anſtatt der Erben die „ Hinterbliebenen “ als

die Berechtigten anzuſehen , was auch vereinzelt geſchehen

iſt 800) . Dieſer freilich bewegliche Begriff gehört neben die

79

795) Seemo. $ 65, Strafvorſchrift § 114 Nr. 10.

796) Deutſcher Nautiſcher Verein , 12. Vereinstag ( 1880 )

S. 14–17 ; v. Rönig a. a . D. (oben Anm. 170) S. 234 ff .,

241 ff.

797 ) HOB. 8 554 Abſ. 1. Für eine fpätere Zeit als den Todestag ift

Heuer nicht zu zahlen. Darin liegt eine Ausnahme vom BGB.

$ 616 Sap 1 , wenigſtens für diejenigen , welche (mit Dertmann

Anm. 1 b) den Tod als einen Hinderungsgrund im Sinne dieſes

Paragraphen anſehen wollen.

798) HGB. & 554 Abſ. 2. über das Verhältnis dieſer Vorſchrift zu

$ 553 a und über die Frage der Zweckmäßigkeit einer „ Belohnung"

ſiehe oben Anm. 675 und den dann folgenden Text.

799) Art. 466 Abſ. 2.

800) Platou a. a . D. (oben Anm. 5) S. 143 Anm. 11 gebraucht das

Wort „ Efterladte“ , welches allerdings aud) in der Beſchränkung
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in ähnlichem Zuſammenhange vorkommenden Begriffe „ Fa

milienmitglied“, „ Angehöriger “ 801), wird von anderen Ge

feßen in gleich dehnbarer Bedeutung gebraucht 802) und würde

vorzugsweiſe denjenigen Perſonen die Zuwendung ſichern,

deren Ernährer der Verſtorbene war ; ſie brauchen nicht erb

berechtigt zu ſein , ſie können die Erbſchaft wegen Über

ſchuldung ausgeſchlagen haben . Allein dieſe Löſung, für die

ein unmittelbarer Anhalt im Gefeße fehlt, würde die Erben

des getöteten Kapitäns unbillig benachteiligen gegenüber

denen eines Kapitäns , welcher bei der Schiffsverteidigung

nur zu Schaden gekommen und alsdann verſtorben iſt,

ohne daß ein Zuſammenhang zwiſchen jener Beſchädigung

und dem Tode nachweisbar wäre. Im lekteren Falle geht

der in ber Perſon des Kapitäns entſtandene Anſpruch auf

die Erben über . Im erſteren wird er dementſprechend eben

dieſen Erben zuſtehen müſſen , wenn auch nicht kraft Erb

rechts 803) .

.

2. Abwandlungen des Heuervertrages.

Es wurde erwähnt, daß die dem Kapitän vertraglich

zuſtehende Vergütung teilweiſe , ja ausſchließlich in einem

Anteile am Reiſeertrage beſtehen kann . Auf dieſe Art nähert

fich der Feuervertrag einem Geſellſchaftsvertrage und kann

in einen ſolchen übergehen . Auch ein Gemeinſchaftsverhält

nis zwiſchen Kapitän und Reeder kann vorliegen . Ähnlich

auf die erbenden Hinterbliebenen verſtanden werden kann .

Ebenſo ſpricht A. Behmann , Lehrbuch des Handelsrechts S. 266

von den Hinterbliebenen des Schiffsmannes, und S. 253 von den

Erben des Schiffers.

801) SeemD. § 46 und bef. Prot. IV S. 2014, 2015.

802) So im G. , betr. die Zurückbeförderung der Hinterbliebenen im

Auslande angeſtellter Reichsbeamten und Perſonen des Soldaten:

ſtandes, vom 1. April 1881 (RGBI. S. 131) Art. 1 und im EG.

zum BGB. Art. 80 Ab . 1 .

803) Vgl. die hierher entſprechend zu übertragende Bemerkung von

Benel über BGB. § 823 in D33. 1897 S. 409 Anm. 1 .
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ſteht es , wenn der Kapitän Mitreeder oder Mitausrüſter ift.

In allen ſolchen Fällen liegt ein Þeuervertrag entweder

nicht rein oder gar nicht vor. Dennoch ſind die für ihn

geltenden Regeln ſinnentſprechend anzuwenden , ſoweit fich

nicht aus dem Geſamtrechtsverhältnis ein Anderes ergibt.

Bedarf es für dieſen Gedanken eines geſeßlichen Belegs , ſo

dient dazu HGB. $ 552 und deſſen Stellung im Syſtem

des Geſeßes, das im übrigen den Schiffermitreeder nur als

Dritten gegenüberſtehend erwähnt 804) . Feſtzuhalten bleibt,

daß jeder Kapitän, der nicht Alleinreeder iſt, fremde Ange:

legenheiten , wenn auch zugleich mit eigenen , beſorgt und

ſchon deshalb in einem gewiſſen Abhängigkeitsverhältnis zu

den Mitbeteiligten ſteht. Das kann er ſelbſt dann verſpüren,

wenn die Hälfte oder die Mehrheit der Parten ſein iſt. Er

kann dann allerdings ſeine Entlaſſung verhindern, wird aber

nicht frei von der Pflicht zu Nachrichten und Auskünften an

die Genoſſen und am allerwenigſten von der Pflicht, ihnen

Rechnung zu legen 805) .

Eine andere Miſchform des Heuervertrags entſteht, wenn

der Kapitän gleichzeitig kaufmänniſcher Angeſtellter des Schiffs

eigentümers, z . B. Prokuriſt, oder wenn er Organ einer die

Reederei betreibenden juriſtiſchen Perſon 806) iſt.

Ohne daß ein eigentlicher Anſtellungsvertrag im her

kömmlichen Sinne des Privatrechts geſchloſſen wird, tritt der

durch den Konſul eingeſepte Rapitän in ein Dienſtverhältnis

zum Reeder ; auch die in dieſer Weiſe begründeten Rechts

beziehungen 807) ſind mit nach den Säßen vom Heuervertrage

zu beurteilen.

.804) SGB. SS 699 , 754 Nr. 6, 9.

805) KGB. § 534 A61. 5 mit § 502. Vgl. auch hierfür die Dar:

legungen von S -n in Seufferts Arch . Bd. LX S. 237—239

gegenüber DLG. Hamburg 16. Mai 1904 (ebd. S. 235, HanſG3.

Hauptbl. Nr. 109 S. 227) , betr. die Rechenſchaftspflicht des an

der Reederei beteiligten Korreſpondentreeders.

806 ) Vgl . SGB. SS 59, 83, 489 Ab . 2 ; Flaggen . § 2 Abſ. 2 ;

Seel VerfG . § 145; SeemD. § 120.

807) Wegen des Begründungsaktes ſelbſt vgl. oben $ 4, dort auch über
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Der Heuervertrag , im vorigen allgemein als Dienſt

vertrag dargeſtellt, nähert ſich mehr oder minder dem Werk

vertrage, falls das Schwergewicht auf den durch die Dienſt

leiſtung herbeizuführenden Erfolg gerichtet iſt 808) . Die Ge

fahrübernahme durch den Kapitän kann hier ein wichtiges

Merkmal bilden 809) . Inſofern jedoch ein ſolcher Werk

vertrag eine Geſchäftsbeſorgung zum Gegenſtande hat 819),

kommt er wiederum mit dem Dienſtvertrage überein 811 ).

§ 8 .

Kapitän und Ladungsintereſſenten 812).

I. Allgemeines.

So lange der Schiffsführer nur eigene Güter beförderte,

konnten rechtliche Beziehungen zwiſchen ihm und „ Ladungs

1

den Eintritt des Steuermanns in die Stelle des ausgeſchiedenen

Rapitäns.

808) BGB. § 631 Abſ. 2.

809) Vgl. RG. 17. September 1890, HanſG3 . 1891 Nr. 56 S. 155,

eine Entſcheidung , die freilich , zumal im Hinblick auf SeemD .

§ 1 Abſ. 2 , nicht ohne weiteres auf das heutige Recht übertrag:

bar iſt. Sie erweckt aber doch Bedenken gegenüber den Ausfüh

rungen von Haerle (Der Heuervertrag der Schiffsmannſchaft

und der Schiffsoffiziere nach ſeiner privatrechtlichen Seite, Tübingen

1906, S. 10 ), der ſich gegen den Werkvertrag ausſpricht. Þap:

penheim (Bd. II S. 416 Anm . 2) beſtreitet nicht, daß die Über

führung eines Schiffe nach einem beſtimmten Orte den Gegenſtand

eines Werkvertrages bilden kann , wohl aber , daß Beſteller und

Unternehmer eines ſolchen Vertrages auf Grund desſelben

fich zugleich als Reeder und Schiffer gegenüberſtehen können .

810) Siehe oben unter 1 a .

811) D. h. im Rahmen des BGB. 8 675. Jm allgemeinen vgl. Þachen:

burg , Dienſtvertrag und Werkvertrag im B.G.B. , in Bad Ann.

1898 S. 167–173, 186—190, 203—205, 215—221, 234—237,

248–254; Riegler , Der Werkvertrag nach dem Bürgerlichen

Gefeßbuche (1900) ; G. Rümelin , Dienſtvertrag und Werk:

vertrag ( 1905 ).

812) Verſchiedenes Material iſt geſammelt bei F. C. v. Büren (praes .

1
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beteiligten“ höchſtens im Hinblick auf den Ladungsempfänger

beſtehen. Ein ſeerechtlich eigenartiges Vertretungsverhältnis

kam nicht in Frage. Und ſo lange die Befrachter das Schiff

felbft oder durch einen beſonderen Vertreter , den Super

kargo , begleiteten , brauchte der Kapitän ſie nicht zu ver

treten 818) . Anders heute, wo nicht nur eine Vertretung der

Befrachter , ſondern auch der zum Ladungsempfange berech

tigten Perſonen vonnöten iſt, eine Vertretung , die nicht

dadurch gehindert wird , daß die Ladungsempfänger , bis ſie

ſich durch Konnoſſement legitimieren , dem Kapitän wie der

Reederei gänzlich unbekannt ſein können 814) .

Der Kapitän wird vom Geſeße als Vertreter " der

Ladungsintereſſenten bezeichnet 815) . Er vertritt ſie von dem

Augenblick an , wo ihm die Ladung anvertraut iſt 816) , bis

zu deren Ablieferung 817), vor 818), während 819) und

n

*

C. à Rheden) , Disp . jur. valedictoria , De facto illicito

nautae, quatenus nocet dominis mercium, Bremae 1717 .

813) Der Superkargo wird noch erwähnt in Art. 13 Abſ. 1 des

Freundſchafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrages zwiſchen dem

deutſchen Boll- und Handelsverein , den beiden Medlenburg und

den Hanſeſtädten einerſeits und China andererſeits vom 2. Sep

tember 1861 (Pr. GS. 1863 S. 265) . Beiſpiel: RDHG.

11. April 1876, Bd. XX S. 119. Nur bisweilen gleich bedeutend

mit Superkargo iſt der Name Kargadeur. So bei Bauſens

wein , Das öſterreichiſche und ungariſche Handelbrecht (1894)

§ 25 ; vgl. Wüſtendörfer a. a . D. (oben Anm. zu § 7)

S. 10–12, 44. Wegen einer deutſchen Bezeichnung fiehe die Aus

drucksweiſe des Sächſiſchen Städtetages zu Braunſchweig v. J.

1518 ( Hanſereceſie Abt. 3 BD. VII, bearb. von Dietrich Schäfer,

Nr.61 S. 114 ): ... dat de befele hebbere der gudere

an den schepen nicht parth hebben schullen ... ; dazu Receß

zu Lübeck von demſelben Jahre (ebd. Nr. 108 S. 165) § 189 .

814 ) 5GB. SS 33 Abſ. 2 , 594 Abſ. 2 , 601 Abſ. 2 , 604 Abſ. 2,

605, 642 ff.

815) HGB. § 535 Abſ. 2.

816) Wagner S. 290.

817) RG. 3. April 1904, Zivj. BD. LVI S. 394 unien .

818) HGB. SS 517, 629, 634.

819) HOB. SS 517 , 535 A6 . 1 .
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nach 820) der Fahrt, ja auch noch nach dem Verluſte des Schiffes

und nach Auflöſung des Frachtvertrages. Nur für die beiden

Legten Fälle und für ſolche, in denen , wenn nicht die Auf

löſung des Vertrages , ſo doch die Befugnis dazu in Rede

eht, ſtellt das Geſetz als Vorausſeßung die „Abweſenheit

der Beteiligten “ hin 821) . Dieſe Abweſenheit iſt aber als

eine allgemeine Vorausſeßung für alle erheblichen Fälle an

zuſehen 822). Mindeſtens kann der von der Anweſenheit des

Ladungsbeteiligten unterrichtete Dritte ſich nicht auf die

geſebliche Vertretungsmacht des Kapitäns ſtüßen . Für den

leßteren müſſen die Intereſſenten ſchon dann als abweſend

gelten, wenn er ſie nicht als „anweſend“ zu kennen braucht 823) .

Hiernach iſt eine Vertretung des Ladungsempfängers

ſehr wohl noch im Beſtimmungshafen möglich. Man

kann ſie dem Kapitän nicht etwa nach Analogie des Sages

verſchränken , daß er gemeinhin den Reeder nur außerhalb

des Heimatshafens vertritt 824) .

Für die Beziehungen des Kapitäns und der Ladungs

.

1

N

.

820) HGB. S$ 517, 534 ; StrandO. SS 15, 16.

821 ) HGB. $$ 632, 634.

822) Vgl. die Ausführungen ROHG. 30. Oktober 1874, Bd. XV S.66,

zu ADHGB. Art. 634 (8 632) . Wenn HGB. § 535, der den

Vertretungsgrundjas aufſtellt , von der Abweſenheit fchweigt, ſo

berücfichtigt er eben nur Fälle „während der Reiſe“, unter der

ſtilſchweigenden Annahme , daß die zu vertretenden Ladungsinter

effenten abweſend find. Aber auch nach § 535 hat der Kapităn

tunlichſt Anweiſung einzuholen und mithin anweſende Ladungs

berechtigte fich ſelbſt vertreten zu laſſen , es ſei denn , daß fie es

anders wollen .

823) Vgl. RDAG. 1. April 1873, BD. IX S. 369 f.

824) Das Erf. des RG. vom 3. Februar 1904, Zivi. Bd. LVI S. 394 f .

wirft dem des ROHG. vom 23. Februar 1872, Bd. IV S. 442 f .

die Aufſtellung eines derartigen Analogieſchluſſes vor. Doch braucht

ein folcher Soluß nicht in dieſer Allgemeinheit aus dem lekteren

Ert. Herausgeleſen zu werden ; um ſo weniger , als es , die Ver

tretungsbefugnis des Kapitäns im Beſtimmungshafen verneinend,

zugleich die Anweſenheit der Ladungsintereſſenten in dem zur

Entſcheidung ftehenden Falle hervorhebt.
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beteiligten (Befrachter, Ablader und Ladungsempfänger) 825)

iſt der oberſte Grundſaß der des HGB. § 535 :

„ Im Intereſſe der Ladungsbeteiligten hat

der Schiffer ... für das Beſte der Ladung nach

Möglichkeit Sorge zu tragen . “

Es find hier ſeine Rechte und Pflichten denen im Ver

hältnis zum Reeder vielfach aber darum noch nicht

grundfäßlich nachgebildet. Das kann nicht gut anders

ſein . Wie dort das Schiff , bildet hier die Ladung den

Gegenſtand ſeiner Fürſorge. Auch hier muß die Rechtslage

nach innen von der nach außen unterſchieden werden , was

aber im Geſek minder ſcharf durchgeführt wird als bei der

Vertretung des Reeders 8 2 6) .

Ja, das Geſeß unterſcheidet nicht einmal mit genügen

der Deutlichkeit zwiſchen Reeder und Verfrachter. Es wird

aber , wenn es auch nirgends ausdrücklich vorgeſchrieben iſt,

anzunehmen ſein , daß der Kapitän nicht bloß den Reeder,

ſondern gegebenen Falls auch den von ihm verſchiedenen

Verfrachter vertritt 827 ) . Doch ſoll im folgenden , wie es

allgemein auch das Gefeß tut, Identität zwiſchen Reeder und

Verfrachter angenommen und der Verfrachter unter den

Ladungsintereſſenten nicht mit verſtanden werden .

825) Zur Terminologie fiehe Hed , Das Recht der Großen Haberei

(1889) S. 12, 14 ; Schaps Anm. 1 zu § 535. Zur Verein :

fachung wird im folgenden allgemein Identität zwiſchen Befrachter

und Ablader angenommen.

826) Wagner S. 290.

827) Vgl. unten III 1 und namentlich Wüſtendörfer a. a. D. (oben

Anm. zu § 7) S. 123–134, 155, 194, dem freilich Sievers

in Gruchots Beitr . Jahrg . L S. 454 entgegentritt. Auch iſt nach

Pappenheim Bd. II S. 367 Anm. 1 der Schiffer gefeßlicher

Vertreter des Reeders , nicht des Verfrachters. Eine Annäherung

beider Anſichten mit Hilfe der Rechtsanalogie erſcheint nicht aus :

geſchloſſen.

*
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II . Außenverhältnis.

1. Umfang der Vertretung .

a) Jm allgemeinen.

Über den Gegenſtand der Vertretung ſtellt unſer See

recht einen allgemeinen Sag nicht auf. Auch beſteht

juriſtiſch keine Vermutung für die Vertretungsmacht des

Kapitäns. Die Aufzählung nur einzelner Vertretungs

befugniſſe im Gefeß ſchließt jedoch eine „ geſebliche “ Vertre

tung auch in anderen Fällen nicht ſchlechtweg aus ; mit Recht

wird z. B. angenommen , daß der Kapitän Verträge über

Bergung der Ladung vollwirkſam abſchließen kann 838) . Im

ganzen iſt ein feſter Anhalt zu vermiſſen.

Die Vertretung iſt eine materielle und eine prozeſſuale.

.

b) Im einzelnen .

a ) Materielle Vertretung.

A. Wiedererlangung der Ladung.

Das Geſeß ermächtigt den Kapitän, die Wiedererlangung

der Ladung , ſoweit ſie ſeiner Verfügung entzogen iſt , zu

betreiben 829). Dieſe Befugnis iſt keine bloß prozeßrecht:

liche. Auch außergerichtlich iſt der Kapitän allgemein legiti

miert, ſolche Anſprüche, ſeien fie dinglicher oder perſönlicher

Art, geltend zu machen . Das muß auf Schadenserſaß

anſprüche mit ausgedehnt werden 830).

Andere beſtimmte Rechte gibt ihm das Gefeß nur unter

Einſchränkungen.

B. Sreditgeſchäfte.

1. Auf den perſönlichen Kredit der Ladungsbetei:

ligten Geſchäfte abzuſchließen , iſt der Kapitän ſelbſt in Not

828) HGB. § 741 ; ROHG. 1. April 1873 , Bd. IX S. 359 ff.;

V. Ehrenberg in KrvJSchr. Bd. XXI S. 186 Nr. 1 .

829) HGB. $$ 535 Abſ . 3 , 634 A6 . 7 ; Strando. $ 16.

830) Wagner S. 293 ; Schaps Anm. 23 zu § 535.
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fällen nur auf Grund einer ihn dazu ermächtigenden Voll

macht befugt 831). Ausſteller der Vollmacht kann allein der

Ladungsbeteiligte ſelbſt , nicht etwa auch der Reeder ſein .

Sie braucht ſich nicht auf ein einzelnes Geſchäft oder auf

einen beſtimmten Kreis von Geſchäften zu beſchränken .

Ausnahmsweiſe kann in Notfällen der Kapitän die

Ladungsbeteiligten perſönlich verpflichten , nämlich bei der

unten näher zu beſprechenden Prozeßführung , ſoweit

in ihr ein „ Geſchäft“ liegt, und bei den damit zuſammenhängen

den Rechtsgeſchäften , 3. B. Annahme eines Rechtsanwalts 832) .

2. Dagegen kann der Kapitän den dinglichen Kredit

des Ladungsintereſſenten belaſten, genauer geſprochen, deſſen

Haftung mit der Ladung herbeiführen . Dies geſchieht nach

Maßgabe der allgemeinen Grundfäße über das Ladungspfand :

recht, alſo bei Verträgen in großer Haverei , über Berge

und Hilfslohn u . f . w .

Erſchwerungen gelten für die Verbodmung der

Ladung. Der Rapitän fann

a ) die Ladung allein nur im alleinigen Intereſſe

der Ladungsbeteiligten verbodmen , nämlich behufs Be

ſchaffung der Mittel zu ihrer Erhaltung und Weiterbeför

derung , auch nach dem Verluſte des Schiffes 833) . Die

Verbodmung kann ſich auf einzelne Teile der Ladung be

ſchränken 834) .

831) SGB. SS 537, 632 Ab . 1, 634 Abſ. 7 .

882) Dies alles dürfte aus HGB. § 535 Abſ. 3 zu folgern ſein (vgl .

SS 696 Ab . 2, 751 Abſ. 2). Andernfalls ſtünde die geſeßliche

Befugnis des Kapitäns , in Notfällen Prozeſſe zu führen , auf

ichwachen Füßen. Boyens dagegen (BD. I S. 407) will ben

Kapitän , der als Vertreter der Ladungsintereſſenten Prozeſſe an.

ſtrengt oder Anwälte in Anſpruch nimmt, ſelbſt haften laffen ;

für die Gerichtskoſten allerdings den Ladungsintereſſenten.

833) HOB. SS 535 A6.3, 632 Abſ. 1 , 634 Abſ. 7 , 680 Abſ. 1

Nr. 2, Abſ. 2.

834) Tas Gegenteil hat R. Schröder (in Endemanns Handbuch

BD. IV S. 251 f., 312) für das ADHGB. mit dem Hinweis be

hauptet , daß in Artt. 509, 510, 681 , 734 (ießt SS 540, 541,
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b) Er kann die Ladung mit Schiff und Fracht

zuſammen verbodmen , wenn das Intereſſe des Reeders

mitſpricht, aber nur zwecks Fortſeßung der Reiſe und , von

großer Haverei abgeſehen , nur wenn dem Bedürfnis auf

anderem Wege ohne unverhältnismäßige Schädigung des

Reeders nicht abzuhelfen iſt 835) . Eine Verbodmung von

Schiff und Ladung ohne die Fracht gibt es ebenſo wenig,

wie eine ſolche der beiden legteren allein 836) .

C. Verfauf der Ladung.

Zum Verkauf von Ladungsſtüđen iſt der Rapitän nur

befugt:

1. im Intereſſe der an dieſer Ladung beteiligten Per

ſonen :

wenn ein erheblicher Verluſt wegen drohenden Ver

derbs oder aus ſonſtigen Gründen nicht anders

abzuwenden iſt 837),

2. im Intereſſe anderer , 3. B. der an Bord befind

lichen , der an anderen Ladungsteilen berechtigten Perſonen

oder des Reeders , ſoweit es zur Fortſeßung der Reiſe not

wendig iſt 838), insbeſondere

a ) bei großer Haverei 83 9),

b) ſonſt, wenn er dem Bedürfnis nicht durch ein

#

1

680, 732) zwiſchen Verbodmung der Ladung" und Vers

fügung über Ladunge teile unterſchieden wird. Indeffen berech

tigt Art. 634 Ab . 1 und , wenngleich minder deutlich, Art. 504

Ab. 3 (S$ 632 Abſ. 1 , 535 Abſ. 3) den Kapitän , die Ladung

nganz oder zu einem Teile“ zu verbodmen. Es wäre verfehlt,

wollte man den leşteren Fall etwa als Verbodmung der voll

ſtändigen Ladung einzelner Beteiligter deuten und nur mit

dieſer Beſchränkung die Verbodmung eines Teiles der Geſamtladung

zulaffen .

835) KGB. $$ 538, 540 A6 . 1 , 2, 680 Abſ. 1 Nr. 1 , Abſ. 2 .

836) HGB. 8 680 Abſ. 2, 3 .

837) HGB. &S 535 Abſ. 3, 632 Abſ. 1 , 634 A6 . 7.

838 ) 6682 8 538.

839) 688. 88 589 , 700.

•

.
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anderes Mittel abhelfen kann, oder wenn die Wahl

eines ſolchen den Reeder unverhältnismäßig ſchädigen

würde (uneigentliche Haverei) 840) . Mit der gleichen

Einſchränkung iſt der Kapitän gehalten , die Ver

bodmung dem Verkaufe vorzuziehen 841).

Dieſe Vorſchriften erſcheinen nicht bloß, wie ſo viele andere,

um deswillen der Verbeſſerung bedürftig, weil ſie hinter den

modernen Verkehrsverhältniſſen zurücbleiben. Auch die Vor

ſtellung, daß mit den Gütern gleichzeitig Menſchen befördert

werden, wiró hier wiederum in einer Weiſe unterdrückt, die

fich aus dem Aufbau des Geſeßes zwar erklären, aber darum

noch nicht rechtfertigen läßt.

.

B) Prozeſſuale Vertretung.

A. In Zivilſachen.

Aktiv iſt der Kapitän legitimiert , falls es ſich um

Wiedererlangung der ſeiner Verfügung entzogenen Ladung

handelt 842) .

Paſſiv iſt er in Anſehung der noch nicht ausgeliefer

ten Ladung legitimiert gegenüber der Klage des Bodmerei

gläubigers 843) und des Gläubigers , der aus Bergung oder

Hilfeleiſtung ſein Pfandrecht geltend macht 844) . Während

aber jene Gläubiger in Anſehung des Schiffes ebenſo gut

den Reeder wie den Kapitän belangen können , iſt hier der

Leştere allein zur Entgegennahme der Klage berechtigt und

verpflichtet 845) , woraus fich ergibt , daß bei ſolchen Klagen

nichts auf die An- oder Abweſenheit der Ladungsberechtigten

ankommt 846) .

840) AGB. $ 540 Abſ. 1 .

841 ) KOB. $ 540 Abſ. 3.

842) HGB. $ 535 .

843) KGB. § 696.

844 ) 5GB. '$ 751. Vgl. 26. Hamburg 8. April 1884 , Hanſ03.

Hauptbl. Nr. 126 S. 273—275.

845) Vgl. Ehrenberg , Beſchränkte Haftung S. 112 f .

846) Hier wird nur vom Außenverhältnis geſprochen und die Pflicht
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In Bergungs- und Hilfeleiſtungsfällen iſt der Kapitän

vertretungsberechtigt nicht bloß für den ordentlichen

Prozeß , ſondern auch für das ftrandbehördliche Ver

fahren 847).

Iſt ein Beſcheid der Strandbehörde ergangen , ſo kann

die gerichtliche „Klage" hiergegen ſowohl von den Lohn

berechtigten, als auch von dem Führer des beiſtandleiſtenden

Schiffes erhoben werden. Inſofern würde der Kapitän alſo

aktiv legitimiert ſein . Dies iſt aber nur eine ſcheinbare

Rollenverſchiebung; denn es handelt ſich mehr um ein

Rechtsmittel, als um eine eigentliche Klage 848) . Ein Ent

ſprechendes wird auch hier gelten müſſen , wenn etwa der

Kapitän Anlaß hat, eine negative Feſtſtellungsklage in Fällen,

wo er an ſich nur paſſiv legitimiert iſt , zu erheben 849

oder in Fällen ſeiner Aktiv legitimation zu gewärtigen ;

ebenſo bei Erhebung bezw . Entgegennahme von Zwangs

vollſtreckungsklagen 850) .

B. In anderen Angelegenheiten .

Hier fönnen wiederum Priſenprozeſſe und Strafprozeſſe

als Beiſpiele dienen. Es genügt, dieſerhalb auf das öffent

liche Recht und auf die Reedervertretung durch den Rapitän

hinzuweiſen 851) .

)

2. Wirkung , Erweiterung , Einſchränkung

der Vertretung.

Auch in ihren Wirkungen nach außen hin entſpricht

die Vertretung der Ladungsbeteiligten der des Reeders 852) .

1

des Rapităng, fich mit den Badung intereſſenten in Verbindung zu

leben , nicht berührt.

847) StrandD . Abſchnitt V. Beiſpiel : RG. 3. Februar 1904, Zivi.

BD. LVI S. 391 .

848 ) Vgl. RG. a. a. D. S. 393.

849) Ähnlich der Fall ROHO . 23. Februar 1872 , BD . IV S. 421 ff.

850) Siehe oben den Text bei Anm . 471 .

851) Oben § 7 I 1 b a. E.

852) Dben § 7 1 1 c .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 6
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Insbeſondere iſt, ſoweit dem Rapitän allgemein die Vertre

tung der Ladungsberechtigten obliegt, dem Dritten gegenüber

die Gültigkeit des einzelnen Kreditgeſchäfts weder von der

wirklichen Verwendung noch von der Zweckmäßigkeit der

unter mehreren Geſchäften getroffenen Wahl noch davon ab

hängig, ob ihm das erforderliche Geld zur Verfügung geſtan

den hat 853) . Die Verbodmung der Ladung und Verfügung

über Ladungsteile in Fällen der uneigentlichen Saverei

werden als Kreditgeſchäfte für Rechnung des Reeders an

geſehen 854) . Der Bindung des Reeders mit dem Seever

mögen entſpricht die der Ladungsintereſſenten mit dem

Ladungsvermögen 855) .

Für Erweiterungen der Vertretungsmacht des Kapi

täns durch Privatwillensakte von Ladungsintereſſenten gilt das

Gleiche wie bei der Reedervertretung 856) .

Dagegen können Einſchränkungen , die ein Ladungs

berechtigter einſeitig dem Kapitän auferlegt , nur inſoweit

nach außen hin wirken , als ſie die Intereſſen der übrigen

Beteiligten unberührt laſſen 857 ) . Unzuläſſig ſind ſie da,

wo der Dritte ſich von Bejeges wegen nur an den Kapitän

als den Vertreter des Ladungsbeteiligten, nicht auch an den

lekteren ſelbſt halten kann , alſo bei der Pfandklage in

Bodmerei- und Bergungsſachen. Im übrigen iſt ſinnent

ſprechend der Saß anzuwenden, daß gegen den Dritten nur

ſolche Beſchränkungen wirken, die er kannte 858) .

III . Innenverhältnis.

1. W efen.

Das Innenverhältnis des Kapitäns zu den Ladungs

beteiligten iſt ſeinem Weſen nach kein Vertrags- oder auch

853) HGB. SS 528 Abſ. 2, 542.

854) HGB. § 541 .

855) HOB. § 537 .

856) Siehe oben $ 711c und HOB. $ 537 .

857) Hierzu und zum folgenden fiehe Wagner S. 297 VI.

858) HGB, SS 495 , 531 ; ſiehe oben $ 711 Schlußabſaß .
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nur rechtsgeſchäftliches Verhältnis . Allerdings kann dem

Kapitän vom Befrachter , Ablader oder Ladungsempfänger

eine Dienſtvergütung zugeſagt , eine beſondere Vertretungs

macht durch Rechtsgeſchäft erteilt werden 859) . In der

Þauptſache aber beruhen die hier zu erörternden Rechts

beziehungen unmittelbar auf dem Gefeß, ſo z. B. die Pflicht des

Kapitäns, von ſeiner geſeßlichen Vertretungsmacht Gebrauch

zu machen 860) . Auch ſonſt legt ihm das Geſeß naturgemäß

ähnliche Pflichten auf, wie im Verhältnis zum Reeder : Er

hat tunlichſt die Weiſungen auch der Ladungsintereſſenten ,

ſofern ſie fich gehörig legitimieren , zu befolgen 861) 862).

Hierbei kann aber nicht etwa die Mehrheit der Ladungs

.

859) BGB. § 166 A6.2 Saß 1 , HGB. SS 537, 543.

860) ROHG. 13. November 1879, Bd. XXV S. 9 f.

861) HGB. SS 535 Abſ. 2, 536 Abſ. 1 , 560, 592, 632 Abſ. 1 , 634

Ab . 7, 659, 699 ; vgl. $$ 577 Abſ. 1, 587. Der Kapitän braucht

Ž. B. Anweiſungen eines Befrachtere, der fich nicht genügend legiti

miert , über die Art und Weiſe des öffentlichen Verkaufs der Ladung

(HGB. SS 601 Abſ. 2 , 623) nicht zu befolgen : RG. 7. November

1885, Zibſ. Bd. XV S. 26. Über die Legitimation des Abladers

gegenüber dem Rapitän vgl. Wagner S. 283 Anm. 8, 286, 299.

862) Auch in Bezug auf die Ladung wird man , ähnlich wie beim

Schiffe (oben Anm. 540) , den Seßichiffer tro aller ſeiner Selb

ſtändigkeit nur als Beſişdiener anſehen dürfen. Vgl. Þappen:

heim Bd. II S. 68 Anm. 1 , S. 333-337 ; dort auch für die oft

geäußerte Gegenmeinung literaturangaben, denen fich noch anreihen

laſſen : Schapa Anm. 5 zu § 535 (wo offenbar geleſen werden

muß „ unmittelbarem Befißer “ ); Bartels , Ausführungen zur

Beſiklehre des BGB., in Gruchots Beitr. Fahrg. XLII S.669 f .;

Carlos Meyer , Das Orderkonnoffement als Traditionspapier,

Fenenſer Diff. 1903 , S. 37 ff., 52, 57 ; Julius Ernſt, Zur

Lehre vom mittelbaren Befiß , Heidelberger Diff. 1905 , S. 33 ;

Ernſt Jacobi , Das Wertpapier als legitimationsmittel , 1906,

S. 69ff. Praktiſche Inzuträglichkeiten find bon der hier vertretenen

Auffaſſung um fo weniger zu befürchten , als der Kapitän fraft ſeiner

geſeßlichen Befugniſſe ſolche Rechte wahrzunehmen hat , die ſonſt

dem Befißer zuſtehen würden (z . B. nach HGB. § 535 Abſ. 3

Wiedererlangung der ſeiner Verfügung " entzogenen Ladung ), die

ihn aber darum noch nicht zum Befißer machen.

*

1 . 1
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intereſſenten in entſprechender Weiſe den Ausſchlag geben

wie die Mehrheit der Mitreeder ; ebenſowenig können die

abweſenden Ladungsintereſſenten durch die anweſenden majori

fiert werden ; ein Kapitän , der hiervon ausginge, würde die

Folgen zu vertreten haben 863) . Der Kapitän hat ferner

Verhaltungsmaßregeln von den Ladungsintereſſenten

nachzuſuchen und ihnen die nötigen Anzeigen zukommen

zu laſſen 864), woraus fich zugleich eine gewiſſe Auskunfts:

pflicht ergibt.

Am eheſten wird man von einem auftragsähnlichen

Verhältniſſe ſprechen dürfen, von Geſchäftsführung ohne

Auftrag namentlich deshalb nicht, weil für den Kapitän eine

Pflicht zum Handeln beſteht 865) . Ein eigentlicher Auftrag

oder ein ihm nach BOB. 8 675 entſprechendes Verhältnis

fehlt, inſofern ein Vertrag fehlt. Hierüber könnte die Rons

ſtruktion einigermaßen hinweghelfen mittels Hinweiſes auf

Frachtvertrag und Konnoſſemente, welche durch den Verfrach

ter als Zwiſchenperſon nun auch den Kapitän rechtsgeſchäft

lich beteiligt erſcheinen laſſen. Immerhin bliebe der Auf

trag nur ein Bild . Dieſes Bild wird aber dadurch noch

verfärbt, daß weder ausſchließlich noch vorzüglich die Inter

eſſen der Ladungsbeteiligten vom Kapitän wahrzunehmen ſind.

Der Kapitän bleibt ihnen gegenüber zugleich

Vertreter des Reeders bezw . Verfrachters 866) . Auf

dieſe Weiſe iſt es zu verſtehen , wenn allerlei gleichartige

Rechte und Pflichten bald als ſolche des Kapitäns, bald als

.
.

863) Das iſt gegenüber RS . 6. Oktober 1894 , Fan 63. Hauptbl.

Nr. 20 S. 55 hervorzuheben.

864) HGB. SS 535 Abſ. 2, 567 Abf.1 , 577 Abſ. 1 , 587, 588 Abſ. 1 ,

594 Abſ. 1 , 2, 601 , 603-605 , 622 Abſ. 1 , 632 Abſ. 1 , 634

Ab . 7 , 646 Abſ. 1 .

865) Vgl. Prot. V S. 2462, 2464 ; lewis in Endemanns Handbuch

Bd. IV S. 298 ; Schaps Anm. 6 zu § 535 ; andererſeits RDHG.

30. Oktober 1874 , Bd. XV S. 67, ſowie V. Ehrenberg in

Arv Schr. Bd. XXI S. 172 und Beſchränkte Haftung S. 45

bis 48.

866) Vgl. BGB. § 181 ; Wagner S. 303.
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ſolche des Verfrachters gekennzeichnet werden 867) : Der Kapi

tän hat für Seetüchtigkeit zu ſorgen 868 ), der Verfrachter

hat das Schiff in ſeetüchtigem Zuſtande zu liefern 869) ; der

Kapitän gibt dem Befrachter Kenntnis von der Ladebereit

ſchaft870) und erhält von ihm „Anweiſungen“ 871) , tritt

unter gewiſſen Bedingungen die Reiſe an 872) und verändert

ſie nötigenfalls 873 ), ebenſo der Verfrachter 874); der

Kapitän 875) , aber auch der Verfrachter 876) beſorgt

nach dem Gefeß die Umladung der Güter in ein anderes

Schiff; jeder von beiden „liefert“ das Gut dem Berechtigten

„ aus“ 877). Dagegen heißt es anderwärts vom Kapitän

allein , daß er den Befrachter zur Abladung auffordert878),

ein Überſchreiten der Löſchzeit verſchuldet 879) , die Beſichti

gung der abzuliefernden Güter beantragt 880), während doch

die gleichen Tatſachen , falls ſie in der Perſon des Ver

frachters vorliegen , genau entſprechende Wirkung haben

müſſen 881) . Und dann heißt es wieder vom Verfrachter

867) Vgl. oben 7 am Anfang.

868) $68 . 513.

869) HGB. § 559 Abſ. 1 . Vgl. Bekanntm. vom 16. Juni 03

(ROBI. S. 247 ) $ 10 : „ Unbeſchadet der Verpflichtung des

Reeders liegt dem Kapitan ob , fein Schiff gemäß dieſen

Vorſchriften . zu befeßen .“

870) HGB. § 567 Abſ. 1 .

871 ) Oben Anm. 861 .

872 ) HOB. $ 516.

873) 688. 8 586.

874 ) HOB. 88 577 46.1, 578, 579, 582 Ab . 3 .

875) HGB. § 632.

876) HGB. § 565.

877) HGB. $$ 632, 694, 731 , 752 ; 614 Abſ. 2 , 615.

878) HGB. $ 588 Abſ. 1 .

879) HOB. 8 602.

880) HOB. 8 608.

881) Nach HGB. 8 646 hält ſich der Kapitän wegen Hinterlegungss

foften u. 1. w. an das Ladungsgut win gleicher Art wie wegen

der Fract" ; wegen der Fracht hat aber nach 8 623 der Ver:

frachter ein Pfandrecht. Ähnlich das Verhältnis zwiſchen

88 610 und 608 Ab . 1 .

.
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allein , daß er dem Befrachter gegenüber Erklärungen be

züglich der Überliege- und Wartezeit abgibt und Proteſt er

hebt 882) , daß er die Ladung von einem Dritten (dem

Ablader) erhält 883) , daß er mit der Ab- 884) oder Aus

ladung 885) wartet. Der Zuſammenhalt all ſolcher Rechts

vorſchriften zeigt, wie der Kapitän zwar auch im Verhältnis

zu den Ladungsbeteiligten Vertreter dritter Perſonen bleibt,

aber demungeachtet eine ſelbſtändige Stellung bewahrt. Dieſe

Selbſtändigkeit läßt bisweilen jenes Vertretungsverhältnis ganz

vergeſſen ; die Perſon des Verfrachters verſchwindet hinter

der des Kapitäns, welcher, einſt ſelbſt Verfrachter, nach außen

hin als der eigentliche Transportleiter in die Erſcheinung

tritt. Sogar der Name des Verfrachters braucht im Ronnoſle

ment , dem für das Verhältnis zwiſchen Verfrachter und

Empfänger maßgebenden Papier 886) , nicht genannt zu

werden . Es genügt der Name des Kapitäng 887). Unter

ſolchen Umſtänden gewinnt man, zumal aus den altertümlich

formulierten Frachturkunden , leicht den Eindruck und

Rechtſprechung wie Literatur ſchwächen ihn nur wenig ab

als ſei der Kapitän ſelbſt Kontrahent, als hafte er auf Er

füllung 888) . Nichts davon 889) . Seine Haftung aus Ron:

882) HOB. S$ 569–571 .

883) HGB. § 577 Abſ. 1 .

884) HGB. $$ 567 Abſ. 3, 570 Abſ. 1 , 576, 579.

885) HGB. SS 598, 600.

886) HGB. § 651 U6 . 1 .

887) So nach HGB. $ 643. Siehe auch Wüſtendörfer S. 126.

888) Man hat immer den Kapitän vor Augen und ſpricht leichthin von

ihm, während man den Verfrachter oder beide meint. Siehe z . B.

die Ausdrucksweiſe bei Engländer , über die Rechtseigenart des

Connoffements , Erlanger Diff. 1896 , S. 20 f. und ſelbſt bei

Grundtvig , Konnossementet, en søretlig studie, I (1902)

S. 187, S. 189 Anm. 81 , S. 203 u. Ö . , freilich auch S. 287, wo

wenigſtens auf HGB. § 533 (nicht 661) hingewieſen wird.

889) Niemand wird ohne weitereß eine Eigentumabehauptung darin erbliđen,

wenn der Kapitän im Ronnoſſement ſagt : „ Ich verpflichte mich

mit meinem Schiffe “, „ I bind myself and my ship " u. dergl.

Und Entſprechendes gilt hinſichtlich der perſönlichen Verpflichtung.

1

1
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noſſementen und Frachtverträgen iſt ihrem Weſen nach nichts

anderes als die Haftung für Schifferſorgfalt 890) . Was ihm

beſchwerlich werden kann , iſt der ihn treffende Beweis

gegenüber dem Inhalt der Urkunde .

Inſofern er nicht den Reeder vertritt , hat er

regelmäßig den Ladungsintereſſenten gegenüber nur Pflichten

zu erfüllen, aber keine Rechte auszuüben . Einige Ausnahmen

bekräftigen das :

2. Anſprüche des Kapitäns gegen die Ladungs

intereſſenten .

a ) Auf Entgelt.

Als Vertreter des Reeders hat der Kapitän gegen die

Ladungsberechtigten keinen ſelbſtändigen Anſpruch auf Ent

gelt . Hieran wird auch dann nichts geändert, wenn er für

ſie noch nach „ Auflöſung " des Frachtvertrages und nach

dem Verluſte des Schiffes tätig iſt; ſeine Vergütung liegt

in der Heuer 891) .

Ein beſonderer Anſpruch kann ausnahmsweiſe entſtehen

durch beſondere Abrede 892) oder durch Geſchäftsführung ohne

Auftrag. Eine derartige Geſchäftsführung liegt aber nicht

ſchon deshalb vor , weil etwa der Kapitän ſeine Pflichten

mit außerordentlicher Sorgfalt nicht bloß mit der Sorg

falt eines ordentlichen Schiffers oder gar in übereifriger

Weiſe wahrgenommen hat, ſo daß z . B. vermeidliche Mehr

koſten für den Reeder entſtanden ſind. Ohne Abrede könnte

Siehe Goldſchmidt, Handb. d . Handelsrechts Bd. I Abt. 2

(1868) S. 698 nebſt den weiteren Hinweiſen ; auch ROHG.

14. April 1875, BD. XVII S. 98.

890) Das beſagt KGB. & 661 , der außerdem noch die nach allgemeinen

Rechtsjäßen gegebene Haftung aus der Garantieübernahme oder

aus der Vertretung ohne Vertretungsmacht berührt.

891) DLG. Þamburg 12. Juli 1887 , HanſG3. Hauptbl. Nr. 106

S. 240.

892) Innerhalb der durch HGB. 88 543, 544 gezogenen Grenzen.
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der Kapitän höchſtens inſoweit Dienſtvergütung vom Ladungs

intereſſenten beanſpruchen , als er ihm gegenüber nicht (mehr)

den Reeder vertrat.

b) Auf Schadenserſaß.

So wenig der Kapitän grundſäßlich aus dem Fracht

vertrage Entgelt fordern kann, ſo wenig ſtehen ihm daraus

Schadenserſaßanſprüche zu . Freilich in einem Falle werden

ihm Befrachter und Ablader ſchadenserſaßpflichtig, nämlich wenn

ſie die verladenen Güter unrichtig bezeichnen , verbotene Güter

verladen oder bei der Abladung geſeßliche Vorſchriften über

treten 893) . Allein dieſe Haftung , die an ein Verſchulden

geknüpft iſt, beruht nicht auf dem Frachtgeſchäft, ſondern

auf unerlaubter Handlung 894) . Sie trifft dementſprechend

außer dem Befrachter und dem Ablader auch andere Per

ſonen bei Anbordbringen von Gütern ohne Wiſſen des Kapi

täng 895) und trifft ſie nicht bloß dieſem und dem Verfrachter,

ſondern auch anderen Geſchädigten gegenüber 896) .

3. Behandlung der Ladung.

a ) Annahme und Beförderung .

Der Kapitän hat zur Einnahme der Ladung das Schiff

an dem vom Befrachter bezw . von ſämtlichen Befrachtern

ihm angewieſenen Plaß, mangels genügender Anweiſung an

den ortsüblichen Ladungsplaß hinzulegen 897), alsdann, ſobald

er zur Einnahme der Ladung fertig und bereit iſt, dies dem

893) HGB. $ 563 Abſ. 1 .

894) Prot. IV S. 2067, VIII S. 3850.

895) HOB. 8 564 Ab.1; SeemD. SS 87 Abſ . 1 , 88 Abſ . 1 ; StGB.

$ 297.

896) HGB. $$ 563 Abſ. 1 , 564 Abſ.1 ; BGB. & $ 823, 826. Das

Prinzip des BGB. § 254 muß auch neben KGB. § 563 Ab . 2,

wonach anſcheinend der zuſtimmende Kapitän nie Schadenserſakrechte

hätte, durchgreifen .

897 ) HGB. § 560.
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Befrachter anzuzeigen 898) und demnächſt die Abladung zu

überwachen 899). Hierbei muß grundfäßlich entweder er oder

der Steuermann an Bord ſein 900) . Nach Beendigung jeder

einzelnen Abladung hat der Kapitän dem Ablader unverzüg

lich gegen Rückgabe des etwa bei Annahme der Güter er:

teilten vorläufigen Empfangsſcheines (receipt) ein Konnoſſe

ment in ſo vielen und zwar gleichlautenden Eremplaren

auszuſtellen , als es der Ablader verlangt 901) ; der Inhalt

des Konnoſſements, das übrigens auch den Kapitän als

Empfänger bezeichnen darf, iſt im Geſeke näher geregelt 902) .

Der Kapitän feinerſeits kann vom Ablader eine unter:

ſchriebene Konnoſſementsabſchrift verlangen 903) , hat auch

für das Vorhandenſein der ſonſtigen Ladungspapiere zu

ſorgen 904) , vor einer Reiſe in Ballaſt dem Zeitbefrachter

die Reiſefertigkeit und -bereitſchaft anzuzeigen 905) und in

jedem Falle die Reiſe rechtzeitig anzutreten 906) . Rann ſie

in der urſprünglichen Richtung nicht fortgeſeßt werden , ſo

muß er ſie in einer anderen Richtung fortſeßen , ſie auf

I898) HOB. SS 567, 587, 588 A5.1, 622 Abſ. 1.

899 ) Vgl. SOB. SS 514, 566.

900) HOB. $ 517 .

901 ) Der Kapitän iſt nicht der einzige Reedereivertreter , welcher Kons

noffemente ausſtellen kann. $OB. 8 642 Abſ. 4 ; Pappenheim

in dieſer Zeitſchrift BS. XLVI S. 274 ff.; Grundtvig a. a. D.

6. 285 f.

902) HOB. $ 8 642–644 , 651 ff. Nach OlG . Þamburg 21. Oktober

1904 (HanſG3. Hauptbl. Nr. 141 S. 309) kann auch ein Kons

noffement gültig ſein , welches nur die fatfimilierte Namensunter:

chrift des Kapitäne trägt.

903) SGB. § 642 Abſ. 3.

904 ) HGB. $$ 513, 591, fiehe auch 708 Nr. 2, 821 Nr. 1 .

905) HGB. § 622 Abſ. 1 .

906) HGB. $$ 516 , 567 ff. Der Schiffer darf , wie es rechtsſprich:

wörtlich heißt, keinen guten Wind pverliegen “ . Jm hochdeutſchen

Zuſammenhang wird dafür unpaſſend der Ausdruck „vor liegen “

gebraucht bei Graf und Dietherr , Deutſche Rechtsſpridwörter

S. 276 Nr . 301 und bei Wander, Deutſches Sprichwörter:

Lexikon Bd. IV Ep. 175 Nr. 26.
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kürzere oder längere Zeit einſtellen oder nach dem Abgangs

hafen zurückkehren, je nach Lage der Verhältniſſe 907) .

b) Ablieferung .

Die Rechtsverhältniſſe im Beſtimmungshafen 908) bilden

das Gegenſtück zu denen vor der Abreiſe und ſind entſpre

chend geordnet .

Der Kapitän hat zur Löſchung der Ladung das Schiff

an den ihm von dem oder von ſämtlichen Empfangsberech

tigten angewieſenen Plaß 909 ), mangels genügender An

weiſung 910) an den ortsüblichen Löſchungsplaß hinzulegen ,

alsdann, ſobald er zum Löſchen fertig und bereit iſt, dies

dem Empfänger , dem unbekannten durch ortsübliche öffent

liche Bekanntmachung, anzuzeigen 911) und demnächſt die

Löſchung zu überwachen , wobei grundſäßlich wiederum er

felbſt oder der Steuermann an Bord ſein muß 912) . Der

Kapitän hat die Güter dem legitimierten Inhaber auch nur

eines Konnoſſementseremplars auszuliefern. Doch beſteht

ſeine Auslieferungspflicht bei Drderkonnoſſementen und ſo

lange er den Beſtimmungshafen nicht erreicht hat , nur,

1

907) HOB. 83 536, 582 Abſ. 3. Über Verweilen im Nothafen nach

beendeter Reparatur mit Rüdficht auf die Wiederherſtellung be:

ichädigter Ladung fiehe RG. 18. März 1885 , Zivi. Bd. XIV

S. 39 f.

908) Vgl. RG . 14. März 1885, Zidi. Bd. XIV S. 8 Nr. 2.

909) HGB. § 592 Abſ. 1 .

910) HSB. § 592 Abſ. 2. Dort werden folgende Fälle erwähnt : es

weiſen nicht ſämtliche Empfänger den gleichen Plaß an ; die An

weiſung erfolgt nicht rechtzeitig ; ihre Befolgung verbietet fich mit

Rüdficht auf örtliche Verordnungen oder Einrichtungen , auf die

Waffectiefe oder die Sicherheit des Schiffes. Der legte Fall liegt

auch dann vor , wenn das Schiff den Löſchplatz zwar ungefährdet

erreichen , aber auf der Rüdfahrt gefährdet ſein würde, z . B. weil es in

unbeladenem Zuſtande die Brüden ſchlecht paſſieren kann. RDHG.

5. April 1872, BD. V S. 371 f.; NO . 10. Februar 1886, 3idi .

Bd. XV S. 157 ff., Bolze Pr. Bd. II Nr. 960.

911) KGB. S$ 594 Abſ. 1 , 2 , 603 , 604 Abſ. 1 .

912) HGB. $$ 514 Abſ. 1 , 517 , 551 Abj. 1 .

1
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falls ihm ſämtliche Konnoſſementseremplare zurückgegeben

werden. Beim Namenkonnoſſement muß er die Güter auch

ohne Beibringung eines Konnoſementseremplars heraus

geben , ſofern der Ablader und der im Konnoſſement be

zeichnete Empfänger einwilligen ; er kann jedoch , falls ihm

nicht ſämtliche Konnoſſementseremplare zurückgeſtellt werden,

wegen der deshalb zu beſorgenden Nachteile zuvor Sicherheit

fordern 915) . Immer aber braucht er die Güter nur gegen

Zahlung der Fracht und Erfüllung der übrigen Verpflich

tungen des Empfängers, einſchließlich der Empfangsbeſcheini

gung (die auf das zurückzugebende Konnoſſementseremplar

gehört ), herauszugeben , und zwar erſt nach Sicherſtellung

der auf der Ladung haftenden Beiträge zur großen þaverei,

Bergungs- und Hilfskoſten und Bodmereigelder ; andernfalls

wird er den Ladungsgläubigern haftbar 914) . Vor Abliefe:

rung des Gutes fann er , um deſſen Zuſtand oder Menge

feſtzuſtellen , eine Beſichtigung durch die zuſtändige Behörde

oder die amtlichen Sachverſtändigen bewirken 915) und muß

ſeinerſeits der Gegenpartei , die das gleiche Recht hat, die

Beſichtigung ermöglichen 916) ; Zuziehung beider Parteien iſt,

.

1

913) HOB. SS 645, 646, 648, 649, 659, 660.

914) HGB. SS 614 Abſ. 2, 615, 623, 627 Abſ. 2, 632 Abſ. 2 , 650,

694 , 731 , 752. Zu § 650 : Mittelſtein in D93. 1904

S. 585.

915) SOB. SS 608 , 609. Dr. M. R. , Die Beſichtigung feewärts

angelangter Güter , in Hamburg. Börſen -Halle 1901 Nr. 492 ;

ferner die ebenſo betitelten Auffäße von C. Ritter in HanſG3.

1901 Hauptbl. Nr. 51 S. 301-303 und 1902 Hauptbl. Nr. 9

S. 49–50 ; Boyens , Beſichtigung gemäß der SS 608 , 609

H.G.B. , in Hanſ63 1902 þauptbl. Nr. 11 S. 33–35 ;

R. Pollat , Beweisſicherung gegen Frachtführer und Schiffer,

in 33P. Bd. XXXIII ( 1904 ) S. 235-270 , bef. S. 261 f.;

W. Ch. Frande , Zur gerichtlichen Beweißaufnahme im Falle

des § 388 Ab . 1 des Handelsgeſeßbuchs , in dieſer Zeitſchrift

Bd. XVII S. 156–160.

916) Doch braucht er an Bord eine eingehende private Unterſuchung

( Befichtigung und Verwiegung ) der Ladung durch den Empfänger

nicht zu dulden (RG. 9. Oktober 1901 , Zivi. Bd. XLIX S. 105f .) ,

1

1

.
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falls durch die Umſtände geſtattet, für das Verfahren weſent

lich 917) . Verzögert der Empfänger die Abnahme, zu der er

ſich bereit erklärt hat , ungebührlich, ſo iſt der Kapitän be

rechtigt, die Güter unter Benachrichtigung des Empfängers

in einem öffentlichen Lagerhaus oder ſonſt in ficherer Weiſe

zu hinterlegen. Er iſt zu ſolchem Verfahren 918) und gleich

zeitig zur Benachrichtigung des Befrachters verpflichtet,

falls der Empfänger die Annahme verweigert , ſich darüber

auf die Anzeige von der Löſchbereitſchaft nicht erklärt ober

nicht zu ermitteln iſt 919) . Jedoch kann dieſe Pflicht ent

fallen , wenn ihr das Intereſſe des Verfrachters , z . B. bei

leicht verderblichen Waren die ungeſchmälerte Erhaltung ſeines

Pfandrechts, im Wege ſteht 920) .

Werden die Güter vom Empfänger (hier = Deſtinatär)

nicht abgenommen , ſo nimmt der Befrachter die Empfänger

ſtellung ein 921) . Der Kapitän braucht alſo ſelbſt im Be

ſtimmungshafen und gegen Entrichtung der Fracht die Ladung

dem Befrachter nicht auszuliefern, falls dieſer ihm das dar

über gezeichnete Orderkonnoſſement nicht einhändigt 922) .

wenigſtens nicht ſoweit dies vernünftiger Verkehrsauffaſſung wider:

ſpricht.

917) ROHG. 25. Oktober 1873 , Bd. XI S. 244 ; 14. April 1875,

Bd. XVII S. 181 ; 5. Dezember 1876, Bd. XXI S. 199.

918 ) Einſchließlich der Benachrichtigung des Empfängers : DIG. Ham:

burg 16. Oktober 1884, þan 63.Hauptbl. S. 298 ; RG. 14. März

1885, ebd. und Zivſ. Bd. XIV S. 9.

919) HGB. SS 601 , 603—605, 646. Das vorgedachte Ert. des MG.

vom 14. März 1885 ſtellt den Fall gleich , wo nur Meinungs:

verſchiedenheiten über das Verfahren bei der Warenablieferung

zwiſchen Kapitän und Empfänger entſtehen.

920 ) Vgl. RG. 7. November 1885 (Zivſ. Bd . XV S. 25 F., Bolze Pr.

Bb. II Nr. 956) , wo die Nichthinterlegung einer Eisladung für

gerechtfertigt erklärt wird.

921) SGB. § 627.

922) RG. 7. November 1885 , a . a . D. und in Seufferts Arch. Bd. XLI

S. 198.

.
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c ) Außergewöhnliche Eingriffe .

In grundſäßlicher Unabhängigkeit von dem jeweiligen

Aufenthaltsorte des Schiffes ſtehen dem Kapitän für beſon

dere Fälle beſondere Eingriffe auf die Ladung zu . Soweit

dabei ſeine Vertretungsmacht nach außen hin mitſpricht,

iſt ſchon davon gehandelt. Aus dem immer wieder hervor

zukehrenden Geſichtspunkt der Sicherheit von Gütern und

Menſchenleben ergeben ſich aber noch fernere Befugniſſe des

Kapitäns, die mannigfach ſchon von allgemeinen Rechts

grundfäßen abgeleitet werden können 923) . Weitergehend

berechtigt das Seerecht, und zwar auch außerhalb der großen

Kaverei , den Kapitän , Ladungsteile zu „verwenden“ 924),

Z. B. Kohlen durch Verheizung. Er darf ferner Güter 925)

über Bord werfen, welche die übrigen Güter oder das Schiff

oder 926) die Geſundheit der an Bord befindlichen Perſonen

gefährden 927) 928). In minder dringenden Fällen genügt es,

wenn er die Güter wieder an Land feßt 929) oder dort von

pornherein beläßt und derelinquiert , ſofern Weiterbeförde

rung mittels eines anderen Schiffes 930) , Auflagerung 931)

oder Verkauf $ 82) nicht angängig iſt.

.

923) Vgl. etwa BGB. SS 227 ff., 904..

924) HGB. SS 538, 540 Abſ. 1 , 541 , 732 Abſ. 1 .

925) D. h. hier nicht bloß Ladungsgüter im eigentlichen Sinne.

926 ) Was erſt von der neuen SeemD. und nur für einen Spezialfall

ausgeſprochen , aber als allgemeines Recht zu betrachten iſt.

927) HSB. SS 563 461.4 , 564 Sat 2 ; SeemD. SS 87 A6 , 2 ( Ers

weiterung des früheren $.75 Abſ. 2), 88 Abſ. 1 .

928 ) Solchen Fällen ſtellt die neue SeemD. in § 87 Abſ. 1 den Fall

gleich, wo der Verbleib der Güter an Bord „das Einſchreiten einer

Behörde zur Folge haben kann “ , eine Vorſchrift, die einſchränkend

ausgelegt werden muß und namentlich an die Gefahr der Beſchlag:

nahme oder Einziehung denken läßt .

929) HGB. SS 563 Abſ. 4, 564 Saş 2, 636 Abſ. 3 .

930 ) GB, SS 536, 632, 634 A6 . 7 .

931) Hierüber ſiehe außer den Anm. 919 erwähnten Fällen HGB .

S $ 632 Abſ. 1 , 634 Abſ. 7 .

392) 3. B. Örtliche Vorſchriften unterſagen den Verkauf ; der Erlös
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$ 9 .

Kapitän und Mannſchaft. 988)

I. Annahme der Mannſchaft.

1. Anheuerung.

Der Führer des Schiffes hat dafür zu ſorgen , daß

deſſen Beſaßung nach Zahl und Fähigkeiten eine geeignete

ſei 934) und bleibe 935). Es iſt deshalb natürlich , wenn er

ſich ſelbſt die Mannſchaft auswählt und demgemäß auch von

Gefeßes wegen zu ihrer Anheuerung legitimiert iſt. Er hat

dieſe Befugnis, wie dem Reeder, ſo auch dem Anzuheuernden

gegenüber, und nicht bloß auswärts, ſondern auch im Heimats

hafen , ohne einer allgemeinen oder beſonderen Vollmacht

dafür zu bedürfen 936) . Indeſſen iſt eine Mitwirkung der

verſpricht nicht die Verkaufskoſten zu decen . ROHG. 13. November

1878, Bd. X S. 14.

933) Sonderabhandlungen zum früheren Recht: G. P. Smits , De

albo nautarum (de Monsterrol), Leidener Diff. 1851 ; Böd

deker , Die rechtliche Natur der Muſterung nach dem öffentlichen

Seerechte des Deutſchen Reiches, mit Berüdfichtigung fremder See:

rechte, insbeſondere des franzöſiſchen und des engliſchen , Greifəs

walder Diff. 1901 (gegen ihn ſiehe Pappenheim Bd. II S.447

Anm. 2 , 449 Anm . 1 ) . Zum geltenden Recht: Haerle a. a . D.

(oben Anm . 809) und in ſtrafrechtlicher Hinſicht Friedrich

Beyer , Die Delifte der Schiffsleute nach gemeinem deutſchen Recht,

Leipziger Diff. 1904.

934 ) HGB. § 513 ; SeemD. SS 4, 7 Abſ. 4, 113 Nr. 2 ; Bet., betr .

die Belegung der Raufahrteiſchiffe mit Kapitănen und Schiffe

offizieren, vom 16. Juni 1903 (RGBI. S. 247) ; Bet. , betr. die

Beſeßung der Seefiſchereifahrzeuge mit Schiffsführern und Maſchis

niſten, vom 5. Mai 1904 (RGBl. S. 163) ; Bet. , betr. die Unters

ſuchung von Schiffsleuten auf Tauglichkeit zum Schiffsdienſte, vom

1. Juli 1905 (RGBI. S. 561) ; Bet. , betr . Krankenfürſorge auf

Rauffahrteiſchiffen, vom 3. Juli 1905 (RGBl. S. 568) $ 13.

935) SeemD. $ 50 .

936) HGR. SS 526, 527 , Seem O. SS 12 Ab . 2 , 27 Saß 2.

7
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I

Reederei bei der Anheuerung nicht ausgeſchloſſen. Dies iſt

in der neuen Seemannsordnung ausdrücklich beſtimmt. Für

das frühere Recht folgte es ſchon daraus , daß der Reeder

die geſeßlichen Befugniſſe des Kapitäns allgemein beſchränken

kann , auch mit Wirkung gegenüber Dritten gemäß HGB.

§ 531 (Art . 500) . Heutzutage läßt fich freilich die Frage

aufwerfen , ob nicht der Kapitän , mindeſtens dem Schiffs

manne gegenüber, unter allen Umſtänden zur Anheue

rung befugt ſei . Denn nach zwingender Vorſchrift der See

mannsordnung muß der Kapitän oder ein zum Abſchluſſe

von Heuerverträgen bevollmächtigter Vertreter der Reederei

bei der Muſterung zugegen ſein, der Kapitän oder der

gedachte Vertreter ,bei der Anheuerung“ dem Schiffsmanne

den Seuerſchein einhändigen 937). Alein hieraus darf nicht

gefolgert werden , daß privatrechtlich der Kapitän genau ſo

gut wie der ſonſtige Reedereivertreter den Heuerſchein er:

teilen könne, m . a . W., daß der Kapitän in jedem Falle an

heuerungsberechtigt ſei . Vielmehr gilt auch in dieſer Hin

ficht der § 531 des HGB. nach wie vor. Ja , er hat hier

eine erhöhte Bedeutung inſofern gewonnen , als der Begriff

der Schiffsmannſchaft ein weiterer geworden iſt 938), folglich

der Kapitän im Heimatshafen einen größeren Kreis von

#

937) Seemo. $S 1 Abſ. 2, 12 Abſ. 2, 27 Sab 2, 114 Nr. 2, 119.

938) SeemD. § 2 Ub . 3 n. F. gegenüber 3 Abſ. 2 a. F. Man

muß davon ausgehen, daß unter Schiffsoffizieren und Schiffsleuten

im HGB. dieſelben Perſonen zu verſtehen ſind wie in der SeemD . ,

wenngleich die leştere ($ 2 Abſ. 2 , 3) nur den Schiffsoffizier und

Schiffamann im Sinne dieſes Gefeßes " definiert. Was das HCB .

von der (Schiffe )mannſchaft und vom Schiff &manne ſagt, iſt auf

die Offiziere mitzubeziehen (HGB. S$ 517 Abſ. 1 , 519 Abſ. 2 ,

526 Abſ. 2 , 780 ; SeemD . § 3 Abſ. 2 Saß 2) ; auch fie fann

der Kapitän ſelbſt im Heimatshafen annehmen , KGB. § 526

Ab . 2. Verwirrung ſchafft nur der durch G. vom 2. Juni 1902

neu gefaßte $ 481 : Danach gehören die Schiffsoffiziere nicht zur

Schiff &mannſchaft. Dieſe allgemeine Vorſchrift " macht aber eine

Ausnahme und gilt lediglich für den § 481. Wie folche Unſtim

migkeit zu vermeiden geweſen wäre , hatte Ⓡappenheim fchon

1900 (DIZ . S. 192—196) gezeigt .

M
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Schiffsangeſtellten als nach früherem Recht anheuern kann 939),

folglich der Reeder eher Anlaß hat, dieſe geſeßliche Befugnis

einzuſchränken. Namentlich iſt, wo ſolche Einſchränkung fehlt,

der Kapitän jeßt 940) zur Anheuerung des geſamten Maſchinen

perſonals auch im Heimatshafen befugt.

Er kann , wie es allgemein üblich iſt , die Anheuerung

durch formloſen Vertrag bewirken, iſt dann aber verpflichtet,

einen von ihm unterſchriebenen Ausweis darüber, den ſoge:

nannten Heuerſchein , deſſen Inhalt geſeßlich feſtgelegt iſt,

dem Schiffsmanne gleich bei der Anheuerung zu geben 941).

Dieſe Vorſchrift iſt eine lex minus quam perfecta, inſofern

ihre Nichtbeachtung zwar den Kapitän ſtrafbar macht 942),

die Wirkſamkeit des Vertrages hingegen unberührt läßt 948).

Ein beſonderer Heuerſchein erübrigt ſich , wenn der Heuer

vertrag ſelbſt ſchriftlich abgefaßt und das vom Kapitän

unterſchriebene bezw . mitunterſchriebene Exemplar 944) dem

Schiffsmann eingehändigt wird : dann liegt eben in dieſer

Urkunde zugleich der Heuerſchein , vorausgeſeßt, daß ſie deſſen

geſeßlichen Mindeſtinhalt aufweiſt. Abgeſehen von ſolchen

ſchriftlichen Erklärungen und ebenfalls unbeſchadet der

Gültigkeit des Vertrages iſt mit der Anheuerung die Pflicht

verbunden , hierbei dem Schiffsmanne den Zeitpunkt, zu

welchem der Dienſtantritt erfolgen ſoll, anzugeben 945). Einer

beſonderen Angabe bedarf es nicht, wenn die Umſtände der

Heuerung ohnehin ergeben , daß mit ihr der Zeitpunkt des

Dienſtantrittes zuſammenfält .

Durch die Anheuerung wird ein Vertragsverhältnis nur

zwiſchen dem Schiffsmann und dem Reeder, nicht auch dem

.

.939) HGB. § 526 Abſ. 2.

940) Für das alte Recht fiehe Boyens Bd. I S. 372.

941 ) SeemD. $ 27.

942) SeemD. § 114 Nr. 2 .

943) SeemD. $ 27, wobei BGB. § 134 nicht im Wege ſteht.

944) BGB. SS 127 Saß 1, 126 Abſ. 2.

945) SeemD. $ 32 Saş 2. Perabfäumung dieſer Pflicht iſt kein

Delift .



Perels : Die Stellung d. Kapitäns im deutſchen Seehandelsrecht. 97

Kapitän, welcher nur den leşteren vertritt 946), begründet 947) .

Daraus ergibt ſich beiſpielsweiſe , daß der Kapitän gegen

über den Heuerforderungen der Schiffsleute wegen eigener

Anſprüche, die er an ſie hat , weder ein Zurückbehaltungs

recht noch Aufrechnung geltend machen kann , und daß

andererſeits eine Zwangsvollſtreckung gegen den Kapitän als

ſolchen ausgeſchloſſen iſt 948) . Das ändert ſich, ſobald der

Rapitän zum Schuldner wird. Wann dies der Fall iſt, be

ſtimmt ſich nach den allgemeinen Grundfäßen 949), wobei zu

beachten iſt, daß ſchuldhafte Verlegung der durch die See:

mannsordnung ihm auferlegten Pflichten eine Verlegung der

Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers bedeutet und ihn mit

hin unmittelbar der Mannſchaft gegenüber haftbar macht.

.

2. Anmuſterung.

Der Kapitän hat die Anmuſterung des Schiffsmannes,

deren Zeit und Ort dieſer aus dem Heuerſchein erſieht 950),

zu veranlaſſen 951). Er muß bei dieſem öffentlichrechtlichen

Akte , welcher in einer Verlautbarung des ſchon perfekten

Heuervertrages vor einem Seemannsamte beſteht 952) , zu

gegen ſein 958), falls nicht auch hierfür , wie für die An

heuerung , die Reederei einen anderen Vertreter beſtellt.

1

946) SeemD. § 32 Abſ. 2 Saß 1 , wonach der Kapitän oder der

Reeder zum Rücktritt vom Vertrage befugt iſt, ſteht nicht ent:

gegen .

947) Ende , über das Klagrecht des Schiff &manns gegen den Schiffer,

in 3tidr . f. Gefeßgebung und Rechtspflege in Preußen BD. I

(1867) S. 470—478 ; Loewe , Die Seemanngordnung (1903)

S. 31. Beiſpiel, wo der Kapitän gegenüber der Klage auf Geuer

mit dem Einwand der mangelnden Paffivlegitimation durchdringt:

ROHG. 13. Februar 1878, Bd. XXIII S. 199.

948 ) Unbeſchadet HGB. $ 761 .

949) SGB. SS 511 , 512, 526, 527, 533 .

950) SeemD. § 25 Abſ. 1 .

951) SeemD. 88 12 ff., 25, 114 Nr. 3 .

952) SeemD. § 13 .

953) SeemD. § 12 A6 . 2 .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 7
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Tut fie es , ſo wird doch der Kapitän nicht der ihm allein

obliegenden Pflicht ledig, die Anmuſterung zu „ deranlaſſen “.

Wer bei der Anmuſterung die Reederei vertritt, hat hierbei

1. dem Schiffsmanne den Liegeort oder einen Melde

ort anzugeben 954),

2. ihm zur Vermeidung von Entlaſſungsanſprüchen

– über eine etwa eingetretene Verſeuchung des Be

ſtimmungshafens Mitteilung zu machen 955) .

Der Rapitän hat das Seefahrtsbuch des Schiffsmannes in

Verwahrung zu nehmen , nachdem es vom anmuſternden

Seemannsamt mit den nötigen Eintragungen verſehen iſt 956).

-

II. Der Dienſt.

1. Dienſtantritt der Mannſchaft.

Wenn mit dem Abſchluß des Heuervertrages zwiſchen

Reeder und Schiffsmann das „Dienſt- und Heuerverhält

nis“ 957) beginnt , ſo beginnt doch die dienſtliche Unterord

nung des Schiffmannes unter den Kapitän erſt mit dem

,, Dienſtantritt“ 958) . Daß dieſer pünktlich erfolge, iſt Sorge

des Kapitäns.

Im Intereſſe der Sicherheit der Schiffahrt geſtattet das

Gefeß ihm ſogar , den Schiffsmann durch das Seemannsamt

954) SeemD. § 32 Saß 2. Dieſe Verpflichtung wird zwar vom Geſe :

geber zeitlich an die Anmuſterung angeknüpft. Gleichwohl gehört

fte nicht zu den Verpflichtungen, welche dem Kapitän „in Anſehung

der Muſterung“ im Sinne der Strafbeſtimmung des § 114 Nr. 3

obliegen , wo nur die öffentlichrechtliche Seite der Muſterung ge

meint iſt. Hierfür iſt sedes materiae der zweite Abſchnitt der

Seemanneordnung : „ Seefahrtebücher und Muſterung ", nicht aber

der den § 32 enthaltende dritte, überſchrieben „ Vertragsverhältniß“ .

Folglich macht ſich der Kapitän durch Zuwiderhandeln gegen § 32

nicht ſtrafbar, ſondern nur zivilrechtlich verantwortlich.

955) SeemD. SS 74 Nr. 4, 76 Abſ. 2.

956) SeemD. $ 16.

957) Vgl. HGB. § 901 Nr. 1 ; SeemD. § 28 Abſ. 3 Saß 1 .

958) SeemD. $$ 32 , 33 , 44, 93 Ab . 1 , 130.
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und, wo ſolches fehlt, durch die Ortspolizeibehörde im Wege

körperlichen Zwanges zum Dienſtantritt oder zur

Fortfeßung des Dienſtes anhalten zu laſſen 959) .

Doch iſt hierbei formelle Vorausſeßung 960) :

1. daß der Schiffsmann ſchon angemuſtert iſt,

2. daß der Kapitän bei der Behörde auf die Anwendung

der Zwang &maßregeln anträgt 961). Eine Form

iſt für dieſen Antrag reichsgeſeßlich nicht vorge

ſchrieben 962) .

Iſt der Schiffsmann nicht angemuſtert, ſo mag der

Kapitän zunächſt die Anmuſterung veranlaſſen 963) und

dann in der erwähnten Weiſe vorgehen . Er kann darauf,

daß der Schiffsmann fich zur Anmuſterung ſtellt, möglicher

weiſe durch eine Strafanzeige beim Seemannsamt hin

wirken 964). Wie jedoch, wenn die Umſtände erbeiſchen, daß

der Dienſt auch ohne Anmuſterung angetreten oder wieder

angetreten werde 965) ? An die Ausübung körperlicher Ge

walt im Sinne eines Disziplinarzwangsmittels 966) darf man

nicht denken ; denn die Disziplinargewalt des Kapitäns be

ginnt erſt mit dem Dienſtantritt, über den hier gerade ge

ftritten wird, und dauert nur ſo lange, als ſich der Schiffs:

mann im Dienſt befindet. Auch wäre nicht einzuſehen ,

959) SeemD. $ 33.

960) Die neue SeemD . hebt als materielles Erfordernis hervor, daß

dem Schiffsmann ein genügender Grund, ſich dem Dienſte zu ent

ziehen, fehlen muß. Diefer Saß , der auf der Vertrag&natur des

Seuerberhältniffes beruht, galt foon, ehe ihn das Gefeß ausſprach,

und dient nur dazu , den Kapitän und die Behörden auf eine

pflichtmäßige Prüfung der Sachlage hinzulenken.

961 ) Siehe auch Ronjo6. & 34.

962) Doch gibt die Algemeine Dienſtinftruktion zu § 34 den Ronſuln

nähere Anweiſung für das geſamte Verfahren , wobei auch ein

mit dem Schiffer aufzunehmendes Protokoll vorgeſchrieben wird.

963) SeemD. $ 12.

964) SeemD. $$ 107 Nr. 2 , 122.

965) SeemD. S$ 13, 25 , 44 .

966) SeemD . 91 .

1
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warum in dieſem Streit, bei dem es ſich um Beſtehen oder

Nichtbeſtehen des Veuervertrages handeln kann, ein vor

läufiges Entſcheidungsrecht dem Kapitän allein zuſtehen ſollte.

In der Literatur hat man ihn nun für die Fälle, in denen

obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen iſt, alſo

wohl unabhängig von der Anmuſterung, auf die allgemeinen

Vorſchriften des BGB. über Selbſthilfe 967) verwieſen und

hat danach die Feſtnahme des Schiffsmannes für zuläſſig

erklärt, mit der Maßgabe , daß dieſer dann ſogleich dem

Amtsgericht des Feſtnahmeorts vorgeführt werde 968 ). Dieſer

Ausweg iſt aus mehr als einem Grunde ungangbar. Von

vornherein erhelt , daß er , abgeſehen vom Eingreifen der

Konſular- und Kolonialgerichtsbarkeit, für die Unzahl der

Deſertionen verſagt, die im Auslande ſtattfinden. Jm In

lande iſt zu unterſcheiden : Entweder die Anmuſterung war

ſchon erfolgt. Dann kann eben deshalb das Gericht nicht

angerufen werden 969) . Oder ſie war nicht erfolgt. Dann

müßte entweder das Gericht den Dienſtverweigerer unver

züglich freilaſſen , oder der Kapitän gegen ihn den perſön

lichen Sicherheitsarreſt erwirken 970 ). Dieſer Arreſt iſt je:

doch nur zuläſſig zu dem Zweck, die gefährdete Zwangsvoll

ſtreckung in das Vermögen des Schuldners zu ſichern 971),

eine Vollſtreckung, um die es ſich hier nicht handelt. Se

länge es wirklich , den Schiffsmann in gerichtlichen Perſonal

arreſt zu bringen 972), ſo wäre auch damit noch nichts ge

)

2

967) S$ 229, 230.

968) v. Hippel , Die Seemannsordnung ? (1906) Anm. 4 zu § 33.

969) Es ſei denn als höhere Inſtanz, nachdem das Seemannsamt in

Anſpruch genommen war, Seem . § 130.

970) BOB. $ 230 A6 . 3, 4.

971 ) ZPO. § 918.

972) 3. B. weil die Zwangsvoftredung in deffen Vermögen (!) auf

Grund von Schadenserſaßanſprüchen wegen derzögerten Dienſts

antritts (SeemD. & 32 Schlußfat ) gefährdet erſcheint. Praktiſche

ift felbft der bloße Verſuch , den Schiff @mann durch Zivilhaft dienft

willig zu machen , ichwer denkbar : In den dringendſten Fällen,

d. 4. bei Segelfertigteit des Schiffes , würde das Haftgeſuch, abs
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wonnen , da der Verhaftete nach Beendigung der Haft in

Freiheit geſeßt wird . Ein direktes Zwangsmittel iſt alſo

dem Kapitän verſagt. Er würde ſich ſelbſt bei entſchuld

barem frrtum , durch eigenmächtige Feſtnahme des Schiffs

mannes den Schadenserſaßanſprüchen desſelben ausſeßen 978) .

Poſitiv bliebe nur die Klage übrig, der indeſſen ein fremdes

Gericht ſchwerlich Gehör leihen , ein inländiſches nicht zur

Volſtredung verhelfen würde , da fie auf Leiſtung von

Dienſten aus einem Dienſtvertrage gerichtet iſt 9 74) . Dieſes

Ergebnis entſpricht lediglich den allgemeinen Grundfäßen des

Rechtes.

Wenn der Schiffsmann den Dienſtantritt länger als

vierundzwanzig Stunden „ verzögert“, ſo iſt der Reeder und

als deſſen Vertreter der Kapitän zum „ Rücktritt “ vom

Heuervertrage befugt 975) . In dem „Verzögern“ braucht

kein „Verzug“ im eigentlichen Sinne zu liegen, wozu regel

mäßig ein Verſchulden gehören würde 976) . Der Rüdtritt

braucht, um wirkſam zu werden, nicht immer dem Schiffsmanne

gegenüber erklärt zu ſein 977) 978) . Nur muß der Kapitän

9

.gewieſen werden (3PO. 904 Nr. 3 ) , im übrigen wären die

Haftfoften vorzuſchießen (3PO. 88 911 , 933, GRG. $ 79 Nr. 8) ,

und vor allem würden dem Kapitän, ſo lange der Schiffsmann in

Haft iſt, deſſen Dienſte entgehen.

973) BGB. § 231 .

974) ZPO. § 888 Áb . 2.

975) SeemD. $ 32 Abſ. 2 Saß 1 .

976) BGB. § 285.

977) Vgl. dagegen BGB. $ 349 .

978) Die Fälle des BGB. SS 327, 346 liegen nicht vor , und ſelbſt in

diejen erübrigt fich zuweilen die Rüdtrittserklärung , vgl. Ende:

mann , Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts Bd. I 8 u . 9 S. 850

Anm. 24 . Dies gegen die Bedenken von Loewe Anm. 2 zu

Seem . § 32.

Neuerdings belămpft Daerle a. a. D. S. 28-30 die Anm . 4

zu § 32 meines Kommentars zur Seemanngordnung , wonach

gegenſäßlich zu BGB. SS 286 Abſ. 2 , 349 der Rüdtritt dem

Schiffsmanne nicht erklärt zu werden braucht. Er erkennt an,

daß BGB. $ 349 , weil vom vertragsmaßigen Rücktrittsrechte

.
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9

behufs Ermittelung eines noch bei der Abfahrt vermißten

Schiffsmannes dem zuſtändigen Seemannsamt baldtunlichſt

Anzeige erſtatten , unter Übermittelung des etwa in ſeinen

Händen befindlichen Seefahrtsbuches 979), eine Verpflichtung,

die auch dann beſteht, wenn der Schiffsmann den Dienſt

chon angetreten hatte 980). Þat ſich ein am Antritt oder 981)

an der Fortſeßung des Dienſtes behinderter Schiffsmann

hierüber mit zureichenden Gründen ausgewieſen 982) , ſo

muß der Kapitän gleichfalls für das Buch Sorge tragen ;

er übermittelt es dem Schiffsmanne entweder direkt oder

durch das Seemannsamt 983) .

2. Der Kapitän als Vorgefeßter.

Pflichten.

Der Kapitän iſt der Dienſtvorgeſeßte aller Schiffsc

offiziere und Schiffsleute. Als ſolcher weiſt er jedem ſeine

handelnd , nicht unmittelbar eingreifen fann, will ihn aber mittel:

bar anwenden auf Grund von § 327. Dieſer Paragraph gilt

jedoch feinerſeits nur in den Fällen der $8 325 und 326, deren

hier feiner gegeben zu ſein braucht. Dieſes Bedenken erledigt

Haerle , indem er mit Rücficht auf die ſynallagmatiſche Natur

des Feuervertrages den § 326 analog gelten läßt. Dem fteht

namentlich entgegen , daß zwar der leştere Paragraph, nicht aber

§ 32 der Seemo. einen Verzug im Sinne des BGB. vorausſeßt .

Darin findet baerle fein entſcheidendes Hindernis. Aus feiner

Anſicht zieht er mit Loewe den Schluß, daß der Kapitän dem

zurückbleibenden Schiff @manne den Rüdtritt gegebenenfalls durch

Öffentliche Zuſtellung gemäß BGB. § 130 erklären müßte. Alſo

unter leicht möglichen Umſtänden auch dann , wenn , wie der

Schiff &mann weiß und wiffen muß , das Schiff längſt abgeſegelt

iſt ! Und dabei ſoll der Rücktritt vor dem Empfange ſeiner Ers

klärung nicht wirkſam werden ? Das alles iſt abzulehnen.

979) SeemD. § 16.

980) SeemD . § 51 .

981) Wie in § 17 a. a . D. zu ergänzen iſt.

982) SeemD. § 17 verlangt als Grund ein „unabwendbares Hindernis “,

was gefeßespolitiſch zu erklären, aber offenbar zu eng iſt.

983) Die Unterlaſſung iſt hier (SeemD. $ 17 ) ftrafbar, nicht aber im

vorerwähnten Falle des § 51. Eine Lücke im § 114 Nr. 10.

.
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Dienſtſtellung zu 984), führt die allgemeine Aufſicht und hat

Anſpruch auf Achtung und Gehorſam 985) . Er muß fich

das Wohl der Mannſchaft, inſonderheit deren ordnungs

mäßige Unterbringung 986), Beköſtigung 987) und etwaige

Heilbehandlung 988 ), angelegen ſein laſſen und , was am

meiſten dem privatrechtlichen Gebiete angehört , die nötigen

Zahlungen an ſie bewirken 989) . Stirbt ein Schiffsmann,

ſo hat der Kapitän den Tod zu beurkunden, für angemeſſene

Beſtattung Sorge zu tragen und die Nachlaßbehandlung zu

übernehmen 990) . Ales das iſt geſeßlich bis in die Einzel

heiten geregelt und gehört ſyſtematiſch mehr in die Lehre

von der Schiffsmannſchaft.

.

984) SeemD . SS 2, 3, 43.

985) SeemD. S$ 34, 41, 85, 86, 91 Abſ. 3, 96, 100-106. Binding,

Lehrbuch des Gemeinen Deutſchen Strafrechte , beſonderer Teil,

Bd. II Abt. 2 (1905) S. 795—799 ; Matthaei , Gehorſams.

pflicht und Arbeitszeit der Schiffsmannſchaft, in dieſer Zeitſchrift

BD. LVI S. 435-443, und gegen ihn : Pappenheim BD. II

S. 464 f. , Dernburg , Bürgerl. Hecht Bd. II Abt. II ' $ 304

Anm. 16, R. Behmann , Lehrbuch des Handelsrechts S. 262

Anm. 5.

986) SeemD. $$ 55, 56 Abſ. 2, 113 Nr. 1 ; Bet., betr . die logiss,

Waſch- und Baderäume ſowie die Aborte für die Schiffømannſchaft

auf Rauffahrteifchiffen , vom 2. Juli 1905 (RGBI. S. 563),

bef. § 15.

987) HGB. & 513 ; SeemD. SS 14 Abſ. 2, 54, 56-58, 112, 113

Nr. 1 , 3 .

988) SeemD. 88 59 ff.; Bet. , betr. Krankenfürſorge auf Rauffahrtei

ſchiffen, vom 3. Juli 1905 (RGBI. S. 568).

989) SeemD. $$ 44 ff ., 80 , 81 , 114 Nr. 7 und 8. Verband

Deutſcher See differ - Vereine, 11. Verbandstag ( 1904 )

S. 83-85 ; Wittid . Die beuernota , in Bruchote Beitr.

Fahrg. IL (1905) S. 592—605 und z . T. gegen ihn Þappens

heim Bd. II S. 509_512 ; DLG. Hamburg 15. Januar 1904,

Þan 03. Þauptbl. Nr. 29 S. 59, Seufferts Arch. Bd. LX 6.460 ;

DLG. Hamburg 11. Oktober 1905, HanſG3. Hauptbl. S. 285.

990) SeemD. $$ 64, 65 .

1 I
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3. Disziplinargewalt.

a) Allgemeines. Subjekt und Objekt der Disziplinargewalt.

Zur ſicheren Leitung des Schiffsdienſtes iſt eine gewiſſe

Disziplinargewalt über die Schiffømannſchaft unentbehrlich.

Die Seemannsordnung behandelt dieſe Dinge im vierten

Abſchnitt, welcher ohne ſtrenge Stoffeinteilung unter der

Überſchrift „ Disziplinarvorſchriften “ zugleich mancherlei

andere Beſtimmungen über die Ordnung auf dem Schiffe

enthält 991) .

Da nur einer das Schiff führt, iſt grundſäßlich auch

nur dieſer Eine , der Kapitän, Träger der — aus der Schiffs

gewalt herfließenden Disziplinargewalt 992) . Ein Ver

zicht auf ſie iſt nicht möglich , wohl aber eine Übertragung

ihrer Ausübung, jedoch mit der Beſchränkung, daß nur der

erſte Offizier des Decks- bezw . des Maſchinendienſtes damit

betraut werden kann und dem Kapitän jeden einzelnen Fal

der Ausübung melden muß 993) .

Die Disziplinargewalt ſteht dem Kapitän nur gegen

die Schiffsleute 994) , einſchließlich der Offiziere 995) , zu und

gegen den nach Maßgabe des Heimſchaffungsgeſeßes Mit

genommenen 996) , der ſeinerſeits Schiffskapitän von Beruf ſein

kann 997) . Die Befugnis zu Zwangsmaßregeln gegenüber

1

11

991 ) Vgl. oben $ 51 ; ferner Binding , Handbuch des Strafrechts

Bd. I (1885) S. 794 Anm. 8. Das Durcheinander im Gefeße

zieht u. a. die Folge nach rich , daß keineswegs jeder Mißbrauch

der Rechte aus den Disziplinarvorſchriften " einen Mißbrauch der

„ Dieziplinargewalt" bedeutet. Läßt z. B. der Kapitän entgegen

SeemD. & 87 Abſ. 2 Güter über Bord werfen , ſo hat er zwar

feine Schiffsgewalt mißbraucht, nicht aber ſeine Disziplinargewalt ,

kann alſo nicht nach § 111 beſtraft werden.

992) Jellinek , Syſtem der ſubjektiven öffentlichen Rechte ? (1905)

S. 214 , 246.

993) SeemD. S$ 84, 116.

994) SeemD . § 84 Saß 1 .

995) SeemD. § 3 Abſ. 2 Satz 2.

996) HeimſchaffungsG. § 4 Abſ. 3.

997) HeimſchaffungsG . 88 1 , 5.

2
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anderen Perſonen als ein Ausfluß der Schiffsgewalt

wird von dieſer Abgrenzung nicht betroffen ; ſolche Maßregeln

tragen aber nicht den Charakter von Mitteln der „Disziplin“

oder gar von Disziplinarſtrafen.

b ) Die Disziplinarmittel und ihre Anwendung.

a ) Vorausfeßungen.

Über die Vorausſeßungen , unter denen Disziplinar

ſtrafen verhängt werden dürfen, gibt das Geſek feine näheren

Vorſchriften 998) . Zweck der Strafmaßregeln iſt Aufrecht

erhaltung der Ordnung 999) ; Verſtöße gegen dieſe können

alſo disziplinariſch geahndet werden . Die hier möglichen

Ordnungswidrigkeiten laſſen ſich nicht erſchöpfend aufzählen .

Beiſpiele bietet der § 96 der Seemannsordnung, indem er

eine Anzahl von Sandlungen der Schiffsleute als „ Ver

leßung der Dienſtpflicht“ kennzeichnet. Alle dieſe Vandlungen

find nach § 96 kriminell ſtrafbar , falls dabei die Dienſt

pflichtverleßung eine gröbliche iſt ; andernfalls kann nicht

Kriminal-, wohl aber Disziplinarſtrafe eintreten . Sie kann

es , braucht es jedoch nicht ohne weiteres , wie denn bei

allerhand leichteren Zuwiderhandlungen die bloße Zurecht

weiſung ausreicht 1009). Andererſeits iſt auch bei den gröb :

.

1

998) Nur die Bef. , betr. Vorſchriften über Auswandererſchiffe, vom

14. März 1898 (RGBI. S. 57) erklärt , über den gefeßlichen

Rahmen hinausgehend, in $ 70 Nr. 2 den Rapitän für bers

pflichtet, „ jeden unſittlichen Verkehr zwiſchen der Schiffsbeſaßung

und den Auswanderern nach Möglichkeit zu verhindern und 3 u

widerhandlungen der Befaßung disziplinariſch zu

a unden" .

999) SeemD. § 91 Abſ. 1 .

1000) Der Aapitän hat eine ähnliche Stellung wie der militäriſche Dis.

ziplinarvorgefeßte. Auch diefer kann gewiffe Verſtöße , die in

gröberen Fällen gerichtlich zu beftrafen ſind, in leichteren disziplis

nariſch erledigen (EG. zum MilStGB. 83). Die ähnlichen Dienſt

verhältniſſe bringen es mit ſich , daß die Zuwiderhandlungen im

Seerecht denen im Heereß- und Marinerecht vielfach gleich geartet

find, wie Machtvergehen (Seem . $ 96 Nr. 1 , MilStOB. 88 141

46.1, 146), Ungehorſam (Seem. 896 Nr. 2, MilStGB . $ 92 ),
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lichen Dienſtpflichtverleßungen des § 96 ſowie in ſonſtigen

Fällen ſtrafrechtlichen Verſchuldens eine Disziplinarſtrafe

nicht ausgeſchloſſen 1001) . Das gibt dem Kapitän die Mög

lichkeit, aus Rückſichten der Disziplin ſtets ſofort mit

Strafe einzuſchreiten , unbekümmert darum , ob ſpäterhin

noch eine kriminelle Beſtrafung zu erwarten ſteht; inwieweit

dann die Disziplinarſtrafe auf eine etwaige Kriminalſtrafe

in Anrechnung gebracht wird , iſt Sache der aburteilenden

Behörde 1002) , nicht des Kapitäng. Bei minder ſchwer

wiegenden Delikten wird es oft im Intereſſe aller Beteiligten

liegen , wenn der Kapitän die disziplinariſche Beſtrafung an

die Stelle der kriminellen treten läßt. Er kann dies

namentlich bei vielen Antragsdelikten 1003) ermöglichen , in

dem er hier als Berechtigter von der Stellung eines Straf

antrages Abſtand nimmt 1004).

B) Arten .

Auch über die Arten der zuläſſigen Disziplinarſtrafen

enthält die Seemannsordnung poſitive Vorſchriften nicht.

Sie gibt dem Kapitän nur die Befugnis – und darin liegt

gleichzeitig eine Pflicht-, die geeigneten Maßregeln" zur„

Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Sicherung der Regel

mäßigkeit des Dienſtes zu ergreifen 1005) . Welche Maßregeln

ungebührliches Betragen gegen Vorgefeßte (SeemD. § 96 Nr. 3,

MiISIGB. $S 89 Ab. 1 , 90 ), vorſchriftswidrige Behandlung

Untergebener (SeemD. $ 96 Nr. 3, MilStGB. $ 121 ), unerlaubte

Entfernung (Seemo. $ 96 Nr. 4, MilStB. & 64 ), Trunkenheit

im Dienſt (SeemD. § 96 Nr. 7, MilStGB. § 151) . Ein wich :

tiger Unterſchied beſteht darin, daß für die Beſtrafung jener „ leich:

teren Fälle “ im Seerecht der Kapitän die alleinige Inſtanz iſt,

während ſie im Militärrecht auch gerichtlich geahndet werden

können .

1001) SeemD. § 110 Saß 1 .

1002) SeemD. $ 110 Saß 2.

1003) Vgl. beſ. SeemD. $ 93 Ab . 1 , 2, 4 , SS 96, 109.

1004) Die Eintragungspflicht gemäß $OB. $ 520 Abſ. 3, SeemD. $ 98

bleibt aber beſtehen .

1005) SeemD. & 91 Sa 1 .

1
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jeweilig die geeigneten ſind , darüber hat der Kapitän nach

ſeemänniſchem Takte zu befinden . Ausdrücklich unterſagt

iſt ihm hier nur die Verhängung von Geldbußen , Ein

ſperrung 1006) , Koftſchmälerung von mehr als dreitägiger

Dauer , woraus poſitiv folgt , daß Koſtſchmälerung bis zu

drei Tagen erlaubt iſt, und von körperlicher Züchtigung 1007) .

Eine Übertragung des elterlichen Züchtigungsrechtes 1008)

iſt nicht ausgeſchloſſen ; ſie findet aber, wie das Reichsgericht

ſagt, ihre Schranke in den ſittlichen Pflichten der Eltern 1009) .

In dieſer Begrenzung würde alſo auch bei minderjährigen

Schiffsjungen die Züchtigungsbefugnis auf den Kapitän über

gehen können. Sie würde ihm dann als ein „ pädagogiſches ",

nicht als ein disziplinariſches Recht, alſo weſentlich im

Intereſſe des Minderjährigen 1010) , nicht auf Grund der

Schiffsdisziplin und nur kraft der beſonderen Übertragung

zuſtehen 1011). Weiterhin können Urlaubsverweigerung oder

-verkürzung 1012), Ausſchließung von Überſtundenarbeit und

1

1006 ) Einſperrung wegen Arbeitsverweigerung wird als Verſtoß gegen

die SeemD. (8 79 Ab . 1 a. F.) gekennzeichnet vom SeeA.Şam:

burg , 23. Februar 1892, Bb. X S. 379 ff ., 395, 410.

1007) SeemD. & 91 Saß 2. Vgl. bazu ubrich , Das Züchtigung

recht in ſeiner ſtrafrechtlichen Bedeutung, im Gerichtsſaal Bd. XLVI

( 1892 ) S. 230-232. - Gegenfäßlich zur Seemannsordnung iſt

körperliche Züchtigung zugelaſſen in der Gewerbeordnung (S$ 127 a,

127 b Abſ. 3 Nr. 2 , 134 Abſ. 1) gegen Lehrlinge und in der

Disziplinar-Strafordnung für die Raiſerliche Marine (vom 1. No

vember 1902 SS 45 Nr. 7, 46 Abſ. 1 , 2, 4) gegen Schiffs

jungen .

1008) BGB. SS 1631, 1634, 1665, 1685, 1686, 1800.

1009) RG. 2. Januar 1900 , Strafſ. Bd. XXXIII S. 32. Aritiſch

gegen dieſes Erk. Binding , Lehrbuch des Gemeinen Deutſchen

Strafrechts, beſonderer Teil Bd. I ? (1902) S. 45 Anm. 3, und

Havenſtein , Das Züchtigungsrecht der Lehrer, in Goltdammers

Archiv Bd. LI S. 250.

1010 ) Vgl. Sellinet a. a. D. S. 248 Anm. 1 .

1011 ) Eine praktiſche Folge davon iſt , daß nicht jeder Att der Auß:

übung dieſer Befugnis eingetragen zu werden braucht ( SeemD .

$ 92 ).

1012) Vgl. Seemo. $ 34 Abſ. 3 , dazu § 114 Nr. 5 .

2

1
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damit vom Überſtundenlohne, ſowie Erſchwerungen des Dienſtes

nach Art oder Umfang ſich als Disziplinarſtrafen darſtellen .

Unter die leßteren gehört nicht die Herabſeßung des untaug

lichen Schiffsmannes in Rang und Heuer 1013), und eine

Hemmung der geſeßlich eintretenden Rang- und Heuer:

erhöhung iſt vollends unzuläſſig 1014) .

) Eintragungen.

Der Rapitän hat jede gröbliche Dienſtpflichtver

leßung , ſobald es geſchehen kann , mit genauer Angabe

des Sachverhalts in das Tagebuch einzutragen. Er hat dem

Schiffsmanne den Inhalt der Eintragung unter ausdrück

lichem Hinweis auf die Strafandrohung des § 96 der See

mannsordnung mitzuteilen , falls nicht beſondere, gleichfalls

einzutragende Gründe die Mitteilung untunlich machen, und

ihm auf Verlangen eine Abſchrift des Eintrags auszu

händigen 1015) .

Auch muß er jede disziplinariſche Maßregel bald

tunlichſt unter Angabe der Veranlaſſung eintragen 1016) .

III. Streitigkeiten zwiſchen Kapitän und Mannſchaft.

1. Wirkungskreis der Seemannsämter.

Zur Erledigung von Streitigkeiten zwiſchen Kapitän und

Mannſchaft ſind als beſondere Behörden die Seemannsämter

berufen .

a ) Gütliche Ausgleichung.

Jedes Seemannsamt, namentlich aber das abmuſternde,

iſt verpflichtet , zunächſt die gütliche Ausgleichung ſolcher

1013) SeemD. § 43.

1014) SeemD. SS 1 , 52.

1015) Seem. § 98.

1016) SeemD. $$ 92 , 114 Nr. 12. Iſt der Eintrag einer Roſts

ich målerung verabſäumt , ſo tann der Rapitán dies nicht

damit entſchuldigen , daß eine ſolche aus anderen als di@ ziplina:

riſchen Gründen erfolgt ſei ; denn hierüber bedürfte es ebenfalls

einer Buchung, $ 57 46. 2.
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Streitigkeiten zu verſuchen 1017) . Eine Beſchränkung auf)

zivilrechtliche Angelegenheiten iſt dabei nicht gegeben . Der

Streit kann auch auf ſtrafrechtlichem Gebiete liegen 1018),

7. B. bei Antragsdelikten , er kann verwaltungsrechtlicher, er

braucht überhaupt nicht juriſtiſcher Natur zu ſein. Der

Hauptwert der ſeemannsamtlichen Tätigkeit liegt hier im

Herbeiführen eines , wenigſtens vorläufig , tatſächlich geord

neten Zuſtandes.

Gelingt dem Seemannsamt eine gütliche Einigung , ſo

entſteht ziviliſtiſch die Frage, inwieweit daraus eine Zwangs

vollſtreckung möglich iſt. Das Seemannsamt iſt kein „Ge

richt “ im Sinne der Zivilprozeßordnung. Ein vor ihm

geſchloſſener Vergleich bildet daher ebenſowenig einen voll

ftredbaren Titel 1019), wie etwa der im Nordſeefiſcherei

vertrag vom 6. Mai 1882 1020) vorgeſehene Vergleich, den

die Fiſcher unter der Autorität der Kreuzerkommandanten

abſchließen. Eine Möglichkeit , der gütlichen Vereinbarung

die Volſtreckbarkeit zu ſichern , ſcheint ſich für die Fälle zu

ergeben, wo das Seemannsamt ein Konſulat iſt 1021). Denn

der Konſul kann Urkunden, die den Notariatsurkunden gleich

zuachten ſind, aufnehmen 1022), woraus ſich weiter ſeine Be

fugnis zur Aufnahme vollſtreckbarer Urkunden nach Maßgabe

der ZPO. 1023) folgern ließe . Doch iſt das nicht unzweifel

haft, und ſicher würde das Seemannsamt zur Erteilung des

vollſtreckbaren Titels höchſtens in ſeiner Eigenſchaft als

Konſulat befugt ſein 1024). Daß es als Seemannsamt dieſe

1017) SeemD. § 128. Vgl. § 134 des öſterreichiſchen Entwurfs einer

Seemannsordnung von 1901 ,

1018 ) Vgl. d. König S. 461 Anm. ***

1019) Nach 3PO. $ 794 Nr. 1 .

1020) (ROBI. 1884 S. 25) Art. 33 Abſ. 1 .

1021) SeemD. § 5 Abſ. 1 .

1022) Ronjoo. S$ 16, 17.

1023) § 794 Nr. 5.

1024) Demnach iſt die Frage keine ſpezifiſch feerechtliche. V. König

S. 232 Nr. 5 neigt zu ihrer Verneinung. Namentlich würde eⓇ,

wie er geltend macht, an einem Amtsgericht fehlen, welches über
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Befugnis nicht hat , iſt um ſo auffälliger, als beim Miß

lingen gütlicher Einigung die ſeemannsamtlichen Ent

ſcheidungen ohne weiteres einem vorläufig volſtreckbaren Ur

teile gleichſtehen , ja regelmäßig nicht einmal einer Voll

ſtredungsklauſel bedürfen 1025) .

b) Autoritative Entſcheidung.

Läßt fich gütliche Einigung nicht erreichen , ſo iſt das

Seemannsamt zur autoritativen Entſcheidung berufen :

1. im Ausland für Fälle,die keinen Aufſchub leiden 1026),

insbeſondere wenn der Schiffsmann ſeine Entlaſſung

verlangt und der Kapitän ſie ihm verweigert 1027) ;

2. im fnland für Streitigkeiten , die über Antritt

oder Fortſeßung des Dienſtes nach der Anmuſterung

entſtehen 1028);

3. überall , und zwar unabhängig von der Dring

lichkeit und der Anmuſterung, für folgende Streitig

keiten :

a ) über Herabſeßung des Schiffsmanns in Rang oder

Heuer 1029),

b) über Vergütungsanſprüche wegen notwendig ge

wordener Veränderungen in der Beföſtigung 1080) ,

Einwendungen, betreffend die Zuläſſigkeit der Vollſtredungsklauſel,

und über Erteilung einer weiteren dorfftredbaren Ausfertigung

zu entſcheiden hätte. ZPO. § 36 bietet übrigens dabei keinen

Ausweg.

1025) SeemD. § 131 . Wenn auch die SeemD. fchweigt, ſo wird

doch , entſprechend ZPO. SS 796 Ab . 1 , 929 Abſ. 1 , die Erteis

lung der Polftredungeklauſel in folchen Fällen für erforderlich zu

erachten ſein, wo die Zwangsvollſtreckung für einen anderen als

den in der jeemannsamtlichen Entſcheidung bezeichneten Gläubiger

oder gegen einen anderen als den dort bezeichneten Schuldner

erfolgen ſoll . Anders Haerle a. a . D. S. 119

1026) SeemD. 129 Abſ. 2 .

1027) SeemD. § 77.

1028) Seemo. S 130.

1029) SeemD. § 43.

1030) SeemD. § 57.
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1

c) über Anſprüche auf koſtenfreie Verpflegung und

Heilbehandlung in gewiſſen Fällen 1031),

d) über die Art 1032) ber und über die Vergütung 1033)

an Stelle der freien Zurückbeförderung, ſowie über

die Berechnung der Entſchädigungsheuer 1034),

e) über die Belohnung des bei der Schiffsverteidigung

zu Schaden gekommenen Schiffsmanns 1035).

Welches Seemannsamt anzurufen iſt, wird im

allgemeinen nicht geſagt ; es heißt , „das Seemannsamt“

ſoll entſcheiden 1036) . Man wird vorzüglich an das See

mannsamt des liegehafens denken müſſen , das denn

auch als „ ausſchließlich “ zuſtändig bezeichnet wird 1037) für

Streitigkeiten über Dienſtantritt oder -fortſeßung , die im

Inland nach der Anmuſterung entſtehen 1038) . Über die

Anſprüche wegen Koſtveränderungen und über die Art der

Zurückbeförderung des Schiffsmanns befindet das ab

muſternde Seemannsamt 1039), über die Heuer- und Rang

minderung dasjenige , „welches zuerſt angegangen

werden kann" 1040) . Bei dem allen iſt, wie es ſchon der

lekterwähnte Fall verdeutlicht, die Entſcheidung auch eines

nach dem Geſeßesbuchſtaben nicht zuſtändigen Seemanns

amtes möglich. Es wäre falſch, eine derartige Entſcheidung

einfach als nicht vorhanden anzuſehen ; ſie kann, je nach Lage

des Einzelfalles, im Inſtanzenzuge angegriffen werden .

Der Zug geht bei allen hier intereſſierenden Ent

1031 ) SeemD. § 59 Abſ. 5 .

1032) SeemD. $ 78.

1033) SeemD. SS 59 Abj. 6, 66 , 69, 72.

1034) SeemD. § 73.

1035) SeemD. $ 61 Ab . 3.

1036) SeemD. SS 59 Abſ. 5 und 6, 61 Ab . 3, 66 Abſ. 3, 69 Ab . 2

72 Abſ. 2 Saß 1, 73 Abſ. 4, 77, 129 .

1037) Begr. zu $ 116 .

1038) SeemD. $ 130.

1039) SeemD. SS 57 Abſ. 3, 78 Ab . 2.

1040) SeemD. $ 43 Abſ. 4.

.

.
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ſcheidungen eines Seemannsamts 1041) entweder an die ihm

vorgeſepte Verwaltungsbehörde oder an das Gericht. In

den rein zivilrechtlichen Angelegenheiten ſteht immer der

Rechtsweg offen. Dabei wird der oben erwähnte Unterſchied

praktiſch , ob Zivil- oder Verwaltungsſachen auszutragen ſind.

Würde beiſpielsweiſe die Mannſchaft Beſchwerde darüber

führen , daß der Kapitän das Schiff ungenügend verprovian

tiert habe, und das Seemannsamt ſich weigern, eine Unters

ſuchung der Vorräte zu veranlaſſen 1042), ſo könnte des wei

teren nur der Verwaltungsweg beſchritten werden . Würde

aber nach erfolgter Unterſuchung der Kapitän die Anweiſung

des Seemannsamts, den Proviant zu vervollſtändigen, nicht

beachten , und infolgedeſſen die Mannſchaft kündigen , ſo wäre

für den zivilrechtlichen Streit über die Entlaſſung

zunächſt das Seemannsamt und dann das Gericht zu :

ſtändig 1043) 1044) .

2. Wirkungskreis der Gerichte.

a ) Deutſche Gerichte.

Die Gerichte, regelmäßig die Amtsgerichte 1045), treten

in Wirkſamkeit :

1. wenn ſie, nachdem das Seemannsamt unter

Vorbehalt des Rechtsweges entſchieden hat , angerufen

werden 1046) . Eine Friſt iſt für die Beſchreitung des Rechts

weges gegen die ſeemannsamtlichen Zivilentſcheidungen , im

1041) KGB. § 749 Abſ. 3 Sa 2 ſteht auf einem anderen Blatt.'

1042) SeemD. § 58 Abſ. 1 .

1043) SeemD. $ 129 Abſ. 2, 3, § 130.

1044) Solche Betrachtung erwedt Bedenken gegen die ganz allgemeine

Äußerung von Wach ( Handbuch des deutſchen Civilprozeßrechts,

1885, S. 111 Anm. 84 ), die Zuſtändigkeit des Seemannsamts

betreffe nicht eigentlich zivilrechtliche Anſprüche.

1045 ) GVG. $ 23.

1046) Vgl. Monics, Die Berufung auf den Rechtsweg bei Anſprüchen

des bürgerlichen Rechte , in 33P. Bb. XXIII (1897 ) S. 407

bis 427 .
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Gegenſaß zu den Strafbeſcheiden 104 ?) , nicht vorgeſchrieben .

Wo die Vorentſcheidung des Seemannsamts obligatoriſch

iſt 1048), würde eine unmittelbar bei Gericht erhobene Klage

an der Unzuläſſigkeit des Rechtsweges ſcheitern.

2. ohne vorgängige Anrufung des Seemanns

a mts. Beſondere Normen gelten hier , ſoweit deutſche

Gerichte in Anſpruch genommen werden , für die Rechts

ſtellung des Kapitäns nicht. Seine prozeſſuale Aktiv- und

Paſſivlegitimation zur Reedereivertretung beſtimmt ſich nach

den allgemeinen feehandelsrechtlichen Säßen 1049) .

b) Nusländiſche Gerichte.

Hier muß , vom Standpunkt des deutſchen Rechts aus,

auseinandergehalten werden , ob der Kapitän paſſiv oder

aktiv prozeßbeteiligt iſt.

1. Klagen gegen den Kapitän vor einem ausländi:

fchen Gerichte find dem Schiffsmanne grundſäßlich unter

ſagt 1050) . Im Bedürfniſſe der Disziplin begründet, ſpiegelt

dieſer Saß das Nationalitätsprinzip wider, wie es ſich bei

inneren Bordangelegenheiten die Jahrhunderte hindurch mehr

oder minder rein erhalten hat 1051) . Er erleidet Ausnahmen

nur , falls beim Zwangsverkaufe des Schiffes Forderungen

aus dem Beuervertrage geltend gemacht werden, oder falls

gegen den Kapitän ein Gerichtsſtand im Inlande fehlt .

Dem Schiffsmann in ſolcher Lage das Klagen verbieten,

hieße ihn von Geſeßes wegen rechtlos machen. Einer Ent

ſcheidung des ausländiſchen Gerichts, an das ſich der Schiffs

mann dem Verbot der Seemannsordnung zuwider gewendet

1047) SeemD. & 124 .

1048) Insbeſondere in den Fällen SeemD. $ 130 ; vgl. dazu die Anm .

pon Loewe.

1049) HGB. $8 527, 761 .

1050) SeemD. $ 129.

1051) Einzelheiten bei F. Perels , Das internationale offentliche Sees

recht der Gegenwart ? ( 1903 ) S. 60 ff.

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LVIII. 8

2
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hat , müßte der deutſche Richter die Anerkennung ver

ſagen 1052).

2. Klagen des Kapitäns gegen Schiffsleute vor aus

ländiſchen Gerichten ſind zwar vom deutſchen Geſeß ſtill

ſchweigend zugelaſſen , werden aber nur ausnahmsweiſe von

Erfolg ſein , da die eigentlich zur wenigſtens vorläufigen

Entſcheidung berufene Behörde immer das deutſche Konſulat

bleibt 1053) .

IV. Beendigung des Dieuſtverhältuiffes der Mannſchaft.

1. Entlaſſung , Zurüdlaſſung im Auslande,

Rückbeförderung.

Wie zur Annahme iſt der Kapitän auch zur Ent

laſſung der Mannſchaft legitimiert 1054) . Die Seemanns

ordnung 1055) zählt , abgeſehen von ſeinem ſchon erwähnten

Rücktrittsrecht wegen verzögerten Dienſtantritts 1056), eine

Reihe von Gründen auf, die den Kapitän zur Entlaſſung

von Schiffsleuten berechtigen. Eintretenden Falles muß er

baldtunlichſt die Entlaſſung und deren Grund dem Schiffs

manne mitteilen, ferner beides, bevor dieſer das Schiff ver

läßt, ins Tagebuch eintragen 1057) 1058) und ihm auf Ver:

langen eine eigenhändig unterzeichnete Abſchrift der Ein

tragung erteilen 1059) . Die Seemannsordnung 1060) gibt

1052) 3PO. SS 328 Abſ. 1 Nr . 1 , 723 Schlußlaß. Siehe F. Vier:

haus in 33P. Bd. XXXI S. 548.

1053) SeemD. § 129 Abſ. 2 Saß 3. Dieſer Saß, wonach der Kapitän

mit dem Recht, das Seemannsamt in Anſpruch zu nehmen, dem

Schiff&manne nicht nachſtehen fou, galt ichon unter der früheren

SeemD ., obſchon ohne in ihr Ausdruck gefunden zu haben. ROHG.

17. Februar 1874 , Bd. XII S. 417 .

1054) Oben Anm. 434 und Text dazu.

• 1055) § 70.

1056) SeemD. § 32 Abſ. 2.

1057) Vgl. HGB. § 520 Abſ. 2 .

1058) Ausnahmen : SeemD. § 70 Nr. 1 , 6.

1059) Straffaßung : SeemD. § 114 Nr. 12.

1060) $$ 74, 75 .
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ferner Gründe an, die den Schiffsmann berechtigen , ſeine

Entlaſſung zu fordern . Vom Standpunkte des Kapitäns ſei

hier hervorgehoben , daß ſchwere Pflichtverleßungen den von

ihm gekränkten Schiffsmann zur Kündigung berechtigen 1061);

dom Standpunkte eines neu eintretenden Kapitäns, daß ein

Wechſel in der Perſon des Schiffsführers keinen Kündigungs

grund ausmacht 10 € 2) ; vom Standpunkte deſſen, der Kapitän

werden will, daß er zweds Vorbereitung zur Steuermanns

oder Schifferprüfung oder zweds Annahme einer ihm an

gebotenen Kapitänsſtellung ſeine Entlaſſung fordern kann,

ſofern er einen geeigneten Erſaßmann ſtellt, und durch den

Wechſel dem Schiffe kein Aufenthalt entſteht 1063) .

Ungeachtet der Beendigung des Dienſtverhältniſſes darf

der Kapitän den Schiffsmann außerhalb des Reichsgebietes

nicht ohne die Genehmigung des Seemannsamtes zu rü &

laſſen 1064) . Ausnahmen finden ſtatt:

1. mit Einverſtändnis des Schiffsmannes, falls ſich an

dem Plaße ein Seemannsamt nicht befindet, und

auch die Genehmigung eines anderen Seemanns

amtes ohne Reiſeverzögerung nicht eingeholt werden

kann 1065) ;

1

1061 ) Insbeſondere : Verübung von Mißhandlungen , Duldung folcher

ſeitens anderer Befaßungsmitglieder , Verabreichung verdorbenen

Proviants , grundloſe Roftſchmälerung (SeemD. & 74 Ah. 1

Nr. 1). Wenn der Kapitän Anordnungen, die das Seemannsamt

zur Abhilfe von Beſchwerden über Untüchtigkeit oder mangelhafte

Proviantierung des Schiffes getroffen hat, nicht befolgt, fo erwächſt

jedem Schiffsmanne unbedingt ein Kündigungsrecht (SeemD. 858),

alſo unabhängig davon , ob ihm gegenüber eine Pflichtverleßung

des Kapitäns vorliegt: Þappen heim Bd. II S. 579.

1062) SeemD. $ 74 Abſ. 2.

1063) SeemD. $ 74 Abſ. 1 Nr. 5 .

1064) SeemD. $ 83 Ab . 1. Ebenſowenig darf der Schiffsmann , außer

bei Flaggenwechſel, ohne vorläufige Entſcheidung des Seemanns

amts im Ausland gegen den Willen des Kapitäns den Dienſt

berlaffen , mag er auch materiell im Recht fein ; ebb. $ 77 .

1065) SeemD. 8 83 Ab . 2.
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2. bei Übergabe eines ſtraffälligen Schiffsmannes an

eine ausländiſche Behörde behufs deſſen Übermittelung

an eine zuſtändige deutſche Behörde ; doch iſt dies

nur bei gewiſſen ſchweren Zuwiderhandlungen , nur

in dringenden Fällen und wiederum nur unter der

Vorausſeßung zuläſſig, daß ein Seemannsamt nicht

rechtzeitig angegangen werden kann 1066).

Bisweilen hat die ausſcheidende Mannſchaft freie Rück

beförderung von der Reederei zu beanſpruchen 1067) . Hier

iſt es Sache des Kapitäns , zu beſtimmen , ob die Rück:

beförderung naturaliter gewährt werden , oder ob an ihre

Stelle eine entſprechende Vergütung treten ſoll 1068) .

2. Abmuſterung.

Wie die Anmuſterung , ſo hat der Kapitän auch die

Abmuſterung zu veranlaſſen 1069) . Dieſer öffentlichrecht

liche Akt beſteht in der Verlautbarung der Beendigung des

Dienſtverhältniſſes ſeitens des Kapitäns und der aus

dieſem Verhältnis ausſcheidenden Mannſchaft 1070) . Daraus

folgt , daß hier ein zum Abſchluß von Heuerverträgen be

vollmächtigter Reedereivertreter nicht, wie bei der Anmufte

rung, an die Stelle des Kapitäns treten kann 1071) . Noch

vor der Abmuſterung hat der Kapitän die bisherigen Rang

.1066) SeemD. SS 83 Abſ. 3 , 127 Ab . 2-4.

1067) SeemD. SS 58 A6 . 2, 72, 73, 76, 78 , 79, 82 ; 59, 60. Nicht

in Frage kommt hier der öffentlichrechtliche Rüdbeförderungs

anſpruch hilfsbedürftiger Seeleute aus § 1 des HeimſchaffungsG .

1068) SeemD. SS 59 46.6, 66 Abſ. 3, 69, 72 Abſ. 2, 76 .

1069) SeemD. $$ 12, 18 ff., 114 Nr. 3.

1070) 8 18 Sag 1. Vom Weſen der Abmuſterung handelt RDHG.

3. Februar 1875, Bd. XVIII S. 145 .

1071) Dies erklärt ſich aus der Natur der Abmuſterung , während bei

der Anmuſterung die Perſon des Kapitäns entbehrt werden kann ;

vgl. SeemD. & 13 Saß 1 im Gegenſatz zu $$ 18 , 28. Es iſt

daher irreführend , wenn § 12 Abſ. 2 von „ Muſterung “ anſtatt

nur von „ Anmuſterung“ ( ſiehe Abf. 1 ebd . ) ſpricht.M
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und Dienſtverhältniſſe 1072) ſowie die Dauer der Dienſtzeit

dem Schiffsmann im Seefahrtsbuche zu beſcheinigen und ihm

auf Verlangen ein Führungszeugnis, welches jedoch nicht in

das Buch eingetragen werden darf , zu erteilen 1078) . Bei

Streit über das Zeugnis oder die Beſcheinigung unterſucht

das abmuſternde Seemannsamt den Sachverhalt auf Antrag

des Schiffsmannes , dem es dann das Ergebnis der Unter

ſuchung beſcheinigt 1074) . Es bleibt dem Schiffsmann unbe

nommen , alsdann gegen den Kapitän im ordentlichen Rechts

wege vorzugehen 1075) . Die Klage richtet ſich , da Zeugnis

und Beſcheinigung nicht vom Reeder, ſondern vom Kapitän

perſönlich auszuſtellen ſind, gegen dieſen, ſelbſt wenn er bei

Rlagerhebung nicht mehr im Dienſte der Reederei ſtehen

ſollte 1076).

1072) Vgl. SeemD. $ 43 46. 4 .

1073) Seemo. $ 19.

1074) SeemD. § 21 .

1075) Vgl. BGB. 8 630.

1076) Damit iſt der Mannſchaft nicht das Recht abgeſchnitten , in bes

fonderen Fällen , z. B. wenn der Schiffeführer verſtorben iſt, die

Reederei um ein Zeugnis anzugehen .

I



11.

Der Handlungsagent als deutſcher und ausländiſder

Rechtstypus *).

Von

Herrn Dr. H. Wüſtendörfer, Gerichtsafſeſſor und Privatdozent

an der Handelshochſchule in Köln .

Weſentlich ſpäter als der amtliche Sandelsmakler, der

bereits im Mittelalter wirtſchaftlich und rechtlich zur vollen

Entfaltung gelangt, ſpäter aber auch als der Rommiſſionär,

der ſeit dem Ausgang des Mittelalters zum feſten Wirt

ſchaftstypus, ſeit Beginn der Neuzeit auch zum anerkannten

Rechtsinſtitut ausreift , erſcheint als dritte Gruppe ſelbſtän

diger kaufmänniſcher Hilfsperſonen der kaufmänniſche Agent

auf dem Plan. Er iſt ein Kind der jüngſten Vergangenheit.

Noch der Code de commerce kennt ihn nicht als individuelles

Rechtsgebilde; noch die Nürnberger Kommiſſion zur Beratung

eines allgemeinen deutſchen Handelsgeſekbuches ſah ſich einem

ſo jungen und unentwickelten Wirtſchafts- und Rechtsphänomen

gegenüber, daß ſie ſich darauf beſchränken durfte, unter den

Grundhandelsgeſchäften neben der gewerbsmäßigen nichtamt

lichen Vermittelung die gewerbsmäßige „ Abſchließung von

Handelsgeſchäften für andere Perſonen" namhaft zu machen “).

n

* ) Der nachfolgende Auflaş gibt mit einigen unweſentlichen Ändes

rungen den Inhalt einer akademiſchen Antrittsrede wieder, die der

Verfaſſer am 28. April 1906 an der Handelshochichule von Köln

gehalten hat.

1) A. HGB. Art . 2724 Vgl. Protokolle (Rus) S. 88, 103-108,
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Das zielte zugeſtandenermaßen auf die Handelsagenten , die

damit als ſelbſtändige Kaufleute charakteriſiert, aber von den

Privathandelsmaklern nicht geſchieden wurden. Es fehlte

alſo dem neu geſchaffenen Rechtsbegriff nach außen hin noch

die rechte Geſchloſſenheit der umgrenzenden Linien , nach

innen aber jede geſeßliche Sonderregelung . Und das war

erklärlich genug . Denn Deutſchlands damalige Wirtſchafts

verfaſſung gab für ein Sonderrecht von Handelsagenten noch

nicht den geeigneten Nährboden ab .

Erſt in der zweiten Hälfte des derfloſſenen Säkulums,

und namentlich ſeit der Reichsgründung, ſollte der alte

Stamm heimiſchen Wirtſchaftslebens den neuen Zweig der

Handelsagentſchaft zu kräftigem Wachstum heraustreiben.

Als ſelbſtändiger Raufmann, der von anderen Handelshäuſern

oder Handelsgeſellſchaften meiſt am fremden Plaße mit ihrer

ſtändigen Intereſſenvertretung in der Weiſe betraut iſt, daß

er für ſie gegen Proviſion Geſchäfte vermittelt oder abſchließt,

bildet um die Wende zum 20. Jahrhundert der kaufmänniſche

Agent neben dem Kommiſſionär auf der einen , der Filiale

auf der anderen Seite die typiſche Form der erternen Hilfs

kraft im Warenhandel und Fabrikbetrieb wie im Verſiche

rungsgewerbe , im Transport- und Auswanderungsgeſchäft,

im Bankfach und in anderen Erwerbszweigen.

Dieſem neuen Wirtſchaftstyp , dem das alte Handels

geſeßbuch nur flüchtige Umriſſe zu ziehen vermochte, war

ſeitdem die deutſche Rechtswiſſenſchaft und Gerichtspraxis

näher getreten, indem ſie aus dem chaotiſchen Begriffswirr

warr , zu dem das vieldeutige Wort „ Agent“ Anlaß geben

mochte, den feſten handelsrechtlichen Rern ausſchied ?) und mit

I

1963, 1294, 1295, 4515-4517, Entwurf erſter Lejung Art. 55.

Vgl. auch a. HGB. Art. 298 , über deſſen Tragweite bekanntlich

Streit herricht.

2) Vgl. die Definitionsverſuche bei Brindmann , Þandelbrecht

S. 390 ; Eyber bei Gruchot XIII S. 386 ff. Anſchüß. Völs

derndorff , Rommentar Bd.I S.303f.; Goldſchmidt, Hand:

buch (2. Aufl .) BD. I S. 635 Anm. 20 ; Staub, Rommentar
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dispoſitiven Normen zu umgeben ſuchte . Was für das neue

deutſche Handelsgeſekbuch zu tun übrig blieb, war, den Rechts

bau, der ſo in fünfzig Jahren durch die mühſelige Kleinarbeit

zahlloſer Werkmeiſter langſam emporgewachſen , unter das

ſchirmende Dach der Staatsgeſeßgebung zu bringen . Es hat

fich, wie bekannt, dieſer Aufgabe unterzogen durch die Auf

ſtellung einer kleinen Zahl dispoſitiver Leitfäße :), die es an

den Tatbeſtand knüpft, daß jemand, „ohne als Handlungs

gehilfe angeſtellt zu ſein, ſtändig damit betraut iſt, für das

Handelsgewerbe eines anderen Geſchäfte zu vermitteln oder

im Namen des anderen abzuſchließen ".

Wenn der alſo fixierte Rechtsbegriff des „ ħandlungs

agenten " wie wir nunmehr mit dem Geſekbuch etwas

altmodiſch ſagen müſſen – dem Wirtſchaftstypus adäquat

iſt, wenn ſich insbeſondere herausſtellen ſollte, daß die Grenz

linien zu den eng benachbarten Kategorien kaufmänniſcher

þilfsorgane, der Filiale, dem Handelsmakler und dem Kom

miſſionär, ſichtbar und brauchbar gezogen ſind, ſo beanſpruchte

die Neuſchöpfung des deutſchen Geſeßgebers auch im Rechts

leben der anderen Kulturvölker Beachtung. Wir müſſen

daher zunächſt hier kritiſch verweilen , wollen wir einen feſten

Ausgangspunkt gewinnen für die Betrachtung des franzö

fiſchen und des engliſch -amerikaniſchen Rechts.

Ob jemand als Handlungsgehilfe 4) gegen Lohn in

einem fremden Handelsgewerbe oder als ſelbſtändiger Agent

(5. Aufl.) S. 150 ; Behrend , Handelsrecht S. 379 ff.; Grün:

hut in Endemanns Handbuch III S. 133 ; Ehrenberg , Ver

ficherungê recht S. 207 ; N. Ehrenberg im Sandwörterbuch der

Staatswiſſenſchaften sub ,Agenturweſen “ ; RG. XXXI S. 60 und

zahlreiche andere Schriftſteller und Entſcheidungen .

3 ) HOB. $ 84 ff.

4) Indem das Gefeß den Handlungsagenten als ſelbſtändigen kaufmän

niſchen Unternehmer behandelt (vgl . § 84 Abſ. 1 a . E. und § 88),

ſtellt es ihn in Gegenſaß nicht nur zum Handlunggehilfen, ſondern

ebenſo zu allen anderen Angeſtellten des Geſchäfte herrn , z. B. zu

Gewerbegehilfen . Die Legaldefinition iſt alſo zu eng. Vgl. GD

fad , Handelsrecht (6. Aufl.) S. 199.

.
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-

unter Erzielung eines Unternehmergewinns für ein fremdes

Handelsgewerbe tätig wird – dieſe oft delikate Tatfrage,

die bekanntlich das Geſeß zum Teil durch Gleichſtellung aus

dem Wege zu räumen ſucht 5), taucht mit etwas veränderten

Geſichtszügen in dem Verhältnis der „Agentur" zur Filialec)

wieder auf.

Es ſteht feſt, daß die „Agentur“, das heißt hier : der

Gewerbebetrieb eines ſelbſtändigen Handlungsagenten , und

die Zweigniederlaſſung Rechtsvorſtellungen ſind , die ſich

kreuzen ") , nicht aber gegenſäßlich ausſchließen) . Es kann

fich nämlich ſehr wohl der Geſchäftsbetrieb auch eines felb

ſtändigen Agenten zu einer förmlichen Zweigniederlaſſung

des vertretenen þauſes verdichten) .

Dagegen ſtehen ſich , der herrſchenden Meinung nach,

die beiden Kategorien des Handlungsagenten und des San

delsmaklers in underſöhnlichem Kontraſt gegenüber . Der

Agent, ſagt man, unterhält ſtändige Beziehungen zum Ge

ſchäftsherrn , der Makler wird von Fall zu Fall beauf

tragt. Der Agent vertritt einſeitig die Intereſſen ſeines

Geſchäftsherrn und ſchließt für dieſen bei vorliegender

I

5) Vgl. AGB. SS 87 mit 55, 88 und 91 Saß 1 mit 65, auch 92

mit 66 und 70 Abſ. 1 .

6 ) Praktiſch wichtig namentlich wegen der Eintragungepflicht aus

HGB. SS 13 und 14.

7) So ſchon Goldſchmidt, Handbuch (1. Aufl.) I ? S. 474

Anm. 18.

8) So unrichtig fmmerwahr , Recht der Handlungsagenten S. 7 ;

Denzler , Die Stellung der Filiale (1902) S. 67 ff.

9 ) Dann nämlich , wenn alle diejenigen Wirtſchaftsakte , welche, als

ein geſchloſſenes Ganzes geſehen, die ſpezifiſche Handelsunternehmung

des Şauptgeſchäfts au &machen , ſamt und ſonders wenigſtens im

primitiven Entwidelungeftadium auch im Geſchäftebetriebe der

Agentur bortommen. Alsdann liegt die qualitative Selbſtändigkeit

des Geſchäftsbetriebs vor , die das charakteriſtiſche Merkmal der

Zweigniederlaſſung iſt. Die Frage dieſer Selbſtändigkeit iſt be:

fanntlich ſehr beſtritten . Im Rahmen dieſer Abhandlung kann auf

fie jedoch nicht näher eingegangen werden .

1
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Vollmacht auch ab ; der Makler ſteht als ein Mann von

objektiver Unparteilichkeit zwiſchen den Parteien,

nimmt zu beiden eine kontraktliche Stellung ein und ſchließt

niemals ab, ſondern vermittelt nur 19).

Das alles klingt juriſtiſch elegant ; aber die innere

Schwäche dieſer ſcheinbar ſo haarſcharfen Unterſcheidungs

merkmale tritt nur alzuſchnell hervor. Zu Meinungsver

ſchiedenheiten mußte ſchon der Verſuch führen , auf Grund

der angegebenen Kriterien in das Rechtsſyſtem den ſoge

nannten „ Gelegenheitsagenten “ einzuordnen , der allgemein

dem Publikum ſeine Dienſte als Vermittler zur Verfügung

ſtellt und dann für dieſen oder jenen gelegentlich tätig

wird 11).

1

10) Zweifelsfrei iſt nur der fernere Unterſchied , daß der Agent ſtets

einem fremden Handelégewerbe dient , der Mafler jedem Privatmann ,

ſofern nur die ihm übertragene Vermittelung ſich auf „Gegenſtände

des Handelsverkehrs “ bezieht. Staub , Kommentar Anm . 14 zu 984

und Anm . 2 Erkurs zu § 92, fügt des weiteren hinzu, der Agent

ſei begriffsmäßig verpflichtet , ſich um den Abſchluß zu bemühen,

der Handelsmakler nicht. Indeſſen iſt dieſes Kriterium , das auf

die Zivilmafler zutrifft (vgl . BOB. $ 652), für den Handelémaller

abzulehnen . Er übernimmt" gewerbemäßig die Vermittelung.

Nach der Terminologie des Gefeßes muß hierunter die Übernahme

einer Verpflichtung zum Tätigwerden verſtanden werden . Ugl ..

SOB. SS 383, 407, 416 , 425. Es liegt ein Dienſtvertrag auf

Geſchäftsbeſorgung vor, event. ein Werkvertrag . Vgl. Goldmann,

Kommentar I S. 436 f .; Düringer : Sachenburg, Kommen.

tar I S.281 ff. ; Motive zum BGB.-Entw. II S.511 . Abweichend:

Behmann Ring , kommentar Nr. 67 zu § 1 , und Rehmann,

Lehrbuch des bandelsrechts ( 1905) S. 238 .

11 ) Düringer Hachenburg I S. 261 wollen auf ihn die Vors

ſchriften über die Handlungsagenten analog zur Anwendung bringen .

Staub Anm. 7 zu § 84 erklärt ihn für einen Makler , und zwar

je nachdem für einen Sandelsmakler oder Zivilmakler : Daß er

im einſeitigen Intereſſe feines Alienten tätig werbe, ftehe dem nicht

entgegen . Vgl . ferner 3 weck, Die rechtliche Stellung des Agenten

S. 11 f ., Immerwahr S.4 , u . a . m . Goldmann I S.435 ff.

unterſtellt den Gelegenheitsagenten dem bürgerlichen Recht und ev.

AGB. SS 354 und 362 : Ein bandelemaller ſchließe niemals ab,

:
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Die ſchwierige Frage iſt zunächſt die , wann man von

jemand ſagen könne, er ſei „ ſtändig “ betraut 12) .

Sicher genügt dazu ein Betrauen mit der Vermittelung

eines beſtimmten einzelnen Geſchäfte auch dann nicht, wenn

hiermit die Inausſichtſtellung gleichartiger Aufträge für die

Zukunft ſich verbindet 13) . Aber ſelbſt das ſtändige Be

ſorgen von Vermittelungsgeſchäften reicht nicht aus , ſofern

es lediglich das Ergebnis regelmäßig wiederholter Einzel

aufträge bildet. Dann beſteht zwiſchen Geſchäftsherrn und

Agenten wohl ein faktiſches Kundenverhältnis , aber kein

dauerndes Vertragsverhältnis. Und ein ſolches iſt erforder

lich , um der Legaldefinition des Handlungsagenten Genüge

zu tun 14) .

Dieſer Tatbeſtand des Gefeßes iſt aber nicht bloß da

erfüllt , wo der Agent gemäß einer generellen Abrede Ge

ſchäfte gewiſſer Art für ſeinen Geſchäftsherrn ſtändig und

ohne jeweilige Spezialanweiſung vornimmt , ſondern auch

den Fall werden wir hierher ziehen dürfen , wenn infolge

der individuellen Färbung der einzelnen Geſchäftsabſchlüſſe,

3. B. bei den Einkäufen eines Einkaufsagenten , zwar die

einzelne Vermittelung oder Abſchließung von der Erteilung

eines Spezialbefehls abhängig bleibt , im übrigen jedoch die

Intereſſen des Geſchäftsherrn dauernd wahrzunehmen ſind.

Auch in dieſem Falle gelangt ein dauerndes Verpflichtungs

verhältnis des Agenten darin zum Ausdruck, daß er ſtändig

wie bisweilen ein Gelegenheitsagent, und nehme niemals das Inter

effe nur einer Partei wahr.

12) Die Dehnbarkeit dieſes Begriffs war eines der Fauptargumente,

das die hanſeatiſchen Handelskammern gegen die geſeßliche Regelung

des Agenturweſens ins Feld führten. Vgl. deren Gutachten zum

Entwurf S. 15.

13) Immer wahr S. 16.

14) Vgl. HGB. § 93, wonach der Handelsmakler gewiffe Verträge für

andere Perſonen vermittelt , „ ohne von ihnen auf Grund eines

Vertragsverhältniffes ſtändig damit betraut zu ſein " . Mit dieſer

Negative hat man bewußtermaßen den andelemaller vom and

lung@agenten ſcheiden wollen .
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die Marktlage zu verfolgen, auf günſtige Konjunkturen auf

merkſam zu machen , alte Geſchäftsverbindungen zu pflegen,

neue Abſaßmöglichkeiten aufzuſpüren hat .

Hier alſo iſt die feine Scheidelinie zu ziehen : Sobald

ein nur faktiſches Kundenverhältnis fich auswächſt zu einem

dauernden Verpflichtungsverhältnis wenn auch unter Ab

hängigkeit von Spezialaufträgen des Geſchäftsherrn - , ver-:

wandelt ſich die bisherige Einzelvermittelung in ein ſtändiges

Betrautſein als Handlungsagent.

So läßt ſich , wenn auch unter praktiſchen Schwierig

feiten, doch mit theoretiſcher Schärfe die dauernde Vermittler

tätigkeit des Agenten von dem einzelnen Vermittelungsgeſchäft

des Maklers abſondern. Die anderen Unterſcheidungsmerk:

male aber verſagen . Bei näherer Betrachtung erweiſen fie

fich, wie gleich zu zeigen ſein wird, als verkehrswirtſchaftlich

peraltet.

Wolte unſere Rechtsordnung troßdem an ihnen feſt

halten , ſo wäre das der typiſch deutſche Fall, daß eine zu

weit getriebene juriſtiſche Begriffsſchärfe den Sieg davon

trägt über praktiſche Brauchbarkeit , und damit würde der

deutſche Rechtstypus des Handlungsagenten im internationalen

Werturteil notwendig ſinken müſſen . Die Frage iſt alſo von

prinzipieller Bedeutung .

Unleugbar wies das alte Handelsgeſekbuch dem amt

lichen Handelsmakler eine reine Vermittlerrolle im ſtreng

juriſtiſchen Sinne zu . Es hatte jenen einfachen Verkehrs

zuſtand im Auge, da der Makler, der einen Vermittelungs

auftrag erhielt, ſich alsbald auf die Suche nach einem geeig

neten Vertragsgegner begab, dieſem die Offerte ſeines Auf

traggebers mitteilte , die Antwort entgegennahm und an

jenen zurücgab, die vorhandenen Differenzpunkte als Unter

händler durch beiderſeitiges Zureden auszugleichen ſuchte und

ſo die Parteien dazu brachte, perſönlich mit einander abzu

ſchließen . Der Makler ftand hier, umkleidet mit der Würde

eines Amtes, in objektiver Stellung über den Parteien und

trat dadurch , daß der Gegner ſich auf ſeine Vermittelung

I
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einließ , auch zu dem leßteren in ein kontraktliches Verhält:

nis 15).

þat nun auch das neue Handelsgeſeßbuch dieſe Rechts:

auffaſſung anſcheinend ohne weiteres auf den freien Handels

makler übertragen 16) , ſo handelt es ſich doch hier nur

um dispoſitive Normen . Allgemein wird das inſoweit an

erkannt, als man zugibt , daß ein Wandelsmakler auch im

einſeitigen Intereſſe der beauftragenden Partei vermitteln

dürfe 17).

Aber mit dieſem beſcheidenen Zugeſtändnis kann der

neuzeitliche Verkehr fich nicht zufrieden geben . Tatſächlich

iſt der heutige Handelsmakler in der Mehrzahl der Fälle der

bloßen Vermittelung entwachſen . Das Verkehrsbedürfnis,

insbeſondere das Verlangen nach Beſchleunigung der Ge

ſchäftsabſchlüſſe 18) , ſchuf eine Reihe von Übergangsformen

.

.

15) Vgl . a . HCB. Art . 69 Ziff. 1 , 2, 4, 6, Art . 73 , 74, 80, 81 , 83.

Prot. S. 151 .

16) Daher haftet der Maller beiden Parteien für ſein Verſchulden, hat

den Maklerlohn im Zweifel von jeder Partei zur Hälfte zu fordern ,

hat beiden Schlußnoten auszuſtellen und Tagebuchauezüge zu er:

teilen . Vgl. Dentſchrift ( Reichstagsvorlage , Guttentag) S. 83;

HOB. SS 98, 99, 94, 101. Vgl. ferner 96 .

17) Alsdann hat der Makler nur von ihr feine Courtage zu fordern ,

tritt zur Gegenpartei in fein Vertragsverhältnis und haftet ihr

nur aus unerlaubten Handlungen. Vgl. namentlich Staub

Anm. 7 zu § 84 und Anm. 3 Erkurs zu § 92 ; Staub , Aritiſche

Betrachtungen zum Entwurf S. 19 ; Düringer: Hachenburg

S. 287 unten und S. 301. So iſt es nichts Seltenes, daß Schiffs:

maller bei der Vermittelung von Schiffsvercharterungen im eins

ſeitigen Intereſſe des Reeders tätig werden und die Weijung erhalten ,

womöglich eine höhere Frachtrate als limitiert zu erzielen ( , freight

x sh. per ton, try more“).

18 ) An kleineren Börſen , wie z . B. Bremen, findet ſich auch heute noch

der Urtypus des Maklers, der einen Gegenkontrahenten zu den ges

ſtellten Bedingungen ſucht und, wenn er ſolchen nicht findet, den

Vermittelungsauftrag unausgeführt läßt . Ogl. von alle in

Schmollers Jahrbuch N. F.XVI S. 1131 , N. F. XVII S. 436 ff.;

Weber in dieſer Zeitſchrift Bb . XLIII, namentlich S. 158 f. ,

S. 473. In den modernen Großhandel paſſen dieſe primitiven

1
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vom ſchlichten Vermittler bis hinauf zum engliſchen dealer “ ,

der als Tagesſpekulant auf eigene Rechnung zu zwei ver

ſchiedenen Kurſen kauft und verkauft und dann möglichſt

glatt von der Börſe zu gehen ſucht 19) .

So finden wir den Makler heute als abſchlußbevoll

mächtigten Vertreter 20) , als garantierenden „ Aufgabemak

ler“ 21) , als den ſtändig betrauten Geſchäftsvermittler für

Banken und Warenliquidationskaſſen , ja als Kommiſſionär?:)

und Eigenhändler 28) .

Verfehraformen nicht mehr hinein. Sier iſt die Vereinfachung des

Geſchäftegangs und die Schnelligkeit der Abſchlüſſe eine Grund:

bedingung. Der Kaufmann, der auf der Preisgeſtaltung des Augen:

blides ſeine Spekulation aufbaut, muß ſofortige Gewißheit darüber

haben, ob er einen Vertragsgegner findet und von welcher Bonität

dieſer iſt ; er bedarf einer Leiſtungsfähigen vermittelnden Inſtanz,

die ſtets bereit iſt, auf vorgeſchlagene und der Marktlage entſprechende

Geſchäfte einzugehen und ihm ſo das Riſiko einer Ungewißheit über

die Abſchlußmöglichkeit des Geſchäfts, das Ausfindigmachen paffen:

der Appoints abzunehmen . Er bedarf ferner unter Umſtänden einer

Decadreffe für Transaktionen , die er der anderen Partei gegenüber

geheim zu halten wünſcht. Am vollkommenſten wird dieſen Aufs

gaben vielleicht der engliſche dealer gerecht. Siehe zu Anm . 19.

19) Vgl. namentlich Struct , Die Effektenbörſe (1881) passim , und

Weber in dieſer Zeitſchrift XLIII S. 163 ff.

20) Wie namentlich den Affefuranzmakler bei der Vermittelung von

Seeberficherungen .

21) Bgl . Ring , Maklergefeßentwurf, in Bulcha Archiv XLVII,

namentlich S. 146 ff.; $ 10 der „ Bedingungen für die Geſchäfte

der Berliner Fondsbörſe " vom 1. April 1905.

22) So frühzeitig die Wechſelagenten " in Frankfurt a . M. , in Ans

lehnung an Pariſer Börjenzuſtande. Vgl. RDAG. VIII S. 260 ff.;

Saling , Börſenpapiere ( 4. Aufl. 1884 ) BD. I S. 142.

23) Namentlich bei der Übernahme unerledigt gebliebener Reſtorders

( ,, Spißen " ). Vgl. Ning S. 146 ff.; Weber in dieſer Zeits

ſchrift LXIII S. 185. Aber auch als Tagesſpekulant, wie der Şam:

burger Fondsmakler. Ogl. von alle in Schmollers Jahrb.

N. F. XVI S. 1162 ff.; Weber in dieſer Zeitſchrift LXIII

S. 172 ; SS 5 und 12 des Regulative der Warenliquidationstafie

in bamburg. Die bei der Raſſe zugelaffenen Maller find ſtets

berechtigt und bei Abſchluſſen mit Firmen, die nicht in Hamburg

M
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Sieht man von vereinzelten ſpekulativen Auswüchſen ab,

ſo iſt der Makler in allen genannten Fällen auch gegenwärtig

noch das , was ſein eigentliches Weſen ausmacht, nämlich

Umſagvermittler im wirtſchaftlichen Sinne des Worts, jener

innerſte Punkt des Marktes , in welchem ſich Angebot und

Nachfrage treffen und zum Ausgleich bringen . Aber die

Rechtsform dieſes Ausgleiches ſchillert in allen möglichen

Farben.

Bleibt unſer Geſekbuch ſolcher Verkehrslage gegenüber

im Rückſtande ?

So hartnädig es offiziell an der reinen Vermittlerrolle

des Maklers feſthält 24), ſo läßt ſich doch, wie mir ſcheint,

entgegen der herrſchenden Anſicht, feſtſtellen , daß durch ein

Hinterpförtchen der moderne Umbildungsprozeß auch in das

Geſeß hineingeſchlüpft iſt.

Einmal ſtellt die bekannte Beſtimmung über Schluß

noten mit vorbehaltener Aufgabe 25) es jeßt 26) außer Zweifel,

daß der Handelsmakler ſeine Maklereigenſchaft nicht einbüßt,

wenn er der einen Partei die Beſchaffung eines Gegenkon

ſelbſt, ſondern in der Nachbarſchaft anfäffig ſind, ſogar verpflichtet,

fich felbft als Rontrahenten aufzugeben .

24) Vgl. oben Anm. 16. Daher iſt auch im Fall des § 95 Abſ. 3

dem Makler das Recht des Selbſteintritts verſagt , weil es dem

Begriffe der Vermittelung widerſprechen “ würde. Dentſchrift

S. 82 f.

25) HGB. § 95. Vgl. übrigens auch § 97.

26 ) Für das alte Handelsgeſeßbuch war bekanntlich ſtreitig , ob der

Makler dadurch ſeinen Charakter als Makler verliere und inſoweit

nicht mehr dem Maklerrecht unterliege , als er die eine Partei im

Willen und in der Erklärung vertritt . Vgl. einerſeits a . HGB.

Art. 67 Abſ. 2 , andererſeits Art. 69 Ziff. 2 und 6, Art. 70. Gegen

die Zuläſſigkeit der Bevollmächtigung namentlich Niefenfeld bei

Gruchot XXXVII S. 29 und S. 265 ff.; vgl . auch Hanſeat.

63. 1895, Hauptbl. Nr. 25 ; dafür : Dießel in Sieben haars

Archiv VII S. 247 ff., insbeſondere S. 296 ; Goldich in idt,

Handbuch (2. Aufl.) I S. 631 und in der Aritiſchen Zeitſchrift

für die geſ. Rechtswiſſenſchaft Bd. IV S. 151 ; Laband in

dieſer Zeitſchrift X S. 193, und andere mehr.

.
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trahenten garantiert und hierbei ſeinerſeits den zu vermitteln:

den Vertrag als Vertreter abſchließt??).

Und zum anderen tut das Börſengeſek 28) den bedeut

ſamen Schritt, daß es den Kursmaklern geſtattet, Kommiſ

fionsgeſchäfte und Eigengeſchäfte inſoweit zu ſchließen , „ als

dies zur Ausführung der ihnen erteilten Aufträge nötig iſt“ .

Es wäre mit dem Geiſte dieſer bahnbrechenden Beſtimmung

unvereinbar , wollten wir annehmen , daß der Kursmakler,

wenn er derartige Propergeſchäfte eingeht , dem ſpezifiſchen

Maklerrecht nicht mehr unterliegt 29). Vielmehr ſcheint nur

dies die richtige Löſung des Problems , daß hier ſowohl

27) Man behandelt ihn hier entweder als Vertreter der noch zu benen:

nenden Gegenpartei und läßt den Vertragsidluß fchon mit der

Ausſtellung der erſten Schlußnote perfekt werden , in Verbindung

mit dem daneben beſtehenden Garantievertrag. Dem entſpräche es,

daß die Schlußnote das Geſchäft als abgeſchloffen beurkundet. Vgl.

RG. XXXVIII S. 187 ff. Oder man behandelt den Maller als

Bevollmächtigten ſeines Rommittenten, für den er demnächſt mit einem

geeigneten Partner unter Rüdziehung der Vertrag &wirkungen -

analog BOB. § 184 A6.1 - Contrahiert, ſo daß zunächft nur

der Garantievertrag perfekt iſt. So Staub (5. Aufl.) § 3 zu

Art. 66. Die Annahme, der Makler ſei auch hier nur Bote, der

die perfekte Konſenserklärung“ feines Rommittenten überbringt

(vgl . RG. XXIV S. 69 und Behrend in der Deutſch. Jur.3tg.

1904 S. 374) , verwiſcht die Grenzen der Botenſtellung und der

Stellvertretung. Nach einer dritten Anſicht ſchließt der Makler

zwar auch als Vertreter ſeines Kommittenten ab, jedoch ohne deffen

Vollmacht, ſo daß der Abſchluß der Genehmigung des Rommits

tenten bedarf , der aber zu dieſer Genehmigung bei rechtzeitiger

Bezeichnung eines einwandfreien Dritten dem Makler gegenüber

verpflichtet iſt. So für den Regelfall Sehmann - Ring , Rom:

mentar Anm . 3 zu § 95.

28) § 32.

29) Vgl . § 24 der Berliner Mallerordnung, wonach derartige Geſchäfte

dom Makler täglich in ſeinem Tagebuch vor Vollziehung der Unter:

ſchrift überſichtlich zuſammenzuſtellen ſind. Die Anwendbarkeit der

$S 100 ff. HGB. auf den Kursmakler wird alſo nadh der Auf:

faſſung der Mallerordnung nicht dadurch beeinträchtigt, daß jener

kein Vermittler im juriſtiſchen Sinne iſt.
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wie beim abſchlußbevollmächtigten Makler 30) nach Maßgabe

des jeweiligen Parteiwillens im engeren oder weiteren Um

fang lediglich die Anwendbarkeit derjenigen Einzelvorſchriften

entfällt, die auf der Vorausſeßung einer juriſtiſch reinen

Vermittlertätigkeit baſieren 31).

Das Fazit dieſer Erkenntnis für die Lehre vom Hand:

lungsagenten iſt aber dies : Die Rechtskategorien des Agenten

und des Handelsmaklers ſchließen ſich nicht aus , wie man

gemeinhin behauptet , ſondern kreuzen ſich, ähnlich wie ſich

der Handlungsagent mit dem Filialleiter kreuzt. Indem der

Makler in ſeiner Perſon Angebot und Nachfrage ohne

Bindung an eine beſtimmte Rechtsform zum Aus

gleich bringt, gewinnt er die Möglichkeit, dabei gleichzeitig

für dieſen oder jenen ſeiner Auftraggeber in die Rolle eines

Handlungsagenten einzutreten, und ein Beiſpiel dafür bildet

der Wechſelmakler im Verhältnis zur diskontierenden Bank,

die ſich auf Grund eines Abkommens von ihm bei allen ſeinen

Wechſeltransaktionen als Aufgabe bezeichnen läßts 2) 38) .

N

30) Was für den Kursmakler gilt, trifft auf den amtlich nicht gebun

denen Handelsmaller um ſo mehr zu.

31 ) Und zwar ergibt ſich deren Unanwendbarkeit bei dem als Eigen

händler oder Kommiſſionär auftretenden Makler in höherem Grade

als bei dem abſchließenden Makler. Auch für den Eigenhändler

beſteht regelmäßig die Verpflichtung zur Schlußnotenausſtellung,

wenngleich das Reichsſtempelgeſe ale „ Vermittler " nur den juris

ſtiſchen Vermittler bezeichnet (vgl, namentlich § 8 Abſ. 1 Ziff. 1,

§ 9 Ab . 1 und Abſ. 2 a . E., § 14) ; ſtets ferner die zwingende

Vorſchrift der Führung und Aufbewahrung eines Tagebuche (66B.

SS 100 und 103 ), ſowie der Vorlegung desfelben (§ 102 ). In

wieweit im übrigen die Anwendbarkeit der SS 94 ff. entfällt,

kommt auf die Struktur des einzelnen Falles an . Die Abſchließung

durch den Makler als Bevollmächtigten ' ift Grundhandelégeſchäft

gemäß SOB. 81 Ziff. 7 ; hinfichtlich ſeiner Eigengeſchäfte und

Kommiffionêgeſchäfte folgt dies ſchon aus SGB. $ 1 Ziff. 1 und 6 .

32) Ferner gehört hierher der Schiffsmaller, ſofern er die von ihm ver:

mittelten Charterverträge gleichzeitig als ſtändig betrauter Vertreter

der auswärtigen Befrachter oder Reeder abſchließt. Vgl. Wüſten:

dörfer , Studien zur modernen Entwicelung des Seefrachtvertrags

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 9

.
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Der Mechanismus unſerer Rechtsordnung iſt alſo, allen

Fürſprechern des Gegenteils zum Truß , elaſtiſch und paßt

fich , freilich unbewußt , dem modernen Verkehrszuſtande an .

Vielgeſtaltig präſentiert ſich hiernach das Verhältnis des Hand

lungsagenten zum Şandelsmakler, vielgeſtaltig auch die recht

liche Struktur des Gelegenheitsagenten, jener Pſeudo-Rechts

figur, die in Wahrheit lediglich den Sammelnamen für eine

Reihe verſchieden gearteter Rechtsbeziehungen abgibt 34) .

(1905) S. 73 f. Dagegen möchte ich den Makler, der ſtändig eine

Mallerbant oder Warenliquidationskaſſe als Gegenfontrahentin

aufgibt, nicht für den Sandlungsagenten dieſer Inſtitute erklären :

denn auf ihn trifft nicht der wirtſchaftliche Agententypus zu, der

dem $ 84 HOB. immanent iſt. Während der Sandlungsagent. .

dem Sandel&gewerbe ſeines pauſes bient, dienen umgekehrt Makler:

bant und Warenliquidationskaſſe dem Vermittelungsgewerbe des

Maklers, machen keine eigenen Geſchäfte, ſondern treten nur in die

Engagements des Maklers ein und nehmen eventuell gegen ihn

Regreb.

33) Der Legaldefinition des § 93 Ab . 1 HGB. müſſen wir alſo info:

weit die Gefolgſchaft verſagen. Ob in ſolchem Falle die Dienſtver:

pflichtung des Maflere ſeinem Auftraggeber gegenüber ſich mit dem

Zuſtandekommen des Vertrages erſchöpft oder , wie üblicherweiſe

diejenige des Agenten, darüber hinaus auch auf die Erfüllung fich

erſtreckt, wann demzufolge die Proviſion verdient , mit welchen

Vollmachten hinſichtlich der Geſchäftsabwickelung der Makler aus:

geſtattet iſt, das alles bleibt dem Parteiwillen überlaſſen . Vgl.

BGB. $ 652 Abſ . 1 mit HGB. § 88 ; HGB. $ 97 mit § 86.

Der Gegenpartei gegenüber behält er ſeine Maflerfunktionen mit

der zu Anm. 31 erſichtlichen Beſchränkung. Abweichend die herr

ichende Meinung , vgl . 3. B. Lehmann - Ring , Kommentar

Nr. 1 zu § 93.

34) Die konſtellation fann der Tatbeſtande der Handlungsagentur jo

Tehr angenähert ſein, daß wir deren Rechtenormen unbedenklich zur

analogen Anwendung bringen dürfen , ſo wenn ein Handlungsagent

im Betriebe ſeines Gewerbes gelegentlich für ein fremdes Handells

unternehmen Geſchäfte vermittelt oder abſchließt; ferner dann,

wenn ein Kaufmann , der weder Sandlungếagent noch Sandeles

maller iſt, im Betriebe ſeines Gewerbes gelegentlich für ein fremdes

Handelégewerbe Geſchäfte abichließt oder vermittelt. Dies, trobem

die Reichstagskommiſſion einen Antrag ablehnte , der dieſem Ges

.
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Einfach ſcheint dem gegenüber die Trennung des Hand

lungsagenten vom Rommiffionär.

Allein beachtenswert iſt hier eins :

Bei der legislativen Erfaſſung des Handlungsagenten

iſt unſer Geſeßbuch der Gefahr , aus der Vielheit rechtlicher

Erſcheinungsformen nur die eine oder andere willkürlich

herauszugreifen und in der Legaldefinition zu verewigen, im

allgemeinen glücklich entgangen : Es würdigt den Agenten

als Vermittler ſowohl wie als abſchließenden Vertreter. Nun

iſt aber deutlich, daß, wirtſchaftlich betrachtet, eine dauernde

Geſchäftsvermittelung ſich nicht nur in die Rechtsformen der

juriſtiſchen Vermittelung und der direkten Stellvertretung zu

kleiden vermag, ſondern auch in diejenige kommiſſionsweiſer

Tätigkeit. Desungeachtet behandelt das Geſeß den ſtändigen

Kommiſſionär und Spediteur durchweg wie den nichtſtändigen ,

während es dem ſtändigen Vertreter im Willen , dem

ſtändigen juriſtiſchen Vermittler die beſondere Qualifi

kation als Handlungsagent beilegt. Wir fragen : Iſt dieſe

verſchiedene Behandlung innerlich berechtigt 35) ?

Die Vorzüge des Agenten vor dem Kommiſſionär be

ſtehen für den Geſchäftsherrn meiſt darin , daß jener ihm

wirtſchaftlich mehr ſubordiniert iſt, billiger arbeitet und eine

größere Initiative entfaltet 36) . Dem ſteht als Nachteil vor

banken in einem allerdings zu weit gefaßten - Schlußpara

graphen zum 7. Abſchnitt Ausdruck geben wollte. Vgl. Komm..

Ber. S. 51 ; Düringer:Hachenburg I S. 261 ; Behmanns

Ring , Kommentar Nr. 2c Anm. 1 zu § 84. In anderen

Fällen entpuppt fich der Gelegenheitsagent auch da , wo er im

einſeitigen Parteiintereſſe abſchließt, als ein Handelsmakler oder

- wie bei der Stellenvermittelung – als ein Zivilmakler. Es

fann endlich auch ſtatt einer Mafelei ein Dienſtvertrag anderen

Inhalts vorliegen , wie beim Auktionator , der im Namen ſeines

privaten Auftraggebere Sachen verſteigert. BGB. SS 611 ff., ed .

§ 675.

35 ) Vgl. auch Gofad S. 199 .

36 ) Der Kommiffionär, meiſt fapitalftark und ſeinen mehr oder weniger

zahlreichen Auftraggebern wirtſchaftlich zum mindeſten koordiniert,

1
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allem gegenüber , daß der Agent normalerweiſe für ſeinen

Auftraggeber keine ſchüßende Decadreſſe abgibt wie der

Kommiſſionär, daß er nicht, wie dieſer, die direkten Rechts

beziehungen zum Dritten vermeiden hilft.

Es liegt aber der Gedanke nahe , daß es möglich ſein

müſſe, dieſe beiderſeitigen Vorzüge des Agenten und des Kom

miſſionärs zu verſchmelzen in der Perſon eines kaufmänniſchen

Hilfsorganes, das die „ Rommiſſion und Agentur“ nicht nur,

wie üblich , in Perſonalunion vereinigt , ſondern auch in

Realunion, das, anders geſprochen , nach außen hin im eigenen

Namen auftritt, im internen Verhältnis zum Kommittenten

aber mit der abhängigen Rolle eines Handlungsagenten fich

begnügt.

Wirklich ſcheint der moderne Verkehr , ſoweit ich ſehe,

in gewiſſen nicht in allen — Fällen ſtändiger Intereſſen

vertretung dieſe Kombination mit Hilfe des frei ſchaltenden

Parteiwillens ſich zu eigen zu machen .

Es kommt vor , daß große , wirtſchaftsſtarke Handels

häuſer oder Fabriken, die der ſtüßenden Kapitalmacht eines

Kommiſſionärs nicht bedürfen und daher als externe Hilfs

kraft den billigeren , regſameren Agenten vorziehen, gleichwohl

ihren Kunden gegenüber nicht als der Käufer oder Lieferant

aufzutreten wünſchen , ſondern den angenommenen Agenten

als Strohmann vorſchieben. Es iſt des weiteren der Fall

nachweisbar, daß inländiſche Handelshäuſer , die in ihrem

Betriebe beſtändig große Warentransporte über internationale

1

läßt die einzelnen Eintaufes oder Verkauforders an ſich heran

kommen und berechnet alsdann auch da , wo er ſein eigenes Ges

ſchäftsintereſſe ſchon durch Selbſteintritt gehörig wahrnimmt, ſeinem

Rommittenten Proviſion und ſämtliche üblichen Speſen. Der

Agent hingegen , oft kapitalarm und nur ein Haus oder einige

wenige Häufer vertretend, daher wirtſchaftlich ſeinem Auftraggeber

mehr ſubordiniert, ja oft in ſeiner Exiſtenz von dieſem abhängig,

wird eben deshalb durch das eigenſte Intereffe dazu gebrängt, für

ſeinen Geſchäftsheren eine energiſche Initiative zu entwideln , ohne

dieſen doch dafür mit Untoſten belaſten zu dürfen, wie ſie ein Rom:

miffionär ohne weiteres liquidiert.



Wüſtendörfer: Der Handlungsagent als Rechtstypus. 133

Umſchlagspläße laufen laſſen , an ſolchen Orten , z. B. in

Hamburg, ſich Agenten halten, welche die eintreffenden Sen

dungen in Empfang nehmen und für deren Weiterverladung

inſtruktionsgemäß , aber nach Art eines Spediteurs durch

Frachtabſchluß im eigenen Namen , Vorſorge treffen. Und

drittens iſt hier auf jene Erſcheinung im heutigen Bank

verkehr zu verweiſen, daß Provinzialbankiers rich von einem

zentralen Bankhaus als Agenten benußen laſſen und das

Publikum zu Spekulationsgeſchäften in den von dieſem þaus

beherrſchten Papieren veranlaſſen , dabei aber als Eigen

händler oder ſelbſteintretende Einkaufskommiſſionäre fich

gerieren , um ihre Beziehungen zum Zentralhaus aus Ge

ſchäftsgründen zu verſchleiern .

Hier und in gleichartigen Fällen ſtoßen wir auf einen

eigenartigen Mitteltypus , den „ Kommiſſionsagenten “

ſo möchte ich ihn nennen , der ſeine Rechtsformen zum

Teil dem Kommiſſionär (Spediteur) , zum Teil dem Hand

lungsagenten entlehnt. Ob mehr das eine, mehr das andere

der Fall iſt , beſtimmt bei dem dispoſitiven Charakter der

einſchlägigen Normen der von Fall zu Fall zu ermittelnde

Parteiwille und Handelsbrauch 37) . Doch läßt ſich als all

gemein gültig die Richtlinie andeuten, daß dieſer Kommiſſions:

agent nach außen wie ein Kommiſſionär oder Spediteur im

eigenen Namen handelt und daher zunächſt nur ſich ſelber

berechtigt und verpflichtet 38) 39), daß er dagegen nach innen

ſeinem Hauſe nicht wie ein echter Kommiſſionär wirtſchaftlich

.

-

37 ) HGR. § 346, BGB. $$ 157, 242 .

38) HGB. SS 383, 407, 392 Abſ. 1. Nach innen aber gilt hier

§$ 392 Abſ. 2 um ſo mehr – und zwar ohne die Einſchränkung

des § 399 –, als hier im internen Verhältnis die Selbſtändigkeit

und das Eigenrecht des Rommiffionårs fehlen . Die ſchon bei der

echten Einkaufskommiffion ftreitige Frage, ob der Rommittent am

eingekauften Gut ſofort Eigentum erwirbt, iſt hier um ſo ſtreitiger.

39) Auch hat er, anders als der Normalagent, nicht nur den Geſchäfts

abſchluß herbeizuführen , ſondern oft auch die Erfüllung in feine

Hand zu nehmen. Alſo entfallen 88 86 f., dagegen gelten 88 384

Abſ . 1 und 2, 388 Abſ. 1 , 393 Abſ. 1 und 2.
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koordiniert iſt und daher 40) nicht das ſtarke , rechtlich um

friedete Eigenintereſſe des Kommiſſionärs an der Geſchäfts

abwicelung hat, folglich keine Einſchüſſe verlangen kann wie

dieſer , kein geſeßliches Pfandrecht, keine vorzugsweiſe Be

friedigung aus den ausſtehenden Forderungen , kein Verfol

gungsrecht im Konkurſe und keine Befugnis zum Selbſtein

tritt in Anſpruch nehmen darf 41) . Er iſt eben nichts mehr

und nichts anderes als ein wahrer Agent , der nur der

Außenwelt gegenüber dieſe Eigenſchaft verſchleiert.

Im Großen und Ganzen geſehen, läßt ſomit die durch

geführte Grenzbeſchreitung zwiſchen der Agentſchaft und den

anſtoßenden Rechtsgebieten erkennen , daß es dem deutſchen

Geſeßgeber gelang , den Rechtstypus des Handlungsagenten

von den gegebenen Wirtſchaftstatſachen richtig abzuleſen .

Was hier an der Ausfeilung des neuen Rechtsgebildes noch

fehlt , welche Typenkreuzungen und Nüancierungen hier der

juriſtiſchen Erfaſſung noch harren , das zu ermitteln , darf

füglich der deutſchen Wiſſenſchaft überlaſſen bleiben . Sie iſt

40) Daher arbeitet er auch regelmäßig billiger und übernimmt nicht

das Delcredere. Vgl . hinſichtlich ſeiner Aufwendungen § 396

Abſ. 2 und § 403 mit § 90. Freilich beſteht auch für den Hands

lungeagenten in dieſer Hinficht oft ein Erſtattungsanſpruch auf

Grund des abweichenden Handelsgebrauchs.

41 ) Andererſeits iſt er, als der wirtſchaftlich Schwächere, von ſozialer

Fürſorge umhegt in Bezug auf ſeinen Provifionéanſpruch bei raten

weiſem Zahlungseingang : HGB. § 396 Abſ. 1 und § 88 Abſ. 1 .

Daß auch der Rommiſſionär bei ratenweiſem Zahlungseingang

feine Proviſion vor Eingang des geſamten Kaufpreiſes nach Maß

gabe der Ratenzahlungen fordern fann , wird man nicht ohne

weiteres annehmen dürfen. Desgleichen trifft den Kommiſſions:

agenten die ſoziale Fürſorge des $ 92 HOB. , während die

Kommiſſion jederzeit widerruflich iſt. Dagegen iſt für die Anwen:

bung des § 89 hier begrifflich kein Raum , da es zum Weſen des

Kommiſſion agenten gehört , daß er ſelber und zwar im eigenen

Namen abſchließt und nicht den Geſchäftsabichluß dem Geſchäfte:

Herrn oder für dieſen einem Dritten überläßt. Regelmäßig iſt

auch § 91 unanwendbar, inſoweit nämlich, als der Kommiſſionss

agent auch die Ausführung der Geſchäfte in die Hand nimmt .
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dieſer Aufgabe gewachſen , ſofern ſie nur mit dem veralteten

Maklerbegriff aufräumt . Damit aber leiſtet ſie ein Stück

Pionierarbeit nicht nur für die heimiſche Rechtsordnung,

ſondern auch für das geſamte ausländiſche Handelsrecht.

Denn ſie drückt uns den Meßſtock in die band, an welchem

wir den Abſtand zwiſchen deutſcher und fremder Rechts

wiſſenſchaft abzuſchäßen vermögen.

Es kann ſich nur darum handeln , aus der Fülle aus:

ländiſcher Rechtserſcheinungen zwei Rechtsgruppen heraus

zuheben, deren eine, die romaniſche, ſich um den franzöſiſchen

Code de commerce ( chart, deren andere, die engliſch -ameri:

kaniſche Gruppe, der Kodifikation noch entbehrt, beide unſerem

kritiſchen Urteile beſonders nahe gerückt durch die Eigenart

und das univerſale Anſehen ihrer Normen.

Das franzöſiſche Handelsgeſekbuch 4 2) und ihm fol

gen Belgien 43) und Italien 44) ſtempelt jede Unter

nehmung von Agenturen und Geſchäftsbureaus ( „ toute

entreprise d'agences , bureaux d'affaires“ ) zum Handels

gewerbe, behandelt alſo jeden , agent d'affaires “ als Kauf

mann , ohne ihn im übrigen irgend welchen Sonderbeſtim

mungen zu unterwerfen , ja ohne auch nur geſeßliche An

haltspunkte dafür zu geben , was unter einem ſolchen

„ Geſchäftsagenten “ zu verſtehen ſei.

Es iſt einleuchtend, daß man dabei nicht an Handlungs

agenten gedacht hat . Denn die Entſtehung des Code fällt

in eine Zeit , in der dieſe moderne Wirtſchaftserſcheinung

noch im embryonalen Zuſtande ſich befand . Im Gegenteil,

.

42) C. d. c . (= Code de commerce) Art. 632 Ziff. 3 und Art . 1 .

43) C. de c. révisé Art. 2 .

44) Codice di commercio Art. 3 Ziff. 21 : Als Handelsgeſchäfte

(atli di commercio) gelten ... Unternehmungen von Kommiſ:

fionen , Agenturen und Geſchäftsbureaus. Bgl. aber Art . 376,

wonach die Vorſchriften über Inſtitoren Anwendung finden auch

auf die Vertreter ausländiſcher Handelshä uſer und

Geſellſchaften , die gewerbsmäßig im Namen und für

Rechnung derſelben in Italien die zu ihrem Sandel gehörigen

Geſchäfte betreiben und abſchließen .

1
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9

die anfänglich aufgeſtellte 45) Anſicht, daß nur Agenturunter

nehmungen zu Handels zwecken hierher zu zählen ſeien, iſt

ſpäter von der franzöſiſchen Rechtſprechung und Wiſſenſchaft

einhellig aufgegeben worden . Als „ agent d'affaires “ betrachtete

man ſeitdem übereinſtimmend jede Perſon, die gewerbsmäßig 46)

gegen Entgelt für andere Leute Geſchäfte auf Grund eines

erteilten Auftrags 47) beſorgt 48) , und unter den hierfür

namhaft gemachten Beiſpielen ſtehen voran : Prozeßagenten

und Inkaſſobureaus, Stellen- und Darlehensvermittler, Pa

tentanwälte und Immobilienmakler und ähnliche Gewerbe

treibende mehr 49), im weſentlichen alſo ſogenannte Gelegen

beitsagenten

Der Grund, weshalb alle dieſe verſchiedenartigen Agenten

IT

45) So Locré , Esprit du Code de commerce (10 Bde. 1807 ff.),

VIII S. 290. Das badiſche Landrecht hat dieſe Anſicht adoptiert :

Anhang Saß 1 Ziff. 5 und 6 : „ Geſchäftsführungen für den Handel " .

46) Es muß eine „entreprise “ vorhanden ſein . Alſo liegt ein rela

tives Handelsgeſchäft vor : Nicht der einzelne, iſolierte Geſchäfts

akt, ſondern nur das Handelsgeſchäft als Akt eines Gewerbebetriebs

genügt. “ So zutreffend Goldſchmidt, Handbuch (2. Aufl.) I

S. 440 Anm. 15.

47 ) Dieſes Kriterium wird in den üblichen Definitionen meiſt weg

gelaſſen . Allein der negotiorum gestor gehört nicht hierher.

48) Vgl. Pardessus , Cours de droit commerc. (6. Aufl. von

Rozière , 1856) I Nr. 42 f.; Nouguier , Traité des actes

de commerce (2. Aufl. 1884) I Nr. 274 ff .; Lyon - Caën et

Renault , Traité de droit commerc. (Bd. I in 4. Aufl. 1905,

Bd. II-VIII in 3. Aufl. 1900 ff.) I Nr. 140 ; Alauzet , Com

mentaire du C. de c. (3. Aufl. 1879) Nr. 2982 ; Namur, Le

C. de c. belge I Nr. 83 f.; Couder , Dictionnaire de droit

commerc. (3. Aufl. des Wertes von Goujet et Berger,

1877 ff.), sub „Agent d'affaires“ ; Dalloz et Vergé , Le C.

de c. annoté et expliqué (1877) , zu Art. 632 Nr. 788 ff.,

u . l. w .

49) Überſeßungsbureaus, Auskunfteien, Anſtalten zur Beſchaffung von

Erfaßmännern für den Militärdienſt u. 1. w . Ja felbft Sparkaſſen ,

ſoweit es ſich nicht um öffentlich - rechtliche oder um philanthropiſche

Inſtitute handelt, und Heiratsvermittler – leşteres allerdings bes

ftritten - fehlen nicht.

1
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für Kaufleute erklärt wurden, war kein theoretiſcher; es ge

ſchah aus praktiſchen Motiven , zur beſſeren Sicherung des

Publikums nämlich , indem die Zuſtändigkeit des Handels

rechts und der Handelsgerichtsbarkeit namentlich eine ſchnellere

Prozeßführung 50 ), ein ſtrenges Konkursverfahren 51) und

urſprünglich auch die körperliche Zwangsvollſtreckung 52) gegen

die Agenten zur Folge hatte . Im übrigen waren die mate

riellen Rechtsbeziehungen dieſer Leute zu ihren Auftraggebern

wie zu Dritten den einſchlägigen Vorſchriften des Code civil

zu entnehmen.

Als nun neuerdings neben den Gelegenheitsagenten

auch in Frankreich das ſpezifiſch kaufmänniſche Agenturweſen

einen immer breiteren Raum beanſpruchte , hätte es nahe

gelegen , ja war es nach unſerer deutſchen Rechtsauffaſſung

geradezu geboten , von nun an dieſe neuen ſelbſtändigen

Hilfsorgane des Handels als die agents d'affaires im quali

fizierten Sinne des Wortes zu behandeln. Gleichwohl hat

die franzöſiſche Doktrin dieſen natürlichen Schritt zunächſt

nicht getan. Wohl kennt auch ſie den ſelbſtändigen Vertreter

auswärtiger Handelshäuſer , den „représentant de com

merce “ ; aber in den ſeltenen Fällen , wo ſie ſeiner über

haupt Erwähnung tut , reiht ſie ihn einſtweilen unter die

Zahl der commis intéressés , d . h . der auf Proviſion an

geſtellten Handlungsgehilfen , ein 53 ) . Ja , ſo weit iſt man

1

50) Vor den Tribunaux de commerce. C. de c. Art. 631 .

51 ) C. de c. Buch III, ießt in der Faſſung des Gefeßes vom 28. Mai

1838, mit einzelnen ſpäteren Modifikationen.

52) Contrainte par corps , abgeſchafft durch Gefeß vom 22. Juli

1867.

53) Vgl. Boistel , Cours de droit commerc. Nr. 513 ; Thaller,

Traité élémentaire de droit commerc. Nr. 925 ; Lyon - Caën

I S. 51 , III Nr. 407 und Nr. 417 : „ C'est une sorte de pré

posé“ , und an Entſcheidungen z. B. Couder , sub „commis “ ,

Nr. 42 bis. Vereinzelt wird dem représentant de commerce die

Eigenſchaft eines commis auch abgeſprochen, fo Dalloz - Vergé

zu Art. 549 (alter Fafſung) Nr. 30. Die in den franzöſiſchen

Rechtsſprüchen mitgeteilten Tatbeſtände laſſen bei der mangelhaften

>

1
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។hierin gegangen, daß man für „ simples employés“, die der

Kaufmannseigenſchaft entbehrten, Handelsbevollmächtigte ſelbſt

dann erklärte, wenn ſie mehrere Häuſer vertraten und eine

eigene Firma führten 54) , und dieſe Anſicht hat im Jahre

1895 ihre geſeßliche Sanktion gefunden, indem das Vorzugs

recht der Angeſtellten im Konkurſe des Prinzipals damals

auf gewiſſe Proviſionsforderungen derjenigen commis aus

gedehnt wurde, qui sont , attachés à une ou plusieurs mai

sons de commerce “ 55) . Damit meinte man vor allem

die Handlungsagenten 56 ).

Solche Rechtsauffaſſung dünkt uns heute ſeltſam . Aber

auch im deutſchen Recht und für den deutſchen Richter bildete

bei der Unzuverläſſigkeit der üblichen Trennungsmerkmale

die Scheidung des ſelbſtändigen Agenten vom angeſtellten

Handlungsgehilfen ſchon oft den Stein des Anſtoßes 57) .

n

I

Würdigung der ausſchlaggebenden Kriterien oft feine fichere Ents

ſcheidung darüber zu, ob es fich im konkreten Fall tatſächlich um

einen ſelbſtändigen Handlungsagenten handelte.

54) So Dalloz - Vergé zu Art. 634 Nr. 8 (Bordeaux , 3. März

1875) .

55) C. de c. Art. 549 in der Faſſung des Gefeßes vom 6. Februar

1895 .

56) Vgl. die Senatêverhandlungen über das leßtgenannte Cefet (Jour

nal officiel, Docum . parlem ., Sénat 1894) ; Lyon - Caën III

Nr. 417, VIII Nr. 826. Hinſichtlich der früheren Rechtſprechung

vgl. die Entſcheidung bei Sirey , Le C. de c, annoté (1905) zu

Art. 549 Nr. 4 ff.

57) So verkannten die beiden erſten Entwürfe zum neuen Handelsgefef=

buch die unabhängige Unternehmerſtellung des kaufmänniſchen Agenten.

Sie betrachteten ihn als eine Art Mittelding zwiſchen dem ſelb

ſtändigen Staufmann und dem Handlung & gehilfent, nahmen Zeichs

nung der Firma des Geſchäftsherrn durch den Agenten mit einem

Vollmachtszuſaß an (Romm.Entw. § 49 Abſ. 1 , Entw . I § 51),

verboten ihm Konkurrenzgeſchäfte ( Romm.Entw . $ 64 , Entw . I

$ 76) . Auch fah der Kommiſſionsentwurf, gleich dem franzöfiſchen

Recht, ein Vorzugsrecht der Agenten im Konkurſe des Geſchäfte :

herrn neben den Handlungegehilfen vor. Vgl. Protokolle der

Sachverſtändigenkommiſſion S. 157 ff.; Gutachten der hanſeatiſchen
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Dazu traten drei weitere Momente, die der franzöſiſchen

Doktrin den Blick trüben mußten :

Einmal hatte man ſich gewöhnt, aus der üblichen äußeren

Geſtaltung der Gelegenheitsagentur die allgemeine Vorſtel

lung zu abſtrahieren , daß für die Annahme einer „ agence

d'affaires “ eine dem Publikum kundgemachte , örtlich feſt

ſtehende Anſtalt, ,une espèce d'établissement“ 58), und„

wohl auch eine Geſchäftsführung für das große Publikum

erforderlich ſei. Dieſer Vorausſeßung genügte aber die wich

tige Gruppe der Warenagenten häufig nicht.

Zum anderen mochte der Umſtand von Einfluß ſein,

daß die franzöſiſche Rechtslehre die Handlungsvollmacht nicht

von der Handlungsgehilfenſchaft loszulöſen pflegt. Noch

heute ſteht die franzöſiſche Jurisprudenz auf dem bei uns

längſt überwundenen Standpunkt, daß ſie ſtatt der Trennung

des äußeren Vertretungsverhältniſſes – der Handlungsvoll

macht - vom internen Dienſtverhältnis - der Handlungs

gehilfenſchaft — mehrere ſich gegenſeitig ausſchließende Arten

von Angeſtellten unterſcheidet, nämlich die mit größerer oder

geringerer Vertretungsmacht ausgeſtatteten commis (pré

posés) 59), und andererſeits den ſchlichten commis, der nur

-

Handelskammern S. 15 f.; Verhandlungen des 23. Deutſchen

Handelstages S. 25 f. Vgl. ferner oben Anm. 4.

58) So Pardessus I Nr.42 f. Vgl. ferner Nouguier I Nr.282 ;

Lyon - Caën I Nr. 140 ; Sirey , C. de c, annoté zu Art. 632

Nr. 367 ; Couder sub „ agent d'affaires “ Nr. 1 , u . a . m .

Abweichend Dalloz - Vergé zu Art. 632 Nr. 785 und 786 .

Vgl. auch Goldichmidt, Handbuch (2. Aufl .) I S. 637

Anm. 24.

59) Wie facteurs, commis-placiers und commis voyageurs. Fac

teur “ iſt der mit umfaffender Vollmacht verſehene angeſtellte Leiter

eines ganzen Handelsgewerbes oder einer Handelsniederlaſſung .

Der Ausdrud iſt heute wenig gebräuchlich. Die commis-placiers

und die commis-voyageurs find, mit engeren Funktionen und

engerer Vertretung&macht auêgerüſtet, jene als Verkäufer in einer

Handeløniederlaſſung des Prinzipals, dieſe auf Reiſen ( Handlunges

reijende) tätig. Dieſe Rategorien ſind indeſſen nicht feſt umriſſen.
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Kontorarbeit leiſtet. Vom Standpunkte dieſer rückſtändigen

Auffaſſung aus lag aber die Gefahr beſonders nahe, auch

die mit Vollmacht verſehenen Handlungsagenten unter die

bevollmächtigten commis einzuſtellen .

Und drittens endlich , hiermit eng zuſammenhängend,

mußte bei der Prüfung der materiellen Rechtsbeziehungen

des Handlungsagenten die Tatſache Verwirrung anrichten,

daß der Code civil , nach alter romaniſtiſcher Denkweiſe,

Auftrag und Vollmacht in unzuläſſiger Weiſe vermengt und

zudem zwiſchen „ mandat “ und „louage de service “ keine

ſcharfe Grenze zieht. Erkannte man richtig, daß der Hand

lungsagent zu ſeinem Hauſe nicht in dem Dienſt- und Unter

ordnungsverhältnis eines commis verharrt , und leugnete

man demnach das Vorliegen eines „ louage de service “ 60) ,

ſo ſtieß ſich doch die Behauptung eines echten , mandat“

wiederum an der vom Geſeß unterſtellten Unentgeltlichkeit

desſelben . Darum half man ſich beim abſchlußbevollmäch

tigten Agenten bald mit der Konſtruktion eines ſtilſchweigend

entgeltlichen Mandats 61) , bald mit der Annahme einer

Miſchung aus Mandat und Dienſtmiete 62), und ſo wandert

denn der Agent gleichſam heimatlos von Tür zu Tür.

Neuerdings indeſſen ſcheint in das Dunkel dieſer Un

zulänglichkeiten ein ſchwacher Lichtſtrahl fallen zu wollen .

Gelegenheit hierzu gaben die Rechtsfragen der unzuläſſigen

Entlaſſung des Agenten und die ſeiner Heranziehung zur

Gewerbeſteuer.

Während das Mandat frei widerruflich iſt 68), ſchränkt

ein Geſeß vom 27. Dezember 1890 die freie Lösbarkeit einer

Im einzelnen weichen die Definitionen der franzöſiſchen Juriſten

vielfach von einander ab. Vgl. auch C. de c. Art. 634.

60) SO Z. B. Boistel Nr. 513 .

61 ) SO 3. B. Sirey , Le Code civil annoté (4ème éd . 1901 ) zu

Art. 2004 Nr. 17 ; Boistel a . a . D.

62) So 2. B. Sirey , Le Code civil annoté zu Art. 1780 Nr. 147.

In derſelben Weiſe ichwankt die Doktrin beim agent d'affaires.

63) Code civil Art. 2003, 2004.
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auf unbeſtimmte Zeit eingegangenen Dienſtmiete bahin ein,

daß bei mißbräuchlicher Entlaſſung oder Dienſtaufgabe dem

anderen Teil Schadenserſaß zu gewähren ſei 64 ). Indem

dieſe Neuerung mehrfach zu Erſaßanſprüchen entlaſſener Ver

ficherungsagenten gegen ihre Geſellſchaften führte , bot ſie

den franzöſiſchen Gerichten Anlaß , die markanten Unter

ſcheidungsmerkmale des Agenten vom Angeſtellten kaſuiſtiſch

richtig zu erörtern, ohne daß jedoch die Einſicht in die Kauf

mannseigenſchaft des agent d'assurance hierbei allgemein

zum Durchbruch gelangt wäre 65) . Zu dieſer Erkenntnis

dringt erſt der franzöſiſche Staatsrat vor, indem er gegen

wärtig in konſtanter Praxis die Agenten von Verſicherungs

geſellſchaften der Gewerbeſteuer ( contribution des patentes)

unterwirft 66) , weil ſie nicht nur commis “ , ſondern auch

wirkliche agents d'affaires und ſomit ſelbſtändige Gewerbe

treibende ſeien 67) .

Man beachte: „ nicht nur" commis. Alſo immer noch

gilt der Agent nach innen , im Verhältnis zu ſeiner Geſell

ſchaft, als ein Angeſtellter; nach außen dagegen , im Ver

hältnis zum Publikum , für das er Verſicherungen beſorgt,

wird er als Geſchäftsagent, alſo als ſelbſtändiger Unter

nehmer charakteriſiert eine offenbare contradictio in ad

jecto und eine ſoziale capitis deminutio des ſelbſtändigen

Kaufmanns ! und dennoch der erſte, beſcheidenſte Anfang zu

64) Novelle zu Art. 1780 des Code civil .

65 ) Vgl. die Entſcheidungen bei Sirey , Code civil zu Art. 1780 einers

jeite, 2004 andererſeits.

66) Geſetz vom 15. Juli 1880 (früher : 25. April 1844 ), betreffend die

Contribution des patentes. Entſcheidungen des Conseil d'État

bei Sirey , Recueil des lois et des arrêts III, vielfach, ſo zu

leßt : 1895, III 104 ; 1901 , III 83 ; 1903, III 43 ; 1904, III 85 .

Auch in älteren Gerichtsentſcheidungen wird vereinzelt die Stauf

mannseigenſchaft der Verſicherungsagenten bejaht, ſo bei Dalloz

Vergé zu Art. 632 Nr. 839 (Grenoble 25. Juni 1852).

67) „ Non pas seulement commis , " ſo Sirey 1904 , III 85. In

anderen Gutſcheidungen heißt es ſtatt deſſen, fie feien nicht „simples

commis “ .



142 Wüſtendörfer: Der Sandlungsagent als Rechtatypus.

jener Rechtsentwickelung, die in Deutſchland mit der Zubilli

gung der Kaufmannseigenſchaft an die Agenten im alten

Handelsgeſerbuch einſekte und bei uns inzwiſchen längſt zum

Abſchluß kam. Noch freilich ſchwankt die franzöfiſche Recht

ſprechung hinſichtlich aller Rechtsbeziehungen des Handlungs

agenten . Seine Stellung im Syſtem , ſeine Vollmacht und

Entlaſſung, ſein Anſpruch auf Proviſion und Büchervorlegung

ſind von Fall zu Fall der Spielball richterlicher Souverä

nität.

Es bedarf daher auch kaum der Erwähnung , daß das

Verhältnis der Agentur zur Filiale 68) bisher ungeklärt blieb,

daß zwiſchen Agent und Makler ſowie Kommiſſionär 69)

-

-

68) Dieſes Verhältnis ſpielt im franzöſiſchen Handelsrecht nicht die

wichtige Rolle wie im deutſchen Recht, da jenes keine Eintragung

der Firma ins Handelsregiſter – alſo auch nicht der Filialfirma

fennt. Was die Handelsgeſellſchaften anlangt , fo findet nach

dem Gefeß vom 24. Juli 1867 eine Einreichung des Geſellſchafts

vertrages nebſt Anlagen bei der Gerichtsſchreiberei des Friedens

richters und des Handelsgerichts am Ort der Geſchäftsniederlaſſung,

ſowie die Bekanntmachung eines Aufzugs daraus ftatt, und zwar,

wenn die Geſellſchaft „ plusieurs maisons de commerce “ in vers

ſchiedenen Arrondiſſements hat , in jedem dieſer Arrondiſſements.

Auch haben Aktien- und Aktienkommanditgeſellſchaften die einges

reichten Urkunden in auffälliger Weiſe „ dans les bureaux de la

société " anzuſchlagen . Art . 55 , 56, 59 , 63 des Gefeßges. Hier

könnte alſo die Frage praktiſch werden , ob der Geſchäftsbetrieb

eines Gefeliſchaftsagenten folche maison de commerce bezw.

ſolches bureau bildet . Es wird zwiſchen „agence “ und „ succur

sale “ nicht ſcharf geſchieden – vgl . Lyon - Caën II Nr. 195–,

doch finden ſich kaſuiſtiſche Anfäße zur Verneinung obiger Frage.

Vgl. Couder sub „ société “ Nr. 292 ; Boistel Nr. 349 ;

Sirey , C. de c , zu Art. 55—60 des Geſellſchaftegefeßes Nr. 10 .

Sinſichtlich des Gerichtsſtandes der Geſellſchaft& niederlaſſung vgl .

ferner die Rechtſprechung zu Art. 59 des Code de procéd . civil .

Lyon - Caën I Nr. 401 bis und S. 544 oben .

69) Noch immer iſt die Erkenntnis nicht Gemeingut der franzöſiſchen

Juriſten geworden , daß als commissionaire im Rechtsſinne (C.

de c, Art. 95) nur gelten könne, wer im eigenen Namen für

fremde Rechnung handelt . Ein Teil der Juriſten hält, irregeleitet

1

I
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erſt dürftige Anjäße 70) zu einer begrifflichen Trennung nach

weisbar ſind und der Rechtstypus des Kommiſſionsagenten

nicht exiſtiert. Immerhin iſt, was den Makler anlangt, der

richtigen Würdigung der heutigen Wirtſchaftsſtruktur vor

gearbeitet, indem ſowohl der freie Warenmakler 71) wie auch

der amtliche agent de change 72) als Kommiffionäre und als

Eigenhändler geſeßlich anerkannt ſind. Jene doktrinäre Be

7

durch C. de c . Art. 94 Saß 2 und Code civil Art. 1997, an der

Vorſtellung feſt, daß das Handeln im eigenen Namen nicht zu den

Begriffsmomenten des commissionaire gehöre. So Lyon - Caën

III Nr. 413 ff.; Alauzet Nr. 1033 f.; Dela marre et Le

poitvin , Traité théor. et prat. de droit commerc. (2. Aufl.)

II Nr. 14 ff.; Couder sub , Commissionaire “ . Dagegen rich:

tig : Pardessus JI Nr. 556 ; Nouguier Nr. 230 ; Bra.

vard - Veyrières , Traité de droit commerc . (2. Aufl.) II

S. 232. Den Gegenſaß zwiſchen Kommiffion und Stellvertretung

mildert übrigens die eigenartige Beſtimmung des Code civil

Art. 1166.

70) Als Unterſchied des représentant de commerce vom Makler und

Kommiſſionär wird angeführt , daß jener nicht für das große Publi

fum, ſondern nur für einige wenige Handelshäuſer handle, anderer

jeite , daß er nicht, wie dieſe , mit einzelnen Geſchäften , ſondern

mit einer Reihe von Geſchäften betraut werde, daß er endlich, im

Gegenſaß zum Kommiſſionär, ſtets nur im Namen des vertretenen

Hauſes handle : Lyon - Caën III Nr. 417. Der Unterſchied iſt

wichtig, weil auf den représentant de commerce nicht C. de c.

Art. 95, ſondern C. de c. Art. 549 Anwendung findet. Vgl. oben

im Text und Lyon -Ca ën III Nr. 417 i , f.

71 ) Gefeß vom 18. Juli 1866 Ziff. 7. Es beſteht für ihn alsdann die

Verpflichtung , den Auftraggeber von der Tatſache des perſönlichen

Intereſſes am Geſchäft in Kenntnis zu ſeßen.

72) Ihn hat von jeher die ihm auferlegte Pflicht zur ſtrengſten Ges

heimhaltung der Perſon feines Klienten in die Rolle eines Roma

miffionäre hineingedrängt . So ſchon arrêt du conseil vom

24. September 1724 Art . 36 ; dann arrêté vom 27. prairial an X

Art. 19 ; Gefeß vom 28. März 1885 Art. 3 und 4 ; Defret dom

7. Oktober 1890 Urt . 40 , 47 und 54. Vgl. auch KOHG. XV

S. 395 ff. Auch Belgien fennt ein Selbſtfontrahieren des Maf:

lers : Code rév. Urt. 66 und 67 ; deegleichen Italien : Codice

Art. 31 .

.
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griffsſtrenge, die bei uns nur den chemiſch reinen Vermittler

als Makler gelten laſſen will, iſt hier alſo unbekannt, für

eine Verſchmelzung der Maklerfunktion mit der Handlungs

agentur ſteht der Weg offen . Aber die Hauptſache, nämlich

die rechtliche Kriſtalliſierung eben dieſes kaufmänniſchen

Agenturbegriffes, fehlt bisher : Er ſchwimmt noch weſenlos

in dem Begriffsbrei der allgemeinen agence d'affaires und

der Dienſtmiete des commis.

„Agence d'affaires“, der franzöſiſche, und „ agency “ ,

der engliſch -amerikaniſche Rechtstypus , ſind nur homonyme,

nicht identiſche Vorſtellungen . Die Kategorie des agent“

iſt womöglich noch unjuriſtiſcher, noch uferloſer als die des

agent d'affaires : Jeder, der von einem anderen dazu benußt

wird, für ihn irgend welche Geſchäfte zu erledigen, in welcher

Rechtsform dies immer ſein mag , iſt ein „ agent“ 7 ), und

unter den , commercial agents " , die den Zwecken des Han

dels dienen, werden hauptſächlich ? 4) zwei Arten unterſchieden :

der , factor " das entſpricht etwa 75) unſerem Kommiſſio

9

1

73) Nach Wharton , Law Lexicon , und anderen kann man drei

Klaſſen von „agents “ unterſcheiden : 1. for the purpose of liti

gation , wie z . B. solicitors („ Law agency “ = Rechtsanwaltſchaft),

2. social agents , wie : Diener , Ehefrauen , attorneys in fact,

3. commercial agents , fiehe im Text . An Definitionen des

„ agent “ vgl . z . B. Kent , Commentaries on American law

(14. ed . 1896) II lect . 41 S. 612.

74) Daneben werden genannt : Auktionatoren und Kargadöre, Schiffs

fapitäne und Korreſpondentreeder, geſchäfte führende Sandelsgeſells

ſchafter und Geſellſchaftsvorſtände. Vgl. Story , Commentaries

on the law of agency (10. Aufl.) SS 26 ff.; Russell , Treatise

on mercantile agency (2. Aufl. 1873) S. 1 ; Bowstead,

Digest of the law of agency (2. Aufl. 1898) , passim ; ferner

die allgemeinen Werke wie : J. W. Smith , Compendium of

mercantile law (11. Aufl. 1905) S. 138 ; Stephen , New

Commentaries of the law of England (14. Aufl. 1903) II

S. 100 F.; Stevens , Elements of mercantile law ( 4. Aufl.

1903) S. 141 ff.; Kent II S. 612 ff.; Chitty , Treatise on

the law of contracts (14. Aufl. 1904) S. 222 , und zahlreiche

andere Schriftſteller.

.



Wüſtendörfer: Der bandlungsagent als Rechtstypué. 145

när und der , broker “ , d . i. der Handelsmakler 75) ; der

Handlungsagent dagegen in ſeiner ſpezifiſchen Bedeutung

wurde bisher noch nicht zu einem Sondertypus heraus

gearbeitet, er verſchwindet in einer unüberſehbaren Raſuiſtik.

Zwar verſucht ein engliſches Geſeß aus dem Jahre 1889,

der „ factor's act“ 76) , eine Begriffsbeſtimmung des Handels

agenten ( „mercantile agent “) zu geben und will im Sinne

ſeiner Anwendung hierunter jeden Handelsagenten verſtanden

wiſſen , der in ſeinem gewöhnlichen Geſchäftsbetriebe als

Agent befugt iſt, Waren zu verkaufen , zu Verkaufszwecken

zu konſignieren , zu kaufen oder Geld darauf aufzunehmen.

Allein man würde irren , wollte man hierbei in erſter Linie

an unſeren Handlungsagenten denken. Der factor's act

bezwedte, für den Handelsverkehr das Hand-wahre-Hand

Prinzip in ähnlicher Weiſe wie unſer Handelsgeſekbuch ? ),

aber in engerem Rahmen, durchzuführen , und traf zu dem

Zwecke Beſtimmungen über den Rechtsſchuß des redlichen

Erwerbers in Bezug auf Waren , über die ein ungetreuer

mercantile agent “ widerrechtlich verfügte 78) ; dabei hatte

man aber erſichtlich den Kommiffionär ebenſoſehr im Auge

wie den eigentlichen Handlungsagenten .

1

.

力

75) Das Nähere fiehe unten im Tert.

76) Gefeß vom 26. Auguſt 1889 (52 & 53 Vict . c . 45) sect. 1 :

„The expression ,mercantile agent' shall mean a mercantile

agent (!) having in the customary course of his business as

such agent authority either to sell goods or to consign goods

for the purpose of sale, or to buy goods or to raise money

on the security of goods.“

77) SOB. & 366 .

78) Daneben einige Sonderbeſtimmungen , die hier nicht intereffieren.

Der factor's act faßte als ein , consolidation act“ mehrere frühere

Gefeße (ftehe Spåing , Franzöſiſches und engliſches Handelsrecht

S. 380 ff.) in einer Neuredaktion zuſammen. Durch Geſetz vom

14. Auguſt 1890 (53 & 54 Vict. c. 40) iſt er auf Schottland

ausgedehnt worden. Vgl. dieſe Zeitſchrift XXXVIII S. 131 ff.,

XXXIX S. 547. In den Vereinigten Staaten von Ame:

rita gelten gewohnheitsrechtlich ähnliche Beſtimmungen : Kent II

S. 621 .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 10
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-

Daß der Rechtsbegriff des legteren dem engliſchen wie

dem amerikaniſchen Furiſten bisher eine unbekannte Sache

iſt, darf bei der Eigenart engliſchen Rechtslebens nicht über

raſchen .

Das engliſche Handelsrecht 79) und auf ihm fußt

gewohnheitsmäßig das nordamerikaniſche beruht bekannt

lich im weſentlichen auf dem internationalen Handelsbrauch

aller Kulturvölker, ſo wie ihn der Richter von Fall zu Fall

ermittelt. Dabei finden die Präjudizien berühmter Richter auch

dann ſorgſamſte Beachtung, wenn in ihnen das Gold der ab

ſtrakten Rechtsidee aus den Erzgängen des konkreten Falles nur

unvollkommen herausgehauen wurde. Die Abneigung gegen

theoretiſche Syſtematik, die den Engländer in der juriſtiſchen

Abſtraktion faſt ſtets auf halbem Wege ſtehen bleiben läßt,

der Mangel fefter Rechtskategorien , ja eines Rechtsſyſtems

überhaupt, der hierdurch mit bedingt iſt, ein geſunder Sinn

andererſeits für das wirtſchaftlich Zweckmäßige und ſozial

Billige, der jene eigentümlich -engliſche Verquidung von reiner

Theorie mit praktiſchen Geſichtspunkten zur Folge hat

alles dies verbietet dem Richter die Prägung ſcharfkantiger

Rechtsbegriffe : Faſt ſtets bleibt eine Legierung mit wirtſchaft

lichen Elementen wahrnehmbar.

Und dazu kommt nun , daß die wiſſenſchaftliche Rechts

lehre, in England mehr noch als in den Vereinigten Staaten ,

der theoretiſchen Vertiefung entbehrt. Ihre Syſtematik reicht

meiſt nicht weiter als diejenige der „ leading cases “ , die fie

ſammelt , ſichtet und kritiklos regiſtriert. Selten und vor

wiegend nur bei den Amerikanern begegnen wir Spuren

eines eigenen kritiſch ſtrengen Urteils , das den gewaltigen

Rohſtoff der Präzedenzfälle ſelbſttätig zu einem Syſtem zu

verarbeiten ſich bemüht.

Mit dieſer Eigenart anglo -amerikaniſcher Doktrin hängt es

2

79) Vgl. zum folgenden Goldſchmidt, Handbuch (2. Aufl.) I

S. 265 ff.; Behrend S. 36 f., 39 f.; Smith , Introduction

zum Compendium of mercantile law.
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zuſammen, wenn die Trennung der direkten von der indirekten

Stellvertretung nicht in zielbewußter Verfolgung des prinzi

piellen Geſichtspunktes durchgeführt, ſondern oft von kaſuiſti

fchen Erwägungen rein praktiſchen Charakters durchkreuzt

wird und ſomit nicht die Rolle ſpielt wie bei uns . Wohl

berechtigt und verpflichtet im allgemeinen ein „ agent “ , wenn

er erſichtlich im Namen eines von ihm vertretenen Kaufmanns

handelt, nur dieſen und nicht ſich ſelber, während bei Ver

tragsſchluß ohne Nennung des Geſchäftsherrn eine Art ad

jektiziſcher Mitberechtigung und Mitverhaftung des leßteren

neben dem Agenten Plaß greift 80). Aber beide Grundſäße

werden im Einzelfalle häufig von anderen Geſichtspunkten

verdrängt ; als beherrſchendes Prinzip tritt ſtets die praktiſch

kaufmänniſche Erwägung hervor, auf weſſen Kredit das ganze

Geſchäft vom Vertragsgegner abgeſtellt iſt 81) , und dabei

präſumiert das engliſche Recht 82) charakteriſtiſcherweiſe als

Parteiwille, daß einem ausländiſchen Kaufmann nicht Kredit

gegeben wird und ſtatt ſeiner nur der in England anſäſſige

Vertreter feinerſeits berechtigt und verpflichtet iſt, mag er im

Namen ſeines Auftraggebers oder im eigenen abgeſchloſſen

haben 83).

Unvereinbar mit ſolchen Anſchauungen wäre es , das
δας

Handeln im eigenen Namen zum Begriffsmoment des Kom

80) , When the principal is disclosed " – „ undisclosed" . Vgl ..

Story 8 269 ; Smith S. 168 ff., 182 ff.; Pollock , Prin

ciples of contract (6. Aufl. 1894) S. 94 ff.; Addison , Law

of contracts (10. Aufl. 1903) S. 299 ff.; Anson , Principles

of the English law of contracts and of agency etc. (10. Aufl.

1903) S. 361 ff.; Chitty S. 239 ff.; Stevens S. 168 ff.;

Kent II S. 629 ff.; Stephen II S. 101 f. , u. . w . Vgl. auch

Spåing S. 49 f.; MüllersErzbach , Die Grundfäße der

mittelbaren Stellvertretung u. f. W. (1905 ) 6.57 f.

81) Pollock S. 94 : „The question is , to whom credit was

really given . “

82) Die nordamerikaniſche Praxis hat dieſe Präſumtion nicht durch:

weg adoptiert. Vgl. Kent II S. 631 Anm. a.

83) Vgl. auch Spåing S. 50 Anm. 13.

1
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I

miſſionärs zu erheben . Als weſentlicher Unterſchied des

„ factor “ vom ,broker“ gilt denn auch lediglich dies 84), daß

der factor mit „ Beſik und Verfügung" über die „ Vermögens

gegenſtände des Auftraggebers “ betraut iſt 85) , der broker

nicht, und daß zweitens jener vorzugsweiſe, aber nicht not

wendig, im eigenen Namen kauft oder verkauft 86) , während

der broker ſtets im Namen ſeines Klienten handelt .

Die geſchichtliche Vergangenheit des factor iſt es, die in

dieſem Gedankengang mit plaſtiſcher Deutlichkeit hervortritt :

Wie der konſervative Engländer den Namen des mittelalter

lichen Einliegers („Faktor“) auf den modernen Wirtſchafts

typ überträgt , wie in zäher Feſthaltung dieſes hiſtoriſchen

Zuſammenhangs der überwiegende Teil der engliſchen Schrift

ſteller bis in die Gegenwart als factor nur den Konſignatar,

d . h . den ladung -empfangenden Verkaufskommiſſionär, be

zeichnet 8 7), ſo bleibt auch heute noch der Blick des engliſchen

Juriſten durchweg an dem geſchichtlich entwickelten Typus

des befißbetrauten Kommiſſionärs haften . Dieſes grob

ſinnliche, dieſes wirtſchaftliche Moment der eigenhändigen Rom

miſſions a usführung gibt für ihn den Ausſchlag, auf den

abſtrakten Gedanken der indirekten Stellvertretung bringt er

ebenſowenig durch wie weiland das gemeine deutſche Handels

recht 88) .

84 ) Vgl. Story $ 34 ; Russell S. 1 ff.; Smith S. 186 ; Anson

S. 363 f. , u. f . w.

85) He is , entrusted with possession and disposal of the goods .

86) „He may buy and sell in his own name or in that of his

principal“.

87) Daher wird der factor auch „ consignee“ genannt , während der

Eintaufskommiffionär oft als ,commission agent“ bezeichnet wird.

Vgl. Story § 33 ; Russell S. 1 ; Anson S. 362 , 365 ;

Wharton sub „ factor “ ; Spåing S. 463 Anm. 5.

88) Vgl . 3. B. Pohlé , Handelsrecht I S. 249 , 251 ; Brindmann,

Handelsrecht S. 390 , 391 Anm. 9. Die Bezeichnung „ factor “

bildet keinen feſten terminus technicus, fie wird wiltürlich bald

in engerer, bald in weiterer Bedeutung gebraucht. Vgl. hinfichtlich

Leßtecer den oben erwähnten „ factor's act“ von 1889.

1
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Hieraus ergibt ſich, daß der Handlungsagent nicht im

deutſchrechtlichen Sinne vom Kommiſſionär geſchieden ſein

fann . Er tritt vielmehr zum Teil als ein factor auf,

nämlich da , wo außer dem Abſchluß auch die Ausführung

der vorliegenden Orders in feine Hand gelegt iſt.

Aber auch ſoweit der Handlungsagent nicht im Gewande

eines factor einherſchreitet, führt er kein handelsrechtliches

Eigenleben : Die Begriffsmerkmale des ſtändigen Betraut

ſeins und des Betrautſeins für Handelshäuſer fallen

dem engliſchen Juriſten durch die Finger, die Trennung der

bloßen Vermittelung von der Vertretung im Willen iſt ihm

eine Fineſſe, die er nicht zu ſchäßen weiß, Agent und Mak

ler 89) fließen alſo ineinander. Auch hier erſcheint der

Handelsmakler als ein Wirtſchaftstypus 9991), deſſen Ver

1

I

89) Wie der factor nimmt auch der broker von Privaten, nicht bloß

von Raufleuten , Aufträge an , aber nur ,in matters of trade,

commerce and navigation ". Sonſt iſt er nicht „ broker " . Vgl.

Story § 28 ; Russell S. 3 ; Stevens S. 177, u. f. w.

90 ) Es finden fich faſuiſtiſche Anfäße dazu , dem in Handelsſachen

tätigen Makler, dem broker, die echte Vermittlerſtellung zuzuweiſen.

Er ſei, ſo heißt es zuweilen vgl. die Zitate in Anm. 89

ausſchließlich als Unterhändler zwiſchen den Parteien tätig (merely

as a middleman and negotiator between the parties) , die er

in Stand feße , perſönlich mit einander abzuſchließen (to treat

together personally ), und ſchulde daher beiden Treue (being

faithfull to all the parties). Indeffen iſt dieſer primäre Mallers

begriff in der Praxis nicht anerkannt , ſondern das entſcheidende

Gewicht ſtets darauf gelegt , daß dem Mafler als ſolchem Beſitz

und Verfügung am Gegenſtand des Geſchäfts nicht eingeräumt

wird. Db er dann aus dem erzielten Geſchäftsabſchluß feinerſeits

parteimaßig haftet , richtet ſich nach den allgemeinen Regeln vom

disclosed und undisclosed principal . Vgl. Anson S. 364 f.;

Smith S. 168 f.; Story § 28.

91) Hat dagegen der Maller am Gegenſtande des Geſchäfts zeitweilig

Befiß und Kontrolle erlangt, wie der Verficherungsmakler, durch deffen

Band die Polize läuft, der stockbroker, der Wertpapiere als Roms

miffionär verkauft, ſo tumulieren fich nach engliſcher Rechtsanficht

in ſeiner Perſon die Rechte und Pflichten eines broker mit denen

eines factor. Er iſt dann „ rather a factor “ . Daher überträgt

I
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6

ſchmelzung mit anderen Erſcheinungsformen der agency das

Recht verſtändnisvoll zuläßt 92) . Und wie dem Makler gegen:

über führt endlich der Handlungsagent im Verhältnis zum

Handlungsgehilfen und zur Filiale kein Sonderdaſein : Das

„nomen generalissimum “ 93) des „ agency “ deckt ſie alle 94 ).

Aber das iſt kein Fehler, gleich verhängnisvoll wie jener

Jrrtum der franzöſiſchen Juriſten , die den Handlungsagenten

mit dem commis und dem agent d'affaires vermengen.

Denn der engliſche Richter bedarf nicht, gleich ſeinen feſt

ländiſchen Amtsgenoſſen , des ſcharf gemeißelten Rechtsbegriffs,

da er nicht, wie ſie, durch abſtrakte Deduktion aus der ſo

gewonnenen Grundvorſtellung heraus die einzelnen Rechts

fäße zu gewinnen , nicht, wie ſie , einen paragraphierten

Roder auf genau geſchiedene Tatbeſtände anzuwenden hat.

Für ihn ſchwebt über allem Prinzip, über aller Theorie der

freie Handelsbrauch und der common sense . Die theoretiſche

»

er alsdann an gutgläubige Dritte alle Rechte gemäß dem factor's

act, hat das „ lien“ des factor an den in ſeinem Befiß befindlichen

Gegenſtänden für ſeinen Proviſionêanſpruch und alle jemals ge

gebenen Vorſchüſſe. Vgl. Story § 32 a und § 34 Anmerkung ;

Russell S. 3 ; Wharton sub „broker“ , u . a . m.

92) „Indeed, in practical business, the two characters are often

confounded , and a broker is often a factor and a merchant

as well as a general agent. “ So Story § 34 Anmerkung.

3m einzelnen bleiben freilich bei der Unzulänglichkeit der Raſuiſtik

manche Zweifel. Hinſichtlich des diskontierenden bill-broker vgl.

auch sect. 25 und 26 des Bills of exchange act von 1882 .

93) So treffend Kent II S. 622 Anm. b.

94) Die Zweigniederlaſſung ſpielt nicht die Rolle wie bei uns. Ins

Handelsregiſter eingetragen werden nur companies, und zwar nur

in London, Edinburgh und Dublin. Doch tennt auch das engliſche

Attienrecht den Begriff des „ branch office “. Nach Art. 44 des

Gefeße vom 7. Auguſt 1862 haben gewiſſe Attiengeſellſchaften

zweimal im Jahre ein Vermögensverzeichniß aufzuſtellen und dieſes

abſchriftlich im Hauptbureau auszuhängen, ſowie „in every branch

office or place where the business of the com

pany is carried on . “ Der Agentſchaftebetrieb wird hier

alſo von der Zweigniederlaſſung ( im deutſchen Sinne) nicht ges

ichieben.

»
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Verwäſſerung des Agenturbegriffs , die in Frankreich eine

planvolle Herausarbeitung des Rechtes der Handlungsagenten

bisher hintanhielt , ſie iſt daher für den engliſchen Richter

nicht im gleichen Maße gefahrvoll. Zwar häuft er in ſeinen

Präzedenzfällen nur ungefüge Stein auf Stein , aber der

rohe Zyklopenbau, der ſo erſteht, iſt in ſeinem Innern faſt

ebenſo behaglich zur Wohnung hergerichtet, wie das architek

toniſche Meiſterwerk deutſcher Geſekgebungskunſt.



III .

1

Causa und Schuldverſprechen.

Von

Serrn Privatdozenten Dr. Friş Klingmüller zu Breslau .

Seit den 40er oder 50er Jahren des vorigen Jahr

hunderts iſt ſo viel nicht über das ſchwierige causa-Problem

einer der Angelpunkte des Zivilrechts überhaupt ge

ſchrieben worden als eben jeßt . Schuld und Verdienſt daran

hat das BGB. Einmal enthält es ſich jeder allgemeinen

Beſtimmung über Begriff und etwaige Wirkungen der causa );

ferner hat es dieſe Lehre in ihrer ſpeziellen Anwendung auf

das abſtrakte Schuldverſprechen (88 780 ff.) und auch die mit

zu berührende Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung

(SS 812 ff.) in einigermaßen flüſſigem Zuſtande gelaſſen :

wahrſcheinlich deswegen , weil ſie durch poſitivrechtliche Re

gelung nicht völlig zu erſchöpfen iſt. Daher tauchen größten

teils die alten Fragen , die bereits in der umfangreichen

gemeinrechtlichen Literatur behandelt worden ſind, dazu noch

einige neue auf. Neue Geſichtspunkte zur Löſung des Problems

hat in leßter Zeit Stampe aufgeſtellt, während M. Rüme

lin ?) unter Benußung des vorhandenen dogmatiſchen Mate

1) Wiſſenſchaft und Praxis müſſen daher ohne den von Better

(Bandeften II & 100 Beil. 1 ) gewünſchten , ſanften Nachdrud " der

Gefeßgebung auskommen. Meines Erachtens beſſer, als mit ſteifen

oder farbloſen Gefeße@ paragraphen .

2) In zwei umfangreichen Artiteln im Archiv für zivil. Praxis

BD. XCVII S. 211 ff., Bd. XCVIII S. 169 ff. Jeßt in Buchform

erſchienen , 1905/06 .
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rials ſpeziell die Lehre vom Schuldverſprechen und Schuld:

anerkenntnis behandelt . Rümelin nimmt hierbei Gelegenheit,

meine im Jahre 1903 erſchienene Abhandlung über dieſe

Lehre 3) als faſt völlig wertlos abzulehnen . Der Inhalt und

leider auch die Form der Rümelinſchen Ausführungen

nötigen mich zur Verteidigung und zum Gegenangriff.

I. Allgemeines über causa .

Über den Begriff der causa Klarheit zu gewinnen , iſt

unumgängliche Vorarbeit . Sie fehlt bei Rümelin , der im

allgemeinen die Anſchauungen Stampe's 4), aber ohne deſſen

Präziſion und Kürze, wiedergibt. Notwendige Zuſammenhänge

jedoch führen Rümelin mehrfach zu dieſem Begriff, der ohne

jene Vorarbeit troß aller Raſuiſtik im einzelnen unklar bleibt. —

Definitionen und Formulierungen dieſes Begriffs ſind wohl

in genügender Anzahl aufgeſtellt und von den einzelnen

Schriftſtellern mehr oder weniger dringlich als die einzig

brauchbaren empfohlen worden. Indeſſen iſt es hier wie

ſonſt ratſam, nicht am Worte zu haften , ſondern „das

Ganze zu überſchlagen "; ferner entgeht es dem vorurteilsloſen

Kenner der einſchlägigen Literatur nicht, daß es kaum möglich

iſt, den Rechtsbegriff der causa abſolut zu beſtimmen, übrigens

ein Schickſal, das dieſer Begriff mit manchen anderen juriſti

fchen teilt .

Die Schwierigkeit und der oft beklagte Mangel an Über

einſtimmung in dieſer Lehre rührt her von einem Verfahren

der juriſtiſchen Technik, das auch auf anderen Wiſſensgebieten

man denke z . B. an manche Gebiete der Naturwiſſen

ſchaften oft genug Anwendung findet: ein empiriſch ein

heitlicher Vorgang foll zum Zwecke ſeiner genaueren Erkennt:

3) Fiſcher: Abhandlungen zum Privatrecht und Zivilprozeß BD. IX

Heft 4. – Vgl. die Beſprechung von Stampe in dieſer Zeits

ſchrift Bd. LV S. 561 f. und von Schulßenſtein im Furiſt.

Zentralblatt Bd. XVIII Nr. 2 S. 37.

4) Hierüber bald weiter unten.

.
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nis in ſeine wirkenden Elemente zerlegt werden . So ſtelt

ſich im Verkehrsleben jedes Vermögensverſchiebungsgeſchäft

in ſeinem wirtſchaftlichen Geſamterfolg als ein einheitlicher

Vorgang dar ; man hatte Anlaß , ihn als ein „zuſammen:

geſeßtes Geſchäft “ zu erkennen , als zunächſt vom Stand:

punkte des Sachenrechts aus die Übertragung dinglicher

Rechte, beſonders des Eigentums, abgeſondert von ihren obli

gatoriſchen Beziehungen betrachtet wurde. Immer wieder

aber führte dieſe Iſolierung zu der Wahrnehmung zurück,

daß ſolche Übertragungen , wie überhaupt die große Maſſe

der „Zuwendungen“ auf dem Gebiete der dinglichen Rechte

wie auch der Obligationen 5) im Leben nicht allein ſtehen ,

ſondern jedenfalls irgend einer — rechtlichen , wirtſchaftlichen,

oder ſonſtigen ? Zwedbeſtimmung unterliegen.

Hiermit war aber das weitere analytiſche Vorgehen ſchon

gegeben : der empiriſch einheitliche Vorgang des ganzen Ver

mögensverſchiebungsgeſchäftes konnte in Mittel und Zweck

zerlegt werden. Als Mittel dient die Zuwendung ſelbſt und

allein , das Leiſtungsgeſchäft, der Veräußerungs- , Übertra

gungs- oder Verpflichtungsakt, welcher das Recht aus einem

Vermögen in das andere überleitet ; der Zwed liegt in der

aus den Parteiverhandlungen ſich ergebenden Beſtimmung,

welche rechtlich möglichen Wirkungen das Leiſtungs

geſchäft auf die beſonderen Beziehungen zwiſchen Veräußerer

und Empfänger ausüben ſoll. Sonach liegen in jedem Ver

mögensverſchiebungsgeſchäft zwei wirkende juriſtiſche Elemente :

Zuwendungs- oder Leiſtungsgeſchäft und Zwedjagungs

geſchäft “). Durch dieſe Sonderung allein ergibt ſich metho

dologiſch die Möglichkeit, zu einer Erkenntnis beider Elemente

im einzelnen vorzudringen ; ſie angebahnt zu haben, iſt das

5 ) Vgl. hierüber die grundlegende Zuſammenfaſſung Betters in

ſeinen Bandelten II $ 100.

6 ) Neueſtens, aber nur gelegentlich, Zitelmann in Grünhuts Zeit:

ſchrift Bd. XXXIII S. 15 ff. bei der Erörterung über den Wert

eines Allgemeinen Teils " des bürgerlichen Rechts.
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meines Erachtens bleibende Verdienſt der Schriften von Liebe,

Schleſinger, Gneiſt, Bähr , Lotmar.

Nach vollzogener Trennung kann die causa ſelbſt näher

ins Auge gefaßt und ſo ihr juriſtiſches Weſen beſtimmt werden .

Das iſt in vorzüglicher Weiſe geſchehen von Jung in ſeiner

Monographie über die Bereicherungsanſprüche (1902) , die

troß Stammlers ") Hinweis noch nicht die erforderliche

Verwertung in der Literatur gefunden hat . Fungs Ver

dienſt beſteht in der klar durchgeführten Vereinheitlichung des

causa- Begriffes. Aus der alten ſcholaſtiſchen Dreiteilung

in causa solvendi, credendi und donandi werden zunächſt

die beiden erſten Glieder, Tilgungswirkung wie Neuentſtehen

laſſen eines Anſpruches, herausgegriffen ; ſie vereinigen fich

unter dem Geſichtspunkte , daß ſich beide causae auf die

Zukunft beziehen , daß alſo in beiden Fällen Zweck der Leiſtung

eine vorgeſtellte Wirkung auf die relativen Beziehungen der

Parteien iſt. Angeſchloſſen wird zunächſt die causa donandi als

ein der causa credendi durchaus gleichartiger Zwed : nämlich

auch hier iſt Zweck die Herſtellung eines beſtimmten obligato

riſchen Verhältniſſes, genauer : daß der eine Schenker, der andere

Beſchenkter wird. Weiter wird angeſchloſſen die causa dotis

constituendae als Leiſtungszweck für die Herſtellung eines

Verhältniſſes zwiſchen Ausſtattungsgeber und Ausſtattungs

empfänger. Und ſchließlich zuſammenfaſſend: alle Leiſtungen

unterliegen ſomit einer „ obligatoriſchen causa“, einem „ obli

gatoriſchen Zwecke“. Dieſer iſt immer ein rechtlicher Zweck

(Gegenſaß : tatſächlicher), d . h . es handelt ſich um eine nach

den Grundfäßen der betreffenden poſitiven Rechts

ordnung als direkte Rechtsfolge der Leiſtung

mögliche Wirkung. Iſt dieſe an ſich mögliche Wirkung

im praktiſchen Falle eingetreten , ſo iſt alles in Ordnung :

die ſubjektiven Zweckvorſtellungen der Parteien bei der Vor

nahme des Leiſtungsgeſchäfts haben ſich objektiviert, die einge

1

7) Ungerechtfertigte Bereicherung, bef. S. 6. - Vgl. meine Bes

fprechung in Rrit. Vierteljahrsichr. B. XLV S. 527 ff.
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tretene Wertbewegung hat nun ihren rechtlich zureichenden ,

ihren „ rechtlichen Grund" .

Wie die dogmengeſchichtliche Entwicklung zeigt, iſt dieſes

Ergebnis , das in den gegebenen Grundzügen vorweg zu

ſtellen war und noch immer als herrſchende Lehre gelten

kann und gelten wird , nur ſehr allmählich erreicht worden .

Demgegenüber verſucht Stampe 8) das causa - Problem

auf völlig neue Grundlagen zu ſtellen, und ſo bei der zen

tralen Bedeutung dieſes Problems eine formelle und materielle

Umgeſtaltung des Zivilrechtsſyſtems in großem Umfange

herbeizuführen : „das bedeutet freilich eine Rieſenarbeit, die

die Kraft eines einzelnen überſteigen dürfte“ 9). Zweifelhaft

von vornherein , ob folche plößliche Umgeſtaltungen in der

Rechtsentwicklung möglich und wünſchenswert ſind; die römiſche

Jurisprudenz hat ſich wohl in weiſer Beſchränkung

davon ferngehalten .

Stampe will ſich von der „ logiſchen Richtung “, die

bisher die Erforſchung des causa - Problems beherrſcht hat,

abwenden und unternimmt einen Erklärungsverſuch nach

wirtſchaftlichen Geſichtspunkten. Das iſt keineswegs neu,

ſondern ſchon in der Literatur des 19. Jahrhunderts iſt die

Meinung mehrfach hervorgetreten , daß für die causa , da

doch die Bedeutung der Rechtsgeſchäfte auf wirtſchaftlichem

Gebiete liege, auch auf dieſem Gebiete die Erklärung ihres

Weſens zu finden ſei 10) . Nun muß ich geſtehen, daß mir

der häufig verwendete Gegenſaß von „ wirtſchaftlich “ und

„ juriſtiſch " immer bedenklich erſchienen iſt, und zwar des

wegen , weil er als abſoluter überhaupt nicht exiſtiert. Gewiß

-

N

8) Causa-Problem des Zivilrechts ( 1904 ) und in dieſer Zeitſchrift

BD. LV S. 387 ff.

9 ) Causa-Problem S. 39.

10) 3. B. die Verwendung der Wirtſchaftlichen Natur der Leiſtung "

oder des „ wirtſchaftlichen Zwedes “ bei Benel im Archiv für

zivil . Praxis Bd. LXXIV S. 230 und Bd. LXXIX S. 62 ff.

Buhl , Beiträge S. 1 ff.; Spaltenſtein , Spezifiſch -juriſtiſches

Geſchäft S. 9 ff. u . a .
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liefern der Verkehr und das wirtſchaftliche Zuſammenleben

der Menſchen den Rohſtoff für das objektive Recht, und wirt:

ſchaftliche Bedürfniſſe treiben die rechtlichen Formen hervor ;

demnach geht es immer an und iſt ſogar empfehlenswert,

bei der Erklärung der einzelnen rechtlichen Formen (z. B.

bei der Art der einzelnen Verträge, des Eigentumsüberganges,

der Ehe, des Erbſchaftserwerbes 2c . ) auf deren wirtſchaftliche

Entſtehungsurſache zurückzugehen 11) . Aber wenn weiter vor

geſchritten wird zur Analyſierung der einzelnen Formen

beſtandteile, können wirtſchaftliche Verhältniſſe nichts mehr

zu deren Feſtſtellung beitragen , ſondern hier beginnt die

techniſche Arbeit der Jurisprudenz. So werden z . B. auch

dem Chemiker bei analytiſchen Verſuchen die für den Mine

ralogen wichtigen Aufklärungen über die Entſtehung beſtimmter

Stoffe wenig nüßen. Gelegentlich hat es Leonhard 12) ein

mal ausgeſprochen, daß der Gegenſaß des Ökonomiſchen und

Juriſtiſchen neuerdings zu einem verhängnisvollen Schlag

worte zu werden drohe , das ſich einſtelle, wo die Begriffe

fehlten . Alle vermögensrechtlichen Geſchäfte hätten einen

ökonomiſchen Rern , und alle ökonomiſchen Gedanken ſeien

juriſtiſche, ſobald ſie von einem Rechtsfaße beſtätigt

würden .

Das zunächſt im allgemeinen gegen das methodologiſche

Vorgehen Stampes. Im einzelnen teilt er zur weiteren

Ausführung ſeines Standpunktes die Rechtsgeſchäfte ein in

Güterzuweiſungs- und Güterſchiebungsgeſchäfte, bisher wohl

allgemein als originäre und derivative Erwerbsarten be

kannt 13) . Die Güterſchiebungen mit ihren einzelnen Gruppen,

als Zuwendungs- , Austauſch- und Gemeinſchaftsgeſchäfte,

werden wieder eingeteilt in „ Grundgeſchäfte “ und „ Hilfs

geſchäfte“ , und legterer Gegenſaß intereſſiert hier beſonders 14) .I

11) Wie das in aufklärender Weiſe bezüglich des Raufs von Paulus

geſchieht, Dig . ( 18, 1 ) 1 pr.

12) Zeitſchrift der Savigny-Stiftung, Rom. Aht. XIV S. 276 .

13) Vgl. Wienſtein in dieſer Zeitſchrift BD. LVI S. 275 f.

14) Obgleich Rümelin fortwährend mit dieſem Gegenſaß operiert , iſt
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Unter „ Grundgeſchäft“ verſteht Stampe einen Willensakt

der Parteien, der ſich nur auf Objekt und Art (nichts weiter ! )

der in concreto gewollten Güterſchiebung , auf den wirts

fchaftlichen Geſamterfolg richtet, nicht auf die „ ſpezi

fiſch - juriſtiſchen " (?) Einzelwirkungen ; alſo z . B. beim Rauf

nur auf die Willenseinigung der Parteien : verkauft werden

20 Wiſpel Weizen à 140 Mark. Zu ſolchem Grund

geſchäft tritt nun , um dieſem in den verſchiedenartigſten

Funktionen zur Seite zu ſtehen , das auf einzelne Rechts

wirkungen abzielende „ Hilfsgeſchäft“: es iſt grundfäßlich

nicht von ſelbſtändigem Weſen und nicht fähig, für ſich allein

endgültige Rechtsänderungen zu bewirken , ſondern ſteht in

ſtrengem Abhängigkeitsverhältniſſe zu dem Grundgeſchäft, das

es veranlaßte. Es kommen hier beſonders Sicherungsgeſchäfte

(arrha, Ronventionalſtrafe, Pfand, Bürgſchaft) in Betracht,

ferner konſtitutive Geſchäfte (z . B. Übergabe der res bei den

Realkontrakten ?), präparatoriſche (3. B. Vorverträge), modi

fizierende (z . B. Abänderung geſeßlicher Kündigungsfriſten,

der Mängelhaftung u . ſ . w . ) , rekapitulierende (d . h . Feſt

legung der normalen ipso iure eintretenden Wirkungen des

Grundgeſchäfts ). - Das Verhältnis dieſer Hilfsgeſchäfte zu

dem bisher üblichen Begriffe der „ abſtrakten Geſchäfte “

wird keineswegs klar ; ſondern mehr nur in transitu meint

Stampe , daß einige Rechtsordnungen vielfach die Hilfs

geſchäfte wenigſtens mit proviſoriſcher Wirkung be

kleiden und ſie zu „ abſtrakten Rechtsgeſchäften “ erheben , um

den Tauſchwert der wirtſchaftlichen Güter, welche jeweilig

als Objekte des Tauſchverkehrs fungieren, zu heben 15). Offen

er von ihm an keiner Stelle genügend flar angegeben. Nur ein

untauglicher Verſuch, Bo. XCVII S. 218 f.

15) Vgl . causa -Problem S. 33. - Die anſchließenden Ausführungenf

Stampes (bef. § 7) , daß fich das römiſche Recht aus einem

Syſtem ſelbſtändiger Hilfégeſchäfte mit definitiver Rechtes

wirkung (mancipatio [?] , nexum [?], in jure cessio [?], stipu

latio , literalkontrakt ) in ein Syſtem von rechtlich relevanten

Grundgeſchäften und unſelbſtändigen ſekundären bilføgeſchäften
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bar ſollen alſo die abſtrakten Geſchäfte eine Unterabteilung

der Hilfsgeſchäfte bilden, da auch ſie im Dienſte der Güter

ſchiebungen ſtehen und in ihrer „Wirkſamkeit“ vom Grund

geſchäft abhängig ſind, wie z. B. Tradition, Zeſſion , Stipu

lation, Wechſelausſtellung u. ſ . w. Dagegen ſoll von nun

an der Ausdruck „ Grundgeſchäft “ im allgemeinen die „ rechts

geſchäftliche causa“ erſeßen, und an die Stelle der wenig

plaſtiſchen Vorſtellung vom „ Rechtsgrunde" oder „ Rechtszwecf "

ſoll die aus der Beobachtung des praktiſchen Lebens gewonnene

Klarſtellung treten. Die übliche Bezeichnung der „obligato

riſchen Verträge“ (Kauf, Miete, Darlehen u . f.w .) als fau

ſale wird für unrichtig erklärt : ſie ſeien ſämtlich Grund

geſchäfte, und als ſolche auf den wirtſchaftlichen Ge

famterfolg gerichtet, und ſomit die rechtsgeſchäftliche

causa ſelbſt.

Zunächſt befriedigt bei dem Gegenſaß „ Grundgeſchäft

Hilfsgeſchäft“ die techniſche Ausdrudsweiſe nicht. Der erſtere

Ausdruck mag noch angehen, ja er ſcheint ſich ſogar in der

Literatur für causa , Kauſalgeſchäft u . dergl. einzubürgern ;

dagegen iſt der Ausdruck „ Hilfsgeſchäft “ vollkommen farblos,

daher nicht aufklärend, und erſt durch weitere Umſchreibung

verſtändlich. - Was aber den Inhalt des Gegenſages anbe

langt, ſo iſt zunächſt nicht erſichtlich, was mit einer Zuſammen

pferchung juriſtiſch ſo heterogener Geſchäfte, wie etwa Bürg

ſchaft , Übergabe der Darlehensſumme, pactum de mutuo

dando , Ausſchluß der Mängelhaftung beim Kauf , Ein

kleidung der Kaufgeldforderung in einen Wechſel oder ein

Schuldverſprechen , unter dem übergeordneten Begriffe von

„Hilfsgeſchäften“ für das Rechtsſyſtem erreicht werden ſoll.

Stampe 16) hat dieſe Zweifel nicht, er iſt vielmehr der

.umgewandelt habe , werden wegen ihrer belegloſen Allgemeinheit

teinen Rechtshiſtoriker befriedigen.

16) Causa-Problem S. 41. - Stampe gibt aber ſelbſt zu , daß eine) - -

„ zweđentſprechende Gliederung der Hilfsgeſchäfte nach ihren vers

ichiedenartigen Funktionen“ erſt noch vorzunehmen ſei

(S. 39) .
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Anſicht: die Erkenntnis der „causa als Güterſchiebungs

art" mache dem juriſtiſchen Blicke die Fülle der Differen :

zierungen , deren die causae auf ihrem eigenen Gebiete

bedürften , klar anſchaulich. Und auf das Ronto des logiſch

formellen causa - Begriffs als „ Zweck oder Grund des Rechts

geſchäfts “ ſegt er es, daß neue Güterſchiebungsarten, die

der Verkehr im Laufe der Zeit entwickelte, die Anerkennung

ihrer juriſtiſchen Individualität gar nicht oder nur unter

ſchweren Kämpfen haben erlangen können : z. B. der Ver

ficherungs-, Verlags- , Parzellierungsvertrag, der Konzef

fionierungsvertrag der Straßenbahnen u. a . m . Wie der

bisher anerkannte causa - Begriff an dieſen oft beklagten

Schwierigkeiten ſchuld ſein ſoll, gibt Stampe nicht an .

Meines Erachtens hat dies mit dem ſo oder ſo feſtzuſtellenden

causa - Begriffe nichts zu tun , ſondern der Grund für jene

Schwierigkeiten kann wohl nur darin liegen, daß überhaupt

neue, zunächſt nur vom Verkehr geübte Vertragstypen ſich

in die Reihe der bereits rechtlich anerkannten und ausges

ſtalteten nur ſchwer einſchieben . Die zum Teil recht lücken

hafte und zufällige Entwicklung des römiſchen Vertragsſyſtems

gibt hierüber nicht minder deutliche Aufſchlüſſe als das

moderne ; es wirkt mit ein das Moment der Trägheit, an

den bisher anerkannten Vertragstypen feſtzuhalten und neue

nicht ohne erheblichen Zwang zuzulaſſen .

Aber noch einen beſonderen Vorwurf macht Stampe

der bisherigen Anſchauungsweiſe, deren praktiſche Konſequenzen

ſogar ſchweren ſozialen Schaden herbeigeführt habe : das

Reichsgericht habe die in langjähriger Praxis der rheiniſchen

Rechtſprechung anerkannte Gültigkeit formloſer Alimentations

verſprechen verneint, weil folcher Vertrag als Schenkung der

notariellen Form des Art. 931 Code civ. bedürfte. Hier

hätte nur die Anerkennung eines ſelbſtändigen causa

Typus bei unentgeltlicher Zuwendung zur Erfüllung fitt

licher Pflichten gegenüber dem Art. 931 Hilfe bringen können .

Wenn auf dem von Stampe vorgeſchlagenen Wege

vorgegangen wird , wie viel unzählige „ ſelbſtändige causa
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Typen " ſollen dann anerkannt werden ? Sollen immer für

jeden einzelnen Typus neue beſondere Geſeßesbeſtimmungen

erlaſſen werden, damit er auch richtig behandelt werde? Es

wird genügen , und beſonders auch in dem leßten Falle,

das vorhandene poſitive Recht anzuwenden ; nur muß es

richtig angewandt werden ! Das Reichsgericht 11) hat ſich

zu ſeinem durch keine tiefere Erwägung zu begründenden ,

doktrinären Standpunkt durch falſch verſtandene Äußerungen

Pothiers und recht erhebliche Flüchtigkeiten Laurent :

beſtimmen laſſen und in konſtanter Praris angenommen,

daß die formloſe Zuſage , eine natürliche Verbindlichkeit

erfüllen zu wollen , keine klagbare Verbindlichkeit begründe,

ſondern der für Schenkungen vorgeſchriebenen notariellen

Form bedürfe 18). Von ſeiten des franzöſiſchen Rechts

lag gar kein Hindernis vor, die Frage , ob ein derartiges

die Erfüllung einer natürlichen Verbindlichkeit ſicherndes form

lojes Verſprechen rechtswirkſam ſei, ebenſo bejahend zu beant

worten , wie dies ſeit den Tagen der klaſſiſchen römiſchen

Juriſten 19) durchgehends in allen Rechtsſyſtemen geſchehen

iſt. Demnach bedarf es weder der Annahme 2 '), daß ſeiner

Zeit die ſchließlich vom Reichsgericht niedergezwungenen rhei

niſchen Gerichte für gewohnheitsmäßig erwachſenes Volks

recht gekämpft hätten - es handelte ſich nur um die richtige

Anwendung richtigen Juriſtenrechts ; noch bedarf es der An

nahme und Anerkennung eines „ ſelbſtändigen causa-Typus“

in dieſem Falle, da mit den gegebenen Mitteln des Rechts

auf geradem Wege zu dem richtigen Ende zu gelangen iſt.

Die Löſung des Problems wird mit Hilfe des Gegen

17) Vgl. die Entſcheidungen aus den 80er Jahren des vorigen Jahr

hunderts : Jur. Wochenſchrift 1884 S.1137 ; Blum , Urteile

und Annalen I S. 159 ; Zeitſchrift für franz. Zivilrecht

XVII S. 28.

18) Vgl. die genaueren Nachweiſe bei Aling müller , Natürliche

Verbindlichkeiten S. 201 ff.

19) Ulpian , D. (13, 5) 1 , 6 und 7.

20) So Endemann , Bürgerliches Recht 8 I § 9 Anm. 8.

Zeitſdrift für Sandelsrecht. Bd. LVIII. 11

8
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ſaßes von Grundgeſchäft und Hilfsgeſchäft nicht gelingen,

da meines Erachtens der Augenpunkt, von dem aus die Güter

ſchiebungen und die hierzu verwendbaren rechtlichen Formen

betrachtet werden müſſen , falſch gewählt iſt. Die Wahrnehmung

allein , daß die Hilfsgeſchäfte in ihrer rechtlichen „Wirkſam

keit“ von derjenigen ihres Grundgeſchäfts abhängen, genügt

nicht, um ſie als ſelbſtändigen Begriff aufzuſtellen. Dieſem

Begriffe fehlt vor allem die Einheitlichkeit; denn es iſt und

bleibt ein Unterſchied, ob etwa die Nichtigkeit einer Bürg

ſchaftsverpflichtung wegen Unſittlichkeit der Hauptſchuld geltend

gemacht wird, oder ein Mitgiftverſprechen in Form eines

Wechſels oder abſtrakten Schuldverſprechens wegen Nichtzu

ſtandekommen der Ehe entkräftet werden ſoll. Hier greifen

doch die in der Literatur eingehend genug behandelten Unter

ſchiede von Nichtigkeit und Kondizierbarkeit ein .

Aber noch weitere Schwierigkeiten ergeben ſich aus jenem

eigentümlichen Sammelbegriff. Nach der Lehre Stampes

hat z. B. die Bürgſchaft als Hilfsgeſchäft zu gelten . Wenn

nun die Bürgſchaftsverpflichtung ihrerſeits wieder in ein

abſtraktes Schuldverſprechen eingekleidet wird, iſt dann dieſes

Schuldverſprechen auch wieder ein Hilfsgeſchäft, und zwar

ein ſolches des Hilfsgeſchäfts ? Oder hat in dieſer Beziehung

die Bürgſchaft plößlich als Grundgeſchäft zu gelten ? Wie

weit ſoll dieſe unklare Staffelung gehen ?

Der Löſung des causa-Problems iſt nur nahezukommen,

wenn dasjenige Element der Rechtsgeſchäfte, welches eventuell

als causa bezeichnet werden könnte , möglichſt iſoliert betrachtet

und bloßgelegt wird. Dieſe Möglichkeit bietet ſich durch die

Zerlegung der Vermögenszuwendung oder Güterſchiebung in

die beiden Elemente : Leiſtungs- und Zwedſaßungsgeſchäft;

nur ſo kann man ein Kriterium für die causa überhaupt

oder die einzelnen causae gewinnen 21) . - Stamp e faßt

21 ) Vgl. die Ausführungen kleins gegen Stampe im Sinne der

herrſchenden Anſchauung: Öſterr. Zentralblatt für juriſt. Praxis

XXII S. 452 ff.
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nur die eine Phaſe in der Entwicklung des Schuldverhält

niffes, den Zuſtand des Gebundenſeins, ins Auge, ohne zu

bedenken, daß die solutio als zweite Phaſe mit zu den Ent

widlungsvorgängen bei der Obligation gehört , und daß

dann häufig, wenn die Obligation auf dingliche Rechtsände

rungen gerichtet iſt, neben obligationsrechtlichen Beſtimmungen

noch ſachenrechtliche eingreifen . Handelt es ſich z. B.

um Übergabe einer Sache, ſo heißt ein und derſelbe Akt in

der Sprache des Obligationenrechts nach § 362 BGB. ,,Er

füllung“, in derjenigen des Sachenrechts nach § 929 „ Über

tragung des Eigentums“. Das iſt die eigentümliche Er

ſcheinung von dem möglichen Doppelcharakter juriſtiſcher Tat

fachen, eine Anſchauung, die jeder Juriſt nicht genug in fich

ausbilden fann 22). Mit der solutio tritt aber die Obliga:

tion in ein neues Stadium ihrer Entwidlung, und Stampe

beachtet nicht, daß ſich nunmehr eine neue Güterſchiebung

vollzieht; vielmehr erſtrecken ſich die Wirkungen ſeines Grund

geſchäfts nicht über die Statuierung obligatoriſcher Rechts

wirkungen hinaus : es hat ſeine Aufgabe erfüllt, wenn nur

die obligatoriſche Verpflichtung zu dem gewollten wirtſchaft

lichen Geſamterfolge ſtatuiert iſt23). Das reicht keineswegs

aus. Nach dem Begriffe der Obligation und ihrer prak

tiſchen Zweckbeſtimmung gehört einerſeits die Erfüllung als

leßtes Stadium zu dem notwendigen Entwiclungsgange der

Obligation ; andererſeits gilt es , auch die Erfüllung als

Leiſtungsgeſchäft durch eine Zweck [aßung zu fundieren . So

greifen wenn die Obligation auf eine dingliche Rechts

22) So die Mahnung heringe, Geiſt des römiſchen Rechts III

S. 215. — Er weiſt gleichzeitig auf die mögliche Divergenz bei

der Anwendung fachenrechtlicher und obligationsrechtlicher Beſtim

mungen hin : derſelbe Richter, der den Akt als gültige Eigentums

übertragung anerkannt und geſchüßt hat, tann ihn als ungültige

solutio reſzindieren , d . h. die Verpflichtung zur Rüdübers

tragung des Eigentums ausſprechen , nicht das Eigentum ſelbſt

aufheben.

23) Alein a. a . D.



164 Alingmüller: Causa und Schuldverſprechen.

- zur Beant:

.

veränderung gerichtet iſt – Obligationenrecht und Sachen

recht als die großen Räder des zivilrechtlichen Mechanismus

ineinander.

Das Leiſtungsgeſchäft, für ſich allein betrachtet, iſt für

ein differenziertes Rechtsgefühl charakterlos; denn die Be

gründung, Aufhebung oder Veränderung dinglicher und ebenſo

diejenige obligatoriſcher Rechte läßt ohne weiteres die Frage

nach dem „ Warum " entſtehen . Stampe und ſeine Vor

gänger 24) rufen wie bereits erwähnt

wortung dieſer Frage den „ wirtſchaftlichen Zweck “ , den

gewollten „ wirtſchaftlichen Geſamterfolg “ zu Hilfe. Wie

weit man jedoch bei dem Suchen nach dem wirtſchaftlichen

Zwecke gehen kann oder ſoll , bleibt gänzlich unaufgeklärt.

Soll nur danach geforſcht werden, ob das übergebene Ver

mögensgut endgültig in dem Wirtſchaftskreiſe des Empfängers

verbleiben ſoll ? Oder weiter danach, ob und in welcher Weiſe

die wirtſchaftlichen oder geſchäftlichen Beziehungen der beiden

Beteiligten beeinflußt werden ? Oder ſchließlich danach, ob

durch das Geſchäft die „ Wirtſchaft “ des Empfängers geför

dert wird 25) ? Auf dieſem Wege gibt es dann gar kein

Halten mehr. Warum dann bloß wirtſchaftliche Zwecke ?

Die Menſchen haben doch auch andere , die jenen wohl

gleich ſtehen , etwa fünſtleriſche, ethiſche und ſonſtige ideale

Zwede.

Es handelt ſich hier — wie eingangs feſtgeſtellt

ein eigentümliches Verfahren der juriſtiſchen Technik; daher

kann jene Frage nach dem „Warum“ des Leiſtungsgeſchäfts

auch nur juriſtiſch -techniſch beantwortet werden. Das Zweck

fazungsgeſchäft kann mit anderen Worten nur rechtliche

um

24) Vgl. oben S. 156.

25) 3. B. Übergabe eines neuen mechaniſchen Webſtuhls an einen

Textilinduſtriellen. Als [gewiß !] , wirtſchaftlicher" 3weck, der

vielleicht als ausdrüdliche Vertragsbedingung mit in den Inhalt

des Geſchäfts aufgenommen worden iſt, wäre feſtzuſtellen : es foll

eine billigere und ſchnellere Herſtellung der Webereiprodukte ermögs

licht werden.
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3wede enthalten, d . h . nur ſolche, die nach den Säßen

der betreffenden poſitiven Rechtsordnung möglich ſind 26).

Im beſonderen kommen hier diejenigen Zwecke in Be:

tracht, deren Erfüllung auf entſtehende oder entſtandene obli

gationsmäßige Beziehungen der Beteiligten irgendwie ein

wirken ſollen. Nach dem Standpunkte des jeßigen Zivilrechts

ſind dieſe Zwecke entweder von der Rechtsordnung ſelbſt bei

der Ausbildung beſtimmter Geſchäftstypen verwertet (z. B.

Kauf, Tauſch, Darlehen 2c .) , oder ihre rechtliche Individuali

ſierung iſt der Parteiberedung überlaſſen (Grundſaß der

materiellen Vertragsfreiheit). Damit iſt – wie erforder

lich die Beantwortung jener Frage auf rechtlichen Boden

geſtellt.

Doch noch ein weiterer Vorteil ergibt ſich aus der por

genommenen Sonderung in Zuwendung und Zweckfaßung:

fie macht die zugehörige Lehre von der ungerechtfertigten

Bereicherung leichter verſtändlich. Das Zuſtandekommen des

Zuwendungsgeſchäfts unterſteht zunächſt ſeinen beſonderen

Regeln , alſo den hier einſchlagenden Rechtsſäßen aus dem

Sachen- oder Obligationenrecht, je nachdem es ſich um Über

tragung , Aufhebung, Veränderung dinglicher oder obliga

toriſcher Rechte handelt. Iſt ſo der geſeßlich normierte Tat

beſtand, z. B. des „ dinglichen Vertrages“ nach $S 873 oder

929 oder des Schuldverſprechens nach SS 780 ff ., verwirklicht,

ſo tritt zunächſt und ohne weiteres als Rechtsfolge der Erwerb

des dinglichen oder obligatoriſchen Rechts ein ; der Vermögens

übergang hat alſo ſeinen „objektiven Rechtsgrund“ 27) . Hier

bei kann aber die Rechtsordnung nicht ſtehen bleiben, da das

Vermögensverſchiebungsgeſchäft von den Parteien nur als

2

26) Zutreffend Kriegsmann in ſeiner gehaltvollen Schrift „Rechts

grund der Eigentumsübertragung " (1905 ) 5. 5 : Nur aus dem

pofitiden Recht läßt fich feſtſtellen , welche Zwede rechtliche Bes

deutung haben , nach welchem Geſichtspunkt fie ausgewählt ſind,

und wie fich ihre Relevanz äußert."

27) So die Ausbrudsweiſe in meiner Schrift „ Begriff des Rechts

grundes" (1901 ) $ 2 .



166 Klingmüller : Causa und Schuldverſprechen.

einheitliches Ganzes gewollt iſt, alſo neben der Verwirklichung

des Zuwendungsgeſchäfts auch diejenige der Zweckbeſtimmung.

Tritt die leştere nicht ein , ſo kann wohl aus rechtspolitiſchen

Rücfichten für die Intereſſen der Allgemeinheit noch der

Vermögensübergang als ſolcher aufrecht erhalten bleiben ;

aber die Nichterreichung des Zweckes muß die beſonderen

Beziehungen der beteiligten Perſonen beeinfluſſen. Nur ſo

erklärt ſich der eigentümliche Widerſtreit der Rechtsregeln,

auf dem die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung

beruht: die eine (generelle) Regel ſanktioniert die Vermögens

verſchiebung, die andere ( ſpezielle) macht dieſe im Wege

des Obligationenrechts wieder rückgängig 28). Dieſer Wider

ſtreit liegt auch den Geſekesworten des § 812 BOB. zu

Grunde : „ Wer durch die Leiſtung eines anderen ... etwas

ohne rechtlichen Grund erlangt ... " Erlangt nach

ſonſtigen allgemeinen Säßen der Rechtsordnung hat er doch,

nur muß er es wieder herausgeben .

II. Beſonderes über das Schuldverſprechen .

Die im vorſtehenden durchgeführte Abſcheidung der causa

von dem eigentlichen Leiſtungs- oder Zuwendungsgeſchäfte

iſt die notwendige Vorarbeit, wenn das Zuwendungsgeſchäft

für ſich allein in ſeinen Vorausſeßungen und Wirkungen

betrachtet werden ſoll . Deswegen iſt die vorgenommene

Sonderung zunächſt auf dem Gebiete des Sachenrechts von

beſonderer Bedeutung , inſofern hier - wie Stampe 29)

zutreffend bemerkt — die Perfektion des Zuwendungsgeſchäfts

allein und grundſäßlich für den Eintritt der Rechtsänderung

.

.

28) So Jung a. a . D. S. 25 .

Ähnlich Ihering , Geiſt des römiſchen Rechts III 1 S. 208 :

die eine ſeßt und ichafft, die andere beſchränkt, negiert, er

gänzt. Stammler , Ungerechtfertigte Bereicherung S. 19 f. -

Kriegsmann S. 14 ſpricht von der „ gleichzeitigen Anwendung

verſchiedener, ihrer Tendenz nach entgegengeſekter Rechtsfäße “.

29) Dieſe Zeitſchrift Bd. LV S. 409 f.
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genügt ; die ießt vom BGB. durchgeführte Abſtraktheit des

„ dinglichen Vertrages “ oder der „Einigung“ läßt hierüber

keinen Zweifel mehr 30) .

Andere Linien zeigt dagegen der Aufbau des modernen

Obligationenrechts. Hier iſt den Parteien zur Regelung ihrer

perſönlichen Beziehungen eine Reihe von Geſchäftstypen zur

Verfügung geſtellt, die ſie im einzelnen Falle rein oder

gemiſcht zur Anwendung bringen können : das große Gebiet

ber bisher ſo genannten und ruhig weiter ſo zu nennenden

- kauſalen Geſchäfte. Bei ihnen wird nämlich die Zweck

beſtimmung der Zuwendung unmittelbar aus dem typiſchen

Geſchäftsinhalte erſichtlich (z . B. Übereignung der nummi ;

causa : um den Empfänger zur Rückzahlung zu verbinden) .

Dieſe eigentümliche Verſchiedenheit in dem Aufbau des Sachen

und des Obligationenrechts iſt in den verſchiedenen Zwecken

begründet , die beide Teile eines doch einheitlichen Syſtems

im Wege der Arbeitsteilung zu erfüllen haben : an der ſicheren

Begründung abſoluter, dinglicher Rechte auf Grund eines

möglichſt knappen Tatbeſtandes hat die Allgemeinheit ein

erhebliches Intereſſe ; die obligatoriſchen Rechte können jedoch

grundſäßlich in ihrer Eriſtenz von dem beſonderen Verhält

nis zwiſchen den hier allein beteiligten Perſonen abhängig

gemacht werden . Jinmerhin ſtoßen wir auch im Obligationen

recht auf Erſcheinungen , die ſich zur causa in ähnlicher Weiſe

verhalten wie die dinglichen Geſchäfte. Es kann nämlich

auch die Begründung von Forderungsrechten unter den Ge

ſchäftsparteien in „ abſtrakter“ Weiſe vor fich gehen : z . B.

durch Schuldverſprechen und Schuldanerkenntnis, Begebung

von Inhaberpapieren , Schuldübernahme, Anweiſungsakzept.

Der Verkehr hat auch hier das Recht zur Entwicklung

gezwungen ; eine intenſivere Kreditwirtſchaft verlangt die Nuß

barmachung auch von Forderungsrechten für die Intereſſen

30) Ob die vom BGB. beliebte abſtrakte Geſtaltung der Einigung

recht@politiſch unbedingt erforderlich war, darüber gibt guten Auf

ichluß Kriegsmann a. a. D. S. 111 ff.
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der Allgemeinheit, vor allem deren leichte Begründung und

Begebbarkeit.

Eine Zwedbeſtimmung haben natürlich auch dieſe

abſtrakten obligatoriſchen Zuwendungsgeſchäfte; nur ergibt

fie fich nicht aus ihrem knappen Geſchäftsinhalt, ſondern aus

dem rechtlich möglichen und rechtlich erheblichen

Inhalte der ſonſtigen Parteiderhandlungen. Aber auch hier

kann es ſich nur um rechtliche Zwecke handeln, d . 5. um

ſolche, deren Verwirklichung nach den Grundfäßen des poſi

tiden Rechts und mit ſeinen Mitteln möglich iſt; alle anderen

Zwecke ermangeln der rechtlichen Relevanz, und auf deren

Verwirklichung oder Nichtverwirklichung reagiert die Rechts

ordnung nicht.

So klärt meines Erachtens die Zerlegung der Geſchäfts

tatbeſtände in Zwedſaßung und in Leiſtung dieſe Lehre

am beſten auf. Der nächſte Schritt führt zur genaueren

Feſtſtellung des causa - Begriffes , und auch Stamp e 31)

erklärt das von mir angewandte Verfahren , erſt Klarheit

über dieſes Grundproblem der ganzen Lehre zu gewinnen,

für methodiſch ſehr richtig. Erſt nach dieſer notwendigen

Vorarbeit kann zu den ſpeziellen Erſcheinungen jenes Pro

blems übergegangen werden , insbeſondere zu dem hier zu

erörternden Schuldverſprechen. Aber da es wohl richtig iſt,

daß man die Dinge nicht verſteht, wenn man ihre Geſchichte

nicht kennt 32), iſt es nicht minder notwendig, den geſchicht

lichen Entwidlungsgang des Rechtsinſtituts kennen zu lernen,

ein Erfordernis, deſſen völliger Mangel die zum Teil unge

nügenden Grundlagen in den Ausführungen Rümelins

erklärt. Von dieſem Erfordernis kann hier umſoweniger
.

abgegangen werden , als einmal formell das BGB. bei der

1

31) Dieſe Zeitſchrift Bd. LV S. 565.

32) Mitteis in Öſterr. Rundſchau I Heft 3 S. 131 . Ebenſo

richtig iſt die weitere Bemerkung , daß man auch die Geſchichte

nicht verſtehen könne, ohne die Dinge zu kennen , um deren Ge

ſchichte es fich handelt. - Daher iſt auch hier zuerſt die Renntnis

des Grundproblems der causa erforderlich.

-
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1

„ rechtfaßmäßigen Ausgeſtaltung“ des abſtrakten Schuldver

ſprechens in § 780 fich einer auch für Juriſten ſchwer ver

ſtändlichen Ausdrucksweiſe bedient , ferner materiell auf

Grundlagen der bisherigen Entwidlung, beſonders der neueren

gemeinrechtlichen , beruht . Dagegen will Rümelin lediglich

rechtspolitiſche Betrachtungen vorangeſtellt wiſſen ; nur

ſo könne man feſten Boden unter den Füßen bekommen 33) .

Mit derartigen allgemeinen Räſonnements zu beginnen, ohne

daß der Tatbeſtand , um den es ſich handelt, genau bekannt

oder erkannt iſt, dürfte zu keinem guten Ende führen .

Aus dieſem Grunde klären auch die weiten Ausführungen

Rümeling über die „ Geſchäftszwecke" in § 3 doch nicht

genügend über die Struktur des Schuldverſprechens, ſeine

Stellung im Syſtem und ſeine hieraus folgende praktiſche

Behandlung auf. Es wird der zweite Schritt vor dem erſten

getan ; bevor von den Zwecken eines Dinges die Rede ſein

kann, muß dieſes ſelbſt erkannt ſein. So haben dieſe Er

örterungen über die Geſchäftszwecke nur ſehr beſchränkten

Wert und können höchſtens der Praris Fingerzeige geben,

wann etwa der Abſchluß eines Schuldverſprechens im konkreten

Falle angenommen werden kann . Als mögliche Geſchäfts

zwecke, die übrigens als ſolche bereits mehr oder minder

zuſammenfaſſend in der gemeinrechtlichen Literatur erwähnt

worden ſind, gibt Rümelin an :

Erleichterung der Klagebegründung ;

Feſtſtellung oder Außerſtreitſeßung eines Rechtsverhält

niſſes ;

Schuldabänderung oder Schuldumwandlung ;

Begründung von Zahlungsaustauſchforderungen
.

33) Bd. XCVII S. 276 Anm. 105. Rümelin beruft ſich hierbei

auf die gleiche Anſicht Stampes. Allerdings erklärt dieſer im

Vorwort zum Causa-Problem, daß er von der rechtspolitiſchen

Aufgabe ausgehe ; aber im leßten Grunde find tatſächlich ſeine

Ausführungen , beſonders mit der Verwertung des Gegenſages

„ Grundgeſchäft Hilfsgeſchäft “, rechtslogiſcher und juriſtiſch

konſtruktiver Natur.
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Dieſe Geſchäftszwecke ergeben deshalb nichts Weſent

liches für den Begriff des abſtrakten Schuldvertrages, weil

ſie eben für dieſen weder typiſch noch ſpeziell reſerviert ſind,

ſich vielmehr auch vermittelſt kauſaler Geſchäfte erreichen

laſſen. Sie erläutern tatſächlich ſchon die Beziehungen, in

welchen nach der Willensbeſtimmung der Parteien das abſtrakte

Verſprechen zu dem Grundgeſchäft ſtehen ſoll, und nur nach

dieſer Richtung hin wirken ſie aufklärend . Erſte Frage iſt

vielmehr : was ſoll mit dem kurzen Schein ,, Ich verſpreche

100 zu zahlen“ angefangen werden ? Dieſe Frage iſt vorn

weg zu beantworten, und zwar ſowohl von der Theorie zur

Feſtſtellung des Weſens eines ſolchen Verſprechens, wie von

der Praxis zur Feſtſtellung ſeiner möglichen Wirkungen . Nach

8 780 BGB. ergibt ſich dann das Vorliegen eines ſelbſtändigen

Schuldverhältniſſes, durchaus mit denſelben Wirkungen aus

gerüſtet wie jedes andere . Daß der Schuldgrund in dem

Verſprechen nicht erwähnt iſt, mag gegenüber der Maſſe der

kauſalen Verpflichtungen , die ſonſt der Verkehr bringt, auffallen,

iſt aber zunächſt unerheblich. Unſerem juriſtiſchen Gefühl

wird fürs erſte Genüge getan durch die Deduktion : in der

Begründung dieſes ſelbſtändigen Schuldverhältniſſes liegt

zu Gunſten des Gläubigers eine konſtitutive Übertragung durch

Beſtellung einer neuen Obligation 34) , alſo eine Zuwendung ;

dieſe wird und muß, wie jede Zuwendung, ihre Zweckbeſtim

mung, ihren Rechtsgrund haben ; als ſolcher kommt zunächſt

ganz allgemein in Betracht: Neuentſtehenlaſſen eines Anſpruchs

oder Tilgungswirkung, oder unter Verwendung der Formu

lierung Jungs : es wird von den Parteien mit Hilfe dieſes

ſelbſtändigen Schuldverſprechens eine nach dem BGB. (oder

anderem Geſek) mögliche direkte Rechtsfolge desſelben zu

erreichen beabſichtigt. — Alles andere iſt auch in praxi cura

posterior.

Die Klage iſt mit Hilfe jenes kurzen abſtrakten Ver

ſprechens ausreichend ſubſtantiiert und führt, wenn keine

-

34) Better , Pandelten II S. 146.
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Einwendungen vom beklagten Schuldner erhoben werden,

zu deſſen Verurteilung .

Doch Komplikationen ergeben ſich leicht und häufig genug .

Es mag daher zu den Einzelheiten übergegangen werden, von

denen ich als mehrfach in der Rechtſprechung behandelte Fälle

und als beſondere Streitpunkte gegen Rümelin folgende

erwähnen möchte.

1. Die Frage der Abſtraktheit.

Dieſe Frage wird in der Praxis immer von neuem als

leidige quaestio facti auftauchen , weil derartige einfache

Verpflichtungsſcheine, Bons oder Promeſſen ohne alle Angabe

des Verpflichtungsgrundes, wie im obigen Beiſpiel, zu den

Seltenheiten gehören, vielmehr der Verpflichtungsgrund mit

größerer oder geringerer Beſtimmtheit bezeichnet zu werden

pflegt. Damit wird die Abgrenzung des abſtrakten Ver

ſprechens von etwaigen kauſalen Geſchäften und die Beant

wortung der Frage, ob im konkreten Falle ein abſtraktes

Schuldverſprechen oder ein gewöhnlicher kauſaler Vertrag

vorliege, zu einer beſonderen Schwierigkeit. Das erhellt

zunächſt aus zwei das Hypothekenrecht berührenden Ent

ſcheidungen , deſſen Beſonderheiten leicht noch undurchſichtige

Situationen ſchaffen können.

Ein bereits mehrfach und verſchieden kritiſiertes Urteil

des Reichsgerichts vom 24. April 1901 35), das aber der

Überſicht und Verdeutlichung wegen nochmals kurz mitgeteilt

werden ſoll, behandelt folgenden Fall: ein Hypothekengläubiger

erklärt ſich zur Vorrangseinräumung für einen Teil ſeiner

Hypothek mündlich bereit, und zwar auf Erſuchen des Grund

ſtückseigentümers, der ihm mitgeteilt hatte, daß er den nächſten

fälligen Betrag nur durch Aufnahme einer neuen Hypothek

mit dem Vorrange vor der bereits eingetragenen des Gläu

35) Furiſt. Wochenſchrift 1901 S. 382. Aling müller,

Schuldverſprechen S. 62 f. und die dort Zitierten. - Neuerding

Schreiber im Sächſ. Archiv BD. XV Seft 10 S. 573 ff., 582 .
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bigers beſchaffen könne. Die Klage des Grundſtückseigen

tümers gegen den Hypothekengläubiger, der ſpäter die Aus

führung verweigert , wird abgewieſen : eine Gegenleiſtung

habe der Beklagte nicht verſprochen , ein Rechtsgrund, aus

dem Kläger zu dem Verſprechen verpflichtet ſein könne, ſei

nicht erſichtlich ; es liege demnach entweder Schenkung oder

ein Schuldverſprechen dor , deren Formen aber in keinem

Falle gewahrt ſeien. Die weder unſerem Rechtsgefühle

noch praktiſchen Bedürfniſſen entſprechende Entſcheidung des

Reichsgerichts krankt daran, daß das Verſprechen des Hypo

thekengläubigers wegen der Vorrangseinräumung derartig

iſoliert von den übrigen Parteiverhandlungen betrachtet wird,

wie das von den Parteien ſelbſt gar nicht beabſichtigt worden

iſt. Verſprechen ſteht hier gegen Verſprechen, und zwar in

dem fynallagmatiſchen Verhältniſſe wie überhaupt bei den

gegenſeitigen Verträgen . Und ein ſolcher iſt meines Er

achtens hier anzunehmen, da die Parteien nach dem Grund

faße der materiellen Vertragsfreiheit den beſonderen Inhalt

eines gegenſeitigen Vertrages frei beſtimmen können 36). Die

Zwedbeſtimmung des von dem Hypothekengläubiger abge

gebenen Verſprechens war alſo integrierender Beſtandteil

eines Kaufalgeſchäfts und damit deſſen Regeln über

Entſtehung und Wirkſamkeit unterworfen .

Im übrigen hat das Reichsgericht neuerdings am

30. Mai 1904 87) einen ähnlichen Fall unter zutreffender

Würdigung der rechtlichen Lage entſchieden. Nach Behaup

tung des Klägers ſollte der Beklagte ihm im Jahre 1901

bei einer längeren geſchäftlichen Verhandlung beſtimmt ver

ſprochen haben, er werde mit ſeinen Mitteln eine beſtimmte

Schuld des Klägers bezahlen. Das OLG. (Roſtock) hatte

36) Nur muß man bei der Üquivalentbeſtimmung der Leiſtungen nicht

immer einen abſtrakten oder materiellen Maßſtab anlegen ; es kommt

vielfach noch der beſondere Wert der Leiſtung in Betracht, den fie

für die beſonderen Verhältniſſe der Parteien hat. - Vgl. auch.

Endemann , Bürgerliches Recht : I S. 700 Anm . 6.

37) Entſch. Bd. LVIII S. 200 f.
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dieſe Erfüllungsübernahme als Gegenſtand eines abſtrakten

Schuldverſprechens aufgefaßt und die Klage mangels der

erforderlichen Schriftform abgewieſen . Das Reichsgericht

ſtimmt dieſem Entſcheidungsgrunde nicht zu , ſondern führt

aus , daß nach dem materiellen Zuſammenhange,

in welchem die Erfüllungsübernahme geſchehen ſollte, dieſe

hier im Wege eines gegenſeitigen Vertrages erklärt

worden iſt; es hatte nämlich der jeßige Beklagte als Ge

neralbevollmächtigter des Bruders des Klägers vom Kläger

die Zuſtimmung zur Belaſtung des Familienfideikommißgutes

mit Hypotheken zu erwirken geſucht, und der Kläger als

Gegenleiſtung hierfür jene Erfüllungsübernahme verlangt und

erreicht. Von einer Abſicht aber , daß das Verſprechen der

Schuldentilgung losgelöſt von ſeinem Rechtsgrunde die ent

ſprechende Verbindlichkeit begründen ſolle, ſei dabei nichts

hervorgetreten.

In dem anderen , den Hypothekenverkehr berührenden

Falle, der von dem DLG. Dresden am 17. März 1903 38)

entſchieden worden iſt, war bei der Abgabe des Verſprechens

die Schriftform nach § 780 gewahrt. Hier hatte der Hypo

thekengläubiger dem Grundſtückseigentümer gegenüber ein

Verſprechen erteilt, 500 Mark zu zahlen , falls dieſer

ſein Grundſtück verkaufe. Der übrigens nicht fern

liegende Zweck dieſer Manipulation wird dahin aufgeklärt,

daß der Hypothekengläubiger den Grundſtückseigentümer des

wegen zum Verkaufe bewegen wollte, weil bei deſſen miß

licher Lage die Zwangsverſteigerung des Grundſtücks bevor

ſtand , er aber beim rechtzeitigen Eintritte eines zahlungs

fähigen Käufers die gefährdete Hypothek zu retten hoffte.

Das DLG. nimmt ein abſtraktes Schuldverſprechen an, und

zwar unter folgender Begründung. Der Verkauf des Grund

ſtücks ſei nur eine Bedingung und nicht der Grund des

38) Rechtſprechung der Oberlandesgerichte Bd. VI S. 454.

Jahrbuch des deutſchen Rechts II 1 S. 471. – Schreiber

a. a . D. S. 576.
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Verſprechens ; als ſolcher käme nur in Betracht der 3 wed

des Beklagten, durch das Verſprechen und durch den Verkauf

des Grundſtücks ſein Geld zu retten, das auf dem Grund

ſtück ſtand . Dieſer Grund ſei weder in den Worten des

Verſprechens, noch nach den Zeugenausſagen bei der maß

gebenden Verhandlung mit irgend einem Worte erwähnt,

noch ſchließlich vom Kläger anderweit als Inhalt des Ver

trages angeführt worden.

Einmal liegt in dieſer Deduktion eine Verkennung der

Art und Weiſe, wie kauſale Geſchäfte im Verkehr zu ſtande

kommen. Häufig reden die Parteien ſehr wenig beim Ge

ſchäftsabſchluſſe, und wenn ſchon, dann gerade nicht von den

juriſtiſch erheblichen Beſtandteilen des Vertrages . So iſt es

keineswegs erforderlich , daß die Zwedbeſtimmung für das

Verſprechen des einen Teiles beſonders zum Ausdruck komme ;

,, es genügt, daß ſie den Beteiligten bewußt und gegenwärtig

iſt“ 39). Der Hauptfehler aber liegt in der Unklarheit darüber,

was denn der „Grund“ eines abſtrakten Verſprechens ſei .

Die Entſcheidung greift über das rechtliche Gebiet hinaus

und nennt als Grund einen wirtſchaftlichen oder tatſächlichen ,

jedenfalls keinen rechtlichen Zweck. Hier rächt ſich das bereits

oben gemißbilligte Operieren mit „wirtſchaftlichen “ Geſichts

punkten . Es können aber – wie bemerkt nur recht

liche Zwecke in Frage kommen, welche als direkte Rechts:

folge der Leiſtung, hier des Verſprechens, möglich ſind ; das

DLG. ſpricht aber nur von mittelbaren und wirtſchaftlichen

Folgen, die nur durch das Verſprechen und durch den

Verkauf des Grundſtücks erreicht werden können . Das iſt

alſo jedenfalls keine juriſtiſch relevante Zwedbeſtimmung,

was ſich auch noch dadurch beweiſen läßt, daß der Hypotheken

gläubiger, falls ein zunächſt zahlungsfähiger, aber plößlich

in Vermögensverfall geratener Käufer eintritt und die Hypo

-

39) So zutreffend Schreiber a. a. D. Vgl. aber nach der anderen

Seite wieder für die Abſtraktheit des Geſchäfts die Sachlage in

Entfch. des Reichsgericht & Bd. LXI S. 319 f.
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thek doch noch in der Zwangsverſteigerung ausfällt, dann

gewiß nicht mit der condictio causa data causa non secuta

die 500 bezw . das Verſprechen zurückfordern kann. Die

Rechtsordnung reagiert auf die Nichterreichung dieſes Zweckes

nicht 40) . Somit kann als Zwedbeſtimmung für das Ver

ſprechen nur die Verpflichtung des Eigentümers zum Ver

kaufe des Grundſtüds in Frage kommen . An fich würde

alſo auch hier ein gegenſeitiger Vertrag anzunehmen ſein ,

nach dem Schema „ do, ut facias “ . Ob nun die Parteien

durch die ſchriftliche Fixierung des Verſprechens nur die Her

ſtellung eines Beweismittels , oder vielmehr die Loslöſung

des Verſprechens von ſeinem Kauſalmoment und damit die

Kreierung eines abſtrakten Forderungsrechtes beabſichtigten,

kann als Tatfrage hier dahingeſtellt bleiben . Die Erwähnung

der causa in der Schrifturkunde würde an ſich noch kein

Hindernis für die leßtere Möglichkeit bilden, da die Erwäh

nung mit größerer oder geringerer Deutlichkeit geſchehen

kann, ohne dem abſtrakten Charakter des Vertrages Eintrag

zu tun .

2. Gegenleiſtung.

Mehrfach iſt die Frage angeregt worden , ob es die

Selbſtändigkeit“ des Schuldverſprechens verträgt , daß es

von der Bedingung einer Gegenleiſtung abhängig

gemacht wird . Dieſe Frage iſt bereits in der II . Kommiſſion

weniger ex professo, als nur mehr gelegentlich bei der Er:

örterung über die Formaliſierung des Schuldverſprechens zur

Sprache gekommen 41) . Die Mehrheit vertrat den Stand)

punkt, daß das Verſprechen einer Leiſtung gegen Bewirkung

der Gegenleiſtung 42) ganz allgemein ohne Angabe des beider

40) Vgl. die hier zu verwertende Definition Kriegsmanns S. 6 :

Causa eines Rechtsgeſchäfts iſt eine es begleitende Zwedvorſtellung,

welche in dem Sinne rechtlich relevant iſt, daß die Nichterreichung

des Zweckes die Wirkung des Geſchäfts irgendwie alteriert. “

41) Protokolle II S. 501 und 509.

42) So die Protokolle. Nicht wie Rümelin Bd. XCVII S. 245 in
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ſeitigen Verpflichtungsgrundes erfolgen könne ; es ſei nicht

ratſam, das Geſeß, welches fich einmal für das Erfordernis

der Schriftform entſchieden habe, durch Ausnahmebeſtimmungen

unnötig zu komplizieren . Ein ſchließlich abgelehnter Antrag

hatte dagegen verlangt : in ſolchem Falle von der Schrift:

form Abſtand zu nehmen, da eine von einer Gegenleiſtung

abhängige Verpflichtung in dem Austauſche, welcher ſich durch

die Bewirkung der beiderſeitigen Leiſtungen volziehen ſolle,

eine Zwed beſtimmung habe, die als Verpflichtungs

grund genüge 43).

Der von der Minderheit in der Begründung des An

trages vertretene Standpunkt ſtimmt durchaus mit der von

der Kommiſſion grundſäßlich beabſichtigten Ausgeſtaltung

des abſtrakten Schuldverſprechens überein ; von einer „ Ab

löſung des Schuldverhältniſſes von dem bisherigen Verpflich

D

fehlerhaftem Deutſch ſchreibt: Verſprechen von (sic !) Leiſtung

gegen Gegen leiſtung .“

43) Leşteren Antrag und ſeine Begründung habe ich in meiner

Schrift über das Schuldverſprechen S. 110 Anm. 3 zur Unters

ſtüßung meiner direkt davor ſtehenden Anſicht derwertet, daß ſchon

durch das Beziehungsverhältnis der Leiſtung zur Gegenleiſtung die

für die Abſtraktheit des Vertrages notwendige Einſeitigkeit

geſtört werde. Sierüber iſt Rümelin recht gereizt : „Wie es

Klingmüller fertig bekommt (sic !) , den abgelehnten Antrag

irgendivie für feine gegenteilige Meinung verwerten zu wollen , ift

idywer verſtändlich ."

Bei ruhiger Betrachtung der rechtlichen Lage iſt das aber

keineswegs ſchwer zu verſtehen. Dagegen ſind Rümeling weitere

Vorwürfe recht ſchwer : die Gründe der ablehnenden Majorität

hätte ich reinfach " unterdrüdt. Aber nur deswegen , weil

wie nicht ſelten in den Protokollen feine angegeben ſind.

Im übrigen hatte ich gegen derartige mit einer Gegenleiſtung vers

knüpfte, dann den abſtrakten Charakter einbüßende Verſprechen

dogmatiſche Bedenken geltend gemacht. Hierauf Kümelin :

, Solche werden meiſtens da geltend gemacht , wo jemand mehr

oder minder im Nebel ſeinen Weg ſucht. “

Derartige Bemerkungen will ich dem Geſchmack Rümeline

und dem Urteil der Lejer überlaſſen .

.
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tungsgrunde“ 44) wird in der Regel nicht die Rede ſein

können, wenn die Gegenleiſtung in der Schrifturkunde ange

geben iſt. Dann liegt vielmehr ſchon ein Geſchäft mit einer

cause exprimée “, alſo ein kauſales vor, das entweder den

Austauſch von Leiſtungen oder eine unentgeltliche Zuwendung

unter einer Auflage zum Gegenſtande hat 45) .

Praktiſch wichtig iſt die ganze Frage . Es ſei auch „durch

aus irrig “ zu glauben meint Rümelin -, daß not

wendig das ganze synallagma in das Verſprechen hinein

gezogen werden müßte. Zum Beweiſe folgendes Beiſpiel:

A hat an B mehrere Lieferungen gemacht, weshalb dieſer ihm

angeblich 1000 Mark ſchuldig geworden ſei ; nach verſchiedent

lichen Beanſtandungen der gelieferten Ware, die von A

beſtritten werden , vergleichen ſich die Parteien ſchließlich dahin,

daß gegen Nachlieferung eines beſtimmten Quantums zu

einem beſtimmten Termine B die Summe von 1200 Mark

an A bezahlen ſolle , und das wird in einem Schuldver

ſprechen firiert.

Das Beiſpiel verſchiebt zunächſt den status contro

versiae ; denn ſpricht man von „ Leiſtung gegen eine Gegen:

leiſtung", ſo meint man natürlich ohne weiteres eine ents

ſprechende Gegenleiſtung, als Entgelt für die ganze Leiſtung

gedacht. Dann wird das Verſprechen von 1200 Mark abge

geben „gegen Nachlieferung von beſtimmten Gegenſtänden

zu einem beſtimmten Termine“ . Es liegt hier richtiger An

ſicht nach nichts anderes vor als eine nachträgliche Änderung

des früher abgeſchloſſenen kauſalen Schuldverhältniſſes, welche

44 ) Protokolle II S. 502.

45) zutreffend auch Schreiber a . a. D. S. 593. Schreiber weiſt

noch hinfichtlich der zweiten Möglichkeit darauf hin, daß die Gegen:

leiſtung häufig hinter dem Werte der eigenen Leiſtung mehr oder

minder zurüdtrete, da ſie ja , wenn nicht Vergleich vorliegt, ein frei:

williges Entgegenkommen gegenüber dem ichon verpflichteten

Gegner bedeutet. Alsdann aber erſcheine das Leiſtungsverſprechen ,

wenn der urſprüngliche Schuldgrund nicht angegeben wird, äußer

lich mindeſtens teilweiſe als Schenkungsverſprechen .

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 12
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den Schein zu einer Beweisurkunde über ein kauſales Lie

ferungsgeſchäft macht 46) .

Das verkennt Rümelin auch in einem ferneren Bei

ſpiel. Der Käufer eines Pferdes läßt ſich ſchließlich nach

vorausgegangenem Streit zur Annahme bewegen und ſtellt

folgenden Schein aus : Wenn mir das Pferd X bis zum

... an mein Haus geliefert wird, ſo verpflichte ich mich,

den Kaufpreis von 1000 Mark ſofort zu zahlen ." Auch

hier ſoll noch ein „ ſelbſtändiges Verſprechen “ vorliegen, das

lediglich auf Grund des Scheins eingeklagt werden könnte .

Bei einer derartigen ausdrücklichen und ſpeziellen Erwähnung

der causa kann natürlich nicht mehr von einem kauſalojen

Schuldſcheine die Rede ſein ; auf dieſe Weiſe wird vom Ver

kehr die Ausſcheidung des Kauſalmoments nicht gewollt und

baber auch nicht vorgenommen.

3. Abrechnung.

Rümelin 47) tadelt meine Ausführungen , in denen

ich an der abſtrakten Natur der Abrechnungsanerkennung

feſtgehalten habe, als ,abwegig“ . Ich glaube aber, daß ſich

über dieſe Frage eine annähernde Übereinſtimmung wird

herſtellen laſſen , nachdem Regelsberger 48) ſeine prä

gnanten und aufklärenden Erörterungen über die rechtlichen

Vorgänge bei der Abrechnung und deren Wirkungen ver

öffentlicht hat.

Es handelt ſich auch hier, um zum richtigen Ergebniſſe

zu gelangen, um die Zerlegung eines empiriſch einheitlichen

Vorganges in ſeine Beſtandteile. Das Abrechnungsgeſchäft

ſtellt ſich nach außen hin und nach der Auffaſſung der Par

teien dar als ein einheitliches Geſchäft; aber um ſeine Wir

kungen im einzelnen Falle feſtzuſtellen , iſt es notwendig, auch

46) Ähnliche Schreiber S. 578.

47) Bd. XCVIII S. 200 ff.

48) In Sherings Fahrb. Bd. XLVI S. 12 ff. und Bd. XLIX

6. 407 ft.
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hier mit juriſtiſchem discernement“ vorzugehen und die

von der äußerlichen Einheit des Geſchäfts umſchloſſenen

Vorgänge voneinander zu ſondern , deren rechtliche

Sondereigenſchaft freilich den Parteien in der Regel

nicht zum Bewußtſein kommt 49) . Unter Verwertung der

Darſtellung Regelsbergers ſind folgende Vorgänge aus

einanderzuhalten :

a ) A und B ftellen die einzelnen Poſten in die laufenden

Rechnungen ein . Durch dieſe transcriptio in die

Kontobücher wird an der rechtlichen Natur der ein

zelnen Poſten nichts geändert ; fie bleiben unwirkſam ,

wenn ſie unwirkſam ſind, da die Eintragung natür

lich keinerlei novatoriſche Wirkung hat 50) .

b) Sowohl A wie B rechnen jeder für ſich die einzelnen

gutgeſchriebenen Poſten zuſammen und ſtellen unter

gegenſeitiger Genehmigung die Abſchlußſumme auf

jeder Seite feft. Dieſe rechneriſchen Manipulationen

bewirken Veränderungen in der rechtlichen Welt: es

entſtehen auf Grund des gegenſeitigen Anerkenntniſſes

zwei ſelbſtändige Forderungen auf die Abſchlußſummen,

die eine für den A gegen den B , die andere für

den B gegen den A. Dieſe Forderungen treten an

die Stelle der verrechneten Einzelpoſten und wirken

daher novatoriſch.

c) Dieſe Abſchlußſummen werden jeßt von A und B

vertragsmäßig gegeneinander aufgerechnet, nicht etwa

die Einzelpoſten.

d) B bekennt ſich ſchließlich, wenn ſeine Abſchlußforderung

auf die geringere Summe ging, als Schuldner des

überſchießenden Betrages der Abſchlußforderung des

A, d . 5. der jo ermittelten Saldoſumme.

49) Regelsberger a. a. D. S. 415 .

50) Dann liegt nur die von Gaius III 131 bei der Lehre von der

transcriptio erwähnte zweite Art der Gläubigereintragung vor :

arcaria nomina nullam facere obligationem , sed obligationis

facta e testimonium praebere.
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Der für die rechtliche Betrachtung wichtigſte Vorgang

iſt demnach der unter b) angegebene : hier iſt die Ablöſung

der Abſchlußſummenforderung von den einzelnen „ unter

liegenden “ Forderungen, die Abſtraktion deutlich erkennbar.

Die Tilgungswirkung gemäß der vertragsmäßigen Aufrech

nung (Vorgang unter c) tritt normalerweiſe ein , ſo daß

der überſchießende Betrag ſich von ſelbſt ergibt, und nur der

Klarheit wegen in der Saldoſumme noch einmal beſonders

fixiert wird (Vorgang unter d) .

Ob es zweckmäßig iſt, dieſe verſchiedenen Vorgänge

unter einen feſten juriſtiſchen Begriff zu bringen, und ſomit

das Abrechnungsgeſchäft im ganzen - wie Rümelin will

für irgend ein beſtimmtes Kauſalgeſchäft zu erklären ,

kann zunächſt dahingeſtellt bleiben. Hier kommt es darauf

an , den ſpeziellen Vorgang der Abrechnungsanerkennung als

einen ſelbſtändigen Obligationsbegründungsakt, und zwar als

einen ſolchen mit abſtraktem Charakter feſtzuhalten 51) .

Hieraus ergeben ſich bald praktiſche Folgerungen für

eine Frage , welche in leßter Zeit beſonders beim Konto

kurrentverkehr die Rechtſprechung und die Theorie ſtark

beſchäftigt hat . Es frägt ſich nämlich zunächſt ganz allgemein,

ob die Saldoanerkennung wegen rechtlicher Mangelhaftigkeit

einzelner Schuldpoſten bemängelt werden kann : eigentlich

51) Rümelin a . a . D. S. 201 verneint nicht grundfäßlich die Frage,

ob man dieſen Art (der aber von Rümelin in keiner Weiſe

präziſtert wird !) nicht doch, unter Loslöſung aus dem Zuſammen :

hange des fauſalen Abwicklungégeſchäfts, einen felbſtändigen (oder

allenfalls auch abſtrakten ) nennen könne, eben wegen des Verhält

niffes zu den Abrechnungspoſten ; er befürwortet aber doch ſchließ

lich die Gleichſtellung des Abrechnungsgeſchäfts mit den kauſalen

obligatoriſchen Verträgen. Ich habe bereits in meiner Abs

handlung über den Rechtsgrund S. 67 und 69 darauf hingewieſen,

daß die Einzelforderungen unterſchiedslos in der feſtgeſtellten Ab:

rechnungsſumme verſchwinden, und die Rompenſationsverhandlungen

der Parteien vor der Begründung derjenigen Obligation liegen ,

um die es ſich hier handelt. Das hätte Nümelin auf die not

wendige Sonderung aufmerkſam machen müffen.

-



Alingmüller : Causa und Schulbverſprechen . 181

nur ein ſpezieller Fall der immer wieder auftauchenden und

unten noch näher zu berührenden Frage, welche Einwendungen

dem Schuldner gegen die Geltendmachung des abſtrakten

Forderungsrechtes zu Gebote ſtehen . Da iſt zunächſt auch

nur allgemein zu antworten, daß bei Nichtigkeit des Grund

geſchäfts auch dieſe Nichtigkeitsgründe gegen das abſtrakte

Recht geltend gemacht werden können , und zwar unter An

wendung der SS 134, 138 BGB . 52).

Iſt das Grundgeſchäft nicht völlig nichtig , ſondern

entſteht aus ihm eine ſogenannte natürliche oder unvoll

kommene Verbindlichkeit, ſo iſt, da die Wirkungen ſolcher

Verbindlichkeiten keineswegs in allen Fällen gleich ſind, im

einzelnen noch zu prüfen , ob das poſitive Recht die Ein

kleidung , einer natürlichen Verbindlichkeit in ein abſtraktes

Verſprechen zuläßt 53) ; wenn nicht, ſo greifen dieſe die Grund

obligation betreffenden zwingenden Rechtsvorſchriften auch

gegen die abſtrakte Obligation ein. So iſt z . B. durch die

konſtante Rechtſprechung des RDHG . der Einwand des Spiels

gegen die Wechſelforderung zugelaſſen worden, und muß auch

nach den Vorſchriften des BOB. gegen abſtrakte Schuld

verſprechen oder Schuldanerkenntniſſe zugelaſſen werden. Die

Anwendung dieſer allgemeinen Säße auf die Saltoanerkennung

ergibt nun folgendes .

Sft bei dem oben unter b) geſchilderten Vorgange die

zu Gunſten des A ermittelte und anerkannte Abſchlußſumme

in ihren Einzelpoſten zuſammengeſekt lediglich aus der

artigen klagloſen und durch Schuldverſprechen nicht klagbar

zu machenden Obligationen (z. B. aus Spiel, Wette, Differenz

geſchäft zc.), ſo iſt zweifellos, daß der Spieleinwand von dem

Saldoſchuldner B auch troß ſeines Saldoanerkenntniſſes und

gegen dasſelbe erhoben werden kann, ſoweit nicht Tilgung

durch Aufrechnung eingetreten iſt 54).

52) Vgl. mein Schuldverſprechen S. 131 ff.

53) Bejahend z. B. § 222 II BOB. , verneinend SS 656 II, 762 II .3

54) Beiſpiel :
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Aber die Komplikationen und damit auch ſehr verſchieden :

artige Beurteilungen der rechtlichen Lage beginnen, wenn

die Abſchlußſumme zum Teil aus klagbaren, zum Teil aus

derartigen unvollkommenen Verbindlichkeiten beſteht; und das

find auch die praktiſch häufigeren Fälle 55) . Wie ſoll in

dieſen Fällen verrechnet werden ?

Staub 56) operiert in dieſem Falle mit § 139 BGB.

und gelangt zur Unwirkſamkeit der ganzen Aufrechnung; er

ſondert die beiden in der Saldofeſtſtellung liegenden Ges

ſchäfte, Anerkenntnis und Verrechnung, voneinander und

meint, die Unwirkſamkeit des einen Geſchäftsteiles, des An

erkenntniſſes (d . h . infolge des Spieleinwandes) ziehe die

Ungültigkeit des ganzen Rechtsaktes der Saldofeſtſtellung nach

fich. – Das erſcheint doch wie eine Kur nach Dr. Eiſenbart;

A Spiel B

300

Wette

300

Diff -Geſch.

300

Darlehen
-100

[ Aufrechung]

Gegen die Klage des A auf Grund des Saldoanerkenntniſſes

in Höhe von 800 iſt der Einwand des Spiels in voller Höhe

durchſchlagend.

55) Beiſpiel :

А Spiel B

300

Wette

300

Diff -Geſch.

300

Rauf

200

Darlehen

100

1200

Darlehen

300

[Aufrechnung]

Saldoanerkenntnis in Höhe von 900.

56) Kommentar zum Handelsgeſeßbuch, Erkurs zu § 376 Anm. 15.
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unſer Rechtsgefühl wird dadurch, daß nun plößlich der ganze

Rechtsakt zur Nichtigkeit verdammt wird , keineswegs befrie

digt. Wir fragen vielmehr : warum ſoll denn die doch

zweifellos eintretende Tilgungswirkung der Aufrechnung auf

einmal für ungültig erklärt werden ? Bloß deswegen, weil

gegen das Saldoanerkenntnis in beſtimmter Höhe Einwen

dungsmöglichkeiten gegeben ſind ? Demgegenüber weiſt das

Reichsgericht 57) die Unrichtigkeit der Staubſchen Anſicht

meines Erachtens treffend nach durch den Hinweis darauf,

daß Verrechnung und Saldoanerkennung keineswegs Teile

eines und desſelben Rechtsaktes, ſondern ſelbſtändige Rechts

akte ſind. Hier iſt der große Vorteil erſichtlich , der durch

die vorweg geſtellte Sonderung der in dem Abrechnungs

geſchäft liegenden rechtlichen Vorgänge erreicht wird ; für die

hier zu erörternden Fragen kann es wohl nichts beibringen,

wenn man das Abrechnungsgeſchäft für einen juriſtiſch ein

heitlichen Begriff erklärt.

Regelsberger 58) hatte anfänglich die Anſicht ver

treten, daß die Anfechtung der Verrechnung in ſolchen Fällen

überhaupt ausgeſchloſſen ſei ; fie ſcheitere an der Unmöglich

keit einer Ausſcheidung, welche Forderungen von der Auf

rechnung erfaßt ſeien, welche nicht.

Eine media sententia vertritt dagegen das Reichs

gericht 59), zu der ſich nunmehr auch Regelsberger 60) im

Ergebnis, wenn auch nicht in der Begründung, bekannt hat .

Danach ſoll das Saldoanerkenntnis in dem Verhältniſſe, in

welchem die einwandfreien Schuldpoſten zu den unvollkommenen

ſtehen, inſoweit anfechtbar ſein, alſo immer zu einem ſo ſich

ergebenden beſtimmten Bruchteile 61) .

57) Entich . Bd. LVI S. 24. – Gegen die Begründung opponiert

Regelsberger a . a. D. S. 415.

58 ) Sherings Fahrb. BD. XLVI S. 27.

59) a. a. D. und Banfarchiv Bd. IV S. 76.

60 ) Sherings Jahrb. Bd. XLIX S. 412 ff.

61) In dem oben Note 55 angegebenen Beiſpiele ſtehen die wirkſamen

Forderungen zu den unvollkommenen in dem Verhältnis von 1/4 : 8/4,
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Schließlich hat noch Rümelin die Anſicht aufgeſtellt,

es ſcheine der „Geſamttendenz des Geſeßes " mehr zu ent

ſprechen, wenn man Kürzung des Forderungsrechts aus dem

Saldoanerkenntnis in Höhe jedes nicht einwandfreien Poſtens

eintreten laſſe 62). Dieſe Anſicht iſt ohne Vorgänger und

wird vorausſichtlich ohne Nachfolger bleiben . Sie iſt völlig

willkürlich und beachtet nicht die in dem Aufrechnungsvertrage

demnach würde das Saldoanerkenntnis in entſprechender Höhe

anfechtbar fein, und der Schuldner könnte nur zu 225 verurteilt

werden.

62) Rümelins Beiſpiele :

A Darlehen B

2000

Spiel

1000

Darlehen

1000

[ Aufrechnung]

Saldoanerkenntnis von 2000, Kürzung um 1000.

Ferner :

A Darlehen B

2000

Spiel

2000

Darlehen

1000

Spiel

1000

Saldoanerkenntnis von 2000, Aürzung um 1000.

Wie denkt fich Rümelin dieſe Aürzung“ bei folgender

Lage :

A Spiel B

300

Wette

300

Diff.- Geich.

300

Darlehen

100

Darlehen

900

[ Aufrechnung]

Saldoanerkenntnis von 100 ; welche Rürzung ?

11
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liegende Tilgungswirkung : es iſt doch feſtzuhalten , daß auch

natürliche Verbindlichkeiten erfüllbar, alſo auch durch Auf

rechnung zu tilgen ſind. Gegen die eintretende Tilgungs

wirkung, von denen auch die unvollkommenen Obligationen

aus Spiel 2c . erfaßt werden , iſt vom Standpunkte des poſi

tiven Rechts nichts einzuwenden ; es ſoll nur das eine ver:

hütet werden, daß derartige Obligationen auf dem Umwege

des Anerkenntniſſes Klagbarkeit erlangen . Legteres kann

aber geſchehen , ohne daß die Tilgungswirkung ignoriert wird .

Beides vereinigt am beſten miteinander die von dem

Reichsgericht und jeßt auch von Regelsberger ver

tretene Anſicht, die ſo am eheſten der Billigkeit wie dem

poſitiven Rechte entſpricht; freilich ſind die Schwierigkeiten

wie Regelsberger ſelbſt zugibt im konkreten Falle

nicht gering, immerhin überwindbar 68) . Doch können ſich

noch in dem Falle unangenehme Konſequenzen ergeben, wenn

der Betrag der dem Saldoſchuldner gutgeſchriebenen Poſten

aus unvollkommenen Verbindlichkeiten den Betrag derjenigen

Poften aus ebenſolchen Verbindlichkeiten überſteigt, welche dem

Saldogläubiger gutgeſchrieben ſind 64) . Regelsberger
-

I63) Rümelin opponiert gegen dieſe Anſicht, a. a. D. S. 342, mit

folgenden Qualifizierungen : völlig unzugängliche Künſtlichteiten,

inißlich, Konſtruktionsjurisprudenz, Unheil ſtiftend.

64) Beiſpiel :

A Spiel B

100

Wette

200

Diff.-Geſch.

300

Darlehen

300

Spiel

300

Spiel

400

Saldpanerkenntnis von 900 — 700 = 200 ; anfechtbar verhältniss

mäßig , alſo in Höhe von 2/3. B erhält alſo für ſeine un:

vollkommenen Forderungen volle Befriedigung, kann aber ſeiner
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will in dieſem Falle mit „ Treu und Glauben" (8 157) helfen :

mit der Berufung des Saldodhuldners auf die Unwirkſam

keit einer Belaſtung verſchwinden auch die ihm gutgerechneten

unwirkſamen Poſten aus der Rechnung; denn mit dem Maß,

mit dem er mißt, wird ihm gemeſſen. Derartigen Schwie

rigkeiten entgeht man allerdings, wenn man der urſprüng

lichen Anſicht Regelbergers folgt, die am meiſten prat

tiſche Erwägungen für ſich hat ; denn aufgerechnet wird ja

nicht mit den Einzelpoſten , ſondern mit den feſtgeſtellten

Abſchlußſummen, in denen unterſchiedslos bereits die einzelnen

Poſten verſchwunden ſind , weshalb deren Sonderung zum

Zwecke der Gegenüberſtellung gegen die Gegenforderung nicht

mehr möglich iſt. Auch rechtspolitiſche Erwägungen ſprächen

für dieſen Standpunkt : nämlich von dem Grundſaß „ quieta

non movere " Gebrauch zu machen, und die durch den Abrech :

nungsvorgang erledigten Dinge nicht ohne Not wieder aufzu

rühren . Aber gegen dieſe praktiſch wünſchenswerte Unanfecht

barkeit des Saldoanerkenntniſſes ſprechen zur Zeit die poſitiven

Beſtimmungen des BGB. , welche es verhindern , daß die

Verbindlichkeiten aus Spielgeſchäften auf dem Umwege des

Schuldanerkenntniſſes klagbar werden.

4. Schuldverſprechen und natürliche Ver

bindlichkeit

Die Erfüllbarkeit der natürlichen Verbindlichkeiten kehrt

als deren weſentliches Merkmal in allen Rechtsſyſtemen

wieder; ſind es doch Schuldverhältniſſe, bei denen das Leiſten :

ſollen des Schuldners nicht erzwingbar iſt 65) . Wenn

aber derartige Verbindlichkeiten freiwillig erfüllbar ſind , ſo

würde hieraus ohne Bedenken gefolgert werden können, daß

der Schuldner zunächſt nur verſprechen kann, das debitum

naturale zu erfüllen, daß alſo derartige Erfüllungsverſprechen

ſeits die gegen ihn beſtehenden vollfommenen in entſprechender

Höhe entkräften .

65) Rlingmüller , Natürliche Verbindlichkeiten S. 273.
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-

formlos oder in beſtimmter Form ie nach den poſitiv

rechtlichen Beſtimmungen ohne weiteres gültig ſind. Denn

in maiori inest minus 66).

So iſt auch in der Rechtsentwicklung den natürlichen

Verbindlichkeiten grundſäßlich die Möglichkeit gewährt worden,

auf dem Umwege eines bloßen oder ſelbſtändigen Erfüllungs

verſprechens in den Kreis der klagbaren Schuldverhältniſſe

aufzuſteigen. Daß ſich aber auch hier die ausnahmsloſe

Durchführung rechtlicher Grundfäße an der notwendigen Rück

ſichtnahme auf andere Umſtände bricht, konnte eben bei den

aus Spielgeſchäften entſtehenden unvollkommenen Verbind:

lichkeiten beobachtet werden ; ihnen war auch der indirekte

Erfüllungszwang ausdrücklich verſagt, und zwar durch rechts

politiſche Rücfichten , welche ſich gegen die Unwirtſchaftlich

keit der Spielgeſchäfte überhaupt richten.

Immerhin haben ſich bei der Beurteilung der Frage,

ob ſich grundſäßlich das formloſe oder irgendwie formaliſierte

Erfüllungsverſprechen der natürlichen Verbindlichkeit beige :

ſellen kann, Schwankungen gezeigt, die erhebliche Unſtimmig

keiten in der Rechtſprechung zur Folge hatten, und die in

einer falſchen Beſtimmung des Obligationsbegriffes ihren

Urſprung haben . Indem man bei dieſem das Merkmal des

Zwanges für etwas Weſentliches anſah, konnte auch bei einer

unerzwingbaren Obligation feine „ wirkliche " Erfüllung ein

treten , ſondern das , was hingegeben wurde , konnte nur

Schenkung ſein 67) .

.

66) Laurent , Principes XVII 30 : La loi n'admet que le paie

ment des dettes naturelles , mais si on peut les reconnaître

et leur donner effet en les payant , pourquoi ne pourrait-on

pas le reconnaître en promettant de les payer ?

67) Papinian , aber nur gelegentlich, Dig. (39, 5) 29 : Donari

videtur , quod nullo iure cogente conceditur. Danach

Laurent , Principes XII 355 : Il y a donation quand on

donne ce que l'on ne peut pas être forcé à donner. Die

ganze Frage wurde befunders praktiſch im Gebiete des franzöſiſchen

Nechts , ob das Alimentationsverſprechen des unehelichen Vaters
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Im geltenden Recht dagegen, und zwar ſowohl in der

Theorie wie in der Praxis , herrſcht im allgemeinen Über

einſtimmung darüber, daß zu den natürlichen Verbindlich

keiten abgeſehen von ausdrücklichen Geſeßesbeſtimmungen

ein Erfüllungsverſprechen in der Geſtalt eines abſtrakten

Schuldanerkenntniſſes hinzutreten kann, daß alſo hierzu die

ſchriftliche Form der $$ 780, 781 BGB . ausreiche, und die

Form des Schenkungsverſprechens nach § 518 nicht erforder

lich ſei . Als legtes Reſiduum jedoch der Schwierigkeiten ,

die Erfüllung natürlicher Verbindlichkeiten von der Schenkung

abzugrenzen, iſt im geltenden Rechte das Verhältnis der

88 814 und 534 zu betrachten, das ſchon mehrfach Gegen

ſtand eingehender Erörterungen geweſen iſt 68).

Dernburg 69) bekennt ſich für dieſen ſpeziellen Fall

zu dem Gedankengange Laurents ; er will die Erfüllung

von konventionellen und fittlichen Pflichten im Sinne des

$ 814 überhaupt nicht zu den natürlichen Verbindlichkeiten

rechnen , weil keine „wahre“ Erfüllung, ſondern Schenkung

vorliege, wie im Falle des § 534. Ich habe an der in der

Note 68 angegebenen Stelle gegen dieſe Anſicht polemiſiert,

weil hier nicht bloß ſyſtematiſche Zweifel über die Einzelfälle

der natürlichen Verbindlichkeiten zu löſen ſind, ſondern auch

praktiſche Zweifel darüber , ob auch die Erfüllung der im

$ 814 erwähnten konventionellen und fittlichen Pflichten durch

Erfüllungsverſprechen in der Form des Schuldanerkenntniſſes

verſichert werden kann . Die Konſequenz der Anſicht Dern

burgs führt zur Verneinung ; da „ Schenkungen “ vorliegen,

müßte die gerichtliche oder notarielle Form des Schenkungs

verſprechens Anwendung finden . Verſpricht alſo z. B. A

ſeinem Bruder , der wegen Amputation des rechten Arms

ſeinen Beruf als Klaviervirtuoſe nicht weiter ausüben kann,

die zur Vorbildung für einen neuen Beruf erforderlichen

formlos gültig oder als Schenkung der notariellen Form bedürftig

fei . Vgl. oben S. 161 .

68) Klingmüller a. a . D. S. 231 ff., 242.

69) Bürgerliches Recht II 1 S. 11 ff.
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Mittel in der Form des $ 781 , ſo könnte nach jener Anſicht

der auf Grund des Schuldanerkenntniſſes beklagte A die

Abweiſung der Klage herbeiführen , indem er bei der Auf

deckung des Rechtsgrundes auf den Mangel der gerichtlichen

oder notariellen Form hinweiſt. Das geht ſchon deswegen

nicht an , weil in § 814 ausdrücklich von „ Leiſtungen “, nicht

von „ Schenkungen “ wie in § 534 70) geſprochen wird, und

als Leiſtung gemäß § 812 II die durch Vertrag erfolgte An :

erkennung des Beſtehens eines Schuldverhältniſſes zu gelten

hat. Außerdem iſt nach allgemeinen Anſchauungen keines

wegs jede Erfüllung einer fittlichen Pflicht als Schenkung

aufzufaſſen , und auch in dem gewählten Beiſpiele kann dem

nach von einem Schenkungsverſprechen keine Rede ſein 71) .

5. Einwendungen.

In dieſer Frage, welche Einwendungs- und Einrede

möglichkeiten dem Schuldner gegenüber der Geltendmachung

des abſtrakten Forderungsrechts gegeben werden ſollen, liegt

der Angelpunkt jedes Prozeſſes, welcher aus einem abſtrakten

obligatoriſchen Vertrage entſteht. Die Sachlage iſt gewiß

für den Richter im konkreten Falle kompliziert genug . Denn

ſo knapp auch der Tatbeſtand und demnach die Klageſubſtan

tiierung in der Regel bei einem abſtrakten Vertrage iſt, kann

doch der beklagte Schuldner eine Fülle von Einwendungsmög

70) In Verbindung mit $$ 1446 II , 1641 , 1804 , 2113 II , 2330

BGB.

71) Rümelin Bd. XCVIII S. 341 geſteht offen ", daß ihm meine

Polemit gegen Dernburg und das Verhältnis dieſer Ausfüh :

rungen zum Folgenden nicht flar geworden ſei. Dieſes offene Ges

ſtändnis berührt wohl die Einfachheit des oben dargelegten Gedankens

ganges nicht. Im übrigen tritt der Gegenſaß des § 814 zu

§ 534, der, durch die rechtliche Normierung nur wenig heraus:

gearbeitet, immerhin vorhanden iſt, bei Rümelin nach ſeiner

prinzipiellen Seite überhaupt nicht hervor . Rümelin operiert

mehrfach mit einer „ fittlichen und Anſtandspflicht zur ( ?) Vor :

nahme einer Schenkung ", einem ſonderbaren Begriff, welcher jenen

Gegenſat ins Unflare verſchiebt.
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I

lichkeiten zu ſeiner Verteidigung aufrufen, nicht nur um den

direkten Angriff des Klägers bei Geltendmachung des abſtrakten

Rechts abzuweiſen, ſondern auch um die Baſis für das Vor

gehen ſeines Gegners, das Grundgeſchäft, zu erſchüttern ;

alſo Verteidigungsmöglichkeiten, die einerſeits in den allge

meinen Beſtimmungen über Ausübung der Rechte und in

der allgemeinen Vertragslehre, andererſeits im ſpeziellen Obli

gationenrechte wurzeln . Bei dieſer Sachlage iſt es erklärlich ,

daß man immer wieder verſucht hat, die Maſſe der Ein

wendungsmöglichkeiten überſichtlich und erſchöpfend zu grup

pieren, um den Anforderungen des Syſtems zu genügen oder

dem urteilenden Richter an die Hand zu gehen. Von dem

ſelben Beſtreben iſt Rümelin72) erfüllt; er findet es zwar

verſtändlich , aber tadelt es doch im legten Grunde , daß

manche Schriftſteller, wie z . B. Cofack und ich zu ſo

unbeſtimmten Formulierungen gelangen , daß die Einwen

dungen und Einreden , insbeſondere die aus dem Kauſal

verhältnis abgeleiteten, ſich „ lediglich nach den Umſtänden

des konkreten Falls " beſtimmen .

Hier liegt zunächſt, ſoweit es ſich um meinen Stand

punkt handelt , ein falſcher Bericht Rümelins vor .

Ausgangspunkt für meine Unterſuchungen war die Tatſache,

deren Richtigkeit mir ſelbſt Rümelin zugeben wird , daß

nämlich die Regulierung des Verhältniſſes , in welchem das

abſtrakte Geſchäft zu dem Grundgeſchäfte ſtehen ſoll, lediglich

der freien Beſtimmung der Parteien unterſteht. Aus dieſer

getroffenen Regulierung aber ergeben ſich auch ſofort die

hierauf bezüglichen Einwendungen für den Schuldner, deren

Statthaftigkeit oder Unſtatthaftigkeit dann natürlich quaestio

facti wird ; immerhin laſſen ſich dieſe Enwendungen doch

noch wenigſtens zu zwei typiſchen Gruppen zuſammenzufaſſen :

nach den Grundfäßen der condictio sine causa , wenn geltend

gemacht wird, daß der Rechtsgrund nicht beſtanden hat oder

ſpäter weggefallen iſt, und ferner nach den Grundfäßen der

72) Bd. XCVIII S. 220 ff., 241 f.
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condictio ob causam datorum, beſonders um den Einwand

der nicht vollzogenen Gegen- oder Vorleiſtung geltend zu

machen 78) . Vor dieſe Einwendungen hatte ich aber als

I. Hauptpruppe diejenigen geſtellt, die ſich „auf Grund

von zwingenden Rechtsvorſchriften " ergeben : die

geſeßliche Mißbilligung der causa führt auch Unwirkſamkeit

des abſtrakten Verſprechens herbei 74) .

Doch Rümelin meint, man dürfe ſich bei ſolchen Au

gemeinheiten nicht beruhigen , ſondern müſſe nach einer

beſtimmteren Gruppierung der verſchiedenen Einwendungs

und Einredemöglichkeiten ſtreben ; ſeine vorausgegangenen

Unterſuchungen gäben zu einer ſolchen die Handhabe. Abge

ſehen von drei unſtreitigen Gruppen von Einwendungen 75)

hebt Rümelin hervor :

Einwendungen , welche ſich auf das unterliegende

Kauſalverhältnis gründen :

a) Geltendmachung einer Reprobation der causa, welche

auch die Ungültigkeit des Schuldverſprechens oder

Schuldanerkenntniſſes zur Folge hat ;

b) Geltendmachung , daß durch den Vollzug des ſelb

ſtändigen Verſprechens oder Anerkenntniſſes eine unge

rechtfertigte Bereicherung ſich vollziehen würde.

Zunächſt iſt erſichtlich, daß es auch Rümelin nicht

gelungen iſt, neue Geſichtspunkte für die erſtrebte Gruppierung

zu finden 76) . Ferner iſt Rümelins Verfahren nicht ein

73) Vgl. mein Schuldverſprechen S. 139 ff.

74) A. a. D. S. 127–138 .

75) Nämlich: 1. Einwendungen, welche unmittelbar die Gültigkeit des

abſtrakten Vertragsſchluſſes als ſolchen (sic !) betreffen ; 2. Eins

wendungen auf Grund eines rechtsvernichtenden Tatbeſtandes (3. B.

Zahlung ; ſo eigentlich ſchon zu den Einwendungen aus dem

Kauſalverhältnis gehörig !) ; 3. Einwendungen , welche fich aus

dem formulierten Inhalte des Vertrages oder aus ausdrüdlich ge

troffenen einſchränkenden Nebenberabredungen ergeben .

76) Die Dispoſition Rümelins zu a und b entſpricht völlig den

beiden Teilen zu I und II im § 25 meiner Schrift über das

Schuldverſprechen.
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wandsfrei : er greift meine Ausführungen unter Weglaſſung

weſentlicher Punkte an, ſtellt aber nachher dieſe vorerſt weg

gelaſſenen Punkte in ſeine Ergebniſſe ein.

Eine ſpezielle Einwendungsmöglichkeit iſt in der Literatur

des bürgerlichen Rechts bereits eingehend behandelt worden ,

nämlich ob und inwieweit ein auf einer turpis vel iniusta

causa beruhendes Schuldverſprechen nach SS 134, 138 BGB.

als nichtig, oder ob es nur nach § 817 als kondizierbar

zu behandeln ſei. Bei der Beurteilung dieſer Kontroverſe

herrſcht zwiſchen Rümelin und mir eine auffällige Über:

einſtimmung ; auch Rümelin erkennt der ganzen Frage nur

eine ſehr geringe praktiſche Bedeutung zu ? ). Aber um

eventuelle Unſtimmigkeiten bei der Anwendung der SS 138,

817 zu vermeiden, ſchlägt Rümelin vor, daß § 817 buch

ſtäblich nur auf diejenigen Verbindlichkeiten angewandt werden

folle, bei denen das Geſe wegen der möglicherweiſe ein

ſchlagenden Intereſſen dritter Perſonen keine Nichtigkeit an

nehme, als z . B. auf Anweiſungsakzept, Wechſel und andere

„mit Berückſichtigung Dritter eingegangene Verbindlichkeiten “.

Bei Schuldverſprechen und Schuldanerkenntniſſen ſoll alſo

für den $ 817 kein Raum bleiben, vielmehr führen ſowohl

die turpis vel iniusta causa wie der Fall des Spiels Nichtig

keit herbei ; bei Orber- oder Inhaberpapieren aber ſollen die

-

77) Vgl. Bd. XCVIII S. 283 ff. Mein Schuldverſprechen S. 1371.

Die praktiſche Bedeutung des Gegenſaßes erſchöpft fich darin,

daß die Nichtigkeit im Wege der negativen Feſtſtellungeklage gegen

jedermann, die Rondizierbarkeit nur als Liberationskondittion unter

den beſchränkenden Vorausſeßungen des § 822 BGB. gegen Dritte

geltend gemacht werden kann. Nur wäre es wünſchenswert und

den bisherigen Gepflogenheiten des wiſſenſchaftlichen

Berkehrs entſprechend geweſen , wenn Rümelin die Hers

übernahme meiner Deduktionen mit ähnlichen Worten , aber der:

ſelben Gedankenfolge wenigſtens anmerkungsweiſe kenntlich

gemacht hätte. Das unterläßt Rümelin z. B. auch bei den

rechtspolitiſchen Erörterungen über die Formaliſierung des Schuld

verſprechens (Bb. XCVIII S. 173), die inhaltlich mit meinen Aus :

führungen (a. a. D. S. 77) übereinſtimmen .
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Spiel-causa und ähnliches die Richtigkeit, die turpis causa

nur Kondizierbarkeit unter den kauſal verbundenen Parteien

zur Folge haben .

Warum das eine ſtatthaben ſoll und das andere nicht

und umgekehrt, bleibt völlig im Dunkeln. Weder im BGB.

noch im HGB. noch in der WD. laſſen ſich Anhaltspunkte

für eine derartige Willkürlichkeit finden . Alle abſtrakten

obligatoriſchen Verträge das iſt von Rümelin nicht

erkannt worden ſind doch nur ſpezielle Anwendungen

desſelben Grundgedankens , und ſind daher auch in ihrem

Verhältniſſe zur unterliegenden causa grundſäßlich gleich zu

behandeln .

78) Vgl. auch meine demnächſt eripheinende Beſprechung des Rümelins

ichen Buches in der Deutſchen Literaturzeitung “ .

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LVIII. 13



IV .

Der Juhaberlagerſchein im Verkehr und im Konkursfall

nad neuem Recht.

Von

Herrn Dr. jur . Günther Beling in Jena.

Die reichsgeſeßlich unbeſchränkte Ausſtellungsbefugnis

von Lagerſcheinen auf den Inhaber war auf Grund der im

neuen Handelsgeſezbuch gegebenen Regelung des Lager

geſchäftes bisher nicht unbeſtritten. Bedarf es ſchon , ſagt

Staub 1) , zur Ausſtellung eines indoſſablen Lagerſcheines

(nach § 363 Abſ. 2 HGB.) einer ſtaatlichen Ermächtigung,

wie viel mehr iſt die Ausſtellung von Inhaberlagerſcheinen

verpönt. Ihm ſchließt ſich Makower ?) an . Andere dagegen :

Lehmann - Ring , Düringer - Hachenburg , Gierke,

Burchard, Wimpfheimer ), erklären die Ausſtellung von

Lagerſcheinen auf den Inhaber für unbeſchränkt zuläſſig.

Dieſem Standpunkt haben ſich nunmehr das Hanſeat . DLG. 4)

1

1 ) Staub , Handelsgeſezbuch 6. und 7. Aufl. § 424 N. 5 .

2) Mafower , HGB . 12. Aufl. § 424 N. 2 .

3) K. Lehmann (-Ring) , HGB. BD. II 9 424 N. 2 ; Düringer:

Hachenburg, HOB. 8 424 N. I b ; Gierte , Entwurf des

neuen KGB. , dieſe Zeitſchrift Bd. XXX (XLV) S. 530 ; B u r

chard in Egers Entid . B. XVI S. 362 ; Wimpfheimer,

Der Lagerſchein nach deutſchem Recht, Karlsruhe 1903, S. 26.

Für ſeine Zulaſſung de lege ferenda an dieſer Stelle bereits

Becht, Die Warrants, Beilageheft zu BD. XIV (XXIX) dieſer

Zeitſchrift (Jahrg. 1884) S. 176.

4) Rechtſpr. Bd. IX S. 35.
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und das Reichsgericht 5) angeſchloſſen und die Frage der

Zuläſſigkeit der Ausſtellung von Lagerſcheinen auf den In

haber nach neuem Reichsrecht in bejahendem Sinne ent

ſchieden .

Das Reichsgericht begründet feine Auffaſſung, ſicherlich

zutreffend, wie folgt: „es feien Order- und Inhaberlager

ſcheine zwei verſchiedene Rechtsinſtitute, von denen jedes unter

ſeinen beſonderen Regeln ſtehe; der Geſeßgeber ſei ſich bei

der Abfaſſung des § 363 HGB . des Gegenſaßes zwiſchen

Order- und Inhaberpapieren wohl bewußt geweſen (Denk

ſchrift S. 205 , Materialien bei Mugdan -Hahn S. 361) ;

die fachlichen Erwägungen, die die Beſchränkung der Order

lagerſcheine empfohlen hätten, hätten allerdings auch bei In

haberlagerſcheinen eine ähnliche Maßregel rechtfertigen können,

indeſſen ſeien die Verhältniſſe beim Order- und beim Inhaber

lagerſchein doch nicht die gleichen , auch würde jener Grund

nicht ausreichen , um im Widerſpruch zu dem erlaſſenen

Geſeße eine Verbotsvorſchrift aufzuſtellen, die der Gefeßgeber

nicht ausdrüdlich ausgeſprochen und nicht gewollt habe ; der

§ 424 HOB ., der nur die Wirkung der nach § 363 Abſ. 2

gültig ausgeſtellten Drderlagerſcheine beſtimme, habe für die

Frage , ob Inhaberlagerſcheine zuläſſig ſeien , keine Bedeu

tung . "

Noch in einer Entſcheidung des Reichsgerichts vom

11. Februar 1903 6) wurden Inhaberlagerſcheine unter Be

zugnahme auf Endemann ) und Cofack 8) als in Deutſch

land wenig gebräuchlich bezeichnet. Daß der Inhaberlager

5) RG . BD. LIX S. 374.

6) Sur. Wochenſchrift 1903 S. 155 Nr. 13.

7) W. & ndemann , Handbuch ( 1885 ) Bd.III S. 914, führt Inhabers

lagerſcheine als in Leipzig und Berlin vorkommend und für Ham

burg projektiert auf unter Bezugnahme auf Hecht a. a . D. S. 147.

Vgl. auch Wimpfheimer a. a. D. S. 185 : Inhaberlagers

cheine der Bagerhaus. Aktiengeſellſchaft Afen a. E.

8 ) Gofad , Lehrbuch des Handelsrechts 5. Aufl. $ 102 erachtet nur

Order: und Rektalagerſcheine als tatſächlich im Gebrauch.
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.

ſchein indeſſen bisher auch bei uns 9) eine durchaus nicht ſo

feltene und vereinzelt vorkommende Erſcheinungsform iſt,

beweiſt ſchon , daß er vor obigen Entſcheidungen wiederholt

Gegenſtand oberſtrichterlicher Entſcheidung geweſen iſt 10),

und ſo lange die Lagerſcheinfrage bei uns in Fluß ſteht, iſt

auch der Inhaberlagerſchein mit Gegenſtand der Erörterung

geweſen 11) . Seine unbehinderte Ausſtellung ſehen wir nun

mehr wieder auch nach neuem Reichsrecht prinzipiell aner

kannt. Dies dürfte in Hinblick auf das in § 363 Abſ. 2

HGB. aufgeſtellte Konzeſſionsprinzip für die Ausſtellung

indoſſabler Orderlagerſcheine zweifellos nicht ohne Einfluß

auf unſer Lagerſcheinweſen bleiben und der Verkehr wird

über dieſe ihm gebaute Notbrücke ſeinen Ausweg nehmen,

den der $ 363 Abſ. 2 SGB. ihm verſperrt 12) .

In der Tat haben kaufmänniſche Kreiſe zu der recht

lichen Anerkennung des Inhaberlagerſcheines im Verkehr nach

neuem Reichsrecht ſofort Fühlung genommen, wie aus einer

Anfrage des Sekretärs der Hamburger Handelskammer

hervorgeht, in welcher Weiſe denn der Erwerber oder Be

leiher eines Inhaberlagerſcheines fich das Ausſonderungsrecht

9) In Holland bildet er nach Hecht a. a. D. S. 176 die Regel,

ohne daß fich Mißſtände aus ſeiner Verwendung ergeben hätten.

10) ROHG. Bd. XXV S. 351 ; RG. Bd. XXVIII S. 42.

11) An dieſer Stelle vor allem Hecht, Die Warrants a. a . D.S. 168 ;

ferner Rieffer , Beilageheft zu Bd. XXXV (L) dieſer Zeitſchrift

S. 224. – Simonſon in dieſer Zeitſchrift Bd. XXX (XLV)

S. 579 ; Deri. in Somollers Fahrb. IX ( 1885 ) S. 230 ;

Derf. in Holdheims Mon.Schr. (1896) Bd. V S. 346. Sarl

Behmann im Archiv für zivil. Praxis Bd. LXXXVI S. 155.

Gierke a. a . D. S. 590. — Vgl. ferner Wimpfheimer a. a . D.

S. 24 und daſelbſt angeführte Literatur. Siehe auch unten

Anm. 15.

12) Die Befürchtung Hechts a. a. D. S. 178 eines Zurüddrängens

des Inhaberlagerſcheing" bei etwaiger Aufſtellung von Normative

beſtimmungen lediglich für dieſe Entwidelungsform unter Freigabe

der Orderlagerfcheine" dürfte fich alſo im Hinblick auf die auf

ſtaatliche Konzeffionierung beſchränkte Ausſtellung von Orderlager:

ſcheinen ins Gegenteil derlehren .

-
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im Konkursfall des Einlagerers wie des Lagerhalters fichern

könne 13).

Die rechtlichen Konſequenzen laſſen ſich nur aus geſonderter

Betrachtung der zu Grunde liegenden Rechtsverhältniſſe des

Erwerbers wie des Beleihers ziehen 14). Praktiſcher Weiſe

aber muß man obige Frage dahin erweitern , welche Rechte

fich überhaupt aus dem Beſiß des Inhaberlagerſcheines in

Bezug auf das Lagergut ergeben .

Im Entwickelungskampf um die dingliche Wirkung der

Warentraditionspapiere wurde dieſe ebenſo wie für Konnoſſe

mente und Ladeſcheine in gleicher Weiſe auch für die Lager

ſcheine gefordert 15 ), die – wie Şeymann 16) in ſeiner

geiſtvollen Abhandlung bemerkt — die Funktion der Ron

noſſemente und Ladeſcheine bei den unter dieſer Form jährlich

im Werte von Milliarden bei uns zirkulierenden Waren

lediglich ablöſen . Unter der Herrſchaft des alten Rechts

war dieſe dingliche Wirkung auch für die Lagerſcheine auf

den Inhaber bereits anerkannt 17).

13) Deutſche Jur.Ztg. 1905 S. 541 .

14 ) In Beantwortung beſagter Anfrage fordert dagegen Behrend,

Lagerfcheine als Inhaberurfunden, Deutſche Jur.Ztg. 1905 S. 540,

ichlechthin ftets Sachübergabe behufe Erwerbes dinglicher Rechte

am Gute. Dem kann nicht beigeſtimmt werden .

15) Bei der Fülle der Literatur über die Traditionspapiere ſei hier

nur hingewieſen auf :

Goldſchmidt, Handbuch des Handelsrechts Bd. I § 79 ;

Derf. in dieſer Zeitſchrift Bd. XXIX (1884) .

Brunner in dieſer Zeitſchrift Bd.XXII S. 525 f.; Deri.

in W. Endemann & Handbuch Bd . II S. 150, S. 201 .

W. Endemann , Handbuch Bd. II S. 41 .

Levy , Der Warrant, Archiv für bürgerliches Recht Bd. II

S. 249. Siehe ferner oben Anm. 11 .

Neuerdinge: v. Koſtanedi, Der Lagerſchein als Traditions:

papier. - nebeſondere:

16) Ernſt geymann , Die dingliche Wirkung der handelsrechtlichen

Traditionspapiere, Breslau 1905 , in der Feftgabe für Felix

Dahn Bd. III.

17 ) RDAG. Bb. XXV S. 355 ; vgl. ferner :
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Die poſitive Rechtsvorſchrift des § 424 des neuen HGB.

hat indeſſen ausdrücklich die Wirkung der Übergabe des

Gutes lediglich der Übergabe eines an Order lautenden

indoſſablen Lagerſcheines der zur Ausſtellung ſolcher ermäch

tigten Anſtalten beigelegt , ſo daß ebenſo wie Rektalager

ſcheinen auch Inhaberlagerſcheinen die Eigenſchaft als Tradi

tionspapier nicht mehr beigemeſſen werden kann 18) .

Allein in der Veräußerung eines Inhaberlagerſcheines

ſeitens des einlagernden Eigentümers auf der einen und dem

Erwerb des Scheines auf der anderen Seite wird zumeiſt

doch lediglich die Parteiabſicht verwirklicht liegen , die ein

gelagerte Ware ſelbſt damit zu veräußern bezw . zu erwerben.

Es wird ſich daher hinſichtlich des Parteiwillens bei der

Übergabe eines Inhaberlagerſcheines behufe Veräußerung

nicht anders verhalten , wie bei der Übergabe eines Order

lagerſcheines unter Indoſſierung behufs Veräußerung die

eingelagerte Ware ſelbſt ſoll veräußert bezw . erworben

werden. Der Übergabe des Orderlagerſcheines iſt nun kraft

Gefeßes dieſelbe Wirkung beigelegt worden , wie der Über

gabe des Gutes. Sind indeſſen bei Übergabe des In

haberlagerſcheines die Parteien ebenfalls darüber einig,

daß das Eigentum am Lagergut auf den Erwerber des

RG. Bd. XIII S. 154 ;

RG. BD. XXVIII S. 42 ;

Jur. Wochen dhr. 1903 Nr. 13 S. 155 ;

Puchelt, HGB. Art. 302 .

W. Endemann , Handbuch Bd. II S. 41 , im Gegenſatz zu

W. Endemann , Handelsrecht 3. Aufl. § 78 S. 366.

18) So die überwiegende Meinung , vgl. karl lehmann , 50B.

Bd. II § 424 N. II 1 ; Staub , HOB. $ 363 N. 31 und $ 424

N. 6 ; Düringer machenburg $ 424 N. I b ; $ eymann

a . a . D. S. 161 ; Behrend a. a. D. S. 540. RG. 38. LIX

S. 374, ſiehe oben.

Anderer Meinung : Burchard a. a. D. S. 362 ; bemerkens

wert Wimpfheimer a. a. D. S. 26 : Berührt die Kodifikation

den Inhaberſchein nicht in ſeiner Exiſtenz, ſo auch nicht in ſeinem

Charakter . "
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Scheines übergehen ſoll – und ihr vernünftiger Wille kann

bei Veräußerung und Erwerb des Scheines nur darauf

gerichtet ſein -, ſo vollzieht ſich mit der Übergabe des In

haberlagerſcheines und der darin liegenden Abtretung des

Herausgabeanſpruchs nach § 931 BOB. auch Übergang des

Eigentums am Gute auf den Erwerber des Scheines.

Es genügt alſo die Einigung ſeitens des Veräußerers

und des Erwerbers des Scheines über den Eigentumsüber:

gang am Lagergut – und dieſe wird im allgemeinen ſtets

aus der vorbehaltloſen Veräußerung des Scheines zu folgern

ſein damit auch der Erwerber des Inhaberlagerſcheines

Eigentum am Lagergut erwirbt, wodurch ihm natürlich im

Konkursfal des Einlagerers wie des Lagerhalters das Aus

ſonderungsrecht geſichert iſt 19) .

-

I

I

19) Auch vom Standpunkt wabſoluter“ Wirkung der Traditionspapiere

kraft gefeßlicher Vorſchrift, wonach zum Erwerb dinglicher Rechte

am Gute die Papierbegebung ſtets ausreicht, erachtet geymann

a. a . D. S. 229 (vgl. auch Staub § 363 N. 32 , § 365 N. 10)

die fachenrechtliche Einigung bezüglich des Gutes für feineswege

überflüſſig.

Für diejenigen , welche von einem nur mittelbaren Beriß des

Einlagerers ausgehen (vgl. Cofad , Behrbuch des Handelsr. 5.Aufl.

$ 93 S. 465) und die dingliche Wirkung des Traditionspapiers

in Bezug auf das Gut „ ſtreng relativ “ durch die Vorſchriften des

bürgerlichen Rechts erklären (vgl. Hellwig , Verträge auf Leiſtung

Dritter S. 344; Marower zu § 424 ), iſt die fachenrechtliche

Einigung in Bezug auf die Ware conditio sine qua non.

Sie iſt aber auch für diejenigen nicht entbehrlich , die wie die abs

folute Theorie durch die Papierübergabe unmittelbaren Befiß am

Gute annehmen und die reale Übergabe der eingelagerten Ware durch

den Schein erfekt (A. Lehmann § 424 N. 7 und 10), den un

mittelbaren Befiß der Ware durch den Beſiß des Scheines fingiert

(Düringer -Hachenburg § 424 N. III, 12) , die Ware als

durch den Schein vertreten anſehen ( O. Gierke in Holßen

dorff - Rohler , Enzyklopädie Bd. I S. 977).

Vgl. hierzu Heymann a. a. D. S. 160 ff., der drei Haupt:

richtungen unterſcheidet : die abfolute ", die wſtreng relas

tiden und die Repräſentations" - Theorie, und ihre prak:

tiſchen Ergebniſſe näher darlegt.

I

N

N
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Für den Pfandgläubiger läßt ſich auf dieſe Weiſe ohne

weiteres die gleiche dingliche Rechtslage ſchaffen , wenn die

Parteien zu einer Verpfändung des Scheines unter der Form

des fiduziariſchen Sicherungskaufes ſchreiten , der nur ein

Analogon zum Pfandindoſſament der Ordertraditionspapiere

bildet.

Anderenfalls bedürfte es, um dem Beleiher des Lager

ſcheines ein unmittelbares Pfandrecht an der Ware zu ver

ſchaffen , der Anzeige an den Lagerhalter ſeitens des ver

pfändenden Einlagerers nach § 1205 Abſ. 2 BGB. 20) 21) .

Indeſſen iſt der Beleiher des Inhaberlagerſcheines, auch

wenn die Anzeige der Verpfändung an den Lagerhalter

unterbleibt und ihm ſomit kein unmittelbares Pfandrecht an

der Ware ſelbſt beſtellt wird, durch die bloße Verpfändung

des Papieres materiell noch keineswegs ſchlechter geſtellt,

ſofern er ſeine Rechte vom Eigentümer des Gutes herleitet ;

I

-

20) Vgl. Dernburg , Bürgerl. Hecht 3. Aufl. Bd. III S. 786.

Auch für Orderlagerſcheine erachtet dies von ſeinem Standpunkt

entſprechender Anwendung der Vorſchriften des bürgerlichen Rechts

für erforderlich : Małower § 424 II b 5 (desgleichen Hellwig

a. a . D. S. 345). Ebenſo auch Gareis , HGB. § 424 Vor

bemerkung und Anmerkung, unter Bezugnahme auf die Dentichrift,

die ſich indeffen nur gegen Beſtellung eines Pfandrechts durch

Lagerpfandichein ausſpricht (vgl. Materialien zum Entw . des FGG.

von Mugdan.bahn S. 396) . – Die überwiegende Meinung

bagegen nimmt beim Drderlager dein Pfandrecht& beſtellung am

Gute ſchon durch bloße Übergabe des Lagerſcheins ohne Denuntion

an ; vgl. :

Staub § 363 N. 30, 31 , § 368 N. 16.

Düringer adenburg $ 424 III 4c, $ 368 III 2c, cc.

A. Sehmann $ 424 N. 11 ; ebenſo en mann , Burs

chard , Wimpfheimer a . a . D.

21) Die Möglichkeit einer Doppelverpfändung bezw . Veräußerung des

Gutes, worauf Staub § 363 N. 32 bei den Tradition&papieren

hinweiſt, einmal vermittelſt des Scheins und eventueller Denuntion,

daß andere Mal durch Übergabe des Gutes, ift nur denkbar, wenn

der Bagerhalter feine Verpflichtung gegen den Inhaber des Lager

ſcheines verleßt oder das Gut in anderer Weiſe aus ſeinem Gewahrs

ſam gelangt, fiehe unten.

1
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denn ohne den in dem Inhaberlagerſchein verkörperten und

verpfändeten Herausgabeanſpruch verbleibt gewiſſermaßen

bloß quiritariſches Eigentum an der Ware beim Verpfänder

und nur dieſes fällt , gerät er in Konkurs , in die Konkurs

maſſe. Der Ronkursverwalter kann das Eigentum des

Gemeinſchuldners nicht ohne den in dem Beſiß des

Pfandgläubigers ſtehenden Inhaberlagerſchein geltend machen.

Der Lagerhalter aber iſt nach § 793 BGB. verpflichtet, an

den Inhaber zu leiſten – und zwar nach $ 797 BGB.

nur gegen die Aushändigung des Scheines, auch nach $ 1294

BOB. kann er lediglich an den Pfandgläubiger leiſten.

Der Inhaberlagerſchein iſt alſo, wenngleich nicht Traditions-,

ſo doch Präſentationspapier. Der Pfandgläubiger aber hat

gemäß § 1293 BGB., wonach für Inhaberpapiere die Vor

ſchriften über bewegliche Sachen gelten , Pfandrecht am

Papiere und kann nach § 48 RD. abgeſonderte Befriedigung

daraus und dem damit verpfändeten Herausgabeanſpruch

fordern . Nach § 1294 BGB. ſteht ihm ſchon vor Fälliga

keit ſeiner Forderung die Befugnis zu , zur Einziehung der

verbrieften Forderung zu ſchreiten , und der Drittſchuldner

fann , wie bemerkt, nur an ihn leiſten. Im Falle der

Gefährdung ſeiner Intereſſen , wie ſolche im Konkursfall

ſeines Schuldners liegt, iſt er zweifellos berechtigt, die Ein

ziehung des Gutes von dem Lagerhalter vorzunehmen 22) .

Da das Gut ſelbſt aber nicht die Leiſtung aus dem

Scheine bildet, auch nicht wie beim Traditionspapier an die

Stelle des Scheines tritt, ſo erwirbt der Pfandgläubiger bei

der ſchlichten Verpfändung des Scheines auch kein Erſak

pfandrecht daran nach § 1287 BOB. Gegenſtand der an dem

Inhaberlagerſchein verbrieften und verpfändeten Leiſtung bildet

vielmehr lediglich die Verwahrung und Auslieferung des im

-

22) Bil. Bland zu § 1294 BOW.;

Staudinger : Sober zu § 1294 BGB.;

Biermann zu § 1294 BGB.;

ferner Staub § 368 N. 66 ; K Lehmann S$ 368, 369

N. 9.
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Eigentum des Einlagerers verbliebenen Gutes , an dem die

verpfändete Leiſtung ſomit nur vollzogen wird 23) . Der

Pfandgläubiger erlangt alſo durch die Einziehung zunächſt

nur den unmittelbaren Beſiß des Gutes und kann daran

Retentionsrecht ausüben nach $$ 369 , 370 , 371 HGB.,

§ 49 KO.

Es ergibt ſich dieſes Retentionsrecht an der eingelager

ten Ware aber für ihn auch ſchon aus dem mittelbaren

Beſiß 24) , den er durch die in der Übergabe des Papieres

liegende Abtretung des Herausgabeanſpruchs nach § 870

BGB. erlangt hat 25).

Ebenſo ſteht bei ſchlichtem Erwerb des Scheines,

wo man eine Einigung bezüglich des Eigentums an der

Ware nicht annehmen kann , dem Erwerber wie überhaupt

jedem kaufmänniſchen Beſißer, der eine Forderung gegen den

Eigentümer der Ware und den Beſiß des Papieres mit

23) Vgl. Hellwig a . a . D. S. 344. Anders bei den Traditions

papieren dort , wo ein unmittelbares Pfandrecht am Gute nicht

erworben wird, weil der Schein nicht auf den Namen des Gläubi

gers lautet ; hier tritt alsdann bei Einziehung das Gut faktiſch

an Stelle des Papieres und es entſteht daher auch ein Erſakpfand

recht nach § 1287 BGB. (vgl. hierzu Staub § 368 N. 77,

§ 369 N. 29, § 371 N. 25 ; R. Lehmann 369 N. 9).

Von Wichtigkeit wird dies hier allerdings nur bei Herleitung

der Rechte von Nichtberechtigtem , ſiehe unten.'

24) Mittelbarer Befit genügt zitr Ausübung des Retentionsrechtes der

SS 369 ff. HGB. Vgl. Staub § 369 N. 27 ; R. Lehmann

§ 369 N. 8 ; Małower $ 369 II e ; Düringer madenburg

§ 369 N. 3 d ; Dernburg , Bürgerl. Recht 3. Aufl. Bd. III

§ 383 S. 788 .

25) Auch nach § 868 BGB. entſteht mittelbarer Befiß an der Ware

durch Übergabe des Steins, fiehe Anm. 26. – Da ferner $ 369.

HOB. das Verfügen-Rönnen mittels Lagerſchein beſonders herbors

hebt , hier aber nicht, wie in $ 363 Abſ. 2, § 424 HGB., hloß

vom indoſſablen Orderlagerſchein die Rede iſt , ſo ſteht überdies

nichts entgegen, dieſe Verfügungsmacht im Sinne des § 369 HGB.

behufs Ausübung des Retentionsrechtes auch für den Befißer des

Inhaberlagerfcheines anzunehmen.

1

1
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ſeinem Willen erlangt hat , auf Grund des Beſiges des

Lagerſcheines ein Retentionsrecht an der Ware zu.

Dort, wo der Befißer des Inhaberlagerſcheines den

mittelbaren Beſig an der Ware nicht erlangt oder verloren

hat , weil die Ware aus dem Gewahrſam des Lagerhalters

gekommen , vertauſcht, unterſchlagen , geſtohlen worden iſt,

treten die eventuellen Anſprüche aus dem Lagerungsvertrag

an die Stelle des Papieres und der Ware.

Der nach § 366 HOB. gutgläubige Erwerber des In

haberlagerſcheines erwirbt , mag ſelbſt der Schein geſtohlen ,

verloren gegangen oder ſonſtwie abhanden gekommen ſein,

Eigentum am Schein, aber auch hier, wenn, wie oben gezeigt,

der Wille der Parteien auf Eigentumsübertragung am Gute

gerichtet war , nach § 932 BGB. Eigentum am eingelager

ten Gute 26). – Iſt die Ware aus dem Beſiß des Lager

halters gelangt , ſo erwirbt der gutgläubige Erwerber das

Eigentum an der Ware erſt, wenn ſie an den Eigentümer

zurückgelangt, mala fides superveniens nocet, § 934 BGB.

Ebenſo verhält es fich bei einem Sicherungskauf vom

Nichtberechtigten , der ſich mit auf die eingelagerte Ware

erſtreckt. Es entſteht aber auch Pfandrecht am Gute durch

.

.

26) Aus dem Weſen des Inhaberlagerſcheins ergibt ſich, daß der Lager.

halter von vornherein die Verpflichtung eingegangen iſt, das Gut

für jeden legitimierten Befißer des Scheins zu verwahren und an

ihn auf Verlangen auszuliefern. Der gutgläubige Erwerber oder

Pfandgläubiger des Scheins tritt in das tatſächliche Machtverhält:

nis ein, das der § 868 BGB. zur Begründung mittelbaren Ber

fißes vorausſet (vgl. Bland zu § 868 BOB.), er erwirbt alſo

damit originär den mittelbaren Befiß des Gutes. Wenngleich ferner

von einer Abtretung des Herausgabeanſpruchs von einem Nicht

berechtigten nicht die Rede fein tann , ſo wird man in der Über:

gabe des Scheins dennoch die Übertragung mittelbaren Befißes im

Sinne des § 1205 Abſ. 2 auf den Pfandnehmer erbliden müſſen ,

da der Anſpruch auf Herausgabe der Sache, den SS 868 , 870

BGB. zur Begründung und Übertragung mittelbaren Beſitges

vorausſeßen, kein rechtsgültiger zu ſein braucht (vgl. Pland zu

$ 868 N. 24, § 870 N. 1 BGB .), überbies greifen auch SS 934 ,

1207 BGB.
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Verpfändung ſeitens des Nichteigentümers unter Denuntion

an den Lagerhalter und Übergabe des Inhaberlagerſcheines

an den gutgläubigen Pfandgläubiger, da die Vorſchriften

über den Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten auf den

Pfanderwerb entſprechende Anwendung finden , SS 932, 934 ,

1205 , 1207 BGB. 27). Iſt das Gut aus dem Gewahr

ſam des Lagerhalters gelangt , ſo entſteht wie beim Eigen

tumserwerb Pfandrecht am Gute erſt mit Erlangung des

Beſißes (mittelbaren oder unmittelbaren) , aber mala fides

superveniens nocet auch hier, SS 934, 1207 BGB.

Bei ſchlichtem Pfanderwerb am Papier von einem Nicht

berechtigten ſteht dagegen dem Pfandgläubiger weder ein

Pfand- noch ein Retentionsrecht am Gute zu. Der Lager

halter kann freilich lediglich an den Pfandgläubiger und

Inhaber des Scheines leiſten und dieſer zur Einziehung des

Gutes ſchreiten § 1294 BGB. erwirbt alsdann

aber kein Erſaßpfandrecht am Gute nach § 1287 BGB.,

da die verpfändete Leiſtung mit der Auslieferung erſchöpft

iſt 28) . Daher iſt in ſolchem Falle der Pfandbeſißer des

Scheines, nachdem er – wenn auch bona fide --- zur Ein

ziehung des Gutes geſchritten iſt , der Vindikation ſeitens

des Eigentümers des Gutes ausgeſeßt; er hat auch dann

kein Retentionsrecht an dem fremden Gute. Hat er an

Stelle des abhanden gekommenen Gutes Erſaß vom Lager

halter erlangt, ſo dürfte dem Eigentümer eine Bereicherungs

klage gegen den Pfandgläubiger zuſtehen , ebenſo bezüglich

des etwa für das Gut erlangten Erlöſes, da das Gut nicht

mitverpfändet war 29) .

-

I

27) Denuntion auch des berpfändenden Nichteigentümers unter Vers

ſchaffung oder Übertragung mittelbaren Berikes am Gute genügt ;

vgl. Pland zu § 1207 N. 2 , Biermann zu § 1207 BGB.

28 ) Siehe oben bei Anm. 23.

29) Auch verhält es ſich ſo bei ſchlichtem Erwerb des Scheins. Da aber

der Eigentümer des Gutes zur Vindikation desſelben erſt ſchreiten

fann, wenn der Erwerber oder Pfandbefißer des Scheins zur Ein

ziehung der Güter geſchritten find, ſo kann er fie nicht verhindern ,

den Schein vor Einziehung der Güter weiter zu veräußern. Auf
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Anderweite Rechte Dritter am Gute erlöſchen bei Mit

veräußerung oder Mitverpfändung des eingelagerten Gutes ;

ſofern es ſich aber nicht beim Lagerhalter befindet, erſt mit

Erlangung des Beſißes (mittelbaren oder unmittelbaren )

bona fide von dem Veräußerer, § 976 BGB. Die Anſprüche

des Lagerhalters dagegen bleiben beſtehen .

Im Konkursfall des Lagerhalters ſteht der Geltend

machung des Ausſonderungsrechtes des Einlagerers ſeitens

des Pfandgläubigers nichts im Wege, da er nach $ 1294 BGB.

zur ſelbſtändigen Geltendmachung des Herausgabeanſpruchs

legitimiert iſt 30) .

Bei ſchlichtem (Pfand- oder Eigentums-) Erwerb am

Papier vom Nichtberechtigten iſt der Erwerber des Scheines bezw .

Pfandgläubiger an ſich lediglich zur Geltendmachung des obliga

toriſchen Herausgabeanſpruchs aus dem Lagervertrag als Kon

kursforderung berechtigt, wohingegen man dem Eigentümer

des Gutes einen Bereicherungsanſpruch gegen die Maſſe

nach § 59 Ziff. 3 KD. zugeſtehen müßte, ſoweit aus ihr nicht

Erwerber oder Pfandbeſißer des Scheines befriedigt worden

ſind. Praktiſch dürfte ſich die Sache jedoch ſo geſtalten, daß

der Konkursverwalter das Gut, ſofern er es nicht hinterlegt,

an den Inhaber des Scheines herausgibt, der zur Empfang:

nahme ja zweifellos legitimiert iſt. Von ihm kann es der

Eigentümer alsdann vindizieren , ſofern der Erwerber oder

Pfandbeſißer ſich der Vindikation nicht vor Einziehung durch

Veräußerung des Scheines entzieht 31 ) .

dieſe Weiſe wird er alsdann meiſt auch ſeines Eigentumes am Gute

verluſtig gehen , ſobald nämlich bei der Zirkulation des Scheins

auch Einigung bezüglich des Gute zwiſchen Veräußerer und Er :

werber des Scheins ſtattfindet. Der Nachweis einer mala fide

oder fulpos erfolgten Mitveräußerung des Gutes ſeitens eines

ſpäteren Veräußerers des Scheins behufs Geltendmachung von Er:

japanſprüchen gegen ihn dürfte nur unter großen Schwierigkeiten

gelingen, ebenſo die Durchführung etwa einer Bereicherungsklage

gegen einen der Veräußerer des Scheins.

30) Beim Eigentumserwerb fiehe oben bei Anm. 19 .

31) Siehe oben Anm. 28 .



206 Beling : Der Inhaberlagerſchein nach neuem Recht.

Überblickt man die Reſultate dieſer Unterſuchung , ſo

ergeben ſich im Vergleich zum indoſſablen Orderlagerſchein

materielle Nachteile nur bei der ſchlichten Inpfandnahme

eines Inhaberlagerſcheines von einem Nichtberechtigten ohne

Erwerb eines Pfandrechts am Gute infolge unterlaſſener

Denuntion ſeitens des Verpfänders an den Lagerhalter 32) 33).

Im übrigen aber kann allen Nachteilen auch ohne Sachüber

gabe vorgebeugt werden durch Einigung über den Eigen

tumserwerb am Gute bezw . Sicherungskauf oder Denuntion

behufs Pfandrechtsbeſtellung. Analog der Beſtimmung des

§ 364 Abſ. 2 HCB. für die indoſſablen Drderpapiere können

nach § 796 BGB. dem legitimierten Beſißer eines Inhaber

ſcheines auch nur ſolche Einwendungen entgegengeſeßt werden,

die die Gültigkeit der Ausſtellung betreffen oder ſich aus

der Urkunde ſelbſt ergeben oder unmittelbar gegen den In

haber zuſtehen .

Nur für Banfiers und Geldwechsler gilt unter den in

§ 367 HGB. beſtimmten Vorausſeßungen der gute Glaube

bei Erwerb oder Inpfandnahme eines Inhaberlagerſcheines

vom Nichtberechtigten für ausgeſchloſſen . Mag das für das

Lombardgeſchäft auch von weſentlich praktiſcher Bedeutung

ſein, ſo dürfte im allgemeinen die Gefahr des Erwerbes von

einem Nichtberechtigten beim Inhaberlagerſchein doch um ſo

größer ſein , als dieſer durch bloße Übergabe von Hand zu

Hand zirkuliert 34) , während es beim Orderlagerfchein der

32) Für die „ ſtreng relative “ Theorie gilt das auch beim Drderlagers

ſchein , vgl. oben Anm. 20.

33) Sowie bei „ ſchlichtem " Erwerb des Scheins.

34) frrtümlich iſt die Annahme Wimpfheimers a. a . D. S. 54,

baß der Lagerhalter nach $ 793 BGB. berpflichtet wäre, die Legi

timation des Inhabers zu prüfen. Er iſt hierzu dort, wo es fich

um ein wirkliches Inhaberpapier, nicht etwa bloß um ein Legitis

mationspapier, handelt, nicht einmal berechtigt und würde für die

Verzögerung der Auslieferung haften. Die legitimationsprüfung

unternähme er alſo auf eigene Gefahr ; nur mala fide darf er

nicht ausliefern ; das alles ergibt fich aus dem Weſen der Inhabers

urkunde, vgl. W. Endemann , Handbuch Bd. II ..
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Form des Indoſſamentes zur Übertragung und einer zu

ſammenhängenden Reihe von Indoſſamenten zur Legitimation

bedarf , wodurch ſofort erſichtlich und nachweisbar iſt, durch

welche Hände er gegangen iſt und von wannen er kommt.

Erfahrungsgemäß wird auch bei Prüfung der Kreditwürdig

keit des Papiers im kaufmänniſchen Verkehr viel Gewicht

darauf gelegt, in welchen Händen das Papier vorher geweſen

iſt, auch wenn den Vorindoſſamenten an ſich keine Garantie:

funktion beiwohnt.

In Hinblick auf die Vorſchriften des bürgerlichen Rechts

über Eigentums- und Beſißübertragung, ſowie die Freigabe

der Ausſtellung von Inhaberlagerſcheinen beſteht kein erſicht:

lich triftiger Grund, die Ausſtellung von Drderlagerſcheinen

auf die ſtaatlich hierzu konzeſſionierten Anſtalten zu beſchränken

und damit die Benußung der mit dem Handelsverkehr jo

eng verknüpften , auch für den Lagerſchein angenommenen

und bisher bevorzugten Übertragungsform des Indoſſamentes

zu unterbinden . Wird der Drderlagerſchein freigegeben , ſo

wird ſich der Verkehr ſeiner wie bisher als der üblicheren

Form bedienen . Andererſeits wäre auch zu wünſchen , daß

bei einer – nach Heymann in Ausſicht ſtehenden – Neu

regelung der Materie auf Grund des Zweiſcheinſyſtems der

Inhaberlagerſchein ebenfalls Berückſichtigung fände, und ihm

die unter dem früheren Recht bereits erworbene Eigenſchaft

als Traditionspapier ebenfalls wieder zuerkannt wird, da bei

den ohnehin bezüglich der Traditionspapiere beſtehenden

Kontroverſen 35) dieſe Duplizität des Rechtes der Lagerſcheine

den Verkehrsintereſſen am allerwenigſten förderlich ſein kann

und ſicherlich die größten Nachteile in ſich birgt.

35) Vgl. hierzu Heymann a . a. D.



V.

Zur Beregnung der Tantiemen des Aufſichtsrats.

Von

Verrn Dr. jur. Robert Goldſchmit in München.

Über die Vergütung , die die Mitglieder des Aufſichts

rats einer Aktiengeſellſchaft als Anteil am Reingewinn er

halten , enthält lediglich § 245 HOB. Beſtimmungen ; eine

Scheidung der Geſellſchaften , deren Grundkapital aus einer

Gattung Aktien beſteht, von ſolchen , die Aktien mit verſchie

dener Gewinnbeteiligung, Vorzugs- und Stammaktien beſißen,

iſt nicht erfolgt . In der Denkſchrift zum Handelsgeſeßbuch

kann dieſer Fall ſchon deshalb nicht erwähnt ſein , weil ſie

eine geſegliche Beſtimmung, die dem jeßigen § 245 hinſicht

lich der Berechnung der Aufſichtsratstantiemen entſpricht,

überhaupt nicht enthält . Auch in den Rommiſſionsberatungen

und im Plenum wurde von keiner Seite, auch vom Abgeord

neten Trimborn nicht, deſſen Vorſchlag die Faſſung des

$ 245 HCB . entſtammt , darauf hingewieſen , ob die Auf

ſichtsratstantiemen bei Geſellſchaften mit einer Aktiengattung

anders zu berechnen iſt , als bei Geſellſchaften mit Aktien

gattungen , die verſchieden am Reingewinn beteiligt ſind, es

wurde die praktiſch recht wichtige Frage : ,, Müſſen alle

Aktionäre eine vierprozentige Dividende erhalten haben, ehe

zur Verteilung einer Tantieme für den Aufſichtsrat geſchrit

ten werden kann, oder darf das ſchon geſchehen , wenn eine

Dividendeverteilung von 4 Prozent des Grundkapitals erfolgt

iſt ? " nicht berührt .

Bei Geſellſchaften , deren Aktien hinſichtlich der Gewinn

verteilung ſämtliche gleich geſtellt ſind , ergibt ſich, wie man
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3dieſe beiden Fragen auch immer beantwortet, ein praktiſcher

Unterſchied in dem Ergebnis der Tantiemenberechnung für

den Aufſichtsrat nicht. Anders bei Geſellſchaften mit Aktien

verſchiedener Beteiligung am Reingewinn ; hier iſt das

Reſultat weſentlich anders , je nachdem man die erſte oder

die zweite Frage bejahend beantwortet .

Aus der Entſtehungsgeſchichte des § 245 HOB. laſſen

fich unmittelbare Anhaltspunkte für eine Auslegung nicht

gewinnen . Von einem Willen des Geſeßgebers kann bei der

Art, wie unſere Gefeße zu ſtande kommen, faſt nie geſprochen

werden, gewiß nicht bezüglich des hier in Frage kommenden

$ 245 HGB., denn die entgegengeſegteſten Auffaſſungen

treten zu Tage, die verſchiedenſten Geſichtspunkte waren maß

gebend . Über dem Kampfe, ob der § 240 des Regierungs

entwurfes ($ 245 des Geſekes ) oder ob der $ 240 der

Kommiſſion bezw . eine im weſentlichen in deren Sinne ab

geänderte Faſſung angenommen werden ſollte, kam man nicht

dazu, ſich die Konſequenzen, die ſich aus jeder einzelnen der

vorgeſchlagenen Beſtimmungen ergaben, klar zu machen oder

doch ſie klar hervorzuheben .

Zu § 240 des Entwurfes lagen der Kommiffion ver

ſchiedene Anträge vor , von denen hier hauptſächlich folgen

der Zuſaßantrag intereſſiert:

,,Die Tantiemen für den Aufſichtsrat find von dem nach

Vornahme ſämtlicher Abſchreibungen und nach Verzinſung

des Aktienkapitals mit 4 Prozent verbleibenden Reingewinn

zu berechnen ."

Hierzu wird in der Begründung bemerkt, daß den Miß

ſtänden , die ſich aus einem Tantiemebezug des Aufſichtsrats

bei Verteilung einer minimalen Dividende an die Aktionäre

oder für den Fall, daß überhaupt keine Dividende aus

geſchüttet werde, vorzubeugen ſei. „ Erſt nach den erfolgten

Abſchreibungen und nach einer normalen , d . 5. vierprozen

tigen Verzinſung des eingezahlten Aktienkapitals ſei aus dem

dann noch verbleibenden Reingewinn Tantieme für den Auf

ſichtsrat zu zahlen. "

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LVIII . 14
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Der oben zitierte Antrag erhielt als Abſaß 4 240

durch die Kommiſſion dann folgende Faſſung: „Der Anteil

[nämlich die Vergütung des Aufſichtsrats, die in einem

Anteil am Jahresgewinn beſteht] iſt von dem Reingewinn

zu berechnen , welcher nach Vornahme ſämtlicher Abſchrei

bungen und nach Abzug eines für die Aktionäre beſtimm

ten Betrags von vier vom Hundert des Grundkapitals ver

bleibt. “

Während alſo der Antrag von einem „ nach Verzinſung

des Aktienkapitals mit 4 Prozent verbleibenden Reingewinn "

ſpricht, und in der Begründung auch von einer „ vierprozenti

gen Verzinſung des eingezahlten Aktienkapitals “ die Rede iſt,

enthält der $ 240 in ſeiner aus der Kommiſſionsberatung

hervorgegangenen Faſſung die Beſtimmung: „ nach Abzug

eines für die Aktionäre beſtimmten Betrags von vier vom

Hundert des Grundkapitals" ; während jene Worte alſo

darauf hindeuten , daß ſämtliche Aktien bezw . der auf dieſe

eingezahlte Betrag eine vierprozentige Verzinſung , richtiger

Dividendeberechtigung haben müſſen , ehe an eine Tantieme

des Aufſichtsrats , die in einem Anteil am fahresgewinn

beſteht, gedacht werden könne , daß alſo auch bei mehreren

Aktiengattungen mit ungleicher Gewinnbeteiligung die ſämt

lichen Aktien einer jeden Gattung eine vierprozentige

Dividende vor der nach dem Jahresgewinn anteilsmäßig zu

berechnenden Aufſichtsratstantieme erhalten müſſen, gibt

der in der Kommiſſion gewählte Wortlaut für dieſe Auf

faſſung keinen Raum mehr , danach müſſen außer Abſchrei

bungen und Rücklagen lediglich 4 Prozent des Grundkapitals

frei von Auffichtsratstantiemen bleiben ; iſt bei einer Geſell

ſchaft nur eine Aktiengattung vorhanden , ſo kann die Bes

rechnung bezüglich der 4 Prozent zu Zweifeln keinen Anlaß

geben , ſind aber beiſpielsweiſe zwei Aktiengattungen vor

handen , deren eine vor der anderen einen ſechsprozentigen

Dividendenanſpruch hat , während für die andere aus dem

vorhandenen Reingewinn nur 3 Prozent Dividende ver

bleiben , ſo ergibt ſich , wenn wir weiter jede Aktiengattung
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mit 1000 Stück zu 1000 Mark nominal annehmen , eine

Verzinſung des Grundkapitals mit 41/2 Prozent ; für die

Aktionäre iſt ſonach ein größerer Reingewinn als 4 Prozent

des Grundkapitals vorhanden . Hat alſo der Aufſichtsrat

nach dem oben aufgeführten Wortlaut des § 240 ein Recht

auf Tantieme oder hat er mit Rücficht darauf , daß ein

Teil der Aktionäre nur 3 Prozent Dividende bezieht, keinen

Anſpruch auf ſolche ? Iſt die Änderung des Wortlautes

lediglich eine redaktionelle geweſen oder wählte man die

Faſſung abſichtlich ſo, daß nicht ſämtliche Aktionäre 4 Prozent

Dividende erhalten müſſen , ſondern das Grundkapital bei

der Berechnung zu Grunde gelegt wurde, oder endlich : wollte

der oben zuerſt zitierte Antrag unbedingt eine vierprozentige

Dividende auch für mehrere Aktiengattungen mit verſchie

dener Gewinnbeteiligung, ja , hatte er dieſen Fall überhaupt

in Erwägung gezogen ?“

Mit Sicherheit laſſen ſich die meiſten dieſer Fragen

nicht beantworten , ſelbſt begründete Vermutungen laſſen ſich

nur für eine einzelne derſelben aufſtellen , nämlich daß der

Antrag und die Begründung desſelben eine vierprozentige

Dividende für jede Aktie im Auge hatte, daß alſo auch

Stammaktien, die erſt nach Vorzugsaktien mit fechsprozentiger

Dividendeberechtigung Gewinnanſprüche haben , eine vier

prozentige Dividende erhalten haben müſſen, ehe die Tan

tiemen des Aufſichtsrats zur Berechnung kämen .

Dem aber widerſpricht der Wortlaut, den die Rommiſſion

dem § 240 gegeben, in dem derſelbe dem Plenum vorgelegt

wurde ; die Verhandlungen in dieſem geben direkte An

haltspunkte dafür , welche der Auffaſſungen die richtige iſt,

wieder nicht.

Seitens der Regierung und eines Teiles des Hauſes

wurde Streichung der diesbezüglichen Worte dringend empfoh

len , andere ſprachen ſich für die Beibehaltung aus. Der

Wille der bei der Geſeßgebung beteiligten Faktoren iſt alſo

in keiner Weiſe zu ermitteln , wir haben alſo lediglich mit

dem Wortlaut zu operieren ; der wurde aber, wie ſchon er
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wähnt , nach dem Antrag Trimborn , der einer Anregung

eines „ durchaus ſachverſtändigen Mitglieds der Kölner Han

delskammer “ feine Entſtehung verdankt , fortgeſeßt und

erhielt nur noch die Einſchaltung des Wortes „mindeſtens “;

die einſchlägige Stelle des § 245 HGB. lautet alſo „ ſowie

nach Abzug eines für die Aktionäre beſtimmten Betrages

von mindeſtens vier vom Hundert des eingezahlten Grund

kapitals“, entſpricht alſo im weſentlichen der Faſſung der

Kommiſſion.

Wenn man auch berückſichtigt, daß bei der Majorität

des Reichstags gegenüber den Aufſichtsräten und den Tan

tiemen ihrer Mitglieder eine ungünſtige, ja feindſelige

Stimmung ſich zeigte , ſo läßt doch der Wortlaut des

$ 245 HOB. nur eine Auslegung zu , nämlich die,

daß die in einem Anteil am Jahresgewinn beſtehende Ver

gütung des Aufſichtsrats für ſeine Tätigkeit nach Abzug

ſämtlicher Rüdlagen und Abſchreibungen , ſowie einer

Summe, die mindeſtens 4 Prozent des eingezahlten Grund

kapitals beträgt , zu berechnen iſt. Wie dieſe Summe

von 4 Prozent des eingezahlten Aktienkapitals unter die

Aktionäre zu verteilen iſt oder verteilt wird , beſtimmt

der Geſellſchaftsvertrag oder die Generalverſammlung ;

jedenfalls iſt es möglich , daß bei mehreren Aktiengat

tungen mit verſchiedener Gewinnbeteiligung die eine Aktien

gattung überhaupt keine Dividende oder eine ſolche unter

4 Prozent erhält , obwohl der Aufſichtsrat Tantiemen be

zieht, wofern nur vor Berechnung der Aufſichtsratstantie

men nach Rücklagen und Abſchreibungen ein Reingewinn

ausgewieſen iſt, der den Betrag darſtellt, den 4 Prozent des

eingezahlten Grundkapitals ausmachen. Lediglich hierin

liegt eine zwingende Minimalforderung des Gefeßes. Ohne

Verleßung dieſer ſind alle ſonſtigen Vorſchriften des Geſell

ſchaftsvertrags zuläſſig.

Praktiſch kann ſich nach vorſtehenden Ausführungen

etwa folgendes Reſultat ergeben :

Eine Geſellſchaft hat ein Grundkapital von 1500 000
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Mark ; hiervon bildet ein Teil zu 1000000 Mark 1000

Stammaktien à 1000 Mark, ein Teil zu 500 000 Mark

500 Vorzugsaktien à 1000 Mark ; lektere erhalten eine

Dividende bis zu 7 Prozent , ehe die erſten überhaupt am

Gewinn teilnehmen . Der Reingewinn nach allen Abſchrei

bungen und Rücklagen ſoll 65 000 Mark betragen ; das

geſamte Grundkapital , deſſen Volleinzahlung vorausgeſeßt

wird, weiſt ſomit eine höhere Dividende als 4 Prozent auf,

der Aufſichtsrat bezieht ſeine Tantieme, obgleich die Stamm

aktien nach Abzug von 35000 Mark = 7 Prozent aus

500000 Mark für die Vorzugsaktien lediglich einen drei

prozentigen Gewinnanteil bekommen.

Seßt der Geſellſchaftsvertrag alſo nur die Verteilung

des Reingewinns nach den geſeßlichen und ſtatutengemäßen

Abſchreibungen und Rücklagen unter die Aktionäre feſt, und

beſtimmt er lediglich den Prozentſaß der Aufſichtsratstan

tieme, ohne über die Berechnung zu ſprechen , ſo greifen die

geſeßlichen Vorſchriften ein und die obige Berechnung iſt für

die Aufſichtsratstantieme zu Grunde zu legen. Ebenſo iſt

zu entſcheiden , wenn der Geſellſchaftsvertrag bezüglich der

nach dem Prozentſaß feſtgeſeßten Aufſichtsratstantiemen auf

die geſeblichen Beſtimmungen allgemein oder auf § 245

HGB. ſpeziell verweiſt. Natürlich kann das Statut, ohne

das vorſtehend gewonnene Ergebnis zu berühren , noch

detailliertere Vorſchriften für die Gewinnverteilung unter

die Aktionäre treffen , in dem obigen Beiſpiel etwa : Die

Stammaktien erhalten , nachdem auf die Vorzugsaktien eine

Dividende von 7 Prozent ausgeſchüttet iſt, gleichfalls einen

Gewinnanteil bis zu 7 Prozent . Ein alsdann noch verblei

bender Reingewinn wird unter die ſämtlichen Aktionäre

gleichheitlich verteilt oder ſteht der Generalverſammlung zu

beliebiger Verteilung an die Aktionäre zur Verfügung oder

ähnlich

Dem Regiſterrichter ſteht bei ſolcher oder dementſpre

chender Faſſung des Geſellſchaftsvertrags nicht das Recht zu,

die Eintragung der diesbezüglichen Beſtimmungen in das
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Þandelsregiſter als dem Geſeße nicht entſprechend zu ver

weigern, auch fehlt dem Statut weder eine weſentliche Be

ſtimmung, noch auch nur eine ſolche, die es enthalten ſoll.

Will die Geſellſchaft eine andere, als die vorerwähnte

Berechnung der Aufſichtsratstantiemen , ſo muß das aus

drücklich im Geſellſchaftsvertrag feſtgeſeßt ſein ; beiſpielsweiſe

iſt etwa folgende Beſtimmung dem Geſeke durchaus ent

ſprechend und praktiſch , möglicherweiſe im Intereſſe der

Geſellſchaft bezw . der Aktionäre gelegen : Nach Vornahme

ſämtlicher durch das Geſeß und den Geſellſchaftsvertrag

vorgeſchriebener Abſchreibungen und Rüdlagen wird der

Reingewinn verteilt wie folgt :

a) 7 Prozent erhalten die Vorzugsaktien,

b) von dem verbleibenden Reſte beziehen die Stamm

aktien bis zu 7 Prozent,

c) der alsdann noch verbleibende Reſt wird gleichheit:

lich unter den Aktionären der Vorzugs- und Stammaktien

geteilt.

Die Mitglieder des Aufſichtsrates erhalten für ihre

Tätigkeit außer Erſaß ihrer baren Auslagen 8 Prozent des

nach Verteilung von 7 Prozent auf die Vorzugs- und

7 Prozent auf die Stammaktien verbleibenden Reingewinns "

oder „des nach Verteilung von 7 Prozent auf die Vorzugs-,

4 Prozent auf die Stammaktien verbleibenden Reingewinns“ .

Die Statuierung eines firen Betrages für die Tätigkeit

der Aufſichtsratsmitglieder allein oder neben einer Tantieme

oder nur für den Fall, daß bei nicht eintretender oder

geringer Tantieme eine Minimalvergütung geſichert wird, iſt

geſeklich zuläſſig und in der Praxis ſehr häufig , aber bei

der hier behandelten Frage nicht zu berückſichtigen .
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I.

Öfterreidiſches Geſeß vom 6. März 1906 über Geſell

Inhaften mit beſchränkter Haftung ") .

Mit Zuſtimmung beider Häuſer des Reichsrates finde

Ich anzuordnen wie folgt :

I. Hauptfück.

Organiſatoriſche Beſtimmungen.

I. Abſchnitt.

Errichtung der Geſellſchaft.

$ 1 .

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung fönnen nach

Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Gefeßes zu jedem geſeka

lich zuläſſigen Zwecke errichtet werden .

1 ) Bgl. zu dem Gefeß : Grünhut , Die Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung nach Öſterreichiſchem Recht (Separat- Abdruck aus der

Neuen Freien Preffe" vom 14. April 1906 ) . Von den zahl:

reichen Abweichungen des Gefeßes vom deutſchen Reichøgefe betr.

die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ſeien vornehmlich hervors

gehoben : $$ 13, 14 (welche für Eiſenbahns und Seeſchiffahrtsgeſell

ichaften beſondere Beſtimmungen treffen ), § 22 Abſ. 4 (den Geſells

ichaftern ſteht das Recht der Einſicht in die Bücher und Papiere

der Gefellſchaft behuls Prüfung des Rechnungsabſchluſſes zu), $ 23

(für die Bilanzanfäßegelten die ſtrengen Vorſchriften unſeres

Äktienrechts ), $$ 26, 78 (Anteilbuch), § 29 Abſ. 1 (wonach der

Auffichtsrat bei größeren Unternehmungen obligatoriſch iſt ), 32

Abf. 3 (Aufftellung von Grundfäßen für die Äusübung der dem

Nuffichtsrate zukommenden Obliegenheiten durch Verordnung),

§ 72 (Unzuläſſigkeit unbeſchränkterNachſchußpflicht).
R. R.
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Von dem Betriebe von Verſicherungsgeſchäften ſowie

von der Tätigkeit als politiſche Vereine ſind folche Geſell

ſchaften jedoch ausgeſchloſſen.

$ 2 .

Zum Entſtehen einer inländiſchen Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung iſt die Eintragung der Geſellſchaft in

das Handelsregiſter bei dem Þandelsgerichte erforderlich , in

deſſen Sprengel die Geſellſchaft ihren Siß hat.

Vor der Eintragung beſteht die Geſellſchaft als ſolche

nicht. Wird vorher im Namen der Geſellſchaft gehandelt,

ſo baften die Handelnden perſönlich zur ungeteilten Hand

(Art . 55 HOB.) .

$ 3 .

Die Eintragung einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung in das Handelsregiſter hat zur Vorausſeßung :

1. den Abſchluß des Geſellſchaftsvertrages;

2. die Beſtellung der Geſchäftsführer (des Vorſtandes ).

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung , bei denen die

Erwerbung oder Ausübung einer Eiſenbahnkonzeſſion , die

Ausgabe von Pfandbriefen oder fundierten Bankſchuldver

ſchreibungen oder die Anwerbung und Beförderung von Aus

wanderern zum Gegenſtande des Unternehmens gehört (kon

zeſſionspflichtige Geſellſchaften ), können ferner nur dann ein

getragen werden , wenn die ſtaatliche Genehmigung des

Geſellſchaftsvertrages (Konzeſſionierung der Geſellſchaft) er:

folgt iſt.

Im übrigen iſt zur Eintragung einer Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung eine ſtaatliche Genehmigung nicht er

forderlich.

$ 4.

Der Geſellſchaftsvertrag muß beſtimmen :

1. die Firma und den Siß der Geſellſchaft;

2. den Gegenſtand des Unternehmens ;

3. die Höhe des Stammkapitals;

4. den Betrag der von jedem Geſellſchafter auf das

Stammkapital zu leiſtenden Einlage ( Stammeinlage) .

Beſtimmungen , die den Vorſchriften dieſes Gefeßes

widerſprechen, dürfen im Geſellſchaftsvertrage nicht getroffen

werden und haben keine rechtliche Wirkung.

Der Geſellſchaftsvertrag bedarf der Beurkundung durch

einen Notariatsakt. Die Unterzeichnung durch Bevollmäch
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tigte ſeßt eine beſondere, auf dieſes einzelne Geſchäft aus:

geſtellte beglaubigte Vollmacht voraus , die dem Vertrage

anzuſchließen iſt.

$ 5 .

Die Firma muß von dem Gegenſtande des Unternehmens

entlehnt ſein oder die Namen aller Geſellſchafter oder wenig

ſtens eines derſelben enthalten. Die Namen anderer Per

ſonen als der Geſellſchafter dürfen in die Firma nicht auf

genommen werden . Die Beibehaltung der Firma eines auf

die Geſellſchaft übergegangenen Unternehmens wird hierdurch

nicht ausgeſchloſſen.

Die Firma der Geſellſchaft muß in allen Fällen die

zuſäßliche Bezeichnung ,, Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung“ ohne Verkürzung des Wortes „ Geſellſchaft“ enthalten .

In die Firma darf keine Bezeichnung aufgenommen

werden , die den nach beſonderen Vorſchriften errichteten,

unter öffentlicher Verwaltung oder Aufſicht ſtehenden An

ſtalten zukommt, als : Sparkaſſe, Landesbank, Landesanſtalt

u. dgl. m .

Als Siß der Geſellſchaft kann nur ein Ort im Inlande

beſtimmt werden .

§ 6.

Das Stammkapital muß die Höhe von mindeſtens

zwanzigtauſend Kronen erreichen und beſteht aus den Stamm

einlagen der einzelnen Geſellſchafter, deren jede mindeſtens

fünfhundert Kronen betragen muß. Stammkapital und Stamm

einlagen müſſen in Kronenwährung ausgedrückt ſein.

Der Betrag der Stammeinlage kann für die einzelnen

Geſellſchafter verſchieden beſtimmt werden.

Kein Geſellſchafter darf bei Errichtung der Geſellſchaft

mehrere Stammeinlagen übernehmen.

Soll einem Geſellſchafter die Vergütung für Vermögens

gegenſtände, die von der Geſellſchaft übernommen werden,

auf die Stammeinlage angerechnet oder ſollen einem Geſell

ſchafter beſondere Begünſtigungen eingeräumt werden, ſo ſind

die Perſon des Geſellſchafters, der Gegenſtand der Übernahme,

der Geldwert, wofür die Vermögensgegenſtände übernommen

werden, und die beſonders eingeräumten Begünſtigungen im

Geſellſchaftsvertrage im einzelnen genau und vollſtändig feſt

zuſeßen .
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$ 7 .

Eine Belohnung für die Gründung der Geſellſchaft oder

deren Vorbereitung darf einem Geſellſchafter aus dem Stamm

kapitale nicht gewährt werden ; insbeſondere iſt deren An

rechnung auf die Stammeinlage unzuläſſig .

Erſaß der Koſten der Errichtung der Geſellſchaft kann

nur innerhalb des für die Gründungskoſten im Geſellſchafts

vertrage feſtgeſekten Höchſtbetrages begehrt werden .

Die Koſten der Errichtung und Verwaltung dürfen nicht

als Aktiva in die Bilanz eingeſegt werden, ſie müſſen viel

mehr ihrem vollen Betrage nach als Ausgabe in der Fahres

rechnung erſcheinen.

§ 8 .

Wenn ein oder mehrere Geſellſchafter fich neben den

Stammeinlagen zu wiederkehrenden, nicht in Geld beſtehen

den, aber einen Vermögenswert darſtellenden Leiſtungen ver:

pflichten , ſo ſind Umfang und Vorausſeßung dieſer Leiſtung

ſowie für den Fall des Verzuges allenfalls feſtgeſepte Kon

ventionalſtrafen , dann die Grundlagen für die Bemeſſung

einer von der Geſellſchaft für die Leiſtungen zu gewähren :

den Vergütung im Geſellſchaftsvertrage genau zu beſtimmen.

Daſelbſt iſt auch feſtzuſeßen, daß die Übertragung von

Geſchäftsanteilen der Zuſtimmung der Geſellſchaft bedarf.

§ 9 .

Die Eintragung der Geſellſchaft in das Handelsregiſter

fann nur auf Grund einer Anmeldung erfolgen , die von

ſämtlichen Geſchäftsführern unterzeichnet iſt.

Der Anmeldung ſind beizuſchließen :

1. der Geſellſchaftsvertrag in notarieller Ausfertigung;

2. eine von den Anmeldenden unterfertigte Liſte der

Geſellſchafter, die deren Namen, Beruf und Wohnſik

ſowie den Betrag der von jedem übernommenen

Stammeinlage und der darauf geleiſteten Einzahlung

enthält ;

3. ein Verzeichnis der Geſchäftsführer mit Angabe ihres

Namens, Berufes und Wohnſißes und , falls dieſe

nicht im Geſellſchaftsvertrage beſtellt ſind, der Nach:

weis ihrer Beſtellung in beglaubigter Form ;

4. bei konzeſſionspflichtigen Geſellſchaften die ſtaatliche

Genehmigungsurkunde in Urſchrift oder beglaubigter

Abſchrift.
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Zugleich mit der Anmeldung haben die Geſchäftsführer

ihre Unterſchrift vor dem Regiſtergerichte zu zeichnen oder

die Zeichnung in beglaubigter Form vorzulegen .

§ 10 .

Auf jede in barem Gelbe zu leiſtende Stammeinlage

muß mindeſtens ein Viertel, jedenfalls aber ein Betrag von

250 Kronen eingezahlt ſein . Inſofern auf eine Stamm

einlage nach dem Geſellſchaftsvertrage die Vergütung für

übernommene Vermögensgegenſtände angerechnet werden ſoll,

muß die Leiſtung ſofort in vollem Umfange bewirkt werden.

Als Barzahlung gilt nur die Zahlung in geſeglichem

Gelde.

In der Anmeldung iſt die Erklärung abzugeben , daß

die in barem Gelde zu leiſtenden Stammeinlagen in dem

aus der Liſte erſichtlichen Betrage bar eingezahlt ſind und

daß die eingezahlten Beträge ſowie die Vermögensgegen

ſtände, die nach dem Geſeūſchaftsvertrage nicht in barem

Gelde auf die Stammeinlagen zu leiſten ſind, ſich in der

freien Verfügung der Geſchäftsführer befinden.

Für einen durch falſche Angaben verurſachten Schaden

haften die Geſchäftsführer der Geſellſchaft perſönlich zur un

geteilten Hand.

Dieſe Erſaßanſprüche verjähren in fünf Jahren von

der Eintragung der Geſellſchaft an .

Vergleiche und Verzichtleiſtungen hinſichtlich ſolcher An

ſprüche haben keine rechtliche Wirkung, ſoweit der Erſaß zur

Befriedigung der Gläubiger erforderlich iſt.

§ 11 .

Das Handelsgericht hat die Vollſtändigkeit und Geſek

mäßigkeit der Anmeldung und ihrer Beilagen , namentlich

des Geſellſchaftsvertrages, ſowie das Vorhandenſein der ge

ſeglichen Vorausſeßungen der Eintragung zu prüfen und

über die Eintragung zu beſchließen .

Die Eintragung der Geſellſchaft crfolgt durch Ein

tragung des Geſellſchaftsvertrages in das Handelsregiſter.

Hierbei ſind auch die angemeldeten Geſchäftsführer und der

Betrag der auf das Stammkapital geleiſteten Einzahlungen

einzutragen.

§ 12 .

Der eingetragene Geſellſchaftsvertra
g

iſt vom Gerichte

im Auszuge zu veröffentlichen .
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Der Veröffentlichung unterliegen :

1. der Tag des Abſchluſſes des Geſellſchaftsvertrages ;

2. Firma und Siß der Geſellſchaft;

3. der Gegenſtand des Unternehmens ;

4. die Höhe des Stammkapitals und der Betrag der

geleiſteten Einzahlungen ;

5. wenn der Geſellſchaftsvertrag Beſtimmungen über die

Art enthält, in der die von der Geſellſchaft aus :

gehenden Bekanntmachungen zu veröffentlichen ſind,

dieſe Beſtimmungen ;

6. bei konzeſſionspflichtigen Geſellſchaften das Datum

der Genehmigungsurkunde ;

7. wenn der Geſellſchaftsvertrag eine Beſchränkung der

Dauer der Geſellſchaft enthält , der Zeitpunkt der

Auflöſung ;

8. die in § 6 Abſ. 4 bezeichneten Beſtimmungen des

Geſellſchaftsvertrages ;

9. Namen, Beruf und Wohnſiß der Geſchäftsführer und

die im Geſellſchaftsvertrage enthaltenen Beſtimmungen

über die Art, in der ſie ihre Willenserklärungen ab

zugeben haben .

$ 13 .

Für die Errichtung von nach § 3 konzeſſionspflichtigen

Eiſenbahngeſellſchaften haben die Beſtimmungen dieſes Ge

ſeßes mit nachſtehenden Abänderungen Geltung :

1. Die Stammeinlage jedes Geſellſchafters muß bei Lokal- ,

Klein- und Straßenbahnen mindeſtens 200 Kronen

betragen .

2. Auf die in barem Gelde zu leiſtenden Stammeinlagen

muß bei ſolchen Bahnen mindeſtens ein Vierteil,

jedenfalls aber ein Betrag von 100 Kronen ein

gezahlt ſein .

3. Bei Stammeinlagen, die vom Staate oder von einem

Lande übernommen werden , genügt an Stelle der

Einzahlungserklärung ( 10 Abf. 3) eine Beſtätigung

des Eiſenbahnminiſteriums, daß die Einzahlung ge

fichert ſei .

4. Die Verpflichtung zur Leiſtung barer Einzahlungen

auf die Stammeinlagen kann auch durch Natural

leiſtungen , insbeſondere durch Grundabtretungen,

Materiallieferungen u. dgl. , oder durch die Zuſiche

rung ſolcher Leiſtungen inſoweit erfüllt werden , als
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.

das Eiſenbahnminiſterium beſtätigt, daß Natural

leiſtungen , die den einzuzahlenden Beträgen ent

ſprechen , entweder ſchon erfolgt oder ausreichend

fichergeſtelltſeien. Die Vorſchriften der § 6 Abſ. 4

und § 63 Abſ. 5 finden auf ſolche Sacheinlagen keine

Anwendung.

5. Durch den Geſellſchaftsvertrag können Ausnahmen

von der Vorſchrift des § 7 Abſ. 3 über die Berück

ſichtigung der Koſten der Errichtung und Verwaltung

und von den Vorſchriften des § 23 über die Bilanz

aufſtellung getroffen werden .

$ 14 .

Die Beſtimmungen des § 13 Biff. 1 und 2 gelten

auch für Seeſchiffahrtsgeſellſchaften , deren Stammkapital
200 000 Kronen nicht überſteigt.

II . Abſchnitt.

Die geſellſchaftlichen Organe.

1. Titel.

Die Geſchäftsführer. (Der Vorſtand .)

$ 15 .

Die Geſellſchaft muß einen oder mehrere Geſchäfts

führer haben. Zu Geſchäftsführern können nur phyſiſche,

handlungsfähige Perſonen beſtellt werden . Die Beſtellung

erfolgt durch Beſchluß der Geſellſchafter. Werden Geſell

ſchafter zu Geſchäftsführern beſtellt, ſo kann dies auch im

Geſellſchaftsvertrage geſchehen , jedoch nur für die Dauer

ihres Geſellſchaftsverhältniſſes.

Wenn im Geſellſchaftsvertrage ſämtliche Geſellſchafter

zu Geſchäftsführern beſtellt ſind, ſo gelten nur die der Ge

fellſchaft bei Feſtſeßung dieſer Beſtimmung angehörenden

Perſonen als die beſtellten Geſchäftsführer.

Im Geſellſchaftsvertrage kann die Beſtellung von Ge

ſchäftsführern durch den Staat, ein Land oder durch eine

andere öffentliche Körperſchaft vorbehalten werden .

$ 16 .

Die Beſtellung zum Geſchäftsführer kann unbeſchadet

der Entſchädigungsanſprüche aus beſtehenden Verträgen durch

Beſchluß der Geſellſchafter jederzeit widerrufen werden .
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Wenn die Beſtellung der Geſchäftsführer im Geſell

ſchaftsvertrage erfolgt iſt, kann die Zuläſſigkeit des Wider

rufes auf wichtige Gründe beſchränkt werden .

Die Beſtimmung der beiden vorhergehenden Abfäße

findet keine Anwendung auf Geſchäftsführer , die gemäß

einer Feſtſeßung des Geſellſchaftsvertrages vom Staate,

einem Lande oder einer anderen öffentlichen Körperſchaft

beſtellt worden ſind.

§ 17 .

Die jeweiligen Geſchäftsführer und das Erlöſchen oder

eine Änderung ihrer Vertretungsbefugnis ſind ohne Verzug

zum Handelsregiſter anzumelden. Der Anmeldung iſt der

Nachweis der Beſtellung oder der Änderung in beglaubigter

Form beizufügen . Zugleich haben neue Geſchäftsführer ihre

Unterſchrift vor dem Gerichte zu zeichnen oder die Zeichnung

in beglaubigter Form vorzulegen .

Inwiefern die Änderung oder das Erlöſchen der Ver

tretungsbefugnis dritten Perſonen entgegengeſeßt werden

kann, iſt nach den in Art. 46 HOB. betreffs des Erlöſchens

der Prokura enthaltenen Beſtimmungen zu beurteilen .

$ 18 .

Die Geſellſchaft wird durch die Geſchäftsführer gericht:

lich und außergerichtlich vertreten.

Zu Willenserklärungen, insbeſondere zur Zeichnung der

Geſchäftsführer für die Geſellſchaft bedarf es der Mitwirkung

ſämtlicher Geſchäftsführer, wenn im Geſellſchaftsvertrage

nicht etwas anderes beſtimmt iſt. Die Zeichnung geſchieht

in der Weiſe, daß die Zeichnenden zu der Firma der Geſell

ſchaft ihre Unterſdrift hinzufügen.

Der Geſellſchaftsvertrag kann, wenn mehrere Geſchäfts:

führer vorhanden ſind, zur Vertretung der Geſellſchaft auch

einen Geſchäftsführer in Gemeinſchaft mit einem Prokuriſten ,

der zur Mitzeichnung der Firma berechtigt iſt ( Art. 41

Abſ. 3 HGB.), berufen .

Die Abgabe einer Erklärung und die Behändigung von

Vorladungen und anderen Zuſtellungen an die Geſellſchaft

geſchieht mit rechtlicher Wirkung an jede Perſon , die zu

zeichnen oder mitzuzeichnen befugt iſt.

Die Art, in welcher mehrere Geſchäftsführer die Ver

tretungsbefugnis auszuüben haben , iſt ſtets gleichzeitig mit

der Eintragung ihrer Beſtellung in das Handelsregiſter ein

zutragen und kundzumachen .
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§ 19 .

Die Geſellſchaft wird durch die von den Geſchäftsführern

in ihrem Namen geſchloſſenen Rechtsgeſchäfte berechtigt und

verpflichtet; es iſt gleichgültig , ob das Geſchäft ausdrücklich

im Namen der Geſellſchaft geſchloſſen worden iſt oder ob

die Umſtände ergeben , daß es nach dem Willen der Be

teiligten für die Geſellſchaft geſchloſſen werden ſollte.

§ 20 .

Die Geſchäftsführer ſind der Geſellſchaft gegenüber ver

pflichtet, alle Beſchränkungen einzuhalten , die in dem Ge

ſellſchaftsvertrage, durch Beſchluß der Geſellſchafter oder in

einer für die Geſchäftsführer verbindlichen Anordnung des

Aufſichtsrates für den Umfang ihrer Befugnis , die Geſell

ſchaft zu vertreten , feſtgeſeßt ſind..

Gegen dritte Perſonen hat eine Beſchränkung der Ver

tretungsbefugnis jedoch keine rechtliche Wirkung. Dies gilt

insbeſondere für den Fall, daß die Vertretung ſich nur auf

gewiſſe Geſchäfte oder Arten von Geſchäften erſtrecken oder

nur unter gewiſſen Umſtänden oder für eine gewiſſe Zeit

oder an einzelnen Orten ſtattfinden ſoll , oder daß die Zu

ſtimmung der Geſellſchafter, des Aufſichtsrates oder eines

anderen Organes der Geſellſchaft für einzelne Geſchäfte ges

fordert wird.

$ 21 .

Sind mehrere Geſchäftsführer vorhanden, ſo darf, wenn

im Geſellſchaftsvertra
ge

nicht etwas anderes beſtimmt iſt,

keiner allein die zur Geſchäftsführung gehörenden Hand

lungen vornehmen, es ſei denn, daß Gefahr im Verzug iſt.

Iſt nach dem Geſellſchaftsvertrage jeder Geſchäftsführer

für ſich allein zur Geſchäftsführung berufen, ſo muß, wenn

einer unter ihnen gegen die Vornahme einer zur Geſchäfts

führung gehörenden Handlung Widerſpruch erhebt, dieſelbe

unterbleiben, es ſei denn, daß der Geſellſchaftsvertrag etwas

anderes beſtimmt.

$ 22.

Die Geſchäftsführer haben Sorge zu tragen , daß die

erforderlichen Bücher der Geſellſchaft geführt werden .

Sie müſſen in den erſten drei Monaten jedes Geſchäfts

jahres für das abgelaufene Geſchäftsjahr den Rechnungs

abſchluß aufſtellen .

Dieſe Friſt kann im Geſellſchaftsvertrage bis auf
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1

ſechs Monate , bei Geſellſchaften , deren Unternehmen den

Betrieb von Geſchäften in überſeeiſchen Gebieten zum Gegen

ſtande hat, bis auf neun Monate ausgedehnt werden.

Jedem Geſellſchafter iſt ohne Verzug nach Aufſtellung

des Rechnungsabſchluſſes eine Abſchrift zuzuſenden . Er kann

innerhalb einer Woche vor der zur Prüfung des Rechnungs

abſchluſſes berufenen Verſammlung der Geſellſchafter oder

vor Ablauf der für die ſchriftliche Abſtimmung feſtgeſekten

Friſt in die Bücher und Papiere der Geſellſchaft Einſicht

nehmen . Eine Beſtimmung, daß den Geſellſchaftern das

Einſichtsrecht nicht zuſtehe , oder daß es innerhalb einer

kürzeren Friſt auszuüben oder ſonſtigen Beſchränkungen unter

worfen ſei, darf in den Geſellſchaftsvertrag nur aufgenommen

werden , wenn nach dem Vertrage ein Aufſichtsrat zu be

ſtellen iſt.

Wenn der Gegenſtand des Unternehmens im Betriebe

von Bankgeſchäften beſteht, ſo iſt die Bilanz, ſobald die

Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter hierüber erfolgt iſt, von

den Geſchäftsführern in den für die Bekanntmachung der

Eintragungen in das Handelsregiſter beſtimmten Blättern

und, fals im Geſellſchaftsvertrage für die Bekanntmachungen

der Geſellſchaft öffentliche Blätter bezeichnet ſind, auch in

dieſen zu veröffentlichen und ſamt dem Ausweiſe darüber

zum Handelsregiſter einzureichen. Außer dieſem Falle be:

ſteht eine Pflicht zur Veröffentlichung nicht.

§ 23 .

Für die Aufſtellung des Rechnungsabſchluſſes , der die

ganze Gebarung der Geſellſchaft zu umfaſſen hat, kommen

folgende Beſtimmungen zur Anwendung:

1. börſe- oder marktgängige Gegenſtände dürfen höch :

ſtens zum Börſen- oder Marktpreiſe des Zeitpunktes,

für den der Rechnungsabſchluß aufgeſtellt wird, wenn

aber dieſer Preis den Anſchaffungs- oder Herſtellungs
preis überſteigt, höchſtens zu dem lekteren angeſeßt

werden ;

2. andere Vermögensſtücke ſind höchſtens zu dem An

ſchaffungs- oder Herſtellungspreiſe anzuſeßen ;

3. ſolche Vermögensſtücke, die nicht zur Weiterveräuße

rung , ſondern dauernd zum Geſchäftsbetriebe der

Unternehmung beſtimmt ſind , dürfen höchſtens zu

dem Anſchaffungs- oder Herſtellungspreiſe angeſegt
werden. Sie können ohne Rückſicht auf den gegen
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wärtigen geringeren Wert zu dieſem Preiſe angeſekt

werden , ſofern ein der Wertverminderung gleich

kommender Betrag unter die Paſſiven eingeſtellt oder

ein der Wertverminderung entſprechender Fonds als

Paſſivpoſten angeſeßt wird ;

4. der Betrag des Stammkapitals iſt unter die Paſſiva

aufzunehmen, ebenſo der Betrag eines jeden Reſerve

und Erneuerungsfonds ſowie der Geſamtbetrag der

eingezahlten Nachichüſſe, ſoweit nicht die Verwendung

eine Abſchreibung der betreffenden Paſſivpoſten be

gründet ;

5. der aus der Vergleichung ſämtlicher Aktiven und

ſämtlicher Paſſiven ſich ergebende Gewinn oder Ver

(uſt muß am Schluſſe der Bilanz beſonders ange

geben werden .

§ 24.

Die Geſchäftsführer dürfen ohne Einwilligung der Ge

ſellſchaft weder Geſchäfte in deren Geſchäftszweige für eigene

oder fremde Rechnung machen , noch bei einer Geſellſchaft

des gleichen Geſchäftszweiges als perſönlich haftende Geſell

ſchafter fich beteiligen oder eine Stelle im Vorſtande oder

Aufſichtsrate oder als Geſchäftsführer bekleiden .

Die Einwilligung kann hinſichtlich der zu Geſchäfts

führern beſtellten Geſellſchafter im Geſellſchaftsvertrage au

gemein ausgeſprochen ſein . Sie iſt außerdem ſchon dann

anzunehmen , wenn bei Beſtellung eines Geſellſchafters zum

Geſchäftsführer den übrigen Geſellſchaftern eine ſolche Tätig

keit oder Teilnahme desſelben bekannt war und gleichwohl

deren Aufgebung nicht ausdrücklich bedungen wurde. Die

Einwilligung iſt jederzeit widerruflich.

Die Beſtellung von Geſchäftsführern, die das im erſten

Abſaße ausgeſprochene Verbot übertreten , kann ohne Ver

pflichtung zur Leiſtung einer Entſchädigung widerrufen wer

den . Die Geſellſchaft kann überdies Schadenerſaß fordern

oder ſtatt deſſen verlangen , daß die für Rechnung des Ge

ſchäftsführers gemachten Geſchäfte als für ihre Rechnung

geſchloſſen angeſehen werden . Bezüglich der für fremde

Rechnung geſchloſſenen Geſchäfte kann ſie die Herausgabe

der hierfür bezogenen Vergütung oder Abtretung des An :

ſpruches auf die Vergütung begehren .

Die vorſtehend bezeichneten Rechte der Geſellſchaft er

löſchen in drei Monaten von dem Tage , an dem ſämtliche

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 15
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Mitglieder des Aufſichtsrates oder , wenn kein Aufſichtsrat

beſteht, die übrigen Geſchäftsführer von der ſie begründen

den Tatſache Kenntnis erlangt haben , jedenfalls aber in

fünf Jahren von ihrem Entſtehen an .

$ 25 .

Die Geſchäftsführer ſind der Geſellſchaft gegenüber ver

pflichtet, bei ihrer Geſchäftsführung die Sorgfalt eines ordent

lichen Geſchäftsmannes anzuwenden .

Geſchäftsführer, die ihre Obliegenheiten verleßen, haften

der Geſellſchaft zur ungeteilten Hand für den daraus ent

ſtandenen Schaden .

Insbeſondere ſind ſie zum Erſake verpflichtet, wenn

1. gegen die Vorſchriften dieſes Gefeßes oder des Ge

felſchaftsvertrages Geſellſchaftsvermögen verteilt wird,

namentlich Stammeinlagen oder Nachſchüſſe an Ge

ſellſchafter gänzlich oder teilweiſe zurückgegeben , Zinſen

oder Gewinnanteile ausgezahlt, für die Geſellſchaft

eigene Geſchäftsanteile erworben , zum Pfande ge

nommen oder eingezogen werden ;

2. nach dem Zeitpunkte, in dem ſie die Eröffnung des

Konkurſes zu begehren verpflichtet waren, Zahlungen

geleiſtet werden .

Ein Geſchäftsführer haftet der Geſellſchaft auch für den

ihr aus einem Rechtsgeſchäfte erwachſenen Schaden , das er

mit ihr im eigenen oder fremden Namen abgeſchloſſen hat,

ohne vorher die Zuſtimmung des Aufſichtsrates oder , wenn

kein Aufſichtsrat beſteht , ſämtlicher übriger Geſchäftsführer

erwirkt zu haben.

Soweit der Erſaß zur Befriedigung der Gläubiger er

forderlich iſt, wird die Verpflichtung der Geſchäftsführer da

durchnicht aufgehoben, daß ſie in Befolgung eines Beſchluſſes

der Geſellſchafter gehandelt haben .

Die Erſaßanſprüche verjähren in fünf Jahren.

Auf dieſe Erſaßanſprüche finden die Beſtimmungen des

§ 10 Abſ. 6 Anwendung.

$ 26.

Die Geſchäftsführer ſind verpflichtet, ein Verzeichnis der

Geſellſchafter ( Anteilbuch) zu führen, in welchem Namen,

Beruf und Wohnſit jedes Geſellſchafters ſowie der Betrag

der von ihm übernommenen Stammeinlage und der hierauf

geleiſteten Einzahlung einzutragen ſind , und in das jeder,
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der ein rechtliches Intereſſe beſcheinigen kann , während der

Geſchäftsſtunden Einſicht nehmen kann .

In dem Anteilbuche iſt jeder Übergang eines Geſchäfts

anteiles auf Anmeldung eines der Beteiligten einzutragen ,

ferner jede Änderung in dem Betrage der von einem Ge=

ſellſchafter übernommenen Stammeinlage oder der darauf

geleiſteten Einzahlung ſowie jede Zurüđzahlung alsbald er

ſichtlich zu machen .

Áuf Grund des Anteilbuches iſt alljährlich im Monate

Januar eine von den Geſchäftsführern unterzeichnete Liſte

der Geſellſchafter mit Angabe der Stammeinlage eines jeden

Geſellſchafters und der hierauf geleiſteten Einzahlung ſowie

allfälliger Zurückzahlungen dem Handelsgerichte einzureichen .

Sind ſeit der Einreichung der lebten Lifte Veränderungen

nicht vorgekommen , ſo genügt die Einreichung einer ent

ſprechenden Erklärung .

Für die Richtigkeit der Angaben in dem Anteilbuche,

der Liſte und der Erklärung haften die Geſchäftsführer der

Geſellſchaft nach Maßgabe der Abſ. 4–6 des S 10. Die

Verjährung beginnt mit dem Tage der Einreichung der Liſte

oder der Erklärung beim Handelsgerichte.

$ 27 .

Die für die Geſchäftsführer gegebenen Vorſchriften gel

ten auch für die Stellvertreter der Geſchäftsführer.

$ 28 .

Der Betrieb von Geſchäften der Geſellſchaft ſowie die

Vertretung der Geſellſchaft in dieſem Geſchäftsbetriebe kann

auch einzelnen Geſchäftsführern und ſonſtigen Bevollmächtig

ten oder Beamten der Geſellſchaft zugewieſen werden . In

dieſem Falle beſtimmt ſich ihre Befugnis nach der ihnen er

teilten Vollmacht; ſie erſtreckt ſich im Zweifel auf alle Rechts

handlungen , welche die Ausführung derartiger Geſchäfte

gewöhnlich mit ſich bringt.

Wenn der Geſellſchaftsvertrag nichts anderes beſtimmt,

kann die Beſtellung eines Prokuriſten nur durch ſämtliche

Geſchäftsführer, der Widerruf der Prokura durch jeden Ge

ſchäftsführer erfolgen .
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2. Titel.

Der Aufſichtsrat.

$ 29 .

Wenn ſich das Stammkapital auf mehr als 1000 000 kro

nen beläuft und die Zahl der Geſellſchafter fünfzig überſteigt,

muß ein Aufſichtsrat beſtellt werden.

In anderen Fällen kann die Beſtellung eines Aufſichts

rates im Geſellſchaftsvertrage feſtgeſeßt werden .

Für die Beſtellung und den Wirkungskreis des Auf

ſichtsrates gelten die folgenden Beſtimmungen .

§ 30 .

Der Aufſichtsrat beſteht aus mindeſtens brei von den

Geſellſchaftern zu wählenden phyſiſchen , handlungsfähigen

Perſonen .

Die Beſtellung des erſten Aufſichtsrates gilt für die

Zeit bis zur Beſchlußfaſſung über die erſte Jahresbilanz.

In der Folge währt die Funktionsperiode höchſtens ie drei

Geſchäftsjahre. Sie erliſcht mit der Beſchlußfaſſung über

die dritte fahresbilanz der Funktionsperiode.

Von der Wählbarkeit ausgeſchloſſen ſind die Geſchäfts

führer, deren Stellvertreter und die Beamten der Geſellſchaft,

ferner alle Perſonen , die mit einer von der Wählbarkeit

ausgeſchloſſenen Perſon verehelicht, in auf- oder abſteigender

Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grade ver

wandt oder verſchwägert ſind. Ehemalige Geſchäftsführer

ſind erſt nach erteilter Entlaſtung in den Aufſichtsrat

wählbar.

Die Beſtellung zum Mitgliede des Aufſichtsrates kann

unbeſchadet der Entſchädigungsanſprüche aus beſtehenden Ver

trägen durch Beſchluß der Geſellſchafter jederzeit, jedoch, wenn

der Geſellſchaftsvertrag nichts anderes beſtimmt, nur mit

einer Mehrheit von drei Vierteilen der abgegebenen Stim

men widerrufen werden. Die Mitgliedſchaft erliſcht von

felbſt mit dem Eintritte eines die Wählbarkeit ausſchließen

den Umſtandes.

Die Namen der Mitglieder des Aufſichtsrates und alle

Änderungen in deſſen Zuſammenſeßung find von den Ge

ſchäftsführern unverzüglich bei dem Handelsgerichte einzu

reichen.



Öſterreichiſches Gefes über Geſellſchaften m . b. $. 229

$ 31 .

Iſt der Aufſichtsrat nicht beſtellt oder nicht vollzählig,

ſo hat das Handelsgericht auf Antrag eines Beteiligten der

Geſellſchaft zur Beſtellung oder Ergänzung des Aufſichts

rates eine dreimonatliche Friſt zu beſtimmen und, wenn die

Friſt fruchtlos verſtrichen iſt, für die Zeit bis zur Vornahme

der Wahl die erforderlichen Mitglieder des Aufſichtsrates

ſelbſt zu ernennen.

Wenn ein Aufſichtsrat nach § 29 Abſ. 1 beſtellt ſein

muß , hat das Gericht dieſe Verfügungen von Amts wegen

zu treffen.

$ 32.

Dem Aufſichtsrate liegt es ob , die Geſchäftsführer bei

ihrer Geſchäftsführung in allen Zweigen der Verwaltung

unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäfts

mannes zu überwachen und zu dieſem Zwecke ſich von dem

Gange der Angelegenheiten der Geſellſchaft in Kenntnis zu

erhalten. Er kann jederzeit von den Geſchäftsführern Bericht

erſtattung verlangen und in Geſamtheit oder durch einzelne

ſeiner Mitglieder die Bücher und Papiere der Geſellſchaft

einſehen ſowie den Beſtand der Geſellſchaftskaſſa und die

Beſtände an Effekten , Schulbdokumenten und Waren unter :

ſuchen . Er hat den Rechnungsabſchluß , den Jahresbericht

und die Vorſchläge über die Gewinnverteilung zu prüfen

und darüber der Verſammlung der Geſellſchafter vor der

Beſchlußfaſſung zu berichten .

Der Äuffichtsrat iſt verpflichtet, die Ausübung ſeiner

Obliegenheiten durch eine Geſchäftsordnung zu regeln.

Im Verordnungswege können für Geſellſchaften mit

beſchränkter þaftung überhaupt oder für beſtimmte Sattun

gen ſolcher Geſellſchaften Grundſäße für die Ausübung der

dem Aufſichtsrate zukommenden Obliegenheiten aufgeſtellt
werden.

Der Auffichtsrat iſt befugt , Geſchäftsführer, deren Be

ſtellung nicht zufolge des Geſellſchaftsvertrages durch den

Staat , ein Land oder durch eine andere öffentliche Körper

ſchaft erfolgt war, und ſonſtige Bevollmächtigte und Beamte

von ihren Geſchäften zu entheben und in dieſem Falle ſowie

in ſonſtigen Fällen der Behinderung von Geſchäftsführern

das Erforderliche wegen einſtweiliger Fortführung der Ge

ſchäfte zu veranlaſſen. Liegt Grund zur Enthebung eines

Geſchäftsführers por , der vom Staate , einem Lande oder
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einer anderen öffentlichen Rörperſchaft beſtellt worden iſt, ſo

hat der Aufſichtsrat hiervon ſchleunigft die zur Beſtellung

berufene Körperſchaft zu benachrichtigen.

Sind Geſchäftsführer enthoben worden, ſo hat der Auf

ſichtsrat ohne Verzug eine Verſammlung der Geſellſchafter

zu berufen. Die Berufung einer Verſammlung liegt ihm

auch ob , wenn ihm dies ſonſt im Intereſſe der Geſellſchaft

erforderlich ſcheint.

Weitere Obliegenheiten können dem Aufſichtsrate durch

den Geſellſchaftsvertrag übertragen werden .

Der Aufſichtsrat hat gegen die Geſchäftsführer die von

den Geſellſchaftern beſchloſſenen Rechtsſtreite zu führen, wenn

die Geſellſchafter nicht beſondere Vertreter gewählt haben.

Handelt es ſich um die Verantwortlichkeit ſeiner Mit

glieder, ſo kann der Auffichtsrat ohne und ſelbſt gegen den

Beſchluß der Geſellſchafter die Geſchäftsführer klagen.

Über die gemäß § 25 Abſ. 4 zwiſchen der Geſellſchaft

und Geſchäftsführern geſchloſſenen Geſchäfte hat der Auf

ſichtsrat jeweils an die nächſte Generalverſammlung zu be

richten .

Die Mitglieder des Aufſichtsrates fönnen die Ausübung

ihrer Obliegenheiten anderen Perſonen nicht übertragen.

$ 33.

Die in den SS 25 und 27 hinſichtlich der Geſchäfts

führer getroffenen Anordnungen finden auch auf den Auf

ſichtsrat Anwendung.

Sind die Mitglieder des Aufſichtsrates zugleich mit

Geſchäftsführern zum Erſaße eines Schadens verpflichtet, ſo

haften ſie mit dieſem zur ungeteilten Hand.

3. Titel.

Die Generalverſammlung.

§ 34.

Die durch das Geſeß oder den Geſellſchaftsvertrag den

Geſellſchaftern vorbehaltenen Beſchlüſſe werden in der General

verſammlung gefaßt, es ſei denn, daß ſämtliche Geſellſchafter

ſich im einzelnen Falle ſchriftlich mit der zu treffenden Bes

ſtimmung oder doch mit der Abſtimmung im ſchriftlichen

Wege einverſtanden erklären .

Bei der Abſtimmung im ſchriftlichen Wege wird die

nach dem Geſeße oder dem Geſellſchaftsvertrage zu einer
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Beſchlußfaſſung der Generalverſammlung erforderliche Mehr

heit nicht nach der Zahl der abgegebenen, ſondern nach der

Geſamtzahl der allen Geſellſchaftern zuſtehenden Stimmen

berechnet.

$ 35.

Der Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter unterliegen nebſt

den in dieſem Geſeße an anderen Stellen bezeichneten Gegen

ſtänden :

1. die Prüfung und Genehinigung des Rechnungsab

ſchluſſes, die Verteilung des Reingewinnes, falls leştere

im Geſellſchaftsvertrage einer beſonderen Beſchluß

faſſung von Jahr zu Fahr vorbehalten iſt, und die

Entlaſtung der Geſchäftsführer ſowie des etwa be:

ſtehenden Aufſichtsrates;

2. die Einforderung von Éinzahlungen auf die Stamm

einlagen ;

3. die Rückzahlung von Nachſchüſſen ;

4. die Entſcheidung, ob Prokura oder Þandelsvollmacht

zum geſamten Geſchäftsbetriebe erteilt werden darf ;

5. die Maßregeln zur Prüfung und Überwachung der

Geſchäftsführung;

6. die Geltendmachung der Erſaßanſprüche, die der Ge

fellſchaft aus der Errichtung oder Geſchäftsführung

gegen die Geſchäftsführer, deren Stellvertreter oder

ben Aufſichtsrat zuſtehen , ſowie die Beſtellung eines

Vertreters zur Prozeßführung , wenn die Geſellſchaft

weder durch die Geſchäftsführer noch durch den Auf

ſichtsrat vertreten werden kann ;

7. der Abſchluß von Verträgen, durch welche die Geſell

ſchaft vorhandene oder herzuſtellende , dauernd zu

ihrem Geſchäftsbetriebe beſtimmte Anlagen oder un

bewegliche Gegenſtände für eine den Betrag des

fünften Teiles des Stammkapitals überſteigende Ver

gütung erwerben ſoll, ſowie die Abänderung ſolcher

Verträge zu Laſten der Geſellſchaft, ſofern es fich

nicht um den Erwerb von Liegenſchaften im Wege

der Zwangsverſteigerung handelt. Dieſer Beſchluß

kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteilen der

abgegebenen Stimmen gefaßt werden .

Die Gegenſtände, die der Beſchlußfaſſung durch die

Geſellſchafter unterliegen ſollen, können im Geſellſchaftsver

trage vermehrt oder verringert ſein . Über die unter Zahl 1 ,
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3, 6 und 7 bezeichneten Gegenſtände muß jedenfalls ein

Beſchluß der Geſellſchafter eingeholt werden .

$ 36 .

Die Verſammlung hat am Siße der Geſellſchaft ſtatt

zufinden , wenn im Geſellſchaftsvertrage nichts anderes be

ſtimmt iſt. Sie wird durch die Geſchäftsführer berufen ,

ſoweit nicht nach dem Geſeße oder dem Geſellſchaftsvertrage

auch andere Perſonen dazu befugt ſind.

Die Verſammlung iſt, ſoweit nicht eine Beſchlußfaſſung

außerhalb derſelben zuläſſig iſt, mindeſtens jährlich einmal

und außer den im Gefeße oder im Geſellſchaftsvertrage aus

drücklich beſtimmten Fällen immer dann zu berufen , wenn

es das Intereſſe der Geſellſchaft erfordert, insbeſondere ohne

Verzug dann, wenn ſich ergibt, daß die Hälfte des Stamm

kapitals verloren gegangen iſt. Im lekteren Falle gefaßte

Beſchlüſſe der Verſammlung hat der Vorſtand dem Handels

gerichte mitzuteilen .

§ 37 .

Die Verſammlung muß auch dann ohne Verzug be

rufen werden, wenn Geſellſchafter, deren Stammeinlagen
den zehnten Teil oder den im Geſellſchaftsvertrage

hierfür

beſtimmten geringeren Teil des Stammkapitals erreichen , die

Berufung ſchriftlich unter Angabe des Zweckes verlangen .

Wird dem Verlangen von den zur Berufung der Ver

ſammlung befugten Organen nicht innerhalb vierzehn Tagen

nach der Aufforderung entſprochen oder ſind ſolche Organe

nicht vorhanden, ſo können die Berechtigten unter Mitteilung

des Sachverhaltes die Berufung ſelbſt bewirken . Die Ver

ſammlung beſchließt in dieſem Falle darüber , ob die mit

der Einberufung verbundenen Koſten von der Geſellſchaft zu

tragen find.

§ 38.

Die Berufung der Verſammlung iſt in der durch den

Geſellſchaftsvertrag beſtimmten Form zu veröffentlichen , in

Ermangelung einer ſolchen Feſtſeßung den einzelnen Geſell

ſchaftern mittels rekommandierten Schreibens bekanntzugeben .

Zwiſchen dem Tage der leßten Verlautbarung oder der Auf

gabe der Sendung zur Poſt und dem Tage der Verſamm

lung muß mindeſtens der Zeitraum von ſieben Tagen liegen.

Der Zweck der Verſammlung ( Tagesordnung) iſt bei

der Berufung möglichſt beſtimmt zu bezeichnen . Bei beab
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ſichtigten Änderungen des Geſellſchaftsvertrages iſt deren

weſentlicher Inhalt anzugeben.

Geſellſchafter , deren Stammeinlagen den zehnten Teil

oder den im Geſellſchaftsvertrage hierfür beſtimmten geringe

ren Teil des Stammkapitals erreichen , haben das Recht, in

einer von ihnen unterzeichneten Eingabe unter Anführung

der Gründe zu verlangen , daß Gegenſtände in die kundzu

machende Tagesordnung der nächſten Generalverſammlung

aufgenommen werden , wenn ſie dieſes Begehren ſpäteſtens

am dritten Tage nach dem im Abſ. 1 bezeichneten Zeit

punkte geltend machen .

Iſt die Verſammlung nicht ordnungsgemäß berufen oder

ein Gegenſtand zur Beſchlußfaſſung geſtellt, deſſen Verhand

lung nicht wenigſtens drei Tage vor der Verſammlung in

der für die Berufung vorgeſchriebenen Weiſe angekündigt

wurde, ſo können Beſchlüſſe nur gefaßt werden, wenn ſämt

liche Geſellſchafter anweſend oder vertreten ſind. Dieſe Vor:

ausſeßungen ſind jedoch nicht erforderlich für den in einer

Verſammlung beantragten Beſchluß auf Berufung einer

neuerlichen Verſammlung .

Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen

ohne Beſchlußfaſſung bedarf es der Ankündigung nicht.

Zur Beſchlußfähigkeit der Verſammlung iſt , inſofern

das Geſeß oder der Geſellſchaftsvertrag nichts anderes be

ſtimmt, erforderlich , daß wenigſtens der zehnte Teil des

Stammkapitals pertreten iſt.

Im Falle der Beſchlußunfähigkeit einer Verſammlung

iſt unter Hinweis auf deren Beſchlußunfähigkeit eine zweite

Verſammlung zu berufen , die auf die Verhandlung der

Gegenſtände der früheren Verſammlung beſchränkt und, wenn

der Geſellſchaftsvertrag nichts anderes beſtimmt, ohne Rück

ficht auf die Höhe des vertretenen Stammkapitals beſchluß

fähig iſt.

$ 39.

Die Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter erfolgt , ſoweit

das Geſeß oder der Geſellſchaftsvertrag nichts anderes be

ſtimmt, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Je 100 Kronen einer übernommenen Stammeinlage

gewähren eine Stimme, wobei Bruchteile unter 100 Kronen

nicht gezählt werden. Im Geſellſchaftsvertrage können andere

Beſtimmungen getroffen werden ; jedem Geſellſchafter muß

aber mindeſtens eine Stimme zuſtehen .
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Die Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevoll

mächtigten iſt zuläſſig. Doch bedarf es hierzu einer ſchrift:

lichen , auf die Ausübung dieſes Rechtes lautenden Vollmacht.

Die geſeßlichen und ftatutariſchen Vertreter nicht handlungs

fähiger und juriſtiſcher Perſonen müſſen zur Ausübung des

Stimmrechtes zugelaſſen werden und bedürfen hierzu keiner

Vollmacht.

Wer durch die Beſchlußfaſſung von einer Verpflichtung

befreit , oder wem ein Vorteil zugewendet werden foll , hat

hierbei weder im eigenen noch im fremden Namen das

Stimmrecht. Das gleiche gilt von der Beſchlußfaſſung,

welche die Vornahme eines Rechtsgeſchäftes mit einem Geſed

ſchafter oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechts

ſtreites zwiſchen ihm und der Geſellſchaft betrifft.

Wenn ein Geſellſchafter ſelbſt zum Geſchäftsführer oder

Aufſichtsrat oder Liquidator beſtellt oder als ſolcher abberufen

werden ſoll , ſo iſt er bei der Beſchlußfaſſung in der Aus:

übung ſeines Stimmrechtes nicht beſchränkt.

$ 40.

Die Beſchlüſſe der Generalverſammlung und die auf

ſchriftlichem Wege gefaßten Beſchlüſſe der Geſellſchafter ſind

ohne Verzug in ein beſonderes Protokollbuch einzutragen, in

das jeder Geſellſchafter während der Geſchäftsſtunden Ein

ſicht nehmen kann .

Jedem Geſellſchafter iſt ohne Verzug nach Abhaltung

der Generalverſammlung oder nach einer auf ſchriftlichem

Wege erfolgten Abſtimmung der Inhalt der gefaßten Be

ſchlüſſe unter Angabe des Tages der Eintragung derſelben

in das Protokollbuch in einer von den Geſchäftsführern

unterzeichneten Abſchrift ( Abdruc) mittels rekommandierten

Schreibens zuzuſenden .

$ 41 .

Die Nichtigerklärung eines Beſchluſſes der Geſellſchafter

kann mittels Klage verlangt werden :

1. wenn der Beſchluß nach dieſem Gefeße oder dem

Geſellſchaftsvertrage als nicht zuſtande gekommen

anzuſehen iſt ;

2. wenn der Beſchluß durch ſeinen Inhalt zwingende

Vorſchriften des Geſebes perleßt oder , ohne daß bei

der Beſchlußfaſſung die Vorſchriften über die Abän

derung des Geſellſchaftsvertrages eingehalten worden

wären , mit leßterem in Widerſpruch ſteht.
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.

Klageberechtigt iſt jeder Geſellſchafter, der in der Ver

ſammlung der Geſellſchafter erſchienen iſt und gegen den

Beſchluß Widerſpruch zu Protokoll gegeben hat , ſowie jeder

nichterſchienene Geſellſchafter, der zu der Verſammlung un

berechtigterweiſe nicht zugelaſſen oder durch Mängel in der

Berufung der Verſammlung am Erſcheinen gehindert worden

iſt. Wurde ein Beſchluß durch Abſtimmung im ſchriftlichen

Wege gefaßt , ſo iſt jeder Geſellſchafter klageberechtigt, der

ſeine Stimme gegen den Beſchluß abgegeben hat oder bei

dieſer Abſtimmung übergangen worden iſt.

Außerdem ſind die Geſchäftsführer , der Aufſichtsrat

und , wenn der Beſchluß eine Maßregel zum Gegenſtande

hat , durch deren Ausführung die Geſchäftsführer oder die

Mitglieder des Aufſichtsrates erſaßpflichtig oder ſtrafbar wür:

den , auch jeder einzelne Geſchäftsführer und jedes Mitglied

des Auſichtsrates klageberechtigt.

Die Klage muß binnen einem Monate vom Tage der

Eintragung des Beſchluſſes im Protokolbuche erhoben werden.

$ 42 .

Die Klage auf Nichtigerklärung eines Beſchluſſes der

Geſellſchafter iſt gegen die Geſellſchaft zu richten. Die

Geſellſchaft wird durch die Geſchäftsführer, wenn jedoch Ge

ſchäftsführer ſelbſt klagen , durch den Aufſichtsrat" vertreten.

Wenn ſowohl Geſchäftsführer als auch Mitglieder des Auf

ſichtsrates klagen oder wenn kein Aufſichtsrat beſteht und

ein anderer Vertreter der Geſellſchaft nicht vorhanden iſt,

hat das Gericht einen Kurator zu ernennen .

Zuſtändig für die Klage iſt ausſchließlich der zur Aus

übung der Handelsgerichtsbarkeit zuſtändige Gerichtshof des

Sißes der Geſellſchaft.

Das Gericht kann auf Antrag anordnen, daß der Kläger

wegen des der Geſellſchaft drohenden Nachteiles eine von

dem Gerichte nach freiem Ermeſſen zu beſtimmende Sicher:

heit zu leiſten habe . Hierbei finden hinſichtlich der Feſt

feßung einer Friſt zum Erlage , der eidlichen Bekräftigung

der Unfähigkeit zum Erlage und der Folgen des Nichterlages

die Vorſchriften der Zivilprozeßordnung über die Sicherheits

leiſtung für Prozeßkoſten Anwendung.

Das Gericht kann die Ausführung des angefochtenen

Beſchluſſes durch einſtweilige Verfügung (§ 384 u. f . der

Erekutionsordnung) aufſchieben , wenn ein der Geſellſchaft

drohender unwiederbringlicher Nachteil glaubhaft gemacht wird .
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Jeder Geſellſchafter fann dem Rechtsſtreite auf ſeine

Roſten als Nebenintervenient beitreten .

Das die Nichtigkeit erklärende Urteil wirkt für und gegen

ſämtliche Geſellſchafter.

Für einen durch ungegründete Anfechtung des Beſchluſſes

der Geſellſchaft entſtehenden Schaden haften ihr die Kläger,

denen böſe Abſicht oder grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt fallen,

perſönlich zur ungeteilten Hand .

$ 43.

Wenn ein in das Handelsregiſter eingetragener Beſchluß

auf Abänderung des Geſellſchaftsvertrages der notariellen

Beurkundung entbehrt, oder wenn durch einen in das Han

delsregiſter eingetragenen Beſchluß der Geſellschafter eine der

nach § 4 notwendigen Beſtimmungen des Geſellſchaftsver

trages in einer den Vorſchriften dieſes Geſeßes widerſprechen

den Weiſe geändert wurde , hat das Handelsgericht des

Sißes der Geſellſchaft die Nichtigkeit des Abänderungsbe

ſchluſſes auf Antrag der Finanzprokuratur auszuſprechen.

Das Gericht hat der Geſellſchaft zur Erſtattung einer

ſchriftlichen Üußerung und nach Maßgabe der Sachlage zur

Behebung der Nichtigkeit eine angemeſſene Friſt zu beſtim

men und die Anmerkung der Einleitung des Verfahrens im

Handelsregiſter zu verfügen . Die Friſt zur Behebung der

Nichtigkeit kann aus wichtigen Gründen verlängert werden.

Iſt die Behebung der Nichtigkeit innerhalb der gewähr

ten Friſt nicht erfolgt, ſo iſt die erſtattete Äußerung der

Finanzprokuratur mitzuteilen und dieſe ſowie die Geſellſchaft

zu einer Tagſaßung zu laden, bei welcher das Gericht nach

mündlicher Erörterung der Sache über das Vorhandenſein

der Nichtigkeit nach den Vorſchriften über das Verfahren

in Rechtsangelegenheiten außer Streitſachen entſcheidet. Der

Beſchluß, der nach Möglichkeit bei der Tagſaßung zu ver

künden iſt , muß beiden Parteien in ſchriftlicher Ausferti

gung zugeſtellt werden . Die Friſt zur Anfechtung beginnt

mit der Zuſtellung.

§ 44 .

Iſt die Nichtigkeit eines in das Şandelsregiſter einge
tragenen Beſchluſſes der Geſellſchaft durch Urteil oder Bes

ſchluß rechtskräftig ausgeſprochen, ſo hat das Gericht die

für nichtig erklärte Eintragung von Amts wegen zu chen
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und ſeinen Ausſpruch in gleicher Weiſe, wie die für nichtig

erklärte Eintragung bekannt gemacht worden war , zu ver

öffentlichen.

4. Titel .

Minderheitsrechte.

§ 45.

Iſt durch Beſchluß der Geſellſchafter ein Antrag auf

Beſtellung von ſachverſtändige
n

Reviſoren zur Prüfung der

legten Jahresbilanz abgelehnt worden , ſo kann auf Antrag

von Geſellſchaftern, deren Stammeinlage
n

den zehnten Teil

des Stammkapitals erreichen , das Handelsgericht des Sißes

der Geſellſchaft einen oder mehrere Reviſoren beſtellen . Dein

Antrage iſt nur ſtattzugeben , wenn glaubhaft gemacht wird,

daß Unredlichkeiten oder grobe Verleßungen des Geſeßes oder

des Geſellſchaftsver
trages

ſtattgefunden haben .

Die betreffenden Geſellſchafter können während der

Dauer der Reviſion ihre Geſchäftsanteile ohne Zuſtimmung

der Geſellſchaft nicht veräußern .

Das in Abſ. 1 erwähnte Gericht hat je nach Lage des

Falles einen oder mehrere Reviſoren zu beſtellen . Sie ſind

aus Liſten zu wählen , deren Feſtſtellung dem Verordnungs
wege vorbehalten bleibt .

Die Geſchäftsführer und der Aufſichtsrat ſind vor der

Beſtellung der Reviſoren zu hören .

Die Beſtellung der Reviſoren kann auf Verlangen von

einer nach freiem Ermeſſen des Gerichtes zu beſtimmenden

Sicherheitsleiſtung abhängig gemacht werden (8 42 46.3).

Die Reviſoren haben vor Antritt ihres Amtes den Eid

zu leiſten , daß ſie die ihnen obliegenden Pflichten getreu er

füllen und insbeſondere die bei der Reviſion etwa zu ihrer

Kenntnis gelangten Geſchäfts- und Betriebsverhältniſſe gegen

über jedermann geheimhalten wollen.

$ 46 .

Die Reviſoren haben das Recht, die Bücher, Rechnungs

belege und Inventarien einzuſehen, von den Geſchäftsführern,

den Mitgliedern des Aufſichtsrates und jedem mit der Rech

nungsführung betrautenAngeſtellten der Geſellſchaft Auskünfte

und Erläuterungen behufs Feſtſtellung der Richtigkeit der legten

Jahresbilanz abzuverlangen und den Beſtand der Geſell

ſchaftskaſſa ſowie die Beſtände an Effekten , Schulddokumenten
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und Waren zu unterſuchen. Die verlangten Aufklärungen

und Auskünfte müſſen von den dazu Aufgeforderten ohne

Verzug genau und wahrheitsgemäß gegeben werden . Der

Aufſichtsrat iſt der Reviſion beizuziehen . Das Gericht kann

nach ſeinem Ermeſſen die Zuziehung eines oder mehrerer

der Geſuchſteller zur Vornahme der Reviſion geſtatten.

Die Entlohnung der Reviſoren wird von dem Handels

gerichte beſtimmt; ſie dürfen keine andere wie immer geartete

Vergütung annehmen .

$ 47.

Der Bericht über das Ergebnis der Prüfung , in dem

anzugeben iſt, ob alle Wünſche der Reviſoren in Beziehung

auf die Vornahme der Reviſion erfüllt worden ſeien , und

ob die leßte Jahresbilanz ein wahrheitsgemäß
es

und richtiges

Bild von der finanziellen Lage der Geſellſchaft gewähre, iſt

von den Reviſoren unverzüglich den Geſchäftsführer
n

und

dem Aufſichtsrate mitzuteilen.

Die Antragſteller haben das Recht, im Geſchäftslokale

in den Bericht der Reviſoren Einſicht zu nehmen .

Die Geſchäftsführer und der Aufſichtsrat find verpflichtet,

bei der Berufung der nächſten Generalverſammlung den

Bericht der Reviſoren zur Beſchlußfaſſung anzumelden . In

der Verſammlung muß der Reviſionsbericht vollinhaltlich ver

leſen werden . Die Geſchäftsführer und der Aufſichtsrat

müſſen ſich über das Reſultat der Reviſion und über die zur

Abſtellung der etwa entdeckten Geſekwidrigkeiten oder Übel

ſtände eingeleiteten Schritte erklären. Außerdem liegt es dem

Aufſichtsrate ob , der Generalverſammlung über die der

Geſelljchaft etwa zuſtehenden Erſaßanſprüche Bericht zu er

ſtatten . Ergibt ſich aus dem Berichte der Reviſoren , daß

eine grobe Verlegung des Geſeßes oder des Geſellſchafts

vertrages ſtattgefunden habe , ſo muß die Generalverſamm

lung unverzüglich einberufen werden .

Das Gericht entſcheidet, wenn eine andere Einigung

unter den Beteiligten nicht erfolgt, je nach den Ergebniſſen

der Reviſion , ob die Koſten der Unterſuchung von dem

Geſuchſteller oder von der Geſellſchaft zu tragen oder ver

hältnismäßig zu verteilen ſind.

Erweiſt ſich der Antrag auf Reviſion nach dem Ergeb

niſſe der Reviſion als unbegründet, ſo ſind die Antragſteller,

denen eine böſe Abſicht oder grobe Fahrläſſigkeit zur Laſt

fällt, für den der Geſellſchaft durch den Antrag entſtan

denen Schaden perſönlich zur ungeteilten Hand verhaftet.
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§ 48.

Die der Geſellſchaft auf Grund der $$ 10, 25, 27, 33

gegen die Geſchäftsführer und gegen die Mitglieder des Auf

ſichtsrates zuſtehenden Erſaßanſprüche fönnen auch von Geſell

ſchaftern, deren Stammeinlagen den zehnten Teil des Stamm

kapitals erreichen , geltend gemacht werden , wenn die Ver

folgung dieſer Anſprüche für die Geſellſchaft durch Beſchluß

der Geſellſchafter abgelehnt oder wenn ein darauf abzielender

Antrag, obwohl er rechtzeitig ( S 38 Abf. 3) bei den Geſchäfts

führern angemeldet war, nicht zur Beſchlußfaſſung gebracht

worden iſt.

Die Klage muß binnen drei Monaten von dem Tage

der erfolgten oder vereitelten Beſchlußfaſſung erhoben werden .

Während der Dauer des Rechtsſtreites iſt eine Veräuße

rung der den Klägern gehörigen Geſchäftsanteile ohne Zu

ſtimmung der Geſellſchaft unſtatthaft.

Dem Beklagten iſt auf Antrag wegen der ihm drohen

den Nachteile von den Klägern eine nach freiem Ermeſſen

des Gerichtes zu beſtimmende Sicherheit zu leiſten (8 42

Abf. 3) .

Erweiſt ſich die Klage als unbegründet und fällt dem

Kläger bei Anſtellung der Klage eine böſe Abſicht oder grobe

Fahrläſſigkeit zur Laſt, ſo hat er dem Beklagten den

Schaden zu erſeßen. Mehrere Kläger haften zur ungeteilten

Hand.

III. Abſchnitt.

Abänderungen des Geſellſchaftsvertrages.

1. Titel .

Allgemeine Beſtimmungen.

$ 49.

Eine Abänderung des Geſellſchaftsvertrages kann nur

durch Beſchluß der Geſellſchafter erfolgen. Der Beſchluß

muß notariell beurkundet werden,

Die Abänderung hat keine rechtliche Wirkung, bevor ſie

in das Handelsregiſter eingetragen iſt.

Soll einer der im § 3 Abſ. 2 bezeichneten Geſchäfts

zweige nachträglich zu einem Gegenſtande des Unternehmens

gemacht werden , ſo kann der geänderte Geſellſchaftsvertrag

nur dann in das Handelsregiſter eingetragen werden , wenn
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die ſtaatliche Genehmigung des Geſellſchaftsvertrages (Kon

zeſſionierung der Geſellſchaft) erfolgt iſt.

Bei Geſellſchaften , die ſchon früher konzeſſionspflichtig

waren , iſt auch zur Eintragung jeder Abänderung des

Geſellſchaftsvertrages die ſtaatliche Genehmigung erforderlich.

$ 50 .

Abänderungen des Geſellſchaftsvertrages können nur mit

einer Mehrheit von drei Vierteilen der abgegebenen Stim

men beſchloſſen werden . Die Abänderung kann im Geſell

ſchaftsvertrage an weitere Erforderniſſe geknüpft ſein .

Die Beſtimmung, daß ein Aufſichtsrat zu beſtellen ſei,

und die Herabſeßung der den Geſchäftsführern oder den

Mitgliedern des Aufſichtsrates nach dem Geſellſchaftsvertrage

zukommenden Entlohnung kann mit einfacher Stimmenmehr

heit beſchloſſen werden.

Eine Abänderung des im Geſellſchaftsvertrage bezeich

neten Gegenſtandes des Unternehmens bedarf eines einſtim

migen Beſchluſſes, wenn im Geſellſchaftsvertrage nichts

anderes feſtgeſeßt iſt.

Eine Vermehrung der den Geſellſchaftern nach dem

Vertrage obliegenden Leiſtungen oder eine Verkürzung der

einzelnen Geſellſchaftern durch den Vertrag eingeräumten

Rechte kann nur unter Zuſtimmung fämtlicher von der Ver

mehrung oder Verkürzung betroffenen Geſellſchafter beſchloſſen

werden.

Dies gilt insbeſondere von Beſchlüſſen, durch welche Be

ſtimmungen über das Maß , in dem Einzahlungen auf die

Stammeinlagen zu leiſten ſind , in den Geſellſchaftsvertrag

aufgenommen oder die darüber in dem Geſellſchaftsvertrage

enthaltenen Beſtimmungen abgeändert werden ſollen.

§ 51 .

Fede Abänderung des Geſellſchaftsvertra
ges

iſt von

ſämtlichen Geſchäftsführern zum Handelsregiſter anzumelden.

Der Anmeldung ſind der notariell beurkundete Abänderungs

beſchluß mit dem Nachweiſe des gültigen Zuſtandekommens

und bei konzeſſionspflichtig
en

Geſellſchaften die ſtaatliche Ge

nehmigungsurkund
e

in Urſchrift oder beglaubigter Abſchrift

anzuſchließen.

Auf die Anmeldung finden die SS 11 und 12 ſinngemäß

Anwendung.
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Die Veröffentlichung von Beſchlüſſen, die eine Änderung

der in früheren Bekanntmachungen verlautbarten Beſtim

mungen nicht enthalten, hat zu entfallen.

2. Titel .

Erhöhung des Stammkapitals.

§ 52 .

Die Erhöhung des Stammkapitals ſeßt einen Beſchluß

auf Abänderung des Geſellſchaftsvertrages voraus.

Zur Übernahme der neuen Stammeinlagen können von

der Geſellſchaft die bisherigen Geſellſchafter oder andere Per

fonen zugelaſſen werden.

Mangels einer anderweitigen Feſtſeßung im Geſellſchafts

vertrage oder Erhöhungsbeſchluſſe ſteht den bisherigen Geſell

ſchaftern binnen vier Wochen vom Tage der Beſchlußfaſſung

an ein Vorrecht zur Übernahme der neuen Stammeinlagen

nach Verhältnis der bisherigen zu .

Die Übernahmserklärung bedarf der Beurkundung durch

einen Notariatsaft.

In der Übernahmserklärung dritter Perſonen muß der

Beitritt zur Geſellſchaft nach Maßgabe des Geſellſchaftsver

trages beurkundet werden . Ferner ſind in der Erklärung

außer dem Betrage der Stammeinlage auch die ſonſtigen

Leiſtungen, zu denen der Übernehmer nach dem Geſellſchafts

vertrage verpflichtet ſein ſoll, anzugeben .

Die Beſtimmungen der $$ 6 , 10 , 13 und 14 finden

auf die Erhöhung des Stammkapitals finngemäß Anwen

bung.

$ 53.

Der Beſchluß auf Erhöhung des Stammkapitals iſt zum

Handelsregiſter anzumelden, ſobald das erhöhte Stammkapital

durch Übernahme der Stammeinlagen gedeckt und deren Ein

zahlung erfolgt iſt.

Der Anmeldung ſind beizuſchließen :

1. die Übernahmserklärungen in notarieller Ausfertigung

oder in beglaubigter Abſchrift;

2. eine von den Anmeldenden unterſchriebene Liſte der

Übernehmer der neuen Stammeinlagen, worin der

Betrag der von jedem übernommenen Stammeinlage

und der darauf geleiſteten Einzahlung , ferner bei

Übernahme einer neuen Stammeinlage durch einen

Zeitſchrift für Handelbrecht. Bd. LVIII. 16
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bisherigen Geſellſchafter überdies der gegenwärtige

Geſamtbetrag der von demſelben übernommenen

Stammeinlage anzugeben iſt.

3. Titel.

Berabfeßung des Stammkapitals.

$ 54,

Die Herabſeßung des Stammkapitals kann nur auf

Grund eines Beſchluſſes auf Abänderung des Geſellſchafts

vertrages und nach Durchführung des in dieſem Gefeße

beſtimmten Aufgebotsverfahrens erfolgen . Der Beſchluß muß

den Umfang und den Zweck der Herabſeßung des Stamm

kapitals beſtimmt bezeichnen und die Art der Durchführung

feſtſeßen .

Als Verabſeßung des Stammkapitals gilt jede Vermin:

derung der im Geſellſchaftsvertrage beſtimmten Höhe des

Stammkapitals , mag dieſe durch eine Rückzahlung von

Stammeinlagen an die Geſellſchafter, durch eineHerabſeßung

des Nennbetrages der Stammeinlagen oder durch die gänz

liche oder teilweiſe Befreiung der Geſellſchafter und ihrer

haftungspflichtigen Vormänner von der Verpflichtung zur

Volleinzahlung der Stammeinlagen erfolgen.

Eine Herabſeßung des Stammkapitals unter den Betrag

von 20 000 kronen iſt unzuläſſig. Erfolgt die Herabſeßung

durch Zurückzahlung von Stammeinlagen oder durch Befreiung

von der Volleinzahlung, ſo darf der verbleibende Betrag

jeder Stammeinlage nicht unter 500 Kronen herabgehen ,

ſoweit nicht für Eiſenbahn- und Seeſchiffahrtsgeſellſchaften

eine Abweichung durch die SS 13 und 14 geſtattet iſt.

§ 55 .

Die beabſichtigte Herabſeßung des Stammkapitals iſt

von ſämtlichen Geſchäftsführern zum Handelsregiſter anzu

melden. Das Şandelsgericht hat unter ſinngemäßer An

wendung des § 11 Abſ. 1 über die Eintragung zu be:

ſchließen.

Die Geſchäftsführer haben ohne Verzug, nachdem fie

von der erfolgten Eintragung benachrichtigt worden ſind, die

beabſichtigte Herabſeßung des Stammkapitals in den in § 22

bezeichneten Blättern zu veröffentlichen . Hierbei iſt bekannt

zugeben , daß die Geſellſchaft allen Gläubigern , deren For

derungen am Tage der leßten Veröffentlichung dieſer Mit
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1

teilung beſtehen , auf Verlangen Befriedigung oder Sicher

ſtellung zu leiſten bereit ſei , und daß Gläubiger , die ſich

nicht binnen drei Monaten von dem bezeichneten Tage an

bei der Geſellſchaft melden , als der beabſichtigten Herab:

feßung des Stammkapitals zuſtimmend erachtet würden.

Bekannten Gläubigern iſt dieſe Mitteilung unmittelbar zu

machen.

$ 56.

Die durch Herabſeßung des Stammkapitals bewirkte

Abänderung des Geſellſchaftsvertrages kann erſt nach Ablauf

der für die Anmeldung der Gläubiger beſtimmten Friſt zum

Handelsregiſter angemeldet werden.

Der Anmeldung find beizuſchließen :

1. der Nachweis , daß die in § 55 Abſ. 2 vorgeſchrie

bene Veröffentlichung erfolgt iſt;

2. der Nachweis, daß die Gläubiger , die ſich gemeldet

haben, befriedigt oder ſichergeſtellt ſind ;

3. die Erklärung, daß ſämtlichen bekannten Gläubigern

die Mitteilung im Sinne des § 55 Abſ. 2 gemacht

worden iſt und daß ſich andere als die befriedigten

oder ſichergeſtellten Gläubiger innerhalb der Friſt nicht

gemeldet haben ;

4. eine auf Grund des Herabſeßungsbeſchluſſes richtig

geſtellte Liſte der Geſellſchafter (§ 26 Abſ. 3) .

Iſt der Nachweis der Befriedigung oder Sicherſtellung

von Gläubigern oder die Erklärung über das Ergebnis des

Aufgebotsverfahrens falſch , ſo haften ſämtliche Geſchäfts

führer den Gläubigern , betreffs deren eine falſche Angabe

gemacht wurde, für den ihnen dadurch verurſachten Schaden

zur ungeteilten Hand bis zu dem Betrage, für den aus

dem Geſellſchaftsvermögen Befriedigung nicht erlangt werden

konnte.

Den Geſchäftsführer, der beweiſt, daß er die Unrichtig

keit des Nachweiſes oder der Erklärung ungeachtet der An

wendung der Sorgfalt eines ordentlichen Geſchäftsmannes

nicht gekannt habe, trifft dieſe Haftung nicht.

$ 57.

Zahlungen an die Geſellſchafter auf Grund der Herab

feßung des Stammkapitals find erſt nach Eintragung der

betreffenden Abänderung des Geſellſchaftsvertrages in das

Handelsregiſter zuläſſig .
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In dem gleichen Zeitpunkte erlangt auch eine durch die

Herabſeßung bezweckte Befreiung von der Verpflichtung zur

Leiſtung der Einzahlungen auf nicht voll eingezahlte Stamm

einlagen Wirkſamkeit.

$ 58.

Bei Geſellſchaften , bei denen die Vermögensſubſtanz

durch den Geſchäftsbetrieb naturgemäß ganz oder größtenteils

aufgezehrt werden muß , oder bei denen das Vermögen aus

zeitlich beſchränkten Rechten beſteht, kann die Zurückzahlung von

Stammeinlagen im ganzen oder in Teilbeträgen ohne Durch

führung des Aufgebotsverfahrens und ohne Rücficht auf die

Höhe des übrig bleibenden Stammkapitals im Geſellſchafts

vertrage vorbehalten werden , wenn dieſe Zurückzahlung nach

vollſtändiger Einzahlung der Stammeinlage und nur aus dem

im jeweiligen Bilanziahre erzielten oder den in den Vorjahren

reſervierten Reinerträgniſſen erfolgt. Ein den zurückgezahl

ten Stammeinlagen gleichkommender Betrag muß in der

Bilanz als Paſſivpoft aufgeführt werden . Art und Voraus.

ſeßungen der Zurückzahlung müſſen im Geſellſchaftsvertrage

genau beſtimmt werden . Im Falle einer teilweiſen Zurück

zahlung darf eine Stammeinlage nicht unter den geſeklichen

Mindeſtbetrag (88 6 , 13) herabgemindert werden .

IV. Abſchnitt.

Zweigniederlaſſungen.

$ 59.

Die Errichtung einer Zweigniederlaſſung iſt von den

Geſchäftsführern unter Anſchluß der erforderlichen Beilagen

bei dem Gerichte der Hauptniederlaſſung zum Handelsregiſter

anzumelden. Eine unmittelbar bei dem Gerichte der Zweig

niederlaſſung angebrachte Anmeldung iſt dem Gerichte der

Hauptniederlaſſung abzutreten .

Das Gericht der Hauptniederlaſſung hat die Errichtung

der Zweigniederlaſſung in ſeinem Handelsregiſter anzumerken

und, wenn für den Ort der Zweigniederlaſſung ein anderes

Gericht zur Führung des Handelsregiſters zuſtändig iſt, dieſem

Gerichte die Anmeldung mit einer Ausfertigung des Geſell

ſchaftsvertrages und mit der Zeichnung der Geſchäftsführer

und der ſonſt zur Zeichnung oder Mitzeichnung für die Zweig

niederlaſſung berechtigten Perſonen unter Beſtätigung der



Öſterreichiſches Gefeß über Geſellſchaften m. 6. 6. 245

Übereinſtimmung mit den Eintragungen im eigenen Handels

regiſter zu überſenden .

Das für den Ort der Zweigniederlaſſung zuſtändige

Gericht hat die Eintragung in ſeinem Handelsregiſter zu

vollziehen , falls nach deſſen Stande kein Hindernis dagegen

vorliegt, ſeinen Beſchluß dem Gerichte der Hauptniederlaſſung

mitzuteilen und die erfolgte Eintragung zu veröffentlichen .

Der Veröffentlichung unterliegen :

1. die Firma und der Siß der Geſellſchaft und der

Zweigniederlaſſung ;

2. der Gegenſtand des Unternehmens;

3. die Höhe des Stammkapitals und der Betrag der

geleiſteten Einzahlungen ;

4. wenn der Geſellſchaftsvertrag Beſtimmungen über die

Art enthält, in der die von der Geſellſchaft aus

gehenden Bekanntmachungen zu veröffentlichen ſind,

dieſe Beſtimmungen ;

5. wenn der Geſellſchaftsvertrag eine Beſchränkung der

Dauer der Geſellſchaft enthält, der Zeitpunkt der Auf

löſung;

6. Name, Beruf und Wohnſiß der Geſchäftsführer und

der ſonſt zur Zeichnung oder Mitzeichnung für die

Zweigniederlaſſung berufenen Perſonen und die im

Geſellſchaftsvertrage enthaltenen Beſtimmungen über

die Art, in der ſie ihre Willenserklärungen abzugeben

haben .

$ 60 .

Ale ſpäter erfolgenden Anmeldungen ſind , wenn ſie

ausſchließlich die Zweigniederlaſſung betreffen,bei dem Gerichte

der Zweigniederlaſſung , ſonſt bei dem Gerichte der Haupt

niederlaſſung zu erſtatten.

Das Gericht der Hauptniederlaſſung hat, wenn es eine

nicht ausſchließlich die Hauptniederlaſſung betreffende Ein

tragung in ſein Handelsregiſter verfügt und die Zweignieder

laſſung im Handelsregiſter eines anderen Gerichtes eingetragen

iſt, dieſem Gerichte die Anmeldung unter Bekanntgabe des

Wortlautes der Eintragung mitzuteilen und ihm die für ſein

Handelsregiſter erforderlichen Firmazeichnungen und ſonſtigen

Beilagen zu überſenden .

Auf Grund dieſer Mitteilung hat das Gericht der Zweig

niederlaſſung die entſprechenden Eintragungen in ſeinem

Handelsregiſter vorzunehmen (8 59 Abſ. 3) , von der Ein
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tragung die Geſellſchaft zu benachrichtigen und , wenn in

früheren Bekanntmachungen verlautbarte Beſtimmungen geän

dert werden, die Änderungen in gleicher Weiſe wie dieſe zu

veröffentlichen. Doch hat die Veröffentlichung in Blättern ,

in denen ſie ſchon durch das Gericht der Hauptniederlaſſung

erfolgt iſt, zu entfallen.

Rechtswirkungen , die an eine Eintragung im Þandels

regiſter geknüpft find, treten , wenn die Eintragung ſowohl

im Handelsregiſter der Hauptniederlaſſung als in jenem der

Zweigniederlaſſung zu erfolgen hat , mit der Eintragung in

das Bandelsregiſter der Hauptniederlaſſung ein .

II. Hauptflück.

Rechtsverhältniſie der Geſellſdaft und der

Geſellſchafter.

I. Abſchnitt.

Rechtsverhältniſſe der Geſellſchaft.

$ 61 .

Die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung als ſolche hat

ſelbſtändig ihre Rechte und Pflichten ; fie kann Eigentum und

andere dingliche Rechte an Grundſtücken erwerben , vor Gericht

klagen und geklagt werden .

Für die Verbindlichkeiten der Geſellſchaft haftet ihren

Gläubigern nur das Geſellſchaftsvermögen.

Die Geſellſchaft iſt Handelsgeſellſchaft im Sinne des

Handelsgeſekbuches. Die Beſtimmungen des Þandelsgeſek

buches finden auf Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung

ohne Rücficht auf die Höhe der Erwerbſteuer Anwendung.

§ 62.

In Anſehung aller Unternehmunge
n

, für deren Betrieb

beſondere Vorſchriften beſtehen , ſind auch die Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung den hierfür geltenden Vorſchriften

unterworfen .

Insbeſondere iſt die ſtaatliche Bewilligung erforderlich :

1. zur Ausgabe von Schuldverſchreibungen, die auf In

haber lauten ;

2. zur Ausgabe von Teilſchuldverſchreibungen ſelbſt
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dann, wenn die Teilſchuldverſchreibungen auf Namen
Lauten ;

3. zur Ausgabe von Kaſſaſcheinen ;

4. zur Übernahme verzinslicher Geldeinlagen gegen Ein

Lagebücher oder Einlageſcheine.

II. Abſchnitt.

Die Stammeinlagen.

$ 63.

Feder Geſellſchafter iſt verpflichtet, die von ihm über

nommene Stammeinlage in voller Höhe nach Maßgabe des

Geſellſchaftsvertrages und der von den Geſellſchaftern gültig

gefaßten Beſchlüſſe einzuzahlen.

Soweit durch den Geſellſchaftsvertrag oder durch einen

gültig gefaßten Abänderungsbeſchluß nichts anderes beſtimmt

iſt, ſind die Einzahlungen auf die Stammeinlagen von ſämt

lichen Geſellſchaftern nach Verhältnis ihrer in Barem zu

leiſtenden Stammeinlagen zumachen.

Die Erfüllung dieſer Zahlungspflicht kann einzelnen

Geſellſchaftern weder erlaſſen noch geſtundet werden . Durch

Kompenſation mit einer Forderung an die Geſellſchaft kann

ihr nicht genügt werden .

Ebenſowenig findet an dem Gegenſtande einer nicht in

Geld zu leiſtenden Einlage wegen Forderungen, die fich

nicht auf den Gegenſtand beziehen, ein Zurückbehaltungs

recht ſtatt.

Eine Leiſtung auf die Stammeinlage, die nicht in barem

Gelde beſteht, oder die durch Aufrechnung einer für die Über

laſſung von Vermögensgegenſtänden zu gewährenden Vergütung

bewirkt wird, befreit den Geſellſchafter von ſeiner Verpflich

tung zur Zahlung der Stammeinlage nur inſoweit, als ſie

in Ausführung einer im Geſellſchaftsvertrage getroffenen

Vereinbarung geſchieht.

Vorbehalte und Einſchränkungen bei der Übernahme oder

Zahlung von Stammeinlagen ſind wirkungslos.

§ 64 .

Jede Einforderung weiterer Einzahlungen nicht voll ein

gezahlter Stammeinlagen iſt unter Angabe des eingeforderten

Betrages von ſämtlichen Geſchäftsführern zum Sandelsregiſter

anzumelden und vom Handelsgerichte zu veröffentlichen.
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Für einen durch Unterlaſſung der Anmeldung oder durch

falſche Angaben verurſachten Schaden haften die Geſchäfts

führer dem dadurch Beſchädigten perſönlich zur ungeteilten

Hand. Dieſe Erfaßanſprüche verjähren in fünf Jahren von

dem Tage , an dem die beſchädigte Partei von der Einfor

derung Kenntnis erhalten hat .

§ 65 .

Ein Geſellſchafter, der die auf die Stammeinlage gefor:

derten Einzahlungen nicht rechtzeitig leiſtet, iſt unbeſchadet

einer weiteren Erſappflicht zur Zahlung von Verzugszinſen

verpflichtet. Im Geſellſchaftsvertra
ge können für den Fall

des Verzuges konventionalſtra
fen feſtgelegt werden .

Enthält der Geſellſchaftsvertrag keine beſonderen Vor

ſchriften darüber, wie die Aufforderung zur Einzahlung zu

geſchehen hat, ſo genügt es , wenn die Aufforderung durch

ein mit der Geſchäftsführung betrautes Organ mittels rekom

mandierten Schreibens erfolgt iſt.

§ 66 .

Erfolgt die Einzahlung nicht rechtzeitig, ſo kann die

Geſellſchaft den fäumigen Geſellſchaftern unter Beſtimmung

einer Nachfriſt für die Einzahlung den Ausſchluß aus der

Geſellſchaft mittels rekommandierten Schreibens androhen .

Die Nachfriſt iſt mindeſtens mit einem Monate vom Empfange

der Aufforderung an zu bemeſſen. Einzelne fäumige Geſeli

ſchafter von der Androhung des Ausſchluſſes auszunehmen

iſt unzuläſſig.

Nach fruchtloſem Ablaufe der Nachfriſt ſind die ſäumigen

Geſellſchafter durch die Geſchäftsführer als ausgeſchloſſen zu

erklären und hiervon abermals mittels rekommandierten

Schreibens zu benachrichtigen. Mit der Erklärung der Aus

ſchließung iſt der Verluſt ſämtlicher Rechte aus dem Geſchäfts

anteile, namentlich aller hierauf geleiſteten Einzahlungen, ver
bunden .

§ 67 .

Für den von dem ausgeſchloſſenen Geſellſchafter nicht

bezahlten Betrag der Stammeinlagen ſamt Verzugszinſen
haften der Geſellſchaft alle ſeine Vormänner, die innerhalb

der lekten fünf Jahre vor Erlaſſung der Einzahlungsauf
forderung (8 64) im Anteilbuche als Geſellſchafter eingetra
gen waren .

Ein früherer Rechtsvorgänger haftet nur , ſoweit die
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Zahlung von deſſen Rechtsnachfolger nicht zu erlangen iſt.

Dies iſt bis zum Beweiſe des Gegenteiles anzunehmen, wenn

lekterer innerhalb eines Monates , nachdem er zur Zahlung

aufgefordert und der Rechtsvorgänger hiervon benachrichtigt

worden war, keine Zahlung geleiſtet hat. Aufforderung und

Benachrichtigung haben mittels rekommandierten Schreibens

zu erfolgen .

Der Rechtsvorgänger erwirbt gegen Zahlung des geſchul

deten Betrages den Geſchäftsanteil des ausgeſchloſſenen Geſell

ſchafters.

$ 68 .

Iſt die Zahlung des rückſtändigen Betrages von Rechts

vorgängern nicht zu erlangen oder ſind keine Rechtsvorgänger

vorhanden , ſo kann die Geſellſchaft den Geſchäftsanteil ver

kaufen.

Innerhalb eines Monates kann der Verkauf aus freier

Hand zu einem Preiſe vorgenommen werden, der den Bilanz

wert des Geſchäftsanteiles mindeſtens erreicht. Nach Ablauf

der einmonatlichen Friſt kann die Geſellſchaft den Geſchäfts

anteil nur im Wege öffentlicher Verſteigerung verkaufen laſſen .

Die Verſteigerung iſt durch ein hierzu befugtes Organ,

durch einen Handelsmäkler oder durch das Handelsgericht des

Sißes der Geſellſchaft zu bewirken, das dabei nach den Vor

ſchriften des Verfahrens außer Streitſachen vorzugeben hat .

Der Zuſchlag erlangt erſt Wirkſamkeit, wenn die Geſell

ſchaft der Übertragung des Geſchäftsanteils an den Erſteher

zuſtimmt. Dieſe Zuſtimmung gilt als erteilt , wenn der

Erſteher nicht binnen acht Tagen nach der Verſteigerung von

der Verweigerung der Zuſtimmung benachrichtigt worden iſt.

Überſteigt der Erlös den geſchuldeten Betrag, ſo iſt der

Überſchuß zunächſt auf den noch unberichtigten Teil der

Stammeinlage in Anrechnung zu bringen . Um dieſen Betrag

vermindert ſich die Haftung des ausgeſchloſſenen Geſellſchaf

ters . Ein weiter gehender Überſchuß fließt dem ausgeſchloſſenen

Geſellſchafter zu.

$ 69.

Der ſäumige Geſellſchafter bleibt ungeachtet ſeines Aus

ſchluſſes für den rückſtändigen Betrag vor allen übrigen ver

haftet.

Ebenſo wird durch den Ausſchluß die Haftung des

fäumigen Geſellſchafters für weitere Einzahlungen nicht

berührt.
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§ 70 .

Soweit eine Stammeinlage weder von den Zahlungs

pflichtigen eingebracht werden kann, noch durch Verkauf des

Geſchäftsanteiles gedeckt wird, haben die übrigen Geſell

ſchafter den Fehlbetrag nach Verhältnis ihrer Stammeinlagen
aufzubringen .

Beiträge , die von einzelnen Geſellſchaftern nicht zu er

langen ſind , werden nach dem bezeichneten Verhältniſſe auf

die übrigen verteilt.

Fals der Geſchäftsanteil nicht verkauft worden iſt , er :

werben die Geſellſchafter im Verhältniſſe ihrer Beitragsleiſtung

einen Anſpruch auf den dieſem Geſchäftsanteile zufallenden

Gewinn und Liquidationserlös. Wenn nachträglich der Ver

kauf ſtattfindet, find aus dem Erlöſe den Geſellſchaftern die

von ihnen geleiſteten Beiträge zurückzuerſtatten , ein all

fälliger Überſchuß iſt nach Vorſchrift des § 68 Abf. 5 zu ver
wenden.

§ 71 .

Die in den SS 67 bis 70 bezeichneten Verpflichtungen

können weder ganz noch teilweiſe erlaſſen werden.

III . Abſchnitt.

Nachſchüſſe.

§ 72 .

Im Geſellſchaftsvertra
ge kann beſtimmt werden, daß die

Geſellſchafter über den Betrag der Stammeinlagen hinaus

die Einforderung von weiteren Einzahlungen ( Nachſchüſſen)

beſchließen können .

Die Nachſchußpflicht muß auf einen nach Verhältnis der

Stammeinlagen beſtimmten Betrag beſchränkt werden ; ohne

dieſe Beſchränkung iſt eine die Nachſchußpflicht feſtſeßende

Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages wirkungslos .

Die Einzahlung der Nachſchüſſe iſt von ſämtlichen Geſell

ſchaftern nach Verhältnis ihrer Stammeinlagen zu leiſten.

§ 73.

Ift ein Geſellſchafter mit der Einzahlung eines einge

forderten Nachſchuſſes fäumig , ſo finden , wenn nicht gleich

zeitig mit der Feſtſeßung der Nachſchußpflicht im Geſellſchafts

vertrage eine andere Beſtimmung getroffen worden iſt, die

1
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für die Einzahlung von Stammeinlagen geltenden Vorſchrif
ten (88 66 bis 69) Anwendung.

Ein Rechtsvorgänger haftet nur bis zu dem Betrage,

auf den die Nachſchußpflicht zur Zeit der Anmeldung ſeines

Austrittes im Geſellſchaftsvertrage beſchränkt war.

$ 74 .

Eingezahlte Nachſchüſſe können , ſoweit ſie nicht zur

Deckung eines bilanzmäßigen Verluſtes am Stammkapital

erforderlich ſind , an die Gejelſchafter zurückgezahlt werden .

Die Rückzahlung kann nur an ſämtliche Geſellſchafter

nach Verhältnis ihrer Stammeinlagen und nicht vor Ablauf

von drei Monatenerfolgen, nachdem der Rückzahlungsbeſchluß

in der im $ 55 beſtimmten Art veröffentlicht worden iſt.

Ift im Geſellſchaftsvertrage beſtimmt, daß die Einfor

derung von Nachſchüſſen ſchon vor vollſtändiger Einzahlung

der Stammeinlagen zuläſſig iſt, ſo kann die Zurüdzahlung

ſolcher Nachſchüſſe vor der Volleinzahlung des Stammkapitals

nicht erfolgen .

Rückzahlungen, die ohne Beobachtung dieſer Vorſchriften

erfolgt ſind, machen den Empfänger, die mit der Geſchäfts

führung betrauten Organe und die übrigen Geſellſchafter

nach Maßgabe der Beſtimmungen der 88 25 und 83 haftbar.

Zurückgezahlte Nachſchüſſe kommen bei der Beſtimmung

der im Geſellſchaftsvertrage feſtgeſeßten Grenze der Nachſchuß

pflicht nicht in Anrechnung.

In der Bilanz muß den in die Aktiven aufgenommenen

Nachſchußanſprüchen ein gleicher Kapitalsbetrag in den Paſſi

den gegenübergeſtellt werden .

IV. Abſchnitt.

Die Geſchäftsanteile.

$ 75 .

Der Geſchäftsanteil jedes Geſellſchafters beſtimmt ſich

mangels anderweitiger Feſtſeßung im Geſellſchaftsvertrage

nach der Höhe der von ihm übernommenen Stammeinlage.

Jedem Geſellſchafter ſteht nur ein Geſchäftsanteil zu .

übernimmt ein Geſellſchafter nach Errichtung der Geſellſchaft

eine weitere Stammeinlage, ſo wird ſein bisheriger Geſchäfts

anteil in dem der erhöhten Stammeinlage entſprechenden

Verhältniſſe erhöht .
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Wenn den Geſellſchaftern über ihre Beteiligung Urkun

den ausgeſtellt werden, ſo iſt die Übertragung einer ſolchen

Urkunde durch Indoſſament wirkungslos. Auch dürfen ſolche

Urkunden nicht auf Inhaber lauten.

Die Ausſtellung von Dividendenſcheinen , von deren Ein

lieferung die Auszahlung des jährlichen Gewinnes abhängig

gemacht wird, iſt verboten und wirkungslos .

$ 76 .

Die Geſchäftsanteile ſind übertragbar und vererblich.

Zur Übertragung von Geſchäftsanteilen mittels Rechts

geſchäftes unter Lebenden bedarf es eines Notariatsaktes.

Der gleichen Form bedürfen Vereinbarungen über die Ver

pflichtung eines Geſellſchafters zur fünftigen Abtretung eines

Geſchäftsanteiles. Im Geſellſchaftsvertrage kann die Über

tragung von weiteren Vorausſeßungen , insbeſondere von der

Zuſtimmung der Geſellſchaft abhängig gemacht ſein .

Die Übertragungsbefugnis ſchließt auch die Befugnis zur

vertragsmäßigen Verpfändung in fich. Zu leßterer iſt ein

Notariatsakt nicht erforderlich .

Wenn ein Geſchäftsanteil, der nur mit Zuſtimmung der

Geſellſchaft übertragbar iſt, im Erekutionsverfahren verkauft

werden ſoll, hat das Erekutionsgericht den Schäßungswert

des Geſchäftsanteiles feſtzuſtellen und von der Bewilligung

des Verkaufes auch die Geſellſchaft ſowie alle Gläubiger, die

bis dahin die gerichtliche Pfändung des Geſchäftsanteiles er

wirkt haben, unter Bekanntgabe des feſtgeſtellten Schäßungs

wertes zu benachrichtigen. Die Schäßung kann unterbleiben,

wenn zwiſchen dem betreibenden Gläubiger, dem Verpflichteten

und der Geſellſchaft eine Einigung über den Übernahmspreis

zu ſtande kommt. Wird der Geſchäftsanteil nicht innerhalb

vierzehn Tagen nach Benachrichtigung der Geſellſchaft durch

einen von der Geſellſchaft zugelaſſenen Käufer gegen Bezah

lung eines den Schäßungswert (Übernahmspreis) erreichen

den Kaufſchillings übernommen , ſo geſchieht der Verkauf

nach den Beſtimmungen der Exekutionsordnung, ohne daß zu

dieſer Übertragung des Geſchäftsanteiles die Zuſtimmung

der Geſellſchaft erforderlich iſt.

§ 77.

Wenn der Geſellſchaftsvertrag beſtimmt, daß die Zu

ſtimmung der Geſellſchaft zur Übertragung des Geſchäfts

anteiles notwendig iſt, ſo kann, falls dieſe Zuſtimmung ver
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ſagt wird , dem betreffenden Geſellſchafter, wenn er die

Stammeinlage vollſtändig eingezahlt hat, von dem Handels

gerichte des Sißes der Geſellſchaft die Übertragung des

Geſchäftsanteiles geſtattet werden , wenn ausreichende Gründe

für die Verweigerung der Zuſtimmung nicht vorliegen und

wenn die Übertragung ohne Schädigung der Geſellſchaft,

der übrigen Geſellſchafter und der Gläubiger erfolgen kann.

Das Gericht hat vor der Entſcheidung die Geſchäftsführer zu

hören . Auch wenn das Sericht die Zuſtimmung zur Über

tragung erteilt hat , kann dieſe Übertragung dennoch nicht

wirkſam ſtattfinden , wenn die Geſellſchaft innerhalb eines

Monats nach rechtskraft der Entſcheidung dem betreffenden

Geſellſchafter mittels rekommandierten Schreibens mitteilt,

daß fie die Übertragung des betreffenden Geſchäftsanteiles

zu den gleichen Bedingungen an einen anderen von ihr be

zeichneten Erwerber geſtatte.

§ 78 .

Im Verhältniſſe zu der Geſellſchaft gilt nur derjenige

als Geſellſchafter , der als ſolcher im Anteilbuche verzeich

net iſt.

Für die zur Zeit der Anmeldung des Überganges

eines Geſchäftsanteiles auf dieſen rückſtändigen Leiſtungen

iſt der Erwerber zur ungeteilten Þand mit dem Rechtsvor

gänger verhaftet.

Die Anſprüche der Geſellſchaft wider den Rechtsvor

gänger erlöſchen binnen fünf Jahren vom Tage der Anmel

dung des Erwerbers.

$ 79 .

Die Teilung eines Geſchäftsanteiles iſt , den Fall der

Vererbung ausgenommen, nur zuläſſig, wenn im Geſellſchafts

vertrage den Geſellſchaftern die Abtretung von Teilen eines

Geſellſchaftsanteiles geſtattet iſt. Dabei kann die Zuſtim

mung der Geſellſchaft zur Abtretung von Teilen überhaupt

oder doch zur Abtretung an Perſonen , die der Geſellſchaft

nicht ſchon als Geſellſchafter angehören, vorbehalten werden.

Im Geſellſchaftsvertrage kann auch die Zuſtimmung der

Geſellſchaft zur Teilung von Geſchäftsanteilen verſtorbener

Geſellſchafter unter deren Erben vorbehalten werden.

Die Zuſtimmung der Geſellſchaft bedarf der ſchriftlichen

Form ; fie muß die Perſon des Erwerbers und den Betrag

der Stammeinlage bezeichnen , der von dem Erwerber über

nommen wird.
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Die Vorſchriften des $ 78, ferner jene über den Mindeſt:

betrag einer Stammeinlage und über die Mindeſteinzah

lung darauf finden auch bei der Teilung von Geſchäftsan

teilen Anwendung.

Die Abtretung von Teilen eines Geſchäftsanteiles an

Perſonen , die der Geſellſchaft nicht ſchon als Geſellſchafter

angehören, ſowie die Übernahme einer Verpflichtung zu ſolcher

Teilung durch einen Geſellſchafter vor Ablauf eines Jahres

ſeit der Eintragung des Geſellſchaftsvertrages in das Han

delsregiſter iſt wirkungslos.

$ 80.

Gehört ein Geſchäftsanteil mehreren Mitberechtigten, ſo

können ſie ihre Rechte daraus nur gemeinſchaftlich ausüben.

Für Leiſtungen, die auf den Geſchäftsanteil zu bewirken ſind,

haften ſie zur ungeteilten Hand.

Rechtshandlungen , die von der Geſellſchaft gegenüber

dem Inhaber des Geſchäftsanteiles vorzunehmen find , ge

ſchehen , wenn nicht der Geſellſchaft ein gemeinſamer Ver

treter bekannt gegeben worden iſt, mit rechtlicher Wirkung

gegenüber jedem der Mitberechtigten .

§ 81 .

Der Erwerb und die Pfandnahme eigener Geſchäftsan

teile durch die Geſellſchaft iſt verboten und wirkungslos.

Zuläſſig iſt der Erwerb im Erekutionswege zur Herein

bringung eigener Forderungen der Geſellſchaft.

$ 82 .

Die Geſellſchafter können ihre Stammeinlage nicht

zurücffordern ; ſie haben , ſo lange die Geſellſchaft beſteht,

nur Anſpruch auf den nach der jährlichen Bilanz als Über

ſchuß der Aktiven über die Paſſiven ſich ergebenden Rein

gewinn, ſoweit dieſer nicht durch den Geſellſchaftsvertrag oder

durch einen Beſchluß der Geſellſchafter von der Verteilung

ausgeſchloſſen iſt.

Die Verteilung des Reingewinnes erfolgt in Ermang

lung beſonderer Beſtimmungen des Geſellſchaftsvertrages nach

Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen.

Zinſen von beſtimmter Höhe dürfen für die Geſellſchaf

ter weder bedungen noch ausbezahlt werden .

Für wiederkehrende Leiſtungen , zu denen die Geſells

ſchafter nach dem Geſellſchaftsvertrage neben den Stamm
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einlagen verpflichtet ſind (S 8) , darf nach Maßgabe der im

Geſellſchaftsvertrage feſtgelegten Bemeſſungsgrundfäße eine

denWertdieſerLeiſtungen nicht überſteigende Vergütung ohne

Rücfficht darauf bezahlt werden, ob die jährliche Bilanz einen

Reingewinn ergibt .

Wird den Geſchäftsführern oder dem Aufſichtsrate in

der Zeit zwiſchen dem Schluſſe des Geſchäftsjahres und der

Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter über den Rechnungsab

ſchluß bekannt, daß der Vermögensſtand der Geſellſchaft

durch eingetretene Verluſte oder Wertverminderungen erheb

lich und vorausſichtlich nicht bloß vorübergehend geſchmälert

worden iſt, ſo iſt der nach der Bilanz fich ergebende Gewinn

in einem der erlittenen Schmälerung des Vermögens ent

ſprechenden Betrage von der Verteilung ausgeſchloſſen und

auf Rechnung des laufenden Geſchäftsjahres zu übertragen .

I

§ 83 .

Geſellſchafter , zu deren Gunſten gegen die Vorſchriften

dieſes Geſeķes , gegen die Beſtimmungen des Geſellſchafts

vertrages oder entgegen einem Geſeūſchaftsbeſchluſſe
Zah

lungen von der Geſellſchaft geleiſtet worden ſind , ſind der

Geſellſchaft zum Rückerſaße verpflichtet. Was ein Geſell

ſchafter in gutem Glauben als Gewinnanteil bezogen hat,

kann er jedoch in keinem Falle zurückzuzahlen verhalten
werden .

Iſt die Erſtattung weder von dem Empfänger noch von

den Geſchäftsführern zu erlangen, ſo haften, inſoweit durch

die Zahlung das Stammkapital vermindert iſt, für den

Abgang am Stamınkapitale die Geſellſchafter nach Verhält=

nis ihrer Stammeinlagen.

Beiträge, die von einzelnen Geſellſchaftern nicht zu er

langen ſind, werden nach dem bezeichneten Verhältniſſe auf

die übrigen verteilt.

Zahlungen , die auf Grund der vorſtehenden Beſtim

mungenzu leiſten ſind, können den Verpflichteten weder ganz

noch teilweiſe erlaſſen werden .

Die Anſprüche der Geſellſchaft derjähren in fünf

Jahren , ſofern ſie nicht beweiſt, daß der Erfaßpflichtige die

Wiberrechtlichkeit der Zahlung kannte.
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III. Hauptſtück .

A u flöſun g.

I. Abſchnitt.

Auflöſung.

$ 84,

Die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung wird auf

gelöſt:

1. durch Ablauf der im Geſellſchaftsvertrage beſtimmten

Zeit ;

2. durch Beſchluß der Geſellſchafter, welcher der nota:

riellen Beurkundung bedarf;

3. durch Beſchluß auf Fuſion mit einer Aktiengeſellſchaft

oder einer anderen Geſellſchaft mit beſchänkter þaf

tung (8 96) ;

4. durch Eröffnung des Konkurſes ;

5. durch Verfügung der Verwaltungsbehörde ;

6. durch Beſchluß des bandelsgerichtes.

Im Geſellſchaftsvertrage können weitere Auflöſungs

gründe feſtgefekt ſein.

Bei nach § 3 konzeſſionspflichtigen Eiſenbahngeſellſchaften

iſt die Wirkſamkeit eines durch die Geſellſchafter gefaßten

Auflöſungsſchluſſes von der ſtaatlichen Genehmigung ab

hängig.

§ 85 .

Für die genaue Erfüllung der Vorſchriften der $8 194

bis 196 der Konkursordnung vom 25. Dezember 1868,

ROBI. Nr. 1 ex 1869 , find die Geſchäftsführer und nach

der Auflöſung die Liquidatoren verantwortlich.

Geht der Antrag der Konkurseröffnung oder die Anzeige

der Zahlungseinſtellung nicht von allen Geſchäftsführern oder

Liquidatoren aus , ſo iſt die Konkurseröffnung dennoch aus

zuſprechen, wenn die Zahlungseinſtellung oder Überſchuldung

glaubhaft gemacht iſt. Das Gericht hat jedoch die übrigen

Geſchäftsführer oder Liquidatoren vorher einzuvernehmen .

Die Einvernehmung von Geſchäftsführern oder Liqui

datoren , denen die Ladung wegen Abweſenheit oder wegen

der Entfernung ihres Wohnſißes nicht an dem gleichen oder

dem folgenden Tage zugeſtellt werden kann, oder die wegen

unbekannten Aufenthaltes durch öffentliche Bekanntmachung

zu laden wären , kann unterbleiben .

1
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$ 86.

Die Auflöſung einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung kann von der Verwaltungsbehörde verfügt werden :

1. wenn die Geſellſchaft, die durch die Beſtimmungen

dieſes Gefeßes (§ 1 Abſ. 2 ) gezogenen Grenzen ihres

Wirkungskreiſes überſchreitet ;

2. wenn die Geſchäftsführer im Betriebe des geſellſchaft

lichen Unternehmens ſich einer ſtrafrechtlich verpönten

Handlung ſchuldig machen und nach der Art der

begangeneu ftrafbaren Handlung im Zuſammenhalte

mit dem Charakter des geſellſchaftlichen Unterneh

mens von dem weiteren Betriebe desſelben Miß

brauch zu beſorgen wäre;

3. wenn die Geſellſchaft ohne ſtaatliche Genehmigung

eines der in § 3 Abſ. 2 bezeichneten Geſchäfte be

treibt;

4. wenn eine konzeſfionspflichtige Geſellſchaft ungeachtet

wiederholter Aufforderungen oder Anordnungen der

Behörde ſich in weſentlichenPunkten Überſchreitungen

des Geſeges oder des Geſellſchaftsvertrages zu Schul

ben kommen läßt .

Die Auflöſung zu verfügen iſt berufen :

a ) wenn es ſich um den Betrieb von Verſicherungs

geſchäften handelt, das Miniſterium des Innern ;

b ) ſonſt in Fällen der 3. 1 und2 bei konzeſſionspflich

tigen Geſellſchaften das Miniſterium des Innern im

Einvernehmen mit der Konzeſſionsbehörde, bei ande:

ren Geſellſchaften die politiſche Landesbehörde , in

deren Sprengel die Geſellſchaft ihren Siß hat ;

c ) in den Fällen der 3. 3 und 4 die Konzeſſions

behörde.

Gegen die Verfügung der politiſchen Landesbehörden

kann binnen vier Wochen der Rekurs an das Miniſterium

des Innern ergriffen werden. In der Entſcheidung der

politiſchen Landesbehörde iſt auszuſprechen , ob dem Rekurſe

im Hinblick auf die eintretenden öffentlichen Rückſichten auf

ſchiebende Wirkung zugeſtanden werden kann oder nicht.

§ 87 .

Die Auflöſung einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haf

tung iſt auf Antrag der Finanzprokuratur durch Beſchluß

des Handelsgerichtes ihres Sißes auszuſprechen , wenn der

Zeitſchrift für Handelsrecht Bd. LVIII. 17
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Geſellſchaftsvertrag der notariellen Beurkundung entbehrt,

wenn er nicht die nach 8 4 notwendigen Beſtimmungen ent

hält, oder wenn eine dieſer Beſtimmungen den Vorſchriften

dieſes Geſeßes widerſpricht.

Für das Verfahren gelten die Beſtimmungen des § 43.

§ 88 .

Die Auflöſung der Geſellſchaft durch Zeitablauf oder

Beſchluß der Geſellſchafter muß durch die Geſchäftsführer

ſofort zum Handelsregiſter angemeldet werden. Die von der

Verwaltungsbehörd
e rechtskräftig verfügte Auflöſung iſt dem

Handelsgerichte von Amts wegen mitzuteilen .

Das Gericht hat die Auflöſung in allen Fällen und

zwar wenn ſie durch gerichtliches Erkenntnis rechtskräftig

ausgeſprochen, oder wenn ſie durch Konkurseröffnung erfolgt

iſt, von Amts wegen ungeſäumt unter Erſichtlichmachung der

Art der Auflöſung in das Handelsregiſter einzutragen .

Rommen die Geſchäftsführer einer an ſie ergangenen

Aufforderung des Gerichtes zur Erſtattung der ihnen ob

liegenden Anmeldungder Auflöſung nicht nach, ſo iſt die

Aufforderung unter Beſtimmung einer Friſt mit dem Bei

faße zu wiederholen , daß nach Ablauf der Friſt die Auf

löſung unter gleichzeitiger Ernennung der Liquidatoren durch

das Gericht von Amts wegen eingetragen würde. Vor Ein

tragung der Auflöſung und Ernennung der Liquidatoren

hat das Gericht die Geſchäftsführer und nach Ermeſſen auch

einen oder mehrere der mit der Geſchäftsführung nicht be

trauten Geſellſchafter zu vernehmen.

II. Abſchnitt.

Liquidation.

§ 89 .

Der Auflöſung der Geſellſchaft hat , wenn das Geſek

nichts anderes beſtimmt, die Liquidation zu folgen.

Als Liquidatoren treten die Geſchäftsführer ein , wenn

nicht durch den Geſellſchaftsvertrag oder einen Beſchluß der

Geſellſchafter eine oder mehrere andere Perſonen dazu be

ſtellt werden. Doch kann das Handelsgericht auch außer dem

Falle des § 88 Abſ. 3 auf Antrag des Aufſichtsrates oder

auf Antrag von Geſellſchaftern, deren Stammeinlagen den

zehnten oder den im Geſellſchaftsvertrage hierfür beſtimmten

geringeren Teil des Stammkapitals erreichen , aus wichtigen
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Gründen neben dieſen oder an deren Stelle andere Liqui

datoren ernennen .

Gerichtlich ernannte Liquidatoren können aus wichtigen

Gründen durch das Gericht, Liquidatoren, die nicht von dem

Gerichte ernannt ſind, durch Beſchluß der Geſellſchafter, und

unter den Vorausſeßungen des Abſaßes 2 auch durch das

Gericht jederzeit abberufen werden.

Die Eintragung der gerichtlichen Ernennung oder Ab

berufung von Liquidatoren in das Handelsregiſter erfolgt von
Amts wegen.

Das in § 24 für die Geſchäftsführer ausgeſprochene

Verbot findet auf die Liquidatoren keine Anwendung.

§ 90 .

Bei der Liquidation kommen die Vorſchriften der Artikel

136, 137 Abſ. 1 und 139 5GB. zur Anwendung.

Die Liquidatoren haben, ſelbſt wenn ſie von dem Gerichte

ernannt ſind, bei der Geſchäftsführung den von den Geſell

ſchaftern gefaßten Beſchlüſſen Folge zu leiſten.

Die Ausſchreibung weiterer Einzahlungen auf nicht voll

eingezahlte Stammeinlagen iſt nach Auflöſung der Geſell

ſchaft nur inſoweit zuläſſig , als es zur Befriedigung der

Gläubiger erforderlich erſcheint. Die Einzahlungen ſind ſtets

nach Verhältnis der bis zur Auflöſung geleiſteten Einzah

lungen zu fordern .

Die Verwertung des Geſellſchaftsvermögens durch Ver

äußerung des Vermögens als Ganzes kann nurauf Grund

eines mit einer Mehrheit von drei Vierteilen der abgege

benen Stimmen gefaßten Beſchluſſes der Geſellſchafter er

folgen.

$ 91 .

Die Liquidatoren haben ſofort bei Beginn der Liqui

dation und demnächſt in jedem Jahre eine Bilanz aufzu

ſtellen. Sie haben bei Beginn der Liquidation die Auflöſung

durch die in § 22 bezeichneten öffentlichen Blätter bekannt

zumachen und dabei die Gläubiger der Geſellſchaft aufzufor

dern, ſich bei den Liquidatoren zu melden. Bekannten Gläu

bigern iſt die Mitteilung in dieſem Falle unmittelbar zu

machen .

Die bei Auflöſung der Geſellſchaft vorhandenen und die

während der Liquidation eingehenden Gelber ſind zur Be

friedigung der Gläubiger zu verwenden. Nicht erhobene

Schuldbeträge ſowie die Beträge für noch nicht fällige oder
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ſtreitige Forderungen ſind zurückzubehalten. Gleiches gilt

von ſchwebenden Verbindlichkeiten .

Das nach Berichtigung und Sicherſtellung der Schulden

verbleibende Vermögen dürfen die Liquidatoren nicht vor

Ablauf von drei Monaten ſeit dem Tage der Veröffentlichung

der durch Abſaß 1 vorgeſchriebenen Aufforderung an die

Gläubiger unterdie Geſellſchafter verteilen. Die Verteilung

hat in Ermangelung beſonderer Beſtimmungen des Geſell

ſchaftsvertrages nach dem Verhältniſſe der eingezahlten

Stammeinlagen zu erfolgen.

Die von Gläubigern oder Geſellſchaftern nicht behobe

nen Beträge ſind vor Beendigung der Liquidation zu Gericht

zu erlegen .

§ 92.

Infoweit die vorſtehenden Paragraphen nicht abweichende

Anordnungen enthalten , haben alle in dieſem Gefeße hina

ſichtlich der Geſchäftsführer getroffenen Beſtimmungen ſinn

gemäß auch in Bezug auf die Liquidatoren Anwendung zu

finden.

Auch hinſichtlich der Rechtsverhältniſſe der Geſellſchafter

untereinander und gegenüber der Geſellſchaft, ſowie der

Geſellſchaft zu britten Perſonen, dann der Rechte und Pflich

ten und der Verantwortlichkeit des Aufſichtsrates kommen

die hierüber in dieſem Geſeke getroffenen Anordnungen un

geachtet der Auflöſung der Geſellſchaft bis zur Beendigung

der Liquidation zur Anwendung, ſoweit ſich aus den Beſtim

mungen dieſes Abſchnittes und dem Zwede der Liquidation

nicht etwas anderes ergibt .

§ 93 .

Nach Beendigung der Liquidation haben die Liquidato

ren unter Nachweiſung der durch Beſchluß der Geſellſchafter

erwirkten Entlaſtung bei dem andelsgerichte um die Löſchung

der Liquidationsfir
ma anzuſuchen.

Das Handelsgericht hat die Löſchung in den in 22

bezeichneten Blättern zu veröffentlichen.

Die Bücher und Papiere der aufgelöſten Geſellſchaft find

einem der Geſellſchafter oder einem Dritten auf die Dauer

von zehn Jahren nach Beendigung der Liquidation zur Auf

bewahrung übergeben. Die Perſon des Verwahrers wird

in Ermangelung einer Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages

oder eines Beſchluſſes der Geſellſchafter durch das Bandels

gericht beſtimmt.
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.

.

Die Geſellſchafter und deren Rechtsnachfolger behalten

das Recht auf Einſicht und Benüßung der Bücher und

Papiere . Gläubiger der Geſellſchaft können von dem

Gerichte zur Einſicht ermächtigt werden.

Stellt ſich nachträglich noch weiteres , der Verteilung

unterliegendes Vermögen heraus, ſo hat das Handelsgericht

der Hauptniederlaſſung auf Antrag eines Beteiligten die bis

herigen Liquidatoren wieder zu berufen oder andere Liqui

datoren zu ernennen .

§ 94 .

Die Beſtimmungen über die Liquidation gelangen auch

dann zur Anwendung, wenn die Auflöſung durch Verfügung

ber Verwaltungsbehörd
e oder Beſchluß des Handelsgerichtes

erfolgt.

Wurde jedoch in der Verfügung der Verwaltungsbehörde

angeordnet, daß die Geſellſchaftsorgane ſofort ihre Tätigkeit

einzuſtellen haben, ſo ſind die Liquidatoren ausſchließlich von

dem Handelsgerichte zu ernennen. Zugleich hat dasGericht,

und zwar ſelbſt dann , wenn die Beſtellung eines Aufſichts

rates im Geſellſchaftsvertrage nicht vorgeſehen iſt, einen Auf

fichtsrat zu ernennen , dem die durch das Gefeß dem Auf

fichtsrate und der Beſchlußfaſſung der Geſellſchafter zuge

wieſenen Aufgaben zufallen.

Die Einſtellung der Tätigkeit der geſellſchaftlichen Organe

mit der im zweiten Abſaße bezeichneten Wirkung kann von

der zur Auflöſung zuſtändigen Verwaltungsbehörde auch

gegenüber einer aus anderen Gründen aufgelöſten Geſellſchaft

verfügt werden , wenn einer der in § 86 angeführten Fälle

eintritt.

$ 95 .

Die Liquidation unterbleibt, wenn der Staat, ein Land

oder eine Gemeinde alle Geſchäftsanteile einer Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung behufs Auflöſung der Geſellſchaft

erworben hat oder das Vermögen einer aufgelöftenGeſell

ſchaft als Ganzes einſchließlich der Schulden durch Vertrag

übernimmt und erklärt , in ſämtliche Verpflichtungen der

Geſellſchaft einzutreten , auf die Durchführung der Liquida:

tion zu verzichten und im Falle der Übernahme durch Ver:

trag auch die Befriedigung der Geſellſchafter zu bewirken .

Der Anmeldung der Auflöſung iſt eine mit allen geſeß

mäßigen Erforderniſſen ihrer Gültigkeit verſehene Erklärung

über die im Sinne des erſten Abſaßes übernommenen Ver
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pflichtungen, der Anmeldung der vertragsmäßigen Übernahme

überdiesder Vertrag und der ihn genehmigende Beſchluß

der Geſellſchafter anzuſchließen .

Zugleich mit der Eintragung iſt die Firma zu löſchen.

Der Übergang des Vermögens der Geſellſchaft und der

Schulden iſt als im Zeitpunkte der Eintragung bewirkt an

zuſehen .

§ 96 .

Die Liquidation unterbleibt, wenn das Vermögen einer

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung als Ganzes einſchließ

lich der Schulden an eine Aktiengeſellſcha
ft gegen Gewährung

von Aktien der legteren oder an eine andere Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung gegenGewährung von Geſchäftsanteil
en

dieſer übertragen wird ( Fuſion ) und beide Teile auf die

Durchführung der Liquidation verzichten. Ein ſolcher Beſchluß

bedarf der Einſtimmigkei
t, wenn im Geſellſchaftsv

ertrage

nichts anderes beſtimmt iſt. Im übrigen haben die Vor

ſchriften des Artikels 247 des Handelsgeſekbu
ches finngemäß

Anwendung zu finden.

IV. Hauptſtück .

Umwandlung anderer Geſellſchaften in Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung.

$ 97 .

Der Beſchluß einer Aktiengeſellſchaft, ſich in eine Geſell

ſchaft mit beſchränkter Haftung umzuwandeln, erlangt recht

liche Wirkſamkeit erſt mit der Eintragung in das Bandels

regiſter. Der Beſchluß iſt an die Erforderniſſe eines Auf

Löſungsbeſchluſſes gebunden.

Die Anmeldung zur Eintragung muß binnen einem

Monate nach Faſſung des Umwandlungsbeſchluſſes erfolgen

unter Nachweiſung, daß den nachſtehenden Beſtimmungen

entſprochen worden ſei :

1. die Aktionäre der Aktiengeſellſchaft ſind durch Bekannt

machung in den durch das Statut für die Rund

machungen der Aktiengeſellſchaft beſtimmten öffentlichen

Blättern oder mittels rekommandierten Schreibens

aufzufordern, ſich darüber zu erklären, ob ſie mit dem

auf ihre Aktien entfallenden Anteile an dem Vermögen

der Aktiengeſellſchaft fich an der Geſellſchaft mit be:

ſchränkter Haftung beteiligen wollen ;
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2. die Beteiligung erfolgt in der Weiſe, daß jeder Aktionär,

der hiervon Gebrauch macht, den ſeinem Anteile an

dem Vermögen der Aktiengeſellſchaft entſprechenden

Betrag als Stammeinlage übernimmt. Die in Stamm

einlagen umgewandelten Aktien müſſen wenigſtens

drei Vierteile des Grundkapitals der Aktiengeſellſchaft

darſtellen ;

3. der auf jede Aktie entfallende Anteil an dem Ver

mögen der Aktiengeſellſchaft iſt auf Grund einer zu

dieſem Zwecke aufgeſtellten Bilanz zu berechnen , die

von der Generalverſammlung der Aktiengeſellſchaft

mit einer Mehrheit von drei Vierteilen des in der

felben vertretenen Grundkapitals genehmigt ſein muß ;

4. das Stammkapital der Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung darf nicht geringer ſein als das Grundkapital

der Aktiengeſellſchaft. Die Vorſchriften der $$ 6, 13

und 14 über die Höhe des Stammkapitals und der

Stammeinlagen müſſen befolgt werden ;

5. ſoweit ſich die Aktionäre nicht durch Übernahme von

Stammeinlagen an der Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung beteiligen , muß das Stammkapital durch in

Barem voleingezahlte Stammeinlagen gedeckt werden;

die von anderen Perſonen übernommen wurden .

$ 98.

Die Anmeldung des Umwandlungsbeſchluſſes zur Ein

tragung hat unter Beobachtung der ſonſtigen durch dieſes

Geſe für die Eintragung einer Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung vorgeſchriebenen Erforderniſſe bei dem in Hinkunft

für die Geſellſchaft nach deren Siße zuſtändigen Handels

gerichte zu erfolgen .

Dieſes hat mit der Anmeldung in ſinngemäßer An

wendung der SS 11 und 12 zu verfahren und , wenn es

nichtzugleich das für die Aktiengeſellſchaft bisher zuſtändige

Regiſtergericht iſt , den Beſchluß legterem zur Eintragung

in ſein Handelsregiſter mitzuteilen.

Zugleich mit der Eintragung des Umwandlungsbe

ſchluſſes iſt die Aktiengeſellſchaft im Handelsregiſter zu

löſchen.

§ 99 .

Von dem Tage der Eintragung der Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung in das Handelsregiſter iſt dieſe Geſell

ſchaft zu Verfügungen über das Vermögen der Aktiengeſell
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1

ſchaft berechtigt. In den beſtehenden Rechtsverhältniſſen

gegenüber dritten Perſonen tritt durch die Umwandlung

keine Änderung ein .

§ 100 .

Inſoweit ein Aktionär ſich nicht an der Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung durch Übernahme einer Stammeinlage

beteiligt, iſt ihm von der Geſellſchaft der Betrag auszuzah

len , der auf ſeine Aktie nach der zufolge § 97 3. 3 auf

geſtellten Bilanz entfällt.

Weitere Anſprüche an das Geſellſchaftsvermögen ſtehen

ihm nicht zu.

$ 101 .

Ein am Tage der Kundmachung dieſes Geſekes auf

Grund des kaiſerlichen Patentes vom 26. November 1852,

ROBI. Nr. 253, beſtehender, auf Gewinn berechneter Verein,

der bis zum Eintritte der Wirkſamkeit des Geſeßes ſeine

Statuten deſſen Vorſchriften anzupaſſen und ſich unter Bei

behaltung ſeines geſamten Vermögens in eine Geſellſchaft

mit beſchränkter Şaftung umzuwandeln beſchließt, kann als

folche eingetragen werden , ohne daß ein beſonderer Geſell:

ſchaftsvertrag errichtet wird .

Der Beſchluß bedarf der Zuſtimmung aller Mitglieder,

notarieller Beurkundung und der nach § 21 des faiſerlichen

Patentes vom 26. November 1852, ROBI. Nr. 253, erfor

derlichen ſtaatlichen Genehmigung.

Dasſelbe gilt für Gewerkſchaften zum Bergbaubetriebe,

die am Tage der Kundmachung dieſes Geſeßes bereits be

ſtehen. Der Umwandlungsbeſchluß , der an die im erſten

Abſaße bezeichnete Friſt nicht gebunden iſt , bedarf der Ge

nehmigung der Berghauptmannſchaft.

1

1

1

1

|

V. Hauptſtück.

Behörden und Verfahren.

$ 102,

Auf die in dieſem Gefeße vorgeſchriebenen Anmel

dungen , Anzeigen und Mitteilungen an das Handelsgericht

und auf die dem Gerichte in dieſer Hinſicht obliegende

Tätigkeit finden die geltenden Vorſchriften über die Behand

lung der Geſchäfte Anwendung, die fich auf das Şandels

regiſter beziehen.
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Sofern für die Führung des Handelsregiſters über

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung weitere Beſtimmun

gen erforderlich werden , ſind ſie im Verordnungswege zu

erlaſſen.

Eine von den Anmeldungspflichtigen beizubringende Ab:

ſchrift der in dieſem Geſeße in $89, 51, 53 , 56, 107 für

das Bandelsregiſter vorgeſchriebenen Anmeldungen und Belege

iſt nach vollzogener Eintragung von dem Regiſterrichter

an die Finanzprokuratur des Sißes der Geſellſchaft einzu:

ſenden . Dieſe Abſchriften ſind ſtempelfrei.

Die Finanzprokuratur kann die Bewilligung der Ein

tragung im Wege des Rekurſes anfechten.

$ 103.

Konzeſſionspflichtig
e Geſellſchaften mit beſchränkter Haf

tung (S $ 3 und 49) unterſtehen der Staatsaufſicht, die durch

die Konzeſſionsbehörde von Amts wegen zur Wahrung der

öffentlichen Intereſſen geübt wird .

§ 104 .

Der Konzeſſionsbehörde ſteht nebſt den an anderen

Stellen dieſes Geſekes ihr zugewieſenen Aufgaben hinſichtlich

der konzeſſionspflichtigen Geſellſchaften zu :

1. den Geſellſchaftsvertrag und alle Abänderungen des

Geſellſchaftsvertrages zu genehmigen ;

2. allgemeine Regeln für die Gebarung und die Rech

nungslegung aufzuſtellen und ſtatiſtiſche Berichte ab

zufordern ;

3. die Gebarung der Geſellſchaft zu überwachen und zu

dieſem Behufe in die Bücher und Papiere der Geſell

ſchaft Einſicht zu nehmen , die notwendigen Ausweiſe

und Aufklärungen von der Geſellſchaft zu verlangen

und behördliche Abgeordnete zu allen Verſammlungen

der Geſellſchafter und der geſellſchaftlichen Organe zu

entſenden ;

4. die Ausführung von Beſchlüſſen oder Verfügungen zu

unterſagen , durch welche der Geſellſchaftsvertrag oder

zwingende Vorſchriften des Gefeßes perleßt oder die

bei Erteilung der Genehmigung des Geſeūſchaftsver

trages von der Staatsverwaltung geſtellten Bes

dingungen überſchritten werden .
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$ 105 .

Wenn eine Geſellſchaft Verſicherungsgeſchäfte oder, ohne

hierzu durch den Geſellſchaftsvertrag berechtigt zu ſein oder

ohne die ſtaatliche Genehmigung des Geſellſchaftsvertrages

erlangt zu haben, eines der in § 3 Abſ. 2 bezeichneten Ge

ſchäfte betreibt, iſt die Konzeſſionsbehörde, beim Betriebe von

Verſicherungsgeſchäften aber das Miniſterium des Innern

berechtigt, dieſen Betrieb einzuſtellen.

§ 106 .

Die ſtaatliche Bewilligung für die im $ 62 Abſ. 2 be

zeichneten Geſchäftszweige wird vom Finanzminiſterium be

züglich der Ausgabe von Einlagebüchern im Einvernehmen

mit dem Miniſterium des Innern erteilt.

Hinſichtlich dieſer Geſchäftszweige ſtehen der Konzeſſions

behörde die in § 104 3. 3 und 4 bezeichneten Befug

niſſe zu .

Werden die für den Betrieb erlaſſenen geſeßlichen Vor:

ſchriften nicht beobachtet oder die bei der Erteilung der

Bewilligung geſtellten Bedingungen nicht eingehalten, ſo kann

die Konzeſſionsbehörde die Bewilligung widerrufen. Wird

der Betrieb dieſer Geſchäfte des Widerruf ungeachtet fortge

feßt oder erfolgt er überhaupt ohne vorausgegangene ſtaat

liche Bewilligung, ſo iſt die Konzeſſionsbehörde berechtigt,

dieſen Betrieb einzuſtellen .

VI. Hauptſtück.

Ausländiſche Geſellſchaften.

§ 107 .

Geſellſchaften der in dieſem Geſeke bezeichneten Art, die

ihren Siß außerhalb des Geltungsgebietes dieſes Geſeßes

haben , können im Inlande durch eine Niederlaſſung

Geſchäfte betreiben , wenn ſie vor Beginn dieſes Geſchäfts

betriebes bei dem durch den Siß der Niederlaſſung beſtimmten

Handelsgerichte die Eintragung einer inländiſchen Nieder:

laſſung in das Handelsregiſter erwirken .

Zur Eintragung iſt eine Anmeldung erforderlich , der

eine beglaubigte Abſchrift des Geſellſchaftsvertrages und die

Zeichnung der zur Zeichnung der Firma der inländiſchen

Niederlaſſung berechtigten Perſonen in beglaubigter Form
beizuſchließen ſind .

/
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I

§ 108 .

Die Eintragung iſt zu verſagen , wenn die Geſellſchaft

nicht nachweiſt :

1. daß ſie in dem Staate, in dem ſich ihr Siß befindet,

nach deſſen Geſeßen rechtlich beſteht und ſich dort

in wirklicher und regelmäßiger Geſchäftstätigkeit be

findet;

2. daß fie für ihren geſamten Geſchäftsbetrieb im In

lande eine zur gültigen Zeichnung der Firma ihrer

inländiſchen Niederlaſſung berechtigte Vertretung be

ſtellt hat, deren Mitglieder im Inlande ihren Wohn

ſiß haben ;

3. falls einer der in 3 Abſ . 2 bezeichneten Geſchäfts

zweige zum Gegenſtande des Unternehmens gehört,

daß ſie die ſtaatliche Genehmigung erhalten hat ;

4. daß in dem Staate , dem die Gejellſchaft angehört,

die inländiſchen Geſellſchaften gleicher Art zur Errich

tung von Niederlaſſungen auf Grundlage der Gegen

ſeitigkeit gleich den dort einheimiſchen Geſellſchaften

zugelaſſen ſind.

$ 109 .

Soweit nicht Staatsverträge oder durch das Reiche

geſekblatt kundgemachte Regierungserklärungen beſtehen, ver

möge deren die ausländiſche Geſellſchaft ſich nach ihrer

geſeßlichen Grundlage als eine Geſellſchaft der in dieſem

Gefeße bezeichneten Art darſtellt und die Beobachtung der

Gegenſeitigkeit gewährleiſtet iſt, muß der Nachweis hierfür

durch eine vom Juſtizminiſterium im Einvernehmen mit den

beteiligten Miniſterien ausgeſtellte Erklärung erbracht werden.

Dieſe Erklärung iſt für das Gericht bindend.

Kann der Beſtand der Gegenſeitigkeit nicht nachgewieſen

werden, ſo bedarf es zur Eintragung einer beſonderen Zu

laſſungsbewilligung des Miniſteriums des Innern .

§ 110 .

Auf die Anmeldung finden die $$ 11 und 12 ſinn

gemäß Anwendung.

Der Veröffentlichung unterliegen :

1. die Firma und der Siß der Geſellſchaft und der in

ländiſchen Niederlaſſung ;

2. der Gegenſtand des Unternehmens ;

3. die Höhe des Stammkapitales und der Betrag der

darauf geleiſteten Einzahlungen ;
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4. bei konzeſſionspflichtigen Geſellſchaften das Datum der

Genehmigungsurkunde;

5. wenn der Geſellſchaftsvertrag eine Beſchränkung der

Dauer der Geſellſchaft enthält, der Zeitpunkt der Auf

löſung ;

6. wenn der Geſellſchaftsvertrag Beſtimmungen über die

Art enthält, in der die von der Geſellſchaft ausgehen

den Bekanntmachungen zu veröffentlichen ſind , dieſe
Beſtimmungen ;

7. Name, Beruf und Wohnſiß der Mitglieder der für das

Inland beſtellten Vertretung und die Beſtimmungen

über die Art, in der ſie ihre Willenserklärungen ab

zugeben haben.

§ 111 .

Die Erſtattung aller weiteren Anmeldungen zum þan

delsregiſter liegt der für das Jnland beſtellten Vertretung
der Geſellſchaft ob .

Die Wirkſamkeit von Änderungen der in das Handels

regiſter eingetragenen Tatſachen iſt hinſichtlich der inländiſchen

Niederlaſſung lediglich nach dem Zeitpunkte der im Inlande

erfolgten Eintragung zu beurteilen.

Werden weitere Niederlaſſungen im Inlande errichtet,

ſo ſind die erſte als inländiſche Hauptniederlaſſung, die

übrigen als inländiſche Zweigniederlaſſungen zu bezeichnen.

Auf die inländiſche Hauptniederlaſſung finden die in dem

gegenwärtigen Gefeße bezüglich der Hauptniederlaſſungen

enthaltenen Beſtimmungen , auf die Zweigniederlaſſungen die

Vorſchriften für Zweigniederlaſſungen inländiſcher Geſell

ſchaften ſinngemäß Anwendung.

§ 112 .

Die für das Inland beſtellte Vertretung hat über die

inländiſchen Geſchäfte beſondere ordnungsmäßige Bücher zu

führen.

Die Pflicht, beim Betriebe von Bankgeſchäftendie Bilanz

zu veröffentlichen (§ 22) beſteht auch für ausländiſche Geſell

ichaften , und zwar auch rückſichtlich der Bilanz der auslän

diſchen þauptniederlaſſung .

§ 113 .

Die Auflöſung der inländiſchen Niederlaſſungen einer

ausländiſchen Geſellſchaft kann in ſinngemäßer Anwendung

des § 86 erfolgen . Außerdem fann ſie von der politiſchen
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Landesbehörde, in deren Sprengel die inländiſche Þaupt

niederlaſſung ihren Siß hat, verfügt werden :

1. wenn die Geſellſchaft in ihrem Heimatſtaate rechtlich

zu beſtehen aufgehört oder die volle Verfügungs

und Verkehrsfähigkeit hinſichtlich ihres Vermögens

verloren hat;

2. wenn die für das Inland beſtellte Vertretung nicht

mehr beſteht und deren neuerliche Beſtellung binnen

drei Monaten , nachdem die Geſellſchaft vom Handels

gerichte dazu aufgefordert worden iſt, nicht erfolgt;

3. wenn ſich ergibt, daß der Staat, dem die Geſellſchaft

angehört, in derBehandlung inländiſcher Geſellſchaften

gleicher Art die Gegenſeitigkeit nicht beobachtet.

Die Auflöſung iſt auf Antrag der Finanzprokuratur

durch Beſchluß des Handelsgerichtes, in deſſen Sprengel die

inländiſche Hauptniederlaſſung ihren Siß hat, auszuſprechen,

wenn die Eintragung entgegen den Vorſchriften des § 108

bewilligt wurde ; für das Verfahren gelten die Beſtimmungen

des $ 43.

Die Abwidlung der Geſchäfte der inländiſchen Nieder:

laſſungen hat unter finngemäßer Anwendung der Beſtim

mungen über die Liquidation von Geſellſchaften mit be

ſchränkter Haftung zu erfolgen.

$ 114.

Die Vorſchriften dieſes Geſeges über konzeſfionspflichtige

Geſellſchaften, dann die Beſtimmungen der $ 8 62 und 102

bis 106 finden auf ausländiſche Geſellſchaften finngemäß

Anwendung. Weitere Einzahlungen auf die nicht voll ein

gezahlten Stammeinlagen und ſonſtige Veränderungen des

Stammkapitals ſind von der für das Inland beſtellten Ver

tretung zum þandelsregiſter anzumelden .

VII. Hauptſtück.

Steuer- und gebührenrechtliche Beſtimmungen.

8 115 .

I. Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, deren Anlage

kapital höchſtens 1000000 Kronen beträgt, unterliegen der

allgemeinen Erwerbſteuer nach den Beſtimmungen des

I. Þauptſtüđes des Gefeßes vom 25. Oktober 1896, RGBI.
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Nr. 220, betreffend die direkten Perſonalſteuern mit der Ab

weichung , daß die dieſen Geſellſchaften gemäß § 66 Abſ. 1

und 2 PSIG. vorgeſchriebene allgemeine Erwerbſteuer mit

Vorbehalt der Beſtimmungen des Abf. II in die feſtgeſtellten

Geſellſchaftskontingente nicht eingerechnet wird , ſondern

neben denſelben dem Staatsſchaße zufließt; Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung , deren Anlagekapital mehr als

1000000 Kronen beträgt, ſind der Beſteuerung nach den für

Aktiengeſellſchaften geltenden Beſtimmungen des II. Haupt

ſtückes des Perſonalſteuergeſeķes mit den im folgenden

Ab . IV enthaltenen Abänderungen unterworfen .

Das Anlagekapital im Sinne des vorſtehenden Alinea

umfaßt das geſamte in der Unternehmung dauernd frucht

bringend angelegte Kapital, insbeſondere das im Geſellſchafts

vertrage beſtimmte Stammkapital , die gegen Prioritäts

obligationen oder ſonſtige Teilſchuldverſchreibungen oder

gegen hypothekariſche Sicherſtellung aufgenommenen Rapi

talien , ſowie ein etwaiges , von den Geſellſchaftern ſelbſt

außer der Stammeinlage (§ 4 ) dem Geſchäftsbetriebe dauernd

gewidmetes Kapital.

II . Wenn Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung Unter

nehmungen , von denen bisher eine in die Geſellſchaftskon

tingente eingerechnete allgemeine Erwerbſteuer vorgeſchrieben

war, übernehmen, kommt die dieſen Unternehmungen im

Jahre des Geſchäftsüberganges vorgeſchriebene jährliche

Steuerſchuldigkeit von der Erwerbſteuerhauptſumme im vollen

Betrage in Abſchreibung;dagegen iſt, wenn Unternehmungen

von Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung auf Steuer

pflichtige übergehen , deren allgemeine Erwerbſteuer in die

Geſellſchaftskontingente einzurechnen ſein wird , die dieſen

Steuerpflichtigen von dieſen Unternehmungen im Jahre ihrer

Einreihung in eine Steuerklaſſe vorgeſchriebene allgemeine

Erwerbſteuer mit dem Jahresbetrage der Erwerbſteuerhaupt

ſumme zuzurechnen .

Endlich hat ein Viertel jener Jahresbeträge an all

gemeiner Erwerbſteuer, welche während der legten Ver

anlagungsperiode den neu entſtandenen ,das iſt früher weder

der Erwerbſteuer nach dem I. noch nach dem II. Hauptſtücke

des Perſonalſteuergeſeßes unterworfenen Unternehmungen

und Betriebsſtätten der Geſellſchaften mit beſchränkter Haf

tung vorgeſchrieben waren, von der Erwerbſteuerhauptſumme

in Abzug zu kommen , wenn die Geſellſchaften für dieſe

Unternehmungen und Betriebsſtätten auch in der neuen

1
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Veranlagungsperiode in der allgemeinen Erwerbſteuer ver
bleiben.

Die näheren Beſtimmungen über den behufs der vor

ſtehenden Verrechnungen maßgebenden Zeitpunkt trifft der

Finanzminiſter.

III. Die Bemeſſung der allgemeinen Erwerbſteuer rück

ſichtlich der derſelben unterliegenden Unternehmungen der

Geſellſchaften mit beſchränkter paftung erfolgt bis zu jener

Veranlagungsperiode, in welcher gemäß § 66 Alinea 4 PSIG.

die Einreihung in eine Steuergeſellſchaft ſtattfinden ſollte,

durch die Steuerbehörde erſter Inſtanz , von dieſem Zeit

punkte an durch die Erwerbſteuerkommiſſion jener Steuer

geſellſchaft, in welche die Unternehmung eingereiht würde,

falls die Steuer derſelben in die Geſellſchaftskontingente ein

zurechnen wäre.

IV . Bei den im Sinne des Abſ. I nach dem II . Haupt

ſtücke des Perſonalſteuergeſeßes zu behandelnden Geſell

ſchaften mit beſchränkter Haftung finden die für die Be :

ſteuerung der Aktiengeſellſchaften geltenden Beſtimmungen

des zitierten Gefeßes mit den folgenden Modifikationen Än

wendung:

1. Spenden , Geſchenke und anderweitige unentgeltliche

Widmungen an Perſonen und Anſtalten, welche der Geſell

ſchaft ſelbſt nicht angehören , dürfen bei Berechnung der

bilanzmäßigen Überſchüſſe in Abzug gebracht werden. Das

gegendürfen unentgeltliche Zuwendungen an die Geſellſchafter

oder deren Familienmitglieder, ſowie ſolche Zuwendungen,

welche an die Geſellſchafter ſelbſt für ihre Tätigkeit im Ge

ſchäftsbetriebe der Geſellſchaft geleiſtet werden , die Beſteue

rungsgrundlage nicht ſchmälern , bezw . find in dieſelbe ein

zubeziehen .

2. Die geleiſteten Zinſen von gegen hypothekariſche

Sicherſtellung, jedoch nicht gegen Prioritätsobligationen oder

ſonſtige Teilſchuldverſchreibungen aufgenommenen Kapitalien

bilden bei Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung eine zu :

läſſige Abzugspoft. Jedoch ſind jene Beträge, welche zur

Verzinſung der von den Geſellſchaftern ſelbſt in welcher

Form immer dargeliehenen Kapitalien , ſoweit ſie Teile des

Anlagekapitals find ( Å65. I Alinea 2) , verwendet werden, in

die Beſteuerungsgrundlage einzubeziehen .

3. Der aus den Betriebserfolgen des Geſchäftsjahres

zur Deckung eines nach den Beſtimmungen des Perſonal

ſteuergeſeßes zu berechnenden , in dem dem Bilanziahre un
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.

mittelbar vorangegangenen Geſchäftsjahre erwachſenen Ver

luſtes verwendete Betrag iſt in die Beſteuerungsgrundlage

nicht einzubeziehen.

4. An Stelle der im § 100 PSIG. enthaltenen Be

ſtimmungen wird das Ausmaß der Steuer für dieſe Geſell

ſchaften wie folgt feſtgeſeßt:

Bei einemſteuerpflichtigen Reinertrage bis einſchließlich

100 000 kronen mit 4 Prozent,

200 000 5

300 000 6

400 000 7

500 000 8

600 000 9

bei einem ſteuerpflichtigen Reinertrage über 600 000 Kronen

mit 10 Prozent.

Die im Sinne des vorſtehenden Abſaßes feſtzuſtellende

Steuer iſt mit der Maßgabe zu bemeſſen, daß von dem Be

trage des ſteuerpflichtigen Reinerträgniſſes einer höheren

Stufe nach Abzug der Steuer niemals weniger erübrigen

darf, als von dem höchſten Reinertrage der nächſt niedri

geren Stufe nach Abzug der auf lektere entfallenden Steuer

erübrigt.

5 , a ) Wenn der bisherige Befißer einer oder mehrerer der

allgemeinen Erwerbſteuer unterliegenden Unterneh

mungen dieſe nach einer , unter Zurechnung des Vor

beſißes etwaiger Áſzendenten ( einſchließlich der Stief-,

Wahl- und Schwiegereltern) mehr als zehn Jahre

betragenden Beſißzeit an eine Geſellſchaft mit be

ſchränkter ħaftung überträgt , welche außer ihm ſelbſt

nur ſeinen Ehegatten und ſeine Kinder (einſchließlich

Stiefs, Wahl- und Schwiegerkinder) umfaßt und aus

ſchließlich zu dem Zwecke gebildet wurde, die be

treffenden Unternehmungen weiter zu betreiben , ſo

wird dieſe Geſellſchaft , falls und inſolange ſie ſich

im weſentlichen auf den Weiterbetrieb der betreffen

den Unternehmungen beſchränkt, in den erſten fünf

Jahren ihres Beſtehens in allen Ertragsſtufen nur

mit 4 Prozent beſteuert und unterliegt erſt vom

ſechſtenJahre ihres Beſtehens angefangen dem nor

malen Steuerfuße der in Punkt 4 feſtgeſeßten Skala ;

b ) Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, welche nach

dem Tode des bisherigen Beſißers einer oder mehrerer

der allgemeinen Erwerbſteuer unterliegenden Únter
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nehmungen durch deſſen Kinder (Stief-, Wahl- und

Schwiegerkinder) eventuell zuſammen mit dem über

lebenden Ehegatten ausſchließlich zu dem Zwecke des

Weiterbetriebes dieſer Unternehmungen gebildet wur

den, ſind in den erſten fünf Jahren ihres Beſtandes,

falls und injolange ſie ſich im weſentlichen auf den

Weiterbetrieb der betreffenden Unternehmungen be

ſchränken, ohne Rückſicht auf die Beſißbauer des Ver

ſtorbenen in gleicher Weiſe zu behandeln .

c) Die vorſtehenden Beſtimmungen finden auch dann

ſinngemäße Anwendung, wenn die in Betracht kommen:

den Unternehmungen bisher im Beſiße einer offenen

Geſellſchaft oder Kommanditgeſellſchaft waren , welche

lediglich aus Verwandten und Verſchwägerten bis ein

ſchließlich des dritten Brades beſtand, und die neu

hinzutretenden Perſonen mit denſelben in einem in

lit. a bezeichneten Familienverhältniſſe ſtehen.

Sofern anläßlich eines derartigen Beſißüberganges auch

andere offene Geſellſchafter oder Rommanditiſten des be

ſtandenen Unternehmens in die neu errichtete Geſellſchaft mit

beſchränkter Haftung eintreten , ſteht dies der begünſtigten

Behandlung derartiger Geſellſchaften im Sinne der vor

ſtehenden Beſtimmungen nicht im Wege , falls das auf die

in lit. a bis c bezeichneten Familienmitglieder entfallende

Anlagekapital ( . oben Abſ. I , Alinea 2) zuſammen wenig

ſtens die Hälfte des ganzen Anlagekapitals ausmacht. Das

Gleiche gilt bei Eintritt eines früheren Angeſtellten des be

ſtandenen Unternehmens in die neu errichtete Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung, falls das auf die Familienmit

glieder entfallende Anlagekapital wenigſtens fünf Sechſtel

des ganzen Anlagekapitals beträgt.

Die einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung im

Sinne der vorſtehenden Beſtimmungen zukommende Begünſti

gung geht nicht verloren, wenn im Laufe der erſten fünf

Fahre des Beſtandes der Geſellſchaft an Stelle der bei Er:

richtung derſelben vorhandenen Geſellſchafter oder neben

denſelben noch ſolche Perſonen , welche mit den bisherigen

Geſellſchaftern in einer der obigen entſprechenden Familien

zugehörigkeit ſtehen, in die Geſellſchaft eintreten .

6. Die Steuer darf in keinem Falle weniger betragen

als Eins vom Tauſend des eingezahlten Stammkapitals nebſt

dem noch aushaftenden Kapitalsbetrage eines aufgenommenen

Obligationenanlehens (Minimalſteuer ).

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 18



274 Recht&quellen.

V. Die Beſtimmungen des V. und VI. Hauptſtückes des

Perſonalſteuergeſeßes vom 25. Oktober 1896, RGBl. Nr. 220,

finden auf die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ſinn

gemäße Anwendung .

$ 116 .

Soweit ausländiſche Geſellſchaften in Betracht kommen,

iſt ſowohl für den Eintritt der Beſteuerung nach dem I.

bezw . II . Hauptſtücke des Perſonalſteuergeſeßes gemäß den

Anordnungen des Abſ . I des vorſtehenden Paragraphen , als

auch bei Bemeſſung der Minimalſteuer nach Abf.IV Álinea 6

desſelben nur der auf das inländiſche Geſchäft entfallende

Teil des geſamten Anlagekapitals (8 115 Abſ. 1 Alinea 2)

zu Grunde zu legen .

Sofern die Beſteuerung im Sinne des Abf. IV Alinea 4

des § 115 nach Maßgabe des Reinertrages erfolgt, iſt der

felben nur der im inländiſchen Geſchäftsbetriebe erzielte

Reinertrag zu Grunde zu legen, doch beſtimmt ſich die Höhe

des anzuwendenden Steuerfußes nach der Höhe des Geſamt

reinertrages.

§ 117 .

Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung haben die Skala

gebühr für den Geſellſchaftsvertrag (Tarifpoft 55 , B, 2 , c

des Geſeßes vom 13. Dezember 1862, ROBI. Nr. 89) vor

deſſen Eintragung in das Handelsregiſter unmittelbar zu
entrichten.

Es iſt jedoch geſtattet, daß dieſe Gebühr , ſofern die

Stammeinlagen nicht ſogleich voll eingezahlt werden oder

die Zuläſſigkeit der Einforderung von Nachſchüſſen feſtgeſeßt

wird , von jeder geforderten Einzahlung zur Zeit der Fällig

keit einer jeden derſelben entrichtet werde , wogegen die Ur

kunden über die geleiſteten Teilzahlungen gebührenfrei find.

Iſt nur eine Teilzahlung gefordert, aber eine Mehrzahlung

angenommen worden , ſo iſt die Gebühr für die Mehrzah

lungen binnen vierzehn Tagen nach deren Leiſtung zu ent

richten.

Die Begünſtigung des Art. IV, lit. c des Geſekes vom

10. Juli 1865, ROBI. Nr. 55, findet auf die Coupons der

von Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung ausgegebenen

Teilſchuldverſchreibungen Anwendung.

§ 118.

Werden Sachen an eine Geſellſchaft mit beſchränkter

Haftung bei deren Errichtung von jemandem übertragen ,

I
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welcher zu einem oder mehreren Geſellſchaftern in einem

perſönlichen Verhältniſſe ſteht, das nach den allgemeinen

Gebührenvorſchriften eine Gebührenermäßigung begründet,

ſo iſt dieſe Ermäßigung nach Verhältnis der Geſchäftsanteile

der betreffenden Geſeňſchafter ebenſo anzuwenden , als ob

die Übertragung nicht an die Geſellſchaft als ſolche, ſondern

an die Geſellſchafter erfolgt wäre.

Bleiben in dem Falle einer derartigen Begründung

einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung durch ein Rechts

geſchäft unter Lebenden die übertragenden Perſonen an der

Geſellſchaft beteiligt, ſo iſt die etwa zu entrichtende fm

mobiliargebühr für jene Geſchäftsanteile, mit welchen ſie

berart an der Geſellſchaft teilnehmen , nach dem für den

nächſten bei den Geſellſchaftern in Betracht kommenden Ver

wandtſchaftsgrad beſtehenden ermäßigten Saße zu entrichten.

Dieſe Begünſtigung greift nur Plaß, wenn die nach dieſem

und dem vorhergehenden Abſaße begünſtigten Geſchäftsein

lagen mindeſtens zwei Dritteile des geſamten Geſellſchafts

vermögens ausmachen.

Die Begünſtigungen der beiden vorhergehenden Abfäße

treten jedoch bezüglich der Immobiliargebühr nur inſoweit

ein , als in dem Geſellſchaftsvertrage die Übertragung der

Geſchäftsanteile der begünſtigten Perſonen an andere, be

züglich welcher nicht die gleiche Begünſtigung eingetreten

wäre , durch freiwillige Rechtsakte unter Lebenden innerhalb

der erſten drei Jahre nach Errichtung des Geſellſchaftsver

trages an die Zuſtimmung der Geſellſchaft gebunden iſt.

Durch die Erteilung der Zuſtimmung innerhalb dieſes Zeit

raumes wird die Begünſtigung bezüglich der Immobiliar

gebühr ganz oder teilweiſe verwirkt. Jede ſolche Zuſtimmungs

erteilung iſt von der Geſellſchaft binnen acht Tagen , bei

Vermeidung der im § 80 GG . vom 9. Februar 1850,

ROBI. Nr. 50 , vorgeſehenen nachteiligen Folge, dem zur

Gebührenvorſchreibung berufenen Amte anzuzeigen .

$ 119.

Die in § 117 bezeichnete Gebühr iſt bei der Umwand

lung einer Aktiengeſellſchaft in eine Geſellſchaft mit be

ſchränkter Haftung ohne Rücficht auf die Eigenſchaft des

übertragenen Vermögens , jedoch nur von dem Betrage zu

entrichten , um welchen das Stammkapital der neuen Geſell

ſchaft das Grundkapital der Aktiengeſellſchaft überſteigt. Die
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Gebührenpflicht alfälliger Nachſchüſſe wird hierdurch nicht

berührt.

Der Übergang der unbeweglichen Sachen der Aktien :

geſellſchaft an die Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung iſt

ſowohl von der Immobiliargebühr als auch von der Ein

tragungsgebühr befreit, wogegen eine Unterbrechung der

Gebührenäquivalentspflicht bezüglich dieſer unbeweglichen

Sachen im Sinne der Anmerkung 3 zur Tarifpoſt 106 Be

des Geſeßes vom 13. Dezember 1862, RGBI. Nr. 89, aus

dieſem Anlaſſe nicht eintritt.

Vorſtehende Beſtimmungen finden unter den im § 101

angeführten Vorausſeßungen auch Anwendung auf die da

ſelbſt bezeichneten Gewerkſchaften zum Bergbaubetriebe und

Vereinigungen , die in Geſellſchaften mit beſchränkter Haf

tung umgewandelt werden .

$ 120.

Ausländiſche Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung,

welche ihre Geſchäfte im Inlande gewerbsmäßig betreiben

wollen , haben von jenem Teile ihres Einlagen- und Obli

gationskapitales, welchen ſie dem inländiſchen Geſchäfts

betriebe zu widmen beabſichtigen, jedenfalls aber von keinem

geringeren Betrage als von dem vierten Teile dieſes Kapi:

tales , die Gebühr nach Skala II unmittelbar zu entrichten .

Die Höhe des Kapitalbetrages , von welchem dieſe Gebühr

zu bemeſſen iſt, wird mit Berückſichtigung der Verhältniſſe

vom Finanzminiſterium nach freiem Ermeſſen beſtimmt, und

es haben die Geſellſchaften zu dieſem Zwecke vor Beginn

des Geſchäftsbetriebes im Inlande, ſowie vor jeder Erhöhung

des dem inländiſchen Geſchäftsbetriebe gewidmeten gebühren:

pflichtigen Kapitalbetrages die erforderlichen Nachweiſungen

der Finanzbehörde zu erſtatten .

Die 88 8 und 11 des Geſeßes vom 18. September

1892, ROBI. Nr. 171, finden auf dieſe Gebühr ſinngemäße

Anwendung.

Auf Teilſchuldverſchreibungen ausländiſcher Geſellſchaften

mit beſchränkter Haftung finden außerdem die 88 1-3, dann

6–12 des Geſeßes vom 18.September 1892, ROBI. Nr. 171,

Anwendung.
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1

VIII. Hauptſtück .

Strafbeſtimmungen, Schlußbeſtimmung.

§ 121 .

Ein Vergehen begeht, wer vorſäglich als Geſchäftsführer,

als Mitglied des Aufſichtsrates oder als Liquidator einer

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung bewirkt, zuſtimmt oder

nicht hindert , daß den Geſellſchaftern Urkunden über ihre

Beteiligung , die auf Inhaber oder an Order lauten , oder

eine auf die Zuläſſigkeit der Indoſſierung hinweiſende Be

merkung enthalten oder Dividendenſcheine ausgeſtellt werden.

§ 122.

Ein Vergehen begeht, wer :

1. als Geſchäftsführer in den zum Zwecke der Eintragung

der Geſellſchaft oder der Eintragung der Erhöhung

oder Herabſeßung des Stammkapitalsin das Handels

regiſter gemäß § 9 Punkt 2, S $ 10 , 53 oder 56 ab

zugebenden Erklärungen oder

2. als Geſchäftsführer oder Liquidator in dem gemäß

§ 26 zu führenden Anteilbuche oder in der auf Grund

des Anteilbuches dem Handelsgerichte vorzulegenden

Lifte

vorſäßlich eine zur Täuſchung über den Vermögensſtand

einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung geeignete falſche

Angabe macht.

§ 123 .

Ein Vergehen begeht, wer vorſäßlich als Geſchäftsführer

oder Liquidator, als Mitglied des Aufſichtsrates oder als

Beauftragter einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung in

den Verſammlungsprotokollen, Rechnungsabſchlüſſen, Bilanzen,

Geſchäftsberichten oder in einer öffentlichen Aufforderung zur

Beteiligung an dem Unternehmen den Vermögensſtand der

Geſellſchaft falſch darſtellt oder eine Tatſache verſchweigt,

deren Verſchweigung über den Vermögensſtand der Geſell

ſchaft zu täuſchen geeignet iſt.

$ 124.

Die Strafe der unter SS 121-123 bezeichneten Ver:

gehen iſt Arreſt von einer Woche bis zu einem Jahre , wo

mit Geldſtrafe von 1000 bis zu 20 000 kronen verbunden
werden kann.
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§ 125.

Die Strafbeſtimmunge
n

dieſes Geſekes ſind nur ſo weit

anzuwenden , als die Þandlung nicht unter eine ſtrengere

ſtrafrechtliche Beſtimmung fält.

DieallgemeinenBeſtimmungen des Strafgeſeßes vom
27. Mai 1852, ROBI. Nr. 117, gelten auch für die durch

dieſes Gefeß feſtgeſekten Vergehen .

Das Verfahren ſteht denGerichtshöfen erſter Inſtanz zu .

$ 126.

Wer als Reviſor die ihm obliegende Pflicht der Geheim

haltung der bei der Neviſion zu ſeiner Kenntnis gelangten

Geſchäfts- und Betriebsverhältniſſe verlegt (8 45) , iſt mit

Ordnungsſtrafe bis zu 2000 Kronen von dem Gerichte, in

deſſen Handelsregiſter die Geſellſchaft eingetragen iſt, zu be

ſtrafen.

$ 127 .

Mit dem Vollzuge dieſes Gefeßes , das drei Monate

nach ſeiner Kundmachung in Wirkſamkeit tritt, und mit der

Erlaſſung der zu deſſen Durchführung erforderlichen Vor

ſchriften ſind Mein Juſtizminiſter und Meine Miniſter des

Innern , der Finanzen , des Handels , der Eiſenbahnen und

des Ackerbaues beauftragt .

II .

Öfterreichiſches Gefeß vom 3. April 1906 über den Sheck.

Mit Zuſtimmung beider Häuſer des Reichsrates finde

Ich anzuordnen , wie folgt :

§ 1 .

Scheckfähig Bezogene im Sinne dieſes Gefeßes fön

nen ſein :

1. Die k. k. Poſtſparkaſſa , öffentliche Banken oder andere

zur Übernahme von Geld für fremde Rechnung ſtatuten:

mäßig berechtigte Anſtalten ;

2. alle anderen handelsgerichtlich regiſtrierten Firmen ,

die gewerbemäßig Bankiergeſchäfte betreiben.
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§ 2 .

Die weſentlichen Erforderniſſe eines Scheds ſind:

1. Die in den Tert der Urkunde ſelbſt aufzunehmende

Bezeichnung als Scheck;

2. die Unterſchrift des Ausſtellers mit ſeinem Namen

oder ſeiner Firma;

3. die Angabe des Ortes, Monatstages und Fahres der

Ausſtellung;

4. der Name der Perſon oder der Firma , welche die

Zahlung leiſten ſoll (Bezogener);

5. die an den Bezogenen gerichtete Aufforderung des

Ausſtellers , aus ſeinem Guthaben eine beſtimmte

Geldſumme zu bezahlen ; in der Aufforderung darf

die Zahlung weder von einer Gegenleiſtung des Zah

lungsempfängers noch von einer Bedingung abhängig

gemacht ſein .

Aus einer Schrift, der eines dieſer Erforderniſſe fehlt

oder in welcher die Zahlungsaufforderung an einen nicht

(checkfähigen Bezogenen ( 1) gerichtet iſt, ſowie aus den

auf eine ſolche Schrift geſeßten Indoſſamenten entſteht keine

Verbindlichkeit im Sinne dieſes Gefeßes. Ob und welche

anderen Rechtswirkungen eine ſolche Schrift äußert, iſt nach

den ſonſtigen Beſtimmungen des Zivil- und Handelsrechtes

zu beurteilen .

$ 3 .

Der Scheck kann auf den Namen einer Perſon oder

Firma, an deren Order oder auf den Inhaber (Überbringer)
Lauten .

Der Ausſteller kann ſich ſelbſt als Zahlungsempfänger

( Remittent) bezeichnen .

Ein Scheck, in welchem dem Namen oder der Firma

des Zahlungsempfängers die Worte „ oder Inhaber (Über

bringer)“ beigefügt ſind, desgleichen ein Scheck, der keine

Angabe darüber enthält, an wen gezahlt werden ſoll, iſt

dem Inhaber (Überbringer) auszubezahlen.

$ 4 .

Als Zahlungsort fann im Scheck nur ein Ort bezeich

net werden, an dem der Bezogene eine Handelsniederlaſſung

( Filiale, Zweigniederlaſſung ) hat oder an dem fich eine Ah

rechnungsſtelle befindet,"beiwelcher der Bezogene vertreten iſt.

Der Zahlungsort kann vom Ausſtellungsort verſchie

den ſein.

.
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Sofern kein Zahlungsort angegeben iſt oder der ange

gebene Zahlungsort den Erforderniſſen des Abſaßes 1 nicht

entſpricht, gilt der Scheck an dem Orte zahlbar, wo die

bezogene Anſtalt ihren Siß oder die bezogene Firma oder

Perſon ihre Hauptniederlaſſung hat.

§ 5 .

Der Scheck iſt bei Vorzeigung (bei Sicht) zahlbar, wenn

gleich er eine andere oder keine Beſtimmung über die Ver

fallzeit enthält.

$ 6.

Der Scheck, der an Order lautet, kann durch Indoſia

ment (Giro) übertragen werden ; eine entgegenſtehende Ver

einbarung iſt unverbindlich.

Das auf einen anderen Scheck geſekte Indoſſament hat

keine ſchedfrechtliche Wirkung .

Durch das Indoſſament gehen alle Rechte aus dem

Scheck auf den Indoſſatar über, insbeſondere auch die Be

fugnis, den Scheck weiter zu indoſſieren .

Ein Indoſſament an den Bezogenen gilt als Quittung ;

ein Indoſſament des Bezogenen iſt ungültig .

$ 7 .

Die Vorſchriften der allgemeinen Wechſelordnung (faiſer

liches Patent vom 25. Jänner 1850, RGBI. Nr. 51) über

die Form des Indoſſaments, das Verbot der Weiterbegebung,

die Legitimation des Inhabers eines indoſſierten Wechſels

und die Prüfung dieſer Legitimation ſowie über die Ver

pflichtung des legitimierten Befißers zur Herausgabe des

Papiers (Artikel 11 bis 13, 15, 36 und 74) haben auf den

Scheck mit der Einſchränkung ſinngemäß Anwendung zu finden,

daß ein auf die Abſchrift eines Order -Schecks geſeßtes In:

dofiament feine ſchedfrechtliche Wirkung hat .

§ 8 .

Eine Annahme ( Afzeptation ) findet beim Scheck nicht

ſtatt. Ein auf den Scheck geſekter Annahmevermerk gilt als

nicht geſchrieben.

§ 9 .

Der am Ausſtellungsplaße zahlbare Scheck iſt binnen

fünf, der an einem anderen inländiſchen Plaße zahlbare Scheck

vorbehaltlich der Beſtimmung des Abſaßes 2 binnen acht

Tagen nach der Ausſtellung dem Bezogenen zur Zahlung

vorzulegen.
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.

Ein Scheck, der aus Iſtrien , Dalmatien oder von einer

der Inſeln des Küſtenlandes auf einen außerhalb dieſes

Gebietes gelegenen inländiſchen Plaß gezogen iſt oder von

einem ſolchen Plaße auf einen in Iſtrien , Dalmatien oder

auf einer der Inſeln des Rüſtenlandes gelegenen Zahlungs

ort, iſt binnen fünf Tagen nach der Ausſtellung nach dem

Zahlungsorte zu ſenden und binnen fünf Tagen nach ſeinem

Einlangen daſelbſt dem Bezogenen zur Zahlung vorzulegen.

Das gleiche gilt für Schecks , die außerhalb des Geltungs

gebietes des gegenwärtigen Geſekes auf einen inländiſchen

Plaß gezogen ſind .

Für die Präſentation von Namensſchecks, die auf die

Poſtſparkaſſa ausgeſtellt ſind, können durch die Geſchäfts

beſtimmungen der Poſtſparkaſſa andere Friſten feſtgelegt

werden . Dieſe dürfen jedoch in keinem Falle die Friſt von

vierzehn Tagen nach der Ausſtellung überſchreiten.

Der Tag , an welchem der Scheck am Sahlungsorte

einlangte, kann durch ein Poſtatteſt nachgewieſen werden .

Der Ausſtellungs- und Ankunftstag ſowie Sonn- und

allgemeine Feiertage werden bei Berechnung der Präſenta

tionsfriſt nicht mitgezählt .

Über die Präſentationsfriſt bei Schecks, die an einem

außerhalb des Geltungsgebietes dieſes Gefeßes gelegenen

Plaße zahlbar ſind , entſcheidet das über die Scheckpräſen:

tation fort geltende Recht. In Ermangelung ſolcher Be

ſtimmungen findet die Vorſchrift des gegenwärtigen Geſeges

Anwendung.

Der Ablauf der Präſentationsfriſt ſteht, ſo lange der

Scheck nicht ausdrücklich widerrufen wurde (§ 13 ), der Ein

löſung des Schecks durch den Bezogenen nicht entgegen .

§ 10 .

Die Einlieferung des Schecks in eine Abrechnungs

ftelle, bei welcher der Bezogene vertreten iſt, gilt als Prä:

ſentation zur Zahlung .

Welche Stellen als Abrechnungsſtellen im Sinne des

gegenwärtigen Geſeßes zu gelten haben , wird im Verord

nungswege beſtimmt.

$ 11 .

Der Bezogene hat nur gegen Aushändigung des Schedes

zu zahlen. Nicht auf den Inhaber (Überbringer) lautende

Scheds müſſen auf Verlangen des Bezogenen bei der Ein :

löſung quittiert werden.
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Zur Annahme von Teilzahlungen iſt der Inhaber des

Schecks nicht verpflichtet. þat er eine Teilzahlung ange

nommen, ſo iſt dieſe auf dem Scheck abzuſchreiben und dem

Bezogenen die Quittung zu erteilen .

§ 12 .

Die Zahlung des Schecks iſt ungeachtet eines dem Aus

ſteller bei dem Bezogenen zuſtehenden Guthabens vom Be

zogenen abzulehnen , wenn ihin bekannt geworden iſt, daß

über das Vermögen des Ausſtellers der Konkurs eröffnet

wurde.

Wegen des Todes des Ausſtellers oder wegen nach

Ausſtellung des Schecks eingetretener rechtlicher Unfähigkeit

desſelben zur ſelbſtändigen Vermögensverwaltung darf die

Einlöſung des Schecks nicht verweigert werden .

§ 13 .

Der Widerruf eines Schecks durch den Ausſteller iſt

für den Bezogenen nur wirkjam :

1. Wenn ein auf den Namen oder an Drder lautender

Scheck, den der Ausſteller unmittelbar an den Be

zogenen geſendet hat, damit lepterer den Scheckbetrag

an den bezeichneten Zahlungsempfänger gelangen

laſſe, ausdrücklich widerrufen wird, bevor der Bezogene

dieſen Auftrag erfüllt hat ;

2. wenn der ausdrückliche Widerruf nach Verſäumung

der Präſentationsfriſt oder für den Fall erfolgt, als

der Scheck innerhalb der Präſentationsfriſt nicht zur

Zahlung vorgelegt werden ſollte. In leßterem Falle

wird der Widerruf erſt mit Ablauf der Präſentations

friſt für den Bezogenen wirkſam .

Der Bezogene, dem gegenüber ein Scheck wirkſam wider

rufen wurde, darf denſelben nicht einlöſen.

$ 14 .

Soweit nicht geſebliche Beſtimmungen den Bezogenen

von der Verpflichtung zur Einlöſung des Schecks befreien,

haftet er dem Ausſteller nach Maßgabe des zwiſchen ihnen

beſtehenden Vertragsverhältniſſes für die Einlöſung des

Schede.

§ 15 .

DemInhaber des Scheds haften lediglich der Ausſteller

und die Indoſſanten für die Zahlung des Scheckbetrages
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2

( Regreßverbindlichkeit). Hat aber ein Indoſſant dem Indoſia

mente die Bemerkung ohne Gewährleiſtung “, „ohne Obligo

oder einen gleichbedeutenden Vorbehalt hinzugefügt, ſo iſt er

von der Verbindlichkeit aus ſeinem Indoſſamente befreit.

Wie Ausſteller und Indoſſanten haftet auch, wer den

Scheck oder ein auf denſelben geſeßtes Indoſjament als

Bürge (per aval) mitunterzeichnet hat.

§ 16 .

Zur Ausübung des Regreßrechtes gegen den Ausſteller

und die Indoſſanten iſt erforderlich:

1. Daß der Sched innerhalb der in § 9 angegebenen

Friſten zur Zahlung präſentiert worden iſt und

2. daß ſowohl dieſe Präſentation als die Nichterlangung

der Zahlung durch einen darüber aufgenommenen

Proteſt oder durch eine vom Bezogenen auf den

Scheck geſekte und unterſchriebene, das Datum der

Präſentation angebende Erklärung dargetan wird .

Repterer Erklärung ſteht die Beſtätigung einer Abrech

nungsſtelle über die vor Ablauf der Präſentationsfriſt ge

ſchehene Einlieferung und die Nichteinlöſung des Schecks gleich.

Wurde der Scheck nicht voll eingelöſt, ſo iſt in dieſen

Erklärungen oder im Proteſte insbeſondere auch der Betrag

der vom Bezogenen geleiſteten Teilzahlung anzugeben .

Die Erhebung des Proteſtes oder die Erteilung der in

den vorhergehenden Abfäßen dieſes Paragraphen bezeichneten

Präſentations- oder Einlieferungsbeſtätigung muß ſpäteſtens

am erſten Werktage nach erfolgter Präſentation geſchehen.

$ 17 .

Die Vorſchriftender allgemeinen Wechſelordnung (kaiſer
liches Patent vom 25. Fänner 1850, ROBI. Nr. 51) über

die Benachrichtigung der Vormänner und das Einlöſungs

recht derſelben , über die Geltendmachung des Regreßrechtes

ſowie über Inhalt und Umfang der Regreßanſprüche, über

die dem zahlenden Regreßpflichtigen auszuliefernden Urkunden

und über die Befugnis zur Ausſtreichung von Indoſſamenten

(Art. 45 bis 52 , 54 , 55 und 81 , Abſ. 2 und 3) haben

auf den Scheck ſinngemäß Anwendung zu finden.

$ 18 .

Die Regreßanſprüche gegen den Ausſteller und die

übrigen Vormänner verjähren , wenn der Scheck in Europa

zahlbar iſt, in drei Monaten, andernfalls in ſechs Monaten.

.
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Die Verjährung beginnt gegen den Inhaber des Schecks

mit dem Tage, an welchem der Proteſt erhoben oder eine

der anderen im § 16 bezeichneten Präſentations- oder Ein

lieferungsbeſtätigungen erteilt wurde, gegen den Indoſſanten

aber, wenn er vor Behändigung der Klage gezahlt hat, mit

dem Tage der Zahlung, in allen übrigen Fällen mit dem

Tage der Klagsbehändigung .

§ 19.

Soweit nichts anderes vereinbart iſt, kann der Inhaber

eines Schede nach Erwerbung des Regreßrechtes wegen des

Anſpruches , zu deffen Befriedigung der Scheck ausgeſtellt

oder begeben wurde, nach Wahl das Regreßrecht ausüben

oder gegen Rückgabe des Schecks auf das zwiſchen ihm und

dem Ausſteller oder ſeinem unmittelbaren Vormanne beſte

hende , der Schedausſtellung oder Begebung zu Grunde

liegende Rechtsverhältnis zurückgreifen. Leşteres ſteht dem

Schedinhaber mangels anderer Vereinbarung auch dann frei,

wenn die rechtzeitige Präſentation und Proteſterhebung (Prä

ſentations-, Einlieferungsbeſtäti
gung

) unterblieben oder das

erworbene Regreßrecht durch Verjährung wieder erloſchen iſt;

es muß ſich jedoch der Scheckinhaber den Verluſt in Abrech

nung bringen laſſen , den der Ausſteller infolge der unter

bliebenen oder verſpäteten Präſentation bei dem Bezogenen

erlitten hat.

$ 20.

Nebſt den Vorſchriften dieſes Gefeßes haben für den

Scheck die Beſtimmungen ſinngemäß zu gelten , welche die

allgemeine Wechſelordnung ( kaiſerliches Patent vom 25. Jän

ner 1850, ROBI. Nr. 51) enthält:

1. Über den Mangel oder die Beſchränkung der Ver

pflichtungsfähigkeit einzelner auf einem Wechſel unter

ſchriebener Perſonen (Art. 3) ;

2. über Abweichungen in den im Wechſel enthaltenen

Summenangaben (Art . 5 ) ;

3. über das Prokuraindoſſament (Art . 17 );

4. über falſche oder verfälſchte Wechſel (Art. 75 und 76) ;

der aus der Einlöſung eines falſchen oder verfälſchten

Schecks ſich ergebende Schaden trifft den angeblichen

Ausſteller des falſchen oder den Ausſteller des ver:

fälſchten Schecks , inſoweit dieſen Perſonen in An

ſehung der Fälſchung oder Verfälſchung ein Verſchulden

zur Laſt fält oder die Fälſchung oder Verfälſchung
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von ihren bei der Gebarung mit den Schecks ver

wendeten Angeſtellten verübt wurde , ſonſt hat der

Bezogene den Schaden zu tragen ; eine abweichende

Vereinbarung hat keine rechtliche Wirkung ;

5. über die Unterbrechung der Verjährung der Regreß

anſprüche ( Art. 80) , mit der Ergänzung , daß die

Anmeldung von Schedforderungen im Konkurſe die

nämliche Wirkung wie die Behändigung der Klage hat ;

6. über die Einreden des Wechſelſchuldners (Art. 82) ;

7. über die im Auslande ausgeſtellten Wechſel und die

Form der mit einem Wechſel an einem ausländiſchen

Plaße vorzunehmenden Handlungen (Art . 85, 86 );

8. über den Proteſt ( Art. 87, 88, Ziff. 1 bis 4 und 6,

89 und 90 ) ;

9. über Ort und Zeit der im Wechſelverkehre vorzu

nehmenden Handlungen (Art. 91 und 92) und endlich

10. über mangelhafte Unterſchriften von Wechſelerklä

rungen (Art. 94 und 95 und $ 1 des Gefeßes vom

19. Juni 1872, RGBI. Nr. 88) .

$ 21 .

Derjenige, dem ein Scheck abhanden gekommen iſt,

kann beim Handelsgerichte (Handelsſenate) des Zahlungs

ortes deſſen Amortiſation beantragen . Für das Amortiſie

rungsverfahren gelten die Beſtimmungen des Art . 73 , Abſ. 2

der allgemeinen Wechſelordnung mit der Abänderung, daß

die Friſt im Edikte auf dreißig Tage feſtzuſeßen iſt.

Bei Einleitung des Amortiſierungsverfahrens fann das

Gericht auf Antragdes Amortiſierungswerbers dem Bezogenen

mittels einſtweiliger Verfügung die Einlöſung des Scheds

unterſagen ( 8 389 bis 400 der Erekutionsordnung). Eine

dem Verbote zuwider vorgenommene Einlöſung des Schecks

iſt dem Antragſteller gegenüber unwirkſam .

$ 22 .

Der Ausſteller und jeder Indoſſant eines Schecks kann

durch den quer über die Vorderſeite des Schede geſchriebenen

oder gedructen Zuſaß: „nur zur Verrechnung" dem Be

zogenen verbieten , daß der Scheck bar bezahlt werde. Der

Scheck darf in dieſem Falle nur zur Verrechnung mit dem

Bezogenen oder einem Girokunden desſelben ( Rontoinhaber)

oder mit einem Mitgliede der am Sahlungsorte beſtehende

Abrechnungsſtelle benüßt werden. Falls der Bezogene nicht
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felbft Mitglied der Abrechnungsſtelle iſt, kann er bei Prä

ſentation den Scheck durch einen hierauf zu ſeßenden Ver

merf bei einem Mitgliede der Ábrechnungsſtelle zahlbar

ſtellen (8 4, Abſ. 1) . Die hiernach ſtattfindende Verrech

nung gilt als Zahlung (Einlöſung) des Schede im Sinne

dieſes Geſeßes. Der Bezogene haftet für allen Schaden, der

aus der Außerachtlaſſung des Verbotes entſteht.

Der Vermerk : „nur zur Verrechnung “ kann nicht zurück

genommen werden .

$ 23 .

Unterbleibt die Einlöſung eines Schecks , weil dem Aus

ſteller zur Zeit der Präſentation des Schecks bei dem Be

zogenen kein zur Scheckeinlöſung verwendbares Guthaben

(8° 2 , Ziff. 5 ) zuſteht oder wird der Scheck wegen unzu

reichender Deckung nicht voll eingelöſt, ſo trifft den Ausſteller,

ſofern er nicht bei Ausſtellung des Schede mit Grund an

nehmen konnte, daß zur Zeit der Präſentation genügende

Deckung vorhanden ſein werde , eine Ordnungsſtrafe in der

Höhe von drei Prozent des nicht gedecten Scheckbetrages.

Auf dieſe Ordnungsſtrafe wird vom Zivilrichter erkannt.

Das der Strafverhängung vorausgehende Verfahren hat ſich

nach den Vorſchriften des kaiſerlichen Patentes vom 9. Auguſt

1854, RCBI. Nr. 208, zu richten . Das Verfahren wird

nur dann von Amtswegen eingeleitet, wenn der Zivilrichter

durch einen vor ihm durchgeführten Prozeß von der mangeln

den Deckung des Scheds Kenntnis erlangt, ſonſt erfolgt die

Einleitung auf Antrag des Inhabers des Schecks. Die

Einleitung des Verfahrens von Amts wegen findet nicht

mehr ſtatt, wenn ſeit Vorlegung des Schecks zur Zahlung

eine Friſt von ſechs Monaten verſtrichen iſt; der Antrag

des Scheckinhabers auf Einleitung des Verfahrens muß ſpä:

teſtens vor Ablauf des dritten Monates nach der Vorlegung

des Schecks zur Zahlung geſtellt werden .

Für die Eintreibung der zu Gunſten des Staatsſchaßes

einzuziehenden Ordnungsſtrafe und für eine alfällige Um

wandlung der Strafbeträge gelten die Beſtimmungen der

Juſtizminiſterialverordnung vom 5. November 1852, RGBI.

Nr. 227 .

Die Verhängung der Ordnungsſtrafe erfolgt unbeſchadet

einer etwaigen ſtrafgerichtlichen Verfolgung des Ausſtellers

wegen Betruges.

Durch die Verhängung der Ordnungsſtrafe werden die
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dem Inhaber des Schecks nach § 19 zuſtehenden Anſprüche

nicht berührt .

Neben dieſen Anſprüchen kann der Inhaber des Schecks

jedoch, wenn gegen den Ausſteller die Ordnungsſtrafe ver

hängt wurde, vom Ausſteller Erſaß jenes Schadens begehren,

ber ihm durch die unterbliebene oder unvollſtändige Einlöſung

des Schecs verurſacht wurde.

$ 24.

Für die gerichtliche Verfolgung ſchedrechtlicher Regreß

anſprüche gelten die für Wechſelſachen erlaſſenen Zuſtändig

keits- und Prozeßvorſchriften.

Die Zuſtändigkeit für die gerichtliche Verfolgung der

Schadenerſaßanſprüche wegen mangelnder Deckung des Schecks

($ 23) und für Streitigkeiten aus dem unmittelbaren Rechts

verhältniſſe zwiſchen dem Inhaber des Schecks und dem Xus

ſteller oder dem unmittelbaren Vormanne des Inhabers

richten ſich nach den allgemeinen Zuſtändigkeitsvorſchriften

für ſtreitige Rechtsſachen .

Nach lekteren beſtimmt ſich auch das zur Verhängung

einer Ordnungsſtrafe wegen mangelnder Deckung (§ 23)

berufene Gericht, wobei für die Zuſtändigkeit der Betrag

maßgebend iſt , auf welchen der Scheck lautet.

$ 25,

Schecks, welche den Anforderungen des § 2 entſprechen

und im Inlande zahlbar ſind, unterliegen , wenn ſie auf hierzu

beſtimmten Blanketten eines ſchedfähigen Bezogenen ausge

ſtellt werden und entweder ausdrücklich bei Vorzeigung (bei

Sicht) zahlbar geſtellt ſind oder keine Beſtimmung über die

Verfallszeit enthalten, einer Stempelgebühr von vier Hellern

von jedem Stück; Schecks, die den Anforderungen des § 2

entſprechen , aber im Auslande zahlbar ſind, unterliegen einer

Stempelgebühr von zehn Hellern von jedem Stück . Auf ſolche

Schecks geſeşte Indoſſamente und Empfangsbeſtätigungen

ſowie die im § 16 angeführte Erklärung des Bezogenen und

die im § 16 angeführte Beſtätigung einer Abrechnungsſtelle

über die rechtzeitige Einlieferung und Nichteinlöſung des

Schecks ſind ſtempelfrei.

Die Beſtimmungen des vorſtehenden Abſaßes haben auch

auf Überweiſungs-(Übertrags-)ſchecks und auf Effektenſchecs,

die im übrigen den Vorſchriften des gegenwärtigen Geſeķes

nicht unterliegen, dann auf die den Effektenſchecks beigefekten
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Indoſſamente und Empfangsbeſtätigungen finngemäße An

wendung zu finden. Alle anderen Schedks unterliegen der

Stempelpflicht wie kaufmänniſche Anweiſungen über Geld:

leiſtungen (S 18 des Geſeßes vom 8. März 1876, ROBI.

Nr. 26).

Die Anordnungen über die Art der Entrichtung der im

erſten Abſaße feſtgeſegten Stempelgebühren werden im Ver

ordnungswege erlaſſen .

Im Falle der Nichterfüllung der Stempelpflicht bei den

jenigen Schecks, die den feſten Gebühren von vier oder zehn

Hellern zugewieſen ſind, finden die Beſtimmungen der $ 8 20,

21 und 22 des Geſeßes vom 8. März 1876, RGBl. Nr. 26,

Anwendung.

Die nachteiligen Folgen des § 20 ff. des Geſekes vom

8. März 1876, RGBI. Nr. 26, haben auch in dem Falle

einzutreten, wenn ein undatierter oder mit falſchem Datum

verſehener Scheck ausgehändigt wird, und iſt die Gebühren

erhöhung von dem Ausſteller zur ungeteilten Hand mit

jenen Perſonen, welche mit Renntnis dieſer Umſtände den

Scheck annehmen, weiterbegeben oder auszahlen , einzuheben .

Die auf einem ſolchen Scheck verwendeten Stempelzeichen

find als nicht vorhanden anzuſehen .

Die Poſt 60, Ziff. 2, der durch das Gefeß vom 13. De

zember 1862, RGBI.Nr. 89, geänderten Tarifbeſtimmungen

ſowie & 7 , erſter Abſaß des Gefeßes vom 29. Februar 1864,

ROBI. Nr. 20, treten außer Kraft.

$ 26 .

Dieſes Geſek tritt nach Ablauf von drei Monaten ſeit

ſeiner Kundmachung in Wirkſamkeit .

Auf Schecks, die ſchon vor dieſem Zeitpunkte ausgeſtellt

wurden, ſinden die Beſtimmungen des gegenwärtigen Gefeßes
keine Anwendung.

§ 27 .

Mit dem Vollzuge dieſes Gefeßes ſind Meine Miniſter

der Juſtiz, des Handels und der Finanzen beauftragt.

Wien , am 3. April 1906 .



Rechtsſprüche.

I.

Entſcheidungen des Reidsgerichts, des oberften Landes

gerichts München, des Kammergerichts Berlin I. Zivil

Senat“), der Oberlandesgerigte und des Preußiſchen Ober:

verwaltungsgerichts in Handelsſaden.

Zuſammengeſtellt und bearbeitet

bon

Herrn Gerichtsaſſeſſor L. Keyßner in Berlin .

( Fortſeßung aus Bd. LI S. 217 ff ., BD. LIII S. 174 ff., Bd. LIV

S. 250 ff., BD. LV S. 281 ff., BD. LVI S. 210 ff., 562 ff.)

.

*

1. Unzuläſſigkeit der Eintragung handelsrechtlicher Vollmachten

außer Brokuren . Selbſtändiges Prüfungsrecht des Regiſter

gerichts der Zweigniederlaſſung.

Beichluß des Kammergerichte Berlin I. Ziv. Sen. vom

12. Dezember 1904. - Jahrbuch der Entſcheidungen des

åammergerichts BS. XXIX ( N. F. Bd. X ) S. A 91.

a ) Andere handelsrechtliche Vollmachten

als Prokuren ſind in das Handelsregiſter nicht

einzutragen ?) .

b) bat das Regiſtergericht der Þauptnieder:

laffung eine handelsrechtliche Vollmacht zu Un

recht eingetragen, ſo kann das Regiſtergericht

der Zweigniederlaſſung trobem die Eintragung

ablehnen. Unterſchied von der Eintragung eines

1) Die mit einem Stern bezeichneten Faffungen find ausdem Jahrs

buch der Entſcheidungen des Rammergerichts wörtlich übernommen.

2) Vgl. Bd. LVI S. 567 dieſer Zeitſchrift zu Nr. 30.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII . 19
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gewerblichen Unternehmens auf Grund des § 2

HOB.: Rein ſelbſtändiges Prüfungsrecht für das

Regiſtergericht der Zweigniederlaſſung.

HGB. S$ 2, 13, 53.

Dem Vorderrichter iſt inſoweit beizutreten , als er den

Regiſterrichter nicht um deshalb zur Eintragung der Voll

macht für verpflichtet erachtet, weil die Eintragung im Re

giſter der Hauptniederlaſſung erfolgt iſt.

In einem Beſchluſſe des Kammergerichts vom 18. No

vember 1901 1) iſt ausgeführt, daß aus dem im § 13 Abſ . 1

HOB. aufgeſtellten Grundſaße, daß die für die Eintragungen

in das Handelsregiſter erforderlichen Anmeldungen auch bei

dem Gericht einer Zweigniederlaſſung in gleicher Weiſe wie

bei dem Gerichte der Hauptniederlaſſung zu erfolgen habe,

zu folgern ſei , daß das Prüfungsrecht des Regiſtergerichts

der Zweigniederlaſſung in gleicherWeiſe wie fürdas Gericht

der Hauptniederlaſſung beſtehe, es ſei denn , daß beſondere

Vorſchriften des Geſeßes , welche die Anmeldung für die

Haupt- und Zweigniederlaſſung in verſchiedener Weiſe regeln,

eine abweichende Beurteilung rechtfertigen. In jenem Be

ſchluß iſt dann die Ablehnung der Eintragung einer Rom

manditgeſellſchaft in das Regiſter der Zweigniederlaſſung

troß Eintragung in das Regiſter der Hauptniederlaſſung ge

billigt worden , weil die Errichtung der Kommanditgeſellſchaft

nicht in geſeßlicher Weiſe vorgenommen ſei .

Dagegen hat das Kammergericht die Vorausſeßungen

einer abweichenden Beurteilung in dem Falle angenommen ,

wo es ſich um die Eintragung eines gewerblichen Unter

nehmens auf Grund des 8 2 HCB. handelte . Durch lekteren

würden nämlich nicht nur die fachlichen Vorausſeßungen feſt

geſtellt, unter denen ein gewerbliches Unternehmen auch ohne

einen dem 1 Abſ. 2 HGB. entſprechenden Gewerbebetrieb

die Eigenſchaft des Handelsgewerbes erlangen können, ſondern

er lege gleichzeitig der Eintragung der Firma in das Regiſter

der Hauptniederlaſſung formell entſcheidende Bedeutung bei.

Mit der Eintragung erlange der Gewerbetreibende die rechtliche

Stellung eines Kaufmanns. Die Eintragung in das Regiſter

der Zweigniederlaſſung habe dieſe Bedeutung nicht. Deshalb

fönne nur der Inhalt eines einzigen Regiſters maßgebend

ſein , und zwar dasjenige der Hauptniederlaſſung. Daraus

1 ) In dieſer Zeitſchrift BD . LIII S. 184 .
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folge, daß das Regiſtergericht der Zweigniederlaſſung in eine

ſelbſtändige Prüfung derjenigen Vorausſeßungen, welche der

§ 2 für die Eintragungsfähigkeit der Firma eines Gewerbe

treibenden aufſtelle , nicht einzutreten habe +).

Im vorliegenden Falle liegt eine derartigeAbhängigkeit

der Eintragung im Regiſter der Zweigniederlaſſung von der

im Regiſter der Hauptniederlaſſung nicht vor. Die Eintragung

der Vollmacht in leşteres hat lediglich die Bedeutung einer

Kundmachung dieſer Tatſache für den Kreis der Hauptnieder

laſſung, keine rechtſchaffende Wirkung. Soll die Kundmachung

auch für den Kreis der Zweigniederlaſſung erfolgen, ſo tritt

die in dem Beſchluſſe vom 18. November 1901 eingehend

begründete grundfäßliche Pflicht des Regiſterrichters der leß

teren zur ſelbſtändigen Prüfung der Eintragungsfähigkeit

ein, und wenn er dieſe verneint, ſo hat er die Eintragung

ohne Rüdſicht auf das Hauptregiſter abzulehnen .

2. Begrenzung der Anmeldungen zum þandelsregiſter.

Belluß des Rammergeriot Berlin I. 3iv. Senat bom

9. Februar 1905. Fahrbuch der Entſcheidungen des

Rammergerichts BD. XXIX (N. F. Bd. X) S. A 213.

a ) Die Verfügung des preußiſchen Fuſtiz

miniſters vom 7. November 1899 ſtellt objektives

Recht dar ; ihre Verleßung rechtfertigt die weitere

Beſchwerde.

b) Das Regiſtergericht iſt nicht befugt , die

Anmeldung nachträglicher Veränderungen der

eingetragenen Perſonalien (N amen , Stand,

Wohnort) zu verlangen.

(Preuß. Fuft.Min .Verf. über die Führung des Handel@ regiſters vom

7. November 1899 ; HGB. § 234.

Das Landgericht forderte die Mitglieder des Vorſtandes

der „K." Aktiengeſellſchaft im Ordnungsſtrafverfahren auf,

die Veränderung des Wohnſißes von zwei Vorſtandsmits

gliedern und zwei Prokuriſten in öffentlich beglaubigter

Form zum Handelsregiſter anzumelden. Einſpruch und ſo

fortige Beſchwerde waren erfolglos . Der weiteren Beſchwerde

iſt ſtattgegeben.

1 ) Vgl . Beſchluß des Rammergerichts vom 11. April 1904. In

dieſer Zeitſchrift Bd. LVI Š. 228 .
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In den Gründen wird ausgeführt :

Die Vorinſtanzen berufen ſich für die Notwendigkeit der

Eintragung der Wohnortsveränderungen der Mitglieder des

Vorſtandes einer Aktiengeſellſchaft in erſter Reihe auf § 234

HOB., wo im Abſ . 1 beſtimmt iſt :

„ Jede Änderung des Vorſtandes oder der Ver:

tretungsbefugnis eines Vorſtandsmitgliedes - iſt

durch den Vorſtand zur Eintragung in das Handels:

regiſter anzumelden “,

indem ſie als eine Änderung des Vorſtandes " im Sinne

dieſer Vorſchrift auch eine Veränderung in den weſentlichen

perſönlichen Verhältniſſen der Vorſtandsmitglieder (wie Namen ,

Stand und Wohnort) auffaſſen . Dieſe Auslegung trifft nicht

zu . Dem bloßen Wortſinne nach iſt unter einer „Änderung

des Vorſtandes “ nicht ein Wechſel in den perſönlichen Ver

hältniſſen des einzelnen Vorſtandsmitglieds zu verſtehen,

ſondern nur eine Änderung in der Zuſammenſeßung des

Vorſtandes “. Der Art. 233 des früheren HGB. (an deſſen

Stelle der jeßige Abſ. 1 des § 234 getreten iſt) lautete :

„ jede Änderungin der Zuſammenſeßung des Vor

ſtandes muß zur Eintragung in das Handelsregiſter

angemeldet werden ."

Nach den Materialien zum neuen HGB. iſt anzunehmen,

daß durch die Annahme des iepigen, von dem früheren ab

weichenden , Wortlauts eine fachliche Änderung nicht beab

ſichtigt, vielmehr lediglich eine Faſſungsänderung gewollt war

(bei welcher man anſcheinenddie gleichartige Faſſung des

§ 67 BGB. im Auge hatte) . Zu dieſen „ Änderungen “ ſind

nur ſolche in der Organiſation des Vorſtandes oderim Per

ſonalbeſtande ſeiner Mitglieder, nicht aber in den Perſonalien

( Namen, Stand, Wohnort) des einzelnen Mitglieds (Staub,

HOB. § 234 Anm . 1; Goldmann , HOB. 234 Anm. 2)

zu zählen .

In zweiter. Linie ſtüßen ſich die Vorentſcheidungen auf

die Beſtimmungen der Verfügung des preußiſchen Juſtiz

miniſters über die Führung des Handelsregiſters (vom 7. No

vember 1899 (IMBI. S. 313). Eine Verlegung der Vor

ſchriften dieſer Verfügung kann ſehr wohl das Rechtsmittel

der weiteren Beſchwerde begründen. Der Erlaß derauf die

Einrichtung und Führung des Handelsregiſters fich beziehen

den Ausführungsbeſtimmungen iſt dem Juſtizminiſter in An

wendung des Vorbehalts des § 200 FOG . durch Art. 29

des preuß. FGG . übertragen worden . Die innerhalb der
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dort gezogenen Grenzen erlaſſene Verfügung des Juſtizmini

ſters trägt den Charakter einer Rechtsverordnung und nicht

einer bloßen Verwaltungsverfügung ; ſie iſt eine nach den

Grundſäßen des öffentlichen Rechtes des Deutſchen Reichs

und des Königreichs Preußen über die Quellen des objektiven

Rechts in gültiger Weiſe geſchaffene Norm des objektiven

Rechts (RG. XIII S. 213). Dieſe Verfügung ſteht den in

verfaſſungsmäßiger Form erlaſſenen Gefeßen in Bezug auf

die Anwendung des § 27 FGG . in Verbindung mit § 550

ZPD. gleich und wird durch ihre Verlegung die weitere Be

ſchwerde gerechtfertigt. (Schulße - Görliß, FGG. $ 27

Anm. 2a ; Wallmanns Deutſche Jur.Ztg. VII S. 600.)

In der Juſtizminiſterialverfügung ſind im allgemeinen

nicht die einzelnen richterlichen Eintragungshandlungen als

ſolche hervorgehoben , ſondern nur diejenigen Stellen in den

Spalten des ihr beigegebenen Regiſterformulars bezeichnet,

an welchen die vorzunehmenden Eintragungen zu bewirken

find (SS 29, 32) . Soweit alſo die Notwendigkeit eines ein

zelnen Eintragungsakts , insbeſondere einer nachträglichen

Eintragung einer Veränderung , nicht unmittelbar aus dem

Geſeß erhellt, iſt der Regiſterrichter darauf angewieſen, aus

den vorgeſchriebenen Spalteninhaltsangaben und den in

den Regiſterformularen mitgeteilten Probeeintragungen ſeine

Schlüſſe für vorzunehmende Eintragungen zu ziehen .

Hierbei iſt zu beachten, daß zur Eintragung in das

Handelsregiſter grundſäßlich nur ſolche Tatſachen geeignet

ſind , welche dazu durch die Geſeße zugelaſſen ſind. Schon

der Entwurf eines preuß. HGB. von 1857, deſſen bezügliche

Beſtimmungen für das Ang . D. HOB. grundlegend waren,

ſteht auf dem Grundſaße der feſten Begrenzung der in das

Handelsregiſter einzutragenden Tatſachen. In den ihm bei

gegebenen Motiven wird auf S. 10 geſagt :

„ Der Kreis der Tatſachen , welche ſich zur Ein

tragung in das Handelsregiſter eignen , muß ein geſeka

lich begrenzter ſein. Es kann nicht zugegeben werden,

daß es jedem Kaufmann freiſtehe, beliebige Tatſachen

durch das Bandelsregiſter zu veröffentlichen , welche

Dritten entgegenzuſeßen vielleicht in ſeinem Intereſſe

liegt. Abgeſehen davon , daß dadurch leicht eine Über

fülung der Handelsregiſter zu befürchten ſtände und

die Handelswelt in dieden Verkehr im höchſten Grade

ſtörende Notwendigkeit verſeßt würde , bei jedem Ge

ſchäfte zahlloſe Vermerke der einzelnen Handelsregiſter
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durchzuſehen , iſt der Grund entſcheidend, daß die Wir

kung derBekanntmachungen durch das Handelsregiſter

immerhin auf einer Fiktion beruht , welche möglicher

weiſe mit der Wirklichkeit nicht übereinſtimmt. Eine

ſolche Fiktion darf aber nur da zugelaſſen werden ,

wo eine geſekliche Notwendigkeit für dieſelbe vor

liegt. “

Auf dieſem Standpunkteſtand auch Art. 12 Abſ. 1

Ang. D. HGB. (welcher in Übereinſtimmung mit Art. 8 Abſ.1
des erwähnten Entwurfs lautete :

Bei jedem Handelsgericht iſt ein Handelsregiſter

zu führen , in welches die in dieſem Gefeßbuch ange

ordneten Eintragungen aufzunehmen ſind“ ),

ſowie Wiſſenſchaft und Praxis (Behrend , Handelsrecht

§ 39 Anm. 20 ; Schulße- Görliß , Handels- 2c . Regiſter-

S. 3 ; Anſchüß und v . Völderndorff , Aug. D. HGB.

Art . 12 S. 119 ; Birkenbihl im Archiv für Bürgerliches

Recht BD . VI S. 221, 233, 235 ; Staub , Aug. D. HGB.

Art. 12 & 2) .

Wenn in dem neuen HOB. dieſe Vorſchrift nicht wieder

bolt iſt, ſo geſchah dies nicht, um von dieſem Grundſaß ab:

zuweichen , ſondern weil ſie überflüſſig erſchien. (Staub,

HOB. 8 8 , Erkurs Anm . 6 ; Denkſchr. zum HGB . S. 21 ;

Bahn -Mugdans Mater. VI S. 206. ) Auf dem gleichen

Standpunkte fteht auch die Juſtizminiſterialverfügung vom

7. November 1899, wenn ſie im $ 3 beſtimmt:

,,Der Richter hat dafür Sorge zu tragen , daß die

geſeßlich vorgeſchriebenen Eintragungen in das Regiſter

erfolgen .“

Indem dieſe Verfügung unter ihren allgemeinen Vor

ſchriften jenen Grundſaß ausſpricht, gibt ſie deutlich zu

erkennen, daß ſie ihn auch auf ihre weiterhin folgenden be:

ſonderen Eintragungsvorſchriften angewendet wiſſen will.

Auch nach dieſen wird alſo der Regiſterrichter keine Ein

tragungen in das Handelsregiſter vornehmen dürfen , welche

dort nicht zugelaſſen ſind. Namentlich hat er nicht die Bes

fugnis , den Kreis der dort vorgeſchriebenen Eintragungen

aus Zweckmäßigkeitsgründen zu erweitern und darüber hinaus

von den Beteiligten Anmeldungen zu verlangen oder mit

Ordnungsſtrafen zu erzwingen .

Eine weitere Frage von erheblicher Bedeutung iſt hier

die, ob für das Handelsrecht derGrundſaß anzuerkennen iſt,

daß das Bandelsregiſter vom Regiſterrichter ſtets in allen
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ſeinen Teilen richtig und einer inzwiſchen veränderten Sach

lage entſprechend zu erhalten iſt, ſo daß hiernach eine jede

Eintragung, welche dieſem Zwede dient, gerechtfertigt wird,

auch wenn ſie ſonſt im Gefeß nicht vorgeſchrieben iſt. Die

Bejabung dieſer Frage würde für alle Eintragungen , welche

der Richtigerhaltung des Handelsregiſters dienen, in gewiſſer

Weiſe zu einer Ausnahme von dem vorhin entwickelten Prin

zipe der feſten Begrenzung der einzutragenden Tatſachen

führen. Sie iſt jedoch vom Standpunkte ſowohl des alten

wie auch des neuen HOB. zu verneinen . In keinem der

beiden Gefeßbücher iſt ein derartiger Grundſaß ausdrüdlich

ausgeſprochen ; ebenſowenig iſt er aber aus ihren Beſtim

mungen über die Führung des Handelsregiſters abzuleiten .

Im Gegenteil erhellt aus einer ganzen Reihe von Einzel

vorſchriften , daß es erforderlich erſchien, für jeden einzelnen

Fall, wo die Nachtragung einer Veränderung im Handels

regiſter erfolgen ſollte, dieſe beſonders vorzuſchreiben. Das

wäre ſelbſtredend überflüſſig geweſen , wenn die Eintragung

aller Veränderungen ſchon nach einem beſtehenden allgemeinen

Rechtsſaße notwendig geweſen wäre. Naturgemäß liegt den

betreffenden Vorſchriften die Auffaſſung zu Grunde, daß alle

wichtigeren Veränderungen ſtets im ħandelsregiſter nach:

getragen und zur Kenntnis des Publikums gebracht werden

ſollten, wie es auch im Eingange der Juſtizminiſterialinſtruk

tion vom 12. Dezember 1861 heißt:

„Das Handelsregiſter hat zum Zwecke , diejenigen

Rechtsverhältniſſe des Handelsſtandes , welche für den

kaufmänniſchen Verkehr von erheblichem Intereſſe ſind,

in möglichſter Vollſtändigkeit und in zuverläſſiger Weiſe

zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. “

Dies hinderte jedoch nicht, daß man andere Verände

rungen für weniger wichtig hielt und das Intereſſe des

Publikums an ihrer Eintragung und Veröffentlichung nicht

ſo hoch einſchäßte, um dieſe vorzuſchreiben . So iſt nament

lich im $ OB. ſelbſt in den Fällen , in welchen die Angabe

der vollen Perſonalien für die erſte Eintragung vorgeſchrieben

iſt (Art. 86 Abſ. 2 Nr . 1 , Art . 151 Abſ. 2 Nr . 1, Art . 176

Abſ. 2 Nr. 1 alten HGB.; § 106 Abſ. 2 Nr. 1 , § 162 neuen

HGB.), die Nachtragung der Veränderungen nicht angeordnet

worden Art. 86, 87, 151, 155, 176, 198, 201 ; $$ 106,

107, 162 HGB .) . Die betreffenden Perſoneneintragungen

haben und behalten danach den Charakter einer einmaligen

Identitätsfeſtſtellung für die Zeit der Eintragung, nicht aber
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den einer immer noch voll zu treffenden Perſonalbeſchreibung

für die Folgezeit . Gleichzeitig blieb es aber der Landesgeſega

gebung und in Preußen dem Juſtizminiſter unbenommen ,

dieſe Vorſchriften über Führung des Handelsregiſters in der

Weiſe zu ergänzen, daß durch die Anordnung der Nachtragung

aller eintretenden Perſonalienveränderungen auch der leştere

Zweck angeſtrebt wird. Immer aber bedarf es auch hier

zur Erreichung dieſes Zweckes der Aufſtellung entſprechender

beſonderer Vorſchriften. Allerdings könnte für die gegen

teilige Auffaſſung die Bemerkung der Denkſchrift S. 39:

,,Von manchen Seiten iſt auch eine Eintragung der

Lage der Geſchäftsräumlichkeiten innerhalb des Orts

der Niederlaſſung (Straße, Hausnummer) , ſowie des

Geſchäftszweiges , dem der Gewerbebetrieb des Anmel

denden angehört, befürwortet worden. Der Entwurf.

fieht jedoch hiervon ab , weil ſonſt jede in dieſer Be

ziehung eintretende Veränderung eingetragen werden

müßte ...“

verwertet werden . Hier liegt aber nur eine gelegentliche

Bemerkung vor , auf welche gegenüber den vorangegebenen,

aus dem Gefeße ſelbſt geſchöpften Gründen ein durchſchlagen

des Gewicht nicht gelegt werden kann.

Somit iſt der Regiſterrichter weder nach Reichs- noch

nach preußiſchem Recht befugt, von den Beteiligten über die

hierfür erlaſſenen Vorſchriften hinaus Anmeldungen zu ver

langen, und zwar auch dann, wenn es ſich um die Aufrecht

erhaltung und Herbeiführung der Richtigkeit des bereits vor

handenen Regiſterinbalts handelt.

Prüft man unter dieſen Geſichtspunkten die Notwendig

keit der Anmeldung der Wohnortsverlegung, ſo iſt ſie zu

verneinen . Ausdrücklich iſt deren Eintragung dort nirgends

vorgeſchrieben , und zwar bei feiner der oben aufgeführten

Perſonalkategorien und für keine Veränderung der erwähnten

Perſonalien . Aus der Notwendigkeit der Angabe der vollen

Perſonalien bei der erſten Eintragung folgt nichts für die

Notwendigkeit der Eintragung ihrer ſpäteren Veränderungen.

Der $ 32 Nr. 6 f. , wonach jede Änderung in den Perſonen

des Vorſtandes , der perſönlich haftenden Geſellſchafter, der

Geſchäftsführer oder Liquidatoren " zu vermerken iſt , kann

auch nicht in dieſem Sinne aufgefaßt werden , ſondern nur

auf einen Wechſel im Perſonalbeſtande bezogen werden.

Das ergibt , abgeſehen vom Wortſinne , ein Vergleich mit

dem gleichartig gefaßten § 244 HGB., welcher allgemein ſo

.



Rechtsſprüche. 297

ausgelegt wird (Lehmann - Ring zu § 244 Nr. 1 ; Staub

daſ . Anm . 2) . Dazu kommt, daß im beigefügten Regiſter

formular keine einzige Eintragung enthalten iſt, welche eine

folche Veränderung zum Gegenſtande hat . Auch das For

mular zur Inſtruktion von 1861 enthielt ſie nicht. Dem

entſprechend hat die Praris allgemein ſolche Eintragungen

nicht gefordert. Wenn die neue Verfügung unter dieſen

Umſtänden nicht ausdrücklich eine ſolche Eintragung verlangte,

ſo lag ihr hiernach ſicherlich die Auffaſſung zu Grunde, daß

fie auch fünftighin nicht erforderlich ſein ſollte. Hierfür

ſpricht auch ein Vergleich dieſer Verfügung mit den übrigen

Ende 1899 erlaſſenen Verfügungen des Juſtizminiſters über

die Führung der ſonſt noch von den Gerichten zu führenden

Regiſter. Während bei der Führung des Genoſſenſchafts

und Vereinsregiſters nach den Verfügungen vom 8. und

9. November 1899 in Bezug auf die Eintragung der Per

ſonalien die gleichen Grundfäße wie beim Handelsregiſter

befolgt worden ſind, findet ſich bei der Führung des Schiffs

regiſters eine bedeutende Abweichung. In der betreffenden

Verfügung vom 11. Dezember 1899 ift in § 28 ausdrücklich

beſtimmt:

Andere Änderungen in den die Eigentumsverhält

niſſe betreffenden eingetragenen Tatſachen, z. B. Ände

rungen des Namens oder des Wohnorts eines Reeders,

find in der Unterſpalte e einzutragen . "

Dieſe zunächſt für das Seeſchiffsregiſter gegebene Vor

ſchrift iſt nachher in § 40 beim Binnenſchiffsregiſter für an

wendbar erklärt . Dementſprechend findet ſich dann auch in

dem beigefügten Schiffsregiſterformular eine Probeeintragung,

in welcher eine entſprechende Perſonenſtandsveränderung ver

merkt iſt. Es muß hiernach als Abſicht des Juſtizminiſters

angeſehen werden , daß beim Handelsregiſter (im Gegenſaß

zum Schiffsregiſter) Änderungen der perſönlichen Verhältniſſe

und Eigenſchaften der eingetragenen natürlichen Perſonen

nicht eingetragen werden ſollen ; denn es muß ausgeſchloſſen

erſcheinen , daß dieſe auffällige Verſchiedenheit der Vorſchriften

über die Führung beider Regiſter, welche um dieſelbe Zeit

erlaſſen wurden , eine bewußte und gewollte nicht geweſen

ſein ſollte.

Demgegenüber fann auf die in den Vorentſcheidungen

für die gegenteilige Auffaſſung geltend gemachten Zweck

mäßigkeitsgründe Gewicht nicht gelegt werden . Außerdem

find dieſe auch keineswegs unanfechtbar. Allerdings würde
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es wohl die Brauchbarkeit des Handelsregiſters in gewiſſer

Weiſe erhöhen, wenn alle ſolche Veränderungen in ihm ſtets

pünktlich nachgetragen würden und es über ſie ſtets zuver

läſſige Auskunft geben würde . Andererſeits könnte aber

dadurch leicht eine Überfüllung und Unüberſichtlichkeit des

Regiſters eintreten, welchenach den oben angeführten Motiven

beſonders vermieden werden ſoll. Im übrigen iſt nicht zu

erwarten , daß fich die Richtigkeit und Voữſtändigkeit des

Regiſters , auch wenn die Anmeldung aller derartigen Ver

änderungen vorgeſchrieben wäre, jemals auch nur annähernd

erreichen laſſen würde, weil dieſe fich in zahlreichen Fällen

der Kenntnis des Regiſterrichters und der handelsrechtlichen

Kontrollorgane entziehen würden , zumal das Intereſſe der

Beteiligten an der Richtigſtellung des Handelsregiſters gerade

in dieſer Beziehung meiſt kein erhebliches iſt. Es lagen

ſomit in der Tat ausreichende Gründe dafür vor, daß man

fich bei der Verfügung vom 7. November 1899 ebenſo wie

im HGB. ſelbſt damit begnügte , jenen Perſoneneintragungen

nur den Charakter einer einmaligen Identitätsfeſtſtellung zu

geben , ihnen dagegen nicht die Bedeutung einer fortlaufenden

Feſtſtellung der perſönlichen Verhältniſſe und Eigenſchaften

der eingetragenen Perſonen beizulegen. Sollte es im kauf

männiſchen Leben darauf ankommen , Veränderungen der

erſten Eintragung zu beweiſen, ſo wird das eben auf andere

Weiſe geſchehen müſſen und vielfach auch einfacher und

billiger als durch das Handelsregiſter geſchehen können, z . B.

bei Namensänderungen durch Perſonenſtandsurkunden oder

durch Zeugniſſe derjenigen Stellen , welche ſie genehmigt

haben , bei Standesänderungen durch Patente oder durch

Atteſte der für ſie zuſtändigen Behörden , bei Verlegung des

Wohnorts durch Beſcheinigungen der örtlichen Polizeibehörden.

3. Unzuläſſigkeit des Firmenzuſages „ Börſe “ .

Beichluß des Kammergerichts I. Ziv.Sen. dom 14. No:

vember 1904. - Fahrbuch der Enticheidungen des Kammer:

gerichtes Bd. XXIX (N. F. B. X) Š . A 86 .

* Der Zuſaß „Cölner Fahrrad -Börſe“ zu der

Firma einer Fahrradhandlung iſt, namentlich

wenn es ſich um ein unbedeutendes Geſchäft

handelt , zur şerbeiführung einer Täuſchung



Rechtsſprüche. 299

über die Art und den Umfang des Geſchäfts ge

eignet und deshalb unzuläſſig.

HGB. § 18 Abſ. 2.

Es iſt den Vorinſtanzen darin beizutreten, daß der ge

wählte Zuſaß „Cölner Fahrrad- Börſe“ geeignet iſt , eine

Täuſchung über die Art und den Umfang des Geſchäfts des

Beſchwerdeführers herbeizuführen . Vollſtändig auszuſcheiden

iſt dabei die Frage, ob er darauf berechnet iſt, eine Täuſchung

herbeizuführen ; denn es kommt hier lediglich darauf an, ob

er objektiv geeignet iſt, eine Täuſchung im Publikum herbei

zuführen , und nicht darauf, ob ſubjektiv vom Beſchwerde

führer eine ſolche beabſichtigt iſt.

Die „Börſe“ iſt ſeit langer Zeit eine techniſch-kauf

männiſche Einrichtung, deren Charakter ſich in beſtimmter

Weiſe herausgebildet hat ; ſie iſt jeßt auch durch das Börſen

geſeß vom 22. Juni 1896 ausführlich geregelt. Die Errich

tung einer Börſe bedarf demnach der Genehmigung der

Landesregierung; dieſe übt die Aufſicht über ſie aus (81);

für jede Börſe iſt eine Börſenordnung zu erlaſſen , nach

welcher ſie von den Börſenorganen geleitet und ihr Verkehr

geregelt wird (SS 4 , 5) . Auf dieſe Weiſe wird für den

Handelsverkehr gewiſſermaßen ein neutraler Boden geſchaffen,

auf welchem kauf- und verkaufsluſtige Perſonen zwanglos

zuſammenkommen, um unter dem Schuße des Staates und

der Aufſicht der beſtellten Börſenorgane in gewiſſen Geſchäfts

zweigen ihre Geſchäfte abzuſchließen.

Während nun im weiteren Publikum , welches mit der

,,Börſe " ſelbſt nichts zu tun hat , im allgemeinen eine nur

geringe Kenntnis der Einzelheiten ihrer Einrichtungen, ihres

Verkehrs und ihrer geſeßlichen Regelung verbreitet iſt, iſt es

in den weiteſten Kreiſen bekannt, daß der zu einer ,,Börſe "

kommende Kaufluſtige dort, im Gegenſaß zu einem gewöhn

lichen Verkaufsgeſchäfte, nicht nur einen Verkäufer, ſondern

eine größere Anzahl von Verkaufsluſtigen antreffen wird,

deren Angebote er miteinander in Vergleich ſtellen kann, um

dadurch einen ihm möglichſt vorteilhaften Abſchluß zu erzielen .

Gerade das iſt ein für den einzelnen Kaufluſtigen hervor

ſtechender und ſehr weſentlicher Grund, welcher ihm die Ge

legenheit, ſeine Räufe auf einer Börſe oder in einem börſen

ähnlich eingerichteten Betriebe zu machen, als eine beſonders

günſtige und verlođende erſcheinen laſſen wird. Außerdem

iſt in den Augen des Publikums mit der Einrichtung einer
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„Börſe" (entſprechend ihrem vorhin beſchriebenen Wirkungs

freiſe) vorwiegend das Vorhandenſein eines zentraliſierten

Großverkehrs perbunden , durch welchen das Geſchäftsleben

einer Stadt oder Gegend für gewiſſe Geſchäftszweige an

einer beſtimmten Stelle zuſammengefaßt wird. Wenn ſonach

einer kaufmänniſchen Veranſtaltung der Name einer ,,Börſe "

beigelegt wird, ſo wird damit für ſie der Anſpruch erhoben,

daß es ſich um eine bedeutende , den geſchäftlichen Verkehr

auf einem beſtimmten handelsgewerblichen Gebiet in gewiſſer

Weiſe beherrſchende Unternehmung von erheblichem Umfange

handelt. Auch ein ſolcher gilt aber erfahrungsmäßig beim

Publikum , insbeſondere bei zahlreichen Kaufluſtigen, als eine

gute Empfehlung für ein Geſchäft; zugleich iſt er geeignet,

feinen Kredit zu erhöhen .

Der gewöhnliche Sprachgebrauch eines großen Teils der

Bevölkerung hat bei der Bezeichnung einer geſchäftlichen Ein

richtung als Börje " keineswegs immer und ausſchließlich

eine unter ſtaatlicher Aufſicht ſtehende „Börſe“ in dem engen

Sinne des Börſengeſeßes im Auge ; vielmehr denkt man

dabei vielfach auch an eine geſchäftliche Veranſtaltung, welche

nur die beiden ſoeben erörterten charakteriſtiſchen Merkmale

hat , nämlich ein Zuſammentreffen von Gruppen kauf- und

verkaufluſtiger Perſonen (Produzenten, Lieferanten, Händler,

Abnehmer , Konſumenten) an gemeinſamer Stätte (welche

nicht lediglich dem Warenvertriebe von ſeiten eines einzigen

Verkäufers gewidmet iſt), ſowie einen Geſchäftsverkehr von

bedeutendem Umfange,welcher einen oder mehrere beſtimmte

Geſchäftszweige umfaßt. Dabei erſcheint es nicht weſentlich,

daß das gerade ſolche Zweige des Warenverkehrs ſind, für

welche die ſtaatlich beaufſichtigten Börſen beſtimmt oder die

üblichen Handelsſtätten ſind. Nach dieſem weiteren Begriffe

der „ Börſe" iſt allerdings nicht ausgeſchloſſen , daß auch

private Veranſtaltungen , bei welchen eine ſtaatliche Aufſicht

nach Maßgabe des Börſengeſeßes fehlt , vom Publikum als

Börſen “ betrachtet und bezeichnet werden . Nicht mit Un

recht führt der Beſchwerdeführer an , daß man von „ Kleider=“,

„Fiſch“, „Muſik-“ und ähnlichen „ Börſen “ ſpreche, ohne

daß man dabei an die eigentlichen Börſen unter ſtaatlicher

Aufſicht denke.

Es darf ſich dann aber (wenn die Bezeichnung „ Börſe “

nicht eine mißbräuchliche ſein ſoll) doch niemals um Ver

kaufsgeſchäfte eines Einzelkaufmanns handeln , ſondern es

müſſen immer Einrichtungen ſein , bei welchen für die be

/ n
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treffenden Geſchäftszweige beiderſeitige Mehrheiten von Ein

und Verkäufern zuſammenkommen , und dies in einem ſo

erheblichen Umfange, daß der an einer Stelle konzentrierte

Geſchäftsbetrieb dadurch ein börſenähnliches Gepräge erhält.

In dem vorliegenden Fall erſcheint es ſehr wohl mög

lich, daß man im Publikum die fo bezeichnete Unternehmung

als eine Börſe " in dem erweiterten Sinne auffaßt und

daß bei dieſem die Auffaſſung hervorgerufen wird , daß in

dem Geſchäfte des Antragſtellers eine börſenähnliche Gelegen

heit zu günſtigen Einkäufen vermöge Auswahl unter einer

Reihe von Verkäufern gegeben ſei, ſowie daß es ſich um ein

beſonders großes und bedeutendes , den Sandel mit Fahr

rädern für Cöln gewiſſermaßen konzentrierendes Geſchäft

handle. Es iſt die Wahrſcheinlichkeit nicht von der Hand

zu weiſen, daß gerade in ſolchen Kreiſen, in welchen Fahr

räder benußt und gekauft werden , aus dem Firmenzuſaße

Cölner Fahrrad-Börſe " der Glaube erweckt wird , daß da:

mit Art und Umfang des ſo firmierten Geſchäfts als börſen

ähnliche in dem dargelegten Sinne bezeichnet werden ſollen .

Die von dem Beſchwerdeführer betriebene Fahrradhand

lung hat weder nach der Art noch nach dem Umfang ihres

Geſchäftsbetriebes einen börſenähnlichen Charakter , ſo daß

der gewählte Firmenzuſaß geeignet iſt, eine Täuſchung über

die Art und den Umfang des Geſchäfts herbeizuführen.

4. Unzuläſſigkeit einer wahrheitswidrigen Ortsbezeichnung

als Firmenzuſat.

Beſchluß de & Rammergerichts Berlin I. Z iv.Senat dom

13. Januar 1905 . Jahrbuch der Entſcheidungen des

Rammergeridte Bd. XXIX (N. F. Bd. X ) S. A 210.

Es verſtößt gegen den Grundfaß der Firmen

wahrheit , wenn der Firma ein Ortsname bei:

gefügt werden ſoll , der nur als Ort der Nieder:

laſſung angeſehen werden kann , als ſolcher

aber unrichtig iſt .

HGB. § 18 Abſ. 2 .

Auf Antrag des Kaufmanns D. war in das Handels

regiſter eingetragen worden , daß er in N. 3. eine Molkerei

unter der Firma „ Zentral-Molkerei N. 3., Inh. L. D." be



302 Rechtsſprüche.

treibe. Dieſe Eintragung war inſofern wahrheitswidrig, als

die Molkerei nicht in N. 3. , ſondern in Abbau Kolonie B

betrieben wird . Auf Anregung des Raufmanns N. in N. 3.,

dem dort eine Molkerei gehört, gab das Amtsgericht dem D.

im Ordnungsſtrafverfahren auf, ſich des Gebrauchs der un

zuläſſigen Firma zu enthalten .

Das hiergegen erhobene Beſchwerdeverfahren war ohne

Erfolg .

Aus den Gründen :

Es handelt ſich weder um die Frage, ob eine Verwechsa

lung zwiſchen den beiden Betrieben möglich wäre , noch ob

N. Kechte aus 37 Abſ. 2 HOB . herleiten könnte, ſondern

es handelt ſich lediglich um das zwar auf Anregung des N.,

aber von Amts wegen eingeleitete Verfahren aus § 140 FOG. ,

bei welchem die Rechte anderer Firmeninhaber gar nicht in

Betracht kommen.

Im § 18 HOB. , welcher den Grundſaß der Firmen

wahrheit aufſtellt, ſind ausdrüdlich als unzuläſſig erklärt

diejenigen Zuſäße , die ein Geſellſchaftsverhältnis andeuten

oder ſonſt geeignet ſind , eine Täuſchung über die Art oder

den Umfang des Geſchäfts oder die Verhältniſſe des Ge

ſchäftsinhabers herbeizuführen, dagegen ausdrücklich geſtattet

Zuſäße, die zur Unterſcheidung der Perſon oder des Geſchäfts

dienen . Unter den an und für ſich ausdrücklich geſtatteten

Zuſäßen ſind jedenfalls als dem Grundiaß der Firmenwahr

heit direkt widerſtreitend diejenigen Zuſäße unzuläſſig, die

ſich als wahrheitswidrig darſtellen. Dies trifft namentlich

dann zu, wenn einer Firma eine Ortsbezeichnung hinzugefügt

werden ſoll, die nur als Bezeichnung des Ortes der Nieder

laſſung angeſehen werden kann, als ſolche aber unrichtig iſt.

Da der Zuſaß „N. 3." in der Firma des Beſchwerde:

führers als Bezeichnung des Ortes der Niederlaſſung ange

ſeben werden muß, als ſolcher aber unſtreitig unwahr iſt, ſo

ergibt ſich die Inzuläſſigkeit des Zuſaßes gemäß § 18, § 37

Abſ . 1 HOB .

Es kann auch nicht als rechtsirrtümlich bezeichnet wer

den, wenn die Vorinſtanzen gemäß § 18 Abſ. 2 HGB. an

genommen haben,daß die Worte „ Zentral-Molkerei N. 3.“

eine Täuſchung über den Umfang des Geſchäfts nach der

Richtung hin herbeizuführen geeignet ſind, daß die Annahme

erweckt wird, als wenn das Geſchäft mehrere Molkereibetriebe

in N. 3. umfaßte .



Rechtsſprüche. 303

-

5. Die Neubildung der Firma „ A. B., Sohn “ iſt zuläſſig "),

auch wenn ein Nachfolgerverhältnis nicht vorliegt.

Beichluß des Kammergericta I. Ziv.Sen. vom 12. Juni

1905. Rechtſprechung der Oberlandesgerichte auf dem

Gebiete des Zivilrechts 28. XI S. 377.

HOB. & 18 Abj . 2 .

Die Feſtſtellung der Vorinſtanzen , die Firma „A. B.,

Sohn" laſſe eine Fortſeßung des Geſchäfts des Vaters ver

muten und ſei zu einer Täuſchung über die Art des Ge

ſchäfts geeignet, beruht auf Verlegung des Gefeßes. Antrag

ſteller führt den Namen „A. B.", und der durch ein Komma

von dieſem Namen getrennte Zuſaß ,,Sohn “ entſpricht durch

aus den tatſächlichen Verhältniſſen , da auch der verſtorbene

Vater des Antragſtellers ,, A . B." hieß . Der Umſtand allein ,

daß der Zuſa „Sohn“ bisweilen dazu benußt wird , um

ein Nachfolgeverhältnis auszudrüden, ſteht ſeiner Verwendung

beim Nichtvorliegen eines ſolchen Verhältniſſes nicht entgegen .

Denn der Zuſaß dient mindeſtens ebenſo oft dazu, um deut

lich zu machen , daß nicht der Vater, ſondern der Sohn

Inhaber des Geſchäfts iſt. Wäre der Firma eine Form

gegeben, die den Anſchein erwedte, als ſei der Vater „ X.B. "

früher Inhaber des Geſchäfts geweſen, ſo ließe ſich die Feſt

ſtellung der Vorinſtanzen nicht beanſtanden , denn es macht

in der Geſchäftswelt einen Unterſchied, ob ein beſtehendes

Geſchäft auf den Sohn übergegangen iſt, oder ob der Sohn

das Geſchäft neu begründet hat. Allein das Komma bringt

deutlich zur Geltung, daß der Name ,, A. B." nicht im Ge

nitiv, ſondern im Nominativ ſteht, und daß der Zuſaß

Sohn “ nicht einen Nachfolger kennzeichnen , ſondern ein

Unterſcheidungsmerkmal darſtellen ſoll. Eines ſolchen bedurfte

es hier, weil in E. bereits eine Firma ,, A . B." beſtand. Der

Antragſteller mußte einen Zuſak hinzufügen zur deutlichen

Unterſcheidung . Da hierzu der Zuſaß „Sohn“ ausreicht, iſt

er nach § 18 Abſ. 2 HGB. auch nicht unſtatthaft. Der An

ſchein, als ſei der Antragſteller ein Sohn des Inhabers der

eingetragenen Firma „ 4. B." wird durch die Firma „A. B. ,

Sohn " an ſich nicht hervorgerufen . Bei der Bildung einer“

neuen Firma iſt, deren innere Wahrheit vorausgeſeßt, ledig

lich darauf Rückſicht zu nehmen , daß ſie ſich von anderen

gleichlautenden Firmen deutlich unterſcheidet.

.

I

1 ) Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. LVI S. 562 zu Nr. 27 .
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6. Ausſeķung der Entſcheidung des Beſchwerdegerichts in

Handelsregiſterſachen.

Einwilligung der Erben in die Fortführung der Firma des

Erblaſſere bei Erwerb aller Nachlaßanteile durch einen

Miterben.

Das Recht zur Fortführung einer Firma iſt kein Vermögens

gegenſtand.

Beſoluß des Kammergerichte Berlin I. 3iv. Senat bom

4. Januar 1905 . şahrbuch der Entſcheidungen des

Rammergerichts Bd. XXIX (N. F. Bd. X) S. A 73.

a ) Das Landgericht kann aus fachlichen

Gründen die Entſcheidung auf die Beſchwerde

gegen eine Verfügung des Amtsgerichts im

handelsgerichtlichen Ordnungsſtrafverfahren

ausſeßen , bis über ein ftreitiges Rechtsverhält:

nis , von deffen Beurteilung dieſe Entſcheidung

abhängt , im Wege des Rechtsſtreits entſchie
den iſt.

* b) Dadurch , daß ein Miterbe die Nachlaß

anteile aller übrigen Miterben erwirbt , wird

noch nicht ohne weiteres die Einwilligung der

Veräußerer in die Fortführung der Firma eines

vom Erblaſſer betriebenen Handelsgeſchäfts

durch den Erwerber erübrigt.

Reichsgeſeß über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtêbarkeit vom

17. Mai 1899 $ 127. KGB. § 22. BGB. § 2033.

Im Handelsregiſter iſt die Firma M. F. und als deren

Inhaber Moriß F. eingetragen. Leşterer ſtarb und wurde

von ſeiner Witwe und ſeinen Kindern beerbt. Durch no:

tarielle Verhandlungen verkauften die Kinder ihre Anteile

am Nachlaſſe der Witwe und erklärten ſich durch den der

einbarten Preis wegen aller Anſprüche an die Nachlaßmaſſe

abgefunden. Auf Antrag des einen Sohnes J. F. forderte

das Amtsgericht die Witwe F. im Ordnungsſtrafverfahren

auf , das Erlöschen der Firma M. F. zur Eintragung in

das Handelsregiſter anzumelden. Die Witwe erhob Ein

ſpruch, da der ganze Nachlaß auf ſie übergegangen ſei, und

beantragte, fie als neue Inhaberin der Firma einzutragen.

Das Amtsgericht lehnte dieſen Antrag ab ; auf ſofortige

Beſchwerde ſeşte das Landgericht die Entſcheidung aus , bis
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über das Recht zur Fortführung der Firma M. F. im Wege

des Rechtsſtreits entſchieden ſei.

Aus den Gründen :

Nach § 127 FGG . kann das Regiſtergericht, wenn eine

von ihm zu erlaſſende Verfügung von der Beurteilung eines

ſtreitigen Rechtsverhältniſſes abhängt , die Verfügung aus

ſeßen , bis über das Verhältnis im Wege des Rechtsſtreits

entſchieden iſt. Dieſe Befugnis ſteht unbedenklich auch dem

Landgerichte zu , ſei es, daß es im Falle der S$ 143, 144

FGG ., ſei es, daß es auf erhobene Beſchwerde an die Stelle

des Regiſtergerichts tritt (Schulße - Görliß , FGG. § 127

Anm . 1a Abf. 6; Rausniß , FGG. § 127 Anm. 2).

Von einer ſolchen Befugnis kann das Gericht, wie auch

in dem Beſchluſſe des Kammergerichts vom 18. März 1901

(KG. Johow Bd. XXI S. A 243) ausgeführt iſt, natürlich

nicht nach ſeinem Belieben , ſondern nur nach pflichtmäßigem

Ermeſſen aus fachlichen Gründen in den geeigneten Fällen

Gebrauch machen. Dieſer ſachlichen Prüfung hat ſich das

Landgericht nicht entzogen , wenn es im vorliegenden Fall

feſtſtellt, daß ein ſtreitiges Rechtsverhältnis für die Tätigkeit

des Regiſtergerichts zu entſcheiden iſt und daß dieſe Ent

ſcheidung zweđmäßig dem Prozeßrichter zu überlaſſen iſt, da

hierdurch das Intereſſe der Beteiligten am beſten ge

wahrt wird .

Inwieweit der notarielle Erbſchaftskaufvertrag , der

einer dinglichen Verfügung mit feinem Worte Erwähnung

tut, als ein Vertrag gemäß § 2033 BGB. angeſehen werden

könnte, fann unerörtert bleiben, da, wie die Vorinſtanz mit

Recht annimmt, und wie ſich ſchon aus § 2373 BGB. er

gibt, ſelbſt wenn der Vertrag fich als dingliche Verfügung

gemäß § 2033 darſtellen und damit die Witwe F. an die

Stelle der Veräußerer in deren Beziehung zum Nachlaſſe

getreten ſein ſollte, daraus doch noch nicht folgen würde,

daß ſie nunmehr völlig die Rechtsſtellung der veräußernden
Miterben hätte.

Hierbei iſt zu berückſichtigen , daß das Recht zur Füh

rung einer Firma kein Vermögensgegenſtand iſt. Wenn

auch „das Recht zur Führung eines beſtimmten Namens

namentlich auch beim Betriebe des Handels tatſächlich Vor:

teile gewähren kann“ und wenn daher auch die Firma,

unter welcher der Geſchäftsbetrieb erfolgt, in Rüdficht auf

deſſen Beziehungen und Ausdehnungen im Rechtsverkehr“

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 20
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einen ſchäßbaren Vermögenswert haben kann, ſo wird das

Recht ſelbſt dadurch doch noch nicht zu einem Vermögens:

recht, und ebenſo nicht die nach § 22HGB. zur Fortfüh

rung einer Firma erforderliche Einwilligung (RG. Bd. IX

S. 106 und Juriſt. Wochenſchr. 1901 Š . 65312).

Nach § 22 HOB . bedarf es zur Fortführung der Firma

eines Geſchäfts neben dem Erwerbe des Geſchäfts ſelbſt noch

der ausdrücklichen Einwilligung des bisherigen Geſchäfts

inhabers oder deſſen Erben in die Fortführung der Firma.

Aus dem Weſen des Erbſchaftskaufs iſt eine ſolche ausdrück

liche Einwilligung der Erben , die nicht notwendig mit Worten

zu geſchehen braucht, nicht zu folgern.

7. Firmenunterſcheidung.

Beſchluß des Oberlandesgerichte Hamburg I. Z iv.Sen.

vom 9. Juni 1905. — Rechtſprechung der Oberlandesgerichte

auf dem Gebiete des Zivilrechts Bd. IX S. 20.

Bei der neuen Firma „ Johann Herm . $ .“ liegt

gegenüber der älteren Firma des Beſchwerde

führers „ Hermann H." bei dem gleichen Familien

namen $. eine deutliche Unterſcheidung im Sinne

des Geſeßes vor.

HGB. $ 30 A6. 1 .

8. Begrenzung der Vertretung von Aufſichtsratsmitgliedern

bei Anmeldungen zum þandelsregiſter.

Beſchluß des Kammergerichts Berlin I. Z iv. Sen. vom

28. November 1904. - Deutſche Juriſtenzeitung 1905
S. 126 .

HGB. § 246.

Die Vertretung bei Anmeldung von Kapitalserhöhungen

nach den SS 280, 284 HCB. auf Grund ſchriftlicher Voll

macht iſt vielfach für zuläſſig erkannt ( Landgericht í Berlin

in Holdheims Monatsſchrift BD. V S. 274 ; Staub,

HGB . Anm. 1 zu § 280 S. 854 ; Pinner, Aktienrecht

Anm . 1 zu § 280 S. 256) .

Das Kammergericht hat ſich auf den entgegengeſeßten

Standpunkt geſtellt mit folgender Begründung :
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Die Vertretung bei Anmeldungen zum Handelsregiſter

iſt zwar im allgemeinen zuläſſig, nicht aber bei der Prüfung

der der Anmeldung zu Grunde liegenden tatſächlichen Vor

gänge und bei den in dieſer Beziehung nach SS 195 Abſ. 3,

280 Ab. 2 und 284 Abſ . 3 HGB . abzugebenden Erklä

rungen und Verſicherungen , die einen weſentlichen Beſtand :

teil dieſer Anmeldung bilden . Gerade um für die Richtig

keit dieſer Erklärungen und der — zum Teil urkundlich zu

belegenden Angaben, eine Garantie zu ſchaffen , verlegt

das Gefeß die Anmeldung durch ſämtliche Mitglieder des

Vorſtandes und Aufſichtsrates (Johow , fahrb. Bd. XXIV

S. A 199) , ein Erfordernis , das wegen der Anmeldung

allein nicht aufgeſtellt worden wäre, wie ein Argumentum

e contrario aus § 286 KGB. beweiſt.

Das Rammergericht verweiſt weiter auf § 246 Abf. 4

HGB. und deſſen Vorgeſchichte, insbeſondere auf die Bes

gründung des Entw. des Aktiengeſ . p. 18. Juli 1884

(S 12 Nr. 5 Sten . Ber. des Reichstags 1884 Bd . III Anl.

Nr . 21 S. 292) und den Kammerber . (Bd. IV Anl. Nr. 128

S. 1019 zu Art. 225) und führt aus : die Vorgeſchichte laſſe

klar erkennen, daß die Zulaſſung einer Vertretung im vor

liegenden Falle mit der Abſicht des Geſeßes im Widerſpruch

ſtehen würde; die Verantwortlichkeit der Aufſichtsratsmit

glieder würde dann zu einem Schein herabſinken, zumal auch

die Strafbeſtimmung in § 313 Abſ. 1 Nr. 3 HOB . eine

etwaige Ausdehnung auf Vertreter nicht vorſehe.

9. Intereſſengemeinſchaft zwiſchen zwei Aktiengeſellſchaften.

Eintragung des Beſchluſſes über die gemeinſame Gewinn

verteilung in das Handelsregiſter.

Beich Iuß des Rammergerichts Berlin I. 3iv. Senat vom

30. März 1905. Fahrbuuch der Entſcheidungen des Aam:

mergerichte Bd. XXIX ( N. F. Bd. X) S. A 222.

Es beſteht kein grundſäßliches Bedenken

gegen die Eintragung des Beſchluſſes in das

Bandelsregiſter, daß der zur Verteilung auf die

Aktien beſtimmte jährliche Reingewinn der bei

den Geſellſchaften zuſammengelegt und dieſer

Geſamtbetrag nach Verhältnis der Grundkapi

talien der beiden Geſellſchaften verteilt wer

den ſoll .

HGB. SS 211 , 213, 274.



308 Rechtsſprüche.

Mit Rückſicht auf den Abſchluß einer Intereſſengemein

ſchaft mit der N. Aktien -Spritfabrik beſchloß die General

verſammlung der Aktionäre der B. Spritfabrik-Aktiengeſell

ſchaft dem § 39 ihres Geſellſchaftsvertrages über die Ver

wendung des Reingewinns folgenden Zuſaß beizufügen :

,, Der zur Verteilung auf die Stammaktien be

ſtimmte jährliche Reingewinn ( Dividende) wird mit

dem zur Verteilung beſtimmten jährlichen Reingewinn

( Dividende) der N. Spritfabrik zuſammengelegt, und

es wird dieſe Geſamtdividende nach Verhältnis der

Stammkapitalien beider Geſellſchaften verteilt.

Dieſe Zuſammenlegung und entſprechende Vertei:

lung unterbleibt für dasjenige Geſchäftsjahr , in dem

bei einer der beiden Geſellſchaften der Reingewinn

4 Prozent des Aktienkapitals infolge von Geſchäfts

verluſten nicht erreicht, welche durch Ereigniſſe und

Vorgänge herbeigeführt werden , die außerhalb des

regelmäßigen Geſchäftsbetriebs liegen .

Das Regiſtergericht lehnte die Eintragung dieſer Ab

änderung wegen Geſekwidrigkeit ab; die Beſchwerde war

erfolglos. Auf die weitere Beſchwerde iſt dem Antrag ſtatt

gegeben .

Aus den Gründen :

Nach dem Generalverſammlungsbeſchluſſe ſoll nicht

etwa die von der jeweiligen Generalverſammlung bereits zur

Verteilung auf die Stammaktien der B. Spritfabrik feft

geſtellte Dividende nachträglich mit der auf die Aktien der

N. Spritfabrik entfallenden Dividende verſchmolzen und zur

anderweiten Verteilung gebracht werden. Eine derartige

Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages würde allerdings dem

Gefeße widerſprechen. Denn da nach anerkannten Grund

fäßen des Aktienrechts die Feſtſtellung der Dividende für den

Dividendenberechtigten ein Gläubigerrecht gegenüber der Ge

ſellſchaft begründet, liefe das Erfordernis, die dergeſtalt er:

worbene Dividende der Geſellſchaft zur anderweiten Ver

teilung zu belaſſen , auf das mit § 211 HGB. unvereinbare

Verlangen hinaus , daß die Aktionäre zur Leiſtung von

Kapitaleinlagen über den Stammbetrag der Aktien und ein

etwaiges Ausgabeagio hinaus verpflichtet ſein ſollten. Der

Beſchluß ſpricht jedoch nicht von der zur Verteilung auf die

Stammaktien feſtgeſtellten Dividende, ſondern von dem

zu dieſer Verteilung beſtimmten Reingewinn. Þierunter

iſt offenbar der Teil des Reingewinns zu verſtehen , der be
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ſtimmungsgemäß, nach dem Geſeß und dem jeßt geltenden

§ 39 des Geſellſchaftsvertrages, auf dieStammaktien ent

fallen würde , wenn nicht zufolge des Vertrages über die

Intereſſengemeinſchaft ſeine anderweite Behandlung einzu

treten hätte. Der Reingewinn ſoll nicht, dem bisherigen

§ 39 entſprechend, abgeſehen von der Verwendung für Re

ferven , Tantiemen ſowie für die Dividende der Vorzugs

aktien, ohne weiteres an die Stammaktien gelangen. Viel:

mehr iſt der danach an ſich auf die Stammaktien entfallende

Betrag mit dem entſprechend auf die Aktien der N. Sprit

fabrik entfallenden Reingewinn zu einer Maſſe zu verbinden,

die alsdann nach dem Verhältniſſe der betreffenden Aktien

beträge beider Geſellſchaften auf die Aktien repartiert wird.

Die Vorſtellung, daß nach dem abgeſchloſſenen Vertrage der

Reingewinn der B. Spritfabrik erſt unter Berückſichtigung

des Geſchäftsergebniſſes der N. Spritfabrik feſtſtehe, iſt irrig.

Reingewinn iſt für die B. Spritfabrik der Überſchuß ihrer

Aktiva über ihre Paſſiva ohne Rückſicht auf das, was etwa

von dem Reingewinn der N. Spritfabrik an die Aktien der

B. Geſellſchaft gelangt. Was aus den Erträgniſſen der

N. Geſellſchaft auf die Stammaktien der B. Geſellſchaft ent

fällt, erhalten die Aktionäre dieſer Geſellſchaft aus dem

Reingewinn der N. Geſellſchaft. Entſprechend foll ein Teil

des Reingewinns der B. Geſellſchaft an die Aktien der N.

Geſellſchaft gelangen . Inſoweit jede der beiden Geſellſchaften

den Reingewinnanteil der anderen auf ihre Aktien abführt,

handelt ſie nur als Vermittlungsſtelle zur Verteilung frem

den Gewinns. Ihr eigener Gewinn wird dadurch nicht

berührt.

Hält ein Aktionär dafür, daß er die Zuweiſung von

Gewinnanteilen an die Aktien einer anderen Geſellſchaft als

fein Dividendenrecht verleßend nicht zu dulden brauche , ſo

mag er dies im Prozeßverfahren geltend machen . Das Re

giſtergericht iſt in dieſer Hinſicht nicht berufen , ſeine Inter

eſſen zu wahren . Das Regiſtergericht hat nur geſekwidrigen

Beſchlüſſen der Generalverſammlung den Eingang in das

Handelsregiſter zu verwehren . Nicht aber iſt es ſeines Amtes,

auf eine Formulierung der Beſchlüſſe zu halten , die jedes

Mißverſtändnis über ihre Bedeutung ausſchließen muß.



310 Rechtsſprüche.

10. Amtsniederlegung und Wiederbeſtellung von Aufſichts

ratsmitgliedern. Gegenſtand des Bertrages.

Beſchluß des Kammergerichts Berlin I. Ziv .Senat vom

21. November 1904. šahrbuch der Entſcheidungen des

Kammergericht & Bd. XXIX (N. F. Bd. X ) S. A 98.

Wenn ein Mitglied des Aufſichtsrats einer

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung (Aktien:

geſellſchaft) nach voraufgegangener Kündigung

fein Amt niederlegt, kann die Wiederbeſtellung

als Aufſichtsratsmitglied nur durch einen neuen

formgerechten Beſchluß der Geſellſchafterver

fammlung (Generalverſammlung) erfolgen.

Gefeß, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, vom

20. Äpril 1892/20. Mai 1898 $ 52 ; HGB. § 243 .

Das Geſek, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung , ſelbſt enthält keine Vorſchriften über die Nieder

legung des Amtes als Aufſichtsrat. In ſeinem $ 52 wird vor

geſchrieben, daß die für den Aufſichtsrat einer Aktiengeſellſchaft

nach § 243 Abſ. 1 , 2, 4, SS 244—248 und 8 249 Abſ. 1 , 2

HGB. geltenden Vorſchriften bei den Aufſichtsräten derartiger

Geſellſchaften entſprechende Anwendung finden ſollen, ſoweit

nicht im Geſellſchaftsvertrag ein anderes beſtimmt iſt. Aber

auch dort iſt die Niederlegung dieſer Stellung nicht geregelt.

Es iſt danach auf die allgemeinen Vorſchriften des bürger

lichen Rechtes zurückzugehen. Durch die Wahl als Aufſichts

ratsmitglied und deren Annahme wird zwiſchen dieſem und

der Geſellſchaft ein Vertrag geſchloſſen. Ein Vertrags

verhältnis zu den einzelnen Geſellſchaftern wird dagegen da

durch nicht begründet; denn der Beſchluß der Verſammlung

bringt nicht den Willen des einzelnen Geſellſchafters (welcher

ja möglicherweiſe gegen ihn geſtimmt hat), ſondern den der

Geſellſchaft zum Ausdrucke (vgl. Lehmann- Ring , HGB.

8 243 Nr. 8 ; Pinner , Aktienrecht § 243 Anm. VII ;

Staub, GmbýG. 8 52 Änm . 7 ) . Den Gegenſtand dieſes

Vertrages bildet eine Geſchäftsbeſorgung für die Geſellſchaft,

zu welcher das Aufſichtsratsmitglied ſich durch die Über:

nahme des Amtes verpflichtet. Geht dieſe Verpflichtung

dahin, die übertragenen Geſchäfte unentgeltlich zu beſorgen,

ſo liegt ein Auftrag im Sinne des § 662 BGB. vor;

andernfalls würde ein Dienſtvertrag anzunehmen ſein (88 611,

675 BGB.) . Im erſteren Falle kann das Aufſichtsrats
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mitglied ſomit jederzeit fündigen und ſein Amt ſofort nieder

legen; die Kündigung iſt ſelbſt dann gültig , wenn ſie zur
Unzeit geſchieht; der Kündigende hat der Geſellſchaft nur

den daraus entſtehenden Schaden zu erſeßen , es ſei denn,

daß ein wichtiger Grund für die Kündigung vorliegt (8 671

BGB.) . Im lekteren Falle des Dienſtvertrages wird die

Gültigkeit der Kündigung ohne Einhaltung derKündigungs

friſt durch das Vorhandenſein eines wichtigen Grundes be:

dingt (8 626 BGB. vgl . Lehmann - Ring, a . a . D. Nr. 10 ;

Pinner , a . a . D. Anm. VII ; Staub , HOB. $ 243 Anm . 9 ;

GmbHG. § 52 Anm . 15). Im vorliegenden Falle haben

die Mitglieder des Aufſichtsrats ihr Amt nach Inhalt des

Geſellſchaftsvertrages unentgeltlich übernommen. Das Auf

tragsverhältnis konnte von dem einzelnen Mitgliede jederzeit

mit ſofortiger Wirkſamkeit gekündigt werden ; und zwar

konnte dieſe Kündigung gültig an den Geſchäftsführer ge

ſchehen , welcher die Geſellſchaft gerichtlich und außergericht

lich vertritt. Eine beſondere Form iſt für die Kündigung

weder im Geſeß noch im Geſellſchaftsvertrage vorgeſchrieben,

alſo genügte ſicherlich die ſchriftliche. Demgemäß wurde die

auf die ſofortige Amtsniederlegung gerichtete Kündigungdes

2. dadurch , daß ſie an W. in ſeiner Eigenſchaft als Ver

treter der Geſellſchaft gelangte, ohne weiteres wirkſam und

damit ſein Auftragsverhältnis zu dieſer ſofort gelöſt. Nach

Beendigung des lekteren konnte L. ſeine Stellung als Auf

ſichtsratsmitglied nur dadurch wieder erlangen, daß ihn die

Geſellſchaft von neuem in formgerechter Weiſe als ſolches

beſtellte und zwiſchen beiden Teilen ein neuer bezüglicher

Vertrag zu ſtande kam . Dazu war aber lediglich die Ge

fellſchafterverſammlung befugt (vgl. § 243 Abſ. 1 HGB .;

Lehmann - Ring, a . a . D. Nr. 4 ; Staub , HOB. § 243

Anm. 1 ; GmbHS. § 52 Anm. 7) . Eine Rooptation des 2.. L.

durch die übrigen Aufſichtsratsmitglieder oder eine bloße

Erklärung des Geſchäftsführers konnte den hierzu erforder

lichen Beſchluß der Verſammlung nicht erfeßen . Ebenſo:

wenig war ſeine eigene Erklärung , daß er die Kündigung

zurüčnehme, geeignet, das gelöſte Vertragsverhältnis wieder

in Kraft zu jeßen. Gleichfalls belanglos waren die Ein

ladungen des Geſchäftsführers W. zu ſpäteren Aufſichtsrats

fißungen und die Teilnahme des L. an dieſen , auch wenn

die Beteiligten davon ausgingen, daß der lektere noch Auf

ſichtsratsmitglied ſei; denn durch dieſen Frrtum konnte von

ihm unmöglich die Stellung eines ſolchen wiedererlangt
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werden. Endlich iſt aber in dieſer Beziehung auch ohne

Bedeutung , daß der Geſchäftsführer im Widerſpruche mit

der Vorſchrift des § 244 HOB . die Bekanntmachung der

Beendigung des Amtes des L. und deren Einreichung zum

Handelsregiſter unterlaſſen hat ; denn die Gültigkeit der

Kündigung und Amtsniederlegung war davon nicht ab :

hängig .

I

11. Verpflichtung zur Berufung der Generalverſammlung.

Urteil des Oberlandesgericht Braunſchweig II. 3iv. Sen.

vom 16. März 1905. Rechtſprechung der Oberlandeas

gerichte auf dem Gebiete des Zivilrechts Bd. X S. 337.

Es entſpricht dem Bedürfnis einer geord

neten und geſicherten Verwaltung , daß , wenn

beſtimmte Verwaltungshandlungen dem Vor

ſtande und dem Aufſichtsrate ftatutariſch zuge

wieſen ſind , dieſe Organe nicht nur die Pflicht,

ſondern auch das Recht haben , innerhalb des

ihnen zugewieſenen Wirkungskreiſes ſelbſtändig

und unter Ausſchluß der alsdann unzuſtändigen

Generalverſammlung zu handeln .

HGB. & 246 .

Durch den Geſellſchaftsvertrag iſt dem Inſpektor der

Verkauf der Fabrikate nach dem vom Vorſtande aufgeſtellten

und vom Aufſichtsrate gebilligten Maßſtabe zugewieſen . Das

mit iſt die Ausgeſtaltung des Vertragsinhalts der vom In

ſpektor vorzunehmenden Verkäufe ausſchließlich in die Hand

des Vorſtandes und Aufſichtsrates gelegt. Erſtreckt ſich der

Lieferungsvertrag auf die zukünftige Produktion aus ſechs

Kampagnen, ſo iſt die hierin liegende ſpekulative Eigenſchaft

des Geſchäfts zwar geeignet, die pflichtmäßige Prüfung für

die zuſtändigen Organezu erſchweren , eine Überſchreitung

ihrer Zuſtändigkeit liegt aber darin nicht.
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12. Wahl in den Aufſichtsrat.

Urteil des Reichsgerichts I. Ziv. Sen. vom 22. Februar

1905. – Entſcheidungen des Reichsgerichte in Zivilſachen
Bd. LX S. 172.

Ein Aktionär darf bei der eigenen Wahl in

den Aufſichtsrat bei dem Wahlbefchluſſe in der

Generalverſammlung mitwirken.

HGB. § 252 Abſ. 3 .

Der $ 252 Abſ. 3 ſchreibt nur vor, daß bei einer Be

ſchlußfaſſung über Vornahme eines Rechtsgeſchäftes mit

einem Aktionär dieſer kein Stimmrecht hat und ein ſolches

nicht für andere ausüben darf, da von einem Selbſtbeteiligten

nicht erwartet werden kann, daß er das eigene Intereſſe dem

Intereſſe der Geſellſchaft nachſtellt. Ein ſolcher Widerſtreit

wechſelſeitiger Intereſſen beſteht regelmäßig nicht, wenn der

Aktionär in Betätigung des ihm nach derSaßung zuſtehen

den Rechts zur Mitverwaltung der Geſellſchaft in der General

verſammlung bei einem Beſchluſſe mitwirkt, der ſich auf ſeine

eigene Wahl zum Mitgliede des Aufſichtsrats bezieht. Ein

grundfäßlicher Ausſchluß der Mitwirkung würde eher das

Gegenteil von dem, was der § 252 Abſ. 3 HOB. bezweckt,

herbeiführen .

13. Heingewinn einer Aktiengeſellſchaft: Gewinnvortrag,

zurüdgezahlte Einkommenſteuer.

Urteil des Oberlandesgerichte Hamburg IV . 3iv. Sen.

vom 15. Februar 1905. Rechtſprechung der Oberlandes

gerichte auf dem Gebiete des Zivilrechts Bd . X S. 338.

HGB. 88 261 , 262.

Der Reingewinn eines jeden Jahres wird nicht nur

durch das gebildet, was gerade durch den Betrieb des be

treffenden Jahres verdient iſt, ſondern durch alles, was bei

richtiger Buchführung im Jahresabſchluß buchmäßig als ge

winnvergrößernder Faktor erſcheint. Daher iſt bei der Feſt

ſtellung der jährlichen Geſchäftserübrigung auch der Gewinn:
vortrag des vorhergehenden Abſchluſſes und der früher unter

Proteſt bezahlte, nunmehr im Wege des Prozeſſes zurück

erlangte Steuerbetrag zu berückſichtigen.
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14. Fuſion von Geſellſchaften. Grundfäße bei Aufſtellung der

Bilanz, insbeſondere für den Umfang der Abſchreibungen.

Urteil des D berlandedgerichts gamburg I. 3iv. Sen. vom

24. Dktober 1904. Rechtſprechung der Oberlandes

gerichte auf dem Gebiete des Zivilrechte BD. X S. 240.

1. Die Vereinigung der Betriebe mehrerer

Geſellſchaften und die gemeinſchaftliche Teilung

des Gewinns iſt noch keine Fuſion. Allerdings

fehlt für den Ausdrud „ Fuſion “ eine geſeßliche

Beſtimmung. Vorausſeßung der Fuſion iſt, daß

die zu vereinigenden Geſellſchaften früher eine

unabhängige Stellung hatten und daß durch

die Vereinigung eine Ünderung des rechtlichen
Beſt andes derſelben eintritt.

2. Das H& B . enthält in den 88 40 , 261 nur

wenige allgemeine Inſtruktionen und Anweiſun

gen über die Aufſtellung der Bilanz. Die Ver

mögensgegenſtände und Schulden ſind nach dem

Werte anzuſeßen , der ihnen zur Zeit der Bilanz

aufſtellung beizulegen iſt , zweifelhafte Forde

rungen ſind nach ihrem wahrſcheinlichen Wert

einzuſtellen , uneinbringliche abzuſchreiben .

HGB . $$ 40, 261 , 305, 320.

Bei Aktien- und Aktienkommanditgeſellſchaften ſoll der

Anſchaffungs-(Herſtellungs-)preis die Marimalgrenze bilden,

und für Gegenſtände, die nicht zur Weiterveräußerung be

ſtimmt ſind, muß eine Abſchreibung erfolgen oder ein Er

neuerungsfonds angeſeßt werden . Feſte Bewertungsregeln

gibt es hiernach überall nicht, vielmehr entſcheidet im ein

zelnen Fall das vernünftige und pflichtmäßige Ermeſſen der

mit der Aufſtellung der Bilanz betrauten Organen.

Kaufmänniſch iſt nun allgemein üblich , namentlich in

guten Geſchäftsjahren mehr abzuſchreiben, als der wirklichen

Abnüßung und Wertverminderung im betreffenden Jahr

entſpricht, für ſchwebende Garantien den zum Normalbetrag

eingeſtellten Forderungen , mit Rückſicht auf die Zweifel

haftigkeit der vollen Eingänge, auf der Paſſivſeite Garantie

und Delkrederefonds gegenüberzuſtellen, und für die im neuen

Jahr in Ausſicht ſtehenden Ausgaben und abzurechnenden

Geſchäfte Spezialreſerven zu bilden .

In dieſer Weiſe verfuhr auch Beklagter ; das Inventar

konto iſt durch Abſchreibung des reſtlichen Einſtandes von
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1000 Mark auf 1 Mark reduziert, was vielfach gebräuchlich

iſt, weil im Falle der eintretenden Liquidation dieſe Werte

erfahrungsmäßig höchſt geringfügig zu bemeſſen ſind . Auf

die für Ausrüſtung der Südpolarexpedition geleiſteten Kau

tionen iſt ein Betrag in das Garantie- und Delkrederekonto

eingeſtellt. Für höhere Steuern der nächſten Jahre infolge

eines im Vorjahre erzielten hohen Gewinns, ferner für In

venturfehler und für erſt im neuen Jahr zu zahlende Aſſe:

kuranzprämien auf bereits verſchiffte Ware iſt eine Spezial

reſerve gebildet. Endlich iſt, wie im Vorjahre, ein Saldo

von 1100 Mark auf neue Rechnung vorgetragen , was einem

regelmäßigen Gebrauch entſpricht.

Dieſe Bilanzaufſtellung gibt zu Ausſtellungen keinen

Anlaß und kann nicht als unzuläſſig und geſekwidrig an

geſehen werden. Daß feſte Grundſäße, nach welchen die

Werte in die Bilanz einzuſtellen und Abſchreibungen vorzu

nehmen ſind, nicht beſtehen, daß vielmehr die kaufmänniſche

Übung und das vernünftige Ermeſſen maßgebend ſein ſoll,

iſt auch in der Denkſchrift hervorgehoben, woſelbſt (S. 46 f .)

bemerkt iſt, es ſei eine weit verbreitete Handelsſitte, die

Abſchreibungen höher zu bemeſſen , als es mit Rückſicht auf

die Abnüßung an ſich erforderlich wäre , dieſe Übung diene

zur Stärkung der wirtſchaftlichen Grundlagen des Geſchäfts

betriebes , und es beſtehe jedenfalls kein Anlaß, ihr durch

geſeßliche Vorſchriften entgegenzuwirken . Dasſelbe läßt ſich

von angeſammelten freiwilligen Reſerven ſagen. Derartige

Maßnahmen haben in der Regel den vernünftigen Zweck,

bei den ſchwankenden jährlichen Einnahmen dennoch mög

lichſt gleichmäßige Überſchüſſe zu erzielen. Werden die Rück

lagen zu den angegebenen Zwecken nicht verbraucht, ſo

müſſen ſie in den nächſten Jahren als Aktiva wieder in der

Bilanz erſcheinen. Dieſe Grundſäße bei der Aufſtellung der

Bilanz laſſen eine nachhaltige Schädigung des Klägers nicht
befürchten .

15. Bedeutung des Dispoſitions- und Erneuerungsfonds für

die Gewinnberechnung.

Urteil des Preußiſchen Oberverwaltungsgerichts vom

23. März 1905. Deutſche Fur.: 3tg. 1905 Nr. 21 S. 1014.

$OB. $ 261.

Die Bildung eines Dispoſitionsfonds aus dem

Jahresgewinn einer Aktiengeſellſchaft ſtellt regelmäßig einen
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eigentlichen Reſervefonds dar, ſelbſt wenn nur die vorüber :

gehende Zurückbehaltung von Reingewinn behufs ſpäterer

Verwendung bezwedt wird. Sie erfolgt mit Rückſicht auf

vorausſichtlich ſpäter an die Geſellſchaft herantretende Bes

dürfniſſe. Durch die Bildung eines ſolchen Dispoſitionsfonds

oder freiwilligen Reſervefonds wird daher der Jahresgewinn

nicht vermindert, ſondern nur in der Höhe des Fonds von

der Verteilung ausgeſchloſſen und für andere Zwecke zurück:

behalten . Anders verhält es ſich mit dem Erneuerungs

fonds. Ein ſolcher fann allerdings gemäß § 261 Nr. 3

HGB. zur richtigen Bewertung der Vermögensteile auf der

Aktivſeite der Bilanz dienen . Das iſt der Fall, wenn er

dem angeſeßten vollen Erwerbs- oder Herſtellungspreiſe gegen

über die eingetretene Wertverminderung darſtellt, anſtatt daß

dieſe unmittelbar durch Abſchreibung von jenem Werte zum

Ausdruck gebracht wird. Soweit ein Erneuerungsfonds jenem

Zwecke dient, vermindert fich der Gewinn ebenſo, wie dies

im anderen Falle durch die Abſchreibung geſchehen würde.

Er darf dann aber auch nicht erſt aus dem Gewinn

gebildet , ſondern muß vor der Gewinnberechnung in die

Bilanz oder Gewinn- und Verluſtrechnung eingeſtellt werden

($ 261 Nr. 3 und 6 HOB .) . Wenn jedoch die Wertver:

minderung von Vermögensteilen in der Bilanz bereits durch

Abſchreibungen zum Ausdruck gebracht iſt, ſo dient ein außer

dem noch gebildeter Erneuerungsfonds nicht mehr zur rich

tigen Bewertung des Vermögens, ſondern er ſtellt eine

Rüdlage aus dem Gewinn zum Zwecke fünftiger Ver

wendung dar. Er iſt alsdann nichts anderes als ein Dis

poſitionsfonds mit beſtimmter Zwedangabe , durch den die

Gewinnberechnung in keiner Weiſe beeinflußt wird.

16. Nebenintervention des Aktionärs bei der Anfechtungs

klage.

Urteil des Oberlandesgerichte farlsruhe vom 25. Fe:

bruar 1905. Mechtſprechung der Oberlande& gerichte

auf dem Gebiete des Zivilrechte Bd. XI S. 33.

H68. & 271 .

Das Geſeß hat die Anfechtung eines Generalverſamm

lungsbeſchluſſes an verſchiedene Vorausſeßungen geknüpft,

durch welche leichtfertigen Anfechtungen möglichſt vorgebeugt



Rechtøjprüche. 317

werden ſoll. Iſt aber eine Anfechtungsklage einmal vor:

ſchriftsmäßig erhoben , ſo liegt kein Grund vor, den Aktio

nären den Beitritt an dem Verfahren beſonders zu erſchweren .

Es finden lediglich die allgemeinen Beſtimmungen der Zivil

prozeßordnung über Nebenintervention (8 66) Anwendung.

An dem Ausgange des Rechtsſtreits iſt aber der Aktionär

ohne weiteres rechtlich intereſſiert, und deshalb kommt es

für die Zuläſſigkeit der Nebenintervention lediglich darauf

an , ob der Nebenintervenient ſeine Aktionärseigenſchaft

glaubhaft gemacht hat.

17. Beſchlußfaſſung bei Liquidation einer Aktiengeſellſchaft

über die Verteilung von Vermögensſtücken in Natur.

Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe II. 3iv.Sen.

vom 25. Februar 1905. – Rechtſprechung der Oberlandes.-

gerichte auf dem Gebiete des Zivilrechte Bd. XI S. 33.

Es beſtehen keine grundſäßlichen Bedenken

dagegen , daß auf Grund eines mit einfacher

Mehrheit gefaßten Generalverſammlungs

beſchluſſes Vermögens ſtücke der Aktiengeſell:

fchaft in Natur verteilt werden.

HGB. § 300.

Aus den Gründen :

Wenn das Recht des Aktionärs am Vermögen der

Aktiengeſellſchaft in Liquidation ſich in dem Anſpruch auf

Zahlung eines Geldbetrages erſchöpfen würde , dann ließe

fich in der Verteilung von Vermögensſtüden in Natur eine

Hingabe an Zahlungsſtatt erblicken , die dem einzelnen Ak

tionär nicht gegen ſeinen Willen aufgedrängt werden könnte.

Eine derartige Konſtruktion würde der eigenartigen Natur

des Aktionärrechts nicht gerecht. Sie fände auch nicht ihre

Stüße in den SS 298, 149 HGB. , wonach die Liquidatoren

das Vermögen in Geld umzuſeßen haben : das Geſeß will hier

lediglich den regelmäßigen Gang der Liquidation ordnen,

nicht aber das Recht der Aktionäre am Vermögen der Ge

ſediſchaft auf einen Geldanſpruch beſchränken . Die Ver

wirklichung dieſes Aktionärrechts hat nur dann nach jener

Vorſchrift zu geſchehen, wenn nicht durch Statut oder die in

ihrem Beſchluſſe den Willen der Geſellſchaft ausdrückende

Generalverſammlung etwas Gegenteiliges beſtimmt wird .
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Dafür, daß der Generalverſammlungsbeſchluß mit einer

Mehrheit von drei Viertel des bei der Beſchlußfaſſung ver

tretenen Grundkapitals gefaßt werden müſſen , bietet das

Geſeß keinen Anhalt ; der Beſchluß verleßt auch nicht ein

Sonderrecht, d . h . ein von einer zwingenden Geſegesvor

ſchrift zugebilligtes, nicht entziehbares Recht der Aktionäre.

Ein derartiges Sonderrecht iſt in $ 300 HGB. nach zwei

Richtungen geſeßt : einmal darf das Recht auf Verteilung

des Vermögens dem Aktionär nicht entzogen werden ; zum

anderen dürfen, wenn mehrere Gattungen von Aktien vor

handen ſind oder die Einzahlungen nicht auf alle Aktien in

demſelben Verhältnis geleiſtet ſind, Beſtimmungen, die dem

§ 300 Abſ. 2 und 3 zuwiderlaufen, nicht getroffen werden.

Dieſe Fälle liegen nicht vor . Daß aber bei gleicher Be

rechtigung der Aktien , d . 5. bei Zuteilung von Vermögens

ſtücken nach dem Verhältnis des Rechts am Vermögen der

Aktiengeſellſchaft der ökonomiſche Erfolg für alle Aktionäre,

ohne Rückſicht auf die Höhe ihres Aktienbeſißes der gleiche ſein

müſſe, beſtimmt das Gefeß nicht, und inſoweit iſt deshalb

für die Beſchlußfaſſung der Generalverſammlung Raum.

18. Vertretung einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung

durch Geſchäftsführer und Brokuriſten .

Beſchluß des Kammergerichte Berlin I. 3iv. Sen. vom

12. Januar 1905. Fahrbuch der Entſcheidungen des

Rammergerichts BD. XXIX (N. F. Bd . X) S. A 95 .

* Die Beſtimmung , daß zu verpflichtenden

Firmenzeichnungen des einzigen vorhandenen

Geſchäftsführers die Mitzeichnung eines Proku

riſten erforderlich ſei , iſt für die Geſellſchaft

mit beſchränkter ħaftung unzuläſſig und von

der Eintragung in das Handelsregiſter ausge

ſchloſſen .

Gefeß, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, vom 20. April

1892/20. Mai 1898 SS 35 , 37.

Die in den Geſellſchaftsvertrag neu einzufügende Be

ſtimmung, daß zu einer die Geſellſchaft verpflichtenden

Firmenzeichnung zwei Unterſchriften erforderlich ſein ſollen ,

bezieht ſich nicht auf die Form der Zeichnung, als vielmehr

auf die Vertretungsbefugnis der fürdie Geſellſchaft handeln
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den Perſonen . Was unter der Form der Zeichnung zu ver

ſtehen iſt, erhellt aus $ 35 Abſ. 3 GmbHG. , wo vorge

ſchrieben wird, daß fie in der Weiſe geſchehen ſoll, daß die

Zeichnenden zu der Firma der Geſellſchaft ihre Namens

unterſchrift beifügen ; ſie betrifft alſo die Äußerlichkeiten der

Zeichnung . Dagegen geht die ſtändige Rechtſprechung dahin ,

daß die Anordnung einer Kollektivzeichnung zugleich diejenige

einer Kollektivvertretung in ſich ſchließt.

Nach der Rechtsſtellung, welche das GmbHG. den Ge

ſchäftsführern gegeben hat, iſt es für rechtlich unzuläſſig

zu erachten, daß ſie in ihrer Vertretungsbefugnis mit Wir

kung nach außen hin an die Mitwirkung einer anderen

Perſon, insbeſondere eines Prokuriſten der Geſellſchaft, ge

bunden werden . Im 8 35 Abſ . 1 iſt beſtimmt:

Die Geſellſchaft wird durch die Geſchäftsführer

gerichtlich und außergerichtlich vertreten ; "

ferner im 37 Abſ . 2 :

Gegen dritte Perſonen hat eine Beſchränkung der

Befugnis, die Geſellſchaft zu vertreten, keine rechtliche

Wirkung. Dies gilt insbeſondere für den Fall, daß

die Vertretung nur unter gewiſſen Umſtänden

ſtattfinden ſoll, oder daß die Zuſtimmung der Geſell

ſchafter oder eines Organes der Geſellſchafter für ein

zelne Geſchäfte erforderlich iſt ."

Schon die erſte dieſer Vorſchriften will augenſcheinlich

den Geſchäftsführern eine nach außen hin rechtlich ſelb

ſtändige und von der Mitwirkung anderer Faktoren unab

hängige Vertretungsbefugnis einräumen , was nach der der

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung durch § 13 GmbHG .

beigelegten juriſtiſchen Perſönlichkeit geboten war, weil eine

rechtliche Selbſtändigkeit der Geſellſchaft ohne eine entſprechende

Selbſtändigkeit ihrer Vertretung untunlich iſt. Die zweite Vor

ſchrift dient der Ausführung dieſes Grundgedankens im ein

zelnen und ſchafft für ſeine praktiſche Durchführung gewiſſe

Garantien, indem ſie eine Reihe von Beſchränkungen der

Vertretungsmacht, welche geeignet ſein würden, den Geſchäfts

führern ihre rechtliche Selbſtändigkeit zu nehmen, ausdrücklich

als unzuläſſig erklärt. Die Notwendigkeit der Mitwirkung

eines Prokuriſten der Geſellſchaft zu deren Vertretung durch

den einzigen Geſchäftsführer verſtößt auch unmittelbar gegen

die Einzelbeſtimmungen des § 37 Abſ. 2. Zunächſt wird

auf dieſe Weiſe die Vertretungsbefugnis des Geſchäftsführers

von dem beſonderen Umſtand abhängig gemacht , daß der
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Prokuriſt zu ſeiner Willenserklärung mitwirkt . Ferner wird

ſeine Vertretung zwar nicht unmittelbar von der Zuſtimmung

der Geſellſchafter oder eines Organs der Geſellſchafter ab

hängig gemacht , wohl aber wird er ſo geſtellt, daß dieſe

mittelbar einen derartigen Einfluß auszuüben vermögen,

denn die Stellung eines Prokuriſten, regelmäßig eines An:

geſtellten der Geſellſchaft, iſt die, daß er fich in vollſtändiger

Abhängigkeit von den Organen der Geſellſchaft oder den

Geſellſchaftern befinden kann und dadurch im perſönlichen

Intereſſe möglicherweiſe gezwungen iſt, ſich in ſeinen Ent:

ſchließungen ganz nach deren Willen zu richten ; dies würde

felbſtverſtändlich gegen den Sinn des Geſeßes ſein . Eine

derartige Beſtimmung des Geſellſchaftsvertrages iſt für die

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ebenſo für unzuläſſig zu

erklären , wie dies das Kammergericht in Übereinſtimmung

mit derherrſchenden Anſicht bereits für die Aktiengeſellſchaft

in Bezug auf den Vorſtand getan hat . (Lehmann -Ring,

HGB. $ 232 Nr. 6 ; Goldmann , KGB. 232 Abf . 13 ;

Pinner in Holdheims Monatsſchrift 1899 S. 257 ff.

und Aktienrecht S. 145 ; Pariſius - Crüger , GmbHG .

S 35 Anm. 1 .

19. Reſervefonds oder Kapitalserhöhung.

Urteil des Oberlandesgericht& Colmar Il. Ziv. Sen. vom

26. Oktober 1904. Rechtſprechung der Oberlandes

gerichte auf dem Gebiete des Zivilrechts Bd. X S. 241 .

Durch Bildung von Rüdlagen wird das Ge

ſellſchaftsvermögen , nicht das Stammkapital

vermehrt.

Gefeß , betreffend die Geſellſchaften m . b. H. vom 20. April 1892/20. Mai

1898 § 42.

Mit der Klage wird die Gültigkeit des Beſchluſſes der

Geſellſchafterverſammlung inſoweit angefochten , als dadurch

über 24 000 Mark des auf 48000 Mark berechneten Rein:

gewinnes in der Weiſe verfügt worden iſt, daß 10000 Mark

für Reklame und Gratifikationen , 6000 Mark für Abſchrei

bungen (auf Geräte) und 8000 Mark auf neue Rechnung

vorzutragen ſeien . Ziel der Klage iſt die Anordnung der

Verteilung der ganzen 24000 Mark an die Geſellſchafter.

Die Anfechtung iſt nicht begründet: Weder gehört zum

Begriffe des Reſervefonds die tatſächliche Ausſcheidung eines
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Kapitals noch iſt er ſeinem Zwecke nach auf Deckung von

Verluſten beſchränkt. Der geſegliche Reſervefonds des§ 262

HGB. iſt keineswegs der Typus des Reſervefonds überhaupt,

ſondern er iſt ein beſonderer Fonds , deſſen Beſonderheit

u . a. gerade in jener Zweđbeſtimmung beruht. Jeder Teil

des Reingewinns, der zur wirtſchaftlichen Kräftigung einer

Geſellſchaft von der Verteilung ausgeſchloſſen wird, ſtellt

einen Reſervefonds , richtiger ein Reſervekonto oder eine

Rücklage dar, die außer zur Deckung etwaiger Verluſte auch

zur Befriedigung aller denkbaren Bedürfniſſe der Geſellſchaft

beſtimmt ſein kann . Algemein üblich iſt, derartige Rück

lagen nicht nur ausdrücklich , ſondern auch in verſteckter

Form anzuordnen, beſonders durch Abſchreibungen über das

zur Richtigſtellung der Aktivwerte erforderliche Maß hinaus .

Auch der ,, Vortrag auf neue Rechnung " hat wirtſchaftlich

und juriſtiſch die Bedeutung eines Reſervefonds (vgl.

Simon , Bilanzen S. 81, 237 , 238 , 248 , 254 ; Staub,

Anm. 50, 53, 54, 58, 61 zu § 42 6. m. 6. H.) . Von dem

ſtreitigen Poſten ſtellen ſonach der erſte (Reklame u . f. w. )

beſondere Reſervefonds, der zweite und dritte (Abſchreibung

und Vortrag) Zuwendung zum allgemeinen Reſervefonds dar.

Die Anordnung jedes nicht durch eine beſondere Anlegepflicht

gebundenen Reſervekontos gibt an ſich die Möglichkeit der

ſofortigen Verwendung für allgemeine oder beſondere Ge

fellſchaftszwecke. Keineswegs liegt darin aber auch die

Weiſung hierzu oder auch nur die Billigung dieſer Ver

wendung. Darüber iſt erſt bei Feſtſtellung der neuen Bilanz

zu befinden. In Ermangelung einſchränkender Vertragsvor

ſchriften kann die Geſellſchafterverſammlung nachträglich auch

die Ausſchüttung freiwilliger Reſervefonds oder deren Ver

wendung zu anderen als den nächſt angegebenen Zwecken

verfügen (Staub a. a. D. Anm. 62) . Unzutreffend iſt die

Annahme des Landgerichts , die angefochtenen Rücklagen

bildeten eine Kapitalserhöhung und hätten nach § 53 des

Gefeßes nur mit Dreiviertelmehrheit beſchloſſen werden dürfen .

Denn das Weſen der Kapitalserhöhung , d . h . der Erhöhung

des Stammkapitals, ſeßt die Schaffung neuer Geſchäftsanteile

voraus . Das Geſellſchaftsvermögen , nicht das Stammkapital,

wird aber durch Bildung von Rücklagen vermehrt. Der

Reſervefonds bildet weder ein zuſäßliches Stammkapital, noch

einen Teil desſelben . Soweit er zur Verwendung kommt,

iſt er nicht, wie ein Stammkapitalsanteil , in der Weiſe zu

ergänzen, daß es vor ſeinem Erſaße keinen verteilungsfähigen

Zeitſchrift für andelsrecht. Bd . LVIII. 21
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Gewinn gäbe (Entſch. d . RG. 28 S.54 ). Allerdings kann

durch die Befugnis der einfachen Mehrheit, ganz unbegrenzte

Gewinnrüdlagen anzuordnen, die Minderheitder Geſellſchafter

ſchwer geſchädigt werden . Da das Geſeß keine Einſchränkung

enthält , kann ein unbedingter Schuß gegen dieſe Gefahr nur

durch das Statut gewährt werden .

-

20. Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung. Einladung der

Geſellſchafter zur Verſammlung.

Urteil des Reichsgerichts I. Ziv.Sen.vom 11. Februar

1905. – Entſcheidungen des Reich & gerichts in Zivilſachen

Bd. LX S. 144 .

Die Einladung der Geſellſchafter zur Ver

ſammlung iſt mit Aufgabe des eingeſchriebenen

Briefes zur Poft als bewirkt zu erachten .

Nach § 51 Abſ. 1 des Geſekes betreffend die Geſell

ſchaft m. b . $. vom 20. Mai 1898 erfolgt die Berufung der

Verſammlungdurch Einladung der Geſellſchafter mittels ein

geſchriebener Briefe. Dieſe Einladung iſt mit Aufgabe des

eingeſchriebenen Briefes zur Poſt als bewirkt zu erachten , nicht

erſt in dem Augenblice , wo der Brief dem Adreſſaten zu

geht. Durch die Einſchreibebeſcheinigungen wird weiteres als

die Aufgabe zur Poſt nicht nachgewieſen. Im anderen Falle

könnten Friſten erforderlich ſein, die zu der kurzen im Geſek

beſtimmten Einladungsfriſt von einer Woche in keinem Ver

hältnis ſtänden und geeignet wären , eilige Maßnahmen zu

vereiteln .

21. Ausführung des Beſchluſſes auf Erhöhung des Stamm

kapitals einer Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung ?).

Beichluß des Kammergerichts Berlin I. 3iv. Senat vom
14. November 1904. Jahrbuch der Entſcheidungen des

Kammergerichts BD. XXIX (N. F. Bd. X) Š. A 102.

Ob die beſchloſſene Erhöhung des Stamm

kapitals einer Geſellſchaft m . b. H. dadurch aus

zuführen iſt, daß der Erhöhungsbetrag durch

1 ) gl. Nr. 22 .
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einmalige Anmeldung zur Eintragung in das

Handelsregiſter gelangt, oder ob dies in Teil

anmeldungen bis zum Höchſtbetrage der beſchlof

fenen Erhöhung erfolgen kann , hängt von dem

Inhalte des Geſellſchafterbeſchluſſes ab. ft

eine beſtimmte Summe genannt, ohne dieſelbe

als Höchſtbetrag erkennbar zu bezeichnen , ſo hat

eine einmalige Erhöhung in voller Höhe zu er :

folgen.

Gefeß, betreffenddie Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung, vom 20. April

1892/20. Mai 1898 SS 55. 57. $OB. $ 278.

Die Geſellſchafterverſammlung beſchloß :

„Der § 4 des Geſellſchaftsvertrages wird dahin ab

geändert, daß das Stammkapital der Geſellſchaft von

782 000 Mark— um 100 000 Mark — auf 882000 Mark

erhöht wird . "

Der Geſchäftsführer meldete die Erhöhung um 64000 Mark

zur Eintragung in das Handelsregiſter an. Das Regiſter

gericht lehnte die Eintragung ab, da nur eine Erhöhung von

100000 Mark, nicht eine ſolche um 64000 Mark beſchloſſen

ſei und nicht erhelle, daß die Verſammlung auch die lektere

gewollt habe.

Das Kammergericht hat die Ablehnung gebilligt aus

folgenden Gründen :

Es iſt für zuläſſig zu erachten, daß die Erhöhung des

Stammkapitals einer Geſellſchaft m . b. H. auch in der Weiſe

beſchloſſen wird, daß eine in den Beſchlüſſen angegebene

Summe als Höchſtgrenze der Erhöhung gelten fol, ſo daß dieſe

auch hinter dem bezeichneten Betrage zurückbleiben darf oder

der lektere durch mehrere Sukzeſſiverhöhungen erreicht werden

kann ; dies kann auch mit der Maßgabe geſchehen , daß eine

beſtimmte Mindeſterhöhung notwendig iſt, oder auch ohne

dieſe . Auf dieſem Standpunkte ſtand von jeher die herrſchende

Meinung für das Aktiengeſellſchaftsrecht (Lehmann - Ring,

HOB. $ 278 Nr. 8 ; Staub, HGB. $ 278 Anm. 6 , Eſſer,

Aktiengeſellſch. $_278 Anm. 4 ). Die Durchführung der

gefaßten Beſchlüſſe im einzelnen liegt den Ausführungs

organen ob .

Ob aber der betreffende Beſchluß in dem Sinne auf

zufaſſen iſt, daß der in ihm angegebene Betrag von

100000 Mark als ein feſtbeſtimmter, unabänderlicher oder

nur als Höchſtgrenze der Erhöhung gelten ſoll, iſt Aus
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legungsfrage (Lehmann-Ring , Staub a. a . D.). In

dem Wortlaut des mitgeteilten Beſchluſſes iſt in keiner Weiſe

angedeutet , daß es ſich nur um eine Höchſtgrenze handelt,

hinter welcher die Erhöhung auch zurückbleiben darf. In

einem ſolchen Falle erſcheint es aber geboten, die Erhöhung

als eine feſtbeſtimmte aufzufaſſen , die entweder in der an

gegebenen Höhe durchzuführen iſt oder überhaupt zu unter

bleiben hat. Dem entſpricht auch die herrſchende Praris,

nach welcher bei Beſchlüſſen , in denen der angegebene Be

trag als Höchſtgrenze gelten ſoll, dies durch Zuſäße an

gedeutet zu werden pflegt, wie „höchſtens “, „ bis zu “, „ nur

bis “ (Staub , GmbH & . & 55 Ánm . 8) . Selbſtverſtändlich

ſoll damit nicht geſagt werden , daß das nicht auch auf

andere Weiſe zum Ausdrucke gebracht werden könne.

產

!

22. Bei der Erhöhung des Stammkapitals einer Geſellſchaft

mit beſchränkter Haftung bis zu einem Höchſtbetrage iſt eine

Handelsregiſtereintragung über die teilweiſe Durchführung

der Erhöhung unzuläffig -).

Beſchluß des Oberlandesgerichts Hamburg vom 18. Fa:

nuar 1905. Jahrbuch der Entſcheidungen des Kammer:

gerichts Bd. XXIX (N. F. Bd. X) S. A 266. Entſcheidungen

in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und

des Grundbuch rechts , zuſammengeſtellt im Reicho juſtiza
amt , Bd. V S. 245 .

Bei der Geſellſchaft m. b . H. kann nicht zu

nächſt ein die Erhöhung des Stammkapitals bis

zu einer beſtimmten Höchſtgrenze zulaſſender

Beſchluß der Geſellſchafterverſammlung und ſo

dann die allmähliche Durchführung dieſes Be

ſchluſſes mittels Übernahme von Stammeinlagen

in das Handelsregiſter eingetragen werden .

Gefeß, betreffend die Geſellſchaften mit befchränkter Haftung, vom 20. April

1892/20. Mai 1898 $ 57.

Das Gefeß, betreffend die Geſellſchaften mit beſchränkter

Haftung, beſtimmt, im Gegenſaße zu den entſprechenden Vor

ſchriften des HOB . über Aktiengeſellſchaften , im § 57 , daß

die beſchloſſene Erhöhung des Stammkapitals zur Eintragung

1 ) Vgl. Nr. 21 .
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in das Handelsregiſter anzumelden iſt, nachdem das erhöhte

Kapital durch Übernahme der Stammeinlagen gedeckt iſt.

Unter den Worten die beſchloſſene Erhöhung" iſt zu ver

ſtehen der Beſchluß der Generalverſammlung über die Er

höhung (8 55). Der Gedanke, welcher dieſer Vorſchrift zu

Grunde liegt, iſt, wie die Begründung des Entwurfes (RT.

1890/92, Sten. Ber. Anl.-Bd. V Nr. 660 S. 3754) ergibt,

der : daß , in Abweichung von den bezüglichen Vorſchriften

des Aktiengeſeßes, eine doppelte Eintragung, nämlich zu

nächſt die Eintragung des Erhöhungsbeſchluſſes ſelbſt und

weiterhin diejenige der vollzogenen Erhöhung , vermieden

werden ſoll. Hierfür iſt beſtimmend geweſen einmal die

Rückſicht auf Abkürzung des Verfahrens, ſodann aber auch

die Erwägung, daß der Inhalt des Regiſters dann immer

nur das effektive Stammkapital der Geſellſchaft bekundet .

Dabei iſt nicht überſehen worden , daß die aus der Über

nahme der Stammeinlage fich ergebenden Mitgliedſchafts

rechte erſt durch die Eintragung zur Entſtehung gelangen,

weil nach § 54 Abſ. 3 die Abänderung des Geſellſchaftsver

trages keine rechtliche Wirkung hat, bevor ſie in das

Handelsregiſter eingetragen iſt.

Mit dieſer geſeblichen Ordnung iſt ein Verfahren un

vereinbar, welches die Eintragung eines Generalverſamm

lungsbeſchluſſes, der die Erhöhung des Kapitals bis zu einer

Marimalgrenze vorſieht, nach Zeichnung eines Teiles der

Erhöhungsſumme und ſodann die ſpätere Eintragung nach

folgender Übernahme von Stammeinlagen ohne Eintragung

eines Generalverſammlungsbeſchluſſes zuläßt. Vielmehr muß

die Erhöhung des Kapitals mit der Eintragung des General

verſammlungsbeſchluſſes abgeſchloſſen ſein.

23. Beröffentlichung der Bilanzen eingetragener Genoſſen

fchaften durch die Liquidatoren.

Beichluß des Kammergerichte Berlin I. 3 id. Senat vom

2. März 1905. Fahrbuch der Entſcheidungen des Ram

mergerichts Bd. XXIX (N. F. BD. X) S. A 226.

* Nach der Auflöſung einer eingetragenen

Genoſſenſchaft iſt die dem Vorſtand obliegende

Verpflichtung , die Bilanz und die Mitglieder

bewegung des leßten Geſchäftsjahres zu ver

öffentlichen und die Bekanntmachung zu dem
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1

Genoſſenſchaftsregiſter einzureichen , durch die

Liquidatoren zu erfüllen.

Reichagefeß, betreffend die Erwerbe- und Wirtſchaftegenoſſenſchaften , vom

1.Mai 1889 , Faſſung vom 10. Mai 1898 § 33 Abſ. 2.

Die Auflöſung der Genoſſenſchaft und die Beſtellung

von Liquidatoren ſowie deren Eintragung in das Genoſſen

ſchaftsregiſter ſtehen der Anwendung des § 33 Abſ. 2 GenG .

nicht entgegen. Das Geſet enthält keine Vorſchrift, aus

der gefolgert werden könnte, daß die hier vorgeſehene Ver

öffentlichung oder Nachweiſung der Bekanntmachung unter

bleiben darf, wenn vorher die Genoſſenſchaft aufgelöſt wird

und Liquidatoren beſtellt werden. Auch in dieſem Falle

bleiben die zu veröffentlichenden Tatſachen für die Beteiligten,

namentlich für die Genoſſen und die Gläubiger der Genoſſen

ſchaft von Wichtigkeit. Allerdings liegt die Veröffentlichung

und die Einreichung der Bekanntmachung zum Genoſſen

ſchaftsregiſter dem Vorſtande ob , und für dieſen iſt neben

den Liquidatoren kein Raum ; mit der Anmeldung der erſten

Liquidatoren durch den Vorſtand ($ 84 GenG.) endigt viel

mehr deſſen Tätigkeit und Wirkſamkeit (Pariſius - Crüger,

Gen. 3. Aufl. $ 83 Anm . II 1) . Daraus folgt aber nicht,

daß mit dieſem Zeitpunkte die Anwendung des § 33 Abſ. 2

GenG . aufhört, ſondern nur, daß die durch dieſe Vorſchrift

begründete Verpflichtung von dem Vorſtande als dem zur

Vertretung der Genoſſenſchaft bis zu ihrer Auflöſung be:

rufene Organ auf die Liquidatoren als die Vertreter der

aufgelöſten Genoſſenſchaft übergeht . ( Lehmann -Ring,

HGB. § 265 Nr. 1 ; Makower, HOB . 8 265 Anm. Ia,

$ 534 Anm. Ic ; Staub , HOB. $ 269 Anm . 1 ; Maurer

Birkenbihl, Gen. 2. Aufl. 8 75 Anm . 3.) Die Liqui

datoren haben alſo die Vorſchriften des § 33 Abſ. 2 Gen.

zu erfüllen und ſind hierzu gemäß § 160 GenG . unter Be

achtung der SS 132 ff. FGG, anzuhalten .

2
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I. Dr. A. Düringer , Reichsgerichtsrat, und Dr. M.

Hachenburg, Rechtsanwalt. Das Handels

geſeß buch vom 10. Mai 1897 auf der Grund

lage des Bürgerlichen Geſeßbuche. Bd. III. 8.

(705 S. , mit Sachregiſter zu Bd. II und III und

Gefeßesregiſter zu Bd . I — III.) Mannheim 1905,

Druck und Verlag von F. Bensheimer.

Das im Verlauf von ſechs Jahren zum dritten Band gediehene ,

großzügig angelegte Werk, deſſen Band I und II wir in dieſer Zeitſchrift

( Bb. XLIX S. 347 , LII S. 326) eingehend beſprochen haben , bringt den

ungemein zahlreichen Freunden , die es fich erworben hat , im Vorwort

eine überaus unwillkommene Überraſchung. Die Verfaffer erklären , daß

fie infolge ihrer beruflichen Inanſpruchnahme „mit dem vorliegenden

Bande ihre Arbeit vorläufig abichließen " ! Überblicen wir zunächſt

die dadurch geichaffene Sachlage.

Der erſte Band (publiziert 1899) iſt dem erſten Buche des KGB.

(Handelsſtand) gewidmet, er erörterte alſo die gefeßlichen Beſtimmungen

über Kaufleute , bandelsregiſter , Handelsfirma , Sandelsbücher , Prokura

und Handlungsvollmacht, Handlungsgehilfen und Handlungslehrlinge,

Sandlung @agenten und Sanbel&måller.

Der zweite Band (publiziert 1901 ) erläuterte nicht das zweite

Buch des HGB.: Handelsgeſellſchaften und ftille Geſellſchaft, ſondern,

einem aus der Praxis ergangenen Wunſche gemäß , das dritte Buch :

Handelsgeſchäfte, und zwar nur deffen erften Abſchnitt : All:

gemeine Vorichriften (S$ 343-372 ) auf 590 Seiten.

Der nun erſchienene dritte Band (publiziert 1905) erörtert den

ganzen Reſt des dritten Buches des Handelsgeſezbuchs, alſo den wichtigen ,

in den verſchiedenſten Richtungen auf die Ergänzung durch das B.GB.

angewieſenen zweiten Abſchnitt , die Lehre vom Handelslauf , und

alabann die folgenden Abſchnitte 3–6 : Rommiſſion & geſchaft,

lagergeſchäft, Frachtgeſchäft, und den Abſchnitt 7 : Beförde:

rung von Gütern und Perſonen auf den Eiſenbahnen.

.
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Und damit wollen die Verfaffer „ vorläufig abſchließen ". Wir glau

ben, daß die Verfaffer ſowohl der Theorie wie der Braris die Ergänzung

und Vollendung ihres Wertes ſchuldig find.

Was wir bei den früheren Beſprechungen vorausſagten , iſt ein

getreten : das Buch hat ſich in immer ſteigendem Umfange als ein un

entbehrlicher Ratgeber für die Praxis und als eine überaus zuverläſſige

und breit angelegte Grundlage für die Theorie eripieſen, der es nach ſehr

vielen Richtungen den Weg gewieſen , weite Gefichtspunkte eröffnet und

neue Ziele geſteckt hat. Denn die Verfaffer ſind nicht nur wie das

Vorwort zum zweiten Bande ſagt - ,bewußt über den Rahmen eines

Rommentars zum AGB. hinausgegangen “ , ſondern auch weit über den

Rahmen eines Kommentars überhaupt ; fie haben , indem ſie dem

Band II und III ſyſtematiſche und bis in das Detail der einzelnen

Lehren hinein durchgearbeitete Ausführungen über die zivilrechtlichen

Grundlagen der einzelnen im Handelsgeſekbuch behandelten Materien und

über die Ergänzung dieſer Materien im B.GB. voranſtellten, ein auf der

Höhe wiſſenſchaftlicher Anforderungen ſtehendes Lehrbuch mit einem

allen Bedürfniſſen der Praxis entſprechenden Kommentar , ſoweit ich

ſehen kann , zum erſten Male verbunden , nachdem Staub in ſeinem

vorzüglichen Kommentar durch verſchiedene, einzelnen Paragraphen ans

gegliederte Exkurje einen Anfang auf dieſem Wege gemacht hatte.

So find dem zweiten Bande vorausgeſchickt die Darlegungen über

die Grundprinzipien des Rechtsgeſchäfts nach dem B.GB.

( Rechtegeſchäft und Willenserklärung , Vorauchſeßungen der Wirkſamkeit

der Rechtsgeſchäfte, Anfechtbarkeit der Rechtsgeſchäfte , Vertragsabſchluß

und deſſen einzelne Elemente , gegenſeitiger Vertrag , Unmöglichkeit der

Reiſtung, Leiſtungsverzug, Beweislaſt), während zu den einzelnen Para

graphen weitere ſyſtematiſche Darlegungen folgen , jo zu § 346 diejenigen

über die Verkehrsſitte , ihre Abgrenzung vom Gewohnheitsrecht, ihr

Verhältnis zu den Handelsgebräuchen und die zuläſſigen Anwendungs

fälle ; zu § 348 diejenigen über die Vertragsſtrafe; zu § 349 dies

jenigen über die Bürgſchaft; zu SS 363 ff. über die Anweiſung ;

zu SS 366 , 367 über den gutgläubigen Erwerb nach dem B.GB.

und zu § 368 über das Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten

nach bürgerlichem Recht.

Ebenſo iſt dem dritten Band der Lehre vom Handelskauf die

ſyſtematiſche Entwicklung der Lehre vom Kauf nach dem B.GB. auf

S. 1-206 ( Begriff, Abſchluß, Form , Verpflichtung, Gefahr, Unmög

lichkeit der Erfüllung , Verzug und deſſen Folgen , ſchuldhafte Nicht

erfüllung, Gewährleiſtung, Einfluß des Konkurſes und beſondere Arten

des Kaufes [ Differenzgeſchäft]) vorausgeſchidt, während ſich eine eingehende

Darſtellung des Werflieferungsvertrages (S. 323–333) dem Schlußpara:

graphen der Lehre vom Handelskauf (8 381) angliedert.

.

.
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Dabei iſt in allen drei Bänden feſtgehalten an der Methode , bei

jedem einzelnen Paragraphen deſſen Verhältnis zum bisherigen Recht fo

wohl wie zum B.GB. zu unterſuchen , und ferner auf die Ergänzungen

feines Inhalts durch das BGB . und auf deffen Abweichungen von der

handelérechtlichen Geſtaltung aufmerkſam zu machen .

Wer bei eingehender Durcharbeitung des auf dieſe Weiſe gebotenen

ungeheuren Stoffes oder wer in der Praxis Gelegenheit gehabt hat , den

Kommentar nach den verſchiedenſten Richtungen als einen faum je im

Stiche laffenden Wegweiſer zu Rate zu ziehen , wird ſich mit dem „dor

läufigen Abſchluffe" der Arbeit nicht zufrieden geben , er wird vielmehr

nur reasonable time" für die Vollendung gewähren und dann gerne

ſagen : „ Spät kommt Ihr, doch ... Ihr kommt ! "

Allerdings wird die Erläuterung des noch fehlenden zweiten Buches

des KGB. ( Handelegeſellſchaften und ſtille Geſellſchaft) der Anwendung

der Methode des Rommentars nicht in dem gleichen Maße bedürfen wie

Buch I und III, aber auch hier würde fie, wenigſtens bei einzelnen Lehren,

fruchtbar und notwendig ſein ; fo in der Ergänzung der Lehre von der

Offenen Handelsgeſellſchaft durch die „ Gefellichaft“ nach dem B.GB.

Aber auch in der Lehre von der Aktiengeſellichaft wäre nicht nur

die ( beſtrittene) Anwendbarkeit des B.OB. als ergänzende Rechtquelle

auch für dieſe Materie zu unterſuchen , ſondern bei der meines Er:

achtens zweifelloſen Bejahung dieſer Frage - eine ganze Reihe praktiſch

wichtigſter Einzelfragen , aus der ich hervorheben möchte : die (u . a. von

Dernburg I S. 233 sub IV verneinte) Frage der Einreihung der

Aktiengeſellſchaft unter das Recht der Vereine und die hieraus mit Rück

Ficht auf die beſondere Natur der Attiengeſellſchaft abzuleitenden Rechts:

folgen, insbeſondere die Frage der Anwendbarkeit der SS 28 Abſ. 1 , 29, 31 ,

32, 43 und 48 Abſ. 1 B.GB., die von H. V. Simon (in dieſer Zeitſchr.

Bd. XLIX S. 1 ) verneinend , von mir (Deutſche Jur.3tg. V S. 132

Anm. 1 ) bejahend beantwortete Frage, ob Vereine mit idealen (nicht

wirtſchaftlichen ) Sweden noch die Form der Aktiengeſellſchaft wählen

können ; die Frage nach der rechtlichen Natur des Vertragsverhält:

niſjes zwiſchen der Aktiengeſellſchaft und den Mitgliedern des Vorſtands

und Auffichtårats und nach den mit Rücficht auf den Spezialfall hieraus

zu ziehenden Folgerungen ; die Frage des Begriffs, des Umfangs und

der Vorausſeßungen der Sonberrechte nach § 35 B.GB. und deſſen

Anwendbarkeit auf die Aktiengeſellſchaft u. a . m .

Der dritte Band des Kommentars enthält u. a. auch ſehr zahl

reiche Ausführungen über das ſogen. Bantdepotgeſetz vom 5. Juli 1896

( flehe $$ 1 , 2, 9 u. 13 S. 493-503, SS 3 u. 5 S. 359 360, SS 4 u . 6

S. 373/374 , § 7 S. 364/365 , SS 8 u. 9 Abſ. 1 u. 2 S. 418—420).

Inſoweit ich hier zu abweichenden Reſultaten gekommen bin (insbeſondere

hinſichtlich des Sammels und Summendepots) , wird dies an anderer

.

1

1



330 Literatur.

1 8

Stelle im einzelnen dargelegt werden (in der demnächſt bei Otto liebmann

erſcheinenden 2. Auflage meine Kommentars zu jenem Geſet ).

Von ſonſtigen grundfäßlichen Verſchiedenheiten in der Auffaſſung

geſeßlicher Beſtimmungen fann hier natürlich nur Einiges Plaß finden :

Die Verfaffer erkennen (Bd. III S. 257) an , daß der Standpunkt,

den ich in meiner Schrift „ Die handelsrechtlichen Lieferungsgeſchäfte "

( Berlin , Otto Siebmann , 1900) gegenüber der reichêgerichtlichen Recht:

ſprechung einnahm (nach welcher lekteren der $ 66 des Börſengefeßes

troß 48 nach der Tendenz und dem Zwede dieſes Gefeßes auf

alle Geſchäfte“ (nicht einmal , wie der Kommentar auf S. 256

sub II 1 fagt , nur auf alle Termin geſchäfte" ] außzudehnen , die

„ nach ihrem materiellen Inhalt und nach ihrer wirtſchaftlichen Natur“

unter die vom Gefeßgeber (angeblich ) nur den Eingetragenen geſtatteten

Geſchäfte fallen ), pdon der geſamten handelsrechtlichen Sites

ratur über dieſe Frage geteilt“ worden ſei ; fie geben ferner zu

(S. 255) , das Gefeßs wolle , in § 48 eine Segaldefinition

geben “.

Darauß aber hätten die Verfaſſer meines Erachtens auch den Schluß

ziehen müſſen , daß die reichsgerichtliche Jubitatur (oder vielmehr die des

[ allein zuſtändig gewordenen) erſten Zivilſenats , die fich in ſtändiger

Wiederholung naturgemäß immer nur auf die eigene Anſicht bezieht)

jebenfalls infofern unbaltbar iſt, ale fie fich auf eine Umgehung des

Gefeßes ftüßt, die unbedingt den Vorfaß , zu umgehen , erfordert. Denn

wenn noch jahrelang nach Erlaß des Gefeßes die geſamte handelsrecht:

liche Literatur “ die reichsgerichtliche Judikatur zurückweiſt, und zwar ents

weder als eine die zuläſſigen Grenzen überſchreitende Extenſivinterpretation

oder ſogar ( io Dernburg) als eine corrigendi juris civilis gratia

ergangene Rechtſprechung , dann läßt ſich doch wahrlich mindeſtens die

Deduktion nicht aufrechterhalten , daß die Beteiligten , die hiernach eine

derartige Auslegung gar nicht vorausſehen konnten , den Vorlaß gehabt

haben ſollten , das erſt ex post ſeitens des nämlichen Gerichts

über den klaren Wortlaut des § 48 hinaus ausgedehnte Gefeß nzu

umgehen " ! Dies umſoweniger, als feitens der Beteiligten fofort nach

Erlaß des Gefeßes die zuſtändigen Behörden (Zulaſſungsſtelle, Staats:

kommiffar und ſogar das Miniſterium für Handel und Gewerbe) unter

Darlegung der Sach- und Rechtslage um eine Äußerung erſucht worden

waren und dieſe, ohne daß der Staatskommiſſar eine Beſchwerde dagegen

erhob, feitens der erſtgedachten Stelle im Sinne der Auffaſſung der

Beteiligten ergangen iſt !

Demgegenüber darf mindeſtens die Wiſſenſchaft nicht abdizieren ;

die „ konſtante Praxis “ des Reichsgerichts (die übrigens in dieſem Falle im

weſentlichen nur die Praxis eines Senats iſt und ſein kann) hat, auch

wenn ihr die Untergerichte folgen , allein niemals die Kraft , Recht zu

I
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machen “. Sie hat dieſe Kraft vielmehr nur dann , wenn dieſe Praxis

in folcher Weiſe auf die Rechtsanidauung aller Beteiligten

und auf die Geſtaltung des Verkehr zurüdwirtt , daß

dadurch ſchließlich ein wirkliches Gewohnheiterecht zuſtande kommt"

(Pland I S. 35).

Eine ſolche Rüdwirtung iſt aber vorliegenden Falles dadurch aus

geſchloffen, daß die Rechtsanſchauung der Beteiligten, ſchon angeſichts der

einmütig ablehnenden Haltung der Wiſſenſchaft, die auch von einem höch :

ſten Gericht auf die Dauer niemals ignoriert werden darf , unverändert

geblieben iſt.

Angeſichts des „ vorläufigen “ Abſchluſſes des Werkes darf wohl zum

Schluſſe auch noch auf Früheres zurüdgekommen werden.

Die Ausführungen der Verfaffer in Bd. II S. 205–219 (zu § 346)

über die Verkehrsfitte und die im Handeléverkehre geltenden G es

wohnheiten und Gebräuche enthalten nach meiner Überzeugung das

Beſte, Klarſte und Erſchöpfendſte, was auf dieſem Gebiete an wiſſenſchaft:

lichen Darlegungen gegeben worden iſt, fie ſtellen eine weſentliche wiſſen

ichaftliche Förderung auf dieſem Gebiete dar. Ich meine aber , daß da

nach auch das in BD. I S. 5 Geſagte modifiziert werden müßte , wo es

heißt , daß eine Sandelsfitte im Widerſpruche mit einer ( di@ pofitiden )

Vorſchrift des OB. und des B.GB. fteht, iſt ihrer Geltung nicht im

Wege“ . Dort iſt übrigens auch, wie hier beigefügt ſein mag, nicht auf.

geklärt, was die Verfaſſer mit der kurzen Andeutung eod . sub I in fine

ſagen wollen, daß „ gemeines Handelsgewohnheitsrecht“ mög:

lidh fei, insbeſondere ob darunter nur ergänzendes ober, wie ich ans

nehmen möchte und für richtig halte, auch derogatoriſches Handels:

gewohnheit& recht gemeint iſt.

Nicht richtig erſcheint mir auch, daß die Verfaſſer in Bd. II Note III

Ziff. 4 zu § 343 die Geſchäfte der Land- und Forſtwirtſchaft als a bs

folute Nichthandelégeſchäfte bezeichnen. Denn die Unternehmer

eines land- oder forſtwirtſchaftlichen (Haupt:) Betriebes find nach § 3

Abſ.1 keine Raufleute; folglich können ihre Geſchäfte genau ebenſowenig

Handelsgeſchäfte ſein , wie die Geſchäfte aller anderen Nichtkauf

Leute , die man doch wahrlich auch nicht als qabfolute Nicht:

handel & geſchäfte“ bezeichnen wird.

Es bleibt alſo dabei, daß es, nach Streichung des früheren Art. 275,

wonach Grundſtüdegeſchäfte ſelbſt dann keine Sandelégeſchäfte waren ,

wenn ſie von einem Kaufmann im Betriebe feines Handelsgewerbes dor.

genommen wurden , keine abſoluten Nichthandelsgeſchäfte mehr gibt,

wie auch keine abſoluten Handelsgeſchäfte mehr exiſtieren.

Ich ſchließe die Anzeige dieſel (übrigens auch mit vorzüglichem

Sach- und Gefeße regiſter ausgeſtatteten ) Buches , welches phne jeden

Zweifel ein unentbehrliches Hilf&mittel der Judikatur , der Praxis und

!

1
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der Theorie des Handelsrechts zu werden verdient und werden wird , mit

dem caeterum censeo : es muß doch fertiggeſtellt werden !

Rom im März 1906 .

Rießer.

II. Studien zur modernen Entwicelung des

Seefrachtvertrages. Von Gerichtsaſſeſſor

Dr. jur . Hans Wüſtendörfer. [Erſchienen in

den „Mitteilungen der Geſellſchaft für wirtſchaftliche

Ausbildung, e . V. Frankfurt a . M. " Heft 5 Teil I.]

Teil I und II (zuſ. 216 S.) . Dresden 1905, Ver-:

lag von D. V. Böhmert.

Die vorliegende Schrift beſchäftigt fich in ihrem erſten Teil mit den

wirtſchaftlichen Grundlagen des Seetransportverkehrs , ſoweit ſie die Ents

widelung ſeiner Formen bedingen. Die Entwickelungsſtufen dieſer Formen

bis auf unſere Zeit werden in ihrem Zuſammenhang mit den wirtſchafts

lichen Veränderungen des Seeverkehrslebens erörtert und es wird ſchließ

lich die jeßige Geſtaltung des Seetransportverkehrs eingehend dargeſtellt.

Im zweiten und einem noch ausſtehenden dritten Teil wil der Verfaffer

auf der ſo gewonnenen hiſtoriſch -ökonomiſchen Grundlage die geltenden

Rechtsvorſchriften und ihre Anwendung auf die üblichen Rechtegeſchäfte

dem Bedürfnis anzupaſſen ſuchen und Reformvorſchläge de lege ferenda

machen. Der erſte Teil derrät große Sachkenntnis , der Verfaſſer hat

offenbar ſorgfältige Studien auf den Hamburger Kontoren gemacht, er

hat es verſtanden, den Stoff zu ſichten und anſchaulich zu machen. Seine

Darſtellung wird als Hilf&mittel für die Praxis zum Verſtändnis der

Rechtsgeſchäfte des heutigen Seefrachtverkehrs von erheblichem Nußen ſein.

Die eigene Nuşanwendung, welche er in dem ſchon vorliegenden zweiten

Teil verſucht, kann naturgemäß bei einer ſo ſchwierigen Materie nicht

überall einwandsfrei ſein. Es iſt jedenfalls ein Verdienſt des Verfaffers,

daß er nach Klarlegung der wirklichen wirtſchaftlichen Verhältniſſe in

eingehender und anregender Weiſe die zur Zeit üblichen Formen der Sees

frachtverträge jenen gemäß in rechtlicher Beziehung klarzuſtellen und zu

gruppieren ſucht. Er legt dar , wie zur Zeit der Entſtehung des Ang.

D. HGB. an „Normaltypen des Chartergeſchäfts“ im weſentlichen

nur vorhanden waren der Raufmann , der ganze Schiffe charterte und der

charternde Schiffsmakler, der ein von ihm gechartertes Schiff bei paffen :

der Gelegenheit auf Stüdgüter anlegte , daß dagegen in unſerer Zeit das

neben treten : Unternehmer , die regelmäßige Expeditionen mit gechar

terten Seglern ausführen ; Unternehmer , die mit gecharterten Dampfern

.
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( Transportdampfern) fahrplanmäßige Linienfahrten unterhalten , womit fie

den regelmäßigen Linienfahrten der Großreedereien Ronkurrenz machen ;

Großreedereien , die zur vorübergehenden Verſtärkung ihres Schiffspartes

fremde, gecharterte Dampfer in den fahrplanmäßigen Liniendienſt einſtellen

oder in Extratouren abfertigen . Er will nun ſchon de lege lata dieſer

veränderten wirtſchaftlichen Entwidelung dadurch gerecht werden , daß er

zwiſchen die beiden Rechtsfategorien des AGB.: Raumfrachtvertrag

( einſchließlich Zeitfracht) und Vermietung des Schiffs an einen A u S.

rüfter ( 8 510 HGB.) eine Mittelbildung einidiebt , die ſelbſtändig

ſein ſoll: Miete des Schiffs und der Dienſte der in Dienſt des Reeders

bleibenden Beſaßung (locatis conductio navis et operarum magistri).

Auf die Fälle dieſer Mittelbildung follen weder die Recht@ fäße des FGB.

über Raumfrachtvertrag noch über das Ausrüſterverhältnis anwendbar

ſein. Das ganze Verhältnis unterſtellt er alſo (ſoweit der Vertrag ſelbſt

keine Normen enthält) lediglich den allgemeinen Rechtsgrundfäßen. Daraus

werden namentlich folgende Ronſequenzen abgeleitet :

a) aus den mit Unterbefrachtern geſchloſſenen Verträgen des Char:

terers haftet auch nach Übernahme durch den Schiffer nicht der Reeder,

$ 662 KGB. findet keine Anwendung (S. 100, 108, 155) , ebenſowenig

findet eine Haftung des Reeders ftatt aus dem Ronnoſſement (8 651) ,

da dieſes der Schiffer nur als rechtsgeſchäftlicher Vertreter des Charterers

unterſchreibt (S. 155 ), es haftet nur der Charterer und zwar unbeſchränkt

perſönlich ;

b) aus dieſen Verträgen fann folglich das Schiff, das dem Reeder

gehört, nicht als Haftungsobjekt in Anſpruch genommen werden , ſondern

nur die Fracht, die dem Charterer gehört , denn § 510 HGB. kommt

nicht zur Anwendung , nur aus Deliften der Beſaßung wäre nach

SS 485, 486 SGB. ein Angriff auf das Schiff zu begründen (S. 155) .

Dieſe Anſicht iſt meines Erachtens abzulehnen. Sie lehnt fich mit

Unrecht an eine Entſcheidung des Reichsgerichts (Entich . Bd. 48 S. 89,

vgl. Bd. 56 S. 360) an , in der allerdings auch eine ſolche Mittelbildung

angenommen , dieſe aber als Art der Zeitfracht (S 622 HGB.) angeſehen

wird, ſo daß auch auf fie die Vorſchriften des HOB. über den Seefracht

vertrag ( ſoweit nicht für das Rechtsverhältnis der kontrahenten zu

einander der Vertrag etwas daran ändert) anwendbar bleiben ). Es

1) Die zitierte Entſcheidung iſt offenbar nicht ſo zu verſtehen , daß

auch Dritten (den Unterbefrachtern ) gegenüber die geſeßlichen

Regeln unſeres Seefrachtrechtsaußer Geltung kommen , wennunter

den Kontrahenten die Grundfäße der Sachmiete, ſei es all

gemein, ſei es in gewiſſen Beziehungen “, gelten ſollen. Es bleibt

alſo die Haftung des Reeders den Unterbefrachtern gegenüber gemäß

der $ 8 662, 651 HGB. beſtehen . In dem Fall Entich. Bd. 56

S. 360 (Binnenſchiffahrt) war eine ſolche Haftung nicht vors
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dürfte einleuchten , wie wenig die Unſicht des Verfaſſers der Grundans

ſchauung des HGB. , daß den Ladungsintereſſenten mindeſtens als1

.

handen, ſondern nur eineHaftung ex delicto der Befaßung. Aber

gerade die Weiterentwickelung , welche W. lehrt, beweiſt, wie ge

fährlich es iſt, eine ſolche Mittelbildung" überhaupt zuzulaſſen.

Meines Erachtens darf man nur ſagen : Es iſt den Rontrahenten

überlaſſen , durch beſtimmte Abreden ihren Vertrag nach den

Regeln des Mietrechts zu modifizieren. Solange ſie nicht ſo weit

gehen, den Schiffer von dem Reeder loszulöſen und das Schiff der

ausſchließlichen rechtlichen Herrſchaft des Charterers zu unterſtellen

und ihn dadurch zum Ausrüſter ($ 510 HGB .) zu machen, ſo gilt

auch im Verhältnis der Rontrahenten als ſubſidiäres, dispoſitives

Recht das Recht des HGB. über Zeitfracht. Es hätte alſo in dem

Fall Entich . Bd. 48 S. 89 , wenn der Arreſt unverich uldet

das Schiff betroffen hatte, nach § 637 (Art. 639) der Befrachter

für die Dauer derſelben die hire ( geläufiger Ausdrud für Zeit

fracht) zahlen müſſen , da ein ſolcher , Arreſt“ keine Verfügung

hoher Hand" iſt (§ 637 Abſ. 2 HGB.) und in der von W. mit:

geteilten Standard Charterparty ( Anl, IV) ergibt ſich dies übers

dies aus der Klauſel , Acts ofGod ... Arrests ... excepted " ,

d. h . der Reeder Lehnt den Einfluß unverſchuldeter Arrefte auf ſeine

Rechte ab. Bei ſeiner Beurteilung der den Fall des Schiffsver

luſtes betreffenden Klauſel (Entich. Bd. 48 Š. 93) ſcheint das

Reichsgericht zu überſehen , daß der Verluſt des Schiffes während

einer Reiſe nach unſerem Recht den Anſpruch auf Diftanzfracht

nicht ausſchließt (S 630 HGB.), alſo der Anſpruch auf Fortzah

lung der hire bis zum Tage des Schiffsverluſtes dem gefeßlichen

Prinzip nicht widerſpricht. Ob die hire auch verdient ( earned )

iſt, wenn und ſoweit die Ladung nicht gerettet iſt, beſagt die

Klauſel nicht. Sollte diefelbe jo zu verſtehen ſein , ſo würde dies

allerdings über das gefeßliche Recht ($ 630 Abſ. 2 HGB.) hinaus

gehen. Im Zweifel iſt dies aber nicht wohl anzunehmen , weil

ſolchenfalls auch der Charterer ſeine Ronnoſſementsfracht einbüßt,

vgl. Boyens, Seerecht II S. 259, 268 . Der Verfaſſer irrt

aber meines Erachtens auch in ſeiner Auffaſſung dervon ihm

( Unl. IV ) mitgeteilten Standard-Charter (vgl. S. 145 ff.). Daß

der Schiffer danach dem Charterer unterſtellt wird : as regards

employment, agencyand other arrangements “, bedeutet nichts

weiter , als daß er ihm für alle Bedürfniſſe feines Fracht

geſchäfts unterſtellt wird. Er muß dieſes ganz nach den An

ordnungen des Charterers führen und betreiben , kann auch für

ihn als Agent Verträge innerhalb dieſes Bereichs ſchließen. Das

mit erlangt der Charterer aber keineswegsden Beſitz des Schiffes .

Der Schiffer bleibt daneben Vertreter ſeines Reeders, bei einer

Rolliſion der Intereſſen des Charterers mit denen des Reeders hat

er leştere zu wahren. Er darf Übergriffen des Charterers ent

gegentreten. Er iſt ihm nur unterſtellt, ſoweit das Recht des

Charterers reicht. So darf und muß er demAnſinnen einer Über

ladung , der Aufnahme nicht vertragsmäßiger Ladung, Kriegs

kontrebande, Ausdehnung der Reiſen über die vorgeſchriebenen

Grenzen hinaus entgegentreten. Alle die Sicherheit des Schiffes,

defien Ausbeſſerung, Bergung, Nothilfe betreffenden Anordnungen
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Haftungsobjekt das befördernde Schiff neben der Fracht und zwar derart

bleiben ſoll, daß ihr Anſpruch mit beſonderem Vorrecht ($ 754 Nr. 7

HGB.) augerüſtet iſt, entſpricht. Das KGB. läßt dieſe Saftung felbft

dann beſtehen , wenn das Schiff an einen Ausrüſter vermietet iſt, der

felbft das Schiff mit einer Befaßung verfieht (8 510 SOB.), in welchem

Fall doch die denkbar größte Loślöſung des Schiffs von ſeinem Eigentümer

vorhanden iſt. Die Anſicht des Verfaſſers iſt für den Verkehr durch die

Beſeitigung jener Haftung gefährlich. Şaftung aus Delikten der Beſaßung

wird regelmäßig durch Klauſel der Ronnoffemente ausgeſchloſſen . Sollte

Verfaſſer etwa annehmen , daß eine ſolche Klauſel nur die Haftung des

Charterer ausſchließe, da nur für ihn das Ronnoffement gezeichnet

werde, ſo würde dies eine weitere der Verkehrsanſchauung widerſprechende

Folgerung ſein . Auf der anderen Seite muß meines Erachtens ( vgl.

Bogens , Seerecht II S. 89, 90) gegenüber Unterbefrachtern dem Chars

terer fremder Schiffe, der nicht Ausrüſter iſt und als ſolcher im Sinne des

$ 510 KGB. fchon als Reeder gilt , dennoch der Schuß der beſchränkten

Haftung mit Schiff und Fracht in den gefeßlichen Fällen ( S 486 6GB.)

bleiben , hier alſo mit dem fremden Schiff, deſſen Haftung dem Dritten

gegenüber nach der Regel des § 662 Ab . 1 HGB. eine direkte werden

fann. Es entſteht ferner allgemein die Frage , unter welchen Voraus

feßungen die Abwälzung der Saftung des Charterers auf den Reeber

gemäß § 662 Abſ. 1 HGB. eintritt . Soweit der Verfaſſer § 662 HGB.

überhaupt noch anwendbar hält, ſtellt er den Grundſaß auf, es ſei Vor:

ausſeßung der Abwälzung, daß der Unterbefrachter Renntnis davon haben

müffe, daß ſein Mitfontrahent für den Zweck des bedungenen Transports

felbft ein fremdes Schiff gechartert habe oder chartern wolle, daß aus:

brüdlich oder ſtillſchweigend mit Bezugnahme auf einen ſchon abgeſchloffenen

1

1trifft er für den Reeder , unabhängig von dem Charterer. Ja , er

muß , wenn der Reeder ſeine Anweiſung, den Anordnungen des

Charterers zu gehorchen , ſoweit ſie den Frachtbetrieb betreffen,

widerruft , dem Reeder gehorchen. Nach außen erſcheint er bei

Unterzeichnung der Konnoſjemente ſtets als Vertreter des Reeders ;

der Charterer, der fein Schiff hat und auch nicht Ausrüſter und

dadurch Reeder iſt, kann überhaupt keine Ronnoffemente ausſtellen,

ebenſowenig für ihn der Schiffer, vgl. § 642 HGB ., Boyens,

Seerecht II S. 310, 311 , dies würde der Natur des Konnoſſements

als eines Traditionspapiers widerſtreiten. Ebenſo irrt Verfaſſer

(S. 170) darin , daß in dem dort Anm . 2 erwähnten engliſchen

Rechtsfalt Baumwollmanufaktur von Karl Scheibler c. Furneß,

der dollſtändig bei Aspinall, Maritime Law Cases VII p. 260

mitgeteilt iſt , eine Standard Charterparty zu Grunde lag, viel

mehr hatte in jenem Fall der Charterer das Recht, den Kapitän

und die übrige Bejazung ſelbſtändig einzuſeßen. Daher konnte

der Richter in jenem Fall annehmen, daß der Reeder ,completely

parted with possession and control “ und fomit als porary

owner ( Ausrüſter) anzuſehen ſei .

1

.
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I I

I

oder beabſichtigten Hauptvertrag des Charterers mit dem Reeder kontras

hiert ſei. Dieſer Anſicht liegt die Annahme zu Grunde , daß es einen

von dem Unterfrachtvertrag verſchiedenen allgemeinen Transportübernahme

vertrag gebe , der ſich von jenem eben durch das Fehlen dieſer Bezug

nahme unterſcheide. Dieſe Anſicht iſt bereits von mir in meinem Seerecht

vertreten (Boyens , Seerecht II S. 89, 90, 367 Note 3) und iſt auf:

recht zu halten . Es iſt ferner dem Verfaſſer darin beizuſtimmen , daß in

gewiffen Fällen die Regel des § 662 Ab . 1 HGB. durch ſtilſchweigende

Vereinbarung ausgeſchloſſen ſein kann , z. B. in dem Fall, daß eine ans

geſehene Großreederei , die regelmäßige Linien unterhält , ausnahmsweiſe

für ein fälliges Schiff eigener Sinie einen fremden gecharterten Dampfer

einſchiebt. Ein anderer Fall fönnte vorliegen , wenn bei einer einheitlich

übernommenen Durchfracht nur eine Strecke der Durchreiſe von einem

ſeitens des Verfrachters gecharterten fremden Schiff beforgt wird, und ein

Indiz für einen ſolchen Willen wäre vorhanden , wenn für dieſe Strecke

kein beſonderes, auf den Durch befrachter lautendes Ronnoffemeut ausgeſtellt

wird. Findet die Abwälzung hiernach nicht ſtatt, fo haftet neben dem

Charterer, ſobald der Schiffer ein Ronnoffement ausgeſtellt hat, kraft des

lekteren auch der Reeder. Die Anſicht des Verfaffers, daß aus dent Ron:

noffement nicht der Reeder hafte , findet im Gefeß feinen Anhalt , der

Reeder hat nur aus der Charter bei einem von dieſem abweichenden

Inhalt des Konnoffements einen Rüdgriff gegen den Charterer, was auch

meiſtens in den Verträgen hervorgehoben wird (vgl. die Entſch. Bd. 48

S. 93 zuerſt zitierte Klauſel , die fich gleichlautend in der von Wüſtens

dörfer mitgeteilten Standard Charterparty , Anlage IV, findet). Was

Wüſtendörfer de lege ferenda einführen möchte (S. 170) , beſteht

alſo ſchon jeßt . Eben deshalb iſt die (S. 174) von ihm angeregte Frage,

ob die Abwälzung der Haftung des Charterers auf den Heeder allein

nicht durch Aufhebung des § 662 Ab . 1 HGB. , deſſen Vorſchrift aller

dings in anderen Geſekgebungen kein Vorbild findet und nur von Japan

nachgeahmt iſt, zu beſeitigen iſt, der Erwägung wert. Sie paßt in der

Tat in den Rahmen der modernen Verhältniſſe nicht hinein und kann fallen,

wenn man nur die Beſchränkung der Haftung beider in den geſeßlichen

Fällen auf Schiff und Fracht beſtehen läßt . – Die Anſicht des Vers

faffers (S. 194), daß die vorläufigen Empfangsicheine (mates receipts)

die rechtliche Bedeutung haben, daß den bloßen Präſentanten derſelben das

entſprechende Fonnoffement ausgehändigt werden könne, halte ich nicht für

richtig, muß vielmehr bei der Auffaſſung in meinem Seerecht II S. 305,

306 feſthalten. Sie iſt gefährlich und widerſtreitet dem § 807 B.GB.,

da der Ablader in den Scheinen ſtets benannt wird. Er mag den Prä:

fentanten durch eine den Empfang des Ronnoiement beſtätigenden

Quittungſvermert legitimieren $ 370 B.GB. Damit iſt dem Verkehrs

będürfnis genügt. Auf weitere Punkte einzugehen , muß ich mir des

.

-
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Raumes wegen verſagen. Es ſei nur noch bemerkt, daß der Verfaffer

alle Spielarten des modernen Seetransportgeſchäfts behandelt. Etwas ſtiefs

mütterlich iſt dabei die Ausführung" des Stüdgütervertragé (S. 196 ff.)

fortgekommen. Seine Arbeit iſt aber ficher eine Bereicherung unſerer fees

rechtlichen Literatur.

Bogens.

III. Zur Entwickelungsgeſchichte der deutſchen

Großbanken mit beſonderer Rüdſicht auf

die Konzentrationsbeſtrebungen. Von Dr.

Rießer , Geh. Juſtizrat. 8. (276 S.) Jena 1905,

Verlag von Guſtav Fiſcher.

W

-

In einer Zeit, in der das rieſenhafte Anſchwellen der Konzentrations:

bewegung in Handel und Induſtrie nicht nur dem unmittelbar davon

Betroffenen , ſondern auch dem Fernerſtehenden die Frage des „Woher“ und

Wohin " dieſer Erſcheinung aufbrängt , mußte eine diefe Probleme bes

handelnde Arbeit eines in Theorie und Praxis gleich erfahrenen und ge

achteten Fachmanneß die allgemeine Aufmerkſamkeit auf fic lenten .

Rießers Buch konnte ſich dieſe umſo leichter erwerben , als es dant

ſeiner Entſtehungsgeſchichte - den Inhalt bilden im weſentlichen zehn in

der Vereinigung für ſtaatómiffenſchaftliche Fortbildung “ gehaltene Vor:

träge die Schwerfälligkeit vieler fachwiſſenſchaftlichen Werke vermeidet

und troß der Fülle des zu bewältigenden Materials und der zu berück

Fichtigenden Geſichtspunkte ein klares Geſamtbild der Entwicelung unſerer

Banken , deren Konzentrationsbewegung und ihrer Bedeutung für unſer

modernes Wirtſchaftsleben dem Leſer bietet.

In einem einleitenden Abſchnitte werden zunächſt die allgemeinen

Aufgaben des Bankweſens im Wirtſchaftsleben ſtizziert und gleichſam als

vorweggenommenes Ergebnis der folgenden Ausführungen der Saß auf:

geſtellt, daß eine dem Geſamtintereſſe des Staates und aller Klaſſen der

Bevölkerung entſprechende, von wirtſchaftlich richtigen Gefichtspunkten ge

tragene maßvolle Gefchäftspolitit im Bantwefen für unſere wirt

ichaftliche Entwicelung genau ebenſo wichtig und unerläßlich wie eine

gefunde und maßbolle, das Gleichgewicht nach innen und außen erhaltende

Staatêpolitit ift. Nach kurzer Erörterung der Hauptrichtungen der bants

mäßigen Tätigkeit in normalen und in tritiſchen Zeiten geht der Verfaſſer

zu dem eigentlichen Thema über.

Sier finden wir zwei Hauptteile : die Entwidelung gefchichte

der Banken (die wiederum in zwei Perioden -von der Mitte des 19. Jahr:

hunderts bis zum Jahre 1870, und von 1870 bis zur Gegenwart) zer

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII.
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fällt und die Konzentrationsbewegung im deutſchen Bankweſen

während der zweiten Periode.

Unſere Banken, das ruft uns der Verfaſſer recht eindringlich ins

Gedächtnis, find nur wenig älter als 50 Jahre ; die erſten der heute noch

beſtehenden Großbanken waren der A. Schaaffhauſenſche Bankverein ge

gründet 1848 , die Diatonto -Geſellſchaft gegründet 1851 , die Bant für

Handel und Induſtrie (Darmſtädter Bank) 1853, die Mitteldeutſche Kredit

bant 1856 , die Berliner Handelsgeſellſchaft 1856. Die wirtſchaftlichen

Zuſtände, die dieſe Banken vorfanden, gaben ihnen ein reiches Feld der

Betätigung. Inâbeſondere berpirkte die in jene Zeit fallende ſtürmiſche

Entwidelung der deutſchen Eiſenbahnbauten eine heftige Umwälzung in

der Induſtrie und erforderte die Mitwirkung tapitalâträftiger Bankinftitute.

Desgleichen leiſteten die Banken den Staaten bei der Durchführung ihrer

Anleihebedürfniſſe wertvolle Dienſte. Necht intereſſant find an dieſer

Stelle die Ausführungen Rießer über den Vergleich der damaligen

deutſchen Banken mit dem franzöfiſchen Crédit mobilier, der durch ſeinen

ebenſo ftürmiſchen Aufſchwung wie Niedergang (1852–1867) in der Ges

ſchichte des Bankweſens eine wichtige Rolle ſpielt : wohl wurden , meint

Rießer , in jener Zeit von dem deutſchen Bankweſen , wie von dem

Crédit mobilier , ſowohl induſtrielle Geſellſchaften wie ſonſtige Tochter

geſellſchaften ins Leben gerufen, aber die deutſchen Banken haben ſich im

Gegenſaß zum Crédit mobilier , nie hinreißen laſſen , ihre Mittel durch

ungemeſſene Vorſchüſſe an folche Tochtergeſellſchaften feſtzulegen ; ſie haben

auch, im Gegenſaß zum Crédit mobilier, das laufende Geſchäft (Ronto

korrent, Wechſel, Kommiſſion und Depoſiten ) ſorgfältig und erfolgreich

gepflegt, wobei allerdings das Depofitengeſchäft in engen Grenzen gehalten

wurde, weil man für unſere heutige Anſchauung eigentümlichers

weiſe mit Depofitengeldern als fremden Mitteln möglichſt wenig arbeiten

wollte. Die deutſchen Banken zeigen während der erſten Epoche eine bes

friedigende Rentabilität und laſſen erkennen, daß fie die Grundprinzipien

jeder gefunden Banfpolitit, Rififoverteilung und Liquidität, bei ihren Ges

ſchäften nicht außer acht gelaſſen haben.

Die zweite Epoche von 1870 ab verſucht Rießer fowohl hinſichtlich

der wirtſchaftlichen Zuſtände in Deutſchland im allgemeinen, als auch hin

ſichtlich der Entwidelung der Banken im beſonderen dahin zu charakteriſieren ,

ſie ſtehe unter dem Zeichen einerſeits der größten Erpanſion auf faſt allen

Gebieten der öffentlichen und der wirtſchaftlichen Betätigung ; anderers

ſeits der intenfioften Ronzentration der Kräfte , Unternehmungen

und Kapitalien. Dies will der Verfaſſer im einzelnen nachweiſen an

der Vermehrung des Nationalreichtums, an den geſteigerten Ziffern der

Eins und Aubfuhr , an der Zahl der Gründungen von Aktiengefello

ſchaften (ſeit 1871 : 54 82 !) , an der Entſtehung weniger fapitalkräftiger

Gruppen in den einzelnen Induſtrien , ſo insbeſondere in der elektro

>
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techniſchen und chemiſchen Induſtrie, an der Ausdehnung und Konzentration

der Verkehrsunternehmungen , an dem Ausbau des Abrechnunge- und Giro

verkehrs des Reichs, endlich an der Bildung mächtiger Aartelle (Konven:

tionen , Syndikate). Unter dem Zeichen dieſer wirtſchaftlichen Zuſtände

fteht auch die Entwidelung der deutſchen Großbanken in dieſer Periode.

Zu den bereits genannten Banten treten jeßt : die deutſche Bant ( 1870 ),

Dresdener Bank ( 1872), Kommerz- und Diskontobant ( 1870 ), die National

bank für Deutſchland (1881) . Dieſe Banken , allen anderen voran die

Deutſche Bank, erweitern ihren Gebietskreis durch Anknüpfen ausländiſcher

und überſeeiſcher Beziehungen und geſtalten diefe troß aller anfänglichen

Schwierigkeiten und Mißerfolge zu einem bedeutenden gewinnbringenden

Geſchäftszweige aus ; dieſe Beziehungen verſchaffen fie fich teils durch Ers

richtung von Filialen an þafenpläßen oder im Auslande , teils durch

Gründung beſonderer Unternehmungen für dieſe Zwede (wie z. B. der

Deutſch Aſiatiſchen Bank, der Braſilianiſchen Bank für Deutſchland, der

Kolonialbanten ), teils durch Beteiligung an ausländiſchen Unternehmungen

(wie z. B. der Banca Commerciale Italiana, der Banque Internationale

de Bruxelles , Anatoliſche Eiſenbahngeſellſchaft, Schantung-Eiſenbahn

geſellſchaft, General Mining and Finance Corporation , Ad. Goerz & Co.),

teils und nicht zum wenigſten durch Teilnahme an der Emiffion der fos

genannten erotiſchen Werte. Daneben beginnen die Banten, wieder unter

vorbildlicher Führung der Deutſchen Bank , dem Depofitengeſchäfte ihre

ſorgfältige Pflege zu widmen, dank deren die Depofiten der Banken exkl.

der Notenbanken z. B. in dem Jahrzehnt von 1890-1900 von 408 auf

997 Millionen Mart ſteigen. Ende 1904 haben die deutſchen Kredit

banken ca. 1/2 Milliarden Marť Depofitengelder, wovon auf 4 Berliner

Banken ( Deutſche Bant, Dresdener Bank, Direktion der Diskontogefellſchaft,

A. Schaaffhauſenſcher Bankverein ) faſt die Hälfte entfallen. Angeſichts

der gedeihlichen Entwidlung des Depofitengeſchäfte der deutichen Großbanken

und der günſtigen Dedung& verhältniſſe der Depofitengelder durch jederzeit

greifbare Mittel der Bank beſteht nach Anſicht Rießers durchaus nicht

das Bedürfnis nach einer Reform des Depoſitengeſchäftes ; jedenfalls hält

Rießer die gemachten Reformvorſchläge , vor allem das Projekt einer

beſonderen einheitlichen Depofitenbant, aus Gründen , die er des Näheren

ausführt, für unpraktiſch oder wirkungslos.

Das Emiffions- und Gründungsgeſchäft nimmt einen hohen Auf

ſchwung; zwede Kifiloverteilung , auch im Intereffe einer Sicherung der

Durchführung von größeren Emiſſionen bilden die Banken Konſortien ;

und für beſtimmte, wiederkehrende Geſchäfte , ſo vor allem Stadt- und

Staatsanleihen, entſtehen beſtimmte Gruppierungen, wie z. B. das Preußen

konſortium , die Rothſchildgruppe, das Nuffiſche Anleihetonſortium , das

Syndikat für aſiatiſche Geſchäfte. Das laufende Geſchäft zeigt ein ftetes

Steigen des Wechſelumlaufs, was ſich aus dem enormen Aufſchwung der

.
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Induſtrie und des Handels erklärt ; die Banken ſuchen immer engere

Fühlung mit der Induſtrie , unter anderem auch durch Eintritt ihrer

Direktoren in den Aufſichtsrat induſtrieller Unternehmungen und von

Induſtriellen in den Aufſichtsrat der Banten. Durch die Ausdehnung

. des laufenden Geſchäfte gewinnt die Rentabilität an Stetigkeit. Die Re:

ferden verſtärken fich.

Als Urſachen für die Konzentrationsbewegungen im deutſchen

Bankweſen nennt Rießer zunächſt allgemein die oben erwähnte Expanſion

und Konzentration der Rapitalien , Kräfte und Unternehmungen . Die

Konzentrationstendenz als ſolche iſt ein Kind ber tapitaliſtiſchen Wirts

ſchaftsordnung und weder der modernen noch lediglich der deutſchen Ents

widlung eigentümlich. Charakteriſtiſch iſt nur die Intenſität und

Schnelligkeit der Konzentration in der Epoche ſeit 1870 , hervorgerufen

durch die großen Umwälzungen in der Induſtrie, die wiederuin eine Folge

der gewaltigen Verbeſſerung des Vertehrs und Transportweſens der großen

Erfindungen und Entdeckungen find. Zu den beſonderen Urſachen zählt

Rießer die Beſtrebungen der Banken, fich Geldmittel auf anderem als

auf dem oft mißlichen Wege der Kapitalserhöhung zu beſchaffen , ing:

beſondere durch Seranziehen von Depofitengeldern ; ferner fich ein hin:

reichend großes Feld für Maſſenemiſſionen und Maffenabſaß zu fichern,

ihre Beziehungen zur Induſtrie auszubehnen , alles Faktoren , die ſowohl

Urſache als auch Wirkung der fortſchreitenden Konzentration werden . Für

den Umfang und die Schnelligkeit des Ronzentrationsprozeffes wirken

dann noch im beſonderen die großen Kartellbildungen mit ; ferner die

Fehler der Stempel- und Börſengeſeßgebung ; die der erſteren inſofern, als

die Rundſchaft fich wegen der übermäßigen Stempelbelaſtung vom Privats

bantier den Großbanten zuwendet, die, insbeſondere auch durch Rompens

ſation der Kauf- und Verkaufsaufträge „ in fich “ billiger arbeiten können,

lektere inſofern, als ſie durch Einſchränkung des Terminhandels größere

Rafſahaltung erforderlich macht, zu der der kleine Bankier natürlich nur

ſchwer im ſtande iſt; ferner auch die Ariſis des Jahres 1900 , weil ſich

das Vertrauen nach einer Arifis den großen Unternehmungen zuwendet

und die ſchwächeren Unternehmungen ſelbſt Anlehnung an ſtärkere oder

direft Verſchmelzung mit ſolchen ſuchen .

Unter den Konzentrationswegen und Formen wird unter :

ſchieden zwiſchen der örtlichen Konzentration , für die Berlin als

„ kräftigſte Sammelſtelle diſponibler Kapitalien “ , als Siß der Reichsbank,

Seehandlung u. f . w . den Kriſtallpunkt bildet, und der Kapital : und

Machtkonzentration. Dieſe wiederum erfolgt auf direttem Wege

durch Rapitalserhöhungen , durch Aufnahme von Bankgeſchäften und

Banken , durch Schaffung von Intereſſengemeinſchaften ( Tochtergeſells

ſchaften, Aktienerwerb, Vertrag , Aktienaustauſch ) oder auf indirekte i

Wege mittels Dezentraliſation des Betriebes durch Begründung von Roma

manditen, Filialien, Agenturen und Depofitenkaffen.

N
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1Endlich wird die Frage aufgeworfen , ob die Bankenkonzentration

die Induſtriekonzentration beeinflußt, und die Frage im allgemeinen vers

neint, nur für einzelne Induſtrien gelte etwas anderes. Schließlich werden

die durch die Konzentrationsbewegung geſchaffene Lage und die Ausſichten

für die Zukunft furz erörtert :

Durch die noch immer weiter gehende Konzentration werden die

Großbanken eins der fräftigſten Machtmittel für die Durchführung großer

politiſcher Auigaben. Als Schattenſeite der Konzentration macht ſich aber

die ſchwere Schädigung des mittleren und kleinen Bankierſtandes geltend

ſowie die Schwächung der Börſen durch die „In fich “ Geſchäfte der Große

banken, ſo daß Rießer meiner Äußerung , Bant und Börſe bilden viels

fach direkte Gegenſäße, recht gibt . Der Verfaffer dergißt zum Schluß

auch nicht, die ſoziale Seite der Konzentration für Beamte und Leiter zu

betonen.

Dieſe fritilloſe Wiedergabe des Gedankenganges entſpricht, glaube

ich, mehr einer Würdigung des Buches als die Stellungnahme zu einzelnen

Punkten. Sie offenbart vor allem , wenn auch nur ſehr unvollſtändig,

die Reichhaltigkeit des Inhalts ; man iſt wirklich erſtaunt, wie eine ſolche

Fülle von wirtſchaftlichen Problemen auf einem knappen Raume (das

Buch umfaßt nur 276 Seiten) aufgeworfen und von fo vielen Gerichts

punkten hat beleuchtet werden können . Befondere Erwähnung verdienen

noch die reichen Literaturangaben und die zahlreichen ſtatiſtiſchen Tabellen .

Das Buch wirkt überaus anregend und wird hoffentlich dazu beis

tragen , manche alten tiefeingewurzelten Vorurteile zu zerſtören , die ſchuld

an einem falſchen Verhalten der Gefeßgebung geworden find oder werden

können . Dr. Ernſt Löb.

1

.

IV. Adolf Stölzel. Die Verhandlungen über

Schillers Berufung nach Berlin. (97 S.)

Berlin 1905, Franz Vahlen. (Preis 2 M.)

Über die Gründe , weßhalb die Verhandlungen mit Schiller im

Jahre 1804 hinſichtlich einer Niederlaſſung in Berlin geicheitert find,

herrſcht feine völlige Alarheit und teine Einmütigteit. Der Streit darüber

geht auf die Zueignung an König Ludwig von Bayern zurück, mit der

Goethe im Jahre 1821 ſeinen und Schillers Briefwechſel berſah , und in

der er mittelbar den deutſchen Fürſten den Vorwurf machte, daß ſie nicht

genug für Schiller getan hätten . Hierauf erging eine „ Berichtigung “ des

ehemaligen preußiſchen Rabinetsrate Beyme, in welcher es heißt , daß

Friedrich Wilhelm III. „ auf den Wunſch Schillers, fich in Berlin nieders

zulaſſen , aus eigener Bewegung ein Gnadengehalt von 3000 Rtlr. nebſt

freiem Gebrauch einer Şofequipage zugeſichert “ hätte und „nur Schillers

.
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nachher erfolgte Krankheit und frühzeitiger Tod“ den König um den Vors

zug gebracht hätten , in Schiller einen ausgezeichneten Preußen mehr zu

zählen “ . Vielfach wurde und wird angenommen , daß Beyme in dieſer

Berichtigung etwas Unrichtiges geſagt habe. Stölzele vorliegende Unter

ſuchungen ergeben jedoch eine glänzende Rechtfertigung der Darſtellung

Beymes. Es wird meines Erachtens nachgewieſen , daß Schiller in der

Tat zu Potsdam am 17. Mai 1804 eine feſte königliche Zuficherung für

den Fall ſeiner ſtändigen Überſiedlung nach Berlin gegen Gewährung

des angeführten Gehalte empfangen hat , und daß nur die Auffertigung

der nötigen königlichen Order noch verſchoben werden ſollte, bis Schiller

die Auflöſung feines Verhältniffes in Weimar mit der erforderlichen

Zartheit bewirkt habe“ . Nach ſeiner Rückkehr nach Weimar ſchrieb Schiller

jedoch am 18. Juni 1804 an Beyme, daß er wünſche, nur mehrere Monate

jährlich in Berlin für 2000 Taler Gehalt tätig zu werden. Hiermit war

juriſtiſch das Verſprechen des Königs hinfällig geworden und eine neue

Anregung zu einem anderweitigen preußiſchen Antrage gegeben. Auch

jeßt aber ließ man in Berlin die Sache keineswegs fallen, ſondern wollte

eine ſpätere Gelegenheit abwarten. Dies beweiſt der amtliche Vermerk,

der auf Schillers Schreiben geſeßt wurde : „Ad acta, bis ſich Gelegens

heit findet" . Eine ſolche Gelegenheit aber konnte ſich namentlid in

folge der Erkrankung und des baldigen Todes Schillers nicht mehr finden.

Schiller ſelbſt hat , wie fich aus ſeinen Briefen ergibt , von der Rechts

berbindlichkeit der Potsdamer Verhandlungen nicht die richtige Vorſtellung

gehabt, ſondern aus ihnen wohl nur die Geneigtheit des Königs zu den

Gnadenerweiſungen für den Fall ſpäterer Vereinbarungen geſchloſſen. -

Die Zuſammenfaſſung , die Stölzel felbſt von ſeinen Ergebniſſen gibt,

und die noch drei Möglichkeiten offen läßt , iſt aber umſoweniger zus

treffend, als der Verfaffer bei der Möglichkeit, welche mit unſerer Aufs

faſſung fich deđt, ausdrüdlich ſagt , daß fie der Wahrheit entſpräche (S.94) !

Die Darſtellung könnte fürzer ſein und viele Momente von geringerer Bes

beutung hätten fortgelaſſen werden können . Das Schillerjahr, in dem

die Abhandlung erſchienen iſt, gibt vielleicht dafür eine Entſchuldigung,

daß uns faſt zehn Seiten lang auf Grund Potsdamer Hoffüchenrech

nungen wahrſcheinlich gemacht wird, daß Schiller am 17. Mai mit ſeiner

Frau bei dem König und der Königin zum Frühſtück in Sansſouci war,

Allein die Mitteilung, daß es bei dieſem Frühſtück 12 Pfund Kalbsbraten,

8 Pfund Sammelbraten , 1 Damenfeule , 4 gebratene Hühner , 2 Kinder

zungen, eine Quantität Butterbröter und Braunſchweiger Kuchen gegeben

hat , dürfte ſelbſt bei dem begeiſtertſten Schillerverehrer auf kein literar

hiſtoriſches oder rechtliches Intereſſe ſtoßen.

Julius Gierte.

.
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V. Dr. Leonhard Holz , Referendar. Die Prä

miengeſchäfte. [Aus „Berliner Furiſtiſche Bei

träge“, herausgegeben von Dr. F. Kohler. 6. Heft .]

8. (VI und 43 S.) Berlin 1905, R. d . Deckers

Verlag .

In dem lebhaften Kampfe über den wirtſchaftlichen Wert der Termina

geſchäfte wurde naturgemäß implicite auch für und wider die Prämien :

geſchäfte vielfach Stellung genommen : dabei muß konſtatiert werden, daß

gerade dieſe ſtets eine Ausnahmsſtellung behauptet haben , und ſelbſt die:

jenigen , welche die Termningeſchäfte an fich verdammten , die Prämien

geſchäfte deshalb günſtiger beurteilten , weil ſie das Riſiko erheblich bez

idrănfen ; man betonte ſtets die Verficherungemöglichkeit ".

Dieſe wirtſchaftliche Sonderſtellung der Prämiengeſchäfte hat mit

die Juriſten immer und immer wieder gereizt , deren juriſtiſche Natur zu

unterſuchen , und eben dieſem Umſtande hat auch die vorliegende Schrift

ihre Entſtehung zu danken.

Verfaffer wendet fich nach einem kurzen geſchichtlichen Überblice

(S. 2–4), welcher nicht erſchöpfend iſt und auch vom Verfaffer nicht als

erſchöpfend gedacht iſt (denn ſonſt hätte er die Arbeiten von defer in

den Feſtgaben für Anies und die in dem Anhange von Ehrenberg,

Zeitalter der Fugger II abgedructen Ausführungen von Joſeph de Vega

berückſichtigen müſſen ), ſondern nur wenige grobe Züge gibt , zu den

Formen der einzelnen Prämiengeſchäfte ; hier wird das rein Tatſächliche

der Geſchäfte geſchildert (S. 4-13) .

Der weitaus wichtigſte Teil iſt der zweite Teil (S. 20 ff.): Die

juriſtiſche Ronſtruktion der Prämiengeſchäfte.

Nur furz erwähnt wird die oberflächlicher ökonomiſcher Betrachtung

entſprechende Gleichſtellung der Prämiengeſchäfte mit den Verſicherungs

geſchäften , wobei eine Gleichſtellung der bei beiden Geſchäften zu bezahlen :

den Prämien " ftatt hat ; dieſe Theorie iſt heute felbſtverſtändlich auf

gegeben .

Verfaffer läßt ſohin ſämtliche von den verſchiedenen Autoren auf

geſtellten Ronſtruktionen Revue paſſieren. So wird insbeſondere diejenige

Theorie, welche in der Prämie ein Reugeld ſieht (S. 26—27) , kritiſch

beſprochen , ebenſo die , Angeldtheorie" und dann die , namentlich durch

Bielichowski widerlegte Anficht, die Prämie ſei eine Ronventionalſtrafe.

Sehr eingehend befaßt fich Holz (S. 28—31) mit der von Gareis

aufgeſtellten Anſicht, es werde ein Äquivalent für ein Wahlrecht gewährt ;

mit Recht kommt er zu dem Reſultate , daß das ſogenannte Wahlrecht

gar kein Wahlrecht stricto sensu iſt (S. 31).

Im § 15 führt Holz ganz richtig aus, daß wenn man die Prämien
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geſchäfte juriſtiſch würdigen wil, man ſie nur als Offerten, als Vorverträge

oder endlich als perfekte Räufe betrachten kann. Gegen die Konſtruktion

als Offerte wendet wolz (S. 32) ein , daß der Dfferent für das Stehens

bleiben bei ſeinem Antrage keine Vergütung bekommt, der Prämiennehmer

dagegen , welcher bei Ronſtruktion des Prämiengeſchäftes als Dfferte die

Stellung des Offerenten einnehmen würde, erhielte für ſein Stehenbleiben

beim Vertrage die Prämie. Dieſes Moment allein foli genügen , um die

Offertentheorie zu verwerfen ! Daß dies unrichtig iſt, wird unten dars

gelegt werden .

Gegen die Konſtruktion als pactum de contrahendo wendet Ver

faffer ( S. 33) wohl nicht ganz treffend ein , daß die Abandonnierung

wie die Effektenbewegung aus dem Jnhalt des einen Vertrages , eben des

Prämiengeſchäftes erklärt werden muß , und man nicht einen zweiten,

etwa erſt durch die Prämienerklärung (welche auch bei tontludenten Um

ftänden präſumiert werden fann ) geſchloſſenen Vertrag annehmen dürfe.

Die Verpflichtung des Prämiengebers zur Prämienzahlung , die Berechti

gung zur Abgabe der Prämienerklärung , ſowie die dieſen entſprechenden

Berechtigungen und Verpflichtungen des Prämiennehmers entſpringen meiſt

einem Rechtegeſchäfte (wenn man dies auch nicht ganz allgemein ſagen

kann), und daher genügt die Konſtruktion als pactum de contra

hendo nicht.

Die auch gelegentlich in der Literatur vertretenen Anſichten, es handle

ſich um einen Kauf auf Probe , dann um eine emtio spei , werden auf

S. 33-34 mit einigen treffenden Bemerkungen abgetan.

Sehr eingehend beſchäftigt fich Holz natürlich mit den von Grünhut

aufgeſtellten Konſtruktionen ; Verfaſſer weiſt dieſelben hauptſächlich deswegen

zurüd (S. 26), weil ſie den Eindruck des Gefünſtelten und Unpraktiſchen

machen und weil ſie angeblich fein gemeinſames Prinzip aufweiſen “ . Dem

gegenüber muß zunächſt betont werden, daß legterer Umſtand gewiß nicht maß.

gebend fein kann, denn zwiſchen jenen Geſchäften , bei welchen das ökonomiſche

Endreſultat eine Prämienzahlung ſein kann , und jenen , bei denen es

eine Effettentransaktion fein muß , beſteht tatſächlich ein tiefer Unterſchieb,

welcher auch in der juriſtiſchen Konſtruktion zum Ausdrucke gelangen muß,

mag auch beiden Formen das Beſtreben der Befdränkung des Rifitos

gemeinſam , bei beiden treibendes Motiv ſein .

Wenn der Verfaffer weiter gegen Grünhut einwendet, daß es

ſich nicht um reine Poteſtativbedingungen handelt , ſo iſt ihm inſofern

Hecht zu geben , da eben die Kursbewegung oft die Wahl eigentlich in

zwingender Weiſe beeinflußt, wenn auch prinzipiell ſtets volle Freiheit

der Entſchließung gewahrt bleibt. Oft fann ja ein Rauf , welcher

momentan gegen alle Räjon zu ſein deint, doch wirtſchaftlich wohl be

gründet fein !

Verfaffer ſollte in ſeiner Polemit gegen die ſcharfſinnigen Konſtruk,

M
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tionen eines HandelBrechtslehrers vom Range Grünhuts vorſichtiger

fein , wenn er ſelbſt im § 16 : Konſtruktion der einzelnen Arten der

Prämiengeſchäfte , nichts beſſeres zu ſagen weiß , ale „ Prämiengeber und

Prämiennehmer ſchließen eine Art von Kaufvertrag ". Die Prämie wird

alſo als Kaufgeld für ein Bezugsrecht aufgefaßt. Die zweiſchneidigen

Prämiengeſchäfte werden als eine Art unvollkommenen Zwillingslauf

vertrag “ bezeichnet. Daß dieſe Konſtruktionen mit ihren vagen, ſchillern

den Ausbrüden , wenn fie auch einfach find, irgendwie i uriſtiſch ber

friedigen , wird doch niemand behaupten ; Verfaffer müßte doch zeigen ,

worin dieſe , Art“ des Kaufvertrages beſteht, welche ſpezifiſchen Merkmale

derſelbe befißt! Einmal auf S. 34 ichien Verfaſſer auf einer richtigen

Fährte , indem er wieder an den Kauf eines Wahlrechtes denkt , er lehnt

aber dieſe Konſtruktion ab , indem er ſagt : Objekt find die betreffenden

Papiere. Daß die Prämiengeſchäfte, welche ſo recht aus den Bedürfniſſen

des wirtſchaftlichen Lebens entſprungen ſind , nicht ſo leicht in das Pro :

kruſtesbett einer juriſtiſchen Konſtruktion gezwängt werden können , iſt

zuzugeben, dies iſt aber auch nicht unbedingt nötig.

Das richtigſte ſcheint mir wohl , zu ſagen " ): der eine Kuntrahent

räumt dem anderen gegen Zahlung eines beſtimmten Entgeltes das Recht

ein, zu einem beſtimmten Zeitpunkte einen beſtimmten Rauf- oder Verkauf

vertrag mit ihm zu ſchließen ; es liegt alſo eine einſeitig bindende

Offerte vor, wobei wegen der Art des Objektes des fünftigen Vertrages

Gegenſtände mit Börſenkurs für die Einräumung der Bedenkzeit

eine Prämie gefordert und bezahlt wird. Durch dieſe Konſtruktion iſt

das Abandonnierungerecht am beſten erklärt.

Nur für das Stellagegeſchäft muß dieſe Konſtruktion verſagen, indem

man das Recht auf Abſchluß eines von zwei Verträgen, dagegen auch die

Pflicht, einen derfelben zu ſchließen, ſchafft, reſp. übernimmt. Hier handelt

es fich um einen zweijeitig bindenden Vordertrag zu zwei zur Wahl ges

ſtellten Ausführungsverträgen ; dieſe Ronſtruftion ſtammt von Karl Adler

und liegt hier tatſächlich ein echtes Wahlrecht vor. Daß Holz die Aus

führungen Adlers wie auch die ſonſtige öſterreichiſche Literatur nicht bes

rüdfichtigt hat, macht fich unangenehm fühlbar.

In einem Anhange findet man einige intereſſante Bemerkungen

über die gefeßliche Regelung der Prämiengeſchäfte in Deutſchland und im

Auslande.

Tros der aufgezeigten Unebenheiten muß die Arbeit, namentlich in

Anbetracht des Umſtandes , daß ea fich um eine Erſtlingsſchrift handelt,

als eine recht gelungene bezeichnet werden, und bemerkt Kohler mit Recht

im Vorwort, daß die ſachkundigen Bemerkungen ihm ſo bedeutſam ers

.

1 ) Wie ich an anderer Stelle in meiner Schrift: Die Effettenbörſe,

Wien 1899, S. 180 f. ausgeführt habe.
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gienen find , daß er der Schrift Aufnahme in den Berliner juriſtiſchen

Beiträgen gewährt hat.

Wien , Februar 1906.

Dr. Bruno Mayer.

VI. Dr. jur . S. Rundſtein. Die Tarifverträge

im franzöſiſchen Privatrecht. 8. (121 S.)

Leipzig 1905, C. L. Hirſchfeld.

In der modernen induſtriellen Entwicelung haben die Tarifverträge

eine ungeahnte Bedeutung gewonnen . Die Wiſſenſchaft beginnt, fich eins

gehend mit ihnen zu beſchäftigen und die Grundlagen für eine zukünftige

gefeßliche Regelung zu ſchaffen. Es handelt ſich vor allem um die Fragen,

ob der Tarifvertrag überhaupt rechtsverbindlich iſt, ob er ſich auch auf die

an feinem Abſchluß nidit beteiligten Arbeiter oder Arbeitgeber erſtreckt,

ob er durch einzelne Arbeitsverträge abgeändert werden kann – Fragen ,

die zum Teil deswegen nicht geklärt ſind , weil die zu Grunde liegenden

wirtichaftlichen Probleme noch nicht gelöſt ſind. Die Recht@wirtſamteit

des Tarifvertrage, die für Deutſchland die Entſcheidung des Reichsgerichte

in Strafſachen vom 30. April 1903 (abgedruckt im „ Gewerbegericht“ IX, 9)

in Frage geſtellt hat , iſt in Frankreich durch das Gefeß vom 21. März

1884 (Loi relative à la création des syndicats professionels) be:

gründet worden. Dementſprechend nimmt die franzöſiſche Praxis an, daß den

Parteien ein Recht auf Erfüllung der Tarifbedingungen und eventuell ein

Schadenserſaßanſpruch zuſteht. Von dem Tarifvertrag abweichenden Einzels

verträgen wird nach den Ausführungen des Verfaſſers keine derogierende

Rraft gegenüber dem Tarifvertrag beigemeſſen. Den Berufsvereinen ſteht

namene ihrer Mitglieder Klage auf Feſtſtellung der Ungültigkeit abweichens

der Vereinbarungen bezto. auf Unterlaſſung zu , dagegen find diefelben

nicht berechtigt, individuelle Anſprüche ihrer Mitglieder, insbeſondere auf

Schadenserſaß , geltend zu machen . Die franzöſiſchen Theorien über den

Begriff des Tarifvertrags werden von dem Verfaſſer auf Grund der von

der deutſchen Wiſſenſchaft, insbeſondere von Botmar gewonnenen Ergebs

niffe einer eingehenden Kritik unterzogen, und auch die Verſuche der geſes:

lichen Regelung des Tarifvertrags in Frankreich beſprochen . Die Auss

führungen des Verfaſſers fönnen mit Rückſicht auf den in Deutſchland

bevorſtehenden Entwurf eines Gefeßes über die Rechtefähigkeit der Berufas

vereine beſonderes Intereſſe beanſpruchen .

Frankfurt a. M. Dr. Trumpler.

!
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VII. Dr. Friedrich Dinglinger. Die ſtaatliche

und kommunale Einkommensbeſteuerung

der Aktiengeſellſchaften und Kommandit

geſellſchaften auf Aktien in Preußen und

Baden. 8. (168 S.) Berlin 1905, Verlag von

Franz Vahlen.

1

Die erſten beiden Teile (S. 1–135) dieſer Erſtlingsſchrift bringen

eine gut geſchriebene Darſtellung der Entwidelung und des gegenwärtigen

Standes der Gefeßgebung. Auch die Frage der Heranziehung der Aktien

geſellſchaften zu den Kirchenſteuern wird betrachtet. Teil III handelt dann

von der Notwendigteit einer ſtärkeren Belaſtung der Aktiengeſellſchaften

und macht Vorſchläge zur Reform dieſer ſtarkeren Belaſtung. Hier können

wir dem Verfaſſer nicht folgen.

Zunächſt nimmt er – allerdingế mit der herrſchenden Meinung --

als ſelbſtverſtändlich an, daß wirtſchaftlich eine Doppelbeſteuerung vor

liege. Wir halten dies keineswegs für zutreffend. Die Folge wäre, daß

wirtſchaftlich die Attionäre als die Betriebsunternehmer zu gelten hätten .

Kein Volkswirt wird aber in dem Aktionär einen Unternehmer erblicken .

Der offene Handelsgeſellſchafter iſt Unternehmer, aber nicht das Mitglied

der Attiengeſellſchaft. Die beſchränkte Haftung , der grundſäßliche Aus

ichluß einer Mitarbeit an der Geſchäftsführung, die lodere Verbindung

mit dem Unternehmen infolge der leichten Veräußerlichkeit des Gefeldhafts

anteils haben eben nicht bloß für die Erklärung der rechtlichen , ſondern

auch für die Erklärung der wirtichaftlichen Natur des Aktienvereins aus:

ichlaggebende Bedeutung.

Natürlich hält auch Dinglinger die Beſteuerung von Geſellſchaft

und Aktionär für gerechtfertigt, aber nicht, weil es der wirtſchaft:

lichen Natur der Geſellſchaft, ſondern weil es den wirtſchaftlichen Vor

teilen entſpreche, die für die Aktionäre aus der rechtlichen Natur der

Vereinigung entſpringen . Dieſe Vorteile feien die beſchränkte Saftung,

die Unbeſchränktheit in der eigenen Erwerbstätigkeit – man laffe nur

ſein Kapital mitarbeiten und die leichte Realiſierbarkeit des Attien

befißes.

Dieſe Vorteile feien ſo groß , daß fie eine Sonderbeſteuerung der

Aktiengeſellſchaft rechtfertigten. Dinglingers Auffaſſung endet bei der

ſogenannten Äquivalenztheorie. Für die Vorteile, die ihnen der Staat

durch die Ermöglichung der Aktienform gewähre , hätten die Aktionäre

beſonderes Entgelt zu leiſten. Und er geht ſo weit , daß er die Leiſtung

eines ſolchen auch für angemeſſen erachtet, wenn der Jahresbetrieb mit

bilanzmäßigem Verluſte abſchließt. Und ebenſo tritt er dafür ein , daß

die direkte und indirekte Verzinſung aufgenommener Obligationen als Ers

1

-



348 Literatur.

trag berechnet werde , ſoweit fie dreieinhalb Prozent des Obligationens

kapitale überſteige.

Dinglinger hat für fich, daß Öſterreich die Obligationenzinſen

den Dividenden ſogar völlig gleichſtellt.

Wir würden eine derartige Gebührentheorie der Aktienbeſteuerung

wie wir fie nennen könn bedauern . Man ſoll den Bogen nicht

zu ſtraff ſpannen . Jedenfalls ſcheint mir aber dann erforderlich : wenn

man die Aktionäre wegen jener Vorteile ſo ſcharf heranziehen will , ſo

răume man ihnen für ihre Geſellſchaft auch ſonſt die Rechtsſtellung der

natürlichen Perſonen ein in Bezug auf Grund- und Freiheitsrechte, Wahl

rechte, Ausſchluß der Doppelbeſteuerung im Reichsverkehr u. f. w.

Straßburg. H. Nehm.

.

VIII . M. Jules Valery, professeur du droit commer

cial à Montpellier. Traité de la location

des coffres - forts. 8. (VI und 105 S.) Paris

1905 , Albert Fontemoing.

Der Stahlkammer : Mietsvertrag, der in den leßten Jahren in der

deutſchen Literatur mehrfach behandelt worden iſt (zulegt von Marcus,

Holdheims Monatsſchrift Fahrg. 14 S. 251 ff., wo die ältere Literatur

nachgewieſen iſt, dazu noch Düringers Hachenburg, HGB. III ( 1905 )

S. 493 ff.), hat in der vorliegenden Schrift eine ſorgfältige Erörterung

nach franzöſiſchem Rechte gefunden. Nach einer Einleitung, welche die

Technik und den praktiſchen Wert der franzöſiſchen Stahlkammern ichils

dert , prüft Verfaſſer die Frage , ob die ſogenannte Miete eines Schrank:

fachs in Wahrheit Miets: oder Verwahrungsvertrag ſei , und entſcheidet

fich mit Recht für den Mietsvertrag. Für die hiſtoriſche Anknüpfung an

römiſches Recht, die Verfaſſer hier geben zu dürfen glaubt (S. 12 f.), ſei

ergänzend auf die lehrreichen Bemerkungen von Kübler (Zeitſchrift der

Savigny - Stiftung , roman . Abt. XIV S. 77) und Mitteis Cebenda

Bd. XIX S. 200 Anm. 7) verwieſen. Alsdann beſpricht Verfaffer Abſchluß

und Beweis des Vertrags , die Vertragswirkungen für den Mieter und

den Vermieter (wobei die wunderliche Dispoſition zu manchen Wieder

holungen führt, da Verfaſſer außer den Rechten des Vermieters gegen den

Mieter in einem beſonderen Abſchnitt die Pflichten des Mieters gegen den

Vermieter beſpricht und umgekehrt !) , ferner die Wirkungen auf Dritte,

insbeſondere auf die Gläubiger des Mieters oder des Vermieters und den

Dritteigentümer. Es folgen Erörterungen über die Dauer des Vertrage ,

den Einfluß von Tod , Bevormundung , Verſchollenheit des Mieters oder

Bermieters, Verheiratung der Mieterin u. bergl. Stempelrechtliche, ſtrafs

rechtliche und ſtrafprozeſſuale Fragen beſchließen die Unterſuchung. Der
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Verfaffer fügt S. 135 ff. einen Entwurf eines Vertrageformulars für

Stahlfammermieten bei, der freilich manches überflüffige enthält.

Ausländiſches , insbeſondere deutſches und engliſches Recht iſt vom

Verfaffer nicht eingehender herangezogen worden , wiewohl einige aus

ländiſche Arbeiten benußt worden ſind. Verfaffer hat insbeſondere nur

die franzöſiſche Bankpraxis ſtudiert und kennt die abweichenden Formulare

der größeren deutſchen safes vermietenden Banken, die Marcuâ der ein:

gangs genannten Abhandlung mit Recht zu Grunde gelegt hat , nicht,

troß vereinzelter Hinweiſe. Insbeſondere iſt ihm die deutſche Praxis, die

Schrankfächer unter den Mitverſchluß des Mieters und der Bank zu

ſtellen , unbekannt geblieben. In Frankreich behält die Bant feinen

Schlüſſel zurüd.

Verfaffer hat faſt alle für die Praxis erheblichen Fragen eingehend

erörtert. Nur die ſchwierige Befiffrage kommt wohl zu furz, insbeſons

bere ſcheidet er , was zum Beiſpiel für die Zwang @vollſtreckung erheblich

iſt, nicht hinreichend zwiſchen dem Befiß am coffre - fort und dem Befiß

am Inhalt : den Befiß des Behältniſſes hat jedenfalls der Vermieter bes

halten , den des Inhalts hat , wenn , wie in Frankreich , der Mieter alle

Schlüffel hat, wohl dieſer ( vergl. 3. B. S. 84).

Mit Recht lehnt Verfaffer grundfäßlich die Anwendung des dépôt

Rechts (code civil Art . 1915 ff.) ab ; nur einmal wird ohne jede Be

gründung Art. 1948 für unmittelbar anwendbar erklärt (S. 71 ) .

Db Verfaſſer recht hat , die analoge Anwendung des Art. 1938

26. 2 rundweg abzulehnen (S. 85) , kann bezweifelt werden . Nach

dieſem Artikel hat der Depofitar, der entdeckt, daß die deponierte Sache

geftohlen iſt und der den Eigentümer kennt, dieſem unter Seßung einer

angemeſſenen Friſt Anzeige zu machen und kann die Sache erſt nach

fruchtloſem Ablaufe der Friſt dem Deponenten mit befreiender fraft

zurüdgeben.

Die Annahme , daß der Mieter die Rechte aus dem Mietsvertrag

nicht abtreten und keinen Untermieter annehmen könne , auch wenn der

Vertrag Zeifion und Aftermiete nicht ausſchließt (S. 68) , iſt meines Er

achtens gegenüber der Vorſchrift des Art. 1717 code civil nicht haltbar

und wird durch die Begründung , daß der Vertrag „ einen perſönlichen

Charakter " habe, nicht hinreichend geſtüßt.

Noch unhaltbarer erſcheint die Ausführung S. 71 , 72 , daß der Vers

mieter ſein Retentionsrecht am Fachinhalte in der Weiſe ausüben könne,

daß er z. B. den Schlüffel , den der Mieter auf einige Augenblicke hat

ſteden laſſen , an fich nimmt ! Das wäre eine Befißentziehung, für die

Art. 2102 Nr. 1 code civil nicht den geringſten Anhalt bietet.

Eine weitere bedenkliche Ausführung betrifft die Frage, ob der Ver

mieter bei Schadhaftigkeit der Stahlkammer auch den Schaden zu erſeßen

hat, der den eingelegten, nicht dem Mieter, ſondern einem Dritten gehörigen

1
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Sachen zuſtößt. Verfaffer nimmt ein Erſaßrecht des Mieters an , weil

dieſer dem Dritten den Schaden zu erleben habe (S. 69) , überſieht aber,

daß dies durchaus nicht immer der Fall iſt.

Berlin. Profeſſor Martin Wolff.

IX. A. Pfleghart , Rechtsanwalt in Zürich. Die

Rechtsverhältniſſe der elektriſchen Unter

nehmungen. ( 148 S.) Zürich I. Selbſtverlag)

der Direktion der öffentlichen Bauten.

Dem auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts bereits vorteilhaft bes

fannten Verfaffer war von der Direktion der öffentlichen Bauten des

Kantons Zürich der Auftrag zur Ausarbeitung eines Gutachtens darüber

erteilt worden :

1. ob es nach dem geltenden Bundesrecht zuläffig ſei, daß der Kanton

Zürich die gewerbsmäßige Lieferung elektriſcher Energie auf ſeinem

Gebiet als fantonales Regal erkläre und jene ſelber beſorge oder

aber die Ronzeſſionspflicht für Unternehmungen ftatuiere, die fich

gewerbsmäßig mit der Verteilung und Abgabe elektriſcher Energie

befaſſen und

2. welches der Umfang der erworbenen Rechte bereits beſtehender

elektriſcher Unternehmungen ſei und wie es ſich insbeſondere auch

mit deren Steuerpflicht derhalte.

Die vorliegende Schrift iſt das erſtattete Gutachten, welches freilich

weit mehr enthält, als man nach den geſtellten Fragen erwarten darf.

Nachdem in der Einleitung das Weſen der Waſſerkraft, Dampfkraft

und Elektrizität verglichen find, wird zunächſt die gegenwärtige Rechtes

ſtellung der elektriſchen Unternehmungen im allgemeinen beſprochen .

Die elektriſche Energie wird in Übereinſtimmung mit der Recht:

ſprechung des Bundesgerichts für eine eigentumsfähige Sache erklärt. Aus

dem Charakter der Elektrizität als Ware folge die Anwendung des Grunde

jaßes der Handels- und Gewerbefreiheit auf die an dem Handel mit dieſem

Hechtsgut beteiligten Perſonen . Eine Monopoliſierung der elektriſchen

Unternehmungen für den Bund ſei hierdurch verfaſſungsmäßig aus:

geſchloſſen .

Es wird ſodann eingehend dargelegt , wie an fich die privatwirts

ſchaftlich betriebene Produktion elektriſcher Energie ftets monopolifierende

Tendenzen aufweiſe und wie gerade bei der Unentbehrlichkeit der elettri

ichen Energie für Beleuchtungs- und Kraftanlagen das private Monopol

hier beſonders gefährlich wirken könne. Dieſen Gefahren könne nur durch

Verſtaatlichung oder genaue ſtaatliche Kontrolle begegnet werden.
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Eine tatſächliche ſtaatliche Inhandnahme des Elektrizitätsbetriebes,

die allmählich natürlich zu einem faktiſchen Monopol führe , ſei für den

Kanton Zürich ungeeignet. Die Begründung eines rechtlichen Monopols

ſei für den Santon wie für die Gemeinden verfaffung@ mäßig unzuläffig.

Andererſeits ſei der Kanton ſchon aus allgemeinen Erwägungen in

der Lage , die elektriſchen Unternehmungen einer Staatsaufſicht zu unter

ſtellen und zwar insbeſondere auch um deswillen , weil ſie die Hilfe des

Staates ( Benußung öffentlicher Wege, Expropriationen zc.) vielfach ges

brauchten .

Verfaffer ſchlägt die Einführung der Konzeſſionspflicht der elektri

ichen Unternehmungen vor unter Auferlegung eines Kontrahierungszwanges

nach behördlich genehmigten Tarifen und mit Rüdlauførecht des Rons

zelfionserteilers. Zur zweckentſprechenden Ausgeſtaltung des Ganzen feien

vom Bunde ſtändige ftatiſtiſche Erhebungen zu veranſtalten und die hierzu

erforderlichen Vorſchriften zu erlaffen.

Nachdem ſodann die gegenwärtige rechtliche Behandlung der elektris

Ichen Anlagen in der Schweiz beſprochen iſt, folgen eine Reihe gefesa

geberiſcher Vorſchläge, die im einzelnen zu beſprechen hier zu weit führen

würde, obwohl dieſelben auch außerhalb der Schweiz volle Beachtung der

dienen. Das gleiche gilt von der Erörterung der Abgrenzung der ſtaat

lichen und kommunalen Konzeſſionsgebiete. Zum Schluß wird eingehend

die Frage der Beſteuerung elektriſcher Unternehmungen erörtert.

Die gründliche Arbeit iſt für jeden unentbehrlich, der ſich Einſicht

in die wirtſchaftliche Natur des elektriſchen Betriebes und in die praktiſche

Regelung desſelben de lege ferenda verſchaffen will.

Roftock. Staatsanwalt Dr. Joerges.

X. Mitteilungen über den 46. Allgemeinen

Genoſſenſchaftstag des Allg. Verbands

der auf Selbſthilfe beruhenden deutſchen

Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften,

e . V. , zu Weſterland -Sylt vom 4.-8. Sep

tember 1905 , herausgegeben von Dr. H. Crüger.

8. (XXVIII und 450 S.) Berlin 1905 , Rom

miſſionsverlag von I. Guttentag.

Die unlängſt erſchienenen Verhandlungen des 46. allgemeinen Ges

noffenſchaft& tages erſtrecken fich unter anderem auch auf zwei aktuelle

handel rechtliche Probleme:

1. die Grundfäße für die gejegliche Regelung des

Schedverkehrs (Referent : Direktor Thorwart) ;
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2. die Grundfäße für die Neuregelung des Wechſels

protefte ( Referent: Direktor Malz) .

1. Mit den Grundfäßen , die Thorwart für ein deutiches

Scheckgeleß aufſtellt, ſchließt er fich im großen und ganzen an die dors

handenen Entwürfe an und zieht mit dem Blick des Prattifers das Fazit

aus der Schedliteratur der legten Dezennien . Die Erörterungen , die ſich

an ſeine durch einen längeren Vortrag begründeten Theſen angeſchloſſen

haben , haben - abgeſehen von einzelnen in derartigen Maſſenverſammlungen

unausbleiblichen kleinlichen Diskuſſionen um Nebenjächliches - einige

beachtenswerte Anſichteäußerungen zu Tage gebracht.

Theſe 1 ſtellt die allgeinein anerkannten materiellen Erforderniſſe

und Formvorſchriften des Schecks zuſammen. Die Diskuſſion derſelben

hat ergeben : Vordatierte Schede gelten als Anweiſungen und find

ſtempelpflichtig. Theſe 2 verlangt die Zuläſſigkeit von Namen:, Inhaber:

und Orderichede, derbietet dem Bezogenen das Weiterindojfieren ſowie das

Afzeptieren. Zu verwundern iſt der von einem Bankleiter aus Hannover

geſtellte, natürlich nicht angenommene Antrag, im Intereffe der Einfach

heit des Scheckgeſeßes nur den Inhaberſcheck zuzulaffen. Theſe 3 will

als Schedbezogene „Perſonen, Firmen und Anſtalten “ gelten laffen , welche

Bant: und Geldgeſchäfte gewerbemäßig betreiben ( Banfiers, Banten), ferner

Areditgenoſſenſchaften und öffentliche Sparkaſſen ". Hier find zum erſten

Male in der deutſchen Schedliteratur nach dem Vorbild der öſterreichis

fchen Regierungsentwürfe von 1895 und 1904 ( 8 1 ) – öffentliche

Spartajien in den Kreis der paſſiv Scheckfähigen eingeſchloffen ; eine

Rollifion mit dem Wechſelſtempelſteuergeſet findet hierdurch nicht ſtatt,

das Banthäufern " und Geldinſtituten " die paffide Scheckfähigteit zu:

erkennt ). Theſe 4 feßt feſt, daß für die Reihenfolge der Einlöſung dies

jenige der Präſentation der Schecks maßgebend fein fol. Der Vorſchlag

des Direktor Stoff , Reinidendorf, eine Aviſierung des Schede an den

Bezogenen einzuführen und nach der Reihenfolge der Abife diejenige der

Honorierung zu beſtimmen , bezwedt die Erhaltung der Rechtsverbindlich:

feit des por der Zahlungseinſtellung des Ausſtellers etwa ausgegebenen

(dem Bezogenen avifterten ), aber noch nicht präſentierten Schedes

zweifellos eine Sicherung des Schednehmers , die nicht ohne weiteres zu

derwerfen iſt — , iſt aber als den Schedverkehr alſzuſehr erſchwerend ab:

gelehnt worden. Die von Thorwart vorgeſchlagenen , an fich ſchon

reichlicher als in den meiſten früheren Entwürfen bemeſſenen Präſentations:

friſten, für Plaßichede 5 Tage ( Theſe 5) und für Diſtanziches 12 Tage

(Theſe 6), haben einen lebhaften Streit hervorgerufen , der die Notwendig

keit nicht zu kurzer Präſentationsfriſten durch auf Erfahrung beruhende

.

1 ) Wechſelſtempelſteuergeſeß vom 10. Juni 1869, § 24 Abſ. 2 Nr. 1 .
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Meinungsäußerungen von Praktikern feſtgelegt hat. Im Beſchluß find

ſchließlich 15 Tage Friſt für Plaß= wie Diſtanzſchecks fixiert worden.

Daß Chorwart in Theſe 7 den – auf wechſelmäßigen Proteſt

geſtüßten — Sprungregreß bereits nach 3 Monaten verjähren laſſen will,

erſcheint nicht hinreichend begründet. Eine Diskuffion dieſer Forderung

hat leider nicht ſtattgefunden . Theſe 8 über den Widerruf des Schecks,

Theſe 9 über den Vermert „Nur zur Verrechnung “, Theſe 10 über die

Stempelfreiheit und Theſe 11 über den Ausſchluß von den Wohltaten des

Schedgefeßes bringen nichts Neues und find ohne Erörterungen ans

genommen worden .

2. Die für die Neuregelung des Wechfelproteſtes von Direktor

Malz aufgeſtellten Grundfäße find vom Genoffenſchaftstage in ihrer

urſprünglichen Form ohne Widerſpruch angenommen worden .

Malz ſtrebt - im Gegenſaß zu Stranz und Dernburg - nicht

die Abſchaffung, ſondern nur eine Vereinfachung des Wechſelproteſtes an.

Gegen die völlige Abſchaffung ſpricht er fich mit Recht aus, da die Wechſels

ſchuld als Holſchuld die Präſentation des Wechſels als Vorausſeßung der

Wechſelklage bedinge, der Proteſt aber immer das bequemſte Beweismittel

für die erfolgte Präſentation ſei . Dagegen wendet er fich energiſch gegen

die unzeitgemäße Umſtändlichkeit des gegenwärtigen Proteſtverfahrens, indem

er fordert:

1. Abſchaffung der vom Wechſel getrennten Proteſturlunde und Be

urkundung der Proteftlevierung auf dem Wechſel felbft oder

feiner Alonge;

2. Berbilligung der Proteftfoften ;

3. Ertveiterung des Kreiſes der Proteſtbeamten , Ausdehnung auf

Poſtbeamte ( Briefträger).

Das Verlangen des Bandelsſtandes nach Neuregelung des Proteſt

inſtituts ift feit der erſten diesbezüglichen Anregung , einer Eingabe der

Handelskammer für Elberfeld und Barmen an das Handeléminiſterium

im Jahre 1849, des öfteren zum Ausdruck gebracht worden , namentlich

in allerneueſter Zeit . Die Fixierung und Motivierung der hauptſächlich

ſten Grundfäße für die Proteſtreform durch den am Proteſtverfahren nur

paffiv intereffierten Genoſſenſchaftstag bildet ein beſonders brauchbares

Material für die bevorſtehenden notwendigen Arbeiten auf dieſem Gebiete.

Febenfalls iſt dem Beſchluß der Genoſſenſchafter, die durchaus als ob

jeftide Beurteiler der Frage anzuſehen find, mehr Gewicht beizulegen als

den Reſolutionen des an der Erhaltung des beſtehenden Proteftinftituts

direkt intereffierten leßten Notartages.

Flen & burg. Dr. Walter Conrad.

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LVIII. 23
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XI. Paul Scheuing, Rechtsanwalt. Die Führung

einer zweiten Firma durch Handelsgeſell

ſchaften und deren Teilnahme an einer

offenen Sandelsgeſellſchaft. 8. (53 S.)

Stuttgart 1905, Verlag von W. Rohlhammer.

Der Verfaſſer ſtellt geſchickt das Für und Wider in zwei praktiſch

bedeutſamen , in gewiſſen Beziehungen wenigſtens fich berührenden Streit:

fragen zuſammen, ob nämlich Handelsgeſellſchaften – von Genoffenſchaften

abgeſehen nach Maßgabe des § 22 HGB. beim Erwerb eines beſtehen :

den Handelsgeſchäfts mit Firma leştere neben ihrer alten Firma weiter

führen dürfen , und ob ferner Handelsgeſellſchaften als ſolche Mitglieder

einer offenen Sandelsgeſellſchaft werden können. Troßdem Namen von

gutem Klang und die Rechtſprechung der oberſten Gerichte beide Fragen

verneinen , entſchließt fich Scheuing zutreffend für ihre Bejahung. Von

unten zu erwähnenden Befonderheiten bei der Aktiengeſellſchaft abgeſehen ,

die übrigens lediglich die zweite Frage betreffen , iſt den Gegnern beſten :

falls nur ſo viel zuzugeben , daß die Entſcheidung zweifelhaft ſein kann.

Dann muß man fich aber für die Bejahung ausſprechen , um einem kaum

zu leugnenden Verkehrsbedürfniſſe gerecht zu werden. Seinen Anfordes

rungen gegenüber kommt auch der geſchichtlichen Entwidelung eine aus:

ichlaggebende Rolle nicht zu. Die Möglichkeit einer Führung mehrerer

Firmen läßt ſich übrigens für die offene Handelsgeſellſchaft (und damit

die Kommanditgeſellſchaft nebſt Rommanditgeſellſchaft auf Aktien S$ 161

Abſ. 2, 320 Abſ. 2 HGB.) direkt aus dem Gefeße belegen , nämlich mit

§ 126 Abſ. 3 HGB. Nur eine ſehr fühne Auslegung dermöchte die hier

erfolgte ſchlechthinnige Bezugnahme des § 50 Abſ. 3 dahin einzuſchränken ,

daß lediglich an den dort erwähnten Fall der Zweigniederlaſſung ge:

bacht ſei.

Unrichtig erſcheint Scheuings Anſicht über die Bedeutung einer

Eintragung, die nur im Þandelsregiſter der erwerbenden , aber nicht der

erworbenen Firma erfolgt. Scheuing meint, diesfalls müſſe der Dritte,

welcher mit der erworbenen Firma in Rechtsbeziehungen trete , gemäß

§ 15 Abſ. 2 KGB. die Eintragung im Regiſter der erwerbenden Firma

gegen fich gelten laſſen , wenn er nicht beweiſe , daß er dieſe Eintragung

weder fannte noch kennen mußte (S. 25-26). Das entſpricht weder dem

Bedürfniſſe des Vertehrs noch dem Gefeße.

Fedes bandelsregiſter iſt in ſeiner Bedeutung ſelbſtändig , wie im

§ 15 Abſ. 3 für den Fall der Zweigniederlaſſung ausdrüdlich anerkannt

wird. Wenn daher auch bei der erworbenen Firma ein Hinweis auf die

erwerbende Firma im Regiſter eingetragen ſteht, ſo iſt die hierdurch ges

ſchaffene Abhängigkeit der beiden Regiſtereintragungen voneinander jeden:

1
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falls keine größere wie bei den Handelsregiſtern für Haupt- und Zweig

niederlaſſung. Entſcheiden aber hier für den Geſchäftsverkehr init lekterer

lediglich die Eintragungen in ihrem Regiſter, ſo muß , wenn zwei ſelbs

ftändige Niederlaſſungen vorhanden find, jedenfalls das gleiche angenommen

werden .

Bei der zweiten Frage , ob eine Handelsgeſellſchaft Mitglied einer

offenen Handelégefellſchaft werden kann, macht ihrer Bejahung für Attien

geſellſchaften der $ 231 Abſ. 3 BGB . Icheinbare Schwierigkeiten (S. 40 ff.).

Nach dieſem Paragraphen kann die Beſtellung zum Vorſtandsmitgliede

jederzeit frei widerrufen werden. Im Gegenſaß dazu iſt die Vertretungs

befugnis offener Handelsgeſellſchaften nicht frei entziehbar ($ 127 HGB.).

Sit nun eine Aktiengeſellſchaft Mitglied der offenen Sandelegefellſchaft,

jo wird ſie durch deren Vertreter mitvertreten (wenigſtens mittelbar , δα

fie direkt für die Schulden haftet) und verliert ſo den ihr vom Geſetz

gewährleiſteten freien Einfluß auf ihre Vertretungsorgane. Demgegenüber

iſt mit Scheuing und anderen darauf hinzuweiſen , wie das gleiche der

Fall, wenn die Aktiengeſellſchaft fich als Mitglied an einer Genoſſen :

ſchaft beteiligt, was nicht nur ex analogia § 9 Abſ. 2 Gen.Geſ. möglich

ift (jo R. Lehmann , Aktiengeſellſchaften I S. 255 N. 7 ), ſondern direkt

auch im 43 Abſ. 4 des Gen.Gef. anerkannt wird. Eine Beſchränkung

des freien Einfluffes auf die (mittelbare) Vertretung iſt alſo bei der Aktien :

geſellſchaft gefeßlich zuläffig und deshalb hieraus gleichfalls kein Hindes

rungsgrund für ihre Beteiligung als Mitglied an einer offenen Handelg.

geſellſchaft zu entnehmen .

Bietet soeuing& Schrift auch nichts weſentlich Neues , ſo gibt

fie doch eine dankenswerte Orientierung über die verſchiedenen in Frage

kommenden Geſichtspunkte und weiß namentlich treffend durch Heran

ziehung der entſprechenden Verhältniffe beim Einzelfaufmann angebliche

Bedenken zu zerſtreuen .

Münſter i. Weſtf. Profeffor langen.

XII . D. Gertung . Die Bücherprüfung im eng

liſchen Aktien rechte. Audit of joint Stock

Companies under the Companies Acts 1862-1900.

8. (103 S.) Jena 1906 , Hermann Coſtenoble.

Unter den zahlreichen Reformvorſchlägen , die für die Kontrollorgane

des deutichen Aktienrechts gemacht worden ſind, iſt auch die Übernahme

des engliſchen auditor von mehreren Seiten befürwortet worden. Die

vorliegende Schrift, welche über die rechtliche Stellung des auditor in

flarer und faßlicher Form Aufſchluß gibt , wird deshalb vielen will

kommen ſein. Der engliſche auditor , den die Aktiennodelle von 1900
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obligatoriſch gemacht hat, iſt etwas ganz anderes wie unſer Aufſichtsrat.

Ihm ſteht keine Kontrolle über die Zweckmäßigkeit der Geſchäftsführung

zu , er hat nur zu prüfen , daß die Bilanz ein „wahrheitsgetreues und

richtiges Bild von dem Geſchäftsſtande der company iſt, wie er aus den

Büchern der company hervorgeht “ (S. 49). Über die Umgrenzung dieſer

Aufgabe gehen die Anſichten auseinander. Verfaſſer legt aber dar , daß

in der Praxis die Richtung dahin geht, ihm mehr als eine Prüfung der

rechneriſchen und fachlichen Richtigkeit aufzuerlegen , daß er vielmehr auch

die Legalität des Geſchäftegangeß mit der Sorgfalt eines ordentlichen

Geſchäftsmannes in feine Prüfung zu ziehen habe, berart freilich, daß er

nicht unter allen Umſtänden zu inquirieren , wohl aber ihm verdächtig

erſcheinenden Manipulationen nachzugehen habe. Man hat den Eindruck,

daß das Leben aus dem Amt mehr macht, als die Gefeßeßworte beſagen

und daß der auditor fich zu einem umfaſſenden kontrollorgan außzus

wachſen im Begriff iſt. Die Bedeutung des Amtes wird dadurch erhöht,

daß im Leben die Perſonen der auditors aus großen Verbänden von be

rufámäßigen „accountants “ entnommen werden , die fich der größten

Achtung erfreuen und auf Wahrung ihrer Stellung halten. Die Frage,

ob etwas ähnliches für Deutſchland anzuſtreben ſei , verneint Verfaffer.

Er legt bar , wieviel mehr Garantien das deutſche Attienrecht gegenüber

bem engliſchen , das überhaupt keine Bilanzvorſchriften befißt, darbietet

und daß es andererſeits in Deutſchland an dem geeigneten Material fehlen

würde. Wohl aber empfiehlt er mit Recht eine Verſtärkung der Rechte

der einzelnen Aufſicht & rat & mitglieder (S. 96 ). Dann wäre

es möglich, in jeden Aufſichtsrat einen auditor zu bringen, der die Prü

fung der Bilanz genauer vorzunehmen in der Lage wäre.

Die Schrift ſei auf das beſte empfohlen.

Karl Behmann.

XIII . Joſef Haſelberger. Das Stimmrecht der

Aktionäre. 8 . (68 S.) München 1906,

3. Schweißer (Arthur Sellier).

Die Arbeit ſtellt, ohne weſentlich Neues zu bringen, die Materie ges

wandt dar. Sie hält ſich freilich etwas an der Oberfläche. Der geſchicht

lidhe Abſchnitt hätte eingehender ſein können , meine Abhandlung über

die geſchichtliche Entwiďlung des Aktienrechts ſcheint Verfaffer nicht zu

kennen. Über die Frage der Genuß ich eine waren die Arbeiten von

Klemperer , Ortmann u. a. zu Rate zu ziehen . Eingehender konnte

die Frage des Stimmrechte der Pfandgläubiger und Nießbraucher (S. 23

bis 28) behandelt werden , nicht minder die Frage , ob das ſtatutariſche

Stimmrecht burdy Saßungeänderungen beeinträchtigt werden tann u. a . m.

Karl Behmann.
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XIV. Cesare Vivante. Trattato di diritto

commerciale. 2. ed . Vol. III . Le cose.

Vol . IV. Le obbligazioni. 8. (632, 784 S.)

Torino 1904, 1905 , Fratelli Bocca.

Den erſten beiden (BD. LV dieſer Zeitſchrift ausführlich beſprochenen)

Bänden des in zweiter Auflage erſchienenen vortrefflichen Handbuches find

ichnell die beiden vorliegenden gefolgt, mit denen das Wert zum Abſchluß

gelangt , da das Seerecht nicht aufgenommen iſt. Band III enthält die

Lehre von den Sachen und Wertpapieren. Unter den Sachen

find etwas ſeltjam voran das kaufmänniſche Geſchäft

( azienda commerciale) mit Geſchäftsſchild (insegna) und Warenzeichen

(marchio di fabbrica ) behandelt . Wir find gewohnt, dieſes Kapitel in

das faufmänniſche Standesrecht aufzunehmen , und ich weiß nicht, ob Ver

faffer fich nicht dem lieber anſchließen ſollte. Schließlich hängt Firma

und Buchführung ( die vom Verfaffer in Bd. I [$ 19] und ſodann im

IV. Band zum Teil behandelt wird) mit dem Geſchäft ſowie Warenzeichen

eng zuſammen und im Sandelsrecht hat meines Erachtens die ſyſtematiſche

Gliederung, ſo viel Wert ich auf ſie lege, doch unter Wahrung der wirts

ichaftlichen Einheit zu erfolgen. Im übrigen wäre die Lehre vom fauf :

männiſchen Geſchäft vielleicht etwas ausführlicher zu behandeln , als es

der Verfaffer getan hat. Der Verfaffer will (S. 11) freilich die Einzel

erörterung ſyſtematiſch an den betreffenden Stellen unterbringen (vgl.

Nr. 1641 , 1768 , die etwas mager ausgefallen find), allein mir will

iheinen , als ob es auch in dieſer Hinſicht beſſer wäre , ein zuſammen :

faffendes Bild des wirtſchaftlichen Mechanismus zu geben. Die deutſche

und franzöfiſche Literatur der neueften Zeit hat das Thema der rechtlichen

Natur des Handelsgeſchäfts mit Eifer bearbeitet und der Verfaffer dürfte

für die nächſte, wie ich höre, in Vorbereitung befindliche Aufgabe, in dem

darauf bezüglichen Teile meines Lehrbuchs des Handelârechte manche An:

regung finden. In der Lehre vom Warenzeichen folgt Vivante

der franzöſiſchen Eigentumstheorie (S. 29) , die bei uns wenig An:

hänger befißt.

Die Lehre von den Waren (S. 61–117) enthält unter anderem

eine gute Darſtellung der Traditionepapiere (S. 92 ff.) im weſents

lichen im Anſchluß an die Auffaſſung der deutſchen Wiſſenſchaft. Die

Neigung zur Begünftigung dieſer Papiere iſt bekanntlich in Stalien größer

als bei uns. In der bekannten Frage der Rollifion zwiſchen dem Recht

des Papieres und dem des Gutes (jemand erwirbt gutgläubig das Tras

bitionspapier über geftohlenes Gut) läßt Vivante das Recht des Papieres

vorgehen , dem er überhaupt die Funktion zuſchreibt, für das Recht des

Gutes vorſchreitend zu arbeiten ( Nr. 934 ). Dieſe Auffaſſung hat auch

bei uns manche Anhänger , aber fie ſcheint mir logiſch durchgeführt zu

1
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bedenklichen Reſultaten zu führen , die ſich Verfaffer auf S. 115 nicht

verhehlt. Für die nächſte Auflage fei Vivante auf die eingehende Bes

handlung der Traditionspapiere durch Prof. Heymann in der Breslauer

Feſtgabe für Felix Dahn aufmerkſam gemacht.

In der Lehre von den Wertpapieren (titoli di credito) zeigt

fich der Verfaſſer ſtark von den Lehren der deutſchen Wiffenſchaft - er ſchließt

fich im Weſentlichen der Kreationstheorie (vgl. S. 144, 158) an

beeinflußt. Zu wünſchen wäre hier wohl eine ſtärkere Berüdſichtigung der

einzelnen Theorien geweſen , ſo wenig erfreulich dieſe Materie dem praktiſch

angelegten Verfaffer ſein mag, der nur kurz in einer Anmerkung der vielen

Theorien von „ scrittori tedeschi, ora sagaci ora soltanto bizzarre “ ges

dentt (S. 144) , zumal in der Lehre vom Wechſel (S. 199 ff.), die jonft

vortrefflich geraten iſt. Auch die geſchichtliche Seite hätte hier wie ſonſt

wohl eingehender dargeſtellt werden können. Verfaſſer begnügt ſich, in

Anmerkungen mit kurzen Hinweiſungen auf die vorhandene literatur

über die Geſchichte, ohne auch nur referierend die Ergebniſſe wiederzu:

geben , was beim Wechſel freilich nicht leicht iſt. In der Literatur des

Wechſelrechts habe ich außer dem Kommentar von Bernſtein das ſcharf:

finnige Buch von Wieland über das Wechfelzivilrecht vermißt ; des

fernecen ſcheint mir das ſtille Prokuraindoffament (Nr. 1738) nicht ein:

gehend genug gewürdigt zu ſein. Vermißt habe ich weiter eine Dar:

ſtellung der öffentlichen Anleiben , die weder im III . nod im

IV. Bande zu finden iſt. An das Wechſelrecht ſchließt fich die Darſtellung

des Schedrechts und der Inhaberpapiere an .

In Band IV wird zunächſt in einem allgemeinen Teil Abſchluß,

Erfüllung und Beweis der Handelsgeſchäfte dargeſtellt, Materien,

die bei uns nunmehr ſeit dem Bürgerlichen Gefeßbuch im großen und

ganzen in das bürgerliche Recht verwieſen werden. In der Lehre von

der Erfüllung bringt Vivante manche Dinge unter, die wir an anderer

Stelle zu ſuchen gewöhnt ſind (jo Poſtanweiſung , wie überhaupt zum

Teil Poftfrachtgeſchäft). Vielleicht hätte dann hier auch die Stontration

und Girozahlung berücfichtigt werden können, die ich vergeblich anderswo

geſucht habe. In dem Kapitel über den Beweis wird ausführlich auf

die Beweistraft der Sandel @ bücher (S. 98 ff.) eingegangen, ebenſo auf

die der Telegramme (S. 111 ff.).

Es folgen nunmehr – derhältnismäßig kurz – die Darſtellung

des Kaufes , des Reportgeſchäftes (dagegen fehlen Prämiengeſchäfte

und Differenzgeſchäfte ), des rontokorrente (wo die Berüdſichtigung

der deutſchen Literatur etwas eingehender hätte ſein tönnen ), des Pfands

geſchäftes , der kaufmänniſchen Aufbewahrung (unter guter Dar :

ſtellung der Lagerpapiere ), des Verſicherungerechtes, des Transport

geſchäftes und der Verjährung. Weitaus am beſten ſcheint mir

das Verſicherungsrecht gelungen zu ſein , das ich mit großem Vers
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gnügen geleſen habe. Der Verfaſſer zählt auf dieſem Gebiet zu den rühm

lichſt bekannten Autoritäten und ſeine Ausführungen zeigen in gleichem

Maße Sachkenntnis wie juriſtiſchen Tatt. Eine umfaſſende Zuſammen:

ſtellung der Bankgeſchäfte dürfte für die nächſten Auflagen zu ems

pfehlen ſein .

Durch die Schaffung unſeres Bürgerlichen Gefeßbuches wie des neuen

Handelsgeſeßbuches hat ſich das Bild des Handelsrechtsſtoffes wie der

handeldrechtlichen Siteratur bei uns gewaltig geändert und dies tritt zu :

mal für die Materie der einzelnen Sandelsgeſchäfte wie für den ſogenannten

allgemeinen Teil der Lehre von den Handelsgeſchäften zu Tage. Die aus:

ländiſchen Autoren ſtehen gegen früher vor einer zweifellos weitaus ſchwies

rigeren Aufgabe , den Kontakt mit der deutſchen Wiſſenſchaft zu wahren .

Es kann ſomit nicht Wunder nehmen , daß zumal im Band IV ſeines

Handbuches Vivante häufig die Berüdfichtigung der neueren deutſchen

Literatur in nicht völlig genügender Art vornimmt. So wird beiſpiels

weiſe der Staubſche Kommentar noch in alten Auflagen herangezogen,

das Buch von Jacobi über die Wertpapiere wird nur ganz ſporadiſch

zitiert, die wertvolle Schrift von Greber über das Rontokorrent und die

neueren Erſcheinungen über Bagergeſchäft und Scheďrecht werden

vermißt u. a. m.

An dem Geſamturteil über das Vivanteſche Werk vermögen in

deſſen dieſe Ausſtellungen nichts zu ändern. Es iſt zweifellos eine vor

trefflich geſchriebene, klar gedachte und praktiſch wertvolle Leiſtung , die

von dem Rönnen des Verfaffers wie dem Stand der italieniſchen Wiffen :

chaft ein rühmliches Zeugnis ablegt.

Karl Lehmann.

XV. Friß A. Wiener, Doktor der Staatswiſſenſchaften .

Die Börſe. 8. (XII und 282 S.) Berlin 1906,

Puttkammer & Mühlbrecht.

Wie ichon aus dem Untertitel des Werkes : „ Eine Studie über die

Entwicelung des Rechts und der Verfaſſung der deutſchen , insbeſondere

der Berliner Börſe und der hauptſächlichſten Börſen des Auslandes“ ,

hervorgeht, will Verfaffer die übergroße Literatur über das Börſenweſen

durch eine Schrift vermehren, welche jedoch ihrer ganzen Anlage nach nichts

Neues bieten kann. Die Lektüre des Buches rechtfertigt auch vollſtändig

die naturgemäß nicht hochgeſpannten Erwartungen , womit jedoch abſolut

kein Verdammungsurteil über den Inhalt der Schrift gefällt werden ſoll:

Man kann eben über die Börſe im allgemeinen kaum noch etwas Neues

jagen .

Das, was im 1. Abſchnitt: , Die Börſe in der Geſchichte der Voltar

wirtſchaft ", und im II. Abſchnitt: „Die Entwicelung des Rechts und der
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Verfaſſung der deutſchen Börſen und die Börſengefeßgebung “ , zu finden iſt,

ward ſchon anderwärts mindeſtens ebenſo gut dargeſtellt!

Dagegen im III . Abſchnitt: „Die Berliner Börſe ; im beſonderen ihr

Hecht und ihre Verfaſſung “ (S. 44–176 ), finden ſich tatſächlich ſehr

wertvolle Darlegungen , indem alle die ſchier zahlloſen Detailbeſtim

mungen , welche in den verſchiedenen ſehr zahlreichen für die Berliner

Börſe geltenden Vorſchriften zerſtreut ſind und nur mühſam gefunden

werden können , in fehr überfichtlicher und plaſtiſcher Weiſe dargeſtellt

werden, und daher ein vorzüglicher Überblic über die derzeit beſtehende

rech tliche Organiſation der Berliner Börſe geboten wird.

3m IV . Abſchnitt : „Die Entwidelung des Rechts und der Verfaſſung

der hauptſächlichſten Börſen des Auslandes " (S. 177—236) , wird das

öſterreichiſche, engliſche, amerikaniſche, franzöſiſche, belgiſche und japaniſche

Börſenweſen in knappen Zügen recht gut dargeſtellt; nur eine Ausſtellung

ſei gemacht, und wird man es ficher nicht als Ausfluß beſchränkten

chauviniſtiſchen Empfindens anſehen , wenn die Äußerung auf S. 181:

daß im flaffiſchen Lande der Trinkgelder (scil . in Öſterreich ) ſelbſt die

beſten Maßregeln einfach auf dem Papiere ſtehen bleiben “, als geſchmadlos

bezeichnet wird.

Im3m Anhange werden unter dem Geſamttitel: „ Der Begriff Börje

und ihre volkswirtſchaftliche Bedeutung“ , im § 20 der ſo viel kommentierte

Exodus nach dem Feenpalaſte und im Anſchluß daran die Frage nach

dem Begriff der Börſe erörtert ; § 21 behandelt die Frage : „ Enthält die

ſtaatliche Genehmigung eine Ronzeffionierung oder eine Privilegierung der

deutſchen Börſen ?" – In einem Schlußparagraphen Leiht Verfaffer ſeiner-

Meinung über die polfemirtichaftliche Bedeutung der Börſe und der

Börſenverfaſſung für unſere Verhältniſſe Ausdruck.

Ein umfaſſendes Literaturverzeichnis und angenehmer Stil erhöhen

den Gebrauchswert des buchhändleriſch gut aufgeſtatteten Buches, welches

tatſächlich jedermann eine gute Drientierung über viele Fragen des mos

dernen Börſenweſens zu bieten vermag.

Wien , März 1906. Dr. Bruno Mayer.

11

XVI. Guſtav Rümelin , Profeſſor der Rechte in Frei

burg i.B. Dienſtvertrag und Werkvertrag .

8. (322 S.) Freiburg und Tübingen 1905, Ver

lag von I. C. B. Mohr (Paul Siebeck ). (Preis

6 Mark. )

Die angezeigte Monographie iſt der begrifflichen Abgrenzung des

Dienſt- und Werkvertrages gewidmet. Das Gefeß behandelt beide Vers

tragstypen eſondert und bekleidet die in den 88 611 und 631 BGB.
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fixierten Tatbeſtände mit ganz verſchiedenen Rechtswirkungen. Diefen

Standpunkt des Gefeßes hält Rümelin für verfehlt. Der Unterſchied

zwiſchen Dienſtvertrag und Wertvertrag , welche R. nach dem Vorgange

Botmar unter dem gemeinſamen Ausdruck , Arbeit&vertrag" zuſammen

faßt, liege lediglich in der Gefahrtragung. Beim Werkvertrage treffe den

Arbeitnehmer die Gefahr, während dies beim Dienſtvertrage nicht der Fall

ſei und die Vergütung nicht nach dem Erfolg, ſondern in anderer Weiſe (3. B. ,

aber nicht notwendig, nach Zeitabidhnitten ) bemeffen werde. Dieſer Wefens:

unterſchied zwiſchen den beiden Arten des Arbeitsvertrages ſei aber nicht

ſo einſchneidend, daß alle beim Werkvertrage von dem Gefeß normierten

Rechtsfolgen die Übernahme, diejenigen des Dienſtvertrages die Nichtüber

nahme der Gefahr durch den Arbeitnehmer zur notwendigen Vorausſeßung

hätten . Auch das römiſche Recht habe mit der loc. cond. operis und

1. c. operarum die verſchiedene Normierung der Gefahrtragung im Auge

gehabt, das ſeien aber einfache Begriffe, eigentlich nur , Namengebungen "

geweſen, weitere unterſchiedliche Rechtswirkungen als die Gefahrtragung ſeien

an die beiden Arten der conductio nicht geknüpft. Das BGB. habe fich

bemüht, die beiden Begriffe weiter auszubilden. Dieſer Verſuch ſei miß:

lungen und eine innere Notwendigkeit, warum die übrigen Rechtswirkungen

geſondert bald nur an den Werkvertrag, bald nur an den Dienſtvertrag

angeſchloffen feien, müſſe vermißt werden (Rümelin S. 169 ff.). Dazu

käme, daß es zahlreiche Arbeitsverträge gäbe, in welchen die Gefahrtragung

gar keine oder nur eine ſehr geringe Rolle ſpiele. Bei dieſer Sachlage

wäre es das richtige geweſen , nicht zwiſchen Dienſt- und Werkvertrag zu

unterſcheiden , ſondern den Arbeitsvertrag als ſolchen zu behandeln und

unter den verſchiedenen Geſtaltungen des Tatbeſtands, die einer beſonderen

Regulierung bedürfen , auch die Übernahme der Gefahr zu normieren , ſo

daß der Werkvertrag als eine Unterart des Arbeitsvertrags erſcheinen

würde“ (Rümelin S. 317). Rümelin unternimmt es nun, die An

wendbarkeit der meiſten Vorſchriften des Dienſtvertrages auf den Wert

vertrag und umgekehrt darzutun . Es muß dem Verfaſſer unbedingt zuges

geben werden , daß ihm ſeine Beweisführung im großen und ganzen

gelungen iſt. Wir verdanken dem reifen Werke des Verfaſſers den Nach :

weis , daß die vom BGB. durchgeführte ſcharfe Sonderung der beiden Arten

des Arbeitsvertrages nicht ſo ſelbſtverſtändlich in der Natur der Sache ihre

Begründung findet, und ſicher iſt es richtig, daß eine Reihe der jeßt im

Gefeße für die eine oder andere Vertrag &art iſoliert aufgeſtellten Rechts

fäße jeweilig nach den Parteiintentionen unterſchiedslos für Arbeitáver:

träge mit oder ohne Erfolgshaftung zur Anwendung zu kommen haben .

Darin wird man dem Verfaffer beiſtimmen müſſen , mag man ſonſt auch

in weſentlichen Punkten ſowohl der Auffaſſung als der Darſtellung des

Werkes entgegentreten.

Das Werk zerfällt in zwei Hauptteile. In dem erſteren allgemeineren

8
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Teile (S. 1–177) wird zunächſt in eine Prüfung aller in Betracht

kommenden Unterſcheidungsmerkmale zwiſchen Dienſtvertrag und Werkvertrag

eingetreten , alle ſonſtigen Unterſcheidungen außer in Richtung der Gefahrs

tragung werden als irrig berworfen. überzeugend iſt die Zurüdweiſung

der abweichenden Anſicht, daß der Werkvertrag durch die Selbſtändigkeit

des Arbeitnehmers charakteriſiert werde. Da ſomit für den im Gefeße

niedergelegten Doppelbegriff des Arbeitsvertrages die Gefahr von Erheb

lichkeit fei, ſo beſchäftigt fich das Wert in ſeinen Hauptunterſuchungen

lediglich mit den Arten der Gefahr , wie ſie beim Arbeitsvertrage vorzu:

kommen pflegen. Es werden nacheinander behandelt: Erfolg und Gefahr

(S. 16—48), Entgelt und Gefahr (S. 49-63), Arten der Tätigkeit und

Arten der Gefahr (S. 64–80), Partielle Gefahr (S. 81-95), Gründe

für die Verteilung der Gefahr (S. 96—146), die Tragung der Gefahr

im einzelnen (S. 147—164) , Gefahr und Werkvertrag (S. 165–176).

Von verſchiedenen Arten der Gefahr lernen wir die Gefahr der Unter:

nehmung, die Gefahr des Materials, der hergeſtellten Sache, der Arbeits

fraft, der Zeit und der Unterbrechung fennen . Der Zuſammenhang unter

ben angegebenen Gefahrsarten wird dahin prăzifiert : Es tann aus der

Gefahr der Unternehmung, die übernommen iſt, auf die Übernahme der

Gefahren des Materiale , der Aufbewahrung und der Zeit geſchloſſen

werden, während der umgekehrte Schluß nicht oder jedenfalls nicht unter

allen Umſtänden gerechtfertigt iſt “ (Rümelin S. 146) . Was nun die

Verteilung der Gefahr unter die Parteien betrifft, fo bemüht fich Ber .

faffer in anregender, aber nicht abſchließender Unterſuchung Anſchluß an

die allgemeinen Haftungsprinzipien zu gewinnen , indem er die Haftung

für den Erfolg beim Wzrkvertrag mit der allgemeinen Kauſalfaffung im

Schadenserſaßrecht vergleicht (S. 96 ff.). Aber auch beim Dienſtvertrage

kommen gewiſſe Falle der Gefahrtragung ſeitens des Arbeitnehmerz vor ;

vergl. S. 90, 123, 124, 146.

Gegen dieſen Abſchnitt ſind Bedenken zu erheben. Ein Einwand

liegt nahe. Da Verfaſſer mehrfach betont (S. 165, 166, 317), daß ez

ſich bei der ganzen Gefahrregulierung nur um „ unwichtige Modifikationen

des Arbeitsvertrages " handelt, und da Verfaſſer nach ſeinem eigenen Bes

fenntnis nicht in allzu großer Ehrerbietung “ mit dem Gefeßbuch berfährt ,

ſo könnte man fragen, warum er gerade hier dem Gefeßbuch folgt und

einer unweſentlichen Unterſcheidung die pauptdarſtellung widmet. Unter:

drüden wir dieſen Einwand und folgen wir dem Verfaſſer; das wird

Vorteil bieten, wenn wir damit dem Gefeße folgen. Da fåật nun ſofort

auf, daß wir nach einer genauen Abgrenzung des juriſtiſchen Begriffs der

Gefahr bei Rümelin vergeblich ſuchen. Das Wort „Gefahr “ ebenſo wie

das römiſche periculum wird in der Rechtsſprache in fehr verſchiedenem

Sinne gebraucht. Der juriſtiſche Begriff der „Gefahr “ iſt vernachläffigt,

nur hin und wieder finden fich kurze Erörterungen (3. B. Brinz , Pan:.
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Bei gegen:

N

dekten II, § 277, Endemann , Bürgerl. Recht, 8. und 9. Aufl., BD. I

S. 648, Dochnahi, Jherings Jahrbücher XLVIII S. 243) . Dieſe Ver

nachläffigung hat ihren guten Grund . Uns intereſſiert nur die Gefahr

als Gefahr des Gläubigers oder Schuldners in ihrer Einwirkung auf ein

beftehendes Schuldverhältnis, und auch in dieſer Einſchränkung hat der

Begriff nach Anſicht des Referenten wenig Wert. Es iſt überflüſſig bei

einſeitigen Schuldverhältniffen von „ Gefahr“ des Gläubigers oder

Schuldners zu ſprechen . Wir kommen mit den Begriffen Leiſtung , Uns

möglichkeit der Leiſtung, Garantiehaftung viel weiter.

feitigen Verträgen hat der Begriff „ Gefahr" nur Bedeutung, wenn

damit die Einwirkung bezeichnet werden ſoll, welche die ſchuldloſe Hemmung

oder Unmöglichkeit der Erfüllung auf die dem Schuldner verſprochene

Gegenleiſtung ausübt. Und auch hier läßt fich oft ohne ihn auß:

kommen. Es hat keinen Zweck, mit Rümelin S. 82 zu ſagen : Nach

der Abnahme oder, wo eine Abnahme nicht möglich, nach der Vollendung

des Werks trage der Arbeitgeber die Gefahr. Oder : Beim Dienſtvertrage

trage derſelbe die Gefahr, wenn die Arbeit vergeblich unternommen, alſo

das in Ausſicht genommene Reſultat nicht erreicht iſt (S. 83 ). Das liegt

im Begriff der Erfüllung ". Es iſt nach dem jeweiligen Vertragsinhalte,

ſei es des Dienſt-, ſei es des Werkvertrages, eben vom Arbeitnehmer ,ge:

leiſtet“ und deshalb muß ihm feine Vergütung zu teil werden. Daß

den Unternehmer die weiteren Schidjale des Werkes abgeſehen von der

Mängelhaftung - nichts angehen , verſteht fich von ſelbft und braucht

nicht erſt mit dem Saße : alsdann trage der Arbeitgeber die Gefahr,

beſonders hervorgehoben zu werden . Sagen wir dagegen : bis zur

Erfüllung trägt der Unternehmer die Gefahr , ſo ſprechen wir

wiederum einen ſelbſtverſtändlichen Saz aus , der fich aus den all

gemeinen Lehren der Unmöglichkeit) $ 323 BGB.) ergibt. Nun enthält

allerdings das Geſets felbft im $ 644 eine Vorſchrift über die Gefahr:

tragung beim Werkvertrag. Über den Wert der Vorſchrift mag man

ſtreiten. Nach den Motiven (Bd . II , S. 498 ) war man ſich über

den deklarativen Charakter der Vorſchrift einig und wollte nur der Ver:

wirrung der Lehre , wie ſie im gemeinen Rechte bei der loc. conductio

operis eingetreten war , ein für alle Male vorbeugen. Nach Anſicht des

Referenten wäre es nun Aufgabe einer Monographie über Dienſtvertrag

und Werkvertrag geweſen , in erſter Sinie des Verhältnis der allgemeinen

Normen zu den SS 644, 645 und den weiteren Spezialvorſchriften der

beiden Verträge zu unterſuchen. Der nahe Zujammenhang der leßteren

Vorſchriften mit der allgemeinen Schadenserſaß- und Unmöglichkeitslehre

konnte natürlich dem Verfaffer nicht entgehen (vergl . S. 75, 77, 81 , 83 ff.

und beſonders die ichäßenswerten Ausführungen S. 181-205) . Aber

immer werden dieſe Ausführungen durch die Überſpannung des Gefahr" :

begriffes in ſeinen ſchillernden, vom Verfaſſer ſelbſt nicht feſtgelegten Bes

.

.
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deutungen verdunkelt . Um noch einmal auf den § 644 BGB. zurüdzu .

fommen , jo läßt fich freilich mit den allgemeinen Unmöglichkeits- und

Berzug@grundfäßen felbſt unter Berüdſtchtigung des Weſens des Werts

vertrages allein noch nicht auskommen . Db der Unternehmer in allen

Fällen, wo das Werk vor der Abnahme von einer „Gefahr “ , einer zufälli:

gen Bernichtung oder Verſchlechterung betroffen wird, zur erneuten Inans

griffnahme des Werts bezw . zur Beſeitigung der vorhandenen Beſchädigung

berpflichtet iſt, läßt fich nach jenen allgemeinen Grundfäßen nicht ents

ſcheiden, darüber gibt aber auch § 644 keine Auskunft. Und zweifelhaft

iſt es, ob über das von Strohal und Dertmann aufgeſtellte Poſtulat,

daß zwiſchen den der Sphäre des Unternehmers und der des Beſtellers

angehörenden Gefahren unterſchieden und bei Eintritt der leßteren Gefahren

der Beſteller zur Vergütung verpflichtet bleiben müſſe, durch § 644 in

ablehnendem Sinne entſchieden iſt. Als Beiſpiel dient der Fall, daß ein

Maler ein Porträt auf Beſtellung malt und das Bild im Augenblid der

Fertigſtellung oder kurz vorher einer faſuellen Beſchädigung oder Zerſtörung

unterliegt. Strohal und Dertmann halten den Ausfall des Sonorars

für den Maler zwar für gerechtfertigt, falls er in ſeinem Atelier das Bild

malt, aber für unbillig, wenn das Bild in der Wohnung des Beſteller :

geſchaffen und dort vor der Abnahme durch Verſchulden dritter Perſonen,

welche zu der Wohnung Zutritt haben oder durch Zufälligkeiten, welchen

dieſelbe und was fich in ihr befindet, ausgeſeßt iſt, dernichtet werde .

Beide Schriftſteller meinen aber , daß im Gegenſaß zum römiſchen Recht

heute nach § 644 einheitlich gegen den Unternehmer zu entſcheiden ſei .

Rümelin (S. 127 ff.) billigt die Unterſcheidung Strohals und Dert:

manns , will ſie jedoch mit einer geringen Modifikation auch heute als

geltendes Recht mit dem $ 644 BGB. dereinigen . $ 644 jage nur, daß

der Arbeitnehmer die Gefahr bis zur Abnahme trage, gemeint ſei die

Gefahr der Unternehmung. Die Abgrenzung der beiden Gefahren :

freiſe des Beſtellers und Unternehmers wird dann unter Präſumption

für die Gefahr der Unternehmung bezw. des Unternehmers (S. 137)

dahin vorgenommen , daß der Geſichtepunkt der Prävention" entſcheiden

fold . Alle Gefahren, welche bei Beachtung höchſter Sorgfalt und An:

ſpannung der Aräfte von dem einen Teil noch, von dem anderen Teile

nicht mehr vermieden werden können , werden dem erſteren Teile zugerecha

net. Der Unternehmer haftet nur für diligentia boni patrisfamilias;

ob ihm aber bei unverſchuldeten Zufällen die Gegenleiſtung wird, ſoll mit

jenem genaueren Maßmittel feſtgeſtellt werden. Damit taucht die alte

culpa levissima wieder auf , die fich bereits im gemeinen Rechte als

unzulänglicher Maßſtab erwieſen hat. Rümelin iſt allerdings anderer

Anſicht: „ Wenn behauptet wird, man fönne die Frage, ob ein Verſchulden

im techniſchen Sinne vorhanden ſei, nur mit ja oder nein beantworten,

innerhalb der Nichtverſchuldung könne man aber nicht von einem Mehr

1
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oder Weniger von Schuld reden, ſo iſt das ebenſo , wie wenn jemand, der

einen Metermaßſtab in der Hand hat, behauptet, er könne damit nur die

Größe von einem Meter meſſen “ (S. 130). Zu welcher eigenartigen

Motivierung die „ Gefahr " verteilung dann kommt, zeigt fich bei Rümelin

felbſt. Stirbt der Beſteller vor Vollendung des Porträts, ſo ſoll ihn die

Gefahr treffen. Das wird bei Rümelin (S. 136 f.) unter Anwendung

des berſchärften culpa -Maßſtabes damit begründet: Der zu Porträties„

rende kann und foll abſchäßen , ob er noch ſo lange lebt , daß der Maler

das Bild vollenden kann, er iſt jedenfalls allein in der Lage, dem ſchädis

genden Ereignis durch vernünftige Lebeneweiſe, durch Auswahl eines ders

nünftigen Arztes, durch Befolgung vernünftiger und Nichtbefolgung unver

nünftiger (! ) ärztlicher Vorſchriften entgegenzutreten .“ Dem Wortlaute

und der Vorgeſchichte des § 644 entſpricht die Rümelinche Behre

ficherlich nicht, und es wird wohl nichts übrig bleiben als ſich der Dert:

mannſchen Auslegung des heutigen Rechts anzuſchließen .

Nach dem Vorangegangenen iſt noch erforderlich zu dem Rümelin:

fchen Ausgang @punkte felbſt, wonach der Weſendunterſchied zwiſchen Dienſt:

und Wertvertrag des geltenden Rechts in der Gefahrtragung liegt, Stellung

zu nehmen. Rümelin will mit dieſer Formulierung zum Ausdrucke

bringen, daß beim Werkvertrag die Bezahlung nur geſchuldet wird, wenn

der Erfolg erreicht iſt, während beim Dienſtvertrag die Dienſte ohne Rüd:

ficht auf den öfonomiſchen Erfolg den natürlich auch hier der Arbeit

geber im Auge hat zu bezahlen find (S. 17 , 18). Das iſt aber

herrſchende Lehre, wie ſich denn Rümelin mit Recht mit den Motiven im

Einklang glaubt (S. 25). Rümelin wendet fich gegen Riezler u. a . ,

welche einen Werkvertrag noch annehmen , wenn der Vertrag zwar auf

Herbeiführung eines Erfolges gerichtet iſt, die Vergütung aber in jedem

Falle gezahlt werden ſoll. Darin muß man Rümelin lediglich beitreten .

Wenn er aber eine ausdrüdliche Stellungnahme der Literatur zu dieſer

Frage vermißt, ſo iſt doch underkennbar , daß die überwiegende Meinung

mit ihm übereinſtimmt. Iſt das aber der Fall, ſo konnte man auch die

Herrſchende Formulierung : „ Verſprechen des Erfolges “ und „ Verſprechen

von Dienſten “ in ihrem richtig verſtandenen Sinne beibehalten und den

Begriff der „Gefahrtragung “ vermeiden.

Hervorgehoben zu werden verdient, daß der erſte Abſchnitt in anregen:

der Raſuiftit manche lehrreiche Bemerkung über verſchiedene Arbeitsvertrage

enthält : vergl. S. 94 f. über die Operation des Arztes, S. 151–154

über Verträge der Theaterdirettoren mit Schauſpielern und Publikum ,

6. 154-156 Verträge der Architekten , S. 156-164 Transportverträge.

Intereſſant iſt vor allem die Stellungnahme des Verfaſſers zu den Akkord:

und Stüdlohnverträgen im allgemeinen , ſowie zu dem ſpeziellen Alford:

vertrag des Bergbaues mit der neuerdings bekannt gewordenen Einrichtung

des „ Wagennullens “ (S. 59 ff., 86 ff., 113, 132) . Mit Recht entſcheidet

M
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fich Rümelin gegen eine weitverbreitete zum Dienſtvertrage hinneigende

Anficht für den Werkvertrag. Und wenn nach den Angaben Wölblings

bas Wagennullen beim Bergwerta betrieb in der Weiſe gehandhabt wird ,

daß für den genuſten Wagen, der einen , wenn auch geringeren Wert für

den Arbeitgeber hat , nichts gezahlt wird , ſo iſt mit Rümelin darin

eine vertragsmäßige Abweichung von den gefeßlichen Beſtimmungen des

Werkvertrag zu ſehen.

Schließlich mag noch eine Einzelheit aus dem erſten Teile hier

beſprochen werden. Rümelin (S. 77 ff., 183) polemifiert gegen die

Entſcheidung des Reichsgerichts (RG. 57 , S. 275), wonach bei

mangelhafter Werflieferung ein Anſpruch des Beſtellers auf Herſtellung

eines neuen mangelfreien Werkes nicht beſteht, vielmehr nur die Mängel

rechte aus SS 633 — 635 BGB. gegeben werden (arg. a contrario

§ 480 BGB.) . Rümelin meint dagegen : Mängel der Sache könnten

beim Spezieskauf wie beim Werkvertrag Unmöglichkeit der Leiſtung bilden,

alsdann trete Befreiung von der Herſtellungepflicht nach allgemeinen Grund

fäßen ein. Beim Genuskauf ſei die Lieferung eines mangelfreien Gegens

ftandes nicht unmöglich, die Haftung nach abilitiſchen Grundfäßen, nicht

die Verpflichtung zur Lieferung einer mangelfreien Sache ſei die Beſonder:

heit des § 480 BGR. Auch bei reparablen Mängeln des Werkes werde

der Unternehmer des Werkvertrages nicht frei . „ Der § 633 beſtimmt,

daß der Beſteller die Beſeitigung des Mangels verlangen kann . Ob die

Beſeitigung des Mangels durch Wiederholung der Arbeit oder auf ein.

fachere Weiſe erfolgen kann, wird hierbei feinen Unterſchied machen " (S. 78) .

Neben den $$ 633–635 könne die Herſtellung eines neuen mangelfreien

Werts nach allgemeinen Grundläßen verlangt werden . — Dieſe Argumen

tation iſt nicht ganz klar, inſofern es einmal ſcheint, als wenn R. die

Herſtellung eines mangelfreien Werkes (Beiſpiel S. 78 : Wiederholung

eines Guffes ) als Beſeitigung des Mangels , alſo als unter $ 633

fallend auffaßt, während er zuleßt die Verpflichtung zur Herſtellung eines

neuen Werkes aus allgemeinen Regeln des Obligationenrechts erklärt, welche

neben den Mängelnormen der SS 633–635 herlaufen . Die berührte

Frage iſt ſehr ſtreitfähig und tatſächlich ja ſehr beſtritten. Nach Anſicht

des Referenten muß man folgenden Weg einſchlagen : Soweit eine auf

Sachmängeln beruhende fehlerhafte Erfüllung erfolgt, find beim (Spezies

wie Genus-) Rauf und beim Werkvertrag nur Mängelgrundſäße unter

Ausſchluß der Unmöglichkeitenormen zur Anwendung zu bringen. Mag

der Mangel beim Kaufe zu beſeitigen ſein, ſo beſteht keine Beſeitigungs

pflicht troz Möglichkeit dieſer Leiſtung. Und mag der Mangel irreparabel

ſowie bereits zur Zeit des Vertragsſchluffes vorhanden ſein , ſo kommen

nicht $8 306, 307, 139 , ſondern SS 462 , 463 BGB. zur Anwendung.

Und ebenſo ſchließen die Spezialvorſchriften der $8 633-635 die allge:

meinen Normen auß. Aber es handelt ſich um die ſchwierige Abgrenzung :

1
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wann liegt noch mangelhafte Erfüllung und wann Nichtleiſtung

bezw . Leiſtung eines aliud pro alio vor ? Dieſe Unterſcheidung, welche

namentlich im Handelsrecht eine große Rolle ſpielt, iſt auch hier wichtig.

Denn wenn man das Geleiſtete gar nicht mehr als mangelhafte Erfüllurg

anſprechen fann , ſo iſt der Gläubiger befugt, die Leiſtung zurüdzuweiſen,

kontraktmäßige Erfüllung zu verlangen und die Verzugsgrundfäße zur Ans

wendung kommen zu laſſen . Eine Dame hat fich ein Paar Stiefeletten nach

Maß beftellt. Der Schuhmacher macht die Stiefeletten zu eng, er liefert ſie

in id werem Robleder, ftatt, wie bedungen oder üblich, in Kalbsleder, er

liefert der Dame auf den Fuß paſſende Knieſtiefeln. Sicherlich im lezten ,

aber auch wohl im zweiten Falle fann man gar nicht mehr von mangel

hafter Erfüllung reben und der Schuhmacher muß neu liefern .

Der zweite Teil (S. 177-322) beſchäftigt ſich mit den einzelnen

Beſtimmungen über Dienſt- und Werkvertrag, deren Inhalt zunächſt vor:

getragen und deren generelle Anwendbarkeit für beide Arten des Arbeits:

vertrages, ſoweit es fich nicht um die Gefahrtragung handelt , befürwortet

wird. Die vom Verfaſſer unternommene Beweiéführung iſt, wie eingangs

erwähnt, überwiegend gelungen. Eine etwas eingehendere Behandlung der

Detailvorſchriften wäre wohl wünſchenwert geweſen. Das hätte auch

dem beſonderen Ziele des Verfaffers gedient. Denn die Übertragung einer

Spezialvorſchrift des Dienſtvertrages auf den Werkvertrag und umgekehrt

iſt erſt diskutabel, wenn die urſprüngliche Tragweite der Norm genau

feſtſteht. Des beſchränkten Raumes halber kann Referent nur noch fols

gendes herausgreifen . Die in § 618 A6 . 1 u . 2 für das Gebiet des

Dienſtvertrages dem Arbeitaherrn auferlegte Fürſorgepflicht entſpricht nach

Rü melin lediglich der bona fides und enthält nur eine Anwendung des

im § 242 BGB. aufgeſtellten Prinzips (S. 265 ff.). Wie dies zutreffend

iſt, fo inuß man der weiteren Ronſequenz Rümeling beipflichten, daß die

Vorſchriften ebenſogut für den Werkvertrag zu gelten haben , wenn derſelbe

nach ſeiner konkreten Geſtaltung eine folche Fürſorge nahe legt, z . B. dem

Unternehmer Räume von dem Beſteller zur Verfügung zu ſtellen find.

Sonſt käme man zu eigenartigen Heſultaten. Dann fönnte, wie Rü:

melin beiſpielsweiſe bemerkt, einer jungen Malerin , der freie Station

während der Anfertigung eines Porträts zugeſagt iſt, der Beſteller auf

Beſchwerden über Zudringlichkeiten männlicher Hausgenoſſen und die

darauf geſtüßte Bitte um ein anderes Zimmer, erwidern, er lehne dieſe

Forderung ab , die Sittlichkeit fei nur beim Dienſtvertrag erwähnt, bei

dem vorliegenden Werkvertrag fei feine Rückſicht auf dieſelbe zu nehmen .

Während nun die Beſtimmungen des § 618 Abſ. 1 u. 2 etwas

ausführlicher beſprochen werden , erfahren wir über $8 618 Abſ. 3 unb

619 nur, daß dieſe Vorſchriften neben den Anforderungen der bona fides

eine ſelbſtändige Bedeutung haben. Denn „ es iſt zwar möglich, daß die

Verlegung der beſprochenen Verpflichtungen ( nämlich $ 618 Ab . 1 u. 2 )

I
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fich auch als ſelbſtändiges Delikt darſtellt, aber das wird auch nur aus:

nahmsweiſe der Fall ſein " . S. 272. Das iſt zu ſchmal und nach Anſicht

des Referenten nicht einmal richtig. 3ft durch Außerachtlaffung der Vors

idriften des § 618 Abſ. 1 u. 2 eine Körperverlegung oder die Beſchädis

gung der Geſundheit des Dienſtpflichtigen eingetreten, ſo hat ſich damit

allemal der Arbeitsherr (wenn wir von ſeiner Haftung für Gehilfen abs

fehen ) auch eines Deliktes gegen § 823 Abſ. 1 ſchuldig gemacht. Während

nun nach der zutreffenden gemeinen Meinung , wenn die Verlegung der

Vertragspflicht zugleich ein Delitt bildet, der Gläubiger wählen fann , ob

er die Vorſchriften über Verträge oder über unerlaubte Handlungen zur

Anwendung kommen laſſen will (vergl. dagegen Tiße in dieſer Zeitſchrift

Bd. LVII S. 448 ff. und die dort von ihm angezeigte Schrift von Otto

Chriſtian Fiſcher), fo ſcheint hier die Wahlmöglichkeit durch § 618

Ab . 3 ausgeldloffen zu ſein. Dieſe Beſtimmung, die von der II . Roms

miffion aus ſozialpolitiſcher Rüdficht auf die arbeitenden Klaſſen in den

Entwurf eingefügt iſt, hat ſchwerlich erzielt, was die Antragſteller bezwedten.

Nachdem ſie nun einmal vorhanden iſt, kann ſie nach Anſicht des Referenten

nicht anders als dahin ausgelegt werden, daß in dieſem beſonderen Falle

die Anwendung des Deliftrechtes neben dem Vertragsrechte, ſo weit fie

nicht in § 618 Abſ. 3 ausdrüdlich angeordnet iſt, unzuläffig ſein ſoll.

Das wäre beſonders wichtig wegen des im $ 847 feſtgeſeßten Schmerzenz.

geldes, da § 618 Abſ. 3 den § 847 nicht mitzitiert .

Roſtock. ans Albrecht Fiſcher.

XVII. Dr. jur. Johannes Planiß . Das Weſen des

kaufmänniſchen Zurückbehaltungsrechts,

geſchichtlich entwickelt. 8. (68 S.) Leipzig

1906, 03eit & Co. (c. 2._.)

Die Arbeit, offenſichtlich eine Erſtlingsſchrift, die nach der Schreib

weiſe und der auf Gewinnung abgerundeter Ergebniſſe gerichteten Geiſtes:

art die Schule Sohms vermuten läßt , überragt den Durchidhnitt der

Doktordiſſertationen erheblich. Zumal der zweite, geſchichtliche Teil zeigt

Selbſtändigkeit und bringt Förderung ; daß auf die Ausbildung des tauf:

männiſchen Zurückbehaltung @ rechts deutſche Rechte gedanken von Einfluß

waren , hatte ſchon Goldich midt für möglich , andere für zweifellos

gehalten. Verfaſſer fieht darin eine Fortbildung des im übrigen der

ſchwundenen , „aus dem germaniſchen Haftungsbegriffe geborenen" alliges

meinen Befriedigungerechte. Die allgemeine Vermögenshaftung des Schulds

ners verbinglicht fich in Anſehung der in die Gewere des Gläubigere

übergehenden Sachen ; ein im Rern gewiß zutreffender Gedante ; doch iſt

I
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gerade der Außgangspunkt des Verfaffers , wonach von Anfang an die

Perſonenhaftung zugleich Verhaftung des Vermögens fei, nicht zutreffend.

Verfaffer folgt hier þuntichart, deffen Ausführungen aber bereits

durch Egger (Vermögenshaftung und Hypothek nach frånkiſchem Recht)

tpiderlegt find.

Schwächer als der geſchichtliche iſt der dogmatiſche Teil , wiewohl

fich auch auch hier manche treffende Bemerkung findet. Die Ronſtruktion ,

des faufmänniſchen Zurückbehaltungsrechts als eines nicht dinglichen Rechts,

das aber weſentlich dinglich gerichtet“ fei und meine dingliche Klage

gewähre " , iſt unverſtändlich. Auch im Einzelnen finden fich manche

Verſehen (z. B. S. 7, 36 über die Forderungsverjährung ).

Berlin. Profeſſor Martin Wolff.

XVIII. Mar Pabſt, Rechtsanwalt beim Landgericht in

Halle a . S. Grundriß des Handelsrechts.

Eine kurzgefaßte Darſtellung der drei erſten Bücher

des Handelsgeſeßbuchs und der wichtigſten für das

Handelsrecht in Betracht kommenden Reichsgeſeße.

8. (XII und 293 S.) Berlin 1906, Karl Hey

manns Verlag . (M. 4.—. )

Verfaſſer will eine vor allem für den Studierenden beſtimmte Arbeit

bieten, die etwa die Mitte zwiſchen einem umfaſſenden Lehrbuch und einem

bloßen Repetitorium hält. Daß für ein ſolches Wert ein Bedürfnis

beſteht , mag wohl zugegeben werden. Allein den vorliegenden Verſuch

wird jedermann ſchon nach der Lektüre der erſten Seiten enttäuſcht beiſeite

legen ; einige Beiſpiele : vom deutſchen Rechte des ausgehenden Mittelalters

heißt es (S. 2) : „Die Ritter lebten nach Lehnrecht , die Städter nach

Stadtrecht; für die Bauern galten die Hofrechte “ ; von den kaufmänniſchen

Gilden (ebenda), daß fie „ eigene Gerichte für ihre Streitigkeiten errichten

durften. Das Recht der Autonomie, als anerkannt ſtaatsrechtlicher Grund:

faß, iſt aber damit von ſelbſt gegeben“ . Auf S. 8 wird definiert: „Ge

werbsmäßig etwas betreiben bedeutet : Geſchäfte zwecks Erzielung von

Gewinn machen .“ Auf S. 10 ſcheidet Verfaffer den Kaufmann fraft

Gefeßes und den Kaufmann fraft Eintrags ; Kaufmann fraft Gefeßes fei

derjenige – der ein Şandelégerverbe betreibt. Auf S. 13 wird der

Krämermäller des $ 104 HGB. mit dem Mäfler , der Minderkaufmann

iſt , derwechſelt. Ähnliche Verfehen begegnen faſt überall. – Zumeiſt

beſchränkt fich Verfaſſer auf Erzerpte aus dem Gefeße , die felten präzis

und oft ungeſchidt find, da Wichtiges unerwähnt bleibt ( z. B. $ 3 46.2

Zeitſdrift für Handelsređt. Bd. LVIII . 24

N
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Sa 2 GB.). Wo Verfaſſer felbſtändig , fonſtruiert", find ſeine Aus

führungen , ſoweit ich ſehe, unhaltbar ; man leſe z . B. S. 108 f. , wo Ver:

faſſer über den § 124 HGB. ſagt , er enthalte „ lediglich eine juriſtiſche

Konſtruktion, ohne ein Syſtem angeben zu follen " .

Meines Erachtens kann das Werk niemandem Nußen bringen.

Berlin . Profeſſor Martin Wolff.

XIX . Kurze Anzeigen eingegangener Werke.

Raufmann. Handel rechtliche Rechtſprechung 1905. Sechſter

Band. (539 S.) Hannover 1906, Hellwing.

Das vorliegende Bändchen iſt nicht bloß durch reichere Benußung

der Literatur und der Praxis ( hinzugefommen find die Entſcheidungen

der Kaufmannsgerichte ) ausgezeichnet, ſondern auch durch ein General

regiſter zu allen ſechs Bändchen . Daß in der jo reichen Diſſertationen:

literatur Verfaſſer keine annähernde Vollſtändigkeit erzielen kann, tut den

Vorzügen des Werkes keinen Abbruch.

Vgl. die früheren Anzeigen in Bd. LVI S. 635 und die dort

Zitierten .

.Preußiſches Archiv , Sammlung der Gefeße und der das Rechtsweſen

berührenden Verordnungen und Verfügungen Preußens und des

Reichs. Verantwortlicher Leiter : Juſtizrat Weißler in Salle

a. d. S. Leipzig 1906 , C. E. M. Pfeffer.

Es liegt der zwölfte Jahrgang (1905 ) abgeſchloffen vor.

F. von Staudingers kommentar zum Bürgerlichen Geſeks

buch und dem Einführungsgefeße. Zweite Auflage.

Mit Lieferung 24 ($S 813—853) , erläutert von Engelmann,

iſt Bd. II abgeſchloſſen. Die Lieferung enthält zugleich Titel und In

haltsverzeichnis zu dieſem Band.

Vgl. BD. LVII S. 305, 659 dieſer Seitidrift.

Sammlung kleinerer Reichsgefeße und Verordnungen

handeldretlichen Enhalts . Eine Ergänzung zum Sans

delegeſekbuch. Tertausgabe mit alphabetiſchem Sachregiſter. Zweite,

berichtigte und fortgeführte Auflage. (621 S.) München 1906,

C. Ş. Beck.

Die erſte Auflage des trefflich ausgeſtatteten Werkchens erſchien 1900.

Die vorliegende enthält auch die ſeitdem erlaffenen wichtigen Gefeße.

(
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B. Nathan. Gebühren der Rechtsanwälte für die Vera

tretung in Zivil : und Strafiachen , ſowie in Sachen

der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 8. (79 S.) Berlin

1905, Reinhold Kühn .

A. Heinsheimer. Typiſche Prozeſſe. Ein Zivilprozeßpraktikum

zum Gebrauch bei akademiſchen Übungen und zum Selbſtſtudium .

8. (100 S.) Berlin 1906, D. Liebmann .

Enthält dreißig zuſammenhängende Prozeßbilder , die grundfäßliche

Fragen in den einzelnen Prozeßſtadien verfolgen.

2. Vojjen. Aartellgegnerid aft Induſtriegegneric aft.

Eine Gefährdung des Volkswohls und wirtſchaftliche Gefahr. 8 .

(51 S.) Hannover 1906, Hellwing.

Eine Streitſchrift für die Kartelle unter Bekämpfung der Reſolution

des Innsbruder Juriſtentages.

m are

Agostino Sisto. Diritto marittimo italiano ad uso

dell'istituti nautici e della gente di

(Manuali Hoepli Serie scientifica 362-363). 8. (366 S. )

Milano 1906, Hoepli.

Gewandte , furz gefaßte Darſtellung des italieniſchen Seerechts für

populäre Zwecke.

1

Guſtav Schirrmeiſter. Das bürgerliche Recht Englands.

Herausgegeben von der internationalen Vereinigung für vergleichende

Rechtswiffenſchaft und Volfemirtſchaftslehre zu Berlin . I. Liefes

rung 2 (S. 209—483). Berlin , Karl Heymann.

Lieferung 1 iſt BD. LVI S. 622—624 dieſer Zeitſchrift beſprochen

worden .

Lieferung 2 enthält in Fortſezung die Darſtellung der Sachen , fo

bann den wichtigen Abſchnitt über Rechtsgeſchäfte (Legal capacity). Ein

Anhang bringt eine alphabetiſche Überficht über die richterlichen Ent

ſcheidungen und ein genaues Sachregiſter zu dem Allgemeinen Teil.

Wir kommen auf das wichtige Werk ſpäter genauer zurück.

Seit März dieſes Jahres erſcheint in F. U. Rerns Verlag

(Max Müller) in Bresla u eine

Zeitſchrift für Völkerrecht und Bundesſtaatsredst",

herauøgegeben von Rohrer.
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Die Zeitſchrift will die Wiſſenſchaft des Völkerrechte dom inters

nationalen Standpunkt aus \fördern und läßt neben der deutſchen audy

die engliſche und franzöſiſche Sprache in den Beiträgen zu . Die Zeitſchrift

erſcheint jährlich in fechs Heften . Der Preis des Fahrganges beträgt

20 Mart.

Das erſte Heft enthält Abhandlungen von Rohler (Das Common

wealth von Auſtralien und ſeine rechtliche Geſtaltung ), Profeſſor Le

Fur (L'État , la souverainité et le droit) , Profeſſor Max Quber

( Ein Beitrag zur Lehre von der GebietShoheit an Grenzflüffen ), Profeffor

Rehm (Untertanen als Subjekte völkerrechtlicher Pflichten ), Dr. Albrecht

( Grundzüge des Staatsrechtes der Inſel Samoa) . Dazu Recht& quellen,

Rechtsſprüche, literatur.

Karl Lehmann.



VI.

Die lübeder Warrantordnung von 1900.

Ein Beitrag zur Frage des Reichswarrantgeſeßes.

Von

Herrn Dr. Carl Moúwo , Privatdozenten an der techniſchen

Hochſchule in Danzig .

Vorbemerkung.

Eine der intereſſanteſten Aufgaben , die mir während

meiner Tätigkeit als Sekretär der Lübecker Handelskammer

entgegengetreten ſind, war die Behandlung der Frage, ob es

von Nußen ſein werde, in Lübeck den Verſuch zu machen ,

einen Warrantverkehr ins Leben zu rufen . Das Intereſſe

an der Frage hat mich aber auch über die Zeit hinaus, in

der ich im Dienſt meiner Vaterſtadt geſtanden habe, bei

dieſem Problem feſtgehalten. Da nun mittlerweile fich die

Reſultate dieſes geſeggeberiſchen Verſuches bis zu einem ge

wiſſen Grade überſehen laſſen, und da auf der anderen Seite

die Entſtehungsgeſchichte der Ordnung für eine gerechte Be

urteilung ihrer Konſtruktion von Wichtigkeit iſt, möchte ich

im folgenden dieſe Entſtehungsgeſchichte verbunden mit einer

Kritik der Ordnung vorlegen .

Ich habe dabei meinem früheren Affiftenten und jeßigen

Nachfolger Herrn Syndikus Dr. G. Kalkbrenner beſon

deren Dank zu ſagen für die freundliche Überlaſſung von

Mitteilungen über die Entwickelung des Warrantverkehrs

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 25
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ſeit meinem 1902 erfolgten Austritt aus der Sandelskammer,

ſoweit dieſe nicht in den amtlichen Publikationen der Handels

kammer allgemein zugänglich waren .

§ 1 .

Wenn ſchon Koſt an edi?) , Wimpfheimer 2) und

Weißbart3) noch in neueſter Zeit mit Berückſichtigung der

durch das neue Handelsgeſekbuch von 1897 geſchaffenen Lage die

indoſſablen Lagerſcheine Deutſchlands behandelt haben, wenn

auch Duparc van Lier4) für die Niederlande in ganz

vortrefflicher Weiſe die Frage de lege ferenda neuerdings

geprüft hat , ſo dürfte es doch nicht unzweckmäßig ſein, die

Warrantfrage abermals zu erörtern , weil in dieſen legten

Unterſuchungen die nationalökonomiſche Seite der Frage kaum

geſtreift worden iſt ').

Es iſt nicht möglich, an der Tatſache vorüberzugehen,

daß es heute keinen handelspolitiſch in Betracht kommenden

Staat mehr gibt , der nicht die Warrantfrage kodifikatoriſch

1 ) A. v. Roſta nedi , Der Lagerſchein als Traditionspapier. Berlin

1902.

2) $. Wimpfheimer , Der Lagerſchein nach deutſchem Recht.

Karlsruhe 1903.

3) Weißbart , Die Indoſſabilität der Lagerſcheine, in dieſer

Zeitſchrift BD. LVII (N. F. XLII) Heft 1/2 S. 146 ff. 1905.

4 ) H. J. Duparc van Lier , Het Oostenrijksch en Duitsch

Warrantrecht beschouwd in Verband met de Belangen van

den Nederlandschen Goedernhandel . Amsterdam 1898.

5) Vgl. ferner E. Jacobi , Die Wertpapiere im bürgerlichen Recht.

Jena 1901. – Hillenkamp , Das Lagerrecht nach dem Ents

wurf des neuen Handelégeſebbuches. Marburger Differt. 1897. -

Bedmann , Das deutſche Lagerrecht. Erlanger Differt. 1902.

Cremer , Das Lagergeſchäft nach dem neuen Handelsgeſeßbuch.

Marburger Diſſert. 1897. – Haarmann , Das Lagerrecht nach

dem neuen bandelsgeſebuch. Göttinger Differt. 1898. - E. Biefer,

Das Lagergeſchäft und der Lagerichein (Warrant). Erlanger Differt.

1899. — Steinmeß , Das Lagergeſchäft nach dem Handeløgefeka

buch. Greifswalder Diſſert. 1898.

-

I
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zu irgend einem Abſchluß gebracht hätte 6), wenn man von

Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Nordamerika

abfieht.

-

-

6) Bgl. im allgemeinen Verhandlungen des 21. Deutidhen Juriſten

tages , Gutachten von Hachenburg II S. 196 ff ., Cohn II

S. 242 ff.; Verhandlungen III S. 156 ff ., 431 ff. - $ echt, Die

Warrants, im Beilageheft zu dieſer Zeitſchrift BS. XXIX, 1884

pass. Ferner R. Roch, Über Bedürfnis und Inhalt eines

deutſchen Warrantgefeßes ( Vorträge und Auffäße aus dem Sanbelas

und Wechſelrecht, 1892, I S. 331—354). – Kieffer im Beis

lageheft zu BS. XXXV dieſer Zeitſchrift S. 176 ff., 1889, und

Bd. XXXIX N. F. XXIV S. 174 ff., BD. XL S. 149 ff. — Für

Belgien vgl. das Gefeß vom 4. März 1846 ; praktiſche Erfolge

hat erſt das Geſetz vom 18. November 1862 gebracht, das eine Art

Vermittelung zwiſchen dem engliſchen und franzöfiſchen Syſtem

darſtellt. Erſt ſeit dem 1. Juni 1886 werden die belgiſchen War

rants durch die Banque Nationale in Brüſſel beliehen und in

die Notendedung der Bant eingerechnet. - Für Elfaß: loths

ringen kommt die bis 1871 erfolgte franzöſiſche Gefeßgebung in

Betracht. Für Bulgarien vgl. daß am 12. Januar 1898

publizierte Handel @ geſcßbuch vom 19. Mai 1897. - Dänemart,

Gefeß vom 30. März 1894. Für England fommt außer der

Judikatur die Factors Act vom 10. Auguſt 1877, durch die die

Warrants für „negotiable “ erklärt und dem Konnoſſement völlig

gleichgeſtellt find, in Betracht. Gegen dieſe Auffaſſung haben fich

meines Wiſſens nur levy , Der Warrant (1889) S. 62 und

R. H. Inglis Palgrave , Dictionary of political Economy

p . 658 erklärt. Für Frankreich vgl. die Gelege vom 28. Mai

1858, vom 12. März 1859, vom 31. Auguſt 1870, vom 31. April

und 17. Auguſt 1888. Einen intereſſanten Erlaß des Gouverneurs

der Banque de France vom Dezember 1885 ſiehe bei Leonhardt,

Der Warrant als Bankpapier, Wien 1886, S. 76 ff. über die

Erfolge des Warrantſyſtems in Frankreich vgl. unter anderem auch

Adler a . a. D. S. 777 ff .; A. Simonſon , Daß franzöſiſche

Warrantrecht, in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXIII (N. F. XVIII)

6. 207 ft. Für Stalien vgl. Codice di commercio libr. I

art. 461-479 vom 1. Januar 1883, ferner Defrete vom 17. De

zember 1882, vom 6. Auguſt 1893, Gefeß vom 11. Dezember 1898,

vgl. auch die Reglements vom 4. Mai 1873 und 1. Auguſt 1875

( auch hier estomptiert die Nationalbank Warrants wie Wechſel).

Für Öſterreich vgl. die Verordnung vom 19. Juni 1866,
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Nur das Deutſche Reich hat trop aller ſeit mehr als

30 Jahren wiederholten Darlegungen es nicht über ſich ver

mocht, ein Warrantſpezialrecht zu ſchaffen , und doch ſcheint

1

-

1

fowie das Gefeß vom 28. April 1889. Die Ermächtigung zur

Estomptierung von Warrants iſt der öſterreichiſch -ungariſchen Bank

am 12. Juni 1898 erteilt . Bef. Darſtellung bei K. Adler , Das

Öſterreichiſche Lagerrecht, 1892 ; E. Ebermann , Lagerhäuſer und

Warrants, 1876 ; A. Simonſon , Das Öſterreichiſche Warrant

recht ..., 1889. — Für Ungarn vgl. das Handelsgefeßbuch von

1875 Teil II Tit. 6 $$ 434-452 . Für Portugal vgl. den

Codigo commercial Portuguez vom 28. Juni 1888 (1. Januar

1889) Buch 2 Tit. 40 Art. 408-424. Seine Bedingungen find

nach Rieffer , Neuere Lagerhauss und Warrantgefeße, in dieſer

Zeitſchrift Bd. XL (N. F. XXV) S. 149, nichts als eine Abſchrift

des italieniſchen Handelsgeſeßbuchs von 1883 Buch I Tit. 16

Art. 461-475 ; die Beſtimmungen der Art. 476—479 fehlen in

Portugal. Für Rußland ogl. das Gefeß vom 30. März

1888 , deutſche Auøgabe von M. d. Thur , 1888 , ergänzt am

13. Juli 1889, ſowie E. Thilo , Die öffentlichen Lagerhäuſer mit

Warrantausgabe und die Elevatoren in ihrer Bedeutung für Ruß:

land und namentlich Riga. Leipzig 1884. - Für die Schweiz

vgl . daß Obligationenrecht vom 1. Januar 1883 Art. 209,

212 , 844 , 845 ; von Kantonalgefeßen find zu erwähnen : das

Bafeler Gefeß vom 21. März 1864 , die Genfer Gefeße vom

5. Januar 1859 und 30. September 1872 ; für Solothurn das

Kantonsgeſeß vom 26. Juli 1879 . Jn Spanien iſt das

Problem durch das neue Handelsgeſeßbuch von 1885 Art. 194—196

geregelt. Vgl. auch das Warrantgeſe vom 9. Juli 1862 .

Für Argentinien vgl. neues Handelsgeſeßbuch vom 5. Oktober

1889 (1. Mai 1890) Buch I Tit. 4 Kapitel 3 Art. 123–131,

ſowie Reglemente dom 26. Dezember 1878, betreffend bas Warrant

geſeß , und Dekret vom 17. Dezember 1878 über die Ausführung

des Warrantgelekes (die leßten beiden beziehen ſich auf das auf das

alte Sandelégefeßbuch von 1862 zurüdgehende Warrantgefeß vom

5. Auguſt 1878. - Für Braſilien bgl. Sandelegefegbuch

Art. 87-98. Für Mexiko vgl. Codigo di commercio vom

1. Januar 1890 Buch 2 Tit . 4 Kapitel 2 Art . 340-357; vgl.

auch die Verordnung vom 5. März 1900, betreffend die allgemeine

Warenniederlage in diejer Zeitſchrift BD. LII N. F. XXXVII

S. 286. Für New Yort vgl. General Warehouse Act von

1858 , abgeändert 1866 ( Einſcheinſyſtem ). Sie geht zurüd auf

-

-
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Anlaß genug zu ſolchem Schritt auch in Deutſchland vor

handen geweſen zu ſein , wenn man nicht etwa das Eintreten

des jeßigen Leiters der Reichsbankverwaltung ?), der Handels

kammern®), beſonders derer der Hanſeſtädte) und der wirt

ſchaftlich intereſſierten Kreiſe9a) als quantité négligeable an

.

.

die Factors Law vom 16. April 1830. Für Uruguay vgl.

Sandelegeſeßbuch Art. 124–132.

7) R. Rod ), Vortrăge und Auffäße aus dem Handels- und Wechſel:

recht, 1892, S. 331 ff. Über Bedürfnie und Inhalt eines deutſchen

Warrantgefeßes (der Vortrag iſt zuerſt 1887 gehalten und in

Buiche Archiv für Theorie und Praxis des allgemeinen deutſchen

Sandelas und Wechſelrechtes 1888 erſchienen ). Roch hat 1892

fpeziell von Verhandlungen im Reichsjuftijamt (29.- 31 . Oktober

1889) über den Entwurf eines Reichswarrantgefeßes Renntnis ges

geben .

8 ) Antrag der Sandelstammern Röln und Plauen beim deutſchen

Handelétag 1872 ; Jahresberichte der Mannheimer Handelskammer

1877—1879 S. 23 ff., 1886 Beil. 14, 1887 Beil. 11. Beratung

auf dem badiſchen Handelstag in Freiburg i. Br . 1882. Mann:

heimer Antrag an den deutſchen Handelstag vom 6. November

1886, dem fich auf Grund der Beratung im Ausſchuß des deutſchen

Handelstages die Handelslammern von Frankfurt a. M., Breslau,

Danzig , Hannover , Königsberg und Stettin angeſchloſſen haben ;

Antrag des deutſchen Sandelstages an den Reichstanzler bom

18. Februar 1887, worin das Bedürfnis einer reidhageſeblichen

Regelung des Warrantieſene erörtert und gegenüber den partitu

lariſtiſchen Verſuchen entſchieden verfochten, auf einige Gefichtepunkte

für den Inhalt des Gefeßes hingewieſen und ſchließlich die Bitte

ausgeſprochen wird , für die Ausbildung des für unſer ganzes

wirtſchaftliches Leben wichtigen Warrantſyſtems baldigſt Sorge

tragen zu wollen “ (Roc I. c . S. 344 ). Im Reichstag haben

dann am 14. März 1887 die Abgeordneten Freiherr V. Buol

und Diffené , ſowie der Staatsſekretär d. Bötticher für dieſe

Vorlage geſprochen. Über dieſe Entwidelung vgl. im allgemeinen

Hecht, Die Warrants S. 160 ff., ſowie Rieffer , Zur Reviſion

des Handelsgeſekbuda, Beilageheft zu Bd. XXXV dieſer Zeits

chrift (1889) $ 21 S. 164 ff.

9) Gefeße vom 1. Auguſt 1876 für Hamburg, vom 13. Mai 1877 für

Bremen , Verordnung vom 1. Dezember 1900 für Lübeck.

9a) Untrag von Adler in der Münchener Abgeordnetenkammer (Mai

1870) auf gefeßliche Anerkennung der formellen Regreßpflicht der

.



378 Mollwo : Die Lübecker Warrantordnung von 1900 .

ſehen will. Weſentliche wirtſchaftliche Intereſſen erheifchen

ebenſo wie anderswo auch in Deutſchland den juriſtiſchen

Schuß, der immer in einer Klarlegung der Rechtsverhält

niſſe eines Wirtſchaftsinſtitutes liegt.

Roch ſagt ganz mit Recht 10) : „Nur wenn genau feft

ſteht, was ein Warrant iſt, in welchen Formen damit Ge

ſchäfte gemacht werden können und welche Wirkungen dieſe

Geſchäfte haben , und wenn auf dieſe Weiſe Rechtsſicherheit

geſchaffen iſt, kann das Warrantinſtitut Leben gewinnen . Der

Warrant muß erſt in der Geſeßgebung volles Bürgerrecht

erlangt haben, ehe ſich der Verkehr vertrauensvoll mit ihm

befaſſen kann.“ Die Reichsbank hat , nachdem ihr jeßiger

Chef immer wieder der Einführung geſeßlicher Vorſchriften

über Schecks und Warrants das Wort geredet hat, einen im

Reichsjuſtizamt unter Beteiligung der Kommiſſare anderer

Reſſorts ausgearbeiteten, leider nicht veröffentlichten Entwurf

eines Reichswarrantgeſeges in einer Sachverſtändigenkonferenz

zur Beratung gebracht 11), ohne Erfolg . Die Hanſeſtädte

haben aus ihren Bedürfniſſen heraus , zuerſt Hamburg 12)

mit Rückſicht auf ſeinen Kaffeehandel, dann Bremen 13)

wegen ſeines Baumwollmarktes, zuleşt Lübeck14) zum Zweck

der Neubelebung ſeines Handels in Stapelartikeln , beſonders

Getreide und Mühlenprodukten , die Landesgeſeßgebung in

Warrantindofianten. — Verhandlungen des deutſchen Juriſtentages

vom 15. und 16. Oktober 1896, Beratung auf dem 20. Rongreß

deutſcher Volkswirte in Mannheim 1882 .

10 ) R. Roch 1. c . S. 341 .

11 ) Vgl. oben Anm. 7 .

12) Das Gefeß , Reglement für die Quaiſpeicher, vom 1. Auguſt 1870

iſt durch ein Gefeß vom 1. Januar 1885 und durch eine Senats

verfügung vom 13. November 1900 , betreffend Genehmigung des

Regulativ und Tarifs für die Lagerhäufer der Hamburger Freie

hafenlagerhausgeſellſchaft, abgeändert ( ſiehe beſondere 88 9-13) .

13) Siehe Beilageheft zu dieſer Zeitſchrift Bd . XXIII (N. F. VIII)

S. 52–55, ſowie Vorſchläge zur Einführung eines Warrantſyſtems

in Bremen, Bremen 1876. Gefeß vom 13. Mai 1877.

14 ) Sübeder Verordnung vom 1. Dezember 1900, ftehe Anhang.
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Bewegung geſeßt, da ein Vorgehen des Reiches auf dieſem

Gebiet troß aller Bemühungen ebenſo unerreichbar zu ſein

ſchien, wie das ſo oft geforderte Eingreifen der Reichsgeſeß

gebung für den Erlaß eines Scheckgeſeķes 15) .

Noch neuerdings, bei der Beratung des neuen Handels

geſekbuches , hat Rieffer einen fertigen Entwurf vor

gelegt 16) .

Haben dieſe aus wirtſchaftlichen Erwägungen hervor:

gegangenen Produkte der Landesgeſeßgebung nun irgend ein

weſentliches wirtſchaftliches Reſultat gezeitigt, haben ſie für

den erkannten Mißſtand des Fehlens eines Reichswarrant

rechtes, wenigſtens für ihr eigenes Landesgebiet Abhilfe ge

ſchaffen ? Wenn dieſe Frage zu bejahen wäre, würde man

trog der entgegenſtehenden Bedenken, die ſich beſonders auf

die Gefährdung der Einheitlichkeit des Handelsrechts beziehen

würden, ſich vielleicht bei der landesgeſeblichen Regelung be:

ruhigen und das weitere der Zukunft anheimſtellen können .

Aber die nachfolgende Unterſuchung wird an dem neueſten

Landesgeſeß über Warrants, der Lübecker Verordnung von

1900 zeigen, daß dieſe geſeßgeberiſchen Verſuche einzelner

Bundesſtaaten erfolglos geblieben ſind und mehr oder weniger

erfolglos bleiben mußten , weil ſie einen Verſuch mit un

tauglichen Mitteln darſtellten , weil ſie ohne Rückſicht auf

die Möglichkeit , den Warrants Zirkulationsfähig

keit über die engen Grenzen des kodifizieren

den Landes hinaus zu verleihen , das Problem

zu löſen unternahınen . Denn wenn es auch richtig iſt, daß

15) Man wird wieder abwarten müſſen, ob die neueſte Anregung, die

die Verhandlungen des allgemeinen Genoſſenſchaftstages des allge

meinen Verbandes 1905 mit den Thorwartſchen Thelen gebracht

hat, zu praktiſchen Erfolgen führen wird.

16) Dieſe Zeitſchrift Bd. XXXV S. 1 ( 1889 ). Riejſer , Bur

Reviſion des Handelsgeſezbuchs. 2. (Solußabteilung) & 21. Das

Recht des Warrantverkehrs und des Lagergeſchäftes S. 164—211 .

Anhang zu § 21 S. 212—231 . Entwurf eines Gefeßes, betreffend

das Lagergeſchäft und die Ausſtellung von Lagerſcheinen und Lager:

pfandicheinen Ss 1-34.
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die Zirkulation der Warrants ſich in der Regel auf den

Ausſtellungsort beſchränken wird 17) , ſo wird es doch bei

näherer Betrachtung jedem einleuchten, daß die Möglichkeit

der Zirkulation der Warrants in weiterem Bezirk und damit

die Verwendbarkeit der Warrants zur Erlangung von Kredit

über den engſten Kreis hinaus , ſowie für die Ergänzung

und Verbeſſerung der Bar- und Wechſelbedung von Banken,

ja ſogar auch von Notenbanken erſt durch die Gleichförmig

keit der juriſtiſchen Konſtruktion des Warrants über das

ganze Reich hin gegeben wird 18). Und welcher Grund ſollte

1

.

12

17) F. Hecht, Warrants S. 9. Aber obwohl der Warrant eine ſo

hervorragende Stelle einnimmt , kann man ihn doch nicht als ein

weithin leicht zirkulierendes Papier in dem Sinn wie den Wechſel

bezeichnen . Die Zirkulation der Marrants ift im weſentlichen

lotaliſiert. Der Londoner Warrant zirkuliert vorzugsweiſe in

London , der Warrant von Briſtol in Briſtol , und die Papiere

bleiben nicht lange im Verkehr. “ Für Frankreich vergleiche Becht

S. 98. Sedt iſt übrigens ber Ausdehnung der Zirkulation von

Warrants im weſentlichen abgeneigt , vgl. beſonders S. 271 .

Anderer Meinung iſt z. B. M. Wertheimer , Die Lagerhäuſer

und die Vorteile der Lagerſcheine, 1885, S. 9 : Die Warrants

find (in Holland ) in ſtarker Zirkulation, und der Holländer erklärt

offen , daß die durch die Lagerhäuſer erlangte Mobilität des Waren:

fapitals, die Erleichterung der Zirkulation und die Auktionen zur

Hebung des Nationalreichtums ſehr weſentlich beigetragen haben "

(vgl. auch ebenda S. 8 das dort angeführte Zitat aus John

Ella , Warrants for goods , their use and abuse , London

1856 ).

18) Rod l. c. S. 346. „Das Warrantrecht darf nicht der Partitulars

gefeßgebung anheimfallen . Mehr noch als das Schedtrecht gehört

es dem Sandelsrechte an, deffen Ausbildung das Reich übernommen

hat. Es handelt fich um eine Ergänzung des im Sandeløgefeßbuch

unvollkommen geregelten Handels -Sachenrechte, ſowie um die Ein

reihung eines eigentümlich gearteten Papiers, welches in den vers

idhiedenen Teilen des deutſchen Wirtſchaft & gebietes den gleichen

juriſtiſchen Charakter haben muß , wenn von einer befriedigenden

Entwidelung die Rede ſein ſoll, in das handelsrechtliche Syſtem

der Orderpapiere und der Stripturobligation , vorwiegend unter

Berüdſichtigung der Bedürfniſſe des Großhandels und der Ins

duſtrie. Dies kann nur auf dem Wege der Reichsgefeßgebung ges
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vorliegen, beſonders die legtgenannte wichtige Funktion, die

der Warrant wohl übernehmen könnte, von vornherein da

durch auszuſchalten, daß man der Landesgeſeßgebung die

Regelung des Warrantrechtes weiter überläßt ? Es muß her

vorgehoben werden , daß die Regelung des Handelsrechts,

und dieſem ſpeziell gehört der indoſſable Lagerſchein an,

grundfäßlich Sache des Reiches iſt. Große Gefahren drohen,

wenn ſo wichtige Inſtitute landesgeſeßlich und damit ver

ſchieden geregelt werden können . Ein an ſich nicht unmög

liches Aufblühen des Warrantverkehrs in Stapelpläßen wie

Hamburg und Bremen könnte zu bedenklichen , handelsrecht

lich recht fühlbaren Rechtsverſchiedenheiten troß des vor

handenen Handelsgeſekbuchs führen . Auf dieſe Gefahr hat

Roch bereits 1887 hingewieſen und ſie iſt auch durch die

inzwiſchen eingetretene Kodifikation des Handelsrechts nicht

beſeitigt, ja man könnte mit Rückſicht auf die ſpäter näher

zu behandelnden Privatwarrants ſagen, daß ſie noch größer

geworden ſei .

In gewiſſer Weiſe iſt die Frage gerade in allerneueſter

Zeit wieder akut geworden , da die Durchführung des ſeit

langer Zeit vorbereiteten Zentralſpeicherprojekts in Berlin

nachdrüdlich zur Erörterung der Frage führen muß , wie

ſolche Anlagen am intenſivſten für Handel und Verkehr,

aber ebenſo auch für Konſumenten und Produzenten nukbar

zu machen ſeien . Und nicht allein die Intereſſen Berlins

find hier in Frage. Man geht nicht zu weit , wenn man

ſagt, daß der ganze Großhandel, ſoweit er noch unabhängig

von Kartellen und Syndikaten geblieben iſt, an der Ent

ſcheidung der Frage beteiligt iſt, ob wir in Deutſchland noch

weiter auf die Ausbildung des rationellſten Warenkredit

mittels verzichten müſſen, das die übrige Handelswelt bereits

ſeit langer Zeit mehr oder weniger ausnüßt. Denn es handelt

ſich bei dem Warrantproblem nicht um Getreidewarrants

ſchehen, wenn nicht die Einheit des deutſchen Handelsrechts gefährdet

werden ſoll .“
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oder Eiſenwarrants zu Spekulationszwecken, ſondern darum ,

einen in Deutſchland faſt völlig brachliegenden Teil der

Kreditgewährung dem Handelsverkehr erſt zu erſchließen, reellen

Warenkredit auszubilden. Die Frage iſt nicht die , ob

ſpekulativ angelegten oder intereſſierten Kreiſen ein neues

Mittel , ihren heute ja ſo gut wie verpönten Tendenzen zu

dienen, an die Hand gegeben werden ſoll, ſondern ob man

zur Befriedigung eines volkswirtſchaftlich höchſt wichtigen Be

dürfniſſes, neben den bereits mehr als lebhaft ausgenugten

Perſonalkredit gut fundierten Realkredit ſeßen , zu ſeiner

Unterſtüßung und teilweiſe zu ſeinem Erſaß die Technik des

Warrantkredits neben den Wechſelkredit ſtellen will, indem

man die vervollkommnete Form des Warrantverkehrs dem

beſtehenden Lombardverkehr dienſtbar macht.

In lebhafter Fühlung mit den Intereſſen der Praxis

iſt daher ſeitens der älteſten der Korporation der Berliner

Kaufmannſchaft im Juli 1905 eine Preisaufgabe geſtellt,

die die Gründe der wirtſchaftlichen Entwickelung des War

rantverkehrs in den europäiſchen und amerikaniſchen Ländern

unterſuchen ſoll, um dadurch zureichendes Material für die

Entſcheidung der Frage zu gewinnen, ob es ſich für Deutſch

land empfiehlt, in dieſer Angelegenheit auf gefeßgeberiſchem

Wege oder ſonſtwie vorzugehen 19). Die Frage iſt von den

Älteſten ſehr allgemein formuliert. Es erſcheint das völlig

richtig, da es ganz gewiß von nöten iſt, die bisher erfolgte

Entwickelung im ganzen zu überſchauen , um dieſe nicht allein

wirtſchaftliche ſondern ebenſoſehr auch politiſche Frage mit

Erfolg geſeßgeberiſcher und damit parlamentariſcher Behand

lung zuzuführen. Es kann babiEs kann dadurch aber keineswegs über

flüſſig werden , einzelne geſeßgeberiſche Verſuche auf dem

Gebiet der Regelung des Warrantverkehrs für ſich zu be

arbeiten, da auch ſolche in engerem Gebiet angeſtellte Ver

1

19) Korreſpondenz der Älteſten der Raufmannſchaft von Berlin 1905

Nr. 3 S. 42 ff. – Berliner Jahrbuch für Handel und Induſtrie

1904 BD. I S. 491 ff.
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ſuche zur Klärung des Problems nicht unweſentlich beizu

tragen vermögen. Insbeſondere mag ſchon hier hervor

gehoben werden , daß es nicht allein wirtſchaftliche Gründe

geweſen ſind, die zu verſchiedener wirtſchaftlicher Entwickelung

des Warrantverkehrs in den verſchiedenen Ländern geführt

haben, wie das die Faſſung der Begründung der Berliner

Preisaufgabe im weſentlichen anzudeuten ſcheint, ſondern

mindeſtens ebenſoſehr ſolche, die auf der verſchiedenen juri

ſtiſchen Formulierung des Warrants beruhen .

Wenn der in England entſtandene Saß auch richtig iſt,

daß ſich ein vorhandenes Verkehrsbedürfnis regelmäßig ſelb

ſtändig durchſeßt und ſich automatiſch ſeine Verkehrsmittel

ſchafft, ſo daß man aus ihm leichtherzig den Schluß ziehen

könnte, daß es daher der kaufmänniſchen Praxis vorbehalten

ſein müſſe , auf den vorhandenen Grundlagen einen War:

rantverkehr zu ſchaffen , ſo würde dieſer Schluß doch höchſt

voreilig ſein . Wenn ein Warrantverkehr in Staaten ohne

ſtarre Rechtskodifikation ſelbſtändig juriſtiſche Formen von

genügender Stärke ausbilden kann, es kommen da be

ſonders die Länder in Betracht , in denen das römiſche Recht

nicht, wie das in Deutſchland der Fall iſt, die urſprüngliche

Rechtsquelle und noch immer bis zu einem gewiſſen Grade

für die Formulierung des heutigen Rechts maßgebend iſt,

es ſind Länder, die nicht jedes Rechtsinſtitut, um es zu faſſen,

in die Formen des römiſchen Rechts umgießen müſſen ,

ſo iſt das gerade in Deutſchland nicht möglich. Die deutſche

Auffaſſung und die weitgehende Rodifizierung in Deutſchland

verhindert geradezu die autonome Befriedigung eines der

artigen Bedürfniſſes durch den Verkehr. Daher bedarf es,

wenn irgendwo, in Deutſchland einer Kodifikation des War

rantſpezialrechtes 20) . In Deutſchland kann ſich der Verkehr

20) Vgl. G. Gareis , Das Warrantindoffament, Zentralorgan für

das deutſche Handels- und Wechſelrecht N. F. VIII (1872) S. 302 :

„Das Gewohnheitsrecht, ehebem in Handelsfachen fo fruchtbar und

ſo mächtig, daß es jede Süde raſch und ſicher füllte, jede Sorante

des Zivilrechte, die den Sandel hemmen wollte, zertrümmerte, hat
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kein Warrantrecht ſchaffen , hier muß die Geſeßgebung voran

gehen, um dem Verkehr an die Hand zu gehen, damit er in

der Lage ſei , das neue wichtige Verkehrsinſtrument, den

Warrant, ſo handhaben zu können, daß volle Sicherheit des

Verkehrs auch ohne ſtärkere Inanſpruchnahme kaufmänniſcher

Treue und gegenſeitigen Vertrauens vorliegt. In der Form

der Kodifikation hat ſich die Entwickelung der Warrantfrage

auch überall auf dem Kontinent vollzogen . " Es wird daher in

den am Handel, an der Verteilung der volkswirtſchaftlichen

Produktion beteiligten deutſchen Kreiſen heute durchaus nicht

mehr darüber geſtritten , ob die Schaffung eines Warrant

ſpezialrechts nötig ſei, nein, nur die Form iſt ſtreitig.

Eigentliche und grundſäßliche Gegner ſind heute nur noch in

den Reihen derjenigen zu finden , die die Produktivität des

Handels überhaupt anzweifeln.

Nur die Reichsregierung in Anlehnung an die von ihr

ſeit der großen Wandlung der deutſchen Handelspolitik von

1879 bevorzugten landwirtſchaftlichen und gewiſſer große

induſtrieller Kreiſe, die an dieſer Stelle, zeitweilig wenigſtens,

Hand in Hand gehen , iſt anderer Anſicht. Sie hat dieſe

abweichende Anſchauung autoritativ neuerdings zweimal dar

gelegt , als die beſte Gelegenheit , ein einheitliches deutſches

Warrantſpezialrecht zu ſchaffen gekommen war , bei der Be

ratung des neuen Handelsgeſezbuchs. Die Denkſchrift zum

Entwurf 21) des Þandelsgeſekbuche ? 2) ſagt darüber recht

deutlich :

1

heutzutage auch im merkantilen Verkehr nicht mehr die alte

ſchaffende Araft. Die Ausbildung des Gefeßesrechts hat ſie ihm,

in Deutſchland wenigſtens , größtenteils entzogen , und ſo muß

denn unſer Sandelsſtand jene zum Warrantſyſtem noch erforder:

lichen Normierungen von der Gefeßgebung erwarten voraus:

gefeßt , daß er überhaupt ein Bedürfnis nach jenem Syſtem hat.“

21 ) Über den Entwurf felbſt vgl. A. Simonjon , Zur reichsgeſek.

lichen Regelung des Bagerhaus: und Lagerſcheinweſens, in dieſer

Zeitſchrift Bb. LXV (N. F. XXX) S. 550 ff.

22 ) Bahn , Materialien zu den Reichajuſlizgefeßen Bd. VI S. 396 .

I
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/

„Auf der anderen Seite iſt jedoch in weiten Kreiſen

ein entſchiedenes Widerſtreben gegen eine derartige Regelung

(Freigabe der Ausſtellung indoſſabler Lagerſcheine unter Feſt

ſtellung von Normativbedingungen , ſowie Einführung des

Zweiſcheinſyſtems) hervorgetreten , und es erſcheintumſoweniger

angezeigt, auf dieſe bei Gelegenheit der Reviſion des Handels:

geſeßbuchs zurüc&zukommen , als es nach den Erfahrungen,

die mit dem ſogenannten Zweiſcheinſyſtem in denjenigen

Rechtsgebieten Deutſchlands gemacht ſind, in denen es landes:

geſeßlich eingeführt iſt (Bremen und Elſaß-Lothringen ), als

zweifelhaft gelten muß, ob auch nur für den eigentlichen

Handelsverkehr zur Zeit ein wirkliches Bedürfnis nach einer

Ausgeſtaltung des Inſtituts der Lagerpapiere in der gedachten

Richtung vorhanden iſt .“

Noch draſtiſcher hat ſich ein Regierungsvertreter in der

Reichstagskommiſſion ausgeſprochen. Im Plenum hatten die

Abgeordneten Freſe und Baſſermann für die Regelung

der Warrantfrage geſprochen , in der Kommiſſion war ein

in dieſer Richtung gehender Antrag , der die Ermächtigung

zur Ausſtellung von Warrants nur an die Erfüllung vom

Bundesrat zu erlaſſenden Normativvorſchriften knüpfen wollte,

eingebracht. Da ſagt der Bericht 23) :

„Von anderer Seite wurde im Intereſſe der Landwirt:

chaft, deren Vertretung das Erfordernis ſtaatlicher Ermäch

tigung feſtgehalten zu ſehen wünſcht (Gründe werden nicht

genannt!) , die Ablehnung des Antrages von verſchiedener

Seite befürwortet, auch wurde hervorgehoben, daß die Wünſche

der Großinduſtrie, beſonders der Eiſeninduſtrie ſich in dieſer

Richtung bewegten 24) .

23) Hahn , Materialien S. 633.

24) Bgl. Roch I. c. S. 331 : Die gefeßliche Regelung begegnet einer

lebhaften Oppoſition in den Kreiſen der Landwirte (im Gegenſatz

zu Öſterreich, wo gerade dieſer Berufsſtand eifrig für die Warrants

eingetreten iſt) und Eiſeninduſtriellen ." - Nach dem gebructen Pros

tokoll 1887, Lieferung 36, iſt in der Vorſtandsfißung des Vereins

deutſcher Eiſen- und Stahlinduſtrieller in Berlin am 22. November

1887 folgendermaßen über das Warrantgeſe verhandelt. Als

Referent führte berr lueg aus, daß das Warrantſyſtem in Eng =

land zu einer ungeſunden Spekulation im Eiſengeſchäfte geführt

habe. Die durch das Warrantſyſtem erleichterte Beleihung von
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Durch Übertragung einer Vollmacht an den Bundesrat

ferner brächte man dieſen in eine Zwangslage ; zudem be:

I

Waren würde auch bei uns , ganz beſonders bei der Roheiſen

erzeugung, zu einer Überproduktion führen, unter welcher die Eiſen

und Stahlinduſtrie ſchwer zu leiden haben würde. Es ſei dies mit

um fo größerer Sicherheit zu erwarten , als die Natur des poch

ofenbetriebes es fchon an fich fehr erſchwerte, diefen den wechſelns

den Bedürfniffen der ſchwankenden Konjunkturen anzupaffen. Würde

die Beleihung erleichtert werden , ſo ſei zu erwarten , daß bei

Finfender Konjunktur die Produktion unverändert fortgeſeßt und

dann das geſamte Eiſen- und Stahlgeſchäft ſchwer geſchädigt wer:

den würde. Die Eiſeninduſtrie habe deshalb Veranlaſſung , fich

gegen den Erlaß eines Warrantgefeßes auszuſprechen.

Nach eingehender Diskuſſion wurde einſtimmig folgende R es

folution angenommen :

„Der Verein ſpricht ſeine Anſicht dahin aus , daß die Eiſens

und Stahlinduſtrie an der Emanierung eines Warrantgeſeßes kein

Intereſſe habe, und die eventuelle Anwendung deßfelben auf ihre

Erzeugniſſe für ſchädlich halte. Er beſchließt, eine entſprechende

motivierte Eingabe an den Herrn Reiche tanzler zu richten ." —

Der gerade entgegengefeßten Meinung iſt ein guter Renner

dieſer Materie , A. Bayerdörffer. Er ſagt in ſeiner Arbeit

das Lagerhaus- und Warrantſyſtem S. 8 (Conrads Jahr:

bücher XXXI) :

„Das Charakteriſtiſche des ſchottiſchen Warrantſyſtems liegt

nad diefer Schilderung darin , daß dasſelbe gänzlich , d. h . ohne

Einmiſchung der Gefeßgebung oder der Regierung und ohne irgend

welche Einwirkung von außen her , aus dem Boden des Verkehrs

herangewachſen iſt, und daß es fich deshalb auch den Anforderungen

des Verkehrs genau angepaßt hat. Darin iſt aber der hauptſäch:

lichſte Grund für die großen Vorteile zu ſuchen , welche das Lager:

haus- und Warrantſyſtem in Glasgow der Produktion und dem

Þandel gebracht hat . “ – und weiter :

„ Einen dieſer Vorteile wollen wir hier noch beſonders hervor:

Heben : die Lagerhaugverwaltung veröffentlicht täglich, um wieviel

der Vorrat an Roheiſen zu- oder abgenommen hat, und für wies

viel Warrants zirkulieren ; diefes und die tägliche Notierung der

Warrantpreiſe an der Börſe , welche den Maßſtab für die Preiſe

aller Sorten Roheiſen abgeben , bieten bei der außgedehnten Bes

nugung des Inſtitut: das Mittel, jederzeit den geſamten ſchottiſchen

Roheiſenverkehr, Angebot und Nachfrage, und die ſich daraus er:

gebende Tendenz des Marktes beurteilen zu können. “

1

.

1
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deutet dieſelbe hier eine unnötige und ungerechtfertigte Zen

traliſation . Auch von feiten eines Bundesratsvertreters

wurde darauf hingewieſen, daß ſich in einzelnen Kreiſen der

Handelswelt entgegen der vorhin kundgegebenen eine lebhafte

Strömung gegen eine Erweiterung des Lagerpapierverkehrs,
wie ſie der Antrag im Auge habe , bemerkbar mache, und

von anderer Seitewurde die Erteilung einer Vollmacht an

den Bundesrat für bedenklich erklärt , weil nicht abzuſehen

fei, in welcher Weiſe dieſelbe benußt werde. Viel beſſer ſei,

wenn die ganze Angelegenheit geſeßlich geregelt werde. In

lekterer Beziehung wurde die Frage an den Staatsſekretär

des Reichsjuſtizamts gerichtet, ob ein Geſeß in Ausſicht ſtehe.

Nachdem dieſer die Frage dahin beantwortet hatte, daß

in leßter Zeit auf dem beregten Gebiete keine Schritte unter:

nommen ſeien und daß , da ſeitens der Beteiligten ſchwere

Bedenken erhoben würden, es für den Bundesrat eine ſelbſt

verſtändliche Notwendigkeit geworden ſei, vorſichtig zu Werke

zu gehen , äußerte er ſich zur Sache dahin, daßes doch frag

lich ſei, ob die Annahme des Antrages die von dem Antrag

ſteller beabſichtigte Wirkung haben würde. Den verbündeten

Regierungen ſolle hier eine Vollmacht wider ihren Willen

aufgezwungen werden, niemand könne aber die Regierungen

nötigen , von dieſer unbeſchränkten Vollmacht den Gebrauch

zu machen, den der Antragſteller für wirtſchaftlich richtig

halte . Die Regelung , die er bezw e de , entſpreche

zur Zeit nicht demjenigen , was die Regierungen

für ratſam erachteten , und auf ſeiten der Regie

rungen ſtänden die Vertreter der Landwirtſchaft

und wichtiger Zweige der Großinduſtrie. Die

Regelung des Lagerfcheinweſens ſei überhaupt

von ſo großer wirtſchaftlicher Tragweite, daß

die Reichsverwaltung es für richtig halte, hier,

wenn man einmal vorgehen wollte , den Weg der

Gefeßgebung zu wählen . Zu dieſem könnten ſich

aber die Regierungen zur Zeit nicht entſchließen.

.

1

Wenn auch die fortſchreitende Syndizierung und Kartellierung

ber Montaninduſtrie zu recht beträchtlichem Teil folche Funktionen

den Verbänden übertragen hat , ſo bleibt dieſe Äußerung doch

höchſt beachtenswert, da es nicht gleichgültig ſein kann , ob eine

folche Funktion von einem unkontrollierbaren Verband für ſich

oder im offenen Licht der Tagesipelulation von der Börſe auê :

geübt tvird.



388 Mollwo : Die Lübecker Warrantordnung von 1900.

Von größter Wichtigkeit für die Regelung der Warrant

frage iſt eben , wie noch kürzlich Wimpfheimer hervor:

gehoben hat, die Verquickung der rein wirtſchaftlichen Warrant

frage mit den ſonſtigen handelspolitiſchen Fragen, die gerade,

ſoweit ſie den inneren Handel betreffen, zu ſehr bedeutendem

Teil als politiſche Machtfragen behandelt und entſchieden

werden . Es muß leider zugeſtanden werden, daß die Löſung

der Warrantfrage in Deutſchland nicht auf wiſſenſchaftlichem

oder rein wirtſchaftlichem Boden, ſondern auf dem politiſchen

liegt. Darin liegen im weſentlichen auch die reellen Gründe

für die Stagnation der Bewegung für die Einführung eines

Warrantverkehrs in Deutſchland. Wimpfheimer hat aller

dings 25) einen ganz neuen tieferen “ Grund dafür gefunden,

daß ein Warrantverkehr in allen Ländern, außer in England

mit Schottland, Holland und New York zu keiner Blüte ge

langt fei . Er ſagt : „Man hat bald der Mangelhaftigkeit

der Geſeße, bald anderen äußeren Urſachen ſchuld gegeben,

indes weiſt doch die Übereinſtimmung der Erſcheinung in den

meiſten Ländern und noch mehr die ſpärlichen Ausnahmen

auf einen tieferen inneren Grund hin. Es dürfte dieſer

wohl dem Umſtande zuzuſchreiben ſein , daß nur in dieſen

Ländern der Handel bis jeßt einen ſolchen Umfang ange

nommen hat , daß die bisher vom Nationalvermögen ihm

zur Verfügung geſtellten Geldquellen nicht ausgereicht haben,

und er deshalb ſonſt überall dem beſonders im Wirtſchafts

leben ſo wirkſamen Indolenzprinzip zufolge noch keine Ver

anlaſſung fand , fich neueren , wenn auch theoretiſch vorteil

hafteren Kreditmitteln zuzuwenden (vgl. auch die Anmerkung 1

ebenda ).

Nun iſt an ſich wohl bisher keinerlei übereinſtimmung

über die Eriſtenz eines ,, im Wirtſchaftsleben ſo wirkſamen

Indolenzprinzips “ erzielt. Ich muß geſtehen , daß mir lite

rariſch dieſes Indolenzprinzip im Wirtſchaftsleben überhaupt

noch nicht begegnet iſt. Gewiß gibt es eine Reihe von Er

25) Wimpfheimer I. c. S. 9 .
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ſcheinungen des wirtſchaftlichen Lebens , die einem gewiſſen

Beharrungsvermögen ihre Erhaltung auch noch in Zeiten

weiterer und höherer Entwickelung verdanken , man wird aber,

wenn man nicht etwa mit Worten ſpielen will, nie ſagen

können, daß ſolche Erſcheinungen man wird ſie zutreffend

Reſterſcheinungen nennen - auf ein ſolches Indolenzprinzip

zurückzuführen ſeien , ſondern vielmehr auf höchſt konkrete

Verhältniſſe der Volkswirtſchaft, wie z . B. mangelhafte oder

antiquierte juriſtiſche Formung von Inſtituten , welche der

Volkswirtſchaft Dienſte zu leiſten beſtimmt ſind. Gerade der

Warrant iſt ein beſonders gutes Beiſpiel dafür, wie die der

jedesmaligen volkswirtſchaftlichen Entwickelung nicht immer

genügend angepaßte juriſtiſche Konſtruktion die praktiſche

Wirkſamkeit eines ſolchen Inſtituts hintenanhalten kann 26) .

Gerade der ganz beſondere, relativ freie und bewegliche Zu

ſtand des juriſtiſchen Denkens und der juriſtiſchen Formu

lierung im Gebiet des engliſch -amerikaniſchen Rechtes gegenüber

dem des gemeinen Rechtes bezw . dem aus ihm ſtammenden

deutſchen bürgerlichen Recht hat die Folge gehabt , daß den

erſtgenannten Ländern eine volkswirtſchaftlich brauchbare

26) Vgl. get a. a . D. S. 90. „ Durch geiſtvolle Kritik und icharfe

Beobachtung auch der praktiſchen Entwickelung des Warrantſyſtems

in Frankreich zeichnet fich A. Sa uzeau aus. Er bemerkt mit

Recht, die auf die Dods und Warrants bezügliche Gefeßgebung

ſteht durchaus unter dem Vorurteil, welches die betreffende Inſti

tution mehr oder minder dem Mont de piété aſſimiliert. Das

Vorurteil iſt im Verſchwinden und hat viel von ſeiner Intenſität

verloren . Die Sandelsgewohnheiten eilen darüber hinaus. Aber

die Gefeßgeöung trägt dazu bei, es aufrecht zu erhalten und länger

dauern zu laſſen. Der Handel vertrågt nur zwei Operationen,

den Kauf und den Verkauf der Ware. Alles, was nicht auf die

eine oder andere dieſer beiden Operationen fich zurüdführen läßt,

iſt nicht kaufmänniſch, widerſtrebt dem Handel als nicht zu ſeinen

Attributen gehörig . (Dieſer Geſichtspunkt iſt für das ganze Wars

rantinſtitut von fundamentaler Bedeutung . Es iſt überaus inter

eſſant, zu beobachten, wie die engliſche und holländiſche Warrant

literatur fich an die Lehre vom Kauf, die franzöſiſche rich an die

Lehre vom taufmänniſchen Pfandrechte anſchließt. )"

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII . 26
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juriſtiſche Lehre vom Warrant gelungen iſt, indem fie ihn

im weſentlichen dem Konnoſſement als Traditionspapier gleich

geſtellt haben, den anderen nicht. Die Behauptung Wimpf

heimers ſteht in der Luft. Sie verwendet zur Erklärung

der Tatſache, daß fich nur im Gebiet des engliſch-amerika

niſchen Rechtes und in Holland ein reicher Warrantverkehr

entwickelt hat und ſonſt nirgends , ein Indolenzprinzip, das

wohl nur einer mißverſtändlichen Übertragung des phyſika

liſchen Trägheitsgeſeßes ſeine Exiſtenz verdankt.

§ 2 .

Einen wichtigen Teil des kaufmänniſchen Kredits bildet

in faſt allen Ländern der Warenkredit. Er kann in den

verſchiedenſten Formen in Anſpruch genommen werden. Es

kommt da neben den gewöhnlichen Formen das Gewähren

von Rembourskredit durch Beleihung von Konnoſſementen

oder gar durch Eröffnung eines Kontokorrentkredits gegen

Deponierung von akzeptierten Dreimonatswechſeln in Be

tracht 27) . Die wichtigſten Formen find aber die direkte Ver

pfändung eigener Waren gegen Entnahme eines Bardarlehens

und die Begebung von Wechſeln , die den Wert der einem

Kaufmann gehörigen Waren darſtellen. Die lektere Form

iſt die in Deutſchland allgemein gebräuchliche. Sie ſteht

aber heute in engſtem Zuſammenhang mit dem Perſonalkredit ;

ja man wird ſagen müſſen , ſie beruhe mehr noch auf dem

perſönlichen Kredit des betreffenden Kaufmanns als auf dem

Beſiß der ihm zur Deckung ſeiner Wechſel zur Verfügung

ſtehenden Waren . Der aus reellem Warengeſchäft erwach

ſende Wechſelkredit iſt jedenfalls, da im allgemeinen in jedem

Wechſel die Angabe des Schuldgrundes , alſo die Kenntlich

machung der realen Unterlage des Wechſelgeſchäftes fehlt

und auch da , wo die ausnahmsweiſe vorkommt , für die

27) Vgl . Br. Buchwald, Die Technit des Bankbetriebes, 2. Aufl.

1905, 6. 16 ff.
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1

Wechſelqualität der Urkunde irrelevant iſt, kein Warenkredit

im engeren Sinn .

Aus dieſer Sachlage heraus haben ſämtliche handel

treibende Staaten der Ausbildung des reinen Warenkredits

durch Ausgeſtaltung eines eigenen , dem Wechſelrecht mehr

oder weniger angenäherten Lagerſchein (Warrant)rechtes Raum

geſchaffen. Man hat eben allgemein außer in Deutſchland

eingeſehen , daß dem im Wechſelverkehr vornehmlich maß

gebenden Perſonalkredit ein reiner Warenkredit, wie er durch

die Konſtruktion negotiabler Warrants geſchaffen werden

konnte , im Intereſſe der Volkswirtſchaft als gleichberechtigt

im Verkehr an die Seite zu feßen fei 28) . Wenn man von

der bevorzugten Stellung des Wechſelverkehrs im Verkehrs

leben momentan abſieht, die nur durch die vorhandene Ge

feßgebung mit ihren ſcharfen Vorſchriften für das Wechſel

recht geſchaffen iſt, ſo tritt klar hervor , daß es an ſich,

theoretiſch genommen , gar keine beſſere Kreditform für den

Kaufmann geben kann als die Benußung eines Warenkredits,

der auf Grund der Verpfändung von Warenbeſtänden an

.

11

28) Die einzigen Behörden in Deutſchland, die meines Wiſſens fich für

dieſe Auffaffung gutachtlid ausgeſprochen haben, ſind die hanſeas

tiſchen Sandellammern. Befannt geworden iſt beſonders die Dars

legung der Bremer Handelskammer vom 9. Mai 1878 ; in der

darauf hingewieſen wird, daß ſich ſpeziell im Bremer Baumwoll:

handel das in Deutſchland übliche Streditſyſtem ſehr nachteilig

fühlbar gemacht habe. Der Bericht ſchließt: „Der Warrant gibt

dem Kreditgeber die vollendete Sicherheit und die Möglichkeit, ſein

Guthaben am Verfalltag fofort zu realiſieren ..., aber auch unter

allen Umſtänden wird das Vorherrſchen des Warenkredites gegen

über einem rein perſönlichen Kredit dem Handel eine naturgemäß

ſolidere Bafis geben “ (Hecht l. c . S. 150). Vgl. auch Leon,

Der Warrant, im Archiv für bürgerl. Recht I, 2 S. 296 : Nies

mand denkt daran , dem perſönlichen Kredit Schlingen zu legen,

und jeder iſt überzeugt, daß dieſer Aredit die Grundlage nicht

allein des Handels, ſondern des großen Geſchäftsverkehrs iſt. Sollte

aber nicht, wenn nötig , der ſachliche Kredit neben den perſönlichen

geſtellt werden ? Man wird zugeben , daß dies fein unerhörtes

Verlangen wäre . "

17

.
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deren Eigentümer gewährt wird, denn die reelle Grundunter

lage des Kredites, das Fauſtpfand, iſt bei der Warenverpfän

dung, auch wenn wie heute ſchon die Übergabe des Scheins

der der Ware gleichſteht, in natura immer verfügbar, während

die Sicherheit des Wechſelkredits ausſchließlich auf der ſchnellen

Volſtreckbarkeit der durch Wechſelrecht geſicherten Geldforbe

rung gegen das geſamte Vermögen des betreffenden Akzep

tanten beſteht 29).

Inſofern liegt natürlich ein Nachteil des Warenkredits

immer vor , indem er nur den Anſpruch gegen die Ware

und erſt ſekundär und ſubſidiär ein Zugreifen gegen den

Eigentümer der Ware gewährt . Aber gerade in dieſer Tat

fache liegt die beſondere Möglichkeit, durch Inanſpruchnahme

von Warenkredit über das normale Maß des in der Form

des Wechſelkredites gewährten Perſonalkredites hinaus ein

vorübergehendes anormales Kreditbedürfnis zu befriedigen.

Da iſt die eine der Gelegenheiten, bei denen ganz regelmäßig

im Ausland der Warrantkredit in Anſpruch genommen wird 30).

V

29) Vgl . Baberdorffer in Conrads Jahrb. Bd. XXXI S. 37 .

Aber noch mehr : Während im gewöhnlichen Krebitverkehr mit

jedem neuen Kreditgeſchäft der Aredit des Schuldners , welcher

immer eine Grenze hat , mag dieſe auch weit hinausgerüđt ſein ,

mehr erſchöpft wird , kann das Warrantgeſchäft felbſt wieder die

Mittel zu einem neuen derartigen Geſchäft bieten , und zwar in

der Weiſe , daß der Produzent die auf den Warrant geliehene

Summe wieder zur Produktion verwendet und die daraus hervor:

gehenden Produkte ebenfalls verpfändet , oder daß der Hauſmann

mit dem empfangenen Darlehen wieder Waren kauft , dieſe im

Lagerhauſe deponiert und fich dafür einen Warrant ausſtellen läßt ;

denn hier iſt jene Grenze , welche den Perſonalkredit beſchränkt,

nicyt vorhanden , und der Warrantfredit fann ſo weit außgedehnt

werden, als Waren vorhanden ſind.“

30) Vgl. Levy a. a . D. S. 281 : „Mir icheint, das Doppelſcheinſyſtem

läßt die Befugnis, aux Promeſſen (Promissory notes, Atzept) zu

kaufen , völlig unberührt . Den Verkäufer aber ſelbſt ſeßt es in

den Stand, einen fachlichen Kredit zu geben, wenn ihm der pers

fönliche ungenügend fcheint.“ Ugl. auch feine fritit Bager:

dörffers S. 288. Durch den Warrant erhält der Handel auf

#
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Natürlich wird auf dieſem Wege die Spekulation geſtärkt 31) .

Aber bei richtiger Organiſation des Kredits liegt durchaus

kein Grund vor, darum ohne weiteres anzunehmen, daß eine

eventuell vorkommende ungeſunde Spekulation dabei auf

Koſten der Produktion, Konſumtion und der legitimen Speku:

lation geſtärkt würde 32) .

Nirgends in der Welt haben ſich bisher Mißſtände aus

dem Vorhandenſein eines Warrantverkehrs ergeben , wenn

man von den einigemal vorgekommenen Schwänzen in Glas

gower Eiſenwarrants abſieht 33) .

Kredit eine ſolidere Grundlage, als es bei rein perſönlichem Aredit

mit beffen beſchränkten Hilfêmitteln und bei dem häufigen Wechſel

der Vermögensſchäßung möglich iſt."

31 ) Anders Bayerdörffer a . a. D. S. 47 : , Dadurch , daß der

Fabrikant im Stande iſt, das in fertigen Waren enthaltene Rapital

ohne Verkauf derſelben wieder zu neuer Produktion zu verwenden,

fann auch der Überproduktion mit ihren Folgen Vorſchub geleiſtet

werden ; und wenn das Warrantſyſtem auch nicht die einzige Ur:

fache für ſolche Kalamitäten bildet , ſo iſt es doch ohne Zweifel

ſehr geeignet, dieſelben zu verſtärken . Es kann offenbar der Spe:

fulation einen neuen Weg öffnen .

32 ) Vgl. Adolf Wagner , Syſtem ber Zettelbankpolitit S. 312 ff.

33) Darauf beruhen offenbar die oben erwähnten Bedenken der Hoh:

eiſeninduſtrie. Aus ähnlichen Erwägungen heraus fcheint Bayers

dörffer fich bis zu einem gewiſſen Grade der Meinung anzus

ſchließen , daß die Möglichkeit, mit Warrants Mißbrauch zu treiben ,

den Nußen jedes Warrantſyſtems einſchränkt ; aber ſeine oben

zitierte abweichende Meinung dürfte doch wohl einer ausreichenden

Begründung entbehren ; denn es ſieht doch feſt, daß auch ohne das

Vorhandenſein von Warrants dieſelben Auswüchſe der Spekulation

hervortreten können , indem man das Warentermingeſchäft illcgal

außnußt. Eine Beförderung der ungefunden Spekulation durch

Einführung von Warrants in das Geſchäftsleben iſt bisher nirgends

to nachgewieſen. Levy ſagt S. 295 ganz richtig : „ Das Warrant:

iyſtem ( Einſchein- oder Zweifcheinſyſtem ) fann aber , wie San

felbſt lehrt, das Mittel zu einer allerdings rechtlich ungerechtfertigten

Spekulation fein. Wollte man für eine mögliche Agiotage das

Syſtem ( Einſchein- oder Doppelſcheinſyſtem ) verantwortlich machen ,

ſo würde man ebenſo gut oder noch viel eher die Börſen ſchließen

Taffen können , weil doch täglich im Hinblic auf Preisdifferenzen
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Wie wird nun in Deutſchland das Bedürfnis nach

Warenkredit befriedigt , und wer befriedigt es ? Ja fann

man überhaupt von einer Befriedigung des Warenkredites

in Deutſchland ſprechen ?

Genau belegbar ſind nur die Zuſtände, die ſich im

Geſchäftsverkehr der Reichsbank abſpielen . Die Reichsbank

iſt wegen ihrer Organiſation über ganz Deutſchland hin

außer einzelnen lokal wirkenden Banken die einzige Stelle,

die direkten Warenkredit durch Gewährung von Lombard

darlehen in größerem Umfang ſo vermittelt, daß eine Kenntnis:

nahme wenigſtens in beſchränktem Maß möglich wird . Und

doch betrug der Anteil ihres Lombardverkehrs gegenüber

ihrem Geſamtverkehr 1876 nur zirka 467 Millionen Mark

gegen zirka 36684 Millionen Geſamtumſaß , 1904 zirka

1957 Millionen Mark gegen zirka 221589 Millionen Mark.

In dieſen Zahlen iſt nun aber der geſamte Lombardverkehr

zuſammengefaßt 34) , es ſind nicht etwa die reinen Waren

lombardgeſchäfte von den Lombarddarlehen auf Gold, Silber

und andere Edelmetalle, ſowie der Anteil des Effektenlombards

voneinander geſchieden .

Was den reinen Warenlombard angeht , ſo iſt die fol

gende Tabelle lehrreich.

( Tabelle ſiehe S. 395.)

Klar tritt das relative Zurücgehen des ganzen Waren

lombardverkehrs , ſowohl was die Höhe der geſamten Dar

lehensſumme , die Dauer der Darlehen und die Zahl der

erledigten und ſich in den Durchſchnittszahlen für die jahr

weiſe ausgeſtellten Pfandſcheine ausdrückenden Beleihungen

Millionen gehandelt werden , ohne daß jemand an die wirkliche

Lieferung oder wirkliche Annahme denft . "

34) Nach Urthur Eichmann , Die Reichabank und ihre voltewirts

ichaftliche Bedeutung, 1905 S. 68 , betrug die durch ichnitt:

li dhe Anlage in lombarddarlehen " 1876 faſt 51 Millionen Mart,

1897 zirka 108 Millionen Mark. Sie ſant mit der damaligen

Beſeitigung des Vorzugszinsſaßes für Darlehne auf deutſche Reichs.

und Staatsanleihen auf 73 Millionen Mart im Jahre 1901 .
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Lombardverkehr Der Reichebank.

1 . 2 . 3. 4 .

Geſamtbeſtand
am

Darlehert

im Lauf des

Jahres

neu erteilt

in Mart

Marenanteil

am

31. Dezember

in Mark

Progent
31. Dezember

in Mark

1876

1880

1885

1890

1895

1900

190+

467 207 210

839 701 650

739 999 860

1 315 176 150

1110 936 900

1 594 639 850

1 957 411 820

60 449 110

95 687 550

78 939 680

146 133 750

211 189 350

146 226 700

215 050 770

9 035 750

4 647 500

6 157 000

5 430 800

4 520 000

5 531 800

3 779 900

14,9

4,9

7,8

3,7

2,1

3,8

1,7

5. 6 . 7 .

Durchidhnittlicher

Zingfuß

für

Warenlombard

Durchſchnittliche

Dauer der

Bombarddarlehne

in Tagen

Stückzahl der geſamten

neu ausgeſchriebenen

Pfandicheine

(inkl. Metall- und

Effektenlombard)

1876

1880

1885

1890

1895

1900

1904

5,16

5,15

5,118

5,517

4,139

6,333

5,222

34

20

21

21

25

17

12

6551

6283

5150

5596

6149

4315

3267

angeht, hervor. Dem gegenüber ſteht ein deutlich erkennbares

Anwachſen der geſamten Lombardſumme, das alſo ausſchließ

lich auf den Edelmetall- und Effektenlombard entfält. Es

iſt daher feſtzuſtellen , daß von einem abſoluten Sinken des

Bedürfniſſes nach Lombardkredit nicht die Rede ſein kann ;

nur wegen der rigoroſen , aber bei der heutigen Lage der

Gefeßgebung und Judikatur durchaus notwendigen Geſchäfts

bedingungen der Reichsbank 35) wird dieſes vorhandene Be

.

35) Vgl. beſonders Telidow Begel , Der geſamte Geſchäftsberleht

mit der Reichebant, 2. Aufl. 1905. Die Zahlen entſtammen, wo
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dürfnis bei ihr in ſteigendem Maße durch Verpfändung von

Effekten befriedigt. Die geſamte Lombardanlage, berechnet

am 31. Dezember jedes Jahres, iſt von 1876 bis 1904 um

mehr als das Dreifache geſtiegen , der gegenüber die Erlangung

von Warenkredit im Lombardverkehr der Reichsbank während

derſelben Periode um faſt das Dreifache geſunken iſt.

Noch ſchärfer iſt der prozentuale Rückgang des Anteils

der Warenpfändungen in dieſer Periode. Während der An

teil des Warenlombards 1876 noch 14,9 Prozent betrug,

iſt er ſtändig geſunken, bis er 1904 auf 1,7 Prozent ankam .

Die Reichsbank ſelbſt berichtet, daß dieſe Erſcheinung nur

der Abſchluß einer früheren Entwickelung ſei 36). Zur Zeit

der preußiſchen Bank, der Vorgängerin der Reichsbank, ſei

das Bedürfnis nach Warenbeleihungen in den überwiegend

landwirtſchafttreibenden und verhältnismäßig ſchwach bevöl

kerten öſtlichen und nordöſtlichen Provinzen Preußens ein

ungewöhnlich großes geweſen und ſei es auch heute noch.

Aus dieſem Grunde ſeien die ſogenannten Warendepots ge

ſchaffen worden , die allerdings teilweiſe wieder eingegangen

ſeien, zu anderem Teil aber ſich zu Nebenſtellen oder ſelb

ſtändigen Bankanſtalten weiter entwickelt hätten . Der Be

richt hebt dann die Gründe hervor , die zu dieſer Entwicke

lung geführt haben , er ſucht ſie in erſter Linie in unſerer

Rechtſprechung und Gefeßgebung . Es heißt dort : Die

bloß ſymboliſche, nicht körperliche Übergabe der Sicherheit,

welche die Reichsbank bis zum Inkrafttreten der Reichs

konkursordnung im Geltungsbereich des allgemeinen preußiſchen

Landrechtes unter gewiſſen Vorausſeßungen und unter Be

obachtung der erforderlichen Vorſichtsmaßregeln zuließ , ge

ſtattet ſie ſeitdem nicht mehr. Die Verpfändung der Waren

hat ſich jeßt vielmehr da, wo eine Verbringung des Pfandes

in die eigenen Räumlichkeiten der Bank untunlich iſt , in

I

nichts Anderes angeführt iſt, dem offiziellen Jubiläumsbericht der

Reichábank, „Die Reichsbank von 1876—1900" , Jena , Guſtav

Fiſcher, 1901. Siehe auch S. 107 ff.

36) Die Reichsbank 1876–1900 S. 110.
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Formen zu vollziehen , welche den Beſit tatſächlich auf die

Bank übertragen, ihn für die Dauer des Darlehens erhalten

und geeignet ſind, ihr ein gültiges , effektives Pfandrecht zu

fichern ... über den Bergang wird eine Verhandlung auf

genommen. ...

Die durch die Geſeßgebung und die Rechtſprechung not

wendig gewordene Umſtändlichkeit und Schwierigkeit, Waren

kredit von der Reichsbank zu erhalten , hat den Prozentſaß

des Anteils des Warenlombards im Reichsbankverkehr ſo

berabgedrüdt. Denn nicht allein die Vorſchriften der Ron:

kursordnung haben zu dieſer Sachlage geführt , ſondern

mindeſtens ebenſo die Judikatur, die noch bis vor kurzer Zeit

die Qualität der indoſſablen Lagerſcheine als ftrittig bezeichnet

hat. Noch 1903 hat das Reichsgericht in einem Urteil über

eine vor dem 1. Januar 1900 anhängig gewordene Sache

Folgendes erklärt 37) : „ Im Jahre 1894 hatte die Verklagte

gegen Aufnahme von Erzen in ihr Hamburger Lagerhaus

zwei Lagerſcheine ausgeſtellt, welche beſagen , daß dieſelben

auf den Namen des benannten Einlagerers in das Lagerbuch

eingetragen ſeien mit dem Zuſaß auszuliefern an den In

haber dieſes Lagerſcheins unter Rückgabe derſelben ' u . f. w .

Der Einlagerer gab 1895 dieſe Scheine zur Deđung eines

Bardarlehens an Kläger, wovon Verklagte nicht benachrichtigt

wurde. Später (1896) wies er die Verklagte an , die Erze

an einen Dritten herauszugeben , was ohne Vorzeigung

und Aushändigung der Scheine auch geſchah. Kläger

klagt nun ſeinen Schaden ein , da er Beſiber der Scheine

ſei. OLG. Samburg entſprach der Klage. Das Reichsgericht

hob auf und wies die Klage ab . Es weiſt darauf hin, daß

darüber, ob nach neuem Recht Lagerſcheine auf Inhaber

zuläſſig ſeien , namentlich von nicht ſtaatlich zur Ausſtellung

indoſſabler Lagerſcheine ermächtigten Anſtalten (HGB. 363,2)

37) Beilage der deutſchen Juriſtenzeitung , Spruchpraxis VIII Nr. 8

vom 15. April 1903, Entſcheidung vom 28. Januar 1903, Urteil

I. 240/02 S. 201. Siehe auch ebenda Jahrg. X Nr. 5 vom

1. März 1905 und Nr. 11 vom 1. Juni 1905.

-
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verſchiedene Anſichten vorhanden ſeien 38) . Nach dem hier

maßgebenden älteren Recht ſei ſolche zwar zuläſſig geweſen,

aber die ausgeſtellten Scheine feien nicht als

echte fnhaberpapiere anzuſehen (anders RDHG .

Entſcheidungen Bd . XXV, Nr. 84) , daher ſei der Verklagte

zwar berechtigt geweſen , nur gegen Rückgabe der Scheine

auszuliefern, aber nicht dazu verpflichtet, da er keine Kenntnis

davon gehabt hatte, daß der Einlagerer die Scheine an

Klägerin ausgehändigt hatte .“

Abgeſehen davon , daß ſehr zweifelhaft iſt, ob die Ver

klagte gegen ihre ausdrückliche Erklärung im Lagerſchein :

„auszuliefern an den Inhaber dieſes Lagerſcheins unter Rück

gabe desſelben" überhaupt handeln durfte, geht aus

dieſem Fall evident hervor, wie unſicher in der Judikatur

ſelbſt das Recht der Lagerſcheine, das doch in gewiſſer Weiſe

eine Ordnung bereits im alten Handelsgeſekbuch beſeſſen

hatte und eine etwas weitere Regelung im neuen abermals

gefunden hat, noch heute iſt.

Umſomehr Veranlaſſung muß die Reichsbank haben, in

ertremer Weiſe Vorſicht zu üben 39) . Der Effekt iſt aber

der Rückgang des Warenlombard bei der Reichsbank und

38) Vgl. dagegen jeßt Weißbart , Die Indoſſabilität der Lagerſcheine,

in dieſer Zeitſchrift Bd. LVII (N. F. XLII) Heft 1/2 , 1905,

S. 156 ff. und die dort Anm. 2 angeführte Literatur.

Das Reichsgericht ſelbſt hat allerdings in allerneueſter Zeit

in einem Urteil vom 28. Dezember 1904 (vgl. Entſcheidungen des

Reichsgerichte in Zivilſachen LIX S. 374 ff., 1905) die Inhabers

lagerſcheine für zuläffig erklärt ; ztveifelhaft iſt es aber immerhin,

ob die Rechtſprechung fich fortan in dieſer Richtung weiter bes

wegen tvird.

39) Sie hat es auch immer mit Erfolg getan ; nach dem oben zitierten

Bericht (1876-1900) S. 122, fiehe auch Tabelle S. 81 , ſind im

ganzen während dieſer Periode Darlehen in Höhe von 157 931 Mark

ins Stoden geraten , das ſind 6,49 Mark von je einer Million

überhaupt erteilter Darlehen. Davon ſind 2,96 Mark von jeder

Million erteilter Darlehen überhaupt ichließlich als Verluſt ab

geſchrieben worden . Dazu hat alſo jedenfalls die Lombardpolitit

der Reichebant geführt , daß fie Verluſte vermieden hat. Aber
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damit eine ſehr beträchtliche Abnahme der Befriedigung des

Bedürfniſſes nach Warenkredit, da aus den Berichten der

Reichsbank natürlich in keiner Weiſe etwa erſichtlich werden

kann , daß und welche anderen Geldinſtitute ſeither an die

Stelle der Reichsbank getreten wären , um deren bis dahin

ausgeübte Funktion zu übernehmen und neu aufgetretene

Bedürfniſſe zu befriedigen .

Sehr bedeutend iſt ferner der Rückgang der Zahl der

Beleihungen geweſen. Ihre Anzahl iſt von 1876—1904

von 6551 auf 3267 geſunken . Wenigſtens iſt die Zahl der

in jenen Jahren ausgeſtellten Pfandſcheine, und zwar aller

Pfandſcheine, alſo inkluſiv der im Effekten- und Edelmetall

lombard verwendeten, ſo gering geworden. Auch die Friſten ,

für die Lombarddarlehne beanſprucht wurden , ſind in jener

Zeit ſtändig und unaufhaltſam gefallen. Die Dauer der

Darlehne betrug 1876 noch durchſchnittlich 34 Tage , 1904

nur mehr 12 Tage .

Und wer befriedigt nun das zweifelsohne vorhandene

Bedürfnis nach Ausnußung des Warenkredites außer der

Reichsbank ?

Ganz unrichtig iſt die Richterſche Auffaſſung 40),

als ob außer ſeitens der Reichsbank dem Lombardkredit

ſuchenden ohne weiteres mit offenen Armen allgemein ent

gegengekommen werde. Davon kann für den Weſten und

Süden Deutſchlands gar keine Rede ſein, ſoweit es ſich um

4

darüber fehlen alle Nachweiſe, wie groß das unbefriedigte Bedürf

nis nach Warenkredit gerade dadurch geworden iſt.

40) Emil Richter, Öffentliche Lagerhäuſer und Warrantagiotage in

ihrem Einfluß auf Produktion und Handel (Soziale Zeitfragen

N. F. XXIV S. 28 , 1888) : „ Ferner lombardiert der Privats

bankier alles, was einen Börſenkurs hat ; auch iſt er hinſichtlich

der Beleihungêgrenze nicht ſo ſcharf wie die Reichábank. Wo die

Leştere höchſtens 75 Prozent gewährt, da gibt der Bankier vielleicht

90 und mehr Prozent , und hinſichtlich der Aufrechterhaltung des

Dedungsjaßes iſt der Privatbankier ſtrenger als die Meichsbank,

obwohl hier in den meiſten Fällen der Schwerpunkt feines Ges

chäfte liegt . "
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die Befriedigung legitimen Warenkreditbedarfes handelt 41).

Nach den von mir eingezogenen privaten Mitteilungen

offizielle Berichte ſind nicht vorhanden darf man meines

Erachtens für Weſt- und Süddeutſchland annehmen , daß

außer der Reichsbank mit ihren ſchweren Auflagen im Waren

lombardverkehr wohl weſentlich nur in Ausnahmefällen

deutſche Banken lokaler Natur ihren Bankkunden , die ſie

durch regelmäßigen Kreditverkehr genau kennen , unter je

nach dem einzelnen Fall verſchiedenen Rautelen Warenkredit

gewähren 41) . Ein weſentlich ſelbſtändiger und getrennt vom

ſonſtigen Bankgeſchäft betriebener Geſchäftszweig ſcheint der

Warenlombard in Hamburg zu ſein , wo die Warenkredits

anſtalt regelmäßig die von der Hamburger Freihafen -Lager

hausgeſellſchaft ausgegebenen Warrants beleiht. Wir haben

eigentlich nur eine einzige Anſtalt in Deutſchland, die regel

mäßig wenn auch nur lokal ausſchließlich im Dienſt

des Warenkredites arbeitet. Auch das iſt nur möglich ge

worden , weil der Welthandelsplaß Hamburg fich eine ihm

in gewiſſem Sinne genügende Warrantgeſeßgebung geſchaffen

hat. Die durch ſie gewonnene juriſtiſche Unterlage der War

rants iſt aber nicht ſtark und breit genug, um dieſe Hamburger

Warrants auch außerhalb Hamburg zirkulationsfähig zu

machen . Das zeigt doch mit großer Klarheit, daß der Weg

der Landesgeſeßgebung in dieſer Frage nicht zum Ziel ge

führt hat.

Zu einer ganz beſonderen, einzig daſtehenden Befriedi

gung des Bedürfniſſes nach Kredit durch Erſtreben und Ge

41 ) Soch hebt I. c . S. 334 und 339 beſonders die Abneigung der

deutſchen Sandelswelt gegen Warrantierung im Weſten und Süden

Deutſchlands hervor , ſiehe auch Die Reichsbank 1876–1900

S. 122 . „ Die Beleihung von Waren iſt jeßt faſt ganz auf den

Dſten und Nordoſten Deutſchlands beſchränkt .“ So tamen am

7. September 1900 97,2 Prozent der Warendarlehen auf Oſt- und

Norddeutſchland. „ Der Warenlombard iſt daſelbſt von alters:

her eingebürgert, während im übrigen Deutidland die Verpfändung

von Waren vielfach gegen den taufmänniſchen Gebrauch verſtößt.
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währen von Warenkredit iſt es aber im Oſten Deutſchlands

gekommen. Meine Erkundigungen bei den Beteiligten haben

folgendes Reſultat ergeben . Die Grundlage des kaufmänni

ſchen Kredits iſt natürlich auch hier der Perſonalkredit, der in

der Form der Begebung und Diskontierung von Wechſeln be

gehrt und gewährt wird. Aber , und das iſt das Wichtige,.

alle Auskunftsperſonen verſichern übereinſtimmend, daß der ge

ſamte Geſchäftsverkehr ſo, wie er heute vorhanden iſt, abſolut

undenkbar wäre, wenn nicht neben dieſem Perſonalkredit ſich

ein Syſtem der Warenbeleihung im regulären Geſchäfts

verkehr aufgebaut hätte , das durch ſeine Eriſtenz überhaupt

erſt den heutigen Verkehr ermöglicht. Davon , daß nur ſchwache

Hände oder ſtarke Firmen in ſeltenen Ausnahmefällen Waren

beleihungen vornähmen, könne gar keine Rede ſein. Es ſei

die Regel , und die relativ wenigen ganz großen und ſehr

kapitalkräftigen Firmen beſtätigten als Ausnahme dieſe Regel,

daß für die gewöhnliche Abwickelung der laufenden Geſchäfte

in nicht allein beträchtlichem Maße, ſondern wohl mindeſtens

zur Hälfte der Fälle die Warenbeſtände beliehen würden. Im

Gegenſaß zum Süden und Weſten ſehe man darin durchaus

nichts, was den Kredit und das geſamte Anſehen des Waren

kredit Suchenden irgendwie ſchädigen könne, ſondern es ſei

das einfach eine Tatſache des oſtdeutſchen Wirtſchaftslebens,

mit der notwendig zu rechnen ſei . Die Abneigung des

Südens und Weſtens gegen reguläre Inanſpruchnahme des

Warenkredits beruhe auf dem älteren und größeren Reichtum

dieſes Teils Deutſchlands, ſie müſſe im Oſten von vornherein

ausſcheiden. Es kann ſomit gar keine Frage ſein, daß das

weiteſtgehende Bedürfnis nach Warenkredit mindeſtens für den

Dſten als beſtehend anzuerkennen iſt. Wenn man nun die

oben mitgeteilte Ziffer der Reichsbankausweiſe ießt heran

zieht, nach der der Anteil des Dſtens am Warenlombard der

Reichsbank über 90 Prozent beträgt , und damit die Tat

fache in Beziehung bringt, daß die oſtdeutſchen Privatbanken

Zahlen veröffentlichen ja leider nur die Aktienbanken

einen ganz enormen Prozentſaß ihrer Verdienſte aus dem Lom
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bardgeſchäft und zwar nach allgemein gebilligter Mitteilung aus

dem Warenlombard ziehen , ſo wird allein hieraus ſchon klar,

unter wie ſtarker Mehrbelaſtung der Teil der deutſchen Pro

duktion und des deutſchen Handels arbeitet, der auf Warenkredit

abſolut angewieſen iſt. Denn es ſteht feſt, daß der Zinsfuß der

Warenlombards der privaten Lombardeure regelmäßig über

dem Lombardzinsfuß der Reichsbank ſteht und er muß das .

Die Gründe dafür liegen einmal darin, daß die Reichsbank in

der Limitierung ihrer Darlehen durch ihre Vorſchriften ſchärfer

gebunden iſt, als die privaten Geldgeber. Die Höhe ihrer

Darlehen reicht in vielen Fällen nicht aus . Dann wendet ſich

der Kreditſucher natürlich an denjenigen, der ihm ein höheres

Darlehen gewährt. Ebenſo ſelbſtverſtändlich ſteigt mit dem

durch die größere Höhe des Kredits geſtiegenen Riſiko der

Lombardzinsfuß oder die Lombardproviſion . Man könnte

einwenden, daß man ſich dadurch helfen könne, daß erſt die

Warenbeleihung bis zur Grenze der Reichsbankvorſchriften

von dieſer vollzogen werde, und daß der Darlehensſucher dann

ein zweites Darlehen für den Reſt ſuche, und auf dieſe Weiſe

doch nicht teurer als bei anderen Beſtimmungen der Reichs

bank Kredit erlangen könne . Aber dem fteht doch die große

Gefahr für den Kreditgeber gegenüber, die in ſolchen Waren

beleihungen wegen der Konſtruktion des Pfandrechtes liegt.

Allerdings ſollen in Ausnahmefällen auch ſolche Ausnußungen

des Warenkredits vorkommen .

Aus all dieſen Darlegungen iſt jedenfalls das mit

Sicherheit zu entnehmen , daß es bei der jeßigen Sachlage

ein höchſt wünſchenswertes Ziel ſein muß, den Warenkredit

auf eine neue Baſis zu ſtellen , eine Form für ihn zu finden,

die es dem Kreditgeber ermöglicht, ohne ſtärkere Belaſtung

des Kreditſuchenden dieſem und ſeinen berechtigten Bedürf

niſſen gerecht zu werden 42).

I

42) Sehr charakteriſtiſch iſt die Situation des Zuckergeſchäfte . Otto

Pilet , Der Zuderhandel, ſagt S. 82 darüber folgendes : „Im

eigentlichen Rohzucker- und im Erportgeſchäft iſt das erforderliche

Rapital den zum Umſchlag kommenden, weit größeren Quantitäten
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Neben dieſer rein kaufmänniſchen Regelung der Nug

ſtellung und Begebung von indoſſablen Lagerſcheinen ſteht

in Deutſchland im Gegenſaß zu Frankreich , wo neben dem

Beſtehen bedeutenden Warrantverkehrs in den magasins

généraux bereits größere Fortſchritte durch Einführung der

warrants agricoles gemacht worden ſind , die Befriedigung

des Bedürfniſſes gegen Lombardierung von Waren Kredit

zu erlangen , durch die landwirtſchaftlichen Organiſationen

Deutſchlands 42 ). Sie werden faſt nur von Landwirten in

gegenüber nur in verhältnismäßig geringerer Höhe erforderlich, da

man dabei die Hilfe der Banken doch nicht entbehren kann. Es

iſt eigentlich nur nötig , daß man die beim

Lombardieren des gefa uften 3 uders erforderlichen

Margen und ſpäter auch die etwa erforderlichen

N a choiſie leiſten kann. " Das Lombardieren der

Ware im regulären Geſchäftsbetrieb wird alſo in dieſer Darſtellung

des Zuckerhandelsbetriebes als etwas gänzlich Selbſtverſtändliches

angeſehen. — Natürlich iſt die Begründung des relativ geringen

Kapitalbedürfniſſes ſchief. Es hat ſeinen Grund in der Tatſache,

daß bei dem relativ ichnellen Umſchlag des Geſchäftstapitals im

Zuckerhandel eine Inanſpruchnahme von Bankmitteln den kleinen

Geſchäftsmann nicht aus dem Geſchäft drängt , ſolange fich das

Geſchäft felbft ſchnell abwidelt. Bei finfender Konjunktur und

flauem Abſatz iſt die Benußung von Bantfredit gegen Zuderlom

bard nicht ganz ſo billig , daß man ſo ganz leichtherzig davon

ſprechen könnte, daß größeres eigenes Rapital nicht doch weſentlich

vorteilhafter auch im Zuckergeſchaft arbeitete. -

42 a) Vgl . Philippovich , Voltswirtſchaft@ politit , 3. Aufl. 1905,

S. 280 ff. Dagegen wegen ſeiner Vorliebe für das deutſche Ges

noſſenſchaftsweſen , beſonders für den genoſſenſchaftlichen Abfaß,

A. Þfüße , Landwirtſchaftsgenoſſenſchaften in Frankreich, 1903 .

Ergänzungsheft 6 zur Zeitſchrift für die gel. Staatswiſſenſchaft

passim . — Publikationen der Société d'agriculture et des Arts

de Seine et Oise. Congrès de la Vente du blé , Verſailles

28.- 30. Juni 1900 , I S. 46, II S. 126, 207. Die Verhand

lungen betrafen in erſter Linie die franzöſiſchen warrants agri

coles und die Agitation der Agrarier.

über die Organiſation und die Befriedigung des Kredits land

wirtſchaftlicher Kreiſe in Deutſchland vgl . Gamp , Der landwirt

ldhaftliche Arebit und feine Befriedigung, Berlin 1883, beſonders

1

.
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.

Anſpruch genommen, trokdem gerade den landwirtſchaftlichen

Produzenten die deutſche Reichsbank in ihren Lombard

bedingungen weiter entgegengekommen iſt als irgend einem

anderen Stand in Deutſchland 43). Das Maß, in dem von

dieſen Organiſationen Kreditbedürfniſſe der Produzenten ge

deckt werden , iſt ſehr bedeutend . Man wird aber ſagen

müſſen, daß dieſe Art der Befriedigung des Kreditbedarfes,

die vermöge der vorhandenen Organiſation naturgemäß nur

einem Teil der volkswirtſchaftlich an ſolcher Kreditgebung

intereſſierten Kreiſe zu gute kommen kann, ein Grund mehr

dafür iſt, für die Ausgeſtaltung des Warenkredites auf ſolchen

Wegen Sorge zu tragen, die allen Gliedern des Wirtſchafts

organismus in gleicher Weiſe zugänglich gemacht werden

können . Einen ſolchen Weg kann aber nur die reichsrecht

liche Regelung des Warrantverkehrs eröffnen .

Daß das Bedürfnis nach Warenkredit in Deutſchland

bereits gedeckt wäre, iſt bei den enormen Warenumfäßen des

deutſchen Handels undenkbar . Man hat daher in Deutſchland

Mittel und Wege ſuchen müſſen , um ohne Inanſpruchnahme

des Warenlombards Kredit zu bekommen. Der kapitalkräftige

Kaufmann in Deutſchland, der auch - aber das iſt für die

Frage etwas Nebenſächliches über große Warenbeſtände

verfügt, kann heute auf Grund ſeiner ganzen Poſition ſeinen

Perſonalkredit, ohne zu einer Verpfändung ſeiner Ware ſchreiten

zu müſſen, ſtark überſpannen . Der Engländer wird dagegen

regelmäßig über eine gewiſſe Inanſpruchnahme ſeines Perſonal

.

.

S. 182 ff. Otto Bohm , Die Rornhäuſer, Stuttgart 1898. -

Vereinzelt enthalten auch folgende ältere Schriften Gutes : Rob.

genm , Über Magazinierung und das Sğulzeiche Aufſpeicherungs

ſyſtem auf Gegenſeitigkeit, Leipzig 1848. - Franz Hermann

Schulze, Die Magazinierung, Leipzig 1852, 2. Aufl. - Rar !

Hugo b. Hagen , Die Silobanten , Erfurt 1854. Joh.

Evang . Melle , Getreidehallen oder praktiſche Anleitung

Augsburg 1854 .

43) Vgl. Telichow : lepel , Der geſamte Geſchäftsverkehr mit der

Reichsbank, 1905 , S. 20, 21 $$ 19, 20, S. 115/16 § 144 .

1
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kredits nicht hinausgehen, darüber hinaus würde er Warrant

kredit in Anſpruch nehmen und erhalten .

Aber für den deutſchen Großkaufmann hat unſere Me:

thode etwas Verlockendes. Denn er entgeht ſo den ſonſt un

ausweichlichen Beläſtigungen , die in Deutſchland heute noch mit

der Verpfändung von Waren verknüpft ſind; die kredit:

gebende Bank aber, und das iſt die Hauptſache, läuft ein

mal auf dieſe Weiſe, indem ſie extravaganten Kredit ſelbſt

verſtändlich nur ſonſt ſchon in ſtarker Poſition befindlichen

Perſonen qua Perſonalkredit mit wechſelmäßiger Deckung ge

währt, für gewöhnlich geringeres Riſiko, wenn ſie Perſonal

kredit an Stelle des Warenkredits gewährt, alſo von der

Lage des Warenmarktes unabhängig bleibt. Die Bank ver

meidet weiter auch alle die enormen Schwierigkeiten , die das

heutige Recht der Geltendmachung von Forderungen ent

gegenſtellt, die aus Warenkredit ſtammen. Das ſind zweifel

los Vorteile . Sie ſind es aber nur für den Großkapitaliſten

und für Großbanken , die mit ſolchen in regelmäßiger Ver

bindung ſtehen, ſolche als Bankkunden haben . Dagegen ſind

dieſe Vorteile nicht vorhanden, ja ſie verkehren ſich in ihr

Gegenteil , wenn ſich im gegebenen Fall unglücklicherweiſe

herausſtellt, daß ſchließlich doch übermäßiger Perſonalkredit

gegeben iſt, oder wenn es ſich um einen an ſich weniger

kapitalkräftigen Kaufmann handelt. Die Bank läuft dann

doppelte Gefahr, da ſie nicht durch Verpfändung von Waren

direkt gedeckt iſt. Der kleine Kaufmann aber iſt bei dieſer

Methode faſt außer ſtande, ſich mehr als ſeinen normalen

Perſonalkredit zu verſchaffen , auch wenn er eines weiter

gehenden Kredites auf Grund ſeines Warenbeſißes durchaus

fähig wäre. Der heutige Verkehr in Deutſchland verab:

ſcheut jede Warenbeleihung, auch die völlig korrekte . Er läßt

es lieber zu , daß anormale Kreditbedürfniſſe auf der Baſis

ausgedehnteſter, reinem Perſonalkredit entſprechender Wechſel

diskontierung befriedigt werden, als daß der reelle Waren:

kredit dem Eigentümer der Ware billiges Geld auf zuver

läſſigerer Grundlage für den Kreditgeber und Kreditſucher

Zeitſdrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 27
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zuführe. Inſofern liegen die Verhältniſſe in Deutſchland

heute noch ebenſo, wie zur Zeit der Entſtehung der Warrants

in England . Damals haben ſich die großen Citykaufleute

gegen die Einführung des neuen Kreditmittels geſträubt, weil

ſie im Beſiß ihres großen Perſonalkredits einerſeits dieſes

Mittel nicht zu bedürfen glaubten, andererſeits in ihm ein

ihnen unwillkommenes Werkzeug für kleinere aufſtrebende

Konkurrenten mit Recht erblickten44). Troßdem hat ſich der

Warrant in England durchgeſeßt, weil er in korrekter, lo

giſcher Weiſe für alle Beteiligten , auch für die , die über

relativ geringen Perſonalkredit verfügten, ein zuverläſſiges

neues Kreditmittel , deſſen Nußen ſowohl für den Kredit

nehmer wie für den Kreditſucher außer Zweifel ſtand, be

deutete 45).

§ 3 .

Nachdem wir die wirtſchaftliche Situation der Befrie

digung oder vielmehr Nichtbefriedigung des Warenkredits,

ſoweit es die vorhandenen Zahlen geſtatten, beleuchtet haben,

iſt der Zuſtand darzulegen , den die Geſeßgebung in Deutſch

land firiert hat. Es iſt da die reichsrechtliche , dürftige

Regelung der Warrantfrage im Handelsgeſezbuch und da

neben im Bürgerlichen Geſekbuch von der landesgeſeglichen

Behandlung zu fcheiden , welche die Materie in den Hanſe:

ſtädten und im Reichsland gefunden hat 46) .

Auf Grund des neuen Handelsgeſekbuches von 1897

und des Bürgerlichen Geſekbuchs hat Wimpfheimer die recht

44) Vgl. levy a. a . D. S. 255.

45) Vgl. Simonſon in Schmollers Jahrbuch IX S. 182 ; vgl.

dort auch die Bemerkungen über die unzureichenden Wirkungen

von Surrogaten der Warrants S. 180.

46 ) Für die Darſtellung follen die eljaß - Lothringiſchen Verhältniſſe, die

noch auf der während der franzöſiſchen Herrſchaft erfolgten Gejes

gebung beruhen, unberührt bleiben , da der Lagerſcheinverkehr dort

durchaus aufgehört haben fol.

über die einſchlägigen Beſtimmungen vgl . F. pecht, Die

Warrante, 1884, S. 155 $ 47, ſowie S$ 44 ff.
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liche Natur des indoſſablen Lagerſcheins dargeſtellt. Es be

darf daher hier nur der Darlegung der Fortſchritte, die das

Handelsgeſeßbuch von 1897 gegenüber dem alten Handels

geſekbuch gebracht hat, um zu zeigen, wie weit dieſe neue

Kodifikation alte Wünſche der Befürworter eines Reichs

warrantrechtes erfüllt, wie weit es fie unerfüllt gelaſſen hat.

Zwei weſentliche Forderungen hat das neue Recht befriedigt.

Ohne jeden Zweifel vertritt heute entgegen mitunter auf

getauchten Zweifeln des Reichsoberhandelsgerichts und des

Reichsgerichts der Warrant die Ware. Die Erwerbung eines

indoſſablen Lagerſcheins bedeutet heute , was ja früher leb

haft beſtritten wurde , unter allen Umſtänden rechtlich die

Erwerbung des Verfügungsrechtes bezw. des Pfandrechtes

über die Ware47) . Weiter iſt die Ausſtellung von indoſ

ſablen Warrants heute nicht mehr von der ſtaatlichen Kon

zeſſionierung von Lagereigeſchäften zum Betrieb des Lagerei

gewerbes abhängig 48) , ſondern es bedarf nur noch der

Ermächtigung ſeitens der ſtaatlichen Gewalten zur Ausſtellung

von indoſſablen Lagerſcheinen49). Nicht mehr der Lagerei

betrieb als ſolcher iſt konzeſſionspflichtig und damit der Willkür

der Landesverwaltungsbehörden ausgeliefert 5 '), ſondern dieſe

Behörden haben nur noch das Recht, dieſe Ermächtigung zur

Ausſtellung ſolcher Urkunden zu erteilen oder zu verweigern51).

Der Lagereibetrieb als ſolcher, der nach dem alten Handels

47) R. Roch I. c . S. 346, 347.

48) Altes HGB. Art. 302.

49) Neues 668. $ 363 .

50) Wenigſtens foweit fein verwaltung @ rechtliches Berufungsverfahren

vorhanden iſt, wie z. B. in Lübeck, wo fein Verwaltungsgerichts:

hof eriftiert.

51 ) Der Abgeordnete Freſe hatte im Reichstag vergeblich verſucht, den

völligen Verzicht auf die Ronzeſfionierung der Lagereibetriebe durch :

zuſeßen ; vgl. Hahn , Materialien S. 487. Sißung vom 9. Je

bruar 1897 ; der Abgeordnete Baffermann trat am 10. Februar

1897 für Prei&gabe der Konzeſſionierung gegen Herſtellung von

Normativbedingungen für den Lagerhaus betrieb ein , vgl . bahn,

Materialien S. 510, wollte dann aber die Ausgabe von Warrants

1

I
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geſekbuch gar nicht eo ipso kaufmänniſches Geſchäft war, wie

er in ihm überhaupt keine Regelung gefunden hatte, iſt 1897

unter die Handelsgeſchäfte aufgenommen ; und die Ausbildung

des Lagergeſchäftes iſt die Vorausſeßung jeder Regelung des

Warrantverkehrs52). Nur auf der Baſis eines rechtlich ge

nügend geregelten Lagergeſchäftes vermag fich ein volkswirt

ſchaftlich fruchtbarer Warrantverkehr und damit eine neue

Stufe des Kredits, der Warenkredit, aufzubauen.

So bedeuten die SS 416--424 des neuen Handelsgeſek

buchs neben der Anerkennung der dinglichen Wirkung des

Indoſſaments beim Lagerſchein den weſentlichſten Fortſchritt,

der bisher in der Richtung der Entwickelung eines Lager

ſcheinverkehrs zu ſtande gekommen iſt, und zwar troß der

Beſchränkung der Indoſſabilität der Lagerſcheine auf die

Scheine gewiſſer Anſtalten . De lege ferenda hat Gierke53)

feinerzeit dieſe Beſchränkung auf das lebhafteſte bekämpft

und verlangt , daß man durch offene Gewährung der In

doſſabilität ihrer Lagerſcheine allen Lagerhaltern gleiches

Recht ſchaffe. Er ſagte : „Eine weitere Änderung in der

Abgrenzung des Kreiſes der Orderpapiere iſt inſoweit erfor:

derlich, als die im Entwurf feſtgehaltene Beſchränkung der

indoſſablen Lagerſcheine auf ſolche, die von einer ſtaatlich

zur Ausſtellung ſolcher Urkunden ermächtigten Anſtalt her:

rühren , nicht aufrecht erhalten bleiben darf . Bei der vor

geſehenen Regelung des Lagergeſchäfts verſteht ſich die Aus

dehnung auf alle Lagerſcheine von „Lagerhaltern“ eigentlich

von ſelbſt .“ Der Gefeßgeber iſt Gierke nicht gefolgt, aber

die immanente Logik der Tatſachen hat ihm Recht gegeben,

indem der Geſeßgeber von 1897, allerdings, wie es ſcheint,

ohne es zu wollen , die Indoſſabilität für alle an Order

lautenden Lagerſcheine, ſoweit ſie vertretbare Waren betreffen

völlig freigeben ; ſiehe auch Kommiſſionsbericht zu § 355 , Hahn,

Materialien S. 632 ff.

52) R. Roch l . c . S. 333, 352 und die dort genannte Literatur.

53) Vgl. D. Gierte , Der Entwurf des neuen Handelsgefeßbuchs, in

dieſer Zeitſchrift Bd. XLV (N. F. XXX) S. 516.
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und die Auslieferung der Waren an keine Gegenleiſtung

knüpfen , einräumte . Soweit ich ſehe, hat Weißbart auf

dieſe Tatſache zuerſt öffentlich aufmerkſam gemacht . Die

ſelben Bedenken wie Gierke haben 1896 bei der Beratung

des neuen Şandelsgeſeßbuchs die hanſeatiſchen Handels

kammern in einer Denkſchrift vorgetragen . Sie ſagten : „In

erſter Linie iſt es nicht gerechtfertigt, daß die Indoſſierung

an Order lautender Lagerfcheine nur für diejenigen unter

ihnen zugelaſſen iſt, die von ſtaatlich zu ihrer Ausſtellung

ermächtigten Anſtalten herrühren . Tatſächlich werden in

großem Umfang auch andere Lagerſcheine übertragen und

ebenſo wie jene dazu verwendet, um als Pfand beliehen zu

werden. Die Übertragung dieſer Lagerſcheine geſchieht in

der Form des Indoſſaments; dagegen könnte deſſen dingliche

Wirkung mangels einer geſeßlichen Beſtimmung nur aus einem

ſchwer nachweisbaren Gewohnheitsrecht abgeleitet werden. So

lange ein ſolches keine Anerkennung gefunden hat , iſt das

Indoſſament auf den bezeichneten Lagerſcheinen nichts an

deres als eine gewöhnliche Abtretung des Anſpruchs auf

Herausgabe der gelagerten Güter, begründet dagegen kein

ſelbſtändiges Recht an den Gütern, ſo daß insbeſondere dem

Ausſteller des Lagerſcheins gegenüber deſſen legtem Beſißer

die ihm gegen die Vorbeſißer zuſtehenden Einwendungen

nicht abgeſchnitten werden . So iſt es dahin gekommen,

daß im Verkehr zwei Arten von Lagerſcheinen im Umlauf

ſind, ohne daß alle Beteiligten des zwiſchen beiden beſtehen

den nicht unerheblichen Unterſchiedes in hinreichendem Maße

ſich bewußt wären . UmUm dieſen wenig erfreulichen Zuſtand

zu beſeitigen und einem deutlich hervorgetretenen Verkehr

bedürfnis zu entſprechen, iſt allen an Order lautenden Lager:

ſcheinen , die von Lagerhaltern im Sinne von § 390 des

Entwurfes ausgeſtellt ſind, die Übertragbarkeit durch Indoſſa :

ment beizulegen . Dieſe Regelung iſt bereits früher in den

Grundzügen zu einem Reichsgeſek über das Lagergeſchäft

und die Lagerpapiere in Ausſicht genommen und erſcheint

auch durch die Erwägung begründet , daß ſie den Lager:
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haltern für die Lagerſcheine nur dasſelbe zugeſtehen würde,

was für die Konnoſlemente und Ladeſcheine den Seeſchiffern

und Frachtführern , auch den unbedeutendſten unter ihnen,

bereits zugeſtanden iſt. " Mit Rückſicht auf die Bedürfniſſe“

der Praxis geregelt iſt die Konſtruktion des Indoſſaments

der Warrants in § 363. Man hat feſtgehalten daran, daß

der Privatwarrant und der kaufmänniſche Verpflichtungsſchein

die Stipulierung einer Gegenleiſtung nicht enthalten dürfe

(§ 363, 1 ) . Für die Warrants der Anſtalten, die ſtaatlich

zur Ausgabe ſolcher indoſſablen Lagerſcheine ermächtigt ſind,

gilt dieſe einſchränkende Beſtimmung nicht. Sie dürfen auch

in ihrem Tert die Leiſtung von einer Gegenleiſtung ab

hängig machen, alſo Lagerkoſten ſtipulieren , den Grund der

Forderung , für welchen bei der weiteren Begebung des

Scheins durch Pfandindoſſament das Pfand eventuell haften

ſoll, enthalten . Damit iſt eine wichtige Forderung an die

Beſchaffenheit des Pfandindoſſaments erfüllt worden 54) .

Nicht geregelt iſt die ſchon in der Nürnberger Konferenz er

hobene Forderung des wechſelmäßigen Regreſſes bei War

rants , eine für die Einführung der Warrants in den Ver:

kehr bedeutungsvolle Frage55) .

Auch im übrigen ſind die rechtlichen Verhältniſſe des

Verkehrs in indoſſablen Lagerſcheinen durchaus ungeregelt

54) R. Rod I. c . S. 348 : „ Einer ſorgfältigen Konſtruktion bedarf

ſodann das erſte Indofjament des Warrant (an den erſten Dars

lehenegeber), weil es nicht bloß, wie das Indofſament von Namene:

aktien 11. f. w . , beſtehende Rechte überträgt, auch keine Wiederholung

des urſprünglichen Verpflichtungsaktes enthält , wie das Wechſel:

indofjament, ſondern ein Pfandrecht für eine außerhalb des Lagers

geſchäfts liegende Forderung begründet. Zu dem gewöhnlichen

Inhalt tritt deshalb , abgeſehen von der Datierung , die Angabe

der Forderung, für welche das Pjand haften ſoll, näoſt dem Ver:

falltage." Vgl . auch Simonion in dieſer Zeitſchrift BD.XLV

S. 580.

55) Vgl. Simonfon in Schmollere Fahrbud B. IX S. 162,

Beiträge zur Lehre vom Warrant unter beſonderer Berückſichtigung

der deutſchen und engliſchen Verhältniſſe.

.

N
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geblieben, ſie ſtehen völlig noch unter der Herrſchaft des

Bürgerlichen Geſeßbuches. Das von Bremen kodifikatoriſch

behandelte Zweiſcheinſyſtem iſt der Landesgeſeßgebung über

laſſen worden, die Fragen des Blankogiros, der vor Ablauf

des Verfaltermins etwa erforderlichen Ablöſung Pfand

ſchuld , der Eintragung des Pfandindoſſaments in ein nach

Art eines øypothekenbuchs zu konſtruierendes Lagerbuch oder

die Vermerkung des Indoſſaments nur auf Lagerſchein und

Lagerpfandſchein , ſie alle ſind der Löſung nicht zugeführt .

Die Denkſchrift 56) zum Entwurf eines Handelsgeſezbuchs

drückt es klar aus, daß einmal wegen des bisher tro des

Vorganges Bremens in Deutſchland nicht zu weſentlicher

Entwickelung gelangten Lagerſcheinverkehrs , anderſeits wegen

des Widerſtandes intereſſierter Kreiſe , gemeint ſind die

Agrarier 57) , die Reichsregierung es nicht für zeitgemäß ge

halten habe , das Warrantrecht im neuen Handelsgeſekbuch

zu regeln .

Neben dieſem Sachverhalt exiſtiert das Landesgeſe

Bremens für einen ießt allerdings recht problematiſchen

Warrantverkehr, ſowie die in Hamburg, Lübeck und Baden

erteilte Erlaubnis zur Ausgabe indoſſabler Lagerſcheine. Nur

nach einer Richtung hin hat das neue Handelsgeſezbuch eine

weitgehende Änderung des beſtehenden Zuſtandes gebracht.

Seit dem erſten Januar 1900 ſind, wie Weißbart in 58)

ſeiner meines Erachtens durchaus ſchlüſſigen Darlegung nach:

gewieſen hat, nach HGB. § 1 Abſ. 2 Ziff. 6 die Lagerſcheine

der Lagerhalter (alſo aller Lagerhalter , nicht allein die der

zur Ausſtellung von indoſſablen Lagerſcheinen ſtaatlich er

mächtigten Anſtalten ) mit einem Schlage indoſſierbar ge

worden, wenn ſie über eine vertretbare Sache lauten, was

wohl die Regel iſt, ſoweit die Herausgabe nicht von einer

56 ) Dentichrift zum Entwurf eines Handelégefeßbucha S. 247/48 ;

Hahn , Materialien S. 395 ff.

57 ) Bgl. beſonders Hahn , Materialien, Rommiffionsbericht zum Ent :

wurf des Handelsgeſezbuchs S. 633.

58) In dieſer Zeitſchrift BD. LVII (N. F. XLII) Heft 1/2 S. 155 .
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Gegenleiſtung abhängig iſt ." Db dieſe Lagerſcheine dadurch

ſo zweifellos zu Warenpapieren im Sinne des § 424 des HGB.

geworden ſind, daß durch ihre Übergabe Eigentum und Pfand:

recht an den gelagerten Waren begründet werden kann, ſoll

an dieſer Stelle nicht unterſucht werden. Die Frage iſt

immerhin zweifelhaft. Sicher iſt es jedoch , daß die Privat:

warrants als faufmänniſche Verpflichtungsſcheine indoſſabel

ſind und ſo den konzeſſionierten Warrants Konkurrenz

machen können . „ Nur die öffentlichen Unternehmer“, fährt

Weißbart fort , die nicht des Erwerbs wegen das Lager

geſchäft betreiben, bedürfen der Ermächtigung zur Ausgabe

indoſſabler Warrants , und nur unter dieſer Vorausſeßung

ſind deren Lagerſcheine Warenpapiere“ 59) . Damit iſt in den

Verkehr ein neues , bisher unmögliches Papier geworfen, der

indoſſable Privatwarrant eines Lagerhalters , der in ſeiner

Geſchäftsführung nicht der geringſten Aufſicht oder Beſchrän

kung unterliegt. So hat gerade die neueſte Rodifikation der

jenigen Beſtimmungen des Warrantrechtes, ſoweit es Reichs

handelsrecht ſein ſollte, dahin geführt, neben die „derrufenen“

indoſſablen Warrants der ſtaatlich zur Ausgabe ſolcher Waren

papiere ermächtigten Anſtalten, die man wegen ihrer Gefähr

lichkeit für die induſtrielle Großproduktion und für die Land

wirtſchaft in ihrer rechtlichen und verkehrsmäßigen Kon

ſtruktion nicht eingehender und ſachgemäßer regeln wollte,

Privatwarrants jedes Lagerhalters geſtellt, die frei von jeder

ſtaatlichen Einmiſchungsmöglichkeit rechtlich ebenſo ficher

fundiert ſind wie die Warrants der ſtaatlich zur Ausgabe

ſolcher Lagerſcheine ermächtigten Anſtalten. Dieſer unbeab

ſichtigte Erfolg des neueſten Handelsgeſekbuchs dürfte ein

neues Moment ſein, das an die endliche Regelung der War:

rantfrage mahnen ſollte. Wenn ich auch auf dem Stand

punkt ſtehe, daß die Freigabe des Lagergeſchäftes und eine

59) şier irrt Weißbart ; davon , daß die zur Ausſtellung von ins

dofſablen Warrants ermächtigten Unternehmer und Lagereibetriebe

auf Erwerb zu verzichten hätten , ſteht nichts im Sandelsgefeß.

buch .
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damit verbundene freie Ausſtellung und Begebung indoſſabler

Lagerſcheine unter der Vorausſeßung des Erlaſſes geſeßlicher

Normativbedingungen für die ſolche Warrants ausſtellenden

Lagereibetriebe an ſich nur wünſchenswert iſt, ſo geſtehe ich

doch zu , daß durch dieſe , wie es ſcheint, unbeabſichtigte

Verſchiebung der Rechtslage der allgemeinen Einführung des

Warrantverkehrs in Deutſchland kein Vorteil erwachſen iſt,

aber ich nehme an , daß jegt leichter zugeſtanden werden

wird , daß gerade nun bei den großen in Deutſchland der

Einbürgerung des Warrants als Warenkreditpapier entgegen

ſtehenden Bedenken von großinduſtrieller und landwirtſchaft

licher Seite dieſen die Notwendigkeit der Regelung des ganzen

Inſtituts in allen ſeinen rechtlichen Konſequenzen mit ver

mehrter Dringlichkeit klar geworden iſt. Dieſe neuen Privat

warrants unterſcheiden ſich, wie wir ſahen, von den ſonſtigen

nur in einer Beziehung, die aber nicht ohne weiteres ſo zu

ihren Ungunſten ſpricht, daß man erwarten dürfte, daß fie

fich deswegen nicht einbürgern werden . Es muß ja in ihnen

die Benennung irgend einer Gegenleiſtung wie z . B. die der

Lagerkoften fehlen . Sie würden andernfalls durch eine ſolche

Angabe ihre Indoſſabilität als kaufmänniſcher Verpflichtungs

ſchein und damit ihre Qualität als Pſeudowarrant verlieren .

Nun kann es aber wohl keinem Zweifel unterliegen, daß der

Verkehr, den jede Bevormundung an ſich läſtig iſt, Mittel

und Wege finden wird, durch neben dem Privatwarrant her

gehende Verträge über das Lagergeſchäft dieſen Mangel aus:

zugleichen , da er dadurch der Konzeſſionierungspflicht für die

Ausgabe von Warrants entgehen kann . Es erſcheint daher

durchaus nicht ausgeſchloſſen, daß den konzeſſionierten War

rants die neu konſtruierbaren Privatwarrants lebhaften

Abbruch tun könnten . Man wird nicht ſagen können , daß

das an ſich ein unbedingter Fortſchritt wäre ; einen ſolchen

vermöchte meines Erachtens nur eine gründliche reichsgeſeßliche

Regelung des ganzen Inſtituts zu bringen 60) .

60) Frrtümlich iſt die ganze Darſtellung von der Exiſtenz zweier ders
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§ 4 .

Der Weg , der in den drei Hanſeſtädten beſchritten iſt,

iſt nicht der gleiche geweſen . In Hamburg hat man ſeitens

des Senates das Regulativ und den Tarif der Hamburger

Freihafenlagerhausge
ſellſchaft

von 1885, das Beſtimmungen

über Lagerſcheine auf Grund des Handelsgeſegbuchs in ſeinen

SS 9-13 bezw . 12—16 enthielt , genehmigt, alſo einfach

durch die Ermächtigung zur Ausgabe von Warrants nach

Maßgabe der vorhandenen reichsgeſeßlichen Beſtimmungen

einen Warrantverkehr ermöglicht, der natürlich ſo nur auf

dem Einſcheinſyſtem aufgebaut werden konnte 61). Die gleiche

Ermächtigung iſt ſeinerzeit dem ſtaatlichen , 1875 eröffneten

Quaiſpeicher, der Hamburg-Altona Getreide- und Waren

niederlage (R. F. Robertſon und Konſorten) , der Silo

ſpeicherkommanditge
ſellſchaft

(I. W. Boutin) und der Ham

burger Warenkreditanſtalt erteilt 62) . Soweit mir bekannt

geworden iſt, haben die Firmen R. F. Robertſon und

Konſorten und F. W. Boutin ihre Betriebe aufgegeben 63) .

ſchiedenen Sorten indoſſabler Lagerſcheine bei M. Steinmet,

Das Lagergeſchäft nach dem Handelsgeſeßbuch für das Deutſche

Reich, Greif&walder Differt. 1898, S. 38 .

61) Regulativ und Tarif für die Lagerhäuſer der Hamburger Frei

hafen -Lagerhauégeſellſchaft im ſtädtiſchen Freihafengebiet einſchließ.

lich des Quaiſpeicherz A., in welchen die Verſicherung der Waren

gegen Feuersgefahr durch die Geſellſchaft vermittelt wird, 88 9

bis 13. Regulativ und Tarif für die Lagerhäuſer der Hams

burger Freihafen -Lagerhauêgeſellſchaft im ſtädtiſchen Freihafengebiet,

in welchem die Verſicherung der Waren gegen Feuer gefahr von

den Mietern und Einlagerern zu veranlaſſen iſt, nebſt feuerpolizei

lichen Beſtimmungen, SS 12–16.

62) Siehe auch Hecht I. c . $$ 153 und 154 .

63) Auch in Berlin hat während der Herrſchaft des alten Handels

geſekbuche diefelbe Entwidelung Plat gegriffen, auch dort ſind eine

Reihe von Anſtalten, die urſprünglich dem Warrantverkehr dienen

follten, eingegangen, vgl . Hecht I. c. S. 169. Das Warenlom:

bardgeſchäft foll in den lezten Jahren in Berlin ſehr abgenommen

haben, in einzelnen Branchen , 3. B. für Wolle , hat es faſt ganz

aufgehört. Soweit Beleihungen ſtattfinden, geſchehen dieſelben bis

IT

.
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Die Warenkreditanſtalt beſchränkt ſich auf die Beleihung der

Lagerſcheine der Hamburger Freihafenlagerhausgeſellſchaft,

die für die Gegenwart allein in Betracht kommen. Die

Rechtsverhältniſſe dieſer Geſellſchaft ſind zulegt durch das

neue Geſellſchaftsſtatut von 1900 geregelt .

Wegen der regen Beziehungen zwiſchen Lübeck und der

großen Schweſterſtadt iſt es bei dem Verſuch zur Einbürge:

rung eines Warrantverkehrs in Lübeck notwendig erſchienen ,

ſich dem Hamburger Beiſpiel anzuſchließen . Hamburg kam

in erſter Linie, wenn nicht allein, als Kreditgeber in Betracht.

So iſt die Lübecker Verordnung vom 1. Dezember 1900

betreffend die Lagerſchein (Warrant-)ordnung der Kaufmann

ſchaft zu Lübeck troß ſchwerer Bedenken dem Samburger

Zuſtand durchaus nachgebildet. Infolgedeſſen ſind Regreß

und Pfandrecht, um nur das Wichtigſte hier hervorzuheben,

nur entſprechend der vorhandenen Reichsgeſeßgebung ge

ordnet.

Das Bremer Geſeß vom 13. Mai 1877 68 a) entſtammte

dem Ideenkreis , von deſſen Vertretern in den 70er Jahren

die Schaffung eines Reichswarrantgeſeßes für nahe bevor

ſtehend gehalten wurde : Bremen hatte damals das Bewußt

ſein und die Abſicht, mit ſeinem Spezialgeſeß nur einem

Reichsgeſeß vorzuarbeiten . Man dachte damals nicht daran,

daß es ein Unikum deutſcher Landesgeſeßgebung bleiben

würde. Eng iſt der Ideenzuſammenhang des Bremer Ge

fekes mit dem Adlerſchen und Landgrafſchen Entwurf 64).

63

zu zwei Dritteln des Wertes. Wie vorſichtig und langſam der

Boden für das Lagerhausweſen und die damit zuſammenhängenden

Inſtitutionen geebnet werden muß, beweiſt die Tatſache, daß eine

Reihe von Inſtitutionen , welche die Pflege des Lagerhausweſens,

die Ausgabe von Lagerſcheinen in ihr Programm aufgenommen

hatten , entweder auf die Pflege diefes Geſchäftszweiges verzichten

mußte oder aber auch gänzlich zu Grunde gegangen iſt .“

63 a ) Über die frühere Zeit in Bremen vgl. Heineken , Die bremiſchen

Einrichtungen zur Beförderung des Kredits (Archiv für die ziviliſt.

Praxis XXXII Heft 1 S. 83 ff.).

64) Vgl. Riefjer I. c . S. 1&1 ff.
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Das Geſeß beruht auf dem Zweiſcheinſyſtem 65 ). Jeder Ein

lagerer erhält außer dem Lagerſchein , der die eingelagerte

Ware in Spezie deutlich ſchildert, einen indoſſablen Warrant,

der denſelben Inhalt wie der Lagerſchein haben muß, außer

dem aber den Betrag der eventuellen Pfandfumme an Kapita

und Zins, den Zahlungstag und die von der den Lager

ſchein ausſtellenden Anſtalt vollzogene Beſcheinigung enthält,

daß das Pfandrecht mit Bezeichnung der Pfandfumme an

Kapital und etwaigen Zinſen und des Zahlungstages in die

Regiſter der Anſtalt und in den Lagerſchein eingetragen ſei 66).

Über das Pfandrecht enthält das Geſeß die Vorſchrift, daß

durch die Übertragung des mit Pfandvermerk verſehenen

Lagerſcheins das dem Inhaber des Warrants zuſtehende

Fauſtpfand nicht aufgehoben wird . Es gehe das durch den

Warrant begründete Pfandrecht demjenigen vor, welcher etwa

durch die Verpfändung mittels des mit einem Pfandvermerk

verſehenen Lagerſcheins entſtanden ſei 67) . Das Geſeß führt

dann den ſpringenden Regreß für die ſämtlichen Indoſſan

ten des Warrants ein 68). Geregelt iſt der Verkauf der

warrantierten Ware nach erfolgtem , in den Formen des

Wechſelrechts fich vollziehenden Proteſt in kurzen Friſten ,

abweichend von den ſonſtigen handelsrechtlich in Betracht

kommenden Vorſchriften 69) . Ebenſo erfolgt der Aufruf und

die Kraftloserklärung abhanden gekommener Lagerſcheine und

Warrants nicht nach Maßgabe der Zivilprozeßordnung, ſon

dern nach den Beſtimmungen der Artikel 73 und 74 der

Wechſelordnung ? ). Wichtig iſt ſchließlich noch die Vorſchrift,

daß der Einlagerer auch ohne Kündigung jederzeit gegen

Zahlung der Pfandſchuld nebſt etwaigen Zinſen bis zum Ver

falltag und der Koſten an den Inhaber des Warrants oder,

65) SS 2 und 3.

66) § 3 .

67 ) & 4.

68) $$ 6, 9 und 10 .

69) SS 6, 7, 8 und 9 .

70) 8 13.

.
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falls dieſer unbekannt iſt, unter weiteren Bedingungen an

die Anſtalt, die den Warrant ausgeſtellt hat, die freie Ver

fügung über die warrantierten Waren erlangen kann.

Das Gefeß entſpricht durchaus dem Grundgedanken des

kontinentalen Zweiſcheinſyſtems. Es iſt aber auf dem Pa

pier geblieben 71). Die Gründe find mannigfaltiger Natur.

Den Anlaß für die Bremer Geſeßgebung hatte ein Antrag

der Bremer Lagerhausgeſellſchaft gegeben ??). Der innere

Grund war der drohende Verfal des Bremer Baumwoll

handels, den man durch ein Warrantgeſek ſtüßen zu können

hoffte; beſonders die Handelskammer hat damals dieſen

Geſichtspunkt mit der Begründung vertreten , daß „unter

allen Umſtänden durch das Vorherrſchen des Warenkredits

gegenüber einem rein perſönlichen Kredit (das durch die

Schaffung von Warrants ermöglicht werden ſollte ), dem

Handel eine naturgemäß ſolidere Baſis “ gegeben werden

könne . Der Baumwollenhandel Bremens ging aber zurück .

Das Objekt, auf das das Geſeß zugeſchnitten war, war auf

die Dauer nicht mehr in genügender Menge vorhanden 73) .

Es kam hinzu, daß auch andere Stapelwaren des bremiſchen

Handels dieſen Mangel nicht gut machen konnten, wie etwa

M

71 ) Siehe Hecht I. c . S. 151 ff. Ganz analog haben ſich die Vers

hältniſſe in Baſel entwidelt, ſiehe Best S. 116. Dasſelbe gilt

von Solothurn , fiehe Hedt S. 123 : Näufe und Verkäufe auf

Grund der Lagerſcheine haben nicht ſtattgefunden, und es iſt alſo

das Geſetz in der Richtung auf leichte Mobiliſierung der Waren

unfruchtbar geblieben. Darlehen auf Grund von Warrants wurs

den ſtets nur von Bankgeſchäften gewährt, die Lagerhausverwaltung

felber als ſtaatliche Verwaltungsſtelle befaßt fich mit dieſem Ges

chäfte nicht. Weitere Indoffierungen von Lagerpfandicheinen find

nicht vorgekommen , ſo daß alſo die Papiere beim erſten Nehmer

verblieben . “

72) Hecht l . c . S. 148.

73) Die Behauptung von Recht S. 152 , daß die periodiſch wieder:

kehrenden Warenauktionen , auf deren Exiſtenz ja wie bekannt die

Entſtehung der Warrants in England allgemein zurüdgeführt wird,

in Bremen nicht ſtattgefunden hätten , iſt nur bedingt richtig ;

vgl. dagegen z. B. dieſe Zeitſchrift Bd. III S. 637 .
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.

der Tabak. Die Stellung der Reichsbank zur Beleihung des

Tabaks 74) zeigt deutlich , wie ungern der Artikel zur Lom

bardierung zugelaſſen wurde und wird .

Noch wichtiger war aber, daß allem Anſchein nach wegen

der Stellungnahme der Bremer Banken die Kaufleute, die

ſich Warrants ausſtellen ließen, dieſe nicht entſprechend dem

Grundgedanken des Geſeßes verwenden konnten , indem ſie

den Warrant zur Verpfändung bis zum Verkauf und den

bis dahin zurückbehaltenen Lagerſchein zum definitiven Ver

kauf benugt hätten . Es trat vielmehr das ein , was der

Gefeßgeber wohl ausnahmsweiſe hatte zulaſſen , aber nicht

als Regel hatte ſtipulieren wollen : der Lagerſchein ſelbſt

wurde unter Mitgabe des Warrants beliehen , und kam ſo

aus erſter Hand in das Portefeuille der Banken, um es bis

zur Bardeckung des Darlehens durch den Einlagerer nicht

wieder zu verlaſſen. Ade Beſtimmungen des Gefeßes , die

dem Warrant wenigſtens innerhalb Bremens die Zirkula

tionsfähigkeit hatten ſichern wollen , wie Indoſſamnent und

Regreß , waren damit zwedklos geworden ; es gab kein In

dofſament und infolgedeſſen auch keinen Regreb ; der mit

Wechſelregreß ausgeſtattete indoſſable Bremer Warrant wurde

ſo benußt , als ob es auch in Bremen nichts weiter gäbe,

als die Ausſtellung eines Schuldſcheins über Empfang eines

durch Verpfändung von Waren gedeckten Darlehens. Die

ganze Aktion der beteiligten Kreiſe war überflüſſig geweſen,

weil ſich der lokale Verkehr gegen die Zirkulation der War

rants ſträubte, der interlokale Verkehr die Warrants aber

wegen der Beſchränkung der Zirkulationsfähigkeit der War

rants, die in der landes geſeklichen Konſtruktion des War

rants lag, nicht aufnehmen konnte 75) .

I

.

74) In den Bedingungen der Reichsbant, fiehe Tellchow - Deßel

S. 106, heißt es : Tabak in Blättern oder Rollen nur mit größter

Vorſicht.“

75) Nach Hecht S. 151 ſind in Bremen nur von 1877–1841 aus:

geſtellt:
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Simonſon76) hat dieſen Zuſtand gut charakteriſiert:

er berichtet nach Mitteilungen der Handelskammer, daß in

Bremen von dem Lagerpfandſchein überhaupt nur verſchwin

dend ſelten Gebrauch gemacht ſei, er fährt dann fort : „Meines

Erachtens ergibt ſich hieraus nur, daß in Bremen der Dar

leiher die ſtärkere Macht repräſentiert, welche dem Darlehens

ſucher ihre Geſeße vorſchreiben kann . Daß erſterer auf die

in Bremen geübte Weiſe beſſer geſtellt iſt, iſt auch nicht

einmal ohne weiteres zuzugeben , denn er kann , wenn er

redlich iſt, ſich doch auch nur wegen ſeines Pfandrechtes, und

in Höhe derſelben aus der Ware befriedigen . Dagegen iſt

jedenfalls der Darlehensempfänger , dem die Verfügungs

befugnis über den nicht beliehenen Teil der Ware entzogen

iſt, ſchlechter geſtellt. Keinesfalls kann aber dieſe Bremer

Erfahrung auch ſelbſt, wenn ſie nicht allein ſtehen ſollte,

gegen das Zweiſcheinſyſtem verwendet werden . Denn, wenn

die Praxis fich wirklich hier und dort wie in Bremen ge

ſtalten ſollte, ſo ſteht, worauf ſchon Roch hingewieſen hat,

das Zweiſcheinſyſtem dem inſofern nicht entgegen , als dann

eben beide Scheine dem Darlehensgeber indoſſiert werden

fönnen" .

Eine durchaus zutreffende Beurteilung der in Bremen

geſchaffenen Sachlage. Das Geſeß iſt alſo fruchtlos ge

blieben . Ein Warrantverkehr hat ſich in Bremen auf dieſer

Grundlage nicht entwickelt.

Ebenſowenig iſt dies in Baden der Fall geweſen ? ).

.

.

11 M

. .

.

M

1877 159 Stück Warrants,

1878 157

1879 171

1880 124

1881 164

Seit dieſer Zeit iſt in Bremen kein indoffabler Lagerſchein mehr

verwandt. Auch ſoll der Warenlombard dort überhaupt aufgehört

haben . Private Erkundigungen haben mir dieſe Anficht beſtätigt.

76) Simonſon in dieſer Zeitſchrift Bd . XLV S. 577.

77) Im allgemeinen vgl. Hecht I. c. S. 156 ff., ſowie feine Aus

führungen über das Warrantſyſtem in den Reichslanden und in

Bayern.
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Die badiſche Regierung hat ſowohl ihrer Staatsbahnverwal

tung wie der Mannheimer Lagerhausgeſellſchaft das Recht

der Ausgabe indoſſabler Warrants nach Maßgabe der Vor

ſchriften des Bandelsgeſekbuches gewährt . Die lektgenannte

Verwaltung teilt mir in Beantwortung beſtimmter , an fie

gerichteter Fragen unter anderem folgendes mit 78) : „daß das

Verlangen zur Ausſtellung von Warrants ſelten an uns

herantritt . Im ſüddeutſchen Lagergeſchäft hat ſich die Ent:

nahme von Warrants zum Zweck der Beleihung von Waren

überhaupt nicht eingebürgert. Mit Ausnahme von ganz

wenigen Stellen geben wir unſere einfache Beſcheinigung

(Aufnahmeſchein ), die nicht übertragbar und belehnbar iſt,

aus. Zu den Ausnahmen gehört auch, daß Waren, die der

Händler auf Lager gehen läßt, auf den Namen einer Bank

eingelagert werden . In dieſen Fällen gibt die Bank einzelne

Teile Zug um Zug frei, dieſes Verfahren vereinfacht im Bes

leihungsgeſchäft die Rückſendung und Neuausfertigung von

Warrants über angebrochene Partien . Die wenigen War

rants, die zur Ausgabe gelangt und wieder eingeliefert ſind,

tragen in der Regel außer dem Giro des Lagernehmers noch

dasjenige einer Bank, manchmal ſind die Warrants gar nicht

begeben geweſen . “ Es zeigt ſich alſo auch hier die relative

Unbrauchbarkeit des Inſtituts, die in der Unzulänglichkeit

der beſtehenden reichsgeſeglichen Vorſchriften begründet iſt 79) .

78) Schreiben vom 30. März 1904.

79) Es iſt vielleicht nicht überflüſſig, auf die in Süd- und Weſtdeutſch

land beſonders große Abneigung gegen die Verwertung von Waren

fredit auch an dieſer Stelle hinzuweiſen. Der Jahresbericht der

Mannheimer Handelskammer von 1872, alſo aus der Zeit vor der

Gewinnung dieſer Handelatammer für die Regelung der Warrant:

frage, fagt S. 5 und 6 : ,, Ein Bedürfnis, dem durch Warenpfand

genügende Sicherheit gewährenden Lagerſchein die Eigenſchaft eines

in größerem Umkreis diskontierbaren, girierbaren , überhaupt zirku

lationsfähigen , dem Wechſel entſprechenden Wertpapiers , fet es

durch Erlaß eines Spezialgefeßes über Belehnung von Lagerhaus:

ſcheinen oder auf anderem Wege, geſeßlich verliehen zu ſehen, liegt

bei den günſtigen Kreditverhältniſſen des hieſigen Plages nicht

1
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Die Reichsbank hat daher troß ihrer Ermächtigung zum Be:

triebe des Warenlombards die Beleihung von Warrants

ſtets abgelehnt 8.). In allen dieſen deutſchen Fällen ſteht

außer dieſer Tatſache das feſt, daß die Warrants , ſoweit ſie

überhaupt ausgegeben ſind, nicht über den Plaß, an dem ſie

ausgegeben worden ſind, hinausgekommen ſind. Das Kredit:

bedürfnis iſt alſo durch ihre Eriſtenz nie an irgend welche

außerlokalen Quellen gelangt, an Kreditgeber, die außerhalb

des Plages arbeiteten , an dem Kredit geſucht wurde , oder

hätte geſucht werden können . Das kann ja keinem Zweifel

unterliegen , daß am Ort befindliche Bankinſtitute in der

Regel genug Überſicht über die geſchäftliche Poſition des

betreffenden Kreditſuchers haben werden, um ſeine Anſprüche

qua Perſonalkredit beurteilen und gegebenen Falls befriedigen

zu fönnen. Dadurch iſt aber durchaus nicht der Frage prä:

judiziert, ob es nicht richtiger wäre, auch die Konkurrenz nicht

am Ort befindlicher Kreditgeber, denen naturgemäß ſolche

Kenntnis in geringem Grade zur Verfügung ſteht als jenen,

heranzuziehen . Erſt die Heranziehung der Warenbeſtände

des Kreditſuchenden zur Baſierung der Kreditgewährung

würde eine genügende Sicherheit bieten und dem Kredit

ſuchenden neue Quellen des Kredits erſchließen. Heute liegt

aber die Sache ſo, daß die Konkurrenz nichtlokaler Geldgeber

ſo gut wie ausgeſchaltet iſt, und eine Beſſerung erſcheint

ohne eine Erweiterung der Baſis der Kreditgewährung , die

nur durch Heranziehung des Realkredits möglich iſt, undenk

bar . Der Grund für den jeßigen Zuſtand iſt das Nicht

vorhandenſein eines Reichswarrantgeſebes.

Die bisherigen Beſtrebungen haben klar ins Licht geſeßt,

#

bor. Eine ſolche Ausdehnung würde durch die Verleitung zur

Überſpekulation in vielen Fällen den foliden Handel ſchädigen .“

Man vergleiche dagegen das lebhafte Eintreten Mannheims für

ein Warrantgefe im Sandelstammerbericht
von 1879 S. 23 ff .,

1880 S. 20/21 und Anhang 5 S. 7 ff.

80) Vgl. Hecht I. c. S. 158. R. Roh , Drucjachen der Reichebant,

im Beilageheft zu Bd. XXIII dieſer Zeitſchrift S. 256.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 28
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daß die vorhandene Regelung der Warrantfrage ungenügend

iſt, zu geringe Vorteile gegenüber der ſonſt ſchon möglichen

Zeſſion der Waren bietet, und weiter darin, daß die ſchwer

belaſtenden Vorſchriften , die die Erzielung eines unanfecht

baren Pfandrechtes fichern können, bei der jebigen Regelung

des Warrantrechtes noch genau ebenjo nötig ſind , wie vor

der Rodifikation des neuen Handelsgeſekbuches.

Der einzige Verſuch durchgreifender Neugeſtaltung des

Warrantverkehrs iſt eben auf Bremen beſchränkt geblieben.

Die Gründe, aus denen ſich auch in Bremen nicht einmal

ein Warrantverkehr von lokaler Bedeutung herausgebildet

hat, liegen nicht in dem Rechtszuſtand Bremens, im Bremer

Warrantgeſeß, ſondern nach allgemein in Bremen vertretener

Auffaſſung darin, daß die dieſem Hafen zufließenden Waren

maſſen nicht wie in Hamburg an ſich bedeutend genug ge

weſen ſind, um troß aller vorhandenen Widerſtände einen

großen Stapelverkehr und damit die Notwendigkeit der Frei

machung der in dieſen Warenmaſſen inveſtierten Kapitalien

zu erzwingen . Unterſtüßend wirkt in derſelben' Richtung

der relative Kapitalreichtum der Bremer Kaufmannſchaft.

Der mangelnde Erfolg des Bremer Verſuche kann nicht auf

Fehler des Syſtems zurückgeführt werden dagegen ſpricht

die glänzende Entwicelung , die der Warrantverkehr unter

dem Zweiſdeinſyſtem in Frankreich , Belgien und Öſterreich

genommen hat -, ſondern er kann nur , wenn man von

lokalen Gegenbeſtrebungen abſieht, in der Beſchränkung des

Bremer geſeßgeberiſchen Verſuches auf das für derartige

Experimente viel zu kleine Gebiet der Hanſeſtadt gefunden

werden .

$ 5 .

In Lübeck wurde das Bedürfnis nach Warenkredit von

der Reichsbank in folgender Weiſe befriedigt. Der in An

ſpruch genommene Lombardkredit auf Waren betrug :

1900 53000 Mark

1901 18000

1902 19000
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Seit dieſer Zeit iſt in Lübeck ebenſowenig wie in Ham

burg und Bremen durch die Reichsbank vermittelter Waren

lombardkredit mehr in Anſpruch genommen , hier vielleicht

neuerdings infolge der ſeit 1901 erfolgten Ausgabe von

Warrants durch die Kaufmannſchaft. Betrachten wir nun

mehr die Lage Lübecks in der leßten Zeit ; da Lübeck den

legten Verſuch landesgeſeßlicher Ordnung des Warrant

verkehrs gemacht hat , ſollen die folgenden Darlegungen die

Reſultate dieſes Vorgehens mit Rückſicht auf die Frage des

Bedürfniſſes und die Ausgeſtaltung eines Reichswarrant

geſekes an der Hand der Entſtehung und Durchführung des

Landesgeſeķes kritiſch erörtern . Gewiß kann durch die Be

handlung dieſer Einzelerſcheinung kein definitiver Standpunkt

für die Beurteilung der Nüßlichkeit oder Notwendigkeit oder

etwa der Unzweckmäßigkeit einer Reichsgeſeßgebung für den

Warrantverkehr gewonnen werden , wohl aber kann durch

eingehende iſolierte Behandlung dieſes Falles Material für

das größere Problem gegeben und ſo methodiſch vorge

arbeitet werden .

Die ganz beſondere Lage von Produktion und Handel

Lübecks um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts hat dort

zur Beſchäftigung mit der Frage geführt , ob nicht die Ein

bürgerung des Warrantverkehrs im Lübeđer Hafen zu einer

Steigerung der Intenſität des dortigen Verkehrs führen

könne .

Lübeck war durch den 1868 erfolgten Eintritt in das

Vereinszollgebiet, damals eine Tat von recht großer poli

tiſcher Bedeutung für den Norddeutſchen Bund , aus ſeiner

beſonderen Lage als ſelbſtändiges Zollgebiet hinausgedrängt,

ohne dafür, wie Hamburg und Bremen das bei ihrem ſpäteren

Eintritt haben erreichen können , damals Kompenſationen in

der Form eines Freihafenbezirks zu erlangen . Man wird

wohl ſagen dürfen , daß die Schwäche der Handelsſtellung

Lübecks in den 60er Jahren es den ſtädtiſchen Unterhändlern

jener Zeit unmöglich gemacht hat, ſolche Vorteile zu erlangen,

wie ſie die Schweſterſtädte auf Grund ihres großen Verkehrs

I
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und infolge klugen Abwartens und tatkräftiger Entſchloſſen

heit im richtigen ſpäteren Moment innerhalb des neuerſtan

denen deutſchen Reiches haben erlangen fönnen . Die Ent

wickelung Lübecks war aber durch dieſe Einbeziehung in das

Vereinszollgebiet fortan direkt und ſo gut wie ausſchließlich

an fein nunmehriges Hinterland , das Elbegebiet geknüpft .

Und zwar nicht allein wirtſchaftlich, ſondern auch mit allen

politiſchen Konſequenzen. Wenn es Hamburg und Bremen

bis zu einem gewiſſen Grade noch bis in die neueſte Zeit

möglich geweſen iſt, eine von hanſeatiſchen Geſichtspunkten

getragene Handelspolitik ins Auge zu faſſen und durch die Art

ihrer Vertretung in die Wirklichkeit umzuſeßen, ſo iſt dies durch

den vorzeitigen Zolanſchluß Lübecks für dieſe Stadt auch in

dieſer Lebensfrage unmöglich geworden . Schon in den 70er

Jahren hat Hamburg mit ſeiner großen Kapitalkraft auf dieſer

Baſis in den altererbten Bezirk Lübecker Handelstätigkeit ein

gegriffen, ſtärker und ſtärker eigene Handelsbeziehungen zum

baltiſchen Norden angeknüpft, der früheren Domäne Lübecs.

Man kann nicht ſagen, daß infolge dieſer Erſcheinung Lübeck

damals abſolut zurückgegangen ſei , aber es hat ſich in den

70er Jahren nicht in gleichem Schritt mit ſeinen Ronkur

renten entwickelt. Die Erbauung des Nordoſtſeekanales bat

dieſem Vordringen Hamburgs in die Oſtſee einen neuen und

mächtigen , für Lübeck höchſt gefährlichen Impuls gegeben .

Der Handel aller Städte der ſüdlichen Dſtſee iſt dadurch in

ſchwere Bedrängnis geraten . So trat für Lübeck die Frage

der Herſtellung des Elbe-Travekanals und damit der Verſuch,

ſich mit ſeinem Hinterland in nähere intenſive Berührung

zu bringen, immer mehr in den Vordergrund . Nach jahre

langen Kämpfen iſt ſie im Juni 1900 erreicht worden . Neue

Hafenanlagen hatten enorme Opfer gekoſtet. Sie waren in

der Hoffnung gebaut, daß ſie zur Aufnahme eines großen

wachſenden Verkehrs bereit geſtellt worden ſeien . Aber gerade

der Haupthandelszweig Lübecks, der Getreidehandel, war ſchon

vorher ſtark zurückgegangen. Die Einfuhr von Getreide

betrug nach den Berichten der Handelskammer
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1871 1881 1898 1899

in den Jahren :

1885 1891 1893

in Tonnen :

85 918 82 312 25 78648 837 90 386 64 930 60 737

und von

>

Der Umfang der Getreideeinfuhr war alſo auch, abge

ſehen von den Schlägen , die der deutſch -ruſſiſche Zollkrieg

verurſacht hatte , noch 1899 nicht auf dem Stand des Aus

gangs der 70er und 80er Jahre wieder angelangt . Da nun

aber der Lübecker Hafen von alters her gerade wegen ſeiner

Getreideeinfuhr ſpezifiſche Lagerungseigentümlichkeiten hatte,

nebeneinander Lagerung in Privatſpeichern und in ſo:

genannten Warenſchuppen der Kaufmannſchaft

beiden Teilen waren relativ große Räume zur Verfügung

geſtellt war der Rückgang dieſes Haupthandelsartikels

beſonders bedenklich; er mußte daher in erſter Linie , wenn

man auf eine Ausgeſtaltung des Lübecker Verkehrs Einwir

kungen durch beſondere Mittel auszuüben verſuchen wollte,

in Betracht gezogen werden . Die Korporation der Kauf

mannſchaft, die Verwalterin des Lübecker Hafens und die

Eigentümerin faſt ſämtlicher Hafenverkehrseinrichtungen, ſah

fich daher gezwungen , auf Mittel zu finnen , ihre Einrich

tungen möglichſt intenſiv nußbar zu machen . Da ſchien es

denkbar, durch die Einführung des Warrantverkehrs in Lübeck,

den die hanſeatiſchen Schweſterſtädte bereits mit mehr oder

minder Erfolg einzuführen verſucht hatten , ein neues Kredit:

mittel zur Belebung des Handels dem Plaß zuzuführen .

Bereits am 31. Oktober 1888, noch während der Ver

handlungen über die Erbauung des Elbe-Travekanals , hat

der Senat im Anſchluß an die damals wieder durch Deutſch

land gehenden Beſtrebungen , die auf Erlaß eines Reichs

warrantgeſeßes gingen 81) , die Handelskammer beauftragt,

die Frage der Ausgabe von Warrants ins Auge zu faſſen .

Dieſe Anregung iſt von dem damals in den Senat eben

.

81) In Betracht fommt weſentlich der Antrag der Mainzer bandelo :

tammer vom 16. Juni 1887 an das Meichsamt des Innern.
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eingetretenen Getreidehändler Mann ausgegangen . Die

Senatskommiſſion für Handel und Schiffahrt hatte ſich bereits

am 1. April 1888 gutachtlich über die Warrantfrage ge

äußert und die Einführung eines Warrantverkehrs beſonders

im Hinblick auf die dadurch vielleicht möglich werdende ſtärkere

Ausnußung der Hafenanlagen und mit Rüdſicht auf den

damaligen Zuſtand des Getreidehandels empfohlen. Aber

die Angelegenheit kam nicht vom Fleck, da der ſchwere Rück

gang des Lübecker Getreidehandels in den an erſter Stelle

beteiligten Kreiſen jede Initiative lähmte. Erſt mit dem

Augenblick, in dem die Eröffnung des Elbe-Travekanals in

greifbare Nähe rückte, gelang es, innerhalb der Handelskammer

dem Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen, daß das Vor:

gehen auf dieſem Gebiet nunmehr dringend geworden ſei .

So trat am 16. Juli 1898 der Verein der Getreides

händler, der ſich in enger Fühlung mit der Handelskammer

befand, an dieſe mit dem Erſuchen heran, ihre Aufmerkſam

keit der Einführung des Warrantſyſteins in Lübeck zuzu

wenden . Bereits am 17. November 1898 war die Handels

kammer im ſtande, bem Senat die Grundzüge einer Vor:

lage, die die Ausgabe von Warrants in Lübeck ins Leben

rufen ſollte, zur Prüfung zu übergeben . Die Grundlagen

dieſes Entwurfs waren die Beſchränkung der Ausgabe von

Warrants auf die unter Leitung der Handelskammer bes

findlichen , der Kaufmannſchaft gehörigen Lagerräume in

erſter Linie wurde das ſogenannte Lagerhaus ins Auge gefaßt

und die Annahme des Einſcheinſyſtems nach Hamburger

Muſter. Denn ſchon bei den Vorberatungen war man ſich

darüber klar geworden, daß irgendwelche Verſuche, das Reich

zu einem Eingreifen in der Richtung auf den Erlaß eines

Reichswarrantgeſeßes zu bringen , ausſichtslos waren . So

gut man die üblen Folgen, die in der Beſchränkung auf eine

neue landesgeſeßliche Regelung lagen, kannte, beſchloß man

den Verſuch zu machen, wenigſtens in dieſer Form zu einer

Regelung der Angelegenheit zu gelangen . Bereits am

26. November 1898 richtete die Handelskammer auf Grund
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der inzwiſchen in die Wege geleiteten Verhandlungen an den

Senat den Antrag, geſeßlich die Ausgabe von Warrants zu

regeln . Der Senat hat ſich am 15. Dezember 1898 grund :

fäßlich mit der Einführung von Warrants einverſtanden er

klärt ; er forderte damals aber die Handelskammer auf, nun:

mehr dem Senat ein ausgearbeitetes Warrantregulativ zu

weiterer Verhandlung vorzulegen . Das iſt am 26. März

1899 geſchehen. Es wurden darauf auf dieſer Baſis ſeitens

der Handelskammer mit den beteiligten Behörden Verhand

lungen geführt ; dieſe haben aber ſo tiefgreifende grundfäß

liche Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen dem Senat und der

Handelskammer zu Tage gefördert, daß die Verhandlungen

zweimal, am 1. März 1900 und am 17. Oktober 1900, ab

gebrochen worden ſind. Es handelte ſich dabei durchaus nicht

um ſachliche Differenzen wegen der Ausgeſtaltung des Warrant

verkehrs ſelbſt oder wegen der juriſtiſchen Form , die den

Warrants zu geben ſei , ſondern im weſentlichen nur um

Fragen der Verwaltung , die mit der ganzen Stellung der

Handelskammer im Hafen dem Staat gegenüber zuſammen

hängen . Der hauptſächlichſte Differenzpunkt war die Frage,

ob die Handelskammer, der Vorſtand der Korporation der

Kaufmannſchaft, in den dieſer gehörigen Lagerräumen die

Höhe der im Warrantverkehr zu erhebenden Gebühren auto

nom, wie in ihren ſonſtigen Betrieben, folle feſtſeßen können

oder nicht . Der Senat hat damals dieſe Frage verneint, er

wollte die Frage der Gebührenhoheit im þafen damals zum

Austrag bringen, hat ſich aber ſchließlich, nachdem die Handels

kammer am 3. Juni 1900 einen nochmaligen Antrag an

den Senat gerichtet hatte, den von ihr für ihre Auffaſſung

vorgebrachten Gründen nicht länger verſchloſſen , und ſo

konnte die Handelskammer am 16. November 1900 der

Kaufmannſchaft den Entwurf einer vorläufig mit dem Senat

vereinbarten Warrantordnung vorlegen , den dieſe dann ohne

weſentliche Abänderungen gebilligt hat. Der Senat hatte

den eben erwähnten wiederholten Antrag durch einen Gegen

entwurf vom 17. Juli 1900 beantwortet. Über beide For



428 Mollwo : Die Lübecker Warrantordnung von 1900.

mulierungen iſt in den nächſten Monaten im einzelnen ver

handelt und eine Einigung erzielt. Darauf iſt am 1. Des

zember 1900 der Kaufmannſchaft feitens des Senats durch

Defret auf Grund des 165 des Lübecker Ausführungs

geſeķes zum Bürgerlichen Geſekbuch, Handelsgeſeßbuch und

zur Wechſelordnung vom 30. Oktober 1899 die Ermächtigung

zur Ausſtellung von durch Indoſſament übertragbaren , an

Orber lautenden Lagerſcheinen (Warrants) im Sinne des

8 363 A65. 2 des 5GB. vom 10. Mai 1897 erteilt worden .

Die Handelskammer hat am 18. April 1901 der Kaufmann

ſchaft dann eine Gebührenordnung für den Warrantverkehr

vorgelegt, die von dieſer en bloc genehmigt worden iſt.

Auf dieſer Baſis hat ſich ſeit dem 1. Juni 1901 ein

Warrantverkehr entwickelt , der nach mancher Richtung hin

lehrreich iſt, ſowohl darin , was er geworden iſt, wie nach

der negativen Seite .

Die Lübecker Warrantordnung iſt ein von dem Grund

gedanken des fontinentalen Warrantſyſtems, der in der Ron:

ſtituierung zweier Scheine, eines Lagerſcheins und eines

Lagerpfandſcheins, nebeneinander liegt, abweichender Entwurf;

er iſt ein nur im Anſchluß an die Hamburger Zuſtände für

die Lübecker Bedürfniſſe ausgeſtalteter Verſuch. Er ſtellt

einen Kompromiß zwiſchen der Handelskammer als Lager

halter und der aufſichtführenden Staatsregierung dar. Ein

ſolcher Kompromiß war nötig, weil nur durch ihn die Mög

lichkeit geſchaffen werden konnte, den Verſuch zur Einbürge

rung des Warrantverkehrs in Lübeck zu machen. Ein ſolches

gegenſeitiges Nachgeben war nicht allein aus dem Grunde

erforderlich, daß es unmöglich ſchien , die Reichsregierung zum

Erlaß eines Reichswarrantgefeßes zu bewegen, - aus dieſem

Motiv heraus hat der feine Entwurf Rieſſers von 1889,

der wohl augenblicklich die vollkommenſte legislatoriſche Löſung

des Problems auf dem Boden des Reichsrechtes darſtellt, nicht

herangezogen werden können -- ſondern ebenſoſehr deswegen,

weil der Senat auf dem Standpunkt verharrte , Normativ

bedingungen für den Betrieb und die Höhe der Gebühren



Mollwo: Die Lübecker Warrantordnung von 1900. 429

auf dem Verwaltungswege durch Verordnung feſtzulegen .

Die Feſtſeßung von Normativbedingungen iſt ſo durchgeführt,

dagegen hat der Senat darauf verzichtet, die Höhe der Ge

bühren im Warrantverkehr für die von ihm ermächtigte Anſtalt

von ſich aus feſtzuſeßen . So ſtellt ſich die Verordnung heute

als ein in dieſer Form nur durch ſeine Entſtehung verſtänd

liches Produkt dar82).

$ 6 .

Die Lagerſchein (Warrant- )Ordnung der Kaufmannſchaft

zu Lübeck iſt kein Gefeß betreffend Lagerſcheine und War

rants , wie ſich das bremiſche Geſeß vom 13. Mai 1877 mit

Recht nennt, es iſt weit weniger und weit mehr. Sie iſt

82) Nur andeutungsweiſe möge hier die Frage berührt werden , ob

nicht nach einer Richtung hin die Gefeßinäßigkeit der Ermächtigung

der Kaufmannſchaft zur Ausgabe indoſſabler Warrants bezweifelt

werden könnte. § 363 Ziff. 2 des HGB. ſieht als Träger des

Rechtes , indoſſable Warrantz auszugeben , einen Lagerhalter vor.

Dieſer unterſteht in feiner Geſchäftetätigkeit den Beſtimmungen des

Handelsgeſezbuchs , das das Lagergeſchäft zu den Grundhandels:

geſchäften rechnet. Vorher hätte die Raufmannſchaft die Eintragung

ihrer Firma in das Kandelsregiſter vornehmen müffen . Denn fie

iſt ſchon vor 1900 Lagerhalter geweſen und iſt es auch heute noch ,

fie führt aber trozdem feine Firma und iſt deswegen auch nicht

irgendwie im SandelBregiſter eingetragen . Es mag daher zweifel

haft erſcheinen , ob der Raufmannſchaft torrefterweiſe vor ihrer

Eintragung in das Handeldregiſter überhaupt die Ermächtigung

zur Ausgabe indoſſabler Warrants hat erteilt werden können.

Auch nach anderer Richtung hin iſt die Tatſache der Nichts

eintragung der Raufmannſchaft in das Handelsregiſter, trozdem

fie zweifellos faufmänniſche Grundgeſchäfte betreibt, von Wichtig

feit, da fie nicht unweſentliche Konſequenzen nach fich zieht; denn

mit der Eintragung würde höchſt wahrſcheinlich die bisherige fteuers

liche Behandlung der Raufmannſchaft eine Änderung erfahren

müffen. Es dürfte fich die Notwendigkeit ergeben , auch ſie, wie

zur Grund- und Gebäudefteuer, zur Einkommenſteuer heranzuziehen .

ES fann nicht Sache dieſer Darlegungen ſein , dieſe Frage hier

zur Entſcheidung zu bringen , jedenfalle bedarf ſie noch weiterer

aufklärender Behandlung.

1
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kein Geſeß und brauchte keines zu ſein, da ſie keinerlei Ab

änderungen des Handelsgeſeßbuchs von 1897 involvierte,

ſondern nur auf dem Boden des Reichsrechtes die Kauf

mannſchaft zur Ausgabe indoſſabler Warrants bevollmäch

tigte. Aus dieſem Grunde iſt die Form gewählt, dieſe Er

mächtigung des Senats durch Dekret vom 1. Dezember 1900

nur im § 1 einer Drdnung zu reproduzieren , die von der

Handelskammer, dem gefeßlichen Vorſtand und Vertreter der

Korporation der Kaufmannſchaft , ausgearbeitet war und

zwar im Einverſtändnis mit dem Senat, und darauf von

der Þandelskammer der Kaufmannſchaft in ihrer Plenar

verſammlung vorgelegt und von dieſer genehmigt worden

iſt. Eine Genehmigung der Ordnung durch den Senat iſt

nirgends offiziell durch beſonderes Dekret des Senats aus

geſprochen , aber trokdem vorhanden, da dem Senat in § 25

der Ordnung die Zuſtimmung zu jeder Abänderung dieſer

Ordnung es iſt zu beachten , daß der Tarif von der

Ordnung getrennt iſt vorbehalten hat.

Die Ordnung enthält aber auf der anderen Seite mehr,

als man nach ihrem Titel in ihr vermuten könnte . Sie

regelt nicht allein die Ausgabe indoſſabler Warrants, ſon

dern enthält darüber hinaus : 1. Normativbedingungen für

den Lagereibetrieb der Kaufmannſchaft , ſoweit in ihm in

doſſable Warrants zur Ausgabe gelangen ſollen . Es iſt

alſo in dieſem Punkt auf den Inhalt des alten Handels

geſeßbuchs dem Sinne nach zurückgegangen , indem die Tat

ſache, daß für die Ausſtellung indoſſabler Warrants eine

Genehmigung der Landesregierung an ſich erforderlich war,

ſeitens der Landesregierung dazu benußt iſt, die Technik des

Lagereibetriebes zu kontrollieren und die Genehmigung zur

Ausgabe von Warrants an den Inhalt dieſer Konzeſſion zu

knüpfen ; 2. enthält ſie eine Reihe von Betriebsbeſtimmungen

ſo gewöhnlicher geſchäftlicher Natur, daß trot der formellen

Notwendigkeit der Unterſtellung dieſer Vorſchriften unter das

Belieben des Senates ſie ohne weiteres fich von den als Nor

mativbedingungen deutlich erkennbaren Säßen unterſcheiden .
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Der Grund für dieſe auffallende Erſcheinung liegt darin, daß

die Handelskammer mit ihrer Abſicht, nur die Genehmigung

zur Ausgabe indoſſabler Warrants zu erhalten und dieſe und

nur dieſe in einer vom Senat ohne Mitwirkung der Handels

kammer zu erlaſſenden Warrantordnung rechtsgültig publiziert

zu ſehen, daneben aber ſelbſtändig eine Betriebsordnung nebſt

Tarif für den Lagereibetrieb zu erlaſſen , nicht durchzudringen

vermocht hat 83) .

Für die Kritik der Ordnung muß aber eine ſchärfere

Trennung vorgenommen werden, als ſie dieſe ſelbſt zeigt.

Aus der Ordnung fallen die SS 1 und 2 mit der Erklärung

der Genehmigung zur Ausgabe indoſſabler Warrants und

der Bezeichnung der als Lagerhalter konzeſſionierten Anſtalt

heraus. Ebenſo ihrem ganzen Inhalt nach oder nur teilweiſe

die 88 8, 9, 11–17, 20, 21 und 24, die weſentlich nur

gewöhnliche Geſchäftsbedingungen formulieren, wie ſie mehr

oder weniger jeder Lagerhalter als ſolcher ſeinen Kunden

in irgend welcher Form öffentlich mitzuteilen pflegt. Die

übrigen Paragraphen behandeln das Warrantrecht und zwar

im Einſcheinſyſtem , die Ordnung ſpricht von einer Trennung

von Lagerſchein und Lagerpfandſchein nicht.

§ 3 Ziff. 1 enthält die Vorſchrift, daß der Lager

fchein ein Orderpapier im Sinne des § 363 Abſ. 2 des

HGB. von 1897 iſt. Der § 4 behandelt das Indoſſament

auf derſelben Baſis. Aus ihm folgt die Nichtnegoziabilität

der nichtindoſſierten Warrants außer auf dem Wege der

Seffion . Er hebt hervor, daß die Übergabe des indoſſierten

Warrants der Übergabe der Güter, auf die er lautet, gleichſteht.

83) Der der Drdnung angeſchloffene Tarif iſt hier gleichgültig , er iſt

nur nach der Richtung hin wichtig , als aus ſeiner Faſſung her:

vorgeht, daß es fich um ein Erwerbsunternehmen der Kaufmann

ichaft handelt. Nirgends iſt darin etwa die Rede von Gebühren,

die nur bis zur Höhe des Selbſtfoſtenpreiſes zu erheben ſeien,

wenn auch feſtſteht, daß fich ſeine Säße faum irgendwie über

diefes Niveau erheben , ja man wird kaum fehlgehen , wenn man

von einer derartigen Niedrighaltung des Tarifs ſpricht, daß durch

ihn die Selbſtkoſten nicht einmal gedeckt werden.

1

I
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§ 5 Ziff. 2 unterſagt jede Beſchränkung des Indoſſaments.

Die SS 4 Ziff. 2, 22 und 24 regeln das Pfandrecht a) des

Lagerhalters, b) des rechtmäßigen und des gutgläubigen Be

fißers eines indoſſierten Lagerſcheins in der Richtung, daß

dem Lagerhalter ein Vorzugspfandrecht nach Maßgabe der

Vorſchriften des Bürgerlichen Geſeßbuchs zuſtehe für ſeine

Forderung an den Inhaber des Lagerſcheins, ſowie an den

Einlagerer aus Lagerbeförderungskoſten, aus Anſprüchen für

Bearbeitung oder Ausbeſſerung der Verpackung gelagerter

Waren und für etwaigen Schadenerſaß , darüber hinaus

aber für alle Forderungen , die ſonſt zwiſchen

ihm und den Gegenkontrahenten beſtehen .

Dieſe Beſtimmung geht weit über § 421 des Handels

geſeßbuchs hinaus , denn dieſer ſtatuiert nur ein Pfandrecht

des Lagerhalters an Lagergut , ſolange er dieſes im Beſiß

hat, insbeſondere etwa durch Lagerſchein darüber verfügen

kann, für die Höhe der Lagerkoſten , während er den Lager

halter im übrigen auf das gewöhnliche kaufmänniſche Zu

rückbehaltungsrecht (HGB . SS 369 ff.) verweiſt. Dieſe Er

weiterung des Rechtes des Lagerhalters ſteht in Beziehung

zu der in der Denkſchrift zum Entwurf eines Handelsgeſeka

buchs vertretenen Auffaſſung 84) . Die Vorſchrift der Ord

nung will die an ſich nach 8 421 HOB . für jede Erweite

rung des Rechts des Lagerhalters notwendige , neben dem

Lagerſchein hergehende Beſtellung eines Vorzugspfandrechts

im voraus erſeßen . Ja, die Ordnung geht in $ 22, Ziff. 1

noch weiter, fie geſtattet die Geltendmachung des ſo über

das gewöhnliche Maß hinaus ausgedehnten Pfandrechtes des

Lagerhalters nicht allein gegenüber dem rechtmäßigen In

haber des Lagerſcheins, ſondern ebenſo auch gegen den Ein

lagerer, unabhängig und ohne Rückſicht auf die Präſentation

des Lagerſcheing. Über die Reihenfolge , in der ſolche An

ſprüche gegebenenfalls ſollen geltend gemacht werden können ,

ſagt die Ordnung nichts.

84) Reichstagsvorlage S. 210 zu $ 410, Hahn , Materialien S. 400 .
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Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß

dieſe Beſtimmungen nicht unweſentlich zur relativen Erfolg

loſigkeit der neuen Lübecker Warrants beigetragen haben .

Und die Ordnung geht ſogar noch weiter , indem ſie ein

Pfandrecht des Lagerhalters nicht allein an den eingelagerten

Waren, ſondern auch an den etwa an ihrer Stelle hinterlegten

Werten ſtatuiert. Der Fall kann eintreten, daß ein Antrag

auf Kraftloserklärung eines irgendwie abhanden gekommenen

Lagerſcheins nach SS 1003 ff. der 3PO. geſtellt iſt. Bis zur

Kraftloserklärung des Scheins kann nun die Ware vom

Lagerhalter an denjenigen ausgeliefert werden, der zum Auf

gebotsantrag berechtigt war 85), wenn er nur dem Kaſſen

ausſchuß der Handelskammer genügende Sicherheit geleiſtet

hat. Auf dieſe Sicherheit bezieht ſich ebenſo wie vorher auf

die Ware das Pfandrecht des Lagerhalters .

In § 4 Ziff. 2, 3 iſt das Pfandrecht des Gläubigers

auf den Lagerſchein geregelt . Durch die Beleihung eines

Warrants erwerben der Beleiher und ſeine durch Indoſſament

legitimierten Rechtsnachfolger nicht allein das Recht auf

Herausgabe des beliehenen Gutes gegen Auslieferung des in:

doſſierten Lagerſcheins an die Verwaltung, ſondern ebenſo

ein Pfandrecht am Gut. Da nach BGB. $ 209 in Ver:

bindung mit § 1257 das ältere Pfandrecht im allgemeinen

dem jüngeren vorgeht, ausgenommen ſind nur in Rüd

ficht aufeinander die Pfandrechte der Kommiſſionäre, Spe

diteure und Frachtführer ſo iſt durch § 4 Ziff. 2 der Vor

85) Es iſt natürlich , daß in den beteiligten Banktreifen dieſe Vor:

ſchriften fofort in ihrer bedenklichen Tragweite erkannt find. Bei

der Beratung des Entwurfs iſt allein gegen dieſen Punkt Widers

ſpruch erhoben . Ich habe damals als Vertreter der Handels

fammer, da ich mich perſönlich dieſem Bebenten nicht verſchließen

konnte , nach Ausweis des Protokolls vom 16. November 1900

Nr. 161 S. 11 , mich auf die Erklärung beſchränkt, daß es rein

praktiſche Gründe geweſen ſeien , die die Bearbeiter des Entwurfs

zu einer derartigen Faſſung genötigt haben . Es iſt ein bezüglicher

Abänderung antrag , der noch in letter Stunde eingebracht war,

nicht zur Annahme gelangt.
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rang des in 22 geregelten Pfandrechtes des Lagerhalters ge

fichert, ſoweit nicht Rechte des Beleihers zur Ausſtellung des

Lagerſcheins begründet worden ſind, da ja die Ronſtituie

rung des Pfandrechts des Lagerhalters auf Grund des § 22

der Ordnung im allgemeinen erfolgt ſein wird, bevor mit

der Ware weitere Manipulationen vorgenommen werden .

Von weit geringerer Wichtigkeit ſind die formalen Be

ſtimmungen über Kraftloserklärungen von Warrants 86), ſowie

das Verbot der Ausſtellung von Duplikaten 8 ?), die hierher

gehören .

Wichtig iſt aber die Vorſchrift, daß der Warrant die

Bezeichnung, Menge, Gewicht und Markung 88) , ſowie etwaige

Mängel enthalten muß89) . Damit iſt für den Lagereibetrieb

der Raufmannſchaft, ſoweit in ihm die indoſſierten Warrants

ausgeſtellt werden ſollen, die Lagerung all rinfusa, das ſo

genannte Vermiſchungedepot, verboten und zwar troß der

bedingten Erlaubnis des § 490 des HGB. Es wird an

der Identität der eingelagerten mit der auszuliefernden Ware

ſeitens der Verwaltung durchaus feſtgehalten . Auch bei an

ſich völlig vertretbaren Waren , wie z . B. Holz , Getreide

oder Rohzucker, iſt die Trennung der Lagerungsobjekte Vor

ſchrift, die Vermiſchung unterſagtºo) .

Dieſe Beſtimmung führt uns ſchon zu den Normativ

bedingungen für die Geſtaltung des Betriebes hinüber. Sie

behandeln im weſentlichen die Haftpflicht des Lagerhalters

gegenüber dem Einlagerer, ſowie die des lekteren gegenüber

dem Lagerhalter, die Verſicherungsfrage, die Darlehensfrage,

die Kündigung und die eventuelle Selbſthilfe des Ein

lagerers .

86) & 6 .

87) 18 Ziff. 1 .

88) Die Ordnung lagt „ Marke“ . Das könnte zu Mißverſtändniſſen

führen , da die Ordnung nicht die Qualität, ſondern die Martierung

oder Markung der Ware meint.

89) § 3 Ziff. 2.

90) S 3 .
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Die Haftpflicht des Lagerhalters iſt im § 23 durchaus

entſprechend den Vorſchriften des Handelsgeſezbuchs geregelt,

weſentlich iſt dabei nur die Beſtimmung, daß die Haftung

wegfällt, wenn der Schaden nicht ſpäteſtens bei der Ab

nahme des Lagergutes feſtgeſtellt wird und zwar durch die

Lagerverwaltungº1). Die Vorſchriften für das vorgeſehene

Schiedsgericht find völlig normal ; dasſelbe gilt von der

Haftung des Einlagerers. Von größerer Bedeutung iſt das

abſolute Verbot der Gewährung von Darlehen oder Vor

ſchüſſen ſeitens des Einlagerers 9 ). Dies Verbot beſchränkt

die Raufmannſchaft als Lagerhalter nicht unweſentlich gegen

über den ſonſt auch für ihren Betrieb geltenden Möglich

keiten, da ja das Handelsgeſeßbuch dieſe Beſchränkung nicht

vorſieht. Es iſt eine typiſche Normativbedingung. Das

Kündigungsrecht des Einlagerers richtet ſich nach BGB. 8 695,

das des Lagerhalters iſt gegen HCB. § 422 weſentlich be

ſchränkt. Der Lagerhalter93) iſt verpflichtet, wenn nicht von

vornherein ein anderes vereinbart iſt, das Gut mindeſtens

6 Monate auf Lager zu behalten entgegen den im Handels

gefeßbuch vorgeſehenen 3 Monaten ; ferner tritt an die Stelle

des monatlichen Kündigungsrechtes des Handelsgeſeßbuchs

die dreimonatliche Friſt, alſo eine weſentliche Verbeſſerung

der Situation des Einlagerers.

Der eventuelle Selbſtverkauf des Lagergutes durch den

Lagerhalter bei fruchtloſer Kündigung iſt wie gewöhnlich ge

regelt 94) . Die Beſtimmungen der Ordnung , die fich mit

dem inneren Betrieb der Lagerung beſchäftigen , und die

durch die oben dargelegte Entſtehungsgeſchichte der Ordnung

91) Wenn natürlich auch nicht die Rede davon ſein kann , daß eine

Verweigerung dieſer Feſtſtellung feitens der Lagerverwaltung den

Kläger rechtlos machte. Die Anzeige an die Lagerberwaltung ges

nügt, damit ſie durch dieſe rechtzeitig in die Lage derſeßt wird, fich

über den Schaden zu vergewiſſern .

92) § 9 Ziff. 3 .

93 ) $ 25 .

94) $ 25 .
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unter die Genehmigung der Aufſichtsbehörde gefallen ſind,

trokdem ſie nichts enthalten , was an ſich irgendwie kon

zeſſionspflichtig wäre, erſtrecken ſich auf das Recht des Lager

halters, Waren von der Einlagerung auszuſchließen , auf die

Verpflichtung des Einlagerers, Getreide nur über den Band

transport beim Einlagern und über Kaſtenſchüttwagen bei

der Abnahme gehen zu laſſen , auf die Ausſchließung fremder

Arbeiter aus dem Lagerbetriebe, indem die Eigentümer der

Waren auf die Selbſtbearbeitung ihrer Güter verzichten

müſſen, und auf die Regelung von Teilabnahmen und Probe

entnahmen . Alle dieſe Punkte find dem geltenden Recht ent

ſprechend geordnet.

Am 16. Dezember 1900 war die Ordnung in Kraft

getreten, am 18. April 1901 der Gebührentarif von der

Kaufmannſchaft genehmigt . Aber es waren noch weitere

Vorarbeiten nötig, um den praktiſchen Betrieb aufnehmen zu

können. So war erſt am 1. Juni 1901 die Möglichkeit der

Einlagerung von Waren gegen Ausſtellung indoſſabler War

rants gegeben . Þauptſächlich hatte man mit der Zollbehörde

darüber verhandeln müſſen , wie weit der Warrantverkehr

auch auf die Lübecker öffentliche Zollniederlage ausgedehnt

werden könne. Es galt die Zollbehörde zu veranlaſſen,

ihre Geſchäftsführung zu einem Teil auf beſtimmte, nach

ihren Vorſchriften einzurichtende und für ſie reſervierte

Räume des Lagereibetriebes der Kaufmannſchaft auszudehnen .

Denn es lag auf der Hand, daß gerade die von der Zoll

behörde kontrollierten Waren im weſentlichen Grundlagen

eines Warrantverkehrs ſein könnten . Für dieſen Teil des

Betriebs iſt am 25. Mai 1901 ſeitens des Senats als

oberſter Inſtanz der Zollverwaltung ein Gebührentarif feſt

geſtellt. Am 19. Oktober 1901 iſt ein Teil der Lager

räume der Kaufmannſchaft in die öffentliche Zollniederlage

einbezogen, weitere Teile ſind am 1. November 1901 (bezw .

am 12. Dezember 1901) und am 22. Oktober 1902 der

Zollverwaltung zur Verfügung geſtellt.

Damit waren die formalen Vorbedingungen erfüllt, bei

1
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1

f

. .

deren Daſein man hoffte, daß ſich ein Warrantverkehr in

Lübeck entwideln werde . Über das Bedürfnis nach Waren:

kredit war man allgemein übereingekommen. Die Reſultate.

des praktiſchen Verſuches ſind ſehr geringfügig geweſen . Un

Warrants find ausgegeben :

1901 (Oktober bis Dezember) 17 Warrants

1902 . 239

1903 117

1904 . 46

Die eingelagerten warrantierten Waren waren folgende :

1901 1902 1903 1904

( Oft . bis Dez. )

Tonnen :

Kaffee 178 767 730 298

Zuder 9426 3862 1512

Eier 20

Hafer 250

Mähnen und

Schweife 24 6

Honig ·
34

Weizen . 83

Felle 13 12

zuſammen , 178 10 487 4728 1822

An Abnahmen waren zu verzeichnen :

1901 1902 1903 1904

Anzahl

Probeentnahmen 3
25 37 50

Teilabnahmen 4 310 473 329

Ganze Partien 25 158 75

zuſammen , 7 360 668 454

Die Höhe der eventuell erfolgten Beleihung iſt gänzlich

unbekannt. Die Beleihung ſoll durch deutſche Banken, beim

Zucker unter teilweiſer Überweiſung an engliſche Bankhäuſer

erfolgt ſein .

Auf Warrants eingelagerter Kaffee iſt nur in den ſel

tenſten Fällen beliehen worden. Der Grund liegt vermutlich

darin, daß für dieſen Artikel in Deutſchland regelmäßig die

Zollpapiere zur Beleihung benußt werden.

Zeitfrift für Handelsrecht. Bd . LVIII. 29

.
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In der Regel ſind die Waren vom erſten Einlagerer

direkt gegen Rückgabe des Warrants abgenommen, oder es

iſt deſſen Vermittelung vom derzeitigen Inhaber des Lager:

ſcheins in Anſpruch genommen worden. Nur in ſeltenen

Fällen ſind Abmeldungen von Banken direkt erfolgt .

Die Einlagerung gegen Warrant hat ſich ziemlich ſtark

eingebürgert. Von ihrer Bedeutung geben die Lagermiete:

einnahmezahlen ein deutliches Bild .

Einnahme der Kaufmannſchaft aus Lagermiete :

Dhne Ausſtellung Mit Ausſtellung Total

von Warrants von Warrants

Mart Mart Mart

1898 15 745,89 15 745,89

1899 12 623,25 12 623,25

1900 16 550,89 16 550,89

1901 15 688,36 218,94 15 907,30

1902 17 591,06 6 817,66 24 408,72

1903 21 197,94 17 311,61 38 509,55

1904 17 699,07 10 581,67 28 280,74

Ohne Zweifel hat die Schaffung von Warrants auf

dieſe Einlagerungen bei der Kaufmannſchaft auf deren Lager

mieteeinnahmen günſtig eingewirkt. Denn vor der Einfüh

rung der Warrants wurde der unter Zollkontrolle ſtehende

Artikel Kaffee z. B. regelmäßig, mindeſtens größtenteils, in

der öffentlichen Zolniederlage, die ſich ja bis 1901 nicht

innerhalb der Lagerräumlichkeiten der Kaufmannſchaft befand,

gelagert ; erſt durch die Einführung der Warrants und die

damit verbundene Ausdehnung der öffentlichen Zolnieder

lage auf Räumlichkeiten des Lagereibetriebes der Kaufmann

ſchaft wurde der Kaffee zur Lagerung im Bereich der Rauf

mannſchaft herangezogen . Man hat ſich auch nie geſcheut,

in den Hanſeſtädten Kaffeekonſignationen beleihen zu laſſen .

Dasſelbe gilt dom Rohzucker. Es iſt ferner anzunehmen,

daß die Artikel Hafer, Weizen, Mähnen und Schweife, ſowie

Felle, die allerdings nur in kleineren Quantitäten gegen

Warrants eingelagert worden ſind, ohne Warrants vielleicht

nicht zur Lagerung gekommen wären . Es ſcheint in dieſem
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Fall die neu erſchloſſene Beleihungsmöglichkeit entſcheidend

auf die Einlagerung eingewirkt zu haben 95).

Auch für die Entwidelung Lübeđế gilt, was die Lom=

bardierung der Lagerſcheine anbelangt, dasſelbe wie in Bremen.

Troß der Warrantordnung iſt der Lübecker indoſſable Warrant

kein negazionables Papier geworden . Er iſt faſt ohne Aus

nahme, ſoweit meine Erkundigungen reichen , falls er über

haupt zur Beleihung gebraucht worden iſt, in den Händen

der beleihenden Bank geblieben , er hat nicht die Funktion

eines indoſſablen Warrants, ſondern die eines gewöhnlichen,

durch Zeſſion übertragbaren Lombardſcheins gehabt.

§ 7 .

Wenn wir nun nach dem Grund dieſer relativ geringen

Erfolge forſchen , ſo treten zwei Punkte ſo überragend in den

Vordergrund, daß neben ihnen die übrigen Gründe des Miß

erfolges faſt ganz verſchwinden. Es handelt ſich nicht um

die Normativbeſtimmungen
oder die inneren Betriebsvorſchrif

ten . Sie ſind in allem weſentlichen genau ſo geſtaltet, wie

anderwärts auch. Auch die Höhe des Tarifs, in der ja eine

Riſikoprämie enthalten iſt, die der Einlagerer dem Lager

halter für die im Warrantverkehr über das gewöhnliche Maß

der Haftpflicht des Lagerhalters hinausgehende Sicherheit

gewährleiſtet, kommt nicht in Betracht, da ſie faſt ohne jede

95) Da zwar die Zahlen der Ein- und Ausfuhr für die verſchiedenen

Waren den tabellariſchen Überſichten des Lübecker Þandels ents

nommen werden können , dieſe aber den Lagerverkehr nicht ſpezifi

zieren, und da zivar der Lagerverkehr der Kaufmannſchaft in ſeiner

Summe und ſpezifiziert bekannt iſt , nicht aber die Höhe der bei

den einzelnen Firmen in Privatſpeichern eingelagerten Beſtände,

iſt es weder möglich , das Verhältnis der überhaupt eingelagerten

Beftände zu den warrantierten , noch das Verhältnis der gelagerten

zu den tranfitierenden Heftänden zu ermitteln. Zu jagen iſt nur,

daß naturgemäß nur ein Teil der in Betracht kommenden Waren

zur Einlagerung und damit zur Möglichkeit der Warrantierung

gelangt.
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Ausnahme nicht allein als niedrig zu bezeichnen iſt, ſondern

ſich ſogar immer auf noch niedrigerem Niveau befindet, als

man das in Hamburg für nötig erachtet hat . Es handelt

ſich vielmehr nur um die Konſtruktion des Pfandrechtes und

um das Fehlen des wechſelmäßigen Regreſſes der Indoſſanten .

Die beſondere Regelung des Pfandrechts, deſſen weit über

das gewöhnliche Pfandrecht des Lagerhalters hinaus verfügte

Ausdehnung wir bereits oben betrachtet haben , entſtammt

dem an ſich begreiflichen Streben der Lagerverwaltung, ſich

gegen etwaige Verluſte ficherzuſtellen , wie ſie aus der Aus:

ſtellung von Warrants für ſie durch den etwa mit ſolchen

Scheinen möglicherweiſe getriebenen Mißbrauch reſultieren

könnten , ſoweit das nur denkbar iſt. Es waren dazu

zwei Wege denkbar; entweder die Einführung ſo ſcharfer

Kontrolle der Auslieferung von Waren, die gegen Warrants

eingeliefert ſind, insbeſondere jedesmalige eingehende Prüfung

ſämtlicher Indoſſamente, wie ſie die Ordnung nur als Be

rechtigung des Lagerhalters vorſieht, nicht als eine Pflicht,

oder die Sicherung durch Konſtituierung eines erweiterten

Pfandrechtes des Lagerhalters . Der erſte Weg iſt nicht ge:

wählt, weil die zu erwartenden Mehrkoſten der Verwaltung

der entſcheidenden Majorität bedenklich waren. So blieb der

Leßte Weg. Er iſt gefährlich , inſoweit auf ihm die bei der

gewöhnlichen Lombardierung von Waren für den Beleiher

vorhandene Sicherheit weſentlich herabgeſekt iſt. Die Sache

ſieht aber bedenklicher aus , als ſie iſt, da tatſächlich andere

Forderungen der Kaufmannſchaft, der Ausſtellerin der War

rants , als ſolche aus dem Lagergeſchäft ſelbſt kaum zur

Entſtehung gelangen können , weil die Raufmannſchaft faſt

keine anderen Geſchäfte betreibt als die Lagerhaltung . Als

Entſtehungsgrund für ſonſtige Forderungen gegen ihre Ein

lagerer könnte höchſtens ihr Lagerbetrieb, ſoweit er ſich ohne

Ausgabe von Warrants vollzieht, und ihr Bugſierbetrieb im

Lübecker Safen in Betracht kommen. Immerhin iſt ſicher,

daß außerhalb des Lagergeſchäftes der Kaufmannſchaft, in

dem Warrants ausgeſtellt werden, Forderungen ihrerſeits an
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ihre Einlagerer entſtehen können, und das iſt ſchlimm genug

und gibt der gewählten Konſtruktion ihres Pfandrechtes eine

nicht zu unterſchäßende, gegen die Einbürgerung von War

rants gehende Bedeutung.

Diejenige Anſtalt, die außer lokalen Banken in erſter

Linie für eine Beleihung von Lübecker Warrants in Betracht

kommen konnte, die Reichsbank, hat ſich auf den Standpunkt

geſtellt, daß ſie die Beleihung ſolcher Warrants nicht ohne

weiteres unter Anerkennung der Beſtimmungen der Ordnung

vornehmen könne, ſondern daß vorher die Kaufmannſchaft

auf die ſonſt ihr allein zuſtehende Feſtſtellung von Qualität,

Menge, Gewicht und Wert der einzulagernden Waren in der

Weiſe verzichten müſſe, daß dieſe Feſtſtellung ſowohl vor

bezw . bei Abſchluß des Pfandgeſchäftes , alſo auch während

der ganzen Dauer des Geſchäftes von einem Tarator der

Reichsbank nach den gewöhnlichen Lombardbeſtimmungen der

Reichsbank vorgenommen werde. Die Reichsbank hat weiter

als Bedingungen aufgeſtellt: 1. Indoſſierung des bereits

indoſſierten Warrants an ſie ſelbſt, 2. jedesmalige Angabe

der der Kaufmannſchaft als Lagerhalter aus Lagergeld zc.

($ 22) zuſtehenden Anſprüche.

Die Negoziabilität der Lübecker Warrants iſt ſchon durch

dieſe Vorſchriften, denen ſich die Kaufmannſchaft als Lager

halter gefügt hat, ſtark herabgeſeßt.

Der zweite Fehler des Gefeßes liegt in dem Mangel

des wechſelmäßigen Regreſſes. Schon auf der Nürnberger

Konferenz war die Forderung nach ſpringenden Regreß auch

für Lagerſcheine erhoben . Sie iſt damals und ebenſo bei

der Neuredaktion des Handelsgeſekbuches unter den Tiſch

gefallen . Den Fehler empfinden natürlich nicht diejenigen

Beleiher, die aus erſter Hand den Warrant empfangen , ihn

ſich indoſfieren laſſen und ihn dann in ihrem Portefeuille

als durch Waren gedeckten Schuldſchein liegen laſſen, ſondern

nur die , welche den Warrant als negoziables Papier be

trachten und als ſolches von Hand zu Hand gehen laſſen

wollen . Die Bedeutung des Warrants als Warenumſaß .
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papier hängt an der Exiſtenz oder der Verweigerung des

ſpringenden Regreß . Denn für ſie alle, die den Warrant

als ſolchen , ſeinen eigentlichen Eigenſchaften entſprechend

benußen wollen, iſt es in dem Moment, in dem es darauf

ankommt, den Warrant zu realiſieren und Schwierigkeiten

entſtehen , von der allergrößten Wichtigkeit, wechſelmäßigen

ſpringenden Regreſſes verbrieft zu haben . Nun kann man

gewiß nicht ſagen, daß die Einführung des ſpringenden Re

greſſes für ſich allein ohne weiteres dem Warrant ſo ge

ſteigerte Umlaufsfähigkeit zu geben geeignet wäre, daß alles

darauf ankäme. Das Beiſpiel Bremens, das ja den ſpringen

den Regreß beſikt, lehrt das Gegenteil. Denn auch dort

iſt der Warrant nach dem erſten Indoſſament im Portefeuille

der Bank als einfacher Warenſchuldſchein liegen geblieben.

Aber weitere Überlegung zeigt doch, daß die Einführung des

ſpringenden Regreſſes das einzige Mittel iſt, das den War

rant ſo weit negoziabel zu machen im ſtande iſt, daß Banken

den von ihnen aus zweiter Hand angekauften Warrant, der

ja immer durch Ware gedeckt ſein muß , als Bankdeđung

nicht anſtatt, aber neben dem diskontierten Wechſel verwenden

können . Ohne ſpringenden Regreß iſt, wie die Reichsbank

noch in ihrer großen Überſicht von 1876—1900 96) erklärt

hat , die Verwendung einer Lombardforderung zur Bank

deđung unmöglich. Mit der Einführung des ſpringenden

Regreſſes dürfte der größte Teil der dort erhobenen Bedenken

hinfällig werden 9 ). Wichtig iſt allerdings eine notwendige

Einſchränkung des ſpringenden Regreſſes bei Warrants. Es

iſt durchaus erforderlich , die Geltendmachung des wechſel

mäßigen Regreſſes davon abhängig zu machen , daß vorher

I

1

96) S. 105.

97) Eine weitere Frage, die von der Frage der Bantdedung an fich

durchaus zu trennen iſt , iſt die Frage der Notenbedeckung bei

Zettelbanten durch indoſſable Warrants. Es iſt ſelbſtverſtändlich ,,

daß für dieſen Zweď mindeſtens das Erfordernis des wechſelmäßigen

Regreffes erfüllt ſein muß , um in eine Dialuffion dieſer Möglich.

feit einzutreten .
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der Verſuch, ſich aus der Ware zu befriedigen, erfolglos ge

blieben ſei . Simonſon führt treffend aus 98): „ Führt

man den Regreß ein , dann follte man aber auch für eine

Beſtimmung, welche ihn erſt geſtattet, nachdem die Befriedi

gung aus der Ware nicht zur vollen Tilgung der Bankſchuld

geführt hat, ſorgen, anderenfalls möchte der Pfandſchuldner

aus der Gewährung der dinglichen Sicherheit ſo geringen

Nußen ziehen , daß die Verpfändung von Lagerſcheinen für

ihn kaum einen Wert hätte. Der ſolvente Mann wird die

Benußung der ganzen Einrichtung dann wahrſcheinlich meiden

und anſtatt, daß man das Publikum zu deren Benußung

ermuntert, würde man bas entgegengeſepte Reſultat erzielen ,

indem gegen die dann wohl vorzugsweiſe von zweifelhaften

Elementen nachgeſuchte Warenbeleihung das etwa ſchon be
ſtehende Vorurteil nur wachſen kann .“

Der Grund für die Verweigerung des ſpringenden Re

greſſes in Lübeck wird kaum ein fachlicher geweſen ſein . Man

wird wohl nicht fehlgehen, anzunehmen, daß er weſentlich in

der Abſicht gelegen hat, ein Eingreifen der Landesgeſeßgebung,

das durch deſſen Einführung notwendig geworden wäre, zu

vermeiden und wohl auch , wenigſtens in kaufmänniſchen

Kreiſen, in einer gewiſſen Beſorgnis vor der Schaffung eines

zweiten Papiers mit wechſelmäßiger Verbindlichkeit.

Nicht zu vergeſſen iſt aber ein Grund , der außerhalb

der Einflußſphäre der Beteiligten lag und liegt, der Mangel

an Warentypen im Großhandel , den wir in Deutſchland

immer noch auf allen Gebieten beklagen . Zwar kommt dieſer

Geſichtspunkt für Lübeck ſpeziell bei dem durch die Ordnung

neuerdings feſtgeſeßten Verbot des Vermiſchungsdepots nicht

de lega lata in Betracht. Er mußte aber hier erwähnt

werden , da die amerikaniſche Entwickelung des Warrant

verkehrs in Getreide doch mit voller Deutlichkeit gezeigt hat,

wie große Antriebe gerade im Beſtehen von Warentypen und

98) A. Simonfon in dieſer Zeitſchrift BD . XLV S. 584.
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im Großhandel mit ſolchen für die Ausbildung eines regen

Lagerhausverkehrs und damit der Warrants liegen 99) .

8 8 .

Aber nicht ganz ausſchließlich ſind die Mißerfolge auf

die Struktur der Ordnung ſelbſt zurüdzuführen . Auch die

Verwaltung trägt eine gewiſſe Schuld. So wird man wohl

nicht zu weit gehen , wenn man die Feſtſeßung von zweierlei

Betriebsgebühren , ſchwerer laſtender für Lagerung gegen

Warrant, billigerer für Lagerung ohne Warrant, als ganz

hervorragend geeignetes Mittel bezeichnet, den Wunſch nach

Ausſtellung von Warrants zu verhindern , mindeſtens aber

zu beſchränken . Denn bei ſolcher Sachlage konnte ja für

den Geſchäftsverkehr gar kein Gedanke näher liegen als der,

daß derjenige , der Waren gegen Warrant einlagere, Bes

leihungsabſichten , vielleicht ſogar unſolider Art, habe, die ihm

troß höherer Belaſtung wichtiger ſeien , als das Erſparen

von Lagerzinſen .

Die Entwicklung hat denn auch gezeigt, daß dieſe Dif

ferenzierung unmöglich ſo durchzuführen war. Dahin zielende

Verbeſſerungen ſind denn auch ſchon am 1. September 1903

erfolgt, eine Gleichſtellung der Tarife iſt aber noch nicht

eingetreten.

Noch ſchlimmer iſt eine Erſcheinung geweſen, die heute

bereits der Vergangenheit angehört, aber ſo intereſſant iſt,

daß ſie an dieſer Stelle beſprochen werden muß. Die Drd

nung hatte natürlich nur die Ausgabe von indoſſablen War

rants ſeitens der Kaufmannſchaft im Auge und zwar für

folche Waren, die in deren Gewahrſam lagerten . Nun gab

99) Vgl. beſonders 4. b. Pereira , Getreibebanken , begründet auf

dem Prinzip der Fungibilitat, Wien 1881. Für die Vereinigten

Staaten von Nordamerika vgl. die Aufſäße von Schumacher in

Conrads Jahrbüchern LXVI, LXVII ( 1896) und E. Sachs,

Über Getreidelager, in dieſer Zeitſchrift Bd. XVIII (N. F. III)

6. 418 ff .
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aber die eben erwähnte Verſchiedenheit der Koſten für Lage

rung mit oder ohne Verlangen nach der Ausſtellung von

Warrants Gelegenheit , eine mir wenigſtens in Deutſchland

ſonſt noch nicht bekannt gewordene neue Klaſſe von Warrants

zu ſchaffen. Es tauchten Privatwarrants nach engliſchem

Muſter, fogar mit zur Hälfte engliſchem Tert auf, und zwar

wurden ſie zur Unterſchrift der Kaufmannſchaft von dem

betreffenden Einlagerer vorgelegt mit der Abſicht, ſo die Bes

glaubigung der erfolgten Einlagerung der Ware bei der

Kaufmannſchaft auf einem nicht von ihr ausgeſtellten Privat

warrant zu erreichen . Die Sachlage war folgende. Die

Kaufmannſchaft ſtellte Warrants aus nach Maßgabe der

Warrantordnung von 1900 ; dieſe enthielten ordnungsmäßig

die Unterſchriften des Präſes der Handelskammer, eines Se

kretärs der øandelskammer, des Lagerverwalters und eines

Kaſſenbeamten. Neben dieſer Lagerungsmethode hatte aber

die Kaufmannſchaft ihre alte und ſeit 1901 billigere Ge

pflogenheit, in formloſer Weiſe ohne Ausgabe von War

rants Einlagerungen zu vollziehen , beibehalten . Nach ihr

wurden Einlagerungen nur von dem Lagerverwalter und

einem Gehilfen beſcheinigt . Raufleute , die im engliſchen

Zuckergeſchäft ſtanden, begehrten nun von der Handelskammer

die Unterzeichnung von Privatwarrants folgender Form :

(Warrantformular fiehe umſtehend S. 446.)

Natürlich konnte keine Rebe davon ſein , daß dieſem

Anſinnen willfahrt wäre, denn damit hätte die Handelskammer

ja zweifellos Gelegenheit gegeben , die ärgſten Mißverſtänd

niſſe über den Inhalt und die Qualität dieſer Warrants

gegenüber den von ihr nach Maßgabe der Warrantordnung

von 1900 ausgeſtellten zu veranlaſſen , ja ſie hätte dadurch

die Hand dazu geboten , die Qualität ihrer eigenen Unter

ſchrift auf ihren korrekten Warrants zu diskreditieren . Es

konnte ja gar keinem Zweifel unterliegen, daß ſolche Privat

warrants im Sinne der Warrantordnung von 1900 inkorrekt

waren, da ſie den Forderungen des § 363 Abſ. 2 des HGB.



X. X. IN LÜBECK

Schifffahrt und Spedition .

Abtheilung Spedition.

Lagerschein No. 79

Lagerbuch A Fol . 40

Warrant No. 79

WarehousebookA Fol.40

über for

500 Sack Roh -Zucker 500 bags Raw -Sugar

und

curanz von

Ich empfing und lagerte I acknowledge to have received,

Lagerhaus, Abth. II Lübeck Lagerhaus, shed II Lübeck

unterWasser and insured for M. 9500.- against

M. 9500.- und trug in meine Lager- risk of fire River and entered in

bücher ein auf den Namen my warehousebooks in the name of

Zuckerfabrik G. Actiengesellschaft, G.

oderFeuerassec
u

and

or

Z G92 Z G 92

and

or

500 Sack Roh -Zucker 500 bags Raw -Sugar

angeblich Bo. 5040535 Kilos. said to weigh Gr.5040535 Kilos.

Auszuliefern an den Inhaber dieses To be delivered to the holder of

Lagerscheins unter Rückgabe des. this warrant on returning the same

selben und der angehefteten Asse with the annexed policy certificate
und

2 - Police
oder

Assecuranz-Certi
of insurance and against settlement

ficats gegen Erstattung der Lager- of the charges, beginning to -day as

spesen von heute ab wie unten under. Insurance expires on the

bemerkt. Versicherung läuft ab am 20 th May 1902.

26. Mai 1902.

Für Syrupiren und Durchschlagen der Säcke nicht verantwortlich .

LÜBECK, 29. November 1901.

curanz

We certify that the above parcel is stored
with us .

Wir bescheinigen , dass obige Parthie unter

uns lagert .

Der Lagerhalter : The warehousekeeper :

Controlled and entered :Controlirt und eingetragen :

unter Lg.- No.936.

Einlagerungsspesen sowie Lagerspesen

vom29. Nov. 1901 ab ruhen auf der Waare .

Ich bin berechtigt, aber nicht verpflich

tet , die Legitimation des Präsentanten dieses

Lagerscheins zu prüfen .

The above parcel is subject to charges

for housing and warehouse charges from

the 29. Nov. 1901

Iam entitled , but not bound , to verify the

claim of the party presenting this warraat .
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nicht entſprachen und ſomit auch der Indoſſabilität entbehrten,

wenigſtens ficher in Deutſchland. Die Seſſion ſolcher nicht

indoſſabler Lagerſcheine konnte auch in Deutſchland keine

Schwierigkeiten bereiten . Auf ſie konnte es aber für den

engliſchen Verkehr gar nicht ankommen, da für ihn nur das

Indoſſament in Betracht kam. Wegen der mangelhaften

Qualität dieſer Privatſcheine hätte aber ihre Indoſſierung

in England zu großen Schwierigkeiten führen können 100) .

Man hat daher in Lübeck zeitweilig zu dem immerhin

nicht unbedenklichen Mittel gegriffen , auf ſolchen Privat

warrants die Lagerungsbeſcheinigung allein durch den Lager

verwalter geben zu laſſen. Kurze Zeit haben ſolche Lübecker

Privatwarrants ihre Exiſtenz gefriſtet, bald aber hat ſich

herausgeſtellt, daß ſolche Warrants allenthalben , auch in

England , nicht als beleihungsfähig angeſehen wurden. In

folgedeſſen haben es faſt alle Einlagerer vorgezogen , ſolche

Privatwarrants durch Warrants der Kaufmannſchaft nach

träglich zu erſeßen .

Dieſe Tatſachen zeigen mit voller Deutlichkeit einmal

die abſolute Notwendigkeit einheitlicher Regelung der War

rantfrage durch Reichsgeſeß, andererſeits aber ebenſoſehr die

Dringlichkeit des wirtſchaftlichen Bedürfniſſes nach einer

ſolchen Regelung der Materie.

100) Nach einer Mitteilung der Hamburger Freihafen- Bagerhausgeſells

ſchaft follen gutem Bernehmen nach Privatwarrants im Zuder

geſchäft ſeit 1885 im deutſch -engliſchen Verkehr vorgetommen ſein.

In England exiſtieren ſolche Privatwarrants , doch iſt man fich

dort 1. über deren Unterſchied von den Dodwarrants und 2. über

ihren Unterſchied gegenüber allen kontinentalen Warrants völlig

klar , auch iſt in England beſonders bekannt , daß ſolche Privat

warrants in Deutſchland allgemein bisher nicht vor:

gekommen find. Eine Begünſtigung ſolcher Privatwarrants ſeitens

der Handelskammer hätte fomit bedentlichen Manipulationen Tür

und Tor öffnen können.

I
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§ 9 .

Nachdem wir die Entwickelung und die inneren Gründe

des Mißerfolges der Lübecker Warrantordnung
von 1900

erörtert haben, bleibt übrig den Verſuch zu machen, die Lehren

zu ziehen, welche die Behandlung dieſes geſeggeberiſchen
Er

perimentes zu ermitteln geſtattet. Zuerſt dürfte feſtzuſtellen

ſein, daß dieſer Verſuch im weſentlichen geſcheitert iſt wegen

der Stellung , die diejenigen Kreiſe gegenüber dem neuen

Warenpapier eingenommen haben, die nach dem Zwecke des

ganzen Inſtitutes berufen ſein ſollten , es als Warentradi

tionspapier (Warenumſakpapier
) oder als Warenkreditpapier

in der Weiſe zu benußen , daß der Schein in den Verkehr

eingeführt wurde und von Hand zu Hand gehen konnte. Es

iſt von vornherein zuzugeben, daß die vielſeitige Gebrauchs

möglichkeit, die dem Warrant des Zweiſcheinſyſtems
inne:

wohnt, dem Lübecker Warrant, der dem Einſcheinſyſtem an

gehört, abgeht. Die wichtigſte Tatſache des Zweiſcheinſyſtems
,

daß es geſtattet, nebeneinander und zu gleicher Zeit bis zu

einem gewiſſen Grade Verpfändung und Verkauf der warran

tierten Ware vorzunehmen, iſt in Lübeck nicht vorhanden,

aber immerhin hätte der neue Lübecker Warrant wenigſtens

einem dieſer Zwecke zur Zeit dienen können . Daß man ihn

ſo gut wie gar nicht benußt hat , kann alſo nicht in ſeiner

Qualität als Einſchein liegen, ſondern muß in ſeiner juriſtiſchen

Konſtruktion, wie wir zeigten, hauptſächlich in der Konſtrut

tion des Pfandrechtes, ſeinen Grund haben.

Ein weiterer Grund des Mißerfolges beruht auf der

Tatſache, daß die Zirkulationsfähigkeit der Lübecker Warrants

durch zwei Maßnahmen von vornherein gebunden war , es

fehlte dem Warrant der wechſelmäßige Regreß und damit

die Möglichkeit, Geldgeber, die dem kreditſuchenden Teil fern

ftanden , die die Verhältniſſe des Kreditſuchenden nicht aus

eigener Kenntnis beurteilen konnten , zur Kreditgewährung

heranzuziehen. In genau derſelben Richtung wirkte die Bes

ſchränkung der Gültigkeit der Lübecker Warrants auf das
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Lübecker Staatsgebiet , deſſen Kleinheit , wie ſich wieder ge

zeigt hat, die ganze Aktion unnüß gemacht hat .

Das ſind Punkte , die bei dem Verſuch, ein Warrant

ſyſtem innerhalb des Deutſchen Reiches einzuführen, vollkommen

in den Hintergrund treten , abgeſehen von der Frage des

wechſelmäßigen Regreſſes. Hätten wir nur ein Reichs -War

rantgeſet wie das Bremer Geſeß vom 13. April 1877 oder

wie den Nieſſerſchen Entwurf von 1889 , ſo könnte es

gar kaum einem Zweifel unterliegen, daß wir lange einen be

trächtlichen Warrantverkehr im Deutſchen Reich gehabt haben

würden. Den wirtſchaftlichen Bedürfniſſen des Reiches dürfte

ein Vorgehen auf dieſem Wege nur von Nußen ſein. Die

notwendigen Vorbedingungen hat der Rieſſerſche Entwurf

ausgezeichnet kodifiziert. Eine zweite Frage, die zwar im

Zuſammenhang mit der nach der Einführung eines Warrant

ſyſtems ſteht, aber doch ſo große ſelbſtändige Bedeutung für

ſich hat , daß ſie nicht im Rahmen dieſer Darlegungen be

handelt werden kann , iſt die Frage nach der Bedeckung der

Banknoten, die von Zettelbanken ausgegeben werden. Deutſch

land hat ſich mit Rückſicht auf die Lage des Warenlombards

und auf das Nichtvorhandenſein eines Warrantſyſtems felbſt

verſtändlich bisher nicht dazu verſtehen können , Warrants

zur Notendeckung zuzulaſſen , wenn ſchon höchſt wahrſcheinlich

ausländiſche Warrants zu ſolchem Zweck an ſich nicht unge

eignet geweſen wären und wohl auch angeboten worden ſind.

Frankreich , Belgien , Öſterreich und Italien haben entweder

fofort bei der Einführung eines Warrantſyſtems oder kurz

darauf den Schritt getan, Warrants zur Notendeckung zuzu

laſſen . Alle dieſe Staaten gehen heute ſo weit, daß ſie War

rants und Wechſel bei der Berechnung der Banknotendeckung

in keiner Weiſe mehr voneinander ſcheiden . Ein guter War:

rant gilt ihnen nach dieſer Richtung hin ebenſoviel wie ein

guter Wechſel. Die Vorausſeßung für eine ſolche Behand

lung des Warrants iſt ſelbſtverſtändlich das Vorhandenſein

wechſelmäßigen Regreſſes; daß trozdem weſentliche Unter

ſchiede zwiſchen Wechſel und Warrant beſtehen, wird niemand
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leugnen. Aber ihre Vorzüge und ihre Nachteile ſind nicht

dieſelben , ja man könnte vielleicht ſagen , daß ihre gegen

ſeitigen Vorzüge und Nachteile einander in der glücklichſten

Weiſe mit Rückſicht auf die Frage einer Banknotendeđung

ergänzen . Gewiß iſt die Liquidität des Wechſels größer als

die des Warrants. Der direkte Zugriff des Wechſelgläubigers

gegen ſeinen Schuldner , und zwar gegen deſſen geſamtes

Vermögen, fichert dem Wechſel. einen weſentlichen Vorſprung

nach dieſer Richtung. Denn ſo ſcharf wie man das Exekutiv

verfahren im Warrantverkehr auch ausgeſtalten mag , nie

wird man darüber hinauskommen können , dem Gläubiger

in erſter Linie und unter allen Umſtänden den Verſuch der

Befriedigung aus der Ware aufzuerlegen. Gewiß wird hier

durch die Liquidität des Warrants in etwas herabgeſeßt.

Dem gegenüber ſteht aber ein ganz weſentlicher Vorteil des

Warrants. Während der Wechſel niemals den Schuldgrund,

ſeinen Entſtehungsgrund in klaren Worten zeigt, wenn auch

ein genauer Beobachter und Renner des Wechſelmarktes in

der Regel ihm ſeinen Entſtehungsgrund anzuſehen vermag,

gibt. der Warrant regelmäßig in dürren Worten an , daß

dem Geſchäft ein Warengeſchäft zu Grunde liegt . Man

kann nicht mehr Warrants ausſtellen, als ihnen Waren zu

Grunde liegen . Wenn ferner die Beleihungsgrenze des War

rants nicht unvernünftig hoch gezogen wird — ſie darf nie

höher gezogen werden , als daß der Beleihende , abgeſehen

von unvorherzuſehenden Preisſtürzen auf dem Warenmarkt,

immer außerhalb des Marktes, immer unterhalb des Markt

preiſes bleibt - iſt der Zugriff des Warrantgläubigers gegen

die immer in natura vorhandene, dem Warrant zu Grunde

liegende Ware ficherer als das Vorgehen des Wechſel:

gläubigers gegen einen faulen Wechſelſchuldner 101) . Man

-

101 ) Es ſoll hier die kniffliche Frage nicht behandelt werden, wie War:

rants zu behandeln ſind, denen vermutlich Warenbeſtände zu Grunde

liegen , die überhaupt noch nicht oder nur teilweiſe vom Kredit :

ſuchenden bezahlt ſind. Das iſt ein Punkt, an dem fich der Pers

ſonalkredit ſo eng wie nirgends ſonſt mit dem Realfredit berührt.
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wird daher wohl ſagen können, daß die Methode, Warrants

in die Banknotendeckung einzurechnen , nicht allein bisher im

Auslande zu keinen Mißerfolgen geführt hat, ſondern im

Gegenteil vermöge der beſonderen Eigenſchaften gut kon

ſtruierter Warrants zu einer Erleichterung der Möglichkeit,

Banknotendeckung zu finden, geführt hat.

Es ſollte an dieſer Stelle nur angedeutet werden, daß

neben den großen, in der Literatur hundertfältig immer

wieder gezeigten Vorteilen der Warrants als Warenumſak

und Warenkreditpapiere auch noch ein anderer ſteht , dem

eine große Bedeutung weder wegen der Natur des Warrants

noch wegen etwa bisher mit ihnen gemachten ſchlechten Er

fahrungen abgeſprochen werden kann .

Wenn wir unſere Beobachtungen zuſammenfaſſen wollen,

müſſen wir ſagen : Über die hervorragende praktiſche Bedeu

tung eines geſeßlich für den ganzen Bereich der Geſeßgebung

einer Volkswirtſchaft geregelten Warrantſyſtems, als des

vorzüglichſten Mittels der Befruchtung des Realkreditweſens

im Þandelsverkehr herrſcht überhaupt kein Zweifel mehr in

den Kreiſen , die die Produktivität des Handels anerkennen .

Es beſtehen dagegen einmal Differenzen darüber , welches

die beſtgeeigneten Mittel zur Erreichung des Zweckes ſeien ;

man ſtreitet, ob das Einſchein- oder das Zweiſcheinſyſtem

rationeller ſei , welches von beiden mehr ohne bedenkliche

Nebenwirkungen arbeite. Ferner beſtehen Zweifel, ob War

rants zur Dedung der Notenausgabe einer Bank wie der

Reichsbank überhaupt geeignet erſcheinen . Aber außerhalb

des Kreiſes , in dem ſolche Fragen fühl erörtert werden,

zeigen ſich noch heute ſehr ſtarke und in ihrer Wirkung nicht

zu unterſchäßende Beſtrebungen, die jeder ſyſtematiſchen , ge

ſeßlichen Regelung eines Warrantverkehrs feindlich gegen

überſtehen , unſere landwirtſchaftlichen Agitatoren und einzelne

Eine Sicherheit vor Mißgriffen liegt hier wohl nur in der Tatſache,

daß die für das Gewähren von Realkredit in Betracht kommenden

Geldgeber dieſelben find wie die an der Gebung von Perſonalkredit

beteiligten Perfonen .
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Kreiſe der Montaninduſtrie. Bei der großen Bedeutung des

politiſchen Einfluſſes dieſer Kreiſe iſt die Durchſeßung eines

Warrantſyſtems auf dem Wege der Legislative ſchließlich

auch eine Machtfrage. Denn Gründe ſchlagen nicht immer

durch. In legter Linie wird es ſich in Deutſchland darum

handeln , bei den politiſchen Parteien die Überzeugung zu

verbreiten , daß man in der Fortentwickelung des Waren

kredits ein brauchbares Mittel zu ſehen habe, um eine volks

wirtſchaftlich geſündere Kreditgebarung herbeizuführen , als

ſie der heute durchaus vorherrſchende reine Perſonalkredit

gewähren kann. Wenn auch die politiſchen Verhältniſſe ſo

wohl im Reich wie in Preußen kaum danach angetan zu

ſein ſcheinen , den politiſchen Kampf um die Einführung eines

Reichswarrantgeſekes als in nächſter Zukunft bevorſtehend

erſcheinen zu laſſen und dieſen Kampf mit Vertrauen in eine

im Sinne des Fortſchrittes ausfallende Entſcheidung zu be

grüßen, ſo verlangt doch die Wichtigkeit der Frage die

Weiterbehandlung des Problems , da es wohl als ausſichts

los bezeichnet werden darf , daß nach den bisherigen ent

mutigenden Mißerfolgen noch weitere Landesregierungen

Verſuche auf dieſem Gebiet anſtellen werden .

Wenn auch die Oppoſition der Agrarier gegen jede

Stärkung des Handels, ja gegen ſeine Anerkennung als

gleichberechtigter Faktor unſerer Volkswirtſchaft wohl unüber:

windlich iſt, da ſie auf mangelhafter Einſicht in das Weſen

der Volkswirtſchaft beruht, ſo kann man doch hoffen , wenigſtens

den Widerſtand der Induſtrie allmählich zu beſeitigen, indem

man mit Gründen operiert. Wir haben oben gezeigt , daß

die Vertreter der Induſtrie ihren ablehnenden Standpunkt

nur damit begründen , daß ſie von der Einführung von

Warrants einen Anreiz zur Überproduktion befürchten. Dieſe

Warnung iſt, was wohl zu beachten iſt, 1887 zuleßt aus:

geſprochen. Gerade ſeit jener Zeit hat ſich aber in Deutſch

land eine Entwickelung vollzogen , die nach zwei Richtungen

wichtig iſt. Es iſt einerſeits die weit fortgeſchrittene Ron

zentration der Induſtrie und die dadurch erſt ermöglichte
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Kartellbildung und andererſeits die durch die Kartelle und

Syndikate bis zu hohem Grade vervollkommnete Abſaßtechnik,

die in der Zurückdrängung des Großhandels durch die Ver

kaufsorganiſationen , die Abſaßverbände , ihren Ausdruck ge

funden hat .

Beide Tatſachen wirken in derſelben Richtung. Sie

verſuchen , die Induſtrie immer mehr zum allein beſtimmen

den Teil der Höhe der Produktion , ihres Preiſes, ja ſogar

ihrer Art zu machen. Worin liegt nun der Grund , daß

dieſe mächtigen , auf mehr oder minder freiwilligem Zu:

ſammenſchluß beruhenden Verbände ihre Produktion nicht

ſo weit ſchüßen können, daß die bloße Eriſtenz von Warrants,

die Möglichkeit, in beſſerer Weiſe als jeßt Warenbeſtände zu

beleihen, genügen ſollte, um eine Überproduktion in greifbare

Nähe zu rücken ?

Es kann doch nicht wohl bezweifelt werden , daß die

Syndikate folchen vielleicht hier oder dort in Betracht kom

menden Beſtrebungen gerade heute mit ganz anderer Wucht

entgegentreten können und entgegentreten werden wie früher

vor dem Zuſammenſchluß der Verbände. Wenn aber in

den 80er Jahren ein ſolches Bedenken große Beachtung

verdiente , ſo kann doch ießt dieſer Gegengrund nicht mehr

mit Recht gegen einen volkswirtſchaftlichen Fortſchritt, wie es

die Einführung eines Warrantſyſtems mit einheitlichem Aus

bau über das ganze Reich hin ſein würde, ins Feld geführt

werden . Gewiß, es mag für ein Walzwerk, das fich infolge

einer momentanen ſtarken Zurückhaltung des Verbandes in

ſeiner Produktion höchſt unerwünſcht beſchränkt ſieht, eine

gewiſſe Verlođung darin liegen, auf Vorrat gangbare Profile

abzuwalzen, um die Walzſtrecken normal zu beſchäftigen und

dann das Produkt zu warrantieren, ſolange es nicht in der

Lage iſt, es zu verkaufen . Es iſt auch zuzugeben , daß für

die Verbände in der Möglichkeit, die durch das Vorhanden

ſein regelmäßigen Warrantverkehrs Outſiders gewährt werden

würde , ſo zu verfahren , eventuell einige Unbequemlichkeit

erwachſen fönnte. Aber das darf doch nie ein Grund ſein,

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd . LVIII.
30
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um eine ſonſt als volkswirtſchaftlich nüßlich erkannte Kredit

einrichtung nicht zuzulaſſen . Ich möchte auch ſtark in Zweifel

ziehen , daß in den maßgebenden Kreiſen der ſchweren In

duſtrie ſolchen Bedenken, die mir allerdings von bedeutenden

Eiſeninduſtriellen entgegengebracht ſind, ein durchſchlagendes

Gewicht beigelegt wird .

So ſteht doch immerhin noch die Frage ſo , daß man

hoffen kann , daß der Fortſchritt in nicht allzu ſpäter Zeit

zum Sieg gelangen wird.

Anhang.

Jagerſdeiu (Warrant-)ordnung der Kaufmannſdaft zu

Lübeck.

1

$ 1 .

Durch Senatsdekret vom 1. Dezember 1900 iſt der

Kaufmannſchaft auf Grund des § 165 des Lübediſchen Aus

führungsgeſeßes zum Bürgerlichen Geſekbuche, Handelsgeſeka

buche und zur Wechſelordnung vom 30. Dktober 1899 die

Ermächtigung zur Ausſtellung von durch Indoſſament über:

tragbaren , an Order lautenden Lagerſcheinen ( Warrants) im

Sinne des § 363 Abſ. 2 des Handelsgeſezbuches vom 10.Mai

1897 erteilt worden .

§ 2.

Der Lagerſcheinverkehr ſteht unter der Oberleitung der

Handelskammer.

Die Aufſicht über die Lagerverwaltung wird von dem

Kaſſenausſchuß der Sandelskammer wahrgenommen . Die

Lagerverwaltung wird von den von der Handelskammer

damit beauftragten Beamten ( Lagerverwaltern) geführt .

Beſchwerden über die Lagerverwaltung find an den

Vorſißenden des Kaſſenausſchuſſes zu richten.

Über Beſchwerden gegen Entſcheidungen oder Verfügungen

des Kaſſenausſchuſſes entſcheidet die Sandelskammer.

An Friſten ſind die Beſchwerden nicht gebunden .
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$ 3 .

Die Lagerſcheine der Kaufmannſchaft werden nach dem

in Anlage A 1) beigefügten Muſter ausgefertigt.

Jeder Lagerſchein (Warrant) muß an Order lauten und

enthalten :

1. den Namen und Wohnort des Einlagerers,

2. die Bezeichnung, die Menge und das Gewicht der

Ware , ſowie , wenn ſie eine Marke hat , auch dieſe,

3. die Nummer des Scheines und die Nummer , unter

welcher die Ware lagert,

4. die mit dem Einlagerer etwa getroffene beſondere

Vereinbarung über die Abnahme der Ware (8 24),

5. die von der Lagerverwaltung etwa feſtgeſtellten Mängel

der Waren oder der Verpackung (§ 16),

6. den Tag der Ausfertigung,

7. die Unterſchriften

a ) des Präſes der Handelskammer oder eines ſeiner

Stellvertreter,

b) eines Sekretärs der Handelskammer,

c) eines mit der Lagerverwaltung betrauten Beamten

der Handelskammer (Lagerverwalters ),

d) eines von dem Kaſſenausſchuſſe der Handelskammer

damit beauftragten Kaſſenbeamten .

§ 4 .

Die Übergabe des indoſſierten Lagerſcheines ſteht der

Übergabe der Güter gleich (vergl . § 424 des Handelsgeſeks

buches ).

Wer einen Lagerſchein beleiht, erwirbt ein Pfandrecht

an den Gütern durch die Übergabe des indoſſierten Lager

ſcheines.

Die Forderung auf Herausgabe der Güter und das

Pfandrecht gehen durch Übergabe des indoſſierten Lager

ſcheines auf jeden gutgläubigen Dritten über.

§ 5 .

Der rechtmäßige Beſiß des Lagerſcheines iſt der einzige

Rechtsgrund, auf den der Anſpruch auf Herausgabe der auf

dem Scheine bezeichneten Güter geſtüßt werden kann . Zu

einer Prüfung der Rechtmäßigkeit des Beſißes , insbe

ſondere zu einer Prüfung der Echtheit der auf dem Lager

1) Die Anlagen A-E find hier nicht mit abgedrudt.
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ſcheine befindlichen Unterſchriften iſt die Lagerverwaltung

berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Jede Beſchränkung des Indoſſaments iſt der Lagerver

waltung gegenüber unwirkſam .

$ 6 .

Die Kraftloserklärung abhanden gekommener Lagerſcheine

iſt nach 98 1003 ff. der Zivilprozeßordnung bei dem hieſigen

Amtsgericht zu beantragen. Bis zur Kraftloserklärung des

Lagerſcheines kann die Ware an den zum Aufgebotsantrage

Berechtigten ausgeliefert werden, wenn er eine dem Kaſſen

ausſchuſſe der Þandelskammer genügende Sicherheit ge

leiſtet hat .

Außer in dieſem Falle hat die Auslieferung nicht anders

als gegen Rücgabe des mit einer Empfangsbeſcheinigung

verſehenen Lagerſcheines zu erfolgen.

$ 7 .

Die Einlagerung von Waren darf nur an Orten ge

ſchehen, die der Senat als dazu geeignet anerkannt hat.

$ 8 .

Die Anmeldung von Waren zur Einlagerung gegen

Erteilung eines Lagerſcheines erfolgt nach dem als Anlage B

beigefügten Muſter im Bureau der Lagerverwaltung , die

Übergabe des Lagerſcheines an den Einlagerer an der Kaſſe

der Kaufmannſchaft.

In dem Anmeldeſcheine iſt das Geſaintbruttogewicht

mindeſtens annähernd und, wenn die zu lagernden Waren

in mehreren Kollis eingeliefert werden ſollen , auch das

Bruttogewicht eines jeden Rollos über 1000 kg anzugeben.

Der Schein muß außerdem eine die ordnungsmäßige Lage

rung ermöglichende Bezeichnung der Waren enthalten.

Wenn der Einlagerer eine Bearbeitung der Ware wäh

rend der Lagerung wünſcht — § 9 —, iſt dies unter ge

nauer Angabe der Art der Bearbeitung im Anmeldeſchein

ausdrüdlich zu erklären .

Entſtehen infolge unrichtiger Angaben oder des Fehlens

vorgeſchriebener Angaben auf einem Anmeldeſcheine Koſten

oder ſonſtige Schäden oder Nachteile , ſo iſt dafür der Ein:

lagerer verantwortlich. Neben dem Einlagerer haftet jeder

nach ihm zur Verfügung über die Waren Berechtigte, welcher

von der Unrichtigkeit oder Unvollſtändigkeit der Angaben

Kenntnis hatte.

.

5
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$ 9 .

Die Lagerverwaltung übernimmt außer dem Lagern,

Aufnehmen und Abſeßen der Waren gegen die tarifmäßigen

Gebühren auf beſonderen Antrag auch die Bearbeitung der

bei ihr eingelagerten Waren durch ihre Arbeiter gegen Er

ſtattung der Selbſtkoſten mit 20 Prozent Aufſchlag oder nach

feſten, auf dieſer Grundlage vereinbarten Säßen.

Die Lagerverwaltung iſt berechtigt, aber nichtverpflichtet,

Arbeiten und Leiſtungen, welche ſie imIntereſſe der Erhaltung

oder Beſſerung der eingelagerten Waren für erforderlich hält,

auch ohne einen dahingehenden Antrag (aber nicht, wenn ein

bezügliches Verbot vorliegt), auf Koſten des zur Verfügung

über die Ware Berechtigten auszuführen .

Darlehen und Vorſchüſſe auf die bei ihr eingelagerten

Waren gewährt die Kaufmannſchaft nicht.

§ 10.

Die Lagerverwaltung iſt berechtigt, Waren , welche ihr

zur Einlagerung ungeeignet erſcheinen , zurückzuweiſen. Von

der Lagerung ausgeſchloſſen ſind ſolche Waren, deren Lage

rung in den für den Lagerſcheinverkehr beſtimmten Lager

räumen wegen ihrer Feuer- oder Erploſionsgefahr kraft

polizeilicher Vorſchriften verboten iſt.

$ 11 .

Waren, über die ein Lagerſchein ausgeſtellt werden ſoll,

werden von der Lagerverwaltung vom Fahrzeug abgenommen

und dahin abgeliefert.

Der Einlagerer und die nach ihm zur Verfügung über

die Ware Berechtigten begeben ſich des Rechtes , die Ware

durch eigene Angeſtellte oder Arbeiter befördern oder bear

beiten zu laſſen .

§ 12 .

Loſes Getreide in geringeren Mengen als 50 Tonnen

wird nicht mit dem Elevator aufgenommen, auch nicht gegen

Lagerſchein gelagert.

$ 13.

Das Aufnehmen der Waren erfolgt der Regel nach in

derjenigen Reihenfolge, in welcher die Fahrzeuge am Orte

der Lagerung eintreffen. Bei gleichzeitiger Ankunft ents

ſcheidet der Zeitpunkt der Anmeldung im Bureau der Lager

verwaltung.
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Iſt mit der Lagerverwaltung eine beſtimmte Vereinbarung

wegen Entladung eines Fahrzeuges getroffen, ſo geht dieſes,

wenn es rechtzeitig zur Stelle iſt, anderen vor.

§ 14 .

Die Führer der Fahrzeuge haben zunächſt ihre Papiere

im Bureau der Lagerverwaltun
g abſtempeln zu laſſen .

Nach Aufnahme der Waren wird von dem Lagerver

walter nach dem Muſter in Anlage C eine Quittung erteilt .

$ 15 .

Zu einer Verwiegung der Waren iſt die Lagerverwal

tung ohne beſonderen Auftrag des Einlagerers nicht ver

pflichtet. Sie iſt jedoch , namentlich zur Kontrolle der Ge

wichtsaufgaben , jederzeit dazu berechtigt. Wird hierbei

feſtgeſtellt, daß das Gewicht zu niedrig angegeben war, ſo

hat der Einlagerer die durch das Verwiegen und die ſonſt

etwa entſtandenen Koſten zu vergüten .

Loſes Getreide foll im Lagerhauſe eingehend und aus

gehend nach dem Ermeſſen der Lagerhausverwaltung entweder

über die automatiſchen Wagen und den Bandtransport gehen

oder unter Verwiegung durch beeidigte Wäger mit den ſonſti

gen maſchinellen Einrichtungen oder Handkrähnen aufgenom

men , reſpektive abgeſeßt werden.

Eine Unterſuchung des Inhalts der Rolli findet ohne

Antrag des Einlagerers gleichfalls in der Regel nicht ſtatt;

doch iſt die Lagerverwaltung jederzeit dazu befugt, wenn ſie

Grund für die Annahme zu haben glaubt , daß der Inhalt

nicht richtig angegeben ſei.

$ 16 .

Ausbeſſerungen der Verpadung, welche bei der Beförde

rung der Waren vom Rai oder vom Schiffe zum Lagerraume

ſich als notwendig erweiſen , werden durch die Angeſtellten

der Lagerverwaltung auf Koſten des Einlagerers beſchafft.

Bei der Annahme der ihr zugeführten Waren iſt die

Lagerverwaltung lediglich ſolche Mängel der Waren und

ihrer Verpackung feſtzuſtellen verpflichtet, die von außen leicht

erkennbar ſind . Feſtgeſtellte Mängel ſind auf dem Lager

ſcheine zu vermerken .

$ 17 .

Nach ordnungsmäßiger Einlagerung der Güter wird

darüber ein Lagerſchein ( 3) ausgefertigt. Er iſt gegen

Rüdlieferung der Aufnahmequittung (§ 14 Abſ . 2 ) an der
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Raſſe der Kaufmannſchaft entgegenzunehmen . Gebühren

werden für den Lagerſchein nicht erhoben.

Die Lagerverwaltung iſt berechtigt, aber nicht verpflichtet,

über Waren verſchiedener Gattung einen gemeinſchaftlichen

Lagerſchein auszuſtellen , fertigt aber auf Antrag für jede

einzelne angemeldete Partie je einen Lagerſchein aus.

$ 18 .

Jeder Lagerſchein wird nur einmal ausgefertigt. Dupli

kate werden nicht ausgeſtellt.

Sollen über eine Warenmenge, über welche ein Lager:

ſchein ausgeſtellt iſt, ſpäter mehrere ( Teil-)Lagerſcheine aus

geſtellt werden , ſo iſt der zuerſt ausgeſtellte Schein zurück

zuliefern und für jeden neuen Schein eine Gebühr von

50 Pfennig zu entrichten ; außerdem ſind die etwaigen Koſten

für Sortierung, Umlagerung, Verwiegung u. ſ . w . zu ver

güten .

Wenn für eine auf einen Anmeldeſchein eingebrachte

Warenmenge die Ausſtellung mehrerer Lagerſcheine über Teile

dieſer Menge verlangt wird , ſo finden die Vorſchriften des

vorigen Abſaßes mit der Maßgabe Anwendung , daß einer

der Lagerſcheine gebührenfrei erteilt wird.

$ 19 .

Der rechtmäßige Inhaber des Lagerſcheins kann jeder

zeit auf vorherigen ſchriftlichen Antrag an die Kaſſe der

Kaufmannſchaft gegen Rückgabe des quittierten Lagerſcheines

und gegen vorherige Entrichtung der auf den Waren ruhen

den Koſten (§ 22)die Auslieferung der auf dem Lagerſchein
bezeichneten Waren beanſpruchen .

§ 20.

Auf Antrag findet auch die Auslieferung nur eines

Teiles der Ware ſtatt. Solchenfalls hat der Antragſteller

einen Abnahmeſchein (Muſter in der Anlage D ) nach vor

heriger Abſtempelung durch die Kaſſe der Kaufmannſchaft

unter Beifügung ſeines Lagerſcheines bei der Lagerverwaltung

einzureichen und auf Verlangen der leßteren auch die auf

der lagernden Ware bis dahin rubenden Koſten ganz oder

teilweiſe vorher zu entrichten.

Der Abnahmeſchein hat nur für den Tag ſeiner Ab

ſtempelung Gültigkeit.

Zur Prüfung der Echtheit der Unterſchriften auf den

2



460 Mollwo : Die Lübeder Warrantordnung von 1900.

Abnahmeſcheinen ſind die Raſſe der Raufmannſchaft und die

Lagerverwaltung berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Die erfolgte Auslieferung der Ware wird von der

Lagerverwaltung auf dem Lagerſchein vermerkt; dieſer wird

dem Antragſteller zurückgegeben. Gegen Quittierung des

eingelieferten Lagerſcheines kann auch über den auf Lager

gebliebenen Reſt der Ware ein neuer Lagerſchein ausgeſtellt

werden.

Wenn es ſich um lojes Getreide handelt und der ver :

bleibende Reſt weniger als 30 Tonnen beträgt , kann die

Lagerverwaltung dieſofortige Einſackung des Reſtes bean

ſpruchen , widrigenfalls die ſofortige Abnahme des Reſtes

verlangt werden kann .

$ 21 .

Der Inhaber des Lagerſcheines iſt zur Entnahme von

Proben befugt. Er hat ſich zu dieſem Zwecke unter Vor

legung des Lagerſcheines an der Kaſſe der Kaufmannſchaft

einen Probeentnahmeſchein nach dem in Anlage E beigefügten

Muſter abſtempeln zu laſſen . Der Schein muß die Menge

der zu entnehmenden Proben , ſowie die Angabe , an wen

dieſelben geliefert werden ſollen, enthalten .

Der Schein iſt nur für den Tag der Abſtempelung

gültig .

Die als Probe zu entnehmende Menge der Ware ift

auf dem Lagerſcheine abzuſchreiben.

$ 22 .

Der Kaufmannſchaft ſteht ein Pfandrecht zu an den

gegen Lagerſchein eingelagerten Gütern, ſowie an den an

beren Stelle hinterlegten Werten wegen aller ihr an den

Einlagerer und an den rechtmäßigen Beſißer des Lager

cheines zuſtehenden Anſprüche, insbeſondere wegen der Lager

und der Beförderungskoſten , wegen der Anſprüche für die

Bearbeitung der Waren , die Ausbeſſerung der Verpackung

u . f. w ., ſowie wegen etwaiger Anſprüche auf Schadenerſaß.

Die Höhe der Lager- und der Beförderungskoſten richtet

fich nach den jeweilig geltenden Gebührenfäßen der Kauf

mannſchaft.

Die Ausübung des Pfandrechtes richtet ſich nach den

dafür beſtehenden Vorſchriften des Bürgerlichen Geſekbuches.

$ 23.

Für Schäden , welche durch Verluſt oder Beſchädigung

der Waren ſeit der Empfangnahme bis zur Ablieferung ent
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ſtanden ſind , haftet die Kaufmannſchaft, ſofern nicht der

Verluſt oder die Beſchädigung auf höhere Gewalt zurüczu

führen iſt oder ſich durch die natürliche Beſchaffenheit der

Güter, namentlich inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche

Leckage und dergleichen , oder durch Mängel der Verpackung

oder durch Umſtände, die der Einlagerer oder der Lagerſchein

inhaber zu vertreten hat, erklären läßt.

Die Gebühren find für in Verluſt geratene oder für

beſchädigte Güter auch dann zu bezahlen , wenn die Kauf

mannſchaft für den Verluſt oder die Beſchädigung nicht

haftet.

Für die Richtigkeit der angegebenen Gattung der Waren

haftet die Kaufmannſchaft nur dann, wenn die Warengattung

von ihr feſtgeſtellt worden iſt und der Lagerſchein einen

Vermerk hierüber enthält .

Eine Verſicherung gegen Feuersgefahr übernimmt die

Kaufmannſchaft nicht; ſie haftet für Feuerſchäden ſelbſt dann

nicht, wenn ſie durch Verſchulden ihrer Angeſtellten entſtan

den ſind.

Jede Haftung der Kaufmannſchaft erliſcht, wenn der

Empfänger nicht ſpäteſtens bei Abnahme der Ware etwaige

Verluſte oder Schäden durch die Lagerverwaltung feſts

ſtellen läßt .

Falls über die Haftung der Kaufmannſchaft oder über

die Höhe des von ihr zu leiſtenden Schadenerſaßes eine

Einigung nicht erzielt wird, hat die Entſcheidung unter Aus

ſdhluß des Rechtsweges nach Maßgabe der Vorſchriften des

zehnten Buches der Zivilprozeßordnung durch ein Schieds

gericht zu erfolgen .

Die Schiedsrichter ſollen möglichſt aus der Zahl der

hieſigen beeidigten Sachverſtändigen ernannt werden. Der

Umſtand, daß ein von der Kaufmannſchaft ernannter Schieds

richter Mitglied dieſer Körperſchaft iſt, berechtigt die andere

Partei nicht zu ſeiner Ablehnung.

Wenn die beiden zuerſt ernannten Schiedsrichter fich

nicht einigen , oder wenn eine Partei es vor Abgabe des

Schiedsſpruches beantragt , haben die beiden Schiedsrichter

einen Dbmann zuzuziehen . Um die Ernennung des Obmannes

ſoll , falls die Schiedsrichter fich darüber nicht einigen , der

Vorſigende der Rammer für Handelsſachen des hieſigen Land

gerichts erſucht werden .

I
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$ 24 .

Die Lagerverwaltung wird, wenn ſie eine Veränderung

an der Verpackung oder an der Ware ſelbſt wahrnimmt, den

Einlagerer hiervon in Kenntnis ſeßen und ihn auffordern ,

etwa nötige Vorkehrungen zur Verhütung von Verluſten oder

Schäden zu treffen. Sie iſt auch berechtigt, auf Koſten der

Beteiligten ſofort ſelbſt das Erforderliche vorzunehmen . Sie

kann ferner in dringenden Fällen dieſer Art, namentlich

wenn nach ihrem Ermeſſen die Ware wegen Wertvermindes

rung keine genügende Dedung für die auf ihr laſtenden

Lager- und ſonſtigen Koſten mehr bietet , die ſofortige Ab

nahme der Ware verlangen und, falls dieſem Verlangen

nicht entſprochen wird oder falls der Inhaber des Lagerſcheines

nicht zu ermitteln iſt, ſich ohne Weiteres auf Grund ihres

Pfandrechtes durch Veräußerung der Ware für ihre Anſprüche

($ 22) Befriedigung verſchaffen.

§ 25 .

Die Lagerverwaltun
g iſt befugt, falls nicht Anderes

verabredet und aus dem Lagerſcheine erſichtlich iſt, nach

dreimonatlicher Kündigung , früheſtens jedoch ſechs Monate

nach dem Tage der Einlagerung, die Åbnahme der Waren

zu verlangen .

Die erfolgte Kündigung iſt , wenn möglich , auf dem

Lagerſchein zu bemerken , anderenfalls dreimal mit einem

Zwiſchenraum von je mindeſtens fieben, höchſtens zehn Tagen

im Amtsblatt und für die Dauer der Kündigungsfriſt durch

Aushang am Lagerhauſe und in der Börſe befannt zu

machen.

Wird nach Ablauf der Kündigungsfriſt oder der verein

barten und aus dem Lagerſcheine erſichtlichen Friſt die Ware

nicht abgenommen, ſo iſt die Lagerverwaltung befugt, nach

vorgängiger Anzeige an den Inhaber des Lagerſcheines oder,

falls dieſer nicht zu ermitteln iſt, nach dreimaliger, mit einem

Zwiſchenraume von je mindeſtens ſieben und höchſtens zehn

Tagen im Amtsblatt zu erlaſſender Aufforderung, welche

während dieſer Zeit auch am Lagerhauſe und in der Börſe

anzuheften iſt, die gelagerte Ware nach Ablauf einer Woche

nach der Anzeige, beziehungsweiſe nach der legten Aufforde

rung im Amtsblatt , ganz oder teilweiſe nach Maßgabe der

geſeblichen Vorſchriften für den Pfandverkauf zu verkaufen

und ſich für ihre Anſprüche (822) aus dem Erlöſe bezahlt

zu machen .
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Von dem erfolgten Verkaufe hat die Lagerverwaltung

dem Inhaber des Lagerſcheines ſofort Anzeige zu machen ;

iſt dieſer nicht zu ermitteln , hat die Anzeige in der für die

Anzeige des bevorſtehenden Verkaufes vorgeſchriebenen Weiſe

zu geſchehen .

Ein etwaiger Überſchuß verfällt zu Gunſten der Kauf

mannſchaft, wenn er nicht innerhalb zweier Jahre nach der

vorſchriftsmäßigen Bekanntgabe des erfolgten Verkaufes von

dem rechtmäßigen Beſißer des Lagerſcheines gegen Rüdgabe

des quittierten Scheines eingefordert wird . Eine Vergütung

von Zinſen für den Erlösüberſchuß findet nicht ſtatt.

§ 26.

Wer Güter zur Einlagerung gegen Lagerſchein übergibt

oder in Bezug auf gelagerte Güter Aufträge gibt, ſowie

jeder , der einen Lagerſchein der Kaufmannſchaft erwirbt,

haftet der Kaufmannſchaft in vollem Umfange für jedes Ver

ſchulden der in ſeinem Geſchäfte angeſtellten Perſonen , ſeiner

ſonſtigen Beauftragten , ſowie der von dieſen Perſonen für

Arbeiten an der zu lagernden oder gelagerten Ware ange:

nommenen Arbeiter . Auch unterwirft er ſich allen Beſtim

mungen dieſer Ordnung.

$ 27.

Abänderungen dieſer Drdnung bedürfen zu ihrer Gültig

keit der Genehmigung des Hohen Senates .



VII .
1

5

Die redtliche Natur der fillen Geſellſdaft unter

beſonderer Berückfighligung ihrer hiftoriſden Entwickelung.

Von

Herrn Referendar Erich Lübbert in Poſen.

$ 1 .

Einleitung.

Die Frage nach der rechtlichen Natur der ſtillen Geſell

ſchaft ſoll hier noch einmal aufgeworfen werden. Nachdem

man im vorigen Jahrhundert eine Zeitlang an der nun über

ein halbes Jahrtauſend alten Geſellſchaftskonſtruktion gerüttelt

hat , iſt in den leßten Jahrzehnten der Streit wieder der

ſtummt und zur Zeit erklärt die unumſchränkt und unbekämpft

herrſchende Meinung die ſtille Geſellſchaft für eine Geſellſchaft

des bürgerlichen Rechts ?). Der Angriff auf jene alte Ron

ſtruktion erſcheint ſo heute mißglückt; ſchuld daran iſt die

Tatſache, daß man ihn nicht nachhaltig genug ?) und daß

1) Bgl. die fämtlichen neueſten Arbeiten über die ſtilte Geſellſchaft.

Ausgenommen ſind nur : Eberlein , Die ftille Gefellſchaft, Differt.

Greif&wald 1898 S. 23, und Löwenſtein , Die ſtille Geſellſchaft,

Diſſert. München 1896 S. 14 ; dieſe beiden erklären zwar, die ſtille

Geſellſchaft ſei feine Gefelichaft , ſondern eine Art Arebitverhälts

nis ; aber ſie führen dieſe Anſicht in keiner Weiſe durch und ſtellen

tatſächlich die ſtille Geſellſchaft durchweg vom Standpunkte der

Geſellſchaftstheorie aus dar.

2) Beſonders nicht hiſtoriſch genug ; auf hiſtoriſche Belege hat ſich

eigentlich nur Qaftig in ſeinen zahlreichen Schriften wirtlich ges

ſtüßt, aber von einer ganz falſchen Vorausſeßung außgehend und

darum erfolglos ; vgl. unten § 5 1.
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man ihn mit der durchaus ungerechtfertigten Abſicht unter

nahm , die ſtille Geſellſchaft für ein „ modifiziertes “ oder

„ qualifiziertes Darlehen“ 3) oder (ziemlich unklar) für ein

„modifiziertes Gläubiger- oder Kreditverhältnis " 4) zu erklären.

Hier ſoll jener Angriff nun von einer ganz neuen Seite aus

unternommen werden und beſonders auch unter Verwendung

des Rüſtzeuges , das die hiſtoriſchen Forſchungen der legten

Jahrzehnte geliefert haben “).

§ 2 .

Die Kommenda und ihre partiariſche Geſtaltung.

I. Unſere heutige ſtille Geſellſchaft führt hiſtoriſch zurück

auf die Kommenda , ein Rechtsverhältnis, bei dem der eine

Kontrahent verpflichtet iſt, das ihm vom anderen anvertraute

Gut durch Handel (und zwar zunächſt immer durch Seehandel)

in deſſen Intereſſe umzuſeßen . Dieſer Saß ſteht heute all

gemein in Geltung, nachdem ſeinerzeit Laſtig in zahlreichen

Schriften die Entwickelung der ſtillen Geſellſchaft als eines

,,Kapitalgeſchäfts " aus der Kommenda als einem „ Arbeits

geſchäft“ für unmöglich erklärt hat - ohne daß es ihm aber

gelungen wäre, dieſe auf Grund abſtrakter Definitionen vor

gefaßte Anſicht mit hiſtoriſchen Belegen erhärten zu können “).

兰 )

13 ) Dahn , Handelsrechtliche Vorträge 1875 S. 86 und 92 ; Freefe,

Die Kommanditgeſellſchaft und die ſtille Geſellſchaft, Differt. Greifs:

wald 1877 S. 13 ; Schoen , Vergleichende Darſtellung der Rechts

verhältniſſe der Rommanditgeſellſchaft und der ſtillen Geſellſchaft,

Differt. Königeberg 1899 ; ferner Saftig , z. B. in Endemanns

Handbuch BD. I S. 707 .

4 ) b . bahn , Stommentar zum Allg. D. GB. 1877 & 2 zu Art . 250 ;

Anich ü 3 - Völderndorff , Kommentar zum Ang. D. HGB.

Bd. II , 2 1885 S. 874 ; Behrend , Lehrbuch des Handelsrechts

BD. I 1886 S. 666 Anm. 46 ; Thöl , Lehrbuch des bandelsrechts

BD.I 1879 S. 353 ; Eberlein a. a . D .; Löwenſtein a. a . D.;

ROHG. XIII Nr. 19 ; RG. bei Gruchot XXIX S. 996.

5) Literatur fiehe insbeſ. bei Rarl Sehmann , Lehrbuch des Hans

belérechts, Leipzig 1906, S. 332 Anm. 2 .

6 ) Zur Aritit Saftige vgl. zuerſt Gierte in dieſer Zeitidrift

1

1
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Was nun jene eingangs erwähnte Kommenda anlangt , ſo

iſt es ihre partiariſche Geſtaltung, die den Ausgangspunkt

für die Entwickelung der ſtillen Geſellſchaft bedeutet , jene

Geſtaltung, bei der der. zur Arbeit verpflichtete Kontrahent,

der das anvertraute Gut im Handel umzuſeßen hat, als Ent

gelt für ſeine Arbeit eine Quote des dabei gewonnenen Rein

ertrags erhält.

Wir finden dieſes partiariſche Rechtsverhältnis am frühe

ften nachweisbar in islamitiſchen Rechtsquellen ") unter dem

Namen Kirad, dann in Italien ſeit dem 10. Jahrhundert 8),

hier unter dem Namen Commenda, und im nordiſchen Recht

des 13. Jahrhunderts ) ; zur gleichen Zeit war es auch be

reits in den deutſchen Hanſeſtädten in Übung. Dagegen iſt

meines Erachtens aus den uns bekannten Quellen nicht mit

Sicherheit zu entnehmen , daß die Römer der klaſſiſchen

Rechtsperiode partiariſche Kommenden abgeſchloſſen haben 10).

Wir brauchen hier nicht weiter darauf einzugehen , in

welcher Beziehung das Vorkommen jenes partiariſchen Arbeits

geſchäftes in Deutſchland zu ſeinem Auftreten in den anderen

1

Bd. XXVII S. 687 f. , dann beſonders Goldichmidt, Univerſal

geſchichte des Handelsrechts 1891 S. 270 Anm. 125.

7 ) Vgl. Rohler , Die Kommenda im islamitiſchen Recht, Würzburg

1883, S. 3 f.

8) Die früheſten Nachweiſe fiehe bei Silberſchmidt, Die Rom.

menda in ihrer früheſten Entwickelung bis zum 13. Jahrhundert
S. 38.

9) Hier hjáfélag genannt; Pappenheim in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXXVI S. 85 ff.; dazu v. A mira , Nordgerm . Obligationen :

recht II S. 820.

10) Dies behauptet Goldfd midt in dieſer Zeitſchrift Bd. XXXV

S. 80-81 , fich ſtüßend auf die (aber ziemlich dunkle) Stelle

Dig. 16. 3, 7.2 (vgl . auch Laſtig in dieſer Zeitſchrift Bd.XXIV

S. 413) ; ferner Goldſchmidt in Univerſalgeſchichte S. 91 , mit

Hinweis auf Dig. 17.2, 52. 7 , und Silberichmidt (Rommenda)

S. 14 , fich berufend auf Dig. 17. 2 , 44 ; aber gerade das Moment

der partiariſchen Gewinnbeteiligung fehlt in dieſen beiden leßt

genannten Digeftenſtellen.
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.

oben genannten Ländern ſteht. Die Behauptung Schmidts 11)

S. 2 , es handle fich hier um die Verpflanzung eines frem

den italieniſchen Rechtsinſtituts nach Deutſchland , erſcheint

jedenfalls ungerechtfertigt und man darf wohl mit Rehme 12)

S. 378 , Kohler a . a . D. S. 5 und Silberſchmidt 13)

annehmen , daß es ſich hier um eine univerſale Rechtsent

wickelung handelt, bei der die einzelnen, durch regen Bandels

verkehr verbundenen Gebiete des islamitiſchen , romaniſchen

und germaniſchen Rechts in ſteter Wechſelwirkung neben

einander ſtehen .

II. Der Tatbeſtand der Kommenda ſchlechthin wäre nach

römiſchem Recht unter das Mandat einzubegreifen ; nach

heutigem Recht wäre die Kommenda Auftrag (nämlich falls

der Kommendatar oder Traktator keinen Arbeitslohn erhält)

oder Werkvertrag mit Geſchäftsbeſorgung . (8 675 BGB. ,

nämlich falls der Traktator eine Vergütung für ſeine Arbeit

erhält) und eventuell Kommiſſion (falls nämlich die Voraus

ſegungen des KGB. SS 383, 406 vorhanden ſind). Das

einzige Begriffsmerkmal der Kommenda ſchlechthin iſt die

Verpflichtung des Traktators ; nicht iſt es Begriffsmerkmal

der Kommenda, ob und wie der Traktator für ſeine Arbeit

entſchädigt wird ; der Traktator kann (abgeſehen davon, daß

ihm nach Mandatsgrundſäßen ſeine Auslagen zu erſtatten

ſind) unentgeltlich arbeiten, oder er kann einen feſten lohn

erhalten, oder er kann partiariſch entſchädigt werden, ſo daß

er von dem Reingewinn , den er bei der Umſeßung des

anvertrauten Gutes macht , eine Quote erhält (5. 5. alſo

zurückbehält, wenn er alles andere nach Beendigung der

Kommenda herauszugeben hat [heute BGB. § 667]) .

Die partiariſche Kommenda ſteht alſo zur Kommenda

11 ) Schmidt, Handel & geſellſchaften in den deutſchen Stadtrechtquellen

des Mittelalters, Breslau 1883 .

12) Rehme , Lübecker Handelsgeſellſchaften u. ſ. w . , in diejer Zeit

ſchrift Bd. XLII S. 367 ff.

13) Silberi midt , Kumpanie und Sendeve , im Archiv für

bürgerl. Hecht Bd. XXIII.
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ſchlechthin in dem Verhältnis, in dem die Spezies zur Gats

tung ſteht; und zwar tritt für die partiariſche Rommenda

zu dem Begriffsmerkmale der Kommenda ſchlechthin (der

Verpflichtung des Traktators) als ſpezielles Begriffsmerkmal

die Entſchädigung des Traktators durch eine Gewinnquote

hinzu.

III. Dieſe Erkenntnis iſt eine verhältnismäßig junge.

Sie findet ſich zuerſt in der Literatur angedeutet bei Par:

deſſus 14) , dann bei lep a 15) , Weber 16) und Gold

fchmidt (Univerſalgeſchichte S. 262) ; aber ohne daß einer

von dieſen Schriftſtellern die Bedeutung dieſer Erkenntnis

recht eingeſehen hätte ; wirklich klar ausgeſprochen findet ſie

ſich erſt bei Silberſchmidt (in Kumpanie u. Sendeve

a. a. D.), dem ſie in ſeiner „Kommenda a . D. " noch ziemlich

fremd geweſen iſt 17) 18). Es ſcheint, als hat erſt Crome 19),

indem er den allgemeinen Begriff des partiariſchen Rechts

verhältniſſes entwickelte, das volle Verſtändnis für das Weſen

der partiariſchen Kommenda ermöglicht, obwohl Crome a. a . D.

felbſt die Kommenda nirgends auch nur erwähnt. Bis dahin

hat die partiariſche Kommenda das Schickſal aller anderen

partiariſchen Rechtsverhältniſſe teilen müſſen : man hielt die

partiariſche Beteiligung für etwas ſo ſehr der „ Geſellſchaft“

Eigentümliches , daß man , wie die anderen partiariſchen

Rechtsverhältniſſe 20), ſo auch die partiariſche Kommenda in

meiſt nicht eben klarer Weiſe halb und halb für eine societas

erklärte (vgl. unten Anm. 24) .

14) Collection de lois maritimes vol. IV S. 527 N. 5 .

15) In dieſer Zeitſchrift Bp . XXVI S. 435 .

16) Weber , Zur Geſchichte der Sandelegeſellſchaften (1889) S. 19.

17) Auch in Kumpanie und Sendeve a. a . D. ſcheint Silberſchmidt

unter Kommenda “ nur die partiariſche Rommenda verſtehen zu

wollen , wie man dies bisher allgemein getan hat ; vgl. § 2 a. E.

und Silberſchmidt, Rommenda S. 72 ff.

18) In „Das partiariſche Rechtsgeſchäft “, 1897.

19) Neuerdings vgl. Aarl Lehmann , Lehrbuch des Handelbrechts

S. 334.

20) Vgl. Grome a. a. D.
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។

Dieſen Mangel an Verſtändnis verrät deutlich ſchon die

Terminologie der Quellen .

Einmal ſtellen ſie die (partiariſche) Kommenda vielfach

mit der societas in eine Linie , ja ſie gebrauchen für den

Tatbeſtand der partiariſchen Kommenda zum Teil geradezu

den Namen societas 21) (zu beachten iſt allerdings hierzu ,

daß die Quellen und beſonders die deutſchen Quellen die

Xusdrücke societas , selschop u . f. w . nicht mit präziſer

Technik verwenden , und daß ſie , wenn ſie ein Rechtsver

hältnis societas nennen , damit nicht etwa ſagen wollen ,

daß hier der Tatbeſtand der römiſchen societas vorliegt);

andererſeits haben ſie für den Tatbeſtand der partiariſchen

Kommenda vielfach andere Bezeichnungen als für den der

nichtpartiariſchen Kommenda ; ſo ſcheint man in Deutſchland

nur die nichtpartiariſche Kommenda mit sendeve bezeichnet

zu haben, während man für den Tatbeſtand der partiariſchen

Kommenda, abgeſehen von der Bezeichnung societas , keinen

beſonderen Namen hatte 22) ; und in Italien ſcheint man,

zum mindeſten in Genua, die Bezeichnung Kommenda nicht

.

21) Statut von Pera c. 211 bei laſtig, Entwickelungswege und

Quellen des Handelsrechts (1897) ; Silberſchmidt, Kommenda

S. 92. Im Lübecker Niederſtadtbuch (bei Rehme a. a . D.) er:

ſcheinen die partiariſchen Rommenden unter der Rubrik , societates“ ;

in ſpäterer Zeit finden wir fie bei Bruns , Sanfiſche Geſchichtes

quellen Bd. II (N. F. 1900) unter dem Namen „ wedderlegginge

unde selschap" (Nr . 40 S. 179), seltzschop (Nr. 51 S. 187)

und ähnlichen Namen .

22) Die zahlreichen Eintragungen bei Mollwo , Das Handlungsbuch

von Hermann und Johann Wittenborg , Leipzig 1901 , die fich

felber als sendeve bezeichnen, laſſen nirgends darauf ſchließen , daß

es ſich etwa um den Tatbeſtand der partiariſchen Kommenda hans

delt ; andererſeits ſcheinen die Eintragungen 14, 18, 20 , 22, 40

und 48 bei Nehme a. a. D. , welche ihrem Inhalt nach partia:

riſche Rommenden befunden, die Bezeichnung sendeve gefliffentlich

zu vermeiden ; vgl. Mollwo a. a. D. S. LIV ff.; Levin , Über

das Rommiſſionsgeſchäft im Hanſagebiet, Differt. Berlin 1887

S. 33 ff.; dazu Silberid midt , Kumpanie u. 1. w. a. a. D.

S. 33.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 31

1

.



470 Lübbert : Die rechtliche Natur der ſtillen Geſellſchaft.

dort verwendet zu haben , wo der Traktator gegen feſten

Entgelt portare laboratum ſoll 23) .

Um eine ſichere Terminologie zu ſchaffen, ſoll hier ohne

Rückſicht auf den Sprachgebrauch der Quellen im einzelnen

Fall von Rommenda dort geredet werden, wo der eine Ron

trahent, der Traktator, dem anderen zum Umſaß anvertrauten

Guts durch (See-)Handel im Intereſſe des anderen verpflichtet

iſt, und weiterhin ſoll, wenn der Traktator als Entgelt für

ſeine Tätigkeit eine Quote vom Reingewinn erhält, für dieſen

Tatbeſtand der Ausdruck „ partiariſche Kommenda“ verwendet

werden, und zwar dies für die italieniſchen wie für die deut:

ſchen Quellen.

Die Quellen des Mittelalters laſſen alſo von Anfang

an ein Verſtändnis für das Weſen der partiariſchen Kom

menda vermiſſen ; und derſelbe Mangel macht ſich ſeitdem

in der geſamten Literatur bis in die leßten Jahre hinein

fühlbar. Man erklärt meiſt die „ Kommenda “ (bei welchem

Ausdruck man nur an den Tatbeſtand der partiariſchen

Kommenda denkt) für eine Art Sozietät 24) und weiß ſich

23) Silberſchmidt, Kommenda S. 99/100. Goldfmidt,

Univerſalgeſchichte S. 262 Anm. 91. Den Ausdrud commendare

verwendet das corpus iuris noch ganz allgemein für anvertrauen

überhaupt, als einen untechniſchen Ausdruct ; fiehe Dig. 16. 3, 24 .

26 ; 50. 16, 186 ; C. 4. 34 ; im Mittelalter verengte ſich dann der

Ausdrud zum techniſchen Begriff für ein ganz beſtimmtes Anders

trauen ; ſpäter hat man dann den Begriff ſtellenweiſe, wie oben

geſagt, noch mehr verengt, und nur noch das portare laboratum

gegen partiariſchen Entgelt darunter verſtanden, wahrſcheinlich weil

man eben fälſchlich die partiariſche Kommenda für etwas von der

nichtpartiariſchen Rommenda ganz Verſchiedenes hielt und darum

auch für die (hier ſo genannte) unpartiariſche Kommenda einen

beſonderen Namen für nötig hielt ; in Genua hieß ſie ſpäter allein

implicita ; Silberſchmidt, Kommenda S. 73.

24) Goldſchmidt, Univerſalgeſchichte S. 262. Rohler a. a . D.

S. 7 ff. Grünhut in Endemanns Sandbuch III S. 175 .

Renaud , Das Recht der Kommanditgeſellſchaften S. 11. Bruns

a . a . D. S. CI ff. Rehme a, a . D. S. 372 fi. Pappenheima a .

1

1
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darum ihr Verhältnis zu dem Tatbeſtand der (hier ſo ge

nannten ) nichtpartiariſchen Kommenda nicht zu erklären 25).

Wir werden ſehen, daß dieſe falſche Tendenz, die par

tiariſche Kommenda für eine societas zu erklären, auch weiter

hin in der Geſchichte der ſtillen Geſellſchaft eine große Rolle

geſpielt hat ; und vielleicht gelingt es dieſer Arbeit , nachzu

weiſen, daß die Aufdeckung jenes bis in unſere Zeit hinein

wirkenden Frrtums nicht nur hiſtoriſche Bedeutung hat,

ſondern daß ſie auch für unſer geltendes Recht von größter

Wichtigkeit iſt.

§ 3 .

Die partiariſche (See-)Kommenda.

In Kommenda wurden ſowohl Waren als auch ſchon

ſehr zeitig Geld gegeben ; urſprünglich ſcheint — im Okzident

wenigſtens die Kommenda nur als Seekommenda auf

getreten zu ſein 26) , ſo daß der Umſaß des anvertrauten

Gutes durch den Traktator im Verlauf einer Seereiſe ge

ſchah. Das Rechtsverhältnis der partiariſchen Kommenda

braucht hier nur ſo weit ſkizziert zu werden, daß die Punkte

hervortreten , an welche unſere ſtille Geſellſchaft hiſtoriſch

anknüpft.

I. Der das Kommendaverhältnis begründende Vertrag

ſcheint in Italien wenigſtens ein Konſenſualkontrakt geweſen

zu ſein ??) ; jedenfalls erzeugte bereits vor Hingabe des Guts

an den Traktator der Vertragsſchluß die Verpflichtung des

-

D
.

a. a. D. S. 95. Laſtig in dieſer Zeitſchrift BD.XXIV S. 410 :

veinſeitige Arbeitsgeſellſchaft“.

25) Vgl die Auseinanderſeßung Mollw0s a . a . D. S. LIV mit

Rehme.

26) Goldichmidt, Univerſalgeſchichte S. 267 Anm . 14 ; Silber

ſchmidt, Rommenda S. 70 , Kumpanie S. 9 ; Weber a. a. D.

S. 36 und 122 ; anderer Anſicht Renaud a. a . D. S. 7

Unm. 20.

27) Anderer Anſicht Renaud a. a. D. S. 5 Anm. 30. Silber

idhmidt, Kommenda S. 95 ; vgl. auch Goldichmidt a. a. D.

S. 261 Anm. 89 a.

1
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Kommendators , dem Traktator ſeine Auslagen zu erſeßen,

und wenn es der Kommendator grundlos nicht zur Hingabe

des Guts an den Traktator kommen ließ, ſo mußte er ihm

den Gewinn zahlen, der dem Traktator bei Ausführung der

Kommenda vorausſichtlich zugefallen wäre 28) ; vom Traktator

ſagt das piſaniſche constitutum usus c. 22 29) , daß er erſt

nach Hingabe des Kommendaguts zum Antritt der Reiſe folle

gezwungen werden können ; daraus braucht man aber nicht

zu ſchließen , daß der Traktator auf Grund des bloßen Ver

trages nicht zur Annahme des Kommendaguts verpflichtet

war ; vielmehr iſt lekteres anzunehmen.

Über die Hingabe des Gutes in Kommenda wurden

wohl in den allermeiſten Fällen Urkunden aufgenommen,

meiſt in Form einer Empfangsbeſcheinigung ſeitens des

Traktators ; dieſe Urkunden haben durchweg nur die Bedeu

tung einer notitia. Schriftlichkeit des Vertrages wurde nir

gends als Vertragsvorausſeßung verlangt (wohl aber zur

Sicherung des Beweiſes vgl. c . usus c . 22 a . a . D.) .

II . Der Traktator war zunächſt zur Ausführung der

Kommenda verpflichtet; er mußte das anvertraute Gut über

See führen und im Handel möglichſt vorteilhaft umſeßen

(Waren gegen Geld und umgekehrt und auch Waren gegen

Geld und dies wieder gegen Waren u. ſ. w . ) ; bei der Er

füllung dieſer Verpflichtung hat der Traktator für omnis

culpa einzuſtehen 3 ); der Traktator hat im Zweifel allen

1

1

€

28) Nach Consolat del mar c. 170 war nur das negative Vertrags:

intereffe zu erfeßen " , vgl. Goldich midt a . a . D.; nach c . usus

c. 22 (Bonaini S. 888 Abſ. 1 a . E.) war der Kommendator

dagegen zur vollen Gegenleiſtung verpflichtet, vgl. unten Anm. 68 .

29) Bei Bonaini , Statuti inediti della Città di Pisa vol. II,

Firenze 1870.

30) Vgl. fürs islamitiſche Recht ftohler a. a . D. $ 5 , fürs deutſche

Recht levin a . a . D. S. 62 ff. Silberſchmidt, Rommenda

S. 112 ff. und die dort zitierten Quellen ; vgl. c . usus c. 22 bei

Bonaini a. a. D. S. 887 und 895 ; C. usus c. 23 bei Bonaini

S. 898 für die compagnia di terra : damnum vero sine culpa

ipsius contingens haveris sit ; nach c, usus c. 22 handelt der

4
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einzelnen auf die Ausführung ſeiner Verpflichtung bezüglichen

Anordnungen des kommendators nachzukommen : er ſteht dem

Kommendator als Mandatar gegenüber 31); aber dieſe Ab

hängigkeit des Traktators vom Kommendator bei Ausführung

des Geſchäfts beſteht nur im Zweifel ; durch ausdrückliche

Vertragsbeſtimmung kann ihm für die Ausführung der Kom

menda im einzelnen mehr oder weniger freie Hand zugeſtan

den werden 32) .

Die zum Umſaß des anvertrauten Guts erforderlichen

Rechtsgeſchäfte widelt der Traktator im eigenen Namen ab 33);

er handelt im eigenen Namen für fremde Rechnung.

Der Traktator hatte zum mindeſten die Befugnis, über

das anvertraute Gut rechtsgültig zu verfügen , ſoweit ſolche

Verfügungen zur vertragsmäßigen Erledigung der Kommenda

nötig waren 34) ; auch konnte der Kommendator dem Traktator

ſchlechthin das Eigentum am Kommendagut übertragen ; das

ſtand ganz im Ermeſſen der Kontrahenten ; die dinglichen

Rechtsverhältniſſe des anvertrauten Gutes ſind für die Bes

ſtimmung eines Rechtsverhältniſſes zwiſchen zwei Kontrahenten

Traktator z . B. kulpos , wenn er Kommendagut ohne Not und

Erlaubnis des Kommendators weiter kommendiert (Bonaini

S. 885–886), wenn er noch andere kommenden eingeht und ohne

Erlaubnis die verſchiedenen Rommendagüter zu einer Geſamtmaſſe

vermengt (Bonaini S. 885).

31) Vgl. Silberſchmidt a. a . D. S. 96.

32) Vgl. c , usus c . 22 bei Bonaini S. 886—887, 896–897.

33) Vgl. Renaud a. a . D. S. 7 Anm. 42. Saftig in dieſer Zeit

ſchrift Bd. XXIV S. 400 ; Lepa ebenda Bd. XXVI S. 448.

Mollwo a . a . D. S. LXI . Rehme a. a. D. S. 389. Silber

ich midt, Kumpanie S. 65 ; cf. Nr. 151 S. 99, bei Bruns

a . a . D. , Hanſeatiſche Urkundenbuch I S. 621 ; zweifelhaft für die

ältere Zeit Goldichmidt a. a. D. S. 265. Silberſchmidt,

Kommenda S. 87 behauptet für die ältere Zeit die direkte Stell:

vertretung , wobei er fich aber auf die a. a. D. Anm. 5 zitierten

Urkunden mit Unrecht beruft ; denn „ad tuum nomen" iſt nicht

mit „in deinem Namen “ , ſondern mit „für deine Rechnung“ zu

überfeßen .

34) Vgl. c . usus c . 22 bei Bonaini S. 896–897 .

.
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3

als Kommenda ganz gleichgültig; maßgebend vielmehr iſt

dafür lediglich die Umſakverpflichtung des Traktators. Bis

her hat man ſtets überſehen , daß die Regelung der Frage

nach dem Eigentum am anvertrauten Gut nur ein acciden

tale negotii bedeutet , und man hat meiſt behauptet, der

Kommendator habe ſtets das Eigentum am Rommendagut

notwendigerweiſe behalten 35) . Aber wahrſcheinlich war eher

das Gegenteil die Regel 36) ; dort, wo Geld in kommenda

gegeben wurde , war es jedenfalls ganz unpraktiſch , den

Kommendator das Eigentum daran behalten zu laſſen 37 ) ,

und auch ſonſt kann das Eigentum am Kommendagut nicht

viel Wert für den Kommendator gehabt haben , wenn ſich

der Traktator damit weit fort über See befand .

Es ſcheint aber (und dieſe Frage darf mit der Eigen:

tumsfrage nicht verwechſelt werden) , als ob einzelne Rechte

das Kommendagut als ein in der Hand des Traktators zu

einem wirtſchaftlichen Zweck gebundenes Sondervermögen

auffaßten , welches daher z . B. nicht für Deliktsſchulden des

Traktators haftete 38) und das für nicht in Ausführung der

Kommenda entſtandene Privatſchulden des Traktators erſt

1

35) Bgl. Endemann , Studien in der römiſch fanoniſtiſchen Wirtſchafts

und Rechtslehre BD. I S. 369 ; Silberſchmidt, Rommenda

S. 85 f., Kumpanie S. 49 ff.; Pappenheim a . a . D. S. 95 ;

Rehme a. a. D. S. 387 Anm. 69 ; Mollwo a. a . D. S.LXIF.;

Rohler a. a. D. § 4 ; Levin a . a. D. S. 49 ff.; dagegen

Goldſchmidt S. 265. Aus der Tatſache, daß der Kommendator

die Gefahr des anvertrauten Gutes trägt, darf nicht darauf geſchloſſen

werden , er müſie auch das Eigentum baran gehabt haben ; denn

dieſe Gefahrtragung gründet ſich nicht auf den Saß : casum sentit

dominus , ſondern auf das obligationenrechtliche Verhältnis zwi:

fchen den Kontrahenten ; vgl . § 3 unter III .

36) Nach c. usus c. 22 bei Bonaini S. 888 icheint die Regel die

zu ſein, daß Verfügungen des Traktators immer gültig bleiben, es

ſei denn, daß er fraudulenter fecerit et qui cum eo contraxerit

fraudem fuerit participatus,

37) Vgl. Goldſchmidt a . a. D. S. 265.

38) Vgl. Hanfiſches Urkundenbuch BD. I S. 565 ; weiter die Urkunden

bei Levin a. a . D. S. 50 ff.

1

1
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.

nach Befriedigung der Gläubiger des Sondervermögens

haftet 39).

III. Die Gegenleiſtung des Kommendators beſteht, ab

geſehen davon , daß er dem Traktator gewiſſe durch Aus

führung der Kommenda entſtandene Aufwendungen an Koſt

und Kleidung erſeßen muß 40), bei der partiariſchen Kommenda

darin , daß der Traktator eine Quote des gemachten Rein

gewinns erhält - in Italien meiſt ein Viertel, die quarta

proficui 41).

Nach Beendigung des Kommendaverhältniſſes (f . hier

über IV) hat der Traktator nach den Grundfäßen vom Mandat

das, was er an Kommendagut anvertraut erhalten hat, bezw.

alles das, was er damit erworben hat, herauszugeben (heute

BGB. § 667) . Da nun der Traktator dem Kommendator

gegenüber bei der Erfüllung ſeiner Verpflichtung , der Füh

rung und Umſeßung des Gutes, nur für dolus und omnis

culpa, nicht aber (im Zweifel) für casus aufzukommen hat,

ſo braucht er das Kommendagut nur in dem Zuſtande heraus

zugeben , in dem es ſich ohne dolus und culpa ſeinerſeits

befindet, und wenn das Kommendagut durch casus vermindert

iſt, ſo erfüllt er ſeine Herausgabepflicht ordnungsmäßig, wenn

er es ſo vermindert herausgibt42) ; inſofern kommt es alſo

darauf hinaus, daß der Kommendator die Gefahr des Kom

mendaguts trägt (der partiariſch entſchädigte Traktator trägt

ſie aber in dieſem Sinne auch inſofern mit , als die ihm

zufallende Quote umſo kleiner wird, je weniger Gewinn ge

1

39) Statut von Pera c . 211 bei Laſtig, Entwickelungswege a. a . D.

S. 195 ; vgl. Weber a. a. D. S. 34–35. Das Sondervermögen

iſt aber keineswegs ein Geſellſchaftsvermögen (vgl. § 4 III 3).

40) Kohler § 6 ; Mollwo a. a . D. II Nr. 118 , 236 ; c . usus

c. 22 bei Bonaini S. 889, 892. Silberſchmidt, Kum

panie S. 28 ; vgl. auch Pappenheim a. a . D. S. 89.

41) Vgl. Goldſchmidt a . a. D. S. 262 ; Silberſchmidt, Roms

menda S. 99.

42) Nach einigen italieniſchen Statuten iſt dabei die Vermutung , daß

das Gut durch ſeine culpa vermindert ſei, gegen ihn ; vgl. Silber:

ichmidt, Rommenda S. 119.
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macht wird; wird gar kein Gewinn gemacht, ſo erhält er auch

gar nichts ).

Bei Beendigung des Rommendaverhältniſſes muß der

Kommendator Rechnung legen 48) . Von dem Reingewinne,

der fich als die Differenz zwiſchen dem Werte des Rommenda

guts bei der Herausgabe und dem Werte bei der Anver

trauung darſtellt 44) , gehen zunächſt die dem Traktator zu

erſeßenden Auslagen ab (auf dasſelbe kommt es hinaus,

wenn es dem Traktator geſtattet wird , dieſe Ausgaben von

vornherein mit Kommendagut zu beſtreiten , wie dies z . B.

c . usus c . 22 tut). Dann zieht ſich der Traktator ſeine Geminn

quote ab, und alles andere muß er herausgeben .

IV. Die Kommenda endet beſtimmungsgemäß durch

Rüdkehr des Traktators von der Seereiſe , ferner , als ein

Mandat, durch den Tod des Traktators (nicht den des Rom

mendators) und durch Widerruf ſeitens des Kommendators 45).

§ 4.

Die beginnende Entwickelung der partiariſchen Kommenda

zur Kommanditgeſellſchaft einerſeits , zur ſtillen Geſellſchaft

andererſeits . Die Widerlegung.

Auf die partiariſche Kommenda führt ſowohl unſere

Kommanditgeſellſchaft als unſere ſtille Geſellſchaft hiſtoriſch

zurück. Die Urſachen , die die Triebfedern dieſer Entwicke :

lung waren, ſind wirtſchaftlicher Natur.

I. Einmal konnten nur große Kapitaliſten ſo viel Kapital

an eine einzige Seereiſe wagen, daß es ſich lohnte, für dieſes

1

43) Vgl. Silberſchmidt a. a. D. S. 117 ff.

44) Deshalb die Urkunden über die Kommendahingabe. Wohl um dieſe

Rechnung zu erleichtern , nahm man auch dort , wo Waren in

Rommenda gegeben wurden, oft ſtatt deſſen deren Geldwert als in

Kommenda gegeben an. Vgl. die Urkunde bei Silberſchmidt

a. a. D. S. 49, wo dieſer Vorgang als Kauf konſtruiert wird. Vgl.

c. usus c . 22 bei Bonaini II S. 885.

45) Vgl. Silberſchmidt, Kommenda S. 95 .
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Rapital einen Traktator anzunehmen , der ſich lediglich mit

dem Umſaß dieſes Kapitals zu befaſſen hatte ; zweitens aber

war auch für den Kapitaliſten , der ſo große Summen in

ein Geſchäft ſtecken konnte, das Riſiko ein ſehr großes : das

Schiff konnte z. B. untergehen und dann war alles verloren .

Nun war es ja allerdings von vornherein auch mög:

lich , kleine Kapitalien in Kommenda zu geben ; der Rom

mendatarius , der über See ging , konnte nach den meiſten

Rechten verſchiedene Kommenden mit verſchiedenen Kommenda

toren eingehen 46), und auf dieſe Weiſe konnte man auch für

kleine Kapitalien einen ſolchen Traktator finden . Aber dabei

kam es urſprünglich zu keinem einheitlichen Betrieb dieſer

Kommenden durch den Traktator ; dieſer mußte jede Kom

menda ſo führen , als ob er keine andere hätte ; er mußte

über jede geſondert Rechenſchaft legen, hinſichtlich jeder Kom:

mende den einzelnen Anweiſungen des Kommendators folgen,

und er durfte die einzelnen Kommendagüter nicht vermiſchen ,

widrigenfalls ihn der einzelne Kommendator , der das nicht

ausdrücklich erlaubt hatte , auf Erſag etwaigen Schadens in

Anſpruch nehmen konnte 47) . Das war alſo ein umſtänd

licher Geſchäftsbetrieb für den Traktator, und die Tatſache,

daß es für ihn praktiſch ſehr ſchwer war, ſolche verſchiedene

Rommenden immer auseinanderzuhalten, mag häufig Streitig

keiten zwiſchen ihm und den einzelnen Kommendatoren her

beigeführt haben .

46) Aber wohl dort nicht, wo der Traktator zu einem Raufmann in

dauerndem Abhängigkeitsverhältnis ſtand , wie dies beſonders in

Deutſchland häufig vorfam ; vgl . Silberid midt, Kumpanie

%, 25 ff.

47) Vgl. Renaud a. a . D. S. 15 und die dort Anm. 1–4 zitierten

Quellen ; Goldichmidt a. a. D. S. 266 und Anm. 108 ebenda ;

Laſtig in dieſer Zeitſchrift Bd. XXIV S. 403 Anm. 2 ; Lepa

ebenda Bd. XXVI S. 468 ; vgl. insbeſ. c . usus c. 22 bei Bo

naini S. 885. Die dem Trattator zu erſeßenden Auslagen ſollten

pro rata auf die einzelnen Kommenden verteilt werden. Vgl.

Wagner , Sandbuch des Seerechts S. 11 ; auch dies war prat

tiſch wohl nur ſchlecht durchführbar.
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Das wirtſchaftliche Bedürfnis verlangte vielmehr auf

der einen Seite die Anhäufung erheblicher und einem gemein

ſamen wirtſchaftlichen Zweck dienender Kapitalien in der

Hand des Traktators ; auf der anderen Seite aber lag es

im Intereſſe des einzelnen Kapitaliſten , ſich nicht zu ſtark an

dieſer Kapitalanhäufung zu beteiligen .

II . Ein Ausgleich zwiſchen dieſen Gegenſäßen konnte

nun in zweifacher Weiſe erreicht werden :

1. Es konnten ſich mehrere Kapitaliſten zuſammentun,

ihre Kapitalien zuſammenlegen und dann dieſes Geſamt

kapital einem und demſelben Traktator zum alleinigen Vers

triebe anvertrauen 48) . Hierbei ſtehen dann zunächſt die

Rommendatoren zueinander in einem Sozietätsverhältnis im

Sinne des römiſchen Rechts und die Geſamtheit der Kom

mendatoren ſteht dem Traktator in einem Kommendaverhält

nis gegenüber 49). Da man aber , wie oben geſagt , ſtark

dazu neigte, das Kommendaverhältnis ſelber für eine Sozietät

anzuſehen , kam man leicht dazu , das Kommendaverhältnis

in die Kommendatorenſozietät hineinzubeziehen und zwiſchen

den einzelnen Kommendatoren und dem Traktator ein einziges,

fie alle verbindendes Geſellſchaftsverhältnis anzunehmen 5),

das auch durch einen einheitlichen Vertrag eingegangen wer

den konnte, und in der Tat kann ein ſolches Rechtsverhält

nis in der römiſchen societas Plaß finden .

Dieſe Entwickelung, die in unſerer Kommanditgeſellſchaft

ausläuft 51), iſt hier nicht weiter zu verfolgen .

48) Der Traktator kann dabei zur Geſamtheit der Kommendatoren im

Widerlegungsverhältniſſe (vgl. § 4 II 2) ſtehen.

49) Vgl. Renaud a. a . D. S. 15 ; Urkunden 11 und 12 bei Rehme

a. a . D.; Goldichmidt a . a . D. S. 266 Anm. 112 ; Silber

ichmidt, Rommenda S. 111 ; Laſtig in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXIV S. 405 ; c. usus c. 22 bei Bonaini S. 890.

50) Vgl. laſtig a. a . D. S. 406.

51 ) Daß in der Rommendatorenſozietät überhaupt ein Anhalt für die

ſpätere Entwicelung gefunden werden könne, hat Goldid midt,

Univerſalgeſchichte S. 269 Anm. 121 mit Unrecht geleugnet. Jenes

oben geſchilderte Kommendenverhältnis tonnte vor allem deshalb
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2. Dagegen führt die Entwickelung der ſtillen Geſell

ſchaft über jene Kommenden , bei denen der einzelne Kom

mendator (anſtatt wie zu 1. erſt mit anderen Kommendatoren

ein Geſamtkapital zu bilden) ſein Rapital dem Traktator

wie bei der urſprünglichen Form direkt anvertraut, bei denen

er es aber dem Traktator überläßt oder gar zur Pflicht macht,

dieſes Kommendagut mit anderem Kapital zu einer wirtſchaft

lichen Einheit zu verſchmelzen , wo alſo die Bildung eines

erheblichen einheitlichen Kapitals nicht von den Kommendatoren

in die Sand genommen wird, ſondern dem Traktator über

laſſen bleibt. An ſich hatte ja der Traktator dem einzelnen

Kommendator für den Schaden aufzukommen , den er durch

Vermiſchung des Kommendaguts mit anderem Gut etwa

herbeiführte 52). Hier haben wir nun einfach eine Kommenda,

bei der der einzelne Kommendator dem Traktator eine ſolche

Vermiſchung ausdrücklich geſtattet, bei der er ihn alſo von

unter die societas ſubjumiert werden , weil es im Gegenſaß zur

participatio und zur ſtillen Geſellſchaft) nicht, wie die urſprüngs

liche Rommenda, auf zwei Kontrahenten beſchränkt blieb ; vielleicht

kann man ebenſogut ſagen, daß man hier eine societas mit einer

kommendaähnlichen Geſtaltung hat , wie daß man hier eine zur

societas gewordene Kommenda hat. Daß die mögliche Zahl der

Vertragskontrahenten maßgebend für die Charakteriſierung eines

Rechtøverhältniffes als Kommanditgeſellſchaft oder als ftille Geſell

ichaft iſt, findet ſich deutlich bereits in c, usus c. 22 ausgedrüdt ;

von der Urform der Kommanditgeſellſchaft heißt es hier bei Bos

naini S. 890 : Si duo vel plures cum eunte in tasse

dium societatem communiter fecerint , während der Abſchnitt,

der die fich zur ſtillen Geſellſchaft entwickelnde Kommenda behan

delt (S. 885 mit : Si quis ad portandum u.ſ.m.), feinen Zweifel

darüber läßt , daß es fich hier immer nur um zwei Vertragston

trahenten handeln fann ; Anfänge der Kommanditgeſellſchaft finden

wir zeitig auch im deutſchen Recht: vgl . revidiertes Lübecker Recht
von 1586 lib. III t. IX 1 .

52) Vgl. oben Anm. 30, constit, usus c. 22 bei Bonaini S. 885 :

Si quis quod in mercibus in compagniam portat , ei a quo

acceperit ut cum hentica misceatur, convenerit-ceteris sociis

nihil praeiudicet : sed totum dampnum quod propter merces
ceteri habuerint eis emendare cogatur.

.
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jener Haftung für den durch die Vermiſchung etwa entſtehen

den Schaden befreite .

Für das Verhältnis des Traktators zum einzelnen Rom

mendator kommt es gar nicht darauf an, ob er das Kapital,

das er mit dem Gute jenes kommendators zu einer wirt

ſchaftlichen Einheit ( c. usus c . 22 gebraucht dafür den Namen

hentica) vermengt , aus eigenem Vermögen nimmt oder ob

er es durch Eingehung anderer Kommenden erhält ; die

charakteriſtiſche und noch für unſere ſtille Geſellſchaft ent

ſcheidende Tatſache iſt die , daß der einzelne Rommendator

nur mit dem Traktator, nicht aber mit anderen Kommenda

toren desſelben Traktators in einem Rechtsverhältniſſe ſteht;

ſo viel Kommendatoren der Traktator hat, in ſo viel verſchie

denen Rechtsverhältniſſen ſteht er zu ihnen 53) .

III . 1. Die partiariſche Kommenda , bei der dem ein

zelnen kapitalgebenden Kommendator ein gleichfalls mit Kapital

an demſelben Geſchäft beteiligter Traktator gegenübertritt

(wobei es , wie geſagt , für das Verhältnis zu dieſem Rom

mendator gleichgültig iſt, ob der Traktator dies Kapital aus

eigenem Vermögen nimmt oder durch Eingehung weiterer

Kommenden erhält), begegnet uns ſchon ſehr früh in allen

Rechten ; ſie hieß im islamitiſchen Recht Schirkat 54), im

italieniſchen societas maris, ſeltener compagnia (ſo in Piſa ;

c. usus c. 22) collegantia oder auch einfach commenda 55),

im nordiſchen Recht fèlag 56) , im hanſiſchen Recht societas

vera oder recta 5 ) , kumpanie ( offenbar von compagnia),

societas mercimonialis seu contraposicio , wedderlegginge 58).

Wir wollen für den Tatbeſtand dieſer Kommendaart der

Einheitlichkeit halber den Ausdruc ,,Widerlegung “ gebrauchen.

.

53) Vgl. Laſtig a. a. D. S. 402 Anm. 2.

54 ) Rohler a . a . D. $ 7 .

55) Vgl. Silberſchmidt, Kommenda S. 106 f. Goldichmidt

a. a . D. S. 261 .

56) Pappenheim a. a . D.

57) So beſonders in den Eintragungen bei Rehme.

58) Weitere Bezeichnungen fiehe bei Bruns a. a . D. S. CIII.
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Die Widerlegung iſt eine partiariſche Kommenda, bei

der der Traktator das ihm vom einzelnen Kommendator

anvertraute Sut nicht für ſich allein umſeßt, ſondern bei der

er es, mit anderen Gütern zu einer wirtſchaftlichen Einheit

vermengt, umſeßt . Wie die partiariſche Kommenda eine be

ſondere Spezies der Kommenda ſchlechthin iſt, ſo iſt die

Widerlegung alſo eine beſondere Spezies der partiariſchen

Kommenda ; ſie findet alſo innerhalb des Begriffes der par

tiariſchen Kommenda und dann der Kommenda ſchlechthin

vollkommen Plaß 59). Dies kann nicht genug betont werden —

denn die Widerlegung iſt bisher ſtets für eine societas oder

Gelegenheitsgeſellſchaft erklärt worden und zwar nicht nur

von jenen Schriftſtellern , die auch die einfache partiariſche

Rommenda für eine societas halten 6 ) , ſondern auch von

Silberſchmidt 61), welcher, wie oben geſagt, die rechtliche

Natur der einfachen partiariſchen Kommenda als erſter wirk

lich klar erkannt hat.

Auch hier ſehen wir alſo wieder die Tendenz, ein par

tiariſches Rechtsgeſchäft für eine societas erklären zu wollen,

jene Tendenz, welche noch heute die richtige Erkenntnis des

Weſens der ſtillen Geſellſchaft verhindert.

Und auch hier fällt die Verkennung der rechtlichen Natur

der Widerlegung nicht ſowohl den Quellen zur Laſt; denn

dieſe wollen , wenn ſie die Widerlegung societas nennen ,

damit durchaus nicht immer ſagen , daß der Tatbeſtand der

römiſchen societas vorliege ; ſondern die Schuld liegt vor

allem an der ſpäteren Literatur, welche nun mit Gewalt die

tatſächlichen Rechtsverhältniſſe unter den nunmehr techniſch

gebrauchten Begriff der römiſchen societas zu preſſen ver

ſuchte 62) .

59) Daß die Widerlegung hiſtoriſch aus der Ronimenda hervorgegangen

iſt, wird allgemein zugegeben.

60) Siehe oben Anm. 24.

61 ) Kommenda S. 106, Kumpanie S. 37 ff.

62) So auch das Rechtsverhältnis der einfachen partiariſchen Koms

menda ; vgl . Dec. Rotae Gen. 159 und 183 bei Benvenuti
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2. Die Widerlegung kann aber nicht unter den Begriff

der societas oder unſerer Gelegenheitsgeſellſchaft fubfumiert

werden, weil ſie urſprünglich gar nicht die zu einer ſolchen

Subſumtion erforderlichen Begriffsmerkmale aufwies .

a ) Denn bei der Widerlegung iſt urſprünglich der

Kommendator dem Traktator nicht zur Leiſtung der Einlage

verpflichtet; der Traktator kann den socius stans nicht mit

der actio pro socio des römiſchen Rechts zur Hingabe der

Einlage zwingen, und die Kontrahenten verpflichten ſich durch

den Vertrag nicht, das zur Erreichung eines gemeinſamen

Zwecks Erforderliche zu tun. Silberſchmidt, Rommenda

S. 107 (anſcheinend auch in Kumpanie S.59—60), behauptet

zwar, der socius stans ſei zur Entrichtung ſeiner ganzen ver

ſprochenen Einlage verpflichtet geweſen ; aber zu dieſer Be

hauptung hat er ſich offenbar verleiten laſſen , weil er eben

die Widerlegung für eine societas von vornherein hielt ; die

einzige Quellenſtelle, auf die fich Silberſchmidt in Kom

menda S. 107 beruft, hat er, wie es ſcheint, mißverſtanden 68) ;

Stracchae , Aliorumque clarissimorum iuris consultorum

de mercatura u. f. w. , Amſterdam 1669.

63) Die Stelle c . usus c. 22 bei Bonaini S. 884 heißt: Non

tamen stans capitaneus socius intellegatur nisi nominatim

ut capitaneus sit inter eos convenerit. Conventione autem

sit facta , si totum quod convenerit tractatori petenti non

dederit, socius stans contra voluntatem tractatoris capitaneus

esse non possit sed illud quod dedit ante completum tasse

dium ab eo minime anferre propter ea valeat. Alſo : im

Zweifel iſt der Traktator auch nach innen Geſchäftsherr; iſt aber

durch ausdrückliche Parteivereinbarung der Kommendator nach innen

Geſchäftsherr, fo foll er doch, falis er dem Traktator nicht ſo viel

andertraut hat, als man übereingefommen war , den Traktator

nicht willkürlich von der Reiſe zurüdrufen fönnen, ſondern er muß

ihm jo viel , als er ihm bereits anvertraut hat , bis zur Beendi

gung der Reiſe laſſen : das Widerrufsrecht des Rommendators wird

eingeſchränkt , ſo weit er ſein Gut bereits anvertraut hat ; nicht

aber iſt von einer Verpflichtung feinerſeits zur Hingabe noch nicht

anvertrauten Gutes die Rede ; man beſpricht fich alſo darüber

(convenit) , wie viel der Kommendator vorausſichtlich in Wider

I
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ebenſowenig ſind die von ihm in Kumpanie S. 60 genannten

wenigen deutſchen Quellenſtellen 64) für die Einlageverpflich

tung des Rommendators beweiſend . Dagegen ergibt ſich aus

den Quellen klar, daß bei der Widerlegung die dem socius

stans urſprünglich obliegende Gegenleiſtung nicht in der Lei

ſtung der Einlage, ſondern in der partiariſchen Entſchädigung

des Traktators durch Überlaſſung einer Gewinnquote beſteht,

ſo daß in der Tat die Widerlegung für eine beſondere Art

der partiariſchen Kommenda erklärt werden konnte. Den

beſten Aufſchluß über die Widerlegung gibt das c. usus

c. 22, 23 ; es läßt keinen Zweifel darüber, daß die urſprüng

liche Widerlegung ein Geſchäft iſt, bei dem die Leiſtung des

einen Kontrahenten in Arbeit beſteht (nämlich des Traktators,

welcher als socius qui portare debet wiederholt dem Kom

mendator als dem socius qui tractare non debet gegenüber

geſtellt wird ), die Gegenleiſtung des anderen aber (abgeſehen

von dem Erſaß der Auslagen) 65) in der Entrichtung eines

legung geben wird und foll ; aber er iſt eben zur Hingabe nicht

verpflichtet und fann dazu nicht gezwungen werden.

64) Die Urkunden bei Nirrn heim , Das Fandlungsbuch V. bon

Gelderſen (1895) , II 13, II 59 geben überhaupt keinen Anhalt ;

die Urkunde bei Mollwo a . a . D. S. 84 Nr. 71 a ſpricht allers

dings von einem promittere der Hingabe des Kommendaguts, und

es iſt möglich, daraus auf eine rechtliche Verpflichtung der Hingabe

zu ſchließen. Die Urkunde ſtammt aber aus dem Jahre 1360,

und daß es ſpäter zu einer Verpflichtung des Kapitaliſten zur

Hingabe dea in Widerlegung verſprochenen Gutes fam , wird hier

nicht beſtritten (ſiehe 5 unter II 2) ; geleugnet wird hier nur,

daß eine ſolche Verpflichtung von Anfang an der Widerlegung

eigentümlich war.

65 ) Vgl. oben § 3 unter III . Auch dieſer nach Mandatsgrundfäßen

erfolgende Auslagenerſaß hindert daran, die Widerlegung für eine

societas anzuſehen ; daß es ſich hier wirklich um einen nach Man

batégrundſäßen erfolgenden Erſat der Auslagen handelt, welche der

Traktator und ſo weit er ſie um der im Intereſſe des Rommen:

dators erfolgenden Geſchäftsführung halber macht (heute § 670

BGB.) , geht klar hervor aus c, usus , insbeſondere aus einem

Vergleiche von S. 889 bei Bonaini II mit S. 892 ; der Trat

tator, der das Rommendagut im Verlauf einer Reiſe umſeßen ſoll,
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partiariſchen Arbeitslohnes, wie dies bei der oben ſkizzierten

einfachen partiariſchen Kommenda der Fall iſt. S. 885 bei

Bonaini ſagt c. usus c. 22 für die partiariſche Kommenda

ganz allgemein : Siquis ad portantum in compagniam aliquid

alicui dederit quartam lucri partem si non aliud convenit

solummodo habeat qui portaverit ; Grundíaß für die para

tiariſche Kommenda ſchlechthin iſt alſo : der Traktator erhält

für ſeine Arbeit ein Viertel des mit dem fremden Kapital

gemachten Gewinnes als Lohn für ſeine Arbeit. Wenn nun

die obige Behauptung, die Widerlegung ſei nur eine beſon

dere Art der partiariſchen Kommenda, richtig iſt, dann muß

dieſer allgemein für die partiariſche Kommenda geltende

Grundſaß auch für die Widerlegung gelten ; und das iſt in

der Tat der Fall. Bei Bonaini S. 884 ſagt c . usus von

einer Widerlegung : In societate facienda inter stantem et

in aliquod tassedium euntem , si stans duas partes trac

tator vero tertiam sive de suo sive de alieno miserit

lucrum, si non aliud convenit, sit commune damnum pro

rata ; und dieſe Gewinnverteilung baſiert auf jenem oben

für die partiariſche Kommenda ſchlechthin ausgeſprochenen

Grundſaß ; vom Geſamtkapital gibt nämlich der Kommendator

zwei Drittel; alſo erſcheinen auch zwei Drittel des Geſamt:

gewinns als Frucht des Kapitals jenes Kommendators ; nun

erhält der Traktator ein Viertel des mit dem fremden Rapital

2 1 1

gemachten Gewinnes, das iſt alſo des Geſamt
3 4 6

gewinns als Lohn für ſeine Arbeit ; und ſo erhält er , da

bekommt die Auslagen für Kleidung und Nahrung während der

Reiſe erfeßt, weil dieſe durch die Kommendareiſe entſtehen ; derjenige,

der an Ort und Stelle das anvertraute Gut verwerten foll, erhält

in der Regel gar nichts erfekt; denn ſeine perſönlichen Ausgabent

werden hier durch Übernahme der Kommenda nicht erhöht; muß

er aber eine Geſchäftsreiſe machen , ſo iſt die Auflage für Nahrung

während dieſer Reiſe zu erſeßen , nicht aber die für Kleider , der

mutlich weil der Traktator für eine ſolche kurze Reiſe feine beſons

deren Kleider anzuſchaffen braucht.

1
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ihm ein Drittel des Geſamtgewinns als Frucht des eigenen

1 1

Rapitals zufält, + , das iſt eben die Hälfte des Ge
3 6 '

ſamtgewinnes ; der Verluſt infolge von casus , den dort, wo

der Kommendator das ganze Kapital allein hergibt, auch der

Kommendator allein trägt, wird hier pro rata getragen, alſo

vom Rommendator mit zwei Drittel des Geſamtverluſtes.

Daß es ſich hier bei dieſer Übereinſtimmung zwiſchen der

Gewinn- und Verluſtverteilung bei der Widerlegung und der

betreffenden Verteilung bei der partiariſchen Kommenda ſchlecht:

hin nicht um einen Zufall handelt , ergibt ſich aus c. usus

c . 23 bei Bonaini II S. 898 ; hier wird für die compagnia

de terra, alſo für die partiariſche Landkommenda, beſtimmt,

daß der Traktator, wenn der Kommendator das ganze Kapital

hergibt, ein Drittel des Gewinns bekommen ſoll; gibt aber

der Kommendator drei Viertel, der Traktator ein Viertel des

Geſamtkapitals , ſo erhält der Traktator die Hälfte des Ge

ſamtgewinnes . Auch hier ſegt ſich dieſe Gewinnhälfte des

Traktators zuſammen aus dem Viertel , das er als Frucht

1 3 1

ſeines Kapitals erhält, und aus dem des Se
3.4 4

ſamtgewinns , das er als Lohn für ſeine Arbeit , ſoweit ſie

im Intereſſe des Kommendators geſchieht, erhält.

Eine „ Einlageverpflichtung " des Kommendators konnte

bei der Widerlegung urſprünglich ſchon deshalb nicht beſtehen ,

weil zunächſt auch die Widerlegung als eine Art der Rom

menda vom Kommendator jederzeit widerrufen werden konnte,

alſo auch vor Hingabe der Einlage 66); daß dieſe freie Wider

ruflichkeit urſprünglich beſtand, ergibt ſich daraus , daß

c . usus c. 22 z . B. fie durch ausdrüdliche Beſtimmungen ein

ſchränkt; und zwar geht der Grundſaß des c. usus im all

gemeinen dahin, daß der socius stans die Rückgabe des ein

mal anvertrauten Guts nicht zur Unzeit verlangen dürfe 67) ;

66) Vgl. c. usus c. 22 ; vgl. Hanſiſches Statut von 1417 bei Bruns

a. a . D. S. CV Anm. 1 .

67) Vgl. die oben Anm. 63 zitierte Stelle aus c. usus c. 22.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 32
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für die Zeit vor der Hingabe beſteht alſo die freie Wider

ruflichkeit noch, und damit iſt eine „ Einlageverpflichtung “ des

socius stans unverträglich € 8).

b) Die Widerlegung wird auch ſonſt noch gleich der

gewöhnlichen partiariſchen Kommenda wie ein Mandat und

nicht wie eine societas behandelt ; ſie endigt z. B. nicht mit

dem Tode des Kommendators 69) ; der Traktator kann auch

dem Kommendator ganz abhängig wie ein Mandatar gegen

überſtehen, wenngleich dies bei der Widerlegung anders als

bei der gewöhnlichen partiariſchen Kommenda nicht mehr die

im Zweifel Plaß greifende Regel iſt (vgl . unten $ 5 II 1) .

c) Über die Tatſache, daß bei der Widerlegung und

.

68) Jm c. usus c. 22 heißt es S. 888 bei Bonaini von einem

ſpeziellen Fall, in dem der Kommendator den Trattator nicht in

den Befiß des anzuvertrauenden Gutes bringt , der Kommendator

ſolle ihm ,damnum quod ( tractator) inde habet et proficuum

pront de eo quod portat per libram haberet“ erſeßen ; man

darf wohl annehmen, daß dieſer Grundas allgemein dort gegolten

hat , wo der Rommendator dem Trattator die Erfüllung ſeiner

Pflicht (Umſaß des anvertrauten Gutes) unmöglich machte, alſo

auch dort, wo er die Widerlegung grundlos widerrief, bevor er das

Gut anvertraut hatte. Mit Begriffen des heutigen Rechts gerech :

net , iſt die hier dem Kommendator auferlegte Leiſtung nicht eine

Schadenserſaßleiſtung wegen Nichterfüllung der Einlageberpflichtung

(jo ſcheint Goldichmidt a. a . D. S. 261 Anm. 89 a ſie aufzu :

faffen ) ; denn eine ſolche Verpflichtung beſteht eben nicht; ſondern

die hier vom Rommendator zu machende Leiſtung iſt ſeine ihm aus

bem Vertrage obliegende Gegenleiſtung, die partiariſche Belohnung

des Traftators. Zu dieſer Leiſtung bleibt der Kommendator vera

pflichtet, wenn er dem Traktator ſchuldhaft durch Nichtanvertrauung

die Erfüllung ſeiner (des Trattators) Leiftung unmöglich macht.

Da aber hier der Traktator mit dem nicht anvertrauten Kapital

auch teinen Gewinn machen kann , kann dieſe Gegenleiſtung des

Kommendators hier nicht anders feſtgeſtellt werden, als durch Bes

rechnung des Gewinne , ben der Trattator hätte vorausſichtlich

machen können.

69) Silberſchmidt, Rommenda S. 95, 96, Kumpanie S. 63, 64 ;

indirekt ermöglichen den Schluß Nr. 2 Abſ. 4 S. 153, Nr. 8 Abſ. 4

S. 157, Nr. 59 S. 199 bei Bruns a. a. D.

.

1
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bei der ſtillen Geſellſchaft begrifflich nur zwei Vertrags

kontrahenten vorhanden ſein können, vgl. unten § 7 II.

3. Das Eigentümliche der Widerlegung iſt, wie mehr

fach geſagt, daß bei ihr der Traktator das Kapital des Rom

mendators mit anderen Kapitalien zu einer wirtſchaftlichen

Einheit vermengt. Wie ſteht es aber mit den rechtlichen

Verhältniſſen in Bezug auf dies Geſamtkapital? Bisher iſt

ſtets behauptet worden , es entſtehe hier ein „ Geſellſchafts

vermögen" 7 ), eine Behauptung, die hier ſchon darum zurück

gewieſen werden muß , weil hier beſtritten wird , daß die

Widerlegung eine „ Geſellſchaft “ ſei .

Was zunächſt die Frage nach dem Eigentum an den

einzelnen Gegenſtänden , die zu jenem wirtſchaftlich einheit

lichen Geſamtvermögen gehören, anlangt, ſo bedeutet ſie hier

bei der Widerlegung ebenſo wie bei der gewöhnlichen par

tiariſchen Kommenda nur die Frage nach einem accidens

negotii ; die Kontrahenten können dieſe Frage beliebig regeln .

Im Zweifel pflegte wohl auch hier wie bei der einfachen

partiariſchen Kommenda die ,, Einlage“ in das Aleineigen

tum des Traktators überzugehen ? ') ; ein Miteigentum zwiſchen

Traktator und Kommendator bezw. Kommendatoren entſtehen

zu laſſen war wohl nur dort praktiſch, wo die Kommenda

toren zueinander in einer societas und ſo geſchloſſen dem

Traktator gegenüberſtanden (alſo bei der Urform der Rom

manditgeſellſchaft), nicht aber dort, wo die Kommendatoren

in gar keiner Beziehung zueinander ſtanden.

Nicht iſt freilich mit alledem die Frage beantwortet, ob

das durch die Widerlegung entſtehende wirtſchaftlich einheit

70 ) Silberſchmidt, Kommenda S. 106, Kumpanie S.51 ; Rehme

a. a . D. S. 388 f.; Mollwo a. a . D. S. LII ; Bruns a. a. D.

S. CIII.

71 ) Bgl. Goldid midt a. a. D. S. 265 ; Silberſchmidt, Rom:

menda S. 90 ; Nr. 71 a S. 84 bei MolIwo a. a . D.; Nr. 15

S. 160 bei Bruns a . a . D. Hier ſteht dann, wie dies heute bei

unſerer ftillen Geſellſchaft regelmäßig der Fall iſt, der Kommendator

dem Traktator lediglich als Gläubiger gegenüber.
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1

liche Kapital nicht auch rechtlich ein Sondervermögen habe

ſein können . Schon oben (§ 3 II) war geſagt, daß in ein

zelnen Quellen das in Rommenda gegebene Gut als ein

Sondervermögen angeſehen wird , inſofern als es zunächſt

für in Ausführung der Kommenda entſtandene Schulden , in

leßter Linie erſt für Privatſchulden des Traktators haftete .

Gleiches gilt auch für die Widerlegung, für welche beſonders

noch c. usus c . 5 bei Bonaini II S. 839 Anm. 272) be

deutungsvoll iſt. Selbſt wenn aber hier die hentica wie ein

Sondervermögen behandelt wird, ſo iſt darum noch nicht die

bisher hierzu aufgeſtellte Behauptung 73) richtig , es handle

ſich hier um die Bildung eines Geſellſchaftsvermögens ; denn

durchaus nicht jedes Sondervermögen braucht ein Geſellſchafts

vermögen zu ſein 74) ; von einem folchen kann man doch nur

dort reden , wo das Sondervermögen einer Geſellſchaft ge:

72) Si vero inter socios societatis maris vel terrae et creditores

alios de bonis socii questio fuit, socii in rebus societatis aliis

creditoribus , qui non sint creditores eiusdem henticae licet

creditores sint priores tempore preferantur; in aliis vero bonis

secundum ordinem iuris ordinantur.

73) Goldſchmidt a. a . D. S. 269 Anm. 121 ; Weber S. 31 ff.;

Wagner , Handbuch des Seerechts S. 12, welch lekterer mit Uns

recht annimmt, das oben zitierte c. usus c. 5 wolle den einzelnen

socius ( commendator) gegen den Gläubiger eines anderen Roms

mendators ſchüßen ; der Gedanke , daß überhaupt ein Gläubiger

eines Kommendators auf die hentica greifen könnte , liegt jener

Stelle völlig fern . Was Nehme a. a . D. S. 385 für die Bildung

eines Geſellſchaft dermögens anführt, hält meines Erachtens einer

näheren Prüfung nicht ſtand.

74) Beſonders der kaufmänniſche Verkehr neigt fehr dazu, überall dort,

wo ein Rapital zu einem dauernden wirtſchaftlichen Zweck arbeitet,

ein auch rechtlich ſelbſtändiges Sondervermögen anzunehmen ; ber

Raufmann hält rechneriſch feine perſönlichen Forderungen und

Shulden von denen ſeines Geſchäfte ſtreng auseinander; mehrere

Geſchäfte eines und desſelben Kaufmanns ſchließen miteinander

Rechtsgeſchäfte ab u. f. w.; es kommt hier ſchließlich bloß darauf

an, wie fich die jeweilige Gefeßgebung zu dieſen Beſtrebungen zur

Bildung von Sondervermögen ftellt ; die oben genannten mittels

alterlichen Rechte waren ihnen günſtiger als unſer heutiges Recht.
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hört ; in dem oben zitierten c. usus c. 5 werden aber aus:

drücklich die socii , die Kommendatoren mit den aliis creditores

in eine Linie geſtellt, und es iſt von den bonis socii (des

Traktators), nicht den bonis societatis die Rede. Hier zum

mindeſten erſcheint alſo die hentica als ein Sondervermögen

in der Hand lediglich des Traktators.

In der Geſchichte der ſtillen Geſellſchaft iſt ſpäterhin

von einem Sondermögen nichts mehr zu merken (dagegen

iſt dieſe Bildung eines Sondervermögens für die Kommandit

geſellſchaft bedeutungsvoll geworden ; hier, wo man die An

ſchauung, die Kommendatoren und der Traktator feien socii,

innerhalb einer Sozietät erfolgreich durchführen konnte , wo

man dieſe Perſonen zu Miteigentümern der Gegenſtände

machte, welche zu dem durch die Rommendaeinlagen und

Widerlagen entſtehenden , wirtſchaftlich einheitlichen Geſamt

kapital gehörten 75), hier wurde dann ſo auch wirklich jenes

oben beſprochene Sondervermögen ein Geſellſchaftsvermögen ;

auf dieſe Entwickelung iſt indeſſen hier nicht näher einzu:

gehen) .

Die Widerlegung iſt, unter Begriffe des heutigen Rechts

gebracht, um dies nochmals zu ſagen , keine Geſellſchaft,

ſondern wie die urſprüngliche Rommenda bedeutet ſie ein

Werkvertragsverhältnis mit Geſchäftsbeſorgung (8675 BGB.) .

§ 5 .

Die Umgeſtaltung der Widerlegung zur participatio.

I. Oben iſt ausgeführt worden ( § 4 I) , daß es wirt

ſchaftliche Bedürfniſſe waren , welche die Herausbildung der

Widerlegung als einer beſonderen Art der partiariſchen Kom

menda hervorriefen. So iſt auch die weitere Umformung

der partiariſchen Kommenda zu unſerer ſtillen Geſellſchaft

auf wirtſchaftliche Verhältniſſe zurückzuführen.

75) Vgl. oben $ 4 I, II 2.
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Wirtſchaftlich war die Kommenda wohl meiſt ein Ar

beitsgeſchäft: das Rapital ſucht die Arbeit und nimmt

ſie in ſeinen Dienſt 76). Unſere ſtille Geſellſchaft dagegen iſt

in den weitaus meiſten Fällen ? ) Rapitalgeſchäft; der ar :

beitende Kaufmann ſucht das Kapital des Kapitaliſten zur

Vergrößerung ſeines Betriebes . Wie ſchon erwähnt , hat

Laſtig daraus den Schluß ziehen wollen , die ſtille Geſell

ſchaft als „ einſeitige Kapitalgeſellſchaft“ habe hiſtoriſch mit

der Kommenda der „einſeitigen Arbeitsgeſellſchaft “ gar nichts

zu tun, ſondern beides ſeien grundſäßlich zu trennende Rechts

inſtitute. Einmal iſt dieſe allzu ſcharfe grundſäßliche Gegen

überſtellung von „ Arbeitsgeſchäft“ und „ Kapitalgeſchäft“ mit

Recht von mehreren Seiten getadelt worden 78); ferner aber

hat laſtig überſehen , daß gerade die partiariſche Kommenda

infolge ihres eigentümlichen Tatbeſtandes dazu geeignet iſt,

wirtſchaftlich auch als Kapitalgeſchäft zu funktionieren ; denn

die Gegenleiſtung des Rommendators beſteht wohl bei der

einfachen partiariſchen Kommenda und bei der Widerlegung

urſprünglich nicht etwa in der Leiſtung der Einlage, ſondern

in der Leiſtung des partiariſchen Lohnes ; aber trobem fam

doch der Traktator in den Beſit des Einlagekapitals gerade

infolge des Kommendaverhältniſſes ; und ſo wird die partia

riſche Kommenda und insbeſondere die Widerlegung dort

zum Kapitalgeſchäft, wo der Traktator ſich um den Abſchluß

des Geſchäftes bemüht , um in den Beſiß des Kapitals des

Kommendators zu gelangen ; man kann wohl annehmen, daß

die Widerlegung von Anfang an faſt ebenſo oft Kapitalgeſchäft

wie Arbeitsgeſchäft war, und bereits gegen Ende des Mittel

alters war ſie in den weitaus meiſten Fällen Kapitalgeſchäft,

76) Vgl. Wagner a. a . D. S. 14.

77) Vgl. aber RG. XLVI S. 112 ff.; die hier behandelte ftille Gefell

ichaft idheint mehr ein Arbeitågeſchäft als ein Sapitalgeſchäft zu

bedeuten .

78) Von Silberichmidt, Rommenda S. 102 ff. Weber a. a . D.

S. 52 ff. Goldichmidt a. a . D. S. 260 Anm. 88 a . Gierte

in dieſer Zeitſchrift Bd. XXVII S. 607 f.
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eine wirtſchaftliche Entwickelung , bei der auch das Wucher

verbot eine ziemliche Rolle geſpielt hat 79) .

Dieſe Veränderung der wirtſchaftlichen Bedeutung der

partiariſchen Kommenda führte vornehmlich ihre rechtliche

Umgeſtaltung zu unſerer ſtillen Geſellſchaft herbei ; hinzu

kommt auch noch das Aufkommen der Landkommenda.

II . 1. Oben § 3 II war ausgeführt, daß bei der ur

ſprünglichen einfachen partiariſchen Rommenda im Zweifel

der Kommendator nach innen hin Geſchäftsherr war ; wenn

der Vertrag dem Traktator nicht ausdrüdlich eine freiere

Stellung einräumte, ſo mußte er im einzelnen allen Anord

nungen des Kommendators, die Ausführung der Kommenda

betreffend, folgen . Dies iſt verſtändlich, wenn man bedenkt,

daß hier der eine Kommendator das ganze Kapital zu dem

Geſchäft hergab und daß darum der Traktator bei Aus

führung der Kommenda auch ganz überwiegend (nämlich

abgeſehen von ſeiner partiariſchen Beteiligung) im Intereſſe

jenes Kommendators handelte. Anders mußte das Verhält

nis ſchon bei der Widerlegung werden , wo der einzelne

Kommendator nur einen Teil der hentica hergab . Wenn

hier der Traktator mit Mitteln der hentica , die ja eine

wirtſchaftliche Einheit iſt , Geſchäfte macht, ſo handelt er

.

79) Das Wucherverbot hat nicht etwa die Rommenda geſchaffen ; benn

dieſe iſt weit älter als jenes ; aber es hat in der Tat die Ent=

widelung der partiariſchen Kommenda zu einem Aapitalgeſchäft in

wirtſchaftlicher Hinſicht, zur ftillen Geſellſchaft in rechtlicher Hins

ficht erheblich gefördert; zum Erfaß des berzinslichen Darlehens

bediente man fich , wie c . usus c . 24 und 26 zeigen , ſchon früh

zeitig einer partiariſchen Rommenda bezid. Widerlegung, bei der

der Traktator einen Mindeſtgewinn garantierte , wie dies auch

häufig bei der ſtillen Geſellſchaft vorkommt ; wie c. usus c. 24

und 26 Tehren, war aber jene Garantie nur von beſchränkter Wirts

famkeit, und zwar infolge zwingender Rechtsfäße , die den Schutz

des Traktators bezwedten ; dieſer brauchte z. B. nicht voll für den

garantierten Gewinn aufzukommen, wenn es infolge von vis maior

nicht zum Gewinn gekommen war. Wagner a. a. D. S. 10

glaubt mit Unrecht, in c . usus c. 24 und 26 werde das See:

darlehen behandelt.



492 Lübbert : Die rechtliche Natur der ſtillen Geſellſchaft.

dabei immer nur zum Teil im Intereſſe jenes Kommen

dators, zum anderen Teil vielleicht im eigenen Intereſſe oder

im Intereſſe anderer Kommendatoren ; demgemäß darf hier

der einzelne Kommendator jene leitende Stellung nicht mehr

beanſpruchen ; c. usus c. 22 bei Bonaini II S. 884 verſagt

fie ihm in dubio bereits für den Fall, daß er zwei Drittel

der hentica gegeben hat ; für die Landkommenda gibt c. usus

c . 23 bei Bonaini S. 898 die Beſtimmung, daß der Trat

tator si sine consilio presentis socii bottegam vel domum

intrare voluerit facere possit ; er hat alſo im Zweifel die

Befugnis , die Verwendung des Kapitals beliebig zu beſtim

men, es ſei denn, daß das Kapital lediglich zur Verwertung

in nominata domo vel bottega hingegeben iſt. Je kleiner

das vom einzelnen Kommendator anvertraute Gut im Ver

hältnis zur hentica iſt, umſo geringer wird auch im einzelnen

Fall der Einfluß des Kommendators auf die Geſchäftsführung

ſein , und das Anvertrauen kleiner Kapitalien wurde umſo

häufiger mit dem Aufkommen der Landkommenda und je mehr

die Widerlegung im Verkehr für ein Kapitalgeſchäft angeſehen

wurde , deſſen man ſich z. B. auch häufig zur Anlage von

Mündel- und Nachlaßgeldern bediente 80) .

In unſerer ſtillen Geſellſchaft iſt dieſe Entwickelung voll

endet 81) ; bei jener beſteht wie bei der Kommenda die all

gemeine Verpflichtung des Geranten, das anvertraute Kapital

möglichſt gewinnbringend im Handel anzulegen ; aber während

bei der Kommenda der Traktator im Zweifel alle die Ge

ſchäftsführung im einzelnen betreffenden Anordnungen zu

befolgen hatte, iſt bei der ſtillen Geſellſchaft dies im Zweifel

nicht der Fall 82) .

80) Vgl. Goldichmidt S. 266 Anm. 113.

81) Für die participatio, das italieniſche Driginal unſerer ſtillen Ger

ſellſchaft, betonen die Dec. Rotae Gen. a. a. D. bereits mehrfach

die grundfäßliche Unabhängigkeit des Geranten bei der Geſchäfts:

führung. Dec. XIV 58, 68, 69, 83.

82) Vielfach wird aber angenommen , daß der Gerant vor einzelnen

beſonders wichtigen Geſchäften die Einwilligung des fillen Geſells

.
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.

2. Bei der einfachen partiariſchen Kommenda und weiter

hin auch zuerſt noch bei der Widerlegung beſtand, wie oben

geſagt, keine Verpflichtung des Kommendators „zur Leiſtung

der Einlage" . Hatte man auch in einem vorhergehenden Ver

trage feſtgeſeßt, was und wieviel der Kommendator anvertrauen

ſollte, ſo konnte er doch, ſchon infolge ſeines Widerrufsrechtes,

nicht zu dieſer Anvertrauung gezwungen werden ; ſondern der

Traktator konnte, falls der Kommendator die Anvertrauung

verweigerte , nur die Gewinnquote , die ihm im Falle der

Anvertrauung vermutlich zugefallen wäre , als die ihm zu:

kommende Gegenleiſtung verlangen . Je mehr nun aber die

Widerlegung Kapitalgeſchäft wurde, je öfter ſie alſo im ein

zelnen Fall der Traktator nicht ſowohl deshalb einging, um

für ſeine Arbeit partiariſch entſchädigt zu werden , als viel

mehr, um in den Beſit des Kapitals zu kommen, umſomehr

mußte man dazu gelangen, die der Leiſtung des Traktators

entſprechende Gegenleiſtung des Kommendators nicht ſowohl

in der Zahlung des partiariſchen Lohnes als vielmehr in

der Anvertrauung, der Hingabe des Kapitals ſelbſt zu ſehen ;

und umſomehr mußte den Traktatoren im allgemeinen daran

liegen , daß einmal das Widerrufsrecht des kommendators

eingeſchränkt wurde und daß weiterhin der Kommendator zur

Hingabe des anzuvertrauenden Gutes rechtlich verpflichtet

wurde ; dementſprechend verſuchte alſo im einzelnen Fall der

Traktator durch ausdrückliche Vertragsbeſtimmung das Wider

rufsrecht des Rommendators einzuſchränken und deſſen „ Ein

Iidhafters einholen müſſe : Renaud , Das Recht der ſtillen Gefella

ichaft 1. f. . ( 1885 ) S. 134 ; Behrend , Lehrbuch des Handels

rechts $ 93 III ; ferner die die ſtille Geſellſchaft betreffenden

Diſſertationen von Mitider (Würzburg 1903) S. 33 ; don

d. Borch ( Roſtock 1901) S. 57 ; Käſtner (Breßlau 1904) S. 14 ;

v. þövel (Leipzig 1903) S. 37 ; Frand ( Leipzig 1902) S. 40

bis 41. Für die participatio vgl. Dec. Rotae Gen. XIV 89.

Dieſe Mitwirkung des ftillen Geſellſchafters bei ungewöhnlichen

Geſchäften wird mit Recht abgelehnt von Band ( Differt. Dillens

burg (1895) S. 37 ; Karl lehmann , Lehrbuch des Handels

rechts § 67 V.
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lageverpflichtung " zu ſtatuieren 83) . Was das Widerrufsrecht

anlangt , ſo geht wie oben Anm. 63 geſagt bereits

die dispoſitive Beſtimmung des c. usus c. 22 dahin, daß der

Kommendator die Hingabe des einmal anvertrauten Gutes

nicht zur Unzeit ſolle widerrufen dürfen ; erſt bedeutend ſpäter

iſt man wohl dazu gelangt, auch in dubio eine Verpflichtung

des Kommendators zur Anvertrauung des Kommendaguts

anzunehmen 84) . Erleichtert wurde ſicherlich dieſe Entwickelung

durch jene allgemein geltende Auffaſſung, welche in der Wider

legung eine societas ſah ; zumal als man dann ſpäter die

Widerlegung als eine römiſche societas zu konſtruieren ſuchte,

konnte man dies gar nicht, ohne dem Traktator die actio

pro socio auf Leiſtung der Einlage zu geben (die ihm

urſprünglich verſagt war) . Für unſere ſtille Geſellschaft iſt

die Einlageverpflichtung des ſtillen Geſellſchafters ein essen

tiale negotii (vgl . unten Anm. 108), während ſie, wie oben

gezeigt , für die Widerlegung urſprünglich im Zweifel nicht

beſtand.

3. Bei der partiariſchen Seekommenda und Widerlegung

erfolgte die Hingabe des anvertrauten Gutes immer zum

Umſaß durch ein einzelnes Geſchäft bezw . mehrere einzelne

Geſchäfte; der Traktator führte das Gut über See, ſeşte es

dort vertragsmäßig um, und das ganze Kommendaverhältnis

fand mit ſeiner Rückkehr von der Reiſe eine naturgemäße

Erledigung .

Zu einer Beteiligung am fremden Handelsgewerbe

wird die Widerlegung erſt, als ſie ſich , urſprünglich ein

ausſchließliches Seehandelsgeſchäft, ſpäter dann auch auf dem

Lande einbürgert 85) . Nun konnte ja allerdings auch auf

83) Als ein ziemlich frühes Beiſpiel fann vielleicht die oben Anm.64

bereits erwähnte Urkunde 71 a bei Mollwo S. 84 dienen .

84) Vgl . Dec. Rotae Gen, a. a . D. XIV 91 ; eß iſt ichwer nachzuweiſen ,

wo ſich im Einzelnen dieſe Entwidelung zuerſt vollzogen hat.

85) Vgl. Nr. 36 bei Rehme a . a. D.; Statut von Medebach bei

Silberich midt , Kumpanie S. 6–7 ; vgl. auch c . usus c. 23

S. 900.
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dem Land Gut in ähnlicher Weiſe wie zur See anvertraut

werden , alſo zum Umſatz im Verlauf einer Landreiſe 86) .

Aber das Führen von Gut über Land auf kleinere Strecken

war nicht recht lohnend und der Karawanenbetrieb in größerem

Stil hat ſich im Abendlande nie recht eingebürgert (abgeſehen

vielleicht vom nordeuropäiſchen Verkehr mit Rußland) . Aus

dieſen Gründen hat die kommenda im Binnenland nicht

ſowohl als Anvertrauung von Gut zum Umſaß durch ein

einzelnes Geſchäft, wie vielmehr als Anvertrauung zur Ver:

wertung in einem Handelsgewerbe Bedeutung erlangt ; damit

ergab ſich weiterhin für die Parteien auch die Notwendig

keit , das Rechtsverhältnis für eine beſtimmte Zeit einzus

gehen 87), wie wir dies bei unſerer ſtillen Geſellſchaft ſehen ,

da ja der Betrieb des Handelsgewerbes aus ſich heraus nicht

zu einem naturgemäßen Abſchluß führt (anders als die Sees

kommenda ); und die Rechnungslegung, die bei der See

kommenda voin Traktator bloß einmal , nämlich nach der

Rückkehr von der Reiſe , vorgenommen wurde, fand jeßt in

regelmäßig wiederkehrenden Zwiſchenräumen ſtatt 88) . Wäh

rend die Seekommenda nach heutigen Begriffen einen Werk

vertrag mit Geſchäftsbeſorgung bedeutet, muß man die Land

kommenda für einen Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung

anſehen 89) .

$ 6.

Die weitere Geſchichte der ſtillen Geſellſchaft bis zum Handels

gefeķbuch von 1897.

I. So iſt die partiariſche Widerlegung allmählich in die

Form unſerer ſtillen Geſellſchaft hineingewachſen ; indem (um

die beſondere Entwickelung der ſtillen Geſellſchaft als einen

86) Vgl . ingbef. Silberſchmidt, kommenda S. 138.

87) Vgl. die Urkunden bei Silberſchmidt S. 133 ff.; C. usus c. 23

bei Bonaini II S. 898.

88) Vgl. c . usus c . 23 a. a . D. Dec. Rotae Gen, a . a. D. XIV 64.

89) Vgl. unten Anm. 107.
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Einzelfall allgemeinen Geſchehens hinzuſtellen ) einmal Rechts

tatſachen , die urſprünglich accidentalia negotii waren ,

essentialia negotii wurden (z. B. die rechtliche Verpflichtung

des Anvertrauenden zur Hingabe des Guts ; die Verpflichtung

des Geranten, dieſes in ein Handelsgewerbe zu verwenden),

andererſeits ein dispoſitives naturale negotii in ſein Gegen

teil verkehrt wurde (die Verpflichtung des Traktators , allen

einzelnen Anweiſungen des Kommendators nachzukommen ).

Die ſtille Geſellſchaft des Handelsgeſeßbuchs zeigt freilich in

ihrer rechtlichen Form noch einige vom Geſeß geſchaffene

Beſonderheiten (vgl. unten § 7 III) .

Im allgemeinen finden wir aber das Rechtsverhältnis

mit dem Tatbeſtand unſerer ſtillen Geſellſchaft bereits im

15. Jahrhundert unter dem Namen participatio in Italien

vor ; es iſt fraglich , ob ſich in Deutſchland die im vorigen

Paragraphen geſchilderte Weiterentwickelung der Widerlegung

auch ſelbſtändig vollzogen hat oder ob nicht vor ihrer Be

endigung die in Italien ſchon fertig gewordene participatio

rezipiert wurde ; die Frage könnte auch nach den eingehendſten

Quellenforſchungen wohl immer nur mit einiger Wahrſchein

lichkeit in dieſem oder jenem Sinne entſchieden werden ; hier

kann ſie ohne Schaden unbeantwortet bleiben , zumal es ganz

unerheblich iſt , ob wir in dem Tatbeſtand unſerer ſtillen

Geſellſchaft das Produkt der italieniſchen Rechtsbildung ſelbſt

oder aber einer zu ihr paralel laufenden deutſchen Entwice

lung zu verſtehen haben . Auf die participatio braucht hier

nicht weiter eingegangen werden º) ; unſere ſtille Geſellſchaft

gleicht ihr bis auf einige vom Geſeß geſchaffene Beſonders

heiten wie geſagt vollkommen .

II. Hat ſich ſo ſeit dem 15. Jahrhundert der Tatbeſtand

des Rechtsverhältniſſes nicht erheblich verändert, ſo iſt anderer :

ſeits ſeine Dogmengeſchichte ſeitdem umſomehr bereichert

90) Eingehende Bemerkungen über die participatio finden rich bei

Laſtig in Endemanns Sandbuch I S. 712 f. und (weniger ſorgs

fältig) bei Renaud , Stille Geſellſchaft S. 61.
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worden bereichert freilich nicht durch wertvolle Einſichten ,

ſondern durch falſche Konſtruktionsverſuche und doktrinelle

Irrtümer 91) .

Beſtimmend für die Auffaſſung, die man der participatio

zu teil werden ließ, war die beginnende Entwickelung unſerer

heutigen offenen Handelsgeſellſchaft; das Kennzeichen dieſer

ſich entwidelnden Geſellſchaftsform iſt ein dem römiſchen

Recht fremdes Prinzip : die Solidarhaft der socii für die

Sozietätsſchulden ' ?). Dieſem Prinzip gegenüber, das man

vielleicht gerade ſeiner Neuheit wegen ſehr betonte und das

man bald nicht nur einer beſonderen Geſellſchaftsart, ſondern

der Geſellſchaft überhaupt zuſchrieb, mußte es nun beſonders

auffällig erſcheinen , daß bei der participatio, welche ja auch

allgemein für eine Geſellſchaft galt 93), der particeps immer

nur höchſtens ſeine Einlage verlieren kann ; und indem man

unhiſtoriſcherweiſe die participatio unter die Geſichtspunkte

der offenen Handelsgeſellſchaft zu bringen verſuchte, erklärte

man ſie für eine Geſellſchaft, bei der der particeps nicht in

solidum , ſondern pro rata und weiterhin nicht illimitiert,

ſondern limitiert haftet , und zwar behauptete man hierbei

bald , er hafte den Gläubigern des Geranten direkt , bald

behauptete man das Gegenteil 94) . Dieſe Auffaſſung beherrſcht

unverkennbar auch die deutſchen Rechtsquellen des 15. und

16. Jahrhunderts 95) .

.

91) Das Material zu der folgenden Darſtellung iſt in der Hauptſache

den Werken Endemann , Studien S. 360 ff., Daftigs in

Endemanns Handbuch S. 716 ff. und Renauds , Kommandits

geſellſchaft S. 27–53, Stille Geſellſchaft S. 22—43 entnommen.

92) Eingehend hierüber vor allen Adler , Zur Entwidelungslehre und

Dogmatit des Geſellſchaftsrechte, Berlin 1895, S. 40 ff.

93) Die Dec. Rotae Gen. a. a. D. verwenden aber den Sozietätsbegriff

mit einer der Feinfühligkeit dieſer Juriſten alle Ehre machenden

Einſchränkung, cf. Dec. XIV 22, XXXIX 6—7.

94) Dec. XXXIX 9—10 und XLVI 3 a. a . D. verneinen richtiger:

weiſe die direkte Haftung.

95) Auszüge find zitiert bei laſtig in Endemanns Handbuch I

S. 716 1
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Aus dieſer Zeit ſtammt auch der Name unſerer ſtilen

Geſellſchaft, ( glücklicherweiſe) das einzige, was ihr (und auch

dies noch „leider“) aus jener Zeit heute noch anhaftet.

Eine Bologneſer Proviſion von 1583 96) gebraucht zuerſt für

das bisher participatio oder societas per modum partici

pationis genannte Rechtsverhältnis die Bezeichnung compagnia

secreta, wahrſcheinlich, wie laſtig a . a . D. mit Recht ſagt,

deshalb , weil es auffallend erſchien , daß (anders als ein

offener Handelsgeſellſchafter) der particeps auf dem Titel der

gewöhnlichen Geſchäftsbücher gar nicht vorkommt , ſondern

nur als Gläubiger in den Büchern erſcheint. Die neue Be

zeichnung wird auch in Deutſchland aufgenommen , und im

18. Jahrhundert wird der ehemalige particeps, der „zu Ge

winn und Verluſt einlegende“, bereits allgemein socius secretus,

socius tacitus, heimlicher oder ſtiller Geſellſchafter genannt ;

er erſcheint alſo ießt im Gegenſaß zum offenen Handels

geſellſchafter als ein unſolidariſch und limitiert haftender und

nach außen hin nicht hervortretender Sozius.

Bald kommt man nun (wiederum weil man ganz un

hiſtoriſch vorgeht) dazu , jene beiden Tatſachen , das „ Nicht

an die Öffentlichkeit treten" des ftilen Geſellſchafters einer

feits und ſeine unſolidariſche und limitierte Şaft andererſeits,

in einen inneren Zuſammenhang zu bringen , und der ſtille

Geſellſchafter erſcheint nunmehr als ein Sozius , der das

Privileg der nicht ſolidariſchen und limitierten und zwar

direkten oder indirekten þaftung hat, weil und wenn er

nicht öffentlich als „ Geſellſchafter " hervortrittº7) ; daraus

geht als Konſequenz der (noch im Allg . D. HOB. Art. 257

nachwirkende) Saß hervor, daß der ſtille Geſellſchafter jenes

Privileg verliert , wenn er offenkundig als Geſellſchafter

auftritt.

Es iſt verſtändlich , daß man die ſo konſtruierte ſtille

Geſellſchaft nicht von der in Frankreich fertig ausgebildeten

96) Zitiert bei Saftig a . a . D.

97) Cf. Dec. Rotae Gen. a. a . D. XIV 120 a. E.
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und im 18. Jahrhundert von dort eindringenden Kommandit:

geſellſchaft begrifflich zu unterſcheiden wußte. Die in Deutſch

land übliche ſtille Geſellſchaft war den Tatſachen nach wohl

meiſt ein Rechtsverhältnis , bei dem die Einlage des ſtillen

Geſellſchafters in das (Privat-)Vermögen des Geranten über

ging und bei dem der ſtille Geſellſchafter im Verhältnis zu

den Gläubigern des Geranten auch nur als ein (dieſen nicht

etwa direkt haftender) Gläubiger erſchien . Hielt man aber

einmal die oben gegebene Definition der ſtillen Geſellſchaft

für richtig und erſchöpfend 98) , ſo mußte es unerheblich er

ſcheinen, ob bei dieſer societas ein Geſellſchaftsvermögen ge

bildet wurde oder nicht, ob der ſtille Sozius den Gläubigern

des Geranten direkt haftete oder nicht; und ſo konnte man

zu der Behauptung kommen , ftille Geſellſchaft und Kom

manditgeſellſchaft ſeien ein und dasſelbe Geſellſchaftsverhält

nis , nur daß dabei bald ein Geſellſchaftsvermögen gebildet

werde und der particeps direkt hafte — bald aber nicht ;

man erklärte alſo dieſe und andere Tatſachen , die, als der

Kommanditgeſellſchaft im Gegenſaß zur ſtillen Geſellſchaft

weſentlich, die beiden Rechtsverhältniſſe voneinander weſent

lich unterſcheiden , als accidentalia eines und desſelben

negotium 99) .

III . Den mannigfachen Verwirrungen, die aus alledem

entſtanden, hat das Ang. D. GHB. glücklicherweiſe ein Ende

bereitet. Nach hartem Kampfe zog die ſtille Geſellſchaft als

ſelbſtändiges Rechtsinſtitut neben der ſtillen Geſellſchaft in

das Gefeß ein ; ſeitdem hat ein großer Teil der einſchlägigen

98) Man vergleiche Thör , Lehrbuch Bd. I (1854) § 40 : Die Geſell

ſchafter treiben Handel ; der eine haftet direkt nach außen und mit

feinem ganzen Vermögen , der andere teilt nach Maßgabe eines

eingeſchoffenen oder einzuſchießenden Rapitals Gewinn und Verluſt

der Handlung.

Anm . 1. Ob er auch nur bis zu dieſem Kapital und ob er

direkt haftet, gehört nicht in die Definition .

99) Angaben über die literatur jener Zeit fiehe insbej. bei Renaud,

Hommanditgeſellſchaft S. 38 ff.
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Literatur es ſich zur Aufgabe gemacht, den Gegenſaß zwiſchen

ſtiller Geſellſchaft und Kommanditgeſellſchaft wiſſenſchaftlich

zu begründen und zu vertiefen .

Das HCB. von 1897 regelt die ſtille Geſellſchaft im

allgemeinen im Anſchluß an das A. D. HOB., aber noch mehr

als dieſes bedeutet es einen erfreulichen und geſunden refor:

matoriſchen Akt : man vertilgte aus dem Geſeß die legten

Spuren einer auf doktrinellen Frrtümern beruhenden Kon

ſtruktion , indem man den Art. 257 und den fragwürdigen

Art . 260 über Bord warf ; das HOB. von 1897 verſucht

die ſtille Geſellſchaft lediglich für eine Geſellſchaft des bürger

lichen Rechts auszugeben .

Gegen Ende des erſten Drittels des vorigen fahr

hunderts 109) taucht nun im Widerſpruche gegen eine nun

Jahrhunderte alte Anſicht die Behauptung auf, die ſtille Ge

fellſchaft ſei überhaupt keine Geſellſchaft; hervorgerufen wurde

dieſe Behauptung offenbar durch das Beſtreben , die ſtille

Geſellſchaft möglichſt weit von der Kommanditgeſellſchaft -

und dieſe war und iſt unbeſtreitbar eine Geſellſchaft zu

trennen, und ſie fand auch weiterhin zahlreiche und namhafte

Anhänger ; und zwar treten uns als die poſitive Kehrſeite

dieſer negativen Anſicht, daß die ſtille Geſellſchaft keine Ge

ſellſchaft ſei , zwei verſchiedene Anſchauungen entgegen : die

eine erklärt , ziemlich unbeſtimmt, die ſtille Geſellſchaft für

ein modifiziertes Gläubiger- oder Kreditverhältnis 101) , die

andere gibt die ſtille Geſellſchaft für ein qualifiziertes oder

modifiziertes Darlehen aus 102) , eine Anſicht, die weder

hiſtoriſch noch nach geltendem Recht irgend eine wirkliche

Berechtigung hat 103). Eine ernſtliche und eingehendere Be

100) Literatur bei laſtig in Endemanns Handbuch I S. 729 a.

101) Siehe oben Anm. 4 .

102) Dben Anm. 3 .

103) Das Rechtsverhältniß , welches Crome a. a . D. unter dem Namen

„partiariſches Darlehen " ( eigentlich müßte es heißen : partiariſch

verzinsliches Darlehen) darſtellt, verdient dieſen Namen nicht, und

zwar vor allem deshalb , weil Crome innerhalb dieſes Rechts
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gründung dieſer beiden Anſchauungen findet fich eigentlich

nirgends 104) .

Fene Angriffe auf die alte Geſellſchaftskonſtruktion konnten

ſo zu keinem Erfolg führen , und wirklich ſcheint auch in der

leßten Zeit die Anſchauung , daß die ſtille Geſellſchaft eine

Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts ſei , wieder die unbe

ſtrittene Herrſchaft erlangt zu haben ; ſie wird wenigſtens

von den auf dem HCB. von 1897 fußenden Arbeiten faſt

durchweg verteidigt 105), aber freilich auch meiſt mehr mit

Entſchiedenheit als unter Anführung von Gründen 106) . Es

ſcheint, als ob die offenbare Abſicht des ſogenannten Gefeß

gebers, die ſtille Geſellſchaft als Geſellſchaft des bürgerlichen

Rechts zu konſtruieren, alle Bedenken in dieſer Hinſicht ver

ſcheucht habe.

Welchen Standpunkt dieſe Arbeit zu dieſem Konſtruktions

verſuche einnimmt, erhellt aus den voraufgegangenen hiſtoriſchen

Ausführungen ; im folgenden ſoll auf der Grundlage des

heutigen Rechts unterſucht werden, welche Bedeutung jenem

Konſtruktionsverſuch des Gefeßgebers zuzuſchreiben iſt, ob er

weiter geglückt iſt und ob er überhaupt glücken konnte.

1

N

.

1

verhältniffes eine Verpflichtung des Kapitalempfängers , mit dem

„Darlehen“ in einer beſtimmten Weiſe zu verfahren, annimmt, cf.

S. 374, 391 bei Crome a. a. D.; ein Vertrag aber , durch den

ſich jemand verpflichtet, Kapitalien , die ihm vom Kontrahenten

übergeben werden ſollen , vertragsmäßig zu gebrauchen “, fann

keinesfalls für einen Darlehensvordertrag oder einen Darlehens:

vertrag angeſprochen werden . Crome , der die Kommenda nicht

zu fennen ſcheint, ſtellt unter ſeinem „ partiariſchen Darlehen “ in

Wirklichkeit eine partiariſche Geldkommenda bezw. unſere ſtille

Geſellſchaft“ dar.

104) Allenfalls noch bei Laſtig ; vgl. oben Anm. 2.

105) Vgl. oben Anm. 1 .

106) Begründungen verſuchen eigentlich nur Rettig , Die ſtille Geſell:

ſchaft des Handelegeſeßbuchs im Verhältnis zu der Geſellſchaft des

Bürgerlichen Geſetzbuchs ( Differt. Roftock 1902 S. 4 ff.) und

Loewy , Die ſtille Geſellſchaft in ihrem Verhältnis zu der Geſell

ſchaft des bürgerlichen Rechts ( Diſſert. Göttingen 1901 S. 11 ff.).

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd . LVIII. 33
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§ 7 .

Die rechtliche Natur der ſtillen Geſellſchaft des Handels

geſeķbuches.

I. Machen wir uns die Entwickelung der ſtillen Geſell

ſchaft noch einmal im Zuſammenhange klar, indem wir dabei

die einzelnen Durchgangsformen dieſer Entwickelung unter

die Begriffe des heutigen Rechts bringen.

B. verpflichtet ſich, ein ihin von A. anvertrautes Kapital

durch Kauf oder Verkauf im eigenen Namen für C. umzuſeßen ; das

iſt das essentiale der Kommenda ſchlechthin , die nach heutigem

Recht ein Auftrag, ein Werkvertrag mit Geſchäftsbeſorgung

und eventuell eine Kommiſſion ſein kann ; naturalia negotii

ſind hierbei die Verpflichtung B.s, den Anweiſungen des A.

zu folgen, ihm nach Erfüllung der Kommenda alles, was er

daraufhin erlangt hat , herauszugeben und die Verpflichtung

A.s, dem B. ſeine Aufwendungen zu erſeßen .

Wenn A. fich verpflichtet, dem B. als Entgelt für ſeine

Arbeit eine Quote des Reingewinnes zu leiſten , den A. mit

dem anvertrauten Kapital macht, ſo wird die Kommenda

eine partiariſche; ſie iſt nach heutigem Recht ein partiariſcher

Werkvertrag mit Geſchäftsbeſorgung und eventuell eine par

tiariſche Kommiſſion .

Das Rechtsverhältnis ſchreitet zur Widerlegung fort,

wenn B. mit Erlaubnis 9.s das von dieſem anvertraute

Kapital mit anderen Kapitalien zu einer wirtſchaftlichen Ein

heit vermengt, ſo daß er bei Umſag dieſes Geſamtkapitals

nun nur zum Teil im Intereſſe A.s handelt ; die Wider

legung iſt hiſtoriſch eine beſondere partiariſche Kommenda,

nach heutigem Recht ein beſonderer partiariſcher Werkvertrag .

Machen A. und B. aus , daß B. bei Umſeßung des

Geſamtkapitals den einzelnen Anweiſungen 4.s nicht zu

folgen brauche, ſchließen ſie weiter das willkürliche Wider

rufsrecht A.: aus , ſeßen ſie feſt, daß A. zur Hingabe des

anzuvertrauenden Kapitals rechtlich verpflichtet ſein ſolle und

beſtimmen ſie ſchließlich, daß B. das durch die Widerlegung
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entſtehende Geſamtkapital nicht in einzelnen Geſchäften durch

Kauf oder Verkauf, ſondern zum dauernden Betriebe eines

Handelsgewerbes verwenden ſolle 107) , ſo haben wir damit

im weſentlichen den Tatbeſtand der participatio und unſerer

ſtillen Geſellſchaft, den wir daher für einen beſonderen Dienſt

vertrag mit Geſchäftsbeſorgung erklären können, da ſie ledig

lich aus einem essentiale und aus Afzidentalien der Kom

menda zuſammengeſeßt iſt.

II. Bevor wir aber weiter darauf eingehen , welche

Stellung der ſtillen Geſellſchaft in unſerem Rechtsſyſtem zu

zuweiſen iſt , iſt zu unterſuchen , ob und warum ſie keine

Geſellſchaft unſeres bürgerlichen Rechts iſt. Für die Beant

ing dieſer Frage iſt bisher noch nichts gewonnen worden ;

denn wenn man auch zugibt, daß die ſtille Geſellſchaft unter

den Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung ſubſumiert werden

fann ſo iſt damit noch nicht geſagt, daß ſie nicht außer

dem noch unter die Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts ſub

ſumiert werden könne ; ſie könnte ja vielleicht die Einbegreifung

unter die Geſellſchaft ebenſo ſehr verdienen wie die Ein

begreifung unter den Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung;

dieſe Möglichkeit iſt denkbar ; a priori kann ſie jedenfalls

nicht geleugnet werden , und wir müſſen daher nachprüfen ,

ob ſie den beſtehenden Verhältniſſen nach tatſächlich vor

handen iſt.

1. Das Kriterium der Geſellſchaft des bürgerlichen

Rechts iſt die Verpflichtung der Geſellſchafter zu gemeinſamem

Zweck. Iſt dieſes Kriterium bei der ſtillen Geſellſchaft ge

107 ) Damit wird das Rechtsverhältnis ein Dienſtvertrag (vgl. oben § 5

unter III 3), ohne daß es weſentlich dadurch geändert würde. Die

Geſchäfte beſorgung (das Bürgerliche Gefeßbuch kennt dieſen Begriff

als ſolchen nicht) bleibt ein Werkvertrag, wenn das Rechtsverhält:

nis zeitlich eine infolge der Art der Geſchäftsbeſorgung naturgemäß

eintretende Beendigung findet; ſie wird ein Dienſtvertrag, wenn es

keine ſolche Beendigung findet; das Ende des Rechtéverhältniſſes

hängt dann von der Parteivereinbarung , eventuell von der dis

poſitiven Gefeßeavorſchrift ab.



504 Bubbert : Die rechtliche Natyr der ſtillen Geſellſchaft.

geben ? Es ſcheint zunächſt ſo ; als gemeinſamer Zweck er

ſcheint die Erzielung eines möglichſt großen Geſchäftsgewinnes

des Handelsgewerbes ; zu dieſem Zweck verpflichtet fich der

Stille zur Hingabe des Kapitals in das Handelsgewerbe 108),

der Gerant verpflichtet ſich zu demſelben Zweck dazu , die

Einlage ins Şandelsgewerbe zu ſtecken und dieſes möglichſt

rentabel zu geſtalten.

Aber wenn man genauer zuſieht, ſo zeigt es ſich , daß

ſich die Subſumtion der ſtillen Geſellſchaft unter die Geſell

ſchaft des bürgerlichen Rechts dennoch verbietet. Es ſoll hier

nicht weiter auf die Tatſache eingegangen werden , daß die

ſtille Geſellſchaft im Gegenſatz zu den Normen über die Ge

fellſchaft des Bürgerlichen Geſekbuches im Zweifel nicht mit

dem Tode des ſtillen Geſellſchafters endigt (eine Tatſache,

die hiſtoriſch auf das Recht des heutigen § 672 B.GB.

zurückgeht). Damit kann man ſich noch abfinden (und ebenſo

mit der Nichtentſtehung eines Geſellſchaftsvermögens ); denn

es handelt ſich bei dieſer Verſchiedenheit nur um ein dig:

poſitives naturale negotii. Eine weit größere und ausſchlag

gebende Bedeutung kommt aber der Tatſache zu, daß die

ſtille Geſellſchaft ein Begriffsmerkmal zeigt , deſſen Fehlen

der Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts weſentlich iſt: näm:

108 ) Daß die Einlageverpflichtung des ſtillen Geſellſchafters ein essentiale

der ſtillen Gefellſchaft des Handelégefeßbuch iſt , d. h. daß ein

Rechtsverhältnis nur dann unter die ſtille Geſellſchaft des Handels

gefeßbuchs ſubſumierbar iſt, wenn es tatſächlich dieſe Einlagever

pflichtung als von den Parteien ſtatuiert aufweiſt, findet ſich zwar

im Gefeß nicht geſagt, aber dieſes gibt ja überhaupt keine Defini

tion des Rechtsverhältniſſes , welche Leştere der allgemeinen An :

ſchauung des Verkehrs und der Literatur zu entnehmen iſt; und

daß nach dieſer der Begriff der ftillen Geſellſchaft des bandele:

geſeßbuchs nur da zur Anwendung kommt , wo eine Einlagebers

pflichtung des particeps beſteht, muß ſchon infofern angenommen

werden, als man ſonſt überhaupt nicht hätte dazu kommen können,

die ſtille Geſellſchaft für eine Geſellſchaft des Bürgerlichen Geſeks

buchs zu erklären , wenn man nicht vorausgeſeßt hätte , daß der

ſtillen Geſellſchaft des Handelegelegbuchs dieſe Einlageverpflichtung

weſentlich fei.

I
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lich die Beſchränkung der Parteien , welche in einem ſtillen

Geſellſchaftsverhältnis verbunden ſein können , auf die

Zweizahl.

„Der ſtillen Geſellſchaft iſt weſentlich ihr Beſtehen

zwiſchen nur zwei Kontrahenten .“ Das iſt zwar im Geſetz

nicht ausdrücklich geſagt ; aber dieſes gibt ja überhaupt keine

Definition des Rechtsverhältniſſes; ſicherlich ſpiegelt dieſer

Saß ( deſſen Entſtehung hiſtoriſch fich leicht erklärt) ſowohl

die Anſchauung des Geſeķes als auch des Verkehrs wieder ;

er wird auch in der Literatur 109) durchweg behauptet , und

zwar auch von allen jenen Schriftſtellern , die die ſtille Ge

ſellſchaft für eine Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts er

klären . Keiner aber von den Vertretern dieſer Anſchauung

bat bis jeßt Zweifel darüber laut werden laſſen, ob ſie mit

jenem Saße vereinbar ſei .

Angenommen, die ſtille Geſellſchaft ſei eine Geſellſchaft

des Bürgerlichen Geſekbuches; dann ſteht an ſich, wenn man

nicht bereits von vornherein an jenem oben ausgeſprochenen

Saße feſthält, nichts der Möglichkeit entgegen , durch einen

die ſtille Geſellſchaft begründenden Vertrag ein Rechtsverhält:

nis auch zwiſchen drei und mehr Kontrahenten zu ſchaffen .

3. B.: A. und B. verpflichten ſich zur Leiſtung von Ein

lagen in das Þandelsgewerbe des Geranten C.; 6. ver

pflichtet ſich , die Einlagen in das Handelsgewerbe zu verwenden

109) Vgl. von den neueſten Arbeiten : Karl Lehmann , Lehrbuch

$ 67 III ; Gareis , Lehrbuch des bandelsrechts & 29 ; Gojad,

Lehrbuch des Handelsrechts § 112 ; Band a. a. D. S. 13 ; Loewy

a. a. D. S. 24 ; v. Hövel a. a . D. S. 11 ; v . Borch a. a . D.

S. 35 ; Frand a. a . D. S. 15 ; Miticher a. a . D. S. 13 ;

Rettig a. a. D. S. 12. Wie ſehr man an jenem Saß als einem

allgemein gültigen, der auch von einer einzelnen Gefeßgebung nicht

umgeſtoßen werden fann, feſthält, zeigt folgendes: Renaud , Rom.

manditgeſellſchaften S. 61-62 , berichtet, daß der italieniſche

Codice di commercio und der belgiſche Handelskoder die ſtille

Geſellſchaft als eine Geſellſchaft zwiſchen zwei und mehr Kontra:

henten definieren , aber er berichtet das mit dem Hinzufügen, daß

ſich hier in die Regalbefinition ein Fehler eingeſchlichen habe " .

I
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und dies möglichſt rationell im Mitintereſſe A.s und B.s zu

betreiben . Dann hätten wir hier ein Geſellſchaftsverhältnis

zwiſchen drei Kontrahenten , in welchem z. B. auch A. von

B. verlangen kann, daß er ſeine Einlage macht. Die weiteren

Konſequenzen brauchen nur angedeutet zu werden : A. könnte

z . B. wegen wichtigen Grundes auch dem C. gegenüber die

Geſellſchaft fündigen , wenn B. ſeine Einlage nicht macht;

durch Konkurs über das Vermögen des A. würde die Ge

ſellſchaft auch zwiſchen B. und C. endigen u . ſ . w . Man

ſieht: dieſe Geſellſchaft zwiſchen drei und mehr Kontrahenten

iſt keine ſtille Geſellſchaft, weder im Sinne des Geſeßes

noch nach der Anſchauung des Verkehrs oder der Literatur.

Und die herrſchende Lehre ſagt ja ſelbſt: „ Die ſtille Geſell:

ſchaft iſt begrifflich auf zwei Perſonen beſchränkt .“ Aber

warum denn , wenn ſie zugleich die Behauptung aufſtellt:

Der die ſtille Geſellſchaft begründende Vertrag iſt ein Ge

fellſchaftsvertrag des § 705 B.GB." Es gibt hier nur zwei

Möglichkeiten : entweder dieſe beiden Säße ſind miteinander

vereinbar oder einer von beiden muß fallen .

a ) Sehen wir zunächſt, ob die beiden Säße neben :

einander beſtehen können ; um dieſen Nachweis zu führen ,

müßte die herrſchende Lehre ihre bisherige Unterlaſſung nach:

holen und nachweiſen , daß der Geſellſchaft des Bürgerlichen

Geſebuches die Unbeſchränktheit in der Zahl ihrer Ron:

trahenten nicht weſentlich ſei , bezw . daß die Beſchränktheit

einer Geſellſchaft auf eine beſtimmte Zahl von Geſellſchaftern

aus dem Geſellſchaftsbegriffe ſelbſt hergeleitet werden könne ;

nur dann iſt der Beweis geliefert, daß ein Rechtsverhältnis

eine Geſellſchaft ſein , dabei aber begrifflich auf zwei Kon :

trahenten beſchränkt ſein kann . Nun iſt es aber gerade das

Typiſche für die Geſellſchaft, daß ſie ein Rechtsverhältnis

zwiſchen beliebig vielen Kontrahenten ſein kann, und zwar kann

ſie das eben darum, weil ihr Kennzeichen die Verpflichtung zu

gemeinſamem Zwecke iſt; gemeinſam aber kann ein Zweck ebenſo :

gut zwei wie hundert Perſonen ſein ; und da es keinen vermögens :

rechtlichen Zweck gibt (auch ſonſt vielleicht keinen abge
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.ſehen von der Ehe), der aus ſich heraus nur zwei Kontra

henten gemeinſam iſt, ſo kann das Merkmal eines Rechts

verhältniſſes, das begrifflich auf zwei Parteien beſchränkt iſt,

nicht der gemeinſame Zweck ſein . Man kann dagegen nicht

einwenden , daß es doch auch Geſellſchaften des bürgerlichen

Rechts zwiſchen zwei Perſonen gäbe ; gewiß - aber hier

liegt die Beſchränkung auf zwei Kontrahenten nicht an dem

Weſen des von ihnen einzugehenden Rechtsverhältniſſes, ſon

dern ſie liegt an irgendwelchen , die Parteien beſtimmenden

Tatſachen ; und das zeigt fich darin , daß in dasſelbe Rechts

verhältnis auch noch mehr Kontrahenten aufgenommen werden

könnten , wenn die Parteien es wollen. Aber das iſt nicht

bei der ſtillen Geſellſchaft der Fall; es kann gar keine ſtille

Geſellſchaft zwiſchen mehr als zwei Parteien beſtehen , und

wenn zwei Parteien , die eine ſtille Geſellſchaft eingehen

wollen , noch eine dritte Partei in das Rechtsverhältnis auf

nehmen wollten , ſo wäre das eben keine ſtille Geſellſchaft

mehr 110) ; die ſtille Geſellſchaft kann ihrem Weſen nach ebenſo

nur zwei Parteien haben, wie etwa der Kauf oder die Miete

oder ſonſt ein gegenſeitiger Vertrag außer der Geſellſchaft.

b) Demnach bleibt nur die zweite Möglichkeit: einer

von den beiden Säßen muß fallen. Nun iſt die Tatſache,

110) Es könnte auf den erſten Blick ſcheinen, als könnten hieraus prat

tiſche Schwierigkeiten entſtehen inſofern als man bei jedem tats

ſächlich von zwei Kontrahenten abgeſchloſſenen Rechtsverhältnis mit

dem Tatbeſtand der ſtillen Geſellſchaft fragen müßte, ob nun nach

Abricht der Parteien wirklich hier eine ſtille Geſellſchaft vorliege,

oder ob hier nicht jene oben (S 7 II 1 ) erwähnte Geſellſchaft des

bürgerlichen Rechts zwiſchen zufällig nur zwei Rontrahenten vor:

liege. Aber eine ſolche Befürchtung iſt unnötig. Denn wenn die

Parteien ein Rechtsverhältnis mit den Merkmalen der ſtillen Ges

fellſchaft eingehen , ſo wollen fie eben eine ſtille Gefellſchaft und

keine Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts eingehen ; daß ſie die

leßtere eingehen wollen , könnte nur dann angenommen werden,

wenn ihre Abſicht ganz unzweideutig darauf geht , indem ſie in

das Rechtsverhältnis Merkmale aufnehmen, die die Geſellſchaft des

bürgerlichen Rechte von der ſtillen Geſellſchaft unterſcheiden.

1
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-

daß der ſtillen Geſellſchaft nur zwei Kontrahenten weſentlich

ſind, eine Rechtstatſache, an der die Wiſſenſchaft nichts

ändern kann, und es bleibt daher nur ein Ausweg: Wir

müſſen die Behauptung , daß die ſtille Geſellſchaft eine Ge

fellſchaft ſei , als einen mißglückten Konſtruktionsverſuch

zurückweiſen.

2. Aber liegt in dieſer Behauptung nicht vielleicht mehr

als ein wiſſenſchaftlicher Konſtruktionsverſuch ? Zwingen uns

nicht vielleicht die Beſtimmungen des Gefeßes dazu , die

88 705 ff. B.GB. ſubſidiär hinter den § 335 ff. 5GB. an:

zuwenden ? Nein. Darüber, daß der ſogenannte Gefeßgeber

die Abſicht hatte , die ſtille Geſellſchaft für eine Geſellſchaft

des bürgerlichen Rechts auszugeben , daß er jene ſubſidiäre

Anwendung der SS 705 ff. B.GB. hinter den SS 335 ff. HGB.

herbeiführen wollte — darüber beſteht wohl kein Zweifel 111);

aber die Wiſſenſchaft iſt ſtets nur an das Geſek, niemals aber

an die Abſicht der Geſeßgeber gebunden ; und ſie braucht

die legtere bei der Auslegung des Geſekes nicht einmal zu

berückſichtigen , wenn ſie eine ſolche Abſicht als ungerechts

fertigt verwerfen muß . Wir haben alſo , da wir in dieſer

Lage ſind, nur zu prüfen, ob uns die poſitiven Vorſchriften

des Geſeßes dazu zwingen, die Vorſchriften über die Geſell

ichaft des bürgerlichen Rechts in ihrer Geſamtheit hinter den

Vorſchriften des Handelsgeſekbuches über die ſtille Geſell:

ſchaft anzuwenden ; prüfen wir dieſe Frage im einzelnen nach.

a) liegt nicht etwa in der vom Geſeke gebrauchten

Bezeichnung des Inſtituts als einer „ ſtillen Geſellſchaft“ eine

Definition dahin , daß das Rechtsverhältnis zunächſt eine

Geſellſchaft“ ſei und dann weiterhin eine beſondere Art

derſelben , nämlich eine „ ſtille “ ? Nein. Eine Definition

würde in dieſer Bezeichnung nur liegen , wenn wir die Be

griffsmerkmale der „ ſtillen Geſellſchaft“ durch die Summie

rung der Begriffsmerkmale von „ Geſellſchaft “ und von „ ſtill“

erhalten könnten . Man verſuche, ſich aber einmal zunächſt

n

I

111) Vgl. Dentſchrift zum Handelsgefeßbuch S. 196 .
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eine „ Geſellſchaft“ vorzuſtellen und dann weiterhin eine Ge

ſellſchaft, die eine „ ſtille “ iſt — wer nur die Geſellſchaft des

Bürgerlichen Geſekbuches kennt , wird ſchwerlich ſich unter

einer „ ſtillen Geſellſchaft“ etwas vorſtellen können , ſolange

ihm der rechtliche Tatbeſtand der „ ſtillen Geſellſchaft“ noch

nicht gegenwärtig iſt. Die Jurisprudenz des 16. Jahrhunderts,

die den Ausdruck geſchaffen hat , konnte ſich vielleicht unter

dem socius secretus etwas vorſtellen, weil ſie gewöhnt war,

an die Tatſache, daß der socius ein secretus war, die weitere

Tatſache der nichtſolidariſchen und limitierten Haftung ge

danklich anzuknüpfen 114) . Uns liegt aber heute dieſer Gedanken

gang glücklicherweiſe ganz fern . Darum liegt für uns in

der Bezeichnung „ ſtille Geſellſchaft “ keine Definition. Die

Worte „ ſtille Geſellſchaft“ ſind der Ausdruck für einen un

zerlegbaren Begriff. Þaben wir uns einmal auf dieſen

Standpunkt geſtellt, ſo können wir in der Tatſache, daß das

Geſek dreimal nicht von einer ſtillen Geſellſchaft (bezw . einem

ſtillen Geſellſchafter) ſondern einfach von „ Geſellſchaft “ (bezw .

„ Geſellſchafter“) redet, nur eine mangelhafte Begriffstechnik

ſehen . Das Rechtsverhältnis heißt „ ſtille Geſellſchaft“, aber

es iſt darum noch keine Geſellſchaft.

b) Von einer Geſegesvorſchrift, dahingehend , daß die

$$ 705 ff. B.GB. ſubſidiär hinter den SS 335 ff. HOB. an

zuwenden ſeien, iſt keine Rede ; eine ſolche Anwendung wäre

gemäß Art. 2 EinfGeſ. zum HGB . nur geboten , wenn die

ſtille Geſellſchaft wirklich eine Geſellſchaft wäre. Nun würde

zwar aus der Behandlung der ſtillen Geſellſchaft im Buch II,

Abſchnitt 5 des HGB . und weiterhin aus dem Wortlaut der

$$ 338, Abſ. 2 und 339, Abſ . 1 Saß 2 ein Unbefangener

zunächſt immer den Schluß ziehen , jene ſubſidiäre Anwen

112) Wie wenig dieſer einer veralteten Dogmatik entſtammende Ausdruck

ſich im Verkehr eingebürgert hat, zeigt die Tatſache, daß die Par

teien häufig ein anderes Rechtsverhältnie (partiariſch verzinsliches

Darlehen) dort zu begründen glauben , wo ſie in Wahrheit eine

ſtille Geſellſchaft begründen, vgl. RG . XXX S.57 , XXXI S. 34.

Vgl. dieſe Zeitſchrift Bd. XXII S. 277.
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dung ſei erforderlich. Aber wir brauchen jenen Schluß nicht

zu machen, wenn wir zu dem Reſultate gekommen ſind, daß

eine ſolche grundſäßliche Vorſchrift ſämtlicher Vorſchriften des

Bürgerlichen Geſekbuches über die Geſellſchaft zu einem

Widerſpruch mit den geſeßlich anerkannten Begriffsmerkmalen

der ſtillen Geſellſchaft führen würde ; ſo iſt in $ 338, Abſ. 2

HOB . nur das ausdrückliche Verbot einer analogen An

wendung einer einzelnen Geſegesvorſchrift, in $ 339, Abſ.1,

Saß 2 nur das ausdrückliche Gebot einer ſolchen analogen

Anwendung eines Saßes über die Geſellſchaft des Bürger

lichen Geſekbuches zu ſehen.

III. Das Geſet zwingt uns alſo nicht dazu , die ſtille

Geſellſchaft für eine beſondere Art der Geſellſchaft des bür

gerlichen Rechts anzuſehen und darum können wir in der

Tat dieſe alte Konſtruktion , deren Urſachen und Wirkungen

oben im hiſtoriſchen Teil behandelt worden ſind, für unſer

geltendes Reichsrecht fallen laſſen. Es fragt ſich nun, welche

Stellung der ſtillen Geſellſchaft im geltenden Recht anzu:

weiſen iſt.

Bereits oben (unter I) war geſagt , daß wir die ſtille

Geſellſchaft, wie ſie ſich hiſtoriſch aus einem Arbeitsvertrag

init Geſchäftsbeſorgung entwickelt hat, ſo auch nach geltendem

Recht für einen Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung an :

ſprechen könnten ; und in der Tat iſt meines Erachtens die

ſogenannte „ ſtille Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts “ (wo

die Einlage nicht in ein Handelsgewerbe verwendet werden

ſol, alſo z . B. in einen landwirtſchaftlichen Betrieb , oder

zu einem einzelnen Handelsgeſchäft; ferner iſt hierher auch

zu rechnen jene praktiſch wohl kaum mehr vorkommende

ſtille Geſellſchaft, bei der wie bei der alten Widerlegung

keine Einlageverpflichtung beſteht) unter den Werkvertrag

bezw. Dienſtvertrag einzubegreifen , dem ſie als eine aller

dings erheblich ſpezialiſierte Unterart angehört ; dagegen geht

es nicht an — oder zum mindeſten empfiehlt es ſich nicht —-

der ſtillen Geſellſchaft des Handelsgeſezbuches im Rechts

ſyſtem eine ſolche untergeordnete Stellung anzuweiſen ; denn
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einmal würde das ihrer praktiſchen Bedeutung nicht ent

ſprechen ; ferner aber enthält die ſtille Geſellſchaft des Handels

geſezbuches auch noch einige durch die Beſtimmungen des

Geſeßes in ſie hineingetragene Elemente , welche nur ihr,

nicht der „ ſtillen Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts “ eigen

tümlich ſind , und welche dem Rechte des § 675 B.GB. ganz

fremd ſind , nämlich die Vorſchrift des § 338 Abf. 3 , des

§ 339 Abſ . 1 und des § 342 HOB. Die Vorſchriften des

8.338 Abf . 3 und des § 342 HGB. ſind ganz allein der

ſtillen Geſellſchaft des Handelsgeſekbuches eigentümlich; $ 338

Abſ. 3 behandelt das Kontrollrecht des ftillen Geſellſchafters

(welches hiſtoriſch aus dem Recht des § 666 B.GB. ſtammt);

§ 342 gibt den Gläubigern des Geranten ein beſonderes

Anfechtungsrecht. § 339 regelt das Kündigungsrecht der

ſtillen Geſellſchaft in Analogie zur offenen Handelsgeſellſchaft.

Aus dieſen Gründen erſcheint die ſtille Geſellſchaft des Han

delsgeſezbuches nicht als eine (noch mehr als die „ ſtille Ge

ſellſchaft des bürgerlichen Rechts “ ) ſpezialiſierte Unterart des

Dienſtvertrages mit Geſchäftsbeſorgung; ſondern es iſt ihr

im Rechtsſyſteme eine ſelbſtändige Stellung neben den an

deren gegenſeitigen Verträgen (und zwar iſt ſie ein beſonderer

Vertrag des Handelsrechts ) anzuweiſen.

Unſer Reſultat iſt alſo folgendes : Die ſtille Geſellſchaft

des Handelsgeſekbuches iſt keine Geſellſchaft des bürgerlichen

Rechts , da ſie ein Begriffsmerkmal hat , deſſen Fehlen der

Geſellſchaft weſentlich iſt (nämlich die Beſchränktheit in der

Zahl der Kontrahenten) . Sie iſt hiſtoriſch hervorgegangen

aus einem Arbeitsvertrag mit Geſchäftsbeſorgung. Nach

geltendem Recht iſt ſie ein ſelbſtändiges Rechtsverhältnis,

wiewohl ſie dem Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung nahe

ſteht, näher jedenfalls als der Geſellſchaft.

Für die Beurteilung dieſes Rechtsverhältniſſes ſind in

erſter Linie maßgebend die SS 335—342 HOB. , dann in

zweiter Linie die allgemeinen Vorſchriften des Bürgerlichen

Geſezbuches und des Şandelsgeſezbuches , insbeſondere die

über gegenſeitige Verträge . Weiterhin können die Grundfäße
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über den Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung, ſoweit rat

ſam, analog angewendet werden ; darüber hinaus find etwaige

Lücken von der Wiſſenſchaft ſo auszufüllen , wie es die Er

wägungen der Zweckmäßigkeit gebieten.

Eine eingehende Darſtellung der ſo aufgefaßten ſtillen

Geſellſchaft kann hier nicht gegeben werden ; im folgenden

ſollen kurz nur einige wichtige Konſequenzen aus dieſer Auf

faſſung gezogen werden , welche eine Abweichung von der

Darſtellung der ſtillen Geſellſchaft im Sinne der herrſchen

den Lehre bedeuten oder für die Löſung beſtehender Kontro:

verſen in Betracht kommen können.

§ 8 .

Einzelne Konſequenzen, welche aus der hier vertretenen Auf

faſſung der rechtlichen Natur der ſtillen Geſellſchaft hervor

gehen.

I. Durch den die ſtille Geſellſchaft begründenden Ver

trag verpflichtet ſich der ſtille Geſellſchafter zur Leiſtung der

Einlage, der Gerant verpflichtet ſich, dieſe Einlage zum ge

winnbringenden Betriebe eines Handelsgewerbes vertrags

mäßig zu verwenden 113) und zwar im Intereſſe des am

Gewinn beteiligten ſtillen Geſellſchafters. Das iſt der Tat

beſtand, der zureicht114) , der aber auch abſolut notwendig

113) Tie herrſchende Lehre leitet dieſe Verpflichtung aus § 705 BGB .

her , fie ſtammt aber hiſtoriſch aus SS 675 mit 631 bezw. 611

BGB.

114) Nicht richtig iſt es daher , wenn geſagt wird : „ Es gehöre zum

Weſen der ſtillen Geſellſchaft “ oder es ſei Vorausſeßung der ſtillen

Geſellſchaft, daß der Gerant ein Hanbelagererbe betreibe , alfo

Kaufmann lei ; dieſer Jrrtum findet ſich bei den meiſten Schrift:

ſtellern ; er führt fonſequent zu der weiteren Behauptung, daß die

ſtille Geſellſchaft erſt entſtehe, wenn der Verant das Handelệ :

gewerbe, das er zur Zeit des Vertragsſchluſſes noch nicht hatte, zu

betreiben beginne : vgl. Staub a. a. D. 12 zu § 335 ; Frand

a . a . D. S. 17 ; v . Borch a . a . D. S. 37 ; Loew y a. a . D. S. 26.

Richtig iſt nur : ein Rechtsverhältnis, das nicht die Berpflichtung
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vorhanden ſein muß, um die Subſumtion unter den Begriff

der ſtillen Geſellſchaft zu ermöglichen .

Bei der Erfüllung dieſer ihrer Verpflichtungen haben

beide Kontrahenten zunächſt ganz allgemein Vorſaß und Fahr

läſſigkeit zu vertreten, und weiterhin hat derjenige, auf deſſen

Seite der Vertragsſchluß ein Sandelsgeſchäft iſt, für die

Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzuſtehen ein

Fall, der auf ſeiten des Geranten gemäß § 343 HOB.

ſtets eintritt , ſobald der Gerant Kaufmann iſt oder wird

(bei Vertragsſchluß braucht er es ja nicht notwendig zu ſein ).

Die herrſchende Lehre läßt dagegen den ſtillen Geſell

ſchafter wie den Geranten nur für die Sorgfalt in eigenen

Angelegenheiten einſtehen 115); allein dieſe Anſicht beruht

lediglich auf der Geſellſchaftskonſtruktion und fällt mit dieſer.

Sie hat einmal keine hiſtoriſche Berechtigung; daß bei der

Commenda der tractator für omnis culpa haftete, iſt oben

(S 3 II) erwähnt ; aber auch bei der participatio ließ

man den Geranten noch für omnis culpa haften, troßdem

man ſie doch für eine societas erklärte 116). Nach unſerem

geltenden Recht fönnte man von unſerem Standpunkt aus

zu einer Haftung der Kontrahenten für eine bloße diligentia

quam suis nur durch analoge Anwendung der entſprechenden

Vorſchrift für die Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts kommen .

Aber zu einer ſolchen analogen Anwendung liegt gar kein

Anlaß vor ; denn jene Anſchauung, daß die Rontrahenten

nur für diligentia quam suis einzuſtehen haben, kommt nicht

des Geranten zur Verwendung der Einlage in ein Handelsgewerbe

ſtatuiert, kann nicht unter die ſtille Gefellſchaft des Handelsgeſek:

buchs ſubſumiert werden ; cf. Makower , Kommentar S. 849 ;

Rettig a. a. D. S. 12 ; Miticher S. 18.

115) Als einziger hat Cofad , Handelérecht § 112 VII 2 b, und auch

dieſer nur für das Recht vor dem Handelsgefeßbuch von 1897, be

hauptet, der Gerant habe für die Sorgfalt eines ordentlichen Nauf

manns einzuſtehen .

116) Vgl. Dec. Rotae Gen. a . a . D. XIV 111 : insuper participes

non adstringuntur damno quod culpa Augustini appaltui ob

venit.
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ſowohl dem ſtillen Geſellſchafter zu gute, für deſſen Leiſtung

fie wohl kaum praktiſch in Betracht kommen wird, als viel

mehr begünſtigt ſie einſeitig den Geranten und liefert ihm

den ſtillen Geſellſchafter auf Gnade und Ungnade aus , ſo

weit dieſer nicht jenem Vorſaß oder grobe Fahrläſſigkeit

bei der Vernachläſſigung des Geſchäftsbetriebes nachweiſen

kann ; denn da der Gerant mit der Betreibung ſeines San

delsgewerbes doch immer eigene Angelegenheiten beſorgt, ſo

wäre die von ihm zu vertretende Sorgfalt bis zur Grenze

der groben Fahrläſſigkeit identiſch bis zu der von ihm tat

ſächlich aufgewendeten Sorgfalt.

Übrigens iſt hierzu noch zu betonen, daß der Gerant

für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns bei der ganzen

Geſchäftsführung ſchlechthin aufzukommen hat ; wenn er unter

Verlebung dieſer Sorgfalt es unterläßt, Gewinn zu erzielen,

ſo macht er ſich ebenſo haftbar , wie wenn er geradezu mit

Verluſt arbeitet. Die Pflicht des Geranten zu einer ratio

nellen , d . 5. auch möglichſt gewinnbringenden Geſchäfts

betreibung ſchlechthin , die heute noch das Hauptbegriffsmerk

mal der ſtillen Geſellſchaft iſt, wie ſie das der Commenda

war, wird nicht immer genug als eine Verpflichtung mit

dieſem Umfange hervorgehoben 117) 118) .

N

117) 3. B. redet Cojad a. a . D. $ 112 VII 26 lediglich von einer

Haftung des Geranten bei „ Geſchäftsverluſten “ . Renaud , HG.

S. 114 ſcheint eine Verpflichtung des Geranten zu rationeller

Geſchäftsbetreibung überhaupt zu leugnen . Dagegen findet fich

klar ausgeſprochen, daß der ſtille Geſellſchafter gegen den Geranten

einen Anſpruch auf eine dem Zweck des Vertrages entſprechende

Geſchäftsführung (das iſt aber eine möglichſt gewinnreiche) hat,

bei Karl Lehmann , Lehrbuch $ 67 V ; vgl. auch Staub a.a. D.

N. 31 zu § 335.

118 ) Das ſogenannte Ronkurrenzverbot", unter das man den Geranten

vielfach ſtellt vgl . Behrend , Lehrbuch des Handelsrechts

§ 93 III ; Staub a. a . D. N. 32 zu § 335 ; Eberlein

a. a . D. S. 32 ; Band a . a . D. S. 37 ; Pfennig ( Diſſert.

Roſtock 1902) S. 103 ; Loewy a. a. D. S. 45 ; Cofad a. a. D.

$ 112 VII d erklärt ſich richtig nur als eine Folge jener

Geſchäftsbetreibung &pflicht, was betont wird bei Harl Behmann
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II. Lebhafter Streit herrſcht darüber , ob Dienſte als

Einlage eines ſtillen Geſellſchafters in Betracht kommen können

oder nicht 119) . Hier muß vom Standpunkt dieſer Arbeit

aus die Frage verneint werden ; ſchon Mitſcher und Loewy

a. a . D. haben , zum gleichen Reſultat kommend , auf die

hiſtoriſche Entwickelung der ſtillen Geſellſchaft hingewieſen .

In der Tat iſt die ſtille Geſellſchaft noch heute ein Geſchäft,

bei dem nur ein Teil Arbeit leiſtet, nämlich der Gerant,

und bei der dieſer Arbeitsleiſtung des Geranten als Gegen

leiſtung die Hingabe der (Kapital-) Einlage ſeitens des ſtillen

Geſellſchafters gegenüberſteht 120) . Natürlich kann es por

kommen , daß zwei Perſonen ein Rechtsverhältnis eingehen,

bei dem der eine zu Dienſten im Handelsgewerbe des an

deren verpflichtet iſt und dafür eine Quote des Gewinnes

jenes Handelsgewerbes erhält ; aber dieſes Rechtsverhältnis

a. a . D.; Kettig a. a . D. S. 30 ; Frommer ( Differt. 1889)

S. 37. Vgl. auch oben Anm. 82.

119) Daß Dienſte als , Einlage " des ftillen Geſellſchafters in Betracht

kommen , wird behauptet von : Lehmann : Ring , Kommentar

zum Handelégeſezbuch N. 7 zu $ 335 ; Nenaud, Stille Geſellſchaft

S. 80 ; Karl Lehmann , Lehrbuch § 67 I 2 ; Behrend , Lehr:

buch S. 660 ; Pfennig a. a. D. S. 56 ; Löwenſtein a. a. D.

S. 16 ; Eberlein a . a . D. S. 25 ff. Das Gegenteil wird mit

Recht behauptet von : Staub a. a. D. N. 14 zu § 335 ; Laſtig

in Endemanns Handbuch I S. 705 ; Makower a . a. D. N. V 5

zu § 335 ; Miticher a. a. D. S. 20 ff.; Rettig a. a . D. S. 15 ;

Schoen a . a. D. S. 37 ff.; Freeje a . a . D. S. 27 Anm. 7 ;

Käſtner a. a. D. S. 13 ; Frand a . a . D. S. 24 ; d . Hövel

a. a. D. S. 20—21 ; v . Borch a . a . D. S. 42 ff.; Loew y

a. a . D. S. 29 ; NG . XXXI S. 130 ; RG. in Seufferts Archiv

für Entſch. Bd. LXI (N. F. VI) Nr. 105 .

120) Auch aus dem Wortlaut des Gefeßes ſcheint es hervorzugehen, daß

die „ Einlage " den Charakter des Kapitals trägt ( laſtig in Ende:

manns Handbuch I S. 705) , beztv . ein verkehrsfähiges Gut be:

deutet (Staub , Kommentar N. 14 zu § 335). Auch die oben

$ 8a . A. gegebene Definition läßt Dienſte als Einlage nicht zu : die

Verpflichtung, die Einlage ins Handelsgewerbe zu verwenden u . f.w. ,

wäre gegenſtandslos in dem Falle, daß die Einlage in vom anderen

Kontrahenten vertragsmäßig zu leiſtenden Dienſten beſtehen könnte.

.



516 Läbbert : Die rechtliche Natur der ſtillen Geſellſchaft.

darf darum nicht unter die ſtille Geſellſchaft ſubſumiert

werden , ſondern es bedeutet einen partiariſchen Dienſt

vertrag 121).

III. Oben im hiſtoriſchen Teil S. 473 und 487 iſt aus

geführt worden, daß es für die Charakteriſierung eines Rechts

verhältniſſes als Commenda und ſo auch als Widerlegung

gleichgültig iſt, wie die Kontrahenten die dinglichen Rechts

verhältniſſe des anvertrauten Gutes ordnen ; die Eigentums

frage bedeutet kein essentiale negotii; denn die Subſumtion

eines Rechtsverhältniſſes unter die Commenda beruht lediglich

auf dem Vorhandenſein einer gewiſſen obligatoriſchen Ver

pflichtung der Parteien .

Gleiches gilt auch noch von der ſtillen Geſellſchaft. Daher

kann der ſtille Geſellſchafter auch ſich das Eigentum an dem

Einlagegegenſtand behalten und dem Geranten nur ein ding

liches oder obligatoriſches Gebrauchsrecht beſtellen 12 ), welches

dann als die Einlage ſelber erſcheint. Ebenſo kann aber

auch der ſtille Geſellſchafter dem Geranten das Miteigentum

an dem Einlagegegenſtand einräumen und der Gerant kann

ſeinerſeits, wie jeden beliebigen anderen, ſo auch den ſtillen

Geſellſchafter zum Miteigentümer der ihm , dem Geranten,

gehörenden Gegenſtände machen , ſo daß dann hier die

Kapitalien und Vermögensobjekte des Handelsgewerbes an

teilig jedem der Kontrahenten gehören würden , eine Mög

:

121 ) Vgl. RG. in Seufferts Archiv für Entſch. Bd. XLI (N. F. VI)

Nr. 105. Über den partiariſchen Dienſtvertrag handelt ausführlich

Erome a. a. D.

122) Vgl. Lehmann - Ring a. a . D. N. 8 zu § 335 ; Baftig a. a. D.;

Renaud a. a. D.; Frommer , Francť, v . Bordy, Rettig,

Pfennig , Eberlein , Löwenſtein , Mitiger a. a . D.;

Schoen a . a . D. S. 13 ; Karl Lehmann a. a . D. Die Vor:

ichrift des Ang . D. HGB. , daß die Einlage in das Eigentum des

Geranten übergehen ſolle, wäre alſo nur diapoſitiv ; cf. auch RG.

LXV S. 38. Daß ein Gebrauchsrecht als Einlage nicht geleiſtet

werden könne, nehmen (nur) an : Małower a. a . D. N. V b zu

§ 335 ; Staub a. a . D. N. 15 zu § 335 (vgl . aber N. 5 zu

§ 340).

.
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lichkeit , die auch das Reichsgericht ausdrücklich zugegeben

hat 123) .

Die Parteien können alſo die Eigentumsfrage beliebig

regeln ; nicht aber können ſie — und das darf mit der obigen

Frage nicht verwechſelt werden - auf Grund des ſtillen Ge

ſellſchaftsverhältniſſes ein Sondervermögen ſchaffen , weil

„dies auf der vom Geſeß vorgeſchriebenen rechtlichen Be

handlung beruht“ 124). In der Tat kann ein für beſondere

Schulden beſonders haftendes Sondervermögen nur dort ent

ſtehen, wo ſeine Entſtehung kraft abſoluten Rechtsſaßes an

gewiſſe Parteihandlungen angeknüpft wird – und zu dieſen

Parteihandlungen gehört heute der Abſchluß des ſtillen Geſell

fchaftsvertrages keineswegs 125).

IV. Die ſtille Geſellſchaft endigt mit der Erfüllung des

Konkurſes über das Vermögen des Geranten ; das ergibt

ſich aus den Beſtimmungen des Geſekes ; rechtlich hat dieſe

Beendigung des Rechtsverhältniſſes darin ihren Grund, daß

mit der Konkurseröffnung dem Geranten die Eröffnung der

Geſchäftsbetreibungspflicht unmöglich wird.

Weiter nimmt aber die herrſchende Lehre, weil ſie die

ſtille Geſellſchaft für eine Geſellſchaft erklärt, auch an, daß

die ſtille Geſellſchaft durch Eröffnung des Konkurſes über

das Vermögen des ſtillen Geſellſchafters endige ; freilich iſt

gerade in dieſem Punkt die Durchführung des Geſellſchafts

prinzips auf harten Widerſtand geſtoßen , weil man in ihr

mit Recht eine unbillige Härte gegen den Geranten ſah 126) ;

123) Entſch. des RG. BD. XLV S. 38 ; die Entſcheidung iſt mit Un:

recht auf den Widerſpruch der Literatur geſtoßen .

124) So das RG. a. a. D .; ſelbſt wenn aber bei der ſtillen Geſellſchaft

ein Sondervermögen entſtehen könnte, ſo wäre es noch kein Geſells

ſchaftsvermögen – weil eben keine „ Geſellſchafter da ſind; vgl. oben

S. 488 ; das Reichegericht freilich, auf der Geſellſchaft@ theorie ſtehend,

unterſucht die Frage nur dahin, ob ein Geſellſchaftsvermögen ent

ſtehen könne oder nicht.

125 ) Anders nach mittelalterlichen Rechten ; vgl. oben § 3 II und § 4

III 3 .

126) Vgl. Nürnberger Protokolle S. 1157, 1178, 4651 ff.; Laftig in

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LVIII. 34
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aber auf der Geſellſchaftstheorie ſtehend, glaubte man dieſes

Übel als ein notwendiges hinnehmen zu müſſen .

Sobald man aber, wie dies hier geſchieht, die herr

ſchende Auffaſſung verwirft, fällt auch jene Notwendigkeit

fort, da das Sandelsgeſeßbuch von 1897 (anders als das

Alg. D. HGB.) eine poſitive Beſtimmung dahingehend, daß

die ſtille Geſellſchaft durch Eröffnung des Konkurſes über

das Vermögen des ftillen Geſellſchafters endige, nicht hat ;

vom Standpunkt dieſer Arbeit aus bedarf alſo die Frage

einer ſelbſtändigen Beantwortung ; verſuchen wir es, zu einem

Reſultate auf dem oben ( 7 a . E. ) bezeichneten Wege zu

kommen.

Ebenſowenig wie die SS 335-342 HGB. berechtigen

uns die dahinter zur Anwendung zu bringenden allgemeinen

Beſtimmungen des Geſeßes dazu, die Konkurseröffnung über

das Vermögen des ſtillen Geſellſchafters für einen Grund

der Endigung des Rechtsverhältniſſes anzuſehen 127); auch

durch analoge Anwendung der Vorſchriften über den Dienſt

vertrag mit Geſchäftsbeſorgung gelangen wir nicht zu jenem

Ergebnis ; denn gemäß § 23 KD. erliſcht zwar ein Rechts

verhältnis , bei dem der eine dem anderen zu geſchäfts

beſorgenden Dienſten verpflichtet iſt, mit der Konkurseröffnung

über das Vermögen dieſes anderen - aber nicht in dem

Falle, daß die Geſchäftsbeſorgung fich auf ein nicht zur

Konkursmaſſe gehörendes Vermögen bezieht ; und dieſer Fall

iſt bei der ſtillen Geſellſchaft gegeben, denn die Einlage geht

ja immer in das Vermögen des Geranten über, mag nun

als Einlegung im einzelnen Fall die Übertragung von Eigen

tum oder Miteigentum auf den Geranten oder die Begrün

Endemanns Sandbuch I S. 741 f.; Renaud , Stille Geſellſchaft

S. 168–169 ; v . Borch a. a . D. S. 66 ; Loew y a. a. D. S. 60

bis 61 ; Eberlein a. a . D. S. 56 ; Löwenſtein a . a . D. S.40

bis 41 .

127 ) Hat zur Zeit der Konkurſeröffnung der ſtille Geſellſchafter die

Einlage noch nicht gemacht, ſo kommt § 17 Ronk.Ordn . in Bes

tracht.
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dung eines dinglichen oder obligatoriſchen Nußungsrechts für

den Geranten figurieren .

Durch analoge Anwendung der Vorſchriften über den

Dienſtvertrag mit Geſchäftsbeſorgung gelangt man alſo zur

Verneinung der Frage, ob die ſtille Geſellſchaft durch die Er

öffnung des Konkurſes über das Vermögen des ſtillen Geſell

ſchafters endigt ; dieſes Reſultat hat auch die Gründe der

Zweckmäßigkeit für ſich ; mit ſeiner Annahme würde eine

unbillige Härte gegen den Geranten beſeitigt werden, eine

Härte, die umſo unbilliger iſt, als die Gläubiger des ſtillen

Geſellſchafters durch die SS 339, 135 HGB. bereits genügend

geſchüßt ſind,

V. Die die ſtille Geſellſchaft behandelnden Diſſertationen

der leßten Jahre teilen faſt ausnahmslos ihre Darſtellungen

in zwei Hauptteile ein : in die Darſtellung des Verhältniſſes

„ nach innen “ und die des Verhältniſſes nach außen zu ; was

den zweiten Hauptteil anlangt, ſo kommt man hier meiſt zu

dem Reſultat, daß man eigentlich von einer Stellung der ſtillen

Geſellſchaft nach außen nicht reden könne ; und dann wird

unter dieſem Abſchnitt ſtets das Recht des § 342 des Handels

geſezbuchs und weiterhin die Frage behandelt, welche Folgen

einer „ Kundmachung der ſtillen Geſellſchaft “ zuzuſchreiben

ſeien .

Dieſe unzulängliche Dispoſition hat ihren Grund darin ,

daß man die ſtille Geſellſchaft für eine Geſellſchaft hält

und nun glaubt, ſie auch entſprechend diſponieren zu müſſen.

In der Tat aber kann von einem „ Verhältnis nach außen“

bei der ſtillen Geſellſchaft ebenſowenig geſprochen werden,

wie etwa beim Dienſtvertrag oder ſonſt einem gegenſeitigen

Schuldverhältnis ; was den § 342 HOB. angeht, ſo gibt er

lediglich den Gläubigern des Geranten bei deſſen Konkurs

ein beſonderes Anfechtungsrecht gegenüber dem ſtillen Geſell

ſchafter.

Hinſichtlich der „ Kundmachung der ſtillen Geſellſchaft“

wird nun vielfach der Saß ausgeſprochen , in der Kund

machung durch den ſtillen Geſellſchafter könne auch heute
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noch ein Kreditauftrag liegen 128) ; gegen dieſe, obwohl ſo

vorſichtig ausgeſprochene Anſicht kann aber nicht genug pro

teſtiert werden , denn in Wahrheit haben wir hier nichts

anderes als die legten Spuren jener alten Doktrin , welche

dem socius secretus das Privileg der unſolidariſchen und

limitierten Haftung für den Fall abſprach, daß ſein Geſell

ſchaftsverhältnis offenkundig wurde, er alſo nicht mehr secretus

war. Der ſtille Geſellſchafter erteilt, wenn er einem anderen

von dem Rechtsverhältnis Mitteilung macht, jenem damit

ebenſowenig einen Kreditauftrag, wie wenn er ihm etwa mit

teilen würde, daß er bem Geranten ein Darlehen gegeben

habe ; und die Interpretation darf, wenn es ſich darum

handelt, Erklärungen eines ſtillen Geſellſchafters für ein

Kreditmandat anzuſprechen , nicht weniger vorſichtig dabei

ſein, als wenn es ſich um Erklärungen jedes beliebigen

anderen handelt 129).

128) Vgl. Dentſchrift S. 198—199 ; Frand a . a. D. S. 52 ; v. Borch

a . a . D. S. 63 ; Eberlein a. a . D. S. 47 ; Band a.a .D. S. 49 ;

d. Hövel a. a. D. S. 51.

129) Vgl . farl Behmann , Lehrbuch $ 67 VII .



VIII.

Der Rechtsſtreit über eine haufifd -portugiefiſche Handels:

geſellſchaft im 16. Jahrhundert *).

Von

Herrn Dr. Silberſchmidt, Staatsanwalt am Oberlandesgericht

Zweibrücken.

Im Archiv der niederländiſchen Stadt Kampen ruhte

ein Bündel Aften , welches ſich auf einen am Ende des

16. Jahrhunderts vor Schöffen und Rat dieſer Stadt ge

führten Rechtsſtreit bezog . In legterem waren Handels

forreſpondenz und Handelsbücher, Abrechnungen und ſonſtige

Urkunden als Beweismittel benußt worden und ſind uns

ſo auch in dieſem Falle durch den glüdlichen Zufall der

Beiziehung zum Akt erhalten geblieben. Im Auftrage der

unten genannten Vereinigung für Recht und Geſchichte von

Dberyſſel hat der Kampener Archivar Nanninga Uitterdijk

die Urkunden unter Beifügung einer reichhaltigen Einleitung

und gut gearbeiteter Regiſter herausgegeben. Es iſt hier

nicht der Ort, ihre Bedeutung für die algemeine Wirtſchafts

und die ſpezielle Zeitgeſchichte auseinanderzuſeßen. Der ge

führte Rechtsſtreit drehte ſich aber um die Rechte der ein

zelnen Handelsgeſellſchafter , um dieſe darzutun , ſind die

*) Vereenigung tot beoefening van Overijselsch regt en ge

schiedenis. Een Kamper handelshuis te Lissabon

1572 — 1594. Handelscorrespondentie , rekeningen en be

scheiden , bewerkt door Mr. J. Nanninga Uitterdijk ,

archivaris der gemeente Kampen . Zwolle 1904. CXIV en

580 p .
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Briefe und Abrechnungen vorgelegt worden , und ſo iſt es

gerade die Geſchichte der Handelsgeſellſchaft, welche reich:

lichen Gewinn aus der Veröffentlichung ziehen kann, womit

ſich auch die ausführlichere Beſprechung an dieſem Orte

rechtfertigt.

Kaſpar Cunerdorff aus einer Kampener Patrizierfamilie

hatte ſich in Liſſabon niedergelaſſen . Nanninga Uitterdijk 1)

ſtellt nur feſt, daß er ſchon 1572 dort war und belangreiche

Handelsſachen mit Hans Snell jun., auch in Liſſabon wohn

haft, betrieb. Hans Snell werden wir in engſter Verbin

dung mit den Angelegenheiten Cunerdorffs finden. Snell

und Cunerdorff ſind die Prinzipale des Klägers Jan Janſen

von Kampen , der an ihren Angelegenheiten beteiligt war .

Aber auch Cunerdorff erſcheint in den Briefen ſelbſt wieder

als Diener. Als das Haus Bonaventura Bobiker von

Danzig ?) im Frühjahr 1581 zwei Wechſel, die Cunerdorff

auf dasſelbe gezogen hatte , nicht akzeptieren ließ %) , teilte

Cunerdorff brieflich mit 4) , daß er ihm ſeinen Dienſt auf

gekündet habe und begehre ihm nicht mehr zu dienen ; Bodiker

folle jemand mit vollkommener Vollmacht ſenden , der über

alles Quittung erteilen könnte. In Kaufmannskreiſen hieß

es 6 ), daß Bodiker ſelbſt einen anderen Faktor “ nach Liſſa:5 „

bon geſendet habe. Hiernach war alſo Cunerdorff ſelbſt

Faktor für das genannte Haus , das er z. B. “) an einem

Geſchäft mit dem König von Portugal über 1600 Moyos

Weizen zur Hälfte beteiligte , während auf ihn und Snell

die andere Hälfte traf. Schon 1579 hatte Cunerdorff ge

klagt ) , daß dem Bonaventura ſehr ſchwer dienen ſei , alle

Tage kämen ſpißige Briefe und er rechne jeden Tag darauf,

.

1) S. XI .

2) S. CX.

3) S. 332.

4) S. 361 .

5) S. 347 .

6) S. 36.

7) S. 263.
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daß ſie jemand anders herſenden würden. In Gegenſaß

werden geſtellt die „guten Herrn , denen ich ſo lange gedient

habe," als Michael Kierle, Andris Steuer, Löffs, mit denen

er weiterfahren wolle; die lekteren ſind gute Handelsfreunde

Cunerdorffs und kommen vielfach vor ) . Er war bei Löffs

ſelbſt fünf Jahre im Haus zu Danzig , wahrſcheinlich als

Lehrling . Umgekehrt hatte Cunerdorff wieder Verwandte

bei ſich als Jungen 9) und ſo ſcheint auch Jan Janſen aus

Kampen zu ihm gekommen zu ſein .

I. Die vertragsmäßigen Feftfeßungen .

Den Geſellſchaftsvertrag zwiſchen Snell und Cunerdorff,

der ſeit dem Jahre 1572 lief 10), kennen wir nicht, aber es

wird möglich ſein, aus der Korreſpondenz und Buchführung

das Erforderliche nachzuweiſen. Jan Janſen finden wir am

28. Auguſt 1572 ebenfalls ſchon im Dienſte der beiden Ge

fellſchafter, von denen jeder ihm Inſtruktionen erteilen kann,

zu Hamburg 11) , doch ſcheint er da noch Neuling zu ſein ,

da ihm Snell gute Lehren erteilt und Vorhalt macht wegen

Schwaßhaftigkeit, ihm auch Ratſchläge über die Wahl der

Wohnung erteilt. Er hat für die Prinzipale einzukaufen

und zu verkaufen, es ſoll aber tunlichſt niemand wiſſen , daß

van onzent wegen “ in Hamburg iſt. Von geſellſchafts

mäßiger Beteiligung läßt ſich da noch nichts nachweiſen ;

da aber der ſpätere Vertrag von 1577 eine Dauer von

fünf Jahren vorſah, da zwiſchen 1572 und 1577 gleichfalls

ein fünfjähriger Zeitraum in Mitte liegt und da der Geſell

ſchaftsvertrag mit Snell ebenfalls 1572 begann, ſo liegt die

Annahme nabe, daß ein erſter Vertrag auch mit Janſen

für die Jahre 1572-1577 beſtand. Am 7. Mai 1577 12)

er

8) Vgl. über Steuer und Löffs S. CXII und CXIV.

9) S. 372.

10) S. 304.

11) S. 1 .

12) S. 525 .
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wurde nun zwiſchen Cunerdorff und Snell einerſeits, Janſen

andererſeits ein notarieller Vertrag beurkundet , in welchem

ſie erklärten „ se quendam socialem et negocialem contrac

tum iniisse “ unter folgenden Bedingungen. Janſen ſoll

nach Belgien reiſen , mit Vollmacht der beiden Prinzipale

verſehen, und dort die Güter, die ihm mitgegeben oder dort

überwieſen werden , verkaufen . Er hat Wohnung zu nehmen,

wohin ihn die Herren weiſen , hat ſich in allem nach deren

Aufträgen und Befehlen zu richten . Mit dem Erlös hat er

nach eigenem Befinden zu kaufen „ atque argentum locare “ ,

muß aber ſeine Serren von der beabſichtigten oder poll

zogenen Tatſache in Kenntnis ſeßen . Die Einlage der Herren

ſoll 10000 Dukaten nicht überſteigen , Janſen aber hat

700 Dukaten und nicht mehr in dieſem Handel anzulegen,

dagegen vom Gewinne den achten Teil zu erhalten , come

detque praeterea ex omnium bonorum sumptu , und ſoll

noch jährlich 50 Dukaten pro mercede laboris sui erhalten 13) .

Er muß ſich überalhin begeben , wo die Herren von ihm

die Rechnungslegung und Rückübertragung wünſchen . Ver

leßung des Vertrages ſoll die poena damni infecti sub ob

ligatione omnium bonorum nach ſich ziehen . Janſen kann

im Falle des Ungehorſams vor Gericht gezogen werden ſo:

wohl apud praetores causarum actionumque civilium huius

civitatis als auch bei allen ausländiſchen Gerichten, denen

er ſich ſofort unterwirft.

Neben dieſer Vereinbarung her lief eine zweite 14), die

am 8. Juni 1577 im Hauſe Cunerdorffs ſchriftlich nieder

gelegt wurde. Janſen verlobte ſich mit Anna Galoa , der

Nichte Cunerdorffs. Legterer gab ihr 300 Milreis als Mit

gift , ebenſoviel hatte der Bräutigam als Kapital. Dieſer

follte nun zunächſt für drei Jahre nach Holland gehen, während

Anna Galoa bei ihrem Onkel verblieb . Bezüglich der 600 Mil

reis ſegten ſich die Brautleute gegenſeitig zum Erben ein ;

13) So auch S. 24 ein Vertrag des Vorgängers von Janſen.

14) S. 535.
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was über dieſen Betrag vorhanden ſei , ſolle gleich geteilt

werden und der Teil des Verlobten den nächſten Verwandten

desſelben zufallen.

Später hören wir, daß Cunerdorff die 600 Milreis ge

geben hat, und zwar 300 für die Dienſte Janſens 15). 50 Mil

reis ſollten nach Vereinbarung zwiſchen Cunerdorff und Janſen

zur Anſchaffung von Hauseinrichtungsgegenſtänden zurück

behalten werden , wurden aber dann doch einbezahlt. Auch

ſonſt beſtanden zwiſchen den beiden heimliche Abreden 16),

die aber Snell durch Öffnung eines an Cunerdorff gerichteten

Briefes erfuhr und mißbilligte.

Am 5. Juni 1577 17) wurde auch noch eine Inſtruktion

für die nächſte Zukunft dem Janſen von ſeinen beiden

Prinzipalen erteilt . Daraus erfahren wir zunächſt, daß für

die Geſellſchaft bisher ein anderer Kampener, Simon Wende

linck, in Holland tätig war. Dieſer hatte Geſellſchaftsgut

unterſchlagen und verpraßt, fanſen ſollte ſich in den Beſiß

deſſen , was noch vorhanden war , ſeßen , gegen Wendelinck

vorgehen und ihn feſtſeßen laſſen , ſchließlich Erſaß von ihm

zu erlangen ſuchen 18).

Janſen hatte ſeinen Siß in Amſterdam zu nehmen und

fich mit dem Faktor der Geſellſchaft in Antwerpen , Adrian

Spelman, in Beziehung zu halten, der auch zur Verfolgung

Wendelinds mitwirken ſollte 19) . Spelmann hat einen Teil

der von Liſſabon an ihn geſendeten Güter, vor allem Spe

zereien, zu verkaufen, dem Janſen , by alle bodens of ge

sellschap “ mindeſtens alle Woche Mitteilung zu machen,

deſſen Anſicht in wichtigen Fragen einzuholen und die Er

15) S. 414/415.

16) S. 38.

17) S. 5 .

18) S. 8 f., die Ausführung S. 17, 18, 24, 29, 41 , 73 , 90 (daju

XV f.) ; nach S. 363 ff. hat Cunerdorff allein noch Forderungen

gegen die Erben Wendelinds , da er den Part Snells übernom:

men hat.

19) S. 29.
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löſe an ihn zu remittieren. Janſen hat Getreide, vor allem

„ Holster terwe “ , aber auch Roggen und Mehl einzukaufen,

ferner Schiffsbaugerätſchaften und Ausrüſtungsſtücke, beſon

ders Segel, Troſſen und Kabels . Zur Beſtellung der lekteren

wird ein Sachverſtändiger empfohlen und charakteriſtiſcher

weiſe der Rat gegeben , er ſoll mit ihm , enige partida maken

off part ende del hem geven off dor hem laten copen

unde slan, gevende hem en behorlike salario na syn be

liffte “ .

II. Die Stellung des auswärts tätigen Geſellſchafters.

Verfolgen wir zunächſt die äußeren Schickſale Janſens.

Am 14. Juli 1577 ſchon ſchreibt Cunerdorff 20) an ihn nach

Amſterdam oder „wo er ſonſt iſt “ und der Brief trifft ihn am

27. Auguſt zu Antwerpen . Er wohnt dort bei Kaſpar Pels,

einem Verwandten Cunerdorffs , und Snell meint , ſolange

der Faktor Spelmann zu Antwerpen kein Haus habe, ſei er

nirgends beſſer aufgehoben 1) ; wenn aber der Faktor ein

Haus habe, könne er nirgends beſſer und für die compagna

profitlicher ſein als bei ihm, „ und verstan van sin qualiteit

stadt und leven " . Bei Pels bedankt ſich Snell und will

bei gelegener Zeit dankbar ſein 22). Dazu findet ſich auch

ſofort Gelegenheit. Janſen verkaufte an den jungen Kaſpar

Pels 1700 Alquir Roggen , um ſie an ſeinen Vater zu

liefern 23) . Dieſer verweigerte aber die Abnahme, weil in

zwiſchen die Preiſe gefallen waren. So wurde das Geld

zurückgegeben. Dazu handelte es ſich, von anderen Verhält

niſſen abgeſehen , nicht um ein Geſellſchaftsgeſchäft 24 ) , fon

20) S. 10 f .

21 ) S. 23 .

22) S. 24.

23) S. 35.

24) S. 36 : hadde Pels willen ontfangen , so hadde V. E. wadt

proffyts mogen doen .

>
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dern um ein Propregeſchäft Janſens , deſſen Getreide von

Cunerdorff auch ſonſt nur läſſig verkauft wird 25).

Er iſt dann Anfang des Jahres 1578 in Kampen,

ſpäter in Enkhuizen 2 6) und vom April 1578 ab in Amſter

dam 27) . Wegen der für die Niederlande ungünſtigen Kon

junktur drängen die Herren vom Frühjahr 1578 ab , daß

er ſich nach Danzig begeben ſolle 28), während zuvor Snell

ſelber dieſe Reiſe machen wollte 29) . Am 15. Oktober wollte

Janſen abreiſen, erhielt aber zunächſt Ordre, zu bleiben und

dann Auftrag mit Brief vom 10. November 1578 , nach

Sicht desſelben ſofort nach Danzig zu ziehen, um dort Pfeffer

zu verkaufen , der inzwiſchen an Cornelis Löffs geſendet

worden war 30) . Nach Anlage des Erlöſes in Getreide und

Wachs ſollte die „ Reſidenz“ wieder in Holland genommen

werden . Am 15. Februar 1579 war Janſen in Lübeck 31),

am 20. April in Danzig 32) , wo er bei Cornelis Löffs wohnte.

Da dort aber ſeine Anweſenheit den ehelichen Frieden

ſtörte 33) , begab er ſich zu Hermann Igermann , der auch

aus Kampen zu ſtammen ſcheint 34) . Janſen blieb dann

bis Johanni 1581 zu Danzig .

Betrachtet man ſeine Stellung als ſolche, ſo wäre fol

gendes zu erwähnen. Das Unterordnungsverhältnis gegen.

über den Herren ergab ſich ſchon aus der Inſtruktion und

den erwähnten Aufträgen und Vorhalten der Prinzipale.

Snell hielt es für das beſte, in Danzig , wenn Janſen von

dort „ verliegdt “, einen eigenen Diener „ liggen “ zu haben 35),។

.

25) Vgl. z. B. S. 70.3 .

26) S. 40, 46 und 68.

27) S. 67, 69, 101 , 105 und 107.

28) S. 68, 76, 106 , 119, 121 f. und 158.

29) S. 93.

30) S. 121 und 162.

31) S. 168.

32 ) S. 176 .

33) S. 235.

34) S. XIX.

35) S. 300.
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em

, 500 de dan all modt doen wadt men om mandirt“ .

Die Haupttätigkeit iſt der Verkauf der mitgebrachten oder

geſendeten Waren in der Fremde und die Wiederanlage des

Erlöſes.

Hierfür finden wir die uns zum Teil ſchon von früher

her 36) bekannten Bezeichnungen : impregiren 37), tho gelde

tho hebben, om tho mogen impregiren 38) , empregheiren

an 39) oder in 40), de imprege 41) , te ghelde te maken

ende dat laten aenlegghen aen coren 42) , besteden 43) , be

steden an waren 44) , in coorne 45) , employeeren 46) ,

ployeeren de empregheiren 47) , gelt de compania angande

appliquiren 48) , tot retorno fenden 49) . Iſt die Anlage am

betreffenden Ort nicht mit Gewinn zu erwarten , ſo wird

wohl angeordnet , eine Reiſe nach einem anderen Plaß zu

tun ende dat gelt imployeren 50) oder, und zwar viel häu

figer, wird das Geld auf Wechſel fortgegeben (z . B. S. 30 :

niet connende gheraken met terwe tho laden , moghen

dat ghelt remiteren up Hamborch ... in terwe empreg

heire, ähnlich S. 147) . Umgekehrt wird bei günſtiger Kon

junktur nicht nur alles in Geld und Forderungen Verfüg

bare angelegt , ſondern es werden noch Wechſel auf das

>

36) Goldſchmidt, Univerfalgeſchichte S. 259 Anm . 86 ; meine

Commenda S. 73, 79 und 94 ; Kumpanie und Sendeve im Archiv

für bürgerl . Recht Bd. XXIII S. 15 .

37) S. 23.

38) S. 22 und 28.

39) S. 63 .

40) S. 61 und 106.

41) S. 100.

42) S. 277, in S. 61 .

43) S. 37.

44 ) S. 92.

45) S. 254.

46) S. 39.

47) S. 42, 46 und 136 .

48) S. 206.

49) S. 160, 224 und 344 .

50) S. 56.
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Stammhaus gezogen 51) . Auch den eigenen Kredit muß der

Diener anſpannen. Aus der Inſtruktion erſehen wir 52),

daß Janſen zunächſt, ſolange ſein , credit unde geloue ende

kentscap onder den koepluyden klein syn sall, Spelmann

ſeine ein- oder aufzunehmenden Beträge an ihn remittieren

foll, dann ſoll er von Schiffern und Kaufleuten Geld auf

nehmen und auf Antwerpen bezw . Liſſabon überſchreiben .

Inzwiſchen „hopen wy ghy wat credit sollen crygen end

mit der tit ok op wat dagen sollen konnen copen aller

bande war “ .

Schließlich ſoll dann der Faktor auch zur Zahlung von

Schulden des Hauſes Geld aufnehmen , sy up wissel oft

op interesse 53).

Der Diener hat das Geſchäft von allen für dasſelbe

wichtigen Ereigniſſen ſtändig in Kenntnis zu ſeßen und es

wird ſofort geklagt , daß er nicht diligent genug im Schrei

ben ſei , , wandt an een auis daer hanget een man syn

weluaerdt an “ 54 ) . Umgekehrt wird aber dem Diener auch

alles in gleicher Weiſe mitgeteilt. Oft erhält er ſtrikte

Weiſungen, z. B. an einen beſtimmten Schikaneur 55) nichts

mehr zu verkaufen , um jeden Preis loszuſchlagen „ sonde

tot winninge ofte verlies “ 56), möglichſt gegen bar zu ver

kaufen 57), „ lieuer vercoopen met verlies ende om contant " ,

, om contant ofte up corten tyt “ 58) , naer marktganck 59) ,

die Ware gelte , was ſie will 6 ') , auf Friſten , up dach 61) ,

51) S. 224.

52) S. 8, vgl. z. B. auch S. 64.

53) S. 287, vgl. auch S. 99.

54) S. 37.

55) S. 151 .

56) S. 42.

57) S. 28 und 33 .

58) S. 50.

59 ) S. 50 und oft.

60) S, 61 , 74 und 81 .

61) S. 207.
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im günſtigen Fall a plazer 62) . Oft werden die Preiſe limi

tiert . Als das Haus eine große Quantität von Pfeffer und

anderen Spezereien auf Schiffe verladen hatte und infolge

des großen Angebots ein Preisſturz zu erwarten ſtand, wird

angeordnet, daß der Diener ſchon vor der Ankunft unter

dem Vorgeben , er habe Geld nötig , durch einen getreuen

Makler verkaufen ſoll 63) . Umgekehrt ſpricht ſich Snell da:

gegen aus, vorzukaufen 64 ) .

Die notwendigen Eigenſchaften des Faktors werden in

einer Beurteilung Spelmanns durch Snell erwähnt 65) : is

diligent unde voldot uns in als, hope ock getrowicheit

an hem nit falieren sall vnde dencken hem voer vel jaren

to gebrucken ; daß das Vertrauen dabei noch immer eine

Hauptrolle ſpielte, ergibt ſich aus einem Briefe Cunerdorffs 66) :

Wilt oock order laeten tho Hamborch een guydt vrundt

tho krigen , die wy onsen dingen mochten betrowen 67).

Der Faktor faßt ſeine Tätigkeit als Pflicht auf, er will

ſein „ vuyterste debuoir “ tun 68) und verſpricht auch hier 69)

immer wieder, ſein Beſtes damit zu tun 70), und dazu fordert

man ihn auch auf ’ 1) , „als ob es eigenes Gut wäre“ 72),

„ hopende ende betrowende op v. , in alles merder diligencia

duen sollen dan off wy seluest in person dar waren , want v.

dar seluest ock an gelegen ist “ 73), ein Saß, der den Com

mendagedanken ſchlicht und richtig ausſpricht. Häufig treffen

62) S. 63 und 145.

63) S. 51 ; Matter wegen des Kreditgeſchäfte notwendig.

64) S. 86, vgl . auch S. 96.

65) S. 76.

66) S. 363.

67) Vgl. Kumpanie und Sendeve a. a . D. S. 17 .

68) S. 276.

69) Vgl. meinen Aufſaß , , Senden und Befehlen der Ware" , im

Archiv für bürgerl. Recht Bd. XXV S. 130 f .

70) S. 66.

71) S. 146 und 149.

72) S. 156.

73) S. 228.
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wir Gelegenheitsbeſorgungen für gute Freunde , aber wir

können faſt immer die Gegenleiſtung, Bewirtung oder gleiche

Tätigkeit am anderen Ort erkennen 74). Der vorſichtige

Spelmann ſpricht ſich einmal 75) dahin aus , daß derjenige,

welcher Ware für den Verkauf in der Fremde überlaſſen

haben wolle, entweder auch Waren an den Eigentümer ſenden

müſſe , die man raſch zu Geld machen könne, oder Gelb,

denn das ſei der Nerv von allen Dingen.

Bezeichnend iſt die große Anzahl von Beteiligungen an

Gelegenheitsgeſellſchaften. Zwar in einer Zeit des Nieder

gangs erklären ſowohl Cunerdorff wie Snell, fie begehrten

keine compania mehr zu machen. „ Ich ſehe wohl, man ſoll

nur compania machen mit zwei Perſonen zuſammen oder

drei, jede an einem beſonderen Plaße" 76), dazu Snell: „wat

ghy duet wilt nymant pardt geuen , wandt begere kein

rekening mit neimand per justas certas causas “ 77) . Aber

dieſen gelegentlichen Äußerungen des Unwillens ſteht eine

große Anzahl von Tatſachen gegenüber. Die Beteiligung 78)

bei der Beſtellung von Tauen wurde bereits erwähnt . Sie

wird mit partida oder Part bezeichnet, die Geſellſchaft zwi

îchen Snell, Cunerdorff und Janſen immer als compania 79) ,

compania per tertios 8 ') , ſoweit die drei Teilhaber gleiche

Teile haben . Der Wandſchläger Gisper Bauweſen in Middel

burgh ſoll Ware auf gemeinſchaftliche Rechnung von ihm

und Snell ſenden ; wenn er das nicht will, auf alleinige

Rechnung Snells 81) . Hans v. Elfſen ſoll Getreide für ſich

und Snell bezw . die compania kaufen 82). Am meiſten ver

u

74) Vgl. oben S. 526 und z. B. S. 121 .

75) S. 345.

76) S. 303.

77) S. 97.

78) Oben S. 526.

79) S. 23, 24, 37, 62 u . 1. w.

80 ) S. 85 und 92.

81) S. 160.

82) S. 206 und 232.
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anlaßte auch 83) noch um jene Zeit das Syſtem der Befrach:

tung Gemeinſchaftsverhältniſſe. So ſoll das Schiff des Ente

Willems, Schiffers von Joan ten Grotenhuis , bei welchem

Janſen in Enkhuyſen wohnte, zur Hälfte für die compania

befrachtet werden 84) ; dieſe iſt auch bereit , 1/4 Part des

Schiffs zu kaufen. Snell verladet für die compania Nel

ken 2c., ferner 75 Kiſten, „ alle mit meiner Marke gemerkt“,

mit einem Eiſen auf die Kiſten gebrannt, 23 für Rechnung

von Adrian Pau , in ritorno für 20 Laſten terwe , 18 für

die compania mit Jan Janſen , 98 Sack Reis für Propre

rechnung. Snell zahlt 66 st. 8 gr. für jede Tonne Fracht,

läßt den Schiffer all ſein Gut einladen und was dieſer davon

mehr als 66 st. 8 gr. erlöſt, wird wieder an der Schuld

Snells abgerechnet 85) . Kann man den Part nicht beſchiffen ,

läßt man ihn auf Fracht laufen 86) . Snell befrachtet wieder:

holt 87) drei Schiffer zu je 13 Part für die compania, Löffs

und die Herren van der Linde ; dieſe ſollen favoriſieren, wenn

der Part Cunerdorffs zu kurz komme. Legterer überläßt auch

ſeinen Part in Henrik Duyms Schiff an Löffs 88) ; einen

anderen Part von Duym nimmt Janſen in Bezahlung 8 9) .

Er läßt Taue ſchlagen zu 23 für die compania, zu 1/3 für

Löffs 9 ).

Die Bezeichnung compania treffen wir dann auch

wieder 91) für die Gemeinſchaft der Schiffe, die zuſammen

fahren : compagnia van vlote 92) , in compania mit fünf

oder ſechs Schiffen 93) .

1

83) Commenda S. 24.

84) S. 58.

85) S. 154/155.

86) S. 259.

87) S. 209, 239 und 255 .

88) S. 318, vgl . auch S. 305.

89) S. 266.

90) S. 460, ähnlich Getreide S. 462.

91) Commenda S. 24 ; ießt Heynen , Zur Entſtehung des Kapita:

li @mus in Benedig (1904) S. 73.

92) S. 43. 93) S. 62, ähnlich S. 74.
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III . Die Stellung der Prinzipale.

Cunerdorff und Snell werden im Rechtsſtreit ausdrück

lich als die „ principale coepheeren Janſens bezeichnet 94) .

Sie haben die Leitung der Operationen im ganzen, verteilen

die Faktoren und geben ihnen die Anweiſungen , wenn ſie

auch in der betreffenden compania gleiche Anteile wie dieſe

beſißen und in ähnlicher Weiſe wie dieſe für An- und Ver

kauf tätig ſind und gegenſeitig Rechnung gelegt wird 95).

Die Herren ſind noch weit mehr als die Faktoren an anderen

Geſellſchaften beteiligt . So find es vor allem die Geſchäfte

mit der Krone von Portugal , die ſchon wegen ihrer finan

ziellen Erheblichkeit Beteiligungen erforderten . Cunerdorff

ſchließt 1577 96) eine Lieferung von 1600 Moyos Weizen,

das Alquir (60 bilden ein Moyo) zu 140 Reis ; je die

Hälfte geht für Rechnung Bonaventura Bodikers 97) ,
die

andere für Cunerdorff und Snell. Der Weizen iſt zum.

Kriegszug nach Afrika beſtimmt; die Preiſe fallen aber, der

König zahlt ſehr langſam und die Geſellſchaft erbietet fich,

fie der Lieferung von 1575 Moyos zu entbinden, da ſie

lieber den Alquir zu 90 -- 100 felbſt verkauft , als zu 140

kreditiert 98) . Nach der Niederlage des Königs gibt ſein Nach:

folger Heinrich Pfeffer in Zahlung 99) für neue Kornliefe

rungen , an denen auch Janſen inſoweit beteiligt wird , als

er Korn liefert. Schon früher hatte Snell geſchrieben, daß.

der König „uns mit uns vieren“ für Getreide 60000 Du:

katen ſchuldig iſt, daß ſie für 100 000 Pfeffer übernehmen

wollten und daß ſie jedenfalls hoffen , für 20 000 zu be

kommen 100) . Sonſt pachtete um jene Zeit vor allen das

94) S. 432.

95) Vgl. S. 439 ff., 481 ff.

96) S. 36.

97 ) Siehe oben S. 522.

98) S. 85.

99) S. 302.

100) S. 52 und 60.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Md. LVIII. 35
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Augsburger Haus Konrad Roth u . Cie. den Pfefferbezug 101),

1578 auf acht Jahre in der Weiſe, daß ſie zwei Jahre zum

feſten Preis bezogen , die weiteren fechs Jahre den Pfeffer

auf eigene Koſten und Gefahr aus Indien kommen ließen

und die Hälfte dem König abtraten, der ſie wieder an Roth

verkaufte 102) .

Von den beiden Prinzipalen tritt Snell immer mehr

hervor (cabessa S. 417, regieren S. 419) . Die ganze Ge

ſchäftsführung hinſichtlich der compania geht auf ihn über.

Cunerdorff geht in ſeinen Vermögensverhältniſſen immer

mehr zurück, bis von 1581 ab ein völliger Zuſammenbruch 103)

und 1585 der Bankrott erfolgt 104) . Cunerdorff ſchreibt aber

ſchon am 8. November 1577 105), daß Janſen van die ne

gotios mit Snell kontinuieren ſoll „ syn order volgett,

wandt daermede sult ghy covreren angaende vnse com

pania “ , ſpäter erklärt er : „ Angaende vnse negotios daer

sall Jan Snell alle bescheydt aff schryuen, waerop ick my

referiere “ 106). Beide Prinzipale wollen zwar zuſammen

reſolvieren, was ihnen am beſten dünkt 107), aber ſeit Janſen

in Danzig iſt , führt Snell allein die Rechnung der com

pania und gibt Beſcheid 108) , der Retorno geht allein an

ihn , weil „ Cunerdorff und ich alſo geakkordiert“ ſind und

Snell ihm nahezu 1000 Milreis „gudt gedan “ hat 109) .

Cunerdorff ſucht den wahren Sachverhalt zu verhüllen , wenn

er als Urſache angibt, opdat wy niet tegen den anderen

sullen schryuen , dat den eenen mandiert , den anderen

wederom dismandiert 110) .

101) S. 52.

102) S. 131/132.

103) S. 347.

104) S. 413.

105) S. 40.

106) S. 56.

107) S. 93 und 128 .

108) S. 124.

109) S. 173, 224, 244 (beſchränkt auf das Pfeffergeſchäft).

110) S. 234.
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Aber auch Snell wird von Spelmann ungünſtig gez

ſchildert, wobei Streiflichter auf die Art des Betriebes fallen .

Nach meinem Gutdünken ſo , embraseirt hem Sr. Snell met

al té vele rekenynghe , want ghebeurende dat he slegt

te Lisbona jn reputatie comdt , scryft vp alle contreyen

voor sulx te hebben , begheiren de jn als den helft,

waermede hy hem in gröte onruste brynct, want soo de

ghoede luyden hem weder ghoet ghesonden hebben, be

gheiren stracx daraf retour ; das hätte er nicht nötig , da

er ſeine Faktoren habe“ 111) .

Für dieſe mußte er, wie wir ſchon geſehen haben, ein

ſtehen 112) , bis eigener Kredit vorhanden war , und er er

klärte auch, „ dat yck darvor blyve als principall“ 118) .

.

IV. Das Beteiligungsverhältnis .

War die Beteiligung mit der Hälfte 114) üblich für die

der reinen Commenda entſprechende Überſendung von Gütern

zu Verkauf und Wiederanlage des Erlöſes , ſo richtet ſich

das Beteiligungsverhältnis , wenn der auswärts Tätige mit

Kapital beteiligt war , entſprechend den Grundfäßen der

societas maris 115) nach den Vereinbarungen . Janſen ſollte

urſprünglich höchſtens 700 Dukaten gegenüber 10 000 der

Herren in die Geſellſchaft einwerfen und neben ſeiner Ent

lohnung mit 1/8 beteiligt ſein . Dabei hatte ſich Janſen

einen ausgedehnten Handel für eigene Rechnung Cunerdorff

gegenüber ausbedungen . Als Snell dies erfuhr, beſtand er

darauf, daß Janſen nur für die compania tätig ſei ; habe

er mehr Kapital , ſo möge er es in dieſe einlegen , und er

werde dann genau nach Verhältnis beteiligt 116). Eine An

111) S. 288/289.

112) Siehe oben S. 529.

113) S. 25.

114) Dben S. 531 und III a . E.

115) S. 524 .

116) S. 38 und 87 .

.
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deutung Cunerdorffs, das Rapital Janſens ſelbſt zu erhalten ,

wofür er 12 Prozent zuſicherte, mißlang. Janſen forderte,

die Geſellſchaft ſolle zur compania per tertios gemacht werden,

er ſolle den dritten Teil an allem erhalten , was nach ſeinem

Reſidenzland geſendet würde und er ſo viel „ heredieren “ ,

als ſeine 550 Milreis ausmachten 117). Schließlich wurde

ihm, als er nach Danzig zum Verkaufe des Pfeffers geſendet

wurde , eine Drittelbeteiligung zugeſichert 118). Bei einer

weiteren Sendung von 51 Pfefferſäcken erklärte Snell 119),

daß ſie noch gehe , vor compania mit V. L. in forma, als wy

verdragen sin “ , weil der Pfeffer ſo teuer ſei. Snell ſchärft

ein, das Pfeffergeſchäft nicht mit anderen companias zu ver

mengen und die Retorno geſondert zu ſchicken ; die mag nach

Gutdünken in Liſſabon verwertet und der Anteil Janſens

zu 1 an Gewinn und Verluſt für ſeine Rechnung auf

Cunerdorff überſchrieben werden 120) . Und Cunerdorff be

ſtätigt: Was nun von Danzig nach unſeren Landen geht,

geht für uns drei , jeder zu 13. Die compania tritt dann

wieder mit Löffs und den Herren van der Linde in gleiche

Gemeinſchaftsverhältniſſe zu je 13, die Rechnung hierüber

hält Cunerdorff 121) . Der Aufenthalt fanſens in Danzig,

der ganz kurz ſein ſollte , zieht ſich in die Länge , zum Teil

wegen der ſchlechteren Konjunktur. Die Prinzipale drängen,

weil ſie unter ſich und mit Janſen abrechnen wollen , Cuner

dorff klagt wiederholt 122) , daß Snell ſein ganzes Kapital

in Händen habe und er kaum wiſſe, woran er ſei . In

Liſſabon bricht inzwiſchen die Peſt aus , die Prinzipale ver

laſſen ſelbſt die Stadt und raten fanſen , in Danzig zu

bleiben 123) . Immer mehr zeigt es ſich, daß auch die com

117) S. 92.

118 ) S. 131 .

119) S. 175.

120) S. 180 und 280.

121) S. 224, 239 und 255.

122) S. 270, 305 und 312.

123 ) S. 298.



Silberſchmidt: Recht@ſtr.üb.e. hanſ.-portug.Handelsgef. 537
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pania kein großes Glück hatte 124) , die Prinzipale erklären

wechſelweiſe, daß ſie keinen Mut mehr zum Handeln per mare

haben 125) und Janſen wird nun auch mißtrauiſch , zumal

das Haus Bodiker jeßt die Wechſel Cunerdorffs zurück

weiſt 126). Cunerdorff will, da Snell fich zurückziehe, allein

mit Janſen Geſellſchaft halten 127) . Dieſer aber ſeßt den

ſtändigen Aufforderungen, zu kommen und Anna Galoa zu

heiraten, zunächſt paſſiven Widerſtand entgegen, vom 18. Sep

tember 1581 ab bleibt er troß ausdrücklichen Gegenauftrags

zu Danzig und erklärt, die Anna Galoa nur zu heiraten,

falls ihm ein Kapital von 3000 Dukaten aus der compania

geſichert würde, und löſt dann , als dies nicht geſchieht, das

Verlöbnis 1 28) . Von dem , was auf fanſen bei der Aus

einanderſeßung treffen würde , ſoll die Hälfte ihm geſendet,

die andere Hälfte für Anna Galoa verwahrt werden , um

ihr den Eintritt in ein Kloſter zu ermöglichen 12 ') ; im Januar

1583 zahlt Snell 300 Milreis zu dieſem Zwecke aus 130).

Unter ſolchen Umſtänden mußte die Abrechnung zu Streitig

keiten führen , zumal das Mißtrauen weitere Fragen aus

löfte, nämlich

1

V. Die şaftungen aus dem Geſellſchaftsverhältnis.

Schon aus dem Briefwechſel, insbeſondere aus den

wiederholten Vorwürfen Spelmanns erſieht man , daß die

Faktoren oft der Anſicht waren, die Herren , insbeſondere

Snell, hätten durch Zögern mutwillig 131) gute Konjunkturen

verſäumt. S. Snell beift grotelick versuymt eenen goeden

124) S. 308.

125) S. 307, 313 und 352.

126) S. 332.

127) S. 341 .

128) S. 366.

129) S. 389.

130) S. 415.

131 ) S. 276.
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pot wyns te winnen 132) . Über die Art der Befrachtungen ,

die Wahl der Schiffe und Schiffer, die Verſtauung der Waren

wurde geklagt 133) und die Haftungsfrage wurde auch da

alsbald geſtellt; verneint, wenn ausdrücklich angefragt war,

ob man ſich an ſolcher Befrachtung beteiligen wolle; bejaht,

wenn sonder avis gehandelt war : haddet schip een snauel

gehadt , die heeren van der Linde pardt solde op myn

koppe aengecomen hebben. Der auswärts tätige Geſell

ſchafter kauft regelmäßig im eigenen Namen 134) , die Gegen:

partei weiß nicht, ob es für Geſellſchaftsrechnung geht oder

für Proper. So war es , wenn nicht ſofortige Mitteilung

an das Haus erfolgte , möglich , ein auf eigene Rechnung

übernommenes Riſiko, wenn Gefahr drohte oder eintrat, der

Geſellſchaft zu überſchreiben , ein Vorwurf , den wir häufig

hören 185) und woraus die Haftungsfolgerungen gezogen

werden . Wenn Auftrag beſteht, eine größere Quantität für

gemeinſchaftliche Rechnung zu kaufen, es kann aber nur ein

kleinerer Poſten erworben werden, ſo überläßt ihn wohl der

Auswärtige dem Auftraggeber für proper, damit er ſich nicht

beklagen kann 136) . Alle dieſe Fälle konnten ſich auf beiden

Seiten ereignen , da eben jeder für den anderen bezw . die

Geſellſchaft in der Ferne tätig war.

VI . Der Rechtsſtreit und ſeine Vorgeſchichte.

Die gegenſeitigen Anſprüche aus der Geſchäftsführung

werden klargeſtellt durch die Abrechnung, welche jeder tätige

socius zu führen hat und von welchen uns diejenigen Jan

ſens und Cunerdorffs vorliegen 137) . Dabei werden von

Janſen die Erlöſe aus den empfangenen Gütern nach Ab

132) S. 43, 107, 114, 152.

133) S. 255 .

134) Kumpanie und Sendeve S. 65 und Zitate .

135) S. 198, 207 , 376, 393 und 394.

136) S. 232.

137) S. 439–524.
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zug der Unkoſten (vreygeltt) zuſammengeſtellt und hiervon

die Aufwendungen für die Ritornoſendungen abgezogen,

während Cunerdorff ſeine Leiſtungen , ſoweit Janſen ſie zu

vertreten hat, vereinigt . Die beſtehenden Differenzen wurden

zunächſt ein weiteres Jahr hingeſchleppt. Am 30. April

1585 138) läßt Cunerdorff den Vorſchlag machen , mit dem

Kapital, welches er am erſten an Janſen zu übermachen

habe, möge dieſer einer neu zu gründenden compania ohne

Snell beitreten ; wenige Tage darauf wird der Bankrott

Cunerdorffs berichtet 139) . Am 12. Juli 1585 140) rechnet

er nun ab und fordert ſeinerſeits 232 Milreis 633 Reis.

Inzwiſchen aber hatte Janſen Arreſt erwirkt und für Kaſpar

Cunerdorff traten deſſen Bruder Simon und ſein Neffe

Heinrich v . Wilſem am 7. April 1584 141) als Bürgen

ein , daß ſie längſtens innerhalb 10 Monaten für die nach :

weisbare Forderung Janſens, ſoweit ſie nicht durch Kontra

rechenſchaft getilgt ſei, als Selbſtzahler haften würden . Und

da Cunerdorff alle Schuld ſtets auf Snell ſchob, ſchloſſen

Simon Cunerdorff, Heinrich v . Wilſem und Janſen einen

Vertrag am gleichen Tage dahin , daß ſie ſich gegenſeitig

für die Koſten der Klage gegen Snell aufkommen würden.

Nach Umfluß der 10 Monate klagte aber Janſen auf ſeine

Einlage von 700 Dukaten und ſein Salär von jährlich

50 Dukaten gegen die Bürgen und erſtritt obſiegende Ur

teile . Nanninga Uitterdijk , der ſich ganz auf den menſch

lichen Standpunkt ſtellt und fanſen verurteilt , weil er die

Braut im Stiche gelaſſen habe und gegen Cunerdorff un

dankbar und brutal vorgegangen ſei, findet auch dieſes Ur

teil ungerecht 148) . Ich halte dieſe Kritik vom juriſtiſchen

Standpunkte in dieſem Umfange für nicht begründet .

138) S. 411 .

139) S. 413.

140) S. 421 .

141) S. 436.

142) S. 435.

143) S, CVIII.
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Die Einreden 144) der Gegenpartei gehen dahin , daß

1. zunächſt Snell nach der Vereinbarung vom 7. April

1584 zu verklagen ſei, eine dahingehende Verpflichtung war

aber von Janſen nicht übernommen worden , im Gegenteil

waren ihm in der Bürgſchaftsurkunde die Rechte aus ſeiner

Klage ausdrücklich gewahrt worden gegen Kaſpar Cunerdorff

oder Snell nach ſeinem Befinden , ſolange er nicht bezahlt

ſei 145) .

2. Die Forderung Janſens ſei bezahlt. Seine eigene

Einlage habe nur 300 Milreis betragen , darauf habe er

2481/2 Milreis 231/2 st. empfangen , 73 Milreis 411/2 st.

ſtänden noch bei Karſten Peterſen in Lübeck aus , er müſſe

als Verkäufer und Diener dafür einſtehen oder beweiſen,

daß der Betrag uneinbringlich ſei 146) . Zuſammen über

321 Milreis und über 800 Dukaten. In ſeiner Rechnung

werden noch einige Punkte beanſtandet, die hier übergangen

werden ſollen , vor allem 700 polniſche Gulden für Unterhalt,

wofür nur 360 zugebilligt werden , und die 50 Dukaten

Salär . Es wird behauptet, die Geſellſchaft habe nach der

urſprünglichen Urkunde jedenfalls nur für fünf Jahre be

ſtanden , zu Danzig ſei man keine 50 Dukaten ſchuldig ge

worden .

Zunächſt wurde vom Gericht die Rückzahlung des Ein

gelegten und die Zahlung der jährlichen Penſion ausge:

ſprochen, während für die Fragen von Gewinn und Unterhalt

die Vorlage von Rechnung und Gegenrechnung angeordnet

wurde 147) . Die Forderung Janſens wurde dann in der

Richtung gegen Simon Cunerdorff auf 1000 Milreis feſt

geſegt, woran die nachgewieſenen Bezahlungen in Abzug zu

kommen hätten. Über Rechnung und Gegenrechnung wurden

1590 148) durch Schöffen und Rat von Kampen drei un

I

144) S. 427.

145) S. 437.

146) S. 428.

147) 6. XCIV f.

148) S. 551 .
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parteiiſche Amſterdamer Kaufleute , die den portugieſiſchen

Handel kennen , um Gutachten erſucht. Am 14. September

1591 149) wurde gegen Heinrich v . Wilſem die Forderung

Janſens auf 5593 Karlsgulden 5 Stüwer feſtgeſeßt, woran

das durch Simon Cunerdorff Getilgte abzugehen hätte ; die

Forderung gegen Cornelis Löffs bleibt unentſchieden , die an

Karſten Peters geht auf Cunerdorff über.

Eine vollſtändige Nachprüfung der Entſcheidungen iſt

nicht möglich, da die Begründung fehlt und nur eine Prozeß

ſchrift abgedruckt iſt. Cunerdorff aber iſt ſicher nicht der

redliche Mann geweſen , für den er ſich in ſeinen Briefen

auszugeben liebt und für den ihn der Herausgeber hält.

Von Anfang an hat er, hier allerdings mit Janſen, untreu

gegen ſeinen socius Snell gehandelt . Die von ihm vor:

geſtreckte Einlage Janſens zu 600 Milreis iſt für das Geſell

ſchaftsverhältnis maßgebend unbeſchadet der Entſchädigungs

forderung wegen der aufgehobenen Verlobung , falls die

Schuld Janſen treffen ſollte. Ganz frivol iſt die Behaup

tung , daß die Geſellſchaft laut des urſprünglichen Vertrags

nur fünf Jahre gedauert habe. Tatſächlich iſt ſie viel weiter

fortgeſekt worden. Cunerdorff hat am 30. April 1582 150)

nach Auflöſung der Verlobung noch Aufträge an Janſen ge

geben , nach Leyden zu reiſen , und am 12. Juli 1585 151)

ſpricht er davon, daß das auf Anna Galoa treffende Kapital

noch bis 1583 in der compania gelaufen ſei und daß dieſelbe

Johanni 1583 152) ausgegangen ſei. Für die Danziger Zeit)

kann dann in der Hauptſache nicht mehr mit der Beteiligung

zu 18 gerechnet werden , ſondern nach der ſpäteren Verein

barung zu 1/3 ; die Bedingungen wegen des Salärs und der

Verköſtigung werden dabei wohl als weiter in Geltung zu

betrachten ſein . Karſt Peterſen hielt den eingewendeten Be

trag zurück , weil Cunerdorff ihm ſchulde und nicht ab

149) S. CVIII.

150 ) S. 373.

151 ) S. 415.

152) S. 419 .
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rechne 2c. 153) . Deſſen ſchließlicher Zuſammenbruch erklärt

ja vieles und kann nicht außer Betracht gelaſſen werden.

VII. Sonſtige Ergebniſſe, insbeſondere für See- und

Wechſelrecht.

1. Sehr häufig werden von den Geſellſchaftern Bodmerei

verträge abgeſchloſſen gegen 15—19 Prozent Gewinn bei

guter Ankunft des Schiffs 154) . Cunerdorff ſagt , daß er

mehr als 3000 Dukaten ſo ausgetan habe , nach Verluſten

will er fich freilich auch davor hüten 155). Zwei Bodmerei

briefe ſind mit überliefert . Am 18. Oktober 1579 156) hat

Jakob Joanſen v . Rarip zu Danzig von fanſen für die

Fahrt nach Liſſabon 100 Reichstaler „ opt rechte auentuyer

dan der zee op myen kyel schepen , op myn schip vnde

guyt met alle hett gerethe van dien “ genommen und ver

ſpricht, acht Tage nach Ankunft in Liſſabon an Snell oder

deſſen Order 640 1/2 Milreis oder deren Wert zu zahlen .

Dafür verbindet er ſeine Perſon und Schiff und Gut, wie

oben geſagt. Drei Konnoſſemente werden ausgeſtellt. Auch

der zweite Bodmereibrief 157) vom 27. Dezember 1576 ent

hält die perſönliche Haftung des Schiffers (verbind ic myn

eygen persoen ende al myn goet, voerende ende onvoerende .

tegenewoerdich ende toecomende) neben derjenigen aus

Schiff und Ladung 158) .

In der Regel handelt es ſich bei dieſen Bodmereien

(bodmerie, bomerie) um Gelder, die der Schiffer fern vom

153) S. 325 .

154) S. 302.

155) S. 321 .

156) S. 365, dazu S. 279 und 358 .

157) S. 3.

158) Matthias , Das foenus nauticum und die geſchichtliche Ent:

wickelung der Bodmerei, 1881. Pappenheim in dieſer Zeit:

ſchrift Bd. XL S. 378 j . und Handbuch des Seerechts Bd. II

S. 128 f . , Gierke bei Holßendorff - Rohler Bd. I S. 1019.

.
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Reeder aufnimmt , um die Fahrt machen zu können . So

bei dem Brief vom 18. Oktober 1579 , bei einer Bodmerei

an Jan Backer von Rampen zu Sentubal für Danzig auf

Rechnung der compania 159) gegeben und von den Reedern

beglichen 16 ') ; die perſönliche Haftung des Schiffers erſcheint

iluſoriſch, da er ſehr ärmlich iſt, vom Schiff geſtellt iſt und

als Bootsmann zwiſchen Kampen und Kopenhagen fährt 161) .

Von Verbodmungen der Schiffer wird weiter S. 219 und

248 gehandelt, ein Myggel Smit 162) , der nicht zahlen will,

ſoll verfolgt werden : Perſon, Schiff und Gut.

Eine Ausdehnung des Bodmereivertrags finden wir

bei dem ſchon erwähnten Brief vom 27. Dezember 1576.

Kaſpar Cunerdorff gibt zu Sentubal dem Schiffer Dierr

Martſen von Karip 36212 Dukaten für Danzig oder Hol

land ; Martſen verſpricht acht Tage nach Ankunft in Danzig

oder Holland je an Auguſtin oder Jochen Eler oder deren Order

den vereinbarten Betrag zu zahlen 163) . Dem Schiffer war

ein Jahr vorher eine Bodmerei von 200 Dukaten in Por:

tugal gegeben worden , um in Antwerpen 260 zu bezahlen .

Da er dies nicht tat, ſollte er in Portugal arreſtiert werden ;

er erklärte, Jochen Eler in Danzig habe das Geld ſenden

wollen , Cunerdorff ſteht nun Bürge für 260 Dukaten , mit

Zinſen 290 , der Schiffer nimmt die Sache auf Bodmerei

und verpflichtet ſich, 3621/2 Dukaten nach Ankunft zu zahlen ;

am Schluſſe der Urkunde iſt aber wieder nur von 348 Du

katen die Rede , die 260 bezw . 290 kommen dort gar nicht

vor 164).

2. Zu ähnlichen Zwecken betrieben die Geſellſchafter

das Wechſelgeſchäft. Wenn die Faktoren die ihnen geſendete

Ware verkaufen , ſo beginnt das Haus , Wechſel auf ſie zu

1

/

159) S. 264 und 302.

160) S. 373, 456, 492 und 503.

161 ) S. 354.

162) S. 150, 171/172 , 228.

163) S. 4.

164) S. 10/11 und 71 .
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ziehen, falls die ſofortige Wiederanlage nicht vorteilhaft er

ſcheint 165) , umgekehrt akzeptiert es auch die Tratten der

Faktoren 166) . Wechſel a uso kommen vor 167), häufig ſind

die Wechſel 14 Tage nach Sicht geſtellt 168). Daß ein von

Cunerdorff gezogener Wechſel Mangels Annahme proteſtiert

wurde 169), iſt bereits erwähnt worden.

165) S. 51 und 61 .

166) S. 65 und 79.

167) S. 79.

168) S. 177.

169) S. 332.



Rechtsquellen.

III .

Geſeke etc. des Deutſchen Reids.

1. Berordnung , betreffend Ergänzung und Abänderung der

Verordnung zur Verhütung des Zuſammenſtoßens der Schiffe

auf See vom 9. Mai 1897. Vom 5. Februar 1906 .

( Reichs- Gefeßblatt 1906 Nr. 4 S. 115.)

I.

In den Artikel 8 der Verordnung zur Verhütung des

Zuſammenſtoßens der Schiffe auf See vom 9. Mai 1897

( Reichs- Geſepbl. S. 203) werden zwiſchen Abſaß drei und

vier nachſtehende beiden Abſäße eingefügt :

Ein Lotſendampffahrzeug , welches ausſchließlich

für den Dienſt ſtaatlicher oder mit Befugnis zur Aus

übung des Gewerbes ausgerüſteter Lotſen Verwendung

findet, muß, wenn es Lotſendienſt auf ſeiner Station

tut und nicht vor Anker liegt , außer den für alle

Lotſenfahrzeuge vorgeſchriebenen Lichtern zwei und

einen halben Meter unter dem weißen Lichte am

Maſttop ein über den ganzen Horizont ſichtbares rotes

Licht und ferner die für in Fahrt befindliche Fahr

zeuge vorgeſchriebenen farbigen Seitenlichter führen.

Das rote Licht muß von ſolcher Stärke ſein, daß es

bei dunkler Nacht und klarer Luft auf mindeſtens

zwei Seemeilen ſichtbar iſt.

Wenn das Lotſenfahrzeug auf ſeiner Station

Lotſendienſt tut und vor Anker liegt, muß es außer

den für alle Lotſenfahrzeuge vorgeſchriebenen Lichtern

das vorerwähnte rote Licht führen , aber nicht die

farbigen Seitenlichter.
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II.

1

4

Der Artikel 9 derſelben Verordnung erhält folgende

Faſſung:

In Fahrt befindliche Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote

müſſen, wenn ſie nicht gemäß dieſem Artikel die nachſtehend

angegebenen Lichter zu führen oder zu zeigen haben, die für

in Fahrt befindliche Fahrzeuge ihres Raumgehalts vorge:

ſchriebenen Lichter führen oder zeigen.

a) Offene Boote müſſen , wenn ſie während der Nacht

mit Fiſcherei irgend welcher Art beſchäftigt ſind und

dabei ein Fanggerät aushaben , welches ſich nicht

weiter als fünfundvierzig Meter horizontal vom Boote

aus in freies Fahrwaſſer erſtreckt, ein nach allen Rich

tungen ſichtbares weißes Licht führen.

Erſtreckt ſich ihr Fanggerät weiter als fünfund

vierzig Meter horizontal vom Boote aus in freies

Fahrwaſſer, ſo müſſen offene Boote das vorſtehend

bezeichnete Licht führen und außerdem , wenn ſie ſich

anderen oder andere Fahrzeuge fich ihnen nähern, ein

zweites weißes Licht, mindeſtens einen Meter unter dem

erſten Lichte und wagerecht inindeſtens ein und einen

halben Meter in der Richtung des ausliegenden Fang

geräts von ihm entfernt, zeigen .

Offene Boote im Sinne dieſer Vorſchrift find

folche Boote, welche nicht mittels eines durchlaufenden

Decks gegen das Eindringen von Seewaſſer geſchüßt

ſind.

b) Mit Treibneßen fiſchende Fahrzeuge und Boote , mit

Ausnahme der vorſtehend unter a bezeichneten offenen

Boote, müſſen, ſolange die Neşe ganz oder teilweiſe

im Waſſer ſind , zwei weiße Lichter an den Stellen

führen , an welchen ſie am beſten geſehen werden

können . Dieſe Lichter müſſen ſo angebracht ſein, daß

die ſenkrechte Entfernung zwiſchen ihnen mindeſtens

zwei Meter und höchſtens vier und einen halben

Meter, die horizontale Entfernung zwiſchen ihnen in

der Riellinie gemeſſen mindeſtens ein und einen halben

Meter und höchſtens drei Meter beträgt . Das untere

dieſer beiden Lichter muß in der Richtung ſtehen ,

nach welcher die Neße ausliegen , und beide müſſen

ſo beſchaffen ſein , daß ſie über den ganzen Horizont
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ſcheinen und auf eine Entfernung von mindeſtens

drei Seemeilen ſichtbar ſind.

Im Mittelmeer und in den Küſtengewäſſern von

Fapan und Korea ſind Segelfiſcherfahrzeuge unter

57 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt nicht verpflichtet,

das untere der beiden Lichter zu führen , ſie müſſen

aber , wenn ſie es nicht führen , an der Safür oben

vorgeſchriebenen Stelle in der Richtung des Neßes

oder Fanggeräts) ein mindeſtens eine Seemeile ſicht

bares , weißes Licht zeigen , ſobald ſie ſich anderen

oder andere Fahrzeuge fich ihnen nähern.

c) Mit Angelleinen fiſchende Fahrzeuge und Boote, mit

Ausnahme der unter a bezeichneten offenen Boote,

müſſen, wenn ſie Leinen aushaben und an den Leinen

feſt ſind oder ſie einholen, und wenn ſie nicht geankert

haben oder, wie nachſtehend unter h beſchrieben, feſt

liegen , dieſelben Lichter führen , wie die mit Treib

neßen fiſchenden Fahrzeuge (b ) . Während ſie die

Leinen ausfahren oder ſchleppen , haben ſie, je nach

ihrer Gattung, die Lichter zu führen, welche für ein

Dampf- oder Segelfahrzeug in Fahrt vorgeſchrieben

ſind.

Im Mittelmeer und in den Küſtengewäſſern von

Japan und Korea ſind Segelfiſcherfahrzeuge unter

57 Kubikmeter Brutto-Raumgehalt nicht verpflichtet,

das untere der beiden Lichter zu führen , ſie müſſen

aber , wenn ſie es nicht führen , an der dafür oben

vorgeſchriebenen Stelle (in der Richtung der Leinen )

ein mindeſtens eine Seemeile ſichtbares , weißes Licht

zeigen, ſobald ſie ſich anderen oder andere Fahrzeuge

ſich ihnen nähern .

d) Fahrzeuge , welche mit dem Grundſchleppneße, das

heißtmit einem Fanggeräte, welches überden Meeres

grund geſchleppt wird , fifchen , müſſen führen :

1. wenn Dampffahrzeuge: an der Stelle des im

Artikel 2 unter a erwähnten Lichtes eine dreifarbige

Laterne, welche ſo eingerichtet und angebracht iſt,

daß ſie von recht voraus bis zu zwei Strich auf

jedem Buge ein weißes Licht und über einen Bogen

des Horizonts von zwei Strich auf dem betreffen

den Buge bis zu zwei Strich hinter die Richtung

quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an

Steuerbordſeite ein grünes Licht, an Backbordſeite
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ein rotes Licht wirft ; ferner mindeſtens zwei Meter

und höchſtens brei und einen halben Meter unter

der dreifarbigen Laterne ein weißes Licht in einer

Laterne, welche ein belles, ununterbrochenes Licht

über den ganzen Horizont wirft;

2. wenn Segelfahrzeuge: ein weißes Licht in einer

Laterne, welche ein helles, ununterbrochenes Licht

über den ganzen Horizont wirft; außerdem müſſen

dieſe Fahrzeuge, wenn ſie fich anderen oder andere

Fahrzeuge fich ihnen nähern , an der Stelle , wo

es am beſten geſehen werden kann , ein Flacker:

Feuer oder eine Fackelzeitig genug zeigen , um

einen Zuſammenſtoß zu verhüten .

Alle unter d erwähnten Lichter inüſſen auf eine

Entfernung von mindeſtens zwei Seemeilen ſichtbar

ſein.

e) Fahrzeuge, welche mit dem Fange von Auſtern be

ſchäftigt ſind, und andere mit Schleppneßen fichende

Fahrzeuge müſſen dieſelben Lichter führen und zeigen

wie die Grundſchleppneßfiſcher.

f) Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote dürfen außer den

Lichtern , welche ſie nach dieſem Artikel führen oder

zeigen müſſen , jederzeit Flacerfeuer zeigen und Ar

beitslichter gebrauchen .

g ) Jedes Fiſcherfahrzeug und Fiſcherboot, welches weniger

als fünfundvierzig Meter lang iſt, muß vor Anker

ein weißes Licht jeßen, welches auf eine Entfernung

von mindeſtens einer Seemeile über den ganzen

Horizont ſichtbar iſt.

Jedes Fiſcherfahrzeug , welches fünfundvierzig

Meter oder mehr lang iſt, muß vor Anker ein weißes

Licht ſeßen, welches auf eine Entfernung von minde:

ſtens einer Seemeile über den ganzen Horizont ficht

bar iſt, und daneben ein zweites Licht, wie es für

Schiffe folcher Länge im Artikel 11 vorgeſehen iſt.

Sollte ein ſolches Fahrzeug , gleichgültig von

welcher Länge, mit einem Neße oder einem anderen

Fiſchereigeräte verbunden ſein , ſo muß es bei An

näherung von anderen Fahrzeugen ein weiteres weißes

Licht, mindeſtens einen Meter unter dem Ankerlicht

und wagerecht mindeſtens ein und einen halben Meter

in der Richtung des Neßes oder Fanggeräts von ihm

entfernt, zeigen .

I
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h) Kommt ein Fahrzeug oder Boot beim Fiſchen dadurch

zum Feſtliegen, daß ſein Fanggerät an einer Klippe

oder einem anderen Hinderniſſe feſtgerät, ſo muß es

bei Tage das nachſtehend unter k vorgeſchriebene

Tagſignal niederholen und bei Nacht das Licht oder

die Lichter feßen , welche für ein Fahrzeug vor Anker

vorgeſchrieben ſind ; bei Nebel, dickem Wetter, Schnee

fall oder heftigen Regengüſſen hat es das Signal zu

machen , welches einem Fahrzeuge vor Anker vorge

ſchrieben iſt ( ſiehe Artikel 15 unter d und im lekten

Abſaße)

i) Bei Nebel, dickem Wetter, Schneefall oder heftigen

Regengüſſen müſſen Treibneßfiſcherfahrzeuge, welche

an ihren Neßen feſt ſind, ferner Fahrzeuge , welche

mit dem Grundſchleppneß oder mit irgend einer an

deren Art Schleppnet fiſchen , endlich mit Angelleinen

fiſchende Fahrzeuge, welche ihre Leinen aushaben,

ſofern ſie 57 Rubikmeter oder mehr Brutto -Raum

gehalt haben – mindeſtens jede Minute einen Ton

geben , und zwar Dampffahrzeuge mit der Dampf

pfeife oder der Sirene , Segelfahrzeuge mit dem

Nebelhorne. Nach jedem Tone iſt mit der Glocke

zu läuten.

Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote unter 57 Rubik:

meter Brutto-Raumgehalt ſind zur Abgabe der vor

erwähnten Signale nicht verpflichtet; geben ſie aber

dieſelben nicht ab , ſo müſſen ſie mindeſtens jede

Minute irgend ein anderes wirkſames Schalſignal

machen.

k) Alle Fahrzeuge und Boote , welche mit Treibneßen ,

Angelleinen oder Grundſchleppneßen fiſchen , müſſen

bei Tage, wenn ſie in Fahrt ſind, einem ſich nähern

den Fahrzeug ihre Beſchäftigung durch Aufheißen

eines Rorbes oder eines ſonſtigen zwedentſprechenden

Körpers an der Stelle, wo er am beſten geſehen

werden kann , anzeigen. Haben ſolche Fahrzeuge

oder Boote ihr Fanggeräte aus , während ſie zu

Anker liegen , ſo müſſen ſie bei der Annäherung

anderer Fahrzeuge dasſelbe Signal an der zum Vor

beifahren freien Seite zeigen.

Fahrzeuge, welche die in dieſem Artikel aufgeführten

Lichter führen oder zeigen müſſen , ſind nicht verpflichtet, die

Zeitſchrift für Gandelsrecht, Bd . LVIII. 36
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Lichter zu führen , welche durch Artikel 4 unter a und im

legten Abſaße des Artikel 11 vorgeſchrieben find.

III.

In dem Artikel 31 derſelben Verordnung iſt unter den

bei Tage zu gebenden Notſignalen das Signal Nr. 4 zu

ſtreichen. Das Signal unterNr. 5 erhält die Nummer vier.

IV.

Dieſe Verordnung tritt am 1. Mai 1906 in Kraft.

Mit demſelben Zeitpunkte wird die Verordnung , betreffend

die Lichter- und Signalführung der Fiſcherfahrzeuge und der

Lotſendampffahrzeuge, vom 10. Mai 1897 (Reichs -Gefeßbl.

S. 215) aufgehoben.

V.

Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der

Verordnung zur Verhütung des Zuſammenſtoßens,der Schiffe

auf See in der aus der gegenwärtigen Verordnung und der

im Reichs-Gefeßbl. 1897 S.462 veröffentlichten Berichtigung

ſich ergebenden Faſſung unter der Bezeichnung ,,Seeſtraßen

ordnung“ mit dem Datum der gegenwärtigen Verordnung

verſehen im Reichs-Geſeßblatte bekannt zu machen.

2. Bekanntmachung , betreffend die Seeſtraßenordnung vom

5. Februar 1906. Vom 10. Februar 1906.

( Reichs -Gefeßblatt 1906 Nr. 4 S. 120.)

Auf Grund der Ermächtigung in Nr. V der Allerhöchſten

Verordnung vom 5. Februar 1906 , betreffend Ergänzung

und Abänderung der Verordnung zur Verhütung des Zu

ſammenſtoßens der Schiffe auf See vom 9. Mai 1897, wird

die vom 1. Mai 1906 ab gültige „ Straßenordnung“ nach

ſtehend bekannt gemacht.

Seeſtraßenordnung vom 5. Februar 1906.

I. Einleitung.

Die nachfolgenden Vorſchriften gelten für alle Fahrzeuge

auf See und auf den mit der See im Zuſammenhang

ſtehenden , von Seeſchiffen befahrenen Gewäſſern.
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.

Ein Dampffahrzeug , welches unter Segel und nicht

unter Dampf iſt, gilt als Segelfahrzeug, ein Fahrzeug,

welches unter Dampf iſt , mag es zugleich unter Segel ſein

oder nicht, als Dampffahrzeug.

Unter den Dampffahrzeugen ſind alle durch Maſchinen

kraft bewegten Fahrzeuge einbegriffen .

Ein Fahrzeug iſt in Fahrt, wenn es weder vor Anker

liegt, noch am Lande befeſtigt iſt, noch am Grunde feſtfißt.

II . Lichter u. f. w .

Der Ausdruck „ ſichtbar“ bedeutet , mit Beziehung auf

Lichter gebraucht, „ fichtbar in dunkler Nacht bei klarer Luft“ .

Artikel 1 .

Die Vorſchriften über Lichter müſſen bei jedem Wetter

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang befolgt werden ;

während dieſer Zeit dürfen keine Lichter gezeigt werden,

welche mit den hier vorgeſchriebenen Lichtern verwechſelt
werden können .

Artikel 2 .

Ein Dampffahrzeug muß , wenn es in Fahrt iſt,

führen :

a) an oder vor dem Focmaſt oder beim Fehlen eines

ſolchen im vorderen Teile des Fahrzeugs ein helles

weißes Licht und zwar in einer Höhe über dem

Rumpfe von mindeſtens jechs Meter. Iſt das Fahr

zeug breiter als ſechs Meter, ſo iſt das Licht in einer

der Breite des Fahrzeugs mindeſtens gleichkommenden

Höhe zu führen, es braucht jedoch nie höher als zwölf

Meter über dem Rumpfe zu ſein . Das Licht muß

ſo eingerichtet und angebracht ſein , daß es ein un

unterbrochenes Licht über einen Bogen des Horizonts

von zwanzig Rompaßſtrichen wirft , und zwar zehn

Strich nach jeder Seite, von recht voraus bis zu zwei

Strich hinter die Richtung quer ab (zwei Strich

achterlicher als dwars) auf jeder Seite. Es muß von

folcher Stärke ſein, daß es auf eine Entfernung von

mindeſtens fünf Seemeilen ſichtbar iſt;

b) an der Steuerbordſeite ein grünes Licht. Dasſelbe

muß ſo eingerichtet und angebracht ſein, daß es ein

ununterbrochenes Licht über einen Bogen des Hori

zonts von zehn Kompaßſtrichen wirft, und zwar von

recht voraus bis zu zwei Strich hinter die Richtung
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quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an Steuer

bord . Es muß von ſolcher Stärke ſein, daß es auf

eine Entfernung von mindeſtens zwei Seemeilen ſicht:

bar iſt ;

c ) an der Backbordſeite ein rotes Licht. Dasſelbe muß

ſo eingerichtet und angebracht ſein , daß es ein un

unterbrochenes Licht über einen Bogen des Horizonts

von zehn Kompaßſtrichen wirft, und zwar von recht

poraus bis zu zwei Strich hinter die Richtung quer

ab (zwei Strich achterlicher als dwars) an Backbord.

Es muß von ſolcher Stärke ſein , daß es auf eine

Entfernung von mindeſtens zwei Seemeilen ficht

bar ift ;

d) die Laternen dieſer grünen und roten Seitenlichter

müſſen an der Binnenbordſeite mit Schirmen verſehen

fein , welche mindeſtens ein Meter vor dem Licht

vorausragen , derart , daß die Lichter nicht über den

Bug hinweg von der anderen Seite geſehen werden

können ;

e) ein Dampffahrzeug darf außerdem, wenn es in Fahrt

iſt, ein zweites weißes Licht gleich dem Lichte unter a

führen. Beide Lichter müſſen in der Kiellinie , und

zwar ſo angebracht ſein , daß das hintere wenigſtens

vier und einen halben Meter höher iſt als das vordere.

Die ſenkrechte Entfernung zwiſchen dieſen Lichtern

muß geringer ſein als die horizontale .

Artikel 3 .

Ein Dampffahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug

ſchleppt, muß außer den Seitenlichtern zwei weiße Richter

ſenkrecht übereinander und mindeſtens zwei Meter voneinander

entfernt führen. Wenn es mehr als ein Fahrzeug ſchleppt

und die Länge des Schleppzugs vom Heck des ſchleppenden

Fahrzeugs bis zum Heck des legten geſchleppten Fahrzeugs

einhundertundachtzig Meter überſteigt, muß es als Zuſaplicht

noch ein drittes weißes Licht zwei Meter über oder unter

den anderen führen. Jedes dieſer Lichter muß ebenſo ein

gerichtet und angebracht ſein, wie das in Artikel 2 unter a

erwähnte weiße Licht, jedoch genügt für das Zuſaßlicht eine

Höhe von mindeſtens vier Meter über dem Rumpfe des

Fahrzeugs.

Ein Dampffahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug

ſchleppt, darf hinter dem Schornſtein oder dem hinterſten

.



Gefeße sc . des Deutſchen Reichs. 553

a.

.

Maſte ein kleines weißes Licht führen. Dieſes Licht, nach

welchem ſich das geſchleppte Fahrzeug beim Steuern richten

ſoll , darf nicht weiter nach vorne als quer ab ſichtbar ſein.

Artikel 4 .

Ein Fahrzeug , welches infolge eines Unfalls nicht

manövrierfähig iſt, muß in der Höhe des im Artikel 2

unter a erwähnten weißen Lichtes und, wenn es ein Dampf

fahrzeug iſt, ſtatt des weißen Lichtes zwei rote Lichter ſenk

recht übereinander und mindeſtens zwei Meter voneinander

entfernt führen . Dieſe Lichter müſſen an der Stelle, an

welcher ſie am beſten geſehen werdenkönnen, angebracht und

von ſolcher Beſchaffenheit ſein , daß fie über den ganzen

Horizont auf eine Entfernung von mindeſtens zwei Seemeilen

ſichtbar ſind. Bei Tage muß ein ſolches Fahrzeug an gleicher

Stelle zwei ſchwarze Bälle oder Körper, jeden von fünfund

ſechzig Zentimeter Durchmeſſer, ſenkrecht übereinander und

mindeſtens zwei Meter voneinander entfernt führen .

b . Ein Fahrzeug, welches ein Telegraphenkabel legt,

aufnimmt oder auffiſcht, muß an derſelben Stelle , die für

das im Artikel 2 unter a erwähnte weiße Licht vorgeſchrieben

iſt, und, wenn es ein Dampffahrzeug iſt, ſtatt dieſes weißen

Lichtes drei Lichter ſenkrecht übereinander und mindeſtens

zwei Meter voneinander entfernt führen . Das oberſte und

das unterſte dieſerLichter müſſen rot, das mittlere muß weiß

ſein , und alle müſſen von ſolcher Beſchaffenheit ſein, daß fie

über den ganzen Horizont auf eine Entfernung von minde

ſtens zwei Seemeilen ſichtbar ſind. Bei Tage muß ein

ſolches Fahrzeug drei Körper von mindeſtens fünfundſechzig

Zentimeter Durchmeſſer ſenkrecht übereinander und mindeſtens

zwei Meter voneinander entfernt führen, deren oberſter und

unterſter kugelförmig und von roter Farbe, deren mittlerer

wie ein ſchräges Viereck geformt und von weißer Farbe iſt .

Die Körper müſſen an der Stelle, an welcher ſie am beſten

geſehen werden können, angebracht ſein .

c. Die vorbezeichneten Fahrzeuge dürfen, wenn ſie keine

Fahrt durch das Waſſer machen, die Seitenlichter nicht führen,

müſſen dieſelben aber führen, wenn ſie Fahrt machen .

d . Dieſe Lichter und Körper ſolen anderen Fahrzeugen

als Signale dafür gelten , daß das Fahrzeug, welches fie

zeigt, nicht manövrierfähig iſt und daher nichtaus dem Wege

gehen kann. Sie ſind keine Notſignale im Sinne des Ar

tikel 31 dieſer Vorſchriften.



554 Recht& quellen.

I

Artikel 5 .

Ein Segelfahrzeug , welches in Fahrt iſt , und jedes

Fahrzeug, welches geſchleppt wird , muß dieſelben Lichter

führen , welche durch Artikel 2 für ein Dampffahrzeug in

Fahrt vorgeſchrieben ſind, mit Ausnahme der dort erwähnten

weißen Lichter; dieſe darf ein ſolches Fahrzeug niemals

führen .

Artikel 6 .

Wenn , wie es bei kleinen Fahrzeugen in Fahrt bei

ſchlechtem Wetter vorkommt , die grünen und roten Seiten:

lichter nicht feſt angebracht werden können , ſo müſſen dieſe

Lichter doch angezündet und gebrauchsfertig zur Hand ge

halten und, wenn das Fahrzeug ſich einem anderen oder ein

anderes Fahrzeug ſich ihm nähert, an den betreffenden Seiten,

zeitig genug, um einen Zuſammenſtoß zu verhüten , gezeigt

werden . Dies muß ſo geſchehen , daß die Lichter möglichſt

gut ſichtbar ſind, das grüne aber nicht von der Bacbordſeite

her , das rote nicht von der Steuerbordſeite her , und beide

wo möglich nicht weiter als bis zu zwei Strich hinter die

Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher als dwars) geſehen
werden können .

Um den richtigen Gebrauch der tragbaren Lichter zu

ſichern, muß jede Laterne außen mit der Farbe des Lichtes,

welches ſie zeigt, angeſtrichen und mit einem gehörigen Schirme

verſehen ſein.

Artikel 7 .

Dampffahrzeuge unter 113 und Ruder: oder Segel

fahrzeuge unter 57 Kubikmeter Brutto - Raumgehalt und

Ruderboote brauchen , wenn ſie in Fahrt ſind , die im Ar

tikel 2 unter a , b und c erwähnten Lichter nicht zu führen,

ſie müſſen aber, wenn ſie dieſe Lichter nicht führen , mit

folgenden Lichtern verſehen ſein :

1. Dampffahrzeuge unter 113 Kubikmeter Brutto -Raum

gehalt müſſen führen :

a) im vorderen Teile des Fahrzeugs oder an oder

vor dem Schornſtein in einer Höhe von minde:

ſtens drei Meter über dem Schandeckel ein weißes

Licht. Das Licht muß an der Stelle, wo es am

beſten geſehen werden kann , ſich befinden und

im übrigen ſo eingerichtet und angebracht ſein,

wie im Artikel 2 unter a vorgeſchrieben ; es muß

von ſolcher Stärke ſein , daß es auf eine Ent
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fernung von mindeſtens zwei Seemeilen ſicht

bar iſt ;

b) grüne und rote Seitenlichter, ſo eingerichtet und

angebracht, wie im Artikel 2 unter b und c por

geſchrieben, und von ſolcher Stärke, daß ſie auf

eine Entfernung von mindeſtens einer Seemeile

ſichtbar ſind, oder an deren Stelle eine doppel

farbige Laterne, welche an den betreffenden Seiten

ein grünes und ein rotes Licht von recht voraus

bis zu zwei Strich hinter die Richtung quer ab

(zwei Strich achterlicher als dwars) zeigt. Dieſe

Laterne muß mindeſtens ein Meter unter dem

weißen lichte geführt werden .

2. Rleine Dampfboote , wie zum Beiſpiel folche , welche

von Seeſchiffen an Bord geführt werden, dürfen das

weiße Licht niedriger als drei Meter über dem Schan

dedel, jedoch nur über der unter 1 b erwähnten

doppelfarbigen Laterne führen.

3. Ruder- und Segelfahrzeuge von weniger als 57 Kubik

meter Brutto-Raumgehalt müſſen eine Laterne mit

einem grünen Glaſe auf der einen Seite und einem

roten Glaſe auf der anderen gebrauchsfertig zur Hand

haben. Dieſe Laterne muß, wenn das Fahrzeug rich

einem anderen oder ein anderes Fahrzeug fich ihm

nähert , zeitig genug , um einen Zuſammenſtoß zu

vermeiden, und derart gezeigt werden, daß das grüne

Licht nicht von der Badbordſeite her und das rote

Licht nicht von der Steuerbordſeite her geſehen werden

kann .

4. Ruderboote, gleichviel ob ſie rudern oder ſegeln,

müſſen eine Laterne mit einem weißen Lichte ge

brauchsfertig zur Hand haben , welches zeitig genug

gezeigt werden muß, um einen Zuſammenſtoß zu ver:

hüten.

Die in dieſem Artikel bezeichneten Fahrzeuge brauchen

die im Artikel 4 unter a und Artikel 11 Schlußlaß vorge

ſchriebenen Lichter nicht zu führen .

Artikel 8 .

Lotſenfahrzeuge, welche Lotſendienſte auf ihrer Station

tun , haben nicht die für andere Fahrzeuge vorgeſchriebenen

Lichter, ſondern ein weißes, über den ganzen Horizont richt

bares Licht am Maſttop zu führen, und außerdem in kurzen
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Zwiſchenräumen , mindeſtens aber alle fünfzehn Minuten ein

oder mehrere Flađerfeuer zu zeigen.

Wenn ſie ſich anderen oder andere Fahrzeuge fich ihnen

auf geringe Entfernung nähern, müſſen ſie die Seitenlichter

angezündet und gebrauchsfertig haben und in kurzen Zwiſchen

räumen aufleuchten laſſen oder zeigen , um die Richtung, in

welcher ſie anliegen, erkennbar zu machen. Das grüne Licht

darf nicht an Badbordſeite, das rote Licht nicht an Steuer

bordſeite gezeigt werden .

Ein Lotſenfahrzeug ſolcher Bauart , daß es längsſeits

der Schiffe anlegen muß, um einen Lotſen an Bord zu ſeßen,

braucht das weiße Licht nur zu zeigen , ſtatt dasſelbe am

Maſttop zu führen ; auch genügt es, wenn ſolches Fahrzeug

an Stelle der oben erwähnten farbigen Lichter eine Laterne

mit einem grünen Glaſe auf der einen Seite und einem

roten Glaſe auf der anderen zur Band hat, um dieſelbe fo,

wie im Artikel 7 unter 3 vorgeſchrieben, zu gebrauchen.

Ein Lotſendampffahrzeug, welches ausſchließlich für den

Dienft ſtaatlicher oder mit Befugnis zur Ausübung des Ge

werbes ausgerüſteter Lotſen Verwendung findet, muß, wenn

es Lotſendienſt auf ſeiner Station tut und nicht vor Anker

liegt, außer den für alle Lotſenfahrzeuge vorgeſchriebenen

Lichtern zwei und einen halben Meter unter dem weißen

Lichte am Mafttop ein über den ganzen Horizont fichtbares

rotes Licht und ferner die für in Fahrt befindliche Fahrzeuge

vorgeſchriebenen farbigen Seitenlichter führen . Das rote

Licht muß von ſolcher Stärke ſein , daß es bei dunkler

Nacht und klarer Luft auf mindeſtens zwei Seemeilen ſicht:

bar iſt.

Wenn das Lotſenfahrzeug auf ſeiner Station Lotſendienſt

tut und vor Anker liegt, muß es außer den für alle Lotſen

fahrzeuge vorgeſchriebenen lichtern das vorerwähnte rote Licht

führen, aber nicht die farbigen Seitenlichter.

Lotſenfahrzeuge , welche keinen Lotſendienſt auf ihrer

Station tun , müſſen Lichter wie andere Fahrzeuge ihres

Raumgehalts führen .

Artikel 9 .

In Fahrt befindliche Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote

müſſen, wenn ſie nicht gemäß dieſem Artikel die nachſtehend

angegebenen Lichter zu führen und zu zeigen haben, die für

in Fahrt befindliche Fahrzeuge ihres Raumgehalts vorge

ſchriebenen Lichter führen oder zeigen .
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1

a ) Offene Boote müſſen , wenn ſie während der Nacht

mit Fiſcherei irgend welcher Art beſchäftigt ſind und

dabei ein Fanggerät aushaben , welches ſich nicht

weiter als fünfundvierzig Meter horizontal vom Boote

aus in freies Fahrwaſſer erſtreckt, ein nach allen

Richtungen ſichtbares weißes Licht führen.

Erſtreckt ſich ihr Fanggerät weiter als fünfund

vierzig Meter horizontal vom Boote aus in freies

Fahrwaſſer , ſo müſſen offene Boote das vorſtehend

bezeichnete Licht führen und außerdem, wenn ſie ſich

anderen oder andere Fahrzeuge fich ihnennähern, ein

zweites weißes Licht, mindeſtens einen Meter unter

dem erſten Lichte und wagerecht mindeſtens ein und

einen halben Meter in der Richtung des ausliegenden

Fanggeräts von ihm entfernt, zeigen.

Offene Boote im Sinne dieſer Vorſchrift find

ſolche Boote, welche nicht mittels eines durchlaufenden

Deds gegen das Eindringen von Seewaſſer geſchüßt ſind.

b) Mit Treibneßen fiſchende Fahrzeuge und Boote, mit

Ausnahme der vorſtehend untera bezeichneten offenen

Boote, müſſen, ſolange die Neße ganz oder teilweiſe im

Waſſer ſind, zwei weiße Lichter an den Stellen führen ,

an welchen ſie am beſten geſehen werden können.

Dieſe Lichter müſſen ſo angebracht ſein, daß die

ſenkrechte Entfernung zwiſchen ihnen mindeſtens zwei

Meter und höchſtens vier und einen halben Meter,

die horizontale Entfernung zwiſchen ihnen in der

Kiellinie gemeſſen mindeſtens ein und einen halben

Meter und höchſtens drei Meter beträgt. Das untere

dieſer beiden Lichter muß in der Richtung ſtehen , nach

welcher die Neße ausliegen, und beide müſſen ſo be

ſchaffen ſein, daß ſie über den ganzen Horizont ſcheinen

und auf eine Entfernung von mindeſtens drei See

meilen ſichtbar ſind .

Im Mittelmeer und in den Küſtengewäſſern von

Japan und Korea ſind Segelfiſcherfahrzeuge unter

57 Kubikmeter Brutto- Raumgehalt nicht verflichtet,

das untere der beiden Lichterzu führen, ſie müſſen

aber, wenn ſie es nicht führen , an der dafür oben

vorgeſchriebenen Stelle in der Richtung des Neßes

oder Fanggeräts) ein mindeſtens eine Seemeile ficht

bares , weißes Licht zeigen , ſobald ſie ſich anderen

oder andere Fahrzeuge fich ihnen nähern .
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c) Mit Angelleinen fijchende Fahrzeuge und Boote, mit

Ausnahme der unter a bezeichneten offenen Boote,

müſſen , wenn ſie die Leinen aushaben und an den

Leinen feft find oder ſie einholen, und wenn ſie nicht

geankert haben oder , wie nachſtehend unter h be

ſchrieben , feſtliegen , dieſelben Lichter führen , wie die

mit Treibneßen fiſchenden Fahrzeuge ( b ). Während

ſie die Leinen ausfahren oder ſchleppen , haben ſie, je

nach ihrer Gattung, die Lichter zn führen, welche für

ein Dampf- oder Segelfahrzeug in Fahrt vorgeſchrie

ben ſind.

Im Mittelmeer und in den Küſtengewäſſern von

Japan und Korea find Segelfiſcherfahrzeuge unter

57 Rubikmeter Brutto-Raumgehalt nicht verpflichtet,

das untere der beiden Lichter zu führen , fie müſſen

aber , wenn ſie es nicht führen , an der dafür oben

vorgeſchriebenen Stelle (in der Richtung der Leinen)

ein mindeſtens eine Seemeile ſichtbares , weißes Licht

zeigen, ſobald ſie ſich anderen oder andere Fahrzeuge

ſich ihnen nähern .

d) Fahrzeuge, welche mit dem Grundſchleppneße , das

heißt mit einem Fanggeräte, welches über den Meeres

grund geſchleppt wird, fiíchen , müſſen führen :

1. wenn Dampffahrzeuge: an der Stelle des im Ar

tikel 2 unter a erwähnten weißen Lichtes eine brei

farbige Laterne, welche ſo eingerichtet und ange:

bracht iſt, daß fie von recht voraus bis zu zwei

Strich auf jedem Buge ein weißes Licht und über

einen Bogen des Horizonts von zwei Strich auf

dem betreffenden Buge bis zu zwei Strich hinter

die Richtung quer ab (zwei Strich achterlicher als

dwars ) an Steuerbordſeite ein grünes Licht, an

Badbordſeite ein rotes Licht wirft ; ferner minde

ſtens zwei Meter und höchſtens brei und einen

halben Meter unter der dreifarbigen Laterne ein

weißes Licht in einer Laterne , welche ein helles,

ununterbrochenes Licht über den ganzen Horizont

wirft ;

2. wenn Segelfahrzeuge: ein weißes Licht in einer

Laterne, welche ein helles, ununterbrochenes Licht

über den ganzen forizont wirft ; außerdem müſſen

dieſe Fahrzeuge, wenn ſie ſich anderen oder andere

Fahrzeuge ſich ihnen näheren, an der Stelle, wo

.



Geſeke zc. des Deutſchen Reichs. 559

es am beſten geſehen werden kann, ein Flackerfeuer

oder eine Fackel zeitig genug zeigen , um einen

Zuſammenſtoß zu verhüten.

Alle unter d erwähnten Lichter müſſen auf eine

Entfernung von mindeſtens zwei Seemeilen ſicht

bar ſein.

e) Fahrzeuge, welche mit dem Fange von Auſtern be:

ſchäftigt ſind, und andere mit Schleppneßen fiſchende

Fahrzeuge müſſen dieſelben Lichter führen und zeigen

wie die Grundſchleppneßfiſcher .

f ) Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote dürfen außer den

Lichtern , welche ſie nach dieſem Artikel führen oder

zeigen müſſen , jederzeit Fladerfeuer zeigen und Ar

beitslichter gebrauchen .

g) Jedes Fiſcherfahrzeug und Fiſcherboot, welches weniger

als fünfundvierzig Meter lang iſt , muß vor Anker

ein weißes Licht ſeßen , welches auf eine Entfernung

von mindeſtens einer Seemeile über den ganzen Hori

zont ſichtbar iſt.

Jedes Fiſcherfahrzeug, welches fünfundvierzig

Meter oder mehr lang iſt, muß vor Anker ein weißes

Licht feßen, welches auf eine Entfernung von minde

*ſtens einer Seemeile über den ganzen Horizont ſicht

bar iſt, und daneben ein zweites Licht, wie es für

Schiffe folcher Länge im Art . 11 vorgeſehen iſt.

Sollte ein ſolches Fahrzeug , gleichgültig von

welcher Länge , mit einem Neße oder einem anderen

Fiſchereigeräte verbunden ſein , ſo muß es bei An

näherung von anderen Fahrzeugen ein weiteres weißes

Licht, mindeſtens einen Meter unter dem Ankerlicht

und wagerecht mindeſtens ein und einen halben Meter

in der Richtung des Neßes oder Fanggeräts von ihm
entfernt zeigen.

h) kommt ein Fahrzeug oder Boot beim Fiſchen dadurch

zum Feſtliegen , daß ſein Fanggerät an einer Klippe

oder einem anderen Hinderniſſe feſtgerät, ſo muß es

bei Tage das nachſtehend unter k vorgeſchriebene

Tagſignal niederholen und bei Nacht das Licht oder

die Lichter feßen, welche für ein Fahrzeug vor Anker

vorgeſchrieben ſind ; bei Nebel, dickem Wetter, Schnee

fall oder heftigen Regengüſſen hat es das Signal zu

machen, welches einem Fahrzeugevor Anker vorgeſchrie

ben iſt (ſiehe Artikel 15 unter d und im lekten Åbſaße) .
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i) Bei Nebel , didem Wetter , Schneefall oder heftigen

Regengüſſen müſſen Treibnegfiſcherfahrzeuge, welche

an ihren Neßen feſt ſind, ferner Fahrzeuge, welche

mit dem Grundſchleppneß oder mit irgend einer an

deren Art Schleppneß fiſchen , endlich mit Angelleinen

fiſchende Fahrzeuge, welche ihre Leinen aushaben ,

ſofern ſie 57 Kubikmeter oder mehr Brutto -Raum

gehalt haben mindeſtens jede Minute einen Ton

geben , und zwar Dampffahrzeuge mit der Dampf

pfeife oder der Sirene, Segelfahrzeuge mit dem Nebel

horne. Nach jedem Tone iſt mit derGlocke zu läuten .

Fiſcherfahrzeuge und Fiſcherboote unter 57 Kubif

meter Brutto- Raumgehalt ſind zur Abgabe der vor

erwähnten Signale nicht verpflichtet; geben ſie aber

dieſelben nicht ab , ſo müſſen ſie mindeſtens jede

Minute irgend ein anderes wirkſames Schalſignal

machen .

k ) Alle Fahrzeuge und Boote , welche mit Treibneßen ,

Angelleinen oder Grundſchleppneßen fiſchen , müſſen

bei Tage, wenn ſie inFahrt ſind , einem ſich nähern

den Fahrzeug ihre Beſchäftigung durch Aufheißen eines

Korbes oder eines ſonſtigen zweckentſprechenden Kör

pers an der Stelle, wo er am beſten geſehen werden

kann, anzeigen. Haben ſolche Fahrzeuge oder Boote

ihr Fanggeräte aus, während ſie vor Anker liegen, ſo

müſſen ſie bei der Annäherung anderer Fahrzeuge das

felbe Signal an der zum Vorbeifahren freien Seite

zeigen .

Fahrzeuge, welche die in dieſem Artikel aufgeführten

Lichter führen oder zeigen müſſen , ſind nicht verpflichtet, die

Lichter zu führen , welche durch Artikel 4 unter a und im

legten Åbſaße des Artikel 11 vorgeſchrieben ſind.

Artikel 10 .

Ein Fahrzeug, welches von einem anderen überholt wird,

muß dieſem vom Heck aus ein weißes Licht oder ein Flacker

feuer zeigen .

Das weiße Licht darf feſt angebracht und in einer La

terne geführt werden ; die Laterne muß aber mit Schirmen

verſehen und ſo eingerichtet und ſo angebracht ſein, daß ſie

ein ununterbrochenes Licht über einen Bogen des Horizonts

von zwölf Kompaßſtrichen – je fechs Strich von recht achter

aus auf jeder Seite des Fahrzeugs — wirft . Das Licht
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muß auf eine Entfernung von mindeſtens einer Seemeile

ſichtbar ſein und ſoweit tunlich mit den Seitenlichtern in

gleicher Höhe geführt werden.

Artikel 11 .

Ein Fahrzeug vor Anker muß , wenn es weniger als

fünfundvierzig Meter lang iſt, vorne ein weißes Licht an der

Stelle, wo dasſelbe am beſten geſehen werden kann , jedoch

nicht höher als ſechs Meter über dem Rumpfe, führen, und

zwar in einer Laterne, welche ein helles, auf eine Entfernung

von mindeſtens einer Seemeile ſichtbares , ununterbrochenes

Licht über den ganzen Horizont wirft .

Ein Fahrzeug vor Anker muß,wenn es fünfundvierzig

Meter oder mehr lang iſt , zwei ſolche Lichter führen; das

eine Licht im vorderen Teile des Fahrzeugs nicht niedriger

als ſechs Meter und nicht höher als zwölf Meter über dem

Rumpfe , - und das andere Licht am Heck oder in der

Nähe des feds des Fahrzeugs , mindeſtens vier und einen

halben Meter niedriger als das vorbere Licht.

Als Länge eines Fahrzeugs gilt die in dem Schiffs

zertifikat angegebene Länge.

Fahrzeuge, welche in einem Fahrwaſſer oder nahe bei

einem ſolchen am Grunde feſtfißen , unterliegen derſelben

Verpflichtung; außerdem müſſen ſie die im Artikel 4 unter a

vorgeſchriebenen zwei roten Lichter führen.

.

Artikel 12 .

Ein jedes Fahrzeug darf, wenn es nötig iſt , um die

Aufmerkſamkeit auf ſichzu ziehen, außer den Lichtern, welche

es führen muß, ein Flackerfeuer zeigen oder irgend ein Knall

fignal, welches nicht mit Notſignalen verwechſelt werden

kann, geben .

Artikel 13.

Vorſchriften , welche bezüglich der Führung von zuſäß

lichen Stations- und Signallichtern für zwei oder mehrere

Kriegsſchiffe oder für Fahrzeuge, die unter Bebedung fahren,

erlaſſen ſind, werdendurch dieſe Verordnung nicht berührt.

Auch wird durch ſie das Zeigen von Erkennungsſignalen,

welche von Schiffsreedern mit amtlicher Genehmigung an

genommen und vorſchriftsmäßig eingetragen und bekannt

gemacht ſind, nicht beſchränkt.
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Artikel 14 ,

Ein Dampffahrzeug, welches nur unter Segel iſt, aber

mit aufgerichtetem Schornſteine fährt , muß bei Tage einen

ſchwarzen Ball oder runden Signalförper von fünfundſechzig

Zentimeter Durchmeſſer führen , und zwar vorne im Fahr

zeug an der Stelle, von welcher das Zeichen am beſten ge

ſeben werden kann .

III. Schallſignale bei Nebel u. ſ. w.

Artikel 15 .

Schalſignale für in Fahrt befindliche Fahrzeuge müſſen

gegeben werden :

1. von Dampffahrzeugen mit der Pfeife oder Sirene,

2. von Segelfahrzeugen und geſchleppten Fahrzeugen

mit dem Nebelhorne .

Ein lang gezogener Ton im Sinne dieſer Vorſchriften

iſt ein Ton von vier bis ſechs Sekunden Dauer.

Ein Dampffahrzeug muß mit einer kräftig tönenden

Pfeife oder Sirene verſehen ſein, welche durch Dampf oder

einen Erſaß für Dampf geblaſen wird und ſo angebracht

iſt, daß der Schall durch keinerlei Hindernis gehemmt wird,

ferner mit einem wirkſamen Nebelhorne, welches durch eine

mechaniſcheVorrichtung geblaſen wird, ſowie mit einer kräftig

tönenden Glocke. Ein Segelfahrzeug von 57 Kubikmeter

Brutto-Raumgehalt oder darüber muß mit einem gleichartigen

Nebelhorn und mit einer gleichartigen Glode verſehen ſein.

Bei Nebel , dickem Wetter , Schneefall oder heftigen

Regengüſſen , es mag Tag oder Nacht ſein , ſind folgende

Schalſignale zu geben :

a ) Ein Dampffahrzeug, welches Fahrt durch das Waſſer

macht, muß mindeſtens alle zwei Minuten einen lang

gezogenen Ton geben .

b) Ein Dampffahrzeug, welches in Fahrt iſt, aber ſeine

Maſchine geſtoppt hat und keine Fahrt durch das

Waſſer macht, muß mindeſtens alle zwei Minuten

zwei lang gezogene Töne mit einem Zwiſchenraume

von ungefähr einer Sekunde geben.

c) Ein Segelfahrzeug in Fayrt muß mindeſtens jede

Minute, wenn es mit Steuerbord-Haljen ſegelt, einen

Ton, wenn es mit Badbord Qalſen jegelt, zwei auf

einanderfolgende Töne, und wenn es mit dem Winde
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achterlicher als dwars ſegelt, drei aufeinanderfolgende

Tóne geben.

d) Ein Fahrzeug vor Anker muß mindeſtens jede Minute

ungefähr fünf Sekunden lang die Glocke raſch läuten .

e) EinFahrzeug, welches ein anderes Fahrzeug ſchleppt,

ein Fahrzeug, welches ein Telegraphenkabel legt, auf

nimmt oder auffiſcht, und ein in Fahrt befindliches

Fahrzeug, welches einem ſich nähernden Fahrzeuge

nicht aus dem Wege gehen kann, weil es überhaupt

nicht oder doch nicht ſo manövrieren kann, wie dieſe

Vorſchriften verlangen , muß ſtatt der unter a und c

vorgeſchriebenen Signale mindeſtens alle zwei Minuten

drei aufeinanderfolgende Töne geben , zuerſt einen

lang gezogenen Ton , dann zwei kurze Töne. Ein

geſchlepptes Fahrzeug darf dieſes Signal , aber kein

anderes geben .

Segelfahrzeuge und Boote von weniger ' als 57 Rubik

meter Brutto-Raumgehalt brauchen die vorerwähnten Signale

nicht zu geben, müſſen dann aber mindeſtens jede Minute

irgend ein anderes kräftiges. Schalſignal geben .

Anmerkung. Überall, wo dieſe Verordnung den Ge

brauch einer Glođe vorſchreibt, kann anſtatt einer ſolchen an

Bord türkiſcher Fahrzeuge eine Trommel, an Bord kleinerer

Segelfahrzeuge, fallsder Gebrauch eines ſolchen Inſtruments

landesüblich iſt, ein Song benußt werden.

I

.

IV. Mäßig ung der Geſchwindigkeit bei Nebel

u . f. w.

Artikel 16.

Jedes Fahrzeug muß bei Nebel, dickem Wetter, Schnee

fall oder beftigen Regengüſſen , unter ſorgfältiger Berück

ſichtigung der obwaltenden Umſtände und Bedingungen , mit

mäßiger Geſchwindigkeit fahren.

Ein Dampffahrzeug, welches anſcheinend vor der Rich

tung quer ab (vorderlicher als dwars) das Nebelſignal eines

Fahrzeugs hört, deſſen Lage nicht auszumachen iſt, muß, ſo

fern die Umſtände dies geſtatten , ſeine Maſchine ſtoppen und

dann vorſichtig manövrieren, bis die Gefahr des Zuſainmen

ſtoßens vorüber iſt.
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V. Auweichen .

Gefahr des Zuſammenſtoßens.

Das Vorhandenſein einer Gefahr des Zuſammenſtoßens

kann, wenn die Umſtände es geſtatten, durch forgfältige Kom

peilung eines ſich nähernden Schiffes erkannt werden. Ändert

ſich die Beilung nicht merklich , ſo iſt anzunehmen , daß die

Gefahr des Zuſammenſtoßens vorhanden iſt .

Artikel 17 .

Sobald zwei Segelfahrzeuge fich ſo nähern , daß die

Annäherung Gefahr des Zuſammenſtoßens mit ſich bringt,

muß das eine dem anderen, wie nachſtehend angegeben, aus

dem Wege gehen :

a) Ein Fahrzeug mit raumem Winde muß einem beim

Winde ſegelnden Fahrzeug aus dem Wege gehen.

b) Ein Fahrzeug, welches mit Backbord -Halſen beim

Winde ſegelt, muß einem Fahrzeuge , welches mit

Steuerbord -Halfen beim Winde ſegelt, aus dem Wege

gehen .

c) Haben beide Fahrzeuge raumen Wind von verſchiedenen

Seiten , ſo muß dasjenige, welches den Wind von

Backbord hat, dem anderen aus dem Wege gehen.

d) Haben beide Fahrzeuge raumen Wind von derſelben

Seite, ſo muß das ludwärts befindliche Fahrzeug dem

Leewärts befindlichen aus dem Wege gehen .

e) Ein Fahrzeug , welches vor dem Winde ſegelt, muß

dem anderen Fahrzeug aus dem Wege gehen.

Artikel 18 .

Sobald zwei Dampffahrzeuge fich in gerade entgegen

geſekter oder beinahe gerade entgegengeſepter Richtung ſo

nähern, daß die Annäherung Gefahr des Zuſammenſtoßens

mit ſich bringt, muß jedes ſeinen Kurs nach Steuerbord

ändern, damit ſie einander an Backbordſeite paffieren .

Dieſe Vorſchrift findet nicht Anwendung , wenn zwei

Dampffahrzeuge , ſofern ſie beide ihren Kurs beibehalten ,

frei voneinander paſſieren müſſen .

Sie findet daher nur dann Anwendung, wenn bei Tage

jedes der Fahrzeuge die Maſten des anderen mit den feinigen

ganz oder nahezu in einer Linie ſieht, und wenn bei Nacht

jedes der Fahrzeuge in folcher Stellung fich befindet, daß

beide Seitenlichter des anderen zu ſehen ſind.
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Sie findet keine Anwendung, wenn bei Tage das eine

Fahrzeug ſieht , daß ſein Kurs vor dem Buge durch das

andere Fahrzeug gekreuzt wird , oder wenn bei Nacht das

rote Licht des einen Fahrzeugs dem roten des anderen, oder

das grüne Licht des einen Fahrzeugs dem grünen des anderen

Fahrzeugs gegenüberſteht, oder wenn ein rotes Licht ohne

ein grünes, oder ein grünes Licht ohne ein rotes voraus in

Sicht iſt, oder wenn beide farbige Seitenlichter gleichzeitig

aber anderswo als voraus in Sicht ſind.

Artikel 19 .

Sobald die Kurſe zweier Dampffahrzeuge fich ſo kreuzen,

daß die Beibehaltung derſelben Gefahr des Zuſammenſtoßens

mit ſich bringt, muß dasjenige Dampffahrzeug aus dem Wege

gehen , welches das andere an ſeiner Steuerbordſeite hat.

Artikel 20.

Sobald ein Dampffahrzeug und ein Segelfahrzeug in

ſolchen Richtungen fahren , daß die Beibehaltung derſelben

Gefahr des Zuſammenſtoßens mit ſich bringt, muß das

Dampffahrzeug dem Segelfahrzeug aus dem Wege gehen .

Artikel 21 .

In allen Fällen, wo nach dieſen Vorſchriften eins von

zwei Fahrzeugen dem anderen aus dem Wege zu gehen hat,

muß das lektere ſeinen Kurs und ſeine Geſchwindigkeit bei

behalten .

Anmerkung. Wenn jedoch infolge von diđem Wetter

oder aus anderen Urſachen zwei Fahrzeuge einander ſo nahe

gekommen ſind, daßein Zuſammenſtoß durch Manöver des zum

Uusweichen verpflichteten Fahrzeugs allein nicht vermieden

werden kann, ſo foll auch dasandere Fahrzeug ſo manövrieren ,

wie es zur Abwendungeines Zuſammenſtoßens am dienlichſten

iſt ( vergleiche Artikel 27 und 29 ).

Artikel 22 .

Jedes Fahrzeug, welches nach dieſen Vorſchriften einem

anderen aus dem Wege zu gehen hat, muß, wenn die Um

ſtände es geſtatten , vermeiden , den Bug des anderen zu

kreuzen .

Artikel 23.

Jedes Dampffahrzeug, welches nach dieſen Vorſchriften

einem anderen Fahrzeug aus dem Wege zu gehen hat, muß
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bei der Annäherung, wenn nötig, ſeine Fahrt mindern oder

ſtoppen oder rückwärts gehen .

Artikel 24.

Ohne Rückſicht auf irgend eine dieſer Vorſchriften muß

jedes Fahrzeug beim Überholen eines anderen dem lekteren

aus dem Wege gehen .

Als überholendes Fahrzeug gilt jedes Fahrzeug, das ſich

einem anderen Fahrzeug aus einer Richtung her nähert,

welche mehr als zwei Strich hinter der Richtung quer ab

(zwei Strich achterlicher als dwars) liegt, das heißt aus einer

Richtung, bei welcher die Fahrzeuge ſo zueinander ſtehen, daß

das überholende Fahrzeug keines der Seitenlichter des anderen

ſehen würde. Durch ſpätere Veränderung in der Peilung

der beiden Fahrzeuge wird das überholende Fahrzeug weder

zu einem freuzenden Fahrzeug im Sinne dieſer Vorſchriften,

noch von der Verpflichtung entbunden , dem anderen Fahr

zeug aus dem Wege zu gehen , bis es dasſelbe klar paſ

ſiert hat .

Vermag das überholende Fahrzeug bei Tage nicht ſicher

zu erkennen , ob es ſich vor oder hinter der oben bezeichneten

Stellung zu dem anderen Fahrzeuge befindet, ſo hat es an

zunehmen , daß es ein überholendes Fahrzeug iſt, und muß

es dem anderen aus dem Wege gehen.

Artikel 25 .

In engen Fahrwaſſern muß jedes Dampffahrzeug, wenn

dies ohne Gefahr ausführbar iſt, ſich an derjenigen Seite

der Fahrrinne oder der Fahrwaſſermitte halten , welche an

feiner Steuerbordſeite liegt .

Artikel 26.

In Fahrt befindliche Segelfahrzeuge müſſen Segelfahr

zeugen oder Booten, welche mit Treibneßen, Angelleinen oder

Grundſchleppneßen fiſchen , aus dem Wege gehen. Durch

dieſe Vorſchrift wird jedoch keinem fiſchenden Fahrzeug oder

Boote die Befugnis eingeräumt, ein Fahrwaſſer, welches

andere Fahrzeuge benußen , zu ſperren.

Artikel 27 .

Bei Befolgung dieſer Vorſchriften muß ſtets gehörige

Rückſicht auf ale Gefahren der Schiffahrt und des Zuſammen:
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1

ſtoßens ſowie auf ſolche beſondere Umſtände genommen wer:

den , welche zur Abwendung unmittelbarer Gefahr ein Ab

weichen von den Vorſchriften notwendig machen .

VI. Schallſignale für Fahrzeuge, welche einander

anſichtig ſind.

Artikel 28.

Als kurzer Ton im Sinne dieſes Artikels gilt ein Ton

von ungefähr einer Sekunde Dauer.

Sind Fahrzeuge einander anſichtig, ſomuß ein in Fahrt

befindliches Dampffahrzeug, wenn es einen dieſen Vorſchriften

entſprechenden Kurs einſchlägt, dieſen Kurs durch folgende

Signale mit ſeiner Pfeife oder Sirene anzeigen, nämlich :

Ein kurzer Ton bedeutet :

„ ich richte meinen Kurs nach Steuerbord" .

Zwei kurze Töne bedeuten :

,, ich richte meinen Kurs nach Badbord" .

Drei kurze Töne bedeuten :

meine Maſchine geht mit voller Kraft rückwärts " .

VII . Notwendigkeit anderweiter Vorſichtsmaß

regeln.

Artikel 29 .

Reine dieſer Vorſchriften ſoll ein Fahrzeug , oder den

Reeder, den Führer und die Mannſchaft desſelben von den

Folgen einer Verſäumnis im Gebrauche von Lichtern oder

Signalen und im Halten eines gehörigen Ausguds oder von

den Folgen der Verſäumnis anderer Vorſichtsmaßregeln bes

freien , welche durch die ſeemänniſche Praxis oder durch die

beſonderen Umſtände des Falles geboten werden .

VIII. Vorbehalt in Betreff der Häfen und

Binnengewäſſer.

Artikel 30.

Vorſchriften , welche bezüglich der Schiffahrt in Häfen,

auf Flüſſen oder in Binnengewäſſern erlaſſen ſind , werden

durch dieſe Verordnung nicht berührt .
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IX. Notſignale.

Artikel 31 .

Fahrzeuge, welche in Not ſind und Hilfe von anderen

Fahrzeugen oder vom Lande verlangen , müſſen folgende

Signale zuſammen oder einzeln geben.

Bei Tage :

1. Ranonenſchüſſe oder andere Rnallſignale, welche in

Zwiſchenräumen von ungefähr einer Minute Dauer

abgefeuert werden .

2. Das Signal NC des „Internationalen Signalbuchs“.

3. Das Fernſignal, beſtehend aus einer viereckigen Flagge,

über oder unter welcher ein Ball oder etwas , was

einem Balle ähnlich ſieht, aufgeheißt iſt.

4. Anhaltendes Ertönenlaſſen irgend eines Nebelſignal

apparats.

Bei Nacht:

1. Ranonenſchüſſe oder andere Knallſignale, welche in

Zwiſchenräumen von ungefähr einer Minute Dauer

abgefeuert werden.

2. Flammenſignale auf dem Fahrzeuge, z . B. brennende

Teers, Oltonnen oder dergleichen.

3. Raketen oder Leuchtkugeln von beliebiger Art und

Farbe ; dieſelben ſollen einzeln in kurzen Zwiſchen

räumen abgefeuert werden .

4. Anhaltendes Ertönenlaſſen irgend eines Nebelſignal:

apparats.

Artikel 32 .

Vorbehaltlich des Rechtes der Kriegsfahrzeuge , Stern

ſignale oder Raketen zu anderweitigen Signalzwecken zu be

nußen , dürfen Notſignale nur dann angewendet werden ,

wenn die Fahrzeuge in Not oder Gefahr ſind.

X. Verpflichtung der Schiffseigentümer

und Schiffsführer.

Artikel 33 .

Der Eigentümer und der Führer eines Fahrzeugs haften

dafür, daß die zur Ausführung der vorſtehenden Vorſchriften

erforderlichen Signalapparate vollſtändig und in brauchbarem

Zuſtand auf dem Fahrzeuge vorhanden ſind.
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Im übrigen liegt die Befolgung der Vorſchriften dem

Führer des Fahrzeugs ob . Führer iſt der Schiffer oder deſſen

berufener Vertreter . Hat das Fahrzeug einen Zwangslotſen

angenommen , ſo hat dieſer die in den Artikeln 16 bis 27

gegebenen Vorſchriften zu erfüllen , ſofern nicht der Schiffer

kraft landesrechtlich ihm zuſtehender Befugnis den Zwangs

lotſen ſeiner Funktionen enthoben hat . Die für die Schiffe

und Fahrzeuge der Kaiſerlichen Marine geltenden beſonderen

Beſtimmungen werden hierdurch nicht berührt .

XI. Schlußbeſtimmungen.

Artikel 34 .

Alle dieſer Verordnung entgegenſtehenden Vorſchriften

ſind aufgehoben .

Unberührt bleiben die Vorſchriften im Artikel 19 des

internationalen Vertrags, betreffend die polizeiliche Regelung
der Fiſcherei in der Nordſee außerhalb der Küſtengewäſſer,

vom 6. Mai 1882 (Reichs-Geſeßbl. von 1884 S. 25 ), ſowie

die Vorſchriften in den Artikeln5 und 6 des internationalen

Vertrags zum Schuße der unterſeeiſchen Telegraphenkabel

vom 14. März 1884 (Reichs-Geſeßbl . von 1888 S.151) .

3. Gefeß , betreffend die Ausgabe von Reichsbanknoten zu

50 und 20 Mark. Vom 20. Februar 1906.

( Reichs -Gefeßblatt 1906 Nr. 8 S. 318.)

Die Reichsbank wird ermächtigt, Banknoten auf Beträge

von 50 und 20 Mark auszufertigen und auszugeben .
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IV.

Däniſdes (Schwediſches) Geſeß über den Kauf vom

6. April 1906-) (20. Juni 1905).(

Überfekt bon

Karl Lehm att t .

Allgemeine Vorſchriften.

§ 1 .

Die Vorſchriften dieſes Gefeßes kommen nur zur An:

wendung, ſoweit nicht ein Anderes ausdrücklich vereinbart

oder als in einer Vereinbarung enthalten anzuſehen iſt oder

aus Handelsbrauch oder ſonſtiger Gewohnheit folgt.

Das Geſeß betrifft nicht den Kauf von Grundſtüden.

§ 2 .

Ein Werkvertrag über Herſtellung von Gegenſtänden

gilt in dieſem Geſeße als Kauf , ſofern der zur Herſtellung

nötige Stoff von dem Unternehmer geliefert werden ſoll.

Doch gilt das Geſeß nicht für die Herſtellung von Gebäuden

oder anderen Anlagen auf Grundſtücken .

Was in dieſem Geſeß über Kauf beſtimmt wird, findet

auf Tauſch entſprechende Anwendung .

$ 3 .

Unter Gattungskauf wird in dieſem Geſeß nicht nur

Kauf einer gewiſſen Menge von Gegenſtänden einer beſtimmten

Art , ſondern auch Kauf einer gewiſſen Menge aus einem

beſtimmten Vorrat (Partie) verſtanden .

§ 4 .

Unter Handelskauf wird in dieſem Gefeß ein Rauf ver:

ftanden , der unter Kaufleuten in oder für deren Geſchäfts

betrieb eingegangen wird .

1 ) über den Entwurf vgl. dieſe Zeitſchrift BD. LVI S. 1 ff. Das

Gefeß iſt mit wenigen Abweichungen in Schweden unter dem

20. Juni 1905 erlaſſen , während es in Norwegen noch nicht

verabſchiedet iſt. Kommentar von L. A. Grundtvig , Ropens

hagen 1906, Brødrene Salmonſen .
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Als Kaufmann gilt hierbei jeder, deſſen Gewerbebetrieb

beſteht in der Veräußerung von dazu angeſchafften Waren,

in dem Betrieb von Geldwechſel- oder Bankgeſchäften, Ver

ficherungsgeſchäften , Kommiſſionshandel, Verlagsgeſchäften,

Apotheken, Gaſtwirtſchaften , Handwerk oder Fabrik, der

Übernahme von Bauanlagen, der Beförderung von Perſonen,

Gütern oder Nachrichten. Doch gilt nicht als Raufmann,.

wer ohne andere Mithilfe als die ſeines Ehegatten , ſeiner

Kinder unter 15 Jahren und ſeines Geſindes Gaſtwirtſchaft,

Handwerk, Beförderungsgewerbe oder ſolchen kleinen Handel

betreibt, zu dem keine beſondere Bewilligung erfordert wird,

oder für deſſen Ausübung das Bürgerrecht unentgeltlich ge

währt wird 1).

Beſtimmung des Kaufpreiſes.

$ 5 .

Iſt ein Kauf ohne Vereinbarung der Größe des Kauf

preiſes geſchloſſen , ſo hat der Käufer zu bezahlen , was der

Verkäufer fordert, ſoweit dies nicht als unbillig anzuſehen iſt.

$ 6 .

Wird bei einem Handelskauf eine Rechnung (Faktura,

Nota) dem Käufer zugeſtellt und erhebt dieſer nicht, ſo ſchnell

dies geſchehen kann, Einwendungen gegen den in der Rech

nung aufgeführten Preis , ſo iſt er verpflichtet, ihn zu be

zahlen, es ſei denn, daß er die Vereinbarung eines niedereren

Preiſes nachweiſt oder daß die Rechnung offenbar unange:

meſſen iſt.

$ 7 .

Sol der Raufpreis nach Zahl, Maß oder Gewicht be

rechnet werden , ſo iſt für die Berechnung der Menge der

Zeitpunkt zu Grunde zu legen, an dem die Gefahr für den

zufälligen Untergang des Kaufgegenſtandes auf den Käufer

übergeht .

$ 8 .

Soll der Kaufpreis nach dem Gewicht der Ware be

rechnet werden , ſo gilt , daß das Gewicht der Verpackung

( Taragewicht) abzuziehen iſt.

1 ) Das ſchwediſche Gefeß enthält für Abſaß 2 den Sak :

Unter Kaufmann wird in dieſem Gefeß Jeder verſtanden,

der nach den beſtehenden beſonderen Beſtimmungen zur Buch

führung verpflichtet iſt.
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über den Ort , an dem der Kaufgegenſtand zu

liefern iſt (Lieferungsort).

$ 9 .

Der Verkäufer hat den Kaufgegenſtand an dem Ort zu

liefern, wo er zur Zeit des Kaufabſchluſſes ſeinen Wohnſiſ

hatte . Betrieb er zu dieſer Zeit ein Gewerbe und ſtand der

Kauf in Verbindung mit ſolchem , ſo hat die Lieferung am

Orte des Gewerbebetriebes zu erfolgen .

Befand ſich der Gegenſtand zur Zeit des Kaufabſchluſſes

an einem anderen als dem obengenannten Orte, undwußten

dies die Parteien oder mußten ſie es wiſſen , ſo gilt dieſer

Ort als Lieferungsort.

§ 10.

Sol der Gegenſtand vom Verkäufer von einem Orte

nach einem anderen verſendet werden, um dort in den Beſig

des Käufers übertragen zu werden, ſo gilt die Lieferung als

erfolgt, ſobald der Gegenſtand an einen Frachtführer über

geben iſt, der die Beförderung von dem betreffenden Ort

aus übernommen hat, oder ſobald er , falls die Abſendung

zu Schiff erfolgt, an Bord gebracht iſt.

§ 11 .

Soll der Verkäufer die Verſendung des Gegenſtandes

an einen innerhalb desſelben Plaßes belegenen Ort beſorgen,

ſo gilt die Lieferung ſo lange nicht als erfolgt, als nicht der

Gegenſtand in den Beſiß des Käufers gelangt iſt.

Zeit der Vertragserfüllung.

§ 12 .

Iſt ein Zeitpunkt für die Bezahlung des Preiſes oder

die Lieferung des Gegenſtandes nicht beſtimmt und geht

nicht aus den Umſtänden hervor, daß die Erfüllung unver:

züglich erfolgen ſoll, ſo ſoll ſie auf Mahnung erfolgen .

$ 13 .

Iſt eine Lieferungsfriſt feſtgeſeßt, ſo hat der Verkäufer

das Recht, innerhalb dieſer Friſt den Zeitpunkt für die

Lieferung zu wählen, es ſei denn, daß aus den Umſtänden

hervorgeht, daß der Zeitraum im Intereſſe des Käufers feſt

geſeßt iſt.
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Das Recht, Leiſtung Zug um Zug zu fordern.

$ 14 .

Wird nicht von einer Seite Stundung bewilligt, ſo

braucht der Verkäufer nicht den Kaufgegenſtand zu liefern,

ſofern nicht gleichzeitig der Preis bezahlt wird , und der

Räufer nicht den Kaufpreis zu bezahlen, ſofern nicht gleichzeitig

der Kaufgegenſtand zu ſeiner Verfügung geſtellt wird .

$ 15 .

Es darf jedoch, falls der Gegenſtand vom Lieferungsort

aus verſendet werden ſoll, der Verkäufer nicht die Abſendung

unter Berufung auf die Beſtimmung des § 14 unterlaſſen,

ſondern er darf nur die Übergabe an den Räufer bis zur

Bezahlung der Kaufſumme hindern .

$ 16 .

Wird bei einem Þandelskauf für die Verſendung des

Gegenſtandes vom Lieferungsort an den Beſtimmungsort ein

Konnoſſement oder ein ſolcher Frachtbrief verwendet , nach

deſſen Auslieferung an den Käufer der Verkäufer über den

Gegenſtand nicht mehr verfügen kann , ſo iſt der Kaufpreis

gegen Auslieferung der betreffenden Urkunde nach näherer

Anordnung des § 71 zu entrichten .

Gefahr (Riſiko) hinſichtlich des Kaufgegenſtandes.

§ 17 .

Der Verkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Unter

ganges oder der zufälligen Verſchlechterung des Kaufgegen

ſtandes bis zur erfolgten Lieferung (vgl. SS 9-11) .

Betrifft der Kauf einen beſtimmten Gegenſtand , der

vom Käufer zu holen iſt, und iſt der Zeitpunkt, an dem er

vertragsmäßig geholt werden kann , eingetreten , ſowie der

Gegenſtand bereitgehalten , ſo trägt der Käufer die Gefahr

und hat folglich die Kaufſumme zu bezahlen , auch wenn der

Gegenſtand durch Zufall zu Grunde geht oder verſchlech

tert wird .

Nugungen des Raufgegenſtandes.

§ 18 .

Die Nußungen , die vor der Lieferungszeit der Kauf

gegenſtand abwirft , gebühren dem Verkäufer , es ſei denn,
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daß bei dem Kaufabſchluß Grund zu der Annahme vorlag,

daß ſie ſpäter abfallen würden.

Die Nußungen, die nach der Lieferungszeit gewonnen

werden , gebühren dem Käufer , es ſei denn , daß bei dem

Kaufabſchluß Grund zu der Annahme vorlag, daß fie früher

abfallen würden.

§ 19 .

Der Kauf einer Aktie umfaßt die Nußungen , die zur

Zeit des Abſchluſſes noch nicht fällig waren .

Iſt oder wird an die Aktie ein Bezugsrecht geknüpft,

ſo kommt es dem Käufer zu gut.

$ 20 .

Der Rauf einer zinstragenden ſchriftlichen Forderung

umfaßt die zur Zeit des Kaufes oder , wenn die Lieferung

ſpäter erfolgen ſoll , zur Lieferungszeit aufgelaufenen, aber

noch nicht fälligen Zinſen. Geht nicht aus den Umſtänden

hervor, daß die Forderung als unſichere verkauft iſt, ſo iſt

der Zinsbetrag als Zuſchlag zum Kaufpreis und gleichzeitig

mit jenem zu entrichten .

Verſäumnis des Verkäufers.

$ 21 .

Wird der Verkaufsgegenſtand nicht rechtzeitig geliefert

und bildet den Grund hierfür weder das Verhalten des

Käufers noch eine zufällige Begebenheit , die der Räufer zu

vertreten hat , ſo kann der Käufer wählen , ob er die Liefe

rung des Gegenſtandes verlangen oder vom Kauf zurück

treten will.

War die Verſäumnis von unweſentlicher Bedeutung für

den Käufer oder konnte der Verkäufer ſie dafür halten

ſo kann der Käufer vom Kauf nicht zurücktreten , es ſei

denn , er habe die Erfüllung genau zu einer beſtimmten

Zeit ausbedungen.

Beim Handelskauf gilt jede Verſäumnis als weſentlich,

es ſei denn, daß ſie nur einen kleinen Teil des Verkauften

betrifft.

§ 22 .

Soll der Verkäufer in Teilen liefern und findet die

Verſäumnis mit Bezug auf eine Teillieferung ſtatt, ſo kann

der Räufer in Gemäßheit von § 21 vom Kauf nur , f0

weit es ſich um dieſe Lieferung handelt, zurücktreten. Jedoch



Däniſches (Schwediſches ) Gefeß über den Kauf. 575

kann er auch mit Bezug auf die ſpäteren Lieferungen zurück

treten , ſofern die Wiederkehr der Verſäumnis zu erwarten

iſt, oder ſogar vom Kauf im Ganzen zurücktreten , ſofern

dies durch den Zuſammenhang unter den Lieferungen be

gründet iſt.

$ 23.

Betrifft der Kauf einen beſtimmten Gegenſtand und

wird dieſer nicht rechtzeitig geliefert , ſo hat der Verkäufer

für den entſtehenden Schaden aufzukommen , ſofern er nicht

beweiſt, daß ihm die Verſäumnis nicht zugerechnet wer

den kann .

$ 24 .

Bei Gattungskauf hat der Verkäufer, auch wenn ihm

die Verſäumnis nicht zugerechnet werden kann, für den ent

ſtehenden Schaden aufzukommen, es ſei denn , daß er ſich ein

Anderes vorbehalten hat, oder die Möglichkeit, den Vertrag

zu erfüllen , durch Umſtände ausgeſchloſſen erſcheint, die nicht

von ſolcher Beſchaffenheit ſind, daß fie der Verkäufer beim

Kaufabſchluß in Betracht hat ziehen können , wie zufälliger

Untergang aller Gegenſtände der betreffenden Art oder der

betreffenden Vorräte, Krieg, Einfuhrverbot oder dergleichen .

$ 25 .

Wird der Kauf rückgängig gemacht und ſoll gemäß

§ 23 oder § 24 Erſat geleiſtet werden, ſo iſt dieſer, ſofern

nicht bewieſen wird, daß ſonſtiger Schade entſtanden iſt, nach

dem Betrage feſtzuſeßen, um den der Preis für Gegenſtände

derſelben Art und Güte, wie der verkaufte, zur Lieferungs

zeit den Kaufpreis überſteigt. Nimmt der Käufer unverzüg

lich einen Deckungskauf am gehörigen Orte , wo die Ware

marktgängig iſt, durch einen öffentlichen Mäkler , der über

die Art des Raufes unterrichtet iſt , vor , ſo kann der Ver

käufer nicht dagegen Einwand erheben , daß der Kaufpreis

für die ſo eingekaufte Ware als Preis des Gegenſtandes

betrachtet wird ).

§ 26.

Iſt die Lieferungszeit verſtrichen , ohne daß die Lieferung

erfolgt iſt, ſo hat der Käufer, wenn er an dem Kaufe feſt

halten will, auf Anfrage von Seiten des Verkäufers unver

züglich davon Mitteilung zu machen . Unterläßt er dies, ſo

1) Saß 2 fehlt im idywediſchen Geſek .
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verliert er ſein Recht, Lieferung zu fordern. Das Gleiche

gilt , auch wenn er keine Anfrage erhalten hat, wenn er

nicht innerhalb angemeſſener Zeit mitteilt, daß er am Kaufe

feſthalten will .

§ 27 .

Iſt die Lieferung nach Ablauf der Lieferungszeit erfolgt,

ſo hat der Käufer, wenn bei Eintreffen der Ware oder Mit

teilung von Seiten des Verkäufers ſich herausſtellt, daß die

Lieferung zu ſpät erfolgt iſt, bei Handelskauf ſofort , ſonſt

unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen , daß er ſich auf die

Verſäumnis berufen will. Unterläßt er dies , ſo kann er

ſich ſpäter auf die Verſäumnis nicht berufen . Wil der

Käufer von ſeinem Recht zum Rücktritt Gebrauch machen,

ſo hat er dies unverzüglich dein Verkäufer mitzuteilen bei

Strafe des Verluſtes des Rechtes.

Verſäumnis des Käufers.

$ 28.

Wird der Raufpreis nicht rechtzeitig gezahlt oder trifft

der Käufer nicht rechtzeitig Veranſtaltungen zur Bezahlung

der Kaufſumme , ſo kann der Verkäufer wählen , ob er an

dem Kaufe feſthalten oder zurücktreten wolle. Iſt die Ver

ſäumnis von unweſentlicher Bedeutung , ſo kann jedoch der

Kauf nicht rückgängig gemacht werden . Bei Handelskauf

gilt jede Verſäumnis als weſentlich.

Iſt der verkaufte Gegenſtand bereits dem Käufer über:

geben , ſo kann der Verkäufer vom Kauf nicht zurücktreten,

es ſei denn , daß er ſich dies vorbehalten hat oder daß der

Gegenſtand vom Käufer zurückgewieſen wird .

$ 29.

Sol der Verkäufer in Teilen liefern und der Preis

für jede Lieferung beſonders bezahlt werden, ſo iſt der Ver

käufer, wenn hinſichtlich der Bezahlung einer einzelnen Liefe:

rung ſolche Verſäumnis eintritt, die nach § 28 Abſ. 1 als

weſentlich anzuſehen iſt, berechtigt, zurückzutreten für die fol

genden Lieferungen , es ſei denn , daß kein Grund zur Be

fürchtung der Wiederkehr der Verſäumnis vorhanden iſt.

Dies gilt, ſelbſt wenn der Verkäufer nach § 28 Abſ. 2 nicht

mehr in der Lage iſt, mit Bezug auf die Lieferung, bezüg

lich deren die Bezahlung des Kaufpreiſes verſäumt iſt, zu :

rückzutreten.
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§ 30 .

Tritt der Verkäufer gemäß SS 28, 29 vom Kauf zurück,

ſo hat er Anſpruch auf Schadenserſaß nach den in § 24

getroffenen Beſtimmungen. Der Erſaß iſt in Ermangelung

eines Beweiſes, daß ſonſtiger Schade entſtanden iſt, auf den

Betrag feſtzuſeßen , um den der Kaufpreis den Preis für

Gegenſtände derſelben Art und Güte wie die verkauften zur

Zeit des Eintritts der Verſäumnis überſteigt.

Wird der Verkauf des Gegenſtandes durch einen öffent

lichen Mäkler nach Vorſchrift des § 25 vorgenommen , ſo

kann der Käufer keinen Einwand dagegen erheben , daß die

erzielte Kaufſumme als Preis des Gegenſtandes betrachtet

wird .

$ 31 .

Wird der Kaufpreis nicht bezahlt troß Ablauf der Zah

lungszeit oder hat der Käufer eine Veranſtaltung zur Be

zahlung (S 28) nicht getroffen , und iſt die Kaufſache nicht

dem Käufer übergeben , ſo hat der Verkäufer, wenn er an

dem Kaufe feſthalten will, auf Anfrage des Käufers unver

züglich davon Mitteilung zu machen. Unterläßt er dies , ſo

verliert er fein Recht, am Kaufe feſtzuhalten . Das Gleiche

gilt , ſelbſt wenn er keine Anfrage erhalten hat , wenn er

nicht binnen angemeſſener Friſt mitteilt , daß er am Kaufe

feſthalten will.

§ 32 .

Wird der Kaufpreis zu ſpät bezahlt , oder trifft der

Käufer die in § 28 berührte Veranſtaltung zu ſpät, ſo hat

der Verkäufer, wenn er auf Grund der Verſäumnis zurück:

treten will, dem Käufer hiervon Mitteilung zu machen , bei

Handelskauf ſofort , ſonſt unverzüglich. Unterläßt er dies,

ſo verliert er ſein Recht zum Rücktritt.

$ 33.

Unterläßt es der Käufer , die Kaufſache rechtzeitig ab

zuholen oder zu empfangen , oder hat ſein Verhalten ſonſt

bewirkt, daß ſie nicht rechtzeitig in ſeinen Beſiß übertragen

iſt , ſo hat Verkäufer für Rechnung des Käufers für den

Gegenſtand ſolange Fürſorge zu treffen, bis die Verſäumnis

aufhört oder der Verkäufer von dem Recht zum Nücktritt,

das ihm nach § 28 zuſteht, Gebrauch macht. Fſt der Gegen:

ſtand verſandt und an dem Beſtimmungsort angekommen ,

ſo gilt dies nur dann, wenn ſich dort jemand befindet, der
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.

ihn für den Verkäufer in Beſiß nehmen kann, und wenn dies

ohne weſentliche Koſten oder Umſtände geſchehen kann .

$ 34.

Iſt der Verkäufer nicht ohne weſentliche Koſten oder

Umſtände in der Lage, für den Gegenſtand zu ſorgen, oder

verfügt der Käufer nicht darüber innerhalb angemeſſener Zeit,

nachdem er dazu aufgefordert worden iſt, ſo hat der Ver

käufer das Recht, ihn für Rechnung des Käufers zu ver

kaufen. Bevor der Verkauf ſtattfindet, hat der Verkäufer

nach Möglichkeit dem Käufer angemeſſene Androhung zu

geben . Wird der Verkauf entweder durch einen öffentlichen,

über die Art des Verkaufes unterrichteten Mäkler , ange:

höriger Stelle, wo die Ware marktgängig iſt, oder in gehörig

bekannt gemachter und vorgenommener Verſteigerung 1) vor

genommen , ſo kann der Käufer keinen Einwand gegen den

erzielten Preis erheben . Kann der Verkauf nicht ſtattfinden

oder iſt es offenbar, daß die mit dem Verkauf verbundenen

Koſten von dem Preiſe nicht gedeckt werden können , ſo iſt

der Verkäufer berechtigt, den Gegenſtand preiszugeben .

§ 35 .

Iſt der Gegenſtand ſchnellem Verderb ausgeſeßt oder

würde ſeine Aufbewahrung verhältnismäßi
g

große Koſten

verurſachen , ſo iſt der Verkäufer unter Berücfichtigun
g der

in § 34 Schlußlaß enthaltenen Begrenzung verpflichtet, ihn

zu verkaufen .

Kann der Verkauf auf eine der in § 34 behandelten

Arten nicht ohne Schaden durchgeführt werden , ſo ſoll der

Gegenſtand beſtmöglichſt verkauft werden ).

§ 36 .

Þat die Verſäumnis des Käufers dem Verkäufer Aus

lagen für die Aufbewahrung oder ſonſtige Mehrkoſten ver

urſacht, ſo kann der Verkäufer Erſaß fordern und zur Siche

rung den Gegenſtand zurückbehalten.

$ 37 .

Trägt der Verkäufer die Gefahr für die Kaufſache und

hat das Verhalten des Käufers bewirkt, daß nicht rechtzeitig

1) Das ſchwediſche Geſeß läßt nur die Verſteigerung zu.

2) Sa 2 fehlt dem ſchwediſchen Gefeß .
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geliefert wird, ſo geht die Gefahr auf den Käufer über, bei

Gattungskauf aber erſt, wenn beſtimmte Gegenſtände für ihn

ausgeſchieden ſind.

Verzinſung des Kaufpreiſes.

§ 38.

Bei Handelskauf hat der Käufer, wenn eine beſtimmte

Zahlungszeit feſtgeſegt iſt und dieſe nicht innegehalten wird,

die Kaufſumme von nun an mit 6 Prozent jährlich zu

verzinſen . Iſt eine beſtimmte Zahlungszeit nicht feſtgeſeßt,

ſo iſt der Käufer gehalten , von dem Tage ab die obigen

Zinſen zu leiſten , an dem die Lieferung erfolgt iſt, oder,

wenn die Lieferung durch das Verhalten des Käufers unter :

blieben iſt, von dem Tage der eingetretenen Säumnis des

Käufers in der Abnahme ab .

Bei ſonſtigem Kauf hat der Käufer , ſei es daß eine

beſtimmte Zahlungszeit feſtgeſeßt iſt oder nicht, 5 Prozent

jährliche Zinſen der Kaufſumme von dem Tage ab zu ent

richten , wo die Zahlung hätte erfolgen ſollen. Empfängt

der Käufer eine Rechnung vom Verkäufer zu einer Zeit, wo

die Bezahlung des Kaufpreiſes verlangt werden kann , ſo

laufen die Zinſen vom Empfang der Rechnung ab, ohne daß

eine tere Mahnung erforderlich iſt.

Die Beſtimmungen des Geſeßes vom 6. April 1855 $ 3

über die Erhöhung der Zinſen vom Tage der Klageerhebung

ab kommen nicht zur Anwendung auf die oben behandelten

Zinſen ).

Zahlungsunfähigkeit des Käufers.

§ 39 .

Fällt der Käufer nach dem Kaufabſchluß in Konkurs

oder werden Verhandlungen über einen Zwangsvergleich mit

ihm eingeleitet, ſo hat der Verkäufer troß Kreditierung des

Kaufpreiſes das Recht , den Verkaufsgegenſtand zurücfzube

halten oder , wenn er vom Lieferungsort verſandt iſt, die

Übergabe in die Maſſe zu hindern, bis genügende Sicherheit

1 ) Das ſchwediſche Geſets ſtimmt hinfichtlich des „ ſonftigen Raufes "

nicht überein . Iſt hier eine beſtimmte Zahlungszeit feſtgeſeßt, jo

hat Käufer 6 Prozent vom Tage der Fälligkeit an zu entrichten .

Bei Kreditierung auf unbeſtimmte Zeit iſt er nicht zinspflichtig .
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für Zahlung der Kaufſumme am Fälligkeitstage geleiſtet wird.

Iſt die Lieferungszeit gekommen und beſtellt die Maſſe nicht

auf Aufforderung des Verkäufers ſolche Sicherheit, ſo kann

er vom Kauf zurücktreten .

Dieſe Beſtimmungen kommen auch zur Anwendung,

wenn nach dem Kaufabſchluß

gegen den Käufer fruchtlos eine Zwangsvollſtreckung

wegen Schulden erfolgt iſt,

oder er , wenn er Kaufmann iſt, ſeine Zahlungen ein

geſtellt hat,

oder ſeine Vermögensverhältniſſe ſonſt ſich als ſolche

erweiſen , daß anzunehmen iſt, er werde außer Stande

ſein , zur Zeit der Fälligkeit den Kaufpreis zu be

zahlen .

§ 40 .

Iſt der Räufer in Konkurs gefallen und iſt weder für

die Lieferung noch für die Zahlung des Preiſes die Fälliga

keit eingetreten , ſo kann der Verkäufer die Maſſe zur Er

klärung auffordern, ob ſie in den Kauf eintreten wolle und

wenn die Maſſe dann nicht baldmöglichſt, ſpäteſtens innerhalb

dreier Wochen oder, wenn die Fälligkeit früher eintritt, bis

zum Fälligkeitstag, den Eintritt erklärt, kann der Verkäufer

vom Kauf zurücktreten .

$ 41 .

Iſt die Verkaufsſache nach Eröffnung des Konkurſes an

die Maſſe übergeben und wird der Kaufpreis nicht bezahlt,

ſo kann der Verkäufer den Gegenſtand zurücffordern, es ſei

denn, daß die Maſſe erklärt , in den Kauf einzutreten , und

den Preis bezahlt oder auf Aufforderung Sicherheit für die

Bezahlung zur Fälligkeit beſtellt. Þat die Maſſe den Gegen:

ſtand veräußert oder ſonſt für eigene Rechnung über ihn

derart verfügt, daß er nicht in weſentlich unverändertem

Zuſtand zurückgeliefert werden kann, ſo hat der Verkäufer

das Recht, den Eintritt der Maſſe in den Rauf als erfolgt

anzuſehen .

Mängel des Kaufgegenſtandes.

§ 42.

Betrifft der Rauf einen beſtimmten Gegenſtand und

leidet dieſer an einem Mangel , ſo kann der Käufer vom

Rauf zurücktreten oder eine verhältnismäß
ige Minderung

des Preiſes verlangen . Iſt der Mangel als unweſentlich
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anzuſehen, ſo iſt der Käufer nicht berechtigt, vom Kauf zu

rüđzutreten , es ſei denn , daß der Verkäufer argliſtig ge

handelt hat.

Fehlten dem Gegenſtand beim Kaufabſchluß Eigenſchaften ,

die als zugeſichert anzuſehen ſind, oder iſt der Mangel nach

dem Kaufabſchluß durch Verſchulden des Verkäufers verurſacht

oder hat der Verkäufer argliſtig gehandelt , ſo kann der

Käufer Schadenserſaß verlangen .

$ 43.

Bei Gattungskauf kann der Käufer, ſofern der gelieferte

Gegenſtand mangelhaft iſt, vom Kauf zurücktreten oder Um

lieferung (Lieferung mangelfreier Ware) oder eine verhält

nismäßige Minderung des Preiſes verlangen .

Ift der Mangel als unweſentlich anzuſehen, ſo kann der

Kauf nicht rückgängig gemacht oder Umlieferung verlangt

werden , es ſei denn , daß der Verkäufer argliſtig gehandelt

oder den Mangel zu einem Zeitpunkt gekannt hat, an dem

er ohne verhältnismäßige Opfer mangelfreie Gegenſtände

hatte liefern können .

Der Verkäufer iſt, auch wenn ihn keine Schuld trifft,

verpflichtet, den Schaden zu erſeßen unter Beobachtung der

in § 24 enthaltenen Beſtimmungen.

§ 44 ,

Bei Entſcheidung der Frage, ob der Verkaufsgegenſtand

an Mängeln leidet, iſt, ſoweit der Mangel nicht durch Schuld

des Verkäufers herbeigeführt iſt, der Zeitpunkt des Gefahrs

überganges auf den Käufer zu Grunde zu legen .

$ 45 .

Die Beſtimmungen in $ 25 über die Berechnung des

Schadenserſaßes kommen auch zur Anwendung , wenn der

Kauf wegen Mangel des Kaufgegenſtandes rückgängig ge
macht wird.

$ 46.

Soll der Verkäufer in Teilen liefern und iſt eine ein

zelne Lieferung mangelhaft, ſo kann der Käufer gemäß SS 42

und 43 vom Kauf nur mit Bezug auf dieſe Lieferung zurück

treten. Doch kann er auch vom Kauf hinſichtlich der ſpäteren

Lieferungen zurücktreten , ſofern zu erwarten iſt, daß auch

dieſe mangelhaft ſein werden, oder überhaupt vom Rauf im

Ganzen zurücktreten , ſofern dies durch den Zuſammenhang

unter den Lieferungen begründet ift.
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582 Rechtsquellen .

§ 47 .

Hat der Käufer vor dem Kaufabſchluß die verkaufte Sache

unterſucht oder hat er ohne triſtigen Grund es unterlaſſen,

der Aufforderung des Verkäufers zur Unterſuchung nachzu

kommen oder iſt vor dem Kaufabſchluß ihm Gelegenheit

gegeben, eine Probe der verkauften Sache zu unterſuchen, ſo

kann er ſich nicht auf Mängel berufen, die bei ſolcher Unter:

ſuchung von ihm entdeckt werden mußten, es ſei denn, daß

der Verkäufer argliſtig gehandelt hat.

$ 48.

Geſchieht der Verkauf durch Verſteigerung, ſo kann ſich

der Käufer nicht darauf berufen , daß der Gegenſtand an

einem Mangel leidet, es ſei denn, daß der Gegenſtand nicht

der Bezeichnung entſpricht, unter der er verkauft iſt, oder

daß der Verkäufer argliſtig gehandelt hat. Dieſe Beſtimmung

gilt jedoch nicht, wenn ein Kaufmann ſeine Waren im Wege

der Verſteigerung verkauft.

$ 49.

Erbietet ſich der Verkäufer, einem Mangel abzuhelfen

oder fehlerfreie Ware nachzuliefern, ſo hat ſich der Käufer

dabei zu beruhigen, ſofern dies innerhalb der Zeit geſchehen

fann , bis zu der er die Lieferung abwarten muß (vgl. § 21)

und für ihn offenbar daraus nicht Koſten oder Umſtände

entſtehen .

Das Recht des Käufers auf Schadenserſaß wird von

dieſer Beſtimmung nicht berührt.

$ 50 .

Was in dieſem Geſeß über Mängel des Kaufgegen

ſtandes beſtimmt iſt, findet entſprechende Anwendung, wenn

die gelieferte Menge zu gering iſt, ſofern Käufer davon

ausgehen mußte, daß das Gelieferte als vollſtändige Erfül

lung des Vertrages zu dienen beſtimmt war. Der Käufer

kann ſolchenfalls nicht gemäß § 43 Umlieferung , ſondern

ſtatt deſſen Nachlieferung des Fehlenden fordern , gleichgültig,

ob dies einen größeren oder geringeren Teil des zu Liefern

den ausmacht.

§ 51 .

Beim Handelskauf hat der Käufer , wenn der Rauf

gegenſtand geliefert oder eine vereinbarte Ausfallsprobe in

ſeine Hände gelangt iſt, ſolche Unterſuchung, wie ſie der
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ordentliche Geſchäftsgebrauch fordert , vorzunehmen . Soll

der Gegenſtand von einem Drt nach einem anderen verſandt

werden , ſo iſt der Käufer nicht eher zur Unterſuchung der

pflichtet , als bis der Gegenſtand am Beſtimmungsorte ihm

ſo zur Verfügung geſtellt iſt, daß er gemäß § 56 für ihn

Sorge zu tragen verpflichtet wäre.

§ 52.

Ergibt ſich ein Mangel am verkauften Gegenſtand , ſo

hat der Käufer, ſofern er ſich auf den Mangel berufen will,

dem Verkäufer hiervon Mitteilung zu machen, bei Handels

kauf ſofort, ſonſt unverzüglich. Nimmt er ſolche Mitteilung

nicht vor, obwohl er den Mangel entdeckt hat oder hätte

entdecken müſſen , ſo kann er den Mangel nicht ſpäter geltend

machen .

Wil der Käufer vom Kauf zurücktreten oder Nach

lieferung oder Umlieferung fordern , ſo ſoll er unverzüglich

dem Verkäufer hiervon Mitteilung machen, ſonſt hat er ſein

Recht, den Gegenſtand zurüczuweiſen oder Nachlieferung zu

fordern, verloren.

§ 53.

Die in den vorgehenden Paragraphen getroffenen Be

ſtimmungen über den Verluſt des Rechtes des Käufers , fich

auf Mängel zu berufen, kommen nicht zur Anwendung, wenn

der Verkäufer argliſtig gehandelt oder wenn er ſich einer

groben Unachtſamkeit ſchuldig gemacht hat und dieſe erheb

lichen Schaden für den Räufer herbeiführt.

$ 54.

Hat der Käufer nicht innerhalb eines Jahres nach Über

gabe des Gegenſtandes dem Verkäufer mitgeteilt, daß er ſich

auf einen Mangel berufen will, ſo kann er ſolchen nicht

ſpäter geltend machen , es ſei denn , daß der Verkäufer es

auf ſich genommen hat , für den Gegenſtand längere Zeit

einzuſtehen , oder daß er argliſtig gehandelt hat.

Beſtimmungen über Zurüdweiſung gelieferter

Gegenſtände und Rü & trittvom Kaufe.

§ 55 .

Iſt der Räufer in den Beſif des Gegenſtandes gelangt

und will ihn zurückweiſen , ſo iſt er verpflichtet, für ihn zu

ſorgen , und kann vom Verkäufer Erſaß der dadurch ver



584 Rechtquellen

urſachten Koſten verlangen . Die Regeln der 88 34 und 35

finden entſprechende Anwendung.

§ 56.

Ift im Falle der Verſendung des Gegenſtandes der

Käufer in den Stand geſeßt , am Beſtimmungsort in den

Beſiß des Gegenſtandes zu gelangen, und will er dieſen zu

rückweiſen, ſo iſt er verpflichtet, ihn für Rechnung des Ver

käufers in ſeinen Beſiß zu nehmen.

Doch gilt dies nicht, wenn der Verkäufer ſelbſt am

Beſtimmungsort zur Stelle iſt, oder wenn der Inhaber des

Konnoſſements oder eine andere Perſon , die für den Ver

käufer fich des Gegenſtandes annehmen kann, zur Stelle iſt,

oder wenn der Käufer in den Beſit des Gegenſtandes nur

gegen Bezahlung des Kaufpreiſes gelangen kann oder gegen

Übernahme anderer weſentlicher Unkoſten oderUmſtände.

Wenn der Räufer den Gegenſtand in Beſig genommen

hat, kommen die Vorſchriften von $ 55 zur Anwendung,

§ 57.

Wird der Kauf rückgängig gemacht, ſo iſt der Verkäufer

nicht berechtigt, den Gegenſtand zurückzuverlang
en, wenn er

nicht zurückgibt, was er als Bezahlung erhalten hat, und der

Käufer nicht berechtigt, den Kaufpreis zurückzuverlang
en ,

wenn er nicht das Erhaltene in weſentlich gleicher Beſchaffen

heit und Menge, wie es bei der Lieferung war, zurüdliefert.

Der Käufer hat, wenn er vom Kauf zurücktritt oder

Umlieferung verlangt, das Recht, den Gegenſtand zurück

zubehalten , bis der Verkäufer den ſchuldigen Erſaß leiſtet

oder genügende Sicherheit dafür beſtellt.

.

$ 58 .

Selbſt wenn der Gegenſtand zu Grunde gegangen oder

verändert iſt, kann der Käufer, ungeachtet der Beſtimmungen

in den vorgehenden Paragraphen , vom Kauf zurücktreten,

ſofern der Untergang oder die Veränderung auf einen Zu

fall oder auf die natürliche Beſchaffenheit des Gegenſtandes

oder auf Veranſtaltungen zurückzuführen iſt , die zur Unter

ſuchung des Gegenſtandes erforderlich waren , oder die vor

genommen wurden , bevor der zur Rückgängigmachung des

Kaufes führende Mangel entdeckt iſt oder hätte entdeckt

werden müſien.
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Entwerung.

$ 59.

Ergibt ſich, daß der Kaufgegenſtand bei Abſchluß des

Kaufes einem Anderen als dem Verkäufer gehörte, ſo fann

der Käufer , ſelbſt wenn der Verkäufer in entſchuldbarem

Irrtum über ſein Recht war , Schadenserſaß von ihm ver

langen. . Doch gilt dies nicht, wenn der Käufer beim Kauf

abſchluß nicht in gutem Glauben war.

Kauf auf Probe.

$ 60 .

Iſt ein Gegenſtand auf Probe oder auf Beſichtigung

gekauft und wird er geliefert, ſo iſt der Käufer an den Kauf

gebunden , ſofern er nicht innerhalb der vereinbarten Zeit

oder , wenn keine Zeit vereinbart iſt , innerhalb paſſender

Friſt dem Verkäufer mitgeteilt hat , daß er den Gegenſtand

nicht behalten wili.

Solange der Käufer den Gegenſtand zur Probe oder

Beſichtigung hat, trägt er die Gefahr für ihn.

Mitteilungen nach dieſem Gefeß.

§ 61 .

Wird eine der in SS 6, 26, 27, 52, 54 behandelten

Mitteilungen des Käufers zur Beförderung mit dem Tele

graphen, der Poſt oder , wo ein anderes zuverläſſiges Bes

förderungsmittel benußt wird , mit ſolchem aufgegeben , ſo

verliert der Abſender nicht ſein Recht dadurch, daß die Mit

teilung verſpätet wird oder nicht angelangt iſt.

Das Gleiche gilt von Mitteilungen des Verfäufers ge

mäß SS 31, 32 .

,

Bedeutung gewiſſer Vertragsklauſeln.

§ 62 .

Wird eine Ware verkauft „ frei an Bord“ (fob) an

beſtimmter Stelle, ſo iſt vom Käufer der Frachtvertrag über

das Schiff oder den Raum zur Beförderung der Ware von

dieſer Stelle ab zu ſchließen .

Der Verkäufer hat die Verſendung der Ware zur Ein

ſchiffungsſtelle zu beſorgen und zu bezahlen und die Ver
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anſtaltungen hinſichtlich der Einladung zu treffen , die nach

Gefeß und Gewohnheit dort auf einem Befrachter laſten.

Wenn die Ware an Bord gekommen iſt, hört der Ver

käufer auf, die Gefahr für ſie zu tragen .

Ob die Ware mangelhaft iſt, iſt nach ihrem Zuſtand in

dieſem Zeitpunkt zu beurteilen , wie auch ihre Menge in

dieſem Zeitpunkt zu Grunde zu legen iſt, ſofern der Rauf:

preis nach Maß, Gewicht oder Zahl zu berechnen iſt.

Der Umſtand, daß der Käufer den Frachtvertrag über

das Schiff oder den Schiffsraum geſchloſſen hat, verpflichtet

den Käufer nicht, die Ware vor ihrer Ankunft am Beſtim

mungsort zu unterſuchen , und beraubt auch den Verkäufer

nicht der in den SS 15, 28, 39 behandelten Rechte.

Der Käufer iſt, auch wenn keine beſondere Ábrede dar

über getroffen iſt, verpflichtet , gegen das Konnoſſement in

Gemäßheit der Beſtimmung des $ 71 Zahlung zu leiſten .

$ 63 ,

Iſt eine Ware „ frachtfrei“ verkauft (cost and freight,

caf, cf), ſo hat der Verkäufer ihre Verſendung nach dem

Beſtimmungsort zu beſorgen und zu bezahlen .

Die Gefahr geht auf den Käufer über, ſobald die Ware

in Gemäßheit der Beſtimmungen des § 10 einem Fracht

führer übergeben oder an Bord gebracht iſt.

Ob die Ware mangelhaft iſt , iſt nach ihrem Zuſtand

in dem Zeitpunkt zu beurteilen , in dem die Gefahr für ſie

auf den Käufer übergeht , wie auch ihre Menge in dieſem

Zeitpunkt zu Grunde zu legen iſt, ſofern der Kaufpreis nach

Maß, Gewicht oder Zahl zu berechnen iſt.

Der Käufer iſt, auch wenn keine beſondere Abrede ge

troffen iſt, verpflichtet, gegen das Konnoſſement oder den

Frachtbrief in Gemäßheit der Beſtimmungen des § 71 Zah

lung zu leiſten .

Der Käufer hat, ſelbſt wenn der Kaufpreis bei Ankunft

der Ware noch nicht fällig iſt, die vom Verkäufer nicht erlegte

Fracht zu bezahlen , gegen Abzug vom Kaufpreis, aber ohne

Vergütung der Zinſen .

§ 64 .

Iſt eine Ware verkauft , cif" (cost, insurance, freight)

oder , caf" (cout, assurance , fret ), ſo gilt das im vorigen

Paragraphen Beſtimmte.

Der Verkäufer hat dabei für den Teil der Verſendung,

für den er nicht die Gefahr trägt , die übliche Verſicherung
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zu nehmen . Unterläßt dies der Verkäufer , ſo kann der

Käufer, wenn der Kauf nicht aus dieſem Grund rückgängig

gemacht wird , Erſat für den durch die Unterlaſſung ent

ſtandenen Schaden verlangen oder ſelbſt die Verſicherung

nehmen und die Koſten vom Kaufpreis abziehen.

$ 65 .

Iſt eine Wareverkauft „ geliefert“ oder „frei“ ( franco)

an beſtimmter Stelle, ſo gilt die Lieferung nicht eher als

erfolgt, als bis die Ware an dieſe Stelle gelangt iſt. Der

Verkäufer hat demnach die Verſendung dorthin zu beſorgen

und zu bezahlen und trägt die Gefahr der Verſendung.

Ob die Ware mangelhaft iſt, beſtimmt ſich nach ihrem

Zuſtandbei ihrer Ankunft, ebenſo iſt auch ihre Menge zu

dieſem Zeitpunkt zu Grunde zu legen , ſofern der Kaufpreis

nach Maß, Zahl oder Gewicht bemeſſen wird .

In Zuſammenſeßung mit ,, frachtfrei “, ,c.a. f",,cf",

„ cif- oder, caf“hatder Gebräuch des Wortes „Geliefert“

keine Bedeutung für den Sinn der genannten Klauſeln.

§ 66 .

Wird eine Ware unter ſolcher Angabe ihrer Menge,

daß für dieſelbe ein gewiſſer Spielraum offen bleibt, gekauft,

wie „ zirka“, „von bis" oder dergleichen , ſo kommt es

dem Verkäufer zu , die Wahl zu treffen, ſofern nicht aus

den Umſtänden hervorgeht, daß der Spielraum im Intereſſe

des Käufers eingeräumt iſt . Wird die Bezeichnung „zirka“

gebraucht, ſo iſt der Spielraum 10 Prozent über oder unter

der Ladung, ſonſt 5 Prozent .

§ 67 .

Wird „ eine Ladung" verkauft, ſo darf der Verkäufer

mit demſelben Schiff nicht andere Waren ſenden . Geſchieht

es und entſtehen dadurch für den Käufer Umſtände , ſo

kann dieſer vom Kauf zurücktreten ; ob der Kauf rückgängig

gemacht wird oder nicht, es bleibt ihm das Recht auf

Schadenserſaß.

§ 68 .

Wird vereinbart , daß die Ware zu liefern oder abzu

nehmen iſt „ im Anfang“ ( „ primo “ ), „Mitte“ ( „ medio " )

oder „Ende" („ultimo“ ) eines Monats , ſo iſt darunter je

nachdem der erſte bis zum zehnten , der elfte bis zum zwanzig

ſten und der einundzwanzigſte bis zum Schlußtag des Monats

zu verſtehen.

.
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Bei Kauf von Wertpapieren bedeutet „primo “ den erſten

Werktag im Monat , „ medio “ den fünfzehnten Tag oder,

falls dieſer Tag auf einen Feiertag fällt, den folgenden

Werktag, und „ ultimo“ den legten Werktag im Monat.

§ 69 .

Hat der Verkäufer fich verpflichtet , die ,,Verladung

oder „Abladung“ einer Ware innerhalb einer beſtimmten

Friſt vorzunehmen, ſo ſoll die Verladung oder Abladung als

rechtzeitig vorgenommen gelten, wenn die Ware vor Ablauf

der Friſt eingeladen iſt.

Iſt ein Konnoſſjement ausgefertigt und geht nicht aus

deſſen Inhalt hervor, daß die Einladung rechtzeitig geſchehen

iſt, ſo kann der Käufer die Ware zurückweiſen.

$ 70 .

Wenn „Kontant Bezahlung“ vereinbart wird , iſt der

Käufer verpflichtet, ſobald der Verkaufsgegenſtand ihm zur

Verfügung geſtellt wird, zu bezahlen (vgl. SS 14, 15) .

$ 71 .

þat der Käufer fich verpflichtet, gegen Ronnoſſement zu

bezahlen („Kontant gegen Ronnoſſement“ oder dergleichen ),

oder einen Wechſel gegen Konnoſſement zu akzeptieren , ſo

kann er Bezahlung oder Akzept nicht weigern , weil die ver

kaufte Ware noch nicht angekommen iſt oder er nicht die

Möglichkeit gehabt hat, ſie zu unterſuchen .

Wenn Bezahlung oder Akzept gegen Konnoſſement ver

langt wird, ſo muß die Rechnung über die Ware dem Käufer

eingehändigt ſein, wobei das Ronnoſſement, ſofern der Ver

fäufer die Verſicherung der Ware übernommen hat, von der

Verſicherungspolize begleitet ſein muß.

Das oben Beſtimmte findet entſprechende Anwendung,

wenn der Käufer ſich verpflichtet hat, gegen einen Fracht

brief der in § 16 behandelten Art zu bezahlen .



Literatur.

XX. Das Deutſche Seerecht, Kommentarzum vierten

Buche des Handelsgeſekbuchs (unter Ausſchluß des

Seeverſicherungsrechts ) nebſt Erläuterungen zu den

ſeerechtlichen Nebengeſeßen. Zugleich als Ergänzung

zu Staub Kommentar zum Handelsgeſekbuch

bearbeitet von Dr. Georg Schaps , Amtsrichter

in Hamburg. 8. (XXIV und 932 S.) Berlin

1906, I. Guttentag .

Zehn Jahre ſind verſtrichen , feit Pappenheim in dieſer Zeitſchrift

(Bd. XLIV S. 590 ff.) die erſte Lieferung des Werkes beſprochen hat,

welches nunmehr abgeſchloſſen vorliegt, abgeſchloffen freilich auch ießt nur

dadurch, daß der Verfaſſer, entgegen ſeiner urſprünglichen Abſicht, auf die

Bearbeitung des Abſchnittes über die Seeverſicherung feinerſeits verzichtet

und fie anderen Händen anvertraut hat. Wir dürfen ob dieſes lang

ſamen Tempos mit dem Verfaffer nicht rechten, der mitten in der Praxis

ſteht, und dem ſein Amt an einem vielbeſchäftigten Gerichte unſerer größten

Handeløſtadt die beſten Arbeitsſtunden des Tages foftet. Hat er nur der

Verſuchung widerſtanden , die Arbeit auf Koſten der Gründlichkeit zu

fördern - und Spuren von Flüchtigkeit find mir nirgends aufgeſtoßen -

ſo hat er die Verſpätung reichlich wettgemacht. Eines freilich hat damit

nicht ausgeglichen werden können und muß die praktiſche Brauchbarkeit

des Buches beeinträchtigen. Es hat fich bei dieſer Erſcheinungsweiſe nicht

vermeiden laſſen, daß in manchen Partien das fertige Buch auch ſchon

deraltet iſt. Jeden , der mit den Verhältniſſen nicht vertraut iſt , muß

es verwirren , wenn beiſpielsweiſe das Werk , das auf dem Titelblatt

die Jahreszahl 1906 trägt , einen ausführlichen Kommentar zum Gefeß,

betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe bringt , das bereits ſeit

1. Januar 1900 nicht mehr gilt , oder die Vorſchriften , betreffend die

Ausrüſtung der Kauffahrteiſchiffe mit Hilfsmitteln der Krankenpflege zc. ,

welche durch die Bekanntmachung des Bundesrats am 3. Juli 1905 außer

Kraft geſeßt find. Der Verfaſſer iſt anerkennenewerterweiſe bemüht ges

.

I
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weſen, durch Ergänzungen und Berichtigungen , ſowie durch einen Nachtrag,

ſoviel an ihm lag, Abhilfe zu ſchaffen. Der Umfang dieſer Ergänzungen

(S. XI-XXIV) und des Nachtrages (S. 784–868), der allerdings nicht

aueſchließlich auf Rechnung dieſes Übelftandes kommt, ftellt die Bedeutſams

feit derſelben recht in das Licht. Eine andere Frage iſt freilich, ob es

gerechtfertigt war , mit der Herausgabe zu beginnen, bevor das Ganze

fertig war.

Dem im allgemeinen günſtigen Urteil Pappenheim über die

erſten Lieferungen des Werks (vgl. auch Bd. XLVII S. 510 und BD. XLIX

S. 350 dieſer Zeitſchrift) fann man ſich jeßt , nachdem die Arbeit abge

ſchloſſen vorliegt, nur anſchließen. Indem der Verfaſſer ſich in der äußer:

lichen Anordnung des Stoffes an das Vorbild des Staubſchen Rom:

mentars, zu welchem er eine Ergänzung hat liefern wollen , angelehnt hat,

iſt eine Klarheit und Überſichtlichkeit geſchaffen , die ſchnelle Orientierung

und damit praktiſche Brauchbarkeit gewährleiſten. Und was inhaltlich

gebracht wird , iſt nicht nur eine ſorgfältige Zuſammenſtellung des vors

handenen Materials aus Literatur und Rechtſprechung , ſondern gibt ſich

zugleich als eine ſelbſtändige, von Wiſſenſchaftlichkeit getragene Darſtellung

des geſamten einſchlägigen Rechts. In jener Anlehnung an die Staubſche

Art , aber nicht minder in dieſer Selbſtändigkeit des wiſſenſchaftlichen Stands

punktes hat der Verfaffer ein wertvolles und willkommenes Seitenſtück zu

dem Kommentar von Boyens geſchaffen. In einer forgjältigen und tref=

fenden Auswahl wird neben den Beſtimmungen des Handelsgeſeßbuches

eine Anzahl von feerechtlichen Gefeßen teils öffentlichen , teils privatrecht:

lichen Charakters gebracht, welche ſich vom Standpunkt des privaten Sees

rechts aus als Nebengeſeße darſtellen. Ein außerordentlich eingehend

zuſammengeſtellte Sachregiſter trägt weſentlich zur Brauchbarkeit des

Buches bei.

Allerdings gebührt unſer Lob der Überſichtlichkeit in der Darſtellung

ſo uneingeſchränkt nur dem erläuternden Text der Noten. Im Geſetzestext

erſchwert es die Drientierung ſehr erheblich , wenn der Verfaſſer hier , wo

ohnehin die nach jedem Paragraphen gebrachten oft umfangreichen An

merkungen Unterbrechungen mit fich bringen , obendrein andere Gefeße

einſchiebt, jo in das , allem vorangeſtellte, aber äußerlich doch in das

4. Buch des Handelsgeſezbuches hineingefügte Geſeß, betreffend die Natio

nalität der Rauffahrteiſchiffe hinter § 3 die SS 1259–1272 B.GB., auch

dieſe wieder mit erläuternden Anmerkungen verſehen.

Wenn nebenbei geſagt Schaps den Text des lektgenannten

Gefeßes in wiltürlich emendierter Faſſung bringt , und troz des Widers

ſpruchs Pappenheims dabei geblieben iſt (vgl. Note 5 auf S. 4f.

Ab . 4), fo rechtfertigt der $ 2 des Gefeßes , betreffend die Verfaſſung des

Deutſchen Reichs vom 16. April 1871 , folches undiplomatiſches Verfahren

unter keinen Umſtänden. Gewiß hat Pappenheim nicht von einer

I .
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authentiſchen Interpretation mit rüdmirtender Araft , ſondern von einer

ſolchen ſprechen wollen , welche bewußt auf Wirkung ex nunc gerichtet

iſt. Auch ſolche iſt denkbar und auch authentiſche Interpretation kann

Änderung ſein. Auf alle Fälle aber bleibt richtig , was Pappen:

heim ſagt, daß der $ 2 cit . nicht eine Änderung des Textes anordnet,

ſondern ein beſtimmtes Verſtändnis der gebrauchten und unverändert

bleibenden Worte vorſchreibt.

Zuweilen , dünft mich, iſt der Verfaſſer der Gefahr unterlegen , der

der Kommentator eines Gefeßes ausgefeßt iſt, daß er über Skandierung

ſeines Stoffes und Verteilung desſelben auf einzelne, zum Teil kleine und

ganz kleine Anmerkungen nicht genügend darauf bedacht iſt, die allge

meineren juriſtiſchen Geſicht@punkte, von denen er wiſſenſchaftlich ausgeht,

in daš rechte Bicht zu feßen. Man ſucht unter der Kleinarbeit der Er

läuterung und unter der Raſuiſtik zuweilen vergebens nach der Entwices

lung der allgemeineren Prinzipien und einer auf ihnen aufbauenden, etwas

großzügigeren Darſtellung der einzelnen Lehren. Ich ſollte meinen , daß,

braucht man ſich wegen des Raumes feine Beſchränkungen aufzuerlegen ,

fich derartiges auch im Rahmen einer ſcharf herborgefehrten Einteilung

des Stoffes könnte erreichen laſſen , ohne daß man deshalb breit werden

müßte.

So geht z. B. die Lehre von den Ronnoffementeflauſeln in folchen

Einzelbemerkungen auf. Scape trăgt hier eine Fülle des Materials

herbei, auch wird die Rechtſprechung vollauf berüdſichtigt. Aber an einer

Ableitung der einzelnen Theſen aus allgemeinen Säßen und ſomit eigent:

lich vollſtändig an einer Begründung der vorgetragenen Lehre fehlt

es. Vielleicht verweiſt mich Saps auf die Darſtellung zu $ 606

Anm. 26 ff. Aber darauf kann gerade er meines Erachtens ſich nicht

berufen , weil er die dort behandelten Alauſeln des Frachtvertrages ver

ichieden von den Sonnoſſementstlauſeln auffaßt. Von jenen lehrt er,

daß ihre Vereinbarung im freieſten Belieben der Parteien liege : „ Ab

geſehen von der Vorſchrift des S 276 . 2 Bürgerlichen Geſetzbuches,

nach welcher dem Verfrachter die Haftung wegen eigenen Vorſages nicht

im voraus erlaſſen werden kann , herrſcht volle Vertragsfreiheit. “

Von dieſen dagegen wird behauptet, es gelte der Sas, daß die geſeßlich

dem Verfrachter obliegende Vertretung des Ronnoſſementsinhaltes nur in

ſoweit ausgeſchloſſen werden könne, als die Unrichtigkeit der Angaben troß

ordnungsmäßiger Sorgfalt nicht zu erkennen geweſen ſei (8 652 Anm. 6

Ziffer 3. An dieſer Stelle iſt allerdings nur von der Bezeichnung

der Güter im Konnoſſement die Rede , Schaps meint es aber ganz all:

gemein) . Dder ſollte etwa Schaps, wie offenbar die herrſchende Lehre

überhaupt, fich nicht bewußt geworden ſein , daß zwiſchen dieſen beiden

Behauptungen ein Widerſpruch beſteht? Er kann ſich freilich auf dieſe

herrſchende Lehre hier berufen . Aber die neuere Rechtſprechung wenigſtens

1
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des Hanſeatiſchen Oberlande gerichts hat damit gebrochen . In der Ents

ſcheidung banj. Ger.3tg . 1898 Hauptbl. Nr. 37 iſt dieſer Schritt getan

und eingehend begründet worden , und eine neuere Entſcheidung , die dem

widerſpräche, exiſtiert meines Wiſſens nicht. (Das Urteil daſ. 1903 Haupt

blatt Nr. 35 handelt von anderen Dingen .) - Nebenbei bemerkt , trifft

meines Erachtens den Kommentar darin ein Vorwurf , daß durch die

Art und Weiſe, wie er jene Entſcheidung zitiert (verbis : anders hanſea

tiſches Oberlandesgericht im Hauptbl. 1898 Nr. 37 ), dieſe fo bedeutſame

Wendung der Dinge nicht in die richtige Erſcheinung tritt . - Indes

die herrſchende Lehre – deren hervorſtediendſter Zug überhaupt Eigenfinn

iſt will fich nicht belehren laſſen. Sie hält am alten Standpunkt zäh

feſt, ohne auch nur einen Verſuch zu machen , die eingehende Begründung

des Gegners einer Würdigung , geſchweige denn einer Widerlegung zu

unterziehen . Nicht anders Schape. So müſſen es denn habe ich

bei mir gedacht wohlgefügte und unerſchütterliche Grundlagen ſein,

auf denen man baut , und ich habe mich daran gemacht, dem nach :

zugehen. Das Ergebnis war überraſchend. Einer hat es vom anderen

ohne weiteres übernommen und eine kurze Stelle von etwa zehn Zeilen

iſt in der Tat das einzige, was an Begründung exiſtiert. Sie findet ſich

in den bekannten Ausführungen Schlodtmanns in dieſer Zeitſchrift

Bd. XXI S. 398 ff. Schlodtmann ſpricht von den Fällen , daß die

Güter dem Schiffer nicht in Verpadung übergeben , bezw. daß fie ihm

nicht zugezählt a . find. Und nun folgen die denkwürdigen folgenſchweren

Zeilen : „In folchen Fällen würde nämlich die Unbekanntſchaft des Schiffers

mit dem Inhalt bezw . mit Zahl 2c. nicht denkbar ſein ohne einen Mangel

an Diligenz ſeitens des Schiffers oder feines Vertreters bei Einnahme der

Güter und die Klauſel würde auf eine vertragsmäßige Ausſchließung der

gefeßmäßig dem Schiffer obliegenden Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers

hinauflaufen . Eine ſolche Vertrag beſtimmung würde aber unvereinbar

fein mit dem Weſen des Frachtvertrages. Es läßt ſich daher aus den

Eingangsworten der Art. 656 und 657 ein allgemeines Prinzip abſtrahieren ,“

und nun folgt der Saß , den Schapa , ihn noch etwas erweiternd ,

übrigen wörtlich, übernommen hat , wie er oben mitgeteilt iſt. Ich bin

nicht unempfänglich für die Eleganz des kurzen Aufſates von Schlodts

mann. Aber fachlich hat er einen Erfolg über Verdienſt gehabt. Das iſt

doch keine Begründung. Eine Vertragsbeſtimmung , welche auf die Aus :

ſchließung der geſeßlich dem Schiffer obliegenden Sorgfalt eines ordentlichen

Schiffers hinausläuft, iſt ſo wenig unvereinbar mit dem Weſen des Fracht

vertrage , daß unſere Chartepartien und Konnoſjemente von ihnen wimmeln .

Und die handgreifliche Unridtigkeit dieſes Oberfaßes wird nur ganz

äußerlich, aber beſtechend, wie die Folgezeit gelehrt hat dadurch der

dedt, daß in der Konflufiou ein Sprung gemacht und das allgemein aus:

geſprocjene Prinzip nur angewendet wird auf den Einzelfall der den

M
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Schiffer treffenden Verpflichtung, den Inhalt des Ronnoſſements zu ver

treten . – Das iſt eben die Frage, die gänzlich offen bleibt: Jſt im übrigen

die Ausſchließung der dem Schiffer geſeßlich obliegenden Verpflichtung zur

Sorgfalt in das Belieben der Parteien geſtellt, warum gilt für die Ver

tretung des Inhalts des Konnoſſements etwas anderes ? Jn der Ent :

ſtehungsgeſchichte des Gefeßes habe ich geſucht, ob ſich etwas für die

gegneriſche Auffaſſung ergäbe, habe aber nichts finden können . Im Gegenteil.

Daß die Kommiſſion von ſolchen Fdeen follte geleitet worden ſein, iſt von

vornherein ſchon deswegen unwahrſcheinlich, weil die für den Seederkehr

jo maßgebliche engliſche Praxis davon nichts wußte , damals fo wenig ,

wie auch heute noch. (Lewis , Rommentar 2. Aufl. S. 400 Note 3

ſpricht von einer gleichen Auffaſſung engliſcher Juriſten. Ich habe an

den angeführten Stellen bei Maclachlan und Foard nichts davon

entdecken können. Es iſt auch zweifelhaft , wie lewis es meint. Die

Note 3 ſpricht davon , wann der Schiffer ermächtigt iſt, die Klauſel

dem Konnoffement einzufügen, während im Text behauptet wird , daß die

aufgenommene Klauſel nicht wirtjam fei, – ein Mangel an Schärfe,

welcher bei lewis nichts Auffälliges hat. ) Die Harter Act, die jeßt in

manchen Köpfen ſpufen mag , lag in weiter Ferne. In den Beratungen

der Kommiſſion, in welcher die Meinungen oft recht bunt durcheinander

gingen , habe ich denn auch nicht den geringſten Anhalt für Schlodts

mann gefunden. Auch nicht auf den in Entich. des RG. Bd. IV S. 91

angegebenen Seiten 2297, 2298 der Protokolle. Die Auslaſſungen daſelbſt

ergeben nichts für Grenzen der Zuläſſigkeit einer vertragsmäßigen

Ausſchließung der Haftung für den Inhalt des Konnoſjements. Bezeich

nend aber im entgegengeſepten Sinn iſt folgender Vorgang : Es war an

geregt worden, ob nicht auszuſprechen fei, daß der Schiffer froß der Klaufel

Inhalt unbekannt, hafte, wenn ihm der Inhalt ohne grobe Fahrläſſigkeit

nicht hat unbemerkt bleiben können. Dagegen wurde treffend ausgeführt

( Pr. S. 2280) :

„Der Schiffer hafte zunächſt aus dem receptum ; dafür ſei es gleich:

gültig, wie das ihm übergebene Frachtftück bezeichnet ſei , er habe eben nur

das Empfangene zu liefern. Wenn er weiter hafte , hafte er kraft ſeines

Empfang &bekenntniſſes. Habe er Inhalt unbekannt gezeichnet, ſo liege eben

infofern kein Bekenntnis vor und könne ſomit auch aus dem Ronnoffemente

als aus ſeinem scriptum keine weitere Verpflichtung desſelben hergeleitet

werden. Durch die Beifügung erkläre er, für die Inhaltsangabe keinerlei

Haftung übernehmen zu wollen . Der Erwerber des Ronnoſſements ver

traue nunmehr rüdſichtlich der Inhaltsangabe ausſchließlich dem Ablader,

durchaus nicht dem Schiffer."

Und von anderer Seite wurde hinzugefügt: „Nur wenn man dem

Schiffer überhaupt eine geſeßliche Unterſuchungepflicht bezüglich der zu

verladenden Ware auferlegen würde, könnte der Untrag, ihn für lata culpa
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verantwortlich zu machen , gerechtfertigt er deinen . Eine ſolche Unters

ſuchung @pflicht fei im allgemeinen nicht vorhanden, ſondern trete nur ein,

wenn der Schiffer das Konnoſſement rein zeichne.“ So liegt es doch auch.

Freilich haftet der Schiffer dem Empfänger unmittelbar fraft pofitider

Rechtsvorſchrift. Aber inhaltlich beſtimmt wird dieſe Haftung ganz auss

fchließlich durch die Vereinbarungen derjenigen , welche den Frachtvertrag

ſchließen , durch den Inhalt des Ronnoffements, das wiederum fich zu

richten hat nach dem Frachtbertrage bezw . nach dem , was Befrachter

und Verfrachter zu vereinbaren belieben . Solange nicht zwingende Vors

ſchriften beſtehen - und daß die Rommiffion es wohl verſtanden hat, fich

unmißverſtändlich auszudrüden , wenn es ſolche zwingenden Vor driften

galt, beweiſt der Art. 423 ſteht es doch im freien Belieben der Ver:

tragichließenden , welche gegenſeitigen Verpflichtungen fie begründen wollen ,

und welche Rechte fie dem in Ausſicht genommenen Empfänger einräumen

wollen. Warum ſollen die Parteien beiſpielsweiſe nicht vereinbaren können,

daß, auch wenn nur Tabat der aller beſten Sorte aux beſter Lage Gegens

ſtand des Frachtvertrages iſt, der Schiffer gleichwohl im Ronnofſement

nur ein Empfangêbekenntnis über Tabat ſchlechthin aufzuſtellen habe,

worauf fich vielleicht nur ſelten ein Befrachter einlaſſen wird , oder auch

umgekehrt – was freilich kein Schiffer tun wird. Oder warum ſollten ſie

nicht, troßdem die Stüde Holz oder was cs iſt zugezählt find – etwa

um bei der Unterverfrachtung die Charterfracht im Gegenſatz zur Ronnoffes

mentsfracht feſtzuſtellen vereinbaren können, daß der Schiffer gleichwohl

die Stüdzahl nicht zu vertreten haben ſoll, der Ablader ein Empfangs

bekenntnis, das auch auf die Stützahl lautet, mit dem Ronnoffement nicht

erhalten ſoll. Und wer ein ſolches Ronnoſſement ohne Empfangabefennt

nis bezüglich der Stückzahl erwirbt , kann den Schiffer doch ebenſowenig

aus einem gar nicht vorhandenen Empfangsbekenntnis in Anſpruch nehmen ,

wie der Räufer eine Schuldverſchreibung über 1000 Marf vom Ausſteller

verlangen kann, daß er ihm 2000 Mart zahle.

Von dieſer Auffaſſung der Dinge aus muß ich auch auf meiner von

Schap 8 S. 522 Note 1 belämpften Anſicht verharren , daß die Klauſel

marks unknown lediglich die Wirkung hat, daß troß der im Konnoſſes

ment enthaltenen marks der Schiffer eben nicht bekannt hat, ſo gemarkte

Güter empfangen zu haben , ſo daß , wer Güter mit ſolcher Markierung

beanſprucht, das receptum bezüglich folcher zu beweiſen hat. Dieſem

klaren und einfachen Gedankengange gegenüber ſtehen Behauptungen , wie

daß der Schiffer fich jener Klauſel bediene, um fich gegen die Durchlöches

rung feines prima-facie - Beweiſes zu ſchüßen , gänzlich in der Luft, ganz

abgeſehen von der Ungeheuerlichkeit , daß der Schiffer, der nach Schaps

einen prima-facie-Beweis in der Übereinſtimmung der Marken beſikt, fich

gegen eine Durchlöcherung dieſes Beweiſes zu ſchüßen unternehmen fol für

den Fall, daß die Marken etwa nicht übereinſtimmen , in welchem Falle
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er jenen prima-facie- Beweis garnicht hat. Dann fann ihm wohl audi

beffen Durchlöcherung gleichgültig ſein.

Man könnte meinen , daß für die Schlodtmanniche Auffaſſung

daraus etwas zu folgern wäre , daß der preußiſche Entwurf nicht minder

wie der Entwurf I. Leſung die (bedingte) Zuläſſigkeit der Klauſel Inhalt

unbekannt unmittelbar im Anſchluß an die Beſtimmungen über den Inhalt

des Ronnoffements (ießt & 643 SOB .) ausſprechen , während die Bedeu :

tung dieſer Alauſeln für das Rechtsverhältnis zum Empfänger viel ſpäter,

dort in Art. 497, hier in Art. 545, 546 abgehandelt wird. Die Um:

ſtellung der erſteren Beſtimmung hätte ja die Bedeutung haben können ,

als habe man einer Auffaſſung, wie ich ſie hier vertrete, vorbeugen wollen .

Aber auch das wäre grundlos. Die Beratungen der zweiten Leſung haben

fich mit dieſer Frage ebenfalls nicht beſchäftigt ( höchſtens ließe ſich auf

Pr. S. 4013 verweiſen , wo zu erſehen iſt, daß man lediglich daran ges

dacht hat , zu beſtimmen , inwiefern der Schiffer befugt ſein folie, eins

feitig , alſo ohne Zuſtimmung des Befrachtere , folche Klaufeln aufzu

nehmen) , und die Umſtellung muß , ohne daß fie weiter beſprochen oder

irgendwie begründet worden iſt, von der Redaktionskommiſſion vorgenommen

fein. Vielleicht gehört ſie zu den Änderungen , welche in der 546. und

547. Sißung (am 21. und 22. Auguſt 1860 Pr. S. 4489 , 4490) ſum

mariſch beſprochen und genehmigt find . — Übrigens hat ießt auch das

Reichsgericht - freilich ohne beſonderen Nachbrud in der Begründung ,

vgl. Hanſ. Ger.Ztg. 1904 Nr. 52a. E — fich auf den Boden der neueren

Rechtſprechung geſtellt. Es hat angenommen , daß die Berufung darauf,

daß der Schiffer das Ronnoſſement (mit den Klauſeln Inhalt unbekannt,

Marken unbekannt) ohne Fahrläſſigkeit nicht hätte zeichnen dürfen (die

Kolli enthielten Zitronen ſtatt Apfelfinen ) durch die Berufung auf die

negligence clause geſchlagen werde. Damit iſt die Schlodtmanniche

Auffaſſung in ihrer Grundlage abgelehnt.

Eine häufiger auftretende und ſchon darum praktiſch wichtigere Frage

iſt die nach der rechtlichen Stellung des Schiffers in dem gegen ihn er

hobenen Rechtsſtreit über ein Schiffegläubigerrecht (vgl. insbeſondere § 761

A6.2 HGB) . Wie Schap & fich zu ihr ſtellt, iſt nicht recht klar. In

Note 7 zu $ 696 billigt er meine Üußerung in Note 2 zu § 696 HCB.

meiner Seegefeßgebung , wo ich Veranlaffung genommen habe , gegenüber

Verſchwommenheiten , die ſich in Literatur und Praxis geltend machen ,

das Rechtsverhältnis, wie ich es mir dente , ſcharf zu beſtimmen. Aber

ſchon hier erſcheinen mir ſeine eigenen Ausführungen nicht bedenkenfrei:

„Der Schiffer tritt zwar kraft poſitiver Beſtimmung formell ſelbſt als

Partei auf , nimmt aber materiell ausſchließlich Hechte ſeines Reeders

wahr. Der Saß ichafft nicht die geringſte Förderung der Lehre. Thn

kann , ſollte mich dünfen , ſo ziemlich ein jeder unterſchreiben , wie immer

er ſich das Rechtsverhältnis vorſtellen mag. Mit den Gegenfäßen formell
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und materiell ſind die Schwierigkeiten nicht überwunden, fangen vielmehr

erſt an. 3ch könnte zugeben , daß es beiſpieleweiſe bei der Zeffion zum

Zwede lediglich des Infafio erlaubt iſt, den Zeffionar als die formale

Prozeßpartei zu bezeidenen , welche materiell die Rechte ausſchließlich feines

Zedenten wahrnimmt , obwohl ich nicht wüßte , was damit erreicht wäre.

Aber wenn Schaps fortfährt , man müſſe das Rechtsverhältnis ähnlich

auffaſſen, wie das der Vertretung einer prozeßunfähigen Partei durch ihren

geſeßlichen Vertreter, ſo iſt es doch nicht denkbar , daß jemand , der ſelbſt

als Partei auftritt , wenn auch nur im formalen Sinn , eine ähnliche

Stellung einnimmt, wie ein geſeßlicher Vertreter, der eben niemals , auch

nicht im formalen Sinn , die Partei iſt, ſondern das Gegenteil davon.

Andererſeits fehlt es hier an dem unerläßlichen Erfordernis der geſeßlichen

Vertretung, nämlich an dem Mangel bezw . an der Beſchränkung der Ge:

ſchäfts- und Prozeßfähigkeit der Vertretenen. Dabei fält der Verfaſſer

mit der zuſammenhangelos aufgeſtellten Behauptung ($ 696 Note 15),

daß das gegen den Schiffer erlaſſene Urteil gegen den Reeder wirkſam

fei, das heiße , daß analog & 727 3 PO. eine vollſtradbare

Ausfertigung gegen den Reeder erteilt werden könne ,

meiner Meinung nach aus ſeiner Konſtruktion heraus. überhaupt aber

gewinnt es den Anſchein , als habe Schapé ſpäter die Zuſtimmung zu

meiner Auffaſſung wieder aufgegeben. Wenigſtens vermag ich nur ſo die

Auslaſſungen in Note 1 auf S. 802 und Note 3 auf S. 801 (zum Zwangs

vollſtredungsgeſej) zu verſtehen , wo ohne jeden Widerſpruch Fiſcher und

Schäfer, Zwangsvollſtreckung S. 545 zitiert werden. Dabei hatte

Schap& ganz recht zu ſagen , daß man zu unmöglichen Reſultaten ges

langt , wenn man auch nur einen Augenblic vergißt , daß der Schiffer

- auch nach Abſicht des § 761 96.2 HGB. nichts anderes iſt, als

der Vertreter des Reeders. Nicht geſeßlicher Vertreter , ſondern rechts:

geſchäftlich beſtellter , allerdings mit der Befugnis nicht nur , ſeinen

Geſchäftsherrn zu vertreten , wie beiſpielsweiſe der Korreſpondentreeder,

ſondern auch und das im Gegenſatz zum Korreſpondentreeder mit

der Verpflichtung, es zu tun. Von einer gefeßlichen Vertretung oder

gar davon , daß der Schiffer die Stellung der eigentlichen Prozeßpartei

einnähme, fann ſo wenig die Rede ſein , daß es dem Reeder völlig unbe

nommen iſt, jederzeit ſelbſt in dem Prozeß aufzutreten und den

zwiſchen vielleicht entlaſſenen oder ungetreuen Schiffer ohne weiteres

aus dem Prozeß zu entfernen . Wir kennen Rechtsverhältniſſe, wo einem

Dritten bas – ihm perſönliche zuſtehende , privatrechtlich geſchüßte Recht

zuſteht, im Prozeß Rechte Dritter geltend zu machen . So beiſpiel weiſe der

offene Handelsgeſellſchafter im Verhältnis zu ſeinem , etwa von der Ge:

ſchäftsführung ausgeſchloſſenen , Kompagnon , ſo ferner der Verſicherung :

nehmer im Verhältnis zum Verſicherten (8 886 HGB.) u. a.m. Hier nun

hat umgekehrt der andere Teil als Gläubiger das Recht, ſeinen Anſpruch

:
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durch Erhebung der Klage gegen den Vertreter feine Schuldners

aber eben gegen den Vertreter als ſolchen geltend zu machen . Meines

Erachtens geht dieſes Hecht des Gläubigers nicht weiter, als ſein Intereffe

reicht, und iſt der Rechtsſtreit anhängig geworden , dann hat der Gläu:

biger ein anzuerkennendes Intereſſe daran , daß der Schiffer felbſt auch

den Prozeß durchführt, meines Erachtens nicht. Will man das nicht

gelten laffen , dann mag man dem Reeder die Möglichkeit verſagen , ohne

Zuſtimmung des Gegners ſelbſt in den Rechtsſtreit einzutreten , und damit

eine freilich anormale Art von Beſchränkung der Geſchäftsfähigkeit und

eine Prozeßunfähigkeit anerkennen , die geſchaffen würde durch

die Willtür des Gegners , welcher ebenſogut den Reeder wie den

Schiffer verſlagen kann , aber auch damit wird doch noch nicht der

Schiffer die Prozeßpartei. Und hält man an dieſer eigentümlichen Prozes

unfähigkeit feſt bis in die Zwangsvollſtreckung hinein , dann wird man

vermeinen können, daß allerdings die $$ 755 Abſ. 2 , 761 , 696 KGB.

einen Fall geſchaffen haben , wo eine Zwangsvollſtreckung in das Schiff

möglich iſt, obwohl der Schuldner, gegen den der volſtredbare Titel ges

richtet iſt, das Schiff nicht im Eigenbeſiß hat ( 3w.Vollſtr.Gef. $ 164)

nicht zu gedenken, daß doch auch im Falle der geſeßlichen Vertretung der

Schuldtitel gegen den Vertretenen gerichtet iſt und nicht gegen den Ver

treter und man wird damit dem Gläubiger über eine möglicherweiſe

auftretende Schwierigkeit hinweggeholfen haben, wenn er es unterlaſſen hat,

in ſeiner Alage den Reeder namhaft zu machen , man wird ihn aber in dem

nicht minder möglichen und nicht ſo leicht durch einen Akt ganz gewöhn

licher Sorgfalt vermeidbaren Fall, daß der vertlagte Schiffer inzwiſchen

entlaffen iſt 2., vor eine andere unüberwindliche Schwierigkeit ſtellen .

Denn das halte ich allerdings für falſch , daß man in ſolchem Falle

die Vollſtreckungsklauſel gegen den neuen Schiffer oder gegen den Reeder

felbft (S$ 727, 730 SPD.) erteilt .

Freilich wird gerade das , wie geſagt , von Schaps angenommen.

Er beruft fich dafür auf Fiſcher und Schäfer , 3tvangévollſtreckung,

wo es auf S. 544 zu § 164 der Geſ. lautet :

Für die dingliche Klage iſt in dem Schiffer ein zweiter Repräſentant

des Schiffsvermögens geſchaffen, dem die prozeſſuale Vertretung des Schiffs

vermögens den Schiff& gläubigern gegenüber als geſeßliche Pflicht obliegt.

Der Schiffer iſt im Gegenſaß zum Rorreſpondentreeder nicht Prozeßvertreter

des Reeders , ſondern fraft des ihm beigelegten eigenen Verfügungsrechts

felbft Partei. Gegenüber dem dinglichen Anſpruch gilt er prozeſſuas

liſch im Rechtsſtreit als Beklagter, im Zwangsvollſtreckungsverfahren als

Schuldner. Die Parteirolle iſt mit der ihm anvertrauten Führung des

Schiffes verbunden . Partei iſt nicht der einzelne Schiffer in eigener

Perſon, ſondern die Perſon, welche jeweilig das Schiff führt. Ein Wechſel

in der Perſon des Schiffers fällt deshalb nicht unter den Begriff der

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LVIII,
39
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Rechtsnachfolge im Sinne des materiellen Rechts. Gleichwohl fann man ,

da der neue Schiffer in die prozeſſuale Hechtalage des früheren Schiffers

eintritt, von einer Rechtsnachfolge im prozeſſualen Sinne ſprechen. Es

finden deshalb auch ZPO. $$ 727, 730 ſinngemäße Anwendung“ 2c .

Es iſt dies der ausführlichſte und beachtenswertefte Berſuch, die

Lehre zu begründen, den ich tenne. Nichtsdeſtoweniger iſt er offenfichtlich

mißglüdt.

Darüber beſteht doch fein Streit , daß dem Schiffer das Schiffs

vermögen nicht zuſteht, und die Meinung, als befiße eß felbſtändige Rechtss

perſönlichkeit , wird heute kaum noch ernſt genommen . Subjekt desſelben

ift der Reeder, und wem die prozeſſuale Vertretung desſelben obliegt, dem

liegt die prozeſſuale Vertretung des Reeders ob. Und wer in Aus

übung einer ihm obliegenden Vertretung einen Prozeß führt, der iſt doch

in dieſem Prozeß dann eben nicht Partei, ſondern deren Vertreter. Rraft

des ihm beigelegten eigenen Verfügungsrechts “ foll er ſelbſt Partei ſein .

Aber erſtens hat der geſegliche Vertreter auch ein ihm beigelegtes eigenes

Verfügungsrecht und iſt darum doch nicht Partei und zweitens hat der

Schiffer in der Tat fein eigenes Verfügungsrecht. Mag man über das

Recht des Reeders, in den Prozeß einzutreten, denken, wie man will, unter

allen Umſtänden iſt der Schiffer verpflichtet, in der Führung des Prozeſſes

und dabei unterlaufenden Verfügungen über das im Prozeß befindliche

Recht die etwa ergangenen Weiſungen des Reeders ſtrift zu befolgen.

Freilich berührt es den Prozeßgegner nicht, wenn er es nicht tut. Aber

das nennt man nicht Verfügungsrecht, ſondern Vollmacht. Aber auch

der Schiffer, dem die Klage zugeſtellt iſt , jod nicht etwa die Partei ſein,

ſondern der jeweilige" Schiffer. Das ſcheint ein feltſamer Prozeß zu

fein , der nicht geführt wird über die ganz beſtimmt vom Kläger zu bes

zeichnende Verpflichtung eines beſtimmt bezeichneten Schuldners und Bes

klagten, ſondern abgelöft ſeine eigene Selbſtändigkeit befißt und fich abſpielt,

während die Perſönlichteit des Beklagten an ihm wechſelt wie eine mathe

matiſche Funktion. Und müßte denn nicht wenigſtens dieſer Wechſel ſchließ

lich ein Ende nehmen, wenn der Prozeß zu Ende iſt, d. h. mit der Rechte

kraft des Urteils ? Aber das darf nicht ſein . Denn nun erſt fod ja die

ganze Konſtruktion ihre Schuldigkeit tun . Sie ſoll uns den Weg bereiten ,

um im Falle des ſo leicht beſchafften Wechſels des Schiffers zur Anwend

barteit des $ 727 SPD. zu gelangen.

Im Gefeß ſteht von ſo ſeltſamen Dingen nicht ein Wort. Wenn

§ 761 A6 . 2 (696) HGB. ſagt, daß die Klage des Schiffsgläubigers ſo:

wohl gegen den Reeder als auch gegen den Schiffer, gegen leşteren ſelbſt,

wenn das Schiff fich im Heimathafen befindet, gerichtet werden kann, ſo liegt

darin an ſich nichts weiter als eine Ergänzung, oder wenn man will, ein

Gegenſtück zu den SS 526-533 KGB. über den Umfang der Vollmacht

des Schiffers. Es wird hier ausnahmsweiſe dem Dritten das Recht ges

1
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geben , aus ſeiner rechtsgeſchäftlichen Initiative heraus (nämlich durch

Klagerhebung und was daraus ſich ergibt) die Vollmacht des Schiffers

in Anſpruch zu nehmen. Das ganze Unheil hat der folgende Saß anges

richtet: „Das gegen den Schiffer ergangene Urteil iſt auch gegenüber dem

Reeder wirkſam. “ Das klingt ſo, als ſei das Urteil in erſter Linie gegen

den Schiffer wirtſam und als hätte es überhaupt dieſer Beſtimmung bes

durft , damit die Wirkſamkeit auch gegen den Reeder Rechtens werde.

Gewiß aber hat die kommiffion nicht daran gedacht, dem Prozeßrecht

der Bundesſtaaten vorzugreifen und hier etwas anderes als materielles

Recht zu ſchaffen. Das lehrt denn auch ein Blick in die Protokolle. Auf

eine eigentümliche Weiſe iſt es infolge der Durchtreuzung verſchiedener

fbeen dazu gekommen , daß man in dieſem Zuſaß nur einem ſelbſtverſtänds

lichen Satz Ausdruck verliehen hat , obendrein in berleitlicher Faſſung.

Die Beſtimmung des § 761 war urſprünglich in folgender Form vorges

fchlagen (Pr. S. 1894 , bezeichnenderweiſe inmitten der Normen , welche

die Vollmacht des Schiffers regeln ſollten ):

Der Schiffegläubiger, welcher gegen den Reeder einen Ans

ſpruch verfolgt , um aus Schiff und Fracht fich zu befriedigen,

kann den Schiffer belangen, ſolange dieſer das Schiff führt. Ein

auf dieſem Wege gegen den Schiffer erwirktes Erkenntnis wird

gegen den Heeder in Schiff und Fracht volſtredt.

In der 332. Sißung war man an die Neugeſtaltung der Vorſchriften

über Schiffsgläubigerrecht herangetreten , wo der entſprechende § 5 des

Entw . lautete (Pr. S. 2850) :

Der Schiff &gläubiger, welcher ſein Pfandrecht verfolgt, tann

ſowohl den Heeder als den Schiffer belangen , den resteren auch

dann , wenn das Schiff in dem Heimathafen liegt ( Art. 456) ;

und auf die Anregung, ob man dieſem § 5 gegenüber jene Beſtimmung

nicht einfach ſtreichen könne, wurde das vom Referenten mit der Begrüns

dung bejaht, daß der Schlußſaß der früheren Beſtimmung, um den allein

es fich noch handeln könne , früher , bevor die rechtliche Natur der bes

ſchränkten Haftung des Reeders genügend feſtgeſtellt geweſen ſei, nur des

halb aufgenommen worden ſei , um die irrige Anſicht auszuſchließen , als

ſolle das gegen den Schiffer ergangene Erkenntnis gegen den Heeder auch

infofern wirkſam ſein , als dieſer perſönlich hafte. Von

anderer Seite wurde gemeint , die Beſtimmung ſei doch von großer prat

tiſcher Bedeutung, weil fie das Mißverſtändniß ausſchließe, als könne der

Reeder nach Durchführung des Prozeſſes gegen den Schiffer eine wieder:

holte Verhandlung und Urteilsfällung gegen fich ſelbſt beantragen. Durch

den fraglichen Saß werde deutlich hervorgehoben , daß der Schiffer zur

Prozeßführung als ſelbſtändiger Kurator des Schiffsvermögens befugt ſei,

und die Stellung des Schiffers in das rechte licht geſet.

Auf den Einwand , daß gerade der Zuſatz zu der Anſicht führen werde,

.
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als ſei ein ſolches Erkenntnis gegen den Reeder auch inſofern bindend,

als er perſönlich hafte , wurde entgegnet , daß eine ſolche Annahme durch

die Faſſung des $ 5 ausgeſchloſſen erſcheine. Nachdem don anderer Seite

auch die Beibehaltung deshalb für erforderlich erklärt wurde , damit die

Meinung fern gehalten werde, als ſolle das Erkenntnis gegen den Schiffer

nicht allein gegen den Heeder , ſondern auch gegen den Eigentümer des

Schiffs, der nicht Reeder fei , Geltung haben, wurde der Zuſaß mit 7 gegen

4 Stimmen angenommen.

Somit haben 'wir es hier mit einer Beſtimmung zu tun , die ur

ſprünglich in einem ganz anderen Zuſammenhang ganz etwas anderes

bezweckte, die von ſehr maßgebender Seite als im Zuſammenhang des end

gültig afzeptierten Syſtems überflüſſig angeſehen wurde , die nur aufge

nommen worden iſt, um dem Mißverſtändnis zu begegnen , als handle es

fich, bezüglich der Klage des Schiff &gläubigers in Schiffer und Reeder um

zwei berichiedene Rechtsſubjekte! Man fieht, die herrſchende

Lehre hat den Saß in fein Gegenteil gewendet.

In der Erörterung der Fragen aus dem Gebiete der Zwangsvoll:

ſtređung in das Schiff tritt überhaupt bei Schaps nicht nur äußerlich

die juriſtiſche Konſtruktion zu ſehr in den Hintergrund. Auch fachlich

vermag ich eine einheitliche Grundlage, aus der ſich die zahlreichen Einzel

enticheidungen beiſpielsweiſe zu § 761 Anm. 1–18 , $ 696 Anm . 2-18,

§ 164 Zw .Vollſtr.Geſ. Anm. 1 (S. 802) ergäben, nicht zu entdeden. Wes

halb die Entſcheidung des LG. in den Entſch. zu hamburgiſchen Grunds

buchſachen 1903 Nr. 72 unrichtig ſein ſoll, hätte einer kurzen Begründung

bedurft . Mir ſcheint fie richtig zu ſein . Die Behauptung, daß bei Vers

äußerung des Schiffes während des Prozeſſes das Urteil gegen den neuen

Beſißer nach ZPO. § 325 materiell wirkſam fei ($ 761 Note 17) , läßt

nicht erkennen , wie das gedacht iſt. · Sol lediglich der Befiß, nicht der

Eigentumsübergang entſcheiden , dann fann doch nichts darauf ankommen,

daß es fich gerade um eine Veräußerung handelt. 3ft die Meinung, daß

das Schiff die im Streit befangene Sache iſt ?

Alle dieſe praktiſch ſo wichtigen Fragen weiſen immer wieder nach :

drüdlich darauf hin , wie notwendig es iſt, über das Weſen des Schiffs

gläubigerrechts in das Heine zu kommen . Shape befand ſich in der

glüdlichen Lage, in den ſpäteren Partien ſeines Buches die Kritik früherer

Ausführungen verwerten zu können. Hier berichtet er indeffen nur darüber

($ 754 Note 2). An ſeiner Theorie ($ 486 Note 1 der S. 81f) hält er

feſt, die meines Erachtens nichts erklärt. In dem Schiff @ gläubigerrecht

liege ein doppeltes , ein obligatoriſches Recht gegen den jeweiligen Reeder

auf Befriedigung bei Vermeidung der Exekution in das Schiffsvermögen

und ein zur Sicherung dieſes obligatoriſchen Rechts beſtehendes gefeßliches

Pfandrecht am Schiff&vermögen . Die Obligation ſei , weil fie fich gegen

den jeweiligen Eigentümer des Schiffs richte , in rem scripta. Das iſt
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aber gerade der Streit , ob ſich die Obligation gegen den jeweiligen

Eigentümer richtet. Ich habe Ehrenberg immer ſo verſtanden , als

hätte er mit der Behauptung , die Rommiſſion habe beim Schiffsgläubiger

recht an eine actio in rem scripta gedacht, den Saß begründen wollen ,

daß Schuldner der jeweilige Eigentümer ( Befißer, Gewalthaber 2c. )

ſei, ein Saß, der im Gefeß nicht ſteht. Alſo : weil actio in rem scripta,

darum jenes Wandeln der Verbindlichkeit von Schuldner zu Schuldner.

Hier lautet es umgekehrt : weil Schuldner der jeweilige Eigentümer iſt,

darum actio in rem scripta. Und in Wahrheit kann man das auch

beliebig umſtellen. Denn beide Säße find einfach tautologiſch. Wir

drehen uns mit ihnen im Kreiſe und kommen nicht einen Schritt weiter.

Es nüßt aud nicht, dieſe Dbligation ein relatives, jenes Pfandrecht ein

abſolutes Recht zu nennen. Dieſe Ausdrücke find um nichts beſſer , als

die altgewöhnten obligatoriſch und dinglich. Ganz unannehmbar aber

ſcheint es mir zu ſein , wenn Schaps fich zu der Auffaſſung genötigt

fieht, daß beim Fortfall der Beſchränkung der Haftung des Reeders auf

Schiff und Fracht dem Schiffsgläubiger zwei obligatoriſche Rechte neben

einander zuſtänden !

Ich muß mir verſagen , an dieſer Stelle näher auf die Frage ein

zugehen. Wenden wir den Blick wieder von den Einzelheiten ab zum

Ganzen, ſo haben wir alle Veranlaſſung, die große und jahrelange Arbeit

des Verfaffers als eine wertvolle Bereicherung unſerer Seerechtsliteratur

willkommen zu heißen .

Hamburg. Oberlandesgerichtsrat Brodmann.

XXI. 3. Robler. Lehrbuch des Bürgerlichen

Rechts. Zwei Bände . 8 . (584 und 624 S.)

Berlin 1904 und 1906, C. Heymanns Verlag .

Man darf ein umfaſſendes Werk aus Kohlers Feder nicht darauf:

hin prüfen, ob und in welcher Weiſe es hätte abgefaßt werden ſollen, und

noch weniger hat man das Recht, die eigene Arbeitsweiſe als muſtergül

tigen Maßſtab an eine Leiſtung anzulegen, die einer ſo ſtark ausgeprägten

Éigenart entſpringt. Nur vom beſcheideneren Standpunkte des unbefangenen

Lejers, der ſich gern belehren laſſen will, kann man ihr entgegentreten. Nach

ihrem Geſamteindruck wird man zu beurteilen haben, in welcher Weiſe fie

ſich für die Wiffenſchaft, die Rechtsanwendung und den Behrbetrieb der

werten läßt.

Nicht nur durch des Verfafiers Eigenart, ſondern durch klar bes

wußtes Streben geht fie aus dem üblichen Rahmen vielfach hinaus und

idlagt neue Wege ein .
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Dahin gehört freilich nicht die weite Faſſung der Überſchrift, deren

Wortlaut bei tohler , wie bei anderen , über den wirklichen Inhalt

hinausgreift. Nicht das ganze deutſche bürgerliche Recht wird gelehrt,

ſondern nur das bürgerliche Reichsrecht, und auch dieſes nicht in ſeiner

Geſamtheit, ſondern nur das Recht des neuen Gefeßbuches. Daß eine ſolche

Beſchränkung bei einem Schriftſteller, der die verſchiedenartigſten Gebiete

zu beherrſchen und zuſammenzufaſſen verſteht, auf anderen Gefichtspuntten

beruht, als auf dem Beſtreben , die geftellte Aufgabe herabzuſtimmen , um

fie defto beffer zu bewältigen , iſt von vornherein zweifellos. Immerhin

bewegt er fich hierbei in der entgegengeſeßten Richtung als der neue juri

ſtiſche Lehrplan der Univerſitäten, demzufolge der Inhalt des bürgerlichen

Gefeßbuches mit allen ergänzenden Beſtimmungen des Reiches und landes:

rechts zu einem Syſtem verſchmolzen werden ſollte . Dieſe Aufgabe hat

fich bereits für das buntichedige Landesrecht als völlig unlösbar erwieſen.

Die normale Entwicklung der Lehre des bürgerlichen Rechts hat den uns

verdaulichen Fremdlörper ſchnell nach Möglichkeit auêgeſtoßen, und wenn

fich nicht die Spezialforſchung liebevoll ſeiner annähme (vgl . namentlich

die Ergänzungen zu Dernburge Bürgerlichem Recht, z. B. Rif 8

umfaſſendes Wert : Elſaß- Lothringiſches Landesprivatrecht, Halle a. S.

1905) , fo würde er der wiſſenſchaftlichen Pflege bald gånzlich verluftig

gehen . Fraglich bleibt freilich, ob dieſer Ermiffionsprozeß auch dem

bürgerlichen Reichárechte gegenüber angebracht iſt. Man wird aber

Kohlers Verfahren auch in dieſem Punkte rechtfertigen können , ſobald

man fich der Behandlung des neuen Gefeßbuches bewußt wird , die es

verlangt und von ihm erfährt , d . i. der fyſtematiſchen Zuſammenfaſſung

feines Inhaltes als einer in fich abgejoloffenen einheitlichen Schöpfung.

Auf die anderen Reichsgeſeße, die an der Einheit der Rodifitation und

der Publikation feinen Anteil haben , läßt fich dieſe Behandlung nicht

erſtreden , wenn man nicht die geſchichtliche Wahrheit verlegen will. Sie

find Sondergebilde , Anhänge oder Ergänzungen ohne organiſche Glied

eigenſchaft im Körper des Gefeßbuches . So begreifen wir , daß fie dem

Verfaſſer bei ſeiner Arbeit ſtörend erſchienen und beiſeite geſchoben wurden .

Daß dieſe Ergänzungen für die Praxis und den Unterricht ebenſo

unentbehrlich ſind wie das Ergänzte , deſſen muß Kohler fich voll bewußt

geweſen ſein. Daraus folgt aber , daß er fein Wert von vornherein als

ein ergänzungebedürftiges gedacht hat. Nicht jedes Lehrbuch eines bloßen

Zweiges fann alles bringen, was der Lehrplan des Ganzen verlangt. Der

Verfaffer durfte nach ſeiner Ueberzeugung anderen Lehrfächern zuſchieben ,

was bei ihnen beſſer gedeihen kann als in ſeinem Werke. Von dieſem

Hauptgeſichtspunkte muß das Lehrbuch in mehrfacher Hinſicht betrachtet

werden, wenn man es richtig würdigen will.

Die Abſonderung der ausgeſtoßenen Rechtszweige iſt übrigens nicht

in voller Schroffheit erfolgt. Die Grenzgebiete des Bürgerlichen Geſeks

1
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buches find vielmehr an ſehr vielen Stellen berührt, oftmals mit liebevoller

Sorgfalt. Ein Teil dieſer Gebiete gehört ja zu Rohlers Domänen.

Daß eine Autorität des Patentrechtes und Urheberrechtes zu uns ſpricht,

tritt oft herbor, auch der Prozeffualift Roller findet mehrfach, 3. B. in

der Lehre von den Verjährungsunterbrechungen (I , S. 244 ff.) und der

Aufrechnung (II , S. 208 ff.), Gelegenheit, fich zu betätigen, der Ariminaliſt

zeigt fich als ſolcher in der Kaufalitätslehre (II, S. 472 ) und in einer

eigenartigen Verwendung des Begünſtigungsbegriffes (II, S. 486 ). Das

Ganze auf den Boden der Rechtsvergleichung zu ſtellen, hat fich der Ver:

faſſer verſagt (Vorwort XI), zu ſeinem eigenen Bedauern, aber auch zum

Bedauern des Leſers. Dieſer muß fich mit einer Reihe intereſſanter Seiten

blide auf das Ausland begnügen (vgl . z. B. Bd. I S. 81 , 83, 84, 92,

95, 113, 134, 240, 288 ; Bd. II S. 36). Wir hören ſogar don orien:

taliſchen Ländern , in denen man der Pflanze Rechtsfähigkeit gewährt

(I, S. 320) ; der Name dieſer Gebiete wird uns vorenthalten. Für dieſe

Zeitſchrift ſei insbeſondere hervorgehoben, daß auch das Handelsrecht viel:

fach geſtreift wird , oftmals nur in kurzen Verweiſungen (vgl. z. B. II ,

S. 190, 194, 389, 410, 412) , ſehr häufig aber auch in eingehenden, bes

achtenswerten Auseinanderſegungen (vgl. z . B. II, S. 219 Anm. 1 ;

S. 320. 388. 427).

Alle dieſe Anlehnungen ſtellen völlig außer Zweifel, daß dies Buch

nicht will, daß man es in völliger Abgeſchiedenheit von anderen Werken

leſe und in ſich aufnehme , ſondern daß es überall zur Vervollſtändigung

feines Inhaltes durch andere Bücher anregt. Dies gilt vor allem aber

auch von der eigenartigen Stellung, die es gegenüber der Vorgeſchichte

des Gefeßbuchinhaltes einnimmt . Eine oberflächliche Betrachtung könnte

zu der Meinung derleiten , daß Kohler die Anſicht derer teilt , die ein

Gefeßbuch als eine generatio aequivoca betrachten , deren Vorgeſchichte

ohne Wert für die Erläuterung ſeines Inhaltes iſt. Dieſer Glaube hat

ihn natürlich verlegt. Mit Recht macht er dagegen geltend (Bb. II Vor

wort VII) , daß „niemand mehr von allen Bedingniſſen der Geſchichte

durchdrungen " ſei als er. Wenn er in der von ihm herausgegebenen

Enzyklopädie (I, S. 564) unter Anführung von Beiſpielen von fich be:

hauptet , daß er gerade das Walten moderner Ideen im heutigen Rechte

mit Vorliebe nachgewieſen habe, fo find ihm doch dieſe modernen ydeen

keine3wegs etwas grundfäßlich von älteren Schöpfungen Verſchiedenes,

ſondern nur die Erzeugniſſe einer beſtimmten Entwidelungsſtufe, die ihm

ſchließlich nicht wichtiger iſt als alle älteren Phaſen. Das beweiſt

nicht nur ſein geſamtes Schaffen, ſondern auch das Wert, um deſſen Be

urteilung es fich hier handelt . Wir finden fortwährend gelegentlich Rück:

blice, bald auf das römiſche Recht (z . B. I, S. 473 ; II, S. 339 Anm. 2) ,

bald auf das deutſche, wobei der Verfaſſer die für das Verſtändnis

folcher Verweiſungen auf die Schule Julians und dergl.) erforderliche

I
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Vorbildung nicht gewährt , ſondern vorauslebt ; denn er unterläßt die

Anführung von Quellenſtellen und gibt es dem Leſer anheim , fie ſich

felbft im Bedürfnisfalle anderweitig aufzuſuchen. Was von der Rechts

geſchichte geſagt iſt, das gilt auch von der Dogmengeſchichte, zumal fich

beide in der gemeinen Gewohnheitsrechtsbildung verſchmelzen. Daß das

neue Gefeßbuch eine Ausgeburt der deutſchen Wiſſenſchaft“ iſt, wird im

einzelnen grundſäßlich nicht näher erwieſen , doch finden wir häufig Bes

wertungen des Einfluſſes älterer wiſſenſchaftlicher Strömungen , ſo z . B.

der bekannten Lehren Windicheids vom Anſpruch (I, 174) und der

Vorausſeßung ", die in Rohlers Augen Gnade findet (I , S. 570 ff.;

II, S. 77) . Es iſt dies umſo beachtenswerter, als Kohler bekanntlich

für Windicheids Verdienſte wenig empfänglich iſt (vgl. Enzyklopädie II,

S. 565) und überhaupt durchweg dem deutſchen Rechte und der germa:

niſtiſchen Wiſſenſchaft ein viel freundlicheres Geficht zeigt als dem rös

miſchen Rechte und dem Romanismus ( vgl. einerſeits I, S. 329 ; II, S. 231 ;

II, S. 81 und ſonſt, andererſeits I, S. 2, 3, 5 , 23, 85, 544; II, S. 81 ,

249, 183, 231 Anm. 1 ; 418. 425 Anm. 4) . Die hierbei gebrauchten

Ausdrücke find ſogar zuweilen recht ſchroff (vgl. I, S. 23 ; II, S. 231

Anm. 1 ; S. 183 ). Vereinzelte auffallende Annäherungen an römiſche

Rechtsjäße finden fich übrigens bei dem metus maioris mali (I, S. 519)

und der Lehre von der Elektivkonkurrenz (I, S. 180).

Auch wenn man Rohler & antiromaniſtiſche Geſinnung nicht teilt ,

ſo freut man fich doch darüber , daß er durch ſolche Ausſprüche dem

Leſer eine rechtsgeſchichtliche Vorbildung abfordert , und zwar eine ſolche,

von der die tauſalen Beziehungen der älteren Geiſtesichöpfungen zu dem

Texte unſeres Gefeßbuches mitumfaßt werden. Wenn Rohler bei der

Lehre vom Tierhalter auch ausländiſche Geiſtesíchöpfungen verwertet

(U, S. 495 ff.), ſo folgt er auch hier dem Grundgefeße der hiſtoriſchen

Schule, da es fich um die Erläuterung eines Begriffs handelt , der von

außen her zu uns eingedrungen iſt. Da , wo es ſich um die Aufnahme

älterer deutſcher Rechtêgebanfen handelt , wird freilich in der Regel eine

entſprechende Aufklärung nicht gewährt, fondern nur vorausgefeßt . Indem

Rohler hierdurch das Verſtändnis ſeines Werkes von einem Studium

der Pandeltenlehre abhängig macht, weiſt er auf eine Notwendigkeit dieſes

Lehrzweiges hin, deffen Inhalt, wie er oft anerkennt, durchaus fein reines

römiſches Recht, wohl aber die Quelle war, aus der die Verfaſſer unſeres

Gefeßbuchs ihre Sprache , ihre Methode , ihr Syſtem und ihre Grund

begriffe geſchöpft haben .

Dieſe Stellung Kohlers zur Pandeftenlehre iſt eine ganz eigen:

artige. Er iſt ebenſo weit entfernt von denen , die den Einfluß dieſes

Lehrzweiges auf den Text des Gefeßbuches zu Gunſten angeblicher altgers

maniſcher Einflüſſe vertuſchen oder verkleinern , wie von denen, für welche

die Vorgeſchichte dieſes Textes erſt bei den Materialien beginnt oder wo:
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möglich erſt mit der Gefeßbuchspublifation. Rohler trennt fich aber

auch von denen, die auf der ganzen Linie die Auslegung des neuen Werkes

mit Bruchſtüden der Pandektenlehre und des ſogenannten deutſchen Privat

rechts durchmengen und ſo aus den zerhackten Bruchſtücken dreier ver

ichiedener in fich geſchloſſener Wiſſenſchaften ein Ganzes herſtellen , das

einem Trümmerhaufen ähnlicher iſt, als einem in ſich einheitlichen

Bauwerk.

Ein ſolches Ragout iſt uns freilich durch höheren Befehl förmlich auf:

gezwungen worden , als man die Pandektenlehre aus dem Lehrplan ſtrich

und von uns verlangte , alles , was von ihr zum Verſtändnis des Geſek

buches nötig ſei , bruchſtückweiſe an den neuen Text anzuflicken. Wir haben

uns wohl alle redlich genug bemüht , aus den unzuſammenhängenden

Dingen ein Ganzes zu ſchmieden. Kohler hat den Mut der Inſub

ordination gegen den offiziellen Lehrplan. Er fühlt ſich als Diener eines

höheren Herrn, des Geiſtes der Wahrheitsliebe, der Unzuſammenhängendes

nicht als eine Einheit behandeln will. Darum kann man ſein Buch nur

verſtehen , wenn man die Pandeftenlehre vorher als geſchloſſenes Ganzes

ftudiert hat. In dieſer Hinſicht iſt freilich ſein Wert heutzutage nicht ſo

leicht zu ergänzen , wie aus dem reinen römiſchen Recht, deſſen Pflege

glüdlicherweiſe fortlebt , weil ſie unter dem Schuße der Altertumswiſſen

ſchaft ſteht, die ſich von juriſtiſchen Prüfungsreglements nicht ihre Zirkel

verwirren läßt. Wo das Pandektenrecht in zerhacktem Zuſtande zwar

nicht an das neue Gefeßbuch , ſondern an das reine römiſche Recht anges

flidt wird , da wird man es ſchwerlich begreifen lernen , denn es gehört

nach Inhalt und Form nachrömiſchen Jahrhunderten an , mag auch die

Römerzeit feine Bauſteine geichaffen haben .

Daß es ein ſchweres Unrecht war, dieſen Lehrzweig abzutöten , kann

heutzutage wohl niemand mehr beſtreiten . Man hätte ihn langſam in

die neuen Verhältniſſe hinüberwachſen laſſen ſollen . Leider iſt es nunmehr

unmöglich geworden , ihn in ſeiner früheren Geſtalt wieder befehlsweiſe

von den Toten aufzuerweden. Die Bandetten lehrten die Anwendung eines

Rechts, das an die Gültigkeit beſtimmter Texte gebunden war. Mit dieſer

Gültigkeit iſt es als lebendiges Recht geſtorben. Es intereſſiert uns aber

noch gar fehr als Vorſtufe unſeres Rechtes. Früher war es eine Rechts

anwendungslehre , jeßt iſt es uns ein Auslegungsmittel geworden , ohne

das wir nicht einmal die Worte unſeres Gefeßbuches verſtehen. Daraus

folgt, daß eine gründliche Umarbeitung feines Inhaltes aus diefem neuen

Gefichtspunkte nötig iſt. Das Lernbedürfnis wird zu dieſer wahrlich nicht

leichten Arbeit ſchließlich hintreiben . Bis dahin ſind und bleiben wir in

einer Notlage.

Hier fehlt alſo dem Kohlerſchen Lehrbuche allerdings die erforder:

liche Ergänzung, mindeſtens im Lehrplane. Sie kann auch aus der älteren

Panbettenliteratur nur von ſolchen Leſern gewonnen werden , die befähigt

.
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find, die alte Rechtsanwendungslehre in ein Interpretationsmittel der

neuen Lerte umzubeuten.

Wie dem aber auch lei , der von Rohler gewagte Schritt einer

reinlichen Scheidung zwiſchen der veralteten und der lebendigen Hechta:

anwendungslehre mußte einmal geſchehen. Iſt er zu früh geſchehen , jo

wird dies vielleicht Kohlers Erfolg ſchmälern, nicht aber ſein Verdienſt.

Daß die neue Lehre überall auf dem Verſtändnis der alten ruht,

hat Rohler durch häufige Rüdblice außer Zweifel geſtellt.

Unter dieſen gelegentlichen Rüdblicken auf die ältere Literatur finden

wir intereſſante Hinweiſe auf mittelalterliche Werke (vgl. z . B. I, S. 78 ,

84, 85, 92 ; II, S. 357 Anm. 1), zu denen namentlich auch einige charat:

teriſtiſche Ausſprüche des Thomas von Aquino gehören . Daß der

Verfaffer aus der früheren Literatur, die für den Inhalt des Gefeßbudzes

von Einfluß war , beſonders häufig eigene Schriften erwähnt (vgl. 3. B.

I, S. 22 Anm. 1 , S. 205 Anm. 1 , S. 237, 448, 487 Anm. 1 und 2,

S. 491 , 496 ; II, S. 4 Anm. 1 , S. 72 , S. 131 Anm . 1) , hat ſeinen

guten Grund in der Bedeutung, die dieſe früheren Schöpfungen als Vor

ſtufen ſeines jeßt veröffentlichten Syſtems haben, wie uns denn auch dieſes

Syſtem die einheitlichen wiffenſchaftlichen Grunbandauungen offenbart,

aus denen die älteren Arbeiten entſtanden und daher zu erklären find.

Die Kürze, mit der der Verfaſſer ſeine Gegner, darunter auch hochſt ver

dienftliche Gelehrte, zurüdzuweiſen pflegt (vgl. I, S. 562 Anm . 2 ; II, S. 11 ,

S. 340 Anm. 2, S. 505 Anm. 1 ) , wird durch ſeine Abneigung gegen eine

„ ſtändige Streitentwidelung" (Vorrede II , VI) vielleicht nicht völlig ges

rechtfertigt erſcheinen. Dieſe Abneigung iſt aber grundſäßlich zu billigen

und zeigt fich namentlich auch darin , daß sohler oft wider Gegner

kämpft , die der fachkundige Lejer ſofort erkennt , deren Namen aber

offenbar um Streit zu meiden nicht genannt werden ; ſo , wenn der

Begriff der Rechtewelt angefochten wird (I , S. 21 ) , wenn Rohler vor

der Überſchäßung des Zweckmäßigen im Verhältnis zu der Logit warnt

(I, S. 26 ff.), der Unterſcheidung des formellen und des materiellen Gefeßes

einen erheblichen Wert abſpricht (1, S. 89) , gegen die Identifizierung von

Anſpruch und Forderung fight (I, S. 178) , die Unterſcheidung von Saf

tung und Schuld bemängelt (II, S. 10 ff .), u . dgl. m. (vgl. auch I, S. 205

Anm. 1 ). Überhaupt wird von der Literatur grundfäßlich (Vorrede I, X)

nur da und dort etwas " erwähnt. Mehrfach ſpendet der Verfaffer feinen

Berufsgenoſſen , deren Gedanken ihm förderlich waren , eine warme Aner:

tennung; fo Affolter (I, S. 57) , Lambert (I, S. 106) , Brie

(I, S. , 109), A. Beiſt (I, S. 364 ff.) u . a. (vgl . I , S. 354 ff). Man

wird daher annehmen müſſen , daß auch da, wo ſonſt noch ſeine Meinung

mit früheren Publikationen anderer Juriſten übereinſtimmt, ohne daß dieſe

genannt werden , parallele Gedankenbildungen vorliegen , bei denen die

Priorität der Publikation für die Zeitfolge der Entſtehung nichts beweiſt.

1
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Überdies weiß nur ein armer Geiſt das Wenige, was er geleſen hat, von

ſeinen eigenen ſpärlichen Gedanken genau zu ſondern ; ein geiſtiger Groß

grundbefißer wird dagegen leicht ohne jede Schuld eine Grenzüberſchreitung

begehen , und man wird ihm feinen guten Glauben nicht ohne weiteres

anzweifeln dürfen. Darum tut es wohl, Schriftſtellern zu begegnen , die

über die Furcht vor den Reminiſzenzenjägern und Plagiatenriechern er:

haben find.

Wenn man alſo aus dieſem Grunde gegen die abſichtliche Armut

an Zitaten nichts einwenden kann , ſo iſt doch nicht zuzugeben , daß das

Streben nach vollſtändigen Literaturüberſichten „nur in den Diſſertationen

zu finden fei“ , wie das der Verfaſſer behauptet, indem er dem Reichágericht

deſſen forgfältige Rüdſichtnahme auf wiſſenſchaftliche Schriften in einem

beſonderen Fall geradezu zum Vorwurf macht (II , S. 525 Anm. 2) .

Boffentlich wird der Eindruck dieſer Bemerkung an der Stelle, auf die ſie

zielt, nicht allzu ſtart fein ; denn die Rüdjicht, die Deutſchlands höchfter

Gerichtshof den wiſſenſchaftlichen Drudſchriften ſchenkt , iſt für das Ge

beihen der deutſchen Rechtsanwendungslehre von größter Bedeutung .

Allein auch für die Lehrbücher iſt die grundfäßliche Anpaſſung des

einzelnen an die zuſtimmenden und die widerſprechenden Anſichten der

Berufsgenoſſen nicht kurzer Hand zu verwerfen. Wie man monokratiſche

und kollegiale Gerichte fondert , ſo kann man auch monokratiſche und kol:

legiale Geiſtesíchöpfungen unterſcheiden. Die künſtleriſche Leiſtung iſt

grundfäßlich monokratiſch, die wiſſenſchaftliche grundfäßlich kollegial. Auch

Rohlers Leiſtungen würden nicht ſo vortrefflich ſein, wenn er nicht im

beſten Sinne ein Kind ſeiner Zeit und ein Kamerad ſeiner Berufegenoſſen

wäre. Seine Schüler merken freilich von dieſer Seite ſeines Weſens aus

dem Lehrbuche nicht allzuviel. Hier bietet er ſich dem Leſer als iſolierte

Erſcheinung dar, die ſich von ihrem Entwidelung gange losgelöſt hat und

dadurch gewiſſermaßen aus dem Nebel ſo groß hervorragt , daß der An:

fänger nicht in der Lage iſt, fohlers wahre Verdienſte richtig zu

würdigen . Auch in dieſer Sinſicht iſt ſein Wert unbedingt ergänzunge:

bedürftig.

Daß darin aber auch ein großer Vorzug des Buches liegt, iſt klar.

Rohler iſt nicht der einzige , der für ſich das Recht beanſprucht, aus

eigener Überzeugung ex cathedra zu reden , ohne ſich dabei fortwährend

nach rechts und links höflich zu verbeugen , und der Erfolg hat in der

Hegel für diejenigen geſprochen , die das gleiche vor ihm wagten . Nur

müſſen unſere Schüler irgendwo und irgendwann die Kunſt des kollegialen

Zuſammenwirkens mit anderen Forſchern lernen . Wenn demnach das

vorliegende Lehrbuch auch in dieſer Richtung einer Ergänzung bedarf , fo

kann dieſe nicht den propädeutiſchen rechtsgeſchichtlichen Lehren zugeſchoben

werden , denen, wie wir oben ſahen , fohler & Lehrbuch fich gewiſſermaßen

als eine zweite 3nftanz anfügt . Hier muß vielmehr eine höhere dritte

1
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Inſtanz geſucht werden. Dieſe wird der angehende Juriſt in ſeinem Privats

ſtudium oder in den Übungsarbeiten für Borgeidrittenere zu ſuchen haben

und finden können , ſo daß das Lehrbuch auch in dieſer Richtung ſeiner

erforderlichen Ergänzungen im Rahmen unſeres Lehrplanes teilhaftig

werden kann.

Die geſchilderte Befreiung des Stoffs von den üblichen geſchichtlichen

und literariſchen Zutaten teilt das Werk mit populariſierenden Darſtel

lungen des B.GB. Es iſt aber weit davon entfernt , fich ihnen anzu.

reihen. Es iſt vielmehr im ſtrengſten Sinne ein Erziehungsbuch. ES

will burch Anſpannung der Geifteskräfte des Leſers die Fähigteiten ents

wideln, die dem Juriſten bei ſeiner Berufsarbeit nottun. Es handelt fidh

um eine hohe Schule der Auslegungskunſt, der Anpaſſung des Rechts an

die Mannigfaltigkeit der menſchlichen Lebensbeziehungen , der Syſtematit

und der Terminologie.

In jeder diefer vier Richtungen wird eine hervorragende Leiſtung

bargeboten .

Stohlers Anſichten über Auslegung finden wir in einer ſehr an

ziehend geſchriebenen Auslegungalehre entwidelt (I, S. 122 ff.), in vielen

gelegentlichen Bemerkungen beſtätigt und ſchließlich durch das ganze Wert

hindurch verwertet. Rohler iſt aus dem Geiſte der franzöſiſchen Juris:

prudenz herausgewachſen , die ſich dem Gefeßesbuchſtaben gegenüber freier

zu ſtellen pflegt, als die deutſche, in der die Strenge kanoniſtiſcher Prozeß=

doktrinen ſtärker nachwirkt und unſere hiſtoriſche Schule den Juriſten ,

wenigſtens auf dem Gebiete des Privatrechts , dazu erzogen hat , auch die

moderne Gefeßesíchöpfung als Endergebnis eines Entwidelungsganges an

zuſehen.

Der „ Wille des Gefeßgebers“ iſt Rohler , wie vielen anderen, ein

unſympathiſcher Begriff. Gegen die Wortausleger findet er immer wieder

neue Ausdrüde des Unwillens (3. B. II, VII ; S. 214 Anm. 1 ; S. 328

Anm. 1 ) , und im Geiſt des preußiſchen Landrechts, der ihm derhaßt iſt

(vgl. II, S. 253 unten, auch Enzyklopädie II , 564), wittert er einen Feind

der „ produktiven Jurisprudenz “ .

Das klingt beinahe jo, als folle der Praktiker und der ihn beratende

Rechtslehrer fortan fein eigener Gefeßgeber ſein und den Text als quan

tité négligeable beiſeite ſchieben dürfen, damit das Gefeß nicht mehr als

Ergebnis feiner Vorgeſchichte aufgefaßt werde . Es wird aber hier in der

näheren Durchführung auch von Kohler feineswegs ſo heiß gegeſſen ,

wie gekocht. Im einzelnen iſt vielmehr ſeine Auslegung im ganzen und

großen ebenſowenig wie diejenige anderer Juriſten frei von der Rückſicht

auf das Wort und deſſen Vorgeſchichte. In der Tat muß jeder bei ſeiner

Nuslegungstätigkeit eine Mittellinie ſuchen. Sit die Wortflauberei eine

Scylla , fo würde die Nichtbeachtung des Wortes eine Charybdis ſein, und

auch Kohlers Schiff ſteuert zwiſchen den Klippen des Buchſtabenfultus

.
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und des Richterabſolutismus glüdlich hindurch. Seine grundfäßliche Hin

neigung zur Charybdis zeigt ſich nur ganz gelegentlich hie und da in

einer etwas kühnen Analogie ( I, S. 75 Abſ. 1 a . E.) oder einer Rechts

produktion , wie es die öffentliche Anfechtung des Inhaberpapiers ift (II ,

S. 437), einer Einrichtung, die er ganz ohne jeden Druck auf die Klinke

der Geſeßgebung befürwortet , was manchen als eine Kompetenzüber

ſchreitung gelten wird. Die geiſtige Kraft des Rechtspflegers darf nach

Kohlers Meinung vor feiner Schwierigkeit zurückbeben. „ Sind wir

denn nicht Juriſten ?" ſo ruft er (I , S. 28 Anm. 1) einem Gegner

zu , der ihm die Unlösbarkeit einer von ihm geſtellten Aufgabe vorges

halten hatte.

Eine ſehr weitgehende Macht des Richters ergibt ſich auch aus der

Auffaſſung der „guten Sitten“ , die Kohler getreu ſeinen bekannten ål

teren Ausführungen (Ideale im Recht, Enzyklopädie S. 643), mit warmer

Überzeugung vertritt (Lehrbuch I, S. 41 ff.). Dieſe Sitten ſind ihm nichtI

die Gebrauche des Lebens, deren konventionelle Katur er überhaupt gering

veranſchlagt und für eine Schranfe der freien Entfaltung der Perſönlich

leit hält (vgl. I, S. 8), ſondern ſie ſind ihm identiſch mit den Vorſchriften

der Sittlichkeit, alſo mit dem Sittengebote, zu dem Rant mit Ehrfurcht

aufblidte , wie zu dem geſtirnten Himmel. (Eine ähnliche Auffaſſung

fiehe bei Stein , Die Verleitung zum Vertragsbruch , Breßlau 1906,

Marcus, S. 70 ff. und anderen daſelbſt Genannten) . Daraus ergeben fich

fehr wichtige Folgen , für die Rohler mit Entſchiedenheit eintritt (vgl.

Ž. B. ſeine ſtrengen Anſichten über das Spiel (II, S. 811], auch feine

Philippika gegen die Ehemäklervertrăge u. dgl. II , S. 104 ; vgl. auch I,

S. 67 Anm. 2) . Auch in rein theoretiſcher Hinſicht iſt er zuweilen ebenſo

rigoros, wie in fittlicher, indem er manchmal Ausſprüche tut, deren Trag

weite geradezu überraſcht, ſo z . B. Bd. I S. 166 : „ Es gibt keine Unregel:3

mäßigkeiten - ebenſowenig im Recht wie in der Sprache,“ ferner I, S. 177 :

„ Es gibt keine bedingten und betagten Ausſprüche, “ S. 701 : „Es gibt

keine nichtigen und anfechtbaren Rechtsgeſchäfte ,“ vgl . auch das in der

Enzyklopädie S. 567 über die Beweislaſt Geſagte. Doch pflegt Kohler in

allen ſolchen Fällen bei der weiteren Ausführung des zunächſt befremdenden

allgemeinen Saßes Waſſer in ſeinen Wein zu gießen. Sein ſcheinbarer

Fanatismus wird durch realpolitiſche Einſchränkungen überall zur prats

tiſchen Brauchbarkeit herabgernindert.

Überhaupt durchzieht das ganze Werk ein feines Verſtändnis für

die legislativpolitiſchen Grundgedanken des Rechts . Der Sinn für „Zwed:

ideen “ iſt trok allem , was er gegen ihre Überſchäßung ſagt, bei ihm ganz

beſonders entwidelt (vgl. z. B. die bedeutenden Ausführungen über den

Wert ſolcher Menſchen , die von der Durchichnittsbeſchaffenheit abweichen

I S. 310 ff., ferner die Ausführungen BD. I S. 95 über die Zwecke des

Bundesſtaates, die Warnung vor der Überſpannung des Gegenſeitigkeite:

+



610 Literatur.

.

1

M

gedankens bei den zweiſeitigen Vertrågen II 260 , auch ſeine höchſt vers

dienftliche Verteidigung des Bürgerlichen Gefeßbuches gegen die unberech:

tigten Vorwürfe antiſozialer Tendenzen in der Enzyklopädie I S. 568).

Die Befugniſ, auch das fertige Geſetz nach ſeinem Werte abzuſchäßen, läßt

er fich zwar nicht nehmen (vgl. z. B. I , S. 451 Anm. 1) , iſt aber im

allgemeinen mit derartigen verſpäteten Kritiken ſparſamer als mancher

andere.

Durch Zwed mäßigkeitørüdfichten wird daher auch der ſcheinbare

Radifalismus ſeiner Auslegungsgrundſäße und ſeiner geringſchäßigen Aus

drüđe über den Wert der Gefeßeßworte geradezu aufgewogen. Wir leſen

in I S. 82, daß die ſchöpferiſche Jurisprudenz cum grano salis zu der

ſtehen ſei , fie folie nur Vorhandenes aufdecken , nicht Neues erzeugen .

Wenn die Praxis oftmals ein Gefeß in einem ganz neuen Sinne ums

deute, jo ſei dies als etwas Unabfichtliches aufzufaſſen ( I S. 93), als eine

nur unbewußte Gewaltſamkeit“.

So kommt denn doch der „ Geiſt“ oder „Wilė“ des Gefeßgebers zu

feinem Rechte. Über dieſem Begriff ſchweben unerquidliche Streitigkeiten .

Bei jedem Schriftſtüde (nicht bloß bei Gefeßen ) muß jeder Leſer fich, wenn

auch nur in dunkeln Umriſſen , einen Menſchen vorſtellen , der zu ihm

redet, er muß den Mitteilungswillen , den dieſer Menſch hatte , als er die

Worte niederſchrieb, fich vergegenwärtigen, um das Auſgezeichnete zu ver

ſtehen. Dieſer piychologiſche Prozeß verläuft fo fanell, daß fich viele

ſeiner nicht bewußt werden. Aus ihm ergibt ſich die Notwendigkeit, auch

bei Gefeßen an einen Urheber zu denten . Schon die bloße Mortauslegung

tut es ; nur feßt fie einen Verfaffer voraus , der in der Aunſt, Gedanken

in Worte umzuſeßen, unfehlbar iſt. Die freiere Auslegung hält fich das

gegen an die Tatſache, daß eine ganz genaue Gedankenfaſſung auch dem

Beſten nicht immer gelingt und daher jeder , welcher etwas ſchreibt, es

gern ſieht, wenn aus ſeinem dem Leſer bekannten Gedankenkreiſe in ſeinem

Sinne die gebrauchten Worte eingeſchränkt oder erweitert werden. Dazu

gehört aber freilich eine Kenntnis dieſes Gedankenkreiſes und dieſe iſt

Rohler in hohem Maße eigen und er macht von ihr den ausgiebigſten

Gebrauch. Sollten wir freilich einmal unſere Lehrſtühle von Männern

beſeßt ſehen , denen die Wiſſenſchaft des Pandektenrechts und des älteren

deutſchen Privatrechts ein Buch mit ſieben Siegeln geworden iſt , dann

würde unſere Auslegung nicht einmal den Worten des Gefeßes genügen

fönnen, denn felbſt diefe verlangen, daß man den eigentümlichen Sprach :

gebrauch der Verfaffer fennt. Auch hier wird man Kohlers vortreffliche

Leiſtungen nur dann würdigen können , wenn man durch eindringendes

Studium der Pandektenwiſſenſchaft und der älteren Wiffenſchaft des deuts

iden Privatrechts gelernt hat, ihn zu begreifen .

Mit der Auslegung verwandt , wenn auch nicht identiſch , iſt die

Anpaſſung des Gefeßes an die bunte Mannigfaltigkeit des Lebens. Hierin

1



Literatur. 611

ift Außerordentliches geleiſtet, ſowohl in einzelnen Beiſpielen , als in der

Ergänzung der üblichen Begriffswelt durch neue Zuſammenfaſſungen ver

widelterer Erſcheinungen des Gerichtsſaales und des Verkehrs zu Rechts

begriffen (vgl. Vorwort Bd. I S. VIII, Bd. II S. 329 Anm . 1). Auch

der Praktiker wird hier oft Belehrung finden, der Anfänger aber wird zu

der Kunſt erzogen , durch die ſich der Juriſt fennzeichnet , der Fähigkeit,

auch ſolche verwidelte Rechtslagen feſt in das Auge zu faffen , vor denen

der ſogenannte geſunde Menſchenderſtand hoffnungélos zuſammenbricht.

Ich ſtehe nicht an , dieſen Vorzug des Rohlerſchen Werkes als den größten

zu bezeichnen.

Charakteriſtiſch iſt in dieſer Hinficht die Widmung des Werkes an

einen kongenialen Forſcher: Dem größten deutſchen praktiſchen Juriften

der Gegenwart, Herrn Dr. Bolze , Senatspräſidenten am Reichgericht."

Bei dieſer Hinneigung zu den Aufgaben und Vorzügen der Praxis

iſt auffällig, daß Kohler der in akademiſchen Kreiſen nicht ſeltenen An:

ficht beitritt , die in dem Namen einer praktiſchen Wiſſenſchaft “ einen

Widerſpruch fieht (BD. I S. 137) . “) In verbis simus faciles. An:

ſchauen und Handeln find gewiß zwei verſchiedene Dinge, und die Rechts

lehre iſt, wie jede andere Wiſſenſchaft, zum Anſchauen berufen . Da aber

der angeſchaute Gegenſtand hier in Anweiſungen zum Sandeln beſteht

( gleichviel , ob man dieſe Anweiſungen Befehle nennt oder nicht), ſo iſt

hier jede Anſchauung ihrem Weſen nach ein praktiſcher Ratſchlag, eine

technologiſche Regel mit Nußanwendung. Darum beſtimmt die Praxis

für die Rechtsanwendungslehre deren Frageſtellungen, deren Beobachtunge

gebiet und deren Geſichtswinkel der Betrachtung. Weiteres wollen in der

Regel auch diejenigen nicht ſagen , die der Jurisprudenz den Namen der

praktiſchen Wiſſenſchaft zuſprechen , und in dieſem Punkte tritt Rohler

ihnen ſchließlich rebus ipsis et factis bei . Darum rühmt er auch

(I S. 144 ) die römiſchen Rechtsanwendungskünſtler als feine Meiſter und

hat fich auch neuerdings wieder in dieſem Sinne geäußert ( Deutſche Sites

raturzeitung 1906 Nr. 21 S. 1285 ff.). Seine eigene praktiſche Tätigkeit

hat ihm überdies einen Charakter indelebilis als Techniker der Rechts

anwendung aufgeprägt ; denn er hat ſelbſt erprobt, was er anderen anrät.

Ich möchte bei dieſer Gelegenheit nicht berabfäumen, auf einen Punkt

hinzuweiſen , der die praktiſchen Wiſſenſchaften , zu denen ich namentlich

auch die Heilkunde rechne, von den rein theoretiſchen unterſcheidet und der

oftmals bewirtt , daß die rechtswiſſenſchaftliche Arbeit bei unſeren atabe

miſchen Berufsgenoſſen , die rein theoretiſche Ziele anſtreben , nicht richtig

!

1

1) Die Ausführungen Ehrlich (Soziologie und Furiệprudenz,

Sonderabdrud aus der Öſterreichiſchen Richterzeitung ", Czernos

wiß 1906, $S 19 ff.) gingen dem Verfaffer dieſer Aritit erſt nach

ihrer Vollendung zu .
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beurteilt wird. Der Praktiker darf die vielgerühmte ars ignorandi dann

nicht üben , wenn ein lebendiges Hilfsbedürfnis an ihn herantritt , und

das gleiche gilt auch von der Wiſſenſchaft , die den Praktifer Lenken will.

Der römiſche Richter durfte ſchwören , daß ihm eine Sache nicht klar ſei,

und fich von feiner Urteilspflicht befreien , der deutſche darf es nicht.

Wenn nun ein Geſetz in der Tat rätſelhaft iſt, ſo muß der Juriſt trok:

dem alle Zweifel löſen. Darin liegt gewiſſermaßen eine Unwahrhaftigkeit,

aber eine ſolche, die durch eine Amtspflicht geboten und darum feine Lüge

ift. Dem Pfleger einer rein theoretiſchen Wiſſenſchaft iſt dieſe Verkehrung

des Ungewiſſen in Gewiffes natürlich zuwider , er ſteht nicht unter einem

gleichen Zwange. Wollte er ebenſo verfahren , ſo würde man ihn unbes

ſcheiden oder gar gewiſſenlos ſchelten. Daraus folgt , daß der juriſtiſche

Forſcher im Dienſte des praktiſchen Bedürfniffes Dinge feſtſtellen muß,

die ihrer Natur nach unklar, alſo anfechtbar ſind und anfechtbar bleiben .

In gewiffer þinſicht iſt er daher der Kritik rettungelos preisgegeben .

Darum muß er „robur et aes triplex circa pectus “ haben. Er mar

ichiert immer ſchußlos im Feindesland , wo kein Pardon gegeben wird.

Hieraus möge man auch die große Feſtigkeit des Auftretens rechtfertigen ,

die Kohler eigen iſt, und namentlich , wie ſchon erwähnt wurde , ſeinen

Gegnern eine unfreundliche Seite zeigt . Sie iſt das Ergebnis einer Not

lage, in die uns die praktiſche Eigenart unſeres Berufes hineinzwingt, wenn

wir nicht von der Kritik zermalmt werden wollen .

Eine ſolche Kampfbereitſchaft ſtimmt aber unwillkürlich zur Rühn

heit, und dieſe Tugend zeigt Kohler namentlich auch in der Syſtematik.

Die Wiſſenſchaft der Syſtematik ſollte, wie jede wahre Wiſſenſchaft,

im Fluffe einer Entwicklung begriffen ſein . Der Praxis iſt fie aber

fremd, dieſe iſt vielmehr durch die bunte Fülle abſonderlicher Erſcheinungen

antiſyſtematiſch. Nur wer zum Lehrzweck das Ganze fammelt , kann das

Ganze ordnen und derartige Ordnungen beurteilen. Hieraus erklärt fich,

daß der Praktiker des Gerichtsſaales nur ungern von der Legalordnung

oder von den herrſchenden Syſtemen abweicht. Dadurch verlernt man aber,

dem Urſprunge dieſer Syſteme nachzugehen, und ſieht in ihnen ſchließlich

entweder ſtarre Formeln , die mit mathematiſcher Notwendigkeit gelten,

oder auch gleichgültige Repertorien.

Sohler dagegen beanſprucht das Recht des Fortidritte auch auf

dieſem Gebiete, vgl . Bd. II Vorrede S. VI : „ Eine richtige Einteilung iſt

eine neue wiſſenſchaftliche Tat. “

Bedenken erweckt hier nur das Wort „ richtig “. Mit dem richtigen

Syſtem ſteht es etwa ſo, wie mit dem richtigen Recht. Gewiſſe Syſteme

und ebenſo gewiffe Rechtsſätze ſind für ihre Zeit und ihr Volk unrichtig,

weil fie unter allen Umſtänden tadelnswert ſind. Ebenſo wie es hiernach

verdienſtlich iſt , die Rechtsfäße nach ihrer Aufgabe in ihrem Werte abzus

ſchäßen und dafür einen Maßſtab zu ſuchen , ſo müſſen auch ſyſtematiſche

.
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Formen einer fachlichen Kritik unterworfen werden. Dabei kommt man

aber in der Regel nicht zu einfachen Ergebniſſen. Vielmehr führen im

Gebiete der ſogenannten richtigen Rechtsjäße und der richtigen Syſteme

ſchließlich doch viele Wege nach Rom. Es handelt ſich um Aufgaben,

die teine eindeutige Löſung haben. Darum dürfen wir auch nicht fragen,

ob Kohlers Syſtem das allein „ Richtige “ getroffen hat (dies iſt von

vornherein undenkbar) , ſondern nur , ob es eines der mehreren möglichen

prichtigen “ Syſteme iſt. Dies iſt bei einem ſo erfahrenen Unterrichts

praktiker von vornherein zu vermuten und daher auch als zweifellos an

zuerkennen. Nach mehr als zehnjährigen Lehrerfahrungen auf dem Gebiete

des bürgerlichen Rechts möchte ich freilich ein Bedenken gegen ſyſtematiſche

Formen, die fich mehr als nötig iſt von der Legalordnung entfernen , nicht

unterdrücken. Der Schüler ordnet fich ungern in ſeinem Ropfe einen

und denſelben Gegenſtand aus verſchiedenen Gefichtspunkten. Rohlers

Einteilungegründe liegen aber dem Terte feineswegs fo ferne , daß

durch ſie die Brauchbarkeit des Buches ernſtlid, beeinträchtigt werden

könnte.

Die Syſtematik eines Gegenſtandes, der ein lebendiges Ganzes bildet,

zerlegt nicht bloß ihren Stoff, um ihn zu ordnen , ſondern ſchildert auch

innerhalb des Geſamtbildes die vis ac potestas der Teile. Hierher ge

hören die in ihrer Berechtigung angezweifelten Geiſtesprodukte, mit deren

Herſtellung Rohler fich bekanntlich beſonders viel beſchäftigt hat , und

die wir mit dem ungenauen Ausdrucke ,,Konſtruktion “ zu bezeichnen pflegen

(vgl . hierzu Bd. I 136 ff.): Zuweilen belegen wir freilich mit dieſem

Namen nicht die Aufbedung von Zuſammenhängen , ſondern im Gegenteile

die Entwirrung und Logiſche Zerſeßung verworrener Geſamtbilder (z. B.

Konſtruktion des Prozeſſes, des Miteigentums u. dgl.) . Bei dieſem geiſtigen

Mifroſtopieren paßt der Name „ Konſtruktion “ wie die Fauſt aufs Auge.

Entwirren iſt der gerade Gegenſaß von „ konſtruieren “. Non construitur

res , sed in partes distrahitur. Aber auch wo es ſich um einen

wirklichen Aufbau handelt , ſtimmt das Wort eigentlich nur zu der

Aufführung des Geſamtgebäudes eines ſyſtematiſchen Grundriſſes, allen :

falls auch zu der Zuſammenfaſſung eines Teiles mit dem Überreſte zu

einem harmoniſchen Ganzen. Dagegen paßt es nicht zu der ebenfalls

ſehr wichtigen Erläuterung des Zuſammenhanges unter den einzelnen

Gliedern , der , ſtreng genommen , gar nicht von der Wiſſenſchaft kon:

ſtruiert, ſondern lediglich beobachtet und feſtgeſtellt ( refonſtruiert) wird.

Dieſer Zuſammenhang iſt aber kein rein logiſcher, ſondern weit mehr ein

pſychologiſcher, da er ſich im Einfluſſe der Rechtsfäße auf das Verhalten

der Menſchen, alſo in ſeiner Wirkſamkeit innerhalb der Seelen der Menſchen

zeigt. Man kann daher von einer Phyſiologie des Lebendigen Geſamts

törpers reden , den wir im rechtlichen Zuſammenleben des Menſchen vor

Zeitſchrift für Sandelsrecht. Bd. LVIII.
40
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uns ſehen ). Hier kommt es nicht bloß auf ſcharfe logiſche Zerſeßung

des Einzelnen an, ſondern auf die Fähigkeit, aus den Gliedern des Ganzen

Geſamteindrüde ihrer Wirtſamteit (vis ac potestas) im Geifte des Be :

obachter zu reproduzieren , eine Tätigkeit, die Rohler der Phantafie

zuzählt (I S. 144) , weil ſie auf dem Gebiete des verbindenden Denkens

liegt. Freilich ſteht der Pegaſus der Phantaſie hier im Joche des Wirt

lichen, das eine wahrheitsgetreite Wiedergabe verlangt.

Viele Mißgriffe auf dieſem Gebiete haben neuerdings eine weit ver

breitete Stimmung erzeugt, die zuweilen eine geiſtloſe Wortflauberei oder

eine utilitariſche Wilfür des Richters gegenüber den Dunkelheiten unges

ſchichter Spekulationen als das kleinere Übel anſieht. Man fürchtet die

„höhere Jurisprudenz“ oftmals mehr als man ſie bewundert. Das Wort

Stonftruktion " iſt vielen zum Schredwort geworden (vgl. hierzu die Aus

führungen von Stampe , Landsberg und Michaelis in der Deut:

fchen Juriſtenzeitung von 1905 S. 417, 713 ff., 921 ff., 1017 ff. und von

1906 S. 394 ff.). Rohrers Wert darf als ein Proteſt gegen derartige

peſſimiſtiſche Strömungen und als ein eifriger Kampf für die Tiefe der

Rechtslehre (Vorrede Bd. I S. VIII) bezeichnet werden, die fich vornehm

lich in dem zeigt, was man „ Ronſtruieren " nennt. Als einen Lieblings

begriff, dem Kohler feine beſondere Pflege widmet, darf man das „ Per

ſönlichkeitsrecht“ bezeichnen (I S. 10 , 163 , 448 ; II S. 193 , 285 und

ſonſt ). Die empiriſche Baſis der Konſtruktionstätigkeit wird von ihm

ebenſo feſtgehalten , wie ihre Abhängigkeit von den Bedürfniſſen der Rechts

anwendung. Ein Überbleibfel des ſonſt glüdlich vermiedenen Doktrinaris:

mus könnte man vielleicht darin ſehen, daß Kohler (BD. I S. 136) die

allgemeinen Gedanken , die den Gegenſtand der Konſtruktionen bilden , als

Prinzipien “ bezeichnet. Das Wort Prinzip = Urquell follte immer nur

für Ausgangepunkte einer Entwickelung verwendet werden , nicht für Ends

punkte, wie es die allgemeinen Rechtsgrundfäße als Erzeugniffe der Rechtes

entwicelung find. Dieſe Verwechſelung des Anfangs mit dem Ende

entſpricht aber dem durchaus herrſchenden Sprachgebrauche und läßt fich

ſchließlich auch damit rechtfertigen, daß der Endpunkt der Entſtehung eines

Rechtſabes der Ausgangspunkt für feine Anwendung iſt. Der mit dem

immerhin mißlichen Ausdrucke oft verbundene Mißgriff, ſpätere Erfcheis

nungen in die Vorzeit zurückzuprojizieren , deren Bild dadurch gefälſcht

wird, iſt, ſoweit ich ſehe, durchweg von Kohler vermieden worden , hier

wie jonft .

Schließlich ſei als das legte , aber nicht als das geringſte,

ſpradliche Gervand des Buches erwähnt. Der Verfaſſer hat hier bei durch

weg die Kluft beachtet, die den ernſten Ton des Lehrers von den gefälligen

Redeformen des Erzählers unterſcheidet. Rohler zeigt auch hier, daß er

.
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1 ) Über Maſſenpſychologie vgl. jegt Ehrlich a. a . D.
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nicht bloß Praktifer des Gerichtsjaales, ſondern auch des Lehrſtuhles ift.

Nur ſelten finden wir Anklänge an geflügelte Worte (vgl. I S. 27 :

„ Nichts iſt an ſich groß oder klein , ſondern nur der Vergleich macht es

dazu , ferner I S. 43 : Das Inland dürfe nicht ausländiſcher ſein als

das Aufland“ ) und noch ſeltener ſpielt ein Lächeln um den Mund des

Verfaffers (vgl. etwa I S. 290 III a. E., S. 430). Der Leſer foli nicht

um jeden Preis gefeffelt, ſondern erzogen , alſo auf eine höhere Stuſe

hinaufgezwungen werden, nur ungern ſteigt der Lehrer zu ihm hinunter.

Die bekannten Seltſamkeiten des Saßbaues, die man als „ Juriſtendeutſch"

zu bezeichnen pflegt, ſind durchweg vermieden . Wohl aber iſt an der

damit oft verwechſelten Notwendigkeit einer beſonderen Terminologie, die

jeder Technik und jeder Technologie eigen iſt , auch für die Rechtsanwens

dungslehre nicht bloß feſtgehalten, ſondern es iſt hier geradezu eine Fülle

von Neuſchöpfungen geliefert worden. Das Programm zur Bereicherung

unſerer Rechtsſprache durch minder gebräuchliche, zum Teil ſogar neu ges

ſchaffene Wörter , hat der Verfaſſer ichon früher entworfen (Enzyklopädie

S. 567). Vielfach handelt es fich freilich nicht bloß um neue Namen ,

ſondern auch um neue Begriffsbildungen . Solche Ausdrücke darf man

nicht aus dem Zuſammenhange reißen, der ſie in der Regel allein erklärt ,

wenn man nicht dem Verfaſſer unrecht tun will; darum ſei hier nur auf

ihre große Zahl hingewieſen und eine aufgeſtellte umfangreiche Liſte

der neuen Terminologien unterdrüdt. Dabei iſt es Kohler ſchließlich

doch nicht gelungen, mit deutſchen Ausdrüdenauszukommen und fich, wie

er wollte, von den antiken Schaßlaminern der wiſſenſchaftlichen Ausdrucs

weiſe unabhängig zu machen. So bezeichnet er z . B. die Zeit (II S. 348)

als ein ralogijdjes " Element , weil es die Berechnungen der Menſchen

durchfreuzt. Von „ Konſtruktion “ und „ Prinzipien “ war bereits die Rede.

Es iſt ficherlich ein tapferes Unternehmen , in fo großem Umfange

als Mehrer des Reiches unſerer Rechtsſprache aufzutreten . Ob die vielen

neuen Wortprägungen Kurswert erlangen werden, wird lediglich von der

Verbreitung des Werkes ahhängen. Jedenfalls fann es infolge dieſer

Redeweiſe troz ſeines vortrefflichen Wortregiſters nicht zum bloßen Nach:

ſchlagewerk herabfinfen . Wer es benußen will, wird ſich durch fleißiges

Studium mit ſeiner eigenartigen Aufdrucksweiſe genau vertraut zu machen

haben. Rohler wollte nicht ſammeln , ſondern fortſchreiten (Vorrede,

S. XII) .

Auf die unerſchöpfliche Fülle der Einzelheiten des gedankenreichen

Buches einzugehen , verbietet der enge Rahmen einer Geſamtdarſtellung.

Rüdblickend ſtellen wir feſt, daß das Werk zwar manche Ergänzung

verlangt, aber der Wiſſenſchaft weit mehr an Ergänzungen barbietet durch

den Reichtum ſeines Inhaltes an Auslegung gedanken , Lebensfenntniſſen ,

ſyſtematiſchen Neugeſtaltungen und Fortbildungen der Rechtsſprache.

Den Erfolg eines Werkes vorherzuſagen , geht über Menſchenkräfte

1
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hinaus. Die Aritik muß fich daher damit begnügen , hervorzuheben , daß

die wertvolle Schöpfung Sohlers für die wiſſenſchaftliche Berufsarbeit

ein unentbehrliches Hilfsbuch iſt, für den Studierenden , der ſie in ange

meſſener Weiſe ergänzt , höchſt förderlich , für den Praktiker , der ſich in

ihre Anordnung und ihre Ausdrucksweiſe einarbeitet , außerordentlich

brauchbar.

Ein großer Erfolg liegt ſchon darin, daß der Glaube des Verfaſſers

an ſeine Aufgabe große Schwierigkeiten weggeräumt hat. Freilich iſt ſeint

Empfinden nicht ohne einen herben Beigeſchmad. Er bellagt am Schluſje

(II S. 535) die Langſamkeit , mit der neue Anregungen durchfickern , und

ſchließt mit den Worten : Wer Frühling jät, der lebt in Winters Mühen. "

Wir ſehen freilich in feinem Werke feine Winterſaat , ſondern eine glücks

liche Sommerernte , die freilich erſt zur Hälfte gewonnen iſt. Überdies

find der Arbeitsgebiete des Verfaffers ſo viele, daß in ihnen die Hoffnungs

ſonne nicht untergehen kann. Und ſo wird denn wohl auch ſeine uner:

fchöpfliche Arbeitsluſt die volle Ernte unter Dach und Fach bringen.

Mit dieſem Wunſche ſcheide ich von ſeinem Werte , das mir ſelbſt

zum Lehrbuch geworden iſt.

Breslau , Juli 1906. Rudolf Seonhard.

.

XXII. Profeſſor Dr. Paul Dertmann. Das Recht

der Schuldverhältniſſe. Zweite völlig um:

gearbeitete Auflage . 8. (1041 S.) Berlin 1906 ,

Karl Heymanns Verlag .

Der rühmlich bekannte Kommentar von Oertmann iſt in ſeinem

neuen Gewande nahezu auf das Doppelte ſeines bisherigen Umfangs an:

gewachſen . Die erſte Auflage war noch vor dem Inkrafttreten des Gefeße:

erſchienen (1899). Der Verfaſſer ſtand damals vor der ebenſo ſchwierigen

wie reizvollen Aufgabe, in Hunderten von Einzelfragen Pfadfinder zu ſein ;

nicht im Streit gegebener Meinungen kritiſch Stellung zu nehmen , ſons

dern ſelbſt erſt den Boden für einen Meinungsaustauſch zu bereiten ; auf

Fragen zu antworten , die überhaupt erſt aufzuwerfen waren . Daß er

dieſer Aufgabe in trefflicher Weiſe gerecht geworden iſt, beweiſt der Erfolg :

Jeder, der fich feither mit Problemen aus dem Gebiet der Schuldverhält:

niffe befaßt hat, mußte Dertmann zu Rate ziehen, fein Buch iſt dem

Richter, dem Anwalt und dem wiſſenſchaftlichen Arbeiter gleich unents

behrlich geworden.

Bei der zweiten Auflage galt es vor allem , die Fülle der biếherigen

Judifatur und die Überfülle der Literatur heranzuziehen und zu der:

arbeiten . Der Verfaſſer hat das mit erſtaunlicher Arbeitöfraft in reichſtem

1
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Maße getan ; faſt alles irgendwie Erhebliche von Neuerſcheinungen kommt

in dem Kommentar am richtigen Plaße zur richtigen Geltung. Es muß

aber hervorgehoben werden , daß troß der peinlichen Gewiſſenhaftigkeit,

mit der zu jeder Frage alle Meinungsäußerungen zuſammengeſtellt und

kritiſch gewürdigt find, die Überſichtlich feit und die gerade bei einem Soms

mentar ſo wichtige Möglichkeit raſchen Findens durchaus nicht beein

trächtigt iſt.

Es galt aber nicht nur, Lüden auszufüllen und den Stoff zu er :

weitern , ſondern auch die bisher vertretenen Anſchauungen zu vertiefen,

auf ihre Haltbarkeit neu zu unterſuchen und zum Teil — fallen zu laſſen .

Daß der Verfaſſer auch vor leßterem ſich nicht geſcheut hat , betrachte ich

als ein beſonderes Verdienſt. Dertmann gehört nicht zit jenen Schrift:

ſtellern , die unter feinen Umſtänden jemals ſich ſelbſt zu widerſprechen

wagen und von vornherein entſchloſſen ſind , alle Argumente der Gegner

belanglos zu finden. An zahlreichen Stellen der neuen Auflage hat er

ſeinen Standpunkt gewechſelt und nirgends hatte ich dabei den Eindruc

einer reformatio in pejus. Und wenn mancher Leſer aus der Häufigkeit

folcher Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen erſter und zweiter Auflage den

Schluß zieht , daß auch dem beſten Kommentar nicht blind zu vertrauen

iſt, fondern in jedem Einzelfalle nod) eigenes Nachprüfen und Nachdenken

erforderlich bleibt , ſo iſt dieſe Wirkung nur eine erfreuliche.

Als einige Beiſpiele, in denen der Verfaſſer feine bisherige Unſicht

beſſeren Gründen geopfert hat, feien folgende Stellen hervorgehoben.

In Bemerkung 1 zu dem namentlich für Verſicherungsverträge

wichtigen § 331 gibt Dertmann ſeine bisherige Konſtruktion auf, wo:

nach dem Dritten , an den die Leiſtung nach dem Tode des Promiſſars

erfolgen ſoll , bis dahin wenigſtens ein bedingtes Recht und damit eine

Anwartichaft zukomme ; er erkennt ießt an , daß der Dritte vorher über

haupt noch kein Recht hat.

Das Privilegium des vorzeitigen Kündigungsrechte, das § 570 den

Beamten u . f. w. im Falle der „ Verfeßung “ gewährt , geſteht Dertmann

nun, bewußt über den Wortlaut des Gefeßes hinausgehend, im Gegenſaß

zur erſten Auflage, mit Recht auch ſolchen Staatsbeamten zu, die in den

Reichsdienſt oder in den Dienſt eines anderen Staates übertreten. Es wäre

von Intereſſe geweſen, hier auch die Stellung des Verfaſſers zu der zweifel

haften, meines Erachtens zu verneinenden, Frage kennen zu lernen, ob das

Kündigungsrecht des § 570 nur dann beſteht, wenn der Mieter ſchon zur

Zeit des Vertragsſchluſſes dem Areiſe der im Gefeß bezeichneten Perſonen

(Beamte u. f. w .) angehört hat. Vgl. D. Jur.3tg. 1906 S. 729 ff.

Zu § 793 (Bem. 3 c) wird in der zweiten Auflage , abweichend

von der erſten , die Frage verneint , ob durch Geſchäftsfähigkeit oder Ges

ſchäftsbeſchränkung des übrigens berechtigten Inhabers deffen Verfügungs:

berechtigung auegeldloffen wird. Daß Dertmann ( in Bem. 3 a) für

!
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die Verfügungsberechtigung den Saß aufſtellt : „ Sie iſt identiſch mit dem

Eigentum am Papier“ , beruht offenbar nur auf einem Verſehen , denn

ſeine eigenen Ausführungen ergeben, daß er das Gegenteil ſagen will.

Wenn der Verfaſſer in Bem. 4 e zu § 762 gegen das Reichsgericht

und gegen die herrſchende Meinung an ſeiner Anſicht feſthält, daß ein

Auftrag zum (nicht verbotenen) Spiel vollwirkſam ſei , jo kann ich ihm

nur zuſtimmen. -

Einzelne Anſichten des Verfaffers als bedenklich anzugreifen , halte

ich angeſichts der Trefflichkeit der Gejamtleiſtung hier nicht für angemeſſen.

Aber ich darf wohl für ſpätere Auflagert einige Fragen ſtellen , auf die

bisher das Werk noch keine Antwort gibt.

Z u nich ſt zu § 371 : Was iſt ein Schuldſchein ? Iſt es jede

Bereifurtunde über eine Forderung ? Iſt es auch ein bloßer ſogenannter

Empfangichein ? Die Frage hat wohl ihre praktiſche Bedeutung. Benkard,

Das Stadtſchuldbuch der Stadt Frankfurt a. M. (Berlin 1905) , z. B.

beſtreitet dem Empfangſchein, den das Schuldbuchbureau der Stadt Frant

furt dem Einlieferer von Schuldverſchreibungen ausſtellt, die Eigenſchaft

als Schuldſchein , weil er keine ſelbſtändige Verpflichtung der Stadt be:

gründe, ſondern nur die Übergabe der Wertpapiere beweiſe (a . a . D. S.52).

Sind wirklich nur ſolche Urkunden Schuldſcheine , die eine felbſtändige

Verpflichtung begründen ?

Sodann zu § 701 : Gibt es einen einheitlichen Begriff

der höheren Gewalt ? Man möchte faſt glauben, Dertmann wolle dies

annehmen. Er ſtellt ſich grundfäßlich auf den Boden der Ernerfchen

ſogenannten objektiven Theorie , wonach nur ſolche Ereigniſſe als höhere

Gewalt anzuſehen ſind, die ihren Urſprung außerhalb des Betriebskreiſes

des fraglichen Unternehmens haben. Dieſe Theorie iſt meines Erachtens

für die Haftung der Eiſenbahnen und für die Haftung der Gaſtwirte auch

die richtige. Aber es iſt mir doch bedenklich , wenn Dertmann ſagt:

„ Der Ausdrud Höhere Gewalt, der ſich im Bürgerlichen Geſetzbuch

noch findet in den $ $ 203 und 1996 , iſt nur eine ... Formel

für das Fehlen des Zuſammenhang zwiſchen den Betriebøgefahren und

dem eingetretenen Schaden .“ Ich glaube, daß der Begriff der „ höheren

Gewalt“ in den &$ 203 und 1996 aus einem ganz anderen Geſichtspunkte

betrachtet werden muß , als da , wo die Haftung der Eiſenbahnen oder

Gaſtwirte in Frage ſteht. Wo es fich, wie in den S$ 203 und 1996,

um Wahrnehmung von Rechtshandlungen innerhalb beſtimmter Friften

handelt, muß eine Theorie, die gerade von Fällen der Haftung von Be

triebsunternehmern aus einem obligatoriſchen Verhältnis auêgeht, derfagen ,

und muß das Moment der Betriebsgefahr aus der Begriffsbeſtimmung

völlig ausgeſchaltet werden. Da muß vielmehr ein ſubjektives Maß an.

gelegt werden und fann lediglich gefragt werden , ob die Verhinderung an

der Wahrung der Friſt bei äußerſter Sorgfalt mit den normalen Mitteln

M
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vermeidbar war oder nicht. Hier iſt die höhere Gewalt meines Erachtens

gleichbedeutend mit den Naturereigniſſen oder anderen unabwendbaren

Zufällen “, welche nach den beiden Prozeßordnungen (3PD. & 233, StPO.

$ 44) zur Wiedereinſeßung in den vorigen Stand wegen Friſtverſäumnis

berechtigen (vgl. meine Bem. 4 zu $ 203 bei Staudinger). Höhere

Gewalt bedeutet alſo wohl in den beiden Gruppen von Fällen etwas

Verſchiedene

Endlich zu $ 761 : Vermag die Erfüllung den Mangel der für

den Leibrentenvertrag vorgeſchriebenen Form zu heilen ? Die Frage iſt

recht zweifelhaft. Es liegt auf der Hand, daß die Verneinung unpraktiſch

und namentlich das dabei unausweichliche Ergebnis , daß die bereits ges

zahlten Raten grundſäßlich wieder fondiziert werden können , ein höchſt

unerfreuliches iſt. Andererſeits ſpricht aber für die Verneinung doch

entſchieden der Umſtand, daß das Bürgerliche Geſeßbuch einen allgemeinen

Grundſatz der Rondaleszenz durch Erfüllung nicht fennt und ein ſolcher

auch faum aus allgemeinen Erwägungen abgeleitet werden darf, nachdem

das Gefeß in einzelnen Fällen (S$ 313, 518, 766) die Heilung durch

Erfüllung ausdrüdlich vorſchreibt, in anderen nicht. Bejaht man die

Heilung durch Erfüllung, ſo wird ſich dieſe Wirkung jedenfals nur auf

das bereits tatſächlich Geleiſtete beziehen und nicht etwa angenommen

werden können , daß aus der Zahlung früherer Raten ein Recht auf

Zahlung weiterer Raten fich herleiten laſſe. Das iſt ohne weiteres klar,

wenn das Leibrentenrecht als eine Mehrheit ſuspenſiv bedingter Einzel

anſprüche konſtruiert wird. Es wird aber auch ſo entſcheiden müſſen,

wer mit Dertmann im Leibrentenrecht ein einheitliches Forderungsrecht

auf die fortlaufenden Raten erblickt. Wir ſtehen dann vor dem Fall, daß

ein Teil eines einheitlich zu denkenden Vertrages wegen Formmangels

nichtig , der andere infolge eingetretener Rondaleszenz wirtſam iſt. Dabei

geraten wir aber ſcheinbar in eine Rolliſion mit 139 ; denn es wird ſich

feineswegs in allen derartigen Fällen annehmen laſſen , daß das Geſchäft

pauch ohne den nichtigen Teil vorgenommen ſein würde“ . § 139 ſcheint mir

für Fälle teilweiſer Heilung durch Erfüllung überhaupt nicht recht zu paffen .

Freiburg i. Br. Erwin Riezler.

XXIII. Feſtgabe für Felix Dahn zu ſeinem fünfzig

jährigen Doktorjubiläum , gewidmet von

gegenwärtigen und früheren Angehörigen der Bres

lauer juriſtiſchen Fakultät . 3 Bände. Bd. I :

Deutſche Rechtsgeſchichte. Bd . II : Römiſche
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Rechtsgeſchichte. Bd. III : Recht der Gegen

w art. 8. (382, 106, 341 S.) Breslau 1905,

M. & $. Marcus. (Preis Mark 10, 3, 9. ).

Unter den 15 Abhandlungen , die in dieſer Feſtgabe vereinigt ſind,

beſchäftigen ſich zwei mit handelsrechtlichen Fragen : Ernſt Heymann

beſpricht die dingliche Wirkung der handelsrechtlichen Traditionspapiere,

Konnoſſement, Labefchein , Lagerſchein (Bb. III S. 133-241), Ernſt

Jacobi die Pflicht zur Berufung der Generalverſammlung einer Aktien:

geſellſchaft (Bd. III S. 243—267).

Die Arbeit Ernſt Heymanns bringt eine Förderung und Vers

tiefung , wie ſeit langem feine handelsrechtliche Monographie. Sie ſtellt

zunächſt die in der bisherigen Literatur vertretenen Meinungen zu drei

Gruppen zuſammen und unterſcheidet darnach eine „ abſolute" Theorie,

die auf Exner und Brunner zurückgeht, und die an die Begebung

des Traditionspapiers unabhängig von der Frage des Waren befizes bie

fachenrechtlichen Folgen anknüpft , eine von Hellwig und Matower

entwidelte , ſtreng relative" Theorie , die jachenrechtliche Wirkungen

nur inſoweit eintreten läßt , als der zu dieſem Eintritt nach allgemeinen

Rechtsgrundfäßen erforderliche Tatbeſtand bei der Begebung des Papiers

verwirklicht iſt, die daher insbeſondere an die Übergabe des Papiers höchſtens

die Wirkungen der Übertragung des mittelbaren Befißes der Ware knüpft

( fonach z. B. für die Verpfändung durch Konnofjementsübergabe die Ans

zeige an den Schiffer fordert , bei der Übereignung der mit dem Pfandrecht

des Verfrachters belaſteten Ware die Gutgläubigkeit des Erwerbers für

belanglos hält (§ 936 Utſ. 3 B.GB. u. a . ), endlich eine Repräſenta:

tionstheorie , insbeſondere von Schaps, facobi , Otto Gierte

vertreten , die zwar an die Übertragung des unmittelbaren Beſißes des

Papiers die dinglichen Wirkungen der Übertragung des unmittelbaren

Beſiges der Ware knüpft , aber nur , wenn der Tradent den mittelbaren

Beſiß der Ware hatte. Heymann entwickelt die Folgerungen der drei

Theorien bis in alle Einzelheiten und ſchließt fich ſodann der abſoluten

Theorie an. Er begründet fie (aus gewiß zutreffenden methodiſchen Grüns

den weniger durch den Wortlaut des Handelégefeßbucha, ala) durch die

Geſchichte des Inſtitute. Die geſchichtliche Darſtellung, die Heymann

gibt , knüpft , eine Anregung Brunners aufgreifend , an die traditio

cartae des Frühmittelalters an, die nicht nur für Immobiliar-, fondern

auch für Mobiliargeſchäfte verwendet wurde und eine Übertragung des

Sachbefißes nicht vorausjekte ; Heymann ſchildert fodann den Rüdſchlag

in der italieniſchen romaniſtiſchen Theorie, die die Übereignung per cartam

auf eine wirkliche Beſikübertragung zurüdzuführen ſuchte , in Anlehnung

an Biermann (traditio ficta ), aber mit Fug ſtärker als er die deutſch

rechtlichen Einflüſſe betonend. Er legt endlich dar, daß die dingliche Wirkung

1 1
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der Ronnoſſements begebung älter iſt als die romaniſtiſche Lehre, die aus

1.1 C 8, 53 die Inſtrumentaltradition entwicelt hat. Verfaſſer ftellt die

anſprechende Vermutung eines Zuſammenhangs zwiſchen dem Seewechſel

des Mittelalters, der Traditionskarta war , und dem Ronnoffement auf :

die Pfandklauſel mag aus jenem in dieſes übergegangen ſein . Daß noch

heute ein Fall echter traditio cartae fich erhalten habe (jo faßt Verfaſſer

die Begebung der Traditonspapiere auf), erklärt er aus der Präſentations

papierqualität dieſer Papiere.

Man wird dieſem geſchichtlichen Überblick in jedem Punkt Beifall geben

dürfen, ohne doch dem daraus für die abſolute Theorie gezogenen Schluß

zuſtimmen zu müſſen . Iſt auch die dingliche Wirkung des Ronnoſſements

nicht erſt durch die Lehre von der ſymboliſchen Tradition geſchaffen worden,

fo iſt ſie doch in der Folgezeit ſtets dieſer eingeordnet worden, und gerade

hieran knüpft unſer Recht an ; die Konſtruktion des Inſtituts aus der

alten traditio cartae wirft wie eine Rüdfehr zum Ausgangspunkt der

Enttvidelung, wie ein jäher Abbruch des geſchichtlichen Zuſammenhanges .

Unzählige Male iſt in der Theorie des usus modernus Pandectarum

und der durch ſie beeinflußten Gefeßgebung , aber auch ſchon vorher , die

Inſtrumentaltradition mit der Übergabe der Schlüffel (bald der Schlüſſel

übergabe zur Übereignung des Behältniſjee, bald der zur Übereignung der

derſchloſſenen Waren) zuſammengeſtellt worden (Biermann , Traditio

ficta S. 171 ff., 266 ff .), und die Verwandtſchaft der tatſächlichen Machi

des Schlüſſelinhabers mit der tatſächlichen Macht des legitimierten Sons

noffementsbeſißers liegt ſo auf der Hand, daß es begreiflich iſt , wenn ſie

lebendiges Rechtsbewußtſein geblieben iſt und die Urkunde uns als der

papierene Schlüſſel zum Lagerraum des Schiffers erſcheint (vgl . Gold:

ichmidt, Handbuch des Handelbrecht8 I 2. $ 73 zu Anm . 43). Freilich

ichiebt ſich zwiſchen den Konnoffementabefißer und feine Ware eine andere

Perſon, die feine unmittelbare Herrſchaftsbeziehung hindert, und die für das

Verhältnis des Schlüſſelbefißers zur Ware regelmäßig fehlt. Wenn dieſe

Zwiſchenperſon nach unſerem bürgerlichen Recht in der Regel Befißmittler

des Ronnoffemente befißers , dieſer alſo nur mittelbarer Beſißer der Ware

iſt, ſo liegt es doch im Sinne jener althergebrachten Gleichſtellung mit

dem Schlüſſelbefißer, den Zwiſchen befißer für einige Beziehungen, nämlich

für Verfügungen über die Ware , zu ignorieren und den unmittelbaren

Papierbeſißer zum unmittelbaren Sachbeſißer zu ſteigern. Gewiß wird

man heute die Traditionsfiktion oder die gdee, daß das Papier die Ware

repräſentiere, als unbehilfliche Technik einer mit einem ziemlich groben

Poffeffionskorpus arbeitenden Zeit verwerfen ; aber die Fiktions- wie die

Repräſentationsvorſtellung zeigt den Kern des Inſtituts meines Erachtens

trotz der Verſchleierung aufs deutlichſte : relativ , das heißt ſoweit Bers

fügungen über die Ware in Frage kommen , erſcheint der unmittelbare

Papierbeſißer als unmittelbarer Warenbeſißer, der unmittelbare Waren

1
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befiger als bloßer Beſikdiener. Die Relativität dieſer Unmittelbarkeit

des Befißes darf angeſichts einer Rechteordnung nicht wundernehmen , die

im Rahmen der möglichen tatſächlichen Beziehungen einer Perſon zu

einer Sache eine unendliche Füle feinft abgetönter Gebilde bietet , wie

die Befiklehre unſeres Bürgerlichen Gefeßbuches zeigt. Gerade die gee

ichichtliche Entwidelung, die Anknüpfung an die ſymboliſche Tradition,

dürfte daher am meiſten für die Theorie ( prechen , die Heymann als die

Repräſentationêtheorie bezeichnet. Nur ſcheint dieſe darin zu eng , daß fie

mittelbaren Beſiß des Papierbefißers an der Ware vorausſeßt , ſonach

fordert , daß der Schiffer oder Lagerhalter Beſikmittler ſei . Dafür fehlt

wohl jeder Unhalt : irgend ein Herausgabeanſpruch gegen den die Ware

beſißenden Schiffer oder Lagerhalter wird genügen, und die Urkunde wird

Traditionếpapier bleiben , auch wenn z . B. der Schiffer fich durch Unters

ſchlagung in einen Eigenbeſißer verwandelt. Heymann wil – in

folgerichtiger Durchführung der abſoluten Theorie — weitergehen und die

Traditionspapierqualität auch fortbeſtehen laſſen , wenn der Schiffer den

Befiß aufgibt oder unfreiwillig verliert , wofern nur kein Dritter traſt

guten Glaubens das Eigentum an der Ware erwirbt. Allein gerade dieſe

Folgerung mahnt zur Vorſicht gegenüber feiner Theorie : das Traditione:

papier verbrieft einen Herausgabeanſpruch gegen den Ausſteller, nicht gegen

Dritte , es iſt ein Schlüſſel nur zum Warenlager des Schiffers oder Lagers

halters . Wer gegen einen Dritt beſiker klagen will, mag einen abgetretenen

Beſigentziehungeanſpruch des Schiffers oder einen eigenen Befiß: oder

Eigentumsanſpruch ausüben , feinesfalls hat er aber einen Anſpruch aus

dem Papier. Es wäre feltſam , wenn durch eine Übergabe des Papiers

ein von dieſem unabhängiges Recht mit übergehen ſollte. Heymann

ſucht ſeine Unnahme auf $ 648 HHB. zu ſtüßen ; mit Recht führt er aux

(S. 229) , daß wenn der prävenierende Inhaber eines Konnoſjements:

exemplars z . B. nur ein Pfandrecht hat, der Inhaber eines anderen Erem:

plars daneben Eigentum oder ein anderes Recht haben und geltend machen

kann, da dieſe Rechte nur zum Nachteil des Prävenienten nicht

ausgeübt werden können . Allein , wenn er hieraus weiter ſchließt, daß

dieſe Hechte auch jeßt noch , nachdem der Schiffer den Beſiß verloren hat ,

durch Konnoſſementsbegebung übertragen oder belaſtet werden können, die

dingliche Wirkung des Konnoſjements alſo den Befiß des Schiffers übers

dauere , ſo iſt dieſe Folgerung , der auch Jacobi neueſtens ( Das Wert:

papier als Legitimationsmittel 1906 S. 86) vorbehaltlos zuſtimmt, meines

Grachtens abzulehnen . Denn & 648 ſpricht nur von der Geltendmachung

derjenigen Sachenrechte, die durch Konnoſjementsbegebung zu Gunſten

dritter Perſonen begründet waren , bevor der Schiffer die Ware dem

Prävenienten aushändigte ; aber er ſagt nichts darüber, in welcher Weiſe

Sachenrechte nach dieſem Zeitpunkte begründet werden können.

Von den Einzelfragen , die der Verfaſſer behandelt, ſei cine heraus.

1
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gegriffen: die Verpfändung von Waren , über die mehrere Konnoſſements:

exemplare außgeftellt find. Nach Beymann genügt zur Verpfändung

die Übergabe eines Eremplars ; allein da nach HGB. & 645 der Schiffer

an den legitimierten Präſentanten auch nur eines Exemplarz die Ware

zu verabfolgen hat, ſo bleibt in der Hand des Verpfänders , der ein Erem:

plar behält, dieſelbe tatſächliche Macht zurück, die der Eigentümer eines

Weinkellers hat , wenn er von mehreren gleichen Schlüſſeln nur einen

dem Pfandgläubiger übergibt , die anderen zurüdthält. In beiden Fällen

iſt kein Pfandrecht entſtanden . Die gegneriſche Meinung tritt ficher vom

Standpunkt der Repräſentationstheorie, aber auch von dem der abſoluten

Theorie aus in Widerſpruch mit den Prinzipien unſeres Bürgerlichen Gefeß:

buches , das eine Verpfändung nicht zuläßt, bei welcher der Verpfänder eine

pofitide Einwirkungemacht auf die Pjandſache behält . Für eine Durch

brechung dieſes Prinzips, die möglich wäre, iſt ein Beweis nicht geführt.

Daß im Handel eine echte Verpfändung (nicht eine bloße Sicherheitsüber:

eignung) durch Übergabe eines von mehreren RonnoſjementSeremplaren üblich

ſei, ſo daß man vielleicht an ein vom bürgerlichen Recht abweichendes Handels

gewohnheitsrecht denken könnte, iſt bisher nicht feſtgeſtellt. Im Gegenteil

hat auf Anfrage die am Ronnoſſementshandel meines Wiſſens meiſt be:

teiligte Berliner Bank die Übergabe des full set als Vorausſeßung der

Pfandnahme angegeben .

Von den zahlreichen Streifblicken , die Heymann nebenher auf

andere Rechtsmaterien wirft, ſind nachdrücklich ſeine gedankenreichen Aus

führungen über den mittelbaren und den Erbenbeſit (S. 153-160) her:

vorzuheben.

Ernſt Jacobis Abhandlung über die Pflicht zur Berufung der

Generalverſammlung einer Attiengeſellſchaft behandelt ein ſeit der Reichs

gericht& entſcheidung vom 3. Mai 1902 (Sachi. Arch . XII S. 726 ) oſt

erörtertes Thema . Der 27. Deutſche Juriſtentag (1904) hatte , dem An:

trage Riefjer folgend , die Streitfrage , tann die Einberufung einer

Generalverſammlung im Intereſſe der Geſellſchaft erforderlich iſt " , dahin

beantwortet , daß der Vorſtand (oder Aufſichtsrat) fie nach einem

pflichtmäßigen Ermeſſen im Rahmen der Sorgfalt eines ordentlichen Ge :

ichäftemannes je nach Lage des einzelnen Falles und unter Berüdrichtigung

aller Intereſſen der Geſellſchaft zu entſcheiden " habe. Mit Recht erachtet

Jacobi dieſen Standpunkt für richtig, aber er verſucht eine ſchärfere

Umgrenzung. Meines Erachtens iſt hierzu ein Bedürfnis nicht vorhanden,

und die Löjung, die Jacobi vorſchlägt, wird ebenſowenig alen möglichen

Konſtellationen gerecht und entbehrt ebenſoſehr des Beweiſes, wie dies bei

den Löſungsverſuchen ſeiner Vorgänger der Fall war. Der Verfaſſer unter:

icheidet, wie vor ihm ſchon Karl Lehmann u. a . , mit Grund die Frage,

wie ſich der Vorſtand gegenüber einer „ Weiſung “ der Geſellſchaft zu ver:

halten habe , von dem Fall, wo eine Weiſung fehlt . Für jene Frage

I
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erachtet er, den Ausführungen Behmanns mit Recht folgend, den § 665

B.GB. durch die Vermittelung des § 27 A65. 3 B.GB. für entſcheidend: Der

Vorſtand, der von Weifungen abweichen will, hat die Generalverſammlung

zu berufen , außer wenn Gefahr im Verzug iſt und er die Genehmigung

vermuten darf. Dasſelbe foli, ſo fügt Jacobi neu hinzu, gelten, wenn

der Vorſtand zwar von den Weiſungen nicht abweichen „ will “, aber ein

folches Abweichen der Geſellſchaft vorteilhaft " wäre . Richtig iſt hieran

gewiß, daß der Vorſtand fich nicht unbedingt auf die ihm erteilten Wei:

jungen als auf ein unerſchütterliches Geſetz ſtüßen darf , ſondern unter

Umſtänden ſelbſt auf ihre Abänderung hinwirken muß. Aber ſchwerlich

muß er dies in jedem Falle, in dem die Abweichung von der Weiſung

vorteilhaft iſt: Jacobi felbſt ideidet , in Widerſpruch mit ſeiner abs

ſchließenden Formel (S. 265), auf S. 258 den Fall aus, in dem die Ge:

nehmigung durch die Generalverſammlung aus beſonderen Gründen als

ausgeſchloſſen zu betrachten iſt. Freilich werden das ſeltene Fälle ſein,

denn nach Jacobis Meinung genügt es zur Nichtberufung nicht, daß

der Vorſtand den derzeitigen Willen der Majorität (bei der Weiſung ſtehen

zu bleiben) kennt , da die Möglichkeit, daß die Aktionäre fich umſtimmen

laſſen, gegeben iſt (S. 262). Allein auch abgeſehen hiervon geht es gewiß

zu weit, wenn dem Vorſtand für jeden Einzelfall der Nachprüfung der

ihm erteilten Weiſungen auf ihre Zwedmäßigkeit hin zur Pflicht gemacht

und er damit zu einer Kontrollperſon gegenüber den Generalverſammlungs

beſchlüſſen erhöht wird.

Ebenfowenig erſcheint die Löjnng glüdlich, die der Verfaſſer für den

Fall vorſchlägt, in dem eine Weijung an den Vorſtand fehlt : hier jei die

Generalverjammlung ſtets dann und nur dann zu berufen , „wenn Vers

hältniſſe eingetreten ſind, die Maßnahinen nahe legen , zu denen ein Bes

ſchluß der Generalverſammlung notwendig iſt oder die doch ſolchen Maß :

nahmen wirtſchaftlich gleich oder ſehr ähnlich ſind.“ Das dürfte zu eng

und zu weit fein ; es laſſen ſich auch ſonſt Fälle denken , in denen das

Intereſſe der Gefellſchaft die Anhörung der Generalverſammlung gebietet ;

und umgekehrt : wenn etwa ein ſtarker Kapitalverluſt die Herabſeßung des

Grundfapitals als erwägen wert oder naheliegend" erſcheinen läßt , der

Vorſtand aber nicht glaubt, daß die Generalverſammlung ſolche Qerabfeßung

beſchließen tverde, oder auch nur daran zweifelt , ſo iſt nicht einzuſehen ,

weêhalb die koſtſpielige Einberujung einer Generalverſammlung durch das

Intereſſe der Gefellſchaft erfordert“ ſein ſollte ($ 253 Abj. 2 des Handelés

geſetzbuch ).

Die Formel Jacobis läßt auch die Frage der Geheimhaltung

eines Geſchäftsplans unbeachtet: dieſelbe Maßregel, die der Vorſtand nur

nach Zuſtimmung der Generalverſammlung würde vornehmen dürfen , wenn

an der Geheimhaltung des Planes kein Intereſſe beſtände , wird er ge:

gebenenfalls eigenmächtig dann vornehmen dürfen, wenn eine Publikation

1
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des Planes alles verderben würde. Hier eine feſtere Formel zu finden ,

als die des Juriſtentags erſcheint nicht wohl möglich.

Endlich und vor allem iſt gegen Jacobi (wie ſchon gegen Nehm

und Simon) ein methodiſches Bedenken geltend zu machen . Wenn $ 253

Abj. 2 HGB. anordnet , daß die Generalverſammlung „ außer den im

Gefeß oder im Geſellſchaftsvertrag ausdrüdlich beſtimmten Fällen zu bes

rufen “ iſt, „ wenn das Intereſſe der Geſellſchaft es erfordert , “ jo läßt es

fich nicht rechtfertigen , dieſen legten Fall, der neben die geſeßlichen und

ſtatutariſchen Fälle tritt , aus dieſen Fällen heraus und mit ihrer Hilfe

zu erflären . Gerade dies tut aber der Verfaſſer.

Berlin . Profeſſor Martin Wolff.

XXIV. Reinhard Heynen. Zur Entſtehung des

Kapitalismus in Venedig . [71. Stück der

von Brentano und Loß herausgegebenen Mün

chener Volkswirtſchaftlichen Studien .] 8. ( 127 S.)

Stuttgart und Berlin 1905 , f. 6. Cotta’ſche

Buchhandlung Nachfolger.

Werner Sombarts , Moderner Kapitaliếmus" hat manden“

Widerſpruch aus volkswirtſchaftlichen und juriſtiſchen Streifen hervor:

gerufen. Insbeſondere ſeine Theorie, daß vor dem 13. Jahrhundert

auch in den ſpäteren Handelsſtädten nicht aus dem „allein vorhandenen “

Krämerhandel die großen Vermögen hervorgegangen ſeien , ſondern aus

dem angeſammelten Vermögen der Grundbeſigers, aus Grundrenten, At

kumulation- und Plantagenwirtſchaft , hat zunächſt Veranlaſſung zu dem

Buche Jakob Strieders , „ Zur Geneſis des modernen Rapitalismus “,

Leipzig 1904, gegeben, worin aus den Steuerbüchern von Augsburg

für dieſe Stadt die Unrichtigkeit der Sombartſchen Behauptung

nachgewieſen wurde, vgl . auch Nugliſch , .Zur Frage nach der Ent

ſtehung des modernen Rapitalismus “ , in Conrads Jahrbüchern III. Folge,

Bd . XXVIII S. 238 f. , v . Below , „ Die Entſtehung des modernen Ra

pitalismus " , in der Hiſtor. Zeitſchr. N. F. BD . LVII S. 432 f. und

Häpfe , ,,Die Entſtehung der großen bürgerlichen Vermögen im Mittel

alter “ , in Schmollers Jahrb. Bd.XXIX S.235 f . Auf Anregung Bren:

tanos hat Heynen für die älteſte in Betracht kommende Handelsſtadt,

Venedig, den gleichen Nachweis zu führen geſucht. Er zeigt zunächſt an

der Hand der Geſchichte dieſer Stadt , daß weder die landwirtſchaftlichen

Erträgniſſe noch die ſtädtiſche Grundrente geeignet waren, zur Anſamm:

lung von Kapitalien zu dienen , ſchon weil Venedig ſtets eines ſtarken

.
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Imports von Lebensmitteln benötigte (S. 1—24). So blieb nur der

Handel als einzig bedeutende Erwerbsquelle übrig . Ausdehnung und

Bedeutung dieſes bandels im 9. und 10. (S. 24–41) und ſodann im

11. und 12. Jahrhundert wird geſchildert (S. 42–65). Dann folgt

in zwei Kapiteln (S. 65–121) die Darſtellung ſeiner inneren Organi

ſation mit Schilderung eines Handels- und Reedereibetriebs im 12. Jahr

hundert“ (Kap. 5, S. 86–121) . Ein Schlußkapitel gibt die theoretiſche

Zuſammenfaſſung (S. 121–124) .

Im Mittelpunkt der Arbeit ſteht das Recht der Kommenda in Vene

dig. Gerade die Kommenda hatte Sombart , ausgehend von laſtigs

Konſtruktion einer „ einſeitigen Arbeitsgefellſchaft “, als Beweis für den

handwerksmäßigen Charakter des Handels jener Zeit hingeſtellt (BD. I

S. 182) . Der Geldbefißer ſtehe noch außer jedem Sonner mit der Handels:

tätigkeit , bie Sache eines techniſchen Arbeiters fei. Dieſer Auffaſſung

bin ich bei einer Darſtellung der deutſchen Verhältniſſe (Urch. f. bürgerl.

Recht . XXV S. 148) entgegengetreten. Heynen zeigt für Venedig

das Daſein des Kapitalismus, Zujammenbringung erheblicher Rapitalien

durch kapitaliſtiſchen Geiſt, insbeſondere in der Schilderung der Tätig

feit des Reeders Mairano im 12. Jahrhundert. Vgl. ießt Kretſch

mayr , Geſchichte von Venedig (1905) BS . I Kapitel 5 und dazu

Simonsfeld in der Beilage zur Allg. Ztg . 1906 S. 60 .

Was nun die Darſtellung der Kommendaverhältniſſe anlangt, ſo

ſtüßt fich der Verfaſſer nur auf die deutſche Literatur , während ihm

die neueren italieniſchen Arbeiten unbekannt geblieben ſind. So kommt

es , daß er die Urkunden von S. Zaccaria des von ihm benugten

Staatsarchives in Venedig (busta 24-26) als durchaus ungedrudt ers

achtet und im Anhang den „ älteſten erhaltenen Collegantia -Vertrag “

vom Auguſt 1073 abdruct. Dieſe Urkunden und andere des gleichen

Staatsarchivs find aber nicht nur von E. Besta (Il diritto e le legge

civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo , zuerſt erſchienen

im Ateneo Veneto, Jahrgang XX Bd. II S. 290 f. , insbeſondere Jahr

gang XXII Bd . II S. 219 f. , dann 1900 als beſonderes Buch) und von

Adolfo Sacerdoti (Le colleganze nella pratica degli affari e

nella legislazione veneta in den Atti del Reale Istituto veneto di

scienze , lettere ed arti Bd . LIX 2. Teil S. 1–45) ausgiebig benußt

worden , ſondern lekterer hat auch einen erheblichen Teil des Materials

im Anhang (S. 20—45) veröffentlicht, darunter auch den von Heynen

abgedructen Vertrag, den ich übrigens auszugsweiſe auch icon in meiner

Kommenda (S. 42) nach einer Abſchrift Wüſtenfelds mitgeteilt hatte ;

der Abdruck Sacerdotis ſcheint allein korrekt zu ſein .

Von Kommendaarten kommen in Venedig in Betracht die Rogadia

und die Collegantia . Hinſichtlich der erſteren gibt Verfaſſer meine

Deutung als die Bezeichnung für einſeitige Rapitalbeteiligung wieder
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( S. 77 Anm . 2), nennt fie aber zweifelhaft, da auch Collegantia im

Sinne einſeitiger Kommenda gebraucht wird. Tatſächlich iſt die Frage

ſehr beſtritten und Bosco Ž. B. (Partecipazione ed accomandita

nella storia del diritto italiano in den Studi e documenti di storia

e diritto, Jahrgang XX S. 205 f. , beſonders 220) erklärt, daß zur Zeit

nicht angegeben werden könne, worin der Unterſchied beſtehe. Ich benuße

die Gelegenheit zu wiederholter Prüfung an der Hand der neueren Lite

ratur. Die urſprünglich von Manin (in Venezia e le sue lagune

1848 S. 53) geäußerte Anſicht, Rogadia und Collegantia ſeien identiſch ,

wird zwar noch von Frederico Ciccaglione (Il contratto di

commenda nella storia del diritto italiano in Il Filangieri 1886

S. 383 f. , vgl . S. 401 ) und merkwürdigerweiſe auch von Sacerdoti

(a . a . D. S. 3) geteilt, aber gerade die von leßterem veröffentlichten Bes

ichlüſſe des Maggior consilio 31 den Statuten von 1242 (a . a . D.

S. 41–45) zeigen den Kampf für die Collegantia gegen die Rogadia

ſo heftig , daß beides nicht identiſch fein kann , wie fich noch ergeben

wird. Nun hat mir A. Arcangeli (La commenda a Venezia

specialmente nel secolo XIV in Rivista italiana per le scienze

giuridiche Bd . XXXIII ( 1902) S. 107 ff.) den Vorwurf gemacht, ich

hätte, nachdem ich einmal den Unterſchied zwiſchen den beiden Kommenda

arten entwickelt hätte , ihn mit Gewalt auch auf Venedig übertragen

(S. 125) . Schon Max Weber (Zur Geſchichte der Handelsgeſell

ſchaften im Mittelalter 1889, S. 29 Anm. 27) hatte mit Rückſicht auf

1. III . c . 3 der Statuten an meiner Auslegung gezweifelt und eher an

das Kommiſſionsgeſchäft gedacht, auch Goldſchmidt (Univerſalgeſchichte

S. 258 und Anm. 85) hatte ein Fragezeichen gemacht: Die Kommenda

vielleicht vom Standpunkt des Nehmers , Bittgeſchäft ? Dennoch habe

ich nichts zurückzunehmen und gerade die neueren Veröffentlichungen

ſcheinen meine Deutung als richtig zu beſtätigen. Ausgehend von dem

Zwange der wirtſchaftlichen Verhältniſſe hatte ich in der Kommenda

(S. 23) gezeigt, wie man zuerſt nur gelegentlich und für einzelne Reiſen,

ſpäter immer allgemeiner einem Verwandten oder Freunde , der ſelbft

die Reiſe machte, die eigenen Waren kommendierte, d . h. „ anvertraute

im eigenen Intereſſe des Gebers “ , wobei der Kommendatar den Auftrag

ganz unentgeltlich (vgl. ausführlich S. 99-100) erfüllte oder in ehren

voller Weiſe am Erfolg des Unternehmens beteiligt wurde : Für Deutſch

land „Stumpanie und Sendeve“ im Arch. f. bürgerl. Recht, Bd. XXIII

S. 2 und ebenda Bd. XXV S. 147 : Fälle reiner Gefälligkeit.

Demgegenüber wird bei der Societas durch beiderſeitige Rapital:

einlagen ein Geſellſchaftsvermögen gebildet, das dann von dem einen

Geſellſchafter (jelten von beiden ) negoziiert wird. Dieſes Sachverhältnis

zeigten ſämtliche mir bekannte Collegantia-Urkunden : A gab zwei Drittel

des Rapitals, B ein Drittel und die Arbeit, der Gewinn wurde hälftig
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geteilt (Kommenda S. 41 f. und S. 110 Anm. 2) . Da nun auch der

Name Collegantia ſchon im venezianiſchen Staatsrecht die Gemein:

ſchaftlichkeit bezeichnete (Rommenda S. 93) , ſo konnte an der Bedeutung

nicht wohl gezweifelt werden . So kam ich, allerdings wie Sclopis

meint, per via di eliminazione (S. 222) auf die Bedeutung der Ro.

gadia, wobei ich hervorhob , daß fie meiſt nur als gelegentlicher Auf:

trag gegenüber von Verwandten und Frcunden erſcheint. Nun gibt

Bertaldo in feinem Splendor Venetarum civitatis consuetudinum

(vgl. über Autor und Wert, ein Vademekum für Juriſten aus dem

Anfang des 14. Jahrhunderts, Enrico Besta im Nuovo Archivio

Veneto Band XIII 1 (1897) S. 109—133 die jedenfalls zutreffende

Definition : „ Rogadia est habere receptum tam in denariis quam

in rebus ab aliqua persona ad emendum aliquid vel vendendum

et comparandum et ad dampnum et ad utilitatem rogantis per

sonae, pro qua ad aliquem locum portatur sine utilitate portantis. “

Mit dieſer Definition ſtimmt die von Beſta felbſt gegebene (Il diritto

e le leggi in Ateneo Veneto XXII 2 (1899, S. 230) überein und

auch Arcangeli ichließt fich ihr an (a . a . D. S. 126) . Hiernach

nimmt bei der Rogadia der auswärtë tätige Venezianer auf Erſuchen

eines anderen deſſen Ware oder Geld auf deſſen Riſiko und zu deſſen

Nußen mit ſich fort genau, wie ich ſelbſt es angenommen hatte.

Damit ſtimmt auch das noch immer ſehr ſpärliche, neu beigebrachte

Urkundenmaterial überein . Beſta erwähnt eine Urkunde vom April

1161 (a . a . D. S. 230 Anm . 1 ) , in der bezeugt wird, daß Jacobus

Venerius und Fußcari Malaza cinen Sad „ de setis de ca

ballo “ gemeinſam hatten und daß Venerius von Fuscari , deſjen

Hälfte ad portandum da Constantinopoli in Creta e quindi in

Alessandria per rogadiam erhielt . Die von Arcangeli (S. 127 )

hierher gerechnete Urkunde aus dem Anhang Sacerdotis von 1233

enthält keine Bezeichnung des Rechtsgeſchäfte, überhaupt zu wenig Tat :

fächliches, ſcheint aber eher in das Gebiet des Seedarlehens zu gehören.

Die von Arcangeli felbft mitgeteilte von 1366 (a . a . D. S. 158) ent:

hält zwar auch keine Benennung und der Traktator muß das Geld auf

eigene Gefahr nach Famaguſta tragen , dort hat er es aber anzulegen

und auf Gefahr des Gebers heimzubringen . Iſt ſo das Urkunden:

material noch immer wenig beweiſend , ſo gilt das Gegenteil für die

Gefeßgebung, obwohl gerade fie mir entgegengehalten worden iſt.

Zur Zeit als die erſten Statuten erlaſſen wurden , befand ſich

das Recht der Rommenda in Venedig ſchon in einer Umbildung. Früher

war es vor allem von der Sitte beherrſcht worden . Die Urkunden

beriefen ſich auf ſie: secundum morem , vgl. bei Beſta ( a . a . D.

S. 222 Anm . 5) , die Statuten ſelbſt ſprechen in Kapitel II , 2 von

Ausnahmen , de quibus volumus secundum consuetudinem obser

I
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væri antiquam , und in Kapitel III, 1 von more solito. So regelte

die Sitte auch die gelegentliche Mitnahme fremder Güter auf die

Handelsreiſe , ohne daß man der öffentlichen Beurkundung des Real

kontrakts bedurfte. Hierin lag aber eine doppelte Gefahr. Die ganze

Handelspolitik gerade Venedigs – wie ſpäter der Hanja – mußte

dahin gehen, ſtrenge zu verhüten , daß fremdes Kapital fich einſchleiche,

und wie im Norden die ſtändigen Verbote eingeſchärft wurden , Güter

der Fremden nicht in Sendeve zu führen (Kumpanie und Sendede

S. 18) , ſo mußten gleiche Erwägungen in Benedig zu einer Begünſti

gung der Collegantia mit urkundlicher Offenlegung der beiderſeitigen

Anteile führen. Dazu drängte auch die Rückficht auf tunlichſte Ver:

hütung von Unterſchleifen. Trug der Traktator, ohne daß es offen

kundig war, noch die Rommenden anderer Perſonen, fo war die Feſt

ſtellung der Auslagen, des Gewinnes und bei der Seegefahr des Ver

luftes ſehr erſchwert, unlautere Handlungen waren ſehr leicht möglich.

So beginnt die Regelung der Statuten von 1242 damit (Aap.1 ), für

die Collegantia die urkundliche Feſtſtellung und ihre Folgen bei Verluſt

des Gutes zu ordnen. Das 2. Kapitel : quod qui receperit alicuius

bona, sive in rogadiam sive in collegantiam , suo creditori ex

primat ordinatim, qualiter investiverit, vendiderit et egerit enthält

das Gebot der Rechnungslegung für beide unterſchiedene Arten : , qui

alicuius bona receperit sive in rogadiam sive habuerit in colle

gantia .“ Für die rogadia wird das bona alicuius recipere hier ſpeziell

gebraucht; ſchon die Historia ducum (Simonsfeld in den Monum.

Germaniae Scriptores XIV) ſpricht von dem concedere pecuniam ad

lucrandum (Beſta a. a . D. S. 223 Anm. 2) . Das 3. Kapitel foli

nun nach Arcangeli S. 121 und 125 den Beweis erbringen , daß

Collegantia auch die einſeitige Rommenda bedeute . Die Stelle lautet :

De collegantiis qualiter eorum proventus dividi debeant ... Cen

semus quoque de collegantiis observandum, ne ille qui ab aliquo

pecuniam , ut cum ipsa lucretur , acceperit , nihil in collegantia

mittat, sed usque ad tempora statuta cum pecumia accepta pro

certans quartam partem vel quantum in carta continebitur, sibi

teneat de proventu. Reliquas vero partes simul cum capitanea more

solito dare debeat creditori. Meiner Auffaſſung nach wird hier ein

urſprünglich für die einſeitige Rommenda in fraft geweſener Rechtsjak

auf die collegantia ausgedehnt. Hierfür ſpricht wieder die Bezeichnung

pecunia, ut cum ipsa lucretur, das quoque am Eingang, die für die

einſeitige , nicht aber für die doppelſeitige Kommenda übliche quarta

pars, weshalb für den gegenwärtigen Zwed , vel quantum " beigefügt

wird, die Erwähnung der alten Sitte, endlich die ganze Redaktion,

welche in der jeßigen Regelung dem Sinne nach erfordert : in alia colle

gantia mittat, während man früher einfach verbot, das zum Handel

Zeitſchrift für Handelsrecht. BD. LVIII.
41
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gegebene Geld in eine collegantia zu ſteden. Dann beſagt die Stelle:

es ſei auch bei der collegantia zu beachten, daß derjenige, welcher Geld

zum Handel erhalten habe, es nicht in eine collegantia einlegen dürfe.

Viel intereſſanter aber ſind in dieſer Hinſicht noch die von Beſta

und Predelli herausgegebenen älteren Statuten (Nuovo Archivio

veneto, nuove serie t. 1 (1901] S. 1 f.) . Auch hier ſchon für colle

gantia und Seedarlehen das in den Statuten von 1242 lediglich bei

behaltene Beſtreben nach formeller Feſtſtellung (Nr. 30—33, S. 222

bis 223) . Dagegen wird für die rogadia (Nr. 35, S. 224) beſtimmt:

Si dedisti per rogadiam aliquid alicui et coniuncxisti te

illi in aliqua parte (man fieht, wie früh das partiariſche Ele

ment auftritt) , et dedisti in loco illo ni quo demoratus est per

XXX dies et quesivisti illi rogadiam tuam , dann tann ſpäter

teine Rechenſchaft mehr gefordert werden , weil angenommen wird, daß

die rogadia zurückgegeben iſt. Hier alſo eine Rechtsvermutung für

formloſe Rückgabe. Aber dieſe Beſtimmung iſt in die ſpäteren

Statuten nicht mit übernommen worden.

Den Kampf zwiſchen beiden Arten zeigen weiter ſehr deutlich die

von Sacerdoti a. a. D. S. 41 f. veröffentlichten Deliberazioni del

Maggior Consiglio sulle colleganze. Hiernach wird vorgeſchrieben :

Es ſoll die Einnahme aus der collegantia gleich groß ſein wie die des

tractator de sua comunali racione , foweit fie mit grober Münze

gekauft ift. 1262. Ein Benezianer, der Collegantien zum Handel außer

halb des Golfes empfangen hat , darf ſie nicht andern übergeben , um

nach Venedig zurückzukehren oder dort zu bleiben, ſondern muß hinaus.

ziehen cum avere suo et suorum collegantum (hier tritt der Begriff

der collegantia ganz klar hervor) . 1266. Im Jahre 1271 wurde be

ftimmt, daß Collegantia-Urkunden nur für zwei Jahre und nicht mit

tendo et remittendo von Privaten, ſo z . B. Urkunde b 5, 1179 bei

Sacerdoti, (anders für Rektoren und gewiſſe andere Beamte) er

richtet werden dürfen ; 1293 wurde dies ,wegen der inzwiſchen erreichten

größeren Schnelligkeit der Schiffe “ wieder aufgehoben und ausdrücklich

beſtimmt, das havere colligantium dürfe destinari et redestinari.

Nach einer Vorſchrift von 1272 durften von Venezianern in Akkon

Collegantia-Urkunden für Venedig und ſein Gebiet nur vor einem

venezianiſchen Notar unter Zeugnis der baiulus und der Räte errichtet

und Güter von Fremden für Venedig nicht angenommen werden. 1275 und

1276 wurde vorgeſchrieben , daß jede rogadia, collegantia etc. in gleicher

Weiſe an den Ausgaben zu beteiligen iſt, abgeſehen von 50 Pfund, die

jeder Kaufmann im ganzen frei tragen darf; über dieſe Summe darf

ein Guthaben nicht in rogadia, ſondern nur in collegantia auf min

deſtens den vierten Teil des Erlöſes genommen werden, mit Ausnahme

von Platten, Perlen und Steinen. Endlich wurde von 1279 ab be
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ſtimmt, daß überhaupt niemand ſeine collegantia einem anderen übers

geben oder eine ſolche für einen anderen in fremdem Namen übernehmen

dürfe, abgeſehen von Fällen bezeugter Krankheit und bei nächſten Ber:

wandten ; dieſe Beſtimmung wurde aber 1288 widerrufen. In allen dieſen

Beſtimmungen iſt immer nur von cartae collegantiae, nie von cartae

rogadiae die Rede. Die von Sacerdoti veröffentlichten Urkunden

enthalten, ſoweit von collegantia die Rede iſt (a) Nr. 2, 4 , 6 , b) Nr. 1 ,

7, 11 ; 8 iſt nur Quittung über Rüdgabe des Reſtes eines verlorenen

Rapitals) wie ſämtliche früher unterſuchten (vgl. auch Beſt a a. a. D.

S. 224 ) die Zuſammenlegung eines Kapitals durch beide Beteiligte nach

dem Muſter accepi 200 et ego iactari 100 und Teilung des Erlöſes

zur Hälfte oder sicut iactavimus (a) 2 und Beſta a. a. D. S. 226

Anm. 4). Eigentümlich und ſcheinbar für Arcangeli ſprechend iſt

a ) 6 aus dem Jahre 1138. Der Schwiegerſohn empfängt von der

verwitweten Schwiegermutter 1000 2. in collegancia ,,et ego nichil

iactavi adversum te“, „ Que omnia“ muß er drei Jahre laborare auf

Gefahr der Geberin, der Erlös wird zur Hälfte geteilt. Hier liegt aber

offenbar eine abſichtliche Anwendung der Collegantia - Formel auf einen

fremden Tatbeſtand vor ( et ego nichil ! ), das Geld der Schwiegermutter

enthielt vielleicht den Teil der Tochter bezw . des Schwiegerſohng. Beynen

erwähnt die Urkunde als Beiſpiel der rogadia ; wenn Schaube, Fan

delsgeſchichte der romaniſchen Völker (1906) S. 110/111, unter Berufung

auf dieſe Urkunde die commenda als Unterart der societas maris auf

faßt, ſo widerſtreitet dem die geſchichtliche Entwickelung. Von den übrigen

Urkunden iſt a) 1 collegantia (50 : 25) ohne es zu ſagen, b) 6 und 9 find

einſeitige Kommenden gegen Beteiligung zu ein Drittel bezw. ein Viertel.

Auch für das prestitum , das Seedarlehen, welches şeynen S. 75 f.

beſpricht, geben die Urkunden bei Sacerdoti Beiſpiele (a) 5, 7 und 10,

b) 2 und 4), indem teils das Kapital in erhöhtem Betrage zurüd

bezahlt wird (für 200 je 250 oder 286) teils 25 Prozent per Jahr

(de quattuor quinque) feſt vereinbart werden oder nur der zurüdzu:

zahlende Betrag feſtgelegt wird (B eſta a. a. D. S. 220 ).

Die Compagnia behandelt Heynen als offene Handelsgeſellſchaft

mit folidariſcher Saftung der Teilnehmer. Beſta (a. a. D. S. 228)

ſpricht von Zuſammenbringung des Kapitals einer kaufmänniſchen

Unternehmung, deren innere Beziehungen fich nach den Hegeln der

fraterna compagnia zu regeln ſchienen. Zweifellos kommen Fälle vor,

die an dieſe fich anlehnen. So die Urkunde a ) 9, von 1150 bei Sacer

doti , wo beide Teilhaber Rapital von verſchiedenem Betrage zuſammen

legen , an getrennten Drten tätig find und alles nach Verhältnis ihrer

Einlage erwerben. Daneben findet ſich auch eine Compagnia (Urt. b)

3 1. c. von 1174), wo nur von der Einlage des einen die Rede iſt, der

fie im Hauſe des anderen zu halten hatte ( , et nullum socium de

1
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suprascripto habere tibi mittere ," bgl. oben) und gleichzeitig von

legterem ein Darlehen nahm .

In einer 3. Urkunde endlich (b) 5 von 1179) wird wieder das

Kapital zuſammengeſchoffen , beide Teilhaber handeln an verſchiedenen

Orten und „potestatem habere debebamus tollere de habere alterius

ad nomen et proficuum atque periculum istius compagniae ita quod

nos ambo de ipso debito coequales debitores esse debebamus ad

appagandum et persolvendum illud . "

Zu der von Heynen erwähnten Ankerleihe wäre noch Beſta

S. 217 und die in Anm. 5 angeführte Urkunde von 1108 zu ver

gleichen (ein Genoſſe hatte daran 2 sortes , zwei je 1/2, einer hatte

3 partes, und einer 2 partes) ; ob hiernach pars und sors verſchieden

waren , wie beynen meint, iſt zu bezweifeln .

Für das 5. Rapitel find nicht alle vorhandenen Urkunden Mairanos

benußt, wie wir nach Beſta und Sacerdoti fehen . 3. B. zu S. 98

fehlt eine Urkunde vom Juli 1166 (Darlehen an Domenico Belli,

f . Beſta S. 222 Anm. 2) ; zu S. 113 iſt zu erwähnen die Heuerung

eines Matroſen vom Januar 1278 gegen 100 veroneſiſche Pfund, zahl:

bar nach Abſchluß der Reiſe unter Haftung von Schiff und Ladung,

zu S. 99 nach Beſta S. 220 und 221 2c.; wenn Heynen Anm. 2

meint, der Zweck des Darlehens ſei unklar, ſo zeigt Beſta S. 220,

daß der contractus „ par finem das Seedarlehen iſt ; vgl. Beſt a und

Predelli Nr. 33 der alten Statuten : si per finem recipit homo

havere etc.

Zweibrüden . Dr. Silberſchmidt.

XXV. Dr. jur. Karl Haerle. Der şeuervertrag

der Schiffsmannſchaft und der Schiffs

offiziere nach ſeiner privatrechtlichen

Seite. 8. (VIII und 139 S.) Tübingen 1906,

Verlag von J. C. B. Mohr. (Preis Mark 3.60 .)

Der Verfaffer behandelt ſeinen Gegenſtand nach Voraufididung

eines kurſoriſchen Überblick über die geſchichtliche Entwidelung ( 1

S. 1–6) in 7 Paragraphen über den Begriff des Feuervertrages

(S. 7-19) , über ſeine Form und fein Verhältnis zur Anmuſterung

(S. 20—25), über die Pflichten des Schiffsmannes (S. 26–45 ), über

die Rechte des Schiffsmannes (S. 46—80), über die Beendigung des

Heuervertrages und ſein Verhältnis zur Abmuſterung (S. 81–108),

über Beſonderheiten des Seuerbertrages der Schiffe offiziere ( S. 109 bis

115) und über Geltendmachung der Anſprüche aus dem Feuervertrage
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( S. 116-122). Zum Schluß (§ 9 S. 123—129) folgt eine Ver

gleichung des Feuervertrages mit dem Dienſtvertrag des BGB. und

dem gewerblichen Arbeitsvertrag. In § 10 (S. 130–139) wird an

hangsweiſe eine kurze Darſtellung des Heuervertrages nach engliſchem

Recht gebracht.

Wir können die Arbeit des Verfaſſers als eine eingehende, fleißige

und klar geſchriebene Darſtellung dieſes wichtigen und eigenartigen , der

monographiſchen Behandlung wohl werten Dienſtvertrages des Seerechts

begrüßen . Freilich , galt es einmal, eine Monographie über dieſen

immerhin beſchränkten Gegenſtand zu liefern , dann hätte er

meines Erachtens auch nach allen Richtungen hin erſchöpfend behandelt

werden ſollen. Wie der Titel hervorhebt, beſchränkt ſich ſtatt deſſen der

Verfaſſer auf die privatrechtliche Seite des Verhältniſſes. Es wird ab

geſehen (S. 19) von den disziplinarenund obrigkeitlichen Befugniſſen

des Kapitäns und des Seemannsamtes, die ſtrafrechtlichen Beſtimmun

gen werden nur geſtreift. Die polizeilichen Beſtimmungen des zweiten

Abſchnitts werden nur kurz bei der Erörterung der An- und Abmuſterung

beſprochen . Dagegen find die prozeſſualen Vorſchriften der Seemanns

ordnung in die Darſtellung einbezogen. Man ſieht, daß die Grenzen

hier ziemlich willkürlich geſteckt ſind, wie ſich denn überhaupt die

öffentlichrechtliche und die privatrechtliche Seite des Verhältniſſes in

der Darſtellung nicht gänzlich werden trennen laſſen.

Innerhalb dieſer ſelbſtgezogenen Grenzen hat der Verfaſſer eine

eingehend ſyſtematiſche Darſtellung des Rechts der Seemannsordnung

gebracht. Überall iſt zu den hervorgetretenen Streitfragen in ein:

fichtiger und maßvoller Weiſe Stellung genommen, ohne daß mir frei

lidh irgendwo aufgeſtoßen wäre, daß der Verfaffer durch neue Gefichts

punkte die Kontroverſen gefördert hätte, der in ſeinen Ergebniſſen ver

ſtändigerweiſe vor allem bemüht iſt, den Bedürfniſſen des praktiſchen

Lebens gerecht zu werden. Indeffen wird nicht immer der innere Zu

jammenhang der einzelnen Beſtimmungen des Gefeßes durchſchaut. So

kommt es (S. 34 f.) nicht zu einem vollen Verſtändnis für den Gedanken

gang, der fich durch die SS 34–41 Seemannsordnung zieht. Vgl. dazu

Matthaei in dieſer Zeitſchrift BD. LVI S. 435 ff., dagegen Hanfa

1906 S. 135 ff. und Pappenheim , Handbuch des Seerechts II,

S. 460 ff. Auf S. 35 ſcheint mir das Verhältnis des § 42 zum $ 68

Seemanngordnung nicht richtig gefaßt . Legterer Paragraph räumt dem

Reeder das Recht ein, den Heuervertrag nach beendeter Reiſe auf eine

kurze Spanne Zeit zu verlängern. § 42 dagegen beſtimmt, daß das

Ende des Heuerverhältniffes auf die Verpflichtung, bei der Verklarung

mitzuwirken, teinen Einfluß hat . Für die Anſprüche aus § 42 46.2

haftet daher der Reeder unbeſchränkt (was nichts beſonderes iſt) und

dem Schiffsmann ſtünden hier , nimmt man es genau, Schiffsgläubiger

1

.
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rechte nicht zu. Fehlfam iſt die Behauptung auf S. 52 oben , daß

die Portoauslagen , welche nach § 46 Abſ. 3 Saß 2 einem Deutſchen

gegenüber der Reeder zu tragen hat, bei einem Ausländer von der Staats

kaffe getragen würden . Offenbar wird hier der Unterſchied zwiſchen

Gebühren und Erſaß von Auslagen überſehen .

Sein geſunder Sinn für das praktiſche Bedürfnis verläßt den

Verfaſſer auf S. 29 , wo ohne zwingenden Grund der Rüdtritt nach

§ 32 Abſ. 2 Seemannsordnung für eine empfangsbedürftige Willens

erklärung erklärt wird. Dgl. Pappenheim , Handbuch II S. 453.

Zur Frage, inwiefern die vorgeſchriebenen Eintragungen in das Schiffs

tagebuch vom Kapitän eigenhändig zu beſchaffen find, hat Verfaffer auf

S. 34 die Ausführungen in dieſer Zeitſchrift Bd. LV S. 203 ff. nicht

mehr berücfichtigt. Leider -klebt in dieſer Frage auch Pappenheim,

Handbuch II S. 576 Note 1 am Wortlaut des Gefeßes.

Methodiſch berkehrt erſcheint mir das Beſtreben , die Befugniſſe aus

$ 58 Seemannsordnung zu einem beſonderen Privatrecht des Schiffs

mannes auf Seetüchtigkeit des Schiffes zu hypoſtaſieren . Den Schiffs

mann ſchüßt in dieſer Beziehung $ 513 HGB. , $ 618 BGB. u. a . Wo:

hin jenes Beſtreben führt, zeigen die wunderlichen Kontroberſen, bon

denen auf S. 64 berichtet wird. Freilich wird das Seemannsamt nur

einzuſchreiten haben, wenn die Vorausſeßungen des § 58 cit. vorliegen.

Iſt das aber der Fall im Augenblick, wo die Beſchwerde eingeht, dann

kann die Entlaſſung der Beſchwerdeführer das Seemannsamt nicht hins

bern, der zuläſſig eingelegten Beſchwerde Fortgang zu geben.

Äußerlich hätte der Verfaffer ſeinen Stoff etwas überſichtlicher

geſtalten ſollen. Sein Beſtreben nach ununterbrochen fortlaufender

Diktion der Darſtellung, ſein damit zuſammenhängendes Vermeiden von

Verweiſungen auf Fußnoten oder dgl. , vor allem der gänzliche Ber:

zicht auf jedes äußere Hilfsmittel, die Einteilung des Stoffes zu tenn:

zeichnen , werden bei einer wiſſenſchaftlichen Abhandlung und Unter :

ſuchung allermaßen am Plaße fein . Hier wo das Ganze im weſent:

lichen hinausläuft auf eine Paraphrafe des Gefeßes, auf eine Darſtellung

des gegebenen Stoffes, wird dieſe Art des Verfaſſers dem Gebraud bes

Buches in der Praxis nicht förderlich ſein .

Hamburg. Oberlandesgerichtsrat Brodman n .

.

1

XXVI. 1. Profeſſor Dr. Arnold Langen , Privatdozent

an der Univerſität Münſter. Die Kreations

theorie im heutigen Reichsrecte. 8 .
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( XI und 146 S.) Berlin 1906, Carl Heymanns

Verlag.

2. Dr. Ernſt Facobi , Profeſſor in Münſter i.W.

Das Wertpapier als Legitimations

mittel. [Bd. XIV Heft 1 von Fiſchers Abhand

lungen zum Privatrecht und Zivilprozeß des

Deutſchen Reiches.] 8. (I und 90 S.) München

1906, C. Ş . Bedſche Verlagsbuchhandlung.

Eine zuſammenfaſſende Beſprechung der beiden oben genannten , von

Gelehrten derſelben pochichule derfaßten Schriften rechtfertigt fich nicht

nur durch ihre Beziehung auf dasſelbe Stoffgebiet, die Wertpapiere des

bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts , ſondern namentlich auch das

durch , daß die beiden Autoren in der Stellungnahme zu fremden Anſichten

gerade einander zum Teil zuſtimmend, im weſentlichen aber gegenfäßlich

kritiſieren. Ermöglicht wurde trotz des ungefähr gleichzeitigen Erſcheinens

der Werte dieſe wechſelſeitige Polemik dadurch , daß Facobi über die

Wertpapiere bekanntlich bereits 1901 eine Abhandlung veröffentlicht hatte

(Bd. VIII Heft 1 der Fiſcherſchen Sammlung, damals Verlag von Guſtav

Fiſcher in Jena ), auf die Sangen genauer (beſonders S. 9-18 , aber

auch z. B. S. 25, 33 f., 57 f. , 92 f.) eingeht, und daß das I. Kapitel der

Langenſchen Schrift ſchon etwas früher in BD. XXVII des Archivs für

bürgerliches Recht (Berlin 1906 S. 161–195) veröffentlicht worden war

( unter dem Titel : „ Erkennt das Bürgerliche Geſetzbuch bei Inhaberſchuld :

verſchreibungen die Kreationstheorie an ? “) , ſo daß hierauf wiederum

Jacobi in ſeiner ießigen Schrift (insbeſ. S. 25 ff.) Rüdricht nehmen

konnte.

Dieſes I. Kapitel des langenſchen Wertes (S. 1-35) betrifft die

Stellung des Bürgerlichen Gefeßbuches zur Kreationstheorie bei Inhaber

ichuldverſchreibungen “ und ſucht unter Betämpfung (§ 1 S. 1-18) der

dieſe Konſtruktion ablehnenden Anſichten eben von Jacobi , ſowie von

Cordes ") und auch von 6. D. Sehmann ), deffen idhließliche Auf:

faſſung 3) nicht unbedingt klarliegt , des weiteren (§ 2 S. 18—35) nach:

zuweiſen , daß das Bürgerliche Gefeßbuch ſelber der Kreations- und nicht

der Vertragstheorie huldigt. Alsdann prüft Kapitel II ( S. 36——70)

die Beziehungen zwiſchen dem Rechte an der Schuldberſchreibung und der

Berechtigung aus ihr und kommt zu dem nach langens Anſicht auch

.

1 ) Begriff und Arten der Wertpapiere mit beſonderer Berüdſichtigung

des Bürgerlichen Geſetzbuches; Rieler Diſ . 1898 .

2) Rehmann, Zur Theorie der Wertpapiere, Marburg 1890.

3) Vgl. die Angaben bei langen S. 3 .
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im Gefeße felber zum Ausbrud gelangten Ergebnis, daß (8 3 S. 36–49 )

aus dem einſeitigen, nicht empfang&bedürftigen Rechtsgeſchäft, als welches

langen die Ausſtellung der Urkunde betrachtet, nur der Eigentümer der

Urkunde (nicht der bloße Inhaber) forderungsberechtigt werde und zwar

mit dem Augenblide des Eigentumserwerbes , welcher als zweite Voraus.

feßung für die Entſtehung des ganzen Schuldverhältniffee zur Ausſtellung

der Urkunde hinzufommen müſſe; dem ſei ſo (8 4 S. 50—63) nicht bloß

bei Eigentumserwerb durch Übertragung , ſondern auch bei anderen Er :

werb modi wie Fund, Aneignung, Erfißung, Verarbeitung , ſofern wenigſtens

hier ſchon vorher ein Forderungsrecht aus der Urkunde beſtanden hatte ;

das Geſagte habe aber (8 5 S. 63–70) nicht zit gelten bei den ohne die

erforderliche ſtaatliche Genehmigung aufgegebenen Schuldverſchreibungen,

bei den Orderpapieren mit Blantoindofjament, bei den bloßen Legitimations:

und Inhabermarken , bei amortiſierten oder auf einen beſtimmten Namen

umgeſchriebenen Verſchreibungen. Das III. Kapitel (S. 71–114 ) ift

der Frage gewidmet, ob dieſe nach langen für die Inhaberſchuldverſchrei

bungen vom Gefeß adoptierte Kreations- und Eigentumstheorie auch bei

ſonſtigen Wertpapieren anderen Charakters ($ 6 S. 71–83) begegne,

namentlich (§ 7 S. 83—99) beim Wechſel und den im HGB. § 363 ^)

genannten Orderpapieren , ſodann (§ 8 S. 99—106) bei Orderaktien und

bei Reichsbanfanteilſcheinen und endlich (§ 9 S. 106—114) bei den einer

gefeßlichen Spezialregelung unterſtehenden Reftapapieren (Anweiſung, Refta

wechſel, vinkulierte Namenaktie) ; langen kommt zur Bejahung dieſer

Frage betreffs der zuerft (S. 99 ff.) beſprochenen Papiere, zur Verneinung

betreffs der Reichabanfanteilſcheine (S. 103 ff.) und der Reftapapiere mit

gefeßlicher Spezialregelung (S. 106 ff.), insbeſondere weil hier das Ver:

tehrsbedürfnis und die Verfehrêanſchauung, in denen Sangen die Haupts

gründe zur Rechtfertigung der Kreationstheorie erblidt , nicht ausſchlag:

gebende Bedeutung befäßen. – 3m IV . Kapitel (S. 115–146) wird aus

den Ergebniſſen der vorangehenden Kapitel eine praktiſche Folgerung in

der Richtung gezogen ") , daß die Lehre von der Geſchäftefähigkeit und

den Willensmängeln nach der Streationstheorie " geprüft wird , wobei

langen natürlich (§ 10 S. 115–121) zu der Konſequenz gelangt , es

feien nicht die Grundfäße des Bürgerlichen Gefeßbuches über die Verträge,

ſondern die über einſeitige , nicht empfangsbedürftige Willenserklärun

anzuwenden ; hieraus zieht er dann die Einzelfolgerungen für Mängel in

der Geſchäftsfähigkeit des Ausſtellers ($ 11 S. 121–124) bezw. in der

Übereinſtimmung von Willen und Erklärung ( 8 12 S. 124–134) und

-

17

1

4) Nicht ganz genau iſt es , wenn langen S. 93 a. E. Lagerſcheine

ich lecht hin erwähnt .

5) Es erinnert mich dies an § 75 S. 575 ff. meines Syſtems der

Verſchuldensbegriffe (München 1905) , wo auf anderem Gebiete

ähnliche Folgerungen zu prüfen waren.
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(§ 13 S. 135-141) für den Einfluß von argliftiger Täuſchung und

Drohung; in einem Anhang paragraphen (§ 14 S. 141-146) wird ich ließ

lich noch der Einfluß einer rechtswidrigen causa auf die Gültigkeit ab:

ftrakter Wertpapiere " geprüft. – Dem eigentlichen Werke geht ein kurzes

Vorwort (S. V , VI), ein Inhalteverzeichnis (S. VII - IX ) und ein Sites

raturverzeichnis (S. X, XI) voraus .

Die Sangenſche Schrift macht einen ruhigen, fachgemäßen Eindruc

und man wird geneigt fein®) , fich ihrer mit der herrſchenden Meinung

im weſentlichen übereinſtimmenden Grundauffaffung und damit auch den

Einzelheiten ) anzuſchließen .

Einen ganz anderen Charakter als die langeniche hat die

Jacobiſche Abhandlung: Sie iſt weit mehr als jene mit Polemit gefüllt

und hat die (S.1) ausgeſprochene Tendenz, fich mit Angriffen auseinanderzu:

feßen, welche das ältere Facobiſche Wert inzwiſchen (außer durch langen

a.a .D.insbeſondere durch Pappenheim in der Krit. Viertelj.Schr. XLIV

S. 334 ff.) erfahren hatte ; daneben nimmt Jacobi zu einigen Erſchei :

nungen Stellung , betreffs derer dies in dem Werke vom Jahr 1901

verſäumt worden war (namentlich Hellwigiche Schriften ) und prüft

die Konſequenzen nach , die inzwiſchen von Heymann in der Feſtgabe

für Dahn (Breslau 1905) aus ſeiner Theorie gezogen find; gelegent

lich findet fich aber auch noch andere Polemit , z. B. gegen Schulße,

Treuhänder (Zena 1901).

Der Entwidelung dieſes Programms und einer kurzen Bemerkung

über den Begriff Wertpapiere iſt § 1 (S. 1 p.) gewidmet ; ihm folgt eine

gleichfalls furze Bemerkung (§ 2 S. 3—6) über den „ Rechtsſchein nach

der Zeffion bei allen Wertpapieren" mit Repriſe und Durchführung des

Leitmotive, daß nicht das Wertpapier allein , ſondern die mit ſeinem Be

fiße verbundene Legitimationswirkung – der „ Nechte ſchein " 8) der

6) Ebenſo inzwiſchen auch Dertmann , Recht der Schuldverhältniſſe,

2. Aufl. ( Berlin 1906) S. 884 a . E. (auf deſſen gegen Jacobi

gerichtete Bemerkungen S. 885 dieſer in der vorliegenden Schrift

noch nicht eingeht ).

7) Zu Einzelheiten möchte ich folgende Notizen machen : Bei den Auß:

führungen zu S. 20 ff. bezw . 128 f. hätten Verfaſſer noch B.GB.

$$ 1393, 1815, 2117 und Einf.Gel. zum B.GB. Art. 100 , 101,

112 bezwo. B.GB. SS 328 ff., 784, 816 zur Verfügung geſtanden .

Bedenklich ſind die Schlußbemerkungen der Anm. 34 und 345,

fowie der Ausdruck „ freiwillig erfülbar“ S. 142 a. E. und S. 144

Unverſtändlich iſt es mir, wie ſich Verfaſſer S. 57 a. E.

bei einem durch Zerſchneiden faſſierten Papier die Beſeitigung der

Vernichtungếmerkmale vorſtellt. Zu Anm. 232 wegen Wechſel

ordnung Art . 74 und zu S. 119 wegen der replicatio doli ge

neralis vgl. mein S.636 Anm . 5 erwähntes Werk S. 209, 210

und S. 465, 467. Intereſſant iſt, was Anm . 318 a. E. über

fich vielleicht bildendes Reichsgewohnheitsrecht angedeutet wird.

8) Dieſer Ausdruck iſt inſofern unvorteilhaft gewählt, als man ohne

a . E.

1

-



638 Literatur.

1

Rechtsgrund dafür iſt, daß die Wertpapiere die Rechtsausübung gewähren

(dies fomme dem Inhaber des Papiers auch nach der Zeffion des Rechts

zu gut , ſofern nicht durch Übergabe des Papiers die Begitimation des

Sebenten fich in eine ſolche des Zeffionars berwandelt ; eine Ausnahme

beſteht betreffs des Reſtakonnoffements, HGB. § 659 Ab . IV ). Nuna

mehr beſprechen SS 3-8 genauer die Bedeutung dieſes „ Rechtsſcheins der

ichriftmäßigen Wertpapiere " und zwar wird zuerſt (§ 3 S. 6—21) der

Gedanke der Legitimationsfunktion des Papiers unter Polemit gegen Paps

penheim dem Gedanken der Verkörperung des Rechtes im Papier als

Erklärung für die mit den Wertpapieren verbundenen Rechtserſcheinungen

entgegengeſtellt ; hierauf ($ 4 S. 21—23) wird kurz hervorgehoben , daß

die Berechtigung, welche dem Papierbefißer nach Maßgabe des Papiers

zuſteht, nicht nur bezüglich der Inhaberpapiere und der techniſchen Drder

papiere ( Wechſel, KGB. $ 363 ) anzunehmen fei, ſondern – gegen Della

wig auch bezüglich der Orderpapiere des B.GB. Sodann wird die

Bedeutung des Rechtsſcheins vor der Begebung geprüft und zwar im

einzelnen (8 6 ') S. 23—52) bei den Jnhaberſchuldverſchreibungen (Polemit

gegen Langen) und insbeſondere ( 7 S. 53 f.) bei den in $ 795 B.GB.

erwähnten , ſowie (8 8 S. 54-56) bei den techniſch indoſjablen Orders

papieren ; darauf ( 8 9 S. 56–66) wird die Bedeutung des Rechtsſcheins

beim Vollgiro zu Intafiozweden beleuchtet und endlich (§ 9 S. 66—86)

aufgeführt (namentlich gegen Heymann) , es ſei nicht richtig, auch die

dingliche Wirkung der Traditionspapiere als Wirkung der Legitimations

kraft des Papiers aufzufaffen. – Der Schrift geht ein Inhaltsverzeichnis 10)

(S. I) voran ; ihr folgen ein Quellenregiſter 11 ) (S. 87), ein alphabetiſches

Regiſter (S. 88 f. ) und Berichtigungen 1 ) und Nachträge (S. 90).

Es iſt wegen der Anappheit des mir zur Verfügung geſtellten

-

.

nähere Renntnis deffen , was Jacobi darunter verſtanden wiſſen

will (nämlich Anſchein eines Rechts) eher geneigt ſein möchte,

zu glauben , es ſei damit ,, Schein“ im Sinne von Urfunde ges

meint, alſo in dem auch im Sprachgebrauche des B.GB. (ogl.

mein oben S. 636 Anm . 5 erwähntes Wert S. 488 Anm . 4) vor:

herrſchenden Sinne. Vgl. auch insbeſondere die Wendungen bei

Jacobi S. 8 3. 14 v. u. („ Herſtellung des Rechtsſcheins“ ) und

S. 47 3. 4 v. o. („ ein vom Recht mit beſonderen Wirkungen aus:

geſtatteter Rechtsſchein “), wogegen namentlich die ſehr häufig begeg

nende Wendung „den Rechtsſcheinfür ſich haben “ unmißverſtändlich iſt.

9) 3c zitiere die Paragraphenzahlen wie bei Facobi im Text , wo

$ 5 fehlt, während ſie im Inhaltsverzeichnis fortlaufen ( bis $ 9).

10) Inhaltsverzeichnis und Text divergieren auch betreffs der überſchrift

zu § 5/6 ( bei“ bezw . der“) .

11) Hier fällt es auf, daß die neue ZPO. vom 17. Mai 1898 , die

neue KD. vom 20. Mai 1898 datiert iſt.

12) Hier muß es aber zu S. 32 ſtatt Zeile 5 Zeile 6 heißen und zu

S. 63 wohl der Indoſſatar“.
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Raumes leider ausgeſchloſſen, in dieſem Referate genauer auf den anregens

den Inhalt der beiden Abhandlungen einzugehen , zumal bei dem apolo

getiſchen Weſen der Jacobiſchen Schrift vor Erörterung ſeiner Replit

zuerſt die Einwendungen der Gegner und zu deren Verſtändnis zuvor die

Ausführungen in gacobi erſtem Wert vorgetragen werden müßten.

Aber das eine mag immerhin geſtattet fein, nämlich wegen der Meinungs:

berichiedenheiten 18), die gerade zwiſchen unſeren beiben Autoren beſtehen , wenig.

ftens die Streitpunkte als ſolche anzudeuten. Langen und Jacobi ſtreiten

ſich im einzelnen namentlich über folgende Fragen : ob , wie Jacobi

meint (vgl. ießt Jacobi S. 25) und Sangen ( S. 10 ) bezweifelt, zu

Gunſten eines gutgläubigen dritten Erwerbers anzunehmen ſei , daß fich

der Ausſteller durch einen Vertrag mit dem erſten Nehmer des Papiers

verpflichtet habe, und wer überhaupt unter dieſem erſten und dritten Er

werber im Jacobifchen Sinne zu verſtehen ſei ; ob auch Facobi nicht

ohne eine Fittion austomme (Bangen S. 14 ff., Jacobi S. 44 ff.),

eine ſolche aber gegenüber der Bangenſchen Rreation theorie harmlos

ſein würde (langen S. 31 f. , Sacobi S. 41 ff .); ob folgende Bes

ſtimmungen des Bürgerlichen Geſekbuches für die eine oder für die andere

Anſicht ſprachen : $ 793 (2angen S. 19, 27 , Jacobi S. 26 f. , 31 , 34 ),

$ 794 Ab . II (Bangen S. 17, Jacobi S. 35 ff .), SS 795 f., 1822

Nr. 9, Einf.Gel. zum BG. Art. 174 F. ( angen S. 20 ff., Jacobi

S. 28 ff.); zu weffen Gunſten die Materialien in Anſpruch genommen

werden könnten (Langen S. 25 f. , Jacobi S. 32 ff.); ob die Krea

tionstheorie den Vorzug habe , einfach und ungekünſtelt zu ſein und den

Verkehrsbedürfniſſen zu entſprechen (Bangen S. 35, Jacobi S. 48 f.)

und ob fie fich hiſtoriſch begründen laſſe (langen S. 35, Jacobi

6. 49 ff.).

In der äußeren Erſcheinung unterſcheiden fich beibe Schriften info :

fern ſehr erheblich , als die faſt doppelt ſo umfangreiche Sangeniche fehr

forgfältig ausgefeilt und insbeſondere beinahe ganz druckfehlerfrei 14 ) ift,

während bei Jacobi eine Unzahl von Druckfehlern und ſonſtigen Unge

nauigkeiten begegnet 15). Stiliſtiſch ſind beide Werke gleich gewandt und

im ganzen durchaus einwandfrei.

Kiel , im Juni 1906. Weyl.

.

a. A.

13) An einigen Stellen lenkt Jacobi ein , bezw . berichtigt feine frühere

Auffaſſung oder Formulierung; vgl. S. 32 , 43 a. E., 52 Anm. 3.

14) Vgl. nur kleine Interpunktionsmängel S. 3 3. 17 a. E. , S. 99

3. 5 d. u . , S. 136 a. E., ſowie Anm . 261; ferner Anm. 105

Infonſequente Bilder S. 18 Mitte und S. 82 3. 3.

15) Neben dem in Anm. 9–12 Bemerkten und neben vielen fich von

ſelbſt erklärenden Druckfehlern und fehlenden bezw. überflüſſigen

Interpunktionszeichen vgl. etwa, daß S. 67 3.7 das Wort

„durch " , S. 64 3. 7 das Wort „ nicht“ zu ſtreichen iſt und daß

S. 60 3. 3 v. u . einige Worte fehlen.
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XXVII. Paul Stiel , Doktor der Rechte. Der Tat:

beſtand der Piraterie nach geltendem

Völkerrecht unter vergleichender Berückſichtigung

der Landesgeſeßgebungen . (Staats- und völkerrecht

liche Abhandlungen, herausgegeben von Dr. Georg

Jellinek und Dr. Gerhard Anſchüß, Pro

feſſoren der Rechte in Heidelberg . Bd. IV, Heft 4.]

8. (XIII und 117 S.) Leipzig 1905, Verlag von

Duncker & Humblot.

Für die Bedeutung des Gegenſtandes auch mit Bezug auf den in

dieſer Zeitſchrift gepflegten Zweig der Rechtswiſſenſchaft mag ein Hinweis

über Geſchichte und Verbreitung der Piraterie bei Goldichmidt, Unis

verſalgeſchichte des Handelsrechtes 3. Aufl. 1891 S. 27 N. 36, 37, S. 117

N. 73 genügen. Praktiſch ſpielt die Piraterie heutzutage kaum eine Rolle.

Dies erkennt der Verfaſſer ſelbſt an. Sie iſt infolge der Überwachung

der Meere durch die Kriegsſchiffe aller ziviliſierten Nationen in entlegene,

aus phyſikaliſchen oder ethnographiſchen Gründen ſchwer zugängliche Ges

genden zurüdgedrängt, wo fie in Verbindung mit Strandraub oder Flußs

piraterie ein im Vergleich zu vergangenen Zeiten nur noch fümmerliches

Daſein friſtet. Immerhin ſind die von den Staaten der Völkerrechtsgemein

ſchaft zu verwirklichenden Rechtsfolgen der Piraterie als Abſchredungsmittel

wichtig, und dieſe würde „ alsbald wieder auſleben , wenn die Kanonen

einmal nicht mehr drohen “ (S. 25) .

Die große , vom Verfaſſer auf die Unklarheit über die Erkenntnis

quellen zurückgeführte Zerfahrenheit, die in der Lehre vom Tatbeſtande

der Piraterie herrſcht" (S. 29) , hat ihn zu ſeiner eingehenden Interſuchung

umſomehr gereizt, als auch von Martiş (dem auf dem Widmungsblatt

mit Recht der Zoll dankbarer Verehrung abgeſtattet wird) nur den Grund

faß aufgeſtellt hat, daß die feefahrenden Nationen ſich zur Repreſſion der

unter dem Namen der Piraterie begriffenen Tatbeſtände verpflichtet

erklären ; gerade hierdurch hat er zur Feſtſtellung des Umfanges der Rechte

und Pflichten der Staaten heraußgefordert. Dieſer Umfang iſt umſchrieben

durch das (nur von Albert 3orn mit eigenartigen Gründen beſtrittene)

Recht zur Auſbringung von Piratenſchiffen und ihre als Rechtsfolge der

Piraterie anzuſehende Denaturalifierung, durch die Pflicht zur Feſtnahme

und die Befugnis zur Durchſuchung piraterieverdächtiger Schiffe, während

eine Ausdehnung der Rechtsfolgen dahin , daß Schiffe, die feinem Staate

angehören, der Piraterie verdächtig ſind oder nach Analogie der Piraten

ſchiffe zu behandeln wären , mit Recht abgelehnt wird. Flaggenlofigkeit

allein begründet nicht die Vermutung der Piraterie.

Das Ziel des Verfaſſers tird doppelt angegeben . Einmal (S. 1 )

1
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dahin, zu ermitteln, wie das Ereignis der Piraterie beſchaffen ſein müſſe,

um zu einem Recht ereignis zu werden , d. 5. Rechtsfolgen für die als

Subjekte des Völkerrechte anzuſehenden Staaten hervorzubringen , und fobann

(S. 88) dahin , einen einheitlichen und klar umſchriebenen Tatbeſtand zu

gewinnen , den reinen Pirateriebegriff aus Geſchichte und geltendem Recht

gegenüber mancherlei Verdunkelungen und Verflachungen wieder herzuſtellen .

Zunächſt werden die völkerrechtlichen Rechtsfolgen der Piraterie in ihrer

Bedeutung für den Tatbeſtand, aber auch nur mit Rüdficht auf dieſen ,

unterſucht (S. 1–17) . Von den rechtlichen Grundlagen der Aufrichtung

einer Rechtsordnung in ſtaatenloſen Gebieten ſind diejenigen für das Meer

auf ein poſitives Prinzip zu bringen , das jede Gebietshoheit ausſchließt

und eine doppelte Verpflichtung der Staaten mit fich bringt ; einmal haben

fie insgeſamt Sorge zu tragen, daß nur ſtaatsangehörige Schiffe das Meer

befahren, und jeder einzelne Staat hat zu verhindern, daß ſeine nationalen

Schiffe die allgemeine Sicherheit verleßen oder gefährden. Bei der Durch .

führung dieſer Pflichten iſt man jedoch auf eine Reihe von der neueſten

Zeit angehörenden und auf Verträgen ruhenden Rechtseinrichtungen an

gewieſen , die in Abänderung des Grundlages der Meeresfreiheit ein Syſtem

internationaler Seepolizei begründen. Eine Ausnahme bildet die Piraterie ,

jedoch im Gegenſaß zu der Auffaſſung des Verfaſſers, der hier, wie gleich

feſtzuſtellen iſt, eine neue Auifaffung vertritt. Um die Rechtsfolgen zum

Aufbau des Tatbeſtandes zu benußen, prüft er die Rolle, die das engliſche

Recht der Piraterie im Bereich des internationalen Strafrechtes zuweiſt

( S. 17-23) , um zu dem Ergebnis zu gelangen , daß die Bedeutung der

Rechtsfolgen der Piraterie weſentlich negativer Art iſt und nicht zwingt,

an der üblichen Betrachtungsweiſe, die in ihr ein mit gewiſſen völkerrecht:

lichen Rechtefolgen verknüpftes Berbrechen nach Bande recht fieht, feſtzus

halten (S. 24 ). Daß der Tatbeſtand der Piraterie nicht krimi

naliſtiſcher, ſondern , wie feine Rechtsfolgen , feepolizeilicher Natur

iſt, wird eindringlichſt nachgewieſen unter Voranſtellung einer ſpäter

erhärteten Definition ; darnach iſt Piraterie ein unpolitiſches , auf die

gewerbsmäßige Ausübung räuberiſcher Gewaltakte gegen prinzipiell alle

Nationen gerichtetes Seeunternehmen (S. 28) . Hierbei wird rechtsgeſchichts

lich wie dogmatiſch in der Vorführung fremder wie in der Begründung

eigener Anſichten umſichtig derfahren (S. 35-86). Stellt man fich auf

den Standpunkt des Verfaſſers, aber natürlich nur in dieſem Falle, jo

wird man auch die von ihm gezogenen Folgerungen (S. 86—110) aner

kennen können . So werden landesſtrafrechtliche Ausdehnungen des Piras

terietatbeſtandes als nicht ſelten ganz willkürlich, die Quaſipiraterie der

völkerrechtlichen Literatur als unſyſtematiſch , als Produkt hiſtoriſcher Zus

fälligkeit bezeichnet. Weiterhin wird der Rechtszuſtand hinſichtlich der

Ariegsſchiffe und der Kaper aufſtändiſcher Parteien , die Stellung der

Literatur und der Staatenpraxis dargeſtellt und überall eine nicht ganz

.

1
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ſanfte Aritit geübt. Der illegalen Raperei, dem Sandel mit Negerffladen

und den Verlegungen unterſeeiſcher Telegraphentabel (es ſei auf das treffe

liche Buch von Scholz, Arieg und Seetabel , 1904 , hingewieſen) find

die Schlußbetrachtungen getoidmet.

Die deutſche Literatur des Völkerrechtes, die ſich immer mehr der

Vertiefung auch dieſer Disziplin durch Einzelſtudien widmen ſollte - es

ſei hier als auf gute Zeichen einer neuen Geiſtesrichtung hingewieſen auf.

Rohlers neubegründete Zeitſchrift für Völkerrecht und Bundesſtaatsrecht

und die Abhandlungen von Schüding, Die Verwendung von Minen im

Seefrieg, in der Zeitſchrift für internationales Privat und öffentliches

Hecht Bd . XVI (1906) S. 121 ff. und von Fleiſchmann , Auslieferung

und Nacheile ( 1906 ) — wird dem Verfaffer für ſeine methodiſch ſcharfe,

im einzelnen forgfältige , hinfichtlich der Ergebniſſe im ganzen zutreffende

Arbeit dankbar ſein . Mit als einem Vertreter der Staatsrechts

wiſſenſchaft - fcheint die durch vielſeitige Gründe wohl geſtüßte Auf:

faſſung vom ſeepolizeilichen Charakter des Tatbeſtandes der Piraterie be

ſondere einleuchtend. Über einzelnes kann man natürlich fehr ſtreiten .

Gegenüber dem ſubjektiven iſt der objektide Tatbeſtand etwas ſtiefmütterlich

behandelt (S. 63 ff. ), der Begriff des politiſchen Zwedes, der die Piraterie

ausſchließt, ſcheint mir nicht ganz glüdlich gefaßt (S. 80) , eine Reihe

von Fragen iſt ohne jede praktiſche Bedeutung, wie Piraterie unter ſtaat

licher Autorität (S. 81 ff .). Wenn wir , wie zu wünſchen iſt, dem Ver

faffer noch ſpåterhin in der Literatur begegnen werden, ſo wird er vielleicht

auch geneigt ſein, fremde Ausdrüde dort, wo ſie nicht unbedingt notwendig

find, zu vermeiden . Bei dem heutigen berechtigten Beſtreben nach einer

maßvollen Verdeutſchung fremdſprachlicher Ausdrüde fällt es beſonders

auf, wenn von disparaten Fragen , reftringieren , Reſtriktion, promiscue,

differieren, Eruierung, proportional, Aktualität, ja ſogar von einem , poena

lifierenden “ Rechtsſaße die Rede iſt.

Bonn. Profeſſor Dr. Stier - Somlo.

XXVIII. Carl Piekenbrock. La Loi allemande

sur les bourses du 22 Juin 1896 et ses

effets . Dissertation présentée à la faculté de

Droit de l'Université de Lausanne. 8. (269 p.)

Essen 1905, Imprimerie W. Girardet.

Der Verfaffer teilt in der Vorrede mit, er ſei zu der Überzeugung

gekommen, daß es an einer vollſtändigen, wiſſenſchaftlichen Arbeit über

bas deutſche Börſengeſells noch fehle ; er habe ſich daher entſchloffen,
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eine objektive Studie mit Hilfe der exakteſten und wiſſenſchaftlichſten

Methoden “ über dieſen Gegenſtand zu ſchreiben. Er habe ein umfaſſen

des Material geſammelt , es frei von jeder vorgefaßten Meinung einer

forgfältigen Kritik unterzogen, ſein Urteil ftüße fid ) zum Teil auf Aus

fünfte und vertrauliche Mitteilungen von Bank- und Börſenleuten.

Nach dieſer vielverſprechenden Einleitung macht die Lektüre des Buches

einen umſo peinlicheren Eindruck. Etwa die Hälfte des Buches wird

eingenommen von Reflexionen über die Rolle der Spekulation im Wirt

ſchaftsleben, Freihandel und Schuşzol, von dem Bericht über die Vor

geſchichte des Börſengefeßes und den Gang der Verhandlungen in der

Börſenenquetekommiffion und im Reichstag. Das Material, das der

Verfaffer fodann über die Wirkungen des Börſengefeßes beibringt, iſt

größtenteils aus der Denkſchrift des Zentralverbandes des deutſchen

Bant: und Bankiergewerbes abgedruckt ( es erſtreckt fich infolgedeffen

auch nur bis zum Jahre 1902), und dabei ſind dem Verfaffer beim

Abdruck der Tabellen noch Drudfehler mit unterlaufen. Die ſo aus

giebig benußte Denkſchrift wie die ſonſtigen Quellen werden von dem

Verfaſſer grundfäßlich nicht zitiert , ſondern nur in einer Literatur

überficht am Schluſſe des Buches angeführt. Auch zahlreiche tatſächliche

Unrichtigkeiten finden fich in dem Buche. So konſtatiert der Verfaffer

als Wirkung des Börſengeſeßes ein Zurüdgehen des Terminhandels im

Rammzug, ohne zu wiſſen , daß derfelbe durch Bundesratabekanntmachung

von 1899 verboten wurde. Die Urteile über die Wirkungen des Börſen

geſeßes find gleichfalls vielfach unzutreffend, ſo beiſpielsweiſe über die

Beſtimmungen, betreffend die Zulaſſung von Wertpapieren zum Börſen

handel ; vielfach find fie ſtark übertrieben , ſo wenn Verfaffer annimmt,

daß ſeit Infrafttreten des Börſengeſeßes der Unternehmungsgeiſt in

Deutſchland gelähmt und der wirtſchaftliche Aufichwung gehemmt ſei.

Frankfurt a . M. Syndikus Dr. Trumpler.

XXIX . Dr. Markus Ettinger. Die Regelung des

Wettbewerbs im modernen Wirtſchafts

ſyſtem . I. Teil : Die Kartelle in Öſterreich.

Eine orientierende Darſtellung der geſeglichen Be

ſtimmungen , ſowie der Vertragstechnik öſterreichi

ſcher Unternehmerverbände , unter Berückſichtigung

ihrer Struktur und der herrſchenden Preislehre.

Mit einem Vorwort von Hofrat Profeſſor Dr. Karl
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Menger. 8. (267.S.) Wien 1905, Manzſcher

Verlag.

Die vorliegende Arbeit iſt intereſſant, einmal als Werk eines Ver

faffers , der die Technik der Kartellierung beherrſcht und in die inneren

Verhältniſſe der Kartelle Einblick gewonnen hat, dann auch weil ſie das

Problem der Kartellierung in feiner inneren volkswirtſchaftlichen Begrün:

dung wiſſenſchaftlich zu erfaſſen verſucht. Die Grundlage des öfterreichiſchen

Kartellrechts iſt § 4 des Roalition gefeßes vom 7. April 1870, der

Verabredung von Gewerbsleuten zu dem Zwecke, um den Preis einer

Ware zum Nachteil des Publikums zu erhöhen, für nichtig erklärt. Der

Verfaſſer iſt mit Grunzel der Anſicht, daß bei dieſer Beſtimmung an

die ſpätere Kartellentwidlung nicht gedacht worden fei ; die Judikatur

ſteht freilich auf entgegengeſeßtem Standpunkt. Mit Recht aber wird

vom Verfaſſer ausgeführt, daß auf Grund dieſer Beſtimmung jedenfalls

nicht ohne weiteres alle Kartelle als unverbindlich

angeſehen werden können. Denn ein Kartell kann auf die

Dauer auch preisermäßigend, wie umgekehrt die freie Konkurrenz

preisverteuernd wirken. Der Begriff der „Preiserhöhung zum

Nachteil des Publikums" müſſe alſo unter voller Würdigung

ſowohl der Wirkſamkeit des konkreten Kartells wie auch der "all

gemeinen volkswirtſchaftlichen Vorteile der Kartellierung ausgelegt

werden . So verſtanden, entſpricht dieſer Begriff dem des Verſtoßes.

gegen die guten Sitten oder das öffentliche Intereſſe, wie er fidh

in anderen Gefeßgebungen findet. Dieſer Auffaſſung hat neuerdings

der oberſte Gerichtshof einige Konzeffionen gemacht, und damit in der

Frage der Rechtsverbindlichkeit der Kartelle feinen abſolut negierendent

Standpunft verlaſſen. Der obſolete Charakter des öſterreichiſchen Kartell

rechts bezw. der Judikatur ergibt fich übrigens deutlich daraus , daß Kartelle

als geſellſchaftliche Organiſationen von dem § 4 des Roa:

Iitionsgeſeßes nicht getroffen werden, weil hier das für den Begriff des

Kartells für weſentlich erachtete Merkmal der Selbſtändigkeit der ein :

zelnen Teilnehmer nicht vorhanden iſt. In Betracht kommt hier nament:

lich die Form der Erwerbs- und Wirtſchaftsgenoſſenſchaft, die gerade

zu dem Zwede geſchaffen wurde , um kleinen Leuten den gemeinſchaft:

lichen Gewerbebetrieb insbeſondere durch Gründung von Verkaufs

bureaus zu ermöglichen. Das Kartell in ſeiner unvollkommenſten Form

als loje Preisvereinbarung gilt alſo für unverbindlich , in der Form

feſter geſellſchaftlicher Organiſation wird es als rechtsgültig anerkannt .

Der Verfaffer behandelt ferner einzelne Fragen des Sartellrechte ,

wie die Zuläſſigkeit eines Zwangs zum Anſchluß an das Kartell

burch Drohung mit Strifes, Boykott , die rechtliche Zuläſſigkeit von

Vereinbarungen , welche zur Feſtigung des Kartelle mit beteiligten
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dritten Perſonen , Arbeiter, Rohmaterialienfabrikanten, getroffen ſind

(ſogenannte Alianzverträge). Intereſſante Beiträge zur praktiſchen

Kartellpolitik ſind die Ausführungen über die Organiſation und Ver

tragstechnit der Startelle der kleintapitaliſtiſchen Ganzfabritateinduſtrie,

und über die Aufgaben des Promoters, der „ das Schiff des Kartells

mitten durch zwiſchen den Erpreſſungsparagraphen und dem gefeßlich

verpönten Koalitionszwange, an den Klippen einer feindſeligen Ju

dikatur und der Begehrlichkeit der Kartelteilnehmer vorüber zu dem

Ziele einer gleichmäßigen Förderung aller in Betracht kommenden In

tereſſengruppen zu führen hat “ . In feinen Schlußausführungen pros

klamiert der Verfaffer die Neuordnungen unſeres Wirtichaftslebens auf

der Baſis der Kartellierung auf der ganzen Linie . Das Kartell fei

dazu beſtimmt, die chroniſchen Funktionsſtörungen nſeres Wirtſchafts :

ſyſtems durch Wiederherſtellung der Einheitlichkeit von Produktion und

Konſum zu überwinden. „ Nicht Rommunismus und nicht Anarchismus,

ſondern vernünftig organiſierter Individualismus wird die Erlöſung

bringen. “ Als Anlagen enthält das Werk u. a . eine wertvolle Zu

ſammenſtellung der in- und ausländiſchen Kartelliteratur, die auch Auf

jäße in der Lage preſſe und in Fachzeitſchriften , fowie die Berichte der

Handelstammern berücfichtigt ; ferner ein Muſterſtatut für die Regelung

des Wettbewerbs ohne Preiskartell ( Verkaufsgenoſſenſchaft ), Muſter

eines Ronditionskartells, eines Alianzvertrags und ein Verzeichnis

der kartellierten und fufionierten Induſtriezweige in den einzelnen

Staaten.

Man wird dem Verfaſſer zugeſtehen müſſen , daß er an eine große

Aufgabe mit hohem wiſſenſchaftlichem Ernſt, umfaſſender Sachkenntnis

und warmer Überzeugung herangetreten iſt. Wenn das Buch gleichwohl

keinen harmoniſchen Eindruck hinterläßt, fo liegt dies zum Teil daran,

daß es dem Verfaſſer nicht gelungen iſt, feine Ausführungen ſowohl in

ihrem theoretiſchen wie in ihrem praktiſchen Teil zu einem einheitlichen

Ganzen zuſammenzufaſſen . Loſe aneinandergereiht, in vielfach ver

ſchlungenen Gedankengängen wechſeln Kapitel über einzelne Rechts

und Wirtſchaftsfragen des Kartellweſens mit Erörterungen über den

Begriff des Grenznußens, die Monopoliſierungstendenz in der modernen

Wirtſchaftsordnung u. a. Dabei erſcheinen mir gerade dieſe theoretiſchen

Ausführungen als abwegig . Wenn der Verfaſſer die innere Berechti:

gung der Kartellierungsidee mit Hilfe der Theorie vom Grenznußen

zu deduzieren verſucht, ſo werden hier einfache wirtſchaftliche Vorgänge

durch zweilfelhafte, von den realen Verhältniſſen Losgelöſte nationals

ökonomiſche Theorien nicht erklärt , ſondern verdunkelt. So kann die

Arbeit des Verfaffers gewiffermaßen nicht als Ganzes , ſondern nur in

ihren einzelnen Teilen gewürdigt werden. Aber von dieſen Teilen find

einzelne von hohem Intereſſe.

Zeitſchrift für Handelsrecht. Bd. LVIII. 42
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An ben Ausführungen des Verfaſſers über die rechtliche Seite

des Kartellweſens wird die Literatur nicht vorübergehen können.

Die Ausführungen über die Technik der öſterreichiſchen Unternehmer

verbände gewähren einen intereſſanten Einblick in die Struktur dieſer

Rartelle , die von den Verhältniſſen in Deutſchland erhebliche Abs

weichungen aufteifen. Die die praktiſche Kartellpolitit betreffenden Aus

führungen zeigen namentlich dem Gegner der Kartellentwickelung, wie

die Kartellierungsidee , ſelbſt da , wo ſie einer notleidenden Induſtrie

als alleinige Rettung erſcheint, mit mangelnder Einſicht, mangelndem

Solidaritätsgefühl, Eigennuß und nicht zum wenigſten mit einer

rüdſtändigen Gefeßgebung und Judikatur einen oft verzweifelten Kampf

zu führen hat.

Frankfurt a. M. Syndikus Dr. Trumpler.

I

XXX. Dr. Anton Schlecht. Das Recht der Elek

trizität . 8. (174 S.) München 1906 , F.J.

Schweißers Verlag (Arthur Sellier).

Die deutſche Gefeßgebung iſt bis jeßt noch nicht dazu gekommen,

die mannigfachen Rechtsverhältniſſe, deren Objekt das wichtige moderne

Verkehrsgut „die elektriſche Energie " iſt , einheitlich und von großen

Geſichtspunkten aus zu regeln, wie das etwa in England und der Schweiz

geſchehen iſt. Wir haben es nur zu Spezialgeſeßen gebracht, die der

Not des Augenblickes ihre Entſtehung verdanken . In dem vorliegenden

Werke find die betreffenden geſeßlichen Beſtimmungen in überſichtlicher,

faſt zu ſchematiſcher Weiſe zuſammengefaßt und kurz erörtert. Die

elektriſche Energie im Zivilrecht wird auf 17 , die elektriſche Energie im

Strafrecht auf 13 Seiten behandelt, während das Verwaltungsrecht mit

29 Seiten einen etwas breiteren Raum einnimmt. Im weſentlichen

referiert der Verfaſſer; die eingehende Begründung der eigenen und die

Kritik fremder Meinungen bleibt dagegen im Hintergrund. Die Verträge

über die Lieferung elektriſcher Energie bezeichnet er als ,beſondere, eigen :

artige, neben die bisher anerkannten Vertragstypen tretende Energie

berträge " (S. 8). Daß die Angaben des Zählers eine Rechtsvermutung

bilden “ (S. 10) , iſt nicht richtig ausgedrüct , hier kann höchſtens von

einer praesumtio facti die Rede ſein. Daß der Energielieferant die

Zuleitung auf ſeine Rechnung herſtellen müſſe (S. 11 ), iſt in dieſer Au

gemeinheit wohl nicht zu behaupten. So wären noch manche Einzel

heiten anfechtbar. Der Schwerpunkt des Buches liegt übrigens auch

räumlich in dem Anhang", der faſt den doppelten Umfang hat wie

der erſte Teil. Obwohl Telegraphie und Telephonie im übrigen aus :

11

.
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geſchieden find, find hier auch das Reichstelegraphengeſet und das Reicha:

telegraphenwegegeſetz abgedrudt, gewiß mit Recht, da gerade die durch

dieſe Gefeße geſchüßten Intereſſen häufig mit denen der Starkſtrom

anlagen in Rollifion geraten. Jedenfalls erhöht der Anhang mit der

Wiedergabe des Textes von Gefeßen, Verordnungen, Modellverträgen

u. ſ. w. den Wert des Werkchens als eines bequemen Nachſchlagebuches

für elektrizitätsrechtliche Fragen.

Würzburg. Dr. Friedrich Fid.

.

XXXI. Hans Luther , Gerichtsaſſeſſor. Das Gefes

über die Enteignung von Grundeigentum

vom 11. Juni 1874 und das Gefeß , betref

fend die Anlegung und Veränderung von

Straßen und Pläßen in Städten und

ländlichen Ortſchaften , vom 2. Juli 1875.

Handausgabe. Zweite Auflage . Berlin 1906, Franz

Vahlen .

Die zweite Auflage iſt als ein gänzlich neues Wert zu betrachten ,

wie icon ihr Umfang erkennen läßt. Während die erſte Auflage nur

140 Seiten umfaßte, iſt die zweite Auflage auf 450 Seiten, alſo auf das

Dreifache angewachſen. In der Tat enthält die neue Auflage eine voll:

ſtändige Umarbeitung und weſentliche Erweiterung der erſten , vor allem

idon dadurch , daß das Fluchtliniengeſeß vom 2. Juli 1875 neu auf

genommen iſt. Die erſte Auflage beſchränkte fich auf ſehr kurz gefaßte

Anmerkungen zum Enteignungegeſeß. Die neue Auflage erſtreckt ſich zus

gleich auch auf das Fluchtliniengefes und gibt, in zwei Teile getrennt,

den Text beider Gefeße mit ausführlichen Erläuterungen. In dieſen find

in anerkennenswerter Weiſe die Gefeßeßmaterialien, die Rechtſprechung und

Literatur eingehend berüdfichtigt, auch aus den Ausführungsvorſchriften iſt

das Weſentliche mitgeteilt. Ferner find zur Erleichterung der Anwendung

der Gefeße eine Anzahl zwedmäßiger Muſter beigegeben . Man findet in

dem Werke alle wichtigeren Streitfragen berührt. Freilich iſt hierbei die

eigene Auffaſſung des Verfaſſers nicht immer klar erfichtlich , wie z. B.

bezüglich der Frage über den Rechtscharakter der Enteignung und über die

Art der Wertbemeſſung. Indes beeinträchtigt dies nicht den Wert des

fleißigen Werkes, welches für die Auslegung und Handhabung der beiden

genannten Gefeße vielen nüßlich ſein wird.

Berlin. Regierungsrat Dr. G. Eger.
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XXXII. Dr. Georg Obſt. Geld . , Bank- und Börſen

weſen. Ein Handbuch für Bankbeamte, Juriſten ,

Kaufleute und Kapitaliſten, ſowie für den akademi

Ichen Gebrauch. 3. , vollſtändig umgearbeitete und

vermehrte Auflage. 8. (XIX und 300 S.) Leipzig

1906, Verlag von Poeſchel & Kippenberg . (Preis

geb. Mark 3.60 . )

.

Jahrzehntelang hat es auf dem Gebiete des Gelds, Bant- und Borſens

weſens zwar nicht an wiſſenſchaftlichen Abhandlungen, wohl aber an

geeigneten Behrbüchern gefehlt, namentlich aber an ſolchen , die auch für

den nicht akademiſch gebildeten Praktiker ein brauchbares Handwerkszeug

bilden konnten. Lange Zeit war der bekannte „ Maier -Rothſchild “ das

einzige praktiſche Handbuch dieſer Art, das den gegenwärtigen Forderungen

der Praxis jedoch nicht mehr genügt. Erſt in den leßten Jahren find

eine ganze Reihe knapp gefaßter, leicht verſtändlicher Lehrbücher erſchienen,

die dem Praktiker fein Arbeitsfeld in wiſſenſchaftlicher Beleuchtung zeigen.

Unter dieſen Arbeiten müſſen diejenigen Obſts an erſter Stelle genannt

werden.

Das vorliegende Buch iſt die britte , ſtart vermehrte Auflage des

ſchon ſeit einiger Zeit in Fachfreiſen derbreiteten Wertes. Die Aufgabe,

die es fich ſtellt, ein Handbuch zu ſein für Bankbeamte , Juriſten , Rauf

leute und Rapitaliſten, ſowie für den akademiſchen Gebrauch, iſt eine ſehr

große , der der Verfaſſer jedoch gerecht geworden iſt; denn auch für den

Furiften iſt es als kurzes Informationswerk geeignet , wenngleich es als

wiſſenſchaftliches Arbeitsmittel weniger in Frage kommt, da das angeführte

Literaturmaterial nicht erſchöpfend iſt, Verweiſungen auf richterliche Ents

icheidungen und Gefeßesftellen faſt ganz fehlen und Streitfragen taum

berührt werden .

Die Dispoſition des Werkes iſt überfichtlich. Die aus dem Titel

erfichtlichen drei Hauptabſchnitte gliedern fich in eine geſchichtliche Vors

beſprechung, die fyftematiſche Darſtellung und eine Betrachtung der wirts

ſchaftlichen Bedeutung der behandelten Einrichtungen .

Der erſte Teil , „ Geld und Selbſurrogate" iſt gegen die

früheren Auflagen weſentlich gewachſen. Die drei erſten Abſchnitte des:

felben über Urſprung und Entwidelung des Geldea , die

Funktionen des Geldes und das Münzſyſtem bringen in vers

beſſerter Ordnung dasfelbe wie die früheren Auflagen. Das Kapitel ,Die

Währungsfrage" dagegen iſt forgfältig durchgearbeitet und erweitert

worden. Während Obſt biêher außer einigem allgemeinen nur die bers

ichiebenen Währung@arten erläutert hat , gibt er im Vorliegenden eine

intereſſante Darſtellung der Edelmetallgewinnung , ſowie der gegen
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ſeitigen Wertverhältniſſe von Gold und Silber. Das ſtatiſtiſche Material

iſt reichhaltiger, die Beſprechung der einzelnen Währungeſyſteme eingehender

geworden . Ein kurzer Hinweis auf die herrſchenden Währungsarten in

den näherliegenden Rulturländern wäre vielleicht hier am Plaße geweſen.

Bei Beſprechung der Geldfurrogate bringt die neue Auflage kurz

die Geſchichte der Wechſelgefeßgebung und eine Würdigung der wirtſchafts

lichen Bedeutung des Wechſels. Die erläuternde — teilweiſe erweiterte

Darſtellung der hauptſächlichſten wechſelrechtlichen Beſtimmungen iſt bei

aller Knappheit leicht verſtändlich und dem Zweck des Buches entſprechend

ausreichend. Ebenſo wie in den früheren Auflagen hat Dbſt der Ans

weiſung einen unverhältnißmäßig geringen Kaum angewieſen , um fich

alsdann mit dem Scheck wieder umſo eingehender zu befaffen. Ein Hins

weis auf den ſogenannten Reichsbantiched und die von den Mitgliedern

der Berliner Abrechnungsſtelle mit der Reichsbankverwaltung verabredeten

Beſtimmungen für unſeren Schedverkehr als die Grundlagen unſeres Ges

wohnheitsrechts iſt zu vermiſſen, ebenſo eine etwas eingehendere Berührung

der engliſchen Gefeßešbeſtimmungen , unter deren Einfluß fich unſer Recht

geftaltet hat.

Die Abſchnitte über Papiergeld und Banknoten und über

die übrigen Geldſurrogate ſind nicht weſentlich verändert worden .

Der das „Bankweſen “ umfaſſende zweite Teil verdient als beſonders

gut gelungen hervorgehoben zu werden . Einem zu ſeinem Beginn ge

gebenen , gegen die früheren Auflagen erweiterten hiſtoriſchen Überblick

über die Entwidelung des Bankweſens reiht fich eine ſyſtematiſche Ein

teilung der Banfarten nach verſchiedenen Geſichtspunkten an. Hierauf

folgt die eingehende Beſprechung der einzelnen Zweige des Bankgewerbes,

eingeteilt in die Paſſivgeſchäfte, die Aktivgeidhäfte und die

indifferenten Gefchäfte, in muſtergültiger Präziſion und Klarheit.

Mit den ebenfalls teilweiſe verbeſſerten und vermehrten Artikeln über

Staatsinſtitute, die Organiſation ausländiſcher Notens

banten und die voltswirtſchaftliche Bedeutung des Kredits

und Bankweſen wird der zweite Teil beſchloſſen . Die Organiſation

der Reidyabant und der Privatnotenbanken , die Doft merkwürdigerweiſe

in die rein fyftematiſche Darſtellung der Paſſivgeſchäfte der Banken ver

flochten hat, wäre im Intereſſe der Überſichtlichkeit beffer im Zuſammens

hang mit den ausländiſchen Notenbanken und den Staatsinſtituten bes

handelt worden .

Der dritte Teil, der fich mit der Börſe und Börfengeſchaften

befaßt, hat durch die teilweiſe Umarbeitung und Erweiterung fehr ges

wonnen nnd gehört zu den beſten populären Arbeiten über dies Kapitel.

Nach der geſchichtlichen Einleitung und Gliederung der Börjen in vers

ſchiedene Arten hat D bft in der vorliegenden Auflage ſeinem Buche einen

beſonderen Abſchnitt über die Organiſation der Börſe eingefügt.

.

1
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.

Die Behandlung der Abfäße Zulaſſung von Wertpapieren zum

Borfen handel , Arten der an der Börje gehandelten Wert:

papiere , die Rurje , Arbitragen und die wichtigſten aus

ländiſchen Borfen iſt im einzelnen eingehender; neu hinzugetreten

iſt ein kurzer Abſchnitt über den Börjenauftrag und eine aus:

führliche Beſchreibung der Arten der Börſengeſchäfte.

Dem Wert iſt ein reiches erklärendes gluſtrationsmaterial bei:

gegeben.

Flensburg. Dr. Walter Conrad.

1

XXXIII.Paul Ritter. Die Entſchädigungsforde

derungen nach dem Eiſenbahnfrachtrecht.

Ein Handbuch für die verkehrstreibende Geſchäfts

welt. 8. (90 S.) Berlin und Leipzig 1905,

Friedrich Ludhardt. (Preis 2 Mark.)

Der Verfaffer iſt allem Anſchein nach ein Laie , der fich noch nicht

einmal die elementarſten Rechtskenntniſſe angeeignet hat. So find z. B.

Abſender und Verſender für ihn gleichbedeutende Begriffe; grobe Fahrs

läffigkeit und grobes Verſchulden dagegen verſchiedene ( 1. S. 74) : „ Voraus

feßung" (zu ergänzen : der Haftung für vollen Schadenserſaß) wiſt natürs

lich, daß das Handeln oder Unterlaſſen ſich als grobe Fahrläſſigkeit oder

wenigſtens als grobes Verſchulden darſtellt.“

Aus Eger , Verkehrsordnung und Internationales Übereinkomment,

Staub und Gerſtner – die beſte Bearbeitung des internationalen

Rechts , die Roſenthals , fennt er offenbar ebenſowenig wie die nicht

erwähnten Kommentare zum Handelsgeſeßbuch – miſcht Ritter ein Extrakt

und würzt es mit aus der Praxis gegriffenen , mitunter recht verfehlten

Beiſpielen. Ein näheres Eingehen erübrigt fich.

Poſen. Dr. Rundnagel.

-

1

1

XXXIV. Dr. jur . et phil . Karl Koehne , Privatdozent an

der Techniſchen Hochſchule in Berlin. Grundriß

des Eiſenbahnrechts mit beſonderer Berücks

ſichtigung Deutſchlands, Öſterreichs und der Schweiz .

Ein kurzgefaßtes Lehrbuch für Juriſten , Eiſenbahn

beamte und Studierende. 8. ( 114 S.) Berlin

1906, Otto Liebmann. (Preis Mark 2.50.)

Roehne hat es unternommen, auf rund 100 Seiten ein ganz außer

ordentlich umfangreiches Gebiet zu behandeln.
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Nach einer kurzen Einleitung, in der Roehne namentlich den Bes

griff und die Einteilung der Eiſenbahnen und des Eiſenbahnrechts erörtert,

behandelt er die Stellung der Eiſenbahn zur Staatsgewalt, die Ausübung

der Eiſenbahnhoheitsrechte und die Eiſenbahnbehörden , den ftrafrechtlichen

und polizeilichen Rechtsichuß der Eiſenbahnen , die Entſtehung des Eiſen

bahnunternehmens bis zum Bau der Bahnanlage, die Rechtsvorſchriften

für den Eiſenbahnbau, die die Eiſenbahneinheit, die Eiſenbahngrundbücher

und das Eiſenbahnpfandrecht betreffenden Vorſchriften , die für den Betrieb

maßgebenden Grundfäße , die Verhältniſſe der Beamten und Arbeiter, die

Haftpflicht, das Beförderungsrecht, das Tarifweſen und das Ende der Eiſen

bahn , insbeſondere den Konkurs. In einem Anhang werden die Vers

hältniſſe der Privatanſchlußbahnen erörtert.

Die gefeßlichen und reglententariſchen Beſtimmungen find mit großem

Fleiß und Verſtändnis zuſammengetragen und zumeiſt zweđentſprechend

wiedergegeben.

Nicht einverſtanden fann ich mich um dieſen allgemeinen Punkt

vorweg zu nehmen – mit den Literaturangaben erklären . Wenngleich

felbftverſtändlich eine erſchöpfende Aufzählung in einer derartigen Abhand

lung nicht gefordert werden kann , ſo hätten doch – wie dies mitunter

geſchehen iſt gerade die beſten Werke nicht unerwähnt bleiben dürfen,

To z . B. der Rommentar von Lehmann - Ring zum Handelsgeſekbuch,

der von Gleim zum Aleinbahngeſez und der von Seidel zum Ente

eignungsgefeß.

Im einzelnen ſei folgendes bemerkt.

Soehne ſieht die Beförderung mittels Dampftraft als ein weſents

liches Merkmal der Eiſenbahn im engeren Sinne an. Weshalb Bahnen ,

die mittels anderer Naturkräfte , z . B. der Elektrizität , betrieben werden,

grundſäglich ausgeſchloſſen werden ſollen , iſt meines Erachtens nicht recht

erfindlich.

Nicht beitreten kann ich weiter der Anſicht, daß für die Scheidung

der Bahnen in Staats- und Privatbahnen die Perſon des Betriebs

führers und nicht die des Eigentümers maßgebend ſei.

In den der Behandlung der „ ſtaatlichen Eiſenbahnhoheit“ gewid

meten $8 5 ff. iſt das Verhältnis der Reichsgewalt zu der der Bundes:

ſtaaten nicht klar dargeſtellt. Der Schwerpunkt liegt nicht, wie man aus

der gegebenen Darſtellung entnehmen könnte, bei der Reichagemalt, ſondern

bei der der Bundesſtaaten . Es hätte beſonders hervorgehoben werden

müſſen , daß das Aufſichtsrecht des Reiches nicht die Befugnis eines uns

mittelbaren Eingreifens umfaßt .

Bei der Darſtellung des Haftpflichtgeſeges iſt geſagt , daß die Bes

meſſung des Schadengerjapes vim weſentlichen übereinſtimmend mit den

ſonſt bei Körperverlegungen und Beſchädigungen herrſchenden Grundſägen

geregelt “ fei. Das iſt nicht zutreffend, fo cheidet z. B. der Anſpruch auf3

1

1
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Schmerzensgeld, der in der Praxis eine große Rolle zu ſpielen pflegt, aus .

Gine Begriffsbeſtimmung der höheren Gewalt fehlt.

In dem frachtrechtlichen Teil dermißt man eine klare Darſtellung

des Verhältniſſes der Verkehr ordnung zum Handelsgeſeßbuch. Die Bes

merkung, daß jener ,mehr Rechtekraft zukomme" alo den Beſtimmungen

des ſechſten Abſchnittes des Sandelégeſebuches , iſt ungenau und un

genügend.

Wenig befriedigend iſt die Darſtellung des Enteignungsrechtes. So

fehlt z. B. eine Erwähnung des endgültigen Planfeſtſtellungsverfahrens.

Die Zuſtändigkeitsvorſchriften find zum Teil unrichtig wiedergegeben , ſo

iſt z . B. geſagt, daß der, Miniſter der öffentlichen Arbeiten über die Höhe

der dem Eigentümer zu gewährenden Geldentſchädigung zu befinden habe.

Der Verfaffer wird gut daran tun, in der zweiten Auflage dieſe Materie

einer gründlichen Durcharbeitung zu unterziehen und hierbei auch das

Verhältnis der Beſtimmungen des Eiſenbahngeſeķes, insbeſondere des § 4 ,

zu denen des Enteignungsgeſebes näher zu erörtern .

Wünſchenswert wäre ferner eine wenn auch gedrängte Behandlung

des einſchlägigen Wegerechts.

Die vorſtehenden, ſowie noch einige anderen, hier übergangenen Uus:

ſtellungen ändern jedoch nichts an dem eingangs gegebenen Geſamturteil

über die Arbeit, dem ich noch hinzufüge, daß fie eine erwünſchte Bereiches

rung der Eiſenbahnliteratur darſtellt.

Bojen. Dr. Rundnagel.

2

XXXV. Dr. Georg Eger , Regierungsrat. Das Reichs

haftpflichtgeſeß , betreffend die Verbindlichkeit

zum Schadenserſaß für die bei dem Betriebe von

Eiſenbahnen , Bergwerken , Steinbrüchen, Gräbereien

und Fabriken herbeigeführten Tötungen und Körper

verleßungen . 6. vermehrte Auflage. 8. (653 S.)

Hannover 1906, Helwingiche Verlagsbuchhandlung.

(Preis Mark 16.)

Mit einem ſtaunenswerten Fleiß iſt das Auslegungsmaterial zu:

jammengetragen. Mitunter iſt jedoch des Guten zuviel getan ; ſo finden

fich z . B. wortgetreue Wiedergaben von Parlamentsreden und Urteil8s

auszüge, die zur Klärung der in Betracht kommenden Fragen — jedenfalls

bei dem heutigen Stande der Wiffenſchaft und Rechtēſprechung - nicht

das Geringſte beitragen. Ferner wäre häufig eine einheitlichere Anordnung

des Präjudizienmaterials wünſchenswert geweſen , ſo z. B. bei der Erläus
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terung des Begriffs ,beim Betriebe" . Auch finden fich Wiederholungen ,

die man gern entbehren würde.

Bei der Fülle des Gebotenen muß ich mich in der Hauptſache darauf

beſchränken, die für die Praxis wichtigſten Punkte zu behandeln .

Als ein weſentliches Merkmal der Eiſenbahn fieht Eger an , daß

die Schienen aus Eiſen oder deffen Abarten hergeſtellt find. Dieſe Auf

faſſung iſt meines Erachtens zu eng. Sollte es z . B. gelingen, wie ſchon

mehrfach verſucht iſt, Papier berart zu verarbeiten , daß es Eiſen und

Stahl erſeßen kann , ſo iſt nicht einzuſehen , weshalb eine Bahn , deren

Schienen aus Papier hergeſtellt ſind, nicht als eine Eiſenbahn im Sinne

des Saftpflichtgelebes anzuſehen fein soll, wohl aber eine ſolche , deren

Wagenräder aus dieſem Stoff gefertigt find.

Ebenfalls kann ich mich mit der grundſäßlichen Ausſchließung der

unterirdiſchen Eiſenbahnen nicht einverſtanden erklären. Es genügt, hier

wohl auf das eigenartige Ergebnis hinzuweiſen, das dieſe Anſicht bei An

wendung auf die Berliner Hoch- und Untergrundbahn zeitigen würde.

Das gleiche gilt bezüglich der von Eger verfochtenen grundſäße

lichen Ausſchließung aller nicht dem öffentlichen Verkehr dienenden und

der im Bau begriffenen Bahnen. Die Polemit Egers gegen die be

kannten Entſcheidungen des Reichsoberhandelégerichte und des Reichsgerichts

greift meines Erachtens in allen Punkten fehl.

Dagegen kann ich mich der Zurüdweiſung der Anſicht Reindls

(Eiſenb.Entſch. Bd. XVIII S. 367 ff. und Bd. XIX S. 88 ff.), daß die

Schlafwagengeſellſchaften als Betriebsunternehmer im Sinne des § 1 an

zuſehen feien, nur anſchließen .

Wenig befriedigt die Darſtellung des Rechtsbegriffs der höheren

Gewalt, Mamentlich vermißt man eine eingehende Würdigung Exners,

deſſen geiſtreiche Abhandlung unbedingt zu den bedeutendſten Erſcheinungen

auf dieſem Gebiet zu rechnen iſt.

Bezüglich der Frage der Einwirkung eines tonkurrierenden Ber:

ſchuldens der Verleşten nimmt Eger folgenden , mit der :ſtändigen und

meines Erachtens wohl begründeten Rechtsſprechung des Reichêgerichts in

Widerſpruch ſtehenden Standpunkt ein :

1. Liegt auf Seiten der Eiſenbahn ein Verſchulden überhaupt nicht

vor, iſt vielmehr der Unfall teils auf die von der Bahn geſchaffene

ihr aber nicht zur Schuld anrechenbare – Betriebsgefahr, teils auf ein

Verſchulden des Verlegten zurüdzuführen , ſo geht die Eiſenbahn frei aus.

2. Die im & 254 B.GB. enthaltenen Grundfäße finden nur Ans

wendung, ſoweit die Verpflichtung zum Schadenserſaß nicht auch

ſoweit deffen Umfang in Frage kommt ; es iſt alſo entweder voller oder

gar kein Schadenserſaß zu leiſten .

Nicht beitreten kann ich auch der wiederum von der des Reichs.

gerichts abweichenden - Anſicht, daß einem zur Zeit des Unfalles noch
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erwerbsunfähigen finde ein Erſaħanſpruch wegen des in der Zukunft eins

tretenden nachteiligen Einfluſſes auf die Erwerbsfähigkeit nicht zuſtehe.

Das gleiche gilt von den ebenfalls mit der Rechtsſprechung des

Reichsgerichts in Widerſpruch ſtehenden Ausführungen,

daß durch die Wiederverheiratung der Witwe des Verunglüdten deren

Schadenserfaßanſprüche nicht berührt würden,

daß der Unternehmer , wenn er weniger als ein Drittel zur Ver

ficherung des Arbeiters beiträgt , die Verſicherungsleiſtung doch infoweit

auf den Schadenserſaß einrechnen könne , als ſie durch ſeine Beträge ex

zielt iſt,

daß die Anrechnung der auf geſeßlichen Beſtimmungen beruhenden

Penſionen , Witwens und Waifengelder auf die Haftpflichtrente ungu

laffig fei.

Die Frage , ob die Worte des § 5 vim voraus“ fich nur auf Ver

einbarungen beziehen , die vor dem Unfall oder auch auf folche, die vor

der rechtskräftigen Verurteilung des Unternehmers – gemeint iſt wohl

eine folche dem Grunde nach – getroffen find, läßt Eger dahingeſtellt.

Meines Erachtens kann es einem Zweifel nicht unterliegen , daß die erſte

übrigens auch von dem Reichsgericht vertretene Auffaffung die

richtige iſt.

Aus dem Eingang des § 8 : Die Forderungen auf Schadenserſa ..

verjähren in zwei Jahren von dem Unfall an" folgert Eger , daß ledige

lich die innerhalb der erſten beiden Jahre nach dem Unfall entſtandenen

Heilungskoſten dem Unternehmer zur Baft ftelen . Dieſe Anſicht iſt meines

Erachtens unhaltbar.

Nicht beitreten kann ich endlich ſeiner Polemit gegen die bekannten

Entſcheidungen des Reidsgerichts, die die Frage der Zuläffigkeit und die

Rechtswirkungen der auf Feftſtellung der Erlaßverbindlichkeit gerichteten

Feftſtellungsklage behandeln.

Pofen. Dr. Rundnagel.

-

1

XXXVI. Der ſtrafrechtliche Schuß des Briefes.

Strafrechtlich und rechtsvergleichend dargeſtellt von

Dr. Eugen Gerhard. [Heft IV der Freiburger

Abhandlungen aus dem Gebiete des öffentlichen

Rechts .] (62 S.) Karlsruhe 1905 , Verlag der

G. Braunſchen Hofbuchdruckerei.

Der Verfaſſer hat ſich einer in Einzeldarſtellung bisher wenig bears

beiteten Materie zugewendet. Im weſentlichen handelt es ſich um die

Bergehen der Verlegung des Briefverſchluffes und der Unterdrüđung von

Briefen . Die einſchlägigen Fragen find einer gründlichen Erörterung

I

>



Literatur. 655

unterzogen. Einen breiten Raum nimmt dabei naturgemäß beſonders die

Frage ein , wer außer dem Deſtinatăt zur Eröffnung des Briefes bes

fugt iſt.

Der Darſtellung des in Deutſchland beſtehenden Rechtezuſtandes

ichließt fich eine Beſprechung der ausländiſchen Gefeßgebung und eine

Kritik des geltenden Rechtes an , die manche beachtenswerte Vorſchläge des

Verfaffers enthält.

Roſto d . Dr. Rönnberg.

XXXVII.Schiffs- und Havareip apiere . Eine ſeerecht

liche Beſprechung der Rechte und Pflichten eines

Schiffsführers in Havarei- und anderen Geſchäfts

fachen für Kapitäne und Schiffsoffiziere. Von

O. Schülke, Kapitän der Hamburg -Amerika - Linie.

2. Auflage. 8. ( VIII und 124 S., dazu Wechſel

formulare. ) Hamburg 1905, Verlag von Eckardt &

Meßtorff.

Die guten Ratichläge der verſchiedenſten Art, welche hier erteilt

werden , ſind durchießt mit groben juriſtiſchen Unrichtigkeiten . Dieſe

find in ihrer überfülle umſo weniger verzeihlich , als das Buch den An

ſpruch erhebt, ein juriſtiſches zu fein, und ſie ſind umſo gefährlicher,

als ſie von den Laien , für die es beſtimmt iſt, nicht immer leicht er

kannt werden können.

Hier einige Beiſpiele: Seerecht ſei die Geſamtheit der auf die

Schiffahrt (alſo auch auf die Binnenſchiffahrt!) bezüglichen Rechts

normen (S. 1). Der Reeder hafte für alle Verfehen des Schiffers,

der Mannſchaft oder eines Dritten (S. 3) . Der Rapitän eines

Kaperſchiffes heiße Kaptor (S. 17). Außerhalb des Reichsgebietes gebe

es nur , Seeproteſt“, nicht Verklarung (S. 41 ; anders S. 42) . Wechſel

ohne Orderklauſel ſeien nicht indoſſabel (S. 88). über das Vermögen

des Afzeptanten, der den Wechſel nicht einlöſen kann, werde durch die

Wechſelklage der Konkurs eröffnet (S. 90) . Was am Schluſſe der

Arbeit als Beiſpiel eines Rektawechſels gegeben wird, iſt überhaupt kein

Wechſel.

Vielleicht wird der Verfaſſer, der in der erſten , 1902 erſchienenen

Auflage des Werkes feinen ſchiffahrtskundigen Beratern Dank abſtattet,

nunmehr auch juriſtiſche Beihilfe in Anſpruch nehmen . Das würde

einer dritten Auflage feines Rechtsbuches und mit einer ſolchen muß

bei ſeiner Stellung und bei der ſchnellen Folge der bisherigen Auflagen

gerechnet werden – weſentlich zu ſtatten kommen .

Beidelberg , den 15. Juni 1906 . Leopold Perell.

.
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XXXVIII. Mar Schippel. Amerika und die Sandels:

vertragspolitik. Berlin 1906 , Verlag der

Sozialiſtiſchen Monatshefte 6. m. 6. H.

Schippel, der fich als handelspolitiſcher Schriftſteller ſchon einen

guten Namen erworben hat , behandelt in der vorliegenden Schrift die

handelspolitiſchen Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den europäiſchen

Hauptländern einerſeits und dem übrigen Amerika andererſeits. Im Vorder

grund ſteht natürlich die bedeutſame Frage nach der fünftigen handels

politiſchen Regelung des Verhältniſſes zwiſchen den Vereinigten Staaten

und Deutſchland.

Das Reſultat , zu dem Schippel fommt , iſt kurz folgendes : Die

Vertrag zölle der europäiſchen Tarifvertragsſtaaten dürfen der Union nur

dann zu gute kommen, wenn ſie dem europäiſchen Erport gleichwertige Zu

geſtändniſſe macht. Sie wird ſich bequemen müſſen, die unbegrenzte Tarif

autonomie in weitgehendem Maße vertraglich einzuſchränken, „wenn Amerifa

überhaupt Wert darauf legt, feinen außgedehnten internationalen Handels

beziehungen eine möglichſt ſtetige, ruhige und konfliktloſe Weiterentwicelung

zu fichern " (S. 38). Recht und Pflicht werden in Zukunft mehr ing

Gleichgewicht gelegt werden – fei es , daß die Meiftbegünſtigungerechte

der Union in Europa mehr und mehr zuſammenſchrumpfen , ſei es , daß

die Rechtsſtellung Europas in Amerika fich wieder erweitert und verbeſſert.

Jeder, der den Gegenwartswert und die Zukunftsausſichten des europäiſch

amerikaniſchen Warenaustauſche überſchaut, wird die fich anfündigenden

Konflikte zu vermeiden wünſchen. Dhne eine Änderung des amerika

niſchen Standpunktes werden jedoch neue handelspolitiſche Vertrage:

grundlagen faum zu ſchaffen ſein" (S. 130) . Es iſt hier nicht der Plaß,

näher darauf einzugehen , wie Schippel dieſen Standpunkt, der auch vor

darfen handelspolitiſchen Maßnahmen gegen die Vereinigten Staaten nicht

zurüdſchredt, im einzelnen begründet und dazu Stellung zu nehnten . Es

mag aber noch hervorgehoben werden , daß die Unterſuchung icharfſinnig

durchgeführt iſt und daß die umfaſſende Verarbeitung der amtlichen ameri

kaniſchen Publikationen ihr beſonderen Wert verleiht.

Frankfurt a . M. Dr. Richard Paſſow.

N

1

1

!

A



Regiſter.

( Die Ziffern bedeuten die Seitenzahl.)

Verfaßt von

Herrn stud . jur . Sawiß in Roſtock.

I. Quellenregiſter.

A. Römiſche & Recht.

Gaius III, 131 .

L. 1 2 D. 4, 9

L. 1 88 6, 7 D. 13, 5

L. 29 D. 39, 5

L. 1 C. 8, 53

179

4

161

187

621

.

.

.

25 f .

B. Deutſches Reichsredh t.

Bürgerliches Gefeßbuch vom 18. Aus Bürgerliches Geſetzbuch :

guſt 1896 : SS 633–635
366

§ 138 192 644 363 ff.

139 182 652 122

157 186 655 20

§ 196 3 665 624

§ 241 36 666 511

§ 254 88, 653 667 26 ff.

§ 259 672 504

§ 260 24 f. 675 17, 511

§ 331 617 701 618

§ 371 618 $$ 705 ff. 508 ff.

§ 480 366 § 761 619

§ 534 188 f. § 762 618

§ 570 617 § 780 169 , 170

§ 616 46, 70 § 793 206, 617

§ 618 367 f. § 796 206

§ 619 367 f . § 812 166

§ 624 62 § 814 188 f.

$ 626 62 § 817 192

630 67 . § 823

.

.

.

.

71



658 Quellenregiſter.

.

22

1

1

1

.

!
.

22 42 ff.

63

Bürgerliches Gefeßbuch:

§ 847 368

855

868 202, 203

870 202

§ 931 199

932 203

934 203, 204

976 205

1205 200 f .

1207 204

1287 . 201 , 202

1293 201

§ 1294 . 201 , 204, 205

SŠ 2033, 2373 . 305 f.

Handelsgeſeßbuch vom 10. Mai

1897 :

§ 1 290

$ 2 290

§ 13 290

§ 15 354

§ 18 299 f. , 301 f. , 303

306, 354

30 306

§ 40 314

$ 84 122

§ 89 134

SS 91 , 92 134

123, 130

$ 95 127 f.

ss 100 ff. 128, 129

211 308

231 355

234 292

§ 243 310 ff.

244 296

§ 245 208 ff.

$ 246 307, 312

§ 252 313

§ 253 624, 625

§ 261 313, 314, 316

$ 262 313

§ 271 316 f.

278 323

$ 300 317 f.

§ 305 314

§ 320 314

SS 338, 339 510, 511

§ 342 511 , 519

343 331

346 331

363 194 ff., 410, 429

364 206

366 203

Handelsgeleßbuch :

367 206

§ 369 202

§ 392 133

399 133

416-424 408

421 432

424 195, 198

495 19

§ 510 3337

§ 512 23

§ 526 5

527 9, 11

$ 530 81.

8 531 95 f.

535 751 .

543 26 ff.

544 36

546 64

547 63

$ 551 60 f.

$ 552 72

§ 553

$ 554 48

$ 555

563 88

§ 592 90

645 623

648 622

652 591

662 333, 335, 336

696 9, 595

749 50

761 9, 598

Börſengeleß vom 22. Juni 1896 :

§ 32 128

330

§ 66 330

Reichsgefeß , betreffend die Geſell.

ſchaften mit beſchränkter Haftung,

vom 20. April 1892/20. Mai

1898 :

SS 35, 37 318

$ 42 320 f.

$ 51 322

52 310

$ 55 323

$ 57 323 , 324

Reichsgeje , betreffend die Erwerbe:

und Wirtſchaftsgenoſſenſchaften,

vom 1. Mai 1889/20.Mai1898 :

$ 9 355

§ 33 326

43 355

8 93

.

a
s
c
o
s

.

$ 48

:



Quellenregiſter. 659

67 f.
600. .

633 f.

c
o
s
e
a
s
c
a
s
c
o
s
c
a
s
c
a
r
e
s
s

A
%

织
纪

约
的

633 f.

Seemann crdnung vom 2. Juni

1902 :

SS 19, 20

§ 29 38

§ 32 97 ff ., 634

42 633 f .

47

57 39

58 115, 634

61 46

62 42

68

74 115

87 93

96 37, 105

Strandungeordnung :

SS 36, 39

Seeunfallverſicherungsgefeß :

§ 1 43

§ 4 42 f.

§ 26 47, 63

Heimſchaffungsgeſes:

§ 1 42

Zivilprozeßordnung vom 30. Januar

1877—17./20. Mai 1898 :

§ 66 54

69 54

76 10

c
o
n
c
o
s
c
o
s
c
e
s

Zivilprozeßordnung :

§ 254 35

§ 325

393 54

§ 727 10, 596

Konkursordnung:

§ 16 50

§ 23 518

47 57

48 201

49 57

51 50

59 205

Zwangsverſteigerungsgeſeß :

$ 164 597

§ 166 10

Reichsgefeß über die freiwillige Ges

richtsbarkeit vom 17. Mai 1898 :

§ 127 305

S $ 145 , 146 8, 48

Reichshaftpflichtgefek :

SS 5, 8 654

Reidsſtempelgeles

§ 32 39

Konſulargeſe :

§ 37 8

Strafgelegbuch :

§ 246

$ 297 37

53

c
a
n
c
r
o
c
o
s

21

.

C. Deutſches Landeŝrecht.

Preußiſches Seerecht von 1727 Sap. V Art. 2 27

Allgemeines Landrecht II 8 SS 1517, 1518 27 , 30

Preußiſche Juſtizminiſterialverfügung über Führung von Handels
regiſtern vom 7. November 1899 SS 29, 30 293

Preußiſche Juſtizminiſterialverfügung überFührung von Schiffs:

regiſtern vom 11. Dezember 1899 $ 28 297

Litbecker Warrantordnung von 1900 373 ff.

.

D. Ausländiſches Recht.

Schwediſch -Pommeriches Seerecht von 1805 Abt. 3 kap . 7 $ 3 . 27

644

Öſterreich.

Öſterreichiſches Roalitionsgeſe vom 7. April 1870 8 4 : ..

Japan.

Japaniſches Handelsgeſeßbuch Art . 574
69



660 Quellenregiſter.

gtalien .

Constitutum usus von Piſa c. 5
488

472, 479 ff.

485, 486
c. 22

c. 23

.

Codice di commercio vom 31. Oktober 1882 :

Art. 3 .

Art. 376

135

135

.

.

.

Frankreich.

Code civil Art. 931
160

Art. 1166

143

Art. 1717
349

Art. 1780
140, 141

Art. 1938
349

Art. 2102

349

Code de commerce Art. 1

135

Art. 95
142, 143

Art. 549
143

Art. 632
135

Franzöſiſches Geſetz vom 24. Juli 1867 über die Handelsgeſell

chaften
142

.

138 ,

150

England.

Gefeß vom 7.Auguſt 1862 überAktiengeſellſchaf
ten Art. 44 .

Gefes vom 26. Auguſt 1889 ( Factor's Act) 52 & 53 Vict.

cap. 45 sect. 1
145

Belgien.

Code de commerce revisé Art. 2 .
135

Siehe ferner Inhaltsüberficht bei Rechtsquellen .



II. Sachregiſter.

Abmuſterung. 116 f. Affefuranzınakler . 126.

Abrechnungsanerkennung. 180. Aufgabemaller. 126.

Abrechnungegeſchäft. 178 ff. Auftrag. 140.

Abſtrafte Rechtsgeſchäfte: Auftrag zum Spiel. 618.

im Obligationenrecht. 166. Auktionator. 131 .

im Sachenrecht. 167 f. Auslegung. 608 f.

Agency ( engliſches Recht). 144 ff.

Agent d'affaires. 135 . Bant , Entwickelung der deutſchen

Agent d'assurance. 141 . Großbanken. 337 ff.

Agent de change. 143 . Banknoten, Ausgabe von. 569 .

Affordvertrag. 365 f. Bankweſen . 649.

Aktiengejeldaſt : Bergung und Hilfeleiſtung. 50 f.

Aufſichtsrat. 356. Befişdiener, der Kapitän ais – 22.

Berechnung der Tantiemen des Bilanzen. 314, 325 f.

Aufſichtsrats. 208 ff. Bodmereiderträge. 542 f.

Amténiederlegung und Wieders Börſe. 359 f.

beſtellung. 310 f. Börfengefet . ' 643.

Wahl zum Aufſichtsrat. 313. Börſenweſen. 649.

Bilanzen . 314. Brief, ftrafrechtlicher Schuk. 654.

Dispoſitionsfonds . 315 f. Broker. 145, 148, 149.

Einkommen beſteuerung. 347 .
Erneuerungsfonds. 315 f . Causa , Begriff der. 152 ff.

Fuſion. 314. Charter-Geſchäft. 332 f.

Generalverſammlung , Pflicht zur Coffres -forts 1. Stahlfammermieta:

Berufung. 312, 653. vertrag.

Intereſſengemeinſchaft
zwiſchen Collegantia. 626.

zwei Attiengeſellſchaften. 307 f. Commis intéressés. 137 .

Liquidation . 317 f. Commis placiers. 139.

Mitgliedſchaft in einer offenen Commis voyageurs. 139.

Handelsgeſellſchaft. 355. Commendare. 470.

Nebenintervention des Aktionärs Compagnia. 631 .

bei der Anfechtungsklage. 316 f. Compagnia secreta. 498.

Reingetinn . 313. Consignee. 148.

Amerika . 656 . Contrainte par corps. 137 .

Anfechtung der Abrechnung. 182 f. Crédit mobilier. 338.

Anheuerung. 94. Culpa lata . 14 f.

Anmeldung zum Handelsregiſter.

291 f. Dealer. 126.

Anmuſterung. 97 f . Del credere. 134.

Arbeitsgeſchäft. 490 . Depofitengeſchäft der deutſchen

Arbeitsvertrag. 17 . Banten . 339.
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Dienſte als Einlage einer ſtiden

Geſellſchaft. 515.

Dienſtvertrag. 360 ff.

Disziplinargewalt des Kapitäns.

104 ff.

Eigentumsverhältniffe bei der ſtillen

Gefellſchaft. 516 .

Einlage. 487, 493 , 494.

Eintragung ins Sandeleregiſter.

291 ff. , 318 .

Einwendungen gegen abſtrakte For:

derungsrechte. 181 .

Eiſenbahn. 653.

Eiſenbahnrecht. 650 f.

Elektrizität, Recht der 646 .

Rechtsverhältniſſe der elektriſchen

Unternehmungen . 350 .

Enteignungsrecht. 647, 652.

Entreprise. 136 .

Gefelichaft mit beſchränkter Baftung

(Öiterreich ):

Abänderung des Gefellſchaftes

vertrages. 239 f.

Auflöſung. 256 .

Aufſichtsrat. 228 .

AusländiſcheGeſellſchaften. 266.

Behörden und Verfahren. 264.

Errichtung. 215 f.

Erhöhung des Stammkapitals.

241 .

Generalverſammlung. 230 f.

Geſchäftsanteile. 251 .

Herabſegung des Stammkapis

tals . 242.

Liquidation. 258.

Minderheitsrechte. 237.

Nachſchüſje. 250.

Rechtsverhältniſſe der Gefell:

ichaft. 246.

Stammeinlagen. 247.

Steuers und gebührenrechtliche

Beſtimmungen. 269.

Strafbeſtimmungen. 277.

Umwandlung anderer Geſells

Ichaften in Geſellſchaften m.

b. §. 262.

Vorſtand. 221 p.

Zweigniederlaſſungen. 244 f .

Gewerbeſteuer ( Frankreich ). 141 .

Gewohnheitsrecht. 383.

Gute Sitten. 609.

Facteur. 139.

Factor. 144, 148.

Félag. 480.

Firmenunterſcheidung. 306 .

Firmenzuſäße. 298 f . , 301 f ., 303 .

Flaggenwechſel. 63.

Fluchtliniengeſek. 647 .

Fortführung der Firma. 305 F.

Full set. 623 .

Fürſorgepflicht beim Werkvertrag .

367 f .

Gefahrbtragung beim Dienſt- und

Werkvertrag . 361 ff.

Geldweſen. 648 f.

Gelegenheiteagent. 122, 130.

Geſchäftsbeſorgung. 17.

Geſchäftsfähigkeit . 617.

Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts.

504.

Geſellſchaft mit beſchränkter Haf:

tung :

Quffichtrat, Amtêniederlegung

und Wiederbeſtellung. 310 ff.

Einladung der Geſellſchafter

zur Verſammlung . 322.

Erhöhung des Stammkapitals.

322 f. , 324.

Referbefonds und Rapitala :

erhöhung . 320 ff.

Vertretung durch Geſchäfts:

führer und Prokuriſten318f.

þaftpflicht des Lagerhalters. 435.

Haftung des Schiffers. 592 f.

Sandelégeſchäft, abfolutis. 331 .

Handelsgeſellſchaft:

in Frankreich. 142.

Führung einer zweiten Firma

durch eine 354.

Teilnahme an einer offenen Hans

delsgeſellſchaft. 355 .

Handelsgeſellſchaft, Hanſiſch- portu:

gieſiſche im 16. Jahrh. 521 ff.

Beteiligungêverhältnis. 535.

Haftung. 537.

Štellung der Geſellſchafter.

526 ff.

Stellung der Prinzipale . 533 ff.

Handelsmaller. 121 f.

als kommiffionår und Eigens

händler . 126 .

Stellung iin alten Handelsgeſeks

buch. 124 .



Sagregiſter. 663

Handelsregiſter. 288 f. 291 ff.

Handelsvertragspolitif, Amerifa und

die 656.

Handlungsagent. 118 fi.

Handlungsgehilfe. 120 F., 138.

Handlungsvolímacht. 139.

Havereipapiere. 655.

Hentica . 488.

Heuerbertrag:

des Kapitäns. 16 ff.

der Schiffømannſchaft. 632 ff.

als Wertvertrag. 73.

Umwandlungendes 71 f.

Hinterbliebene, des Kapitäns. 70 f.

Höhere Gewalt. 618.

S
o

Implicita . 470.

Indolenzprinzip . 388.

Indoffable Lagerſcheine. 407 .

Inhaberlagerſchein . 194 ff., 398 .

Ausſtellungabefugnis. 194 f .

Charakter als Präſentations:

papier. 201 .

Charakter als Traditionspapier.

197 .

Doppelverpfändung. 200 .

Erwerb durch Bantier und Geld

wechsler. 206 .

Gutgläubiger Erwerb des Eigen :

tums. 203.

Gutgläubiger Erwerb eines Pjand

rechts. 204.

Rechte des Erwerbers im Konkurs

des Lagerhalters. 205 f.

Retentionsrecht. 201 , 202 .

Veräußerung. 198 f.

Verpfändung. 200 f .

Inhaberpapiere. 636 .

Inftrumentaltradition. 621 .

Kapitän :

Disziplinargewalt. 104.

Erweiterung der Vertretungs

macht. 12 f.

Heuervertrag des – 16 ff.

Form. 19.

Inhalt. 20.

Innenverhältnis zum Reeber. 15 f .

Klage des Kapitäns. 58 .

und Ladungsintereſſenten. 73 ff.

(i. auch Ladungsintereſſenten .)

Pflichten des Kapitäns :

zur Auskunft. 24, 25.

zur Befolgung der Weiſungen

des Reeders. 22 f.

zur Benachrichtigung. 24.

zur Herausgabe des im Dienſt

Erhaltenen. 26 ff.

zum Nachſuchen von Verhals

tungsmaßregeln. 24.

zur Rechenſchaftsablegung. 25.

Rechte des Kapitäns. 37 fi.

Bergung und Hilfeleiſtung . 50 ff.

Betöſtigung. 38 f.

Erſatz von Aufwendungen. 401.

Erkrankung. 41 ff.

Heuer. 37 f.

Vorſchuß. 39 f.

als Schiffsgläubiger . 56 f.

und Schiffsmannſchaft. 94 ff.

( 1. auch Schiffsmannſchaft.)

Tod des ~ 63, 691 .

Verjährung der Anſprüche des -
58 f .

Verfrachtung auf eigene Rechs

nung . 35 f .

Verteidigung des Schiffes. 47 ff.

Vertretung :

des Reedere. 1 ff.

außerhalb des Heimatshafene.

6 ff.

in Heimatshafen. 4f.

materielle Vertretung. 4 ff.

prozeſſuale Vertretung. 9 ff.

Umfang der Vertretungs

macht. 4 ff.

der Ladungsintereſſenten. 77 ff.

als Vorgefekter. 77 ff.

Raplaken. 26 f .

Kartelle (Öſterreich). 644 ff.

Kauf ( Dänemart-Schweden ):

Entwerung. 585 .

Gattungskauf. 570.

Handelskauf. 570 .

Kapitaliśmus in Venedig. 625 ff.

Rapitalgeſchäft. 490.

Kapitän. 1 ff.

Abfeßung. 63.

Anſprüche nach Beendigung des

Dienſtverhältniſſes. 66 ff.

auf Rüdbeförderung. " 66 f.

auf Vergütung. 66 f .

auf Zeugnis. 67 f.

Beendigung des Dienſtverhältnifics .

59 ff.

Beſchränkung der Vertretungs

macht. 13 f .
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Rauf ( Dänemart-Schweben ): Ladungsintereſſenten :

Kauf auf Probe. 585. Innenverhältnis zum Rapitán.

Kaufpreis . 571 . 82 ff.

Kontantbezahlung . 588. Vertretung durch den Kapitän.

Lieferungsort. 572. 77 ff.

Lieferungszeit. 572. Landgangegelder. 40 .

Mängel . 580 ff. Lagerbuch . 411 .

Nußungen. 573 f. Legitimationsfunktion des Wert

Rüdtritt. 583 f. papiers. 638 .

Verzinſung des Kaufpreiſes. 579 . Leibrentenbertrag. 619.

Verſäumnis des Käufers . 576 . Locatio conductio navis et ope

des Vertäuſers. 574. rarum magistri. 333 f.

Vertragsklauſeln . 585 ff. Lombardverkehr der Reichsbank.

Zahlungsunfähigkeit des Käufers. 394 ff.

579 f. Lotje . 5.

Zug-um - Zug -Leiſtung. 573. Louage de service. 140.

Zurüdweiſung der Ware. 583 F.

Kaufmann. 571 . Mängelhaftung beim Werkvertrag.

Kaufmannseigenſchaft des Agenten 366 f.

( Frankreich ). 141 f.
Mandat. 140.

Kirad . 466. Mates receipts. 336.

Klauſel : marks unknown . 594. Merkantile agent. 145 .

Kommanditgeſellichaft. 476 ff.

Kommenda. 465 ff., 626 ff. Natürliche Verbindlichkeiten . 160,

Rommiſſionär. 131 f . 161 .

Kommiſſionsagent. 133 F. Wirkung beim Saldo. 181 ff.

Ronkurrierendes Verſchulden. 653. und Schuldverſprechen . 186 f.

Konkurs , als Endigungsgrund der Negligence clause. 595.

ſtillen Geſellſchaft. 517 f . Negoziabilität des Warrants. 431,

Konnoſſementsklauſel. 591 . 439.

Korreſpondentreeder, Vollmacht des Notendedung durch Warrants. 449.

14.

Rontokorrentverkehr. 180 f. Objektives Recht. 292.

Kreationstheorie. 635 ff.

Kreditgeſchäfte, Eingehung von Pandekten. 604 f.

durch den Kapitän. 7 . Participatio. 489 f.

Kündigung des Kapitäns und Ree: Partiariſche Geſchäfte. 465 f.

ders. 60. Partikularrecht. 380 .

Kündigungsrecht des Beamten. Patententziehung. 63.

617. Perſonalfredit. 405 .

Kundmachung der ſtillen Geſellſchaft. Pfandrecht (im Lübecker Warrant-:

519 F. verkehr ). 433 f. , 440 ff.

Kumpanie. 480. Piraterie . 640 .

Kursmaller. 128 . Prämiengeſchäft. 343 ff.

Primage. 26 f.

Ladung : Priſenſachen. 11 .

Ablieferung der 90. Privatwarrant. 412.

Annahme und Beförderung . 88 ff. Prozeßzinfen , Haftung des Rapi.

Behandlung . 88 ff., 93. täns für 10.

Verbodmung. 78.

Verkauf . 78 . Quarta proficui. 475 .

Wiedererlangung durch den Kapi

tän . 77 . Rechtsanwendung. 611 .

Ladungsintereſſenten. 73 Rechtskraft. 599.

I

.

.
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Rechtsſchein . 638. Schuldverſprechen :

Reeder, Haftung des 335. Abſtrakte Natur. 171 ff.

Haftung für die Beuerforderungen . Abhängigkeit von einer Gegens

55 f. leiſtung. 175 ff.

Reederei , Vertretung gegenüber dem Seekommenda . 471 .

Kapitän . 18 f. Seemannsamt. 108.

Negreß, wechjelmäßiger im Warrants Seeſtraßenordnung. 550 ff.

verkehr. 441. Selschop. 469.

Représentant de commerce . 137. Selbſthilfe. 100.

Rogadia. 626 f. Sendeve. 469.

Societas. 469, 481 F. , 627.

Schadeneerſas, nach dem Haftpflichte Societas maris. 535 .

gefeß . 651, 653, 654. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten,

Sched ,gefeßliche Regelung des Schede: Haftung bei der ſtillen Gefell:

verfehrs . 352. ſchaft. 513.

Sched ( Öſterreich ). 278 ff. Solutio. 163 .

Atzeptation . 280 Stahlkammermietvertrag ( franzöſ.

Amortiſation . 285. Recht). 348 .

Erforderniſſe. 279 . Stellvertretung im engliſchen Recht.

Gerichtliche Verfolgung . 287 . 147 .

Drderſcheck. 280. Stille Geſellſchaft :

Präſentation zur Zahlung. 281. Rechtliche Natur. 464 ff.

Regreßverbindlichkeit. 282 f . Endigung. 517f.

Schedfähigkeit. 278. Stockbroker. 149 .

Stempelgebühr. 287. Supercargo. 74.

Teilzahlung. 282.

Verjährung. 283 f. Tabak, Beleihung des — . 418.

Vorlegung. 280 . Tagebuch des Kapitäns. 108 .

Zahlung. 281 f. Tarifverträge im franzöſ. Privat

Zahlungsort. 279. recht. 346.

Schiffer, als Prozeßpartei . 595. Terminologie. 615 .

Schiffermitreeder.68 f. Tierhalter. 604 .

Schiffègläubigerrecht. 595 ff ., 600 f. Traditio cartae. 620.

Schiffsmakler. 125, 129 .
Traditionspapier. 197 f. , 357,

Schiffmannſchaft und Kapitan. 94ff. 620 ff.

Abmuſterung. 116 . Traktator. 467 f ., 472 ff.

Anheuerung. 94 ff. Transcriptio. 179.

Anmuſterung. 97 f.

Beendigung des Dienſtverhäli- Ungerechtfertigte Bereicherung. 165,

niſſe. 114 f. 166.

Dienſtantritt. 98 ff.

Streitigkeiten mit dem Kapitän. Verbodmung. 78.

108 ti. Verfrachter . 76, 84.

Schiffspapiere. 655. Verjährung der Anſprüche des Ras

Schiffsvermögen. 598. pitäns. 58 f.

Schiffsverkauf. 71. Verlehrsfitte. 331 .

Schiffszuſammenſtoß, Verhütung Verluſt des Schiffes. 63 .

von Vermengungedepot. 434, 443.

Schiller, Verhandlungen über ſeine Verpfändung. 623.

Berufung nach Berlin . 341 f. Vertrag zu Gunſten Dritter. 617.

Schirkat. 54. Vertragsfreiheit beim Geuervertrag

Schlafwagengeſellſchaft. 653. des Kapitäns. 20.

Schuldichein . 618 . Vertretung bei Anmeldungen zum

Schuldverſprechen. 166 ff. Handeléregiſter. 307.

.

545 ff.
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Vollmacht. 140.

des Schiffers. 598 f.

Vorzugsrecht der Angeſtellten im

konkurſe del Prinzipals ( Frants

reich ). 138.

Werkvertrag. 360 ff.

Wertpapier. 637 f.

Widerlegung. 481 f.

Wille des Gefeßgebers. 608 , 610.

Wucherverbot. 491.

Warenlombard. 400.

Warenkredit. 390 ff.

Warrantordnung ( Lübeck ). 373 ff.,

416 ff.

Warrantverkehr:

in Baden. 420.

in Bremen. 422.

in England. 385 f.

in Schottland. 386 .

in Lübeck. 373 ff.

Wechſelgeſchäfte. 543.

Wechſelproteſt, Neuregelung des –

353.

Wechſelmaller. 129 .

Wedderlegginge. 480.

Weitere Beſchwerde. 293.

Zirkulation des Warrant. 380.

Zollpapiere. 437.

Zuckergeſchäft. 402 f.

Zurückbehaltungsrecht, kaufmännis

iches. 368.

Zwangsvollſtreckung:

aus einem Spruch des Seeamtes.
108.

in ein Schiff. 597.

Zweigniederlaſſung. 121 .

Prüfungsrecht der Regiſterbehörde

der - 288 .

Zweiſcheinſyſtem :

in Bremen. 411 .

in Lübec. 416 ff.

1
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